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          Inklusion
 
          „Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion.“ Diese klare Definition der Aktion Mensch zeigt: Inklusion bedeutet die diskriminierungsfreie und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Sie setzt voraus, dass sich die Gesellschaft und ihre Institutionen an die Menschen in ihrer ganzen Vielfalt und Verschiedenheit anpassen. Im vorliegenden Handbuch konzentrieren wir uns auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Bibliotheken.
 
          Inklusion beginnt beim Denken und Planen. Inklusion ist daher keine nachträglich am Hinterhaus angebrachte Rampe oder eine halbherzige Erklärung zur Barrierefreiheit auf der Website. Nicht zuletzt ist Inklusion auch eine Haltung und ein Ja zu einer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft.
 
         
        
          Menschenrechte
 
          Inklusion ist eng mit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und ihren Grundprinzipien der Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit, Achtung der Menschenwürde und der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft verbunden. Die menschenrechtliche Perspektive der UN-Konvention ist für dieses Handbuch grundlegend. Viele Autor*innen beziehen daraus ihre Motivation, ihre Kraft und ihren Willen zum Handeln und zur Veränderung. Gleichzeitig schaffen sie ein Bewusstsein dafür, dass die Konvention Bibliotheken verpflichtet, die in ihr garantierten Rechte auf Zugang zu Information, Bildung und kulturelle Teilhabe zu verwirklichen. Voraussetzung dafür ist Barrierefreiheit.
 
         
        
          Gesellschaft
 
          In Deutschland gibt es offiziell 7,8 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung.1 Eine differenzierte Betrachtung der Statistik2 zeigt, dass knapp die Hälfte der erfassten Personen zwischen 55 und 75 Jahre alt sind, 34 Prozent sind älter als 75 Jahre. Hinzu kommen weitere 2,5 Millionen Menschen mit leichteren Beeinträchtigungen sowie jene, die temporäre Einschränkungen haben. Somit leben mehr als 10 Prozent der Gesamtbevölkerung mit einer Behinderung.
 
          Aufgrund der alternden Gesellschaft ist mit einem kontinuierlichen Anstieg zu rechnen. In neun von zehn Fällen sind Krankheiten die Ursache für eine Behinderung, d. h. jede*r von uns kann im Laufe des Lebens betroffen sein. Wir alle profitieren daher von Maßnahmen zur Barrierefreiheit.
 
         
        
          Partizipation
 
          Partizipation ist die Grundlage für eine erfolgreiche Inklusion. Gemäß der Forderung „Nichts über uns ohne uns“ ist es elementar, dass die Menschen, um die es geht, am Prozess der Inklusion wirksam und umfassend beteiligt sind. Deshalb ist auch dieses Praxishandbuch partizipativ entstanden. Viele Beiträge sind von Menschen mit Behinderungen verfasst. In Kapitel 3 formulieren sie aus der Nutzer*innenperspektive Wünsche und Forderungen an Bibliotheken. Als Expert*innen schreiben sie darüber hinaus Fachbeiträge zu allen Themen des Buches.
 
         
        
          Barrierefreiheit
 
          Inklusive, barrierefreie Bibliotheken kommen allen Menschen zugute. Ziel ist es, eine Umgebung sowie Angebote und Services zu schaffen, die Zugänge in verschiedenen Formen und Formaten ermöglichen.
 
          Barrierefreiheit hat viele Facetten. Wir brauchen Barrierefreiheit u. a. beim allgemeinen Zugang zu Gebäuden, in den Räumen, bei der Auskunft, an den Arbeitsplätzen. Zudem müssen Websites, Kataloge, Apps und andere digitale Lesezugänge barrierefrei gestaltet sein. Auch Veranstaltungen, Workshops und andere Aktivitäten haben, wenn inklusiv organisiert, einen Mehrwert für alle.
 
         
        
          Vielfalt
 
          Bibliotheken sind so vielfältig wie ihre Nutzenden, für die sie Räume und Services bieten. Sie sind so vielfältig wie die Medien, die sie verleihen oder zugänglich machen. Es gibt Bibliotheksangebote für jede Lebenssituation, für jedes Alter und fast jedes Anliegen. Barrierefreie Zugänge und inklusive Services sind deshalb oft individuell und optimal angepasst an Orte, Räume und Möglichkeiten. Bibliotheken können Vielfalt ermöglichen, indem sie Inklusion Schritt für Schritt umsetzen.
 
         
        
          Umsetzung
 
          Viele Bibliotheken haben schon längst mit der Umsetzung von Inklusion begonnen, wie die Praxisbeispiele in diesem Buch zeigen. Auch wenn sie noch nicht in vollem Umfang inklusiv sind, bieten sie erste Lösungsansätze oder bereits verschiedene barrierefreie Services an. Manchmal fehlen noch Ideen und Kenntnisse oder Geld und Personal, um anzufangen oder weiterzumachen. Die vielfältigen Beiträge in diesem Handbuch können dabei unterstützen, vorhandene Barrieren – auch in den Köpfen und in der Politik – zu überwinden.
 
         
        
          Inklusionsstrategie
 
          Das Praxishandbuch bietet keinen fertigen Plan, denn diesen einen Plan oder eine allgemein gültige Checkliste gibt es nicht. Inklusion ist als Prozess zu verstehen, als Handlungsanleitung für alles, was wir in unseren Einrichtungen planen und umsetzen, um Schritt für Schritt eine inklusive Bibliothekswelt zu schaffen. Wichtig ist es, am Anfang des Prozesses eine Inklusionsstrategie zu erarbeiten, die viele verschiedene Aspekte der Bibliothek in den Blick nimmt. Dabei geht es nicht nur um einzelne Maßnahmen, sondern vor allem um strukturelle und institutionelle Veränderungen.
 
         
        
          Kooperation
 
          Dieses Buch ist das Ergebnis einer besonderen Kooperation: Wir haben uns vor einigen Jahren aus ganz unterschiedlichen bibliothekarischen Einrichtungen zusammengefunden, mit verschiedenen Erfahrungen und Hintergründen, jedoch mit einem gemeinsamen Engagement für Inklusion. Wir haben gelernt, diese Vielfalt zu schätzen und unsere individuellen Stärken gemeinsam zu nutzen.
 
          Kooperationen sind der Schlüssel für gelungene Inklusion. Der Austausch von Erfahrungen und Ideen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ist der Beginn inklusiver Bibliotheksarbeit.
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              1 Inklusion als Menschenrecht: Grundlagen
 
            
 
             
              Weder die Allgemeine Menschenrechtserklärung von 1948 noch die Kernmenschen-rechtsverträge der Vereinten Nationen und auch nicht die UN-Behindertenrechts-konvention (UN-BRK) enthalten ein explizites Menschenrecht auf Inklusion. Wir finden Inklusion als allgemeines Prinzip in der UN-BRK, sodann als Bestandteil des Rechts auf selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft, als Bestandteil des Rechts auf Bildung und auf Arbeit.
 
              Was also ist Inklusion? Ein eigenständiges Recht? Ein Prinzip? Ein Bestandteil anderer Menschenrechte? Da mit der UN-BRK keine neuen Menschenrechte geschaffen werden sollten, lohnt ein Blick auf den anerkannten Katalog der Menschenrechte seit 1948.
 
              Versteht man Inklusion als Teilhabe an der Gesellschaft, als Partizipationsrecht, dann könnten die klassischen Menschenrechte der politischen Partizipation und der kulturellen Partizipation als Anker dienen. Denkt man an die Inklusionsdebatte in Deutschland, dann bietet sich selbstverständlich auch das Recht auf Bildung für die Verortung an. Es wird auch vertreten, Inklusion sei allen Menschenrechten inhärent. Ich meine, Inklusion ist Bestandteil und zugleich Weiterentwicklung eines der ältesten und fundamentalen Menschenrechte, dem Recht auf Gleichberechtigung. Der UN-BRK Ausschuss spricht von „inklusiver Gleichheit“ als Konzept, mit dem alle Diskriminierungsarten erfasst werden sollen. Die direkte wie die indirekte oder die intersektionale Diskriminierung; die strukturelle wie die systemische Diskriminierung. Inklusion als Menschenrecht ist damit die moderne Ausformung des Menschenrechts auf Gleichheit.
 
              Theresia Degener
 
              Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
 
              Prof. Dr. Theresia Degener lehrt Recht und Disability Studies an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Sie war beteiligt an der ­Vorbereitung der UN-Behindertenrechtskonvention und in den Jahren 2011–2018 Mitglied und Vorsitzende des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit ­Behinderungen.
 
            
 
           
           
             
              Inklusion in Bibliotheken: Rechtliche Rahmenbedingungen
 
            

             
              Leander Palleit 
              
 
            
 
             
              Rechtsnormen, die für die inklusive Ausgestaltung von Bibliotheken relevant sind oder in bestimmten Situationen sein können, finden sich an verschiedenen Stellen und auf allen Normebenen, angefangen vom Kommunal- und Landesrecht über verschiedene Bundesgesetze bis hin zum Grundgesetz, aber auch im EU-Recht und in verschiedenen völkerrechtlichen Verträgen, die von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und ratifiziert wurden. Wo diese Regelungen zu finden sind, wie sie zusammenwirken und inwiefern sie von Bibliotheken in Deutschland zu beachten sind, soll Gegenstand dieses Beitrags sein. Auf die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention – UN-BRK) und die Behindertengleichstellungsgesetze in Bund und Ländern soll dabei ausführlicher eingegangen werden.
 
              
                Völker- und europarechtliche Vorgaben
 
                
                  Überblick
 
                  Die Grundlage des heutigen internationalen Menschenrechtsschutzes bilden die Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen. Dabei handelt es sich um rechtsverbindliche internationale Verträge, die weltweit inzwischen von der Mehrzahl der Staaten ratifiziert worden sind. Deutschland hat mit einer Ausnahme alle Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen ratifiziert und sich damit verpflichtet, die dort garantierten Rechte zu achten, zu schützen und zu verwirklichen. Die aus den Menschenrechtsverträgen entstehenden individuellen Rechte und Verpflichtungen des Staates sind völkerrechtlich verbindlich und müssen von allen Vertragsstaaten umgesetzt werden (Krajewski 2023, § 12 Rn. 41).1
 
                  Zusätzlich zu diesen allgemeinen UN-Menschenrechtsübereinkommen ist der von der Weltorganisation für intellektuelles Eigentum (WIPO) erarbeitete und im Juni 2013 verabschiedete Vertrag von Marrakesch zu nennen, der für Menschen mit Lese- und Sehbehinderungen den Zugang zu Büchern in barrierefreien Formaten fordert,2 und der als Marrakesch-Richtlinie der Europäischen Union (EU)3 inzwischen auch im Europäischen Recht verankert ist.
 
                  In Europa ist die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention – EMRK) das Kernstück des Menschenrechtsschutzes. Sie garantiert zusammen mit ihren verschiedenen Zusatzprotokollen bürgerliche und politische Menschenrechte, wie etwa das Recht auf Freiheit, auf Privat- und Familienleben, auf ein faires Gerichtsverfahren und die Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit sowie ein umfassendes Diskriminierungsverbot. Sie wurde 1950 unterzeichnet, trat 1953 in Kraft und gilt heute für mehr als 830 Millionen Menschen in 47 Staaten, darunter auch Deutschland.4 Die EMRK gilt also weit über den Kreis der 27 EU-Mitgliedsstaaten hinaus und ist als Teil des Völkerrechts vom supranationalen EU-Recht zu unterscheiden.
 
                  Als Mitglied der Europäischen Union ist Deutschland zudem an die EU-Grundrechtecharta gebunden. Außerdem fließen, wenn die EU wie im Fall der UN-Behindertenrechtskonvention ein UN-Menschenrechtsabkommen selbst ratifiziert hat, dessen Vorgaben auch über das EU-Recht in Deutschland ein.
 
                 
                
                  Wirkungsweise in Deutschland
 
                  Alle von Deutschland ratifizierten internationalen Menschenrechtsabkommen wirken über das Grundgesetz in den deutschen Rechtsraum hinein und haben konkrete Folgen auch für die Anwendung des deutschen Rechts. Ohne ihren völkerrechtlichen Charakter zu verlieren, stehen sie in der deutschen Rechtsordnung nach Artikel 59 des Grundgesetzes (GG) im Rang eines Bundesgesetzes und besitzen darüber hinaus verfassungsrechtliche Bedeutung als Auslegungshilfe für die Bestimmung des Inhalts und der Reichweite der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes. Ihre Heranziehung ist Ausdruck der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, das einer Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in inter- und supranationale Zusammenhänge sowie deren Weiterentwicklung nicht entgegensteht, sondern diese voraussetzt und erwartet. Deutsche Rechtsvorschriften sind nach Möglichkeit völkerrechtsfreundlich so auszulegen und anzuwenden, dass ein Konflikt mit völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland nicht entsteht (Bundesverfassungsgericht 2020, Rn. 40).
 
                  Insofern sind die internationalen menschenrechtlichen Vorgaben von allen deutschen Parlamenten, Behörden und Gerichten zu beachten und beispielsweise zur Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe, im Rahmen von Verhältnismäßigkeitsprüfungen oder im Rahmen von Ermessensentscheidungen heranzuziehen. Das gilt für alle föderalen Ebenen, also Bund, Länder und Kommunen, und deren Einrichtungen. Denn Völkerrecht ist „landesblind“ und berührt die interne Staatsorganisation nicht (Krajewski 2023, § 5 Rn. 60). Entsprechend enthalten die meisten der internationalen Menschenrechtsübereinkommen eine sogenannte „federal clause“ wie etwa die UN-BRK in Art. 4 Abs. 5: „Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkungen oder Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaates.“
 
                  Besondere Bindungskraft hat dabei das Diskriminierungsverbot, das zu den unmittelbar anwendbaren Bestandteilen aller völkerrechtlichen Menschenrechtsübereinkommen gehört und von deutschen Behörden und Gerichten direkt zu beachten ist (Bundessozialgericht 2012, Rn. 29). Es durchzieht alle Menschenrechte gleichermaßen und gilt für alle Menschen unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder anderen individuellen Merkmalen. Auch das grundgesetzliche Benachteiligungsverbot nach Artikel 3 Absatz 3 GG ist in dessen Licht zu sehen.
 
                 
                
                  Insbesondere: Die UN-Behindertenrechtskonvention
 
                  Wenn es darum geht, Bibliotheken inklusiv auszugestalten, werden die wegen des Gebots der Völkerrechtsfreundlichkeit auch von Bibliotheken zu beachtenden völkerrechtlichen Vorgaben besonders aussagekräftig in der seit 2009 in Deutschland geltenden UN-Behindertenrechtskonvention und den zu ihrer Interpretation heranzuziehenden Dokumenten des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen formuliert.
 
                  Auch wenn auf Bibliotheken nur an einer einzigen Stelle der UN-BRK ausdrücklich Bezug genommen wird, nämlich in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c), sind eine Reihe von Passagen an diversen Stellen der Konvention relevant, um zu kennzeichnen, warum es menschenrechtlich gefordert ist, dass Bibliotheken inklusiv sind, beziehungsweise schnellstmöglich werden, und welche Aspekte dabei zu berücksichtigen sind.
 
                  Einschlägig sind vor allem die Artikel 21 (Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen), 24 (Bildung), 30 (Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport) und 9 (Zugänglichkeit) der UN-BRK, außerdem das Diskriminierungsverbot einschließlich der Pflicht zur Gewährleistung angemessener Vorkehrungen nach Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 2 UN-BRK.
 
                   
                    Artikel 21: Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen (Auszug)
 
                    Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, einschließlich der Freiheit, Informationen und Gedankengut sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, gleichberechtigt mit anderen und durch alle von ihnen gewählten Formen der Kommunikation im Sinne des Artikels 2 ausüben können, unter anderem indem sie
 
                    a) Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit bestimmte Informationen rechtzeitig und ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen Formaten und Technologien, die für unterschiedliche Arten der Behinderung geeignet sind, zur Verfügung stellen; […]
 
                    c) private Rechtsträger, die, einschließlich durch das Internet, Dienste für die Allgemeinheit anbieten, dringend dazu auffordern, Informationen und Dienstleistungen in Formaten zur Verfügung zu stellen, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind; […]
 
                    e) die Verwendung von Gebärdensprachen anerkennen und fördern.
 
                  
 
                   
                    Artikel 24: Bildung (Auszug)
 
                    (1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
 
                    a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen […];
 
                    b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
 
                    c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen. […]
 
                    (3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
 
                    a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;
 
                    b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen;
 
                    c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet. […]
 
                    (5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.
 
                  
 
                   
                    Artikel 30: Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport (Auszug)
 
                    (1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen
 
                    a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben;
 
                    b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben;
 
                    c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben.
 
                    (2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.
 
                    3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang mit dem Völkerrecht, um sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem Material darstellen.
 
                  
 
                   
                    Artikel 9: Zugänglichkeit (Auszug)
 
                    (1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für
 
                    a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;
 
                    b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und Notdienste
 
                  
 
                  Von zentraler Bedeutung ist auch im Kontext der UN-BRK das die gesamte Konvention durchziehende Prinzip der Nichtdiskriminierung: Jeder Mensch hat Anspruch auf diskriminierungsfreie gesellschaftliche Teilhabe und demzufolge auf diskriminierungsfreien Zugang zu Bibliotheken. Es reicht allerdings nicht, wenn dieser Zugang nur formal gleichberechtigt ist, sondern er muss substanziell diskriminierungsfrei sein (UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities 2018, Ziff. 10, 14, 18), also faktisch zu einer gesellschaftlichen Teilhabe ohne Barrieren im Rahmen inklusiver Strukturen führen, und zwar unter Gewährleistung vergleichbarer Entscheidungs-, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie andere Menschen haben.
 
                  Das bedeutet auch: wo eine solche Zugänglichkeit von Einrichtungen und Diensten noch nicht strukturell durch Barrierefreiheit oder Barriereabbau erreicht ist, muss sie nötigenfalls im Einzelfall ad hoc hergestellt werden, im Wege sogenannter „angemessener Vorkehrungen“. Diese sind in der UN-BRK wie folgt definiert:
 
                   
                    Art. 2 UN-BRK: Begriffsbestimmungen (Unterabsatz 4)
 
                    […] bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können […].
 
                  
 
                  Jemandem solche fallbezogenen Maßnahmen zu verweigern, obwohl sie erforderlich wären, ist ein Verstoß gegen das – in Deutschland unmittelbar anwendbare, siehe oben – menschenrechtliche Diskriminierungsverbot.5 Es ist also organisatorisch entsprechend dafür zu sorgen, dass die Reaktionsmöglichkeit der betreffenden Institution auch bei unvorhergesehenen bzw. ungewöhnlichen Fallkonstellationen strukturell, personell und finanziell abgesichert ist und flexible, adäquate Einzelfall-Lösungen ermöglicht. Dafür nicht vorab Sorge zu tragen, kommt einem Organisationsverschulden gleich, denn es birgt das erhebliche Risiko, mangels Vorbereitung im konkreten Bedarfsfall keine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen zu können.
 
                 
               
              
                Regelungen im deutschen Recht
 
                Die oben dargestellten völkerrechtlichen Vorgaben wirken also wie beschrieben in das deutsche Recht ein, das heißt sie sind bei der Auslegung und Anwendung der für Bibliotheken einschlägigen Vorschriften des deutschen Rechts zu beachten, die im folgenden Kapitel grob umrissen werden sollen.
 
                Da ist zunächst die zentrale Antidiskriminierungsvorschrift des deutschen Rechts zu nennen: das Benachteiligungsverbot des Artikel 3 Absatz 3 GG. 1994 wurde hier folgender Satz 2 eingefügt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Dieser Satz ist zentraler Bezugspunkt für die deutsche Rechtsprechung zur Beurteilung verfassungsmäßigen Handelns der öffentlichen Hand und auch zur Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und sonstigem nachrangigem Recht. Wie strikt und gleichzeitig weitreichend dieses Benachteiligungsverbot wirkt, hat das Bundesverfassungsgericht wie folgt verdeutlicht:
 
                 
                  Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden; eine Schlechterstellung von Menschen mit Behinderungen ist nur zulässig, wenn dafür zwingende Gründe vorliegen […]. Untersagt sind auf die Behinderung bezogene Ungleichbehandlungen, die für den behinderten Menschen zu einem Nachteil führen. Eine nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verbotene Benachteiligung liegt nicht nur bei Maßnahmen vor, die die Situation von Behinderten wegen der Behinderung verschlechtern. Eine Benachteiligung kann auch bei einem Ausschluss von Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten gegeben sein, wenn dieser Ausschluss nicht durch eine auf die Behinderung bezogene Förderungsmaßnahme hinlänglich kompensiert wird […]. Erfasst werden auch mittelbare Benachteiligungen, bei denen sich der Ausschluss von Betätigungsmöglichkeiten nicht als Ziel, sondern als Nebenfolge einer Maßnahme darstellt […]. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG beinhaltet außer einem Benachteiligungsverbot auch einen Förderauftrag. Er vermittelt einen Anspruch auf die Ermöglichung gleichberechtigter Teilhabe nach Maßgabe der verfügbaren finanziellen, personellen, sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten […]. (Bundesverfassungsgericht 2020, Rn. 35)
 
                
 
                Im Kern schützt Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG Menschen mit Behinderungen vor allem davor, dass ihnen Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten vorenthalten werden, die anderen offenstehen (Bundesverfassungsgericht 2023, Rn. 98).
 
                Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben, dass das Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen nicht nur ein Grundrecht, sondern zugleich eine objektive Wertentscheidung des Grundgesetzes ist (Bundesverfassungsgericht 2020, Rn. 37). Das ist deswegen bedeutsam, weil das Verbot der Benachteiligung behinderter Menschen als Teil der objektiven Wertordnung auch in die Auslegung des Zivilrechts einfließt und, so das Gericht,
 
                 
                  sich insbesondere bei der Auslegung zivilrechtlicher Generalklauseln […], bei der Bestimmung von Verkehrssicherungspflichten und des Mitverschuldens […] oder des als üblich Hinzunehmenden aus[wirkt]. […] So ist beispielsweise das Nutzungsrecht des Mieters, auch wenn dessen behinderter Angehöriger oder Lebensgefährte nicht Partei des Mietvertrags ist, durch die Grundentscheidung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG mitgeprägt […]. Das Benachteiligungsverbot führt dazu, dass im nachbarlichen Zusammenleben mit behinderten Menschen ein erhöhtes Maß an Toleranzbereitschaft zu fordern ist […]. So sind etwa Ausnahmen von einem Hundehaltungsverbot in einer Wohnungseigentumsgemeinschaft geboten, wenn der Hund der Stabilisierung des seelischen Gleichgewichts und der Besserung des Gesundheitszustandes einer behinderten Person förderlich ist […].
 
                  (Bundesverfassungsgericht 2020, Rn. 38)
 
                
 
                Dies hat verschiedene Implikationen für Bibliotheken unabhängig davon, ob sie in öffentlich-rechtlicher oder in privater Trägerschaft sind. Das betrifft die Ausgestaltung und Handhabung von Nutzungsbedingungen, Hausordnungen, Allgemeinen Vertragsbedingungen und Ähnliches mehr. Hier darf also, nimmt man die Grund- und Menschenrechte ernst, nicht schematisch gehandelt werden. Eine spezielle Ausprägung dessen findet sich seit 2021 im Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG). Dort wurde als Konsequenz aus der zitierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das Recht auf Mitnahme eines Assistenzhundes wie folgt gesetzlich geregelt:
 
                 
                  (1) Träger öffentlicher Gewalt sowie Eigentümer, Besitzer und Betreiber von beweglichen oder unbeweglichen Anlagen und Einrichtungen dürfen Menschen mit Behinderungen in Begleitung durch ihren Assistenzhund den Zutritt zu ihren typischerweise für den allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglichen Anlagen und Einrichtungen nicht wegen der Begleitung durch ihren Assistenzhund verweigern, soweit nicht der Zutritt mit Assistenzhund eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen würde. Weitergehende Rechte von Menschen mit Behinderungen bleiben unberührt.6
 
                
 
                Bei der Frage, was eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung für die betreffende Einrichtung wäre, sind wie oben geschildert die menschenrechtlichen Wertungen und Prinzipien im Wege der völkerrechtsfreundlichen Auslegung zu berücksichtigen, was auch dazu führt, dass tatsächliche oder vermeintliche Vorbehalte anderer Benutzer✶innen im Zweifel zurückstehen müssen (vgl. Bundesverfassungsgericht 2020, Rn. 42–47).
 
                Eine weitere Neuregelung wurde ebenfalls 2021 durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) eingeführt, welches zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act – EAA)7 verabschiedet wurde. Es verpflichtet die Anbieter bestimmter digitaler Produkte und Dienstleistungen dazu, diese barrierefrei anzubieten. Der Anwendungsbereich des BFSG und der dazu erlassenen Rechtsverordnung ist jedoch auf bestimmte Branchen beschränkt und betrifft Bibliotheken nur im Kontext von E-Books (hierzu ausführlich der Beitrag von Yehya Mohamad in diesem Band).8
 
                Für die generelle Tätigkeit von Bibliotheken relevanter ist die Frage, ob sie in den Anwendungsbereich des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots nach § 19 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)9 fallen, was sie nicht nur zum Beseitigen oder Unterlassen einer Benachteiligung verpflichten würde, sondern ggf. auch zu Schadensersatz. Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot des AGG gilt für sogenannte Massengeschäfte, das heißt für Verträge, die ein Anbieter immer wieder zu vergleichbaren Bedingungen und grundsätzlich mit allen abschließt, ohne dass es ihm auf die konkrete Person seines Vertragspartners ankommt. Ob das der Fall ist, bestimmt sich laut Bundesgerichtshof nach einer allgemeinen, typisierenden Betrachtungsweise. Abzustellen ist nicht auf den einzelnen Anbieter, sondern auf die Verkehrssitte. (Bundesgerichtshof 2021, Rn. 19 f.) Danach dürfte zumindest bei öffentlichen Bibliotheken – unabhängig von ihrer Trägerschaft – anzunehmen sein, dass eine Nutzung jeder interessierten Person grundsätzlich unabhängig von ihrer körperlichen oder geistigen Konstitution offenstehen soll, so dass für das Vertragsverhältnis zwischen Bibliothek und Nutzer✶innen in aller Regel das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot des Art. 19 AGG gelten dürfte. Bei Vorliegen sachlicher Gründe lässt § 20 AGG zwar eine unterschiedliche Behandlung zu, etwa wenn die Ungleichbehandlung „der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken vergleichbarer Art dient“,10 aber auch hier gilt: was ein sachlicher, eine Ungleichbehandlung rechtfertigender Grund ist, ist im Lichte der Grund- und Menschenrechte zu bestimmen; es reichen also wirklich nur zwingende Gründe aus, siehe das obige Zitat des Bundesverfassungsgerichts.
 
                Zusätzlich zu diesem für alle Bibliotheken geltenden zivilrechtlichen Benachteiligungsverbot gelten für Bibliotheken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft auch die Benachteiligungsverbote und Barrierefreiheitsvorschriften im Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) und in den darauf aufbauenden Behindertengleichstellungsgesetzen der Länder (hier gesammelt als LGG bezeichnet). Die Vorschriften dieser zunächst durch EU-Richtlinien zur Jahrtausendwende angestoßenen Gesetze wurden nach Inkrafttreten der UN-BRK in mehreren Schritten weiterentwickelt und dem oben geschilderten substanziellen Gleichheitsverständnis der UN-BRK angenähert.
 
                So ist in § 7 BGG und der Mehrzahl der LGG mittlerweile nicht nur ausdrücklich normiert, dass auch mittelbare Benachteiligungen durch öffentliche Einrichtungen unzulässig sind, sondern ebenso, dass die Versagung angemessener Vorkehrungen als Benachteiligung im Sinne des Gesetzes gilt.11 Zudem wurde der Anwendungsbereich der LGG nach und nach in immer mehr Bundesländern auch auf die Kommunen und kommunale Einrichtungen erstreckt,12 wodurch zum Beispiel auch Bibliotheken, die sich in kommunaler Hand befinden, in den meisten Bundesländern inzwischen direkt dem Benachteiligungsverbot des jeweiligen LGG sowie den dortigen Verpflichtungen zur Barrierefreiheit unterliegen. Letztere betreffen verschiedene Dimensionen der Zugänglichkeit der angebotenen Dienstleistungen, nicht nur die bauliche Barrierefreiheit der dem Publikumsverkehr dienenden Gebäude und Räumlichkeiten. Vielmehr gehören dazu beispielsweise auch – je nach Bedarf der Nutzer✶innen – die Möglichkeit der Kommunikation in Gebärdensprache und die Nutzung von Kommunikationshilfen, kontrastreiche Farbgestaltung, Orientierungshilfen, einfache Verständlichkeit und Leichte Sprache, barrierefreie Formulare und Merkblätter sowie eine barrierefreie Informationstechnik einschließlich der online zur Verfügung stehenden Informationen, Kataloge usw.
 
                Neben diesen Barrierefreiheitsverpflichtungen der Behindertengleichstellungsgesetze, die sich an Bibliotheken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft richten, die primär das Verhältnis gegenüber den Bibliotheksnutzer✶innen betreffen und deren diskriminierungsfreien Zugang zu den angebotenen Services absichern sollen, treten weitere Bestimmungen, die alle Bibliotheken in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber treffen, unabhängig von ihrer Trägerschaft. Auch in dieser Hinsicht gelten die oben erläuterten verfassungs- und völkerrechtlichen Vorgaben zum Diskriminierungsverbot und zur Bereitstellung angemessener Vorkehrungen, um substanziell gleiche Entfaltungsmöglichkeiten aller zu gewährleisten. Gesetzlich ist dieses Benachteiligungsverbot im bereits erwähnten AGG geregelt, wiederum mit einigen Ausnahmetatbeständen, wegen derer eine Ungleichbehandlung zulässig ist.13 Diese Ausnahmetatbestände sind aber auch hier mit Blick auf die zu beachtenden grund- und menschenrechtlichen Vorgaben zum einen sehr eng auszulegen, und zum anderen ist zunächst auch die Möglichkeit angemessener Vorkehrungen zu prüfen (Bundesarbeitsgericht, 2013, Rn. 50). Außerdem gelten, sobald eine Bibliothek Menschen mit Behinderungen beschäftigt, unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes nach § 3a der Arbeitsstättenverordnung spezielle Verpflichtungen zur barrierefreien Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsumfelds. Notfalls muss also auch umgebaut werden. Anders als bei den Verpflichtungen aus den Behindertengleichstellungsgesetzen betrifft dies auch Bereiche, die nicht dem Publikumsverkehr dienen.
 
               
              
                Grenzen der aktuellen Gesetzeslage und Reformbedarf im Lichte der UN-BRK
 
                Wie gezeigt, enthalten eine Reihe von Gesetzen Regelungen in Sachen Barrierefreiheit, die teils deckungsgleich sind, sich teils überschneiden. In Gänze betrachtet, bieten sie bei richtiger Anwendung durchaus das Potenzial, Bibliotheken nach und nach für alle Menschen gleichermaßen zugänglich zu machen, auch wenn sie eine Beeinträchtigung haben sollten.
 
                Damit ist allerdings auch die eigentliche Grenze der aktuellen Gesetzeslage benannt: Letztlich hängt es von der konstruktiven Einstellung der Rechtsanwender✶innen ab, die jeweils einschlägigen Vorschriften wirklich im Geist der UN-BRK verstehen und anwenden zu wollen und dies im Fall von Gegenwind auch durchzusetzen. Das betrifft insbesondere die Handhabung von Ausnahmetatbeständen und unbestimmter Rechtsbegriffe wie „unverhältnismäßige“ (Mehr-)Kosten.
 
                Hinzu kommt: Für manche Bereiche fehlt es überhaupt an geeigneten Vorschriften, mit denen man mehr Barrierefreiheit erwirken kann – jenseits einer natürlich immer möglichen Freiwilligkeit, die allerdings allzu oft an wirtschaftlichen Überlegungen scheitert, seien diese auf zutreffende oder bloß vermutete Tatsachen gestützt. Der wichtigste Bereich sind Einrichtungen und Dienste, die von privaten Rechtsträgern betrieben beziehungsweise angeboten werden: diese sind vom Geltungsbereich der Behindertengleichstellungsgesetze nicht umfasst, und das AGG hilft selbst bei UN-BRK freundlicher Anwendung ebenso wie das Grundgesetz mit seinem Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 letztlich nur gegen Benachteiligungen im konkreten Einzelfall, aber nicht dabei, Bibliotheken durch mehr Barrierefreiheit strukturell für alle zugänglich zu machen.
 
                In Anbetracht dieser Rahmenbedingen bedarf es – meint man es jedenfalls ernst mit einem gleichberechtigten Zugang aller – nicht nur eines gesteuerten Hinwirkens auf eine konsequent menschenrechts- und damit verfassungskonforme Anwendung des bestehenden Rechts, sondern auch der gezielten Schließung von Rechtslücken und der Nachbesserung unklarer, wirkungsloser oder Fehlanreize setzender Vorschriften. So bedarf es zum einen einer Erstreckung der Barrierefreiheitsvorschriften auch auf privatrechtlich organisierte Anbieter von Angeboten und Dienstleistungen, und es muss gesetzlich ebenso für private Anbieter klar geregelt werden, dass es eine unzulässige – und mit hinreichenden Sanktionen bewehrte – Diskriminierung ist, wenn sie, obwohl es ihnen zuzumuten ist, angemessene Vorkehrungen versagen. Zum anderen sind die bestehenden Barrierefreiheitsvorschriften zu stärken und Schlupflöcher zu schließen. Schließlich braucht es eine konventionskonforme Handhabe des Vergabe- und des Zuwendungsrechts. Leistungsbeschreibungen sowie Förderprogramme mit den zugehörigen Förderrichtlinien sind so an Barrierefreiheit zu knüpfen, dass Aufträge und Fördergelder nur vergeben werden, wenn ein barrierefreies Ergebnis herauskommt.14
 
                Dass insoweit Handlungsbedarf besteht, wurde Deutschland auch von internationaler Seite erst kürzlich erneut ins Stammbuch geschrieben. Im Sommer 2023 wurde Deutschland, zum zweiten Mal nach 2015, durch die Vereinten Nationen daraufhin geprüft, wie es um die Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen hierzulande steht, sprich wie weit die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland mittlerweile gediehen ist. Vorgenommen wurde diese Prüfung vom dafür zuständigen, in Genf ansässigen UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (nachfolgend nur „der Ausschuss“), und zwar primär anhand eines Berichts der Bundesregierung (sog. Staatenbericht), allerdings ergänzt um Berichte oder Stellungnahmen anderer Akteure (sog. Parallelberichte zum Staatenbericht), insbesondere solche der Zivilgesellschaft auf der einen Seite und der Monitoring-Stelle UN-BRK beim Deutschen Institut für Menschenrechte auf der anderen Seite.15 Auf Basis dieser Dokumente und im Anschluss an eine sechsstündige mündliche Verhandlung in Form eines „Konstruktiven Dialoges“ zwischen dem Ausschuss und einer Regierungsdelegation veröffentlichte der Ausschuss am 3. Oktober 2023 seine Bewertung des aktuellen Umsetzungsstands und seine daraus resultierenden Empfehlungen in den „Abschließenden Bemerkungen“ (UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities 2023). Darin bringt der Ausschuss unter anderem seine Sorge über „die fehlende barrierefreie Zugänglichkeit von öffentlichen Bibliotheken, Museen sowie touristischen Bereichen und Denkmälern“ (UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities 2023, Ziff. 67a) zum Ausdruck und empfiehlt, „stärkere Mechanismen zu schaffen, die sicherstellen, dass Sport-, Erholungs-, Kultur- und Tourismuseinrichtungen und -stätten für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich sind“ (UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities 2023, Ziff. 68a).
 
                Diese Empfehlung des UN-Fachausschusses richtet sich formal zwar nur an die Bundesregierung als Vertreterin des Vertragsstaats Deutschland. Der dahinterliegende Handlungsauftrag richtet sich allerdings an alle, die einen wie auch immer gearteten Einfluss darauf haben, Bibliotheken für alle Menschen barrierefrei zugänglich und damit inklusiv zu gestalten.
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                Richtlinie (EU) 2017/1564: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1564&from=IT (18.05.2024).

              
              4
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                Mit Ausnahme Sachsens, siehe § 1 Abs. 2 Satz 3 Sächsisches Inklusionsgesetz vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18283-Saechsisches-Inklusionsgesetz#p1 (18.05.2024).
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                Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte, Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention 2021, 7–8.
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              Der Vertrag von Marrakesch – Ein Welthit
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              Medien- und Informationszugang für alle! Die meisten Menschen kaufen Bücher, Zeitschriften und andere Medien einfach am Kiosk, in der nahegelegenen Buchhandlung oder über das Internet. Doch alle Menschen, die herkömmlich Veröffentlichtes aufgrund individueller Einschränkungen nicht lesen können, haben diese Möglichkeit nicht. Der Marrakesch-Vertrag1 ebnet den Zugang zu barrierefreien Formaten. Das sogar weltweit und mit prominenter Unterstützung.2
 
              Das gibt es selten: Musiker✶innen, die sich nicht nur für ihre Musikrechte stark machen, sondern vor allem ihre Stimme erheben, um Zugangsrechte zu Büchern zu fordern. Spätestens mit der Rede Stevie Wonders vor der Versammlung der Weltorganisation für geistiges Eigentum World Intellectual Property Organisation (WIPO)3 im Jahr 2010 hat diese Forderung eine kraftvolle Stimme und weltweite Aufmerksamkeit erhalten.4 Wonder bezeichnete die Arbeit an dem Vertrag als „[…] ein[en] Plan, der die Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderungen stärken wird, indem er ihnen die Werkzeuge zum Lernen und Wachsen zur Verfügung stellt“.5
 
              Auf den Weg gebracht hat das Thema die Weltblindenunion (World Blind Union – WBU).6 Vor dem Hintergrund, dass weltweit weniger als 10 % der Literatur barrierefrei verfügbar ist, wurde der Begriff des „book famine“, des Hungers nach Büchern, geprägt. Neben dem hohen Aufwand, Bücher in barrierefreie Formate zu bringen, mussten unter anderem für jeden einzelnen Titel die Rechte für die technische Übertragung in Braille und andere Formate bei den jeweiligen Verlagen eingeholt werden. Ein weiterer Aspekt ist der Unterschied zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Letztere haben trotz eines großen Bedarfs ein sehr viel kleineres Angebot an barrierefreien Medien. Vor Verabschiedung des Vertrags von Marrakesch war ein internationaler Austausch der bereits erstellten Titel urheberrechtlich nicht erlaubt.
 
              Doch war der Weg hin zu dem nun vorliegenden Vertrag ganz und gar nicht einfach. Es galt, eine Einigung der internationalen Verlagswelt zugunsten einer Öffnung für blinde, seh- und anderweitig lesebehinderte Menschen zu schaffen. Zu Beginn des Jahres 2011 setzte die WBU die Verhandlungen sogar zeitweilig ganz aus, da die bisherigen Ergebnisse dahingehend mehr als dürftig waren.7 Dem Engagement der Selbsthilfevertretung ist es zu verdanken, gemeinsam und mit gezielter Lobbyarbeit, die Vertragsinhalte so geschärft zu haben, dass eine spürbare Verbesserung des Medienangebotes zum Erfolg des Abkommens führte.
 
              Entstanden ist ein völkerrechtlicher Vertrag auf dem Gebiet des Urheberrechts zur Erleichterung des Zugangs für blinde, sehbehinderte oder anderweitig lesebehinderte Personen zu veröffentlichten Werken. Somit schafft der Marrakesch-Vertrag auf Basis der Menschenrechte gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) eine internationale und verbindliche Ausnahmeregelung im Urheberrecht. Erlaubt ist nun neben der Produktion und Vermittlung auch der gezielte Austausch urheberrechtlich geschützter Bücher über Landesgrenzen hinweg. Ein Einverständnis der Rechteinhaber✶innen zur gemeinnützigen Verwendung muss nicht mehr eingeholt werden. Praktisch heißt dies: Barrierefreie Formate eines veröffentlichten Werkes dürfen von blinden, seh- bzw. lesebehinderten Personen oder von berechtigten Institutionen erstellt und genutzt werden.
 
              Der Vertrag ist nach der 20. Ratifizierung am 30. September 2016 in Kraft getreten und in den jeweiligen Vertragsstaaten umzusetzen. Mitte 2024 sind es 95 Vertragsstaaten – wichtig zu wissen ist, dass die EU für all ihre Mitgliedsstaaten eine dieser Parteien ist. Die Anzahl der Marrakesch-Länder ist somit weitaus größer.
 
              
                Klare Regelungen
 
                Der Marrakesch-Vertrag beinhaltet sehr klare Regelungen für die Personen, die von ihm profitieren, welche Werke tatsächlich als Grundlage für die barrierefreie Aufbereitung genutzt werden dürfen und auch, was für die Einrichtungen gilt, die veröffentlichte Werke aufbereiten.
 
                Für die Definition der Zielgruppe des Vertrages gibt es eine eigene Bezeichnung, im deutschsprachigen Gesetzestext8 werden sie als Befugte Personen bezeichnet. Zu diesen gehören laut Artikel 1 der Bestimmungen (BMJ 2018):
 
                 
                  […] (2) Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die aufgrund einer körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchtigung oder aufgrund einer Sinnesbeeinträchtigung auch unter Einsatz einer optischen Sehhilfe nicht in der Lage sind, Sprachwerke genauso leicht zu lesen, wie dies Personen ohne eine solche Beeinträchtigung möglich ist.
 
                
 
                An dieser Stelle sei noch einmal hervorgehoben, welche Medien für eine Aufbereitung in ein barrierefreies Format in Frage kommen. So heißt es, dass Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung
 
                 
                  veröffentlichte Sprachwerke, die als Text oder im Audioformat vorliegen, sowie grafische Aufzeichnungen von Werken der Musik zum eigenen Gebrauch vervielfältigen oder vervielfältigen lassen, um sie in ein barrierefreies Format umzuwandeln.
 
                  Diese Befugnis umfasst auch Illustrationen jeder Art, die in Sprach- oder Musikwerken enthalten sind […]
 
                
 
                Eine klare Definition gibt es ebenso für die Einrichtungen, die veröffentlichte Werke in ein barrierefreies Format übertragen und verbreiten. Diese werden laut Gesetzestext im Artikel 1 Befugte Stellen genannt. Definiert werden diese wie folgt:
 
                 
                  (2) Befugte Stellen dürfen […] hergestellte Vervielfältigungsstücke an Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung oder andere befugte Stellen verleihen, verbreiten sowie für die öffentliche Zugänglichmachung oder die sonstige öffentliche Wiedergabe benutzen.
 
                  (3) Befugte Stellen sind Einrichtungen, die in gemeinnütziger Weise Bildungsangebote oder barrierefreien Lese- und Informationszugang für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung zur Verfügung stellen.
 
                
 
                Schließlich wird durch den Marrakesch-Vertrag der so lang ersehnte internationale Austausch der barrierefreien Medien durch die im Vertrag genannten befugten Einrichtungen erlaubt.
 
                Neben den klaren Rahmenbedingungen gibt es auch Kompromisslösungen im WIPO-Vertrag. Diese machen es möglich, dass Staaten die hier formulierten Ausnahmen in bestimmten Fällen einschränken können. So kann bspw. im nationalen Urheberrecht verankert werden, dass die kommerzielle Verfügbarkeit vor Aufbereitung in barrierefreie Formate geprüft und dokumentiert werden muss. Dazu zählt aber auch, möglicherweise eine Vergütungsregelung einzuführen. Jede Ausnahme erfordert letztlich wieder eine entsprechende Organisation der Abläufe, aber auch Personal und Zeit.
 
               
              
                Start: Marrakesch, Ziel: Globale Bibliothek
 
                Kaum war die Tinte auf den ersten Unterschriften des Marrakesch-Vertrages getrocknet, wurde an einem Konzept für den internationalen Austausch und eine organisierte Vernetzung gearbeitet. Die WIPO mit ihren Partnerorganisationen IFLA LPD9, WBU10 und DAISY Consortium11, um nur einige Institutionen zu nennen, engagierte sich schon früh in besonderem Maße mit der Herausbildung des Accessible Book Consortium (ABC) im Juni 2014.12 Ziel war und ist es, mit Hilfe eines globalen Kataloges den Überblick über und den Zugang zu möglichst allen weltweit vorhandenen barrierefreien Medien zu geben sowie die Anzahl der verfügbaren Medien zu erhöhen.
 
                Mit 100 Partnerorganisationen aus 100 Ländern13 steht der derzeit weltweit größte Katalog barrierefreier Medien bereit. Laut eigenen Angaben von ABC gibt es nunmehr über 820 000 Titel in 80 Sprachen in verschiedenen barrierefreien Formaten wie DAISY und Braille sowie 9 000 Braille Musiknoten. Um vielen Institutionen aus verschiedenen Ländern die Beteiligung möglichst einfach zu gestalten, sind die Zugangsbedingungen niedrigschwellig. Nach Unterzeichnung eines Vertrages, der die Eckpunkte des Marrakesch-Vertrags anerkennt, fallen keine Gebühren an. Bei der Einbettung der eigenen Katalogdaten in die globale Bibliothek wird zudem Unterstützung und technischer Support angeboten. Die Anwendungsmodalitäten generell aber auch die nutzerfreundliche Bedienung werden stets weiterentwickelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit der IFLA Sektion LPD gibt es die Chance, Rückmeldungen der Leser✶innen direkt in die Entwicklungen einfließen zu lassen. Denn, das ist besonders wichtig: Über allem steht das Ziel, möglichst vielen befugten Personen den Zugang zu barrierefreien Formaten zu ermöglichen.
 
                Die Unterzeichnung des Marrakesch-Vertrages macht genau das auf internationaler Ebene nun möglich. Vor dem internationalen Abkommen wurde jeder Titel für jedes Land aufwändig aufbereitet und dadurch sogenannte Doppelproduktionen umgesetzt. Dies ist vor allem bei dem zeitlichen und personellen Aufwand der Übertragung durchaus schmerzlich. Ein Beispiel: Tolkiens Herr der Ringe wurde in Braille mindestens in England, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland in englischer Sprache produziert – wir sprechen von ca. 15 buchseitenstarken Bänden, also ca. 1,5 m Platz im Buchregal. Ähnliche Beispiele könnten u. a. für den spanischsprechenden Sprachraum weitergeführt werden. Während wenige Länder auskömmlich produzieren, ist dies anderen kaum oder gar nicht möglich.
 
                Neben dem von der WIPO organisierten Angebot gibt es weitere, kleinere Zusammenschlüsse, die für den Zweck gebildet wurden, barrierefreie Formate und Buchdaten für die Weitergabe an die Zielgruppe auszutauschen. So gibt es in Nordamerika mit Bookshare einen englischsprachigen Service, der weltweit gegen eine Gebühr genutzt werden kann. Zudem hat die in Spanien ansässige öffentlich-rechtliche Organisation der Blindenselbsthilfe (Organización Nacional de Ciegos de España – ONCE)14 einen Katalog und Austauschmöglichkeiten entwickelt, um vor allem in Ländern Südamerikas barrierefreien Lesezugang in spanischer Sprache sicher zu stellen.
 
               
              
                Die Umsetzung in Deutschland
 
                Nach der Unterzeichnung des Marrakesch-Vertrages durch die Europäische Union war auch Deutschland in der Pflicht, das Urheberrechtsgesetz entsprechend anzupassen. Wie bei Gesetzesentwürfen üblich, wurden die Interessenvertretungen geladen und gehört. So saßen Repräsentant✶innen der Autor✶innen (VG Wort), des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V., der Behindertenselbsthilfe, von Medibus e. V. u. a. im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz15 an einem Tisch. Hier war auch Gelegenheit, die o. g. Ausnahmeregelungen zu prüfen und ggf. zu beschließen.
 
                Ganz neu in den Gesprächsrunden und Diskussionen war die Formulierung Lesebehinderung. Während in Deutschland der Begriff der Menschen mit Lesebehinderungen bis dahin unbekannt und unüblich war, gibt es bspw. in englischsprachigen Ländern schon lange den Begriff print disabled. Der gesellschaftliche Umgang mit Lese- und Lernschwierigkeiten ist dort meist ein anderer, durchaus offenerer. So ist Legasthenie längst kein Nischenthema mehr wie in Deutschland. Doch zu dieser Gruppe zählen weitaus mehr Menschen: Zusammengefasst alle, denen es nicht möglich ist, ohne menschliche, technische, sprachliche oder andere Unterstützung ein Buch zu lesen. Manche können aufgrund einer Körperbehinderung das Buch nicht halten oder die Seiten nicht umblättern, andere aufgrund einer Sinnesbehinderung den geschriebenen Text nicht lesen und wieder andere können den Textinhalt in der dargebrachten Textform nicht ­erfassen.
 
                Die Umsetzung des Marrakesch-Vertrages ist durch die Anpassung des Urhebergesetzes § 45 b–d Ende 2018 erfolgt. Die neuen Regelungen traten mit dem 01. Januar 2019 in Kraft. Neben den genannten Definitionen der Berechtigten als befugte Personen, der Rechteklärung für die Institutionen als befugte Stellen und der Formulierung der in Frage kommenden Medien, wurden für Deutschland noch weitere Ausführungen in der Verordnung über befugte Stellen nach dem Urheberrechtsgesetz16 beschlossen. So wurde mit dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Aufsichtsbehörde über die befugten Stellen eingesetzt.17 Dies ist im Vergleich mit den anderen Vertragsstaaten ziemlich einmalig. Die Definition der Aufgaben der Behörde sind in der Verordnung wie folgt nachzulesen:
 
                 
                  § 3 Aufsicht über befugte Stellen
 
                   
                    	 
                      Aufsichtsbehörde ist das Deutsche Patent- und Markenamt. Die Aufsichtsbehörde achtet darauf, dass befugte Stellen den Pflichten nachkommen, die ihnen […] obliegen.

 
                    	 
                      Die Aufsichtsbehörde kann alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die befugten Stellen die Pflichten […] erfüllen. Sie kann insbesondere von den befugten Stellen jederzeit Auskunft sowie die Vorlage von Unterlagen verlangen.

 
                    	 
                      Für die Verwaltungstätigkeit der Aufsichtsbehörde gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz und das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz.

 
                    	 
                      Die Aufsichtsbehörde nimmt ihre Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahr.

 
                  
 
                
 
                 
                  § 4 Anzeige bei der Aufsichtsbehörde
 
                   
                    	 
                      Eine befugte Stelle teilt unverzüglich nach Beginn der in § 45c Absatz 1 und 2 des Urheberrechtsgesetzes genannten Nutzungen der Aufsichtsbehörde in Textform den Zeitpunkt des Beginns der Nutzungen und ihre Kontaktdaten mit.

 
                    	 
                      Die Aufsichtsbehörde führt eine Liste mit allen angezeigten befugten Stellen und veröffentlicht diese barrierefrei auf ihrer Internetseite.

 
                  
 
                
 
                Neben der Aufstellung eines Aufsichtsgremiums wurde für die Umsetzung des Marrakesch-Vertrages in Deutschland eine eigene Vergütungsregelung beschlossen. Auch diese zusätzliche Maßnahme ist unter den Unterzeichnerstaaten eine seltene Ausnahme. Im Detail ist im Gesetz zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie über einen verbesserten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken die Anpassung des UrhG § 45 c, Absatz 4 folgendermaßen formuliert: „(4) Für Nutzungen […] hat der Urheber Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung. Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.“
 
                Schon vor Inkrafttreten des Marrakesch-Vertrages gab es den Anspruch auf Vergütung in Deutschland. Dieser wird nun fast identisch fortgeführt. Praktischerweise gibt es zwischen der Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen e. V. (Medibus e. V.)18 und der VG Wort einen Vertrag für einen möglichst unkomplizierten Umgang. Eine zusätzliche verbindliche Regelung der Verwertungsgesellschaften der drei deutschsprachigen Länder, wie sie einst existierte, ist nicht mehr notwendig, denn der internationale Austausch der befugten Stellen ist nun generell erlaubt.
 
                In der Verordnung über befugte Stellen nach dem Urheberrechtsgesetz19 sind schließlich mit § 1 Sorgfalts- und Informationspflichten und § 2 Auskunftspflichten weitere verpflichtende Regelungen für die befugten Stellen in Deutschland eingebracht. Diese lauten wie folgt:
 
                 
                  § 1 Sorgfalts- und Informationspflichten
 
                  Eine befugte Stelle im Sinne des § 45c Absatz 3 des Urheberrechtsgesetzes, die die in § 45c Absatz 1 und 2 des Urheberrechtsgesetzes genannten Nutzungen vornehmen will, legt Verfahren fest, die sicherstellen, dass sie
 
                   
                    	 
                      Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format nur an Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung im Sinne des § 45b Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes oder andere befugte Stellen verbreitet oder ihnen übermittelt oder zugänglich macht;

 
                    	 
                      geeignete Schritte unternimmt, um der unzulässigen Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe oder öffentlichen Zugänglichmachung von Vervielfältigungsstücken in einem barrierefreien Format entgegenzuwirken;

 
                    	 
                      Werke oder andere Schutzgegenstände und deren Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format sorgfältig behandelt und Aufzeichnungen hierüber führt;

 
                    	 
                      Informationen darüber, wie sie ihren Pflichten nach den Nummern 1 bis 3 nachkommt, soweit zweckmäßig auf ihrer Internetseite oder in sonstiger Weise veröffentlicht und auf dem neuesten Stand hält.

 
                  
 
                
 
                 
                  § 2 Auskunftspflichten
 
                   
                    	 
                      Eine befugte Stelle hat Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung, Rechtsinhabern sowie befugten Stellen auf Verlangen Auskunft darüber zu geben, 

                       
                        	 
                          von welchen Werken sie Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format besitzt und um welche Formate es sich dabei handelt;

 
                        	 
                          mit welchen anderen befugten Stellen sie Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format austauscht.

 
                      

 
                    	 
                      Sofern es erforderlich ist, erteilt die befugte Stelle die Auskunft in einem barrierefreien Format.

 
                  
 
                
 
                Die Aufbereitung veröffentlichter Werke in barrierefreie Formate übernehmen in Deutschland neben den Medienzentren für Bildungseinrichtungen fast ausschließlich Institutionen, die in Medibus e. V. organisiert sind. Hier gibt es Qualitätsmerkmale und Absprachen für die Produktion der barrierefreien Medien, es wird gemeinsam katalogisiert und u. a. gemeinsam die Vergütung gegenüber der VG Wort abgerechnet. Schließlich sind diese Institutionen auch als befugte Stelle beim DPMA registriert.
 
                Darüber hinaus bietet der Marrakesch-Vertrag auch die Chance, barrierefreie Medien an blinde, seh- und lesebehinderte Menschen inklusiv zu vermitteln, also z. B. wo und auch wie alle anderen Menschen ihre Literatur beziehen. Es ist die Gelegenheit für alle Bibliotheken, sich zu öffnen und genau diese Vermittlungsarbeit zu leisten. Doch die Liste der Einrichtungen, die sich seit 2019 als befugte Stelle haben registrieren lassen ist durchaus übersichtlich, das liegt natürlich auch daran, dass nur wenige Organisationen die Aufgabe haben, Medien in barrierefreie Formate zu bringen. Als herkömmliche Bibliothek ist es relativ schwierig, alle Randbedingungen einer befugten Stelle zu erfüllen. Es ist sicher sehr reizvoll einen eigenen Bestand an Großdruck oder DAISY-Titeln vorzuhalten. Doch sobald diese unter den Bedingungen des Marrakesch-Vertrags entstanden sind, ist es obligatorisch, diese in einem abgeschlossenen Magazin zu lagern. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass nicht-befugte Personen Zugang zu den aufbereiteten Medien erhalten.
 
                Doch, wie sollen Leser✶innen Bücher finden, wenn sie nicht in den Regalen sind? Kataloge, die Auskunft geben über Metadaten, die Merkmale der Barrierefreiheit enthalten sind noch nicht Alltag. Es einfach dabei zu belassen und Verwaltungsvorschriften als Deckmantel zu benutzen kann allerdings nicht die Lösung sein. Daher wird an Alternativen und Vermittlungsformaten gearbeitet, die Bibliotheken sowie dem gesetzlichen Rahmen gerecht werden. Initiativen wie „Chance Inklusion“20 des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen ermöglichen mittels einer Kooperation entsprechende Bedarfe in den Bibliotheken vor Ort zu wecken und zu bedienen.
 
               
              
                Weitermachen!
 
                Der Marrakesch-Vertrag ist nun älter als eine Dekade und aus den ersten Erfahrungen sind viele Prozesse entstanden, die im Alltag Anwendung finden. Nun geht es darum, die barrierefreien Formate und Services weiter auszubauen und den Zugang für die befugten Personen stetig zu verbessern. Es geht auch darum in Deutschland Kataloge zu gestalten, die Bibliothekar✶innen die Chance geben, barrierefreie Formate zu vermitteln. Und es geht darum, dass Menschen mit ihren individuellen Lesefähigkeiten in jeder Bibliothek willkommen sind und in der Lage, selbständig Bücher zu finden und auszuleihen.
 
                Doch gibt es immer noch eine Reihe von Ländern, in denen blinde, seh- und lesebehinderte Menschen keinen Zugang zu barrierefreien Leseformaten haben. Zugang zu Bildung und damit gleichberechtigte Teilhabe sind an dieser Stelle nicht gegeben. Umso wichtiger ist für die Menschen dort die Arbeit der IFLA Sektion LPD, des DAISY Consortiums wie auch der WIPO-Initiative Accessible Book Consortium, die sich gezielt dafür einsetzen, Initiativen in diesen Ländern zu unterstützen. Umgesetzt wird dies u. a. durch kontinuierliche Lobbyarbeit oder Schulungen für die Nutzung moderner Technik.
 
                Und wer weiß, vielleicht hilft doch noch ein Welthit von Stevie Wonder, um Köpfe und Herzen zu öffnen.
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              Im Juni 2025 tritt eine neue EU-Richtlinie mit konkreten Anforderungen an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen in Kraft. Mehrere Aspekte dieser gesetzlichen Regelung betreffen auch Bibliotheken. Von besonderer Bedeutung sind die Normen für die Bereitstellung von E-Books und die Nutzung von Automaten. Gefordert sind in dem Gesetz allgemeine und barrierefreie Lösungen, die einmal mehr ermöglichen, inklusive Bibliotheksservices zu organisieren. In diesem Beitrag wird das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz detailliert vorgestellt und erste Erkenntnisse für den Umgang in Bibliotheken geteilt.
 
              
                Die Entstehung der EU-Richtlinie
 
                Die EU-Richtlinie über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen – der European Accessibility Act (EAA), (EU) 2019/8821 – ist eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates, die am 17. April 2019 in Kraft trat. Diese Richtlinie zielt darauf ab, den Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen durch die Aufhebung länderspezifischer Vorschriften zu verbessern. Unternehmen profitieren von einem gemeinsamen Regelwerk innerhalb der EU, das den grenzüberschreitenden Handel erleichtern soll. Es sollte auch einen größeren Markt für Unternehmen ermöglichen, die barrierefreie Produkte und Dienstleistungen anbieten. Vor allem Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen werden von besser zugänglichen Produkten und Dienstleistungen auf dem Markt profitieren. Die Richtlinie legt Mindeststandards für die Barrierefreiheit fest, um sicherzustellen, dass Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. Eine größere Marktgröße sollte zu wettbewerbsfähigeren Preisen führen. Innerhalb der EU soll es weniger Barrieren und auch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten geben (Laoutoumai 2024).
 
                Ursprünglich im Jahr 2011 vorgeschlagen, wurde diese Richtlinie als Ergänzung zur Web Accessibility Directive2 (WAD) der EU erstellt, die 2016 in Kraft trat. Sie spiegelt auch die Verpflichtungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wider. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention – UN-BRK3) ist ein internationaler Vertrag, in dem sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten (siehe Beitrag Palleit in diesem Band).
 
                Die zur Einhaltung der EAA erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften mussten bis zum 28. Juni 2022 von den EU-Mitgliedstaaten verabschiedet und veröffentlicht werden. Drei Jahre später, am 28. Juni 2025, müssen die Anforderungen des EAA von den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt sein.
 
               
              
                Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)
 
                In Deutschland wurde der European Accessibility Act durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)4 sowie durch den zweiten Medienänderungsstaatsvertrag (MStV)5 ins deutsche Recht umgesetzt. Das BFSG zielt auf die gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen und von älteren Menschen (Kraetke 2022).
 
                Die Richtlinie verpflichtet dazu, Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher✶innen barrierefrei zu gestalten und anzubieten. Lediglich Kleinstunternehmen, die weniger als zehn Beschäftigte und höchstens einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von 2 Millionen Euro haben, werden von dieser Verpflichtung nicht erfasst (Europäisches Parlament 2019). Nicht vom BFSG erfasst sind allerdings Dienste, die den Zugang zu audio-visuellen Mediendiensten, also Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus, ermöglichen (Laoutoumai 2024). Für diese Dienste werden eigene Regelungen zur Barrierefreiheit in den Medienstaatsvertrag (MStV) aufgenommen.
 
                Hardware-Systeme, einschließlich der dafür bestimmten Betriebssysteme, sind barrierefrei zu gestalten. Dazu gehören insbesondere Computer, Notebooks, Smartphones und Tablets sowie Selbstbedienungsterminals, die sich an einer Bedienungsstelle befinden, z. B. ein Kartenlesegerät im Supermarkt, Bankautomaten oder auch ein Selbst-Ausleihe-Automat in einer Bibliothek.
 
                Weitere Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten zur barrierefreien Gestaltung betreffen (Bundesfachstelle Barrierefreiheit o. J.):
 
                
                  	 
                    Bankdienstleistungen, einschließlich Geldautomaten;


                  	 
                    die elektronische Kommunikation, einschließlich der Beantwortung von Notrufen an die 112 und der Produkte, die vorrangig für die elektronische Kommunikation benutzt werden, wie Telefone, aber auch Router und Modems;


                  	 
                    den Zugang zu audiovisuellen Medien, nicht aber die Barrierefreiheit audiovisueller Mediendienste selbst, weil diese in einer eigenen Richtlinie geregelt ist;6


                  	 
                    Gestaltung von E-Books und von Aspekten der Personenverkehrsdienste bezogen auf alle vier Verkehrsträger: Bahn, Bus, Flug und Schiff.


                
 
                Werden die Anforderungen an die Barrierefreiheit nicht eingehalten, drohen Unternehmen verschiedene Sanktionen. So kann die Marktüberwachungsbehörde nach § 29 Abs. 3 BFSG anordnen, dass ein Angebot oder die Erbringung einer Dienstleistung eingestellt werden, wenn diese trotz Beanstandung und Fristsetzung dauerhaft nicht barrierefrei zur Verfügung gestellt wird (Laoutoumai 2024).
 
                Bringt ein Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen entgegen der Pflicht aus §§ 14, 3 BFSG nicht barrierefrei auf den Markt, stellt das nach § 37 Abs. 1 Nr. 8 BFSG zudem eine Ordnungswidrigkeit dar, die nach § 37 Abs. 2 Alt. 1 BFSG mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Auch den betroffenen Verbraucher✶innen werden verschiedene Möglichkeiten an die Hand gegeben, Verstöße gegen die Pflichten aus dem BFSG zu melden. So können sie einerseits bei der zuständigen Landesbehörde Maßnahmen zur Beseitigung des Verstoßes beantragen. Zudem wird in § 33 BFSG das Recht eingeräumt, einen anerkannten Verband oder eine qualifizierte Einrichtung zu beauftragen, in ihrem Namen oder an ihrer Stelle Rechtsbehelfe einzulegen. Darüber hinaus schafft das BFSG ein eigenes Verbandsklagerecht für Verbände und qualifizierte Einrichtungen (Laoutoumai 2024).
 
                Die genauen Anforderungen vom BFSG werden durch eine Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV7) konkretisiert. Diese Verordnung ist 2022 verkündet worden und tritt ebenfalls am 28. Juni 2025 in Kraft. Sie enthält ausführliche, aber weiterhin weitgehend abstrakte Anforderungen beispielsweise für Informationen zur Nutzung des Produkts oder für Produktverpackungen und Anleitungen (Fischoeder 2022). Danach müssen z. B. Informationen grundsätzlich über das Zwei-Sinne-Prinzip zur Verfügung gestellt werden, d. h. immer über zwei der drei Sinne Sehen, Hören und Tasten zugänglich sein. Es müssen Alternativen zu visuellen, auditiven, gesprochenen oder taktilen Elementen angeboten werden. Die Anforderungen sind für die einzelnen Produkte und Dienstleistungen speziell geregelt. So gelten beispielsweise für Personenbeförderungsdienste, Selbstbedienungsterminals und E-Books besondere Anforderungen.
 
                Laut EAA und BFSG wird die Erfüllung der Anforderungen an Barrierefreiheit von digitalen Produkten und Dienstleistungen vermutet, wenn diese der harmonisierten EU-Norm EN 301 549 (ETSI u. a. 2021) entsprechen. Diese Norm ist damit die wichtigste Sammlung von einschlägigen Barrierefreiheitsanforderungen an die Informationstechnik (Web, Software, Hardware, mobile Anwendungen und Dokumente) der öffentlichen Stellen.
 
                Die EN 301 549 mit dem Titel „Accessibility requirements for ICT products and services“ ist eine europäische Norm für digitale Barrierefreiheit. Sie definiert Anforderungen an die Barrierefreiheit der Informations- und Kommunikationstechnik des öffentlichen Sektors und gilt als verbindlicher Standard. Ihre Kriterien spezifizieren die Bedeutung von Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit gemäß EU-Richtlinie 2016/2102 „über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen“ (Harmonisierte Europäische Norm (EN) 301 549). Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1339 vom 12. August 2021 wurde die EN 301 549 in der Version 3.2.1 im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht.8
 
               
              
                EAA, BFSG und E-Books
 
                Die E-Book-Industrie ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Produkte und Dienstleistungen, die von der EAA und BFSG-Richtlinien betroffen sind. Die EAA und BFSG-Richtlinien zielen darauf ab sicherzustellen, dass E-Books für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. Eine der Anforderungen aus der BFSGV ist „§ 8 Zusätzliche branchenspezifische Anforderungen an E-Book-Lesegeräte“, demnach müssen E-Book-Lesegeräte mit Sprachausgabe ausgestattet sein, d. h., dass sie synchronisierte Text-to-Speech-Technologie enthalten müssen, wenn sie Audio enthalten, und dass sie für Menschen mit Sehbehinderungen zugänglich sein müssen (Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2023).
 
                Es gibt verschiedene E-Book-Formate wie EPUB®, PDF, PDB, RTF, HTML, MOBI, FB2, TXT, Nur-Text, Doc, Plucker, LIT und viele andere (siehe Beitrag von Zimmermann in diesem Band). Diese Formate bestimmen, mit welchen Geräten ein E-Book geöffnet und wie es präsentiert werden kann. Die gängigsten E-Book-Formate sind EPUB®, Mobipocket und AZW3/KF83. Kindle-Geräte können kein EPUB® lesen, während E-Book-Reader von Kobo, Tolino oder Sony nicht mit AZW3/KF8 arbeiten. EPUB® ist der Verteilungs- und Austauschformatstandard für digitale Publikationen und Dokumente, die auf Webstandards basieren. EPUB® definiert ein Mittel zur Darstellung, Verpackung und Kodierung von strukturierten und semantisch verbesserten Webinhalten – einschließlich XHTML, CSS, SVG, Bildern und anderen Ressourcen – für die Verteilung in einem einzigen Dateiformat (siehe Beitrag Zimmermann in diesem Band).
 
               
              
                BFSGV § 18 Zusätzliche Anforderungen an E-Books
 
                Die BFSVG listet in § 18 spezifiziert 10 Punkte als zusätzliche Anforderungen an E-Books. Im Folgenden werden diese Punkte aufgelistet und erläutert. Die Auslegung dieser Punkte wird wahrscheinlich bei der Überprüfung auf Einhaltung Jurist✶innen und Techniker✶innen lange Zeit beschäftigen, da die meisten Punkte nicht eindeutig sind. In den Erläuterungen fließen die Erkenntnisse einer W3C Gruppe ein, die eine Zuordnungsliste9 zwischen EPUB-Barrierefreiheitsrichtlinien10 und dem European Accessibility Act erstellt hat.
 
                1. E-Books müssen die synchronisierte Bereitstellung von Text- und Audioinhalten gewährleisten: Dieses gilt nur, wenn im E-Book neben Text auch Audioinhalte enthalten sind. Synchronisierte Bereitstellung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Untertitelung von Inhalten mit Audiospuren, also Audio- und Videodateien, erfolgen muss. Wenn eine Videodatei keine Audiospur enthält, kann man darauf verzichten. Die mit Text synchronisierte Audiofunktion wird in der EPUB-Welt als Medienüberlagerung11 bezeichnet und sorgt für eine effektive Synchronisierung zwischen Text und Audio (Kraetke 2022).
 
                2. E-Books müssen gewährleisten, dass die Dateien des E-Books die ordnungsgemäße Funktionsweise assistiver Technologien nicht verhindern: Eine Datei verhindert eine assistive Technologie, wenn sie beispielsweise so gestaltet ist, dass der E-Book-Reader daran scheitert, automatisch auf einen höheren Kontrast oder einen größeren Schriftgrad zu schalten. Ein weiteres Kriterium ist die Einhaltung der logischen Lesereihenfolge. Die Inhalte dürfen nicht nur visuell sichtbar in der logischen Lesereihenfolge sein, sondern der Text muss auch in der HTML-Datei dieser Forderung genügen. Fehlende oder falsche Angaben der Dokumentsprache können synthetische Vorleseassistenten ebenfalls behindern. Es ist empfehlenswert, Standards für die Untertitelung zu verwenden, wie etwa die Verwendung des <track>-Elements in HTML (Kraetke 2022). Das EPUB-Barrierefreiheitsdokument verwendet die Definition assistiver Technologie gemäß Web Content Accessibility Guidelines 2 (WCAG).12 Diese Anforderung wird erfüllt durch:
 
                 
                  	 
                    WCAG-Konformitätsanforderung zu den barrierefreien Nutzungsmöglichkeiten von Technologien;13

 
                  	 
                    WCAG-Konformitätsanforderung Nichteinmischung;14

 
                  	 
                    WCAG-Prinzip 4 Robust (Stufe A);15

 
                  	 
                    WCAG-Richtlinie 2.1 Tastatur zugänglich (Stufe A).16

 
                
 
                3. E-Books müssen den Zugang zu Inhalten gewährleisten: Inhalte müssen für alle unabhängig von den eingesetzten Nutzungsagenten lesbar sein. Tabellen, Formulare und mathematische Formeln dürfen nicht als Grafik, sondern müssen als Markup z. B. HTML, MathML eingebunden werden. Andere proprietäre Formate, die nur durch Spezialtools gelesen werden können, wären ein weiteres Beispiel. Diese Anforderung wird durch die WCAG-Anforderung 1.4.4 „Textgröße ändern“ (Stufe AA)17 und durch die WCAG-Anforderung 1.4.3 „Kontrast (Minimum)“ (Stufe AA)18 erfüllt. Ergänzung aller nicht-textuellen Inhalte durch eine alternative Darstellung dieser Inhalte, diese Anforderung wird durch die WCAG-Anforderung 1.1.1 Nicht-Text-Inhalt (Stufe A)19 erfüllt.
 
                4. E-Books müssen die Navigation im Dateiinhalt und im Layout einschließlich dynamischer Layouts gewährleisten: Das Dokument muss strukturierte Hierarchieebenen bereitstellen, worauf ein strukturiertes und klickbares, Inhaltsverzeichnis basiert. Zusätzlich muss sich das Dokument auf unterschiedliche Screens automatisch anpassen, z. B. Gewährleistung dynamischer Layouts und synthetischer Doppelseiten bei vertikalem oder horizontalem Lesen auf Tablets und Mobiltelefone. Das ist bei EPUBs mit reflowable Layouts kein Problem. Fixed Layouts sind starr und ihre Zugänglichkeit hängt stark vom eingesetzten Format ab. So kann in EPUB durch HTML und CSS-Strukturen ein Zugang gewährt werden, bei anderen Formaten ist die Erfüllung dieses Punktes schwieriger, z. B. in PDF.
 
                5. E-Books müssen eine Struktur bereitstellen: Diese Anforderung erscheint redundant bzw. mit starker Überlappung zu Punkt 4 zu sein. Man kann aber durch Taggen aller Elemente eines Dokumentes diese Anforderung erfüllen. Diese Anforderung wird in EPUB erfüllt durch:
 
                 
                  	 
                    Abschnitt „EPUB-Spezifikationen“ TOC nav;20

 
                  	 
                    Anforderungen an die barrierefreie EPUB-Seitennavigation;

 
                  	 
                    WCAG-Prinzip 1.3 „Anpassungsfähig“ (Stufe A).

 
                
 
                6. E-Books müssen Flexibilität und Wahlfreiheit bei der Darstellung der Inhalte bereitstellen: E-Book-Formate bieten etliche Möglichkeiten alternative Inhalte in einem Dokument bereitzustellen. Dies ist z. B. in EPUB (siehe Beitrag Zimmermann in diesem Band) durch die zugrundeliegenden HTML, CSS, ARIA usw. reichlich möglich. Durch diese alternativen Inhalte für Elemente erhalten assistive Technologien Wahlfreiheit bei der Darstellung der Elemente. Wenn ein Bild also nicht nur dekorativen Charakter hat, dann muss es mit einem entsprechenden alt-Attribut versehen sein, damit ein Screenreader dessen Beschreibung vorlesen kann. Aber auch die Veränderung des Schriftgrades oder das Umschalten in einen Modus mit hohem Kontrast sollte durch das Layout nicht eingeschränkt werden.
 
                7. E-Books müssen alternative Wiedergabearten für den Inhalt in wahrnehmbarer, verständlicher, bedienbarer und robuster Weise ermöglichen: Es geht bei diesem Punkt, um eine Erweiterung der Aufforderung in Punkt 6, nämlich alternative Inhalte und alternativen Wiedergabearten für diese anzubieten. Diese Wiedergabearten müssen den allgemeinen Barrierefreiheitsprinzipien entsprechen. Diese Anforderung wird durch WCAG 2 erfüllt:
 
                 
                  	 
                    Wahrnehmbarkeit: Die Wiedergabearten sollen so barrierefrei eingebunden werden, dass sie von allen Nutzeragenten, z. B. Screenreader, Lesesoftware, Browsern usw., gelesen und dargestellt bzw. wiedergegeben werden können.

 
                  	 
                    Verständlichkeit: Eine eingebundene Wiedergabeart muss eindeutig und verständlich sein, bspw. durch Nutzung einfacher Sprache.

 
                  	 
                    Bedienbarkeit: Die Nutzung muss über verschiedenste Bedienarten möglich sein, z. B. durch Tastatur, Maus, Touch, Spracheingabe usw.

 
                  	 
                    Robustheit: Solche Elemente der Wiedergabearten müssen auf unterschiedliche Arten und Versionen auch für künftige Betriebssysteme, Nutzeragenten, Lesesoftware, Screenreader usw. korrekt dargestellt werden.

 
                
 
                8. E-Books müssen Interoperabilität des Inhalts mit assistiven Technologien in wahrnehmbarer, verständlicher, bedienbarer und robuster Weise ermöglichen: E-Book-Inhalte müssen barrierefrei aufgebaut sein und somit verfügbar für assistive Technologien sein. Barrierefrei sein bedeutet, dass Inhalte eines E-Books ähnlich den Inhalten einer barrierefreien Website durch unterschiedliche Browser auf unterschiedlichen Betriebssystemen korrekt ausgegeben werden. Diese Interoperabilität eines E-Books oder einer barrierefreien Website auf unterschiedlichen Technologien ist nur durch das Einhalten der allgemeinen Barrierefreiheitsprinzipien Wahrnehmbarkeit, Verständlichkeit, Bedienbarkeit, Robustheit möglich. Diese Anforderung wird in EPUB durch WCAG 2 erfüllt.
 
                9. E-Books müssen die Auffindbarkeit der Barrierefreiheitsmerkmale durch Bereitstellung von Informationen in Form von Metadaten gewährleisten: E-Books sollen Metadaten enthalten, die Auskunft darüber geben – ähnlich der Barrierefreiheitserklärung auf Webseiten –, bis zu welchem Grad ein E-Book barrierefrei ist und welche Barrierefreiheits-Features es unterstützt. Diese Metadaten zur Barrierefreiheit finden sich in der Spezifikation der EPUB® Accessibility Techniques (siehe Beiträge Zimmermann und Rubach u. a. in diesem Band). Bei anderen E-Book-Formaten existieren solche Features allerdings nicht vollständig wie beim EPUB®-Format.
 
                Mit der Bereitstellung von Metadaten zur Barrierefreiheit werden fundierte Informationen über die Benutzungsfreundlichkeit einer EPUB-Publikation bereitgestellt. Verbraucher✶innen können so die Qualität des Inhalts überprüfen und entscheiden, ob eine EPUB-Publikation für ihre Bedürfnisse geeignet ist, unabhängig davon, ob sie die Anforderungen der Barrierefreiheitszertifizierung erfüllt. Alle EPUB-Veröffentlichungen, die dieser Spezifikation entsprechen, erfüllen mindestens die Anforderungen an die Barrierefreiheitsmetadaten.
 
                10. E-Books müssen gewährleisten, dass Barrierefreiheitsfunktionen nicht durch technische Maßnahmen zum Schutz von Werken und sonstigen Schutzgegenständen blockiert werden. Einige E-Book-Anbieter setzen in ihren Büchern Schutzmaßnahmen ein, die den barrierefreien Zugriff erschweren oder komplett verhindern. Dies ist der Fall, wenn der Inhalt zum Schutz vor dem Kopieren als Bild im E-Book zur Verfügung steht. Es gibt allerdings viele andere Maßnahmen, die ein E-Book Nutzung einschränken, sodass es nicht problemlos komplett abgespeichert, kopiert, konvertiert oder ausgedruckt werden kann. Diese Anforderung wird durch EPUB Accessibility, Abschnitt Distribution21 erfüllt.
 
               
              
                EAA, BFSG und Bibliotheken
 
                Schulen, Universitäten, Bibliotheken und andere öffentliche Bildungseinrichtungen sind dazu verpflichtet, barrierefreie Zugänge zu ihren Informationen und Dienstleistungen zu gewährleisten. Wir haben oben erläutert, wie E-Books von den erwähnten Richtlinien und Gesetzen betroffen sind. Da diese Richtlinien und Gesetze den gesamten Lebenszyklus eines E-Books adressieren, sind auch Bibliotheken als Ort der Ausleihe und Beratung zu E-Books genauso stark involviert. So ist von großer Bedeutung, die einzelnen Features der Barrierefreiheit zu kennen, um diese an die Leser✶innen vermitteln zu können. Hier dürfte ein großer Bedarf an entsprechender Weiterbildung entstehen. Es ist zudem zu klären, wem eventuell bestimmte Informationen und Anwendungen in den E-Books nützen, um die Beratung auf die individuellen Bedürfnisse aller Benutzer✶innen einzurichten.
 
                Die Features der Barrierefreiheit müssen künftig schließlich ebenso in den Katalogen auffindbar sein. Das Metadatenmanagement ist also in dieser Spezifik zu denken und zu aktualisieren. Während die Verlagswelt bereits daran arbeitet, die erforderlichen Informationen bereit zu stellen, müssen Bibliotheken und Dienstleister diese noch verarbeiten. Neben den E-Books müssen demnach der Katalog wie auch die Vorgänge der elektronischen Ausleihe barrierefrei gestaltet sein.
 
                Schon lange vor diesen Richtlinien bemühten sich Bibliotheken tendenziell für alle ihre Benutzer✶innen Zugang anzubieten. Viele Bereiche einer Bibliothek sind von den Richtlinien berührt, z. B. Bibliotheksgebäude inklusive ihrer Ein- und Ausgänge, die Gebäudenavigation und Orientierung, wo mehrere Wege zur Orientierung zur Verfügung stehen können. Dies beinhaltet auch klare und leicht lesbare Beschilderungen mit geeigneten Schriftarten, Symbolen, Farben und Größen von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus müssen laut Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auch Terminals, wie Selbst-Ausleihe-Terminals und Kassenautomaten für Gebühren, künftig für alle Nutzer✶innen einer Bibliothek barrierefrei und selbständig nutzbar sein.
 
                Die Selbstbedienung treibt viele Entwicklungen in Bibliotheken voran und umfasst die Selbstausleihe und Selbstrückgabe von Büchern und technischen Geräten. Dieser Bereich ist in BFSGV klar in § 7 „Zusätzliche branchenspezifische Anforderungen an Selbstbedienungsterminals“ geregelt (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2022):
 
                
                  	 
                    Selbstbedienungsterminals dürfen nicht nur Touchbedienung anbieten,


                  	 
                    sie müssen mit Sprachausgabe ausgestattet sein,


                  	 
                    die Benutzung von Kopfhörern ermöglichen,


                  	 
                    mit Tasten und Bedienelementen mit ausreichendem Kontrast und taktiler Erkennbarkeit ausgestattet sein, soweit Tasten und Bedienelemente verwenden,


                  	 
                    beim Einsatz von Audio- oder akustischen Signalen sollten solche verwendet werden, die mit verfügbaren Hilfsmitteln und Technologien, etwa mit Hörhilfetechnologie wie Hörgeräten, Telefonspulen, Cochlea-Implantaten und technischen Hörhilfen, kompatibel sind,


                  	 
                    Selbstbedienungsterminals müssen die Aktivierung der Bedienung über mehr als einen sensorischen Kanal bereitstellen,


                  	 
                    die visuelle Benutzungsoberfläche sollte auf einem großen, hellen Bildschirm mit großem Text dargestellt werden, auf hohen Kontrast konform zum europäischen Standard für digitale Barrierefreiheit EN 301 549 ist zu achten (European Blind Union 2023),


                  	 
                    die Nutzung der Selbstbedienungsterminals über Smarttelefone einrichten (Burgstahler 2018).


                
 
                Lern- und Studienumgebungen in Bibliotheken sollen eine inklusive, vielfältige Raumnutzung ermöglichen und vielfältige Umgebungen für alle Phasen des Lernens und Studierens erlauben. Flexible Möbel können z. B. taktile Führung und andere Orientierungshilfen beinhalten. Für die Arbeitsplätze in Bibliotheken gilt es, diese künftig barrierefrei bereit zu stellen. Dies heißt nicht, dass es überall Ausstattungen mit Screenreader, Vergrößerungssoftware oder anderen assistiven Hilfsmitteln geben muss – wichtig ist, dass Personen mit diesem Bedarf eigene Geräte jederzeit und unkompliziert anschließen können (European Blind Union 2023). Gab es lange Zeit gesonderte, zumeist abgeschlossene Räumlichkeiten für Menschen mit Behinderungen, steht nun endlich die Inklusion im Vordergrund: Individuell und selbständig ist zu entscheiden, wo und wie die Angebote der Bibliothek genutzt werden.
 
                Auch andere Bereiche sind potenziell von den Richtlinien betroffen wie Service-Desks, die durch ihre Bauweise Barrieren für Benutzer✶innen darstellen können. Herkömmliche Bibliotheksregale stellen eine Barriere für Personen im Rollstuhl, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Menschen mit vertikalen Behinderungen dar. Regale nehmen in Bibliotheksgebäuden oft viel Platz ein, und barrierefreie Regale erfordern eine zusätzliche Raumaufteilung. Angesichts der zunehmenden digitalen Inhalte reduzieren viele Bibliotheken ihre Freihand-Bestände und bieten so neue Möglichkeiten für die Einbeziehung zugänglicher Regale und die Wiederverwendung von Platz (Burgstahler 2018).
 
                Alles in allem fördert die EU-Richtlinie, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, die Inklusion in Bibliotheken. Mit dem barrierefreien E-Book hält erstmals ein Format Einzug, was für alle zugänglich und nutzbar ist. Nun ist es an den einzelnen Bibliothekar✶innen diese Chance zu nutzen, um alle Angebote inklusiv zu gestalten. Dies beginnt bei der Begrüßungskultur. Daher: Willkommen, E-Book!
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              Universal Design statt nur „barrierefrei“ – Die Chance zur Gestaltung menschenzentrierter Bibliotheken für Alle
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              Universal Design, Inclusive Design, Design für Alle – nennen Sie es, wie Sie wollen. Hauptsache der Kern des Ganzen stimmt: Alle Begriffe stehen für eine grundlegend andere Idee von barrierefreier Gestaltung. Eine Gestaltung, die die Grundlage dafür ist, Bibliotheken und andere öffentliche Orte neu zu denken, Menschen miteinander zu verbinden und Inklusion lebendig zu machen. Dieser Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit und die Chancen von neuen menschen-zentrierten Gestaltungsansätzen jenseits der gesetzlichen Mindestanforderung.
 
              
                Aus dem Alltag eines Inklusionsdesigners
 
                Menschen verbringen ihre Zeit zu Hause, auf der Arbeitsstelle oder im sogenannten öffentlichen Raum. Dieser gewinnt für uns alle zunehmend an Bedeutung. Sei es für Freizeit, Gesundheit, Versorgung, kulturelle, sportliche und anderweitige Betätigung.
 
                Demokratische Gesellschaften legen deshalb großen Wert darauf, den öffentlichen Raum für alle Gesellschaftsschichten attraktiv zu gestalten und gleichwertig zugänglich zu machen. In der Praxis gestaltet sich die Herangehensweise von Auftraggebern in meinem beruflichen Alltag jedoch leider viel zu oft wie folgt: Viel zu spät erreicht mich ein aufgeregter Anruf: „Es fehlt ja noch die Barrierefreiheit in unserem Projekt!“ Prompt kommt die Anfrage einen Satz Braille-Aufkleber zu gestalten. Sticker mit der Aufschrift „Sachbuch“, „Roman“, „Jugend“, „Kind und Eltern“, „Info“ und „WC“ sollen es richten und eilig auf einen Plan aufgeklebt werden, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Unbeantwortet bleibt die Frage, wie Menschen mit Behinderungen einen solchen Plan erreichen. Was müsste in der Bibliothek noch alles an Barrierefreiheit umgesetzt werden? Wie kommen Menschen mit Behinderungen an barrierefreie Bücher? Wie erreichen sie in der Bibliothek eine Ansprechperson und wie können sie mit den Medien in der Bibliothek barrierefrei arbeiten?
 
                Ganz abgesehen davon darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Mehrzahl der blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland die Brailleschrift gar nicht lesen kann. Barrierefreiheit auf diese Weise gedacht, ist nichts weiter als ein Feigenblatt – ein Deckmäntelchen, um gesellschaftliche Erwartungshaltungen schnell und oberflächlich zu befriedigen.
 
               
              
                Zugang für alle statt nachträglicher Barriere-Abbau
 
                Bibliotheken als Wissens- und Medienzentren kommt schon heute im öffentlichen Raum und erst recht in der Zukunft eine Schlüsselrolle zu. In einer Demokratie haben alle Menschen ein Recht auf Information, Austausch und Vernetzung mit der Welt und all ihren Themen. Menschen brauchen Literatur, Ratgeber, Nachrichten, Medien und Publikationen aller Art, um sich ein Bild von der immer komplexer werdenden Welt zu machen und sich darin zurecht zu finden.
 
                Als Orte des Wissenstransfers und der persönlichen Begegnung haben Bibliotheken die Chance, einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung des Allgemeinwesens, der Wissensvermittlung und der individuellen Lebensqualität zu leisten. Voraussetzung dafür sind neben ihrem Angebot vor allem ihre Zugänglichkeit für alle Gesellschaftsschichten auf allen Ebenen. Diese Zugänglichkeit misst sich derzeit vor allem an der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen.
 
                In § 4 des Allgemeinen Behindertengleichstellungsgesetzes ist definiert:
 
                 
                  Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, […] akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.
 
                
 
                Die aus diesen Anforderungen resultierenden gestalterischen und bautechnischen Umsetzungen der Barrierefreiheit konzentrieren sich zwangsläufig auf den Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen. Jede Betroffenengruppe und ihre Verbände erwarten deshalb vor allem an ihren speziellen Bedürfnissen orientierte Maßnahmen.
 
                Diese Herangehensweise ist rückwärtsgewandt. Sie entspricht nicht den realen gesellschaftlichen Gegebenheiten schon gar nicht den Herausforderungen der Zukunft.
 
               
              
                Wir sind alle nur eine Zeit lang ohne Beeinträchtigung
 
                Laut Statistischem Bundesamt lebten Ende 2021 in Deutschland etwa 10,3 Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung. Von diesen sind etwa 7,8 Millionen als „schwerbehindert“ eingestuft mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent. Sie entsprechen nahezu 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bei den Über-64-Jährigen hat bereits ein Viertel der Deutschen eine anerkannte Schwerbehinderung. Die Tendenz dieser Zahlen ist stark steigend, stehen wir doch vor einem rasanten demografischen Wandel unserer Gesellschaften im Zentrum Europas. In Deutschland werden im Jahr 2040 (also in 16 Jahren) nahezu 10 Prozent der Bevölkerung älter als 80 Jahre sein.
 
                Im Laufe des Lebens nimmt die Wahrscheinlichkeit, eine Behinderung zu erwerben, zu. Statistiken erfassen diese Dynamik nur bedingt, denn 97 Prozent aller Behinderungen werden erst im Laufe des Lebens erworben. Und das wiederum bedeutet, dass wir dringend einen Paradigmenwechsel benötigen, wie wir als Gesellschaft das Thema Behinderung wahrnehmen. Denn de facto sind alle Menschen im Laufe ihres Lebens nur temporär ohne Behinderungen. Wir alle werden mit zunehmendem Alter körperliche Fähigkeiten verlieren – viele von uns bis hin zu dem Grad einer amtlich anerkannten Beeinträchtigung. Doch gerade die Bedürfnisse von Menschen mit zunehmenden visuellen, motorischen und kognitiven Einschränkungen noch unterhalb der amtlich anerkannten Behinderungsgrade werden bei der Planung und Realisierung von klassischer Barrierefreiheit allzu oft vernachlässigt.
 
               
              
                Demokratie braucht Inklusion
 
                Um dem zu entsprechen müssen wir Barrierefreiheit in Zukunft völlig anders denken. Denn es geht darum diese „neue“ Barrierefreiheit nicht als den Endpunkt eines Nachteilsausgleichs für Menschen mit Behinderungen zu verstehen. Barrierefreiheit muss stattdessen ein Werkzeug werden, um Menschen mit diversen Fähigkeiten und Lebenswirklichkeiten in den unterschiedlichen Phasen ihres Lebens gerecht zu werden und ihnen gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen. Eine derartige Herangehensweise kommt dann auch Menschen zugute, die sich ihrer zunehmenden Einschränkungen noch nicht bewusst sind – oder bewusst sein wollen – oder diese aus Angst vor Stigmatisierung aktiv verdrängen.
 
                Langfristig geht es darum, eine veränderte gesellschaftliche Positionierung gegenüber Menschen mit Behinderungen zu erlangen – weg von der Gönnerhaftigkeit hin zur Gleichbehandlung und Akzeptanz von Andersartigkeit und anderen Normalitäten. Denn um echte Inklusion zu erreichen, muss die letzte Barriere im Kopf überwunden werden: Erst wenn jedes Sein normal ist, ist Inklusion gelungen. Auf diesem Weg ist Barrierefreiheit nur ein Anfang und Teil einer umfassenderen „Vielfalts-Strategie“ zur Umsetzung von Diversität, Chancengleichheit und Inklusion.
 
                Wenn Bibliotheken oder andere öffentliche Einrichtungen zugänglich, nutzbar und attraktiv sein wollen, wenn sie sich als lebendige Orte der Begegnung und des Austausches für alle Menschen sehen, müssen sie sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit und (noch) ohne Behinderungen gleichwertig und gleichberechtigt einstellen. Genau das ist eine der Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention.
 
               
              
                Universal Design – Design zur Umsetzung von Inklusion
 
                Um den Paradigmenwechsel vom Nachteilsausgleich hin zur Inklusion zu erreichen, fordert die UN-Behindertenrechtskonvention Designlösungen im Sinne des Universal Design. Universal Design ist „ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können […]“ (UN-Behindertenrechtskonvention Artikel 2).
 
                Das Konzept Universal Design wurde ursprünglich von dem Architekten Ronald Mace an der North Carolina State University entwickelt. Das Ziel ist, auf die Ansprüche von Menschen entsprechend ihrem jeweiligen Alter, Bildungsgrad, ihren kognitiven und Sprach-Fähigkeiten, emotionalen und geschlechtsspezifischen Ansprüchen sowie ihrer gesellschaftlichen Stellung einzugehen. Um dies zu erreichen, benennt das Universal Design sieben Gestaltungsprinzipien:
 
                
                  	 
                    Prinzip 1: Breite Nutzbarkeit


                  	 
                    Prinzip 2: Flexibilität in der Benutzung


                  	 
                    Prinzip 3: Einfache und intuitive Benutzung


                  	 
                    Prinzip 4: Sensorisch wahrnehmbare Informationen


                  	 
                    Prinzip 5: Fehlertoleranz


                  	 
                    Prinzip 6: Geringer körperlicher Aufwand


                  	 
                    Prinzip 7: Größe und Platz für Zugang und Benutzung


                
 
                Beim Universal Design ist es wichtig, die Vielfalt von Anfang an zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass alle Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Kinder und Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, in vollem Umfang an den verschiedenen Aktivitäten teilnehmen können. Als ein Design-Konzept zur Umsetzung von Inklusion orientiert es deshalb auf Lösungen, die umfassender, nachhaltiger, attraktiver und zukunftsorientierter sind als die reine Barrierefreiheit, weil es konsequent auf funktionale Synergien hinwirkt.
 
                Vier grundsätzliche Kriterien bestimmen die Qualität inklusiver Designlösungen:
 
                 
                  	 
                    Zugänglichkeit mit der Barrierefreiheit als Basis: Maßstab ist der ungehinderte Zugang und die Nutzbarkeit eines Gebäudes und der darin enthaltenen Dienstleistungen.

 
                  	 
                    Benutzerfreundlichkeit: Maßstab ist ein Design, das jedem Menschen gleichwertig und in gleichem Umfang nützt, ohne die Bedarfe hochgradig behinderter Menschen zu ignorieren.

 
                  	 
                    Stigmafreiheit durch Ästhetik: Maßstab sind ästhetische Lösungen, die behinderte Menschen weder ausgrenzen noch gesondert betrachten und den Ansprüchen an ein attraktives funktionales Design entsprechen.

 
                  	 
                    Nutzungsfreude durch Erlebnis und Emotionalität: Maßstab ist ein Angebot von baulichen Gegebenheiten und attraktiven Dienstleistungen, die die Aufenthaltsqualität und -dauer sowie die zwischenmenschliche Kommunikation fördern.

 
                
 
               
              
                Inklusion braucht demokratische Prozesse
 
                Der Bau attraktiver öffentlicher Einrichtungen wird maßgeblich durch die Qualität des ihr zugrundeliegenden Planungsprozesses bestimmt. Sein Erfolg ist vor allem davon abhängig, wie es gelingt, Menschen mit und ohne Einschränkungen mit ihren jeweiligen Ansprüchen, Erfahrungen und ihrem Engagement zusammenzuführen, inklusive Lösungsansätze gemeinsam zu erarbeiten und inklusive Designkonzepte offen und ehrlich zu testen, zu evaluieren und gemeinsam weiterzuentwickeln. Erkenntnis meiner beruflichen Erfahrungen ist, dass es für Projekte immer förderlich war, wenn Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten in den Planungsprozess einbezogen und gehört wurden. Dieser Weg mit vielen Informationsschritten, Aushandlungsprozessen und der Erarbeitung gemeinsam getragener Positionen mag ungewöhnlich und aufwändig scheinen, er führt aber immer zu gesellschaftlich nachhaltigeren Lösungen. Am Ende steht die Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, keine ästhetisch fragwürdigen Sonderwege für einzelne Gruppen von Menschen mit Behinderungen zu gehen, sondern eine Gestaltung zu verwirklichen, die selbsterklärend, synergie- und verständnisfördernd und somit ein Gewinn für alle Nutzer✶innen ist.
 
                „Gutes Design befähigt, schlechtes Design behindert“, schrieb der irische Design-Visionär Paul Hogan. Lassen Sie uns gemeinsam Orte gestalten, die einladen zu kommen, sich wohlzufühlen, miteinander in Kontakt zu treten und gemeinsam zu wachsen – zum Wohl des Einzelnen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
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              „Nichts über uns ohne uns!“ ist das Motto, unter dem die UN-Behindertenrechtskonvention unter großer Mitwirkung behinderter Menschen verhandelt wurde. Menschen mit Behinderungen haben das gleiche Recht auf politische und öffentliche Partizipation wie alle anderen Bürger✶innen. Partizipation ist Querschnittsthema und Kernanliegen der Konvention und geht über die Bedeutung von Teilnahme oder Teilhabe hinaus, weil sie vor allem aktive Mitbestimmung meint. Eine wichtige, aber nicht die einzige Voraussetzung dafür ist die barrierefreie Gestaltung partizipativer Prozesse, auch in Bibliotheken.
 
              
                ISL – eine kurze Vorstellung
 
                Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V. (ISL)1 ist eine menschenrechtsorientierte Selbstvertretungsorganisation und die Dachorganisation der Zentren für Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, von denen es rund 30 in Deutschland gibt. Die ISL wurde nach dem Vorbild der US-amerikanischen Independent Living Movement (Selbstbestimmt Leben Bewegung) gegründet, um die Selbstbestimmung behinderter Menschen auch in Deutschland durchzusetzen. Grundgedanke war die Abkehr von fremdbestimmender Fürsorge hin zu Selbstbestimmung und Empowerment. Leitbild der Arbeit der ISL ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Dabei orientiert sich die ISL an der Schattenübersetzung der UN-BRK des Netzwerk Artikels 3, die z. B. den englischen Begriff inclusion mit „Inklusion“ (und nicht mit „Integration“) und den Begriff assistance richtigerweise mit „Assistenz“ (nicht mit „Hilfe“) übersetzt (Netzwerk Artikel 3 2009).
 
               
              
                Partizipation laut UN-BRK
 
                Als behinderungsübergreifende Selbstvertretungsorganisation beziehen wir uns bei dem Begriff Partizipation in allererster Linie auf dessen Verankerung in der UN-BRK. Bereits der Entstehungsprozess der Konvention war unter dem Motto „Nichts über uns ohne uns!“ gekennzeichnet von einer großen und intensiven aktiven Partizipation von Menschen mit Behinderungen. Kein anderes Menschenrechtsdokument wurde je unter solch immenser und starker Beteiligung von Betroffenen ausgehandelt und ­verabschiedet.
 
                Partizipation hat verschiedene Wirkrichtungen: Sie muss als allgemeine Verpflichtung verstanden werden, dies ergibt sich aus Artikel 4 Absatz 3 UN-BRK, denn bei allen Entstehungsprozessen bezüglich der Rechtsvorschriften oder aber Konzepten zur Durchführung der Konvention sowie bei allen Themen und Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, müssen diese aktiv miteinbezogen werden. Artikel 33 Absatz 3 bezieht sich auf die konkrete innerstaatliche Durchführung und Überwachung, an der Menschen mit Behinderungen in vollem Umfang teilnehmen sollen.
 
                Partizipation ist also als Kernanliegen und Querschnittsthema verankert. Damit bildet sie die Basis für Selbstbestimmung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen – und ist gleichzeitig Ziel, Grundsatz, Recht und Verpflichtung. In der deutschen Sprache begegnen uns oft die synonym verwendeten Begriffe „Teilnahme“ oder „Teilhabe“. Diese Begriffe bilden aber nur unzureichend die oben skizzierten Dimensionen von Partizipation ab und greifen damit viel zu kurz. Partizipation bedeutet ebenso Mitbestimmung, Mitgestaltung und Mitsprache.
 
                Um genau dieses Konzept der Partizipation detaillierter zu erläutern, veröffentlichte der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 7 zum Thema Partizipation (UN CRPD 2018). Wie muss Partizipation ausgestaltet werden? Welche geeignete Unterstützung muss es für Menschen mit Behinderungen geben? Gibt es bereits verbindliche Partizipationsstandards? Wer genau ist gemeint bei der Partizipation? Und wie weit wirkt sie, verändert sie Dinge? All diese Fragen und deren erste Beantwortung können dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen – und zwar nur sie, ganz gleich welche Form oder „Schwere“ der Behinderung – nicht immer nur punktuell beteiligt werden, sondern konsequent im gesamten Prozess fest dazugehören, was schließlich auch zu besserer Transparenz und besseren Ergebnissen zum Beispiel in der Politik für Menschen mit Behinderungen führt.
 
               
              
                Barrierefreiheit und Angemessene Vorkehrungen als Voraussetzung für Partizipation
 
                Wenn wir von Partizipation sprechen, ist es unabdingbar, dafür zunächst die Voraussetzungen zu schaffen. Hier seien die sich ergänzenden Konzepte der Barrierefreiheit und der Angemessenen Vorkehrungen erwähnt. Während sich Barrierefreiheit auf Vorkehrungen bezieht, die im Vorhinein stattfinden und die eine große Gruppe von Menschen selbstständig nutzen kann (feste Rampe, breite Türen, Leitsystem, Aufzug, barrierefreie Webseite etc.), beziehen sich die Angemessenen Vorkehrungen auf die Herstellung von Barrierefreiheit im Einzelfall und im Nachhinein (Bibliotheksmitarbeiter✶innen, die kenntlich für individuelle Unterstützung bereitstehen; Strohhalme in der Cafeteria, für Menschen, die so selbstständig trinken können etc.).
 
                Mit den kurzen Erklärungen dieser Konzepte wird eines deutlich: Nicht der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, sondern die Umwelt ist so gestaltet, dass alle dazugehören und partizipieren können. Es geht also um die Änderung der Sichtweise.
 
               
              
                Modelle von Partizipation
 
                Echte Partizipation bedeutet in der Konsequenz die Umkehr der bevorzugten Machtverhältnisse von verantwortlichen Akteur✶innen in Richtung der Betroffenen. Statt von oben herab am Katzentisch, geht es um die aktive Beteiligung auf Augenhöhe, ausgestattet mit den entsprechenden Ressourcen. Um den Grad der Partizipation bzw. Nicht-Partizipation zu verdeutlichen, haben sich verschiedene Stufenmodelle als nützlich erwiesen. Diese findet man mit Quellenangaben in der Handreichung „Nichts über uns ohne uns!“ Von der Alibi-Beteiligung zur Mitentscheidung (Netzwerk Artikel 3 2014). Hier kann man überprüfen, auf welcher Stufe man sich befindet. Werden andere über das eigene Vorhaben nur informiert? Lässt man anhören oder gar mitentscheiden? Inwieweit gibt man die Kontrolle und letztendlich die Macht ab, um gute Beteiligungsprozesse zu ermöglichen? Welche Standards braucht es am Ende?
 
               
              
                Wie können wir Partizipation in der Bibliothek umsetzen? Beispiele und Anregungen
 
                Partizipation kann sehr kreativ ausfallen, sie sollte alle beteiligten Akteur✶innen ansprechen und ihnen ein echtes Gefühl der eigenen Wirksamkeit vermitteln. Hier haben sich Workshop-Formate als verlässliche Gestaltungselemente etabliert. Was biete ich an, was plane ich? Gibt es schon eigene Standards, Instrumente und Vorgehensweisen? Inwiefern öffne ich meine Mitgestaltung? Bleibt diese intern oder gehe ich öffentlichkeitswirksam nach außen? Wie nachhaltig wird das Ganze und findet es Nachahmung? Was will ich mit einem Partizipationsformat eigentlich erreichen?
 
                
                  Kleiner Exkurs: Bedarfe kennen und umsetzen
 
                  Es gibt verschiedene Formen der Beeinträchtigung oder Aspekte der Behinderung. Körperliche, psychische und weitere nicht sichtbare Beeinträchtigungen wie chronische Krankheiten oder Lernschwierigkeiten, Beeinträchtigungen im Sensorischen wie Sehen, Hören und Tasten. Im Hinblick auf diese Beeinträchtigungen muss geschaut werden, wie Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen überhaupt an geplanten Vorhaben teilnehmen können. Hier hat sich das Prinzip der Initiative Barrierefrei Feiern (IBF) als hilfreich erwiesen mit dem Motto: „Hinkommen, reinkommen, klarkommen“. Diese Kurzformel ermöglicht es, zu überlegen und zu prüfen, ob alle Menschen mit verschiedenen Bedarfen angesprochen werden, ob der Ort gut zugänglich ist und ob sich alle letztendlich dort zurechtfinden und orientieren können.2
 
                 
                
                  Partizipationsprozesse der Bibliothek nach außen
 
                  An allen partizipativen Prozessen der Bibliothek, die Benutzer✶innen und Communities mit einbeziehen, sollten auch Menschen mit Behinderungen teilnehmen können. Dies gilt insbesondere für Projekte, die sie direkt betreffen. Damit Menschen mit Behinderungen überhaupt davon erfahren, sind Informationen in barrierefreien Formaten unerlässlich. Wichtig ist auch, dass die Bibliothek im Vorfeld aktiv Kontakt zu Menschen mit Behinderungen wie auch ihren Organisationen aufnimmt und sie zur Teilnahme einlädt. Werden Menschen mit Behinderungen ausdrücklich als Expert✶innen angefragt, ist nicht nur die barrierefreie Beteiligung von Anfang bis Ende des Prozesses sicherzustellen, sondern auch ein Budget für Honorare einzuplanen.
 
                  Wirksame Partizipation schließt insbesondere ein, dass der Meinung von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen gebührendes Gewicht und Priorität verliehen wird. Empfehlungen, die Menschen mit Behinderungen geben, müssen von der Bibliothek eingehend geprüft werden. Es muss beispielsweise eine begründete Rückmeldung dazu erfolgen, welche Empfehlungen berücksichtigt und umgesetzt werden konnten und welche nicht.
 
                 
                
                  Interne Partizipation
 
                  Die Anerkennung der Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihre Partizipation in Institutionen sind grundlegende Voraussetzungen, um eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Auch in internen Partizipationsprozessen einer Bibliothek sollte das gesamte Personal gleichberechtigt und ohne Diskriminierung teilnehmen können. Um eine positive Entwicklung in diese Richtung zu fördern, müssen institutionelle Haltungen und Werte reflektiert und überdacht werden. Die Anerkennung und Stärkung von Kompetenzen und Selbstbestimmung sind entscheidend für die Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit aller Mitarbeitenden. Ebenso wichtig ist es, Verantwortung zu teilen und sich für einen wertschätzenden Umgang und eine respektvolle Kommunikation ­einzusetzen.
 
                  Partizipation sollte nicht nur punktuell stattfinden, sondern es sollten partizipative Strukturen geschaffen werden, die im alltäglichen Handeln gegenwärtig sind. Es ist wichtig, Interessenvertretungen zu etablieren, um die Partizipation zu fördern sowie den Informationsfluss und die Kommunikation zu verbessern. Fortbildungsangebote können dabei helfen, die Beteiligung für alle attraktiv zu gestalten. Auch der Umgang mit Beschwerden oder Vorschlägen spielt eine wichtige Rolle. Die Wahl und Ausgestaltung von Assistenz sowie die barrierefreie Mobilität sind ebenfalls entscheidende Faktoren für eine gelungene Partizipation.
 
                 
                
                  Los gehtʼs! Tipps für den Umsetzungsprozess
 
                  Gründen Sie ein inklusives Partizipationsteam. Beginnen Sie damit, eine Fragensammlung für den Prozess zu erstellen und bearbeiten Sie die Fragen in gemeinsamen Sitzungen. Es ist entscheidend, wie mit den gewonnenen Antworten umgegangen und die Arbeitsergebnisse festgehalten werden. Diese sollten barrierefrei aufbereitet und zugänglich für alle sein.
 
                  Von der Ideensammlung bis zur verbindlichen Planung sind konkrete Ziele und Maßnahmen des Prozesses festzulegen. Die Umsetzung erfolgt schrittweise und unter Beteiligung des gesamten Partizipationsteams. Ein Umsetzungsprozess erfordert Gelassenheit, Geduld, Mut, Vertrauen und Offenheit. Abschließend wird eine Evaluation mit allen Beteiligten durchgeführt.
 
                 
               
              
                Das eigene Selbstverständnis
 
                Wie sind die Werte und die eigene Rolle im Rahmen der partizipativen Beteiligung von Menschen mit Behinderungen? Die Haltung der beteiligten Personen ist von zentraler Bedeutung. Erste Schritte zur Veränderung von Haltung sind Selbstreflexion und selbstkritisches Denken. Dabei sollte man sich fragen: Wie war mein bisheriger Umgang mit Menschen mit Behinderungen und wie gehe ich heute mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen um? Was hat sich im Laufe des Prozesses geändert? Zudem sollte das professionelle Selbstverständnis hinterfragt werden. Auch wenn jemand eine Fachperson für Bibliothekswesen ist, kann sie nicht zwangsläufig alles über die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen im Spannungsfeld von Behinderungen und der Nutzung einer Bibliothek wissen. Hier muss partizipativ herausgefunden werden, welche konkreten Bedarfe und Wünsche es tatsächlich gibt.
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                ISL: https://isl-ev.de/ (07.05.2024).

              
              2
                Zur Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit erhalten öffentliche Stellen Unterstützung durch die Landesfachstellen Barrierefreiheit: https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Fachwissen/Landesfachstellen-Barrierefreiheit/landesfachstellen_node (07.05.2024).

              
            
           
           
             
              Bilder aus der Praxis
 
            
 
             
              
                [image: Zwei Hände ertasten mit den Fingerkuppen einen Text in Braille]
                  Abb. 1: Die erhabenen Punkte der Braille-Schrift werden mit den Fingerkuppen ertastet und somit gelesen (Foto: dzb lesen).

               
              
                [image: Rechts und links der Treppe gibt es einen Handlauf, die erste und letzte Stufe sind mit schwarz-gelben Markierungen kenntlich gemacht. Eine etwa mannshohe Stele informiert mit großen, farbigen Symbolen sowie einem Lageplan über die obere Etage. Der Aufzug rechts im Bild ist durch ein Schild zusätzlich ausgezeichnet.]
                  Abb 2: Eine Treppe und ein Aufzug ermöglichen den Übergang zur nächsten Ebene in der Landesbibliothek Schwerin (Foto: Gregor Strutz, inkl.Design).

               
              
                [image: Ein Mann mit Langstock betätigt den Schalter an einer Stele. Auf dieser steht „Türöffner“ und es ist ein Symbol für „Rollstuhlfahrende“ zu sehen. Der Boden vor der Stele ist mit taktilen Elementen gekennzeichnet.]
                  Abb 3: Automatische Türöffner erleichtern den Zugang zur Universitätsbibliothek Marburg (Foto: Christine Krause).

               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          2 Inklusion in Bibliotheken: Eine Bestandsaufnahme
 
        
 
         
           
             
              2 Inklusion in Bibliotheken: Eine Bestandsaufnahme
 
            
 
             
              Bibliotheken sind Orte für alle. Sie sind wichtige Orte für Teilhabe und Begegnung, und als solche offen und barrierefrei zu gestalten. Dies im Alltagsgeschäft unserer Bibliotheken jederzeit zu gewährleisten, verlangt eine nicht nachlassende Aufmerksamkeit für das Anliegen und viel Einsatz und Reflektion in unseren Institutionen.
 
              Bibliotheken sind niedrigschwellig und zugänglich. Dieser Anspruch zieht sich durch viele Ebenen unserer Bibliotheksarbeit, er betrifft die Medienauswahl (analog genauso wie digital), die Programmarbeit und die Gestaltung unserer technischen und Gebäudeinfrastrukturen gleichermaßen. Es gibt eine Vielzahl an positiven Beispielen inklusiver Aktivitäten der Bibliotheken: Veranstaltungen in Gebärdensprache, Medien in einfacher Sprache, Umbauten unserer Gebäude zugunsten der Barrierefreiheit, die Diversifizierung unserer Personalkörper, Mitgestaltung unserer Angebote durch Menschen mit Behinderung, Schulungen zu grundsätzlicher Diversitätssensibilität im Publikumsdienst und vieles mehr. Und zugleich wird uns dabei immer wieder bewusst, dass noch viel zu tun ist, um unseren Anspruch vollständig Wirklichkeit werden zu lassen.
 
              Barrierefreiheit und Inklusion sind ein bedeutender Teil unseres Fachdiskurses und das zu Recht. Der vorliegende Band zeigt, dass und wie sich Bibliotheken dieser Herausforderung stellen, jeden Tag aufs Neue.
 
              „Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen“, hat die Aktion Mensch 2023 zusammengefasst. Dieses Praxishandbuch zeigt, wie das in Bibliotheken gelingen kann.
 
              Volker Heller
 
              Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbands e. V. (dbv)
 
              und Vorstand der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin
 
            
 
           
           
             
              Barrierefreiheit in Bibliotheken mittels Befragung erfassen
 
            

             
              Elke Greifeneder 
              
 
              Paulina Bressel 
              
 
              Helene Hellmich 
              
 
              Samantha Tirtohusodo 
              
 
            
 
             
              Um die Barrierefreiheit in deutschen Bibliotheken zu erfassen, wurde eine Umfrage durch die Kommission „Kundenorientierte und inklusive Services“ des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) konzipiert und durchgeführt. Dieser Artikel beschreibt den Prozess der Planung, Erstellung und Umsetzung der Umfrage. Das Ziel ist es, die Nachnutzung der Umfrage möglich zu machen und die Erfahrungen mit der Durchführung weiterzugeben. Durch praktische und methodische Hinweise soll die Umsetzung von gleichen oder ähnlichen Umfragen in Bibliotheken erleichtert werden.
 
              
                Die Idee einer Umfrage
 
                Es gibt wohl kaum eine Bibliothek in Deutschland, die nicht barrierefrei sein möchte. Oftmals scheitert es nicht am Willen der Mitarbeitenden, sondern an den äußeren Gegebenheiten. Dies können Mietverhältnisse oder denkmalgeschützte Gebäude sein, die einen Umbau erschweren, oder Schwierigkeiten können dadurch entstehen, dass die Bibliothek an vielen verschiedenen Standorten untergebracht ist. Mangelnde finanzielle Mittel sind häufig ein weiterer Faktor, wie auch fehlende Kenntnisse darüber, was Barrierefreiheit überhaupt ist und wie man Barrierefreiheit gewährleisten kann. Häufig scheitert Barrierefreiheit auch am Umsetzungswillen der Entscheidungsträger (Greifeneder 2024), doch die vielleicht größte Barriere der Barrierefreiheit ist, dass sie nicht mitgedacht wird, wenn es Spielräume für die Umsetzung, zum Beispiel bei Neubauten, gibt.
 
                Im Herbst 2023 entwickelte die Kommission „Kundenorientierte und inklusive Services“ des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) in Zusammenarbeit mit Forschenden und Studierenden des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) eine Umfrage zum Stand der Barrierefreiheit in deutschen Bibliotheken. Das Ziel dieses Buchkapitels ist es, die Umfrage sowie ihre Durchführungsmodalitäten vorzustellen, so dass sie von Bibliotheken eigenständig nachgenutzt werden kann. Die Forschungsdaten mit Vergleichswerten von über 950 Standorten werden über die Webseite des dbv1 abrufbar sein.
 
               
              
                Verfahren zur Erhebung der Barrierefreiheit
 
                Es existieren zahlreiche Verfahren zur Bewertung der Barrierefreiheit sowohl physischer als auch digitaler Räume. Die meisten dieser Methoden erfordern Fachkenntnisse, um sie überhaupt anwenden zu können, und sind personalintensiv. Dazu gehören beispielsweise die Web Content Accessibility Guidelines 2.2 (WCAG 2.2-Richtlinien, W3C 2023), die durch Expert✶innen anhand eines Kriterienkatalogs überprüft werden. Im deutschen Umfeld werden meistens die etwas älteren BITV-Richtlinien (BGBI 2011) herangezogen. Ein Beispiel für die Umsetzung in Bibliotheken ist das Usability Evaluation-Tool UsabEval.2
 
                Eine gute Alternative sind Checklisten-basierte Begehungen. Diese sind für physische Gebäude besonders geeignet, erfordern aber personellen Einsatz in der Durchführung. Ein eindrückliches Beispiel, wie dies umgesetzt werden kann, zeigt die Stadt Neu-Anspach, die mit sieben mobilitäts- und seheingeschränkten Personen über 150 Orte im Stadtgebiet auf Barrierefreiheit überprüft hat.3
 
               
              
                dbv-Umfrage zur Barrierefreiheit
 
                Fragebögen sind in der Nutzungsforschung weit verbreitet, da sie scheinbar leicht zu entwickeln, technisch einfach zu implementieren und für Teilnehmende mit geringem Aufwand verbunden sind. Tatsächlich ist die technische Implementierung vergleichsweise einfach, jedoch die Konstruktion eines Fragebogens äußerst anspru­chsvoll. Bei der Entwicklung des Fragebogens zur Bewertung der Barrierefreiheit in deutschen Bibliotheken wurden drei Grundprinzipien berücksichtigt: (1) Alle Fragen und Antworten müssen klar verständlich sein, da Rückfragen nicht möglich sind; (2) keine teilnehmende Person sollte sich ausgeschlossen fühlen, und alle müssen überall eine Antwortmöglichkeit haben (auch durch die Option „Sonstiges“); und (3) der Fragebogen sollte so lang wie nötig sein, aber gleichzeitig so kurz wie möglich.
 
                Der für das Projekt entwickelte Fragebogen richtete sich an alle Sparten von Bibliotheken, von kleinen Gemeindebibliotheken bis hin zur Nationalbibliothek. Daher mussten die Fragen so gestaltet sein, dass sie von jeder Einrichtung beantwortet werden konnten. Es musste auch berücksichtigt werden, dass eine Bibliothek möglicherweise mehrere Standorte hat, jedoch pro Umfrage nur die bauliche Barrierefreiheit eines Standorts beschrieben werden kann. Wie unten erläutert, wurde dies teilweise durch Filterfunktionen für bestimmte Fragen erreicht. Der Fragebogen sollte sowohl bauliche Gegebenheiten erfassen und digitale Angebote evaluieren als auch das Thema „Fachkompetenz und Weiterbildung“ abdecken. Dies führte dazu, dass der Fragebogen zwar alle relevanten Themen ansprach, jedoch selten in die Tiefe ging. Er sollte daher als umfassendes Instrument zur Bewertung der Barrierefreiheit im digitalen und physischen Raum betrachtet werden, jedoch nicht als vertiefte Prüfung eines spezifischen Aspekts.
 
               
              
                Entwicklung des Fragebogens
 
                Die Umfrage wurde begleitend von einer Gruppe von Studierenden des IBI entwickelt. Zur Verbesserung des Fragebogenkonzepts führten die Studierenden zwei Vorabstudien durch. In der ersten Studie besuchten sie 18 Bibliotheken verschiedener Sparten in und um Berlin und bewerteten diese anhand einer zuvor erstellten Checkliste. Die Checkliste basierte auf den IFLA-Richtlinien (Dittmer 2006; IFLA 2005) sowie auf anderen relevanten Quellen und wurde von Paulina Bressel entwickelt. Abb. 1 zeigt einen Auszug aus einer ausgefüllten Checkliste, bei der durch Ankreuzen angegeben werden konnte, welche barrierefreien Angebote in der jeweiligen Bibliothek vorhanden waren. Auch die Checkliste ist auf den dbv-Webseiten zur Nachnutzung verfügbar.
 
                
                  [image: Abbildung 1 zeigt einen Auszug aus einer ausgefüllten Checkliste, bei der durch Ankreuzen angegeben werden konnte, welche barrierefreien Angebote in der jeweiligen Bibliothek vorhanden waren. Hier wurde die Barrierefreiheit außerhalb der Bibliothek abgefragt, darunter Infrastruktur / Standort, Eingangsbereich, Leitsystem, Garderobe, zum Beispiel: Garderoben sind ohne Stufen erreichbar.]
                    Abb. 1: Auszug einer bearbeiteteten Checkliste Barrierefreiheit, die zur Erstellung des Fragebogens genutzt wurde (Checkliste: © Elke Greifeneder).

                 
                Nur zwei der 18 Bibliotheken erfüllten die Hälfte aller Kriterien, während alle anderen Bibliotheken darunter lagen (Quast u. a. 2023). Die Checklisten wurden durch Fotografien mit Details der Bibliotheksstandorte ergänzt. Die Bilder aus den Bibliotheken veranschaulichten eindrucksvoll, an welchen Stellen Menschen mit Einschränkungen beeinträchtigt sein können. Die Checkliste bietet eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, die eigene Bibliothek zu überprüfen, und kann auch von Praktikant✶innen oder Auszubildenden im Rahmen eines Projekts nachgenutzt werden.
 
                Auf Basis der Checkliste entwickelten die Autorinnen einen semi-strukturierten Interviewleitfaden und die Studierenden führten sechs Interviews durch. Die Interviews umfassten zwei Stadtbibliotheken, eine Hochschulbibliothek, eine Staatsbibliothek und eine Spezialbibliothek, die sich über drei Bundesländer verteilten. Ziel der Interviews war ein Herantasten an Fragen, die den Stand der Barrierefreiheit erfassen aber gleichzeitig von möglichst allen Mitarbeitenden in einer Bibliothek beantwortet werden können. Die Interviews wurden automatisch transkribiert, manuell von den Studierenden überprüft und thematisch in Kategorien geordnet, welche als Basis für die Struktur des Fragebogens diente.
 
               
              
                Durchführung
 
                Eines der zentralen Ziele der Fragebogenkonstruktion war es, den Fragebogen unter einer Ausfülldauer von 15 Minuten zu halten, um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu erzielen. Die Autorinnen verzichteten auf Pflichtfragen. So sollte bewussten Falschangaben und Antworten, die auf Grund fehlender Antwortoptionen ersatzhalber ausgewählt wurden, entgegengewirkt werden. Daher beinhaltete der Fragebogen insgesamt nur zwei Pflichtfragen: einmal nach dem Namen der Bibliothek und einmal nach dem Namen des Standortes über den in der Umfrage Auskunft gegeben wurde. Die Pflichtfragen waren notwendig, um die Standorte der Bibliotheken zuzuordnen.
 
                Die Umfrage wurde in LimeSurvey, einer Open-Source-Software für Befragungen, implementiert. Konkret wurde die LimeSurvey Instanz der HU genutzt und die Forschungsdaten wurden an der HU gespeichert. Da nicht alle Fragen für jede Bibliothekssparte aussagekräftig waren, wurden Filterfragen verwendet. Ein Beispiel für Filterfragen war die Größe der Bibliothek. Während die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) bei Hochschulbibliotheken als Kennzahl die Anzahl an Studierenden erhebt, ist für Öffentliche Bibliotheken die Einwohnergröße der Stadt relevant. Filterfragen sind ein methodisch charmantes Mittel, um einen Fragebogen möglichst kurz zu halten, bedeuten aber einen extra Aufwand bei der Auswertung, da man bei jeder Filterfrage prüfen muss, welche Teilnehmenden diese Frage überhaupt gestellt bekommen haben. Dies hat zur Folge, dass auch bei der Auswertung der Daten die Anzahl der Teilnehmenden bei jedem Diagramm der Ergebnisse wechseln kann. In diesem Fall war es den Aufwand aber wert, um keine verfälschten Ergebnisse zu erhalten.
 
                Dank der Kooperation mit dem dbv war es möglich, den Fragebogen gezielt an alle Mitglieder des dbv zu versenden. Durch die Verwendung von Tokens konnten die Mitglieder individuell angesprochen werden (siehe Abb. 2). Ein Token ist ein Zugangsschlüssel bei dem jede angeschriebene Einrichtung einen personalisierten Link zur Umfrage erhält. Diese Herangehensweise hatte zwei Vorteile: Erstens wusste man durch die Verwendung von Tokens bereits einiges über die Einrichtung, die an der Umfrage teilnahm, und man konnte dadurch auf Fragen verzichten. So enthielt die Liste vom dbv nicht nur E-Mail-Adressen, sondern auch Informationen zum Namen der Einrichtung, über die zugehörige Sektion und das Bundesland. Mit Hilfe der Tokens wurden daher die Adressaten mit Namen, bzw. im vorliegenden Fall mit dem Namen der Bibliothek, individualisiert adressiert. Der größte Vorteil der Tokens lag jedoch im gezielten Monitoring darüber, wer bereits an der Umfrage teilgenommen hatte. So konnte jederzeit überprüft werden, ob die Teilnehmenden repräsentativ waren oder ob zum Beispiel eine Sektion überproportional häufig vertreten war. Im Fall der Umfrage war die Sektion 2 für eine Weile mangelhaft vertreten, so dass gezielt über die Community Werbung für die Umfrage gemacht wurde.
 
                
                  [image: In der Abbildung zu sehen: personalisierter Zugangscode, Datum der Einladung, Anzahl und Datum der letzten Erinnerung, Datum des Ausfüllens, Sektion und Landesverband. Nicht genutzt wurde eine zeitliche Befristung von Tokens.]
                    Abb. 2: Verwendung von Tokens in LimeSurvey (Grafik: © Elke Greifeneder).

                 
                Bibliotheken mit mehreren Standorten können unterschiedlich ausgestattet sein, daher wurde die Situation an einem Standort erfragt. Falls es mehrere Standorte gab, konnten die Teilnehmenden am Ende der Befragung einen Zugang für weitere Standorte erhalten. Technisch umgesetzt wurde dies über einen Link zur inhaltlich identischen Version des Fragebogens, der aber ohne Tokens arbeitete. Dieser Link zur offenen Umfrage wurde auch in diversen kleineren Mailinglisten und in Blogbeiträgen genutzt. Für die Nachnutzung sollte man bedenken, dass es dadurch Teilnehmende gab, von denen die Informationen hinter den Tokens, wie die dbv-Sektion, nicht erfasst wurden und Bibliotheken möglicherweise die Einladung doppelt erhielten: Einmal über die personalisierte Einladung per E-Mail, einmal über eine Mailingliste. Daraus folgt auch, dass sie dann möglicherweise mehrmals erinnert wurden, dass eine Teilnahme noch offen war. Im Projektteam wurde dies gelöst, indem vor jeder Erinnerung ein manueller Abgleich der offenen Umfrageteilnehmenden mit der Tokens-Umfrage gemacht wurde, was eine sehr zeitintensive Aufgabe war.
 
               
              
                Aufbau des Fragebogens
 
                Der Fragebogen bestand aus vier Teilen, in denen die auszufüllende Person gedanklich von außen vor der Bibliothek nach innen wandert (siehe Abb. 3). Die vier Bereiche wurden durch demografische und abschließende Fragen umschlossen. Sowohl die Umfrage in einer Druckversion als auch die nachnutzbare LimeSurvey-Datei werden auf den Webseiten des dbv publiziert.
 
                
                  [image: Die Abbildung zeigt die Bestandteile des Fragebogens (Worum geht es? Datenschutz Einwilligung, Demografische Angaben, Abschluss der Umfrage) sowie die vier inhaltlichen Teile des Fragebogens farblich hervorgehoben (Das Gebäude, Die Einrichtung der Bibliotheksräume, Serviceleistungen und Online-Angebote, Kooperationen und Kompetenzen).]
                    Abb. 3: Struktur des Fragebogens Barrierefreiheit (© Elke Greifeneder).

                 
                Auf der Startseite wurden die Teilnehmenden über das Ziel der Umfrage, Verantwortlichkeiten und Ansprechpartnerinnen sowie die Dauer und den Zeitraum informiert. Außerdem gab es Hinweise zum Datenschutz. Da die Namen der Standorte erhoben wurden, war die Umfrage nicht anonym.
 
                Die demografischen Fragen erhoben Informationen zur Bibliothek, zur Anzahl von Standorten, zum Träger, zu Besitzverhältnissen von Gebäuden sowie zur Bibliothekssparte und darauf aufbauend Filterfragen zur Größe des Standortes je nach Bibliothekssparte. Außerdem wurde erfragt, ob und wie Maßnahmen zur Barrierefreiheit in den letzten fünf Jahren finanziert wurden.
 
                In Teil 1 ging es um die baulichen Gegebenheiten an dem ausgewählten Standort. Hier wurde erfragt, ob das Gebäude denkmalgeschützt ist, ob es sich auf einer Etage befindet, wie der Zugang zum Gebäude ist, wie Durchgänge im Gebäude gestaltet sind und ob es barrierefreie Toiletten gibt. Die Fragen waren derart gestaltet, dass Teilnehmende sich vorstellen konnten vor dem Gebäude zu stehen und dann Schritt für Schritt das Gebäude und die Bibliotheksräume zu betreten. Am Ende von jedem Teil der Umfrage bewerteten Teilnehmende die Barrierefreiheit des Gebäudes zusammenfassend mit einer Schulnote und konnten in einem Freitextfeld Wünsche und Pläne zur Barrierefreiheit des Gebäudes angeben, die bisher nicht realisiert werden konnten. Diese Möglichkeit, über die geschlossenen Fragen hinaus, Angaben zu machen, wurde bei den Interviews besonders gewünscht.
 
                Der nachfolgende Teil 2 behandelte Fragen zum Innenraum des Bibliotheksstandortes. Die Fragen bezogen sich dabei auf die Barrierefreiheit der Inneneinrichtung und des Mobiliars für Bibliotheksnutzende. Konkret wurden Fragen zu Leitsystemen, zu den Arbeitsplätzen, den Regalsystemen, Ablagemöglichkeiten, Schließfächern, Theken, Veranstaltungsservices und Sitzgelegenheiten gestellt. Auch hier benoteten Teilnehmende am Ende die Barrierefreiheit der Innenausstattung mit einer Schulnote und konnten in einem Freitextfeld Wünsche und Pläne zur Innenausstattung und zum Mobiliar angeben.
 
                In Teil 3 lag der Fokus auf Services und Online-Angeboten zur Unterstützung der Barrierefreiheit. Dieser Teil beinhaltete Fragen zu angebotenen Services wie verlängerte Ausleihfristen oder besondere Medienbestände sowie zu Hilfsmitteln wie Sehhilfen oder Transporthilfen wie Trolleys. Es gab weiterhin Fragen zur Barrierefreiheit von Geräten wie Kassenautomaten oder Selbstverbuchungsautomaten. Auch die barrierearme Nutzung von administrativen Vorgängen und der Stand der Barrierefreiheit der Website wurden abgefragt. Wie bei den vorherigen Teilen folgte eine Bewertung in Schulnoten und eine Freitextfrage zu Wünschen und Plänen für Serviceleistungen und Online-Angeboten.
 
                Der letzte inhaltliche Teil ermittelte Kooperationen und Angebote für das Personal im Umgang mit Barrierefreiheit. Erfragt wurden bestehende Kooperationen, verwendete Leitfäden oder Richtlinien und Austauschmöglichkeiten innerhalb der Community. Ein zweiter Schwerpunkt des Teil 4 lag auf der Aneignung und Vermittlung von Fachwissen zum Thema Barrierefreiheit und zum Vorhandensein von festen Ansprechpersonen innerhalb der Einrichtung. Auch dieser Teil endete mit einer Schulnote und mit einem Freitextfeld für Wünsche und Pläne.
 
                Am Ende der Umfrage wurden zwei Freitextfelder genutzt, um (1) Wünsche und Anregungen der Kommission „Kundenorientierte und inklusive Services“ des dbv mitzuteilen und (2) Hinweise und Anmerkungen an das Projektteam zu geben. Auf der letzten Seite erfolgten Informationen zur Veröffentlichung der Umfrageergebnisse, zu Ansprechpartner✶innen sowie ein Link zur Umfrage für einen weiteren Standort.
 
               
              
                Empfehlungen für die Nachnutzung
 
                Die Auswertung der Daten wurde sowohl quantitativ als auch qualitativ durchgeführt. Die anonymisierten, quantitativen Daten wurden mittels deskriptiver Analysen mit dem Programm IBM SPSS Statistics ausgewertet, hierfür eignet sich aber jedes Tabellenprogramm mit Funktionen zur statistischen Analyse. Die Daten eignen sich nur bedingt für inferenzstatistische, parametrische Verfahren, da es sich fast ausschließlich um sogenannte Ordinalvariablen handelt, also Variablen, die aus Fragen mit Einfach- oder Mehrfachantworten resultieren.
 
                Die erhobenen demographischen Daten ermöglichten eine detaillierte Analyse nach Eigenschaften der Einrichtung. Es ist also möglich, sehr detailliert zu untersuchen, bei welcher Einwohnerzahl eine Stadtbibliothek oder bei welcher Anzahl von Mitarbeitenden eine Bibliothek besonders gut oder besonders schlecht abschneidet. Für die Nachnutzung der Befragung empfiehlt sich jedoch die Fragen auf die Anzahl der Mitarbeitenden zu reduzieren und auf Filterfragen zu demographischen Angaben zu verzichten. Gerade die Filterfragen zur Anzahl von Nutzenden bzw. zu Studierenden sowie zur Größe der Kommune erwiesen sich als nicht statistisch entscheidend für die Analyse.
 
                Nachdem ein Fragebogen veröffentlicht ist und Personen daran teilgenommen haben, müssen die Daten bereinigt werden. Dies bedeutet, dass Antworten ausgeschlossen werden müssen, zum Beispiel von nicht abgeschlossenen Teilnahmen. Des Weiteren müssen Antworten auf Freitextfelder oder Antwortoptionen der Kategorie „Sonstiges“ oder „Andere Antwort und zwar“ überprüft werden. Im vorliegenden Fall ergaben sich insgesamt über 2 000 Freitextfeldantworten. Bei diesen Freitextfeldern zeigt sich recht schnell wo die Schwächen einer Umfrage liegen. Viele Personen waren sich nicht sicher, ob ihre Antwort der vorgegebenen Antwortoption entspricht und entschieden sich daher für das Freitextfeld „Sonstiges“. Damit überließen sie es der analysierenden Person, wie die Angabe zu interpretieren sei. Beispielhaft kam dies bei der Frage vor, ob die Bibliothek auf einer Etage oder über mehrere Etagen verteilt ist. Viele Bibliotheken gaben an, dass die Bibliothek auf einer Etage ist, die Sanitärbereiche aber im Untergeschoss seien. Damit vermieden sie eine direkte Antwort und die analysierende Person musste eine Entscheidung treffen. Ebenso zeigten sich Schwierigkeiten bei der Frage zu den Etagen, da einige Bibliotheken zwar ebenerdig auf einer Etage lagen, die Einrichtung sich jedoch in mehrstöckigen Gebäuden befand. Diese Datenbereinigung kostet viel Zeit, bringt aber wichtige Erkenntnisse. Es empfiehlt sich für die Nachnutzung, frühzeitig Personalressourcen dafür einzuplanen.
 
                Die Auswertung der Freitextfelder offenbarte außerdem, an welchen Stellen der Fragebogen als Erhebungsinstrument an seine Grenzen stieß. Besonders auffällig war dies bei individuellen Fällen, die in einem Fragebogen nicht detailliert abgefragt werden konnten, da dies den Umfang stark vergrößert hätte. Ein Beispiel hierfür war, dass es in einigen Bibliotheken zwar Aufzüge gab, diese aber defekt waren. In diesem konkreten Fall wäre eine Zusatzfrage zu Angaben der Häufigkeit eines Ausfalls der Technik hilfreich gewesen. Grundsätzlich ist es Forschenden jedoch kaum möglich dies für alle Fragen und Situationen mit einem Fragebogen zu erfassen. Insbesondere weil diese Punkte häufig erst in der Analyse auffallen.
 
                Abschließend lieferte die Auswertung Erkenntnisse darüber, welche Fragen und Antwortoptionen bei einer Wiederholung der Umfrage ergänzt werden sollten. Es wäre sinnvoll, zu berücksichtigen, dass einige Bibliothekswebsites an andere Websites angegliedert sind, auf die die Bibliotheksmitarbeitenden keinen Einfluss haben. Zusätzlich sollte abgefragt werden, ob ein Bibliotheksgebäude bereits barrierefrei ist. Bei der Frage zum Denkmalschutz wäre eine genauere Definition oder Erklärung hilfreich, da sich Herausforderungen für Bibliotheken in teilweise denkmalgeschützten Gebäuden zeigten. Die Hilfe von Bibliotheksmitarbeitenden wurde bei den Fragen zu den Toiletten berücksichtigt. Die Bedeutung der Hilfe von Mitarbeitenden zeigte sich aber ebenfalls verstärkt in den Freitextfeldern zu den Service- und Onlineangeboten. Zukünftig könnte standardisiert mit abgefragt werden, inwiefern Mitarbeitende für die barrierefreie bzw. barrierearme Nutzung der Angebote eine Rolle spielen.
 
               
              
                Fazit
 
                Dieser Beitrag stellt die Befragung zum Stand der Barrierefreiheit an deutschen Bibliotheken vor. Der Fragebogen kann zum Beispiel für eigene kleinere Umfragen nachgenutzt oder in regelmäßigem Abstand für die eigene Einrichtung neu ausgefüllt werden, damit ein Abgleich der neuen Ergebnisse mit früheren Zuständen möglich ist. Der Beitrag gibt auch methodische Hinweise für andere Projekte, unter anderem zur Verwendung von Filterfragen und Tokens.
 
                Bei der Umfrage nahmen mehr als 950 Standorte von Bibliotheken teil. Sie ist damit neben der regelmäßig erhobenen DBS die derzeit größte Befragung an deutschen Bibliotheken. Die Ergebnisse zeigen ein eindrucksvolles Bild von engagierten Bibliotheksmitarbeitenden, die sehr gerne eine barriereärmere Einrichtung hätten, aber die in ihrem Handeln eingeschränkt sind. Mit der Veröffentlichung des Fragebogens, des damit verbundenen Forschungsdesigns und der Ergebnisse der Umfrage soll diesen Kolleg✶innen ein Werkzeug in die Hand gegeben werden, damit sie belegbare Zahlen zur Sichtbarmachung der eigenen Situation haben. Wir ermutigen alle, sich dem Thema Barrierefreiheit anzunehmen, denn auch schon kleine, kontinuierliche Veränderungen können für viele Menschen einen großen Unterschied ausmachen.
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              Im Jahr 2023 wurde die erste Umfrage zum Stand der Barrierefreiheit an deutschen Bibliotheken in Kooperation von Deutschem Bibliotheksverband und dem Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität (Prof. Elke Greifeneder) durchgeführt. Die Ergebnisse dienen dazu, Handlungsfelder für die Weiterentwicklung von Inklusion und Barrierefreiheit in Bibliotheken zu ­identifizieren.
 
              
                Warum eine Umfrage?
 
                Seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland 2009 sind öffentliche Einrichtungen – und damit auch Bibliotheken – verpflichtet, Inklusion, das heißt die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen in allen Lebensbereichen, umzusetzen. Dies betrifft sowohl physische als auch digitale Angebote und Räume. Verstärkt wurde diese Verpflichtung durch die 2015 verabschiedete Globale Nachhaltigkeitsagenda, mit der sich die Weltgemeinschaft das Ziel gesetzt hat, bis 2030 eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung für alle Menschen sicherzustellen.
 
                Die Kommission „Kundenorientierte und inklusive Services“ des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) hat sich das Thema Barrierefreiheit/Inklusion in Bibliotheken als Schwerpunktthema ihrer Kommissionsperiode 2021−2024 gesetzt. Dabei wurden zwei große kollaborative Projekte gestartet: Das vorliegende Praxishandbuch1 und eine spartenübergreifende, deutschlandweite Erhebung zum Stand der Barrierefreiheit an deutschen Bibliotheken. Durch eine Anfrage für die Publikation Bericht zur Lage der Bibliotheken des dbv-Vorstandes wurde deutlich, dass umfassende Untersuchungen zu den verschiedenen Perspektiven von Barrierefreiheit kaum existieren. Die bereits vorhandenen Publikationen auf empirischer Grundlage beziehen sich meist nur auf Einzelaspekte oder auf einzelne Bibliothekssparten und ergeben kein vollständiges Bild der verschiedenen Aspekte von Barrierefreiheit in Bezug auf die Gesamtheit des Bibliothekswesens.2
 
                Die Kommission verständigte sich daher mit dem Vorstand und der Geschäftsführung des dbv und erhielt das Mandat, eine Umfrage zu dem Thema unter allen Mitgliedsbibliotheken des dbv durchzuführen. Da die Mitgliedsbibliotheken des Verbandes einen sehr hohen Abdeckungsgrad des gesamten deutschen Bibliothekswesens bilden, war zu erwarten, dass die Ergebnisse sowohl in der Gesamtheit als auch in Bezug auf einzelne Bibliothekssparten tatsächlich Aufschlüsse geben3 und helfen könnten, einen detaillierten Überblick über den Stand der Barrierefreiheit in den Bibliotheken zu bekommen. Für den Bibliotheksverband und insbesondere für die Kommission war es dabei wichtig, welche Forderungen und Verbesserungswünsche sich aus den Ergebnissen ablesen lassen und wie Bibliotheken bei der Umsetzung barrierefreier Zugänge und Entwicklung ihrer Angebote unterstützt werden können.
 
               
              
                Erfolgreiche Kooperation
 
                Um die Qualität der Umfrage inklusive der Auswertung der Ergebnisse und damit die Tragfähigkeit der sich daraus ableitenden Aussagen zu gewährleisten, suchte die Kommission Kooperationspartner✶innen mit entsprechender Expertise. Dabei standen zunächst verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, etwa ein Umfrageunternehmen zu beauftragen, eine Kooperation mit einer wissenschaftlichen Einrichtung einzugehen oder auch die Kombination der Beauftragung einer Firma mit wissenschaftlicher Begleitung.
 
                Bei den Vorüberlegungen zur Umfrage wurde vereinbart, dass die Ergebnisse bis zum Ende der Amtsperiode der Kommission im Sommer 2024 vorliegen sollten. Daher mussten bereits 2022 die Rahmenbedingungen festgelegt sein, um das Projekt 2023 durchführen und im ersten Halbjahr 2024 auswerten zu können.
 
                Nach verschiedenen Vorgesprächen konnte Professorin Dr. Elke Greifeneder vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin als Kooperationspartnerin gewonnen werden, eine ausgewiesene Expertin im Bereich Erhebungen. Mit ihr wurde vereinbart, dass sie mit ihrem wissenschaftlichen Team die Umfrage innerhalb eines Projektseminars mit Studierenden konzipiert und nach der Durchführung die Ergebnisse analysiert und auswertet. Die Kommissionsmitglieder begleiteten auf Wunsch das Seminar, standen aktiv für Klärungsgespräche zur Verfügung, gaben Feedback zum Fragenset und vermittelten Testbibliotheken für die Pretests. Die Ergebnisse wurden erstmals bei der größten bibliothekarischen Fortbildungsveranstaltung in Deutschland, der BiblioCon 2024, vorgestellt. Die Gesamtauswertung der Umfrage, der Fragebogen, die Umfrageergebnisse und weitere Veröffentlichungen dazu sind über das dbv-Portal4 abrufbar.
 
               
              
                Die wichtigsten Ergebnisse in Auszügen
 
                Gemessen an üblichen Rücklaufwerten quantitativer Umfragen übertrifft die erfreulich hohe Beteiligung von über 950 Standorten und damit 49 Prozent der angefragten Bibliotheken die Erwartungen nicht nur der Kommission und weist auf ein hohes Interesse am Thema hin. Die Verteilung der Teilnehmenden auf die verschiedenen Sparten entspricht in etwa den Verhältnissen der Gesamtmenge. Die ermittelten Ergebnisse haben daher eine hohe Aussagekraft in Bezug auf mögliche Handlungsoptionen.5 Einschränkend ist zu erwähnen, dass kleinere, nicht hauptamtlich geführte Bibliotheken in der Umfrage unterrepräsentiert sind beziehungsweise die Rückmeldung gaben, sich in den Antwortmöglichkeiten nicht ausreichend wiederzufinden.
 
                Die Ergebnisse aus den vier Teilen des Fragebogens6 zeigen, dass Barrierefreiheit in den Einrichtungen zwar ein wichtiges Thema ist, aber die eigenen Ansprüche nicht oder nur mit Einschränkungen erfüllt sind. Die Selbsteinschätzung des Umsetzungsgrades von Barrierefreiheit an ihren Einrichtungen bewerten die Bibliotheken anhand des Schulnotensystems insgesamt im Durchschnitt mit befriedigend (3,2). Dabei wurde das Gebäude mit 2,76 am besten und Kooperationen und Weiterbildung mit 3,67 am schlechtesten benotet (vgl. Tab. 1). In den Einzeleinschätzungen nach Sparten gibt es größere Unterschiede. So bewerten beispielsweise die Öffentlichen Bibliotheken den Bereich Kooperationen und Weiterbildung nur mit einer Schulnote von 3,73, National-, Staats- und Landesbibliotheken hingegen mit 2,9.
 
                
                  
                    Tab. 1:Zusammenstellung der Einzelnoten zu den vier Hauptabschnitten der Umfrage, aufgeschlüsselt nach Bibliothekstyp und Gesamt.

                  

                               
                        	Noten 
                        	Gesamt 
                        	ÖB 
                        	UB 
                        	Hochschul-bibl. 
                        	Spezial-bibl. 
                        	NSLB 
                        	Sonstige 
   
                        	Bewertung Gebäude 
                        	2,76 
                        	2,74 
                        	2,73 
                        	2,77 
                        	2,94 
                        	2,92 
                        	2,71 
  
                        	Bewertung Inneneinrichtung 
                        	3,35 
                        	3,37 
                        	3,08 
                        	3,24 
                        	3,49 
                        	3,33 
                        	3,40 
  
                        	Bewertung Services und Online-Angebot 
                        	3,1 
                        	3,11 
                        	2,88 
                        	3,11 
                        	3,15 
                        	3,18 
                        	3,08 
  
                        	Bewertung Kooperation und Weiterbildung 
                        	3,67 
                        	3,73 
                        	3,22 
                        	3,55 
                        	3,61 
                        	2,9 
                        	3,83 
 
                  

                
 
                Ein Indiz für die Wichtigkeit eines Themas ist durchaus der Grad der dafür zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Daher ist interessant, dass Maßnahmen zur Barrierefreiheit zu 41 Prozent aus dem Haushalt oder zusätzlichen Mitteln des Trägers finanziert wurden, aber 50 Prozent der Befragten weder finanzielle Mittel ausgegeben oder erhalten haben. Öffentliche Bibliotheken weisen den geringsten Wert an zusätzlichen Mitteln des Trägers für Maßnahmen zur Barrierefreiheit aus,7 wohingegen Universitätsbibliotheken entsprechende Maßnahmen zu über 50 Prozent aus ihrem Haushalt oder zusätzlichen Mitteln finanzieren konnten.
 
                Unmittelbare Auswirkungen auf die Zugänglichkeit und Aufenthaltsqualität in den Bibliotheken sind barrierefreie Ein- und Zugänge. Trotz gesetzlicher Vorgaben sind bei immerhin 14 Prozent der Standorte kein barrierefreier Eingang und bei der Hälfte keine barrierefreien Durchgänge vorhanden (vgl. Abb. 1). Bei einem Drittel der Bibliotheken fehlen barrierefreie Toiletten und selbst wenn vorhanden, sind sie nur zu ca. 30 Prozent ohne Hilfe des Personals nutzbar. Dabei gehören die Bibliotheksräume bei fast 80 Prozent der Standorte den Trägern und nur ein kleiner Anteil ist in Mietobjekten untergebracht. Hier sollte es doch im Verantwortungsbereich der Bibliotheken möglich sein, Verbesserungen zu erreichen.
 
                
                  [image: Gezeigt wird ein Säulendiagramm in drei Abschnitten. Auf die Frage „der Standort verfügt über einen Barrierefreien Haupteingang, einen Barrierefreien Nebeneingang oder keinen Barrierefreien Eingang“ antworteten die Bibliotheken wie folgt:
Es gibt einen barrierefreien Haupteingang: insgesamt 69 Prozent beantworten die Frage mit ja, verteilt auf die einzelnen Sparten sind das 57 Prozent der Öffentlichen Bibliotheken (ÖB), 83 Prozent der Universitätsbibliotheken (UB), 67 Prozent der Hochschulbibliotheken, 58 Prozent der Spezialbibliotheken und 97 Prozent der National-, Staats und Landesbibliotheken (NSLB).
Bei der Frage nach einem barrierefreien Nebeneingang ergaben sich folgende Antworten: Insgesamt 29 Prozent bieten das an, 32 Prozent der ÖBs, 38 Prozent der UBs, 29 Prozent der Hochschulbibliotheken, 36 Prozent der Spezialbibliotheken und 21 Prozent der NSLB.
Bezogen auf die Gesamtmenge verfügen 14 Prozent über keinen barrierefreien Eingang, bei den ÖBs sind das 12 Prozent, bei den UBs 2 Prozent, bei den Hochschulbibliotheken 13 Prozent und bei Spezialbibliotheken 18 Prozent. NSLB sind hier nicht aufgeführt, daher 0 Prozent.]
                    Abb. 1: Barrierefreie Eingange.

                 
                Bei den unmittelbaren bibliothekarischen Services zeigen sich ebenfalls spartenspezifische Unterschiede (vgl. Abb. 2). So bieten nach eigenen Angaben 70 Prozent der Öffentlichen Bibliotheken Medien in Leichter Sprache an oder beschaffen zu 24 Prozent besondere Medienformate wie beispielsweise DAISY-Hörbücher. Diese Beschaffungen spielen bei wissenschaftlichen-, Spezial- und National-, Staats-, Landesbibliotheken kaum eine Rolle. Aber annährend 90 Prozent aller Bibliotheken bieten Unterstützung bei der Recherche und 56 Prozent verlängerte Ausleihfristen an. Auffällig ist, dass meist spezifische Services für gehörlose Menschen fehlen, eine Gruppe, die immerhin etwa 83 000 Personen in Deutschland umfasst. Da aber Bibliotheken bei der Ausgestaltung ihrer Serviceangebote weitestgehend selbst entscheiden können, liegt hier ein potentielles Handlungsfeld. Vermutlich sind verschiedene Bezugs- und Umsetzungsmöglichkeiten für diese Zielgruppe einer breiteren Bibliotheksöffentlichkeit gar nicht bekannt.
 
                
                  [image: Hier stehen sechs Säulendiagramme nebeneinander. Die Gesamtheit der Bibliotheken (hier 867) hat folgende Angaben gemacht: 20 Prozent bieten die Beschaffung besonderer Medienformate, z. B. DAISY Hörbücher an. Über dem Durchschnitt liegen die ÖBs mit 23 Prozent. 56 Prozent der Bibliotheken bieten Verlängerte Ausleihfristen an, leicht darüber liegen die ÖBs mit 57 Prozent und auch die Spezialbibliotheken mit 61 Prozent. Unterstützung bei der Recherche bieten insgesamt 89 Prozent der befragten Einrichtungen. Nur bei den NSLB weicht die Zahl erheblich ab mit 58 Prozent, alle anderen liegen ungefähr gleichauf.
12 Prozent der Bibliotheken verfügen über einen Medienbestand für gehörlose Personen, ÖBs und NSLB leicht darüber mit je 14 Prozent, alle anderen weniger.
Medienbestand für blinde Menschen bieten insgesamt 16 Prozent , ÖBs übertreffen das mit 19 Prozent, UBs antworten positiv mit 12 Prozent, Hochschulbibliotheken 3 Prozent, Spezialbibliotheken 4 Prozent und NSLB 13 Prozent.
Die Frage nach Medien in Leichter Sprache beantworten 56 Prozent mit ja, davon ÖBs 70 Prozent, UBs 4 Prozent, Hochschulbibliotheken 10 Prozent und NSLBs 7 Prozent.]
                    Abb. 2: Welche Services zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen werden von den Bibliotheken angeboten?

                 
                Die schlechteste Note in der Eigenbewertung vergaben die teilnehmenden Bibliotheken für die Themen Kooperation und Weiterbildung. Auch die Einzelergebnisse in den Abschnitten der Umfrage bestätigen diese Bewertung. Über 82 Prozent der antwortenden Bibliotheken führten an, kein Austauschformat innerhalb der eigenen Einrichtungen oder mit Verbänden zu haben. Auch gibt es bei mehr als der Hälfte keine bestehenden Kooperationen mit Interessenvertretungen wie Behindertenvertretungen. Nur ein Fünftel und weniger kooperiert zum Thema Barrierefreiheit mit anderen Bildungsinstitutionen wie Volkshochschulen, Museen oder anderen Bibliotheken. Das Fachwissen zum Thema Barrierefreiheit eignen sich die Mitarbeitenden zu 53 Prozent selbst an, interne oder externe Fort- und Weiterbildungen spielen dagegen kaum eine Rolle (vgl. Abb. 3). Auch offizielle Leitfäden, Manuals oder schriftlich fixierte Richtlinien zur Barrierefreiheit existieren kaum. Hier steckt insgesamt viel Potential für Veränderung, da die Bereiche Kooperation und Qualifizierung des Personals durch geeignete Maßnahmen und Unterstützungsangebote durch die Bibliotheken selbst veränderbar sind.
 
                
                  [image: In drei Säulendiagrammen beantworten die Bibliotheken getrennt nach Sparten diese Frage, voran steht jeweils die Gesamtauswertung, also der Durchschnitt aus den insgesamt 841 Antworten.
Zustimmung zur Aussage „alle eignen sich Fachwissen selbst an“: Gesamt 53 Prozent, ÖBs 54 Prozent, UBs 48 Prozent, Hochschulbibliotheken 57 Prozent, Spezialbibliotheken 56 Prozent, NSLBs 44 Prozent sowie unter der Rubrik „anderer Bibliothekstyp“ 47 Prozent
Interne Fort- und Weiterbildungen gibt es insgesamt in 12 Prozent der Einrichtungen, in 9 Prozent der ÖBs, in 29 Prozent der UBs in 26 Prozent der Hochschulbibliotheken, in 9 Prozent der Spezialbibliotheken, in 25 Prozent der NSLB.
Externe Fort- und Weiterbildungen werden in 11 Prozent aller befragten Bibliotheken durchgeführt, in 13 Prozent der ÖBs , in 25 Prozent der UBs, in 6 Prozent der Hochschulbibliotheken, in 4 Prozent der Spezialbibliotheken, in 25 Prozent der NSLB sowie in 6 Prozent der anderen Bibliothekstypen.]
                    Abb. 3: Wie wird Fachwissen zum Thema Barrierefreiheit vermittelt?

                 
                Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass es für Bibliotheken zum Teil erschwerende Rahmenbedingungen gibt, die die Umsetzung von Barrierefreiheit in den verschiedenen Bereichen hemmen oder gar verhindern, wie zum Beispiel fehlende finanzielle Förderung oder auch bauliche Gegebenheiten. Interessant ist aber, dass große Bereiche in der Verantwortung der Bibliotheken selber liegen und sie selbst durchaus Veränderungen anstoßen könnten, sei es bei den Themen Vernetzung und Kooperation, bei der Beachtung der Barrierefreiheit bei den verschiedenen bibliothekarischen Services oder bei der Kompetenzentwicklung des Personals.
 
                Die ermittelten Umfrageergebnisse bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Handlungsfelder klarer mit dem Ziel zu definieren, Bibliotheken zu stärken und in die Lage zu versetzen, Barrierefreiheit als selbstverständlichen Aspekt der täglichen Arbeit zu sehen und sämtliche Aktivitäten, Angebote und Entwicklungen damit zu verbinden.
 
               
              
                Handlungsfelder
 
                Ergänzend zum Fragebogen gab es in jedem Abschnitt der Umfrage die Möglichkeit, Wünsche und auch Planungen im Bereich Barrierefreiheit in einem Freitextfeld zu benennen und zum Ende auch konkrete Wünsche und Anregungen an die dbv-Kommission „Kundenorientierte und inklusive Services“ zu richten. Aus diesen Anmerkungen und den Einzelergebnissen können folgende Handlungsfelder für eine Verbesserung der Barrierefreiheit abgeleitet werden:
 
                
                  Sensibilisierung und Einbeziehung der Leitungsebene und Unterhaltsträger
 
                  Um Barrierefreiheit in allen Bereichen der Bibliotheksarbeit im Blick zu haben, bedarf es der unmittelbaren Unterstützung der Leitungsebene. Diese muss überzeugt davon sein, dass Barrierefreiheit ein untrennbarer Teil aller Bereiche der Bibliotheksarbeit ist und bei allen Angeboten und übergreifenden Entwicklungsstrategien einbezogen werden muss. Dies wäre eine Voraussetzung für die entsprechende Kompetenzentwicklung beim Personal zum Beispiel über gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten. Hier sind Informations- und Austauschformate unter Einbeziehung von Interessenverbänden zu entwickeln. Ein erster Einstieg dazu ist das Einbringen der Umfrageergebnisse − insbesondere im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten − in die verschiedenen dbv-Sektionen.
 
                  Damit Bibliotheken ihrem Auftrag, inklusive und damit barrierefreie Einrichtungen zu sein, gerecht werden können, braucht es die Unterstützung der Unterhaltsträger. Diese sind verantwortlich, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Das bedeutet grundsätzlich auch eine ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung. Die Sensibilisierung für das Thema Barrierefreiheit als inhärenten Teil jeglichen Angebotes ist notwendig. Ziel muss es sein, die Entscheidungsträger✶innen auf den verschiedenen Ebenen auf ihre Verantwortung, auch durch die gesetzlichen Vorgaben, aufmerksam zu machen.
 
                 
                
                  Vernetzung und Kooperation
 
                  Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass es in 82 Prozent der Bibliotheken keinen Austausch zum Thema Barrierefreiheit gibt, weder in der eigenen Bibliothek oder Institution noch mit den Verbänden. Auch Kooperationen mit anderen Einrichtungen oder Interessengruppen und -vertretungen werden nur von einem Drittel genannt. Gerade in diesem Feld könnten aber gewinnbringende Austauschformate entwickelt und Kontakte vermittelt werden. Hier könnten die dbv-Kommissionen einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie mit verschiedenen Akteur✶innen die Möglichkeiten und Vorteile von Kooperationen in der Bibliotheks-Community bekannt machen und Kontakte und Vernetzung initiieren.
 
                 
                
                  Qualifikation des Personals
 
                  Besonders auffällig ist, dass annähernd 60 Prozent der Antworten aufzeigen, dass sich das Personal das notwendige Fachwissen zum Thema Barrierefreiheit selbst aneignet. Interne und externe Fort- und Weiterbildungen spielen dagegen mit nur jeweils 13 Prozent eine untergeordnete Rolle. Oftmals sind auch keine Personen beauftragt, die dezidiert für die Themen Barrierefreiheit und Inklusion verantwortlich sind. Gründe dafür finden sich zum Teil in den Wünschen und Kommentaren, wie der Hinweis auf fehlende finanzielle Mittel, Zeit und Personal, aber auch fehlende Priorisierung des Themas im Arbeitsalltag. Hier liegen verschiedene Ansatzmöglichkeiten, vom thematischen Austausch mit Fort- und Weiterbildungseinrichtungen zu einem möglichen Fortbildungsprogramm bis hin zu Selbstlernmodulen in Kooperation mit der Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge (KIBA).8 Interessant wäre auch der Versuch, ein Format für kollegiale Beratung zwischen verschiedenen Einrichtungen anzuregen.
 
                 
                
                  Unterstützungsangebote
 
                  Bei Wünschen und Anmerkungen wurden immer wieder Leitfäden, Checklisten, Informationen zum Thema genannt. Der Artikel von Prof. Greifeneder in diesem Sammelband stellt einen Ansatz dar, Verfahren zur Erhebung von Daten zur Barrierefreiheit zur Verfügung zu stellen. Die Themenseite des dbv zu Inklusion und Barrierefreiheit9 bietet als öffentlich zugängliches Portal die Möglichkeit, Beispiele aus der Praxis zu sammeln, praxistaugliche Materialien zusammenzustellen und damit eine frei zugängliche Expertise nachhaltig aufzubauen.
 
                 
                
                  Politische Ebene – Lobbyarbeit
 
                  Neben den konkreten Handlungsfeldern für die Bibliotheken gilt es, das Thema auch im politischen Bereich sichtbarer zu machen. Beispielsweise müssten Bibliotheken beziehungsweise ihre Verbände in allen (politischen) Gremien vertreten sein, die sich mit dem Thema „Inklusion im Kultur- und Bildungsbereich“ befassen. Darauf basierend sollten in den Aktions- und Maßnahmenplänen des Bundes, der Länder und der Kommunen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention10 konkrete strategische Handlungs- und Entwicklungsperspektiven für Bibliotheken einfließen.
 
                 
               
              
                Fazit
 
                Die unerwartet hohe Teilnahme der Bibliotheken an der Umfrage zeigt, dass dem Thema Barrierefreiheit eine große Bedeutung zugemessen wird. Das ist ein klarer Auftrag an den dbv, hier tätig zu werden. Anhand der Umfrageergebnisse können Strategien, Umsetzungs- und Austauschformate für die oben genannten Handlungsfelder entwickelt, politische Forderungen aus bestehenden Problemfeldern abgeleitet sowie Anforderungen in Bezug auf Aus- und Weiterbildung ermittelt werden. Weiterhin kann die dbv-Kommission im Bereich ihrer Grundaufgaben tätig werden: die Mitglieder und Organe des Deutschen Bibliotheksverbandes beraten, Kooperationen mit anderen Kommissionen zu dem Thema forcieren, begleitende Maßnahmen wie Workshops, Weiter- und Fortbildungen anbieten, Entscheidungen und Anregungen für die Arbeitsfelder von Bibliotheken, die für die Erbringung direkter Dienstleistungsangebote verantwortlich sind, vorbereiten und priorisieren.
 
                Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Bibliotheken selbst in verschiedenen Bereichen aktiv werden und Veränderungen anstoßen müssen. Insgesamt muss es das Ziel sein, positive Veränderungen in Bezug auf Barrierefreiheit in Bibliotheken zu bewirken und das Thema Inklusion fest in der Bibliothekswelt zu verankern. Bibliotheken spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der in der UN-Behindertenrechtskonvention verbrieften Rechte auf Zugang zu Informationen, Bildung und kultureller Teilhabe. Dies wird sowohl von staatlicher als auch von zivilgesellschaftlicher Seite noch zu wenig beachtet. Bibliotheken und ihre Verbände müssen sich deshalb künftig noch stärker und sichtbarer für Inklusion und Barrierefreiheit einsetzen.
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              Notes

              1
                Zwei der Herausgeberinnen sind bzw. waren Mitglieder der Kommission (Christiane Felsmann, reguläres Mitglied seit 2021, seit 2019 als Gast aktiv; Belinda Jopp, Mitglied in der Zeit von 2018 bis 2024, jetzt als Gast tätig); Anne Sieberns engagierte sich in der Amtsperiode 2021 bis 2024 ebenfalls ehrenamtlich in der dbv Kommission Bibliotheken und Diversität.

              
              2
                Z. B. die Masterarbeit Wolf (2020).

              
              3
                Die Zugehörigkeit von Bibliotheken zum dbv ist heterogen; bis auf einige Fachhochschulen sind fast alle Wissenschaftlichen Bibliotheken und Öffentliche Bibliotheken für Versorgungsbereiche über 50 000 Einwohner Mitglieder des dbv. Bei Bibliotheken aus Kommunen mit unter 50 000 Einwohner erhält der dbv immer noch bis zu 15 Neuanmeldungen jährlich. Spezialbibliotheken verfügen nur teilweise über eine dbv-Mitgliedschaft, da sie der Arbeitsgemeinschaft Spezialbibliotheken (ASpB) angehören.

              
              4
                S. Webseite dbv: https://www.bibliotheksverband.de/Inklusion-und-Barrierefreiheit (23.10.2024).

              
              5
                Bei den vorliegenden Tabellen und Grafiken handelt es sich um die Ergebnisse einer ersten Auswertung. Durch Bereinigung von Unklarheiten und Unschärfen kann es zu leichten Veränderungen der Gesamtergebnisse kommen. Diese werden dann an anderer Stelle ausführlich präsentiert. Für den vorliegenden Beitrag ging es vor allem darum, erste Tendenzen zu erkennen, um nächste Schritte ableiten zu können.

              
              6
                Fragen zum Gebäude, zur Inneneinrichtung, zu den Serviceleistungen und Online-Angeboten und zu Kooperationen und Kompetenzen/Weiterbildungen. Zum Aufbau des Fragebogens siehe auch den Artikel von Elke Greifeneder in diesem Band.

              
              7
                Das korreliert mit dem Wert, der bei einer Abfrage des dbv 2022 ermittelt wurde, dass 97,41 Prozent der Öffentlichen Bibliotheken über keine Haushaltsmittel für Barrierefreiheit und Inklusion verfügten. Deutscher Bibliotheksverband e. V. (2023), S. 10.

              
              8
                Die KIBA ist Sektion 7 des Deutschen Bibliotheksverbandes und Ausbildungskommission der Deutschen Gesellschaft für Information und Wissen (DGI).

              
              9
                Vgl. Webseite dbv: https://www.bibliotheksverband.de/Inklusion-und-Barrierefreiheit (23.10.2024).

              
              10
                Deutsches Institut für Menschenrechte: Stand der Aktions- und Maßnahmenpläne zur Umsetzung der UN-BRK in Bund und Ländern. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/abteilungen/monitoring-stelle-un-behindertenrechtskonvention/bund-und-laender-im-vergleich#c1628 (29.05.2024).
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              Die fortschreitende Digitalisierung hält auch Einzug in die Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland. Allen Menschen sollte, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Einschränkungen, Zugang zu den digitalen Angeboten und Informationen ermöglicht werden. Hier werden Ergebnisse einer Befragung zur digitalen Barrierefreiheit vorgestellt.
 
              
                Einleitung
 
                Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich mittels Befragungen den Stand der digitalen Barrierefreiheit in Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland und die technischen sowie rechtlichen Grundlagen untersucht. Mit einer Online-Umfrage und Expert✶innen-Interviews wurden die Einschätzungen und Haltungen der Mitarbeitenden Öffentlicher Bibliotheken zur digitalen Barrierefreiheit erfragt. Welche Relevanz hat das Thema für sie, wie ist der Stand der Umsetzung in ihrer Bibliothek, fühlen sie sich ausreichend informiert? Welche Gründe gibt es für unterschiedliche Fortschritte, welche Verbesserungswünsche bestehen zur Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit?
 
                Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema als sehr wichtig und relevant eingeschätzt wird. Der Grad der Information und der Stand der Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit werden als durchschnittlich eingeschätzt – es ist viel Optimierungspotenzial vorhanden.
 
               
              
                Digitaler Informationszugang für alle als Pflicht und Ziel
 
                Die gemeinnützige Organisation Web Accessibility In Mind (WebAIM)1 setzt sich für die Förderung von Barrierefreiheit im Internet ein. Die Organisation hat im Jahr 2023 zum fünften Mal in Folge eine Bewertung der Barrierefreiheit von Startseiten der Millionen besten Webseiten durchgeführt, das Projekt „The WebAIM Million“ (WebAIM, 2023). Auf den Startseiten wurden insgesamt knapp 50 Millionen verschiedene Fehler bei der Barrierefreiheit entdeckt, also durchschnittlich fast 50 Fehler pro Seite. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen damit rechnen müssen, dass jedes 21. Element auf einer Webseite Fehler aufweist und sie in ihrer Nutzung beeinträchtigt. Diese Fehler wurden auf 96,3 Prozent der Webseiten erkannt.
 
                Bei der Betrachtung solcher Zahlen wird deutlich, wie wichtig es ist, sich mit der digitalen Barrierefreiheit zu beschäftigen und entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung zu ergreifen. Es gibt verschiedene Gesetze und Übereinkommen, die genau das fordern und fördern. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist ein Menschenrechtsübereinkommen, das die Rechte von Menschen mit Behinderungen schützt und fördert, um die gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu gewährleisten. Die Konvention wurde 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und ist 2009 in Deutschland in Kraft getreten.2 Zu den Aspekten, die in der UN-BRK behandelt werden, gehören unter anderem gleichberechtigte Teilhabe, Barrierefreiheit, Bildung, Gebärdensprache und Informationszugang sowie Zugänglichkeit. Aber nicht nur die UN-BRK beschäftigt sich mit der digitalen Barrierefreiheit, sondern auch andere national, europaweit sowie international gültige Gesetze und Normen wie das deutsche Behindertengleichstellungsgesetz oder die Harmonisierte Europäische Norm (EN) 301 549.3
 
                Die Fortschritte bezüglich digitaler Barrierefreiheit variieren in deutschen Öffentlichen Bibliotheken, weshalb anzunehmen ist, dass der Stellenwert der Barrierefreiheit von Bibliothek zu Bibliothek unterschiedlich ist. Wichtige Faktoren für digitale Barrierefreiheit sind gleichberechtigter Zugang zu digitalen Informationen und Dienstleistungen unabhängig vom technischen Verständnis oder dem Fortschritt im Umgang mit digitalen Medien. Eine barrierefreie Webseite und ein Online-Katalog der Bibliothek, der von allen Menschen mit und ohne Einschränkungen benutzt werden kann, sind dabei von Bedeutung.
 
               
              
                Was ist digitale Teilhabe?
 
                Digitale Teilhabe bedeutet, dass Menschen die Möglichkeit und Fähigkeit haben, an der digitalen Welt teilzunehmen und die Vorteile von digitalen Technologien zu nutzen. In einer Studie hat die Aktion Mensch e. V. die digitale Teilhabe in drei Bereiche eingeteilt: Teilhabe an, in und durch digitale Technologien und Medien (Aktion Mensch e. V. 2020, S. 5). Die Teilhabe an bedeutet den physischen und technischen Zugang zu digitalen Geräten und zum Internet.
 
                Digitale Barrierefreiheit meint die barrierefreie Gestaltung von digitalen Technologien und Inhalten. Das Ziel von Barrierefreiheit ist es, eine inklusive digitale Umgebung zu schaffen, die alle Menschen unabhängig von ihren Einschränkungen einschließt.
 
                Der Tab. 1 kann entnommen werden, welche verschiedenen Nutzer✶innengruppen – aufgeschlüsselt nach ihren Einschränkungen – es gibt und welche spezifischen Anforderungen diese Gruppen bei digitalen Angeboten haben, um diese ohne Probleme nutzen zu können.
 
                
                  
                    Tab. 1:Nutzer✶innengruppen und ihre spezifischen Anforderungen bei digitalen Angeboten.

                  

                          
                        	Nutzer✶innengruppen nach Einschränkungen 
                        	Nutzer✶innengruppenorientierte Anforderungen 
   
                        	Sinnesbehinderung 
                        	Seheingeschränkt, farbenblind 
                        	 
                          
                            	 
                              Farben


                            	 
                              Kontraste


                            	 
                              Veränderbare Schriftgrößen


                            	 
                              Alternative Texte für Bilder, Grafiken, Formulare und Videos


                          
 
  
                        	Blind 
                        	 
                          
                            	 
                              Texte in Sprachform


                            	 
                              Bilder in Sprachform


                            	 
                              Videos in Sprachform


                            	 
                              Alle Elemente über Tastatur bedienbar


                          
 
  
                        	Höreingeschränkt 
                        	 
                          
                            	 
                              Audioinhalte mit Untertiteln


                            	 
                              Lautstärkeregelung möglich


                          
 
  
                        	Gehörlos 
                        	 
                          
                            	 
                              Audioinhalte mit Untertiteln


                            	 
                              Audioinhalte in Gebärdensprache


                            	 
                              Videos mit Untertiteln


                          
 
  
                        	Mobilitätseingeschränkt 
                        	 
                          
                            	 
                              Alle Elemente über Tastatur, ggf. auch per Spracheingabe, bedienbar


                          
 
  
                        	Lernbeeinträchtigt, kognitive Einschränkung 
                        	 
                          
                            	 
                              Verständliche Struktur und Inhalte der Angebote


                            	 
                              Kontraste


                            	 
                              Kein Blinken oder Flackern


                            	 
                              Keine beweglichen Inhalte


                            	 
                              Leichte Sprache


                          
 
  
                        	Altersbedingt 
                        	 
                          
                            	 
                              Siehe alle obigen Anforderungen


                          
 
  
                        	Sozial/kulturell 
                        	 
                          
                            	 
                              Zugang zum Internet


                            	 
                              Leichte Sprache


                            	 
                              Übersetzungen


                          
 
  
                        	Einschränkung bei technischen Kenntnissen 
                        	 
                          
                            	 
                              Intuitive Bedienung von Endgeräten


                            	 
                              Intuitive Nutzung von digitalen Angeboten möglich


                          
 
 
                  

                
 
               
              
                Kernaussagen der Umfrage
 
                Um ein breites Meinungsbild zu erhalten und herauszufinden, wie die Mitarbeitenden in Öffentlichen Bibliotheken mit einem physischen Bestand zwischen 30 000 und 100 000 Medien in Deutschland zum Thema „Digitale Barrierefreiheit“ stehen, wurde eine Online-Umfrage durchgeführt. An der Umfrage haben insgesamt 111 Personen teilgenommen.
 
                Die Teilnehmenden der Umfrage sind insgesamt der Meinung, dass das Thema „Digitale Barrierefreiheit“ in den Öffentlichen Bibliotheken einen hohen Stellenwert einnimmt. Trotzdem wurden jedoch bisher nicht wirklich viele Maßnahmen ergriffen und umgesetzt. Die Teilnehmenden sehen zwar eine Wichtigkeit des Themas in Öffentlichen Bibliotheken generell, nur nicht in ihrer eigenen Bibliothek. Außerdem fühlen sich über drei Viertel der Teilnehmenden eher schlecht und durchschnittlich über das Thema informiert. Knapp die Hälfte der Befragten (49,6 Prozent) schätzt die Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit auf der Webseite und den anderen digitalen Angeboten ihrer Bibliothek als durchschnittlich ein. 27 Prozent der Befragten schätzt den aktuellen Stand der Umsetzung als „sehr schlecht“ bzw. „eher schlecht“ ein, 22,5 Prozent gaben „eher gut“ bzw. „sehr gut“ an. Außerdem wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Gründe es geben könnte, dass die digitale Barrierefreiheit noch nicht weiter fortgeschritten ist. Bei den möglichen Hinderungsgründen zeigen die Befragungsergebnisse, dass fehlende Entscheidungskompetenz und fehlende Zuständigkeit als mögliche Hindernisse angesehen werden. Darüber hinaus wurde von über 80 Prozent der Teilnehmenden angegeben, dass fehlende personelle und zeitliche Kapazitäten ein großes Problem darstellen.
 
                
                  Feedback der Nutzer✶innen
 
                  Zusätzlich wurden die Mitarbeitenden befragt, welche Rückmeldungen sie bisher von Nutzer✶innen der digitalen Angebote der Bibliothek bezüglich der Barrierefreiheit erhalten. Auch bisher wahrgenommene Aktivitäten sowie aktuelle Pläne zur Umsetzung in der Bibliothek und Vorschläge zur Verbesserung der digitalen Barrierefreiheit wurden abgefragt.
 
                  Die Rückmeldungen von Bibliotheksnutzer✶innen an die Mitarbeitenden können in die Bereiche Webseite, Online-Katalog und Onleihe zusammengefasst werden. Es gab sowohl positives als auch negatives Feedback, doch aus allen Rückmeldungen und Erfahrungsberichten der Nutzer✶innen können wertvolle Rückschlüsse gezogen und Handlungsempfehlungen gegeben werden.
 
                  Den Besucher✶innen der Webseiten fehlen beispielsweise die Möglichkeit zur Vergrößerung der Seite oder der Anpassung der Textgröße sowie eine Vorlesefunktion für seheingeschränkte Menschen. Das Hinterlegen von Alternativtexten und -beschreibungen von Bildern ist hingegen hilfreich, damit Screenreader die Inhalte richtig verarbeiten und vorlesen können. Eine unzureichende Strukturierung einer Seite kann zusätzlich dazu führen, dass wichtige Informationen für Besucher✶innen der Seite schwierig oder gar nicht zu finden sind. Außerdem sind Informationen oft nicht in einfacher Sprache oder in unterschiedlichen Sprachen verfügbar und damit nicht zugänglich für Menschen mit Lerneinschränkungen, kognitiven Beeinträchtigungen oder auch für Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Hilfreich wäre als Zwischenschritt zumindest die Möglichkeit, Inhalte mit Tools wie Google Translate übersetzen zu können. Diese Möglichkeit fehlt laut den Mitarbeitenden und Nutzer✶innen aber trotzdem in den meisten Fällen.
 
                  Bei der Onleihe wurde oft zurückgemeldet, dass sie umständlich zu bedienen und nicht stringent oder intuitiv aufgebaut ist. Außerdem sind Funktionen je nach Endgerät gar nicht vorhanden bzw. an einer anderen Stelle zu finden. Auch beim Download oder Synchronisieren von Inhalten auf verschiedenen Endgeräten gibt es Probleme. Für viele ältere Personen ist die Bedienung der Onleihe zudem umständlich und oft sind englische Begriffe wie „Download“, „Streaming“ oder „surfen“ schwer oder gar nicht zu verstehen. Die Bedienung wird zusätzlich erschwert, weil ältere Menschen auf dem kleinen Bildschirm nicht alles erkennen können. Auch hierbei würde die Möglichkeit zur Vergrößerung der Inhalte oder Kontrastanpassungen Abhilfe schaffen.
 
                  Zu den Online-Katalogen der Bibliotheken gab es ebenfalls Rückmeldungen der Besucher✶innen. Die einfache Suche ist für seheingeschränkte Menschen immer noch schwer bis gar nicht nutzbar, die erweiterte Suche wurde erst gar nicht genannt. Manche Menschen haben Probleme mit der Bedienung von Online-Katalogen, sie finden sich nicht gut zurecht, die Kataloge sind nicht intuitiv aufgebaut und oft unübersichtlich. Eine Überarbeitung der Struktur mit verständlichen und sortierten Informationen könnte die Bedienung erleichtern. Auch scheinen viele Kataloge für die Nutzung auf mobilen Endgeräten nicht optimal geeignet zu sein, da es oft zu Anzeigefehlern kommt. Inzwischen gibt es einige Tools, die die Bedienung der Online-Kataloge für Menschen mit Sehbehinderung erleichtern, weil beispielsweise möglich wird, die Kontraste oder Textgrößen anzupassen und die Vorlesefunktion in Anspruch zu nehmen.
 
                  Generell spielen mangelnde Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien eine große Rolle. Auch nutzen viele Bibliotheken veraltete Bibliotheksmanagementsysteme, durch die neue Entwicklungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit von vornherein ausgeschlossen werden. Einige Probleme können nicht von Bibliotheksseite behoben werden, weil die Verantwortlichkeit dafür beim Host der Webseite bzw. den Anbietern digitaler Angebote liegt.
 
                  Aus der Umfrage geht klar hervor, dass bei den Nutzer✶innen großer Bedarf für eine Beratung bei digitalen Angeboten besteht. Dieser Bedarf sollte entsprechend gedeckt werden, damit allen Menschen gleicher Zugang zu den Inhalten und Informationen gewährt werden kann. Stellenweise gibt es dafür schon regelmäßige Online-Sprechstunden, die gut besucht und genutzt werden. Oft reicht es aus, wenn den Nutzenden eine kleine Starthilfe gegeben wird.
 
                  Auffällig bei den Rückmeldungen der Nutzer✶innen ist, dass diese vorwiegend negativ sind. Es gibt mehr Probleme, als dass die digitale Barrierefreiheit gewährleistet wird.
 
                 
                
                  Bisherige Aktivitäten zur Umsetzung digitaler Barrierefreiheit
 
                  Knapp über die Hälfte der Befragten gaben eine positive Antwort zur Frage nach unterstützenden Angeboten wie Sprechstunden, Schulungen und inklusiven Einführungen. Es werden Materialien für Menschen mit Einschränkungen (beispielsweise Audiodateien oder Videos mit Untertiteln) produziert und zur Verfügung gestellt. Auch die Webseite wird angepasst, sei es manuell, mit Angeboten in Leichter Sprache bzw. besser strukturierten Inhalten, oder durch die Integration von unterstützenden Web-Tools. Außerdem werden sowohl der Online-Katalog als auch die Onleihe verbessert, um die Nutzung für Menschen mit Einschränkungen überhaupt zu ermöglichen und zu vereinfachen. Der Bedarf von Besucher✶innen bezüglich Hilfestellungen und Unterstützung bei der Nutzung der digitalen Angebote wird so gut es geht bedient. Zusätzlich wird der Bedarf an die Verantwortlichen, z. B. Stadtverwaltungen, weitergegeben, wenn die Einrichtung selbst keine Anpassungen vornehmen kann.
 
                 
                
                  Aktuelle Pläne
 
                  Zusammengefasst wünschen sich die Befragten in ihren Bibliotheken von Verantwortlichen eine gewisse Offenheit für das Thema, und dass für die Umsetzung der Maßnahmen Zeit eingeräumt wird. Wo generell eine Ablehnung gegenüber aktueller Technik herrscht, können keine Fortschritte gemacht werden. Mitarbeitende müssen ausführlich über das Thema „Digitale Barrierefreiheit“ und die damit einhergehenden Anforderungen informiert werden, Erfahrungsberichte von Betroffenen können dabei motivierend sein.
 
                  Auch sollen die Besucher✶innen bei der Nutzung der Angebote und der Bedienung digitaler Geräte unterstützt werden. Es reicht nicht, dass die digital barrierefreien Inhalte und Angebote vorhanden sind, sie müssen auch bekannt gemacht und vorgestellt werden. Darüber hinaus wünschen sich die befragten Bibliotheksmitarbeitenden mehr junges und qualifiziertes Personal. Auch mehr Spielraum und Entscheidungskompetenzen sowie Unabhängigkeit von externen Dienstleistern und Anbietern sowie Trägern werden als Verbesserungsvorschläge angegeben.
 
                 
               
              
                Kernaussagen der Interviews
 
                Damit neben der Umfrage noch tiefergehende und praxisnahe Informationen zur Einschätzung und Haltung der Mitarbeitenden gewonnen werden können, wurden als qualitative Befragung zwei Expert✶innen-Interviews durchgeführt. Befragt wurden insgesamt drei Personen, die in ihren Bibliotheken in unterschiedlichen Positionen arbeiten. Auch in diesen Interviews wurden die digitale Barrierefreiheit und der aktuelle Stand ihrer Umsetzung abgefragt. Dazu wurde auf bisherige Aktivitäten und auch Verbesserungswünsche eingegangen.
 
                An dieser Stelle sollen nur die Kernaussagen der Interviews wiedergegeben werden. Sie stimmen im Wesentlichen mit den Ergebnissen der Umfrage überein.
 
                In beiden Interviews wird gesagt, dass digitale Barrierefreiheit ein wichtiges Thema sei, jedoch einerseits aufgrund vieler anderer wichtiger Themen nicht so hoch priorisiert werden könne und wegen des hohen Aufwands nicht so einfach und schnell umsetzbar sei. Andererseits heißt es, dass viele Öffentliche Bibliotheken dem Thema nicht so viel Bedeutung beimessen können, da im Alltagsgeschäft nicht viel Zeit dafür bleibe. Persönlich empfinden die Befragten das Thema als relevant und wichtig. Eine Befragte gab dazu an, dass sie leider keine Informationen zum Thema erhalte, sondern sich aufgrund ihrer Neugier selbst weiterbilde. Es bestehe der Wunsch nach effizienten Schulungen mit konkreten Beispielen oder Best Practices aus dem Branchenumfeld, um sich mit anderen Bibliotheken vergleichen zu können.
 
                Der aktuelle Stand der Umsetzung digitaler Barrierefreiheit in der eigenen Bibliothek wird von den Interviewpartner✶innen als weitgehend gut eingeschätzt, jedoch bestehe durchaus weiterer Handlungsbedarf. Die neueren gesetzlichen Vorgaben seien (zwischen 2019 und 2021) bestmöglich umgesetzt worden.
 
                Als mögliche Hinderungsgründe für weitere Umsetzungen wurden die folgenden genannt: die Abhängigkeit von Angeboten externer Dienstleister; das Teilen von Aufgaben mit der Stadtverwaltung, z. B. die Integration der Bibliothekswebseite in die Seite der Stadt sowie fehlende zeitliche und personelle Ressourcen. Zusätzlich gebe es viele andere Handlungsfelder und Projekte, in denen Öffentliche Bibliotheken voranschritten. Oft brauche es einfach jemanden, der mit dem Fähnchen „Barrierefreiheit“ vorangeht und andere mitzieht.
 
               
              
                Bei digitaler Barrierefreiheit ist noch viel Luft nach oben!
 
                Die Rückmeldungen aus den Bibliotheken zeigen, dass zwar schon einiges im Sinne digitaler Barrierefreiheit und mit konkreten Anforderungen umgesetzt wurde, das gilt jedoch nicht für alle Einrichtungen. In vielen Bibliotheken gibt es weiterhin noch sehr viel Handlungsbedarf. Hierbei sollte jede Bibliothek für sich und bei sich überprüfen, wie der aktuelle Stand der digitalen Barrierefreiheit aussieht und auf dieser Basis ins Handeln übergehen. Die Befragungen zeigen, dass Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen an vielen verschiedenen Stellen Probleme haben, auf digitale Angebote zuzugreifen und die Inhalte zu nutzen. Jede Einrichtung sollte aber den Anspruch haben, niemanden auszuschließen und den Zugang zu ihren Inhalten, Informationen und Medien sowie deren problemlose Nutzung zu gewährleisten. Nur so können Bibliotheken ihre Rolle als Bildungs- und Informationseinrichtung für die Gesellschaft ­erfüllen.
 
                Digitale Barrierefreiheit hat für Bibliotheken maßgeblichen Vorteil – vor allem die Erweiterung um vielfältige Zielgruppen: Zugänglichkeit für Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen, Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Lernbeeinträchtigungen, mobilitätseingeschränkte Menschen und Menschen mit Sprachbarrieren. Bibliotheken können damit den Anforderungen von Vorgaben und Gesetzen entsprechen und sogar möglichen Strafen entgehen.
 
                Auch eine Verbesserung des Images durch Offenheit, Inklusion und soziale Verantwortung geht mit der Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit einher. Nicht zuletzt geht es um die Sicherung der Zukunft von Bibliotheken, damit sie auch mit der Digitalisierung weiterhin relevant bleiben und den Zugang zu Informationen für alle gewährleisten.
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                Alicia Pätzold-Jungblut hat Anfang 2024 ihren Abschluss an der Hochschule der Medien in Stuttgart in Informationswissenschaften gemacht. Mit dem Schwerpunkt „Daten- und Informationsmanagement“ befasste sie sich mit Daten, Datenintegration, Metadatenmanagement und Grundlagen für Web- sowie Softwareentwicklung. Diese Kombination verschriftlichte sie in der Bachelorarbeit Digitale Barrierefreiheit in Öffentlichen Bibliotheken – Einschätzungen und Haltungen der Mitarbeitenden. Nun arbeitet sie in einer Agentur für ganzheitliche Kommunikation, sie ist dort für Content Management und Onlinemarketing zuständig.
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              In seinem Bericht zur Lage der Bibliotheken 2022/ 2023 forderte der Deutsche Bibliotheksverband e. V. (dbv), dass Bibliotheken als Orte der Inklusion und Diversität zu stärken und auszubauen sind (Deutscher Bibliotheksverband e. V. 2022, 10). Welche Maßnahmen im Vorfeld und im Nachgang dieses Berichtes auf den Weg gebracht wurden, davon handelt der folgende Beitrag. Gleichzeitig wirbt er für eine wirksamere Unterstützung der bibliothekarischen Kommissionsarbeit bei der Umsetzung der Leitmarken Inklusion und Teilhabe.
 
              
                Bibliotheken sind für alle da
 
                Inklusion und Teilhabe sind elementare Themenfelder für Bibliotheken – so lautet übereinstimmend die Einschätzung von Entscheidungsträger✶innen im gesellschafts- und bibliothekspolitischen Umfeld. Bereits 2022 betonte die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth, dass Bibliotheken eine wichtige Rolle als Räume der Begegnung und des Austausches einnehmen und damit für die Teilhabe an demokratischen Prozessen bedeutend sind (Roth 2022). Auch in der dbv-Stellungnahme Bibliotheken und Demokratie vom September 2023 werden Bibliotheken als Orte beschrieben, die gemeinsam mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen Teilhabe und Zugang zu Informationen ermöglichen und damit die Gesellschaft stärken (Deutscher Bibliotheksverband 2023a).
 
                Die Zielrichtung ist also eindeutig: Allen Menschen − unabhängig von Alter, Herkunft, Bildungsabschluss oder körperlicher Verfasstheit – sollen Informationen und zeitgemäße Bibliotheksangebote selbstbestimmt, diskriminierungsfrei und kostenlos sowie flächendeckend zugänglich sein. Und so bauen viele Bibliotheken ihre inklusiven Angebote trotz finanzieller und personeller Engpässe stetig aus, seien es mehrsprachige Medien, barrierearme Internetseiten, Informationen in einfacher Sprache oder Lesungen in Gebärdensprache. Sie sind als öffentliche Einrichtung nicht nur verpflichtet, sondern auch bestrebt, räumliche Barrieren zu minimieren, beispielsweise durch den Bau von Aufzügen, die Installation von Leitsystemen für sehbehinderte Menschen oder die Bereitstellung von Induktionsschleifen für hörgeschädigte Personen. Und sie ermöglichen den Zugang zu digitalen Entwicklungen, damit alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können: Digitale Teilhabe ist zugleich soziale Teilhabe.
 
               
              
                Gesellschaftliche Teilhabe ist unerlässlich
 
                Allerdings verdeutlichen wissenschaftliche Untersuchungen, dass diese auf rechtlichen Grundlagen wie der UN-Behindertenrechtskonvention, dem Marrakesch-Vertrag und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) basierenden Aktivitäten keineswegs ausreichen. So kam beispielsweise die im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durchgeführte „Teilhabebefragung 2022“ zu dem Ergebnis, dass auch Menschen ohne Beeinträchtigungen von den Gegebenheiten der gestalteten Umwelt betroffen sind und Barrierefreiheit grundsätzlich ein Querschnittsanliegen darstellt, bei dem verschiedene Handelnde zusammenwirken müssen (Schäfers / Schachle 2022, 115). Auch wurde in der von demselben Bundesministerium 2022 herausgegebenen Studie Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen – Unterstützungsbedarfe und Hinweise auf Inklusionshürden festgestellt, dass nur vier von zehn Kindern mit ihren Freizeitaktivitäten sowie der Erreichbarkeit von altersgerechten Kultur- und Freizeiteinrichtungen zufrieden sind (Liljeberg / Magdanz 2022, 87). Weiterhin sei das „neuerliche bildungspolitische Desaster“ (Kloepfer 2023, 20) erwähnt: die PISA-Studie 2022, in der unter anderem für den Bereich Lesekompetenz festgestellt wurde, dass 25 Prozent der 15-jährigen Schüler✶innen in Deutschland kaum in der Lage sind, Texte sinnentnehmend zu lesen (Deutsches Schulportal 2023). Die genannten Beispiele veranschaulichen einmal mehr, dass Bibliotheken als Bildungsakteur✶innen auch bei der Vermittlung der Kulturtechniken Lesen und Schreiben grundsätzlich einen hohen Stellenwert besitzen. Aber ist dem so? Ist diese Auffassung bereits gesellschaftlicher Konsens und alle handeln längst dementsprechend?
 
                Wenn dem so wäre, dann würde deutschlandweit die Anzahl von Bibliotheken nicht sinken1; dann würden Fahrbibliotheken, die als soziale Anlaufpunkte den ländlichen Raum mit Literatur versorgen, nicht abgebaut; dann wären bibliothekarische Personalstellen keine Streichposition (Deutscher Bibliotheksverband e. V. 2023c, 3); dann würden alle und nicht nur knapp drei Prozent der Öffentlichen Bibliotheken finanzielle Haushaltsmittel für die Themen Barrierefreiheit und Inklusion erhalten (Deutscher Bibliotheksverband e. V. 2022, 11). Wenn dem tatsächlich so wäre, dann könnten diese Beispiele keineswegs beliebig fortgesetzt werden. Aber es ist leider nicht so, sondern es existieren nach wie vor erhebliche Defizite bei der Akzeptanz und der Umsetzung von Inklusion und Teilhabe. Schlussendlich lassen sich die damit verbundenen Konsequenzen auf eine ernüchternde Formel bringen: Weniger Bibliotheken mit weniger Personal und weniger finanziellen Mitteln gleich weniger Inklusion und weniger Teilhabe und damit weniger Bildung.
 
               
              
                Transformationsprozesse mitgestalten
 
                Umso wichtiger ist es, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und die Notwendigkeiten in gesellschaftspolitischen Diskursen mit Bund, Ländern und Kommunen zu verdeutlichen. Diese Aufgaben nimmt der dbv als Dachverband für alle deutschen Bibliotheken wahr. Als politische Interessenvertretung für die bundesweit rund 9 000 Bibliotheken mit 25 000 Beschäftigten unterstützt er sie auch bei der Ermöglichung kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für alle in einer föderal geprägten, kulturpolitischen Landschaft. Gemeinsam mit Akteur✶innen aus Wissenschaft, Kultur und Bildung werden strategische Ziele aufgestellt, um innovative inklusive und teilhabeorientierte Bibliotheksleistungen weiterzuentwickeln. Beispielsweise positionierte er sich in Bezug auf die PISA-Studie 2022, indem er in seiner unmittelbaren Stellungnahme Lesen als „Grundlage sämtlicher Bildungsprozesse“ (Deutscher Bibliotheksverband e. V. 2023b) einstufte und zur Verbesserung der Lesefertigkeiten ein eigenes Bundesprogramm ­forderte.
 
                Neben dem Bundesvorstand, der Bundesgeschäftsstelle, den Sektionen, den Landesverbänden und den Arbeitsgruppen gibt es 14 bundesweit agierende Kommissionen, die spartenübergreifend bibliothekarische Facharbeit für das gesamte deutsche Bibliothekswesen leisten, indem sie die dbv-Gremien, Bibliotheken und Bildungseinrichtungen beraten, Gutachten erarbeiten, Expert✶innen vermitteln, Fortbildungen und Projekte anregen und durchführen, Publikationen initiieren und mit anderen dbv-Kommissionen sowie den bibliothekarischen Berufsverbänden und Fachgremien eng kooperieren.
 
                So handelt es sich beispielsweise bei den Leitmarken Inklusion und Teilhabe um ein Querschnittsthema, mit dem sich viele Kommissionen befassen und sich wiederum interdisziplinär auf unterschiedlichen Verbandsebenen abstimmen. Insbesondere die Kommission „Kundenorientierte und inklusive Bibliotheksservices“ spielt dabei eine besondere Rolle, wobei in den letzten Jahren eine strukturelle und inhaltliche Anpassung an gesellschaftliche Erfordernisse stattfand. So wurde die einstige „Dienstleistungskommission“ 2015 in „Kundenorientierte Bibliotheksservices“ umbenannt, um die Fokussierung auf Zielgruppen und deren Erforschung bereits im Kommissionsnamen zu verdeutlichen (Jopp 2021). Beeinflusst von internationalen Entwicklungen und verschiedenen Initiativen aus der Bibliotheks-Community wie beispielsweise der AG Barrierefreiheit wurden seit 2020 die inhaltlichen Schwerpunkte, die Zusammensetzung der Mitglieder und die Benennung der Kommission erneut ausdifferenziert. Seitdem ist der Aspekt „Barrierefreiheit“ ein zentraler Bestandteil der Kommissionsarbeit. Zunächst nahmen je eine Vertreterin des Deutschen Instituts für Menschenrechte sowie des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen als ständige Gäste beratend an den Kommissionssitzungen teil. 2021 wurde die Kommission offiziell um den Aspekt der inklusiven Bibliotheksservices erweitert und der Schwerpunkt Diversität in einer weiteren, neu aufgestellten Kommission „Bibliotheken und Diversität“ verankert, um die damit verbundenen Themen gezielt bearbeiten zu können. Hinzuweisen ist darauf, dass die für jeweils drei Jahre vom Bundesvorstand berufenen Mitglieder aus unterschiedlichen Bibliothekssparten kommen, um möglichst viele Aspekte einer partizipativen Bibliotheksarbeit abzubilden.
 
                Grundsätzlich werden die Arbeitsschwerpunkte zwischen der Kommission „Kundenorientierte und inklusive Bibliotheksservices“, dem Bundesvorstand und der Geschäftsstelle kommuniziert. So konnten für die Legislatur 2021‒2024 im Wesentlichen die folgenden fünf Leitthemen fixiert werden, mit denen sich die Kommission in den monatlichen virtuellen Zusammenkünften, dem jährlich stattfindenden zweitägigen Arbeitstreffen sowie weiterer projektbezogener Beratungen befasst und mit weiteren Akteur✶innen auf den Weg bringt und umsetzt.
 
                Erstens werden Podiumsdiskussionen und Vorträge für die jährlich stattfindenden Bibliothekskongresse organisiert. Exemplarisch seien zwei Veranstaltungen der BiblioCon2023 genannt. Der Vortrag Taub aber nicht stumm – Gebärdensprache in Bibliotheken mit der Referentin Katja Fischer wurde zusammen mit der dbv-Kommission „Bibliotheken und Diversität“ veranstaltet. Es war das erste Mal, dass auf einem Bibliothekskongress in Deutschland eine Veranstaltung in Gebärdensprache stattfand, die simultan von zwei Gebärdensprach-Dolmetscherinnen für das Publikum in Lautsprache übersetzt wurde. Die Podiumsdiskussion Zielgruppenorientierung. Wie können wir voneinander lernen oder erfinden wir das Rad immer wieder neu? diente dem spartenübergreifenden, kollegialen Austausch über die Erfahrungen mit unterschiedlichen Zielgruppen in Bibliotheken. Zweitens wird ein Kommissionsblog betrieben, in dem vor allem über Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen Bibliotheken sowie Fortbildungsangebote und der Kommissionsarbeit informiert wird.2 Gemeinsam mit der AG Barrierefreiheit in (digitalen) Bibliotheken wird – drittens – seit 2021 die Online-Fortbildungsreihe Barrierefreiheit in Bibliotheken: Alles inklusive veranstaltet, bei der Expert✶innen aus Forschung und Praxis in einstündigen Online-Seminaren über Themen wie rechtliche Grundlagen von Barrierefreiheit, diskriminierungssensible Sprache oder barrierefreie Wege- und Leitsystemen berichten.3 Viertens wurde 2023 unter dem Motto „Sind deutsche Bibliotheken barrierefrei?“ die erste spartenübergreifende Umfrage in Öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands konzipiert und realisiert, um sich einen detaillierten Überblick über die Thematik zu verschaffen. Als Kooperationspartnerin konnte Professorin Elke Greifeneder und ihr Team vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin gewonnen werden, die gemeinsam mit Studierenden die Grundlagen für die Befragung erarbeitete und im Anschluss mit der Kommission spezifizierte. Über 900 Bibliotheken beteiligten sich an der Umfrage, deren Ergebnisse in der Folge gemeinsam mit der Kommission ausgewertet wurden, um daraus politische Forderungen für die Verbesserung der Barrierefreiheit in Bibliotheken abzuleiten. Ein fünftes Vorhaben ist mit dem hier vorliegenden Praxishandbuch Inklusion in Bibliotheken. Barrierefreier Zugang zu Information, Bildung und Kultur umgesetzt, das seit 2022 mit dem Verlag De Gruyter geplant wurde; auch hier zeichnet die Kommission mitverantwortlich, zwei der Herausgeberinnen sind beziehungsweise waren Mitglieder der Kommission.
 
                Mit den genannten Projekten leistet die Kommission einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Inklusion in Bibliotheken mit dem Ziel, die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe aller zu stärken. Als sichtbare und wirksame Projekte machen sie zugleich auf die Kommission und das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder aufmerksam und können so potentiell bisher nicht Aktive für die bibliothekarische Kommissionsarbeit begeistern. Aber reicht das aus, um die Mitwirkung in den Kommissionen auf eine planungssichere Grundlage zu stellen? Im Kreise vieler Akteur✶innen erfüllen vor allem die Kommissionen das bibliothekarische Verbandssystem mit Leben. Deshalb wird es in den kommenden Jahren um die weitere Anpassung der Kommissionsarbeit an sich wandelnde gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen gehen. Beispielsweise sollte bibliothekarische Kommissionsarbeit für alle in Bibliotheken tätigen Personen – unabhängig von Laufbahn, Funktionen, Berufsabschlüssen und Tätigkeitsfeldern – möglich sein. Die Ausschreibungen sollten diskriminierungssensibel formuliert und eine barrierefreie Teilnahme an der Gremienarbeit selbstverständlich sein. Weiterhin setzt sich der dbv verstärkt dafür ein, dass Kommissionsarbeit soweit wie möglich auch als reguläre Arbeitszeit in den einzelnen Bibliotheken anerkannt wird. Mit diesen Maßnahmen wird auch das von den Kommissionen bereits eigenständig verwaltete, jährliche Budget für die Umsetzung von Projekten und die Absicherung von verschiedenen Auslagen wie Fahrt- und Übernachtungskosten komplettiert.
 
               
              
                Bibliothekarische Selbstwirksamkeit fördern
 
                Auf Inklusion und Teilhabe gibt es einen Rechtsanspruch, gleichzeitig ist ihre Umsetzung ein wichtiger Gradmesser für eine demokratische und gerechte Gesellschaft. Als Selbstverständlichkeit und Verpflichtung zugleich sollten wir sie immer im Blick behalten. Und nicht nur das: Wenn wir wollen, dass sie beständig als Leitmarken des dbv und weitergehend als Leitmarken der Gesamtgesellschaft und damit im kollektiven Bewusstsein verankert sind, dann müssen wir sie erstens innerhalb unserer Bibliotheken ernstnehmen und in gelebte Praktiken überführen, beispielsweise durch den Abbau von diskriminierenden Barrieren oder durch die Organisation spezifischer Fortbildungen für die Mitarbeitenden, um auf diese Weise für Erfolge und eine stärkere Selbstwirksamkeit zu sorgen. Zweitens müssen wir noch intensiver spartenübergreifend – auch im Zusammenschluss mit anderen Bildungsakteur✶innen wie Archiven, Kinos und Museen – denken, handeln und uns lokal, überregional und international vernetzen. Schließlich gibt es immer wieder neue Herausforderungen zu bewältigen, darunter die Ermöglichung der digitalen Teilhabe. Und drittens müssen wir die Absicherung der erforderlichen personellen, finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen bei politischen Entscheidungsträger✶innen einfordern. Nur dann können wir einen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie im Sinne von Inklusion und Teilhabe leisten. Genau an diesem Verständnis und der daraus resultierenden Praxis werden wir tagtäglich gemessen.
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                Gab es im Jahr 2012 etwa 10 200 Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken, so waren es zehn Jahre später rund 8 850 Bibliotheken, also fast ein Fünftel weniger. Während die Anzahl der wissenschaftlichen Bibliotheken weitestgehend keinen jährlichen Schwankungen unterworfen ist, nahm die Anzahl an Öffentlichen Bibliotheken in den letzten Jahren kontinuierlich ab, das heißt auf 8 142 im Jahr 2022. Vgl. hbz (2023): Deutsche Bibliotheksstatistik: Anzahl der Bibliotheken in Deutschland von 2010 bis 2022, veröffentlicht am 17. Juli 2023. In: Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/248671/umfrage/anzahl-der-bibliotheken-in-deutschland (24.05.2024).
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              Bilder aus der Praxis
 
            
 
             
              
                [image: vgl. Bildunterschrift]
                  Abb. 1: Der Handlauf zu Beginn einer Treppe im Museum der Bildenden Künste in Leipzig ist mit Braille und Klarschrift versehen und dient somit auch als Wegweiser (Foto: dzb lesen).

               
              
                [image: Neben Braille und kontrastreicher Klarschrift ist hier auch ein dreidimensionales Modell des historischen Gebäudes zu ertasten und zu sehen. Ein langgezogenes Haus mit vier Etagen, Dachgiebel und am hinteren Ende ein runder Turm.]
                  Abb. 2: Hände ertasten das Modell der historischen Anna Amalia Bibliothek in Weimar (Foto: Thüringer Tourismus GmbH, Florian Trykowski).

               
              
                [image: Auf einer leicht nach vorn geneigten Platte können Räume, Wege und Treppen ertastet und angesehen werden. Beschriftet ist der Plan mit Braille und Klarschrift.]
                  Abb 3: Orientierungsplan der Lietuvos audiosensorinė biblioteka (Audiosensorische Bibliothek Vilnius, Litauen) (Foto: Christiane Felsmann).

               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          3 Fokus Mensch: Bedarfe, Wünsche und Visionen
 
          Nichts über uns ohne uns
 
        
 
         
           
             
              3 Fokus Mensch: Bedarfe, Wünsche und Visionen
 
              Nichts über uns ohne uns
 
            
 
             
              Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde gemeinsam mit Menschen mit Behinderung konzipiert. Auch bei ihrer Umsetzung ist es für den Erfolg entscheidend, dass ­diejenigen, um deren Rechte es geht, daran beteiligt sind – getreu der alten Forderung der Behindertenbewegung: „Nichts über uns ohne uns.“
 
              Nur wenn alle mitmachen, kann sich unsere Gesellschaft ändern und die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung aufhören.
 
              Die UN-Behindertenrechtskonvention | Aktion Mensch1
 
            
 
            
              Notes

              1
                Aktion Mensch e. V.: https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/un-behindertenrechtskonvention (23.07.2024).

              
            
           
           
             
              Gebärdensprache(n) in Bibliotheken
 
              Angebote für taube Menschen
 
            

             
              Katja Fischer 
              
 
            
 
             
              In einer Welt, die durch Worte und Töne lebendig wird, stehen taube1 Menschen vor einer stillen, oft übersehenen Hürde beim Zugang zu Büchern und Bibliotheken, diesen Schatzkammern des Wissens und der Phantasie. Denn für viele Taube, die in der Welt der Deutschen Gebärdensprache2 zu Hause sind, ist Deutsch eine zweite Sprache, ein Fenster zu einer anderen Welt, das sich nicht immer leicht öffnen lässt. Bücher, die in leiser Schriftsprache flüstern, sind für sie oft nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell schwer zugänglich.
 
              
                Einleitung
 
                Die Gebärdensprache ist eine visuell-gestische Sprache, während die gesprochene und geschriebene Sprache mit Buchstaben und Vokalen zu tun hat. In dieser stillen Herausforderung liegt die Chance, die Welt der Bücher nicht nur les- und hörbar, sondern auch sichtbar zu machen, eine Welt, in der Worte tanzen und Geschichten in den Händen lebendig werden. Es ist ein Aufruf, die Bibliothek zu einem Ort zu machen, an dem jeder Mensch, unabhängig davon, wie er mit der Welt kommuniziert, Zugang zu den unendlichen Geschichten und dem Wissen hat, das in ihren Regalen schlummert.
 
                 
                  Die Gebärdensprache ist nicht etwa nur eine hilfsweise Kommunikation, sondern sie ist ein kultureller Wert an sich – ein Wert der Gehörlosenkultur, die wiederum Teil unseres gemeinschaftlichen Zusammenlebens ist. Man kann sich heute kaum mehr vorstellen – ich habe es zumindest bis vor kurzem nicht gewusst; das sage ich ganz klar –, dass Gebärdensprache einmal bei Strafe verboten war. Es war ein harter Kampf, bis sie endlich als unverzichtbares Element einer barrierefreien und inklusiven Gesellschaft anerkannt wurde.3
 
                
 
                In der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)4 wird die Rolle der Gebärdensprache und der Gehörlosenkultur an mehreren Stellen deutlich, z. B. in Artikel 30 „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ und Artikel 24 „Bildung“. In Artikel 24 Absatz 3b wird das „Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität von Gehörlosen“ als geeignete Maßnahme zur vollen und gleichberechtigten Teilhabe an Bildung genannt.
 
               
              
                Was können Bibliotheken in Deutschland tun?
 
                Die Verantwortung von Bibliotheken für die Umsetzung der UN-BRK fängt schon bei der Information auf der Website oder an der Auskunft im Eingangsbereich an und geht bis hin zu den Angeboten.
 
                In Bibliotheken und überall sonst ist die gesprochene und geschriebene Sprache ein gängiges Machtmedium, weshalb auch die deutsche Gebärdensprache, kurz DGS, nicht selbstverständlich aufgenommen, hervorgehoben und angeboten wird. Bibliotheken können mit dazu beitragen, dass Gebärdensprache sowie Gehörlosenkultur sichtbarer werden und Angebote für taube Menschen selbstverständlich dazu gehören. Dafür ist eine direkte Zusammenarbeit mit den Vertretungen von tauben Menschen vonnöten, denn nur so wird sichergestellt, dass die Angebote angemessen und bedarfsgerecht entwickelt werden. Für die Kommunikation muss die Verdolmetschung in Gebärdensprache sichergestellt und deren Finanzierung und Organisation im Vorfeld mit eingeplant werden.
 
               
              
                Checkliste
 
                Hinweise für Bibliotheken, die Angebote in Gebärdensprache entwickeln möchten:
 
                
                  	 
                    Kooperationen 

                    
                      	
                        Zusammenarbeit mit lokalen/regionalen Gehörlosenvereinen/-verbänden, um über neue Angebote zu diskutieren und zu informieren.


                      	 
                        Kooperationen mit Gehörlosenschulen und anderen Bildungseinrichtungen für gemeinsame Veranstaltungen, zum Beispiel regelmäßige Führungen und Benutzungsschulungen in Gebärdensprache.


                    


                  	
                    Kommunikation
 
                    
                      	
                        Schulung und Sensibilisierung von Bibliothekspersonal im Umgang mit tauben Menschen, insbesondere im Bereich der Kommunikation.


                      	 
                        Angebot an alternativen Kontaktmöglichkeiten zum Telefon: E-Mail, Messanger-Dienste, Social Media – am besten als Text- und Video-Chat mit sofortiger Antwortfunktion.


                      	 
                        Bereitstellung von Informationen in Gebärdensprache auf der Website und in den sozialen Medien.


                    


                  	
                    Medien
 
                    
                      	
                        Bücher in Gebärdensprachvideos für gehörlose Kinder und Erwachsene.


                      	 
                        Medien über Gebärdensprache (Romane, Biografien, wissenschaftliche Literatur, Zeitschriften, Videos).


                      	 
                        Lehrmaterialien für DGS-Lernende.


                      	 
                        Videos / DVDs mit Untertiteln oder in Gebärdensprache.


                    


                  	
                    Veranstaltungen
 
                    
                      	
                        Veranstaltungen mit simultanem Gebärdensprachdolmetschen.


                      	 
                        Lesungen für Kinder und Erwachsene in Gebärdensprache – vorgelesen von tauben Menschen.


                    


                
 
               
            
 
             
              
                Autorin
 
                Katja Fischer ist gehörlose Aktivistin, Dozentin und Dolmetscherin. Sie hat einen Diplom- Abschluss als Sozialarbeiterin/-pädagogin. Das Unternehmen FISCHSIGNS – Service für Gebärdensprache5 führt sie seit dem Jahr 2000.
 
              
 
               
                Literatur und Quellen
 
                Das Zeichen: Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser. https://www.das-zeichen.online/ (17.07.2024) 
 
                Fischer, Renate / Lane, Harlan (Hg.) (1993): Blick zurück. Ein Reader zur Geschichte von Gehörlosengemeinschaften und ihren Gebärdensprachen. Hamburg: Signum-Verlag 
 
                Laborit, Emmanuelle (2005): Der Schrei der Möwe. Jenseits der Stille – mein Leben als Gehörlose. Bergisch Gladbach: Bastei-Lübbe 
 
                Lane, Harlan (1990): Mit der Seele hören. Die Lebensgeschichte des taubstummen Laurent Clerc und sein Kampf um die Anerkennung der Gebärdensprache. München: dtv 
 
                Ladd, Paddy (2008): Was ist deafhood? Gehörlosenkultur im Aufbruch. Seedorf: Signum-Verlag 
 
                Padden, Carol / <snm>Humphries</snm>, Tom (1991): Gehörlose: eine Kultur bringt sich zur Sprache. Hamburg: Signum-Verlag 
 
                Sacks, Oliver (2015): Stumme Stimmen. Reise in die Welt der Gehörlosen. 10. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 
 
               
            
 
            
              Notes

              1
                Unter tauben Menschen versteht man, dass sie Gebärdensprachnutzer✶innen sind. Sie können gehörlos, schwerhörig oder CI-Träger✶innen sein (CI=Cochlea Implantat).

              
              2
                Neben der Deutschen Gebärdensprache gibt es in jedem Land eine eigene Gebärdensprache sowie internationale Gebärden. Daher auch die Betonung Gebärdensprachen (im Plural) in der Überschrift.

              
              3
                Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede beim Jahresempfang des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen am 13. Mai 2013 in Berlin, online verfügbar unter https://politische-reden.eu/BR/t/1990.html (17.07.2024).

              
              4
                UN-Behindertenrechtskonvention in Gebärdensprache. Bundesministerium für Arbeit- und Soziales. https://www.bmas.de/DE/Gebaerdensprache/UN-Konvention/Die-UN-Konvention-in-Einzelvideos/die-un-konvention-in-einzelvideos.html (17.07.2024).

              
              5
                Fischsigns: https://www.fischsigns.de (17.07.2024).

              
            
           
           
             
              Menschen mit Taubblindheit bzw. Hörsehbehinderung in Bibliotheken
 
            

             
              Ulrike Fourestier 
              
 
            
 
             
              Menschen, die zugleich blind und taub sind, fehlen bis zu 80 Prozent der Sinneswahrnehmung. Das bedeutet, dass die Person vom Leben in seiner Vielfalt, mit seinen Schönheiten, mit dem Erleben von Gemeinschaft usw. abgeschnitten ist. Menschen mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung sind in unserer Gesellschaft fast nicht sichtbar.
 
              
                Einleitung
 
                Behinderung in Form von Taubblindheit oder Hörsehbehinderung führt zunächst in eine große Isolation. Die Folgen dieser doppelten Sinnesbehinderung betreffen alle Lebensbereiche, angefangen von der Kommunikation über die Informationsaufnahme, das Berufsleben, die sozialen Kontakte und die Gestaltung der Freizeit. Es ist lebensnotwendig, dass sich Menschen an die Seite der betroffenen Person stellen, ihr die Hand reichen, mit ihr kommunizieren, Auge und Ohr werden und so Türen zum Leben (wieder) geöffnet werden. Folgende Kommunikationsformen nutzen taubblinde Menschen: Handalphabet ‚Lormen‘, Handalphabet nach Riemann, Deutsche Gebärdensprache, taktile Gebärde, Lesen mit der Braille-Zeile am PC, Hören mit verschiedenen Hörhilfen, Induktiv, Cochlea Implantat. Die Lebenswirklichkeit eines taubblinden Menschen ist schließlich anders und wirkt sich auch auf das Interesse am geschriebenen Wort aus.
 
               
              
                Das Lormen
 
                Das Lorm-Alphabet wurde von Hieronymos Lorm 1881 aus eigener Betroffenheit heraus entwickelt (siehe Abb. 1). Lorm wurde am 9. August 1821 in Nikolsburg (Mähren) geboren. Mit 16 Jahren ertaubte er und musste sein Musikstudium aufgeben.
 
                Das Lormen oder Lorm-Alphabet (s. Abb. 1) ist eine Kommunikationsform für Taubblinde zur Verständigung mit anderen Menschen. Dem Taubblinden wird die Innenseite der rechten oder linken Hand „besprochen“, deren Finger leicht gespreizt sind. Dabei sind einzelnen Fingern sowie bestimmten Handpartien bestimmte Buchstaben zugeordnet. Sowohl der lange als auch der kurze Abstrich verlaufen stets von der Fingerspitze zur Handwurzel. Der Aufstrich verläuft in entgegengesetzter Richtung. Das Wortschlusszeichen wird durch einen leichten Schlag auf die „besprochene“ Hand
 
                
                  [image: Das Bild zeigt die Innenseite einer Handfläche mit den eingezeichneten Buchstaben des Lorm-Alphabets. Buchstaben, die eine Geste benötigen, sind mit Pfeilen entsprechend gekennzeichnet.]
                    Abb. 1: Handalphabet Lormen (Quelle: http://www.taubblindendienst.de Arbeitsbereiche – Beratungsstelle – Lormhand).

                 
                dargestellt. Diese Form der Verständigung öffnete taubblinden Menschen ein Tor zur Außenwelt.
 
               
              
                Wer gehört zu dieser Zielgruppe?
 
                Im Folgenden wird die Definition des Gemeinsamen Fachausschusses hörsehbehindert/taubblind des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten Verbandes (GFTB) verwendet:
 
                 
                  	 
                    Hörsehbehindert sind Menschen, bei denen gleichzeitig
 
                     
                      	 
                        die optische Wahrnehmung dadurch eingeschränkt ist, dass kein Sehvermögen besteht oder das vorhandene Sehvermögen so gering ist, dass es nur durch den Einsatz geeigneter Sehhilfen zu einer im Sinne der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwertbaren optischen Wahrnehmung gesteigert werden kann, und gleichzeitig

 
                      	 
                        die akustische Wahrnehmung dadurch eingeschränkt ist, dass kein Hörvermögen besteht oder das vorhandene Hörvermögen so gering ist, dass es nur durch den Einsatz geeigneter Hörhilfen zu einer im Sinne der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwertbaren akustischen Wahrnehmung gesteigert werden kann, und

 
                      	 
                        der Schweregrad der Beeinträchtigung zur Folge hat, dass ein natürlicher wechselseitiger, im Sinne einer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwertbarer Ausgleich durch die verbliebenen jeweiligen Sinnesreste nicht stattfindet, sondern mit Hilfe Dritter entwickelt werden muss.

 
                    

 
                  	 
                    Taubblind sind Menschen, bei denen gleichzeitig
 
                     
                      	 
                        die optische Wahrnehmung dadurch eingeschränkt ist, dass kein Sehvermögen besteht oder das vorhandene Sehvermögen so gering ist, dass es auch durch den Einsatz geeigneter Sehhilfen zu einer im Sinne der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwertbaren optischen Wahrnehmung nicht gesteigert werden kann, und gleichzeitig

 
                      	 
                        die akustische Wahrnehmung dadurch eingeschränkt ist, dass kein Hörvermögen besteht oder das vorhandene Hörvermögen so gering ist, dass es auch durch den Einsatz geeigneter Hörhilfen zu einer im Sinne der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwertbaren akustischen Wahrnehmung nicht gesteigert werden kann, und

 
                      	 
                        ein natürlicher wechselseitiger, für eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwertbarer Ausgleich durch Sinnesreste nicht stattfindet und auch nicht entwickelt werden kann.

 
                    

 
                
 
                Anhand dieser Definitionen wird deutlich, dass der Personenkreis taubblinder Menschen sehr verschieden ist.
 
                Im folgenden Text werde ich sowohl für die Gruppe taubblinder Menschen als auch für hörsehbehinderte Menschen den Begriff „taubblind“ verwenden. Das entspricht sowohl dem Gebrauch in der Fachwelt in Deutschland, als auch der internationalen Verwendung des Begriffes „deafblind“. Beim Erarbeiten dieses Artikels stehen mir hauptsächlich Menschen mit erworbener Taubblindheit vor Augen. Über das Leseinteresse und hilfreiche Bedingungen für Umgang mit Literatur von geburtstaubblinden Menschen können hier keine Aussagen gemacht werden. Diese Ausführungen sind von Erfahrungen und Begegnungen mit taubblinden Menschen geprägt, sie sind nicht Ergebnis einer Evaluation.
 
                Das Interesse, Bücher der unterschiedlichsten Genres zu lesen, ist auch bei taubblinden Menschen sehr verschieden ausgeprägt. Hinzu kommt die sehr unterschiedliche Beziehung zur geschriebenen Sprache, die mit der eigenen Biografie, den Lebensumständen, den sozialen Beziehungen und dem, wie man taubblind geworden ist, stark verknüpft ist. So ist zu beobachten, dass taubblinde Menschen, die aus der Gehörlosigkeit kommen, deren Muttersprache die Deutsche Gebärdensprache ist, weniger Interesse an Büchern haben, als der Personenkreis, der im lautsprachlichen Kontext aufgewachsen ist. Bei allen Tendenzen, die zu beobachten sind, sollte eine Kategorisierung vermieden werden.
 
                So wie es verschiedene Kommunikationsformen taubblinder Menschen gibt, gibt es auch verschiedene Bedarfe in welcher Form Bücher zur Kenntnis genommen werden, z. B.:
 
                
                  	 
                    Großdruck oder Lesen am Lesegerät


                  	 
                    Brailledruck in Vollschrift und in Kurzschrift


                  	 
                    E-Book, z. B. Kindle mit der Möglichkeit, die Schriftgröße zu verändern oder auch den Hintergrund dunkel und die Schrift hell zu wählen 

                    
                      	
                        E-Book am PC zu lesen mit Braillezeile


                      	 
                        Hörbuch im Daisy-Format


                      	 
                        Screenreader


                    


                
 
                Um in einer Bibliothek einen Leseraum oder eine Leseecke zu nutzen, braucht es verschiedene Bedingungen:
 
                
                  	 
                    Für den Weg zur Bibliothek muss eine qualifizierte Taubblindenassistenz zur Verfügung stehen, die die Kommunikationsform der taubblinden Person beherrscht.


                  	 
                    Es müssen gute Lichtverhältnisse gegeben sein, z. B. helles, blendfreies Licht.


                  	 
                    Es braucht eine ruhige Atmosphäre ohne Nebengeräusche.


                  	 
                    Zum Lesen eines Buches in Brailleschrift bedarf es einer stabilen Unterlage (Tisch), die nicht zu hoch ist, um in entspannter Körperhaltung mit den Fingern fühlen zu können.


                
 
                Einige taubblinde Menschen bevorzugen elektronisch verfügbare Kataloge über den Bücherbestand, um in aller Ruhe in der eigenen Wohnung Bücher auswählen und ausleihen zu können. Da der Weg zur Bibliothek oftmals mit einigen Herausforderungen verbunden ist, wünschen sich taubblinde Menschen die Möglichkeit für eine digitale Bestellung des Buches mit Versand durch die Post oder auch eine digitale Kommunikationslinie, z. B. für die Verlängerung der Ausleihfrist. Positiv bewertet wird auch eine Übersicht über die Inhalte oder Empfehlungen zu Neuerscheinungen, so wie z. B. das dzb lesen1 dies tut oder in der Zeitschrift Sichtweisen2 des DBSV zu lesen ist.
 
               
            
 
             
              
                Autorin
 
                Pastorin Ulrike Fourestier, 1965 in Weimar geboren und aufgewachsen, studierte in Jena Theologie. 1986 begleitete sie das erste Mal eine taubblinde Person während einer Urlaubsfreizeit. Diese Begegnung mit den verschiedensten Erfahrungen führte dazu, dass taubblinde Menschen zu Weggefährten und Freund✶innen wurden und sie so jedes Jahr zunächst im Ehrenamt taubblinde Menschen während einer Freizeit oder Seminaren begleitete. Seit 2014 arbeitet Ulrike Fourestier als Pastorin beim Taubblindendienst der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V. (EKD) und hat seit 2015 die Verantwortung als Geschäftsführerin des Vereins mit seinem Sitz in Radeberg inne.
 
              
 
               
                Literatur und Quellen
 
                Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen): Bücherliste. https://www.dzblesen.de/ueber-uns/news-publikationen/buecherliste (26.05.2024) 
 
                Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV): GFTB: Definition „hörsehbehindert/taubblind“. https://www.dbsv.org/stellungnahme/gftb-definition-hoersehbehindert-taubblind.html (26.05.2024) 
 
                Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV): „Sichtweisen“ – Das Magazin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV). https://www.dbsv.org/verbandszeitschrift-sichtweisen.html (26.05.2024) 
 
               
            
 
            
              Notes

              1
                dzb lesen-Bücherliste: https://www.dzblesen.de/ueber-uns/news-publikationen/buecherliste (26.05.2024).

              
              2
                Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V.: Verbandszeitschrift „Sichtweisen“. https://www.dbsv.org/verbandszeitschrift-sichtweisen.html (26.05.2024)

              
            
           
           
             
              Labyrinth Bibliothek – Erfahrungen und Wünsche von Menschen mit Körperbehinderung
 
            

             
              Indra Heinrich 
              
 
            
 
             
              Eigentlich sollte die Frage nach Barrierefreiheit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in Bibliotheken schon seit langer Zeit gelöst sein. Schließlich hat die sogenannte Krüppelbewegung bereits in den 1980er Jahren auf die Missstände bei der Zugänglichkeit öffentlicher Einrichtungen hingewiesen und mehr Barrierefreiheit gefordert.1 Fast 50 Jahre später ist in dieser Hinsicht auch viel passiert und es gibt zahlreiche gesetzliche Regelungen zur Barrierefreiheit beim Bau und Umbau von öffentlichen Gebäuden. Dennoch können sich Menschen, die beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind, auch heute nicht darauf verlassen, dass der Weg zu und in einem Bibliotheksgebäude ohne Komplikationen zu bewältigen ist. Dieser Beitrag erläutert eine Auswahl an zentralen Aspekten der Barrierefreiheit in Bibliotheken für Menschen mit Körperbehinderung, gibt Hinweise auf wesentliche Erleichterungen für diese Zielgruppe und zeigt Möglichkeiten auf, wie man Betroffene schon mit kleinen Maßnahmen unterstützen kann.
 
              
                Einführung
 
                Von den 7,8 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung in Deutschland haben 58 Prozent eine Körperbehinderung. Doch hinter dieser großen Zahl verbirgt sich eine sehr große Heterogenität in Bezug auf die konkreten Ausprägungen und Folgen der jeweiligen Behinderung. So ist die Mehrheit dieser Gruppe beispielsweise von einem Organschaden betroffen, was völlig andere Bedürfnisse zur Folge hat als eine Funktionseinschränkung der Arme und / oder Beine aufgrund einer Querschnittslähmung.2 Vor diesem Hintergrund konzentriert sich dieser Beitrag auf Menschen mit Mobilitätseinschränkungen jeglicher Art: Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder anderen Hilfsmitteln zur Fortbewegung sowie Menschen, denen es schwer fällt, Treppen zu steigen oder längere Wege zurückzulegen oder Menschen mit Problemen beim Greifen, Bücken oder Heben. Dabei handelt es sich nicht immer um Menschen mit einer offiziell anerkannten Behinderung, sondern betrifft auch Menschen, die aufgrund des Alters gewisse Einschränkungen in der Mobilität haben.
 
               
              
                Herausforderungen
 
                Sie planen als Mensch mit Körperbehinderung einen Bibliotheksbesuch und recherchieren vorab Bücher, die sie bearbeiten möchten und dafür im Lesesaal einsehen müssen. Doch vor Ort stellen Sie fest, dass der Aufzug aktuell leider defekt ist. Sie kommen also nicht an die Bücher ran. Ein erfahrener Mensch mit Mobilitätseinschränkung hat sich in solchen Fällen schon Strategien zurechtgelegt: Man kann beispielsweise fragen, ob man den internen Aufzug benutzen kann oder ob Mitarbeitende die entsprechenden Bücher holen können und diese nach Hause ausleihbar sind. Solche Erfahrungen sind Alltag für Menschen, die beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Der scheinbar einfache Weg in ein Gebäude wird dann häufig zum unüberwindbaren Hindernis. Diesen oder ähnlichen Herausforderungen begegnen Menschen mit Körperbehinderungen regelmäßig.
 
                
                  Zugangswege
 
                  Viele Bibliotheken sind vergleichsweise gut mit Aufzügen erschlossen, da man für den Büchertransport selbst stufenlose Wege benötigt. Dennoch gleichen viele Wege für Rollstuhlfahrer✶innen einem Labyrinth. Dieses Labyrinth beginnt bei manchen Gebäuden schon vor dem Betreten: Der reguläre Zugang hat Treppen oder Stufen, der barrierefreie Zugang befindet sich dagegen an der Seite oder hinter dem Gebäude. Das Besuchserlebnis ist also von Beginn an verändert. Im Gebäude angekommen, gilt es für Rollstuhlfahrende, sich zu orientieren. Dabei zeigen die Leitsysteme oftmals nur die direkten Zugänge an – ob ein direkter Weg aber auch barrierefrei ist, zeigt sich erst beim Abfahren selbst. Besonders herausfordernd beim Bewegen innerhalb einer Bibliothek ist es, wenn sich Aufzüge in abgelegenen Ecken verstecken oder (Brandschutz-)Türen durchquert werden müssen, die sich nicht von selbst und nur mit großer Kraftanstrengung öffnen. Und auch die dann doch immer wieder auftauchenden kleinen Schwellen können zu einem Hindernis werden. Besonders schwierig wird es, wenn Aufzüge außer Betrieb sind. Dann ist es von großem Vorteil, wenn die Räume einer Bibliothek über mehrere Wege erschlossen sind – ohne Aufzüge oder mit mehreren Aufzügen an unterschiedlichen Stellen, sodass im Zweifel einfach ausgewichen werden kann. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen lernen sehr früh, flexibel auf neue Situationen zu reagieren, idealerweise sind so auch Räume und Zugänge gestaltet.
 
                 
                
                  Ausstattung
 
                  Neben dem Problem der Zugangswege zu den Räumlichkeiten oder innerhalb der Räume treten verstärkt diverse Ausstattungsdefizite in den Vordergrund. Dies beginnt schon bei der „Grundausstattung“ einer Bibliothek: Die Bücher sind in Regalen aufgestellt, die in der Regel aus Platzgründen sehr hoch sind. Das hat zur Folge, dass die oberen Regalbretter beispielsweise aus einem Rollstuhl nicht zu erreichen sind. Auch beim Zugriff auf die unteren Regalbretter kann es für Mobilitätseingeschränkte zu Schwierigkeiten kommen, wenn das Bücken schwerfällt oder gar nicht möglich ist.
 
                  Auch Tische und Sitzmöglichkeiten sind oftmals nicht flexibel genug, sodass Rollstuhlfahrende mit der vorhandenen Tischhöhe klarkommen müssen oder nur an wenigen speziell höhenverstellbaren Tischen arbeiten können (Abb. 1 und 2). Am Tisch selbst können auch Entfernungen zu Steckdosen und Tischleuchten ein Hindernis sein, das wenig beachtet wird. Die nicht anpassbare Tischhöhe bzw. nicht gegebene Unterfahrbarkeit von Tresen und Abholbereichen sowie Verbuchungsmöglichkeiten von Medien sind weitere Herausforderungen, die die Nutzbarkeit klassischer bibliothekarischer Dienstleistungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen verschlechtern. Sehr häufig ist beispielsweise zu beobachten, dass PC-Arbeitsplätze oder moderne Anmeldeplätze auf Stehtischen aufgebaut werden, die für Rollstuhlfahrer✶innen schlicht zu hoch sind. Dies kann auch weitere Angebote wie Scanner, Kopierer, Rückgabeautomaten sowie Schließfächer und Telefonkabinen oder aber die Höhe von Bedienelementen betreffen.
 
                  
                    [image: Ein Bild eines PC-Terminals mit Bildschirm, Tastatur, Maus und einem höhenverstellbaren Tisch.]
                      Abb. 1: Höhenverstellbarer und unterfahrbarer PC-Terminal an der Staatsbibliothek zu Berlin, Haus Potsdamer Straße (Foto: Indra Heinrich).

                   
                  
                    [image: Ein Bild eines schwarzweißen RFID-Terminals mit einem Display oben, einem Lesegerät für Barcodes und einem Quittungsdrucker. Im Sockel links befindet sich ein Hinweisschild „Gerät ist höhenverstellbar“.]
                      Abb. 2: Höhenverstellbarer und unterfahrbarer Selbstverbucher mittels RFID an der Staatsbibliothek zu Berlin, Haus Potsdamer Straße (Foto: Indra Heinrich).

                   
                  Selbstredend müssen insbesondere auch sanitäre Anlagen für Rollstuhlfahrende vorgehalten werden und haben sich in öffentlichen Einrichtungen mit entsprechenden Schließsystemen (sogenannter Euro-Schlüssel) auch etabliert.
 
                  Verbesserungspotential besteht jedoch bei Leitsystemen im Gebäude oder bei Anzeigetafeln. Hier fehlen mitunter Hinweise auf barrierefreie Wege oder die Anzeigen sind schlicht zu hoch angebracht, sodass sie aus dem Rollstuhl nur sehr schwer lesbar sind. Neben den klassischen Servicebereichen einer Bibliothek wie Lesesaal oder Ausleih- und Anmeldetheke sind oftmals auch Veranstaltungs- oder Ausstellungsräume vorhanden. Nicht selten sind diese Räume über Treppen und Stufen zugänglich, während der barrierefreie Zugang – wenn überhaupt – nur recht umständlich über Umwege möglich ist. Bei Ausstellungsräumen stellt man immer wieder fest, dass sich die Präsentation der Objekte ausschließlich an stehende Personen richtet: Vitrinen sind beispielsweise zu hoch und nicht unterfahrbar, die Texte aufgrund der Höhe ebenfalls nicht gut lesbar.
 
                  Neben diesen baulichen Gegebenheiten und Ausstattungsmerkmalen kann auch das Medium Buch an sich eine Herausforderung sein. Beispielsweise für Tetraplegiker✶innen3 oder Menschen mit einer Muskeldystrophie kann bereits das Heben oder Blättern von Büchern zu schwer sein, sodass man für Menschen mit Assistenzbedarf Bereiche schaffen sollte, in denen man zu zweit, ggf. auch unter Einsatz von Vorlesegeräten, arbeiten kann.
 
                 
               
              
                Noch nicht alles perfekt
 
                Die Realität in den Bibliotheken des Landes sieht für Menschen mit Körperbehinderung sicherlich nicht schlecht aus. Gesetzliche Bestimmungen und ein allgemeiner, gesellschaftlicher Veränderungsprozess haben dafür gesorgt, dass bei Neu- oder Umbauten die Zugangswege barrierefrei angelegt werden. Das Medium Buch hat schon früh dafür gesorgt, dass Bibliotheken vergleichsweise gut mit Aufzügen ausgestattet wurden. Dennoch bestehen in Häusern unter Denkmalschutz oder bei kleineren Einrichtungen in alten Gebäuden weiterhin Defizite, die die Nutzung der Einrichtung für Menschen mit Behinderung sehr erschweren können. Schaut man sich die Innenausstattung an, gibt es selbst bei Neubauten – ein berühmtes Beispiel war die Eröffnung des Grimm-Zentrums der Humboldt-Universität zu Berlin4 – einige Punkte, die beim Bau oder der Erstausstattung nicht beachtet werden. Nachträgliche Anpassungen, wie etwa das nachträgliche Einbauen eines Treppenlifts, machen Bauprojekte jedoch immer teurer und sorgen für suboptimale Lösungen.
 
               
              
                Die inklusive Bibliothek
 
                Wie erreicht man also aus Sicht von Menschen mit Körperbehinderung eine ideal gestaltete Bibliothek? In einer idealen Welt werden Bibliotheksräume nach dem Prinzip des „inclusive Design“ errichtet. Das heißt, die Räume sind so konzipiert, dass sie von einer Vielzahl von Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen genutzt werden können. Ein barrierefreier Raum ist nämlich nicht nur für Personen ein Vorteil, die aufgrund einer Behinderung darauf angewiesen sind, sondern bietet Vorteile für alle Menschen. Mit schwellenlosen Wegen können auch Familien mit Kindern sehr viel anfangen und für jede Person mit Laptop im Arm ist eine Tür, die sich von selbst öffnet, eine Hilfe. Dies betrifft nicht nur die Wege an sich, sondern auch den größeren Platzbedarf beispielsweise zwischen Regalen. Beim Einsatz von halbhohen Regalen braucht man zwar für eine gleiche Menge an Büchern mehr Platz, aber sie sind – für Nutzende und Mitarbeitende – körperlich weniger anstrengend in der Handhabung. Ebenso profitieren alle Menschen von anpassbaren Sitzgelegenheiten und Tischen. Denn jeder Körper ist individuell. Dies gilt auch für Tresen, Abholbereiche, Rückgabeautomaten und Scanner. Um diese universellen Designs möglichst harmonisch in den Raum zu integrieren, müssen sie aber von Beginn an mitgedacht und bei der Auswahl von Möbeln und Einrichtungsgegenständen berücksichtigt werden.
 
               
              
                Besondere Services
 
                Nicht jede✶r Bibliothekar✶in arbeitet in einem Neubau, der schon viele Aspekte der Barrierefreiheit erfüllt hat. Die Realität sieht oft anders aus. Dann gilt es, das eigene Haus genau auf den Prüfstand zu stellen und für die vorhandenen Defizite Lösungen anzubieten. So kann man beispielsweise bei einer Neugestaltung des Leitsystems (Abb. 3)5 auf die Zielgruppe der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen achten oder neue Möbel anschaffen, die sich verstellen lassen. Man wird aber leider nicht immer neue Regale oder Thekenbereiche zur Verfügung stellen können. Hier gilt es, kreative Lösungen zu finden: So können besondere Hol- und Bring-Services für Bücher angeboten oder gar die Bereitstellung von gewünschten Bänden vorab an einem bestimmten Arbeitsplatz übernommen werden, sodass die Person mit Körperbehinderung sich die Bände nicht aus den Regalen holen muss.
 
                
                  [image: Auf der linken Seite ist das gelb hinterlegte, ausklappbare Menü zu sehen. Rechts wird der Lageplan eines Gebäudes angezeigt wobei auch Aufzüge und unterfahrbare Arbeitsplätze eingezeichnet sind.]
                    Abb. 3: Barrierefreie Ansicht des Orientierungssystems der Staatsbibliothek zu Berlin mit kontrastreicher Farbgestaltung sowie Anzeige der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und mit dem Rollstuhl zu nutzender Wegeführung.

                 
                Bei der Ausleihe von Medien kann nach Rücksprache mit dem/der Nutzer✶in darauf geachtet werden, dass bereitgestellte Bücher aus den Magazinen immer auf bestimmten Regalbrettern bereitgelegt werden. Wenn es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen mit höhenverstellbaren Tischen gibt, kann ein Buchungs- und Reservierungsservice oder zumindest eine entsprechende Priorisierung vor Ort angeboten werden. Ein Haus mit zahlreichen Einschränkungen kann auch über die Etablierung einer zentralen Ansprechperson nachdenken, mit der dann individuelle Lösungen (Ausleihe von Präsenzbestand, längere Ausleihzeiten etc.) verabredet werden können. Bei allen besonderen Maßnahmen sollte immer darauf geachtet werden, dass die Angebote niedrigschwellig anzunehmen und Informationen dazu leicht aufzufinden sind.
 
                Nicht zuletzt kann darüber nachgedacht werden, aktuelle Störungen bei Aufzügen und Türen zeitnah zu kommunizieren und beispielsweise bei längeren Ausfällen die Angaben der Zugänglichkeit bei Portalen wie Wheelmap.org oder eigenen Orientierungssystemen anzupassen. Generell sind aktuelle Informationen zur Zugänglichkeit sowie grundsätzliche Einschränkungen über die Website klar und nachvollziehbar zu kommunizieren.
 
                Am Ende entscheidet immer auch die Haltung der Mitarbeitenden gegenüber Menschen mit Behinderung über die Wirkung nach außen. Hier sind es oft Hemmungen und Unkenntnis, die den Kontakt bestimmen. Sensibilität der Mitarbeitenden, ggf. aktives Training der Kolleg✶innen mit Nutzendenkontakt, können schon dafür sorgen, dass ein Ort inklusiver wahrgenommen wird als er eigentlich ist.
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                Köbsell 2012.

              
              2
                S. DESTATIS Pressemitteilung vom 22. Juni 2022: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/06/PD22_259_227.html (17.03.24).

              
              3
                Tetraplegie ist eine Form der Querschnittslähmung, bei der Arme und Beine betroffen sind.

              
              4
                S. Tagespiegel vom 15.03.2010: https://www.tagesspiegel.de/wissen/bibliothek-mit-barrieren-6505930.html (26.05.24).

              
              5
                Vgl. beispielsweise das 2023 eingeführte Wegeleitsystem der Staatsbibliothek zu Berlin (vscout sbb) mit einer separat nutzbaren, barrierefreien Anzeige: https://vscout.sbb.berlin/ (26.05.2024).

              
            
           
           
             
              Lesen mit Legasthenie – Eine alltägliche Herausforderung
 
            

             
              Malte Höflinger 
              
 
            
 
             
              Malte ist ein Schüler im Abschlussjahr. Im Folgenden beschreibt er, was eine Leserechtschreibschwäche ist, wie er die Einschränkung im Alltag erlebt und wie man trotz dieser Schwäche Spaß am Lesen haben kann.
 
              Ich heiße Malte, bin 19 Jahre alt und bin in der 12. Klasse. Mir wurde vor 9 Jahren eine Leserechtschreibschwäche (LRS) diagnostiziert. Eine LRS liegt vor, „wenn anhaltende und eindeutige Schwächen im Bereich der Lese- und Rechtschreibung nicht auf bestimmte Kriterien wie Entwicklungsalter, unterdurchschnittliche Intelligenz, fehlende Beschulung, psychische Erkrankung oder Hirnschädigung zurückgeführt werden können“ (Bundesverband Legasthenie & Dyskalulie e. V. 2023).
 
              Legasthenie ist eine sehr häufige Teilleistungsstörung. Ich hatte in meiner Klasse zwei weitere Schüler✶innen, die auch, in verschiedenen Ausprägungen, LRS hatten. In Deutschland sind „rund 3,5 Millionen“ (Bartsch 2020) Menschen davon betroffen. In meiner Familie sind es 2/3, die eine LRS haben. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Bei rund „zwei Dritteln der LRS-Kinder auch Elternteile, Geschwister oder andere nahe Verwandte“ (LOS Verbund 2023) gibt es ähnliche Symptome. Eine LRS wird also häufig vererbt und hat verschiedenste Folgen, die auch über die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hinaus gehen. Aber dazu später mehr.
 
              Die LRS von Betroffenen unterscheidet sich darin, welche Symptome auftreten und vor allem wie ausgeprägt sie sind. Häufig wird beschrieben, dass die Buchstaben „Tanzen“. Damit ist gemeint, dass man die Buchstaben in einem Wort nicht in der richtigen Reihenfolge liest. Man übersieht auch leicht mal einen Buchstaben, was den Sinn des Wortes verändert. Das alles führt dazu, dass man sehr lang zum Lesen benötigt. Man muss darauf achten, dass man diese Fehler nicht macht. Wenn ein Satz keinen Sinn ergibt, sollte man ihn noch einmal lesen oder überlegen, was man ändern muss, dass er wieder Sinn ergibt. Ein Text wird auch schnell zu einem unübersichtlichen Brei an Buchstaben, bei dem weder Zeilen noch getrennte Wörter eine Orientierungspunkt bieten würden. Wenn das passiert, verrutscht man in der Zeile nach oben oder unten oder man liest sogar Wörter zusammen, welche dadurch ihren Sinn verlieren. All das ist natürlich anstrengend und auch sehr zeitintensiv. Am meisten fallen diese Fehler auch auf, wenn man vorlesen muss. Dabei kommt dann noch Stress dazu, da man weiß, dass man Fehler machen wird, was noch mehr Fehler verursacht. Und hinzu kommen noch weitere Probleme, die zunächst nicht direkt was mit der LRS zu tun haben. In den ersten Schuljahren wird vor allem im Fach Deutsch Lesen und Schreiben unterrichtet. Wenn man darin jetzt eine Schwäche hat, gilt man leicht, als der/die „Dumme“, der/die noch nicht einmal richtig Lesen und Schreiben kann. Das hat auch Auswirkungen auf die Psyche Betroffener, „etwa 40 Prozent von ihnen erkranken psychisch“ (Bartsch 2020).
 
              Auch ich kenne die Symptome und Folgen, die aus einer LRS entstehen, und trotzdem mache ich, wie viele andere auch, mein Abitur. Legastheniker✶innen können lernen, genauso gut zu schreiben und zu Lesen wie andere. Es ist aber immer ein Mehraufwand und es bleibt auch anstrengender. Ich war zwei Jahre lang in einer Therapie. Dort habe ich Rechtschreibregeln gelernt und Tricks erarbeitet, die mir das Lesen vereinfacht haben. Die Regeln, ob ein Wort nun groß oder klein geschrieben wird und ähnliche, muss ich auch heute noch, für jedes Wort, das ich schreibe, anwenden. So ist es auch beim Lesen. Ich muss mich an die Tricks erinnern und diese dann in den Alltag einfließen lassen. Solche Tricks sind z. B., dass man seine Finger zum Lesen nimmt, um zu vermeiden, dass man verrutscht. Oder ich lese mir die Texte selbst vor damit ich höre, wo mein Fehler ist.
 
              Etwas, was mir sehr gut hilft, ist Ruhe. Wenn ich Texte lese, die inhaltlich nicht einfach sind, und dann am besten noch mit ein paar Fremdwörtern, muss ich mich schon so stark auf das Lesen konzentrieren, dass ich den Inhalt nicht mehr mitbekomme. In solchen Situationen sind vorbeilaufende Menschen, eine Tür, die auf- und zugeht, oder ähnliche Kleinlichkeiten schon genug, um ein effektives Lesen unmöglich zu machen. Ich kann ganze Abschnitte lesen, ohne dass ich inhaltlich was mitnehme. Damit mir das nicht passiert, mach ich oft nach Absätzen eine kurze Pause und fasse mir alles zusammen. Das hilft mir dabei, mir auch das zu merken, was ich lese. Wenn ich diese Pausen auslassen würde, könnte ich die Inhalte nicht verknüpfen, weil ich mich schon auf den nächsten Satz und das nächste Wort konzentrieren muss. Wenn diese Wörter dann noch fremd erscheinen oder die Sätze sehr verschachtelt sind, kann ich noch schwerer den Inhalt mitnehmen. Trotz dieser ganzen Hürden habe ich Spaß am Lesen von Romanen oder Wissenstexten.
 
              Ich habe viel gelesen und damit gelernt, schneller und genauer zu werden. Das war viel Arbeit und ich bin auch jetzt noch nicht so schnell wie Mitschüler✶innen. Die verstehen aber mehr und mehr, dass meine LRS nicht damit zusammenhängt, dass ich „dumm“ bin. Doch auch meine 18-jährigen Freunde haben Probleme, sich in meine Lage zu versetzen. Dass, wenn 18-Jährige Schwierigkeiten damit haben, das zu verstehen, 7- bis 12-Jährige das nicht verstehen, ist schon verständlich. Da allerdings so viele in unserer Gesellschaft diese Leseschwäche haben und durch diese Unwissenheit in psychische Krankheiten getrieben werden, würde ich mir eine stärkere Präsenz und Aufarbeitung des Themas wünschen.
 
              Eine Bibliothek ist ein Ort zum Lesen. Doch wie kann man einen Ort zum Lesen so gestalten, dass auch Menschen, die genau in diesem Bereich eingeschränkt sind, sich dort wohl fühlen? Es braucht Ruheräume in Bibliotheken, die Legastheniker✶innen eine Möglichkeit bieten, ungestört zu lesen, und ihnen zum Beispiel so erlauben, auch mal laut zu lesen, ohne andere zu stören. Auch PC-Arbeit bedarf entsprechend ruhiger Umgebung, sowohl um den PC als auch auf dem PC. Adblocker oder ähnliche Werkzeuge, die eine Ablenkung auf einer Webseite vermeiden sind enorm hilfreich. Auch bei Büchern kann darauf geachtet werden, dass Dinge, die ablenken, wie kleine Bilder im Text, vermieden werden. Es können spezielle Lernmittel, mit Tipps wie man besser Lesen und Lesenlernen kann, angeboten werden. Wenn diese mit einer Audiospur gekoppelt sind, ermöglicht es auch denen, die kaum lesen können, einen Zugang dazu zu erlangen. Diesen können viele nicht anders bekommen. Auch Bücher, die durch größere oder angepasste Buchstaben Kontrast haben, können Legastheniker unterstützen und sollten mehr in Bibliotheken vorkommen. Ein großes Angebot von Audioversionen (auch von Sachbüchern), unterstützt bei Referaten oder anderen Arbeiten.
 
              Was meiner Meinung nach mit am wichtigsten ist: Ein breites Verständnis in der Gesellschaft, was eine LRS ist und was das für Betroffenen bedeutet, keine Stigmatisierung mit dem Stempel „zu doof“, sondern differenziertes Wissen und somit Verständnis für die Situation von Legastheniker✶innen. Das würde dazu führen, dass Schulkinder weniger unter sozialer Ausgrenzung leiden und die psychischen Folgen verringert werden.
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              Leichter Lesen und Verstehen in Büchereien
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              Es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die nicht gut lesen und schreiben können. Sie brauchen Leichte oder Einfache Sprache. Büchereien wollen Bildung für alle möglich machen. Deshalb sollte es in jeder deutschen Bücherei auch Angebote in Leichter und Einfacher Sprache geben. Das macht Büchereien barrierefreier für viele Menschen.
 
              „Endlich verstehe ich, was in unserem Mietvertrag steht!“ Unser Kollege Martin✶ freut sich. Martin ist Prüfer für Leichte Sprache. Gerade hat er die Leichte-Sprache Übersetzung seines Mietvertrags gelesen. Es geht Martin, wie den meisten von uns. Er möchte die Dinge verstehen, die ihn betreffen. Er hat eine Lernschwierigkeit. Beim Verstehen hilft ihm die Leichte Sprache.
 
              
                Viele Menschen in Deutschland brauchen eine leichte Sprache
 
                2018 hat die Universität Hamburg untersucht, wie gut Menschen in Deutschland lesen und schreiben können. Sie haben dafür Menschen befragt, die Deutsch sprechen. Die Menschen waren zwischen 18 und 64 Jahre alt.
 
                Die Universität Hamburg hat herausgefunden: 6,2 Millionen Menschen in Deutschland können nicht gut lesen. Sie können nur einzelne Wörter lesen und schreiben. Oder sie können nur einfache Sätze lesen und schreiben: 6,2 Millionen Menschen – das sind sehr viele Menschen. Es sind 12,1 Prozent der Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahre.
 
                Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, sind sehr verschieden. Es können Menschen mit Lernschwierigkeiten sein. Es können Menschen sein, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind. Es können alte Menschen sein, die langsam ihr Gedächtnis verlieren oder andere Menschen. Es gibt viele Möglichkeiten. Alle diese Menschen brauchen Leichte oder Einfache Sprache.
 
               
              
                Leichte Sprache in Büchereien
 
                Für Büchereien bedeutet das, Wissen muss auch in Leichter Sprache und Einfacher Sprache zugänglich gemacht werden. Nur so können Menschen teilhaben, die nicht so gut lesen können. Nur so können sie sich weiterbilden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften, Hörbücher oder Erklärvideos, alles in Leichter oder Einfacher Sprache.
 
               
              
                Geschichten und Gedichte in Einfacher Sprache
 
                Es geht natürlich nicht nur um Wissen und Bildung in einer leichten Sprache. Für alle Menschen sind Dinge wichtig, die sie selbst erleben. Wir verstehen uns besser, wenn wir auch die Geschichten und Gedanken anderer kennen. Daniela✶ ist in einem LEA-Leseklub. In LEA-Leseklubs treffen sich Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten zum Lesen. Sie lesen gemeinsam ein Buch. Sie lesen zum Beispiel in einem Café oder einer Bücherei. Sie lesen viele unterschiedliche Geschichten. Daniela mag Geschichten sehr. In ihrer Freizeit träumt sie sich gerne in andere Welten. Liebesgeschichten gefallen ihr besonders. Krimis findet sie spannend. Manchmal soll es spuken, am besten wenn es draußen schon dunkel ist. Auch Daniela hat eine Lernschwierigkeit. Lesen ist für Daniela schön, aber auch anstrengend. In der Gemeinschaft vom LEA-Leseklub macht das nichts. Daniela wird langsam besser im Lesen. Manchmal hört sie auch einfach lieber ein Hörbuch in Einfacher Sprache.
 
                Inzwischen gibt es viele Romane und Geschichten in Einfacher Sprache oder in Leichter Sprache. Manche dieser Bücher wurden in Einfache Sprache übersetzt. Andere wurden sofort in Einfacher Sprache geschrieben.
 
                Die Leichte Sprache hat viele Regeln, die Einfache Sprache nicht. Mit Einfacher Sprache gibt es mehr Möglichkeiten, etwas zu beschreiben. Aber für manche ist selbst Einfache Sprache noch zu schwierig. Dann ist es gut, dass es Bücher auch in Leichter Sprache gibt.
 
                Es gibt verschiedene Buch-Verlage, die Bücher in Leichter Sprache oder in Einfacher Sprache anbieten. Das sind zum Beispiel der Spaß am Lesen Verlag, der Passanten Verlag oder die Edition Naundob.
 
                Die Lebenshilfe Berlin veranstaltet fast jedes Jahr einen Literatur-Wettbewerb für Texte in Einfacher Sprache. Der Wettbewerb heißt die Kunst der Einfachheit.
 
               
              
                Leichte und Einfache Sprache im Regal
 
                Bücher in Leichter und Einfacher Sprache sollen auch leicht und einfach zu finden sein. Man kann sie zum Beispiel alle zusammen in ein Regal stellen. Das Regal kann man in den Eingangsbereich der Bücherei stellen. So sieht man die Bücher gleich, wenn man reinkommt.
 
                Auf jeden Fall braucht die Bücherei ein gutes und klares Leitsystem. Das hilft allen Menschen. Sie finden besser, was sie suchen. Bei einem guten Leitsystem kann man die einfachen Bücher auch zwischen die anderen stellen. Es muss nur schnell deutlich werden, dass es sich um leicht zu lesende Bücher handelt. Ein Aufkleber auf dem Buchrücken hilft dabei.
 
                Einfacher bleibt es aber, wenn die Bücher in Leichter und Einfacher Sprache in einem Regal zusammenstehen.
 
               
              
                Leichte Sprache und Einfache Sprache – Was ist der Unterschied
 
                Leichte Sprache haben Selbstvertreter✶innen mit entwickelt. Menschen mit Beeinträchtigung begannen gleiche Rechte wie alle zu fordern. Das war vor mehr als 50 Jahren. Es passierte an verschiedenen Orten der Welt. Dafür brauchten Menschen mit Beeinträchtigung eine Sprache, die sie verstehen können. Sie begannen die Leichte Sprache zu entwickeln.
 
               
              
                Regeln für Leichte Sprache und Einfache Sprache
 
                Es gibt mehrere Regelwerke für Leichte Sprache, zum Beispiel vom Netzwerk Leichte Sprache, der Universität Hildesheim und von Capito. Man kann sie nachlesen. Es wird gerade eine DIN-SPEC für Deutsche Leichte Sprache entwickelt. Darin stehen dann einheitliche Empfehlungen für die Leichte Sprache. Vielleicht wird daraus einmal eine DIN-Norm. Für die Einfache Sprache gibt es bereits eine DIN-Norm. Darin gibt es Empfehlungen. Kurze und einfache Sätze sind zum Beispiel wichtig. Die Wörter sollen bekannt sein.
 
                Büchereien können mit Büchern in Leichter und Einfacher Sprache mehr Menschen ansprechen. Und vielleicht hat die ein oder andere Bücherei Lust einen LEA-Leseklub zu gründen.
 
                ✶ Martin und Daniela sind keine richtigen Personen. Es werden Erfahrungen mit verschiedenen Personen beschrieben.
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              Mit 20 Prozent durch eine Bibliothek – Erfahrungen und Wünsche von Menschen mit Sehbehinderung
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              Belinda Jopp 
              
 
            
 
             
              Dieser Beitrag beschreibt Bibliotheken und deren Angebote aus der Sicht von Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Wo liegen die Hürden und Probleme, wenn jemand keine 60 oder 100 Prozent Sehvermögen hat? Was wünschen sich Menschen, die eigentlich selbständig ihr Leben meistern, aber immer dann auf Unterstützung oder Hilfsmittel angewiesen sind, wenn die Schrift zu klein ist oder der Kontrast von hell und dunkel für sie nicht passt? Welche kleinen Maßnahmen könnten bereits helfen, den Alltag vieler zu erleichtern, und wie sähe die perfekte Bibliothek für diese Personengruppe aus?
 
              
                Einführung
 
                Aktuell gibt es in Deutschland etwa 350 000 Betroffene, deren Sehfähigkeit auf dem besseren Auge mit einer Sehhilfe weniger als 30 Prozent beträgt und die damit als sehbehindert gelten. Hinzu kommen (meist ältere) Personen, deren Sehvermögen langsam nachlässt und die sich oft nur sehr schwer an diese neue Situation gewöhnen.
 
                Wie gut und was genau jede✶r Einzelne tatsächlich sieht oder wahrnimmt, ist schwer zu beschreiben und natürlich individuell verschieden. Neben geringem Sehvermögen, das in vielen Fällen zumindest teilweise durch vergrößernde Sehhilfen ausgeglichen werden kann, kommt häufig auch noch eine Einschränkung des Gesichtsfeldes hinzu. Dadurch wird das Blickfeld in verschiedenen Varianten eingeschränkt, Gegenstände oder Bewegungen können oft nur schwer oder gar nicht wahrgenommen werden. Jeder neue Ort wird so zu einer Herausforderung.
 
               
              
                Hürden und Hindernisse
 
                
                  Bibliotheksbesuch vor Ort
 
                  Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, Sie können keine Schilder aus 10 Meter Entfernung lesen, sondern müssen ganz nah rangehen, um die Botschaft darauf zu verstehen. Sie merken erst, dass eine Tür verschlossen und der Haupteingang um die nächste Ecke liegt, wenn Sie die Klinke herunterdrücken und die Tür nicht aufgeht. Sie würden gerne schon vom Bus aus die Öffnungszeiten lesen, klappt aber nicht. Sie sind jedoch froh, dass Sie schon mal das richtige Gebäude gefunden haben, denn das eigentlich große Schild fällt Ihnen nicht sofort auf. Alles nicht so schlimm. Kennen Sie ja auch schon, weil es Ihnen immer wieder passiert. Kostet Sie aber viel Zeit und führt dazu, dass Sie den einen oder anderen Weg vergeblich zurücklegen.
 
                  Dann betreten Sie (zum ersten Mal) die Bibliothek und versuchen sich zu orientieren. Die Situation, die Sie dabei vorfinden, kann sehr stark variieren, ist aber fast immer eine Herausforderung für Sie, denn Sie kennen sich noch nicht aus. Da ist aber natürlich auch der Anspruch, sich selbständig zurechtzufinden, nicht unnötig umherzuirren und auch nicht alles erfragen zu müssen. Die Fragen würden Sie gerne auf die inhaltlichen Aspekte Ihres Besuches beschränken, auf Anmeldung oder Recherche.
 
                  Gibt es wegweisende Schilder, hängen diese oft so hoch und sind so klein bedruckt, dass sie Ihnen nicht helfen (Vgl. z. B. Abb.1). Im anderen Extrem kommen Sie an Orte, die fast verdeckt sind von zahlreichen Hinweisen zum korrekten Verhalten, viel zu viel, um es schnell und umfänglich zu erfassen. Je nachdem, wie die Augen im Zusammenspiel mit dem Gehirn funktionieren, ist es vielleicht zu dunkel, oder aber zu viel Lichteinfall im Raum sorgt für starke Blendung – alles keine Hilfe, wenn ein Garderobenfach oder die Toilette, eine Servicetheke oder ein Buch gefunden werden soll.
 
                  
                    [image: In großer Höhe, ca. 3 m über dem Boden, ist eine helle Tafel mit zahlreichen Beschriftungen, wegweisenden Pfeilen und weiteren Symbolen angebracht.]
                      Abb. 1: Wegeleitsystem in der Staatsbibliothek Berlin, Haus Unter den Linden: Für Menschen mit Sehbehinderung sind die Informationen nur schlecht oder gar nicht zu erkennen (Foto: Jopp).

                   
                  Vieles, was Sie als sehbehinderter Mensch in einer Bibliothek erleben, ist also nicht ganz neu für Sie. Nachdem Sie sich im Eingangsbereich einigermaßen orientiert haben, möchten Sie sich gerne anmelden. Eine freundliche Person hinter einem Tresen – ganz oben steht ganz klein „Anmeldung“ – reicht Ihnen ein Formular und zeigt auf einen Tisch in der Ecke. Wenig Licht, kleine Kästchen, kleine Schrift, zum Glück haben Sie eine Lupe dabei und können sich ungefähr denken, welche Angaben abgefragt werden.
 
                  Weil noch Zeit ist, suchen Sie sich einen Rechner, um ein wenig zu recherchieren. Sie finden einen freien Platz mit IT-Ausstattung in einer gut besetzten Reihe. Auf dem Tisch ist viel Raum für Ihre Bücher oder Notizen. Wenn Sie die Arme fast ausstrecken, erreichen Sie Tastatur und Maus, dahinter einen Monitor. Bestimmt alles nach ergonomischen Grundsätzen und DIN eingerichtet und für viele Menschen praktisch und passend. Für Sie aber leider nicht. Vielleicht hätten Sie den Monitor gerne etwas näher, würden die Arbeitsplatzlampe ein wenig dimmen, auch die Tastatur möchten Sie gerne direkt vor sich, um auch Zeichen, die Sie nicht so häufig benutzen, erkennen zu können. Aber leider ist der Monitor aus Sicherheitsgründen festgeschraubt und die Kabel viel zu kurz, um Teile der Ausstattung heranzuziehen. Auch die laminierten Hinweise zum Login und Drucken sind so angebracht, dass alles spiegelt und Sie trotz heftiger Verrenkungen nicht herausfinden können, was als nächstes zu tun ist. Auch wenn es gelingt, ein paar Größeneinstellungen am Rechner zu manipulieren – viele Optionen sind blockiert – kommen Sie nur schlecht zurecht und geben nach einigen Versuchen auf.
 
                  Jetzt noch schnell im Lesesaal in ein paar Bücher schauen, vielleicht einige Scans oder Kopien machen, damit sich der Besuch auch lohnt und Sie zu Hause mit dem Material weiterarbeiten können. Sie fragen an der Information nach einer Signatur. Die Antwort: „Na da drüben, sind Sie doch schon zweimal vorbeigelaufen. Sehen Sie das denn nicht?“ Nein, sehen Sie nicht, viel zu klein aus der Entfernung. Aber danke für den Hinweis, der so „charmant“ natürlich nur sehr, sehr selten gegeben wird.
 
                  Bis Sie die gewünschten Bücher finden, vergeht also einige Zeit, auch ein Leseplatz mit passender Beleuchtung muss erst gefunden werden. Beim Bedienen der Scanner und Kopierer haben Sie ein Déjà-vu, an der Wand hinter den Geräten kleben kleine Hinweise zur Bedienung derselben. Sie wollen mal wieder nicht zugeben, dass Sie die nicht lesen können, es ist Ihnen lieber, die Leute halten Sie für ein wenig zerstreut, wenn Sie sich bei der Bedienung der Technik helfen lassen.
 
                 
               
              
                Online-Zugang
 
                Das Recherchieren und Lesen fällt Ihnen am eigenen Rechner, Tablet oder Smartphone natürlich leichter. Sie haben sich Ihren heimischen Arbeitsplatz so eingerichtet, dass es gut passt. Dort schaut auch niemand mitleidig, wenn Sie ganz nah an den Bildschirm herangehen, um gut sehen zu können.
 
                Wie die meisten Ihrer Zeitgenoss✶innen sind auch Sie auf das Web und dessen Informationen angewiesen, und die Nutzung des vielfältigen virtuellen Angebots der Bibliothek ist für Sie unabdingbar geworden, sei es für Ihre tägliche Arbeit wie auch als Freizeitgestaltung. Gleichzeitig stehen Sie auch hier vor diversen Hürden. Offensichtlich werden die Schwierigkeiten bei der Nutzung bibliotheksspezifischer Onlineangebote wie Kataloge und Datenbanken, nicht nur aufgrund der wenig variablen Anpassungsmöglichkeiten der Rechner vor Ort, sondern auch wegen der oft vorgegebenen und wenig flexiblen Corporate-Design-Strukturen diverser Anbieter: Webseiten und dort angebotene Medien kollidieren mit den mühsam vorgenommenen und lange erprobten persönlichen (Bildschirm-)Einstellungen auf Ihren Geräten. Mit [Strg +] gelingt es Ihnen fast immer, eine Anwendung soweit zu vergrößern, dass auch Sie entspannt lesen können, doch die Übersichtlichkeit leidet enorm: Interaktionselemente wie Eingabefelder oder Bedienknöpfe, aber auch Inhaltselemente verschwinden an den Rand des Bildschirms oder ganz aus Ihrem Blickfeld, Texte werden verschwommen dargestellt. Anordnungen, die bei normalen (aber für wen?) Größeneinstellungen sinnvoll sein mögen, geraten so durcheinander, dass eine intuitive Bedienung teilweise kaum noch möglich ist.
 
                Sie möchten nun mehrere Bücher ausleihen und zwei Aufsätze aus elektronischen Zeitschriften herunterladen. Endlich haben Sie den Link zum Onlinekatalog der Bibliothek gefunden, doch bei der Recherche stellt sich schon das erste Problem: Die Trefferliste ist unübersichtlich, eng beschrieben und die einzelnen Titel kaum zu unterscheiden, die Schrift viel zu klein. Die Titelzeilen sind in blau auf weißem Grund gehalten, also verlinkt, aber das helle Blau ist auf dem weißen Grund schlecht zu lesen. Sie ziehen die Bildschirmansicht noch größer und kommen nun besser zurecht – vorerst. Sie klicken die gewünschten Bücher an, und zu Ihrer Überraschung öffnet sich eine gut strukturierte Übersicht mit allen Buchdaten. Die Zeilen, die textlich zusammengehören, sind mit weichen, aber nicht zu blassen Farben hinterlegt und gut lesbar – passt. Nun wollen Sie die Bücher bestellen und die Aufsätze downloaden, für beides müssen Sie sich mit Ihrem Nutzeraccount einloggen. Hier wartet eine schier unüberwindliche Hürde auf Sie: Die Eingabefelder sind weiß wie der übrige Hintergrund und kaum zu erkennen, denn die schwache Umrahmung können Sie nicht wahrnehmen. Sie klicken „blind“ mit der Maus herum, bis der Cursor „anbeißt“ und das Feld sichtbar wird. Nun wissen Sie auch, wo das darunterliegende Feld für das Passwort anfängt.
 
                Die beiden Aufsätze müssen Sie in einer Datenbank recherchieren. Die Schwierigkeit kennen Sie schon – zu kleine Schrift, zu eng beschriebene Trefferlisten. Doch hier gibt es ein weiteres Problem: Die Farbwahl und Kontrastabstimmung sind so ungünstig gewählt und schwach, dass Sie manche Angaben überhaupt nicht lesen, ja nicht einmal richtig wahrnehmen können. Graue oder bläuliche Schaltflächen auf hellem Hintergrund mit weißer Schrift versehen, dazu in noch kleinerer Schriftgröße als die Titelzeilen. Wieder fahren Sie blind mit der Maus über die Zeile – aha, es handelt sich um einen Artikel, der gespeichert, gedruckt, zitiert und exportiert werden kann. Wäre schön, wenn diese Informationen auch ohne zusätzliche Mühen auf Anhieb zu lesen wären. Doch auch das gegenteilige Problem tritt immer wieder auf, wenn Webseiten mit intensiven Farbfeldern oder -hintergründen „aufgehübscht“ sind – das mag ­auflockernd gemeint sein, die kräftigen Farben irritieren aber Ihre Augen und lassen sie nach kurzer Zeit schmerzen.
 
                Das alles kostet Sie zusätzlichen Zeitaufwand, den Sie in Kauf nehmen müssen, sich eigentlich aber nicht leisten können, da Sie ohnehin etwas länger brauchen, um Ihre Fundstücke dann am Ende auch zu lesen.
 
                
                  [image: Die Katalogseite der UB Bielefeld zeigt die Trefferliste nach einer Recherche. Die Treffer sind klar voneinander abgegrenzt und mit wechselnden Farben hinterlegt. Klare Struktur und kontrastreiche Schrift tragen ebenfalls zu einer besseren Lesbarkeit der Seite bei.]
                    Abb. 2: Beispiel für einen für sehbehinderte Menschen gut handhabbaren Online-Katalog: UB Bielefeld. Gut abgegrenzte Eingabe- und Anzeigefelder, ausreichende Kontraste bei Schriften und Abbildungen, gut skalierbar (Screenshot: Webseite Universität Bielefeld: https://katalogplus.ub.uni-bielefeld.de/EDS/Search?view=&lookfor=Barrierefreiheit&type=AllFields, abgerufen am 09.10.2024).

                 
               
              
                (Kleine) Maßnahmen und Hilfen
 
                Der Weg zur perfekten Bibliothek ist noch weit. Ob es tatsächlich DIE eine Lösung für alle gibt, ist ohnehin fraglich. Aber es ist auf jeden Fall möglich, durch verschiedene Anpassungen und Innovationen an zahlreichen Stellen für Erleichterung zu sorgen. Muss ja nicht gleich alles sein, auch einzelne Maßnahmen helfen bereits.
 
                Vor Ort könnten gut platzierte und erkennbare Leitsysteme unterstützen, sich selbständig und sicher zurechtzufinden. Das gilt sowohl für analoge als auch digitale Systeme. Piktogramme, gut aufeinander abgestimmte Farben, klare Schriften, nach Bedarf in Abstufung der Schriftgrade, sind nur ein paar der möglichen Optionen. Auffällige, aussagekräftige Hinweisschilder und Infoscreens an zentralen, gut zugänglichen und ausgeleuchteten Stellen ergänzen das Bild. Dabei sollten helle Hintergründe gewählt werden und auf grelle Farben (orange, kräftiges rot und grün, pink) sollte generell verzichtet werden.
 
                Aber auch flexible Angebote von Arbeits- oder Leseplätzen würden helfen. Monitore sollten höhenverstellbar und individuell platzierbar sein. Ebenso sollte die Bildschirmauflösung flexibel angepasst werden können. Dazu können ­Monitorschwenkarme eine große Erleichterung sein: Der Monitor kann im optimalen Winkel gekippt werden, das Sichtfeld auf dem Bildschirm vergrößert sich und die Halswirbelsäule wird entlastet. Um Blendung zu vermeiden, können Steckrahmen am Monitor angebracht werden, die seitlich einfallendes Licht abweisen. Um auch den Bedarfen von stark sehbehinderten Menschen gerecht zu werden, sollte die Bibliothek – je nach Größe – einen oder mehrere PC-Arbeitsplätze anbieten, die mit einer speziellen Vergrößerungssoftware und einer zusätzlichen Sprachausgabe ausgestattet sind. Zusätzlich machen Großschrifttastaturen mit kontrastreichen Symbolen sowie ergänzende Vergrößerungsgeräte wie digitale Handlupen, die das Lesen auf Papier extrem erleichtern, hier den Anfang. Helle und gleichzeitig dimmbare Tischleuchten, die im Kippwinkel verstellbar sind, sind unabdingbar und ermöglichen ein angenehmes analoges Lesen bei gleichzeitiger Bildschirmarbeit.
 
                
                  [image: Eine Übersichtsseite mit einer Liste von Fachgebieten und Anzahl der vorhandenen Datenbanken. Der Hintergrund ist abwechselnd in Weiß und hellem Grau gehalten, während die Schrift in Hellblau kaum erkennbar ist.]
                    Abb. 3: Startseite des Datenbank-Infosystems (DBIS) – Ansicht der Staatsbibliothek zu Berlin – vor einer Anpassung der Farben und Kontraste (Screenshot: Webseite DBIS: https://dbis.ur.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=sbb&lett=l&colors=&ocolors=, abgerufen am 28.12.2023).

                 
                
                  [image: Durch die nun in Dunkelblau angezeigte Schrift sind die einzelnen Fachgebiete wesentlich besser erkennbar. Im Kopfbereich der Seite wird jetzt ein gut sichtbares Menü (weiße Schrift auf dunklem Blau) angezeigt.]
                    Abb. 4: Startseite des Datenbank-Infosystems (DBIS) – Ansicht der Staatsbibliothek zu Berlin – nach einer leichten Anpassung der Farben und Kontraste (Screenshot: https://dbis.ur.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=sbb&lett=l&colors=&ocolors=. 30.05.2024).

                 
                Auch bei Websites und (neuen) Online-Serviceangeboten können responsives Design oder auch mal der Grundsatz „weniger ist mehr“ schon Erleichterung verschaffen: Die Wählbarkeit der Schriftgröße auf der Startseite der Bibliothek sollte standardisiert angeboten werden. Eine großzügige und übersichtliche Strukturierung von Websites und Onlinekatalogen, gut skalierbare Schriftarten und flexible Layouts – auch in Dokumenten wie PDFs – erleichtern die Lesbarkeit. Gleiches gilt für Bilder und Grafiken. Die farbliche und kontrastive Verdeutlichung von Texteinheiten und Eingabefeldern verschafft den Betroffenen enorme Erleichterung.
 
                Und bei aller Technik die Menschen nicht vergessen. Natürlich kann nicht immer alles auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen perfekt angepasst sein. Oft reicht es auch, freundlichen, hilfsbereiten Mitarbeitenden zu begegnen, die wissen, dass es Menschen mit individuellen Bedürfnissen und Anliegen gibt.
 
               
              
                Die perfekte Bibliothek
 
                Eigentlich sind die Wünsche und Anforderungen, die eine Person mit eingeschränkter Sehfähigkeit an eine Bibliothek richtet, gar nicht weit entfernt von den Bedürfnissen, die auch viele andere Personen formulieren könnten. Es geht darum, sich im Raum schnell und einfach zurechtzufinden, sich entspannt dort aufhalten zu können, auf unkomplizierte Art und Weise an Informationen und Medien heranzukommen. Webanwendungen und Technik sollten möglichst intuitiv und einfach zu bedienen und durch leicht handhabbare Vorkehrungen anpassbar sein.
 
                Neben den traditionellen Bibliotheksdienstleistungen kommen dann im Einzelfall noch Workshops oder Schulungen, kulturelle Veranstaltungen und Events, Maker-Spaces sowie zahlreiche innovative (Projekt-) Angebote hinzu. Tatsächlich inklusiv sind die Angebote erst dann, wenn Sie sich, hier inder Rolle einer sehbehinderten Person, gar nicht vorher überlegen müssen, ob Sie diese Angebote nutzen können, oder ob Sie sich das nicht zutrauen, weil die Barrieren Sie anstrengen, ärgern oder schlichtweg überfordern.
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              Bibliotheken: Lesen, begegnen, bilden – Zugänglich für alle?
 
              Ein Erfahrungsbericht einer blinden Leserin
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              Will man sich über die Nutzung von Bibliotheken durch blinde, seh- oder auch lesebehinderte Menschen Gedanken machen, so kann dieses aus meiner Sicht nur geschehen, wenn man auch die Produzenten von Literatur, also die Verlage und die sie unterstützenden Dienstleister einbezieht. Denn Bibliotheken können Werke verschiedener Genres nur in der in Qualität und Zugänglichkeit ausleihen, wie sie sie von den Verlagen angeboten bekommen. Somit will dieser Artikel, der als Erfahrungsbericht konzipiert ist, unterschiedliche Perspektiven in den Blick nehmen.
 
              
                Literatur, das „Tor zur Welt“
 
                Zusammenhänge zu begreifen, andere Welten kennenzulernen und den Klang von Sprache mit ihren vielfältigen „Spielarten“ zu genießen, sind für mich persönlich wichtige Dinge bei der täglichen Nutzung von Literatur. Dabei lese ich besonders gerne Biographien, Familienromane, „Klassiker der Weltliteratur“, Historisches, populärwissenschaftliche Fach- und Sachbücher und manchmal auch Lyrik. Oft möchte ich Themen, über die ich im Radio oder über das Internet informiert werde, durch Literatur ausführlicher und aus vielen Perspektiven vermittelt bekommen. Dann nutze ich Bibliotheken.
 
               
              
                Viele Wege führen zum Inhalt
 
                Als blinde Person gibt es für mich unterschiedliche Arten des Lesens. So verwende ich die Brailleschrift zum „Lesen“ im Internet oder von E-Books, eben am Computer mit Hilfe einer sogenannten Braillezeile, die mir das taktile Auslesen des PC-Bildschirmes ermöglicht. Ebenfalls am PC oder auch am Smartphone verwende ich eine Sprachausgabe, die mir Texte vorliest. Sehr gerne lasse ich mir auch von Menschen vorlesen. Dazu leihe ich mir in Bibliotheken Hörbücher aus. Ein gedrucktes Buch in Braille ist hilfreich, wenn ich meinen kleinen Nichten und Neffen ein Buch vorlesen möchte, wenn ich gebeten werde, in einer Gruppe ein Buch vorzustellen und längere Passagen daraus vorzutragen, oder aber, wenn ich mich mit Lyrik beschäftigen möchte, hat diese doch oft eine bestimmte Darstellung, die sich „unter den Fingern“ besser nachvollziehen lässt.
 
               
              
                Literatur ist für mich nicht immer zugänglich
 
                Möchte ich mir in einer Stadtbücherei vor Ort ein Buch ausleihen, muss ich mir immer die Frage stellen, ob es für mich irgendwie zugänglich ist. Bei einem Hörbuch beginnt es bei vielen CDs schon mit der Herausforderung, dass die CDs nicht in einer für mich lesbaren Form beschriftet sind. Auch ist es nicht so, dass am Beginn einer jeden CD eines Hörbuches angesagt wird, um welches Buch und um welchen Teil des jeweiligen Buches es sich handelt. Bei einer elektronischen Ausleihe stehe ich immer vor der Frage, ob zunächst das zur Verfügung gestellte Ausleihsystem für mich nutzbar ist, also ob es mir meine Hilfsmittel ermöglichen, damit umgehen zu können.
 
                Habe ich es dann geschafft, ein Buch herunterzuladen, ist auch hier die Frage, inwieweit das Werk selbst lesbar ist. Mindestens an dem Punkt kann man ab 2025 die Hoffnung haben, dass es von Verlagsseite mehr für mich zugängliche Literatur geben wird. Das sogenannte „Barrierefreiheitsstärkungsgesetz“ verpflichtet Verlage, E-Books in barrierefreier Form zur Verfügung zu stellen.1 Somit kann man durchaus die Hoffnung haben, dass es zukünftig möglich sein wird, in allen Bibliotheken mehr barrierefreie Literatur ausleihen zu können. Spannend bleibt die Frage, inwieweit die Kataloge selbst zugänglich sein werden.
 
                
                  Unbesorgt barrierefreie Literatur genießen
 
                  Menschen, die ohne eine Einschränkung Zugang zu Literatur wünschen, müssen sich all die soeben beschriebenen Gedanken nicht machen. Genau an der Stelle liegt für mich der große Vorteil von Spezialbibliotheken für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen, die ausschließlich Literatur in barrierefreier Form zur Verfügung stellen. Im deutschsprachigen Raum sind sie im Verein Medibus e. V. (Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen)2 zusammengeschlossen. Der Verein wurde 2004 gegründet, um Doppelproduktionen von Literatur zu vermeiden. Denn sämtliche Einrichtungen, die Mitglied sind, verleihen nicht nur, sondern produzieren auch, entweder Braille- und Hörbücher oder ausschließlich Hörbücher. Für die Produktion von Braillebüchern benötigt man spezielle Software- und Druckerlösungen, sodass Texte am PC in Blindenschrift umgesetzt werden und anschließend erfolgt der Druck durch spezielle Maschinen auf entsprechend präpariertes Papier.
 
                  Hörbücher werden bei den Medibus-Bibliotheken in eigenen Studios im sogenannten Daisy Format produziert. Daisy steht für Digital Accessibility Information SYstem.3 Für die blinden und hochgradig sehbehinderten Leserinnen und Leser ist es mit speziell entwickelten Apps und Abspielgeräten möglich, in einem Hörbuch kapitelweise, absatzweise oder in einem entsprechend produzierten Werk auch seitenweise zu „blättern“. Jede Spezialbibliothek, die ein Buch produzieren möchte, meldet dieses in der Geschäftsstelle des Vereins Medibus und von dort wird geprüft, ob das Werk nicht bereits von einer anderen Bibliothek in Produktion ist. So können die geringen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel im Sinne der Nutzenden effizient verwendet werden, um Werke unterschiedlicher Genres von Literatur in barrierefreier Form zugänglich zu machen. Möchte ich also Literatur genießen, habe ich bei der Nutzung dieser Bibliotheken den Vorteil, dass ich genau weiß, dass ich jedes Buch, das mir angeboten wird, auch lesen kann.
 
                 
                
                  Viele Neuerscheinungen, aber momentan noch wenig barrierefrei
 
                  Das Angebot der Spezialbibliotheken im Verein Medibus ist zwar einerseits reichhaltig mit einem Katalog von 70 000 Hörbüchern, doch andererseits bei der Vielfalt von Neuerscheinungen vergleichsweise klein, woran auch die vorhandenen ca. 11 000 Braillebücher nichts ändern. Insbesondere bei dem Genre Biographien merke ich, dass ich mich darüber freue, wenn eine Biographie einer historisch bedeutenden Person vergleichsweise aktuell ist. So hilft es mir wenig, eine Biographie von Konrad Adenauer aus den 1980er Jahren zu lesen, wo man von der deutschen Wiedervereinigung kaum gesprochen hat, und somit auf keinen Fall der aktuelle Forschungsstand wiedergegeben werden kann. Genau an der Stelle könnten für mich zukünftig Verlage und „gewöhnliche“ Bibliotheken eine Lücke schließen. Wenn dieses dann noch bei populärwissenschaftlichen Fach- und Sachbüchern ggf. mit der Unterstützung der Spezialeinrichtungen passieren könnte, wäre dieses von großem Nutzen für alle Beteiligten. In den Beständen vieler Medibus Bibliotheken befinden sich beispielsweise Werke über Genetik, die Ende der 1990er Jahre verfasst worden sind. Die Forschung und die existierende populärwissenschaftliche Fach- und Sachliteratur geben ganz sicher einen neueren Wissensstand wieder. Hier wäre aus meiner Sicht eine Kooperation zwischen Verlagen und Spezialeinrichtungen für alle Beteiligten hilfreich, damit Inhalte schnell, aktuell, aber für die Zielgruppe verständlich aufbereitet werden könnten. Denn es ist tatsächlich nicht so leicht, beispielsweise das Bild eines Gehirns so zu beschreiben, dass eine blinde, seh- oder auch lesebehinderte Person es verstehen kann. Hier helfen Kenntnisse von Expert✶innen weiter.
 
                 
                
                  Ausleihe in einer Öffentlichen Bibliothek: Barrierefreiheit bietet viele Vorteile, unterstützendes Personal ist wichtig
 
                  Möchte ich mir ein Buch ausleihen, das in den Spezialeinrichtungen nicht zu finden ist, konsultiere ich die Seiten meiner Stadtbücherei vor Ort oder diejenigen der Universitätsbibliothek. Insbesondere letztere sind für mich durchaus relevant, passiert es mir doch dann und wann, dass ich mich fachlich in ein bestimmtes Thema intensiver einlesen möchte. Gelingt es mir, ein Buch in unseren Bibliotheken vor Ort zu bestellen, freue ich mich sehr darüber, wenn ich bei der Abholung auf kompetentes, freundliches Personal treffe, das mich bei der Ausleihe unterstützt. Da ich, wie beschrieben, nicht täglich in eine Bibliothek gehe, habe ich oftmals wieder vergessen, wo und wann ein Buch oder eine CD gescannt werden muss, damit ich sie ausleihen kann. Ich bitte dann um Hilfe, die ich in den meisten Fällen auch bekomme. Außerdem bin ich blind nicht in der Lage, Beschilderungen zu sehen und auch dann nicht immer, wenn es Schilder in Braille gibt. Ich werde eben nicht „mit einem Blick“ darauf gestoßen. Somit ist freundliches Personal auch an der Stelle hilfreich.
 
                  Die Universitätsbibliothek in Marburg4 ist neu gebaut worden. Das Thema Barrierefreiheit wurde an sehr vielen Stellen auf sinnvolle Weise bedacht. So gibt es ein sehr gut nutzbares Leitsystem und PC-Arbeitsplätze, an denen es möglich ist, entweder Literatur elektronisch zu nutzen oder sie zu scannen. Natürlich lässt sich dort auch in einschlägigen Katalogen recherchieren. Besonders interessant finde ich, dass, so wurde es mir berichtet, auch sehende Personen von dem Leitsystem profitieren. Bei Führungen für das erste Semester werde den neu ankommenden Studierenden oft empfohlen, sich an dem Leitsystem zu orientieren, was gut ankomme.
 
                  Will man spezielle Systeme zur Unterstützung der Barrierefreiheit einführen, ist es sinnvoll, diese auf seiner Internetseite zu erklären, damit Nutzende eine Chance haben, vor ihrem Besuch in der jeweiligen Bibliothek zu verstehen, was dort geboten wird. Generell lässt sich zur Unterstützung durch das Personal bei blinden und sehbehinderten Menschen sagen, dass es, und diese Feststellung klingt durchaus banal, wichtig ist, mit den Personen zu sprechen. Blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen nehmen oftmals nicht wahr, dass sie vom Bibliothekspersonal „aus der Ferne“ beobachtet werden. Steht dann jemand neben ihnen und möchte ohne Ansprache das Zeigen der „Leihstelle“ anbieten, wird der betroffene Mensch durchaus unfreundlich oder erschrocken reagieren.
 
                 
                
                  Barrierefrei recherchieren
 
                  Ein zentraler Punkt ist für mich aber immer, ob Kataloge am PC barrierefrei nutzbar sind. Ich verwende Kataloge bevorzugt, um mir elektronische Medien auszuleihen, die in barrierefreiem Zustand viel einfacher zu verwenden sind als Medien auf Papier. Dazu sollte man bedenken, dass Barrierefreiheit von elektronischen Systemen nicht nur blinden und sehbehinderten Personen, sondern auch einer älteren Nutzendengruppe oder aber Personen mit körperlichen Einschränkungen zugute kommt. Werden beispielsweise gut lesbare Schriften und gut sichtbare Kontraste verwendet, hilft dieses vielen Nutzenden, so wie das vorhandene Leitsystem in der Universitätsbibliothek in Marburg auch Menschen ohne Einschrankungen hilft.
 
                 
               
              
                Bibliotheken als Orte der Begegnung
 
                Inzwischen sind Bibliotheken, so möchte man verkürzt sagen, nicht mehr „nur“ zum Lesen da. Oftmals werden auch Spiele verliehen, man trifft sich in einer gemütlichen Ecke zu einem Kaffee oder Tee oder man schaut sich gemeinsam einen Film an. Um Begegnung möglich zu machen, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Häufig werben Bibliotheken in ihren Newslettern für entsprechende Veranstaltungen oder stellen diese auf ihren Webseiten ein. Manchmal werden auch Apps eingesetzt, um die Vernetzung der Nutzenden untereinander zu fördern. Entwicklungen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zur Vernetzung beitragen, lassen sich zwar erahnen, doch keineswegs exakt voraussehen. Auch hier gilt, dass elektronische Systeme barrierefrei sein sollten. Doch freundliches und zugewandtes Personal ist immer noch unverzichtbar, kann dieses einem doch individuell bei einer Raumsuche behilflich sein oder auch dabei, bestimmte Gruppen von Nutzenden zu finden.
 
                
                  Erblindung im Alter, „Lust“ auf Literatur
 
                  Aufgrund meiner Erfahrungen als Leiterin der Deutschen Blinden-Bibliothek an der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg (blista)5 möchte ich noch auf eine spezielle Gruppe von Nutzenden hinweisen. Viele Menschen erblinden erst im Alter. Hatten sie sehend noch eine Zugangsmöglichkeit zu digitalen Medien, so ist ihnen der Zugang dazu als blinde oder hochgradig sehbehinderte Personen zunächst oder auch dauerhaft nicht mehr möglich. Es bedarf intensiver Trainings, um sich blind oder hochgradig sehbehindert am Computer orientieren zu können. Man stelle sich vor, dass man einen Bildschirm mit geschlossenen Augen nur mit Hilfe einer Sprachausgabe vorgelesen bekommt. Allein das exakte Hören will gelernt sein, was für manche Personen möglich ist, für manche aber auch nicht. Hier greifen wieder die Kompetenzen von Spezialeinrichtungen, die besondere Angebote für einen solchen Personenkreis zur Verfügung stellen. Dazu muss beispielsweise eine intensive, fachlich kompetente und ausführliche Beratung der erblindeten Personen am Telefon gehören. Viele Spezialeinrichtungen bieten Hörmedien an, über die man sich Literatur aussuchen kann. Ebenso ist es häufig möglich, dass Leser✶innen Themen und/oder Autor✶innen nennen, die sie gerne lesen möchten. Die Recherche wird dann von einem Team in den Bibliotheken gemacht, und die Nutzenden werden automatisch mit Literatur versorgt. Die beratenden Personen dieser Zielgruppe erzählen, dass bei ihnen Anrufende berichten, dass ihnen die Bibliothek „den Sinn des Lebens“ wiedergegeben habe.
 
                  Oftmals kommen erblindete Menschen, sofern es möglich ist, mit Angehörigen in ihre jeweiligen Bibliotheken vor Ort, um Literatur zu erhalten. Angebote wie Autor✶innen-Lesungen, Diskussionsveranstaltungen oder auch bestimmte Medien, die vor Ort ausgeliehen werden können, sind für ältere, erblindete oder nicht mehr so gut sehende Menschen ganz sicher hilfreich. In manchen Fällen kommen Bibliotheken vor Ort mit ihrem Angebot jedoch an ihre Grenzen, oder es ist für den genannten Personenkreis nicht ausreichend. Dann stehen die in Medibus organisierten Bibliotheken gerne helfend und unterstützend zur Seite. Der Austausch und das Wissen voneinander und die jeweiligen Kompetenzen haben aus meiner Sicht große Bedeutung für die Zukunft.
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              Wenn Depressionen das Lesen erschweren
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              In diesem Betrag beschreibt Autorin und Sozialpädagogin Nicole Lindner, was eine Depression ist und wie sie sich bei ihr auf die Lesegewohnheiten auswirkte. Weiterhin beschäftigt sie sich mit Literatur, die im Krankheitsfall gut zu lesen ist, beschreibt, was ihr persönlich den Besuch in einer Bibliothek erschwerte und formuliert, welche Wünsche sie generell an eine gute Bibliothek für Menschen mit psychischer Behinderung hat.
 
              
                Depression – ein Erklärungsversuch
 
                Mein Name ist Nicole Lindner, ich bin 45 Jahre alt, Autorin und lebe seit 2012 mit wiederkehrenden Depressionen. Meine Krankheit hat viele Gesichter, und obwohl es einheitliche Diagnosekriterien gibt, variieren die Erscheinungsbilder bei den Betroffenen nicht selten. Um Unklarheiten diesbezüglich zu vermeiden, werde ich die psychische Erkrankung zunächst objektiv betrachten und erst im weiteren Verlauf auf meine subjektiven Erfahrungen eingehen.
 
                Beginnen wir also zunächst mit einer allgemeinen Definition von Depression. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention (o. J. a) ist die Depression „[…] eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen tiefgehend beeinflusst, mit Störungen von Hirn- und anderen Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht“. Es ist unbestrittener Fakt, dass im Laufe eines Jahres etwa 8,2 Prozent der deutschen Bevölkerung (= 5,3 Millionen Bundesbürger) erkranken, damit gehören Depressionen zu den häufigsten seelischen Erkrankungen (Stiftung Deutsche Depressionshilfe o. J. b).
 
                Auch im Hinblick auf die Schwere und die Ausprägung gibt es ein breites Spektrum, betrachtet man die Rückfallquote der Erkrankung so liegt sie im späteren Verlauf bei etwa 2/3 (Rahn / Mahnkopf 2005, 344). Das ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Ausgabe) unterscheidet bezüglich der erwähnten Schweregrade zwischen leicht (Vorhandensein von zwei Kernsymptomen und zwei Zusatzsymptomen), mittelgradig (zwei Kernsymptome und drei bis vier Zusatzsymptome) und schwer (drei Kernsymptome und vier Zusatzsymptome). Die mit diesen Symptomen zusammenhängenden Anzeichen müssen jeweils länger als 2 Wochen bestehen (Wehner-Zott / Himmerich 2010, 18–20). Doch welches konkrete Leiden steckt hinter diesen theoretischen Fachbegriffen? Dies lässt sich schnell erklären. Die drei Kernsymptome einer Depression bestehen aus einem verminderten Antrieb, einer depressiven Stimmung sowie einem Verlust von Freude und Interesse. Hinzu kommen sieben Zusatzsymptome, welche variieren können (d. h. Betroffene leiden unter einer verminderten Konzentration und Aufmerksamkeit, einem verminderten Selbstwertgefühl bzw. Selbstvertrauen, an Schlafstörungen, einem Gefühl von Schuld und Wertlosigkeit, negativen und pessimistischen Zukunftsperspektiven, haben Suizidgedanken bzw. führen suizidale Handlungen aus und/oder haben weniger Appetit).
 
                Sucht man nach den Ursachen für diesen Zustand ist festzustellen, dass es eine ganz bestimmte Ursache nicht gibt, meist sind es mehrere Faktoren, die zusammenspielen (Wehner-Zott / Himmerich 2010, 26–33). Das können psychische und soziale Risikofaktoren sein (z. B. Konflikte in Beziehungen, belastende Arbeitsbedingungen usw.), geschlechtsspezifische Unterschiede (z. B. Frauen erkranken häufiger als Männer), die individuelle Persönlichkeitsstruktur (z. B. konfliktscheue Menschen mit starkem Harmoniebedürfnis haben ein höheres Erkrankungsrisiko), körperliche Erkrankungen (verursachen meist psychischen Stress) und/oder biologische Risikofaktoren (z. B. familiäre genetische Veranlagung). Unabhängig von diesen unterschiedlichen Risikofaktoren gibt es nicht selten auch konkrete Auslöser für die Erkrankung, z. B. Arbeitsplatzverlust, Scheidung. Doch selbst bei dieser Einschätzung ist Vorsicht geboten, denn nicht jeder Mensch wird durch ein belastendes Lebensereignis gleich depressiv. So kann zum Beispiel eine Person, die biologisch vorgeprägt ist und wenig Stress hat, trotzdem erkranken, während eine andere schwere Krisen durchläuft, ohne zu erkranken. Kurzum ist jede✶r gefährdet, im Laufe eines Lebens eine Depression zu bekommen – vorausgesetzt, die jeweiligen Belastungen werden dem eigenen Körper und/oder der Psyche zu viel.
 
               
              
                Wie sich die Depression auf mein Lesen (und Leben!) auswirkte
 
                Aber was hat diese ganze theoretische Erklärung nun mit mir zu tun, der Mittvierzigerin, welche diese Worte hier verfasst? Das möchte ich jetzt gerne ein wenig näher erläutern. Es war im Jahr 2012, als ich das erste Mal an einer Depression erkrankte. Diesen Teil meines Lebens habe ich als sehr belastend empfunden und teilweise beeinträchtigt mich diese Erfahrung noch bis heute. Von einem Tag auf den anderen fühlte ich mich plötzlich leer und von Selbstzweifeln durchtränkt, ich konnte morgens nicht mehr aufstehen und in keiner Weise mehr meiner täglichen Arbeit nachkommen. Daneben hatte ich Appetitmangel, konnte nicht mehr schlafen und fühlte mich, als trüge ich einen tonnenschweren Bleimantel auf meinen Schultern. Während draußen die Sonne lachte, lachte in mir drinnen gar nichts mehr. Stattdessen war alles grau und ich fühlte mich elend. Nicht einmal mehr meine Bücher, die mir in früheren Zeiten so viel Halt und Lebensfreude geschenkt hatten, konnten mich aus meinem Tief herausreißen, sie lagen nutzlos und unangetastet neben meinem Bett. Erst als ein kompetenter Arzt vor mir saß und mir verkündete, ich leide an einer Depression wusste ich, dass in meinem Leben etwas Grundlegendes nicht mehr in Ordnung war. Mit einer längerfristigen Krankschreibung, der Einnahme von Antidepressiva, einem vertrauensvollen Arzt-Patient✶innen-Verhältnis und einer Psychotherapie kam ich innerhalb der nächsten Monate aus meinem Tief wieder heraus, doch seitdem habe ich immer wieder einmal damit zu tun.
 
                Zum Glück kenne ich mittlerweile meine Frühwarnsymptome und kann gut mit der Krankheit leben, das bedeutet, dass die Täler, durch die ich dann schreite nicht mehr so tief sind, wie sie schon einmal waren. Damals aber, in der Hochphase der psychischen Krankheit, waren Bücher für mich nicht leider nicht mehr der Zufluchtsort, der sie mir seit Kindheitstagen waren. Der Grund dafür war, dass mir sowohl die Lust als auch die nötige Konzentration dafür fehlte. Kein Wunder, denn eine Depression beeinträchtigt, wie anfangs bereits erwähnt, die Freude und die geistige Leistungsfähigkeit. Zwar hatte ich mir vor Einsetzen der Erkrankung aus Interesse ein paar Bücher ausgeliehen, war aber jetzt unfähig, sie auch nur in die Hand zu nehmen oder durchzublättern. Damals sah ich einfach keinen Sinn mehr darin, etwas zu lesen. Warum, Wozu und für wen? fragte ich mich kraftlos und starrte an die Decke. Welchen Sinn soll das Lesen haben? Für mich auf jeden Fall keinen, denn ich war mutlos, fühlte mich einsam und als unnützer Teil unserer sog. Leistungsgesellschaft. Ich versank in Selbstmitleid und leckte meine Wunden, über Tage und Wochen hinweg. Versuchte ich mich doch einmal zu überwinden, ein Buch in die Hand zu nehmen, verschwammen die Buchstaben vor meinen Augen oder ich las Passagen immer und immer wieder, ohne sie zu erfassen. Das alles frustrierte mich enorm und führte zu Wut auf mich selbst. So lernte ich schnell, dass es in einer depressiven Episode oftmals schwierig bis unmöglich ist zu lesen und immer ein großes Maß an Anstrengung und Überwindung bedeutet.
 
                Das Einzige, was für mich damals einigermaßen gut zu lesen war, waren kurze, einfach geschriebene Texte, die nicht viel Konzentration benötigten. Es gibt da ein tolles Buch, es heißt Mein schwarzer Hund: Wie ich meine Depression an die Leine legte von Matthew Johnstone, das ich damals durchblätterte, um zu verstehen, woran ich eigentlich litt. Das Buch war für mich einigermaßen verstehbar, weil es viele Bilder enthielt und die Krankheit in einfachen Worten erklärte.
 
                Doch die Probleme mit der Konzentration und die mangelnde Motivation waren nicht die einzigen Schwierigkeiten, mit denen ich während meiner ersten Episode zu kämpfen hatte. Darüber hinaus konnte ich auch keine Bibliothek mehr betreten. Der Grund dafür war, dass ich schon auf dem Hinweg zur Bücherei Schweißausbrüche bekam, weil um mich herum so viele Eindrücke waren, die mich kognitiv überforderten. Damals war mir alles zu viel: Menschen, Gespräche, Entscheidungen treffen oder ein bestimmtes Vorhaben ausführen – mein Gehirn blieb ständig in seinen Überlegungen stecken, projizierte die schlimmsten Befürchtungen bzw. Ängste und lies mich in Bewegungslosigkeit verharren. Eine Bibliothek zu besuchen, womöglich eine Angestellte zu befragen und ein Buch auszuleihen war für mich ein Staatsakt, an dem ich in Zeiten der Depression regelmäßig scheiterte. Inmitten von Buchreihen fühlte ich mich verloren, einsam, ja vergessen von der Welt und von ihren Belangen. Mein ganzes Leben damals war eintönig, kontaktarm und frei von äußeren sowie inneren Reizen. Eine ganze ­Zeitlang war ich schon froh, wenn ich den Weg von der Küche ins Bad schaffte, danach musste ich mich stundenlang hinlegen um mich von dem anstrengenden Marsch zu erholen. Betrachte ich die Situation im Nachhinein, als „Gesunde“, fällt es mir schwer, meine damaligen Nöte eins zu eins nachzuvollziehen was aber nicht heißt, dass mir nicht ein paar Ideen einfallen, wie ich mir grundsätzlich eine gute Bibliothek für Menschen mit psychischer Behinderung (explizit einer akuten oder latenten Depression) vorstelle.
 
               
              
                Was eine „gute“ Bibliothek für Menschen mit psychischer Behinderung ausmacht
 
                Zum einen ist für mich ein angenehmes Umfeld (helle, weitläufige Räume, vielleicht ansprechende Bilder an den Wänden) wichtig, ich möchte vom Bibliothekspersonal gerne freundlich begrüßt und wertschätzend behandelt werden. Aufgrund ihrer Erkrankung wirken depressive Menschen vielleicht manchmal verschüchtert oder trauen sich nicht, von sich aus auf das Personal zuzugehen. Da spielen nicht selten Unsicherheiten eine Rolle und mangelndes Selbstvertrauen. Man hat Angst, „dumme“ Fragen zu stellen oder sich irgendwie bloßzustellen. Auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so leicht, fremde Hilfe anzunehmen. Ich habe schon öfters erfolglos nach einem Buch gesucht oder bin am Computersystem der Bücherei verzweifelt, weil ich die Fachbegriffe nicht verstand – lieber ging ich dann ohne Buch nach Hause (aber ohne mich beim Fragen nach Hilfe zu blamieren!).
 
                Toll ist auch ein Wegweiser im Eingangsbereich, der einfach zu verstehen ist und/oder vielleicht der (schriftliche) Hinweis, dass das Personal gerne bei der Recherche oder bei Fragen behilflich ist. Fällt den Angestellten eine Person auf, die unsicher wirkt, schadet es nicht, sich mit einem Lächeln zu erkundigen, ob vielleicht Unterstützung benötigt wird. In Zeiten, in denen es nicht möglich ist, persönlich in die Bibliothek zu kommen, sollte darüber hinaus ein Onlineangebot (einfache Sprache, kurze Texte, passende Symbole) vorhanden sein. Wenn man vergisst, ein Medium rechtzeitig zurückzugeben (was bei einer Depression nicht unbedingt ungewöhnlich ist, weil man vieles vergisst oder sich von den Belangen des Alltags schlicht überrollt fühlt), wäre eine Erinnerung schön, vielleicht auch mit der Kulanz, das Medium im Ausnahmefall über die normale Leihfrist hinaus ausleihen zu können.
 
                Unabhängig davon bin ich großer Fan des sogenannten „lebendigen Buches“, bei denen Menschen als Bücher fungieren und ihre jeweiligen Geschichten erzählen. Hier könnte man vielleicht ein Angebot erschaffen, bei dem Personen, die über ihre psychische Erkrankung sprechen möchten, über die Bibliothek für ein Gespräch und einen Austausch buchbar sind. Das könnte Berührungsängste abbauen und eine bessere Verbundenheit schaffen. Ich selbst erlebe das bei meinen Seminaren immer wieder, mittlerweile gehe ich sehr offen mit meiner Erkrankung um und bin oft in Schulklassen unterwegs, um über meine Erfahrungen mit der Depression und der Genesung zu sprechen. Dabei entsteht jedes Mal ein wertvoller Austausch und eine tolle Atmosphäre, die allen Beteiligten guttut und das Stigma psychischer Erkrankungen abbaut. Darüber hinaus kommen Betroffene viel eher ins Hilfesystem, weil die jungen Leute besser über psychische Erkrankungen informiert sind und dementsprechend helfen können (z. B. durch eine Vermittlung zu Fachleuten, das Ansprechen und Unterstützen der betroffenen Person usw.).
 
                Auch habe ich mittlerweile ein Buch über meine Erfahrungen geschrieben und halte Lesungen in verschiedenen regionalen Einrichtungen. Erfahrungsberichte wie meine gibt es viele in den unterschiedlichsten Themenbereichen, so könnten Bibliotheken beispielsweise auch Lesungen von psychisch Kranken organisieren und so mithelfen, das Stigma psychischer Erkrankung abzubauen. Unabhängig davon soll für mich eine Bibliothek immer ein Ort der Begegnung und des Austausches sein, und zwar ungeachtet möglicher Behinderungen und Einschränkungen. Letztlich sind wir doch alle Menschen, die Wissen weitergeben, Erfahrungen machen und darüber Geschichten (ob persönlich oder schriftlich) erzählen. Und wo könnte so etwas besser umgesetzt werden als in einer Bibliothek, in der jede und jeder unabhängig von möglichen psychischen und körperlichen Einschränkungen willkommen ist? Das alles ist Teil eines größeren Traumes, den ich immer wieder mal träume. Vielleicht wird er ja durch diesen Text wahr? Ich würde es mir wünschen.
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              Benutzen taube und schwerhörige Menschen eine Bibliothek anders als Hörende? Dieser Text setzt sich mit der weitverbreiteten, unsichtbaren Behinderung auseinander und versucht zu verdeutlichen: Für Hörbehinderte könnte eine Bibliothek eigentlich der ideale Ort sein, wenn nicht…
 
              
                Ein paar denkwürdige Zahlen zu Anfang
 
                Es gibt eine Statistik von 1999,1 die die Anzahl hörgeschädigter Menschen in der BRD hochrechnet. Danach sind nahezu 5 Millionen Bürger mittelgradig schwerhörig, haben also schon ein wirkliches Kommunikationsproblem und müssen eventuell bereits Hörgeräte tragen, um sozial zu funktionieren. Das ist statistisch jeder zwanzigste Erwachsene, dem Sie in der Bibliothek oder auf der Straße begegnen, also alles andere als ein verschwindend kleiner Anteil der Gesamtbevölkerung.
 
                Eine neuere Statistik aus dem Jahr 20212 hat den Anteil der Hörbehinderten an der Gesamtzahl aller als schwerbehindert Anerkannten erforscht und kommt gesichert auf ca. 300 000 Menschen (davon 50 000 von Geburt an Taube). Was für ein frappierender Unterschied in den Zahlen!
 
                Das bedeutet, dass nur etwa jeder fünfzehnte Hörbehinderte als behindert anerkannt ist, und das ist wirklich wenig. Aber vielleicht bedeutet es darüber hinaus auch noch etwas anderes, nämlich dass nur jeder fünfzehnte Hörbehinderte möchte, dass seine Behinderung registriert, bestätigt und offiziell wird.
 
                Wir wissen, dass es immer einen gewissen Prozentsatz behinderter Menschen gibt, die sich mit ihrer Behinderung lieber bedeckt halten, sei es aus Scham, sei es aus Angst vor Benachteiligung oder aus anderen Gründen. Bei keiner anderen Behinderung ist aber der zahlenmäßige Unterschied von registrierten zu angenommenen Behinderten so enorm wie bei den Hörbehinderten. Wir müssen also davon ausgehen, dass äußerst viele Menschen, die an dieser Einschränkung leiden, dies nicht nach außen tragen, oder, um es deutlich zu sagen, ihr Problem verheimlichen. Besonders häufig ist dies bei Betroffenen, die hörend waren, aber nun schwerhörig geworden sind, vor allem also bei älteren Menschen.
 
                Behalten Sie dies bitte im Hinterkopf, wenn Sie durch die Bibliothek schlendern. Oder durch die Straßen, Restaurants und Hörsäle der Welt.
 
               
              
                Die Bibliothek als Ort, an dem man nicht spricht
 
                Das obligatorische „Psssst“ der Umsitzenden in der Bibliothek hat Eingang gefunden in diverse Cartoons und Witze in aller Welt. Die Bibliothek ist traditionell ein Ort des Schweigens, beinahe schon ein klösterlicher Ort, erfüllt von Andacht und, seit etwa 20 Jahren, vom Tastaturgeklapper der Laptops. Sie stören sich am Tastaturgeklapper? Wir Hörbehinderte nicht. Und zwar nicht aus Gründen der Ignoranz, ist für uns Hörbehinderte doch die ganze Welt ein Ort des Schweigens, unbeeinträchtigt vom Geniese, Geraschel und Geplapper der Mitmenschen. Wir Hörbehinderte stören uns noch nicht einmal am Probealarm der Feuersirenen, wir bleiben seelenruhig über unserem Buch, bis uns der Wachmann genervt am Revers schüttelt.
 
                Doch obwohl das für viele hörende Bibliotheksbesucher✶innen möglicherweise wunderbar und sogar beneidenswert klingen mag und sich sicher viele insgeheim schon einmal gewünscht haben, mal einen Tag lang nicht hören zu müssen, was da klappert und raschelt, ist es für uns nur bedingt wunderbar. Das Sich-Zurückziehen in die Bibliothek ist für uns auch eine Art von Flucht in sichere Gefilde, denn Orte, wo man nicht spricht, sind für uns Orte, an denen wir nicht in Berührung mit Situationen kommen, in denen wir nur Bahnhof verstehen. Aber leider, leider spricht man sogar in Bibliotheken eben doch ab und an mit uns.
 
                Ein kleiner Vergleich: Stellen Sie sich vor, Sie sind in Bangladesch und wollen dort aus welchen Gründen auch immer ganz genau wissen, was der Wortlaut des deutschen Grundgesetzes ist. Sie zücken das Smartphone, aber oh Schreck, Sie haben kein Netz. Was nun? Sie wissen sich zu helfen und gehen in die örtliche Bibliothek. Es folgt eine Slap­stickeinlage, bei der Sie dem freundlichen, hilfsbereiten Bibliothekspersonal, das leider kein Wort Englisch spricht, versuchen klar zu machen, was genau Sie wollen. Das Problem ist, Sie können sich zwar ganz prima ausdrücken, verstehen aber kein Wort von dem, was darauf entgegnet wird, stehen also ziemlich dumm da, des Grundgesetzes bar. Nach zwei Minuten sind Sie und auch der/die Bibliothekar✶in zudem schwer genervt und frustriert.
 
                Bei dieser Art von Vergleich kommt nun immer jemand daher, der aus dem Zuschauerraum fröhlich dazwischenruft: „Nann immohn Sstelll unnassis auschrn!“
 
                Und ich als Vergleiche machender Hörbehinderter antworte ruhig: „Wie meinen der Herr? Ich bin leider hörbehindert.“
 
                 
                  „Nann immohn Sstelll unnassis auschrn!“, brüllt er von hinten.
 
                
 
                „Ich kann Sie leider nicht verstehen“, sage ich und denke dabei, dass er nun hoffentlich nicht versucht, noch lauter zu brüllen, weil ich das natürlich trotzdem nicht verstehe, aber andere Zuschauer dann möglicherweise mit dem gleichen Hörschaden nach Hause gehen, den ich mein Eigen nenne.
 
                Er jedoch steht auf, kommt breitbeinig den Gang herunter geschritten, zückt mit überlegener Miene ein Stück Papier, schreibt schwungvoll: „Na, dann nimm doch einen Zettel und lass es dir aufschreiben!“, und hält ihn mir hin.
 
                Und ich sage dazu: „Danke für diesen wohlgemeinten Rat, werter Herr. Sie schlagen mir also vor, dass ich, wo auch immer ich bin, Zettel bei mir führen soll, damit mein Gegenüber sich mir mitteilen kann. Zum Beispiel der Polizist bei der Verkehrskontrolle mitten auf der Fahrbahn, die Kassiererin an der meterlangen Schlange, der Rechtsanwalt beim Plädoyer, die Oma am Telefon. Wäre ich nur früher darauf gekommen.“
 
                Das Problem mit uns Hörbehinderten ist eben, dass man uns nur sehr bedingt helfen kann. Zettel zu schreiben kann in bestimmten Situationen gut sein, aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie meinen ganzen Text, den Sie bis hierhin gelesen haben, handschriftlich auf einen Zettel schreiben müssten, wird Ihnen sicher klar, dass dies zwar ein zweifellos charmantes, aber doch sehr beschränktes Medium des Gedankenaustauschs ist.
 
                Und hier haben wir die eigentliche Schwierigkeit des Lebens mit Gehörverlust: Nicht die schlichte Informationsvermittlung ist es, die uns Probleme bereitet, sondern der Gedankenaustausch per gesprochenem Wort. – Womit wir wieder zur Bibliothek zurückkommen.
 
               
              
                Die Bibliothek als Ort, an dem man spricht
 
                Bevor ich mich blindlings in den obigen Vergleich verrannt habe, hatte ich angemerkt, dass die Bibliothek für Hörbehinderte ein Rückzugsort sein kann, an dem keine Konfrontation mit dem ureigenen Problem zu befürchten ist, denn mit Büchern redet man nicht, man liest sie. Dies ist die Wahrheit. Zumindest war es die Wahrheit, solange man die Bibliotheken noch nicht als Eventlocations neu erfunden hatte. Die Bibliothek, in der die Lesenden stillsitzen und sich bei leisem Geraschel vor sich hin bilden, ein wohlriechendes Druckerzeugnis in jeder Hand, ist allgemein auf dem absteigenden Ast. Nicht nur weil das Druckerzeugnis an sich auf demselben ist, sondern weil in den Leitungsausschüssen der Bibliotheken die Ansicht besteht, sicher nicht ganz unbegründet, dass den Bibliotheken langsam aber sicher die Nutzer✶innen ausgehen. Dem muss man etwas entgegensetzen, und was dem entgegengesetzt wird, das sind (zugegeben unter anderem) Events, analoger oder digitaler Art.
 
                So schön und wichtig ich persönlich solche Veranstaltungen wie Lesungen, Diskussionsrunden, Vorträge und Rundgänge ganz allgemein auch finde, mich als Hörbehinderten lockt man damit nicht hinter dem Ofen hervor. Denn vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass es auf Podiumsdiskussionen und Vorträgen so gut wie niemals Untertitel gibt? Möglicherweise ist Ihnen sogar noch etwas anderes aufgefallen, aber dafür muss man schon sehr aufmerksam sein, nämlich dass sich bei den Gesprächen am ­Bistrotisch im Nachgang so eines Events quasi niemals hörbehinderte oder taube ­Menschen ­herumtreiben? Wenn man aber weiß, dass, wie eingangs erwähnt, in Deutschland statistisch jeder Zwanzigste ein konkretes Hörproblem hat, dann kann man sich über die deutlich spürbare Unterrepräsentanz dieser Gruppe auf jeder Art von Event eventuell schon mal Gedanken machen. Es ist nämlich nicht so, dass sich unter uns 5 Millionen keine intellektuell Interessierten befinden würden, nur gehen diese bei von Hörenden für Hörende veranstalteten Events schlichtweg unter, man denke an die Bibliothek in Bangladesch, und kommen deswegen nicht.
 
                Daher fordere ich mit 5 Millionen meiner „Leidensgenoss✶innen“ im Rücken: Die Bibliotheken den Hörbehinderten, die sie nutzen, wie es sich hört, ich meine, gehört!
 
                Nein, natürlich fordere ich nichts, wer bin ich denn, doch nur ein kleiner Behinderter. Ich empfehle. Ganz bescheiden.
 
               
              
                Die ideale Bibliothek
 
                Inklusion ist etwas, dass in öffentlichen Institutionen großgeschrieben wird, ganz im Gegensatz zu den meisten privaten Institutionen, denn Inklusion kostet Geld. Private Institutionen haben so etwas natürlich nicht, aber der öffentliche Dienst, also auch die Bibliotheken, schwimmen ja bekanntlich darin.
 
                Hier nun ein paar Empfehlungen, wie man Geld im Sinne der Gemeinschaft der Hörbehinderten ausgeben könnte:
 
                
                  	 
                    Ausnahmslos jede wie auch immer geartete Veranstaltung wird sowohl per Schriftdolmetschung untertitelt als auch per Gebärdendolmetschung übersetzt und dies wird auch in den jeweiligen medialen Ankündigungen beworben.


                  	 
                    Jede Bibliothek ab einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitenden hat zumindest eine der Gebärdensprache mächtige Person unter Vertrag, die je nach Situation eingesetzt werden kann.


                  	 
                    Jede Bibliothek bietet jedes Jahr aufs Neue einen Kurs während der Arbeitszeit an, bei dem von einer der ansässigen Schwerhörigenverbände oder -inklusionsgruppen eine Sensibilität für das Problem der Hörbehinderung vermittelt wird, inklusive praktischer Übungen.


                  	 
                    Jeder/m Bibliotheksbesucher✶in, der/die entgegen der Aufforderung im Lesesaal redet, schlägt gut trainiertes Bibliothekspersonal mit einem Rutenbündel auf den Hinterkopf, bis er/sie still ist.


                  	 
                    Der letzte Punkt ist Satire, alles andere ernst gemeint: Kämpfen Sie um und für 5 Millionen hörbehinderte Bibliotheksnutzer✶innen!
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              Sabine Schmidt 
              
 
              Christiane Felsmann 
              
 
            
 
             
              Waren es im Jahr 2021 noch etwa 1,8 Millionen Menschen, die in Deutschland mit einer Demenz lebten, sollen es 2050 bereits 2,8 Millionen sein1. Gemäß aktuellen Schätzungen steigt die Zahl derzeit jährlich um ca. 40 000 Personen.2 Wir nähern uns in diesem Artikel den Menschen mit Demenz und ihren Bedarfen das Lesen betreffend in Form eines Interviews mit Sabine Schmidt, Koordinatorin der Kommunalen Demenzfachberatungsstelle der Stadt Leipzig.
 
              Die Bundesregierung hat aufgrund der Entwicklungen und gemäß den Leitlinien zur Demenzprävention3 der Weltgesundheitsorganisation WHO die Nationale Demenzstrategie4 verabschiedet. Diese beinhaltet neben dem Bekenntnis, in die Forschung der Krankheit zu investieren, auch die Forderung, die Lebensqualität Demenzerkrankter zu erhalten. Schon seit 2015 findet zudem deutschlandweit die Woche der Demenz5 statt. Selbsthilfeverbände, Ministerien aber auch Bibliotheken bieten vor allem in diesem Aktionszeitraum verstärkt Informationen oder Veranstaltungen zum Thema an.
 
              Um mit Bibliotheksangeboten auch Menschen mit Demenz zu erreichen, bedarf es der Auseinandersetzung mit dem Thema sowie der Vernetzung. So können fachliche Expertise und der Erfahrungsschatz im Umgang mit der Krankheit direkt in die Services einfließen. Im Gegensatz zu den anderen Beiträgen, in denen selbst Betroffene über den persönlichen Umgang mit ihrer Erkrankung bzw. Behinderung und dem Zugang zu Medien schreiben, war dies für Demenz eben wegen dieser Krankheit nicht möglich. Mit Hilfe von Sabine Schmidt nähern wir uns daher anhand von Fragen dem Thema an. Sabine Schmidt unterstützt die Leipziger Stadtbibliotheken maßgeblich in ihren Angeboten für Menschen mit Demenz. Sie ist demnach eine der externen Expert✶innen, die den Umgang mit der Krankheit, den Erkrankten und den Angehörigen besonders gut kennt.
 
              Christiane Felsmann: Für Menschen, die gern lesen, ist der Beginn einer Demenz zumeist mit einem Umbruch im persönlichen Leseverhalten verbunden. Was bedeutet Demenz für das eigene Lesen?
 
              Sabine Schmidt: Festzuhalten ist, der genaue Zeitpunkt des Beginns einer Demenzerkrankung ist sehr schwer zu diagnostizieren. Demenz beginnt weit bevor erste Anzeichen für andere wahrnehmbar sind. Zudem ist zwischen den Erscheinungen einer Demenz und den ganz normalen und typischen Alterserscheinungen zu unterscheiden. Doch bleibt die Abgrenzung mitunter und gerade zu Beginn einer Demenz eher schwer. Die kognitiven Veränderungen, wie die Konzentrationsfähigkeit, sind sehr individuell. Es gibt viele Formen und Ausprägungen einer Demenzerkrankung, meist sind sie abhängig vom Ort des Zellverlustes im Gehirn. Entsprechend gestalten sich die Symptome. So hat beispielsweise der Zellverlust im frontalen Bereich des Gehirns Auswirkungen auf die Sprachfähigkeit oder führt zu einer Veränderung der Persönlichkeit des Betroffenen.
 
              Welcher Bereich des Gehirns auch betroffen sein mag: Das eigenständige Lesen ganzer Bücher ist im Laufe der Erkrankung und mit der Krankheit nicht mehr möglich. Anfangs werden je nach persönlichem Vermögen noch einfache Texte gelesen oder auch gewohnte Medien genutzt.
 
              C. Felsmann: Welche Medien sind für Menschen mit Demenz besonders geeignet? Gibt es Themen bzw. Geschichten, die demente Menschen besonders ansprechen?
 
              S. Schmidt: Grundsätzlich eignen sich die Medien, die bereits vor der Erkrankung genutzt wurden. Dies betrifft die Inhalte wie auch die Art der Texte. So werden liebgewonnene Rituale, wie z. B. das morgendliche Zeitungslesen, weiterhin umgesetzt. Möglicherweise verlagert sich der Schwerpunkt vom Text auf das Bild bzw. wird die Kombination beider an Bedeutung gewinnen.
 
              Zudem eignen sich Texte und Inhalte, die fest in der Lebensbiografie der Menschen verankert sind, um Personen mit Demenz anzusprechen. So erreicht man die Generation der heute 60-, 70- und 80-Jährigen z. B. sehr gut über das Genre der Märchen. Das Wissen um die Inhalte und Figuren dieser Geschichten schafft schnellen Zugang und Einvernehmen. Hierbei ist es durchaus hilfreich, die Märchen als Vorlesegeschichte, Puppen- oder kleines Theaterspiel aufzubereiten. Auch bildliche Darstellungen älterer Bücher unterstützen den Zugang zu den Texten.
 
              Was zählt ist, was in der eigenen Biografie bedeutungsvoll war – seien es geschichtliche Umstände, persönliche Bedingungen oder Erinnerungen. Daher eignen sich durchaus auch Bildbände, Tierporträts oder anderes bildunterstütztes Material. Der Zugang zu den Inhalten ist letztlich sehr individuell.
 
              Nicht abschließend geklärt ist, ob Menschen mit Demenz Medien einfach nicht mehr die Bedeutung beimessen, die sie einst für sie hatten, oder ob es einfach zu schwer ist, die Worte, den Inhalt des Textes, zu verstehen. – Es ist und bleibt schwierig, Demenzerkrankte selbst dazu zu befragen. Zumeist ist es eine Tatsache, die Angehörige eher zufällig herausfinden.
 
              C. Felsmann: Wie sollten die Geschichten beschaffen sein, um demente Menschen zu erreichen?
 
              S. Schmidt: Um demenzerkrankte Menschen mit Geschichten zu erreichen, sollten diese auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnitten sein. Es gibt einige wichtige Aspekte, die bei der Auswahl solcher Geschichten berücksichtigt werden sollten. Hierzu zählt u. a. die Reduktion der Inhalte, die Texte sollten einfach und klar strukturiert sein. Überflüssige Details und komplexe Handlungsstränge können dagegen verwirrend wirken. Eine klare und verständliche Sprache ist essenziell, um die Aufmerksamkeit und das Verständnis zu fördern, zum anderen haben Menschen mit Demenz oft eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Kurze Kapitel oder Abschnitte erleichtern es, der Handlung zu folgen. Jeder Abschnitt sollte in sich abgeschlossen und leicht verständlich sein, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Weiterhin spielen Bilder eine zentrale Rolle, da sie mehrere Sinne ansprechen und das Verständnis unterstützen. Anfänglich können die Geschichten eine Mischung aus Text und Bildern enthalten, wobei der Text die Bilder erklärt. Im weiteren Verlauf sollte der Text reduziert werden und die Bilder eine größere Rolle einnehmen.
 
              Um eine tiefere Verbindung zu schaffen, können Geschichten nicht nur gelesen, sondern auch erlebt werden. Dies kann durch interaktive Elemente, wie das gemeinsame Anschauen von Bildern, das Nachahmen von Handlungen oder das Erzählen von eigenen Erinnerungen, unterstützt werden. Solche Erlebnisse fördern die emotionale Beteiligung und das Erinnerungsvermögen. Geschichten, die auf bekannten oder emotionalen Themen basieren, sind schließlich besonders wirkungsvoll. Erlebnisse aus der eigenen Vergangenheit, Geschichten von Tieren, Natur oder familiäre Ereignisse können starke emotionale Reaktionen hervorrufen und das Interesse wecken. Rituale, wie das regelmäßige Lesen zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten, können eine Struktur schaffen und erleichtern so die Orientierung.
 
              C. Felsmann: Wie können Demenzerkrankte bei der Nutzung von Büchern und anderen Medien unterstützt und gefördert werden?
 
              S. Schmidt: Die Unterstützung von Demenzerkrankten bei der Nutzung von Büchern und anderen Medien erfordert besondere Ansätze, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Einschränkungen dieser Personengruppe eingehen. Bewährte Methoden, um Demenzerkrankte optimal zu fördern, sind z. B. der allgemein spielerische Zugang, die Bildung sehr kleiner Gruppen, aber auch das Schaffen einer vertrauten Atmosphäre, die persönliche Begegnungen fördert.
 
              Der spielerische Zugang kann helfen, Demenzerkrankte zu motivieren und ihre Freude am Geschichtenerzählen oder Spielen zu wecken. Dies kann erreicht werden durch Einbindung der Betroffenen in die Handlung, durch interaktive Geschichten, beispielsweise durch das Nachspielen von Szenen oder das Mitbestimmen von Handlungsverläufen. Auch die Verwendung von Gegenständen, die in der Geschichte vorkommen, können zum Anfassen und aktiven Gestalten bereitgestellt werden, um die Sinne zu stimulieren.
 
              Aufgrund der meist geringen Fähigkeit, sich zu konzentrieren, sollten Vorlese- oder andere Veranstaltungsformen möglichst kurz und prägnant gehalten werden und nicht länger als 45 Minuten dauern. Die Verwendung von kurzen Geschichten oder Gedichten, die eine abgeschlossene Handlung bieten und leicht zu folgen sind, sind von Vorteil. Längere Geschichten können in kurze Abschnitte unterteilt werden, die jeweils in einer Sitzung gelesen werden.
 
              Eine vertraute Umgebung und die Anwesenheit bekannter Personen können beruhigend wirken und das Wohlbefinden steigern. Sowohl zu Hause als auch bei Lesungen in einer Bibliothek ist es schließlich wichtig, die Umgebung reizarm zu gestalten, damit die ganze Konzentration auf die Geschichte gehen kann. Die Minimierung von Lärm und visuellen Ablenkungen durch gedämpftes Licht und eine ruhige Atmosphäre, bequeme Sitzmöglichkeiten und eine gemütliche Raumeinrichtung fördern die Entspannung.
 
              Mit der Verwendung von Bilderbüchern oder illustrierten Geschichten werden visuelle Anreize geboten. Gelegentlich können auch kurze Filme oder animierte Sequenzen eingesetzt werden, um die Geschichte lebendig zu machen.
 
              Die Förderung in kleinen bis sehr kleinen Gruppen ermöglicht ferner eine individuelle Betreuung und reduziert Ablenkungen. So kann zudem besser auf die Bedürfnisse und Reaktionen jeder einzelnen Person eingegangen werden. Die Symptome von Demenzerkrankten können je nach Tagesverlauf und körperlicher Verfassung stark schwanken. Es ist wichtig, darauf flexibel reagieren zu können. Es gilt, die Tagesform und aktuelle Verfassung der Demenzerkrankten zu berücksichtigen und z. B. die aktuelle Veranstaltung entsprechend anzupassen. Kurze, regelmäßige Pausen sind elementar, um die Konzentration aufrechtzuerhalten und Überforderungen zu vermeiden.
 
              C. Felsmann: Was brauchen Menschen mit Demenz von ihrer Bibliothek?
 
              S. Schmidt: Bibliotheken spielen eine wichtige Rolle in der Unterstützung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen sowie betreuenden Personen. Durch gezielte Angebote und Schulungen können Bibliotheken eine wertvolle Ressource für diese Zielgruppe sein. Es gibt einige Ansätze, was Bibliotheken anbieten können:
 
              Zu Beginn ist ein stressfreier Zugang zur Bibliothek entscheidend, um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen willkommen zu heißen. Eine entspannte und einladende Atmosphäre zu schaffen, unterstützt viele und schafft Situationen, in der sich Demenzerkrankte und ihre Angehörigen wohlfühlen können. Hilfreich ist es, wenn Zeit für persönliche Gespräche bleibt, um auf Bedürfnisse und Wünsche einzugehen. Dafür ist es elementar, das Bibliothekspersonal für die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zu schulen. Verständnis und Offenheit erleichtern Alltagsroutinen, wenn das Personal über die Symptome und Bedürfnisse von Menschen mit Demenz informiert ist.
 
              Eine grundlegende Aufgabe der Bibliothek ist ferner die Sensibilisierung u. a. durch Informationsveranstaltungen und das Bereitstellen von Materialien zu Demenz, die leicht verständlich sind und keinen Druck erzeugen.
 
              Die Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Medienformate ist entscheidend, um die Interessen und Fähigkeiten von Menschen mit Demenz zu fördern. Eine umfangreiche Sammlung von Hörbüchern und Bildbänden kann bereitstehen, die speziell auf die Bedarfe von Menschen mit Demenz abgestimmt ist. Hilfreich ist es auch, kuratierte Listen mit empfohlenen Medienformaten zu erstellen, um die Auswahl zu erleichtern. Ziel ist es, eine breite Palette an Medien anzubieten.
 
              Mit regelmäßigen Lesungen und Erzählstunden, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zugeschnitten sind, können Betroffene niedrigschwellig erreicht werden. So wird auch eine längerfristige Begleitung und Unterstützung gewährleistet, die Betroffene wie Angehörige unterstützt.
 
              Um all dies zu erreichen, ist es ratsam Kooperationen mit lokalen Organisationen und Pflegeeinrichtungen einzugehen, um gemeinsam Programme zu entwickeln und durchzuführen. Zudem kann ein Netzwerk mit Angehörigen und betreuenden Personen aufgebaut werden, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen und gezielte Unterstützung anbieten zu können. Durch diese Maßnahmen können Bibliotheken eine wichtige Unterstützung für Menschen mit Demenz und deren Angehörige bieten, indem sie einen einladenden, verständnisvollen und ressourcenreichen Ort schaffen.
 
              C. Felsmann: Wie könnte eine Zusammenarbeit mit Betroffenen- bzw. Angehö­rigengruppen aussehen?
 
              S. Schmidt: Eine Zusammenarbeit von Bibliotheken mit Betroffenen- und Angehörigengruppen sowie Unterstützungsangeboten könnte auf vielfältige Weise gestaltet werden. Bibliotheken verfügen bspw. über unterschiedliche Räumlichkeiten, die sowohl mit als auch ohne Bücher genutzt werden können. Diese Räume könnten regelmäßig für Netzwerktreffen, Informationsveranstaltungen oder Workshops von Betroffenen- und Angehörigengruppen sowie Unterstützungsangeboten zur Verfügung gestellt werden. Durch die Nutzung der Bibliothek als Veranstaltungsort wird auch die Aufmerksamkeit auf die Angebote der Bibliothek gelenkt und deren Bekanntheit gesteigert. Die Nutzung kann sowohl einmalig als auch regelmäßig geschehen; sie bietet den Gruppen die Möglichkeit, sich in einem neutralen und unterstützenden Umfeld zu treffen. Abschließend noch folgende Gedanken:
 
              Die Nutzung der Bibliotheksräumlichkeiten sowie die Teilnahme an den Angeboten sollten grundsätzlich kostenfrei sein. Dies senkt die Hürde für Betroffene und Angehörige, die möglicherweise finanziell eingeschränkt sind und stellt sicher, dass niemand aufgrund fehlender Mittel ausgeschlossen wird.
 
              Idealerweise sind Bibliotheken meist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Dies erleichtert den Zugang für alle Beteiligten und fördert die Teilnahme an den Veranstaltungen und Angeboten. Eine zentrale Lage und die Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs sind hierbei von Vorteil.
 
              Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die barrierefreie Gestaltung von Bibliotheken Voraussetzung dafür ist, um auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen den Zugang zu ermöglichen. Dazu gehören rollstuhlgerechte Zugänge, Aufzüge und barrierefreie Toiletten. Barrierefreiheit ist ein wichtiger Faktor, um Inklusion zu gewährleisten und allen Menschen die Nutzung der Bibliothek zu ermöglichen.
 
              Durch die hier aufgeführten Angebote und Services können Bibliotheken zu einem zentralen Anlaufpunkt für Menschen mit Demenz und ihre Angehörige werden und gleichzeitig ihre eigene Rolle als wichtige Institution im sozialen Gefüge der Gesellschaft stärken. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen und Angeboten ist dabei der Schlüssel zum Erfolg.
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              Bilder aus der Praxis
 
            
 
             
              
                [image: vgl. Bildunterschrift]
                  Abb. 1: Mit Unterstützung einer vergrößernden Lesehilfe liest ein Mann in einem Hefter mit Großer Schrift (Foto: dzb lesen).

               
              
                [image: Eine Frau steht vor einer Gruppe – überwiegend Kinder – und zeigt mit beiden Händen Gebärden, die von den Zuschauenden nachgeahmt werden. Ebenfalls zu sehen ist eine Schautafel mit weiteren Gebärden zum Thema Beruf und Schule.]
                  Abb. 2: Gebärdensprachkurs an der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (Foto: Vinzent Mosch, zlb).
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                  Abb. 3: Farbige Bodenleitstreifen und Felder mit Noppenstruktur weisen den Weg zu deutlich gekennzeichneten und beschrifteten Glastüren (Vilnius, Autosensorische Bibliothek) (Foto: Christiane Felsmann).

               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          4 Lesezugang für alle: Barrierefreie Medienformate
 
        
 
         
           
             
              4 Lesezugang für alle: Barrierefreie Medienformate
 
            
 
             
              Bibliotheken sind Orte des Wissens und der Information, soziale Treffpunkte, kulturelle Einrichtungen und Arbeitgeber zugleich. Es ist zu begrüßen, dass sich Bibliotheken auf den Weg gemacht haben, die Barrierefreiheit in ihren Häusern umzusetzen und künftig ihre Services und Angebote von vornherein inklusiv denken und planen zu wollen. Als Sprecherin des Deutschen Behindertenrats und Präsidentin des VdK Deutschland muss ich daran erinnern, dass wir mehr wollen: Nach Artikel 9 der UN-BRK hat Deutschland nämlich ebenfalls sicherzustellen, dass auch private Träger von Einrichtungen und Diensten alle Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen müssen. So hat der UN-Fachausschuss schon 2014 unmissverständlich klargestellt, dass er hinsichtlich der Verpflichtung zur Barrierefreiheit einen Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Anbietern ablehnt. Daher werden wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass nicht nur öffentliche sondern auch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen endlich gesetzlich zur Herstellung von Barrierefreiheit verpflichtet werden.
 
              Verena Bentele
 
              Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland
 
              und Vorsitzende des Sprecherinnenrats des Deutschen Behindertenrats 2024
 
            
 
           
           
             
              Medibus e. V. – Vom Alleinhersteller zum Partner der Buchbranche: Das sich wandelnde Angebot von Spezialbibliotheken für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen
 
            

             
              Thomas Kahlisch 
              
 
            
 
             
              Digitalisierung, der demografische Wandel, das zunehmende Angebot barrierefreier Medieninhalte auf dem kommerziellen Buchmarkt sowie die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Umsetzung des sogenannten Marrakesch-Vertrages und des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes prägen die Arbeit der in der Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen e. V. (Medibus)1 zusammengeschlossenen Bibliotheken und Medienproduzenten. Es wird aufgezeigt, wie in enger Kooperation mit der Verlagswelt und anderen Partnern, Medibus sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird, um den Herausforderungen zu begegnen und die sprichwörtliche Büchernot blinder, seh- und lesebehinderter Menschen zu verringern. In diesem Prozess nimmt Medibus heute eine zentrale beratende, begleitende und unterstützende Rolle gegenüber der Verlagswelt, den Öffentlichen Bibliotheken und dem Buchhandel ein.
 
              
                Historische Einordnung der Arbeit der Bibliotheken und Druckereien für blinde und sehbehinderte Menschen
 
                
                  Zwei Arbeitsgemeinschaften für Braillewerke und Hörbuchproduktion
 
                  Bereits in den 1960er Jahren koordinierten die Bibliotheken und Blindenschriftdruckereien für blinde und sehbehinderte Menschen ihre Arbeit zur Übertragung und Verbreitung von Literatur für ihren Nutzendenkreis. In der Arbeitsgemeinschaft der Blindenhörbüchereien erfolgte die Koordination der Aufsprachen der Hörbücher. Gleichzeitig wurden die Werke katalogisiert und Bedingungen für den Austausch der kostenintensiven Tonbandspulen zwischen den Bibliotheken festgelegt. In der Arbeitsgemeinschaft der Druckereien koordinierten die Bibliotheken ihre Arbeit und regelten die Katalogisierung wie auch den Austausch der gedruckten Werke. In beiden Arbeitsgemeinschaften waren neben deutschen Einrichtungen auch Organisationen aus der Schweiz und Österreich Mitglied. Dies ermöglichte die Vermeidung von Doppelproduktionen im gesamten deutschen Sprachraum, wovon englisch- oder spanischsprachige Organisationen bis zum Abschluss des Marrakesch-Vertrages 2013 (DBSV 2018) nur träumen durften. Nach der deutschen Wiedervereinigung trat die Deutsche Zentralbücherei für Blinde (DZB) in Leipzig den beiden Arbeitsgemeinschaften bei und brachte ihren Bestand in das gesamtdeutsche Erbe ein. Die Trennung der beiden AGs war historisch bedingt und die Abläufe der Produktion und des Titelaustausches machten es zu dieser Zeit unvorstellbar, die beiden Organisationen zu vereinen.
 
                  Mit der Novellierung des Deutschen Urheberrechtes im Jahr 2004 wurde durch den § 45a im Urheberrechtsgesetz (Urheberrechtsgesetz 2022) „Behinderte Menschen“ mit der Einführung einer Schrankenregelung die Arbeit der Einrichtungen anerkannt und festgeschrieben, dass pro übertragenem Werk eine Gebühr an die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) zu entrichten ist.
 
                 
                
                  Mitwirkung in internationalen Gremien
 
                  Die Arbeitsgemeinschaften waren seit ihrer Gründung stark auf dem Gebiet des internationalen Austausches und der Zusammenarbeit engagiert. Hervorzuheben ist hierbei die Sektion im internationalen Bibliotheksverband (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) der Bibliotheken für Blinde, die spätere Sektion der Bibliotheken, die für Menschen arbeiten, die gedruckte Texte nicht lesen können: Section for Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD).2 In dieser Sektion wuchs die Keimzelle für das 1996 gegründete Digital Accessible Information System Consortium (DAISY Consortium).3 Zu Beginn der Arbeiten des DAISY Consortiums stand das Ziel, digitale Technik zur Produktion, Archivierung und Wiedergabe von Hörbuchinhalten zu verwenden. Dabei ging es anfangs vor allem darum, Abspielgeräte anzubieten, die es den Anwender✶innen ermöglichen, ganze Hörbücher auf einem Medium zu speichern und in dem aufgesprochenen Werk zu blättern wie in einem gedruckten Buch.
 
                  Die sich in den 1990er Jahren vollziehenden rasanten Entwicklungen im Internet brachten das DAISY Consortium sehr schnell auf den Weg, sich diese Entwicklungen zu eigen zu machen und ein völlig neues plattform- und medienübergreifendes barrierefreies Konzept zu entwickeln, das weltweit anerkannte Internetstandards wie HTML (Hypertext markup language) und XML (extensible markup language) verwendet und die Arbeiten der sich 1996 gründenden Web Accessibility Initiative und der damit verbundenen Test-Verfahren wie die „Web Accessibility Guidelines“ (WCAG) (WCAG 2022) berücksichtigt.
 
                  Wichtig für den internationalen Bereich ist anzumerken, dass die LPD und das DAISY Consortium letztlich die Basis für den Abschluss des internationalen Urheberrechtsvertrages für den weltweiten Austausch von digitalen barrierefreien Werken schufen, der als sogenannter Marrakesch-Vertrag 2013 Geschichte geschrieben hat.
 
                 
                
                  Medibus als Dachverband für Braille- und Hörbuchproduktion
 
                  Die Einführung des neuen digitalen Produktions- und Distributionsstandards für digitale Hörbücher DAISY 2.02 in allen deutschsprachigen Hörbüchereien und die Entwicklungen, digitale Texte im Internet via Braillezeile online oder auf lokalen Geräten komfortabel lesen zu können, bildeten den technischen Hintergrund für die Entscheidung, die Arbeit der beiden Arbeitsgemeinschaften im Jahr 2004 zusammen zu legen. Dazu kam das neue Urheberrecht mit dem § 45a, das die Arbeit der Bibliotheken legitimierte. Die Produzenten in Medibus sind somit in der Lage, Werke zu übertragen, ohne Rechteinhaber✶innen vorab um Erlaubnis bitten zu müssen. Verlage und Autor✶innen profitieren allerdings inzwischen von der Vergütung, die Medibus für die in eine barrierefreie Form umgesetzten Werke an die Verwertungsgesellschaft Wort zahlt.
 
                  Mit Unterstützung der Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe beschlossen im Herbst 2004 die Arbeitsgemeinschaften sich unter dem Namen Mediengemeinschaft für blinde- und sehbehinderte-Mediennutzer zusammenzuschließen. Eine weitere und heute gültige Namensänderung geht auf die Ratifizierung des Marrakesch-Vertrages im Jahr 2017 zurück, der die Nutzer✶innengruppe der Bibliotheken um Personen mit Lesebehinderung erweitert. Der Verein führt heute den Namen: Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen e. V.
 
                 
               
              
                Barrierefreie Bücher für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen
 
                
                  Der Buchmarkt im Wandel
 
                  Die Arbeit der Medienproduzenten lässt sich heute nicht mehr denken ohne eine intensive Beobachtung und Diskussion über Prozesse in der Verlagswelt. Hatte Medibus früher eine klar abgegrenzte Aufgabenstellung, einen kleinen Teil an Werken aufzusprechen oder in Braille zugänglich zu machen, eröffnen technische und rechtliche Rahmenbedingungen heute neue Möglichkeiten, geben jedoch zugleich den Spezialbibliotheken eine neue Rolle. Will man also über das Angebot und die Zukunft von Medibus reflektieren, ist es notwendig, einen Blick auf die Angebote großer Plattformen und kommerzieller Verlage zu richten. Neben einem unüberschaubaren, breiten Angebot an gedruckten Werken bietet der Buchmarkt des 21. Jahrhundert eine Fülle digitaler Produkte, die auf Datenträgern und vor allem über das Internet vertrieben werden. Bei den Online-Angeboten existieren zum Teil eigene Lösungen der Verlage sowie des Buchhandels (Thalia, Hugendubel) und der Öffentlichen Bibliotheken (Onleihe oder Overdrive). Daneben erfolgt der Vertrieb gedruckter und digitaler Bücher über die großen IT-Firmen wie Amazon, Apple, Google und Co. Die Vertriebswege und Rezeptionsmöglichkeiten sind vielfältig, jedoch bleibt es bislang stark dem Anbieter überlassen, inwieweit seine Inhalte barrierefrei – also auch für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen – nutzbar sind. Im Kapitel eins des vorliegenden Beitrags wird darauf eingegangen, wie durch die Ratifizierung des European Accessibility Acts (EAA) – in Deutschland das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BMAS 2021) – Verlage, der Buchhandel und Plattformbetreiber dazu verpflichtet werden, ihre digitalen Werke und Vertriebswege bis 2025 barrierefrei auszugestalten. Dabei wird aufgezeigt, wie Medibus zusammen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Börsenverein 2022) daran arbeitet, die Buchbranche auf diesem Weg zu unterstützen und die Anforderungen der blinden, seh- und lesebehinderten Menschen zu berücksichtigen.
 
                 
                
                  Zentralkatalog barrierefreier Leseangebote
 
                  Sowohl auf Seiten der Nutzer✶innen als auch derjenigen, die für die Auswahl der zu produzierenden Bücher verantwortlich sind, wuchs mit dem Zusammenlegen der beiden Arbeitsgemeinschaften das Bedürfnis, eine Plattform zu bekommen, über die alle im Verbund fertiggestellten Werke im deutschsprachigen Raum recherchierbar sind, so entstand der Zentralkatalog barrierefreier Leseangebote.4 Dazu gehörte auch, den Bibliotheken eine Möglichkeit zu bieten, sich über die in Produktion befindlichen Bücher aller Bibliotheken zu informieren, um Doppelproduktionen zu vermeiden. Geprägt war dieses Vorgehen bereits von dem Gedanken, dass für die Buchproduktion nicht unendlich viele finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen und den Nutzer✶innen ein möglichst breites Angebot zur Verfügung zu stellen.
 
                  Im Laufe der Jahre ist die Pflege dieser Plattform stark vereinfacht worden. Durch automatisierte Updates stehen allen Mitgliedern des Vereines täglich die aktuellen Bestände (Braille und Daisy) aller Bibliotheken zur Verfügung. In einem von der Aktion Mensch finanzierten Vorhaben hat Medibus im Jahr 2022 mit der Weiterentwicklung des Zentralkataloges zu einer Plattform barrierefreier Inhalte begonnen, in der neben den Daisy- und Braille-Werken auch Großdrucke und E-Books recherchierbar werden. Diese Plattform wird neben Recherche-Funktionen auch Möglichkeiten schaffen, Braille-Texte und E-Books direkt herunterzuladen. Dabei ist sichergestellt, dass Nutzer✶innen über die Medibus-Bibliothek, bei der sie angemeldet sind, Inhalte von der Plattform laden können. Kernstück dieser Lösung wird ein Zentrales Bibliothekssystem, das in der Medibus-Geschäftsstelle geschaffen wird und das von den lokalen Instanzen des Systems der einzelnen Bibliotheken genutzt wird.
 
                 
                
                  DAISY – Hörbuchinhalte zum Blättern und Stöbern
 
                  Wer sich heute in großen Buchplattformen umsieht, findet eine stetig wachsende Menge an Hörbüchern. Diese sind zwar durchaus nutzbar, aber in vielen Fällen nicht wirklich barrierefrei, da entweder die Plattformen selbst nicht oder nur erschwert zugänglich sind oder Zusatzinformationen fehlen, die nur schriftlich beigefügt und nicht aufgesprochen sind.
 
                  Insbesondere für Zeitschriften sowie Sach- und Fachliteratur ist es sinnvoll, Kapitel, Seiten und Absätze anzuspringen, um sich einen „Überblick“ zu verschaffen und schwierige Passagen komfortabel zugänglich machen zu können. Auch bei Belletristik kann beispielsweise das Setzen von Lesezeichen hilfreich sein.
 
                  Mit dem vom DAISY Consortium entwickelten Format Daisy 2.02 ist es möglich, Audioinhalte über eine technische Schnittstelle mit einem Inhaltsverzeichnis im HTML-Format zu verknüpfen. Auch der Volltext des Werkes kann auf diese Art und Weise mit den Audioinformationen synchronisiert werden. Die Integration der Volltexte bleibt zukünftigen Entwicklungen von Medibus vorbehalten, die sich im E-Book-Bereich abzeichnen. Das Daisy Format 2.02 findet seit 2003 für die Produktion von Hörbüchern und -zeitschriften der Medibus-Bibliotheken Anwendung.
 
                  Eine vom DAISY Consortium geschaffene technische Schnittstelle ermöglicht es den Bibliotheken, ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen und Endgeräten zum Download anzubieten. Auf Basis eines einheitlichen Ausleih- und Katalogsystems sind alle Medibus-Bibliotheken in der Lage, ihren Nutzer✶innen die Hörinhalte auf verschiedenen Endgeräten zugänglich zu machen. Dazu gehören unter anderem:
 
                  
                    	
                      der direkte Download und die Wiedergabe am PC,


                    	
                      eine auf den Plattformen Android und iOS verfügbare und für die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Anwender✶innen optimierte App,


                    	
                      geschlossene Lesesysteme,


                    	
                      spezielle Daisy-Player,


                    	
                      die Web-Box, ein barrierefrei gestaltetes Internetradio und


                    	
                      das Angebot via Sprachassistenzsystem Alexa.


                  
 
                  Wichtig dabei ist, dass der Anteil der Beratungsarbeiten bei den Bibliotheken angestiegen ist, da Nutzer✶innen häufig Fragen haben, welche technischen Lösungen für sie am geeignetsten sind und wie sie sich bei Anwendungsproblemen verhalten können.
 
                 
                
                  Analoge und digitale Braille-Angebote
 
                  Ob Kurz- oder Vollschrift, Computer-8-Punkt-Braille oder die üblichen 6-Punkt-Darstellungen im Druckbereich, die Brailleschrift wird in Deutschland gelebt und nimmt in den Medibus-Bibliotheken einen entsprechend großen Raum ein. Keine Sprecher✶innen und keine Sprachsynthese vermögen es, blinden Leser✶innen einen adäquaten Zugang zum orthografisch korrekten Text zu vermitteln. Die Vermittlung von Kenntnissen zur Nutzung von Braille sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass blinde Menschen gleichberechtigt teilhaben können und nicht als Analphabet✶innen ausschließlich auf die Qualität der Diktierfunktion ihres Smartphones vertrauen müssen.
 
                  Da als Vorlage für die in Braille übersetzten Werke immer mehr E-Books von den Verlagen zur Verfügung stehen, gelingt es immer besser, den Korrekturaufwand zu senken, mehr Titel umzusetzen und in den Bestand der Bibliotheken zu integrieren. Ein Prozess der sich noch beschleunigen wird, wenn die Braille-Texte nicht nur auf Papier, sondern in digitaler Form zeitnah verfügbar sind. Ein wichtiger Bestandteil des oben bereits erwähnten Projektes ist es deshalb, Braille-Bücher über die zentrale Plattform zum Download anzubieten.
 
                 
                
                  E-Books im Format EPUB – Schlüssel für barrierefreie Medienvielfalt
 
                  Seit Gründung des DAISY Consortiums stand die Kooperation mit der IT Branche im Bereich des elektronischen bzw. multimedialen Publizierens im Vordergrund. Die Barrierefreiheits-Expert✶innen bringen sich in die Erarbeitung und Implementierung von Standards und Technologien auf diesem Gebiet z. B. beim World Wide Web Consortium (W3C)5 ein. Mit dem Format ePub3 und der dafür entwickelten technischen Richtline „Accessible EPUB 3“ (W3C 2023) in der Version 1.1. sind sehr konkrete Lösungen auf Basis des Formates HTML 5 in die Vorgaben des EAA eingeflossen, die von der Verlagsbranche zu berücksichtigen sind. EPUB Version 3 ist das E-Book-Format, in dem Inhalte so aufbereitet werden, dass sie auf verschiedenen Endgeräten angezeigt und mit Übertragungswerkzeugen wie der Daisy-Pipeline in andere Formate wie Braille oder synthetisch gesprochenen Text übertragen werden können.
 
                  EPUB Version 3 ist damit zum Schlüssel geworden, um blinden und sehbehinderten Bibliotheksnutzer✶innen eine breitere Medienvielfalt anzubieten. Medibus wird im Rahmen des aktuellen Projektes eine Download-Funktion für barrierefrei gestaltete E-Books im Format ePub3 anbieten und auch die entsprechenden Apps zum Lesen der Inhalte bereithalten. Kritisch ist zum Format EPUB Version 3 anzumerken, dass seine Struktur zur Speicherung von Buchinhalten für belletristische Werke zwar kaum Wünsche offenlässt, jedoch im Fach- und Sachbuchbereich momentan auf PDF und andere auf HTML 5 basierende Lösungsansätze zurückgegriffen wird.
 
                 
                
                  E-Books im PDF-Format
 
                  Ursprünglich wurde das PDF-Format für die ordentliche Reproduktion von Druckerzeugnissen entwickelt. Seiteninhalte sind bis heute oftmals ausschließlich als Bild verfügbar und somit von Screenreadern nicht durchsuchbar. Doch gibt es inzwischen sinnvolle Möglichkeiten, PDF-Dokumente barrierefrei aufzubereiten. Dabei sollten der PDF-UA-Standard6 (PDF Association 2013) und die WCAG berücksichtigt werden. Werden PDF-Dokumente barrierefrei aufbereitet, lässt es sich in ihnen, bei sinnvoller Einstellung des Adobe DC Readers und bei guter Hilfsmittelkenntnis, ähnlich wie auf Webseiten navigieren.
 
                  Neben EPUB und PDF kommen zunehmend auf HTML 5 basierende reine Web-Anwendungen und Darstellungen zum Einsatz. Sie finden beispielsweise bei der Gestaltung von Lehr- und Lernplattformen Anwendung, wenn diese barrierefrei ausgestaltet werden.
 
                 
                
                  Neue Zielgruppen und Integration internationaler Angebote
 
                  Mit der Ratifizierung des Marrakesch-Vertrages im Jahr 2017 in Deutschland konnten die Medibus-Bibliotheken ihre Angebote für neue Personengruppen erweitern. Zu den neuen Personengruppen gehören vor allem Menschen mit Legasthenie, die große Schwierigkeiten haben, umfangreiche Texte zu lesen, und Personen, die Bücher aufgrund einer Mobilitätseinschränkung nicht halten oder darin blättern können. Aktuell bieten die Bibliotheken diesen neuen Personengruppen den umfangreichen Hörbuchbestand zum Download an und verweisen auf die speziellen Apps und den Service zum Abruf der Hörbuchinhalte via Sprachassistenzsystem. Mit der Realisierung der Plattform für barrierefreie Leseinhalte wird sich das Angebot für diese neuen Nutzer✶innengruppen entscheidend erweitern lassen. Insbesondere sind barrierefrei gestaltete E-Books geeignet, die Wahrnehmungsmöglichkeiten von Menschen mit Legasthenie zu verbessern. Die Textinhalte der E-Books werden dabei am Bildschirm des PC, Tablets oder Smartphones angezeigt. Dabei kann der Text von einer synthetischen Stimme vorgelesen werden, wobei die ausgesprochenen Textbestandteile am Bildschirm hervorgehoben sind, was Nutzer✶innen die Möglichkeit gibt, das Werk mit zwei Sinnen gleichzeitig wahrzunehmen.
 
                  Der Marrakesch-Vertrag brachte den Medibus-Bibliotheken auch die Möglichkeit, barrierefreie digitale Inhalte aus anderen Ländern zu übernehmen und die eigenen Werke dort zur Verfügung zu stellen. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS Zürich) wurden in den letzten Jahren bereits Bestände englischsprachiger Hörbücher in den Katalog übernommen. Das dzb lesen kooperiert mit dem britischen Royal National Institute of Blind People (RNIB), der US-amerikanischen Library of Congress und mit Bookshare.org, um interessierten Nutzer✶innen internationale Braille-Texte und einen Zugang zu den von Bookshare bereitgestellten digitalen Werken zu ermöglichen.
 
                  Im Rahmen des internationalen Projektes „Accessible Book Consortium“ (ABC)7 der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization – Wipo) werden Verfahren und Apps entwickelt, die es den Anwender✶innen selbst ermöglichen, direkt im internationalen Bestand zu recherchieren und sich seine Inhalte herunterzuladen. Medibus wird sich an diesem internationalen Vorhaben beteiligen, wenn die Entwicklungen abgeschlossen sind und konkrete Angebote unterbreitet werden können.
 
                 
                
                  Leseförderung und Kooperationen mit Öffentlichen Bibliotheken
 
                  Ein zunehmender Aspekt der Arbeit der Medibus-Bibliotheken stellt die Leser✶innengewinnung, Leseförderung und die damit verbundene Kooperation mit Öffentlichen Bibliotheken dar. Häufig suchen ältere Menschen, die langjährige Nutzer✶innen ihrer lokalen Bibliothek sind, Rat, wie sie bei zunehmendem Sehverlust Zugang zu Literatur bekommen können. Diese Personengruppe ist mit den Angeboten der Spezialbibliotheken und den besonders geeigneten Formaten nicht vertraut. Sie fühlen sich auch nicht als sehbehinderte oder blinde Personen und brauchen deshalb professionelle Beratung und Unterstützung über eine Bibliothek in ihrer Nähe. Medibus engagiert sich in einem hohen Maße bei der Vermittlung und Sensibilisierung von Themen rund um die barrierefreie Ausgestaltung von Bibliotheken und bei der Definition von Zugangswegen für die Öffentlichen Bibliotheken zu den bei Medibus vorhandenen Beständen. Wichtig dabei ist, dass nur Personen Zugang zu diesen barrierefreien Angeboten erhalten, die unter die Regelungen des Urheberrechtsgesetzes § 45a–e fallen und die Öffentlichen Bibliotheken bereit sind, sich als sogenannte Befugte Stelle beim Patent- und Markenamt (Deutsches Marken- und Patentamt 2023) zu registrieren sowie ihre Fachkräfte entsprechend zu qualifizieren.
 
                  Eine aktive und kreative Leseförderung stellt darüber hinaus ein wichtiges Standbein der Nutzer✶innen-Gewinnung dar. Schüler✶innen, die in Förderzentren oder im inklusiven Unterricht lernen, sind nicht automatisch darüber informiert, welche Literatur für sie in verschiedenen Formaten bereitsteht. Die Lust am Lesen, aber auch am Tasten, Fühlen und Erobern der Bücherwelt zu vermitteln, ist damit eine weitere Kernaufgabe bibliothekarischer Öffentlichkeitsarbeit.
 
                 
               
              
                Medibus als Partner der Verlagsbranche im Prozess des inklusiven Publizierens
 
                In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die neuen Regelungen im rechtlichen Bereich und die technologischen Potenziale genutzt werden, um in einer engen Kooperation von Medibus mit den Vertreter✶innen der Buchbranche den Mangel an barrierefreier Literatur zu beseitigen.
 
                
                  Inklusives Publizieren
 
                  Dank der Ratifizierung des European Accessibiltiy Acts (EAA) hat das Thema inklusives Publizieren einen hohen Stellenwert in der Arbeit der Buchbranche bekommen. Unter Inklusivem Publizieren ist zu verstehen, dass für alle Menschen Literatur lesbar, bezahlbar und erreichbar veröffentlicht wird.
 
                  Das DAISY Consortium gründete 2020 das European Inklusive Publishing Forums (EIPF),8 das vom Medibus Vorsitzenden geleitet wird. Das Forum hat die Ziele, internationale Verlage zu sensibilisieren, Unterstützung- und Vermittlungsangebote im Themenfeld zu sammeln und möglichst in allen Ländern der EU Standorte und Arbeitsgruppen zu erreichen, die sich der Thematik widmen und gemeinsam an der Umsetzung der Ziele arbeiten.
 
                 
                
                  Die Task Force Barrierefreiheit des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
 
                  Seit Herbst 2020 arbeiten Vertreter✶innen der Buchbranche und Medibus in einer Task Force zusammen, um den Prozess der Ratifizierung des EAA im deutschen Buchmarkt zu forcieren und zu stützen. Bemerkenswert ist, dass aus allen Bereichen der Buchbranche (Verlage, Zwischen- sowie Sortimentsbuchhandel), aber auch Satzdienstleister und Lesegeräteanbieter sich in den Arbeitsgruppen engagieren. Seitens Medibus sind Expert✶innen aus Hamburg, Leipzig, Marburg, München und Zürich aktiv in die Arbeiten eingebunden. Koordiniert wird die Arbeit der Task Force von Kristina Kramer, der stellvertretenden Direktorin für Europa und internationale Angelegenheiten des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
 
                  Auf der Internetseite des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels sind die Ergebnisse der Arbeit der verschiedenen Arbeitsgruppen zusammengefasst. In den letzten zwei Jahren entstanden ausführliche Richtlinien und ergänzende Unterlagen. Die folgenden Unterlagen sind abrufbar:
 
                  
                    	
                      Gestaltung von E-Books im Format EPUB,


                    	
                      barrierefreie Gestaltung von PDF-Dokumenten nach dem UA-Standard und


                    	
                      eine Anleitung zur barrierefreien Gestaltung eines Web-Auftritts.


                  
 
                  Ergänzt wird das Angebot von einer umfangreichen Fragen- und Antworten-Liste und einem einführenden Handbuch zum Thema inklusives Publizieren der italienischen Organisation LIA, das aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde.9 Zusätzlich werden in Zusammenarbeit mit dem Mediacampus Frankfurt werden Online-Schulungsveranstaltungen angeboten, in denen die Richtlinien von Fachexpert✶innen erläutert und Fragen der Teilnehmer✶innen beantwortet werden.
 
                 
                
                  Metadaten, Zertifizierung und handhabbare Lesesysteme
 
                  Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt der Task Force ist das Thema Metadaten, also die Sammlung der Informationen, die gebraucht werden, damit Buchhändler✶innen oder potenzielle Käufer✶innen erkennen können, ob und in welcher Form das digitale Werk barrierefrei gestaltet ist. In dieser Arbeitsgruppe geht es dabei auch um die Schnittstellen zu Verkaufs- oder öffentlichen Bibliotheksportalen, die diese Angaben ebenfalls benötigen, um ihre Kund✶innen zu informieren. Offen ist aktuell dabei noch die Frage, wie eine Zertifizierung von digitalen Werken aussehen kann, die die Qualität der barrierefreien Aufbereitung dokumentiert und sowohl den Anbieter✶innen als auch den Nutzer✶innen dieses Wissen vermittelt.
 
                  Für den Test von EPUB-Inhalten hat das DAISY Consortium ein Prüfwerkzeug (Daisy Consortium 2022) geschaffen, das von Medibus mit einer deutschen Bedienoberfläche versehen wird. Zur Prüfung von PDF-Dokumenten nach dem PDF/UA-Standard steht das kostenlose Prüftool Pac, das inzwischen von der PDF/UA-Association10 verwaltet wird, zur Verfügung. Test- und Zertifizierungswerkzeuge zu aktualisieren und den sich entwickelnden Anforderungen entsprechend anzupassen, ist eine neue wichtige Aufgabe für Medibus, die in Zusammenarbeit mit der Verlagsbranche nachhaltig und im erforderlichen Umfang umgesetzt werden muss. Gleiches gilt auch für den Bereich der E-Book-Reader (sowohl die Hardwareplayer als auch die Softwarelösungen), die in der Lage sein müssen, die Barrierefreiheitskriterien zu erfüllen und die eine entsprechende Gebrauchstauglichkeit besitzen, damit Anwender✶innen assistiver Technologien die Werke uneingeschränkt nutzen können.
 
                  Die zahlreichen Barrierefreiheitsaktivitäten werden komplettiert von der größten Herausforderung, vor der die Buchbranche und Medibus stehen. Im folgenden Abschnitt wird darauf eingegangen, wie im Bereich der Bildungsmedien der Vielzahl offener Fragen und Lösungen nachgegangen wird.
 
                 
                
                  Herausforderungen bei der barrierefreien Aufbereitung digitaler Bildungsmedien
 
                  Vergleicht man heutige gedruckte Schulbücher mit solchen, die eine vorherige Schüler✶innengeneration zum Lernen verwendet hat, fällt auf, dass sie mit erheblich mehr Kästen, Bildern und optischen Orientierungshilfen versehen sind. Zudem verweisen sie auf Apps, Webseiten und/oder Dokumente im Internet, die ebenfalls im Unterricht zur Vertiefung der Lerninhalte oder zur Veranschaulichung bestimmter Sachverhalte eingesetzt werden können. Will man Schüler✶innen beispielsweise ein gedrucktes Mathematikbuch in einer Braille- oder einer elektronischen Fassung zugänglich machen, kann es Monate dauern, bis der Einsatz im Unterricht möglich ist. Die übertragenden Institutionen erhalten das Werk häufig als Bild-PDF und müssen textliche Inhalte in eine durchsuchbare und strukturierte Form bringen, jedes Bild beschreiben, jede Tabelle barrierefrei erstellen, alle mathematischen Ausdrücke in eine les- und erfassbare Form umsetzen und die Inhalte in eine für Hilfstechnologien sinnvolle Reihenfolge bringen. Häufig wird bei der Umsetzung mit dem von den Medienzentren und Medibus entwickelten E-Buch-Standard (Augenbit 2022) gearbeitet, in dem Dateien als Worddokumente umgesetzt und mit sogenannten E-Buch-tags versehen werden, damit sich Elemente wie Lückentext, Bildbeschreibungen und zusammenfassende Kästen schnell auffinden lassen. Videoinhalte und interaktive Lernspiele kommen in diesem Standard nicht vor. Die elektronisch abrufbaren Inhalte, auf die in gedruckten Büchern verwiesen wird, sind nicht barrierefrei zugänglich. Zukünftig werden Lerninhalte noch stärker in vielfältiger digitaler Form präsentiert. Dabei werden Videoinhalte, Lernspiele oder durch künstliche Intelligenz bereitgestellte Inhalte wie z. B. an die Gewohnheiten und Möglichkeiten der Schüler✶innen angepasste Aufgabenvorschläge der Plattformen eine maßgebliche Rolle spielen.
 
                  Durch die Zusammenarbeit mit dem Verband der Bildungsmedien,11 vielen Bildungsverlagen, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Medibus werden Ansätze gesucht, auch Bildungsmedien bis zum Jahr 2025 barrierefrei umzusetzen. Dabei werden Verlagsprodukte getestet, Mitarbeitende geschult, Prozesse angesehen und externe Dienstleistende sowie Autor✶innen eingebunden. Das Ziel ist, Lerninhalte zeitnah für einen inklusiven Unterricht zur Verfügung zu stellen. Alle beteiligten Akteur✶innen stehen hier vor großen Herausforderungen. Für Verlage bedeutet es viel Aufwand, sich in die geltenden Standards zur Gestaltung von elektronischer Barrierefreiheit einzuarbeiten (WCAG, EPUB, PDF und einschlägiger europäischer Normen). Geht man vom Idealfall aus, liefern die Verlage ab 2025 nach den genannten Standards Inhalte auf barrierefrei erstellten Webseiten und/oder als barrierefreies E-Book.
 
                  Im digitalen barrierefreien Lernangebot der Zukunft haben alle Bilder eine kurze Beschreibung, dasselbe gilt auch für Videoinhalte. Für Screenreader und Vergrößerungstechnologien ist zumindest grob eine sinnvolle Reihenfolge gewählt, die Inhalte sind strukturiert und über die Tastatur bzw. mobil auf entsprechenden Endgeräten bedienbar. Für die Medienzentren an Förderschulen und Medibus gibt es einerseits die berechtigte Hoffnung, dass zukünftig ein Teil der momentan zu leistenden Arbeit entfällt, denn für die Umsetzung eines als Bild-PDF vorliegenden Textes ist weniger Aufwand erforderlich. Andererseits steigen die Anforderungen an qualifizierte Beratung und Begleitung. Verlage brauchen dabei unbedingt nachhaltig Unterstützung von Barrierefreiheitsexpert✶innen, um Lösungen zu entwickeln, mit denen blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen visualisierte Zusammenhänge erkennen und bearbeiten können.
 
                  Eine Besonderheit im Bereich der Bildungsmedien sind die bereits erwähnten Lernplattformen. Bei näherer Betrachtung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetz stellt man fest, dass eine Lernplattform kein Schulbuch ist und daher, sofern sie nicht unter der Aufsicht eines Bundeslandes steht oder in dessen Eigentum fällt, ihre barrierefreie Aufbereitung nicht verpflichtend ist. Auch ein Arbeitsblatt oder Sammelbände mit vielen Arbeitsblättern könnten unter eine Ausnahmeregelung im Gesetz fallen. Somit tun die Medienzentren und Medibus-Bibliotheken gut daran, bewährte Übertragungs- bzw. Umsetzungskonzepte den sich wandelnden Erfordernissen anzupassen, da sie auf längere Sicht unverzichtbar sind.
 
                 
               
              
                Schlussbemerkung
 
                Zukünftig werden blinde, seh- und lesebehinderte Nutzer✶innen mit vielen Formaten, zahlreichen Endgeräten zu deren Nutzung und mit einer größeren Zahl von barrierefreien Werken konfrontiert. Die Medibus-Bibliotheken haben die Aufgabe, Verlage aus dem Fach-, Sach-, Belletristik- und Bildungsbereich darin zu unterstützen und dauerhaft zu begleiten, Medien barrierefrei anzubieten. Zentral wird dabei sein, für alle Alters- und Wissensstufen Beratungs- und Schulungsangebote vorzuhalten. Eine bleibende Aufgabe von Medibus wird es sein, Braillebücher und Großdruckformate für hochgradig sehbehinderte Personen zu erstellen, da Verlage in diesem Bereich kaum kommerzielle Interessen entwickeln werden.
 
                Zwar sind auch kommerzielle Web-Shops für E-Books und Hörbücher ab 2025 barrierefrei zu gestalten, doch wird für viele späterblindete und/oder mehrfachbehinderte Menschen die Geschwindigkeit, in der sich Plattformen ändern, eine große Hürde bleiben. Damit für solche Personen das Recht auf Bildung und das Recht auf eine Zugänglichkeit zu Literatur bestehen bleibt, wird es spezielle Angebote geben müssen, über die E-Books, Braillebücher, Hörbücher und Produkte im Großdruck ausgeliehen und verbreitet werden können. Medibus arbeitet an der Realisierung einer solchen, auf die Bedürfnisse der speziellen Nutzer✶innengruppe ausgerichteten Plattform.
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              Der Beitrag beleuchtet die Zusammenarbeit zwischen Öffentlichen und spezialisierten Bibliotheken und wie sie dazu beiträgt, barrierefreie Angebote sichtbar und nutzbar zu machen. Als Best Practice-Beispiel wird die Kooperationsinitiative „Chance Inklusion“ vorgestellt.
 
              
                Was bedeutet eigentlich „behindert“
 
                Der Blick auf Menschen mit Behinderung hat sich vom medizinischen Modell in den 1970er Jahren zum Sozialen Modell gewandelt. Im medizinischen Modell gilt der Mensch als behindert, weil sein Körper als „nicht normal“, als „krank“ angesehen wird. Mit dem Wandel zum Sozialen Modell verschiebt sich der Blick von einer defizit-orientierten Wahrnehmung behinderter Menschen hin zu einer menschlichen Perspektive, die Behinderung als Ergebnis vielfältiger gesellschaftlich bedingter Faktoren sieht, mit dem Grundsatz: Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert durch Barrieren in der Umwelt. Barrieren können vielfältig sein, z. B. Treppenaufgänge, fehlende Texte in Braille oder leicht lesbarer Sprache oder auch fehlende digitale Barrierefreiheit. Dies trägt dazu bei, dass nicht alle Menschen ihre Grundrechte wahrnehmen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können (Maskos / Kaiser 2023).
 
               
              
                Die Aufgabe der Öffentlichen Bibliotheken
 
                Bibliotheken sind Orte des Miteinanders, die täglich von vielen Menschen frequentiert werden. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass Menschen ihr Grundrecht auf Zugang zu Information wahrnehmen können. „Dieses Recht schließt die Freiheit ein […] über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten“,1 sowie die Möglichkeit, sich aus „allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“.2
 
                Das Schlüsselwort ist hier „Zugang“! Nur wenn ein gleichberechtigter, barrierefreier Zugang zu Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen gewährleistet wird, können auch Menschen mit Behinderung ihre Grundrechte wahrnehmen. Bibliotheken, als öffentlich-rechtliche Einrichtungen, sind seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verpflichtet, diesen Zugang zu gewährleisten.
 
                Der Schwerpunkt Öffentlicher Bibliotheken liegt derzeit noch nicht auf der Bereitstellung barrierefreier Medien. Dennoch stellt ein Großteil von Bibliotheken Dienstleistungen für blinde und sehbehinderte Menschen bereit, wie aus einer Umfrage des dbv unter seinen Mitgliedsbibliotheken hervorgeht.3 Da Menschen mit Behinderung häufig wohnortnahe Angebote in Anspruch nehmen, sind Bibliotheken nicht selten die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, sich zu barrierefreien Medienangeboten beraten zu lassen.
 
               
              
                Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)
 
                Das dzb lesen ist eine Bibliothek für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen. Als Produktionszentrum macht es Medien zugänglich, indem gedruckte Publikationen speziell aufbereitet werden. Das dzb lesen produziert Braillebücher und -zeitschriften, Braillenoten, barrierefreie Hörbücher, tastbare Bilder sowie Großdruck und digitale Angebote. Als Ansprechpartner für Barrierefreiheit bietet das dzb lesen seinen Nutzer✶innen einen vielfältigen Service an. Es agiert in einem weitreichenden Netzwerk und fördert den Austausch mit Expert✶innen auf dem Gebiet der Barrierefreiheit.
 
                Alle Medien und Services des dzb lesen stehen folgenden Personengruppen zur Verfügung:
 
                
                  	 
                    Personen mit Blindheit,


                  	 
                    Personen mit Lesebehinderung,


                  	 
                    Personen mit Sehbehinderung,


                  	 
                    Personen mit körperlicher Beeinträchtigung.


                
 
                
                  [image: Buchdeckel und aufgeschlagene Seite aus: Patrícia Melo: Der Nachbar. Ein Ringbuch in großer und kontrastreicher Schrift.]
                    Abb. 1: Buchdeckel und aufgeschlagene Seite aus: Patrícia Melo: Der Nachbar. Quelle: dzb lesen.

                 
               
              
                Gemeinsam für mehr Inklusion und Barrierefreiheit
 
                Bibliotheken sind seit jeher ein verlässlicher Partner für Menschen, die Lesen wollen, die sich Wissen aneignen und sich informieren möchten. Für die genannten Personen ist hierbei die Bereitstellung barrierefreier Formate und Zugänge ausschlaggebend.
 
                Der Erwerb und die Bereitstellung barrierefreier Medien ist Öffentlichen Bibliotheken erheblich erschwert. Um einen Bestand an barrierefreien Medien aufzubauen, ist zunächst die Meldung als befugte Stelle beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) notwendig. Letztendlich dürfen die barrierefrei aufbereiteten Medien ausschließlich den genannten Personen zur Verfügung gestellt werden.4 Dies gilt für alle Medien, die eine urheberrechtlich relevante Vorlage haben und damit der Schrankenregelung unterliegen. Für Bibliotheken stellt dieser Umstand eine erhebliche Hürde dar, da eine „kontrollierte Herausgabe“ bestimmter Medien immer mit (personellem) Mehraufwand verbunden ist.
 
                Dennoch ist es möglich, der genannten Personengruppe in Öffentlichen Bibliotheken barrierefreie Medien anzubieten und dabei den zentralen Aspekt der Niedrigschwelligkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Spätestens an diesem Punkt ist eine Zusammenarbeit mit spezialisierten Einrichtungen sinnvoll, um im Rahmen einer Kooperation vorhandene Ressourcen zu nutzen und Wissen zu teilen. Eine Kooperation kann so gestaltet werden, dass der Übergang zwischen den Einrichtungen kaum spürbar ist, was die Hemmschwelle, ein neues Medienformat zu nutzen, erheblich senkt (Stang 2023).
 
                
                  [image: Lachende Frau mit kurzem grauem Haar und Kopfhörern]
                    Abb. 2: Plakat der Initiative Chance Inklusion. Quelle: dzb lesen.

                 
               
              
                Zugänge schaffen: niedrigschwellig, unkompliziert
 
                Unter dem Motto „Chance Inklusion“ kooperieren seit 2016 Öffentliche Bibliotheken aus ganz Deutschland mit dem dzb lesen. Als Multiplikatoren vor Ort vermitteln ­Bibliotheksmitarbeiter✶innen die barrierefreien Medien aus dem dzb lesen an Personen, die herkömmlich gedruckte oder digitale Werke nicht im erforderlichen oder gewünschten Maße lesen oder handhaben können.5 Von dieser wertvollen Vermittlungsarbeit profitieren verschiedene Zielgruppen: ältere, spät von einer Augenerkrankung betroffene Menschen, denen häufig das Wissen und der Zugang zu barrierefreien Medien fehlt. Es ist allgemein bekannt, dass nach einer Diagnose die Weiterleitung zu Hilfsangeboten seitens der Augenärzte keine Selbstverständlichkeit darstellt. Für Kinder mit Legasthenie wiederrum eröffnen sich durch die Bereitstellung von Medien aus dem dzb lesen ganz neue Chancen, sich für ein Buch zu begeistern. Menschen mit körperlicher Einschränkung profitieren von Informationen zu einem sprachgesteuerten Zugang zu digitalen Medien, der für ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit unabdingbar ist.
 
                Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit, die mit Hilfe inklusiver Medien vor Ort ganz automatisch geschieht. Zum Beispiel im Kinderbuchbereich, in dem die tastbaren und inklusiven Multimaterialbücher aus dem dzb lesen bei allen Kindern für Freude sorgen. Zusätzlich informieren sie über die Möglichkeit, auch mit anderen Sinnen ein Buch zu erleben.
 
                Für Öffentliche Bibliotheken bedeutet die Kooperation mit dem dzb lesen, dass ein niedrigschwelliger und unkomplizierter Zugang zu barrierefreien Medien für eine Zielgruppe geschaffen wird, die den Bestand der Bibliothek nicht mehr in vollem Maße nutzen kann.
 
                Die barrierefreien Medien aus dem dzb lesen werden in Öffentlichen Bibliotheken auf unterschiedlichen Wegen zur Verfügung gestellt:
 
                
                  	 
                    Vermittlung: Die Bibliotheksmitarbeiter✶innen bieten eine grundlegende Beratung zu barrierefreien Medien an und unterstützen eine Anmeldung im dzb lesen. Hier wird eine selbstständige Nutzung der dzb lesen-Bestände durch den genannten Personenkreis forciert.


                  	 
                    Fernleihe: Das dzb lesen stellt ihren Partnerbibliotheken barrierefreie Medien über eine Fernleihe zur Verfügung. Die nehmende Bibliothek verleiht dem definierten Nutzendenkreis die im Leihverkehr erhaltenen Medien nach ihren eigenen Benutzungsbestimmungen. Die Nutzer✶innen der Öffentlichen Bibliothek müssen sich nicht zusätzlich im dzb lesen anmelden. Individuelle Bestellwünsche können somit unkompliziert und rasch ausgelöst werden.


                  	 
                    Bestandsaufbau: Für einen unkomplizierten Erwerb barrierefreier Medien empfehlen sich die Produkte aus dem dzb lesen-Verlag, die frei verkäuflich zur Verfügung stehen. Insbesondere die inklusiven Kinderbücher bieten sich durch ihren taktil und visuell äußerst ansprechenden Charakter für einen Bestandsaufbau an.


                
 
                
                  [image: Junge Menschen beim Lesen verschiedener Formate, u. a. mit einem Tablet und Kopfhörern.]
                    Abb. 3: Junge Menschen beim Lesen verschiedener Formate. Quelle: dzb lesen.

                 
               
              
                Mitmachen!
 
                Alle Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland haben die Möglichkeit, sich an der Kooperationsinitiative „Chance Inklusion“ zu beteiligen. Vorausgehend ist eine Schulung, in der das dzb lesen ausführlich vorgestellt wird, die Eckpunkte der Kooperation festgesteckt werden und grundlegend zu den Zielgruppen und zum Thema Barrierefreiheit in Öffentlichen Bibliotheken informiert wird. Die Schulung und die mit der Kooperation einhergehenden Services, inklusive der Kommunikationsmittel, sind für Öffentliche Bibliotheken kostenfrei. Ausgenommen hiervon ist der Bestandsaufbau.
 
                Das dzb lesen steht mit den Landesfachstellen für Öffentliche Bibliotheken der jeweiligen Bundesländer in Kontakt und informiert regelmäßig über die Arbeit mit den Bibliotheken. Weitere Informationen und Kontaktangaben sind auf der Seite des dzb lesen zu finden.
 
               
              
                Das dzb lesen – Ansprechpartner für Barrierefreiheit
 
                Das dzb lesen arbeitet in einem Netzwerk von Partner✶innen und Expert✶innen im Auftrag der Barrierefreiheit. Somit werden Ressourcen gebündelt und wertvolle Informationen, Erfahrungen und Expertisen mit den Partnerbibliotheken geteilt. Eine wichtige Schnittstelle ist die „AG Barrierefreiheit in (digitalen) Bibliotheken“. Die Arbeitsgruppe wurde 2018 von der Spezialbibliothek des Deutschen Instituts für Menschenrechte und dem dzb lesen gegründet. 2020 wurden die AG und ihre Themen in die Kommission „Kundenorientierte und inklusive Services“ des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) eingebunden. In der Veranstaltungsreihe „Barrierefreiheit in Bibliotheken: Alles inklusive“ finden Vorträge und Gespräche rund um die Themen Barrierefreiheit und Inklusion statt.
 
                Daneben beherbergt das dzb lesen die Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik im Freistaat Sachsen und hält mit BIKOSAX einen einmaligen Service vor. Mit diesem gelingt es, sächsische Behörden auf dem Weg zu Barrierefreiheit zu beraten und zu schulen
 
               
              
                Internationale Beispiele
 
                
                  Schweden: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
 
                  Die schwedische Agentur MTM6 für barrierefreie Medien setzt sich dafür ein, Medien zugänglich zu machen. Sie bezeichnet sich als nationales Wissenszentrum für barrierefreie Medien in Schweden. MTM erleichtert den Zugang zu Literatur im Rahmen des Marrakesch-Vertrags, indem es Daisy-Hörbücher, Bücher in Brailleschrift und elektronische Lehrbücher produziert und diese über die digitale Bibliothek „Legimus“ zur Verfügung stellt.
 
                  In Schweden arbeiten MTM und Bibliotheken eng zusammen, um den Menschen Zugang zu barrierefreien Hörbüchern zu verschaffen. Diese Zusammenarbeit wird als das schwedische Hörbuchmodell bezeichnet. Die Öffentlichen Bibliotheken informieren zu barrierefreien Medien und vermitteln direkt an die digitale Bibliothek „Legimus“ weiter. Die Hörbücher und Hörzeitschriften werden entweder auf einen Daisy-Player übertragen oder über eine App zur Verfügung gestellt. Die Bibliothek unterstützt diesen Service, hilft bei technischen Fragen und verleiht bei Bedarf Abspielgeräte.
 
                 
                
                  Belgien: Luisterpunt
 
                  Die Luisterpuntbibliotheek7 in Brüssel sieht lokale Bibliotheken als wichtige Partner, wenn es darum geht, Menschen mit Seh- oder Lesebehinderung zu erreichen. Ganz selbstverständlich geht man davon aus, dass Kinder mit Legasthenie oder Menschen mit einer Sehbehinderung eine Bibliothek besuchen und vor Ort attraktive Angebot erwarten dürfen.
 
                  Die Bibliotheken vermitteln entweder eine Anmeldung in der Luisterpuntbibliotheek oder sie bauen mit Unterstützung der Luisterpuntbibliotheek einen eigenen Daisy-Hörbuchbestand auf, der vor Ort intensiv beworben wird. Kinder und Jugendliche mit Legasthenie werden mit einem „Anders lesen Aufkleber“ auf den Buchrücken darauf aufmerksam gemacht, dass das entsprechende Buch als Daisy-Hörbuch zur ­Verfügung steht: ideal zum gleichzeitigen Lesen und Hören.
 
                 
               
              
                Ausblick
 
                Personen mit Behinderung als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft anzusehen, bedeutet, sie in alle Bereiche dieser Gesellschaft zu integrieren. Das gelingt, indem Angebote in Bibliotheken zugänglich gemacht werden. Inklusion ist ein Menschenrecht und gilt für alle Menschen. Das bedeutet auch, sich von dem Gedanken an einen „besonderen Service“ zu verabschieden, denn wenn etwas selbstverständlich ist, muss es nicht als „besonders“ hervorgehoben werden.
 
                Eine Unterteilung in „behindert“ und „nicht behindert“ ist überholt. Stattdessen fragt eine inklusive Bibliothek: Welche Bedürfnisse haben die vielen unterschiedlichen Menschen, die täglich die Einrichtung besuchen. Auch der Begriff „besondere Bedürfnisse“ würde wegfallen, denn ab wann gelten Bedürfnisse als „besonders“ und bis wohin sind sie noch „normal“? Weltweit zeigen Beispiele, dass die Zusammenarbeit zwischen Öffentlichen und spezialisierten Bibliotheken dazu beiträgt, barrierefreie Angebote sichtbar zu machen und gesellschaftliche Teilhabe sowie Akzeptanz zu ermöglichen. Denn Lösungen gibt es, wie Raúl Krauthausen so passend formuliert: „Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden.“ (Krauthausen 2023)
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              Darum gilt Punkt vor Reliefstrich! Warum überhaupt Punkte? Und dazu so wenige?
 
            

             
              Petra Aldridge 
              
 
              Vivian Aldridge 
              
 
            
 
             
              „Der Bericht über meinen Tod ist stark übertrieben“, so reagierte Mark Twain auf einen versehentlich veröffentlichten Nachruf. Wie oft hätte auch die Brailleschrift Gelegenheit gehabt, Ähnliches zu konstatieren? Die Brailleschrift behauptet sich immer von neuem, vollzieht in unregelmäßigen Abständen stille Revolutionen. Es ist erstaunlich, wie eine Handvoll – nein, Fingervoll ‒ Punkte zu solchen Metamorphosen fähig ist.
 
              Kulturgut Brailleschrift, das ist viel mehr als nur deutschsprachige Texte. Wie werden mathematische Formeln, chemische Symbole, Musiknoten, fremde Sprachen gelesen und geschrieben? Wie ist der Umgang mit Daten, Emoticons, Lückentexten? Wie kann ein Schriftstück übersichtlich – für sich und für andere – gestaltet werden?
 
              
                Wie das Relief auf den Punkt kam
 
                Schon 1786 produziert Valentin Haüy in Paris das erste Buch für blinde Menschen. Dazu lässt er erhabene Reliefbuchstaben mit Drucklettern prägen. Etwa 20 Jahre später entwickelt Johann Willhelm Klein in Wien einen anderen Ansatz: Nagelstiche bilden die Umrisse der Buchstaben der Stachelschrift. Reliefbuchstaben sind zwar visuell gut zu lesen, für den Finger sind sie entweder zu klein, als dass die kleinen Linienunterbrüche deutlich werden, die etwa ein „e“ von einem „s“ unterscheiden. Oder aber sie sind so groß, dass der Finger die Form abfahren muss, was viel Zeit kostet und Lesen zum Entziffern degradiert. Dazu kommt, dass sich das Schreiben mühsam und langsam gestaltet. Zwar wird für Stachelschrift keine Druckpresse benötigt, die Handhabung der hölzernen Typen mit den entsprechenden Nagelkonstellationen ist jedoch nicht leicht und die selbstständige Schriftproduktion bleibt eher im Reich der Theorie.
 
                Vor 200 Jahren erkennt ein blinder Junge in einer Pariser Schule das Potenzial der sonst eher belächelten Schriftpunkte eines ehemaligen Artillerieoffiziers, der nicht nur die Idee von einer Punktmatrix, sondern auch einer kleinen und einfachen Schreibtafel für deren Erzeugung liefert. Aus diesen Grundsteinen Charles Barbiers entwickelt der Schüler Louis Braille Zeichen. Deren Form und Größe ermöglichen fließende Lesebewegungen, da sie jeweils im Ganzen und mit allen Einzelheiten von der Fingerkuppe erfasst werden. So sind er und seine Kameraden in der Lage, nicht nur sicherer und schneller zu lesen, sie haben endlich eine Schrift, die sie selber schreiben können. Sie sind nicht mehr passive Empfänger von Schriftstücken, sondern aktive Schreiber.
 
                Damals noch Teenager, reduziert Louis Braille die Dimensionen der Zeichen von Barbiers zwölf auf sechs Punkte, angeordnet wie die Augen einer Würfel-6 – zwei nebeneinander und drei übereinander. Dieser Vorteil für den Finger hat den Nachteil, dass sich daraus lediglich 64 Zeichen inklusive des Leerzeichens ergeben. Wie der erfinderische Franzose damals auf seine geniale Lösung kommt, kann man nur spekulieren; sie nimmt aber moderne Techniken vorweg, ohne die ein Computer niemals Tausende verschiedene Zeichen mit jeweils wenigen Bytes speichern könnte. Gewisse Braillezeichen ordnet Louis Braille keinem Buchstaben oder anderem Zeichen zu. Er verwendet sie als ‒ im modernen Braillejargon genannten ‒ „Ankündigungszeichen“, um die Bedeutung der folgenden Zeichen zu ändern. Das nur aus dem Punkt 1 (links oben) bestehende Braillezeichen ist normalerweise als kleines „a“ zu lesen. Stellt man ihm ein „Großschreibzeichen“ voran, liest man es als großes „A“. Mit vorausgehendem „Zahlzeichen“ ist es kein Buchstabe mehr, sondern die Ziffer 1. Auch fremde Alphabete wie das griechische lassen sich so wiedergeben.
 
                Die Zeichen lassen sich nicht auf Schrift im engeren beschränken. Louis Braille will auch Musiknoten lesen und schreiben können. Also verwendet er für sie dieselben Braillezeichen mit nochmals anderen Bedeutungen. Es existieren ebenfalls Notationen für solch unterschiedliche Themenbereiche wie Mathematik, Chemie, Schach oder ­Stricken.
 
               
              
                Brailleschrift ist (k)ein exklusives Medium
 
                Obwohl seit eh und je das Schreiben genauso zu den Kulturtechniken gehört wie das Lesen, wollen damals viele der sehenden Lehrpersonen nur Nachteile an der neuen Schrift erkennen: Eine Sonderschrift, die von sehenden Personen nicht ohne besondere Kenntnisse gelesen werden kann, trenne ihre blinden Nutzenden nur noch mehr von der Umwelt und sei keine Schrift, sondern eher ein (Geheim-)Code. Im Französischen und Englischen wird bis heute das Wort „Code“ für das Braillesystem verwendet.
 
                Die Abweichung zur visuellen Schrift ist jedoch nicht der Geheimhaltung zuzuschreiben. Vielmehr entspringt sie den spezifischen Anforderungen des Tastsinns. Und trotzdem braucht die Brailleschrift nach ihrer Erfindung in 1825 ein halbes Jahrhundert bevor sie in Frankreich etabliert (siehe Abb. 1) und in der europäischen und nordamerikanischen Pädagogik als Mittel der Wahl allgemeine Anerkennung findet. Der Versuch, für jede Sprache die Zeichen optimal neu zuzuordnen, weicht im Laufe der Zeit der Erkenntnis, dass die Nachteile einer neuen Zuordnung die Vorteile überwiegen. So wird das französische Grundsystem übernommen und lediglich soweit notwendig für die jeweiligen Sprachen modifiziert. Zum Beispiel entfallen in der deutschen Schrift die französischen Akzentbuchstaben, dafür kommen die deutschen Umlautbuchstaben und „ß“ dazu.
 
                
                  [image: Das Braillealphabet in Postkartengröße zeigt die Braillebuchstaben, darunter ist jeweils der Buchstabe in Schwarzschrift in Großbuchstaben abgebildet. Beendet wird das Alphabet von einem Ausrufezeichen.]
                    Abb. 1: Das deutsche Braillealphabet (Quelle: dzb lesen).

                 
                
                  Eine Schrift für blinde Menschen – Motor für technischen Fortschritt
 
                  Die Anzahl der Bücher in den bescheidenen Braillebibliotheken wächst im Laufe der Jahre. Privatbesitz ist wenig attraktiv, nicht nur, weil die Bücher voluminös sind. Wenige Bücher werden gedruckt. Die meisten werden bis zum Aufkommen der Computerproduktion als Einzelexemplare von Hand abgeschrieben. Für das Schreiben steht anfangs lediglich die Brailletafel zur Verfügung. Deren Grundplatte ist mit kleinen Mulden oder Nuten versehen, in die die Punkte einzeln mit einem Griffel von der Rückseite des Papiers gestanzt werden. Der obere Teil ist eine Art Führungsschablone mit einer Aussparung für jedes einzelne Sechspunktefeld.
 
                  Ab Ende des 19. Jahrhunderts werden Bogenmaschinen entwickelt, mit denen ein Zeichen durch die gleichzeitige Betätigung einer Kombination von Tasten entsprechend der Punktkombination erzeugt wird, so wie bei der 1899 von Johann Wilhelm Picht in Deutschland entwickelten und 1901 patentierten Maschine. Die damalige Berufswelt blinder Menschen widerspiegelnd, folgte 1910 sein Braille-Stenografie-Gerät, bei der ein Streifen den Papierbogen ersetzt, um bei der Stenotypie die Zeit der Zeilenschaltung einzusparen.
 
                  Der Druck des ersten Braillebuches ist 1847 in England belegt und nur zwei Jahre später geht in Paris eine erste Druckmaschine für Brailleschrift in Betrieb. In Deutschland leistet 1894 bereits der Verein zur Beschaffung von Hochdruckschriften und Arbeitsmöglichkeiten für Blinde, das heutige dzb lesen, einen frühen inklusiven Beitrag als erste öffentliche Blindenbücherei mit Druckerei.
 
                  Zur selben Zeit beschäftigte sich auch der engagierte blinde Lehrer Theodor Staub in Zürich mit der Brailleschrift. Sein Ziel ist eine schweizerische Blinden-Leihbibliothek wie es sie bereits im Ausland gibt. Dank seiner Kontakte zu Brailledruckereien und Verlagshäusern sowie finanzieller Unterstützung von Förderern, beginnt die Schweizerische Blinden-Leihbibliothek 1904 mit 190 Büchern und einem Kapital von 200 Schweizer Franken ihre Tätigkeit. Sogenannte Blindenbibliotheken sind seit jeher nicht nur Bücherausleihen, sondern sind in der Entwicklung von Produktionsprozessen sowie in der kulturellen und beruflichen Förderung blinder Personen tätig. Ein Blick ins Jahr 1968 belegt das fortwährende, untrennbare Verständnis von kultureller und beruflicher Inklusion sehr eindrucksvoll: Damals initiierte die Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (heute dzb lesen) das europaweit wegweisende Experiment der Ausbildung blinder Menschen zum „Facharbeiter für elektronische Datenverarbeitung – Spezialisierungsrichtung Programmierung“.
 
                 
                
                  Braille geht digital
 
                  Das Aufkommen der Computer leitet einige revolutionäre Entwicklungen in Bezug auf Braille ein. Der Computer beflügelt von nun an die Brailleproduktion. Bücher müssen nicht mehr abgeschrieben werden; mehrere Kopien können erzeugt und in Bibliotheken bereitgestellt werden. Sie können eingescannt oder als Daten von den Verlagen übernommen werden. Die computerunterstützte Konvertierung in Brailleschrift erfolgt je nach Art des Inhalts und der Fehlertoleranz mehr oder weniger automatisiert. Gedruckt wird zum größten Teil an computergesteuerten Brailledruckern, die nicht mehr die improvisierten Züge der Ende der 1960er Jahre zu diesem Zweck umgebauten Nadeldrucker aufweisen.
 
                  Mitte der 1970er Jahre folgen die ersten Braillezeilen, Displays aus Matrizen von beweglichen Punkten, auf denen Text vom Bildschirm in Brailleschrift erscheint, und so einen sofortigen Zugang zum Bildschirminhalt ermöglicht. Die 1980er Jahre stehen dann wie nie zuvor für die technologische Inklusion blinder Menschen ins Berufsleben. Die damals zumeist textbasierten PCs ermöglichen ihnen eine durchaus selbstständige und effiziente Arbeitsweise. Der Preis ist jedoch eine Abweichung der Computerbrailleschrift von der herkömmlichen. Die ersten Computersysteme nutzen 256 verschiedene Zeichen und so entsteht die Idee, nicht 6, sondern 8 Punkte für die Braillewiedergabe zu verwenden. Daraus ergeben sich 256 verschiedene Braillezeichen ‒ ein Braillezeichen für jedes Computerzeichen. Also weg vom Prinzip eines Braillezeichens mit mehreren Bedeutungen. Inzwischen können an einem Computer mehr als Hunderttausend verschiedene Zeichen wiedergegeben werden. Das muss das in die Jahre gekommene Computerbraille nachholen ‒ und das ist ohne die altbewährte Technik der „Ankündigungszeichen“ wiederum nicht möglich.
 
                 
                
                  Schrift ist nicht out
 
                  Bekanntlich erlaubt nicht nur die Braillezeile den Zugang zum Computer, sondern auch die Sprachausgabe. Seit deren Erscheinen haben die Pessimisten – schon wieder – Hochkonjunktur und erklären: Der Computer macht der Brailleschrift den Garaus! Gegen die Sprachausgabe hat die Brailleschrift keine Chance!
 
                  Ähnliches hörte und hört man immer wieder. Als die ersten Hörbücher erscheinen wird die Brailleschrift bereits totgesagt, denn blinde Personen, die die Brailleschrift nicht beherrschen und Späterblindete können weiterhin Literatur konsumieren, auch ohne die taktile Schrift zu lernen.
 
                  Die Geschichte weiß jedoch: Es kommt immer wieder anders. Das Lesen übers Ohr und über den Finger ist nicht gleich. Trotz immer handlicherer und leichter zugänglicher Hörbücher bleibt ein Bedarf am aktiven, selbstgesteuerten Braillelesen. Auf der anderen Seite bleibt die Anwendung der Brailleschrift nicht stehen, sie befindet sich im stetigen Wandel, natürlich nicht zuletzt im Zuge der Digitalisierung.
 
                 
                
                  Braille macht Schule
 
                  Der Computer hat sich selbstverständlich auch in der Blindenpädagogik unverzichtbar gemacht und so den Einsatz der Brailleschrift in der Schule sehr verändert. Es wird zum Beispiel weniger Braille geschrieben, da an der QWERTZ-Tastatur Eingetipptes sowohl am Bildschirm als auch über Braillezeile oder Sprachausgabe zugänglich ist. Mit der Sprachausgabe ist zwar eine rasche Informationsaufnahme möglich. Die Auseinandersetzung mit Rechtschreibung und Zeichensetzung ist dagegen weniger konkret als beim Braillelesen. In der Schule wird unter anderem deswegen oft die Braillezeile als Mittel der Wahl für viele Situationen gesehen.
 
                  Der gesamtgesellschaftliche Trend weg von papierenen Lehrmitteln hin zu digitalen ist in der Braillewelt nichts Neues. Das Braille wird in diesem Fall nicht im Verlag erzeugt, sondern vom Screenreader an der Braillezeile. So lässt sich nun ein Laptop anstelle der voluminösen Braillebücher mitnehmen. Allerdings müssen spezialisierte Fachstellen die Bücher für das Lesen an der Braillezeile aufbereiten, insbesondere wenn es gilt, mathematische oder andere technische Inhalte und eine visuell ausgerichtete Gestaltung umzusetzen. Gängige Braillezeilen stellen nur eine Zeile von Zeichen zur Verfügung, für portable Systeme meist höchstens vierzig – da ist die Orientierung im Buch anders als auf Papier. Digital stehen bessere Suchmöglichkeiten zur Verfügung; das Überblicken verschiedener Elemente auf einer Seite ist dafür schwieriger. Diagramme und Grafiken können im Allgemeinen nur noch beschrieben oder analog zur Verfügung gestellt werden.
 
                  Auf einem Blatt Papier lassen sich räumliche Beziehungen zwischen Schriftelementen darstellen und vom Lesenden leichter nachvollziehen. Im Vergleich zur einzeiligen Präsentation an einer Braillezeile bietet das Medium Papier im Lernprozess zunächst eine bessere Übersicht. Hier lässt sich Schrift zudem mit grafischen Elementen kombinieren. Besonders in den ersten Schuljahren werden viele Lernkonzepte durch konkretes Handeln entwickelt, die später für abstrakte Denkvorgänge benötigt werden. So werden Zahlenkonzepte an physischen Objekten gelernt und später für die Rechnung mit Ziffern gebraucht. Viele Konzepte rund um die Schrift müssen ebenfalls konkret erarbeitet werden, sodass in dieser Phase Braille auf Papier unerlässlich bleibt. Ebenfalls ist die Braillebeschriftung von Landkarten, Diagrammen und geometrischen Zeichnungen kaum zu ersetzen – zumindest nicht ohne aufwändige elektronische Lösungen.
 
                  So bietet die Braillezeile einen vielseitigen und unerlässlichen Zugang zu digitalen und digitalisierten Schrifterzeugnissen. Der Umgang mit ihr will jedoch erlernt werden. Die Brailleschrift ist natürlich nicht für alle Situationen die optimale, geschweige denn die einzige Lösung. Am stärksten ist sie in einem Team von Kulturtechniken, in dem sie mal die Führung übernimmt und mal Hand in Hand mit anderen arbeitet. Es braucht Fingerspitzengefühl, damit sie sich zu keinem exklusiven, sondern einem inklusiven Medium entwickelt, nicht nur buchstäblich, sondern auch im übertragenen Sinn. Fingerspitzengefühl – und einiges an Wissen.
 
                 
                
                  Wieder das mit dem Schreiben
 
                  Die anfangs so revolutionäre Schreibbarkeit der Brailleschrift tritt seit Beginn des digitalen Zeitalters scheinbar immer weiter in den Hintergrund. In der Tat wird viel weniger Braille von Hand geschrieben, und am Computer kommt beinahe immer die QWERTZ-Tastatur zum Zug. Aber ausgerechnet beim allgegenwärtigen Smartphone kommt nach fast 200 Jahren wieder das Schreiben ins Spiel.
 
                  Die Betriebssysteme von Handys verfügen über eigene Screenreader, die standardmäßig installiert sind und nur noch aktiviert werden müssen, um das Gerät mittels Gesten und Sprachausgabe zu bedienen. Über eine Bluetooth-Verbindung kann zudem eine Braillezeile angeschlossen werden. Das Schreiben bleibt umständlich, sodass insbesondere viele blinde Nutzende auf die Spracheingabe für das Verfassen von Text und Befehlen zurückgreifen – mit allen Nachteilen des Falsch-verstanden-Werdens sowie der Abhängigkeit von Internetverbindungen. Hier kann die Brailleschrift auf zweierlei Weise Abhilfe bieten: Wird eine Braillezeile mit Schreibtasten angeschlossen, können diese für die Texteingabe verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist die virtuelle Brailletastatur. Diese Brailletastatur besteht aus sechs oder acht virtuellen Tasten an fixen Stellen des Displays, die jeweils einem Braillepunkt zugeordnet sind. Die einzelnen Zeichen werden geschrieben, indem gleichzeitig alle Tasten der Punktkombination gedrückt werden. Diese trifft man viel einfacher als die etwa 30 Tasten der normalen Displaytastatur. Geschrieben wird in Braille, erzeugt werden aber die Standardbuchstaben des Systems. Auch hier tritt der inklusive Aspekt fingerscheinlich zutage. Fast 200 Jahre nachdem sie die blinde Bevölkerung aus der Schreiblosigkeit befreit, löst die Brailleschrift wieder das Problem der Verfügbarkeit von Lektüre sowie des Schreibens!
 
                 
               
              
                Totgesagte leben länger
 
                Die neuen Technologien haben der Brailleschrift den Todesstoß nicht gegeben. Sie haben ihr neue Möglichkeiten eröffnet. Manch angestammtes Einsatzgebiet verlässt die Brailleschrift, nur um sich neue zu sichern. Hilfsmittelfirmen und Softwareentwickler – und nicht zuletzt Bibliotheken für blinde und sehbehinderte Menschen – erkennen das neue Potenzial. Noch nie gab es eine so große Vielfalt an handlichen Braillezeilen und Apps, die den Download immer komfortabler machen und das Lesebedürfnis mit leichtem Gepäck jederzeit und überall stillen. Ob auf Medikamentenverpackungen, Beschriftungen im Lift, Kosmetik- oder Teeprodukten, sogar im ICE, der aufmerksame Finger begegnet der Brailleschrift im Alltag ungeahnt häufig. Die vielen kleinen Erleichterungen kumulieren sich.
 
                Wenn die Augen versagen, steht die Brailleschrift nach 200 Jahren immer noch bereit. Für das Schreiben der Hausaufgabe, der Mathematiklösung. Für die Anfertigung eines Spickzettels. Für das Lesen des Einkaufszettels im Supermarkt, der Angaben in einer Tabelle oder in einem Lieblingsrezept. Oder für das genüssliche Lesen des neuesten Krimis bzw. das Lösen von Sudokus in der Sofaecke? Alles ein Fall für die Superpunkte!
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              Vom analogen Hörbuch auf Tonband und Kassette zum barrierefreien digitalen multimedialen Buch der Gegenwart. Von einer großen Vision, die zur Entwicklung des DAISY-Formates geführt hat und dessen Einsatz in Spezialbibliotheken, in Apps und Anwendungen für lesebehinderte Menschen weltweit. – Und eine Chance für alle Produzent✶innen digitaler Medien, um mehr Zugang zu Literatur und Information zu schaffen.
 
              
                Wie alles begann
 
                Alles begann Ende der 1980er Jahre mit einem sehr großen Problem, das alle Einrichtungen, die Hörbücher für blinde und sehbehinderte Menschen seit den 1950er Jahren auf Tonband produziert und auf Kompakt-Kassette verliehen haben, betraf: Die Technik und die Welt wurden digital. Die Audioaufnahmetechnik mit Tonbandgeräten auf Offenspulen mit braunem Kunststoffband wurde darüber hinaus zum Problem, weil u. a. weltweit fehlerhaft beschichtete Tonbänder ausgeliefert worden sind, deren Beschichtung sich deutlich schneller ablöste, als der Hersteller zusicherte. Lösbar war dieses nur durch Erwärmen der Spulen im Backofen und eines einmaligen Kopiervorgangs auf eine neue Tonbandspule. Der Hersteller stellte seinen Verkauf ein und die Hörbüchereien hatten zigtausende Tonbänder als Originalaufnahmen in ihren ­Archiven.
 
                Für die blinden und sehbehinderten Menschen sowie alle, die Musik hören und aufnehmen wollten, kam eine positive Entwicklung in den 1970er Jahren mit der Erfindung des Kassettenrekorders. Dadurch wurde das schwer zu nutzende Tonband und das sehr teure Tonbandgerät für die Aufnahme und Wiedergabe abgelöst. Das lose Band wurde in einem Gehäuse untergebracht und konnte einfach im Kassettenabspielgerät eingelegt werden. Die Kassetten hatten zwei Spuren, die durch einfaches Umdrehen und wieder einlegen in das Gerät abspielbar war. Man konnte auch einfach selbst Audioaufnahmen von Radiosendungen oder Mikrofon machen. Diese analoge Kassettentechnik hat 40 Jahre für klare Arbeitsabläufe in der Produktion und dem Verleih in den Hörbüchereien gesorgt. Es gab in nahezu jedem deutschen Haushalt ein Gerät für die Nutzung von Audio-Kassetten.
 
                Um dem blinden Menschen zu vermitteln, welche Kassette und Spur des Hörbuches gerade abgespielt wird, begann jede Kassette mit dem gesprochenen Hinweis auf Autor✶innen, den Titel sowie welche Kassette und welche Spur nun abgespielt wird. Am Ende der jeweiligen Spur gab es ebenfalls einen akustischen Hinweis zur Orientierung. Der überwiegende Teil der Kassetten hatte eine Spiellänge von 2 mal 45 Minuten.
 
                1982 kam die erste Audio-CD mit 72 Minuten Spieldauer auf den Markt und setzte sich in den Folgejahren als Medium für Musik durch. Ein Umstieg für Hörbüchereien von Kassette auf Audio-CD erwies sich schnell als keine Verbesserung, da doppelt so viel Audio-CDs als Kassetten nötig gewesen wären. Außerdem sprangen die Abspielgeräte nach Drücken der Start/Stopp-Taste immer wieder an den Anfang der CD und begannen wieder von dort. Der zuletzt gehörte Audioabschnitt des Hörbuchs war nur schwer wiederzufinden. Auch gab es keine Idee, wie das Tonbandgerät für die Aufnahme des Hörbuch-Originals ersetzt werden könnte. Eine Lösung, wie es die Kassette weltweit einheitlich für die analoge Zeit war, sollte für die digitale Zukunft noch gefunden werden.
 
                
                  [image: Hinter einer Glasscheibe sitzt eine Sprecherin. Regieraum mit Tonbandaufnahmegerät und Mischpult.]
                    Abb. 1: Hörbuch-Aufnahmestudio 1960 (Foto: dzb lesen).

                 
                
                  [image: Revox Tonbandgerät in Silber mit zwei Tonbandspulen.]
                    Abb. 2: Tonbandgerät (Foto: Elke Dittmer).

                 
                
                  [image: Eine gelbe quadratische Kunststoffbox ist aufgeklappt. Im Deckel ist ein Etikett mit Angaben zum Hörbuchtitel sowie ein transparenter Aufkleber dieser Information in Brailleschrift. Fünf Kassetten sind in vorgegebenen Aufnahmehaltern befestigt. Ein freier Platz ist mit einem Schaumstoffkissen gefüllt. Die Kassetten sind beschriftet mit der Adresse der Hörbücherei und der Titelnummer des Hörbuches. Die Reihenfolge der Kassetten ist in Brailleschrift gekennzeichnet. Die Box wird mit einem breiten Gummiband für den Postversand verschlossen. Im Deckel ist eine Wendeadresskarte.]
                    Abb. 3: Hörbuch auf Kassette in einer Kunststoffbox für den Postversand (Foto: Elke Dittmer).

                 
               
              
                Das Netzwerk
 
                Die Hörbüchereien im deutschsprachigen Raum wurden Ende der 1950er gegründet, meist aufgrund starker Initiative der Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfevereine und zum Teil als weitere Abteilung in Häusern, in denen bereits Bücher in Brailleschrift produziert und verliehen wurden. Der Dachverband Arbeitsgemeinschaft der Blindenhörbüchereien e. V. sorgte für kollegialen Austausch, für die Vermeidung von Doppelproduktionen, für die Führung eines Zentralkataloges aller Hörmedien und für Diskussionen zu technischen Themen.
 
                International fanden regelmäßige Treffen der damals sogenannten Blindenbibliotheken im Dachverband International Federation of Library Associations und Institutions (IFLA) statt. 1985 wurde eine eigene Sektion eingerichtet: Libraries for the Blind Section, heute Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section (LPD).1 In dieser Sektion begann eine intensive Diskussion über die digitale Zukunft. Erste Erfahrungen mit der Nutzung des Personal-Computers für die Audioaufnahme im Hörbuchstudio machte die schwedische Blindenbibliothek. Es gab zwar schon einfache Audio-Aufnahmeprogramme, aber insgesamt erwies sich die Technik als nicht gut nutzbar bei der Aufnahme von menschlicher Sprache vor allem bei der Korrektur von fehlerhaft gesprochenem Text.
 
                Gleichzeitig fand eine internationale Umfrage statt, um Wünsche der Hörbüchereien und vor allem der blinden Menschen zu erfahren. Die Grenzen des analogen Hörbuchs wurden klar benannt, denn es gab nur ein sequentielles Spulen und kein direktes Navigieren zu Überschriften und Sätzen. Die Nutzung eines Hörbuches sollte funktionieren wie der Zugriff in einem gedruckten Buch über Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen usw. und Mehrwert bieten.
 
                Es wurde deutlich, dass keine geeignete Soft- und Hardware für Hörbuchaufnahmen und deren Wiedergabe auf dem Markt existierten. Um diese in Auftrag geben zu können, bedurfte es der Verantwortung einer Einzeleinrichtung oder einer juristischen Person, die dies tun konnte. Zwar hatte die schwedische Blindenbücherei schon Projekterfahrung, suchte aber den Schulterschluss mit anderen internationalen Blindenbüchereien, um einen gemeinsamen digitalen Standard und Anwendungen zu erreichen. Im Rahmen des Weltverbandes der Bibliotheken IFLA konnte solch ein Vorhaben nicht realisiert werden und daher wurde das DAISY Consortium2 gegründet. 1996 waren sechs Blindenbibliotheken aus Schweden, Japan, Spanien, Schweiz, Großbritannien und Niederlande die Gründungsmitglieder des heutigen gemeinnützigen Vereins mit Sitz in der Schweiz. Die deutsche Arbeitsgemeinschaft der Blindenhörbüchereien e. V. trat 1997 bei, viele weitere Einrichtungen sollten folgen und ein weltweit umspannendes Netzwerk bilden.
 
                Die Zielvorstellung des digitalen Formats war stark von Wünschen nach besserem Zugang zu wissenschaftlicher Literatur geprägt. Diese hohe Anforderung an die Komplexität der vielen Elemente eines wissenschaftlichen Hörbuchs waren eine große Herausforderung. Gleichzeitig war die Vision, dass das digitale Daisy-Format, das dazu festgelegt werden musste, zu einem weltweiten de facto Standard für digitale Hörbücher für Menschen mit Lesebehinderung und auch für kommerzielle Hörbücher werden sollte. Ein ambitioniertes Vorhaben von Spezialbibliotheken für Menschen mit Lesebehinderungen war und ist die Vision, dass jeder Mensch mit Erscheinen einer Publikation zeitgleich Zugriff darauf hat, ohne Mehrkosten und unabhängig von einer Behinderung.
 
                Nun mussten für die blinden Nutzer✶innen jeden Alters und unterschiedlicher Technikaffinität Lösungen gefunden werden. Es ist der japanischen Firma Shinano Kenshi/Plextor zu verdanken, dass 2.000 CD-Abspielgeräte als Prototypen in einem weltweiten Feldtest 1998 zur Verfügung gestellt wurden.
 
                
                  [image: Der Prototyp des CD-Abspielgerätes ist schwarz mit weißen Tasten, so groß wie ein DIN-A4-Blatt und 6 cm hoch. Die CD wird in einen Caddy gelegt für die Wiedergabe im Gerät. Eine Zehnertastatur und Tasten für Lautstärke, Tonhöhe, Geschwindigkeit und Navigation sind in unterschiedlichen Formen taktil auf der Oberseite.]
                    Abb. 4: CD-Abspielgeräte der Firma Humanware mit verschiedenen Funktionen (Foto: dzb lesen).

                 
                
                  [image: DAISY-Abspielgeräte: Evo, Webbox, Victor Reader Stream, Milestone 312, Victor Reader Stratus.]
                  [image: ]
                    Abb. 5 und 6: Eine Auswahl an DAISY-Abspielgeräten für CD, SD-Karte, Streaming bzw. Download (Foto: dzb lesen).

                 
                
                  [image: In der Aufnahmekabine: Bildschirm mit Kapitelüberschriften des Buches, kleine Tastatur für die Steuerung der Aufnahme, Kopfhörer, Mikrofon und Schallabsorber.]
                    Abb. 7: In einer Hörbuchaufnahmekabine (Foto: Elke Dittmer).

                 
                Die größere Anzahl blinder Menschen, die Hörbücher nutzen, sind in Industrieländern im hohen Alter erblindete Senior✶innen. Diesem ersten Gerät folgten viele weitere CD-Abspielgeräte anderer Firmen in verschiedenen Ländern. Der Umstieg vom Kassettenabspielgerät zum DAISY-CD-Abspielgerät konnte mit der Verbreitung dieser Information vor allem über die Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfeverbände und die Hörbüchereien beginnen.
 
               
              
                Das Format
 
                2001 wurde die erste Spezifikation des DAISY-Formats beschlossen. Aufnahmesoftware für PC und digitale Aufnahmegeräte konnten nun entwickelt werden und das DAISY Consortium beauftragte eine schwedische Firma mit der Entwicklung einer professionellen Aufnahmesoftware für die Hörbuchstudios.
 
                Herzstück eines DAISY-Buches ist die Datei ncc.html. Darin sind das Inhaltsverzeichnis der Buchvorlage und Metadaten eingetragen, jede Audio-Datei ist mit Strukturinformationen hinterlegt. Dazu gibt es viele Audio-Dateien und Text-Dateien (SMIL), die Text und Audioabschnitte synchronisieren. Alle Dateien sind am PC lesbar, da es sich um offene Standard-Text- bzw. Audio-Formate handelt. Es war stets oberstes Ziel, dass kein proprietäres System entwickelt werden sollte, um verschiedensten Herstellern zu ermöglichen, Soft- und Hardware darauf basierend zu entwickeln.
 
                Das Audioformat für die Hörbuchaufnahme war und ist das unkomprimierte Wav-Format, das sich gut bearbeiten lässt. Dies eignete sich allerdings nicht für die Wiedergabe, da hoher Speicherbedarf nötig ist und eine wichtige Anforderung war, möglichst mindestens 20 Stunden Audio auf einer CD speichern zu können. Da sowohl im kommerziellen Musik- als auch im Hörbuchbereich, das Compact Disc Digital Audioformat (kurz CD-DA) mit nur 74 Minuten Spielzeit und der Einschränkung, dass Dateinamen nur durchnummerierte Tracks sind, genutzt wird, kam auch von dieser Seite der Wunsch nach einem komprimierten und flexibleren Format auf. Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS begann schon in den 1980er Jahren mit entsprechenden Forschungsprojekten, deren Ergebnis das MP3-Format ist, das durch hohe Komprimierung der Audio-Dateien zunächst für CDs und später fürs Streaming geeignet ist. Die weltweite Verbreitung wurde über ein Lizenzprogramm gestaltet, das mit entsprechenden Kosten verbunden war. Da die Hörbüchereien nicht kommerziell arbeiten und keine Gewinne mit ihrer Tätigkeit erzielen, konnte das DAISY-Consortium erreichen, dass für die Nutzung des MP3-Formats keine Lizenzgebühren erhoben wurden. 2017 endete dann die Lizensierung und inzwischen sind weitere Formate auf dem Markt.
 
                Ein DAISY-Buch kann ein nur Text-E-Book, nur Audio-Hörbuch, ein strukturiertes Hörbuch mit Inhaltsverzeichnis und Navigationsmöglichkeit oder ein um multimediale Elemente wie Grafiken und Videos angereichertes digitales strukturiertes Buch sein. Das strukturierte Hörbuch mit Inhaltsverzeichnis und Navigationsmöglichkeit wurde zum Nachfolger des Hörbuchs auf Kassette in den Hörbüchereien.
 
                
                  [image: Die Überschriften eines Hörbuches sind als Text im html-Format lesbar.]
                    Abb. 8: Beispielausschnitt einer Datei ncc.html.

                 
                Die Mammutaufgabe bestand darin, die analogen Originalaufnahmen auf Tonband zu digitalisieren, das Inhaltsverzeichnis der Buchvorlage einzugeben und die entsprechenden Audioabschnitte der Buchkapitel den Kapitelüberschriften zuzuordnen. Der heutige Dachverband der Hörbüchereien und Brailleschriftbibliotheken im deutschsprachigen Raum ist nach deren Zusammenschluss 2004 die Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen e. V. (Medibus)3. Es wurden Absprachen getroffen, dass u. a. jede Hörbücherei ihre eigenen Hörbuchproduktionen digitalisiert und ins DAISY-Format überträgt. Der wichtigste Beschluss war, dass diese digitalen DAISY-Hörbücher untereinander ausgetauscht werden, sodass jede Hörbücherei jedes Hörbuch, das im Medibus-Verbund vorhanden ist, ihren Hörer✶innen zum Verleih anbieten kann.
 
                
                  [image: Ein gelber Umschlag im DIN-A5-Format mit eingesteckter Hörbuch-CD. Die Adresse des Empfängers ist auf die CD gedruckt und durch ein Sichtfenster lesbar. Oben rechts ist die Blindensendung mit einem Stockmännchen und Text gekennzeichnet.]
                    Abb. 9: CD-Post-Versandumschlag (Foto: Christiane Felsmann, dzb lesen).

                 
                Am 31. Dezember 2009 endete der Verleih von Hörbüchern auf Kassette in allen Medibus-Hörbüchereien. Seitdem werden nur noch Hörbuch-CDs mit CD-Robotern gebrannt, bedruckt und in Versandumschlägen kostenfrei als Blindensendung verschickt. Denn Hörbüchereien waren schon immer Versandbibliotheken und haben keinen Publikumsverkehr in ihren Räumen.
 
               
              
                Den Weltmarkt erobern
 
                Das Ziel, nicht nur die eigene kleine Welt der gemeinnützigen Hörbüchereien in die digitale Zukunft zu tragen, sondern auch die kommerzielle Welt, vom DAISY-Format zu überzeugen, war und ist eine große Herausforderung. Es gibt Standardisierungsorganisationen für nationale und internationale Formate. In den USA ist dies die American National Standards Institute / National Information Standards Organization (ANSI/NISO) und dort ist das DAISY-Format als Standard registriert. Darüber hinaus werden Formate des Internets HTML, SVG, SMIL und viele mehr im World Wide Web Consortium (W3C) standardisiert und Barrierefreiheitsaspekte werden in der Untergruppe des W3C in der Web Accessibility Initiative (WAI)4 festgelegt.
 
                Die Verlagsindustrie und die großen Firmen der Computerwelt hatten zunächst das elektronische Buch im Fokus, um das gedruckte Buch zu ergänzen oder irgendwann zu ersetzen. Auch dafür bedurfte es eines Formats, das durch Software produziert und auf Endgeräten dargestellt werden konnte. Von 1999–2016 fand diese Standardisierung im International Digital Publishing Forum (IDPF)5 statt, einem Verein in den USA, dessen Mitglieder die global agierenden Firmen wie Apple, Google, Sony und über 200 Verlagshäuser aus der ganzen Welt waren. Das DAISY Consortium war sehr früh Mitglied und hat das Thema barrierefreier Zugang zu elektronischen Büchern durch den blinden Geschäftsführer des DAISY Consortiums, George Kerscher, eingebracht. Dieser war viele Jahre Präsident des Vereins, da sich die kommerziellen in Konkurrenz befindlichen Firmen nicht auf eine Person aus ihrer Mitte einigen konnten.
 
                Das Format EPUB26 wurde entwickelt und ist bis heute für elektronische Texte gerade in E-Book-Readern in Anwendung. Allerdings bleibt dieses Format deutlich hinter den Möglichkeiten eines digitalen Buches zurück. Es ist gelungen, die Weiterentwicklung des Formates in der Version EPUB3 dem DAISY-Format anzugleichen. Seit 2016 wird diese Standardisierung im W3C fortgeführt. Damit ist nun ein Format definiert, das es erlaubt, multimediale elektronische Bücher herzustellen. Man stelle sich zum Beispiel einen Reiseführer vor, der nicht nur den Text des gedruckten Buches in elektronischer Form anbietet, sondern angereichert ist mit Links zu Webseiten, Videos von Innenräumen von Sehenswürdigkeiten, Hörbeispielen von Musik usw. Das Problem ist, dass seit vielen Jahren E-Book-Reader, Browser und Programme im Umlauf sind, die dieses neue Format nicht wiedergeben können. Es muss also noch eine nur textliche Alternative des multimedialen E-Books geben, damit ein Lesen möglich ist. Barrierefreier strukturierter Zugriff auf EPUB3-Bücher ist möglich, wenn es entsprechend den Vorgaben produziert worden ist. Dazu muss darüber hinaus das genutzte Gerät entsprechende Funktionen anbieten: z. B. nicht nur Lesen mit den Augen, sondern auch Hören über Kopfhörer, um synthetische und oder menschliche Sprache wahrzunehmen.
 
                Ein über die Europäische Union eingebrachtes Gesetz sieht vor, dass ab 2025 viele Dienstleistungen und neue Produkte barrierefrei sein müssen. In Deutschland ist dies im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz7 verankert. Die Verlage sind nun gefordert, die Herstellung ihrer elektronischen Produkte so zu gestalten, dass sie barrierefrei genutzt und auch selbständig erworben oder ausgeliehen werden können.
 
               
              
                Die virtuelle Welt
 
                Inzwischen ist die Welt digitaler und virtueller geworden. Sowohl analoge Medien auf Papier als auch digitale Medien wie die CD sind in der Nutzung rückläufig. Denn Streaming und Download mit einer Vielzahl von Geräten sind bequem und überall schnell nutzbar, sofern ein Internet-Zugang vorhanden ist.
 
                Barrierefreiheit in der digitalen Welt ist sehr subjektiv: Technikaffine Menschen können inzwischen über ihr Smartphone viele Inhalte konsumieren. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung ist aber nach wie vor dazu nicht oder weniger in der Lage. Die Anwendungen sind oft komplex und schwer zu bedienen. Es sind Sprachkenntnisse und Lesefähigkeit vonnöten, um die Angebote nutzen zu können. Ohne diese Grundvoraussetzungen und vielleicht einer Einschränkung durch eine Behinderung werden die Hürden unüberwindbar. Insbesondere Seniorinnen und Senioren, die im hohen Alter eine Seheinschränkung, einen Tremor oder Lähmungserscheinungen haben, finden kaum geeignete Angebote auf dem Markt – Geräte mit kleinen Tasten, kleiner Schrift etc. sind immer noch die Regel.
 
                
                  [image: Der erste Screenshot zum Beispiel-Hörbuch zeigt die Details: Titel, Autor, Katalog-Nummer, Annotation, Link zur Hörprobe, Kategorie, Umfang der Vorlage, Spielzeit, Sprecherin, Produzent.
Der zweite Screenshot zeigt die Abspielfunktion mit Funktionstasten Start/Stopp, Sprung vor und zurück, Geschwindigkeit, Schlafmodus, Navigationstaste für Kapitelüberschriften.
]
                  [image: ]
                    Abb. 10 und 11: Links Screenshot der Detailanzeige zum Hörbuch. Rechts die Wiedergabefunktion in der App mit Navigationsmöglichkeit in den Kapitelüberschriften. (Foto: dzb lesen).

                 
                Hier sind die Hörbüchereien, die diese Zielgruppe schon lange im Fokus haben, gefordert, zumindest für die Nutzung des Hörbuchs Lösungen anzubieten. Neben den schon lange bestehenden Internetseiten der lokalen Hörbüchereien, die die Recherche im Hörbuchangebot von 60 000 Hörbüchern auf CD oder zum Download anbieten, sind Apps und Skills hinzugekommen. Für iOS, Android und Alexa wurden Anwendungen entwickelt, die Katalogsuche und direkte Wiedergabe des gewünschten Hörbuchs ermöglichen. Die Anwendungen wurden von der Firma VisorApps8 entwickelt und werden in den meisten Hörbüchereien im Medibus-Verbund genutzt. Der Programmcode der Funktionalitäten ist intern identisch, lediglich die individuellen Informationen und Serververknüpfungen der lokalen Hörbücherei sind angepasst.
 
               
              
                Ziel erreicht?
 
                Ist heute nach fast 30 Jahren das Ziel erreicht, das jeder Mensch jede Veröffentlichung beim Erscheinen wahrnehmen kann? Wir haben große Fortschritte gemacht durch eigene Initiative und Nutzung neuer Technologien, um mehr und besseren Zugang zu Information und Literatur zu schaffen. Ich hätte mir bei der Veröffentlichung von Apples erstem iPhone nicht vorstellen können, dass ein blinder Mensch dieses Gerät mit der glatten Fläche ohne haptische Tasten bedienen kann. – Es geht sehr gut, wenn man mit den Fingern die richtigen Gesten auf die Glasfläche tippen und streichen kann. Aber dies gelingt nur, wenn man die komplexen Informationen und Strukturen der Inhalte nachvollziehen kann.
 
                Daher bleibt immer noch viel zu tun für die Spezialistinnen und Spezialisten der Einrichtungen im Medibus-Verbund, denn viele Bücher bestehen ja nicht nur aus Fließtext, sondern oft und immer mehr aus grafischen Elementen, Tabellen, Fotos u. v. m. Diese müssen von Menschen beschrieben werden, die den Inhalt und die Bedürfnisse der Zielgruppe verstehen.
 
                
                  [image: Hörbuch-Kategorien wie Krimis, Biografien, Reisebeschreibungen usw. befinden sich links auf dem Screenshot. Rechts werden zwei Hörbuchtitel mit Angaben zu Autor, Titel und Inhalt sowie einem Bild des Buchcovers der Buchvorlage gezeigt.]
                    Abb. 12: Screenshot der Hörbücherei-App (Foto: dzb lesen).
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              In vielen Bibliotheken gibt es sie: Regale mit einigen wenigen Großdrucken, die sich trotz ihres bereits meist abgegriffenen Äußeren großer Beliebtheit erfreuen. Dem großen Bedarf steht das recht kleine Angebot kommerzieller Verlage entgegen. Spezialbibliotheken arbeiten an eigenen Angeboten, können aber immer nur eine Ergänzung zu den großen Herstellern bieten. Und doch ist der Großdruck für viele Leser✶innen genau das richtige Leseformat.
 
              
                Was macht den Großdruck zum Großdruck?
 
                Der Begriff Großdruck bezieht sich auf gedruckte Materialien, bei denen als erstes Erkennungsmerkmal die Schriftgröße deutlich größer ist als bei herkömmlichen Druckmedien. Das Hauptziel von Großdruck ist es, Texte für Menschen mit Seh- oder anderen Lesebehinderungen lesbar zu gestalten. Durch die Vergrößerung der Schrift können u. a. Personen mit Sehschwierigkeiten oder mit Dyslexie1 den Text besser lesen und verstehen.
 
                Großdruckmaterialien werden in speziellen Verfahren für Vorlagenerstellung und Druck produziert, um ein klares und gut lesbares Schriftbild zu gewährleisten. Die Schriftgröße variiert je nach Bedarf, kann jedoch im Allgemeinen das Zwei- bis Dreifache der als normal bezeichneten Schriftgröße betragen. Die Angebote kommerzieller Verlage geben nur selten bis nie eine konkrete Schriftgröße an. In manchen Fällen beginnt diese bereits bei Größe 14 pt. Im Kontrast dazu stehen die Angebote einzelner Spezialbibliotheken. So bieten die Schweizerische Bibliothek für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen (SBS)2 sowie das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)3 Bücher für die Ausleihe in der Schriftgröße 17 pt an. Bei Bedarf können die Medien auch in Größe 20 pt erworben werden. Kalender gibt es dagegen sogar in den Schriftgrößen 36 pt, 58 pt oder auch 96 pt.
 
                Neben der Schriftgröße gibt es noch andere Aspekte, die entscheidend sind, um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Die Schrift als solche sollte gut gewählt sein. Oft genutzt werden die Klassiker Arial, Calibri oder auch Tiresias und Verdana. Die Schriftart Tiresias4 wurde sogar speziell für ältere Leser✶innen mit einer altersbedingten Seheinschränkung entwickelt. Gemein ist allen Varianten, dass sie keine oder nur angedeutete Serifen haben. Neben diesem Fakt ist die Unterscheidbarkeit von konkreten Buchstaben vor allem für Menschen mit Dyslexie von besonderer Bedeutung. In vielen Schriften sind Buchstaben-Paare wie „b“ und „d“ oder „p“ und „q“ in gespiegelter Form kaum voneinander zu unterscheiden – dies macht das Lesen für viele Personen der Zielgruppe besonders schwer. Daher gibt es Schriften, die diese Merkmale berücksichtigen und die Buchstaben unterscheidbar gestalten. Diese werden als besonders gut lesbar bewertet.
 
                Doch ist auch der ausreichende Zeilenabstand ein Merkmal des Großdrucks. Nur mit genügend Platz zwischen den einzelnen Zeilen gelingt es den Leser✶innen, den Inhalt des Textes selbständig zu erfassen. Mit der strikten Einhaltung der Linksbündigkeit von Texten wird ein weiteres Merkmal geschaffen, welches hilft, auch die Inhalte zu verstehen. Lange und kurze Zeilen geben so eine Art Struktur und bieten Leseabwechslung.
 
                Ein grundlegendes Prinzip für die Gestaltung von Großdruckmaterialien ist die Bereitstellung eines hohen Kontrasts zwischen Text und Hintergrund. Dieser sollte konsequent eingehalten werden. Mit Verwendung blendfreien Papiers für den Großdruck wird eine nächste, hier abschließend genannte Anforderung für das eigenständige Lesen eingehalten.
 
                
                  [image: Das Bild zeigt eine Doppelseite der Großdruck-Version des Romans Tschick, dem Roman von Wolfgang Herrndorf in Tiresias, Schriftgröße 17 pt mit Ringbindung.]
                    Abb. 1: Tschick von Wolfgang Herrndorf. Großdruckbuch-Version des dzb lesen in Schriftgröße 17 pt (Foto: Anja Kästner, dzb lesen).

                 
               
              
                Die Bedarfe der Zielgruppen und die Bedeutung von Großdruck
 
                Für Menschen mit Seh- und Lesebehinderungen ist der Zugang zu Literatur, Bildung und unabhängiger Information von entscheidender Bedeutung. Großdruck ermöglicht vielen, Bücher und andere schriftliche Materialien leichter bzw. generell zu lesen und zu verstehen. Das Lesen wird angenehmer und zugänglicher, was nicht nur Lebensqualität verbessert, sondern auch Unabhängigkeit schafft und Bildungschancen erhöht.
 
                Mit der Bereitstellung von Texten in Großdruck wird vielen gleichberechtigte Teilhabe am kulturellen Leben möglich. Eine inklusivere Gesellschaft zu fördern bedeutet aber auch, die Bedürfnisse aller Mitglieder zu berücksichtigen. Großdruck wendet sich an Menschen mit verschiedenen Ausprägungen von Lesebehinderungen. Daher ist die Nutzergruppe von Großdruck äußerst vielfältig. Es sind nicht nur Menschen mit Sehbehinderungen, die von Texten in großer und passender Schrift profitieren, sondern auch ältere Personen sowie Menschen mit Dyslexie oder mit kognitiven Einschränkungen. Die Bandbreite der Zielgruppe unterstreicht die Notwendigkeit, den Zugang zu Großdruckmaterialien weiter zu verbessern und sicherzustellen.
 
                Es ist wichtig zu erkennen, dass Präferenzen bezüglich Schriftgröße und -art je nach individueller Behinderung und den Bedürfnissen variieren. Einige Personen benötigen möglicherweise eine größere Schriftgröße, während andere sich aufgrund ihrer Sehbehinderung besser mit einer bestimmten Schriftart lesen können. Die Berücksichtigung der verschiedenen individuellen Ausprägungen von Seh- und Lesebehinderungen und deren Einfluss auf das Lesen ist sowohl notwendig als auch herausfordernd. Es erfordert ein Angebot, das den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird. Einige Leser✶innen benutzen möglicherweise eine stärkere Vergrößerung, während andere mit weniger auskommen können. Diese Vielfalt erfordert, dass Großdruckmaterialien so gestaltet werden, dass sie für eine breite Palette von Bedürfnissen zugänglich sind.
 
                Insgesamt ist es von besonderer Bedeutung, dass Hersteller von Großdruckmaterialien und Bibliotheken in ihrer Vermittlerrolle die Vielfalt der Bedürfnisse und Präferenzen ihrer Zielgruppe verstehen und berücksichtigen. Wenn sichergestellt wird, dass die Prinzipien des Großdrucks stringent eingehalten werden, sind die Inhalte zugänglich und nützlich. Dies gilt für gedruckte Werke wie auch für die selbst verantwortete Werbung und Kommunikation der Bibliotheken, z. B. in Form von Flyern und Plakaten.
 
                Um geeigneten Lesestoff in den Katalogen der Bibliotheken zu finden, ist es notwendig, dass die Informationen rund um Schrift und Schriftgröße verfügbar sind. Wie bereits oben erwähnt ist es aktuell nicht üblich, in den bibliographischen Daten diese Fakten aufzuführen. Auch wenn Publikationen in Großdruck nur einen kleinen Teil der Verlagspublikationen ausmachen, sollte dieser Aufwand nicht gescheut werden.
 
                In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt und digitalisiert ist, bleibt es wichtig, dass die Bedeutung des Großdrucks im Print nicht übersehen wird. Es ist ein Instrument zur Förderung der Inklusion und zum Abbau von Barrieren für Menschen mit Seh- und Lesebehinderungen. Indem Bibliotheken Großdruckmaterialien unterstützen und bereitstellen, wird eine Leseumgebung gefördert, die für möglichst alle zugänglich ist
 
               
              
                Balance zwischen Schrift, Produktion und Praktikabilität
 
                Die Balance zwischen Schriftgröße und Anzahl der Bände eines Großdruckwerkes ist eine Herausforderung, der sich Hersteller wie auch Leser✶innen von Großdruckmaterialien stellen müssen. Eine zu große Schrift kann zu schwer handhabbaren Publikationen führen. Je größer die Schrift, desto schwieriger wird der Zeilenumbruch, was zu mehr Bänden und größeren Leerflächen führt. Dies kann das Lesen durchaus erschweren und die Produktionskosten erhöhen. Auf der anderen Seite bleibt eine zu kleine Schrift für Teile der Zielgruppe unzugänglich. Daher ist es wichtig, eine Schriftgröße zu wählen, die eine gute Lesbarkeit für die Mehrheit der Leser✶innen gewährleistet, ohne die Handhabbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Produktion zu beeinträchtigen. Je nach Schriftgröße und Inhaltsstruktur passen auf eine durchschnittliche Großdruckseite etwa zwischen 500 und 1 000 Zeichen, während bei regulären Drucken etwa 1 800 bis 2 000 Zeichen Platz finden. Dies verdeutlicht die Herausforderung, genügend Text auf einer Seite unterzubringen, während gleichzeitig die Lesbarkeit gewährleistet wird. Oft führt das zu einer Mehrbändigkeit der Titel sobald sie im Großdruck gesetzt sind.
 
                Um die Lesbarkeit zu maximieren, sind Layout-Anpassungen und Konfigurationen wie Zeilenabstand, Spaltenbreite und Linksbündigkeit erforderlich. Die Anpassungen erhöhen letztlich die Produktionskosten und beeinträchtigen die Handhabbarkeit der Publikationen. Das dürfte einer der Gründe sein, warum kommerzielle Verlage in der Regel ausschließlich einbändige Werke im Angebot haben. Letztlich wird so eine Vorauswahl für das Format Großdruck getroffen, da es lediglich Bücher geringen Inhalts in die Produktion schaffen.
 
                Die Festlegung einer Standard-Schriftgröße und damit einer Minimal-Anforderung ist daher von entscheidender Bedeutung. Im dzb lesen beispielsweise, wird 17 pt als Standard für Großdruckprodukte in der Ausleihe festgelegt.5 Diese Größe bietet eine optimale Balance zwischen Lesbarkeit und Produktionskosten. Dennoch bleibt dies ein Kompromiss, da es unmöglich ist, eine ideale Schriftgröße zu finden, die für alle Personengruppen gleichermaßen gut funktioniert.
 
                Der Mittelwert der Umfänge von Schwarzdruckausgaben der letzten 3 Jahre liegt nach eigenen Recherchen bei 220 Seiten. In Großdruck-Umsetzung bedeutet dies ca. 330 Seiten. Das bedeutet, dass durchschnittlich von 2 Großdruckbänden je Titel ausgegangen werden kann. Insgesamt erfordert die Balance zwischen Schriftgröße und Produktion sowie der Praktikabilität ein sensibilisiertes Vorgehen. Dies beinhaltet eine sorgfältige Abwägung zwischen Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Durch die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Präferenzen der Zielgruppe sowie durch innovative Produktionsmethoden können Hersteller und Bibliotheken dazu beitragen, dass Großdruckmaterialien für eine Vielzahl von Leser✶innen zugänglich und nützlich sind.
 
               
              
                Großdruckangebote von Spezialbibliotheken
 
                Die SBS produziert seit 2011 Großdruckbücher im Format 17 pt Tiresias. Seit den Anpassungen im deutschen Urheberrecht in 2019 produziert auch das dzb lesen Großdruckbücher im selben Format. Beide Spezialbibliotheken sind Mitglieder in Medibus e. V.6 Wie gesetzlich geregelt, dürfen die Medien ausschließlich Personen mit entsprechendem Nachweis der persönlichen Behinderung zur Verfügung gestellt werden. Formal sind die Spezialbibliotheken sogenannte Befugte Stellen, deren definierte Zielgruppe dementsprechend Befugte Personen sind. Gemäß den Regelungen dürfen die in Spezialbibliotheken hergestellten Großdruckmedien ausschließlich Befugten Personen zur Verfügung gestellt werden. Mit der Umsetzung des Marrakesch-Vertrages wurde es in Deutschland erstmals möglich, Großdruck auch Menschen mit Lesebehinderung anzubieten. Somit hat sich die Zahl der potentiellen Leser✶innen enorm erhöht.
 
                In der Ausleihe des dzb lesen werden den Leser✶innen, die nachweislich mit Dyslexie angemeldet sind, zusätzlich eine Leseschablone7 zur Verfügung gestellt. Diese kann das Lesen durch Nutzung einer der farbigen Ecken erheblich erleichtern. Mit Einsatz der Schablone sind nur wenige Worte auf einem Blick lesbar. Dies mindert die Überforderung durch eine zu hohe Textmenge und erhöht die Sicherheit beim Lesen. Je nach individuellem Farbverständnis kann die Ecke bzw. die Lesefarbe selbst bestimmt werden.
 
                Im Gegensatz zu herkömmlichen Öffentlichen oder wissenschaftlichen Bibliotheken verfügen die genannten Spezialeinrichtungen nicht über einen Lesesaal oder ähnliche Servicestellen vor Ort. Daher erfolgt die Bereitstellung der Medien per Post. Die kostenfreie Zusendung für blinde und sehbehinderte Personen erfolgt entweder direkt an die Leser✶innen oder an die zuständige Bibliothek. Diese kann die Medien in Großdruck direkt an die Zielgruppe der Befugten Personen bringen.
 
                
                  [image: Die Leseschablone ist eine rechteckige Karte mit den Maßen 17,5 cm Länge und 7 cm Höhe. Die Ecken sind jeweils in einer Länge von 5,5 cm und einer Höhe von 1,3 cm in einer durchsichtigen Farbe eingefärbt. Wählbar sind die Ecken in den Farben hellgelb, hellblau, hellrosa und durchsichtig. In der Mitte der Schablone steht „EASY-Reading“.]
                    Abb. 2: Die Leseschablone, die im dzb lesen den Großdrucken mit Menschen mit Dyslexie beigelegt werden (Foto: Anja Kästner, dzb lesen).

                 
                In verschiedenen Projektversuchen zwischen Spezial- und Öffentlichen Bibliotheken wird daran gearbeitet, Wege und inklusive Möglichkeiten der Kooperation auszuprobieren. Zudem sind die Bedarfe der Bibliotheken wie auch der Leser✶innen sehr vielfältig. Diesem Bedarf zu entsprechen, fällt durchaus schwer. Da die Großdrucktitel nachträglich und in aufwändigen Produktionsprozessen erstellt werden, kann nur ein Bruchteil der kommerziell veröffentlichten Titel umgesetzt werden. Es ist also eine konsequente Titelauswahl notwendig. Geprägt wird diese Auswahl von den direkten Interessensbekundungen der Leser✶innen und organisiert durch Mitarbeiter✶innen aus dem Bibliotheksservice wie aus dem eigenen Verlag. Im Übrigen zahlen Spezialbibliotheken für die Erstellung und Produktion oder Ausleihe eines jeden Großdrucktitels eine vereinbarte Vergütung an die jeweilige Verwertungsgesellschaft ihres Landes.
 
                Darüber hinaus gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden großdruckproduzierenden Einrichtungen SBS und dzb lesen. Neben der Einigung auf ein einheitliches gedrucktes Format gibt es einen regelmäßigen Austausch, um das Angebot möglichst breitgefächert in den zwei Häusern vorzuhalten.
 
                Ein besonderes Angebot der Spezialbibliotheken wie dem dzb lesen sind Kinderbücher, die Braille und Großdruck gleichermaßen beinhalten. Durch den zeilengenauen Inhalt verschiedener Schreibformate wie Großdruck und Braille sind diese inklusiven Medien vollumfänglich inklusiv nutzbar. Oftmals verfügen diese Bücher über bereichernde tastbare Elemente.
 
                Doch ist der Bedarf an Großdrucken in jeder Bibliothek generell da und mitunter auch groß. Die Großdrucke, die von Spezialbibliotheken im Rahmen des Marrakesch-Vertrages umgesetzt werden, können im Allgemeinen das Angebot von allen Bibliotheken bereichern – wenn auch ausschließlich im Rahmen der Schrankenregelung des Urheberrechts. Dies heißt, die Bereitstellung der Titel ist ausschließlich für seh- und lesebehinderte Menschen erlaubt.
 
                
                  [image: Das Bild zeigt verschiedene Kinderbücher, deren Schrift im Großdruck und Braille zu lesen und deren Bilder zum Tasten sind.]
                    Abb. 3: Eine Auswahl an tastbaren Kinderbüchern des dzb lesen, die Braille und Großdruck verbinden (Foto: Anja Kästner, dzb lesen).

                 
                Für die Praxis ergibt dies zwei mögliche Wege der Umsetzung: Zum einen gibt es die Idee, einen eigenen Bestand an Großdrucken aufzubauen. Diese verlockende Option ist an die folgenden Bedingung geknüpft: Meldung als Befugte Stelle beim Deutschen Patent- und Markenamt, Eröffnung eines eigenen Magazins für diese Buchbestände und Bereitstellung der Katalogdaten. Über den zweiten Weg können die Medien im Großdruck per Fernleihe direkt den Leser✶innen bereitgestellt werden. Zudem wird die Bereitstellung über fertige Medienpakete im Rahmen von Pilotprojekten erprobt. Ziel ist, dem Bedarf an gedruckten Büchern im Großdruck entgegenzukommen und Lesezugang zu schaffen.
 
               
              
                Großdruck im Zeitalter von E-Books
 
                Im Zeitalter von E-Books hat die digitale Anpassungsfähigkeit einen bedeutenden Fortschritt für Menschen mit Seh- und Lesebehinderungen geschaffen. Durch elektronische Bücher und Lesegeräte können Texte einfacher als bisher vergrößert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Diese Flexibilität eröffnet neue Möglichkeiten, Bücher und andere schriftliche Materialien zu lesen und zu verstehen.
 
                Trotz dieser technologischen Fortschritte und der zunehmenden Digitalisierung besteht weiterhin ein großer Bedarf an Großdruckmaterialien. Dies gilt insbesondere für Menschen, die das Lesen auf Papier bevorzugen oder die möglicherweise keinen Zugang zu digitalen Geräten haben. Für viele Personen ist das haptische Erlebnis des Lesens eines gedruckten Buches unersetzlich. Großdruckmaterialien bieten zudem eine wichtige Möglichkeit, Literatur und Informationen eigenständig zu konsumieren.
 
                Es ist wichtig anzuerkennen, dass digitale und analoge Angebote sich nicht ausschließen, sondern vielmehr ergänzen. Genauso wie das gedruckte Buch weiterhin relevant ist, obwohl das E-Book seit Jahren auf dem Markt verfügbar ist, hat Großdruck seinen Platz in der Welt der Literatur und Information.
 
                Insgesamt zeigt die Entwicklung von Großdruckmaterialien im digitalen Zeitalter, dass Flexibilität und Vielfalt entscheidend sind, um sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu Literatur, Bildung und unabhängiger Information haben. Sowohl gedruckte als auch digitale Formate spielen eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Präferenzen aller Leser✶innen berücksichtigt werden.
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              Bibliotheken, denen ein Ruf als „Buchhäuser“ vorauseilt, scheinen nicht die Adresse der Wahl für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu sein, denen das Lesen schwerfällt. Um an dieser Stelle Bibliotheken inklusiver zu gestalten, bietet es sich an, einen Medienbestand in Leichter und Einfacher Sprache aufzubauen. Ausgehend von Erfahrungen aus den letzten zwölf Jahren beschreibt der Artikel Auswahl und Präsentation der Medien, wirft einen Blick in die Verlagslandschaft, diskutiert das Verhältnis zum regulären Bestand, berichtet über Kooperationen und ermutigt zum Nutzen des Bestandes in Leichter Sprache für die Lesesozialisation von Jugendlichen und Deutschlernenden.
 
              
                Am Anfang war die Barriere
 
                Die Pablo-Neruda-Bibliothek ist eine der ersten Bibliotheken in Deutschland, die Medien in Leichter und Einfacher Sprache1 seit nunmehr über zwölf Jahren in einer eigenen Abteilung anbietet.
 
                 
                  „Die Lebenshilfe ist mit dem Anliegen auf uns zugekommen und ich war sofort begeistert“, sagte die Leiterin der Bibliothek Gabriele Schneider […]. Dennoch sei es erstaunlich gewesen, erzählte sie, was die Aufstellung eines Regals mit Publikationen in Leichter Sprache alles für Fragen losgetreten habe: Integrieren wir die Publikationen nach Themen in das bereits bestehende System? Gehört Leichte Sprache in die Kinderabteilung oder besser in die Fremdsprachenabteilung? Wie können Menschen mit Lernschwierigkeiten in unserem Haus zu den Büchern finden? „Wir diskutieren immer noch“, gab Gabriele Schneider zu. (Hermes 2015)
 
                
 
                Ausgangspunkt der Überlegungen zum neuen Bestandssegment war, dass Menschen mit Behinderungen mehr Teilhabe erfahren und Bildungsbarrieren abgebaut werden sollten. „Der Anspruch, ‚Bibliothek für Alle‘ zu sein, impliziert auch, Themen in ‚Leichter Sprache‘ aufzuarbeiten und zu vermitteln und entsprechende Medien und Dienstleistungen bereitzustellen.“ (Schwemer-Martienßen / Studt 2021).
 
                Ausgestattet durch die Aktion Mensch mit einer Fördersumme in Höhe von 4 000 Euro wurden ca. 250 Medien in Leichter Sprache angeschafft und an einem neuen Regalstandort zusammen präsentiert. Die Fördermittel wurden durch Praktikantinnen der Lebenshilfe Berlin akquiriert, zugleich erarbeiteten diese eine Medienliste für den Grundbestand des neuen Angebots.
 
                Zeitgleich startete die Kooperation mit der Lebenshilfe Berlin und ihrem LEA-Leseklub,2 der sich an Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen richtet und ein wöchentliches gemeinsames Lesen und den Austausch über Literatur in den Bibliotheksräumen vorsieht. Dies stellt nicht nur ein flankierendes Angebot dar, sondern ist von Beginn an als Vermittlungs- und Begegnungsformat essentieller Bestandteil der Beschäftigung mit Medien in Einfacher Sprache. Die laufende Kooperation sieht vor, dass die Bibliothek regulär die Neuerscheinungen in Einfacher und Leichter Sprache erwirbt, die Lebenshilfe sponsert Lesesätze für den Leseklub. Erfahrungsgemäß sind die Exemplare der Lesesätze nach ihrem Einsatz im Leseklub wenig in der Ausleihe, eine Mehrfachstaffelung kaum lohnend, so dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht die getroffene Aufteilung vorteilhaft ist.
 
                Stand am Beginn die Zusammenstellung des Bestands unter dem Vorzeichen der Leichten Sprache (darunter auch etliche Graue Literatur oder Lesestoff aus Selbstveröffentlichungen), ergänzt um leichte Lektüre für den Spracherwerb (so z. B. Titel der Klett-Reihe „Easy Readers“), hat sich das im Laufe der Zeit geändert. Geblieben ist, dass Titel, die als Vorleselektüre für Menschen mit Demenz herausgegeben werden, mit integriert werden. Wir folgen dabei dem Ansatz der norwegischen Institution Books for Everyone (Bok til alle), die für ihre „adapted books“3 in der Kategorie „Leicht zu verstehen“ als Zielgruppe Menschen mit verschiedenen kognitiven Beeinträchtigungen oder Demenz ausmachen (Berget 2021, 111). Hier also werden Dinge im Sinne der Idee, dass „leichtes Lesen“ zugleich auch „leicht verständliches Lesen“ – sowohl für den Lesenden als auch für den Hörenden – meint, an einem Standort zusammengeführt. Somit gehören Audioversionen von Titeln in Einfacher Sprache auch zum Bestand.
 
               
              
                „Ja, wo laufen sie denn?“
 
                Der4 aktuelle Lesesaalstandort „Literatur in Einfacher Sprache“ geht in Präsentation und Zusammensetzung der Literatur nicht von einem wie auch immer gearteten Defizit-Verständnis aus. Vielmehr sollen hier verschiedene Zielgruppen fündig werden: Jugendliche mit wenig Leseerfahrung, gering literalisierte Menschen, Deutschlernende, Menschen aus Einwandererfamilien, betreuende Personen von Erkrankten, Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne. Vor allem die Gruppe der letzteren, also jener, deren Konzentrationsfähigkeit im Vergleich zu vorangegangenen Generationen signifikant zurückgegangen ist, ist im Wachsen begriffen (Krempl 2023).
 
                Kurz, Menschen, die Lust auf und Bedarf an einer leicht verständlichen (guten) Geschichte haben. So wird in der Belletristik-Aufstellung nur zwischen Jugendlichen und Erwachsenen unterschieden. Die meisten Werke werden als Roman betrachtet. Auch werden Ausgaben, die sich mit integrierten Zeilenzahlen, Worterklärungen und Verständnisübungen explizit an Sprachlernende richten, hier nicht eingereiht. Wir betrachten die Werke des Sonderstandortes als Literatur, nicht als Vehikel, um besser lesen zu lernen. Die Gründe für ein geringes Leseniveau mögen vielfältig sein, stehen aber nicht im Vordergrund. Wir als Bibliothekar✶innen möchten allein einen einfachen Zugang zum Lesevergnügen eröffnen.
 
                Eine kleine Sammlung an Sachliteratur, die thematisch geordnet und mit Sachgruppen-Signaturen versehen ist, vervollständigt den Sonderstandort. Eine Trennung nach Werken in Leichter Sprache (mit Gütesiegel) und Werken in Einfacher Sprache erscheint nicht sinnvoll, da erstere nicht sehr zahlreich sind. Ein Blick ins Buch durch die Lesenden ist noch immer das beste Mittel, um abzuschätzen, ob das benötigte Leseniveau vorhanden ist.
 
                Nichtsdestotrotz sind im Katalog die Unterscheidungen zu finden: im Datensatzfeld „Art / Inhalt“ kann nach „Leichte Sprache mit Gütesiegel“ oder „Leicht zu lesen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche“ gesucht werden. Letzteres berührt vor allem den Bereich der Kinderliteratur, die im Sonderstandort ausgeklammert ist. Die Unterstützung des Lesenlernens von Kindern ist der Kinderbibliothek anvertraut. Im Feld „Genre“ lässt sich gezielt nach „Leicht zu lesen“ und nach „Leichte(r) Lektüre zum Fremdsprachenlernen“ suchen. Das Schlagwort „Einfache Sprache“ bezieht sich in der Regel auf Publikationen über Leichte und Einfache Sprache. Bei der Suche im deutschsprachigen Bibliothekskatalogen nach Werken in Einfacher Sprache ist der Suchterm „Leicht zu lesen“ am meisten zu empfehlen.
 
                Dies trifft auch auf die Stadtbibliothek Köln zu: Bücher in Einfacher Sprache sind in der Systemstelle „22.4 Leicht zu lesen“ angesiedelt. In Hamburg wird man unter der Signatur „Leichte Sprache“ fündig, ebenso in Stuttgart. Allerdings folgt Baden-Württembergs Hauptstadt der Allgemeinen Systematik für Bibliotheken (ASB). In dieser Systematik ist das Verständnis von Leichter Sprache als Defizitausgleich noch gegenwärtig. Werke in Leichter Sprache werden in die Systemstelle Lernbehindertenpädagogik (Nhk) eingeordnet. Werke in Einfacher Sprache firmieren unter Texten zum Spracherwerb (Ogv). Im Sinne inklusiv gedachten Lebens und Lesens scheint dies recht antiquiert.
 
                München verortet seine Bücher in Einfacher Sprache in den Interessenkreisen „Kinder / Sprachen lernen Deutsch“ bzw. „Lernhilfe / Sprachen lernen Deutsch“ und folgt damit einem Ansatz, dem unsere Bibliothek auch ursprünglich anhing. Alle Werke, die zu einem besseren Sprachniveau beitragen sollen, wurden in den Sonderstandort integriert. Hier fand ein Umdenken statt – weg vom einer „All fits one“-Lösung (Zweckgerichtetheit) hin zur Aufwertung der oftmals schmalen Werke als belletristische ­Literatur.
 
                Die Wiener Systematik für Öffentliche Bibliotheken kennt zwar mit LS.DE und LS.DL eine eigene Systemstelle für Werke in Einfacher Sprache / Leichter Sprache. Die Systematiken werden jedoch jeweils gemeinsam mit der inhaltlich beschreibenden Systematik vergeben (z. B. DR für Romane). Somit steht immer das literarische Erlebnis im Vordergrund, dem ein spezieller Sucheinstieg beigegeben wird.
 
               
              
                Sonderstandort versus Integration in den Normal-Bestand
 
                Die unterschiedliche Einordnung in den Systematiken lässt dennoch immer genügend Spielraum, einen Sonderstandort einzurichten, um das Angebot an Medien in Einfacher Sprache gezielt zu präsentieren. Vorbildlich hat dies die Bezirkszentralbibliothek in Berlin-Charlottenburg gelöst: Beim Eintritt in die Bibliothek – noch bevor man die Info-Theke erreicht – fällt das Auge auf das Regal „Leichte Sprache“ in direkter Nachbarschaft zum Präsentationsstandort „Im Gespräch“. (s. Abb. 1)
 
                
                  [image: Zwei Bücherregale nebeneinander, auf dem linken steht Leichte Sprache, auf dem rechten Im Gespräch. Im Hintergrund die Anmeldetheke der Bibliothek.]
                    Abb. 1: Eingangssituation Bezirkszentralbibliothek Berlin-Charlottenburg (Foto: Koloska © CC-0).

                 
                Stimmen aus dem nichtdeutschen Sprachraum schauen auf die gesonderte Präsentation von Literatur in Einfacher Sprache mit kritischem Blick. Es geht dabei um das Spannungsfeld zwischen Auffindbarkeit und Stigmatisierung. „In the accessibility perspective, one might argue for a separate collection. By using the universal design mode of thought, one would recommend the opposite solution, namely treating them like the other ‚mainstream books‘.“ (Berget 2022, 118) Eingeordnet in den normalen Bestand könnten sich Menschen weniger stigmatisiert fühlen, die dieser Medien bedürfen und dafür keine „Sonderstandort“ betreten müssen. Gesondert präsentiert – so wird eingewendet – könnten diese Medien sogar der Lesemotivation schaden. Dieser Befund jedoch stammt noch aus einer Zeit, da die Gestaltung der Medien offensichtlich auf eine (vom Mainstream abweichende) Besonderheit verwiesen, wie weiter unten gezeigt werden soll.
 
               
              
                Bezug von Büchern in Einfacher Sprache
 
                Belletristik in Einfacher Sprache umfasst Übertragungen von bekannten Büchern, Bestsellern, Filmbüchern, Klassikern, Kriminalromanen und Erzählungen. Originär in Einfacher Sprache geschrieben Werke ergänzen das Portfolio. In Leichter Sprache finden sich ebenso Geschichten, u. a. solche, die aus der Perspektive der Zielgruppe erzählen.
 
                Hinzu kommen Sachbücher u. a. zu Politik, Geschichte und Gesellschaft, aber auch Bücher zu religiösen Themen oder Kochbücher.
 
                Das Netzwerk Leichte Sprache empfiehlt auf seiner Website5 Bücher in Leichter Sprache. Leider erweist sich hier, dass viele empfohlene Publikationen nicht mehr erhältlich sind und so gut wie alle beim Coverlayout weitab jeglicher Modernität verweilen. In einer immer visueller ausgerichteten Lebens- und Lesewelt verbietet es sich fast von selbst, den eigenen Bestand mit unattraktiven Titeln auszustatten.
 
                Der Spaß am Lesen – und damit auch der Griff zum Buch – beginnt beim Cover. Die Gestaltung der Cover der führenden Verlage hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass sich Titel in Einfacher Sprache nicht mehr von normalsprachlichen unterscheiden. Die Forderung nach Gleichstellung mit „Mainstream-Books“ ist auf diesem Feld weit vorangeschritten. (s. Abb. 2)
 
                
                  [image: Sechs Buchcover aus den letzten zehn Jahren des Spaß-am-Lesen-Verlags.]
                    Abb. 2: Veränderungen in der Covergestaltung des Spaß am Lesen-Verlags in den letzten zehn Jahren (Foto: mit freundlicher Genehmigung des Spaß am Lesen-Verlags).

                 
                So greift die Schnappschuss-Reihe des Spaß-am Lesen-Verlags die Sehgewohnheiten der Jugend auf und überzeugt mit Fotostory-Collagen. Der Passanten-Verlag setzt auf
 
                grafisch-künstlerisch gestaltete Cover, die Edition Naundob hält an einem traditionellen Stil fest, der den Sehgewohnheiten älterer oder kognitiv eingeschränkter Personen entsprechen soll. Damit sind auch schon die Großen unter den Verlagen, die sich der Einfachen Sprache angenommen haben, benannt. Hinzu tritt noch der Beltz-Verlag mit Kinder- und Jugendbüchern. Bücher aus diesen Verlagen sind leicht im Buchhandel zu recherchieren.
 
                Etliche Verlage haben ein sehr schmales Portfolio an Büchern in Einfacher oder Leichter Sprache, so der Arena-Verlag, der BVK Buchverlag Kempten, der Ernst-Reinhardt-Verlag, One World Publishing (Windmill Productions) oder der ssm Leichte Sprache Verlag. Auch finden sich Verlage, bei denen – wie beim Chronos-Verlag oder dem LIT-Verlag – nur ein einziges Buch erschienen sind.
 
                Die Recherche auch nach diesen Einzeltiteln lohnt, denn das Segment von lieferbaren Büchern ist sehr schmal, es bewegt sich im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Veröffentlichungen von Engagierten auf dem Feld der Leichten Sprache, wie der Lebenshilfe Heidelberg und Bremen, können den Bestand ergänzen. Ebenso ist hier die Bundeszentrale für politische Bildung zu nennen. Einige Publikationen wurden auch bei Books on Demand verlegt.
 
                Für Bibliotheken, die mit Standing Order arbeiten, bieten Hugendubel und die ekz Bibliotheksservice lektorierte Jahres-Pakete. Bei der ekz heißt dies z. B. „Formaler Interessenkreis (Buch): Leicht zu lesen“. Überdies werden in unregelmäßigen Abständen Medienlisten „Leicht zu lesen“ erstellt, deren Produkte sich an leseschwache Kinder, Jugendliche und Erwachsene richten. Bei der Auswahl wird auf einen einfach gehaltenen Wortschatz und kurze Sätze geachtet. Auch das Druckbild, das mit wenig Text pro Seite auskommen soll, fließt mit in die Auswahlentscheidung ein.
 
               
              
                Ein Ausflug: Junges Einfaches Lesen
 
                Bibliotheken sehen ihre Aufgabe auch darin, junge Menschen in ihrer Lesesozialisation zu begleiten. Im Zusammenhang mit sprachlich einfach geschriebenen Büchern lohnt daher ein kurzer Blick auf das Angebot von Jugendbüchern, die nicht explizit in Einfacher Sprache erscheinen, aber im Schreibstil und im Satz Leseungeübte ansprechen. Diese Bücher seien hier als „einfach zu lesen“ apostrophiert. „Mit Texten in ‚Einfacher Sprache‘ können Kinder und Jugendliche motiviert werden, wieder zu lesen und den ‚Mehrwert‘ des Lesens für sich zu entdecken, auch – und nicht zuletzt – weil mit diesen einfach rezipierbaren Texten wieder Erfolgserlebnisse möglich werden.“ (Keller-Loibl 2015, 104) Jugendbücher in Einfacher Sprache finden sich im Schweizer dabux-Verlag. Er wirbt mit kurzen Büchern (max. 60 Seiten) und „knackigen“ Inhalten. Zudem offeriert er kostenloses Unterrichtsmaterial zu seinen Jugendbüchern. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die meisten Romane in Einfacher Sprache wie auch die „einfach zu lesen“-Jugendbücher im Taschenbuch-Format erscheinen und aufgrund ihres geringen Umfangs allein schon haptisch keine schwere Kost sind.
 
                Aktiv auf dem Feld „einfach zu lesen“ sind u. a. auch Schulbuchverlage. Cornelsen bietet eine „Einfach lesen!“-Reihe (die Bücher enthalten Aufgaben und Lösungen) sowie „Einfach klassisch“ (Klassiker sprachlich vereinfacht für ungeübte Leser✶innen) an. Der Persen-Verlag bringt in seinen Büchern der Reihe „Bergedorfer Lesezeichen“ wenig Text auf einer Seite, wobei Themen und Sprache aus dem Alltag der Jugendlichen entnommen sind; einzig die Zeilennummerierung verweist auf den intendierten schulischen Einsatz. Auch die „Carlsen Clips“ des Carlsen-Verlags orientieren sich an Themen, die Jugendliche ansprechen. Explizit arbeitet der Verlag mit einer begrenzten Textmenge pro Seite. Überschaubare Leseabschnitte und einfache Satzstrukturen bieten die Bücher der Reihe K.L.A.R. des Verlags an der Ruhr ebenso wie die Werke der Reihe „short & easy“ des Verlags Ravensburger oder der „Plus“-Reihe des BVK Buchverlags Kempen. Der Beltz-Verlag hat in seinem Imprint Gulliver zwei erwähnenswerte Serien aufgelegt: zum einen die Reihe „super lesbar“, welche ältere Kinder und Teenager mit altersgerechten Geschichten bedient, die zu bewältigen es jedoch nur des Lesevermögens eines jüngeren Kindes bedarf; zum anderen Kurzfassungen von Jugendbüchern in Einfacher Sprache. Ob Jugendbücher, die „einfach zu lesen“ sind, in einem Sonderstandort Einfache Sprache mit präsentiert oder besser im Jugendbereich regulär bzw. dort besonders attraktiv angeboten werden, sollte das Team jeder Bibliothek entscheiden – kennen doch die Mitarbeitenden die Bedarfe der Nutzer✶innen am besten.
 
                Einen besonderen Service jedoch können Bibliotheken anbieten, indem sie Klassensätze von Titeln in einfacher Sprache er- und bewerben. Dies kommt denjenigen schulischen Lerngruppen entgegen, in denen das im Lehrplan verankerte Lesen von Ganzschriften als besonders herausfordernd empfunden wird. Bearbeitungen von Klassikern (von Shakespeare bis Verne) gibt es schon länger, jedoch sind Buchbearbeitungen, deren Themensetzung jugendlichen Welten von heute näher sind, motivierender. Hier könnte auf Bestseller wie Erobos (Ursula Poznanski), Was wir dachten, was wir taten (Lea-Lina Oppermann) oder Sonne und Beton (Felix Lobrecht) zurückgegriffen werden. Zugleich kann im Sinne einer Differenzierung des Lese- und Leistungsvermögens der Einzelnen zeitgleich mit den Originalausgaben gearbeitet werden. Dies kann deshalb empfohlen werden, da Bearbeitungen in Einfacher Sprache versprechen, dass sie die Ausgangsversionen in ihren wesentlichen Teilen vollständig abbilden. Unabhängig davon können natürlich auch originäre Werke in Einfacher Sprache als Klassensatz angeschafft werden. Wahrscheinlich ist der Weg, Lehrkräfte von den Vorteilen einer solchen Klassenlektüre zu überzeugen, dann ein etwas weiterer.
 
               
              
                ALPHA-Netzwerke
 
                Auch bei der Alphabetisierung bzw. Schreib- und Leseförderung von Erwachsenen sind Bibliotheken prädestinierte Anlaufstelle in der Stadt oder Gemeinde. Obgleich hier die Grundbildungszentren im Fokus stehen, denen das Alphabetisieren von Erwachsenen obliegt, halten bereits zahlreiche Bibliotheken Angebote für dieses Zielgruppe vor.6 Um Bedarfe von Betroffenen richtig einzuschätzen und als Mitspieler auf dem Gebiet der Grundbildung wahrgenommen zu werden, ist es von unschätzbarem Wert, als Bibliothek Teil einer Netzwerkstruktur zu sein.
 
                Diese Struktur bieten Alpha-Netzwerke bzw. Alpha-Bündnisse. Sie sind ein Zusammenschluss von Akteuren in einer Stadt oder einem (Stadt-)Bezirk, deren gemeinsames Ziel es ist, Menschen mit geringer Literalität die Teilhabe an der Gesellschaft zu erleichtern. Viele Bibliotheken sind solcherart schon eingebunden, gerade auch in dem Wissen, dass sie es bei gering literalisierten Menschen mit einer traditionell bibliotheksfernen Gruppe zu tun zu haben, für deren Bildungsteilhabe zu sorgen sei (Mammel 2018, 203). Der Bildungsauftrag von Bibliotheken ist die Verpflichtung dazu; eine ideenreiche Ausrichtung der eigenen Angebote dabei dann die gelebte Inklusion.
 
               
              
                Fazit
 
                Bei der Bestimmung der Zielgruppen für Lektüre in Einfacher Sprache werden körperliche oder kognitive Einschränkungen immer öfter als Diversität denn als Defizite betrachtet. Zusammenfassend kann man die Zielgruppe somit beschreiben als Menschen, für die das Lesen eines Mainstream-Buches (welches in der Regel mehr als 150 Seiten umfasst) eine Herausforderung darstellt. Lohnend ist das Nachdenken darüber, wie weit das, was unter „leicht zu lesen“ fällt, in der eigenen Bibliothek gefasst wird. Es sollten sich Überlegungen über das Einbeziehen der Zielgruppe in den Erwerbungsprozess anschließen. Nachfolgend stellt sich dann die Frage nach einer (gemeinsamen) Präsentation der Medien. Nicht zuletzt stellt Literatur in Einfacher Sprache eine Alternative für den Bestandsaufbau von Literatur in verschiedenen Sprachen dar, wenn die in der Stadt oder Region gesprochenen Sprachen sehr divers und der Etat für ein adäquates Verhältnis fremdsprachiger Bücher nicht ausreichend ausgestattet ist (Hauck 2022, 247).
 
                Als Zukunftsaufgabe bleibt, auch andere Literaturformen (wie z. B. Audios, Comics, Graphic Novels oder auch Webtoons) in den Beurteilungs- und Empfehlungsprozess einzubeziehen, der den Lese-Schwierigkeitsgrad im Sinne einer Lektüre in Einfacher Sprache bestimmt: LS-D, der Stoff, den man nicht nur lesen kann!
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              Notes

              1
                Die Begriffsbestimmungen folgen hier den Definitionen des Sozialverbands VDK Deutschland: Texte in Leichter Sprache folgen klaren Regeln und richten sich an Menschen mit Behinderungen, um ihnen im Sinne der Barrierefreiheit Themen zugänglich zu machen. Texte in Einfacher Sprache sind für Menschen geschrieben, denen das Lesen und Schreiben schwerfällt oder deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

              
              2
                Lesen Einmal Anders: https://www.lebenshilfe-berlin.de/de/leichte-sprache/lea-leseklub/index.php (16.05.2024).

              
              3
                „When books are adapted, they can make reading more successful and enjoyable for all. Adaptations can include making books easier to use [. . .] and text easier to read [. . .] and to remember.“ (Schoonover 2016, S. 20).

              
              4
                Die Überschrift dieses Abschnitts ist angelehnt an den Sketch „Auf der Rennbahn“ von Wilhelm ­Bendow und Franz-Otto Krüger. Der Besucher einer Pferderennbahn vermag wiederholt die laufenden Pferde durch sein Fernrohr nicht zu erkennen.

              
              5
                Netzwerk Leichte Sprache: https://www.leichte-sprache.org/buecher/ (16.05.2024).

              
              6
                Beispiele dazu hat die Büchereizentrale Niedersachsen zusammengestellt: https://www.bz-niedersachsen.de/bibliotheksangebote-zur-alphabetisierung-85.html (16.05.2024).

              
            
           
           
             
              Fühl mal: Kinderbücher für das gemeinsame Lesen
 
            

             
              Christiane Felsmann 
              
 
            
 
             
              Während Bücher in den speziell aufbereiteten Formaten Braille, DAISY oder im Großdruck nur Einzelpersonen mit Behinderungen und nachweislichen Einschränkungen des selbständigen Lesens zur Verfügung stehen, werden inklusive Kinderbücher so konzipiert, dass sie für alle gleichermaßen interessant und zugänglich sind. Was diese Bücher ausmacht und wo sie zu finden sind, erklärt dieser Beitrag.
 
              
                Inklusive Kinderbücher
 
                Die Freude bei Alt und Jung ist groß, wenn eines dieser Kinderbücher vor einem liegt: Der Finger kann den weichen Bärenkopf bewegen, der Igel ist herrlich kratzig oder die Reifen des Autos können angeschubst werden. So ist zumeist der erste Zugang zu diesen Büchern. Dies trifft für alle Menschen zu – mit oder ohne Behinderung.
 
                Während es für viele völlig ausreicht, einen Bestandteil zu fühlen und in den Mittelpunkt der Buchseite zu stellen, fehlt es anderen, den Rest des Autos oder des Bären zu fühlen, um Zusammenhänge herstellen zu können und den Inhalt zu verstehen. Vor allem für blinde, seh- und anderweitig lesebehinderte Kinder ist es elementar, ein ganzheitliches Fühl- und damit Leseerlebnis zu schaffen.
 
                Vor allem für blinde Kinder wurden bereits seit den 1980er Jahren Medien mit einfarbigen Folienreliefs u. a. von Spezialbibliotheken entwickelt. Das sogenannte Tiefziehverfahren erlaubte es mit Hilfe einer vorgefertigten Matrize eine größere Anzahl von Folien zu fertigen. Diese Matrizen wurden so konzipiert, dass nur die elementaren Informationen erhaben dargestellt werden. Durch gleichmäßige Erwärmung der Folie schmiegt sich diese schließlich an die Oberfläche der Matrize und lässt die tastbaren Elemente in der Folienoberfläche zurück. Auf diese Weise schaffte man es, eine größere Anzahl von Büchern mit Reliefs zu produzieren; auch eine Nachproduktion im Bedarfsfall wurde auf diese Weise garantiert. Im Laufe der Zeit wurden diese Folienreliefs mittels verschiedener anderer Produktionsverfahren auch bunt – so, dass sehende und sehbehinderte Mitleser✶innen gemeinsam ihre Freude hatten. Das gemeinsame Lesen wurde zudem mehr und mehr zu einem Wunsch der Leser✶innen. Um diesem entgegenzukommen, entwickelte in den 1980er Jahren auch das dzb lesen Bücher, in denen Braille und Großdruck gleichermaßen – heißt zeilengenau – abgebildet sind. Das ist der Beginn inklusiver Leseansätze.
 
                Heute gibt es neben den Folienreliefs auch Punktreliefs, Schwellpapierreliefs oder sogenannte Multimaterialbücher. Für die Punktreliefs werden die Punkte der Brailleschrift genutzt. Mit Handschreibmaschinen und etwas Kreativität lassen sich kleine Abbildungen individuell darstellen. Das Schwellpapier dagegen bietet die Möglichkeit relativ zügig Grundlinien und einfache Informationen mittels eines speziellen Papiers sowie Druckers erhaben herzustellen. Nach etwas Trockenzeit kann die Kopie, egal ob schwarz-weiß oder in Farbe, bereits genutzt werden. Für Kinderbücher wird dieses Verfahren allerdings nur in Einzelfällen genutzt, da das Tasterlebnis eher praktischer Natur ist. Seit einigen Jahren und mit noch stärkerer Forderung nach gemeinsamen Leseerlebnissen ist das Format der Multimaterialbücher weiterentwickelt worden. Der Mix verschiedener Stoffe und Oberflächen in enger Verschränkung mit dem Text, der in Großdruck und gleichrangig durchaus auch in bunten Braillepunkten dargestellt wird, lädt förmlich zum Tasten und Ausprobieren ein. Der Aufwand der Produktion ist an diese Stelle besonders hoch, da Materialien passgenau geschnitten und aufgeklebt, Funktionen lange haltbar sein müssen, aber Braillepunkte durch maschinelle Verfahren nicht zerdrückt werden dürfen. Aufgrund aufwändiger Planung und Herstellung in zeitlicher wie auch in personeller Hinsicht gibt es lediglich eine geringe Anzahl inklusiver Kinderbücher verglichen mit der des kommerziellen Marktes. Daher sind auch die Auflagen letztlich recht gering und die Zahl der Anbieter an wenigen Fingern zählbar.
 
                Umso wichtiger ist es, dass inklusive Kinderbücher in Bibliotheken allen zur Verfügung stehen. Dies ist nur möglich, da auch Titel produziert werden, die nicht auf einem kommerziell erhältlichen Buch basieren. Die Medien, die als Grundlage eine sogenannte urheberrechtlich relevante Vorlage haben, unterliegen dem Urhebergesetz UrhG § 45b1 und damit der Schrankenregelung. Somit stehen barrierefrei aufbereitete Medien, deren Quelle ein kommerzielles Buch ist, ausschließlich nachweislich seh- oder lesebehinderten Menschen zur Verfügung. Ein Beispiel hierfür ist das Buch „Der Grüffelo“, welches als inklusives Kinderbuch produziert wurde, in dieser Form jedoch ausschließlich an die eben genannten Befugten Personen ausgegeben werden darf.
 
                Neben der Aufbereitung kommerzieller Titel ist es notwendig, Bücher zu produzieren, die von vornherein auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind, um z. B. das Tastvermögen zu schulen. Gemäß dem so hilfreichen Grundsatz „Nichts über uns ohne uns“ entstehen diese daher zumeist gemeinsam mit blinden, seh- oder lesebehinderten Personen. Noch nie zuvor gab es so viele dieser frei erhältlichen inklusiven Kindermedien. Doch es gibt sie weiterhin nur in recht geringen Auflagen mit vergleichsweise hohen Planungs- und Produktionskosten.
 
               
              
                Lesezugang organisieren
 
                Es gibt im deutschsprachigen Raum neben dem dzb lesen2 als Bibliothek und Produzent von Medien für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen in öffentlicher Trägerschaft glücklicherweise weitere engagierte Vereine und Einzelpersonen, die sich für die Gestaltung inklusiver Bücher stark machen. Im Folgenden soll das Interview mit Ellen Schweizer vom Verein Anderes Sehen e. V.3 stellvertretend einen Einblick geben, was es heißt, inklusive Kinderbücher aktiv zu gestalten und deren Produktion zu organisieren.
 
                Christiane Felsmann: Was macht ein Kinderbuch inklusiv?
 
                Ellen Schweizer: Als Gestalterin beschäftige ich mich mit unserer gemeinnützigen Organisation Anderes Sehen seit nunmehr 15 Jahren mit der Frage, wie wir Bücher für Kinder so gestalten und herstellen können, dass diese auch blinden und seheingeschränkten Kindern zur Verfügung stehen. Hierauf liegt mein Fokus und meine Expertise und dazu kann ich einige Aspekte einbringen. Ich will dabei inhaltliche und gestalterische Aspekte unterscheiden.
 
                Das Kinderbuch sollte möglichst diverse Menschen abbilden. Das könnten Figuren sein mit unterschiedlichen Hintergründen, Hautfarben, Kulturen, Geschlechtern, Fähigkeiten und Behinderungen. Dies fördert zum einen die Akzeptanz von Diversität bei allen Kindern und ebenso können Themen wie Diskriminierung und Inklusion in den Kinderbüchern altersgerecht behandelt werden. Damit vermitteln wir wiederum Empathie und Verständnis für verschiedene Lebensrealitäten auch bei Kindern ohne Behinderungen.
 
                Die Sprache sollte klar und einfach sein, um auch Kindern mit Lern- oder Sprachschwierigkeiten den Zugang zum Inhalt zu erleichtern. Zudem wären Bücher in verschiedenen Formaten von Vorteil, wie zum Beispiel gedruckte Bücher, Hörbücher und digitale Bücher.
 
                Begleitmaterialien wie beispielsweise Erzählboxen mit zusätzlichen Figuren oder Objekten zur Geschichte können blinden Kindern oder Kindern mit Lernschwierigkeiten beim Verstehen und Begreifen der Geschichten helfen. Für manche Kinder sind Audiobeschreibungen von Bildern wichtig, andere wiederum benötigen visuelle Unterstützung durch Videos und Illustrationen. Dies alles kann unterstützen, den Inhalt eines Buches besser oder überhaupt zu verstehen.
 
                Offensichtlich sind für blinde und seheingeschränkte Kinder taktile Illustrationen und Brailleschrift unerlässlich. Unsere Kinderbücher beinhalten viele haptische Bilder, Grafiken oder Objekte. Diese ermöglichen es ihnen, Geschichten durch Be-greifen zu erleben und frühzeitig ein Verständnis für Schrift zu entwickeln. Wir kombinieren deshalb immer Schwarzschrift im Großdruck und farbige Brailleschrift. Somit lernen beispielsweise auch Eltern oder andere Familienangehörige oder Freunde die Brailleschrift (mit den Augen) zu lesen. Auch blinden oder seheingeschränkten Eltern ermöglichen unsere Kinderbücher so das Vorlesen.
 
                
                  [image: Das Buch „Wir gehen auf Bärenjagd“ liegt aufgeschlagen auf glatter Fläche. Die linke Buchseite ist zusätzlich aufgeklappt, sodass diese eine doppelt große Fläche mit Großdruck und roten Braillepunkten zeigt. Die rechte Buchseite enthält tastbare Elemente; ein Haus mit einer Tür und einem roten Dach, rechts daneben ein grünes Element mit kurzen Fäden.]
                    Abb. 1: Das Buch „Wir gehen auf Bärenjagd“ (Quelle: © Anderes Sehen e. V.).

                 
                Auch sind Bücher, die mehr bieten als nur flaches Bild und Text beliebter und damit zugänglicher für alle Kinder. Besonders, wenn sie multisensorisch, mit interaktiven Elementen oder mit Sound ausgestattet sind. Wir erleben immer wieder, dass auch sehende Kinder und Kinder ohne Einschränkungen solche Bücher präferieren.
 
                C. Felsmann: Sie haben mit Anderes Sehen e. V. tastbare und inklusive Kinderbücher veröffentlicht. Wie erfolgte die Auswahl?
 
                E. Schweizer: Bei der Auswahl unserer Titel versuchen wir, ein vielfältiges Spektrum an Inhalten anzubieten, auch wenn wir nur wenige Titel umsetzen können, da der Herstellungspreis recht hoch ist. Sie müssen immer bedenken, wie wenig Bücher blinden Kindern zur Verfügung stehen — im Vergleich zu sehenden Kindern. Dadurch haben blinde Kinder eine sehr viel geringere Chance auf Bildung. Sie haben im Alltag praktisch keine Berührung mit (Braille-)Schrift und lernen daher auch Lesen und Schreiben oft später als sehende Kinder. Auch weil ihnen darüber hinaus kaum Alltags- und Lernmaterialien zur Verfügung stehen.
 
                Unser Angebot enthält sowohl Bücher für Kita-Kinder und Leseanfänger✶innen mit weniger Text als auch etwas textlastigere Bücher für Grundschüler✶innen. Darunter sind abstrakte Themen oder Umsetzungen bekannter Kinderbuchklassiker und Titel, die Phänomene aus der Welt der Sehenden erklären, wie z. B. unser Buch „Schatten“.
 
                Unser ABC-Buch „Das Alphabet der unsichtbaren Dinge“ entwickelten wir aus der Tatsache heraus, dass blinden Kindern nur ein einziges Alphabetbuch zur Verfügung stand —und dieses war von 1983! Wir mussten also dringend ein aktuelles Buch auf den Markt bringen, das blinden Kindern zeitgemäß und auf witzige Art die Buchstaben nahebringt.
 
                
                  [image: Ein Regal mit tastbaren Büchern, es sind 4 Regalreihen mit je 4 Büchern in unterschiedlichen Formaten dargestellt.]
                    Abb. 2: Bücher aus der Reihe von Anderes Sehen e. V. (Quelle: © Anderes Sehen e. V.).

                 
                C. Felsmann: Ihre Veröffentlichungen sind für die von Beginn an bunten Braillepunkte und meist außergewöhnlichen Umsetzungen bekannt. Ist es somit wirklich allen gleichermaßen möglich, Bücher zu lesen?
 
                E. Schweizer: Nein, natürlich nicht. Genau betrachtet gibt es kein Buch für alle. Die Kriterien, für die Rezeptionsweisen aufgrund unterschiedlicher sensorischer, motorischer und intellektueller Fähigkeiten, wären so vielfältig, dass sie nicht in einem einzigen Medium stecken können. Es gibt Personen, die können kein Buch halten oder blättern. Andere können nicht sehen, hören oder tasten. Ein Buch ist nicht in der Lage, alle Formen der Rezeption zu bedienen. Was wir können, ist ein möglichst vielfältiges Medium zu erschaffen, das für sehr viel mehr als nur für Sehende einen Inhalt vermitteln kann.
 
                
                  [image: Das ABC-Buch „Das Alphabet der unsichtbaren Dinge“ liegt aufgeschlagen mit dem Buchstaben „H“ auf dem Tisch. Es sind zwei Hände, die die tastbaren Flächen fühlen zu sehen.]
                    Abb. 3: Abc-Buch „Das Alphabet der unsichtbaren Dinge“ (Quelle: © Anderes Sehen e. V.).

                 
                C. Felsmann: Aufgrund eigener Erfahrungen: Wann und wie sollten inklusive ­Kinderbücher zum Einsatz kommen?
 
                E. Schweizer: Erst einmal sollten jedem Kind Bücher zur Verfügung stehen. Nicht nur wenige, sondern viele! Denn Bücher bedeuten Spaß, Lust am Lesen und Verstehen der Welt. Und somit Bildung. Zu Hause könnten Eltern oder andere Familienangehörige ihrem Kind vorlesen. Vielleicht sind das aber auch sehende und nicht-sehende Geschwister. Gemeinsames Lesen mit sehenden Geschwistern und Freunden fördert ein selbstverständliches Miteinander.
 
                Kindergärten oder Bibliotheken sollten regelmäßig Lesestunden mit taktilen Bilderbüchern durchführen. Verantwortliche können die Geschichten auch so ergänzen – beispielsweise durch Erzählboxen, die jeweils passendes (Begleit-)Material enthalten –, dass alle Kinder, unabhängig von ihrem Sehvermögen oder kognitivem Stand, die Geschichten gemeinsam erleben können. In Schulen sollten inklusive Bücher einbezogen werden. Unterrichtsmaterial, das inklusive Kinderbücher umfasst, sollte immer im regulären Unterricht verwendet werden, niemals gesondert. Nur so können manche Kinder teilhaben und Hürden werden abgebaut.
 
                Durch den gezielten Einsatz dieser Bücher im Alltag, wie in der Bibliothek, im Kindergarten und in der Schule können Eltern, Erzieher✶innen und Pädagog✶innen dazu beitragen, dass der Begriff Inklusion positiv belegt wird und alle Kinder Zugang zu literarischen Inhalten haben. Zudem lernen die Kinder, dass wir alle verschieden sind und im besten Falle ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander.
 
                C. Felsmann: Was wünschen Sie sich im Hinblick auf die Entwicklung und Bereitstellung inklusiver Medien?
 
                E. Schweizer: Blinde Kinder benötigen Zugang zu einer breiten Palette barrierefreier Medien, um Themen adäquat zu behandeln —genau wie ihre sehenden Mitschüler✶innen. Unsere Forderung: Alle App-Entwickler müssen ihre Software barrierefrei, also optimiert für Screenreader zur Verfügung stellen. Das Gleiche gilt für Websites. Besonders Schulsoftware und Unterrichtsmaterial muss für alle zugänglich sein—sonst muss der Anbieter gewechselt werden. Schulen sollten sich mit einem verpflichteten Ratingsystem der Angebote über deren Barrierefreiheit informieren können und ausschließlich barrierefreie Applikationen und Medien nutzen. In den meisten Industriestaaten der Welt ist das längst so oder ähnlich geregelt, in Deutschland leider nicht mal ansatzweise. Weder bei den privatwirtschaftlichen Anbietern noch durchgehend bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern.
 
                C. Felsmann: Welche Rolle könn(t)en Bibliotheken dabei spielen, Zugang zu inklusiven Kindermedien zu fördern?
 
                E. Schweizer: Ein barrierefreier Zugang zum Online-Angebot ist schon mal das Wichtigste. Klare Kennzeichnung und Filtermöglichkeit nach Art der Barrierefreiheit eine weitere wichtige Bedingung. Jedes Kinder- und Jugendbuch, jeder Roman muss verfügbar sein —sei es in Braille, Großdruck oder als E-Book. Für die barrierefreien Formate muss das Copyright komplett ausgesetzt werden, ebenso wie die Beschränkung der Umwandlung auf sogenannte berechtigte Stellen. Auch hier hat Deutschland eine negative Sonderstellung in der Welt. Sonstige Aufgabengebiete von Bibliotheken könnten sein: Zusammenarbeit mit Kitas, Schulen und Organisationen, Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit, Sichtbarkeit und Bewusstsein schaffen, Veranstaltungen und Kampagnen zur Förderung von medialer Inklusion.
 
               
              
                Inklusive Leseangebote sind für alle da
 
                Kinderbücher, die tastbar und in mehreren Formaten lesbar sind, gibt es nicht am Kiosk oder im nächsten Buchladen. Gleichwohl sind sie in Kooperation mit Spezialbibliotheken erhältlich und können – soweit von der Schrankenregelung ausgenommen und frei verfügbar – in den eigenen Bestand aufgenommen werden. Nutzer✶innen, speziell Kinder, Eltern und auch Großeltern werden sich freuen, ganz eigene Formen des Lesens und Buchteilens in ihrer Bibliothek vorzufinden. Inklusive Angebote in Form von Kinderbüchern wirken sehr positiv auf die allgemeine Sensibilisierung für Barrierefreiheit und Inklusion, sie fördern das Leseinteresse und die Lesefreude und helfen, neue Zielgruppen anzusprechen.
 
                Fühl mal: Es lohnt sich!
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              Barrierefreies Hören und Sehen
 
              Zur Rolle audiovisueller Ressourcen für die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe
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              Audiovisuelle Ressourcen spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Inklusion. Barrierefreies Hören und Sehen schafft Voraussetzungen für die Teilhabe und gewährleistet einen diskriminierungsfreien Zugang zu Information und Wissen. Barrierefreie audiovisuelle Inhalte ermöglichen Menschen, die blind und oder gehörlos sind, nur schwer hören und oder sehen, gleichberechtigten Zugang zu Informationen und Unterhaltungsangeboten zu erhalten, sich zu bilden und an kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen teilzuhaben. Dem barrierefreien Zugang zu audiovisuellen Ressourcen dienen unter anderem Videos mit Bildbeschreibungen wie Audiodeskriptionen und Hörfilme, Untertitel für gehörlose und schwer hörende Menschen, Gebärdensprache oder Transkriptionen. Zu weiteren Anforderungen der Barrierefreiheit zählen leichte Suchbarkeit und Auffindbarkeit, nutzungsfreundliche Medientechnik und diskriminierungsfreie Bezeichnung der Zielgruppen.1
 
              
                Teilhabe und digitale Inklusion
 
                Wissen und Information werden in wachsendem Umfang über audiovisuelle Ressourcen vermittelt. Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen können die digitale Inklusion erheblich vorantreiben, indem sie barrierefreies Hören und Sehen ermöglichen. Ziel des barrierefreien Zugangs zu audiovisuellen Ressourcen ist, Voraussetzungen für kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen. Dadurch stellen Bibliotheken und Informationseinrichtungen sicher, dass audiovisuelle und multimediale Inhalte für alle zugänglich sind. Sie tragen damit zu einer partizipativeren Wissens- und Informationslandschaft bei und fördern eine gerechte Gesellschaft. Das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ bestimmt in Artikel 9, dass die „Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel [treffen], für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur [...] Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen“ zu gewährleisten (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 13).
 
                Die Europäische Union betont die Bedeutung der Mediendienste für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaften in ihrem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt (Europäisches Medienfreiheitsgesetz):
 
                 
                  Unabhängige Medien, insbesondere Nachrichtenmedien, bieten sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Unternehmen Zugang zu einer Vielzahl von Meinungen und sind zuverlässige Informationsquellen. Sie tragen zur öffentlichen Meinungsbildung bei und helfen Menschen und Unternehmen, ihre eigene Meinung zu bilden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der Integrität des europäischen Informationsraums und sind wesentlich für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaften und Volkswirtschaften. (EMFA Vorschlag 2022, 2)
 
                
 
                Für die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe ist es daher von größter Bedeutung, dass audiovisuelle Mediendienste für alle zugänglich sind (Cabrera u. a. 2023, 1).
 
                Für den Zugang zu inklusiven Angeboten geben internationale Vereinbarungen das Rahmenwerk vor; die Umsetzung erfolgt in den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen. Unter den internationalen Vereinbarungen sind insbesondere die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und die EU-Richtlinie über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen zu nennen. Aufgrund der stetig wachsenden Bedeutung des Online-Zugangs zu Information und Wissen stellen die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des World Wide Web Consortiums (W3C) eine verbindliche Grundlage dar (World Wide Web Consortium 2023). Als internationaler Standard enthalten die WCAG eine breite Palette von Empfehlungen für den barrierefreien Zugang zu Inhalten im Netz.
 
               
              
                Barrierefreie audiovisuelle Inhalte
 
                Barrierefreie audiovisuelle Ressourcen beinhalten Videos mit Bildbeschreibung wie Audiodeskription und Hörfilm, Untertitel für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit, Gebärdensprache oder Transkription. Auch navigierbare Audio-Inhalte wie zum Beispiel DAISY-Hörbücher zählen zu barrierefreien Medien. Eine Audiodeskription dient dazu, blinden oder sehgeschädigten Menschen einen Film, eine Aufführung oder ein Ereignis vermittels einer akustischen Bildschreibung zugänglich zu machen. Untertitel für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit ermöglichen es gehörlosen oder schwer hörenden Menschen, einen Film oder ein Ereignis besser wahrzunehmen. Informationen und Übersetzungen in Gebärdensprache, die in Ergänzung zum Bild- und Toninhalt eingeblendet werden, dienen ebenso dem barrierefreien Zugang und der Inklusion.
 
                
                  Audiodeskription und Hörfilm
 
                  Audiodeskriptionen, auch bekannt als Videobeschreibungen, ermöglichen Menschen mit Sehbehinderungen den Zugang zu audiovisuellen Ressourcen, von Filmen bis hin zu Theateraufzeichnungen, Opernverfilmungen oder Museumsausstellungen. Audio­deskription bezeichnet ein Verfahren der Beschreibung von Filmen oder Videos mit einem akustischen Kommentar, der es blinden oder sehbehinderten Menschen ermöglicht, die visuellen Vorgänge besser wahrnehmen zu können. Eine Audiodeskription (engl. audio description) wird häufig mit dem Akronym „AD“ gekennzeichnet. Die Audio­deskription wird auch als Hörfassung,2 Videodeskription oder Videobeschreibung (engl. video description) bzw. „beschriebenes Video“ bezeichnet, da sie das Visuelle mit akustischem Kommentar beschreibt. „Audiodeskription“ ist begrifflich weiter zu fassen als „Hörfilm“. Während Hörfilm vorwiegend für künstlerische Filmwerke verwendet wird, wie etwa Spielfilme oder Dokumentarfilme, bezeichnet eine Audiodeskription ebenso die akustische Beschreibung von Ereignissen wie zum Beispiel Sportereignisse, Theateraufführungen oder Musiktheaterproduktionen. In Museen wird die Audiodeskription bei Führungen eingesetzt, etwa um Kunstwerke für blinde und sehbehinderte Personen verbal zu beschreiben. Die Audiodeskription im Museum wird häufig über einen Audioguide vermittelt.
 
                   
                    Die Vereinigung deutscher Filmbeschreiber Hörfilm e. V. gibt folgende Begriffsdefinition einer Audiodeskription:
 
                    Audiodeskription ist die hörbare Beschreibung visueller Eindrücke. Sie ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen die Teilhabe an einem Film, aber auch eines Theaterstücks, einer Oper oder den Besuch von Museen und Ausstellungen. Bei einer Filmbeschreibung werden alle visuellen Eindrücke, die für das Verständnis (und das ästhetische Erleben) des Films wichtig sind, in Sprache übersetzt. Dazu gehören Orte, Landschaften, das Aussehen von Personen, deren Handlungen, Mimik und Gestik – aber auch filmische Stilmittel, Kameraführung und Schnitt. Diese knappen Beschreibungen sind in den Dialog- und Geräuschpausen zu hören. Im Zusammenspiel / Zusammenwirken von Dialogen, Geräuschen, Musik und Beschreibung ist aus dem Film ein Hörfilm geworden. (Hörfilm e. V. o. J.)
 
                  
 
                  Die mit Audiodeskription versehenen Filme beinhalten eine speziell für blinde oder eingeschränkt sehende Menschen hergestellte akustische Bildbeschreibung auf einer gesonderten Tonspur, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Umgebung beschreibt. Die Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. Audiodeskriptionen werden für das Kino, Videostreaming, Fernsehen und Theater produziert und in der Regel in einem Tonstudio erstellt.
 
                  Neben der vorproduzierten Audiodeskription kommen bei Ereignissen wie Sportveranstaltungen, Shows oder Sondersendungen auch Live-Audiokommentierungen oder Live-Audiodeskriptionen zum Einsatz. Von einer Live-Audiodeskription spricht man, wenn eine Videobeschreibung in Echtzeit vor Ort erstellt wird. Im Österreichischen Rundfunk und Fernsehen (ORF) werden beispielsweise die Rennwochenenden der Formel 1 und die Spiele der Österreichischen Fußballnationalmannschaft live audiokommentiert; ebenso Unterhaltungssendungen wie Eurovision Song Contest.3
 
                 
                
                  Qualitätsstandards
 
                  Für Audiodeskriptionen gelten Qualitätsstandards, die gemeinsam mit Personen der Zielgruppe erarbeitet wurden. Die Landesrundfunkanstalten der ARD, des ORF, des Schweizer Radios und Fernsehens (SRF), des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) sowie die Deutsche Hörfilm gemeinnützige GmbH, Hörfilm e. V. und audioskript haben sich auf eine Reihe von Grundsätzen für die Erstellung von Audiodeskriptionen im deutschsprachigen Raum verständigt, die „Vorgaben für Audiodeskription für Hörfilme der Landesrundfunkanstalten der ARD, ORF, SRF, ZDF“.4 Diese Vorgaben werden durch Regelwerke der einzelnen Einrichtungen ergänzt.5 Die Filmförderanstalt in Deutschland (FFA) publizierte die Empfehlung für Standards barrierefreier Filmfassungen. Audiodeskription für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit und Untertitelung für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit (SDH) (Filmförderanstalt 2017). Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband veröffentlichte die Schweizer Charta der Audiodeskription (SBV o. J.).
 
                  Zu den inhaltlichen Standards zählt unter anderem eine genaue und möglichst objektive Beschreibung, die in den Dialog- und Geräuschpausen erfolgt. Eine klassische Audiodeskription wird im Tonstudio qualitativ hochwertig produziert, redaktionell betreut und in Zusammenarbeit mit von einer Sehbehinderung betroffenen Autor✶innen erstellt. Die Einbindung einer blinden oder sehbehinderten Person bei der Filmbeschreibung gilt als ein Qualitätsmerkmal bei der Erstellung eines Manuskripts (Hörfilm e. V.).
 
                  Neben Audiodeskriptionen, die intellektuell von Menschen hergestellt werden, sind zunehmend auch maschinengestützte Verfahren im Einsatz, welche die akustische Beschreibung unter Einsatz künstlicher Intelligenz erstellen. Hierbei stellt sich die Frage, inwiefern eine maschinengestützte Erstellung die erforderlichen Qualitätskriterien für Audiodeskriptionen angemessen erfüllt.
 
                 
                
                  Auszeichnungen
 
                  Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) verleiht seit 2002 jährlich den Deutschen Hörfilmpreis6 in Berlin für Filme oder Projekte, die als herausragend bewertet werden. Der Preis wird in Anlehnung an das Kürzel „AD“ für Audiodeskription auch „ADele“ genannt. Der Slogan des Deutschen Hörfilmpreises lautet: „Um Filme zu lieben, muss man sie nicht sehen!“ Mit dem Deutschen Hörfilmpreis werden Audiodeskriptionen in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet, darunter in den Kategorien „Serie“, „Kinder- und Jugendfilm“, „Spielfilm – Kino“ und „Spielfilm – TV/Mediatheken/Streaming“ sowie „Filmerbe“. So wurde zum Beispiel im Jahr 2020 die Audiodeskription zum Film Schindlers Liste mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. In der Begründung hieß es:
 
                   
                    [Die Audiodeskription] lotet seelische Nuancen ebenso aus wie die Wucht der Gewalt- und Massenszenen. Historische Details werden präzise vermittelt, die Verortungen in den komplex orchestrierten Nebenhandlungen sind stets auf Augenhöhe mit der Narration. So können durch die Audiodeskription blinde und sehbehinderte Menschen „Schindlers Liste“ so erleben, wie er auch sechs Millionen sehende Zuschauer erreicht hat: Als einen zutiefst erschütternden Film, der uns nicht vergessen lässt, was der Mensch ist und sein kann. (Deutscher Hörfilmpreis 2020)
 
                  
 
                  Im Jahr 2024 ging der deutsche Hörfilmpreis in der Kategorie „Filmerbe“ an die DEFA-Stiftung für die Audiodeskription des Spielfilms Jakob der Lügner (Regie: Jurek Becker, DDR 1969).
 
                  In den USA vergibt der Blindenverband The American Council of the Blind (ACB) Preise für Audiodeskriptionen und publiziert Informationen über das Thema auf der Webseite The Audio Description Project.7 Einige Filmfestivals, die sich dem Thema Barrierefreiheit widmen, präsentieren herausragende Audiodeskriptionen in ihrem Programm, darunter das ReelAbilities Film Festival in den USA.8 Auch Online-Plattformen von Foren der Communities wie das bereits erwähnte Audio Description project bieten Informationen zu Audiodeskriptionen und Bewertung von Nutzenden.
 
                 
                
                  Untertitel für gehörlose und schwer hörende Menschen
 
                  Barrierefreie Untertitel sind eine Form von Untertiteln, die speziell für die Zielgruppe gehörlose und schwer hörende Menschen erstellt wurden. Sie unterscheiden sich durch die Ausrichtung auf diese Zielgruppe von der allgemeinen oder einfachen sprachlichen Untertitelung durch einige Besonderheiten, indem sie nicht nur das Gesprochene eines Films wiedergeben, sondern auch Geräusche und Musik in geschriebene Worte fassen. Ziel der barrierefreien Untertitelung ist, gehörlosen und schwer hörenden Menschen die Informationen zu vermitteln, die Hörende über den Ton gewinnen. Die Untertitel werden zwar speziell für diese Zielgruppen erstellt, sie werden allerdings auch von einer größeren Zielgruppe genutzt, zum Beispiel von Menschen, die zusätzlich zum Ton auch gerne das Gehörte mitlesen, etwa um eine Sprache zu lernen, oder wenn sie in einer geräuschvollen Umgebung die Untertitel zum Hörverständnis benötigen.
 
                  Für barrierefreie Untertitel sind unterschiedliche Bezeichnungen in Gebrauch wie „Untertitel für schwer hörende Menschen“ oder „Untertitel für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit“ (s. Tab. 1). Substantivische Bezeichnungen für die Zielgruppe wie „Untertitel für Hörgeschädigte“, „Untertitel für Hörbehinderte“ und Ähnliche sind zwar weit verbreitet, für den barrierefreien Zugang sind allerdings diskriminierungsfreie Bezeichnungen wie „schwer hörende Menschen“ zu bevorzugen, die die Zielgruppe nicht auf ihre Behinderung reduzieren.
 
                  
                    
                      Tab. 1:Abkürzungen Untertitel im Film.

                    

                            
                          	Abkürzung 
                          	Begriff 
                          	Erläuterung 
   
                          	SDH 
                          	Subtitles for the Deaf and Hard-of-hearing 
                          	Untertitel für gehörlose und schwer hörende Menschen 
  
                          	BaFa 
                          	Barrierefreie Fassung 
                          	Fassung mit jeweils einer Version mit Untertiteln für Menschen mit Hörbehinderungen und Audiodeskription für Menschen mit Sehbehinderungen 
  
                          	CC 
                          	Closed Captions 
                          	Aktivierbare Untertitel für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit 
 
                    

                  
 
                  Zur Kennzeichnung der Barrierefreiheit audiovisueller Ressourcen sind Abkürzungen gängig, darunter „BaFa“, „SDH“ oder „CC“. Das Kürzel „BaFa“ steht für „barrierefreie (Film-)Fassung“. Laut Filmfördergesetz (FFG) § 40 ist „eine barrierefreie Fassung eines Films [...] eine Endfassung des Films in jeweils einer Version mit deutschen Untertiteln für Menschen mit Hörbehinderungen und mit deutscher Audiodeskription für Menschen mit Sehbehinderungen in marktgerechter und kinogeeigneter Qualität.“ (FFG & 40,8). Das Akronym SDH steht für engl. Subtitles for the Deaf and Hard-of-hearing und bezeichnet Untertitel für gehörlose und schwer hörende Menschen. Ein früher gebräuchlicher Begriff ist „Movietext“. Das in den USA verbreitete Akronym „CC“ steht für „eingeschlossene Untertitel“ (engl. closed captions). Die englischen Begriffe captions oder captioning bezeichnen Untertitel für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit. Je nach den technischen Verfahren, die zur Anwendung kommen, ist von closed captions bzw. closed captioning die Rede im Gegensatz zu open captioning. Der Begriff closed (wörtlich: eingeschlossen) gibt einen Hinweis darauf, dass die Untertitel erst dann sichtbar werden, wenn sie von Zuschauenden über die Option Menü bzw. die Fernbedienung aktiviert werden. Im Unterschied dazu bezeichnet der englische Begriff open captions offen sichtbare Untertitel, die mitunter auch als so genannte „eingebrannte Untertitel“ (engl. burned in captions) für alle sichtbar in das Video eingebrannt sind. Diese für alle sichtbar in das Video eingebetteten Untertitel werden auch als „aufgebackene Untertitel“ (engl. baked on captions) oder „fest kodierte Untertitel“ (engl. hard coded captions) bezeichnet.
 
                  Untertitel für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit (engl. captions) sind gemäß WCAG 2.0 definiert als eine „synchronisierte visuelle oder schrifttextliche Alternative für sprachliche und nicht sprachliche Audio-Information, die zum Verständnis des Medieninhalts nötig ist“ (World Wide Web Consortium 2023). Die Untertitel ähneln reinen Dialoguntertiteln, „mit dem Unterschied, dass Untertitel nicht nur den Inhalt des gesprochenen Dialogs übermitteln, sondern auch Entsprechungen für nicht-dialogische Audioinformationen, die zum Verständnis des Programminhalts erforderlich sind, einschließlich Soundeffekten, Musik, Lachen, Sprecheridentifikation und Standort“ (World Wide Web Consortium 2023).
 
                  Untertitel für schwer hörende Menschen weisen einige Besonderheiten der Gestaltung auf: Sie werden in einem speziellen Format präsentiert, häufig am unteren Rand des Bildschirms, und synchronisiert, um zeitlich mit dem gesprochenen Dialog und Kommentartext übereinzustimmen. Die Schriftgröße ist häufig variabel und kann von den Nutzenden ausgewählt werden, ebenso können nach Bedarf gegebenenfalls Farbe oder Schriftarten ausgewählt werden, um die Lesbarkeit zu verbessern.
 
                  Beim Fernsehen ermöglichte die Einführung des Verfahrens Teletext, das in Deutschland auch Videotext genannt wird, Untertitel zuzuschalten. Das ZDF bietet untertitelte Sendungen im ZDFtext Seite 777 an, die ARD und die dritten Programme der Landesrundfunkanstalten bieten Untertitel als Video-Text-Untertitel auf Teletexttafel 150 oder digital als DVB-Untertitel sowie über HbbTV9 an. Der ORF bietet auf der ORF-Teletextseite 777 Untertitel für zahlreiche Fernsehsendungen an; im Online-Fernsehprogramm10 sind diese ausgewiesen. SWISS TXT untertitelt Fernsehsendungen des Schweizer Radio und Fernsehen SRF, die über die Teletextseite 777 zugeschaltet werden können. SWISS TXT bietet zudem barrierefreie audiovisuelle Ressourcen an.11 Zu den Dienstleistungen zählen Audiodeskription, Untertitelung, Gebärdensprache, Transkription und gesprochene Untertitel.
 
                 
                
                  Transkription
 
                  Eine Transkription bzw. ein Transkript bezeichnet eine Verschriftlichung bzw. schrifttextliche Übertragung eines Films, einer gesprochenen Rede, einer Vorlesung, eines Webinars, eines Ereignisses oder einer Aufführung etc. Eine Transkription dient der barrierefreien Zugänglichkeit und ermöglicht gehörlosen oder schwer hörenden Menschen, den Inhalt von Audio- oder Videodateien wahrzunehmen. In der Forschung werden Transkriptionen zur Auswertung audiovisueller Inhalte erstellt, beispielsweise Transkripte von Oral-History-Interviews.
 
                  Eine Transkription kann ebenso wie Untertitel für schwer hörende Menschen dazu dienen, gesprochene Inhalte in schrifttextliche Form umzuwandeln, um sie für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen barrierefrei zugänglich zu machen. Während Untertitel jedoch hauptsächlich für Audio- und Video-Inhalte erstellt werden und dazu dienen, in der Kombination mit Audio und Video wahrgenommen zu werden, um den gesprochenen Dialog oder Kommentar zu verstehen, erfassen Transkriptionen den gesamten Inhalt einer Audio- oder Video-Ressource und werden in der Regel getrennt von der Audio- und Videoquelle bereitgestellt. Sie können als eigenständiges Dokument verwendet werden und lassen sich gegebenenfalls als Textdokument exportieren oder in Braille-Schrift anzeigen. Transkriptionen können auch unabhängig von den audiovisuellen Ressourcen gelesen werden. Als Referenz zur Audio- oder Videodatei dient gegebenenfalls ein Time-Code. Ist das Transkript mit Zeitstempeln (engl. time stamps) für die Synchronisierung mit Ton und Bild versehen, so ist das Dokument interaktiv lesbar; für das Mitlesen wird der Text an der Stelle farbig markiert, so dass die im Bild gezeigten Inhalte im transkribierten Text hervorgehoben werden.
 
                  Im Bereich Bildung und Weiterbildung sind Transkriptionen wesentliche Grundlage für das Lernen, zum Beispiel Transkripte von Vorlesungen und Lehrvideos, um zu gewährleisten, dass für alle Lernenden die Informationen zugänglich sind, unabhängig von Einschränkungen. Darüber hinaus können die Transkripte Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Lernschwächen helfen, Inhalte leichter verständlich zu machen. Transkripte erlauben, Inhalte in der eigenen Geschwindigkeit zu lesen und zu verstehen. Sie ermöglichen auch ein schnelles Lesen oder Überfliegen von Texten oder das leichte Finden einer Stelle, die besonders interessiert.
 
                  Ein weiterer Vorteil von Transkripten besteht darin, dass sie die Auffindbarkeit durch Suchmaschinen und generell die maschinengestützte Suche verbessern. Transkripte können audiovisuelle Inhalte leichter auffindbar machen. Sie dienen ebenso der Suchmaschinenoptimierung (engl. search engine optimization – SEO). Suchmaschinen können den transkribierten Text indexieren und anzeigen, dadurch wird die Sichtbarkeit der Inhalte erhöht und die Reichweite vergrößert (Spina 2021, 13).
 
                  Transkriptionen können von Menschen oder von Maschinen automatisiert durch Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt werden oder als Kombination von beiden. Bei der Erschließung sind automatisiert erstellte Transkripte unter Angabe des genutzten Modells der künstlichen Intelligenz entsprechend zu kennzeichnen und zu datieren sowie auf die Einhaltung von Qualitätskriterien wie Genauigkeit zu prüfen.
 
                 
                
                  Gebärdensprache
 
                  Audiovisuelle Ressourcen ermöglichen, Inhalte mit Gebärdensprache aufzuzeichnen und diese zugänglich zu machen, zum Beispiel Nachrichtensendungen in Gebärdensprache. Außerdem können audiovisuelle Ressourcen dabei unterstützen, Gebärdensprache zu lernen und einzuüben, sei es durch Videos oder multimediale Web-Applikationen. Gebärdensprache ist eine eigenständige visuell wahrnehmbare natürliche Sprache, bei der Gebärden (Handzeichen) „mit anderen visuell wahrnehmbaren Signalen wie Körperhaltung, Blickrichtung, Mimik, Mundgestik und Mundbild kombiniert werden“ (Universität Hamburg o. J.). Die Gebärdensprache dient zur Kommunikation von und mit gehörlosen bzw. nichthörenden oder schwer hörenden Menschen. Gebärdensprachen unterscheiden sich von Land zu Land und von Region zu Region sowie teilweise auch von Gruppe zu Gruppe. Wie Lautsprachen können Gebärdensprachen regional unterschiedlich sein, zum Beispiel unterschiedliche Dialekte und Vokabeln aufweisen.
 
                  Der barrierefreie Zugang zu audiovisuellen Ressourcen erfordert, bei der Erschließung die Gebärdensprache mit Angabe der jeweiligen Sprache zu erfassen (Übersicht s. Tab. 2). Die Gebärdensprachengemeinschaft in Deutschland verwendet die Deutsche Gebärdensprache (DGS); sie ist gemäß Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) seit 2002 als eigenständige Sprache anerkannt. In Österreich wird die Österreichische Gebärdensprache (ÖSG) verwendet, in der Schweiz die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS). Aufgrund der Mehrsprachigkeit der Schweiz ist neben der DSGS auch die französische Gebärdensprache Langue des Signes Française (LSF) und die italienische Gebärdensprache Lingua Italiana dei Segni (LIS) verbreitet.12
 
                  
                    
                      Tab. 2:Abkürzungen Gebärdensprache.

                    

                            
                          	Abkürzung 
                          	Sprache 
                          	Erläuterung 
   
                          	DGS 
                          	Deutsche Gebärdensprache 
                          	Deutsche Gebärdensprache 
  
                          	ÖSG 
                          	Österreichische Gebärdensprache 
                          	In Österreich verbreitete Gebärdensprache 
  
                          	DSGS 
                          	Deutschschweizer Gebärdensprache 
                          	Deutschschweizer Gebärdensprache 
  
                          	ASL 
                          	American Sign Language 
                          	US-amerikanische Gebärdensprache 
  
                          	BASL 
                          	Black American Sign Language 
                          	Afro-amerikanische Gebärdensprache 
  
                          	LSF 
                          	Langue des Signes Française 
                          	Französische Gebärdensprache 
  
                          	LIS 
                          	Lingua Italiana dei Segni 
                          	Italienische Gebärdensprache 
 
                    

                  
 
                  Auch in der Gebärdensprache gibt es verschiedene Dialekte und regional unterschiedliche Sprachen, etwa die Gebärden der deutschen Gebärdensprache, die im bayerischen Raum gebräuchlich sind.13 International weit verbreitet ist z. B. die American Sign Language (ASL). Davon unterschieden wird zum Beispiel die Black American Sign Language (BASL), ein Dialekt, der am häufigsten von gehörlosen Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern gesprochen wird.
 
                  Für die Zugänglichmachung audiovisueller Ressourcen sind im Sinne der Barrierefreiheit und Inklusion Inhalte in Gebärdensprachen entsprechend zu berücksichtigen; bei der Erschließung sind die jeweiligen Sprachen entsprechend zu kennzeichnen, um die Suche nach den Sprachen zu ermöglichen.
 
                 
                
                  DAISY-Hörbuch
 
                  Zu den barrierefrei zugänglichen Audio-Inhalten zählt das DAISY-Hörbuch. DAISY bezeichnet einen weltweiten Standard für navigierbare, barrierefrei zugängliche Multimedia-Dokumente für die Zielgruppe blinde und sehbehinderte Menschen. Die Abkürzung DAISY steht für digitales barrierefrei zugängliches Informationssystem (Akronym aus engl. Digital Accessible Information SYstem). In Bibliotheken werden DAISY-Hörbücher als CDs verliehen (DAISY-CD) oder stehen als Audiodateien im mp3-Format komprimiert zum Download zur Verfügung. Eine DAISY-CD ist ein optischer Datenträger, das heißt, ein durch optische Abtastung gelesener oder beschriebener Datenspeicher für Audiodateien im DAISY-Format. Eine DAISY-CD kann zwar auch mit konventionellen CD-Spielern abgespielt werden, das DAISY-Format bietet allerdings vielfältige interaktive Navigationsmöglichkeiten, die nicht über handelsübliche CD-Player abspielbar sind. Für das Abspielen der DAISY-Hörbücher werden daher spezielle Abspielgeräte benötigt bzw. entsprechende Abspiel-Software am Computer oder Apps. Um den Anforderungen nach Barrierefreiheit zu genügen, müssen die Inhalte wie DAISY-Hörbücher für die Zielgruppe blinde und sehbehinderte Menschen auffindbar sein.
 
                 
               
              
                Medientechnik
 
                Barrierefreiheit und Inklusion schließt auch die Notwendigkeit ein, die für den barrierefreien Zugang erforderliche Medientechnik einzurichten und Abspielmöglichkeiten bereitzustellen. Dies betrifft sowohl die Geräte zum Abspielen audiovisueller Inhalte als auch die Programme, die hierbei zum Einsatz gelangen. Da der Zugang zu Information und audiovisuellen Ressourcen verstärkt online über das Internet erfolgt, bilden die WCAG eine Grundlage für die barrierefreie Gestaltung von Internetangeboten.
 
                Beispielsweise ist die Technik für den Zugang zu barrierefreien Untertiteln vielfältig: Die Filmkopie selbst kann mit eingeblendeten Untertiteln für gehörlose und schwer hörende Menschen versehen sein oder die Titel können gesondert zugeschaltet werden. Auf Trägermedien wie DVD oder Blu-ray sind Untertitelungen für schwer hörende Menschen als zusätzliche Spur zuschaltbar, sofern diese der Edition beigegeben wurden. Im Fernsehen kann Teletext zugeschaltet werden. Untertitelungen können auch über ein technisches Gerät wie etwa ein mobiles Gerät, z. B. Smartphone, Tablet, Datenbrillen, oder mit spezieller App, z. B. die Greta App, abrufbar sein.
 
               
              
                Zugang
 
                Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen) bietet Zugang zu Hörfilmen im Katalog Hörmedien und stellt im Projekt „Chance Inklusion“ Hörfilme im DAISY-Format aus dem Bestand des dzb lesen zur Ausleihe in Öffentlichen Bibliotheken bereit.
 
                Die Plattform „Kino für alle“14 ist ein Projekt des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands und bietet Informationen zu barrierefreien Filmen und Kinos. Dort sind Filme mit barrierefreier Fassung zu finden sowie Informationen abrufbar, welche App benötigt wird. Audiodeskriptionen und Untertitel zu ausgewählten Kinofilmen macht die kostenfrei erhältliche Greta App15 zugänglich.
 
                Am 30. Juni 2022 trat in Deutschland der zweite Medienänderungsstaatsvertrag (MÄStV) in Kraft, der festlegt, dass barrierefreie Angebote im Rundfunk- und Fernsehen, in Mediatheken und Video-on-Demand-Dienstleistungen ausgebaut werden müssen, um allen Menschen die Teilhabe am medialen Diskus und an der Gesellschaft insgesamt zu ermöglichen.16 ARD und ZDF bieten ein umfangreiches barrierefreies Angebot, so sind zum Beispiel 98 Prozent des ARD-Angebots untertitelt (Mohr/Schiller 2022, 22). Um auch private Anbieter stärker in die Pflicht zu nehmen, Zugang zu barrierefreien audiovisuellen Inhalten zu geben, fordern die Interessensverbände der Menschen mit Behinderungen gesetzliche Vorgaben (DBSV o. J.). Die Zentrale Anlaufstelle für Barrierefreie Angebote (ZABA) leitet Beschwerden oder Fragen von Nutzenden direkt an die jeweiligen Medienanbieter weiter.
 
                Öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten in den Mediatheken Sendungen mit Untertitelung, Audiodeskription und/oder Gebärdensprache an (siehe Tab. 3):
 
                Die ARD informiert in ARDText auf Seite 398 über die Sendungen mit Audiodeskription, die in den folgenden Tagen im Ersten ausgestrahlt werden. Auf der Webseite lassen sich unter der Rubrik „mehr“ Sendungen mit Untertiteln, Audiodeskription oder Gebärdensprache anzeigen.17 Auch das ZDF präsentiert barrierefreie Inhalte über seine Webseite Barrierefreiheit im ZDF.18 Der Kanal phönix von ARD und ZDF strahlt seit seiner Gründung 1997 die täglichen Nachrichtensendungen Tagesschau (20 Uhr) und das heute-journal (21.45 Uhr) mit Gebärdensprache aus. Über ARD und ZDF ist phönix beteiligt am Projekt „TV für alle“ des gemeinnützigen Vereins Sozialhelden e. V.; über diese Webseite lassen sich Sendungen mit Untertiteln und Audiodeskription filtern.19
 
                Der Sender ARTE gibt wöchentlich Zugang zu vier bis fünf Primetime-Programmen mit Audiodeskription in deutscher und französischer Sprache, vorwiegend Spielfilme, Fernsehfilme sowie Dokumentarfilme.20 Barrierefreie Inhalte zeigt die Webseite arte.tv auf der Unterseite „Barrierefreie Programme“ an.21
 
                Das Schweizer Fernsehen publiziert aktuelle Hörfilme auf seiner Website.22 In Österreich bietet das Fernsehprogramm des ORF eine facettierte Suche nach Hörfilm, Untertitel und Gebärdensprache an.23 Der ORF strahlt ausgewählte Sendungen in Österreichischer Gebärdensprache aus, darunter die tägliche Hauptnachrichtensendung „Zeit im Bild“ um 19:30 Uhr. Auch die Live-Berichterstattung aus dem Parlament wird vom ORF mit Untertiteln und in Österreichischer Gebärdensprache ausgestrahlt.24
 
                
                  
                    Tab. 3:Barrierefreie audiovisuelle Ressourcen.

                  

                         
                        	Barrierefreie audiovisuelle Ressourcen (Auswahl) 
                        	Weblink 
   
                        	ARD Mediathek: Videos in deutscher Gebärdensprache (DGS) 
                        	https://www.ardmediathek.de/sammlung/videos-in-deutscher-gebaerdensprache-dgs/ 
  
                        	ARTE. Barrierefreie Inhalte 
                        	https://www.arte.tv/de/p/barrierefreie-programme/ 
  
                        	Audio Description Project, The [US] 
                        	https://adp.acb.org/ 
  
                        	Be my eyes. App. Über Kamera werden audiovisuelle Inhalte übertragen und KI-gestützt analysiert 
                        	https://www.bemyeyes.com/ 
  
                        	BayGUS (DE). Bayerische Gebärdensprache 
                        	https://www.baygus.de/webapp 
  
                        	Deutscher Hörfilmpreis (DE) 
                        	https://deutscher-hoerfilmpreis.de/der-hoerfilmpreis.html 
  
                        	Greta App 
                        	http://www.gretaundstarks.de/greta/home 
  
                        	Hörfilminfo: Das aktuelle Hörfilmprogramm im TV und im Kino 
                        	https://hoerfilm.info/ 
  
                        	Hörfilme des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen DZB (DE) 
                        	https://www.dzblesen.de/bibliothek/hoermedien 
  
                        	Kinderfilme in deutscher Gebärdensprache 
                        	http://www.dgs-kinderfilm.de/ 
  
                        	Kino für alle 
                        	https://kinofueralle.de/ 
  
                        	ORF. Barrierefreie Inhalte 
                        	https://tv.orf.at/barrierefrei/index.html 
  
                        	Play SRF Schweizer Fernsehen Audiodeskription (CH) 
                        	https://www.srf.ch/play/tv/themen/audiodeskription 
  
                        	Play SRF Schweizer Fernsehen Gebärdensprache (CH) 
                        	https://www.srf.ch/play/tv/themen/gebaerdensprache 
  
                        	ZDF: barrierefreie Angebote (DE) 
                        	https://www.zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf 
 
                  

                
 
               
              
                Künstliche Intelligenz und barrierefreies Hören und Sehen
 
                Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) gelangen in verschiedenen Bereichen für barrierefreies Hören und Sehen zum Einsatz, etwa um Untertitel oder Transkripte automatisiert in Echtzeit zu erstellen oder mit Hilfe von Avataren in Gebärdensprache zu Dolmetschen. KI-basierte Apps und Assistenzsysteme helfen blinden und sehbehinderten sowie gehörlosen oder schwer hörenden Menschen in ihrem Alltag. Anwendungen der künstlichen Intelligenz können von Menschen mit einer Hörbehinderung für die Lippenleseerkennung genutzt werden oder von Menschen mit einer Sehbehinderung für die Bilderkennung oder für die Gesichtserkennung. Für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen kann die künstliche Intelligenz Zusammenfassungen von audiovisuellen Inhalten automatisiert erstellen. Künstliche Intelligenz gelangt bei Fernsehanstalten zum Einsatz, zum Beispiel um in Echtzeit die Sprache der Tonspur hervorzuheben, während Geräusche und andere Töne in den Hintergrund rücken (siehe WCAG 2023, Erfolgskriterien 1.4.7.). Die ARD nennt diese sprachoptimierte Tonspur „Klare Sprache“ und bietet zusätzlich zum Stereo-Programmton des laufenden Fernsehprogramms ein technisch aufbereitetes Audiosignal an, das eine bessere Sprachverständlichkeit ermöglicht.25 Untertitel für digital vorliegende audiovisuelle Ressourcen oder Transkriptionen werden zunehmend unter Einsatz von Werkzeugen automatischer Spracherkennung erstellt, darunter auf Plattformen wie YouTube oder Zoom. Umgekehrt werden Daten aus Audiodeskriptionen, Untertitelungen für schwer hörende Menschen oder Transkriptionen, die für den barrierefreien Zugang erstellt wurden, als Trainingsdaten zur Entwicklung von Verfahren künstlicher Intelligenz genutzt. Die App „Be my eyes“, wörtlich übersetzt „sei mein Auge“, bietet beispielsweise die Funktion einer KI-Assistenz „sei meine KI“ (engl. Be my AI) an, die das KI-Modell GPT-4 des Unternehmens Open AI nutzt und Nutzenden anbietet, Kamerabilder über die App an eine KI-gesteuerte virtuelle Assistenz zu schicken, um den Inhalt mit Hilfe KI-gestützter Verfahren zu identifizieren, zu interpretieren und bei Aufgaben visuelle Unterstützung zu leisten. Die von der App gesammelten Daten der Nutzenden werden dabei als Trainingsdaten für die KI nachgenutzt.
 
                Vollautomatische Verfahren erfüllen allerdings (bislang) die für den barrierefreien Zugang geltenden und in Richtlinien wie WCAG formulierten Qualitätskriterien häufig nicht oder nur bedingt. Beispielsweise lässt die Genauigkeit bei der automatischen Spracherkennung insbesondere von Namen, Abkürzungen oder dialektalen Einfärbungen häufig zu wünschen übrig. Zwar ließe sich argumentieren, dass eine fehlerhafte automatisch erstellte Transkription vorteilhafter sei als gar keine Transkription; eine fehlerhafte Transkription oder Untertitelung erfüllt jedoch nicht die von der Gesetzgebung festgelegten Anforderungen für die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen und die hierfür geltenden Qualitätskriterien wie etwa die Erfolgskriterien der WCAG.
 
                Die Europäische Union der Gehörlosen (European Union of the Deaf – EUD) ist eine supranationale Organisation auf EU-Ebene, die sich für die Gleichstellung von Gehörlosen und die Nichtdiskriminierung einsetzt und von der Europäischen Kommission finanziert wird. Die EUD weist in ihrem 2021 veröffentlichten Positionspapier zur Barrierefreiheit von Information und Kommunikation / Position Paper Accessibility of Information and Coordination darauf hin, dass neue Technologien der Künstlichen Intelligenz eine wichtige Rolle bei der Förderung der vollen und gleichberechtigten Teilhabe von Gehörlosen in der Gesellschaft spielen (European Union of the Deaf 2021, 7). Die EUD plädiert für neue Investitionen in die Forschung, um sicherzustellen, dass diese Entwicklungen zu minimalen Kosten zugänglich gemacht werden können. Um zu gewährleisten, dass die neuen Technologien den gehörlosen Menschen zugutekommen und nicht im Gegenteil zusätzliche Barrieren schaffen, müsse ihre Qualität – einschließlich ihrer Fähigkeit, Informationen genau und effizient zu übermitteln – sichergestellt sein (European Union of the Deaf 2021, 7). Die Expertise von gehörlosen Menschen solle daher unter anderem bei der Standardisierung und Normierung sowie bei der Entwicklung von Technologien und Software einbezogen werden.
 
                Die Europäische Union der Gehörlosen EUD weist darauf hin, dass eine zunehmende Zahl sprachbasierter Technologien und virtueller Unterstützung auf der Grundlage von Spracherkennung gehörlose Nutzer✶innen ausschließe und setzt sich dafür ein, dass neue Technologien Optionen des barrierefreien Zugangs vorsehen sollten (European Union of the Deaf 2021, 7). Auch seien neue Investitionen in die Entwicklung von Technologien zu tätigen, zum Beispiel zur Erkennung von Gebärdensprache durch Avatare. Bei diesen Entwicklungen seien gehörlose Expert✶innen stets einzubeziehen. Beispielsweise hält die EUD den Einsatz von vorab aufgezeichneten Avataren in einigen Sendungen, die lediglich begrenztes Vokabular erfordern, wie zum Beispiel Wettervorhersagen, für möglich. Der Einsatz von Gebärdensprachendolmetscher✶innen bei wichtigen Sendungen wie Nachrichten oder Live-Notfallmeldungen sei jedoch wichtig, um sicherzustellen, dass alle Elemente der Information, wie etwa Dringlichkeit, Tonfall etc., richtig übertragen und verstanden werden.
 
               
              
                Was muss getan werden?
 
                Bibliotheken und Informationseinrichtungen machen audiovisuelle und multimediale Ressourcen zugänglich, die für die Inklusion konzipiert sind, darunter Audiodeskriptionen und Hörfilme, Untertitel für gehörlose und schwer hörende Menschen, Gebärdensprache, Transkriptionen und DAISY-Hörbücher. Die Verpflichtung zu Grundsätzen der digitalen Inklusion geht jedoch über die Bereitstellung barrierefreier Angebote hinaus und beinhaltet ebenso die Auffindbarkeit und Suchbarkeit. Nur solche Inhalte sind zugänglich, die dank beschreibender Daten auch zu finden sind, und dies nicht nur von Menschen, sondern auch von Maschinen. Hierfür sind die beschreibenden Metadaten der barrierefreien Inhalte in strukturierter maschinenlesbarer Form zu erfassen. Die Inhalte sollten in Bibliothekskatalogen und digitalen Angeboten zu finden, nutzerfreundlich zugänglich und die Zielgruppen diskriminierungsfrei benannt sein.
 
                Die Auffindbarkeit und Zugänglichkeit der barrierefreien audiovisuellen Ressourcen lässt allerdings in vieler Hinsicht noch zu wünschen übrig. Desiderate betreffen unter anderem die verpflichtende Erfassung von Angaben zu barrierefreien Inhalten, kontrolliertes Vokabular, maschinenlesbare Daten und diskriminierungsfreie Sprache zur Bezeichnung der Zielgruppen. Das Regelwerk „Resource description and access“ (RDA) legt beispielsweise fest, Angaben zur Barrierefreiheit optional zu erfassen, etwa das Element barrierefreier Inhalt (engl. accessibility content). In Übereinstimmung mit den Behindertengleichstellungsgesetzen sowie internationalen Vereinbarungen wie dem „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ sollten Angaben zur Barrierefreiheit allerdings grundsätzlich nicht optional, sondern verpflichtend zu erfassen sein.
 
                Die Angaben zur Barrierefreiheit sollten darüber hinaus möglichst nicht in Sammelfeldern, sondern in maschinenlesbarer strukturierter Form erfasst werden, um die Inhalte maschinengestützt suchbar zu machen und den Datenaustausch zu verbessern. So sollte beispielsweise bei Gebärdensprachen auch die Sprache erfasst werden, um kenntlich zu machen, ob die Inhalte in Deutscher, in Österreichischer, in Deutschschweizer oder in einer anderen Gebärdensprache vorliegen.
 
                Im Hinblick auf die Verwendung diskriminierungsfreier Sprache besteht Bedarf, die Bezeichnungen für die Zielgruppen durch ein kontrolliertes Vokabular zu ergänzen, dessen Sprache diskriminierungsfrei ist. Das bibliothekarische Regelwerk RDA legt fest, Angaben der Erschließung gemäß Vorlage zu erfassen. Daher werden bei der Erschließung audiovisueller Ressourcen Angaben wie „Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte“ und „Untertitel für Hörgeschädigte“ erfasst, die von den Zielgruppen als ­diskriminierend wahrgenommen werden. Im Sinne einer diskriminierungsfreien Sprache könnte ein normiertes Vokabular dazu beitragen, substantivierende Bezeichnungen zu vermeiden, die einen Menschen auf seine Behinderung reduzieren. Anstelle von Bezeichnungen wie „Untertitel für Hörgeschädigte“ könnte für den Zugang zu audio­visuellen Ressourcen diskriminierungsbewusste Sprache wie „Untertitel für schwer hörende Menschen“ bevorzugt verwendet und ein kontrolliertes Vokabular in RDA definiert werden.
 
                In der Gemeinsamen Normdatei (GND) für die deutschsprachigen Länder sind kontrollierte Vokabulare zur Barrierefreiheit bislang stark unterrepräsentiert (Stand 24. März 2024). In der GND-Arbeitshilfe 007 Art des Inhalts ist zum Beispiel „Blindendruck“ für ein „Druckwerk in Blindenschrift“ als Formangabe zugelassen, es fehlen jedoch Formangaben für barrierefreie audiovisuelle Ressourcen. Zwar gibt es Sachbegriffe wie „Audiodeskription“ und „Hörfilm“ in der GND, diese sind aber bislang nicht als Formangaben zugelassen, weder für die GND-Arbeitshilfe 007 Art des Inhalts noch für das optionale Subset Formangaben für audiovisuelle Ressourcen. In der GND-­Arbeitshilfe 007 ist zwar der Begriff „Hörbuch“ als Formangabe zugelassen, nicht aber der Begriff für barrierefreie Hörbücher „DAISY-Hörbuch“, der in der GND auch als Sachbegriff bislang fehlt (Stand 24. März 2024). Die AG AV-Ressourcen beim Standardisierungsausschuss beantragte 2023 bei den zuständigen Gremien des Standardisierungsausschusses die Aufnahme von Formangaben für barrierefreie audiovisuelle Inhalte, darunter „Audiodeskription“, sowie die Ergänzung der Liste der Datenträger (GND-Arbeitshilfe 008) um den Begriff „DAISY-CD“ für barrierefrei navigierbare Hörbücher. Bislang steht eine Umsetzung noch aus.
 
                Zusammenfassend lassen sich einige Anforderungen für den barrierefreien Zugang zu audiovisuellen Ressourcen formulieren: Bei der Bestandsentwicklung in Bibliotheken sind Audiodeskriptionen, Untertitel für schwer hörende Menschen, Transkriptionen und Gebärdensprache beim Zugang systematisch zu berücksichtigen, sowohl bei dem Erwerb von Trägermedien, als auch bei der Lizenzierung für den Online-Zugang per Videostreaming. Barrierefreie audiovisuelle Ressourcen sollten darüber hinaus im Sammlungskonzept und in den Erwerbungsprofilen explizit genannt sein. Bei der kuratierten Auswahl von Angeboten empfiehlt es sich, qualitativ herausragende barrierefreie Inhalte zu berücksichtigen, darunter zum Beispiel mit dem Deutschen Hörfilmpreis ausgezeichnete Audiodeskriptionen.
 
                Angaben zur Barrierefreiheit sollten bei der Erschließung nicht optional, sondern grundsätzlich verpflichtend zu erfassen sein, um den gesetzlichen Vorgaben des barrierefreien Zugangs und der gleichberechtigten Teilhabe Rechnung zu tragen. Nur wenn barrierefreie Inhalte auffindbar sind, ist der Zugang zu den Inhalten möglich. Dies betrifft Audiodeskriptionen, Untertitel für schwer hörende Menschen, Transkriptionen und Gebärdensprache. Auch im Sinne der Nutzerfreundlichkeit und der Zielgruppenorientierung ist darauf zu achten, Angaben zu den barrierefreien Inhalten aufzunehmen, damit diese gefunden werden können. Zudem stellt sich wie oben erwähnt die Anforderung, in der GND kontrollierte Vokabulare für den barrierefreien Zugang zu ergänzen, darunter Formangaben wie Audiodeskription, DAISY-Hörbuch und weitere.
 
                Aufgrund des Handlungsbedarfs für den barrierefreien Zugang zu Informationen kooperieren mehrere Sektionen des Weltverbands der Bibliotheken IFLA (darunter auch die Sektion Audiovisuelles und Multimedia) in einem sektionsübergreifenden Netzwerk Barrierefreiheit– „Accessibility Network“ – miteinander, um die Standards für den barrierefreien Zugang zu verbessern. Diese Initiative zielt darauf ab, durch verbesserte Barrierefreiheit die volle und effektive gleichberechtigte Teilhabe für alle zu gewährleisten und die Vorgaben der internationalen Richtlinien und nationalen Gesetzgebungen zu erfüllen.
 
                 
                   
                    
                      In Memoriam Ida Allgeier (1910–1971)
 
                      Diesen Beitrag widme ich meiner Großtante Ida Allgeier. Ida war von Geburt an gehörlos und von 1916 bis 1926 Schülerin der Badischen Taubstummen-Anstalt Gerlachsheim. Infolge des am 1. Januar 1934 in Kraft getretenen so genannten „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde Ida 1934 im Krankenhaus Achern, Baden, zwangssterilisiert. Sie war durch die frühere Schule, die Taubstummenanstalt Gerlachsheim, denunziert worden. Erst am 24. Mai 2007 ächtete der Deutsche Bundestag ausdrücklich das erste Rassegesetz des NS-Staates „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und erklärte es zu einem NS-Unrechtsgesetz.26 Die Opfer wurden nicht als Verfolgte des Nationalsozialismus anerkannt. Ich danke Elke Bohn für die Archivrecherchen zu Ida Allgeier.
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              Notes

              1
                Für Hinweise zu dem Text bin ich Dr. Dietrich Plückhahn zu Dank verpflichtet.

              
              2
                Beispiel: Tatort-Folgen mit Audiodeskription werden in der ARD-Mediathek als „Hörfassung“ bezeichnet https://www.ardmediathek.de/sammlung/tatort-folgen-mit-audiodeskription/1eCiPVgmHtF9LPFygyqGGA (28.04.2024).

              
              3
                ORF Audiodeskription https://der.orf.at/kundendienst/service/audiodeskription104.html (28.04.2024).

              
              4
                NDR: Vorgaben für Audiodeskriptionen. Stand 25.06.2019. https://www.ndr.de/fernsehen/barrierefreie_angebote/audiodeskription/Vorgaben-fuer-Audiodeskriptionen,audiodeskription140.html (28.04.2024).

              
              5
                Siehe die Webseite des ORF: https://der.orf.at/kundendienst/service/audiodeskription104.html (28.04.2024).

              
              6
                Deutscher Hörfilmpreis: https://deutscher-hoerfilmpreis.de (28.04.2024).

              
              7
                The Audio Description Project: https://adp.acb.org/ (28.04.2024).

              
              8
                ReelAbilities Film Festival: https://reelabilities.org/ (28.04.2024).

              
              9
                Der in fast allen Smart-TVs integrierte Standard HbbTV, einer Abkürzung für Hybrid Broadcast Broadband TV, ermöglicht, zusätzlich zum Fernsehprogramm mit Hilfe der roten Taste auf der Fernbedienung Inhalte aus dem Netz aufzurufen.

              
              10
                ORF Online-Fernsehprogramm: https://tv.ORF.at (28.04.2024).

              
              11
                SWISS TXT: https://www.swisstxt.ch/de/services/accessibility/ (28.04.2024).

              
              12
                SGB-FSS Schweizerischer Gehörlosenbund: Gebärdensprache-Lexikon. https://www.sgb-fss.ch/signsuisse/ (05.03 2024).

              
              13
                Siehe die Applikation BayGUS: https://www.baygus.de/webapp (01.06.2024).

              
              14
                Kino für alle: https://kinofueralle.de/ (28.04.2024).

              
              15
                Greta App: https://www.gretaundstarks.de/greta/ (28.04.2024).

              
              16
                Am 1. Januar 2024 ist bereits der vierte Medienänderungsstaatsvertrag in Kraft getreten.

              
              17
                ARD Webseite: https://programm.ard.de (28.04.2024).

              
              18
                Barrierefreiheit im ZDF: https://www.zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf (28.04.2024).

              
              19
                TV für alle: https://tvfueralle.de (28.04.2024).

              
              20
                Arte: www.arte.tv (28.04.2024).

              
              21
                Barrierefreie Programme auf Arte: https://www.arte.tv/de/p/barrierefreie-programme/ (28.04.2024).

              
              22
                Schweizer Fernsehen: https://www.srf.ch/play/tv/themen/barrierefrei (28.04.2024).

              
              23
                ORF: https://tv.orf.at/ (28.04.2024).

              
              24
                ORF barrierefreie Berichterstattung aus dem Parlament: https://der.orf.at/kundendienst/service/barrierefrei100.html (01.06.2024).

              
              25
                ARD: FAQs zur Tonspur „Klare Sprache“. https://www.ard-digital.de/klaresprache/contentblocks/faq-klare-sprache- (01.06.2024)

              
              26
                Deutscher Bundestag. Antrag „Ächtung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933. Drucksache 16/39811 vom 13.12.2006; Siehe: Tagesordnungspunkt 27 in Plenarprotokoll 16/100 des Deutschen Bundestages vom 24. Mai 2007. In: Das Parlament, Nr. 22–23 (29. Mai 2007), S. 10285.
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              Dieses Kapitel gibt einen groben Überblick über die Barrierefreiheitsanforderungen an E-Books in Form von zehn Regeln, ohne dabei zu sehr in technische Details abzutauchen. Wir orientieren uns an den vorgesehenen relevanten technischen Standards zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG).
 
              
                Gesetzliche Anforderungen
 
                Die gesetzlichen Anforderungen für E-Books unterscheiden sich für die Formate EPUB3 und PDF. Für E-Books im EPUB3-Format sind die folgenden Richtlinien des W3C maßgeblich: EPUB Accessibility 1.1 – Conformance and Discoverability Requirements for EPUB publications1 (aktuell gültige Version vom 25.05.2023).
 
                Für E-Books im PDF-Format ist Kapitel 10 der EN 301 549 maßgeblich; die aktuell gültige Version 3.2.1 ist von 2021, eine Version 4.1.1 ist in Vorbereitung und soll im September 2025 erscheinen und dann mit dem BFSG „harmonisiert“ werden (siehe dazu den Beitrag 1.3 von Mohamad in diesem Band). Darüber hinaus empfehlen wir, die aktuell relevanten Industrie-Standards für PDF einzuhalten: ISO 32000-22 zu PDF 2.0 (aktuell gültige Version von 2020) und die dazugehörige Spezialisierung für barrierefreie PDF-Dokumente ISO14289-23 zu PDF/UA-2 (UA steht für Universal Accessibility; aktuell gültige Version von 2024). Es ist anzumerken, dass die BITV 2.04 für öffentliche Stellen in Deutschland das PDF/UA-Format für PDF-Dokumente vorschreibt.5 Das BFSG ist hier (aktuell) nicht so streng.
 
               
              
                EPUB3 oder PDF?
 
                Nach Angaben des Accessible Backlist Ebooks Laboratory (ABE Lab) sind im deutschen E-Book-Markt die Formate EPUB und PDF vorherrschend.6 Im Jahr 2022 lag PDF mit 60 Prozent vorn. EPUB2 und EPUB3 zusammen hatten 37 Prozent Marktanteil, wobei EPUB3 mit 3 Prozent erst ganz am Anfang der Verbreitung stand. Es ist anzunehmen, dass der Anteil von EPUB3 bei neuen Titeln den von EPUB2 bald übertreffen wird, so wie es in Frankreich bereits im Jahr 2022 der Fall war.
 
                Beide Formate haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Im Folgenden geben wir stichwortartig einen Überblick über die jeweiligen Stärken – die Schwächen ergeben sich im Vergleich mit den Stärken des anderen Formats.
 
                
                  PDF
 
                  PDF ist ein bewährtes Format für jegliche Arten von elektronischen Dokumenten. Seine wichtigsten Vorteile im Blick auf E-Books sind:
 
                  
                    	 
                      Reader sind auf allen Plattformen (Smartphones, Desktop) in unterschiedlichen Varianten vorhanden. Diese erlauben meist einfache Hervorhebungen und Kommentare durch die Lesenden.


                    	 
                      Viele Verlage haben bereits einen etablierten Prozess (Pipeline) zur automatischen oder teilautomatischen Generierung von E-Books im PDF-Format aus XML oder anderen Quellformaten heraus. Allerdings sind diese Pipelines meist nicht auf Barrierefreiheit ausgerichtet und müssen ggf. für zukünftige E-Books aufwändig angepasst werden.


                    	 
                      Dokumente können so gestaltet werden, dass sie überall das gleiche Layout haben, auch beim Ausdrucken. Das kann allerdings zum Nachteil in Bezug auf Barrierefreiheit werden, weil man bei starker Vergrößerung und auf kleinen Bildschirmen vertikal und horizontal scrollen muss, um den Text zu lesen. Deshalb hat Adobe die Umfließen-Funktion7 für seinen PDF-Reader eingeführt, die allerdings einige Einschränkungen mit sich bringt und nur dann gut funktioniert, wenn das PDF-Dokument entsprechend vorbereitet wurde.


                  
 
                 
                
                  EPUB
 
                  EPUB3 ist ein relativ junges Format für E-Books, das aus EPUB2 und DAISY entstanden ist. Bei der Entwicklung wurde von Anfang an auf Barrierefreiheit geachtet. Die wichtigsten Vorteile von EPUB3 sind:
 
                  
                    	 
                      Klare Struktur eines E-Books durch vordefinierte Teile (Titelseite, Kapitel, Fuß- und Endnoten, Index, Glossar, etc.); einfache Navigation innerhalb eines E-Books.


                    	 
                      Maximale Flexibilität für die Darstellung von Inhalten (bezüglich Bildschirmgröße; Schriftgröße und Schriftart; Vordergrund- und Hintergrundfarbe; Abstände für Zeichen, Wörter und Zeilen etc.).


                    	 
                      Mit „Media Overlays“ können parallele multimediale Darstellungen eingebettet und abgespielt werden, zum Beispiel eine Tonspur mit einer Vorlese-Aufnahme der Autorin oder des Autors oder ein Gebärdensprachvideo zu einer komplexen Abbildung.


                    	 
                      Es gibt ein standardisiertes Format für Metadaten bezüglich der Barrierefreiheit eines E-Books. Damit können für eine bestimmte Zielgruppe passende E-Books besser gefunden werden.


                  
 
                  Aus Sicht der Barrierefreiheit ist EPUB3 das etwas bessere Format. Allerdings sind EPUB3-Reader noch nicht so verbreitet und bieten oft weniger Funktionalität als PDF-Reader. Es ist zu erwarten, dass sich das EPUB3-Format in den kommenden Jahren weiter verbreiten wird. Beide Formate werden vermutlich mittelfristig eine mehr oder weniger gleichwertige Rolle im deutschen E-Book-Markt spielen. Tab. 1 stellt die wichtigsten Vorteile der E-Book-Formate PDF und EPUB3 im Vergleich dar.
 
                  
                    
                      Tab. 1:Zusammenfassender Vergleich zwischen PDF und EPUB3.

                    

                            
                          	Aspekt 
                          	PDF 
                          	EPUB3 
   
                          	Struktur 
                          	Flexibel für alle Dokumente, ohne Vorgaben 
                          	Vordefinierte Struktur für E-Books 
  
                          	Darstellung, Layout 
                          	Darstellung überall gleich – Drucklayout 
                          	Darstellung passt sich nach Gerät und Benutzerbedürfnissen an 
  
                          	Multimedia 
                          	Audioclips und Videos können eingebettet werden 
                          	Audioclips und Videos können eingebettet und mit Text synchronisiert werden („Media Overlay“). 
  
                          	Anwendungen zum Lesen (Reader) 
                          	Verfügbar auf allen Plattformen. In der Regel große Auswahl an Readern. 
                          	(Noch) nicht so verbreitet. Auswahl an Readern kann begrenzt sein. 
  
                          	Prozess zur Veröffentlichung 
                          	Etablierte Pipelines, aber Barrierefreiheit oft noch nicht berücksichtigt. 
                          	Neue Pipelines sind nötig. Chance zum Neuanfang mit integrierter Barrierefreiheit. 
  
                          	Metadaten zur Auffindbarkeit 
                          	Offenes Format 
                          	Standardisiertes Format 
 
                    

                  
 
                 
               
              
                Zehn Regeln für barrierefreie E-Books
 
                Die folgenden zehn Regeln fassen die wichtigsten gesetzlichen Anforderungen für E-Books beider Formate (EPUB3 und PDF) auf Basis der Verordnung zum BFSG und nach den aktuell relevanten technischen Standards zusammen (siehe Abb. 1); wichtige „spezielle“ Anforderungen für das eine oder andere Format werden auch erwähnt. Die Beschreibungen der Regeln in diesem Kapitel sind vereinfacht und verkürzt; die zur Konformität nötigen technischen Anforderungen sind umfangreicher und komplexer und würden den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Für jede Regel geben wir am Ende die primären Zielgruppen an. Bitte vergessen Sie nicht, dass es neben permanenten Beeinträchtigungen auch sogenannte „temporäre“ und „situative“ Behinderungen gibt, und dass die meisten Personen irgendwann von Maßnahmen der Barrierefreiheit profitieren.
 
                
                  [image: Regel 1: Struktur und Semantik klar vorgeben
Regel 2: Navigation und Orientierung erleichtern
Regel 3: Tastatur-Bedienung unterstützen
Regel 4: Flexibilität und Anpassung der Darstellung
Regel 5: Farbeinsatz und Textgestaltung bedenken
Regel 6: Animationen, Ablenkungen, Flackern, Timeouts und Unterbrechungen vermeiden
Regel 7: Benutzereingaben erleichtern
Regel 8: Assistive Technologien und Barrierefreiheitsfunktionen der Plattform unterstützen
Regel 9: Auffindbarkeit, Zugang, Feedbackmöglichkeit
Regel 10: Datenschutz für vulnerable Gruppen
]
                    Abb. 1: Zusammenfassung der 10 Regeln für barrierefreie E-Books.

                 
                
                  Regel 1: Struktur und Semantik klar vorgeben
 
                  Ein barrierefreies E-Book muss in sich strukturiert sein. Die Elemente müssen sich in einer sinnvollen Lesereihenfolge befinden. Sie müssen, soweit möglich, anhand ihrer Rolle semantisch gekennzeichnet sein, also zum Beispiel als Überschriften (ggf. in mehreren Ebenen), Absätze, Zitatblöcke, Verweise (Links), geordnete und ungeordnete Listen (ggf. geschachtelt), Datentabellen, Bilder, mathematische Formeln, Audioclips, Videos, Artefakte, Formularelemente, Status- und Fehlermeldungen, Fuß- und Endnoten, Seitenzahlen, Kopf- und Fußzeilen. Beide E-Book-Formate (EPUB3 und PDF) bieten dafür geeignete Kodierungsmöglichkeiten an; fehlerhafte Kodierungen sind verboten.
 
                  Die Sprache, in der ein E-Book hauptsächlich geschrieben ist, muss angegeben werden. Wenn einzelne Texte davon abweichen, müssen diese mit der für sie passenden Sprache gekennzeichnet werden. Damit wird sichergestellt, dass Texte mit der korrekten Aussprache vorgelesen werden.
 
                  Überschriften müssen hierarchisch sinnvoll strukturiert sein; es dürfen auch keine Ebenen übersprungen werden. Zum Beispiel muss sich zwischen einer Überschrift der Ebene 1 und einer Überschrift der Ebene 3 immer eine Überschrift der Ebene 2 ­befinden.
 
                  Datentabellen sind 2-dimensionale Strukturen von Inhalten. Sie müssen mindestens eine Überschriftzeile (als Spaltenüberschriften) oder eine Überschriftspalte (als Zeilenüberschriften) oder beides haben.
 
                  In EPUB3 müssen sogenannte Landmarks zur Kennzeichnung von Teilen von E-Books verwendet werden, unter anderem für Cover, Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Hauptinhalt, Kapitel, Anhang, Bibliografie, Glossar, Seitenumbruch. Ein E-Book muss eine Seitenliste haben, über die man navigieren kann.
 
                  E-Books in PDF müssen Unicode-Fonts verwenden oder darauf verweisen. Wenn Dateien in einem PDF-E-Book eingebettet sind, müssen auch diese die Anforderungen zur Barrierefreiheit erfüllen.
 
                  Nutzen: Wenn diese Regel eingehalten wird, können Nutzende mit besonderen Adaptionsstrategien (zum Beispiel Schaltereingabe, d. h. Navigation ohne Zeigegerät, mit nur einem oder zwei Buttons) und Assistiven Technologien (zum Beispiel Screenreader) die Elemente in ihrer Bedeutung erkennen und effizient darüber navigieren.
 
                 
                
                  Regel 2: Navigation und Orientierung erleichtern
 
                  Unter Navigation versteht man das gezielte „Aufschlagen“ einer Seite oder einer bestimmten Stelle im E-Book. Im einfachsten Fall ist die Navigation linear, also „Durchblättern“ von Anfang bis Ende. In der Regel wird die Leserin oder der Leser jedoch gelegentlich in der Navigation „Springen“, zum Beispiel über im Text enthaltene Querverweise, über das Inhaltsverzeichnis, oder über einen Index. Das technische Mittel dafür sind Verweise (Links), die einen aussagekräftigen (das heißt das Ziel beschreibenden) Text haben müssen.
 
                  Überschriften und Beschriftungen für Abbildungen und Tabellen müssen aussagekräftig sein. Sie müssen den Lesenden eine möglichst genaue Vorinformation darüber geben, was sich inhaltlich im entsprechenden Kapitel, Abschnitt, Abbildung oder Tabelle befindet. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sich mehrere ähnliche Überschriften möglichst am Anfang unterscheiden, nicht erst am Ende (eng. front-loading). Wenn es zum Beispiel zwei Kapitel über demografische Daten gibt, einmal für Deutschland und einmal für Europa, dann sollten die Kapitel „Deutschland: Demografie“ und „Europa: Demografie“ heißen, und nicht „Demografie in Deutschland“ und „Demografie in Europa“.
 
                  E-Books in EPUB3 müssen neben einem Inhaltsverzeichnis auch einen linearen Navigationspfad („Buchrücken“, engl. spine) anbieten. Mit dem Inhaltsverzeichnis können die Lesenden zu bestimmten Überschriften springen. Der spine hingegen wird von den E-Book-Readern für das Vorwärts- und Rückwärtsblättern, auch über Buchteile hinweg, verwendet. Beide Navigationsmöglichkeiten (Inhaltsverzeichnis und spine) sollten nur in Ausnahmefällen (zum Beispiel bei ergänzenden Materialien, die zum Buch gehören) voneinander abweichen.
 
                  Nutzen: Gute Beschriftungen für Navigation und Orientierung sind für alle Nutzenden wichtig, damit sie im Voraus wissen, wohin ein Link führt, und ihn nicht erst ausprobieren müssen. Man spricht hier auch vom Geruch (engl. scent) eines Linktextes. Klare und prägnante Formulierungen für das Ziel, die sich gut voneinander unterscheiden, sind insbesondere für Personen mit visuellen und/oder kognitiven Einschränkungen hilfreich.
 
                 
                
                  Regel 3: Tastatur-Bedienung unterstützen
 
                  Das Lesen von E-Books ist ein Prozess, in dem die Lesenden mit einem E-Book-Reader interagieren, zum Beispiel um ein E-Book auszuwählen, es durchzublättern, nach Wörtern suchen, oder über das Inhaltsverzeichnis auf bestimmte Seiten zu springen. Es gibt Lesende, die keine Zeigeoperation (also Maus oder Touch) verwenden können, entweder weil sie den Mauszeiger bzw. Bildschirm nicht sehen oder weil sie die Hände und Finger nicht ausreichend feinmotorisch bewegen können.
 
                  Deswegen unterstützen barrierefreie E-Book-Reader eine Bedienung über Tastatur für alle Benutzeraktionen. In der Regel können Lesende dann mit der TAB-Taste der Reihe nach alle aktiven Elemente (unter anderem Links, Buttons, Eingabefelder) fokussieren und mit der ENTER- oder SPACE-Taste auslösen. Dabei muss der Fokus immer deutlich erkennbar sein, zum Beispiel durch einen Rahmen, der sich deutlich vom Hintergrund abhebt (Kontrast). Weiter können ggf. einzelne Befehle über Tastaturkürzel ausgelöst oder über Menüs erreicht werden, wobei die Menüs mit den Pfeiltasten navigiert werden können.
 
                  Es ist dabei unerheblich, ob das Gerät, auf dem der E-Book-Reader läuft, eine eingebaute Tastatur hat oder nicht. Moderne Geräte bieten in der Regel die Möglichkeit, eine mobile Tastatur über Bluetooth oder andere Verbindungen anzuschließen. Diese Möglichkeit nutzen Lesende mit entsprechenden Einschränkungen.
 
                  Einfache, das heißt passive Inhalte und Links, sind unproblematisch. Um die Navigation innerhalb des E-Books und die Markierung des Tastaturfokus kümmert sich der E-Book-Reader. Bei interaktiven Inhalten (zum Beispiel Buttons, Eingabefelder) ist es ratsam, die Standardelemente der entsprechenden Technologie (PDF oder EPUB3) zu verwenden. Diese sind dem E-Book-Reader bekannt und er kann dafür entsprechend eine Tastaturbedienung als Alternative zu Maus oder Touchpad vorsehen. Wenn Autor✶innen selbst mit zusätzlichen Skripten oder eigenem Code interaktive Elemente programmieren, muss dafür eine Tastaturbedienung „einprogrammiert“ werden. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass durch eigene Tastaturkürzel keine vom Betriebssystem oder E-Book-Reader verwendeten Tastenkombinationen „überschrieben“ wird.
 
                  Generell müssen Autor✶innen darauf achten, dass die interaktiven Elemente innerhalb des Dokuments in einer sinnvollen Reihenfolge vorkommen, das heißt, beim Lesen und Auslösen keine Sprünge machen. Dies gilt insbesondere beim Ausfüllen von Formularen mit Eingabefeldern und Buttons.
 
                  Nutzen: Gute Unterstützung für Tastaturbedienung ist insbesondere wichtig für Personen, die motorische Einschränkungen an den Händen haben, und für Screenreader-Nutzende. Diese Personen können oftmals kein Zeigegerät benutzen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man mit möglichst wenig Tastendrucken ans Ziel kommt.
 
                 
                
                  Regel 4: Flexibilität und Anpassung der Darstellung
 
                  Bei dieser Regel geht es darum, dass die Lesenden die Art der Darstellung von Informationen auf die eigenen Bedürfnisse anpassen können. Die Interaktionsmöglichkeiten dafür stellt ein barrierefreier E-Book-Reader zur Verfügung, aber Autor✶innen müssen mit den folgenden Maßnahmen geeignete Voraussetzungen schaffen:
 
                  
                    	 
                      Dekorative grafische Elemente ohne inhaltliche Bedeutung (zum Beispiel rein dekorative Bilder) sind als solche gekennzeichnet.


                    	 
                      Inhaltsrelevante Bilder und Grafiken haben einen kurzen Alternativtext (max. 80–100 Zeichen). Wenn das Bild oder die Grafik als Link verwendet wird, gibt der Alternativtext das Ziel des Links wieder.


                    	 
                      Für inhaltsschwere grafische Abbildungen (zum Beispiel Diagramme, Fotos, Modelle, Landkarten) gibt es zusätzlich zum kurzen Alternativtext eine längere Beschreibung, die alle relevanten Inhalte enthält. Diese Beschreibung ist Teil des E-Books (zum Beispiel im Fließtext oder als Anhang) und ggf. von der Bildunterschrift aus verlinkt.


                    	 
                      Eingebettete mathematische und chemische Formeln in EPUB3-Büchern müssen in einem geeigneten (standardisierten) Format kodiert sein, so dass sie vom E-Book-Reader vorgelesen werden können. Wenn eine Formel als grafische Abbildung eingefügt wird (für PDF-Bücher die Regel), muss es eine vorlesbare Alternative durch Alternativtext und ggf. längere Beschreibung geben.


                    	 
                      Eingebettete Audioclips haben Untertitel oder es gibt einen Link zu einem Transkript.


                    	 
                      Eingebettete Videos haben Untertitel (siehe den Beitrag 4.8 von Anna Bohn in diesem Band).


                    	 
                      Eingebettete Videos haben eine Audiodeskription (separate Ton- oder Textspur mit Informationen zu den wichtigen visuellen Inhalten). Ausnahme: Wenn die relevanten Inhalte vollständig über die Tonspur vermittelt werden, kann auf eine Audiodeskription verzichtet werden (siehe den Beitrag 4.8 von Anna Bohn in diesem Band).


                    	 
                      Wenn Autor✶innen spezielle Player für Audioclips und Videos einbetten, müssen diese alle relevanten Barrierefreiheitsfeatures unterstützen, unter anderem das synchrone Abspielen von Untertiteln und Audiodeskription, und die benutzergesteuerte Konfiguration zur Darstellung von Untertiteln (zum Beispiel Farben, Hintergrund, Größe).


                    	 
                      In EPUB3-Büchern können Texte vorgelesen und in Audioform eingebettet werden (sogenannte Media Overlays). In diesem Fall muss die Audiospur mit den zugehörigen Textteilen quer-verbunden werden, um eine synchrone (parallele) Wiedergabe beider Darstellungen zu ermöglichen.


                  
 
                  Nutzen: Diese Regel ist insbesondere für Personen mit visuellen und / oder auditiven Einschränkungen hilfreich. Aber auch Analphabeten, fremdsprachliche Personen und Personen mit Legasthenie oder sonstigen kognitiven Einschränkungen können davon profitieren.
 
                 
                
                  Regel 5: Farbeinsatz und Textgestaltung bedenken
 
                  Wenn Texte von Autor✶innen farblich gestaltet oder hervorgehoben werden, muss der Kontrast zwischen Schriftfarbe und Hintergrund so sein, dass sie auch von seheingeschränkten Leser✶innen erkannt werden können. Es gilt ein Mindestkontrast (das heißt untere Grenze für den Helligkeitsunterschied) von 4,5 : 1 für kleine Schriften, und 3 : 1 für größere Schriften. Für Elemente von grafischen Abbildungen (zum Beispiel Pfeile) gilt ein Mindestkontrast von 3 : 1.
 
                  Texte, grafische oder andere Inhalte dürfen nicht allein durch sensorische Merkmale (Farbe, Gestalt, Position, Größe) hervorgehoben oder referenziert werden. Negativbeispiele:
 
                  
                    	 
                      In einer Teilnahmeliste sind die Namen der Teilnehmenden, die schon bezahlt haben, in grüner Schrift dargestellt, die anderen in roter Schrift.


                    	 
                      Links unterscheiden sich vom normalen Text nur durch eine leicht hellere Schriftart. Anmerkung: Wenn Links zusätzlich durch eine andere Eigenschaft markiert werden, zum Beispiel ein vorangehendes Icon oder durch Unterstreichung, ist eine Unterscheidung durch sensorische Merkmale akzeptabel.


                    	 
                      „Schauen Sie sich den Teil des Videos nochmals genauer an, bei dem im unteren Teil ein Eichhörnchen sichtbar ist.“


                  
 
                  Fixed-Layout darf nicht verhindern, dass Texte mit größeren Abständen zwischen Zeichen, Wörtern und Zeilen dargestellt werden können, und dass sie bei hoher Vergrößerung umbrechen. Ansonsten muss zusätzlich ein alternativer Darstellungsmodus angeboten werden.
 
                  Nutzen: Personen mit Farbsehschwäche profitieren von dieser Regel, aber auch Personen mit Seheinschränkungen. Letztendlich können „Sicht-behindernde“ Situationen für alle Nutzenden entstehen, zum Beispiel beim Lesen im Freien bei Sonnenschein.
 
                 
                
                  Regel 6: Animationen, Ablenkungen, Flackern, Timeouts und Unterbrechungen vermeiden
 
                  Eingebettete Audioclips und Videos dürfen nicht zwingend (das heißt vom / von der Benutzer✶in nicht abschaltbar) automatisch starten. Ausgenommen sind Audioclips bis 3 Sekunden und Videos bis 5 Sekunden Länge. Auch andere Animationen (zum Beispiel durch animierte Bilder) müssen abschaltbar sein. Wenn Benutzungseingaben in einer bestimmten Zeit stattfinden müssen („Timeout“), muss die Zeitbegrenzung entweder vom / von der Benutzer✶in vorab eingestellt oder zwischendurch verlängert werden können.
 
                  Animationen und Videos dürfen nicht flackern. Sie dürfen keine schnellen Helligkeitswechsel enthalten, die zu fotosensitiven epileptischen Anfällen führen können.
 
                  Nutzen: Es gibt Personen, für die intensives Flackern zu epileptischen Anfällen führen kann. Aber auch andere Personen können durch übermäßige Animationen schnell abgelenkt werden, insbesondere bei kognitiven Einschränkungen. Timeouts können für Nutzende mit assistiver Technologie lästig bis zielverhindernd sein, und automatisch abspielende Videos und Audioclips stören bei der Nutzung eines Screenreaders.
 
                 
                
                  Regel 7: Benutzungseingaben erleichtern
 
                  E-Books können Eingabefelder enthalten, zum Beispiel, um Inhalte benutzungsgesteuert dynamisch einzublenden oder in der Darstellung verändern zu lassen. Ebenso kann ein E-Book dazu verwendet werden, um Daten von Benutzer✶innen zu erhalten, zum Beispiel als Kontaktanfrage oder als Feedback zum E-Book. Darüber hinaus kann man sich auch vorstellen, dass elektronische Kataloge als E-Books elektronisch versandt werden, wobei Benutzer✶innen ihre gewünschten Artikel einfach durch Ankreuzen bestellen, ggf. mit elektronischer Unterschrift.
 
                  In diesen Fällen ist es wichtig, dass für jedes Eingabefeld klar beschrieben ist, welche Eingaben erwartet werden. Wenn möglich, sollten Vorschläge für die Eingabe (zum Beispiel durch eine Auswahlliste) vom E-Book gemacht werden. Und bei fehlerhaften Eingaben sollten die Benutzer✶innen darüber in verständlicher Sprache informiert werden, was das Problem ist und wie sie es beheben können.
 
                  Nutzen: Diese Regel kommt allen Nutzenden zugute, denn jede✶r macht mal einen Fehler bei der Eingabe. Gut gemacht Formulare sind insbesondere für Personen mit kognitiven Einschränkungen wichtig.
 
                 
                
                  Regel 8: Assistive Technologien und Barrierefreiheitsfunktionen der Plattform unterstützen
 
                  Diese Regel betrifft vor allem die Verlage und Hersteller von E-Book-Readern. Mit Barrierefreiheitsfunktionen der Plattform sind benutzerdefinierte Einstellungen auf Betriebssystemebene für die Darstellung von Inhalten gemeint, zum Beispiel Kontrastmodi, Vergrößerungsoptionen, Einstellungen zu Eingabe über Tasten, Touch und Maus, Wechsel von Hoch- zu Querformat. Diese Einstellungen sollten vom E-Book-Reader übernommen werden, so dass der / die Benutzer✶in sie nicht nochmals eingeben muss.
 
                  Eine weitere Barrierefreiheitsfunktion der Plattform ist die Unterstützung von Screenreadern durch Zurverfügungstellung von auf dem Bildschirm angezeigten Texten und anderen Elementen (Anwendungsschnittstellen zur Barrierefreiheit, engl. accessibility application programming interface – Accessibility API). Manche E-Book-Reader sperren den Zugang für Screenreader, wenn das aktuell geladene E-Book über Digital Rights Management (DRM) geschützt ist. Damit wird auch Benutzer✶innen mit Screenreader das Lesen solcher E-Books verwehrt.
 
                  Bei E-Books in PDF müssen die Verlage darauf achten, dass sie bei den Einstellungen zum Dokumentschutz den Zugang für Assistive Technologien („Kopieren von Inhalt für Barrierefreiheit“) erlauben.
 
                  Nutzen: Diese Regel unterstützt alle Personen, die Assistive Technologien und Bedienungshilfen (Screenreader, Zoomfaktor, Kontrastschemata, Schaltersteuerung etc.) nutzen. Diese werden meist vom Betriebssystem angeboten und konfiguriert.
 
                 
                
                  Regel 9: Auffindbarkeit, Zugang, Feedbackmöglichkeit
 
                  Bevor Leser✶innen ein E-Book lesen können, müssen sie es in der Regel auf einer Bibliotheksplattform auffinden. Dafür müssen E-Books sinnvolle Titel und andere Merkmale (sogenannte Metadaten) von den Autor✶innen und vom Verlag zugewiesen bekommen haben, über die die Leser✶innen suchen und filtern können.
 
                  Für E-Books in EPUB3 sind die folgenden Metadaten vorgeschrieben:
 
                  
                    	 
                      Buchtitel,


                    	 
                      Sprache,


                    	 
                      Konformität zu Standards der Barrierefreiheit,


                    	 
                      Zugangsmodus („textlich“, „visuell“),


                    	 
                      Barrierefreiheitsfunktionen. Dazu gehören zum Beispiel: Inhaltsverzeichnis, Index, Alternativtexte für Bilder, Digital Rights Management, spezielle Beschreibungssprachen für eingebettete Formeln, Optimierung für Großdruckformat, Optimierung für taktile Darstellung von eingebetteten Grafiken,


                    	 
                      Vorhandensein von visuellen Inhalten, die einen fotosensitiven Epilepsieanfall auslösen können.


                  
 
                  Metadaten, die für EPUB3 empfohlen werden, sind unter anderem:
 
                  
                    	 
                      eine textliche Zusammenfassung der Barrierefreiheit bzw. Mängel an Barrierefreiheit des E-Books,


                    	 
                      Unterstützung für bestimmte Accessibility APIs.


                  
 
                  E-Books in EPUB3 können neben der Hauptdarstellung auch alternative Darstellungen (engl. renditions) enthalten. Diese sind aber kein Ersatz für eine barrierefreie Hauptdarstellung.
 
                  Metadaten zur „Auffindbarkeit der Barrierefreiheitsmerkmale“ sind auch für E-Books in PDF gesetzlich vorgeschrieben, auch wenn hierfür aktuell (März 2024) auf keinen technischen Standard verwiesen wird. Autor✶innen und Verlage tun gut daran, sich hier an den Metadaten für E-Books in EPUB3 zu orientieren. Für E-Books in PDF müssen in den Metadaten auch eine Versionsnummer für den PDF-Standard enthalten, zu dem sie konform sind.
 
                  Nutzen: Von guter Auffindbarkeit profitieren alle Personen, die ein für sie passendes E-Book zum Lesen suchen. Menschen mit Einschränkungen sind besonders darauf angewiesen, vorab über mögliche nicht barrierefreie Eigenschaften zu erfahren. Wenn man sich ein E-Book gekauft hat, sollte man hinterher nicht feststellen müssen, dass man es nicht oder nur eingeschränkt lesen kann.
 
                 
                
                  Regel 10: Datenschutz für vulnerable Gruppen
 
                  Zum Datenschutz gibt es nur für E-Books in EPUB3 konkrete Empfehlungen aus den technischen Standards der Barrierefreiheit. Gerade für Leser✶innen mit Einschränkungen ist es besonders wichtig, dass Daten über ihre Darstellungsoptionen für E-Book-Reader und Suchanfragen bei Bibliotheksplattformen nicht weitergegeben werden. Denn aus solchen Einstellungen und Suchwörtern lassen sich oft besonders sensible Daten, zum Beispiel über den Gesundheitszustand eines Menschen, herleiten. Verlage und Betreiber von elektronischen Bibliotheksplattformen tun gut daran, sich bei allen Formaten von E-Books an diese Empfehlungen zum Datenschutz zu halten.
 
                  Nutzen: Datenschutz ist für alle Personen wichtig, aber insbesondere für solche Personen, deren Nutzungsverhalten und Konfiguration ggf. sensible Daten über sie preisgibt. Bibliotheksplattformen werden langfristig nur dann das Vertrauen aller Personen gewinnen, wenn sie mit solchen Daten äußerst sorgsam umgehen.
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              Dieses Kapitel veranschaulicht anhand von ausgewählten Beispielen die Verwendung von Metadaten zur Beschreibung barrierefreier E-Books. Im Detail werden der Aufbau von Metadaten im Asset der E-Book-Formate EPUB und PDF vorgestellt. Auch wird gezeigt, wie Meldungen zur Barrierefreiheit von E-Book-­Produkten im Metadatenaustauschformat ONIX erfolgen. Ziel ist es, Grundlagen zu diesem Thema zu vermitteln, so dass Bibliotheken die Darstellung dieser für ihre Kund✶innen wichtigen Informationen zur Barrierefreiheit von Büchern in ihren Katalogen in Zukunft aufgreifen.
 
              
                Warum gibt es unterschiedliche Metadatenquellen zur Beschreibung digitaler Bücher?
 
                Für eine nicht gerade kleine Gruppe von Konsument✶innen sind gedruckte Bücher nicht oder nur schwer nutzbar, etwa wegen einer (altersbedingten) Sehbeeinträchtigung, wegen Blindheit oder anderer körperlicher oder kognitiver Einschränkungen. Bis zum Erscheinen des E-Books als digitales Publikationsformat waren begrenzte Angebote an Hörbüchern, Braille-Editionen und DAISY-Audio-Formaten eine Option, um Publikationen den betroffenen Gruppen zur Rezeption zur Verfügung zu stellen. Erst das E-Book aber, und im Speziellen das reflowable EPUB-Format, hat die Zugänglichkeit der Inhalte der ursprünglich „nur gedruckten“ Büchern deutlich gesteigert. Allerdings ist ein völlig gleichberechtigter Zugang zu allen Inhalten heute noch lange nicht erreicht. Ein EPUB-E-Book ist zwar nicht per se barrierefrei, jedoch kann dieses Publikationsformat im Hinblick auf Barrierefreiheit einfacher optimiert werden, ohne das Leseerlebnis für alle anderen Lesenden in irgendeiner Weise negativ zu beeinflussen. Welche Informationen zur Barrierefreiheit nun innerhalb einer EPUB-Datei eingebettet werden können, beschreibt der erste Teil dieses Aufsatzes.
 
                E-Books existieren jedoch nicht nur aus sich selbst heraus, sondern werden über eine lange Lieferkette zur Verfügung gestellt: Dabei arbeiten Kreative, Selfpublisher, Verlage, digitale Auslieferungen, Aggregatoren und Online- sowie stationäre Händler, Bibliotheksdienstleister und Bibliotheken eng zusammen. Alle Handelnden dieser Kette wollen ihre Produkte einem breiten Publikum so zugänglich wie möglich machen. Dabei spielen Daten, die die Produkte beschreiben, die entscheidende Rolle. In diesen „Daten über die Daten“ (Metadaten) beschreiben Handel und Bibliothek ihr Angebot, werben um die Aufmerksamkeit der Kund✶innen und stellen alle nützlichen Features rund um die Barrierefreiheit von Produkten dem (potentiellen) Publikum vor.
 
                Diese beschreibenden Metadaten sind zum einen also in der jeweiligen EPUB-Datei (Publikations-Datei) und zusätzlich auch auf den Webseiten von Händlern und Bibliotheken zu finden. Denn dort werden in erster Linie Bücher beschrieben, damit Leser✶innen den richtigen Lesestoff finden können. Metadaten innerhalb der EPUB-Dateien allein reichen also nicht aus, sie müssen daneben auch in die Bibliographien und Produktdatenbanken Eingang finden. Um diese Auffindbarkeit zu ermöglichen, bedient sich der Handel seit über 20 Jahren des Datentransfer-Formats ONIX.1 Denn der Handel will beeinträchtigte Käufer✶innen bereits vor dem Kauf – und oft sogar lange vor der Veröffentlichung einer Publikation – wissen lassen, ob ein E-Book ihren Bedürfnissen entspricht oder nicht. (Was dabei zu beachten ist, beschreibt der zweite Teil dieses Aufsatzes.) So kommt es, dass sowohl die Metadaten, die innerhalb einer EPUB-Datei zur Verfügung gestellt werden und die dort den Funktionsumfang der ausgelieferten Datei beschreiben, als auch die Titelmeldung in ONIX bestenfalls übereinstimmende Angaben zur Barrierefreiheit eines Buches mitteilen.
 
               
              
                Metadaten in EPUB-Dateien
 
                Um zu verstehen, an welcher Stelle Metadaten innerhalb von EPUB-Dateien abgelegt sind, wird hier zunächst der grundsätzliche Aufbau von EPUB-Dateien kurz dargestellt. Danach werden Beispiele für Metadaten zur Barrierefreiheit gegeben.
 
                
                  
                    Exkurs: Aufbau einer EPUB-Datei

                    Im Prinzip ist eine EPUB-Datei ein Zip-Archiv (auch „Container“ genannt) mit der Dateiendung „.epub“. Damit die Inhalte dieses Dateiarchives von E-Book-Software erkannt und gerendert werden können, müssen sie in einem Verzeichnis mit bestimmter Struktur abgelegt werden, die hier kurz skizziert wird.

                    Oberste Ebene

                    Auf oberster Ebene müssen folgende Dateien bzw. Ordner existieren:

                    
                      	 
                        mimetype (Datei): Diese Datei hat keine Dateiendung und enthält die grundsätzliche Angabe, um welchen Dateityp es sich handelt. Innerhalb der Datei ist lediglich eine Zeile mit der Angabe „application/epub+zip“ zu finden, die den Container als EPUB-Datei bzw. Zip-Archiv definiert.


                      	 
                        META-INF (Ordner): In diesem Ordner befindet sich mindestens die Datei „container.xml“. Innerhalb der container.xml ist angegeben, an welchem Ort sich die OPF-Datei2 befindet.


                      	 
                        Inhaltsordner (Ordner): Der Ordner mit den eigentlichen Inhalten des E-Books trägt aus historischen Gründen meist den Namen „OEBPS“3 oder eine Abwandlung davon. Da der Name des Ordners frei gewählt werden kann (ausgenommen sind Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen), kann der Ordner einen abweichenden Namen haben, zum Beispiel „EPUB“.


                    

                    Inhaltsordner und OPF-Datei

                    
                      	 
                        Innerhalb des Inhaltsordners können verschiedene Dateien abgelegt werden:


                      	 
                        XHTML-Dateien, die die darzustellenden Inhalte (Text) in strukturierter Form beinhalten,


                      	 
                        Abbildungsdateien, Audio- und/oder Video-Dateien,


                      	 
                        Layout-Dateien im CSS-Format,


                      	 
                        Fonts zur besonderen Gestaltung,


                      	 
                        Navigationsdateien (NCX-Datei, Nav-Datei im XHTML-Format),


                      	 
                        JavaScript-Dateien zur Umsetzung von dynamischen Inhalten (wird aufgrund der unzureichenden technischen Unterstützung durch E-Reader-Software in der Praxis nur selten genutzt),


                      	 
                        die OPF-Datei, die bestimmte grundsätzliche Eigenschaften der EPUB-Datei dokumentiert.


                    

                    Hinweis: Da wir uns in diesem Aufsatz auf die Metadaten von Publikationen konzentrieren, werden an dieser Stelle lediglich die Angaben in der OPF-Datei weiter ausgeführt.

                    Der Name der OPF-Datei kann frei gewählt werden (ausgenommen sind Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen). Meist ist die Datei jedoch mit „content.opf“ oder ähnlich benannt. Diese Datei muss innerhalb der container.xml als Wurzeldatei (engl. rootfile) angegeben sein, damit Computer-/Readersysteme wissen, wo die eigentlichen Inhaltsdaten für die weitere Bearbeitung und Darstellung abgelegt sind und wie diese verarbeitet werden sollen.

                    Innerhalb der OPF-Datei sind wiederum verschiedene Informationen maschinenlesbar dokumentiert.

                    
                      	 
                        Der metadata-Block enthält die Metadaten der Publikation.


                      	 
                        Im manifest-Block sind wie in einer Inventarliste die physisch vorhandenen Dateien innerhalb des EPUB-Containers gelistet.


                      	 
                        Der spine-Block enthält die Angaben, in welcher Reihenfolge und mit welchen Eigenschaften die Inhaltsdateien abgespielt werden sollen.


                      	 
                        Im optionalen guide-Block können Inhaltsdateien besondere Bedeutungen zugewiesen werden. So kann beispielsweise die Datei mit der Titelseite oder die erste Datei des Hauptteils (nach Vorwort, Widmung etc.) angegeben werden. Diese Informationen können von Rederingsystemen als Sprungmarken interpretiert und den Nutzer✶innen von E-Reader-Software als Lesezeichen mit besonderer Bedeutung angezeigt werden.


                    

                  

                
 
                
                  Metadaten in der OPF-Datei
 
                  Die übergeordneten Metadaten einer EPUB-Datei sind im Metadaten-Block innerhalb der OPF-Datei zu finden. Bibliographische Metadaten wie Autor✶in, Titel und Verlag werden im Schema des Dublin Core Metadata Element Set4 angegeben. Für Metadaten zur Barrierefreiheit wird das Metadaten-Modell von Schema.org5 genutzt.67
 
                  
                    Dublin Core Metadata Element Set (DCMI)
 
                    Das DCMI enthält 15 Metadaten-Elemente („Dublin Core“), die für eine Publikation im EPUB-Format hinterlegt werden können. Zusätzlich zu diesen Basiselementen ist auch ein erweitertes Eigenschaften-Set definiert. Vom erweiterten Set wird hier beispielhaft nur „conformsTo“ aufgeführt.
 
                    Am Beispiel einer fiktiven Publikation wird in Tab. 1 dargestellt, wie die Metadaten-Elemente befüllt werden können. Innerhalb der Tabelle wird der Begriff „Ressource“ als Synonym für „Publikation“ genutzt, da das DCMI nicht nur für die Beschreibung von E-Books genutzt werden kann.
 
                    
                      
                        Tab. 1:Die 15 Grundwerte des Dublin Core Metadata Element Set und „dc:conformsTo“.

                      

                              
                            	Element 
                            	Bedeutung 
                            	Beispiel 
   
                            	dc:coverage 
                            	Räumlicher oder zeitlicher Geltungsbereich der Ressource 
                            	German 
  
                            	dc:contributor 
                            	Ein✶e Mitwirkende✶r der Ressource 
                            	Peter Hase 
  
                            	dc:creator 
                            	Primäre✶r Autor✶in der Ressource 
                            	Paul Fuchs 
  
                            	dc:date 
                            	Zeitangabe, die in Relation zur Ressource steht 
                            	2024 (als Jahr der Publikation) 
  
                            	dc:description 
                            	Zusammenfassung des Inhalts der Ressource 
                            	Diese Publikation enthält Beispiele zur Umsetzung von Metadaten in EPUB-E-Books. 
  
                            	dc:format 
                            	Format der Ressource 
                            	application/epub+zip 
  
                            	dc:identifier 
                            	Eindeutiger Bezeichner der Ressource (ISBN, DOI) 
                            	9783000000010 (Beispiel-ISBN) 
  
                            	dc:language 
                            	Hauptsprache der Ressource 
                            	de-DE (für Deutsch in Deutschland) 
  
                            	dc:publisher 
                            	Veröffentlichende Instanz. (Verlag, Stiftung, Verein, etc.) 
                            	Beispiel-Verlag GmbH 
  
                            	dc:relation 
                            	Angabe zu einer verwandten Ressource 
                            	www.beispiel-verlag.com/archiv 
  
                            	dc:rights 
                            	Rechtliche Informationen zur Ressource 
                            	CC BY-NC-ND (eine Lizenzart von Creative Commons) 
  
                            	dc:source 
                            	Angabe zur ursprünglichen Ressource, beispielsweise die zugehörige Print-Ausgabe 
                            	9783000000003 (Beispiel-ISBN) 
  
                            	dc:subject 
                            	Thema der Ressource 
                            	Metadaten 
  
                            	dc:title 
                            	Titel der Ressource 
                            	Metadaten in EPUB-E-Books und was sie eigentlich bedeuten 
  
                            	dc:type 
                            	Art oder Gattung der Ressource 
                            	Text 
  
                            	dcterms:conformsTo 
                            	Information über einen etablierten Standard, dem die beschriebene Ressource entspricht 
                            	EPUB Accessibility 1.1 – WCAG 2.2 Level AA 
 
                      

                    
 
                   
                  
                    Schema.org-Metadaten für EPUB-Dateien
 
                    Metadaten zur Barrierefreiheit innerhalb einer EPUB-Datei werden mithilfe des Schema-Namensraums hinterlegt. Im Zusammenspiel der fünf Basis-Eigenschaften und der darin gesetzten standardisierten Werte kann der Grad der Barrierefreiheit maschinenlesbar gelistet werden. Eingebaute Funktionalitäten innerhalb der Daten (wie zum Beispiel Alternativtexte zu Abbildungen) sollten damit auch dokumentiert werden (s. Tab. 2).
 
                    
                      
                        Tab. 2:Die fünf grundlegenden Basis-Eigenschaften der Schema.org-Metadaten zur Dokumentation der Barrierefreiheit von „Ressourcen“ und ihre Bedeutungen.

                      

                             
                            	Eigenschaft 
                            	Mögliche Werte 
    
                            	schema:accessMode
Welche Medientypen sind enthalten? 
                            	textual
Es sind Text-Inhalte vorhanden.
visual
Es sind Abbildungen, Grafiken oder Videos enthalten.
auditory
Es sind Audio-Elemente enthalten. 
  
                            	schema:accessModeSufficient
Welche Sinne sollten in Kombination mindestens verwendet werden können, damit die Publikation vollständig barrierefrei rezipiert werden kann? 
                            	textual
Alle Inhalte der Publikation sind rein textuell erschließbar.
textual, visual
Zur vollständigen Rezeption der Inhalte ist ein textueller und visueller Zugang notwendig.
textual, auditory
Zur vollständigen Rezeption der Inhalte ist ein textueller Zugang und die Hörfähigkeit notwendig.
textual, visual, auditory
Zur vollständigen Rezeption der Inhalte sind der textuelle und visuelle Zugang und die Hörfähigkeit notwendig. 
  
                            	schema:accessibilityFeature
Welche Funktionen, insbesondere zur Barrierefreiheit, sind eingebaut?
Hinweis:
Hier sind nur einige für EPUB-E-Books wichtige Werte aufgeführt. Eine ausführlichere Liste der möglichen Werte kann zum Beispiel in der Accessible Publishing Knowledge Base6 oder direkt auf der entsprechenden Unterseite von Schema.org7 eingesehen werden. 
                            	alternativeText
Zu allen Abbildungen sind redaktionell bearbeitete Alternativtexte hinterlegt. Dekorative Abbildungen sind mit der Rolle „presentation“ gekennzeichnet.
displayTransformability
Die Layout-Einstellungen der Publikation verwenden nur relative Werte. Layoutanpassungen sind durch die Nutzer*innen möglich.
highContrastDisplay
Die verwendeten Farbkontraste sind ausreichend und erfüllen die Anforderung der „Web Content Accessibility Guidelines“ (WCAG) Level AAA.
Index
Es ist ein technisch mit korrekten ARIA-Rollen ausgezeichnetes Stichwort-Verzeichnis enthalten.
longDescription
Sofern inhaltlich notwendig, wurden zu komplexen Abbildungen lange Alternativtexte hinterlegt.
MathML
Enthaltene Formeln sind mit MathML ausgezeichnet.
printPageNumbers
Es sind Informationen zu Seitenumbrüchen enthalten (zum Beispiel aus einer zugehörigen Printausgabe) und das EPUB-Navigationsdokument enthält eine Page List (eine Auflistung der Seitenumbruch-Anker).
readingOrder
Die logische Lesereihenfolge der Inhalte wird eingehalten und alle Sekundär-Inhalte wie Fußnoten, Marginalien etc. sind als solche korrekt ausgezeichnet.
structuralNavigation
Die Überschriften-Struktur repräsentiert die Dokumentenhierarchie und wird im technischen Inhaltsverzeichnis (TOC) identisch abgebildet.
tableOfContents
Es ist ein technisch korrektes und vollständiges Inhaltsverzeichnis vorhanden. 
  
                            	schema:accessibilityHazard
Welche potentiellen Risiken und/oder Gefahren sind enthalten? 
                            	flashing / noFlashingHazard
Die Publikation enthält bzw. enthält keine Video-Inhalte mit Flackern oder Blitz-Effekten.
motionSimulation / noMotionSimulationHazard
Die Publikation enthält bzw. enthält keine Video-Inhalte oder dynamische Elemente, die Bewegungsunschärfe simulieren.
sound / noSoundHazard
Die Publikation enthält bzw. enthält keine Audio-Inhalte mit abrupten Lautstärke-Wechseln. Die primären Audio-Inhalte sind gegen enthaltende Hintergrundgeräusche klar zu erkennen.
unknown
Die Publikation wurde noch nicht auf Risiken geprüft.
none
Die Publikation enthält keine potentiellen Risiken oder Gefahren für die Nutzer*innen. 
  
                            	schema:accessibilitySummary
Welche (weiteren) Informationen zur Barrierefreiheit sollen den Nutzer*innen mitgeteilt werden? 
                            	In dieser Eigenschaft kann eine menschenlesbare Zusammenfassung der enthaltenen oder nicht enthaltenen Funktionen und Risiken im Sinne der Barrierefreiheit als Freitext eingetragen werden. 
 
                      

                    
 
                    Ein ausführlicher Block mit Barrierefreiheits-Metadaten in einer EPUB-Datei könnte wie folgt aussehen.
 
<meta property=“schema:accessMode”>auditory</meta>
<meta property=“schema:accessMode”>textual</meta>
<meta property=“schema:accessMode”>visual</meta>
<meta property=“schema:accessModeSufficient”>textual,visual</meta>
<meta property=“schema:accessibilityFeature”>alternativeText</meta>
<meta property=“schema:accessibilityFeature”>displayTransformability</meta>
<meta property=“schema:accessibilityFeature”>highContrastDisplay</meta>
<meta property=“schema:accessibilityFeature”>index</meta>
<meta property=“schema:accessibilityFeature”>printPageNumbers</meta>
<meta property=“schema:accessibilityFeature”>readingOrder</meta>
<meta property=“schema:accessibilityFeature”>structuralNavigation</meta>
<meta property=“schema:accessibilityFeature”>tableOfContents</meta>
<meta property=“schema:accessibilityHazard”>none</meta>
<meta property=“schema:accessibilitySummary”>Zusätzlich zur angegebenen Konformität und Funktionen der Barrierefreiheit wurden alle enthaltenen Alternativtexte zu Abbildungen redaktionell geprüft und in einfacher Sprache verfasst.</meta>
<meta property=“dcterms:conformsTo”>EPUB Accessibility 1.1 – WCAG 2.1 Level AA</meta>

 
                   
                 
                
                  Werkzeuge und Ressourcen zur Barrierefreiheit von EPUB-Dateien
 
                  Zur Prüfung von EPUB-Dateien sind einige gute Werkzeuge vorhanden, die zur Vollständigkeit und Hilfe bei der Prüfung von EPUB-Dateien an dieser Stelle kurz vorgestellt werden.
 
                  
                    	 
                      Accessibility Checker (Ace) | DAISY Consortium – https://daisy.github.io/ace
 
                      Mit dem Ace lassen sich wesentliche Informationen zur Barrierefreiheit aus EPUB-Dateien auslesen und gleichzeitig prüfen. Die Metadaten werden in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt und lassen sich nach Kategorien filtern.


                    	 
                      Ace SMART Tool | DAISY Consortium – https://daisy.org/activities/services/smart
 
                      Mithilfe des Ace SMART Tools lassen sich die Reports aus dem zuvor genannten Ace-Checker in eine Prüfliste einspeisen. Innerhalb der mehrstufigen Prüfliste werden (auf englischer Sprache) Hinweise gegeben, welche Eigenschaften der EPUB-Datei geprüft und ggf. angepasst werden müssen, um eine vollständige, nicht nur technische, sondern auch inhaltlich sinnvolle Barrierefreiheit zu erreichen.


                    	 
                      Thorium Reader | EDRLab – https://www.edrlab.org/software/thorium-reader
 
                      Der Thorium Reader stellt einige ausgewählte Metadaten von Publikationen dar und bietet eine Sprachausgabe-Funktion, mit der zum Beispiel geprüft werden kann, ob Alternativtexte zu Abbildungen korrekt hinterlegt wurden.


                    	 
                      EasyReader | Dolphin – https://yourdolphin.com/EasyReader-App
 
                      Der frei verfügbare EasyReader von Dolphin bietet verschiedene Möglichkeiten zur Layout-Anpassung von EPUB-E-Books und Vorlesefunktion.


                  
 
                 
               
              
                Metadaten in PDF-Dateien
 
                Auch PDF-Dateien gelten als eigenständige digitale Ausgaben (E-Books), sofern diese sich mit einer entsprechenden Lesesoftware öffnen und rezipieren lassen und ihnen – im wirtschaftlichen Kontext – eine von der Print-Version abweichende ISBN zugewiesen wurde. Dies ist aber nicht immer der Fall.
 
                
                  PDF-Gestaltung
 
                  Im Gegensatz zu E-Books im reflowable EPUB-Format, die programmatisch das Anpassen von Layout-Parametern (Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstand, Textausrichtung etc.) zulassen, sind PDF-Gestaltungen für die typischen Verlagsinhalte jedoch statisch. Meistens wird lediglich der Innenteil der Print-Ausgabe übernommen, die Umschlagseiten U1 bis U4 werden ergänzt und das Impressum wird für die digitale Ausgabe angepasst. Bei einem PDF-E-Book lassen sich – je nach Quelldaten – auch technische Lesezeichen, Querverweise und die Verlinkungen des Inhaltsverzeichnisses leicht umsetzen, damit die Navigation in den Inhalten einfach möglich ist. Dies allein reicht jedoch nicht aus, um PDF-E-Books als „barrierefrei“ zu klassifizieren.
 
                 
                
                  Standards für barrierefreie PDF-E-Books
 
                  Da die PDF-Struktur wesentlich schwieriger zu lesen ist als die HTML-Struktur von EPUB-Dateien, werden an dieser Stelle Details zum Datenaufbau bewusst ausgelassen. Angemerkt sei aber, dass auch in PDF-Dateien ein technisch und semantisch korrektes Tagging der Inhalte erfolgen muss und dass Standards gelten, die für die Umsetzung der Barrierefreiheit eingehalten werden müssen. Namentlich sind dies der PDF/UA-Standard (von engl. Universal Accessibility) in Kombination mit den Kriterien der WCAG. Für öffentliche Stellen kommt die Norm EN 301549 hinzu.8
 
                  PDF/UA ist hierbei ein technischer Standard und lässt sich durch Software testen, wohingegen einige Kriterien der WCAG nur manuell validiert werden können. Für das Testing kann der PDF Accessibility Checker (PAC)9 empfohlen werden.
 
                 
                
                  Metadaten in PDF
 
                  Das Basisset der PDF-Metadaten ist im Gegensatz zu den Möglichkeiten der EPUB-Dateien recht rudimentär gehalten. In den Dokumenteigenschaften einer PDF-Datei können Angaben zum Titel, Verfasser, Thema und Stichworten hinterlegt werden (siehe Abb. 1). Zusätzlich können Metadaten zur Beschreibung des Dokuments gespeichert werden (siehe Abb. 2) oder ein erweitertes Metadatenset im XMP-Dateiformat (siehe Abb. 3) angezeigt bzw. ergänzt werden.
 
                  Sofern man nicht selbst im Erstellungsprozess involviert ist und lediglich die Metadaten aus PDF-Dateien auslesen möchte, sollte das Wissen um die gezeigten Metadaten ausreichen.
 
                  
                    [image: Die Ansicht zeigt die Dokumenteigenschaften mit offenem Feld des Reiters „Beschreibung“. Benannt sind die Felder Datei, Titel, Verfasser, Thema, Stichwörter. Zusätzlich gibt es Informationen zum Datum der Erstellung und Änderung sowie der verwendeten Software. Im letzten Drittel sind Informationen zu PDF erstellt mit, PDF-Version, Speicherort, Dateigröße, Seitenformat und -anzahl, PDF mit / ohne Tags und Option Schnelle Webanzeige zu finden.]
                      Abb. 1: Metadaten zur Beschreibung der PDF-Datei in der Ansicht der Software Adobe Acrobat Pro.

                   
                  
                    [image: Geöffnet ist die Ansicht „Beschreibung“ mit folgenden Feldern: Dokumenttitel, Autor, Autorentitel, Beschreibung, Verfasser der Beschreibung, Stichwörter, Copyright-Status, Copyright-Informationen, URL für Copyright-Informationen. Erstellt, Geändert, Anwendung, Format.]
                      Abb. 2: „Zusätzliche Metadaten“ zur Beschreibung der PDF-Datei in der Ansicht der Software Adobe Acrobat Pro.

                   
                  
                    [image: Die Ansicht er „erweiterten“ Metadaten zeigt einen Stammbaum mit 17 Einzelinformationen untereinander an.]
                      Abb. 3: Ansicht der „erweiterten“ Metadaten zur PDF-Datei im XMP-Format in der Ansicht der Software Adobe Acrobat Pro.

                   
                 
               
              
                Metadaten in ONIX-Dateien
 
                Im Folgenden wird erläutert, wie sich Meldungen zur Barrierefreiheit eines Produkts in ONIX-Metadaten ausdrücken lassen. Diese Hinweise zur allgemeinen Zugänglichkeit ergänzen die allgemeinen Metadaten zur Wiedergabe von Angaben zu Autor✶in, Klappentext, Informationen zum Kaufpreis oder zum Datum der Verfügbarkeit. Dabei zieht ONIX eine klare Grenze zwischen den Funktionen der Barrierefreiheit eines einzelnen E-Book-Files und den von einem Lesesystem bereitgestellten Funktionalitäten der Barrierefreiheit. Zu den typischen Funktionen eines Lesesystems gehören etwa Anpassungen der Schriftgröße auf Bildschirmen oder eine allgemeine Text-to-Speech-Funktion, während typische Funktionen, die vom E-Book selbst bereitgestellt werden, Navigation, Textbeschreibung von Illustrationen oder typografische Lösungen umfassen. Diese Lösungen können den Leser✶innen durch ein Lesesystem nicht geboten werden, es sei denn, sie wären von vornherein im E-Book selbst vorhanden.
 
                Dass bereits in den Vorab-Metadaten einer E-Publikation Informationen zur Barrierefreiheit des entsprechenden Produkts enthalten sein sollen, ist dadurch begründet, dass Leser✶innen auch besondere Anforderungen an einen Text haben können. Dennoch wird nicht jedes Buch alle denkbaren Optionen bieten können. Daher müssen Metadaten eine Aussage treffen, ob ein Buch für einen✶eine bestimmte Leser✶in zugänglich ist oder nicht. Einfach gesagt, müssen beeinträchtigte Käufer✶innen bereits vor dem Kauf – und sogar vor der Veröffentlichung eines Textes – wissen, ob das dazu angebotene E-Book ihren Bedürfnissen entspricht oder nicht. Diesem Anliegen können Verlage, Zwischenhändler, Online-Shops und Bibliotheken nachkommen, indem die ONIX-Metadaten im Hinblick auf den Grad der Barrierefreiheit ergänzen. Sorgfältig und von allen Parteien fortlaufend gepflegt, kann der✶die Endkund✶in sich dann entsprechend vor dem Kauf informieren und so eine qualifizierte Kauf- oder Ausleih-Entscheidung treffen.10
 
                
                  Zugänglichkeit im ONIX einfach darstellen
 
                  Um Informationen zur Barrierefreiheit im ONIX abzubilden, wird hauptsächlich die Codelist 196 verwendet. Mit dieser Codelist ist es möglich, spezifische Details über die Zugänglichkeit einer E-Publikation strukturiert darzustellen. Diese funktionieren immer dann, wenn das verwendete Lesegerät die entsprechenden Funktionen aufweist. Durch die Verwendung der Werte aus Codelist 196 lassen sich nicht nur spezifische Funktionen der Zugänglichkeit von Form und Inhalt beschreiben, sondern auch, ob das Produkt auf seine Zugänglichkeit geprüft oder zertifiziert wurde und von wem.
 
                  Die allgemeine Struktur folgt dabei diesem Muster:
 
<ProductFormFeature>
       <ProductFormFeatureType>09</ProductFormFeatureType>
       <ProductFormFeatureValue>03</ProductFormFeatureValue>
</ProductFormFeature>

 
                  Der <ProductFormFeatureType> mit Wert 09 beschreibt dabei zunächst, dass sich die Codes für den <ProductFormFeatureValue> aus der Codeliste 196 ergeben.
 
                  Der Block kann beliebig und je nach Informationsgehalt wiederholt werden. Jede Wiederholung beschreibt dabei eine einzelne Funktion im Rahmen der Barrierefreiheit einer E-Book-Datei.
 
                  Es folgt ein Beispiel mit drei Werten aus der Codeliste 196 https://ns.editeur.org/onix/de/196:
 
                  
                    
                      Tab. 3:Codelist 196 – E-publication Accessibility Details.

                    

                            
                          	Code 
                          	Heading 
                          	Description 
   
                          	10 
                          	No reading system accessibility options actively disabled (except) 
                          	No accessibility features or content rendering options offered by the reading system, device or reading software (including but not limited to the ability to modify or choose text size or typeface, word and line spacing, zoom level, text or background color, or use of text-to-speech) are limited, disabled, overridden or otherwise unusable with the product EXCEPT – in ONIX 3 messages only – those specifically noted as subject to restriction or prohibition in <EpubUsageConstraint>. 
  
                          	13 
                          	Single logical reading order 
                          	All or substantially all textual matter is arranged in a single logical reading order. 
  
                          	15 
                          	Full alternative textual descriptions 
                          	All or substantially all non-text content has full alternative (textual) descriptions 
 
                    

                  
 
                 
                
                  Die Brücke zwischen EPUB und ONIX
 
                  Auch wenn es nicht möglich ist, eine genaue 1:1 Verbindung zwischen den Metadaten im E-Book (z. B. in der EPUB-Datei) und im ONIX vorzunehmen, gibt es Beschreibungen, die sich beide Metadaten-Formate teilen. Da ONIX viele Informationen zur Zugänglichkeit kennt und nicht alle gleichermaßen relevant sind, orientieren wir uns im Folgenden an vier unverzichtbaren Informationen zur Barrierefreiheit, wie sie auch in den Metadaten innerhalb der E-Book-EPUB-Dateien niedergelegt werden können.11
 
                  
                    Welche Medien-Typen beinhaltet eine Publikation?
 
                    Im E-Book gibt es dafür die Information: <meta property=“schema:accessMode”>
 
                    Im ONIX kann entsprechend beschrieben werden, ob es sich ausschließlich bei einer Datei um Text, Text und Bilder oder um Text, Bilder und Diagramme oder nur Audio handelt. Zur Darstellung der Inhalte oder der Hauptinhalte einer Datei kann der tag <ProductContentType>, short <b385> beziehungsweise der tag <PrimaryContentType>, short <x416> genutzt werden. Beide tags bedienen sich der Werte der gleichen ONIX-Liste 81.
 
                    Es folgt ein Beispiel mit drei Werten aus der Codeliste 81 https://ns.editeur.org/onix/de/81:
 
                    
                      
                        Tab. 4:Codelist 81 – ProductContentType/PrimaryContentType.

                      

                              
                            	Code 
                            	Heading 
                            	Description 
   
                            	10 
                            	Text 
                            	Readable text of the main content: this value is required, together with applicable <ProductForm> and <ProductFormDetail> values, to designate an e-book or other digital or physical product whose primary content is text. 
  
                            	18 
                            	Photographs 
                            	Whether in a plate section / insert, or not 
  
                            	19 
                            	Figures, diagrams, charts, graphs 
                            	Including other ‘mechanical’ (ie non-photographic) illustrations. 
  
                            	45 
                            	Text within images 
                            	Including text-as-text embedded in diagrams, charts, or within images containing speech balloons, thought bubbles, captions etc. Note this does not include ‘text as an image’ or images of text (for which see code 49). 
  
                            	48 
                            	Mathematical content 
                            	Indicates that the publication contains mathematical notation, equations, formulae. 
 
                      

                    
 
<PrimaryContentType>48</PrimaryContentType> = Mathematical content

 
                    Wenn es sich etwa bei einem eBook nur um Text handelt, wählt man den Code 10 aus Liste 81 aus und bezeichnet ihn als primären Inhaltstyp.
 
<PrimaryContentType>10</PrimaryContentType> = Text

 
                    Wenn die Veröffentlichung hauptsächlich aus Text besteht, aber auch Fotos, Abbildungen und Diagramme enthält, dann drückt man das über den Code 10 in Kombination mit den Codes 18 und 19 aus.
 
       <PrimaryContentType>10</PrimaryContentType> = Text
       <ProductContentType>18</ProductContentType> = Fotografien
       <ProductContentType>19</ProductContentType> = Zahlen, Diagramme, Tabellen, Graphen

 
                   
                  
                    Wie erklärt man die Konformität einer Datei mit einem definierten Standard?
 
                    Im E-Book gibt es dafür die Information: <dcterms:conformsTo>.12
 
                    Im ONIX entspricht diese Information dem <ProductFormFeature> Composite, mit dem tag <ProductFormFeatureType> mit dem Wert 09 und dem tag <ProductFormFeatureValue> mit Codes aus der Codelist 196.
 
                    Es folgt ein Beispiel mit drei Werten aus der Codeliste 196 https://ns.editeur.org/onix/de/196:
 
                    
                      
                        Tab. 5:Codelist 196 – E-publication Accessibility Details.

                      

                              
                            	Code 
                            	Heading 
                            	Description 
   
                            	02 
                            	EPUB Accessibility Specification 1.0 A 
                            	Conforms with the requirements of EPUB Accessibility Spec 1.0 and WCAG level A. <ProductFormFeatureDescription> may carry a URL linking to a compliance report or certification provided by an independent third party certifier. In the absence of a URL, conformance with the requirements of the Accessibility Specification is self-certified by the publisher 
  
                            	03 
                            	EPUB Accessibility Specification 1.0 AA 
                            	Conforms with the requirements of EPUB Accessibility Spec 1.0 and WCAG level AA. <ProductFormFeatureDescription> may carry a URL linking to a compliance report or certification provided by an independent third party certifier. In the absence of a URL, conformance with the requirements of the Accessibility Specification is self-certified by the publisher 
  
                            	04 
                            	EPUB Accessibility Specification 1.1 
                            	Conforms with the requirements of EPUB Accessibility Spec v1.1 – see https://www.w3.org/TR/epub-a11y-11/.
<ProductFormFeatureDescription> may carry a URL linking to a compliance report or certification provided by an independent third-party certifier. In the absence of a URL, conformance with the requirements of the Accessibility Specification is self-certified by the publisher. 
 
                      

                    
 
<ProductFormFeature>
       <ProductFormFeatureType>09</ProductFormFeatureType>
       <ProductFormFeatureValue>03</ProductFormFeatureValue> = EPUB Accessibility Specification 1.0 AA
</ProductFormFeature>

 
                    Das EPUB-Format ist die bevorzugte Wahl für barrierefreie Publikationen. Verlage, die PDF-Publikationen erstellen, müssen über den Wert 05 der Codelist 196 sicherstellen, dass diese barrierefrei sind und dass sie internationalen Standards entsprechen.
 
                    Es folgt ein Beispiel aus der Codeliste 196 https://ns.editeur.org/onix/de/196:
 
                    
                      
                        Tab. 6:Codelist 196 – E-publication Accessibility Details.

                      

                              
                            	Code 
                            	Heading 
                            	Description 
   
                            	05 
                            	PDF/UA 
                            	Conforms with the requirements of ISO 32000-1:2008 plus ISO 14289-1:2014 – Portable Document Format for Universal Accessibility, for example, all content is tagged in logical reading order and correctly represents the document’s semantic structure. 
 
                      

                    
 
<ProductFormFeature>
       <ProductFormFeatureType>09</ProductFormFeatureType>
       <ProductFormFeatureValue>05</ProductFormFeatureValue> = PDF/UA
</ProductFormFeature>

 
                   
                  
                    Wie macht man auf potentielle Risiken und Gefahren aufmerksam?
 
                    Im E-Book gibt es dafür die Information: <metaproperty=“schema:accessibilityHazard”>
 
                    Im ONIX entspricht dieser Information das <ProductFormFeature> Composite, <ProductFormFeatureType> mit Wert 12 und <ProductFormFeatureValue> mit Codes aus der Codeliste 143.
 
                    Mit einer Warnung vor potenziellen Risiken und Gefahren bezieht man sich vor allem auf bestimmte Risiken für Nutzer✶innen einer Datei, z. B. Warnungen vor lauten Geräuschen, vor grellen Licht- oder zuckenden Bewegungseffekten. Dabei kann ein Feature, das einer Gefahr entspricht, sowohl positiv (als Gefahr vorhanden) wie negativ (als Gefahr ausgeschlossen) gemeldet werden.
 
                    Im Gegensatz zu dem sonst verwendeten <ProductFormFeatureType> Code 09 wird hier der Code 12 verwendet. Dieser beschreibt eine Gefahrenwarnung oder den „international hazard warning type“ und wird durch einen Code aus der Codeliste 143 spezifiziert:
 
                    Es folgt ein Beispiel mit sechs Werten aus der Codeliste 143 https://ns.editeur.org/onix/de/143:
 
                    
                      
                        Tab. 7:Codelist 143 – US CPSIA or other international hazard warning type.

                      

                              
                            	Code 
                            	Heading 
                            	Description 
   
                            	13 
                            	WARNING – Flashing hazard 
                            	Product flashes, flickers or includes high-contrast static or moving patterns which may cause discomfort or seizures in people with photosensitive epilepsy. 
  
                            	14 
                            	No flashing hazard warning necessary 
                            	To be used when a supplier wishes to make a clear statement that no such warning is applicable to product. 
  
                            	15 
                            	WARNING – Sound hazard 
                            	Product makes loud, sudden, repetitive or other sounds which may trigger seizures in sensitive people. 
  
                            	16 
                            	No sound hazard warning necessary 
                            	To be used when a supplier wishes to make a clear statement that no such warning is applicable to product 
  
                            	17 
                            	WARNING – Motion simulation hazard 
                            	Products simulates (via visual effects) the experience of motion, which may cause nausea in sensitive people. 
  
                            	18 
                            	No motion simulation hazard warning necessary 
                            	To be used when a supplier wishes to make a clear statement that no such warning is applicable to product. 
 
                      

                    
 
                    Da es im ONIX die Möglichkeit gibt, auch ein Nichtvorhandensein zu melden, sollte das besser getan werden:
 
<ProductFormFeature>
       <ProductFormFeatureType>12</ProductFormFeatureType>
       <ProductFormFeatureValue>14</ProductFormFeatureValue> = no flashing (hazard warning necessary) (z. B. kein Stroboskoblicht)
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
       <ProductFormFeatureType>12</ProductFormFeatureType>
       <ProductFormFeatureValue>16</ProductFormFeatureValue> = no sound hazard warning necessary (keine lauten Geräusche)
</ProductFormFeature>

 
                   
                  
                    Wie kann man die Zugänglichkeits-Feature im Volltext darstellen?
 
                    Im E-Book gibt es dafür die Information: <metaproperty=“schema:accessibility-­Summary”>.
 
                    Im ONIX entspricht dieser Information das <ProductFormFeature> Composite, <ProductFormFeatureType> mit dem Wert 09 und <ProductFormFeatureValue> mit Code 00 sowie <ProductFormFeatureDescription>.
 
                    Zum Schluss lässt sich dann der Stand zur Zugänglichkeit eines Produkts einfach und für alle verständlich in einem beschreibenden Freitext zusammenfassen:
 
<ProductFormFeature>
       <ProductFormFeatureType>09</ProductFormFeatureType>
       <ProductFormFeatureValue>00</ProductFormFeatureValue>
       <ProductFormFeatureDescription>All images in this publication have descriptions and alternative texts.</ProductFormFeatureDescription> = „Alle Abbildungen in dieser Publikation haben Beschreibungen und alternative Texte.“
</ProductFormFeature>

 
                    Und so wissen schließlich die Leser✶innen, was zu erwarten ist und was für ein Produkt erworben wird.
 
                   
                 
               
              
                Abschluss
 
                Wir haben ein gemeinsames Ziel: Verlage wollen ihre Produkte so zugänglich wie möglich machen, und dafür auch in ihren Produktbeschreibungen werben. Daten-Aggregatoren und Einzelhändler✶innen verfolgen den gleichen Kurs, um viele Kund✶­innen zu erreichen. Und auch Bibliotheken werden sich diese guten Metadaten zu Nutze machen können, um potenziellen Leser✶innen alle wichtigen Informationen zur Barrierefreiheit eines Buches verständlich und leicht zugänglich vorzustellen. Diesen Prozess zu dynamisieren, dazu dient dieser Beitrag.
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              Wie kann ich barrierefreie Bücher entdecken und herausfinden: „Ist dieses Buch für mich?“ Ist vielleicht ein von einer Nutzer✶in angefordertes Buch in einer anderen Bibliothek in einem barrierefreien Format verfügbar? Metadaten und Kataloge bilden die Grundlage, um zugängliche Medien finden und nutzen zu können.
 
              Anmerkung: Das nachfolgende Kapitel wurde auszugsweise einem Arbeitspapier der IFLA-Sektion Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD)1 entnommen. Es dient der Vorbereitung einer geplanten internationalen Richtlinie für die Etablierung inklusiver Bibliotheksservices.
 
              
                Ist dieses Buch für mich? – Informationen über die Zugänglichkeit
 
                Metadaten machen ein Buch nicht nur über verschiedene Suchparameter auffindbar, sondern sie helfen auch, nützliche Informationen über das Buch in den Suchergebnissen bereitzustellen. Zum Beispiel wäre die Suche nach einem Buch in Brailleschrift möglich, oder die Suche könnte sich auf einen spezifischen Titel beziehen und die Details in der Suche würden Informationen über die Barrierefreiheit des Buches zeigen.
 
                All dies ist nur möglich, wenn solche Details bei der Katalogisierung selbst aufgenommen wurden. Metadatenfelder, die sich auf Barrierefreiheit und Funktionen beziehen, sind in einigen Metadatenstandards enthalten. Die Elemente dienen nicht nur dazu, Features der Barrierefreiheit zu erfassen, sondern auch dazu, um vor Hindernissen zu warnen. So zum Beispiel vor einem starken Flackern, das bei einigen Personen epileptische Anfälle auslösen kann. Eine Person mit Sehbehinderung möchte eventuell wissen, ob ein E-Book Screenreader-freundlich ist, das heißt, ob der Text des Buches durch assistive Technologie zugänglich ist und ob das Buch Bildbeschreibungen enthält. Wenn keine Informationen darüber vorhanden sind, leiht die Person möglicherweise das Buch aus, probiert und findet keinen Zugang.
 
               
              
                Befolgen Sie vorhandene Standards, wenn möglich
 
                Sind Bibliotheken eine Befugte Stelle, wie im Marrakesch-Vertrag2 definiert, sollten sie einen Katalog ihrer Sammlung barrierefreier Bücher pflegen. Kataloge müssen ähnliche Terminologien und Datenformate verwenden, um für alle verständlich zu sein und den interbibliothekarischen und internationalen Austausch zu erleichtern. Offensichtlich gibt es eine Reihe von Katalogisierungs- und Metadatenstandards mit unterschiedlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Daten der Barrierefreiheit. Die Wahl des Standards hängt von der Art der Bibliothek, ihrem Zweck, dem Katalog und den Ressourcen ab.
 
               
              
                Metadaten werden in digitalen Büchern gespeichert
 
                Die Metadaten des Buches werden nicht nur im Katalog gespeichert, sondern auch im Buch selbst. Der Produzent des digitalen Buches sollte die Metadaten in das Buch einfügen. Metadaten innerhalb eines digitalen Buches können den Nutzer✶innen durch eine Lese-Software oder eine Anwendung angezeigt werden. In einer idealen Situation würden die Metadaten im Bibliothekskatalog mit den Metadaten in einem digitalen Buch übereinstimmen. Es gibt jedoch Unterschiede, welche Art von Metadaten in verschiedenen Formaten enthalten sein können. Zum Beispiel kann EPUB mehr Metadaten über die Barrierefreiheit enthalten als PDF.
 
                Beim Erwerb digitaler Bücher können Bibliothekar✶innen die Metadaten im Buch überprüfen, insbesondere wenn der Anbieter des digitalen Buches keine umfassenden Informationen über die Merkmale der Barrierefreiheit bietet. Fehlen im Katalogisierungsstandard Felder zur Anzeige aller Informationen der Barrierefreiheit, bieten in einigen Fällen die Metadaten im Buch die meisten Informationen.
 
                Ein Beispiel für Metadatenelemente in einem EPUB:
 
                
                  	 
                    Titel, Autor✶in, ISBN, Verlag, Veröffentlichungsjahr, Sprache des Buches und andere Daten zur Identifizierung des digitalen Buches. Diese Daten könnten von Leseplattformen zur Auffindbarkeit verwendet werden.


                  	 
                    Informationen zum Grad der Barrierefreiheit:
 
                    
                      	
                        Zugriffsmodus auf den Inhalt des digitalen Buches. Der Zugriffsmodus auf ein E-Book mit Text ist textlich, während der auf ein Hörbuch auditiv ist;


                      	 
                        Vorhandensein von Alternativtexten oder ausführlichen Beschreibungen für Bilder;


                      	 
                        Informationen zu Gefahren, bspw. das Buch enthält Flackern, das Anfälle auslösen könnte.


                      	 
                        Einige Metadatenfelder zur Barrierefreiheit sind in EPUB verpflichtend. Ohne die erforderlichen Daten würde EPUB die Zugänglichkeitsprüfungen nicht bestehen.


                    


                
 
               
              
                Herausforderungen bei der Gewinnung qualitativ hochwertiger Metadaten
 
                In einigen Teilen der Welt werden Bücher in barrierefreien Formaten von Freiwilligengruppen und -organisationen produziert. Es ist nicht möglich, strikt überprüfbare Qualifikationen für ehrenamtlich arbeitende Personen einzufordern. Infolgedessen fehlen Informationen über Metadaten und Kataloge werden nicht ordnungsgemäß gepflegt. Das Fehlen von Katalogen mit wesentlichen Metadatenelementen ist bisher das größte Hindernis für Bibliotheken, Personen mit Seh- und Lesebehinderungen zu bedienen. Dies gilt auf nationaler Ebene wie auch für die Beteiligung an globalen Programmen wie dem Accessible Book Consortium (ABC).3
 
                Bücher, die von Spezialbibliotheken, wie sie bspw. in Medibus e. V. (hierzu ausführlich der Beitrag 4.1 von Thomas Kahlisch in diesem Band) organisiert sind, in barrierefreie Formate aufbereitet werden, sind außerhalb der direkten Mitgliedschaft schlecht auffindbar. Daher profitieren bisher nur wenige Personen von diesen barrierefreien Publikationen. Die Vermittlung und Ausleihe dieser Titel an die Gruppe der Befugten Personen ist allen Bibliotheken gestattet. Für ihre inklusiven Services sollte daher eine Suche in den entsprechenden Katalogen selbstverständlich sein.
 
                Folgendes ist zu bedenken, wenn Metadaten und Datensätze für den Katalog erstellt werden:
 
                
                  	 
                    Es ist notwendig, die Metadaten zu strukturieren. Eine grundlegende Möglichkeit, Metadaten zu strukturieren, ist eine Excel-Tabelle, in der jede Zelle ein Metadatenelement enthält, oder die Verwendung eines professionellen Katalogisierungsprogrammes.


                  	 
                    Es ist ebenso wichtig sicherzustellen, dass die Daten so genau wie möglich eingegeben werden. Tippfehler, Rechtschreibfehler und falsche Einträge werden das Auffinden und die Möglichkeit, nach einem bestimmten Buch zu suchen, einschränken.


                  	 
                    Wenn barrierefreie Titel katalogisiert werden, stellen Sie sicher, dass alle Daten konsistent eingegeben werden. Wenn Sie beispielsweise das Label „DAISY 2.02“ verwenden, um ein Format zu beschreiben, stellen Sie sicher, dass Sie immer genau dasselbe Label („DAISY 2.02“) für alle Bücher mit demselben Format verwenden.


                
 
               
              
                Metadaten brauchen einen zugänglichen Katalog
 
                Die Auffindbarkeit von Büchern hängt nicht nur von den Metadaten ab, sondern auch von der Benutzungsoberfläche der Kataloge. Sie müssen zumindest auch mit assistiven Technologien, die von Personen mit Seh- oder Lesebehinderungen verwendet werden, barrierefrei anwendbar sein. Die Benutzungsoberflächen aller Kataloge, also der Online Public Access Kataloge (OPAC) wie auch der Offline-Kataloge, müssen den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) entsprechen. Die WCAG-Konformität stellt die Benutzbarkeit von Katalogschnittstellen mit Unterstützungstechnologien wie Bildschirmlese-Software sicher. Alle Bibliotheksnutzer✶innen, insbesondere betroffene Leser✶innen, z. B. mit Hörverlust, Lernschwierigkeiten u. a., könnten selbstständig nach Büchern suchen, wenn die Kataloge barrierefrei sind und die Suchergebnisse Informationen zur Barrierefreiheit der Bücher enthalten.
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                Christiane Felsmann übernahm die Übersetzung mit Hilfe der Programme DeepL und Chat GPT 4.0, die Anpassung ins Deutsche inkl. einiger weniger Ergänzungen.
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                Dipendra Manocha leitet als Präsident des DAISY-Forums Indiens das DAISY-Consortium-Programm für die Entwicklungsländer. Zudem vertritt er in der National Association for the Blind den Verband Delhi. Er engagiert sich für die Entwicklung von assistiven Technologien und unterstützt die Initiative der WIPO für barrierefreie Bücher. Er ist Mitglied in der IFLA-Sektion Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD).
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              Wenn eine Bibliothek eine öffentliche Stelle ist, muss sie elektronische Dokumente barrierefrei veröffentlichen. Dafür sollen in diesem Kapitel zunächst die einzuhaltenden gesetzlichen Grundlagen geklärt werden. Doch wie kann ein Dokument in der Praxis barrierefrei gestaltet werden? Welche Normen und Standards sind wichtig? Wie kann eine geeignete Organisationsstruktur helfen? Auch zu diesen Fragen sollen Sie im Folgenden wertvolle Anregungen erhalten.
 
              
                Einleitung
 
                Der erste Teil des Kapitels widmet sich den gesetzlichen Grundlagen und der Frage wann ein elektronisches Dokument nach dem Gesetz barrierefrei ist. Dabei soll es auch um Unterschiede in den gesetzlichen Anforderungen zwischen Bund und Ländern in Deutschland gehen. Diese werden konkret anhand der Bundesgesetze und der Gesetze in Sachsen-Anhalt dargestellt.
 
                Bei der barrierefreien Gestaltung von Dokumenten spielen technische Normen und Standards eine wichtige Rolle. Daher nehmen diese den zweiten großen Inhaltsblock des Kapitels ein. Es wird gezeigt, welche Normen und Standards wichtig für die Barrierefreiheit von Dokumenten sind. Darüber hinaus geht es jedoch auch um die Frage, wie verpflichtend die Anwendung dieser Normen eigentlich ist.
 
                Der dritte Inhaltsblock widmet sich der praktischen Umsetzung der Barrierefreiheit im Kontext elektronischer Dokumente. Hier sind zwei Bereiche hervorzuheben: Zum einen sollten die Prozesse und Strukturen für die Erstellung barrierefreier Dokumente überdacht werden. Zum anderen kann mit wenigen Kniffen die Barrierefreiheit, insbesondere von Word-Dateien erheblich verbessert werden. Word-Dateien bilden oftmals die Grundlage zur Umwandlung in ein PDF-Dokument für die Veröffentlichung.
 
               
              
                Gesetzliche Grundlagen barrierefreier Dokumente
 
                Die gesetzlichen Anforderungen an die Barrierefreiheit von elektronischen Dokumenten ergeben sich in erster Linie aus den Regelungen zur Barrierefreiheit von Webseiten und mobilen Anwendungen (Apps). Eine Richtlinie der Europäischen Union (EU) verpflichtet alle öffentlichen Stellen in der EU, ihre Webseiten und mobilen Anwendungen barrierefrei zu gestalten. Sie heißt Richtlinie (EU) 2016/2102 des europäischen Parlaments und des Rates über den barrierefreien Zugang zu den Webseiten und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen. Die Mitgliedsstaaten der EU müssen die Richtlinie in Gesetzen auf nationaler Ebene umsetzen. In Deutschland sind auf Bundesebene entsprechende Regelungen für die öffentlichen Stellen des Bundes festgelegt. Sie befinden sich im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) sowie in der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0).
 
                Die Bundesländer haben zum Teil eigene gesetzliche Regelungen erarbeitet oder verweisen auf die BITV 2.0 des Bundes. Daher ist es für alle öffentlichen Stellen wichtig zu bestimmen, unter welche Gesetzgebung sie bezüglich der Barrierefreiheit von Dokumenten fallen. Im Folgenden sollen die Unterschiede am Beispiel der Bundesgesetzgebung und der gesetzlichen Regelungen in Sachsen-Anhalt deutlich gemacht werden.
 
                
                  Gesetzliche Anforderungen an die Barrierefreiheit von Dokumenten für öffentliche Stellen des Bundes
 
                  Auf Bundesebene fordert das BGG in Paragraf 12a Abschnitt 1 sowie die BITV 2.0 in Paragraf 1 Abschnitt 2 von den öffentlichen Stellen eine barrierefreie Gestaltung folgender Inhalte:
 
                  
                    	 
                      Webseiten und mobile Anwendungen (einschließlich Intranetseiten für Beschäftigte und Extranetseiten),


                    	 
                      elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe (einschließlich der Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung sowie zur elektronischen Aktenführung) und


                    	 
                      grafische Programmoberflächen.1


                  
 
                  Für elektronische Dokumente konkretisiert die BITV 2.0 in Paragraf 2a Abschnitt 1 und 2 die Zugehörigkeit zu Webseiten und Apps, wenn die Dokumente auf diesen zur Verfügung stehen. Von Webseiten und Apps herunterladbare Dokumente sind demnach barrierefrei zu gestalten.
 
                  Gleiches gilt nach Paragraf 2a Abschnitt 3 auch für Dokumente, welche in elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe integriert sind.
 
                 
                
                  Gesetzliche Anforderungen an die Barrierefreiheit von Dokumenten in Sachsen-Anhalt
 
                  In Sachsen-Anhalt ist die Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung von Dokumenten Teil der gesetzlichen Regelungen zur Barrierefreiheit von Webseiten und Apps. Webseiten im Sinne des Gesetzes sind auch Intranet- und Extranetseiten. Darin veröffentlichte Dokumente müssen daher auch barrierefrei sein.
 
                  Die rechtliche Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung von Webseiten und Apps ergibt sich in Sachsen-Anhalt aus:
 
                  
                    	 
                      Paragraf 16 und 16a Behindertengleichstellungsgesetz Sachsen-Anhalt (BGG LSA) und


                    	 
                      Paragraf 10 und 11 Behindertengleichstellungsverordnung Sachsen-Anhalt (BGGVO LSA).


                  
 
                  Verpflichtet sind alle öffentlichen Stellen im Sinne des BGG LSA.
 
                 
                
                  Vergleich der Regelungen auf Bundesebene und in Sachsen-Anhalt
 
                  Es wird deutlich, dass die gesetzlichen Regelungen zur Barrierefreiheit von elektronischen Dokumenten in den Bundesgesetzen weiter formuliert sind. Insbesondere zu nennen sind hier die Anforderungen an die Barrierefreiheit von Dokumenten im Rahmen von Verwaltungsabläufen. Sowohl für die elektronische Vorgangsbearbeitung als auch für die elektronische Aktenführung müssen Dokumente bei den öffentlichen Stellen des Bundes barrierefrei gestaltet sein. In Sachsen-Anhalt sind die Anforderungen dagegen auf Dokumente begrenzt, die auf Webseiten oder mobilen Anwendungen veröffentlicht sind.
 
                 
               
              
                Häufige Fragen zur Barrierefreiheit
 
                
                  Ist jede Bibliothek zur barrierefreien Gestaltung verpflichtet?
 
                  Was eine öffentliche Stelle im Sinne der gesetzlichen Regelungen zur Barrierefreiheit von digitalen Inhalten ist, muss ebenfalls individuell geprüft werden. Auch hier können sich je nach Bundesland unterschiedliche Regelungen ergeben.
 
                  Exemplarisch kann hier wieder die Situation in Sachsen-Anhalt betrachtet werden. Die Rechtsgrundlage bildet § 16 Absatz 1 BGG LSA. Zunächst fallen hier alle Träger der öffentlichen Verwaltung darunter. Das sind zum Beispiel Ministerien, Kommunen, Landesämter oder Universitäten. Darüber hinaus sind auch Einrichtungen des öffentlichen Rechts und Vereinigungen verpflichtet, wenn:
 
                  
                    	 
                      die Mittel zur Finanzierung zu mehr als 50 Prozent von einer öffentlichen Stelle aufgebracht werden oder


                    	 
                      ein Träger der öffentlichen Verwaltung die Leitung oder Aufsicht ausübt oder


                    	 
                      ein Träger der öffentlichen Verwaltung die Mehrzahl der Mitglieder eines Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans ernennt.


                  
 
                 
                
                  Was ist ein elektronisches Dokument im Sinne der Richtlinie?
 
                  Der Begriff des elektronischen Dokumentes wird weder im Behindertengleichstellungsgesetz und der entsprechenden Verordnung des Bundes noch äquivalent in Sachsen-Anhalt näher erläutert. Die EU-Richtlinie 2016/2102 nähert sich dem Begriff anhand allgemein bekannter Typen von Dokumenten und klassischer Bürovorgänge. Als Beispiele nennt sie dafür:
 
                  
                    	 
                      PDF-Dateien,


                    	 
                      Dokumente aus Microsoft Office Anwendungen und


                    	 
                      gleichwertige elektronische Formate.


                  
 
                  Daraus ergibt sich auch, dass neben den klassischen Formaten, wie Word- und PDF-Dokumenten, zum Beispiel auch Präsentationsfolien barrierefrei gestaltetet sein müssen.
 
                 
                
                  Wann ist ein Dokument nach dem Gesetz barrierefrei?
 
                  Ein elektronisches Dokument ist nach dem Gesetz barrierefrei, wenn es wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust ist. Das steht sowohl in der Behindertengleichstellungsverordnung Sachsen-Anhalt als auch in der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung des Bundes.
 
                  Wann ein Dokument diese Anforderungen jedoch erfüllt ist nicht eindeutig geregelt. Die Barrierefreiheit eines Dokumentes wird nach dem Gesetz vermutet, wenn es einer bestimmten harmonisierten Norm entspricht. Diese Norm muss im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht sein.
 
                  Diese Regelung hat einerseits zur Folge, dass öffentliche Stellen davon ausgehen können, ein gesetzkonformes Dokument zu erstellen, wenn sie alle Anforderungen dieser Norm einhalten. Andererseits lässt die Regelung auch andere Lösungen zu, solange die gesetzlichen Anforderungen gleichwertig erfüllt werden.
 
                  Die zum Zeitpunkt der Artikelerstellung im Amtsblatt der EU veröffentlichte Norm ist die Europäische Norm (EN) 301 549 in der Version 3.2.1. Sie trägt den Titel „Barrierefreiheitsanforderungen für IKT-Produkte und -Dienstleistungen“.2
 
                 
                
                  Gibt es Alternativen zum Dokument?
 
                  Die barrierefreie Gestaltung von Dokumenten kann je nach Inhalt, Umfang und verfügbaren Hilfsmitteln sehr aufwändig sein. Im schlimmsten Fall sind umfangreiche manuelle Nacharbeiten notwendig. Deshalb sollte jeweils geprüft werden, ob eine Veröffentlichung der Inhalte auch als Webseite erfolgen kann. Dies gilt insbesondere für Dokumente, die für die Veröffentlichung auf einer Webseite vorgesehen sind.
 
                  HTML-basierte Webseiten bieten oft die bessere Möglichkeit, Inhalte barrierefrei zugänglich zu machen. Neben der leichteren Umsetzung der Barrierefreiheit, bieten Webseiten weitere Vorteile gegenüber Dokumenten:
 
                  
                    	 
                      Webseiten sind besser für mobile Geräte, wie Handys und Tablets optimiert.


                    	 
                      Inhalte können auf Webseiten auch in Leichter Sprache und Deutscher Gebärdensprache zur Verfügung gestellt werden.


                    	 
                      Multimedia-Inhalte, wie Bilder und Videos, können auf Webseiten besser eingebunden werden.


                    	 
                      Webseiten können in größere Themenkomplexe strukturiert eingebunden werden.


                  
 
                 
               
              
                Normen und Richtlinien für Dokumente
 
                Der Gesetzgeber fordert, dass Dokumente barrierefrei gestaltet sein müssen. Doch wie kann diese barrierefreie Gestaltung konkret erfolgen und welche Anforderungen an die Barrierefreiheit müssen eingehalten werden?
 
                An dieser Stelle helfen Normen und Richtlinien. Diese legen die Anforderungen an die Barrierefreiheit fest. Daher können sie für die Erstellung barrierefreier Dokumente genutzt werden. Mit Hilfe dieser Anforderungen kann darüber hinaus auch die Barrierefreiheit bestehender Dokumente überprüft werden.
 
                Die wichtigsten Normen und Richtlinien für die barrierefreie Gestaltung von Dokumenten sind:
 
                
                  	 
                    die Europäische Norm (EN) 301 549 „Barrierefreiheitsanforderungen für IKT-Produkte und -Dienstleistungen“,


                  	 
                    die „Richtlinien für barrierefreie Webinhalte“ (WCAG)3 und


                  	 
                    der PDF/UA-Standard.4


                
 
                EN 301 549: Die EN 301 549 umfasst nicht nur Webseiten, sondern auch andere Aspekte der Informationstechnik, wie Hardware, Software oder Dokumente. Die Norm enthält konkrete Anforderungen an die barrierefreie Umsetzung entsprechender Produkte und Dienstleistungen. Sie kann somit neben der Erstellung auch für Tests und Bewertungen bezüglich der Barrierefreiheit genutzt werden.
 
                Kapitel 10 der Norm (Version 3.2.1; März 2021) beschreibt Anforderungen an die Barrierefreiheit von „Nicht-Web-Dokumenten“. Das sind alle Dokumente, die keine Webseite oder App sind und nicht in diese eingebettet sind. Zum Beispiel ist ein PDF-Dokument, das von einer Webseite heruntergeladen werden kann, ein „Nicht-Web-Dokument“.
 
                Die Kriterien aus Kapitel 10 der Norm entsprechen den Anforderungen an die Barrierefreiheit von Webseiten aus der international anerkannten Richtlinie für barrierefreie Webinhalte (WCAG). Teilweise wurden die Kriterien an die Besonderheiten und Eigenschaften von Dokumenten angepasst.
 
                WCAG: Die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) enthalten Empfehlungen, wie Inhalte von Webseiten barrierefrei zugänglich gestaltet werden können. Verantwortlich für die Entwicklung der WCAG ist das Gremium zur Standardisierung der Techniken im World Wide Web (W3C).
 
                Die WCAG bilden auch die Grundlage für die Anforderungen an die Barrierefreiheit von elektronischen Dokumenten aus Kapitel 10 der EN 301 549. Sie unterteilen sich in Version 2.1 in die 4 Prinzipien:
 
                
                  	 
                    wahrnehmbar,


                  	 
                    bedienbar,


                  	 
                    verständlich und


                  	 
                    robust.


                
 
                Jedes Prinzip unterteilt sich in Richtlinien und weiter in Erfolgskriterien. Version 2.1 der WCAG besteht aus 78 Erfolgskriterien. Diese Kriterien beziehen sich beispielsweise auf:
 
                
                  	 
                    die Gestaltung von Überschriften,


                  	 
                    die textliche Beschreibung von Grafiken und Abbildungen,


                  	 
                    die Untertitel in Videoformaten,


                  	 
                    die Tastatur-Bedienbarkeit,


                  	 
                    die Benutzung von Farbe


                  	 
                    und vieles mehr.


                
 
                Die Erfolgskriterien lassen sich zudem in Konformitätslevel kategorisieren. Level A und Level AA stellen dabei die Mindestanforderungen an die Barrierefreiheit dar. Die Kriterien dieser beiden Level wurden als Anforderungen an barrierefreie Dokumente in Kapitel 10 der EN 301 549 übernommen. Soll das höchste Maß an Barrierefreiheit erreicht werden, müssen auch die Anforderungen des Konformitätslevels AAA eingehalten werden.
 
                PDF/UA: Ein weiterer wichtiger Standard, speziell für barrierefreie PDF-Dokumente, ist der PDF/UA-Standard. Er beschreibt die technischen Anforderungen für die Umsetzung barrierefreier PDF-Dokumente. Der Standard ist als DIN ISO 14289-1:2016-12 ­erschienen.
 
                Die EN 301 549 sowie die WCAG beschreiben die Anforderungen an die Barrierefreiheit in einer allgemein gültigen Form. Dadurch sind sie auf verschiedene Gebiete der Informationstechnik, wie Webseiten, Apps oder Dokumente anwendbar. Dagegen soll der PDF/UA-Standard konkret die technische Zugänglichkeit von PDF-Dokumenten sicherstellen. Dabei bezieht sich der Standard auf
 
                
                  	 
                    das PDF-Dokument selbst,


                  	 
                    auf Software zum Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten sowie


                  	 
                    auf assistive Technologien.


                
 
               
              
                Prozesse neu denken
 
                Für die Bereitstellung von elektronischen Dokumenten auf Webseiten hat sich das Dateiformat PDF weitgehend durchgesetzt. Die Erstellung von barrierefreien PDF-Dokumenten ist jedoch nicht immer einfach. So ist es nicht möglich, aus den gängigen Büroanwendungen heraus ein PDF-Dokument zu erstellen, das alle Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt. Deshalb ist die oftmals vorherrschende Praxis, dass viele verschiedene Mitarbeitende PDF-Dokumente für die Veröffentlichung auf Webseiten oder mobilen Anwendungen erstellen, nicht empfehlenswert.
 
                Kostenpflichtige Zusatzsoftware kann hier Abhilfe schaffen. Diese erfordert jedoch ein gewisses Fachwissen und Erfahrung im Umgang für die zeitsparende Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente. Daher könnte ein Einsatz spezialisierter Software für die Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente in einer zentralen Instanz erfolgversprechender sein. Wenige Mitarbeitende können sich weiterbilden und intensiv in Software und Prozesse einarbeiten. Zudem fallen die Lizenzkosten der Software für nur wenige Arbeitsplätze an. Denkbar ist eine Ansiedlung dieses Aufgabenbereiches zum Beispiel bei der Öffentlichkeitsarbeit oder der Onlineredaktion einer öffentlichen Stelle.
 
                Gemeinsam haben alle verfügbaren Werkzeuge zur Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente, dass sie auf gut vorbereitete Quelldateien angewiesen sind. In der Praxis hat sich gezeigt, dass in den meisten Fällen Textdokumente, wie sie zum Beispiel in Microsoft Word erstellt werden, die Grundlage für PDF-Dateien bilden. Wenn diese Textdokumente bestimmte Anforderungen einhalten, ist eine Umwandlung in ein PDF-Dokument mit einer spezialisierten Software schnell und unkompliziert möglich. Zu diesen Anforderungen gehören zum Beispiel formatierte Überschriften und Listen, Dokumententitel, Spracheinstellungen und einige mehr. Die Mitarbeitenden können durch hausinterne Schulungen und einfache Anwendungsleitfäden mit geringem Aufwand befähigt werden, barrierefreie Quelldokumente zu erstellen.
 
                Zusammenfassend kann der Prozess zur Erstellung barrierefreier Dokumente in einer Organisationsstruktur folgendermaßen aussehen:
 
                
                  	 
                    Viele Mitarbeitende werden befähigt, barrierefreie Quelldokumente (zum Beispiel in Microsoft Word) zu erstellen.


                  	 
                    Eine zentrale Abteilung mit der notwendigen technischen Ausstattung und geschultem Personal wird geschaffen.


                  	 
                    Die zentrale Abteilung wandelt die Quelldokumente in barrierefreie PDF-Dokumente um und stellt diese auf der Webseite oder in Fachanwendungen bereit.


                
 
               
              
                Grundlagen in Microsoft Word
 
                Entscheidend für die Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten sind gut vorbereitete Quelldokumente. Im Alltag öffentlicher Stellen dürften Word-Dateien die häufigsten Quellen für die spätere Umwandlung in PDF-Dokumente sein. Deshalb werden im Folgenden einige grundlegende Anforderungen an Word-Dokumente besprochen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht dabei nicht, vielmehr geht es um einen Überblick und Einstieg. Die einzelnen Aspekte werden an dieser Stelle nur oberflächlich angerissen. Vertiefende Checklisten und Leitfäden finden sich im Internet insbesondere auch bei Kompetenz- und Beratungsstellen zur digitalen Barrierefreiheit.
 
                Grundsätzlich ist es empfehlenswert für die Erarbeitung von Word-Dateien Dokumentenvorlagen zentral bereitzustellen. Dies ermöglicht ein einheitliches Aussehen der erstellten Dokumente der öffentlichen Stelle. Darüber hinaus können in diesen Vorlagen viele Grundlagen für die Barrierefreiheit bereits verankert werden.
 
                Formatvorlagen: Alle Textformate im Dokument sollten über Formatvorlagen bestimmt und umgesetzt werden. In den Formatvorlagen können relevante Einstellungen für die Textformate vorgenommen werden und anschließend auf alle Bereiche im Dokument angewandt werden. Zum Beispiel können Formatvorlagen für verschiedene Überschriftenebenen genutzt werden. Jeweils kann die Überschriftenebene, Schriftgröße, Textabstände und vieles mehr festgelegt werden. Neben den Überschriften sollten Formatvorlagen auch für Standardtext, Auflistungen, Tabellen, Beschriftungen, Zitate und weitere Textformate genutzt werden.
 
                Die Nutzung einer Formatvorlage für Überschriften stellt beispielswiese unter anderem sicher, dass Screenreader die Überschrift auch als diese erkennen. Screenreader sind Programme, die den Text des Dokumentes vorlesen. Diese Programme werden oft von blinden Menschen genutzt. Erkennt das Vorleseprogramm die Überschriften im Dokument korrekt, können diese zur schnellen Navigation im Dokument genutzt werden.
 
                Dokumententitel: In den Dokumenteneigenschaften des Word-Dokumentes kann ein Titel hinterlegt werden. Dieser Titel wird bei der Umwandlung in das PDF-Format übernommen und erscheint zum Beispiel in der Fensterbeschriftung in einem PDF-Anzeigeprogramm. Dadurch fällt es Menschen, die eine Sprachausgabe nutzen, leichter sich in verschiedenen PDF-Dokumenten zu bewegen. Der Titel soll den Inhalt des Dokumentes kurz und beschreibend wiedergeben.
 
                Spracheinstellung: Eine weitere wichtige Einstellung für das Dokument ist die verwendete Sprache. Sprachausgaben sind auf diese Information angewiesen um den Text in der richtigen Sprache vorlesen zu können. Die Sprache kann in den Eigenschaften des Dokumentes für das ganze Dokument festgelegt werden. Es kann darüber hinaus auch für einzelne Wörter oder Textabschnitte eine andere Sprache festgelegt werden. Dies ermöglicht es der Sprachausgabe, auch einzelne fremdsprachige Wörter korrekt auszugeben.
 
                Alternativtexte: Alle Nicht-Textinhalte, wie zum Beispiel Abbildungen und Grafiken, müssen eine aussagekräftige Textbeschreibung besitzen. Diese Alternativtexte sind für blinde und sehbehinderte Menschen sehr wichtig, um die Inhalte von Abbildungen und Grafiken durch ein Vorleseprogramm erfassen zu können. Ausgenommen sind hier nur rein dekorative Abbildungen, für die kein Alternativtext hinterlegt werden muss. Diese Abbildungen müssen dann als „Dekorativ“ gekennzeichnet werden.
 
                Alternativtexte sollen in möglichst kurzer Form die wesentlichen Inhalte der Abbildung wiedergeben. Die Beschreibung soll dabei neutral erfolgen. Komplexe Abbildungen, wie zum Beispiel Diagramme sollten im Fließtext beschreiben werden.
 
                Listen und Aufzählungen: Neben Überschriften sind Listen und Aufzählungen ein wichtiges Instrument für die Textstrukturierung. Insbesondere Fakten können mit Hilfe von Listen übersichtlich und nachvollziehbar vermittelt werden.
 
                In Word sind für die Erstellung von Listen und Aufzählungen die entsprechenden Formatvorlagen zu nutzen. Es sollte auch darauf geachtet werden, keine inhaltlichen Informationen über den Listenanstrich selbst zu vermitteln. Das Aussehen des Listenanstrichs wird durch Vorleseprogramme nicht ausgegeben. Somit sind zum Beispiel Pro- und Contra-Listen mit Plus- und Minus-Zeichen als Listenanstriche nicht ­erkennbar.
 
                Barrierefreiheitsprüfung: Neuere Versionen von Microsoft Word bieten eine integrierte Barrierefreiheitsprüfung. Diese sollte vor Fertigstellung des Dokumentes genutzt werden. Diese integrierte Prüfung kann nicht alle Anforderungen an die Barrierefreiheit von Dokumenten erfassen. Dennoch bietet ein Word-Dokument, das die integrierte Barrierefreiheitsprüfung besteht, eine gute Grundlage für die weitere Umwandlung in ein barrierefreies PDF-Dokument.
 
               
              
                Fazit
 
                Zusammenfassend soll noch einmal auf die zum Teil unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen in den Bundesländern aufmerksam gemacht werden. In der Regel sind die jeweiligen Behindertengleichstellungsgesetze maßgeblich, ergänzt um Verordnungen oder Verweise auf die BITV 2.0 des Bundes.
 
                Die Gestaltung barrierefreier digitaler Inhalte erfordert geeignete Prozesse und Strukturen. Denken Sie die Barrierefreiheit immer von Anfang an mit. Lassen Sie sich dabei nicht von der anfänglichen Komplexität beirren und „fangen Sie einfach mal an“. So kann zum Beispiel bei der Erstellung von Word-Dokumenten das Nutzen von Formatvorlagen und die Formulierung von alternativen Textbeschreibungen für Abbildungen schon sehr viel bewirken. Prüfen Sie immer, ob Inhalte wirklich als Dokument veröffentlicht werden müssen. Eine Webseite bietet einige wichtige Vorteile.
 
                Nutzen Sie unbedingt die Beratungsangebote der Fachstellen und Kompetenzzentren. Diese Angebote sind mittlerweile in vielen Bundesländern und auf Bundesebene verfügbar.
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              Notes

              1
                Schnittstelle zwischen Anwendungen der Informationstechnologie und den Nutzenden (Beispiel: Software-Programme).

              
              2
                IKT ist die Abkürzung für Informations- und Kommunikationstechnologie.

              
              3
                WCAG ist die Abkürzung für engl. Web Content Accessibility Guidelines.

              
              4
                PDF ist die Abkürzung für engl. Portable Document Format – portables Dokumentenformat; UA ist die Abkürzung für engl. Universal Accessibility – umfassende Zugänglichkeit.
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              Der deutsche Kindersoftwarepreis TOMMI1 wurde 2002 ins Leben gerufen, als die damals politisch gesteuerte „Killerspiel“-Debatte gerade ihren Höhepunkt erreicht hatte. Da Games und Spielende so pauschal diskreditiert wurden, wollte der TOMMI dieser Verteufelung des Mediums etwas Positives entgegensetzen. Zur Erinnerung: Videospiele hatten ohnehin jahrzehntelang einen schlechten Ruf. Heute sind sie ein akzeptiertes und sogar auch finanziell gefördertes Kulturgut.
 
              Mit seinen jährlichen Auszeichnungen macht der TOMMI seit über 20 Jahren auf qualitativ hochwertige, innovative und gewaltfreie Games und Bildungsspiele aufmerksam. Die Einreichungen werden erst von einer Fachjury aus Fachjournalist✶innen, Pädagog✶innen, Bibliothekar✶innen und Wissenschaftler✶innen geprüft und nominiert. Danach kommt eine Kinder- und Jugendjury in etwa 50 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Zuge.
 
              Das Besondere am TOMMI: Kinder und Jugendliche haben immer das letzte Wort. Sie allein entscheiden, wer am Ende den Sieg davonträgt.
 
              Jährlich nehmen rund 4 000 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren diese Jury-Aufgabe wahr. Lange Zeit wurde die Auszeichnung auf der Frankfurter Buchmesse vergeben. Seit 2020 findet die Verleihung im Medienmagazin „Timster“ bei KiKA statt. Weitere Medienpartner sind u. a. das ZDF, Deutschlandradio und das Kindermagazin „Dein Spiegel“. Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) begleitet das Projekt koordinierend. Seit Jahren übernehmen die aktuellen Bundesfamilienministerinnen die Schirmherrschaft.
 
              
                
                  Welche Kategorien werden beim TOMMI getestet und ausgezeichnet?

                  
                    	
                      Apps


                    	
                      Konsolenspiele


                    	
                      Computerspiele


                    	
                      Jugendpreis Games (USK12)


                    	
                      Elektronisches Spielzeug


                    	
                      Bildung


                    	
                      Bestes Familienspiel: Kita


                    	
                      Jugendpreis Bildung


                  

                

              
 
              
                Warum findet der TOMMI in Bibliotheken statt?
 
                Bibliotheken spielen eine zentrale Rolle, wenn es um die Vermittlung von Medienkompetenz geht. Denn beim TOMMI geht es nur vordergründig ums Gaming, vielmehr stellt die Auszeichnung ein partizipatives Medienkompetenz-Projekt dar. 2023 wurde der TOMMI gemeinsam mit den Bibliotheken für sein Engagement im Kinderschutz mit dem Hanse-Merkur-Kinderschutzpreis ausgezeichnet.
 
                Bibliotheken als öffentlicher Ort ermöglichen, dass auch sozial benachteiligte Mädchen und Jungen, die von Hause aus nicht mit Computern, Konsolen, Tablets oder Robotik-Sets ausgestattet sind, an aktuellen digitalen Entwicklungen teilhaben können. Alle Kinder und Jugendliche erfahren in den Bibliotheken eine qualifizierte Einführung, die auch Abgründe und Gefahren betrifft, und sie werden in ihrer Jury-Tätigkeit intensiv betreut und begleitet. Anschließend bewerten und begründen die jungen Gamer✶innen ihre Entscheidung.
 
               
              
                Warum der TOMMI inklusiv wird
 
                Kinder haben nicht nur ein Recht auf Spiel und Teilhabe, sie tragen auch essenziell zu ihrer Entwicklung bei. Doch nicht alle können mitspielen. Zahlreiche Spiele weisen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen signifikante Barrieren auf. Assistive Technologien wie spezialisierte Controller bieten zwar hilfreiche Unterstützung, die Kernfrage der Barrierefreiheit in Videospielen betrifft jedoch vielmehr das Design und die Konzeption. Barrierefreiheit muss von Anfang an mitgedacht werden.
 
                Ein konkretes Beispiel hierfür ist der Umgang mit Lesetext in Spielen. Für gehörlose Spielende ist die Verfügbarkeit von Text – Dialoge, aber auch hinweisgebende Geräusche – notwendig, um die audiovisuellen Inhalte des Spiels nachvollziehen zu können. Wird der Text auch in einer leicht erkennbaren Form präsentiert? Ist die Schriftart etwa zu ausgefallen oder zu klein, kann dies für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zu einem Problem werden. Darüber hinaus geht es um die allgemeine Zugänglichkeit der Spielinhalte. Sind die Spielmechaniken für Menschen mit verschiedenen kognitiven Fähigkeiten intuitiv erfassbar?
 
                Barrierefreiheit in der Spieleindustrie ist ein umfassendes Konzept, das weit über die bloße Bereitstellung spezieller Hardware hinausgehen sollte. Spiele sollten so gestaltet sein, dass sie ohne Einschränkungen von einer möglichst breiten Benutzergruppe gespielt werden können. Dazu ist ein Umdenken in der Entwicklung von Spielen notwendig, um sicherzustellen, dass alle Kinder – unabhängig von ihren physischen oder kognitiven Fähigkeiten – das Recht auf Spiel und Teilhabe vollumfänglich wahrnehmen können.
 
               
              
                Welche Ansätze verfolgt der TOMMI?
 
                
                  	 
                    Kinder testen im Rahmen von TOMMI eingereichte PC- und Konsolenspiele auf deren Barrierefreiheit. Sie prüfen, inwiefern diese Spiele bereits barrierefrei sind und identifizieren Bereiche, in denen noch Handlungsbedarf besteht.


                  	 
                    Mit dem Ansatz „TOMMI inklusiv“ soll die Gaming-Industrie für die Bedeutung der Barrierefreiheit bereits in der Konzeptionsphase sensibilisiert werden. Es wird geprüft, wie zugänglich Spiele für Menschen mit Beeinträchtigungen im Hören, Sehen, Verstehen und in der körperlichen Mobilität sind. Die Rückmeldungen sind konstruktiv und werden in Form von „Wünschen“ kommuniziert, um positive Veränderungen anzustoßen.


                  	 
                    Diese Wünsche und Anregungen werden auch an angehende Gamedesigner✶innen herangetragen, indem der Studiengang Gamedesign in das Projekt integriert ist.


                  	 
                    Durch die Bildung inklusiver Gruppen aus Kindern mit und ohne Beeinträchtigung in Öffentlichen Bibliotheken wird das gemeinsame Spiel und der Austausch darüber gefördert. Dies trägt nicht nur zur sozialen Integration bei, sondern ermöglicht auch ein Verständnis und ein direktes Feedback aus verschiedenen Perspektiven.


                  	 
                    Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Gerade diese besonders vulnerable Zielgruppe kann zum Beispiel schnell Opfer von Verlockungen durch In-App-Käufe oder den Anbahnungsversuchen durch pädophil veranlagte Menschen werden, die von Erwachsenen oft unbemerkt über Gaming Kontakt zu Kindern aufnehmen. Auch hier trägt die Bibliothek wesentlich zur Vermittlung von Medienkompetenz bei.


                  	 
                    Interessierte und Betroffene erhalten durch das Projekt verlässliche Empfehlungen für Spiele, die den Kriterien der Barrierefreiheit entsprechen. Dies erleichtert die Auswahl geeigneter Spiele.


                  	 
                    Viele Förderschulen trauen sich oft nicht in eine Öffentliche Bibliothek, und vielen Bibliotheken fehlt es zuweilen an konkreten Angeboten für diese spezielle Zielgruppe. Gaming kann eine solche Lücke füllen.


                
 
               
              
                Wie geht der inklusive TOMMI vor?
 
                Da es eine Vielzahl verschiedener Beeinträchtigungen gibt, ist es zunächst notwendig zu definieren, welche Zielgruppen genau in den Fokus rücken sollen. Auf dem Jahrestreffen des TOMMI-Projekts kamen die Bibliotheken zu dem Konsens, dass der Schwerpunkt auf „allen Kindern, die in der Lage sind zu spielen“ liegen soll.
 
                Das Inklusionsprojekt von TOMMI profitiert dabei maßgeblich von der engen Zusammenarbeit mit der Initiative Gaming ohne Grenzen (GOG) der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. GOG bringt eine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit
 
                
                  [image: Vier unterschiedlich große Kinder und Jugendliche stehen vor einem großen Bildschirm. Jeder hat eine Spielkonsole in der Hand.]
                    Abb. 1: Teilnehmende TOMMI Award in der Stadtbibliothek Bergheim (Foto: Stadtbibliothek Bergheim).

                 
                inklusiven Gruppen ein (siehe Interview auf den folgenden Seiten). Ihre Aufgaben beim TOMMI:
 
                
                  	 
                    Fortbildungen: Ein zentraler Bestandteil dieser Kooperation sind die von GOG durchgeführten Inklusive-Gaming-Weiterbildungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Bibliotheken zugeschnitten sind. Sämtliche Veranstaltungen wurden aufgezeichnet, sodass die teilnehmenden Bibliotheken jederzeit im Downloadbereich des TOMMI darauf zugreifen können.


                  	 
                    Fokus auf Games und Inklusion: Es wird detailliert darauf eingegangen, worauf bei der Auswahl und beim Einsatz von Spielen im Hinblick auf Inklusion geachtet werden sollte. Dies umfasst Kriterien wie Zugänglichkeit, Anpassbarkeit der Spieleinstellungen und die Verständlichkeit für verschiedene Nutzergruppen.


                  	 
                    Unterstützung in der Testphase: GOG leistet auch konkrete Unterstützung während der Testphase der Spiele. Dazu gehören eigens entwickelte, niedrigschwellige Materialien zur Bewertung, die speziell für die Anforderungen von Bibliotheken konzipiert sind. Diese Materialien stehen im Downloadbereich des TOMMI-Projekts ebenfalls zur Verfügung und sind so gestaltet, dass sie leicht zugänglich und anwendbar sind.


                  	 
                    Die Prüfung der Ergebnisse im Rahmen des TOMMI-Projekts erfolgt durch eine mehrstufige Vorgehensweise: Zunächst bewerten inklusive Gruppen, bestehend aus Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen, verschiedene Spiele in Bibliotheken. Halten diese Gruppen bestimmte Spiele für besonders herausragend oder geeignet, werden sie anschließend von GOG und ihren Jugendlichen nachgeprüft. Diese Nachprüfung dient dazu sicherzustellen, dass die ausgezeichneten Spiele tatsächlich den Kriterien der Barrierefreiheit und Inklusion gerecht werden.


                
 
               
              
                Was sind die Hürden?
 
                Die Initiative des TOMMI inklusiv wird von Bibliotheken als ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit anerkannt und begrüßt. Trotz der offensichtlichen Vorteile und des Engagements für das Projekt stehen Bibliotheken jedoch vor verschiedenen Herausforderungen, die die Umsetzung erschweren. Einer der Hauptprobleme, die von Bibliotheken angeführt werden, sind personelle Engpässe. Die Durchführung eines so umfassenden Projekts wie TOMMI inklusiv erfordert zusätzliche Arbeitskräfte und Expertise. In vielen Fällen fehlt es den Bibliotheken jedoch an ausreichend Personal, um das Projekt effektiv umzusetzen und zu betreuen. Ein weiteres Problem ist die Art der Förderung. Häufig konzentriert sich die finanzielle Unterstützung durch Sozialorganisationen auf spezifische Bereiche wie Fahrdienste und Betreuung vor Ort. Dies entspricht jedoch nicht immer den tatsächlichen Bedürfnissen der Schulen und Bibliotheken, da viele Schulen bereits über eigene Transportmittel und Begleitpersonal verfügen. Eine flexiblere Förderstruktur, die auf die spezifischen Anforderungen und Ressourcen der teilnehmenden Einrichtungen abgestimmt ist, könnte hier effektiver sein.
 
                Die erfolgreiche Implementierung von TOMMI inklusiv erfordert einen langen Atem und fortwährendes Engagement. Wie eine Bibliothekarin beim Jahrestreffen ausdrückte: „Wir brauchen Zeit, den TOMMI inklusiv zu etablieren.“ Der TOMMI und die Bibliotheken bleiben am Thema dran.
 
               
              
                „Ziel der Initiative ist es, Jugendliche mit und ohne Behinderung über digitale Spiele zusammenzubringen“
 
                Wichtigster Partner beim TOMMI ins Sachen Inklusion ist Gaming ohne Grenzen. Die GOG-Projektleiterin Saskia Moes erklärt im Gespräch, worauf es beim Thema Inklusion und Gaming ankommt.
 
                Thomas Feibel: Was ist Gaming ohne Grenzen (GOG)?
 
                Saskia Moes: Als Initiative der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW ermöglicht Gaming ohne Grenzen Jugendlichen zwischen 12 und 27 Jahren mit und ohne Behinderung eine Teilhabe am jugendkulturell wichtigen Medium Games. Von 2020 bis 2023 wurde das Projekt von der Aktion Mensch und congstar gefördert – nach Projektlaufzeit wurde die Tätigkeit in die Vereinsarbeit übernommen und weitergeführt. Ziel der Initiative ist es, Jugendliche mit und ohne Behinderung über digitale Spiele zusammenzubringen. Durch gemeinsames Spielen und dem Interesse am Kulturgut Games, können Vorurteile sowie Berührungsängste abgebaut werden. Die medienpädagogische Arbeit mit der Zielgruppe ist Kernstück der Initiative, welche aber zusätzlich die Gesellschaft zu den Themen „Inklusion und Gaming“ sowie „Barrieren in digitalen Spielen“ sensibilisieren möchte.
 
                T. Feibel: Welchen Beitrag kann Inklusion zum Thema Medienkompetenz leisten?
 
                S. Moes: Medienkompetenz und Inklusion stehen in einem dynamischen, wechselseitigen Verhältnis – sie können sich gegenseitig fördern. Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das schließt auch den digitalen Raum mit ein. Jugendliche mit Behinderung stehen beim Erwerb von Medienkompetenzen oft vielen Herausforderungen gegenüber – digitale Spiele und gemeinsames Beurteilen von ihnen sind ein gutes Werkzeug, um gemeinsam Medienkompetenzen zu erweitern. Medienkompetente Jugendliche bewegen sich kritisch im Netz, aber auch kreativ und neugierig. Besonders für Menschen mit Behinderung bieten Games oder Social Media einen tollen Zugang zu Erlebnissen und Handlungen, die ihnen sonst aufgrund ihrer Einschränkung vielleicht unmöglich sind. Das gemeinsame Ziel, die Games auf ihre Barrierefreiheit zu untersuchen, stärkt den Zusammenhalt und die positiven Aspekte von Vielfalt innerhalb der Testgruppen.
 
                T. Feibel: Welche Intention verfolgen Sie als Partner beim TOMMI?
 
                S. Moes: Wir möchten die Plattform nutzen, um über unsere Kreise hinaus für Inklusion im Gaming zu sensibilisieren. Durch die zusätzliche Anerkennung für besonders barrierearme Spiele, werden Zuschauer✶innen sowie Entwickler✶innen gleichermaßen auf das Thema aufmerksam. So leisten wir hoffentlich einen Beitrag dazu, dass in Zukunft Barrierefreiheit immer öfter in der Entwicklung von Spielen oder Apps mitgedacht wird.
 
                Außerdem freuen wir uns über die Möglichkeit, unseren jugendlichen Spieletester✶ innen die nominierten Spiele zugänglich zu machen! Für die Teilnehmenden ist es ebenfalls eine Form der Selbstverwirklichung, dass ihre Meinungen in die Bewertung der Spiele einfließen und so einem breiten Publikum sichtbar gemacht werden.
 
                T. Feibel: Sind Games heute alle barrierefrei zugänglich? Was ist gut? Was ist verbesserungswürdig?
 
                S. Moes: Zwar wird das Thema Barrierefreiheit in Games immer bekannter und immer mehr Entwickler✶innen bauen hilfreiche Einstellungen in ihre Spiele ein, doch von barrierefreien Zugängen in allen Spielen sind wir aktuell noch weit entfernt. In den letzten Jahren konnten wir jedoch einen äußerst positiven Trend in der Spieleindustrie beobachten. Aktuelle Spiele erfüllen mittlerweile häufig wichtige Anforderungen, wie beispielsweise gut lesbare Untertitel oder eine anpassbare Steuerung. Manche glänzen auch mit Innovation: Die Filmsequenzen in Forza Horizon 5 beispielsweise können in englische und amerikanische Gebärdensprache übersetzt werden!
 
                Damit in Zukunft aber alle Spiele die nötigen Anforderungen erfüllen, ist vor allem eins nötig: Menschen mit Behinderung müssen in den Entwicklungsprozess von Games miteinbezogen werden – und zwar von Anfang an!
 
                T. Feibel: Wie finden Sie denn heraus, wie barrierefrei der Zugang bei einem Spiel ist?
 
                S. Moes: Bei unseren Spieletests arbeiten wir zum einen mit simulierten Barrieren, was das Verständnis unter den Jugendlichen stärkt und die Vielfalt von Behinderung hervorhebt. Das geht vom Ausschalten des Sounds bis hin zu Brillen, die eine Seheinschränkung simulieren. Zum anderen werden niedrigschwellige Meinungsscheiben genutzt, die eine Orientierung für die Jugendlichen bieten und mittels derer die einzelnen Kriterien für Barrierefreiheit geprüft werden können. Auf diesen Scheiben können die Jugendlichen ihre Meinung mit Klebepunkten einordnen. Aber am wichtigsten ist natürlich die Einschätzung der Jugendlichen selbst. Schließlich sind sie die Expert✶innen für ihre Lebenswelt und können am besten darüber urteilen, ob das Game spielbar ist oder nicht.
 
                T. Feibel: Ihre Vision vom Kind im digitalen Zeitalter?
 
                S. Moes: Wir stellen uns ein Kind vor, das unabhängig von einer Behinderung den digitalen Raum mit all seinen Facetten – den Chancen wie auch den Risiken – erleben und dabei immer auf passende Unterstützung zurückgreifen kann. Die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters sind grenzenlos: Junge Menschen nutzen Medien nicht nur, sie gestalten aktuelle und zukünftige digitale Lebenswelten auch aktiv mit. Dies hilft dabei, einen wichtigen Schritt hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu machen.
 
                T. Feibel: Wieso ist gerade die (inklusive) Arbeit in den Bibliotheken wichtig?
 
                S. Moes: Bibliotheken sind ein Ort der Begegnung, zu dem alle Zugang haben. Umso wichtiger ist es, dass dort auch die Angebote barrierefrei gedacht werden und Kindern und Jugendlichen mit Behinderung eine Teilhabe ermöglicht wird. Durch die Begegnung können auch Vorurteile und Berührungsängste verhindert werden. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass gerade digitale Spiele verbinden und Kinder und Jugendliche zusammenbringen können.
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              Dieser Beitrag soll den Denkraum öffnen und weiten, den Bibliothekar✶innen bei Angeboten für die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung betreten. Im Arbeitsalltag hat das Thema der Barrierefreiheit üblicherweise seinen Platz bei der Darreichungsform von Literatur (E-Book, Hörbuch, Großdruck, Braille etc.), beim Zugang dazu (d. h. bauliche oder digitale Barrierefreiheit) oder bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Es gibt darüber hinaus jedoch auch einige wichtige Denkanstöße für den Bestandsaufbau, die in diesem Beitrag vorgestellt werden. Dabei wird zwischen folgenden Themenbereichen unterschieden: Inhaltliche Klärung des Begriffsfeldes „Literatur für Menschen mit Behinderung“, Situation auf dem Literaturmarkt, Situation beim Bestandsaufbau, Aspekte über eine Betrachtung der Inhalte hinaus.
 
              
                Kleine Vorrede zum Thema Behinderung in eigener Sache
 
                Ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich angesprochen wurde, einen Beitrag für dieses so wertvolle Handbuch zu schreiben. Die Freude wich jedoch rasch eher dem Gefühl der Panik. Als ich versuchte, mir Gedanken über die Struktur dieses Beitrags zu machen, waren lange Zeit nur einzelne Themenwolken zu entdecken und die für eine Fertigstellung nötige Konzentration war nicht aufzubringen. Auch fielen mir nach Abschluss noch ganz viele neue Aspekte ein, und es nagt die Unsicherheit, nicht alles und einiges unklar gesagt zu haben. Warum erzähle ich dies? Ich selbst habe eine Beeinträchtigung, die für mein Umfeld weitestgehend unsichtbar ist: Die Lern- und Funktionsbehinderung ADHS, welche als psychische Störung gilt.1 Insofern handelt es sich bei diesem Beitrag also auch um Literatur von Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ich wollte dies erwähnen, da es so gut zum Thema passt. Gott sei Dank kommt wie bei vielen Einschränkungen auch mit ADHS eine „besondere Gabe“ einher: Der Hyperfokus. Diesen habe ich dann auch kurz vor dem Abgabetermin nutzen können.
 
               
              
                Ein Fragenkatalog zur Literatur für Menschen mit Behinderung
 
                Möchte man seinen Bestandsaufbau vor dem Hintergrund der Inklusion betrachten, so kann man an vielen Stellen ansetzen. Hier sind für den Start einige Fragen dazu aufgeführt, die sich stellen und die im Folgenden teilweise beantwortet werden:
 
                
                  	 
                    Was ist jenseits von Fach- oder Ratgeber-Literatur überhaupt Literatur für Menschen mit Behinderung, also Literatur mit inklusivem Inhalt?


                  	 
                    Wo sind die Grenzen zwischen barrierefrei zugänglicher Literatur und den Inhalten selbst (man denke dabei z. B. an Literatur in Leichter oder Einfacher Sprache oder an Hörbücher)?


                  	 
                    Wollen behinderte Menschen tatsächlich in besonderem Maße Belletristik über Menschen mit Behinderung lesen? Ist dies vielleicht sogar eine diskriminierende Sichtweise?


                  	 
                    Ist es für Leser✶innen relevant, ob Autor✶innen behindert sind?


                  	 
                    Wie sieht der Markt für die uns hier interessierende Literatur aus?


                  	 
                    Gibt es bei den vielen Arten von Behinderung2 (körperlich, kognitiv, psychisch, sensorisch, seelisch) einen Schwerpunkt, den man setzen könnte?


                
 
               
              
                Bibliotheken kuratieren den Literaturmarkt
 
                Kein Bestand oder Bestandsaufbau ohne den Literaturmarkt. Diesen zu kennen, abzubilden und zu kuratieren, ist Kernaufgabe von Bibliotheken. Um nun den Markt für inklusive Literatur und die Aufgabe von Bibliotheken darin zu beschreiben, wird im Folgenden zwischen der Literatur von Menschen mit Behinderung und der über Menschen mit Behinderung unterschieden.
 
                
                  Literatur von Menschen mit Behinderung
 
                  Zunächst fallen hier sicherlich eindrückliche Erfahrungsberichte und Autobiografien auf. Auch liegt der wichtige Input von Betroffenen und ihrem Umfeld für gute Ratgeberliteratur auf der Hand. Aber wo und wie finden Menschen mit Behinderung darüber hinaus als Autor✶innen statt? Auf den ersten Blick gesehen ist das Schreiben oder neutraler gesagt das „Erstellen von Texten“ mit den heutigen Mitteln der Technik allen gut möglich. Somit sollten doch behinderte Menschen im Literaturbetrieb gleichberechtigt vertreten sein, könnte man meinen. Allerdings muss man sich dazu immer auch folgende Tatsachen vor Augen führen: Viele Behinderungen führen z. B. zu einer Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit, so dass weniger Text in vergleichbarer Zeit produziert werden kann. Zudem verlangt der Literaturbetrieb von Schriftsteller✶innen Reise- und Interviewtätigkeit, was von Menschen mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen ungleich schwerer erfüllt werden kann.
 
                  Zu weiteren Aspekten sei ein sehr spannendes Interview mit dem deutschen Schriftsteller Jan Kuhlbrodt3 empfohlen, der vom WDR zu seinem Roman Krüppelpassion4 befragt wurde.5 Er selbst ist an Multipler Sklerose (MS) erkrankt und beschreibt folgende Erfahrung: Für Autor✶innen sei es eine Herausforderung, thematisch nicht im hohen Maße um die eigene Behinderung zu kreisen, sondern offen für Themen und Erfahrungen darüber hinaus zu sein. Daneben sehe einen die Öffentlichkeit oft nur unter dem Gesichtspunkt der Einschränkungen und nicht vornehmlich in der Funktion als Autor✶in.
 
                  Es wird aus all den genannten Punkten klar, dass Autor✶innen mit Behinderungen die Aufmerksamkeit, die der Literaturmarkt verlangt, um Umsätze zu erzielen, oftmals nicht erzeugen können oder wollen. Damit findet eine Marginalisierung statt. Vor diesem Hintergrund kommt Bibliotheken im Sinne ihres Bildungsauftrages für eine inklusive Gesellschaft eine wichtige ausgleichende Rolle zu. Im Bestand und auch bei Veranstaltungen können sie ein besonderes Augenmerk auf Literatur von Menschen mit Behinderung legen, ohne wirtschaftliche Interessen verfolgen zu müssen.
 
                 
                
                  Literatur über Menschen mit Behinderung
 
                  Es sind nicht so ohne weiteres Zahlen zum Anteil von Ratgeberliteratur oder Fachliteratur zum Thema Behinderung am Gesamtmarkt zu finden, ein Blick in die Verlagslandschaft und Verlagsvorschauen lässt jedoch vermuten, dass diese Themen nicht unterrepräsentiert sind. Sie lassen sich in Verlagsvorschauen und Neuerscheinungslisten gut gekennzeichnet finden und werden über die unterschiedlichen Erwerbungswege den Bibliotheken auch angeboten.
 
                  Anders sieht es im Bereich der Belletristik aus. Ein Blick in die Geschichte macht dabei deutlich, dass Behinderung hier im Wesentlichen auf zwei Arten mit unterschiedlicher Motivation thematisiert werden kann: Behinderung wird in der Literatur entweder funktionalisiert, indem man Figuren offensichtliche Makel und Behinderungen anhaftet (der hinkende Bösewicht, die Hexe mit dem krummen Buckel o. Ä.) – so oft in Märchen geschehen. Auch werden Menschen mit Behinderungen als Objekte besonderer Barmherzigkeit dargestellt – so z. B. in der Bibel. Oder aber Behinderung wird als einfache Lebenstatsache dargestellt. Dies ist bei Weitem keine Erfindung der heutigen Zeit: So kann man z. B. schon in Homers Illias zahlreiche Figuren mit körperlichen Behinderungen finden, die beschrieben werden, ohne dass damit weitere Eigenschaften verbunden werden. Der zweite Ansatz ist zweifellos der inklusive und Bibliotheken tun gut daran, ihren Bestand dahingehend zu überprüfen.
 
                  Die Relevanz einer nötigen Blickschärfung bei der Beurteilung der Darstellung von Behinderung wird sichtbar bei der Betrachtung eines Bestsellers aus dem Jahr 2012: Ein ganzes halbes Jahr6 (Original: Me Before You) von Jojo Moyes.7 In diesem Roman wird ein junger Mann durch einen Unfall zum Pflegefall und verliert seinen Lebensmut. Er findet zwar durch die Liebe zu seiner Pflegerin wieder ins Leben zurück, entscheidet sich aber dann doch für den ärztlich begleiteten Suizid. Es stellen sich hier die Fragen: Wird hier die Behinderung instrumentalisiert, um besondere Tragik und Effekthascherei zu transportieren? Wird eine Ausweglosigkeit dargestellt, die es in der Realität gar nicht gibt? Bei der Premiere der Verfilmung gab es z. B. zu einer Demonstration von Rollstuhlfahrern✶innen.8 Bei meinen Recherchen zu diesem Beitrag erzählte mir der Leiter der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade, Helmut Obst, dass er bewusst auf die Aufnahme dieses Titels in den Bestand verzichtete, weil sich der Inhalt des Romans nicht mit der lebensbejahenden Haltung der Pfennigparade vereinbaren lässt. Und damit ist man mitten in den Entscheidungen zum Bestand.
 
                 
               
              
                Der Bestandsaufbau
 
                Zunächst sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass jede Bibliothek ihrem Sammlungsauftrag, ihren institutionellen Schwerpunkten oder ihrem speziellen Nutzer✶innenkreis verpflichtet ist und damit keine sinnvollen pauschalen Aussagen möglich sind. Ich berichte hier daher zunächst nur von meinem eigenen Arbeitsalltag. Außerdem habe ich bei unseren Kooperationspartnern unter den Öffentlichen Bibliotheken nachgefragt und werde daher einen entsprechenden Überblick geben.
 
                
                  Der Bestandsaufbau in einer Spezialbibliothek für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen
 
                  Zunächst ist für den Bestandsaufbau einer solchen Spezialbibliothek eine wichtige Besonderheit zu nennen: Wir müssen unseren Bestand selbst produzieren oder zumindest in ein barrierefreies Format übersetzen. Die Inhalte liefert zu großen Teilen zwar der übliche Literaturbetrieb, aber die Umsetzung in barrierefreie Medien und die Beratung in der Anwendung liegt in unseren speziell dafür ausgebildeten Händen.
 
                  Einer unserer Schwerpunkte im Bestand liegt naturgemäß in Ratgeberliteratur sowie Sachbüchern rund um Augenerkrankungen wie Makuladegeneration oder auch Erkrankungen, die zu Sehverlust führen können, wie etwa Diabetes. Daneben gibt es noch das wichtige Feld der Erfahrungsberichte von Betroffenen, die wir gezielt in unseren Bestand aufnehmen. Schließlich gibt es auch die Aufgabe, Lehrmaterialien oder spezielle Schulungsinhalte für unsere Zielgruppe bereit zu halten. Wir haben jedoch bis auf wenige Ausnahmen nicht den Charakter von wissenschaftlichen Bibliotheken mit einem Sammelauftrag für Fachliteratur zu diesem Thema, sondern entsprechen eher einer Öffentlichen Bibliothek mit einer urheberrechtlich definierten Nutzer✶innengruppe, da sich nur blinde, seh- oder lesebehinderte Menschen registrieren dürfen.
 
                  Ein Großteil unserer Inhalte ist belletristischer Natur. Die Darreichungsform ist auf blinde, seh- und lesebehinderte Menschen zugeschnitten: Hörbücher im DAISY-Format, Braillebücher, Großdrucke etc. Die Wünsche unserer Leserschaft für die Ausgestaltung dieses Bestandes unterscheiden sich nicht von denen der restlichen Bevölkerung. Im Gegenteil: Die an uns gerichteten Erwerbungswünsche und die Nutzungszahlen zeigen, dass die gleichen Inhalte gewünscht und gesucht werden, die von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse sind.
 
                 
                
                  Erfahrungen Öffentlicher Bibliotheken
 
                  In unserem Arbeitsalltag arbeiten wir eng und vielfältig mit Öffentlichen Bibliotheken zusammen. Dabei können wir z. B. Bestandslücken über Fernleihen schließen, bei der barrierefreien Bereitstellung von Literatur unterstützen oder gemeinsam inklusive Events veranstalten. Es bestehen also vielfältige Kontakte, die für diesen Beitrag befragt wurden.
 
                  Deutlich war, dass es zwar immer wieder gesonderte Budgets für das Thema Inklusion gibt. Diese werden jedoch für besondere Veranstaltungen oder Projekte im Bereich der baulichen Barrierefreiheit genutzt. Sonderbudgets für den Bestandsaufbau von Literatur für Menschen mit Behinderung gab es in keinem Fall. Eine Ausnahme bildet ausschließlich der Bereich der Einfachen oder Leichten Sprache, auf den einige Institutionen ein gesondertes Augenmerk legen. Diese achten darauf, einen aktuellen Bestand von mindestens 100 Titeln vorzuhalten.
 
                  Im Bereich der Erwerbungswünsche durch Nutzer✶innen wird das Thema Inklusion nicht in außergewöhnlichem Maße wahrgenommen. Doch wäre zu prüfen, ob sich Menschen mit Behinderung mit ihren speziellen Wünschen auch an Öffentliche Bibliotheken wenden würden oder sich im Alltag ohnehin direkt mit ihnen bekannten Spezialeinrichtungen in Verbindung setzen.
 
                 
               
              
                Inklusiver Bestand – Betrachtung jenseits der Inhalte
 
                Bisher habe ich mich darauf konzentriert, welche Inhalte es gibt und wie diese in den Bestand gelangen. Hier möchte ich nun auf einige Aspekte hinweisen, die jenseits des eigentlichen Inhalts der Literatur für einen inklusiven Bestand eine Rolle spielen.
 
                
                  Über den Bestand reden
 
                  Es genügt nicht, den Bestand vorzuhalten. Wie alle Nutzer✶innengruppen brauchen auch Menschen mit Behinderung Anleitung, Hilfe und unterstützende Motivation, diesen zu finden. Bibliotheken sind nicht nur Bücherregale, die einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Sie haben den Auftrag, aktiv für Literatur und lebenslanges Lernen zu begeistern. Damit also ein Literaturbestand für, von und über Menschen mit Behinderung Wirkung erzielt und in Anspruch genommen wird, muss er sichtbar werden. Er muss sich in Newslettern, Veranstaltungen u. Ä. wiederfinden, damit diese Zielgruppe Bibliotheken überhaupt als Orte wahrnehmen, an denen sie relevante, vielfältige Informationen für sich erhalten. Auch diese Nutzer✶innengruppe muss sich wie alle anderen willkommen und erwünscht fühlen.
 
                 
                
                  Den Zugang zum Bestand barrierefrei gestalten
 
                  Hat man nun Nutzer✶innen für den inklusiven Bestand gewonnen, müssen sie auch barrierefrei zu diesem gelangen können. Hier ist in den letzten Jahren eine erfreuliche Entwicklung zu bemerken. In der Vergangenheit hat man bei Kooperationsanfragen an Bibliothekskolleg✶innen oft die Information erhalten, dass Menschen mit Behinderung einfach nicht den Weg in die Bibliotheken fänden und man daher keine Veranlassung für eine Kooperation sähe. Heute sind sich viele bewusst, dass die barrierefreie Infrastruktur erst einmal geschaffen und deutlich nach außen kommuniziert werden muss, um die Zielgruppe einzuladen und zu erreichen.
 
                 
                
                  Aktualität von Inhalten
 
                  Es gibt eine wichtige Anforderung an einen inklusiven Bestand, die insbesondere Spezialbibliotheken betrifft, die im Kern Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe haben: Eine gleichberechtigte Teilhabe am Literaturgeschehen ist nur möglich, wenn die Werke, über die alle reden, auch für alle verfügbar sind. Ein wichtiger Aspekt ist also die zeitnahe Bereitstellung von aktuellen Bestsellern, preisgekrönter Literatur sowie Inhalten zu aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen. Dies ist jedoch eine große Herausforderung, da die Umarbeitung von Inhalten in ein barrierefreies Format wie die Aufsprache eines Hörbuches oder die aufwändigen Umformatierungen von Büchern in Braille oder Großdruck erst geleistet werden müssen. Man darf sich vor allem im digitalen Bereich spätestens durch das Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG)9 einen großen Entwicklungsschritt erhoffen.
 
                 
                
                  Vollständigkeit und Präsentation von Inhalten
 
                  Neben der Aktualität ist auch die Vollständigkeit von Inhalten ein wichtiger Grundpfeiler echter Teilhabe und sollte beim Bestand berücksichtigt werden. Hier ein paar Beispiele aus dem Bereich der Sehbehinderung oder Blindheit: Ein gekürztes Hörbuch ist zwar für den einen oder die andere eine gute Alternative zum umfangreichen Original, kann dieses aber auf keinen Fall ersetzen. Neben Klappentexten, einem Glossar u. Ä. werden Informationen dargeboten, die im Sinne der Gleichberechtigung allen Leser✶innen unabhängig vom Format auch geliefert werden sollten. Schließlich gibt es bei herkömmlichen Printmedien, sogenannten Schwarzschriftbüchern, die Möglichkeit, Inhalte durch Bilder und Grafiken zu transportieren. Die Übersetzung dieser Zusatzinformationen in barrierefreie Formate stellt eine große und noch lange nicht gelöste Herausforderung dar. Nicht so drängend, aber für unsere Arbeit doch immer wieder nicht zufriedenstellend und ungelöst, ist dabei auch das Fehlen von Pendants zu Sonder- oder Schmuckausgaben für blinde und sehbehinderte Nutzer. Es gibt sicherlich noch eine Reihe an Ergänzungsbeispielen vor dem Hintergrund anderer Nutzer✶innengruppen.
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              Bilder aus der Praxis
 
            
 
             
              
                [image: Zwischen den Büchern steht ein Pappkarton mit Autor und Titel des Buches sowie einem QR-Code, der zum Digitalisat führt.]
                  Abb. 1: Lesesaalbestand der Anna Amalia Bibliothek Weimar mit Stellvertreter für ein digital verfügbares Buch. (Foto: Thüringer Tourismus GmbH, Florian Trykowski).

               
              
                [image: Direkt am Regal sitzt eine Frau mit einem E-Reader. Dieser zeigt digitalisierte Buchseiten an.]
                  Abb. 2: Elektronischer Zugriff auf das Digitalisat der Anna Amalia Bibliothek direkt am Bücherregal. (Thüringer Tourismus GmbH, Florian Trykowski).

               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          5 Räume: Inklusiv vor Ort
 
        
 
         
           
             
              5 Räume: Inklusiv vor Ort
 
            
 
             
              Bibliotheken sollen Orte der Begegnung sein. Orte, wo Menschen aus verschiedenen sozialen Hintergründen, mit verschiedenen Voraussetzungen zusammenkommen, um sich zu bilden, sich auszutauschen und Neues zu entdecken. Für Menschen mit Behinderungen, auch für mich persönlich, können diese Orte mit vielen Barrieren verbunden sein. Wie komme ich in das Gebäude als Rollstuhlnutzer✶in? Wie finde ich als blinder Mensch Angebote wie Hörbücher? Wie können Lesungen für taube Menschen mit Dolmetschung in Gebärdensprache angeboten werden? Das sind nur drei Fragen von vielen, die wichtig sind und bedacht werden müssen, wenn wir allen Menschen einen inklusiven Zugang zu Bibliotheken ermöglichen wollen. Ich freue mich, dass sich die Bibliotheken auf den Weg gemacht haben und sich diese Fragen stellen. Damit Exklusion Geschichte und Wissensdurst inklusiv wird.
 
              Jürgen Dusel
 
              Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen
 
            
 
           
           
             
              Räumlichkeiten für Alle: Die barrierefreie Bibliothek
 
            

             
              Anja Thimm 
              
 
            
 
             
              Bibliotheken sind Einrichtungen, die so aufgebaut und ausgestattet sein sollten, dass sie allen gesellschaftlichen Gruppen zur Verfügung stehen. Dies betrifft neben den inhaltlichen Themen auch die Gestaltung der Räumlichkeiten. Worauf sollte man achten, wenn man Räume für Alle, sprich barrierefreie Räume, gestalten möchte? In diesem Beitrag möchte ich einige Tipps und Hinweise geben, die bei der Um- oder Neugestaltung einer Bibliothek hilfreich sein können.
 
              
                Zugang „ohne Barrieren“
 
                Um barrierefreie Flächen und Räume schaffen und einrichten zu können, sollte geklärt werden, was „ohne Barrieren“ eigentlich bedeutet. Im Behindertengleichstellungsgesetz § 4 heißt es:
 
                 
                  Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen […], wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.1
 
                
 
                Das „ohne fremde Hilfe“ stellt in vielen mir bekannten Öffentlichen Bibliotheken schon die erste große Hürde dar. Wenn auf ein Klingeln hin Bibliothekspersonal zum Hintereingang geht, um dort die Tür für gehbehinderte Bibliotheksnutzer✶innen zu öffnen, kann man dies nur bedingt als barrierefrei bezeichnen. Und wenn man, um an die Medien auf dem oberen Regalbrett gelangen zu können, jemanden ansprechen muss, verhält es sich ähnlich. Gerade und auch in Zeiten, in denen viele Bibliotheken das Konzept einer Open Library mit personalfreien Öffnungszeiten verfolgen, muss eine autonome Nutzung für alle Besucher✶innen möglich sein.
 
                Natürlich sind trotz der gewählten Beispiele nicht nur Personen im Rollstuhl vom Thema „Barrieren“ betroffen. Insbesondere werden bei der barrierefreien Raumgestaltung die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Hörbehinderung mit motorischen Einschränkungen sowie von Personen, die z. B. Mobilitätshilfen benutzen, berücksichtigt. Nicht zu vergessen sind auch Personengruppen wie groß- oder kleinwüchsige Menschen, Personen mit kognitiven Einschränkungen, Personen mit Kinderwagen oder Gepäck und Personen mit zeitweisen motorischen Einschränkungen, wie einem gebrochenen Bein.
 
                Ein gutes Beispiel für selbstverständlichen, uneingeschränkten Zugang baulicher Art bieten mittlerweile z. B. Kinderbibliotheken: niedrige Regale, angepasste Sitzmöbel und Piktogramme zu einzelnen Themen erleichtern den Aufenthalt für Alle, egal welchen Alters, welcher Größe oder wie ausgeprägt die Lesekompetenz ist.
 
               
              
                Bedarfe kennen und berücksichtigen
 
                Was ist bei der Planung einer Bibliothek zu beachten, um den vielfältigen Bedürfnissen der Menschen entgegenzukommen? Welche Bedürfnisse gibt es in Bezug auf den Raum Bibliothek? Das besondere Augenmerk liegt bei der Raumgestaltung auf der horizontalen wie auch auf der vertikalen Erschließung des Raumes. Können letztlich alle Ziele mit angemessenem Aufwand und auch geringer Kondition erreicht werden? Menschen mit motorischen Einschränkungen haben bspw. häufig einen größeren Platzbedarf. Für viele Personen ist zudem die Schwellenlosigkeit wichtig. Vor allem für Nutzer✶innen mit einer eingeschränkten visuellen Wahrnehmung liegt ein Schwerpunkt auf der Gestaltung der Leit- und Orientierungssysteme. Diese sollten nach dem Zwei-Sinne-Prinzip aufgebaut sein. Informationen können neben dem visuellen Sinn auch über taktile oder akustische Signale übermittelt werden. Menschen mit Einschränkungen der auditiven Wahrnehmung können durch technische Systeme wie z. B. induktive Höranlagen unterstützt werden. Vor allem für Nutzer✶innen, die eigene unterstützende Technik, Hörgeräte o. a., tragen, ist eine Reduzierung von Störgeräuschen wichtig.
 
                Für Nutzer✶innen mit kognitiven Einschränkungen ist eine einfache Orientierung mit einer eindeutigen Funktionsverteilung hilfreich. Das bedeutet, dass klar erkennbar sein muss, wo sich unterschiedliche Bereiche wie Informationsplätze, Medienaufstellung, Sitzmöglichkeiten, Arbeitsplätze, Veranstaltungsflächen und auch Sanitärräume befinden. Letztlich gilt es, und dies sollte selbstverständlich sein, bei der Erschließung der Bibliotheksfläche, Gefahren und Hindernisse, die von Betroffenen nicht erkannt oder gesehen werden können, zu vermeiden.
 
               
              
                Zugang zum Gebäude
 
                Um die Nutzung einer Bibliothek zu ermöglichen, ist es zunächst notwendig, Zugang zu ihrem Gebäude zu schaffen. Eine schnelle und gute Auffindbarkeit, Überschaubarkeit und einfache Orientierung zum Gebäude sind dabei Grundvoraussetzungen. Der Zugang in einer gemeinsam nutzbaren stufen- und schwellenlosen Wegführung vom öffentlichen Raum, sprich der Straße vor der Bibliothek, oder dem Parkplatz hin zum Haupteingang bildet den Beginn des barrierefreien Eintritts in die Bibliothek. Das gleiche Prinzip ist für den Personaleingang anzuwenden. In diesem Zusammenhang stellt sich u. a. die Frage, ob es barrierefreie Parkmöglichkeiten gibt. Ein behindertengerechter Parkplatz umfasst eine Breite von 3,50 m und eine Länge von 5,00 m und sollte möglichst nah am öffentlichen Eingang gelegen sein.
 
                Am Gebäude angelangt steht die Gestaltung des Eingangs im Fokus: Liegt der Eingang ebenerdig oder ist er durch eine Rampe mit dem öffentlichen Raum verbunden? Eine Rampe mit einer Steigung von maximal 6 Prozent benötigt viel Platz. So braucht man zum Beispiel zur Überwindung von 3 Stufen ca. 4,6 m Rampe. Und auch die Breite der Zugangswege muss Beachtung finden. Für Menschen im Rollstuhl muss eine Wegbreite von mindestens 1,50 m vorhanden sein. Zum einen, um selbst entsprechend mit dem Rollstuhl rangieren zu können, zum anderen muss es allen weiteren Nutzer✶innen möglich sein, auch mit einem Kinderwagen oder Rollator aneinander vorbeizukommen.
 
                An der Eingangstür gibt es weitere Anforderungen: Ist diese kontrastreich gestaltet und so auch für Nutzer✶innen mit Seheinschränkungen gut auffindbar? Ist eine ausreichende Beleuchtung vorhanden, um auch am Abend oder in der dunkleren Jahreszeit gut erkennbar zu sein? Taktile Bodenleitsysteme erleichtern zusätzlich die Auffindbarkeit von Eingängen mit sogenannten Aufmerksamkeitsfeldern. Bei der Nutzung von Bodenleitsystemen ist eine einheitliche Gestaltung wichtig, um nicht für Verwirrung, sondern für den sicheren Umgang zu sorgen. Bei der Auswahl einer geeigneten Eingangstür sollte auf eine automatische Öffnung Wert gelegt werden. Der Schalter für eine solche Öffnung ist im besten Fall mit etwas Abstand zur Tür und nicht an der Hauswand selbst angebracht, um für alle Nutzer✶innen gut erreichbar zu sein. Im Fall von Bibliotheken sind Schiebetüren einer automatischen Drehtür vorzuziehen. Letztere sind für Rollstuhlfahrende völlig ungeeignet. Auch akustische Systeme können im Bereich von Eingängen unterstützen, indem sie darauf aufmerksam machen, ob eine Tür gerade geöffnet ist.
 
                Im Eingangsbereich befinden sich immer häufiger auch Mediensicherungsanlagen in Form von sogenannten Gates. Diese schmalen Durchgänge scannen – ähnlich wie in einem Geschäft – die (entliehenen) Medien, um unkontrollierte Mitnahmen zu verhindern. Wie bei der Breite der Türöffnung ist bei diesen Gates ebenfalls ein Mindestabstand von 90 cm einzuhalten.
 
                Interessierte bereiten sich oft auf den Besuch eines bisher unbekannten Gebäudes vor. So ist es vor allem für Menschen mit Behinderungen elementar zu wissen, wie Ein- und Zugang zur Bibliothek beschaffen sind, um diese wirklich aufsuchen zu können. Daher sollten von der Bibliothek selbst alle Informationen, wie die Beschreibung über die Zuwegung sowie die Orientierung im Gebäude, auf einer barrierefreien Internetpräsenz zur Verfügung stehen. So kann im Vorfeld entschieden werden, ob und wie die Bibliothek aufgesucht und genutzt werden kann.
 
               
              
                Zugang im Gebäude
 
                Betrachtet man nun das Innere, das Gebäude der Bibliothek, stellt sich die Frage, wie die Erschließung und Nutzung für alle gleichermaßen möglichst einfach gestaltet werden kann. Die Informationstheke, die meist auch Ort für Anmeldung und gegebenenfalls Verbuchung von Medien ist, sollte nah am Eingang der Bibliothek liegen. Hier finden sich in der Regel Ansprechpersonen, die Auskunft geben und Unterstützung anbieten. Im Idealfall sollte eine intuitive Erschließung der einzelnen Zonen und Bereiche der Bibliothek möglich sein. Die Theke bietet dennoch einen ersten, guten Anlaufpunkt bevor ein Leit- und Orientierungssystem die Nutzer✶innen durch die Räumlichkeiten führt.
 
                
                  Leit- und Orientierungssysteme
 
                  Die Entwicklung von Leit- und Orientierungssystemen ist ein komplexer Prozess, der stets an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden muss. Die Gestaltung sollte auch flexibel sein, da Bibliotheken auf gesellschaftliche und technische Entwicklungen reagieren und sich daher immer wieder verändern. Im Gebäudeinneren können verschiedene Elemente für das Leitsystem genutzt werden:
 
                  
                    	 
                      die Wände als Raumbegrenzer,


                    	 
                      Geländer an Treppen und Rampen,


                    	 
                      taktil erfassbare Materialwechsel im Boden,


                    	 
                      eine kontrastreiche Gestaltung von Raumelementen wie Türzargen, Fußleisten, Fußböden und Wänden,


                    	 
                      die Möblierung,


                    	 
                      die Lichtführung.


                  
 
                  Ein taktiler Orientierungsplan im Eingangsbereich unterstützt dabei, sich selbständig einen Überblick über die Räumlichkeiten zu verschaffen. Generell hilft ein Übersichtsplan tatsächlich allen Bibliotheksbesucher✶innen, sich in der Bibliothek zu orientieren. Mit Profilschrift wie auch Braille können zudem Informationen für Nutzer✶innen mit Seheinschränkungen angeboten werden.
 
                  Neben dem taktilen Übersichtsplan unterstützen auf der Fläche befestigte taktile Bodenleitsysteme oder Bodenindikatoren. Sie vermitteln Informationen über wenige, klar definierte, tastbare Strukturen und bestehen aus Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeldern. Leitstreifen, die den Weg aufzeigen, sollten mindestens 30 cm breit sein und beidseitig den Abstand von 60 cm zu Einbauten aufweisen. Der Abstand zu raumgreifenden Ausstattungselementen, wie z. B. größeren Sitzgruppen, sollte 120 cm betragen. Aufmerksamkeitsfelder finden sich in einem taktilen Bodenleitsystem meist als Abzweigungsfelder an Wegkreuzungen, zur Warnung vor Gefahren wie Treppen oder zur Kennzeichnung des Zugangs zu Aufzügen.
 
                  Ein Leit- und Orientierungssysteme ist für alle Nutzer✶innen der Bibliothek wichtig. Während die erwähnten Leitstreifen, Strukturen taktil aufzeigen und Unterstützung für viele Menschen, u. a. auch für sehbehinderte Besucher✶innen mit Langstock,bieten, wird durch die Verwendung von Farbleitsystemen und Piktogrammen die Auffindbarkeit von bestimmten Bereichen besonders für Nutzer✶innen mit kognitiven Einschränkungen unterstützt. Ein Farbleitsystem kann sich dabei von kompletten Raumelementen (z. B. Wände oder Säulen), über Schilder und Wegweiser bis hin zur Farbgestaltung der Signatur von Medien erstrecken.
 
                 
                
                  Vertikale Erschließung
 
                  Die vertikale Erschließung, also die Erschießung unterschiedlicher Ebenen oder Geschosse, ist ein wichtiger Faktor beim barrierefreien Zugang innerhalb eines Gebäudes. Meist besteht die vertikale Erschließung aus der Nutzung von Treppen, Aufzügen oder Rampen,2 wobei Rampen nur zur Überwindung geringer Höhenunterschiede im Gebäudeinneren sinnvoll sind. Sie sollten mit einer nutzbaren Laufbreite von 1,20 m geplant werden und müssen nach maximal 6 m Länge ein Podest von 1,50 x 1,50 m aufweisen, auf welchem z. B. Ruhepausen möglich sind. Zusätzlich zum Platzbedarf müssen an einer Rampe beidseitig Radabweiser angebracht werden, falls sich dort nicht bereits durch die baulichen Gegebenheiten ein Randabschluss wie bspw. eine Wand befindet. Ebenso sind beidseitig durchgängige Handläufe anzubringen. – Dies alles benötigt sehr viel Platz, daher finden Rampen auf Bibliotheksflächen nur selten Anwendung.
 
                  Treppen sollten ebenso barrierefrei gestaltet sein. Das bedeutet, dass auch hier beidseitig Handläufe auf entsprechender Höhe angebracht werden müssen, für Erwachsene ebenso wie für Kinder. Treppen bestehen aus Tritt- und Setzstufen. Eine Setzstufe ist der senkrechte Teil der Treppe. Die Trittstufe, welche – wie der Name verrät – die Fläche ist, auf die wir bei der Benutzung treten, darf nicht über die Setzstufe hervorragen, da dies beim Hinaufsteigen zur Stolperfalle werden kann. Vor Treppenab- und aufgängen sollten sich taktile Aufmerksamkeitsfelder befinden, um die Stufen anzukündigen. Auch eine kontrastreiche Markierung der Vorderkante der Trittstufen ist wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Mit der Markierung sind die Stufen gut sichtbar und ihre Tiefe kann besser eingeschätzt werden.
 
                  Zur vertikalen Erschließung eines Gebäudes gehören jedoch nicht nur Rampen und Treppen, sondern im Idealfall auch Aufzüge. Doch nicht jeder Aufzug ist auch gleich barrierefrei. Das beginnt mit den Tasten am und im Aufzug: Für eine gute Erreichbarkeit, auch im Sitzen, ist ein horizontales Tableau ideal. Dessen Tasten sollten eine Mindestgröße von 5 x 5 cm haben. Die Beschriftung der Tasten sollte entsprechend groß, kontrastreich und auch in Braille und Profilschrift lesbar sein. Die Mindestgröße des Fahrkorbes bemisst sich daran, wie viele Personen zeitgleich den Aufzug nutzen können. Für Rollstuhlnutzer✶innen ohne Begleitperson beträgt das Mindestmaß bereits 1,00 x 1,30 m.3 Besser ist es daher einen größeren Fahrstuhl einzuplanen, damit auch Begleitpersonen und andere Nutzer✶innen mitfahren können. Was beim Betreten eines Aufzugs aus unterschiedlichen Gründen oft auffällt, ist der Spiegel auf der Rückseite des Fahrkorbes. Dieser erleichtert das rückwärtige Verlassen des Aufzuges mit einem Rollstuhl immens. Akustische Ansagen der Etagen erleichtern auch im Aufzug die selbständige Orientierung im Gebäude.
 
                 
                
                  Am Bücherregal
 
                  Viele Bibliotheken sind auf einer einzigen Etage eines Gebäudes verortet, daher ist die horizontale Erschließung ein ebenso wichtiges Thema wie die vertikale. Besonders in den Bereichen der Medienaufstellung, also in der Regel am Bücherregal, sind konkrete Anforderungen und Aspekte zu bedenken.
 
                  So muss unter anderem die Mindestbreite von Verkehrswegen berücksichtigt werden. Damit alle, Nutzer✶innen mit oder ohne Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator, problemlos aneinander vorbeikommen, ist eine Breite von 1,50 m notwendig. Um sich u. a. mit dem Rollstuhl mühelos zwischen den Regalen in den Bediengängen zu bewegen, sollten diese im Mindestabstand von 1,20 m voneinander aufgestellt werden. Für sitzende Nutzer✶innen sind Medien in den Regalen bis 1,40 m Höhe selbstständig erreichbar. Auch wenn das unterste Regalbrett nicht zu tief liegen sollte, damit die hier aufgestellten Medien ebenfalls gut erreicht werden können, sollten Regale möglichst bis auf den Boden führen und / oder über eine Sockelleiste verfügen, um von Nutzer✶innen mit einer Sehbehinderung mit dem Langstock gut ertastet werden zu können.
 
                  Die Beschilderung der Bibliotheksfläche und der Bücherregale ist Teil des Leit- und Orientierungssystems. Die Gestaltung von Schildern und Informationstafeln, egal ob diese digital sind oder nicht, wird durch das Bibliothekspersonal organisiert. Damit sie auch für die meisten Nutzer✶innen gut lesbar sind, sollten folgende Gestaltungsmerkmale berücksichtigt werden:
 
                  
                    	 
                      gute Sichtbarkeit durch ausreichend große Schilder und Schrift,


                    	 
                      eindeutige Informationen, die auch durch eine Kombination von Schrift und Symbolen übermittelt werden können; hierbei sollten nur bekannte Symbole und Piktogramme genutzt werden,


                    	 
                      die Beschriftung muss ausreichend kontrastreich sein,


                    	 
                      Blendung, Spiegelung oder Schattenbildung vermeiden,


                    	 
                      die Informationen in leicht verständlicher Sprache formulieren.


                  
 
                 
                
                  Aufenthaltsflächen
 
                  Es geht bei der barrierefreien Raumgestaltung nicht nur darum, sich in der Bibliothek bewegen zu können, sondern auch um barrierefreie Aufenthaltsmöglichkeiten. Gerade mit Blick auf die Idee einer Bibliothek als sogenannten „Dritten Ort“ werden sie immer mehr zum gesellschaftlichen Mittelpunkt. Das beinhaltet die Schaffung von Sitzmöglichkeiten und öffentlichen Arbeitsplätzen. Diese müssen in ihrer Gestaltung vielfältigen Bedürfnissen gerecht werden.
 
                  So gilt für Serviceplätze in der Bibliothek: Beratungsplätze und auch Informationstheken sollten so gestaltet sein, dass sie unterfahrbar sind. Um das zu gewährleisten, muss auf der Seite der Nutzer✶innen eine lichte Höhe von 67 cm (unter der Tischplatte) und eine Tiefe von 30 cm gegeben sein. Die Bewegungsfläche vor einem Serviceplatz muss so groß sein, dass Rollstuhlnutzende problemlos rangieren können. Für alle Nutzer✶innen, vor allem für die, die nicht lange stehen können, sollten Sitzplätze vorhanden sein.
 
                  Da mittlerweile die meisten Bibliotheken auf das Konzept der Selbstverbuchung zurückgreifen, müssen auch diese personalfreien Servicebereiche barrierefrei gestaltet werden. Hierbei sind sowohl Selbstverbucher, automatisierte Rückgabe- und Sortieranlagen als auch Katalog-Arbeitsplätze zu berücksichtigen. Weit verbreitet werden diese als Stehplätze gestaltet. Doch muss an dieser Stelle darauf geachtet werden, dass es daneben auch Plätze gibt, die in sitzender Haltung bedient werden können. Viele Hersteller bieten höhenverstellbare Varianten an.
 
                  Neben diesen bibliothekseigenen, notwendigen Bereichen gibt es ebenso Arbeitsplätze oder gemütliche Sitz- und Loungebereiche (auch Lesecafés) die zum Lernen, Stöbern oder Kommunizieren einladen sollen. Bei der Auswahl der Sitzmöbel sollten einige Punkte berücksichtigt werden. Sitzflächen, egal ob von Stühlen oder von Sesseln, dürfen nicht zu tief sein, da dies das Aufstehen deutlich erschwert. Die Höhe der Sitzfläche sollte 46 cm, bei Kindern und kleinwüchsigen Personen 30 cm und bei besonders großen Personen 51 cm betragen.4 Sitzmöbel mit Armlehnen bieten den Vorteil, dass man sich beim Aufstehen abstützen kann. Natürlich müssen nicht alle Sitzgelegenheiten mit Armlehnen ausgestattet sein, aber ein Teil wäre wünschenswert. Neben den Sitzelementen einer Sitzgruppe ist eine Stellfläche für Rollstühle vorzusehen, welche mindestens 90 cm breit sein sollte. Ebenso ist eine Abstellfläche für Rollatoren oder Kinderwagen zu bedenken.
 
                  Neben der Gestaltung und Anordnung von Sitzmöbeln geht es auch um Tische, die zum Lesen, Lernen und Arbeiten einladen. Diese sollten ebenso wie die Theken und Beratungsplätze unterfahrbar sein. Horizontale Flächen, also Tischplatten und Oberflächen von Möbeln, sind blendfrei zu gestalten: Blendungen und Spiegelungen können durch die Verwendung matter, nicht reflektierende Materialien vermieden werden. Auch sollten hohe Kontraste zwischen der Tischplatte und dem Medium, ob Blatt oder Buch o. a., vermieden werden, da dies nach einiger Zeit eine zu hohe Belastung für das Lesen und Wahrnehmen darstellen kann. Schwarze oder sehr dunkle Tischplatten eignen sich also eher weniger gut für öffentliche Arbeitsplätze. Starke Kontraste zwischen Sitz- oder anderen niedrigen Möbeln zur Farbe des Bodens können allerdings für einige Nutzer✶innen von Vorteil sein, da sie andernfalls zur Stolperfalle werden.
 
                 
                
                  Veranstaltungsflächen
 
                  Veranstaltungsbereiche in Bibliotheken, egal ob diese flexibel eingerichtet oder fest platziert sind, müssen barrierefrei sein.5 Zunächst einmal geht es dabei um die einfache, barrierefreie Erschließung der Fläche: Bei der Planung der Anzahl der Plätze sollte z. B. im vorderen Bereich oder am Anfang der Stuhlreihen freier Platz für Rollstuhlfahrende und deren Begleitpersonen berücksichtigt werden.
 
                  In der Gestaltung von Veranstaltungsflächen und der technischen Ausstattung sind die Belange von Personen mit Sinneseinschränkungen zu beachten. Bei größeren Veranstaltungsflächen ist eine elektroakustische Verstärkung der Stimme meist notwendig. Für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen sollten zusätzlich gesonderte Übertragungs-systeme, wie induktive Höranlagen eingeplant werden.6 Die Auswahl eines geeigneten Übertragungssystems (Induktion, Funk oder Infrarot) hängt von den baulichen Bedingungen der Fläche und der Art der Nutzung ab. Gebärdensprachdolmetscher✶innen sollten im Veranstaltungsbereich gut sichtbar platziert und in ihrer Nähe Plätze für gehörlose Menschen reserviert werden. Auch eine gute Beleuchtung ist für eine bestmögliche Sichtbarkeit entscheidend. Veranstaltungsflächen sollten schließlich nahe den Sanitärbereichen, sprich den Toiletten und rollstuhlgerechten WCs, gelegen sein.
 
                 
                
                  Barrierefreier Sanitärbereich
 
                  Behindertengerechte Sanitärräume sind eine Voraussetzung dafür, dass die Bibliothek ein Aufenthaltsort für alle Nutzer✶innen ist bzw. wird. Gerade im Sanitärbereich ist die Privatsphäre und deren Schutz besonders wichtig. Daher ist es notwendig, einen Toilettenraum selbständig und ohne fremde Hilfe aufsuchen und nutzen zu können. Da es ein umfangreiches Thema ist, bei dessen Planung viele Details berücksichtigt werden müssen, möchte ich im Folgenden nur einige Punkte nennen, die für die Einrichtung von rollstuhlgerechten WCs von Belang sind:
 
                  
                    	 
                      Das Schloss eines rollstuhlgerechten WCs in einer öffentlichen Einrichtung wie einer Bibliothek, sollte mit einem Zylinder für Euroschlüssel ausgestattet sein, den die meisten Rollstuhlfahrer✶innen besitzen.


                    	 
                      Wie auf den Verkehrsflächen in der Bibliothek ist es wichtig, auch vor Sanitärobjekten Bewegungsflächen von 1,50 × 1,50 m bereitzustellen.


                    	 
                      Ein WC sollte möglichst von beiden Seiten angefahren werden können, da Nutzer✶innen nicht immer von der gleichen Seite aus dem Rollstuhl auf die Toilette wechseln können.


                    	 
                      Neben WC und Waschbecken sind sogenannte Stützklappgriffe anzubringen.


                    	 
                      Das Waschbecken muss unterfahrbar, 67 cm hoch oder sogar höhenverstellbar sein.


                    	 
                      Der Spiegel, z. B. über dem Waschbecken, sollte so angebracht oder zu neigen sein, dass man sich auch aus einer sitzenden Position heraus sehen kann.


                    	 
                      Bei der Waschbeckenarmatur sollte es sich um eine Einhebelarmatur handeln, die eine Temperaturbegrenzung von max. 45 °C ermöglicht, um u. a. versehentliche Verbrühungen zu vermeiden.


                  
 
                  Ein barrierefreier Toilettenbereich muss also für Menschen mit eingeschränkter Motorik selbständig nutzbar sein. Für Menschen mit Sehbehinderung ist besonders wichtig, eine gut wahrnehmbare, kontrastreiche Ausschilderung und entsprechende Einrichtung der WCs anzubieten. Damit ist nicht nur dieser Personengruppe, sondern allen Menschen geholfen.
 
                 
               
              
                Abschließende Gedanken
 
                Diese kompakte Auflistung zeigt, wie umfangreich und vielfältig das Thema ist; eine tiefergehende Betrachtung würde den Umfang des vorliegenden, einführenden Beitrags sprengen. Es gibt einiges an Literatur, wie z. B. DIN-Normen (DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude,7 DIN 67700 Bau von Bibliotheken und Archiven – Anforderungen und Empfehlungen für die Planung8), welche von Fachleuten zu Rate gezogen werden, um eine barrierefreie Bibliothek zu bauen und einzurichten. Besonders hilfreich ist es darüber hinaus, mit Betroffenen-Verbänden zusammenzuarbeiten.
 
                In Bestandsgebäuden ist es nicht immer möglich, alle genannten Bereiche barrierefrei umzusetzen oder zu gestalten. Wenn doch auch nur ein Teil davon Anwendung findet, verbessert dies bereits den aktuellen Stand. Bei einem Neubau ist es selbstverständlich erstrebenswert, den Zugang und die barrierefreie Nutzung für ALLE sicherzustellen. Dies wird bereits durch gesetzliche Vorgaben geregelt.
 
               
            
 
             
              
                Autorin
 
                Anja Thimm studierte Innenarchitektur an der Hochschule Trier. Nach ihrem Abschluss und einem Ausflug in die Welt der Büroplanung berät sie seit 2016 Öffentliche Bibliotheken in ihrer Tätigkeit bei der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW zu den Themen Bau und Einrichtung. Ebenfalls seit 2016 ist sie Mitglied der Facharbeitsgruppe Bau und Einrichtung der Fachstellenkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland.
 
                Die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken des Landes NRW steht allen Öffentlichen Bibliotheken und ihren Trägern in Nordrhein-Westfalen als Förder- und Beratungsstelle zur Verfügung. Sie unterstützt die kommunalen Bibliotheken dabei, ihre vielfältigen Funktionen als Bildungs- und Informationszentrum sowie Dritten Ort zeitgemäß und erfolgreich erfüllen zu können. Zu ihren Aufgaben gehört es, Konzepte und Programme für Öffentliche Bibliotheken zu entwickeln und zu vermitteln sowie Bibliotheken in allen fachlichen Bereichen zu beraten und zu unterstützen.
 
              
 
            
 
            
              Notes

              1
                Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen: https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/ (30.05.2024).

              
              2
                DIN 18040-3 Rampen, Aufzüge, Treppen: https://nullbarriere.de/din18040-3-rampe-aufzug-treppe.htm (30.05.2024).

              
              3
                Barrierefrei Bauen – DIN EN 81-70 Aufzüge Ausgabe 2022-12: https://nullbarriere.de/aufzug-abmessung.htm (30.05.2024).

              
              4
                Siehe DIN EN 1729-1:2016-02: Möbel – Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen – Teil 1: Funktionsmaße: https://nullbarriere.de/kindermasse.htm (30.05.2024).

              
              5
                Vgl. hierzu auch den Beitrag 7.6 von Hoffmann-Wagner in diesem Band.

              
              6
                Deutscher Schwerhörigenbund e. V. (DSB): Induktive Höranlagen. https://www.schwerhoerigen-netz.de/induktive-hoeranlagen/?L=0 (30.05.2024).

              
              7
                DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude. https://nullbarriere.de/din18040-1.htm (29.05.2024).

              
              8
                DIN 67700 Bau von Bibliotheken und Archiven – Anforderungen und Empfehlungen für die Planung. Baunormenlexikon. https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-67700/d4655e3c-d2ed-4223-b636-57a0f08cb7b4 (29.05.2024).

              
            
           
           
             
              Die beste Barrierefreiheit ist die, die man als solche gar nicht erkennt
 
            

             
              Jochen Usinger 
              
 
            
 
             
              Gebäude zu planen, sei es als Neubau oder als Umbau hat mannigfaltige Abhängigkeiten, die es zu bearbeiten und zu überprüfen gilt, um ein stimmiges, ganzheitlicher Ergebnis zu erzeugen. Bibliotheken sind heutzutage immer als Dritte Orte konzipiert, so dass die Aufenthaltsqualität eine besonders große Rolle spielt. An oberster Stelle sollte daher immer der Entwurf stehen, der baukünstlerische Aspekt. Auch sind Bibliotheken kein Massenprodukt, wie wir es aus anderen Branchen als Franchise Lösungen kennen, heißt, sie sollten immer einzigartig und genau für diesen Ort erdacht werden.
 
              
                Die Grundlagen
 
                Ausgehend vom ersten Ansatz, dem Planungsrecht und darauf aufbauend den baurechtlichen Aspekten, ergeben sich zahlreiche andere Aufgaben, die zwingend zu erfüllen sind, wie die Statik, der Brandschutz, der Schallschutz, der Wärmeschutz, seit einiger Zeit auch die Nachhaltigkeit und eben auch die Barrierefreiheit. Die Reihe ließe sich endlos fortsetzen. Für Planer✶innen ist es heute unabdingbar geworden, die Barrierefreiheit in den Planungsprozess einzubinden, da sie in den Landesbauordnungen der Bundesländer klar vorgeschrieben ist. Gebäude müssen immer nach den sogenannten anerkannten Regeln der Technik entworfen werden und dafür bieten in Deutschland in erster Linie die DIN-Normen die Grundlage, neben anderen Werken wie zum Beispiel den Arbeitsstättenrichtlinien oder weiteren Richtlinien und Verordnungen.
 
                Die für die Barrierefreiheit wichtigste geltende gesetzliche Grundlage, die DIN 18040, besteht aus drei Teilen: Teil 1 für öffentlich zugängliche Gebäude, Teil 2 für Wohnungen und Teil 3 für öffentlichen Verkehrs- und Freiraum. Somit sind Bibliotheken eindeutig dem Teil 1 und in Teilen auch dem Teil 3 zuzuordnen.
 
                Die entwerfenden Planer✶innen setzen sich aus vier Berufsgruppen zusammen, die alle gemeinsam in den ländereigenen Architektenkammern organisiert sind, als da sind die Verantwortlichen für die Stadtplanung, die Architektur wie auch die Verantwortlichen für die Innen- und Landschaftsarchitektur. Je größer das Bauvorhaben, desto mehr Planer✶innen sind an dem gesamten Werk beteiligt. Nur mit einer Eintragung in die jeweilige Liste der Kammer1 darf man den Titel führen und, das ist entscheidend, da nur diese den meist notwendigen Bauantrag einreichen dürfen.
 
                Somit ist klar geregelt, dass die Barrierefreiheit nicht am Ende eines Entwurfes appliziert und ergänzt wird, sondern es gilt, sie grundsätzlich von Beginn an mitzudenken. So weit so gut, was den Neubau anbetrifft. Beim Bauen im Bestand sieht es etwas anders aus, da Barrierefreiheit noch eine vergleichsweise neue Planungsdisziplin ist und hier Abweichungen erlaubt werden. Eingeführt und fest verankert in der Bauordnung ist das Thema „Barrierefreiheit“ in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahre 2018. Die Barrierefreiheit hat in der Zwischenzeit den gleichen Stellenwert erlangt wie der zu planende Brandschutz oder die nachzuweisende Standsicherheit, umgangssprachlich meist Statik genannt. Eine sogenannte Grundleistung also, die es nicht in Frage zu stellen gilt. Bei derartigen Sachverhalten gibt es immer verschiedene, alternative Lösungsansätze miteinander zu vergleichen und abzustimmen. Eine prozesshafte Entwicklung die bei den Planer✶innen in den Leistungsphasen Vorplanung und Entwurfsplanung immer genauer zu entwickeln und am Ende in der Leistungsphase 5, der Ausführungsplanung, zur Baureife zu konstruieren ist.
 
                Beim Neubau ist die DIN 18040 strikt einzuhalten. Beim Bauen im Bestand und gerade auch bei Denkmälern gilt es die Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Das bedeutet, dass Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik mit klar ausformulierter Begründung im Antragsverfahren sehr wahrscheinlich genehmigt werden. Es gilt immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die mit der Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall abzustimmen ist. Noch gilt, zumindest in NRW, dass Barrierefreiheit im Bestand nur dann nachgerüstet werden muss, wenn nach § 59 der Landesbauordnung akute Gefahrabwehr besteht oder im Rahmen wesentlicher Änderungen am Gebäude, also nicht an der Ausstattung und Möblierung, ein Bauantrag gestellt werden muss, der dann von der Bauaufsicht zu entscheiden ist. Je mehr Erfahrung vorliegt, je mehr man sich in den Projekten mit diesem Themenbereich auseinandergesetzt hat, umso schneller ist man am Ziel, da man im Abstimmungsprozess gerne auf abgeschlossene und abgenommene Bauvorhaben verweisen kann. Genauso wie bei den ersten Vorplanungen Brandschutzsachverständige oder Tragwerksplaner✶innen hinzugezogen werden, um die Machbarkeit zu bewerten, so geschieht dies auch bei der Barrierefreiheit.
 
                Hier gibt es zwei Optionen: Entweder wird ein zusätzliches Sachverständigen- oder Planungsbüro beauftragt, das sich ausschließlich um die Barrierefreiheit kümmert, oder, und so handhaben wir es, im Rahmen unserer Vorplanung, der Leistungsphase 2, wird die jeweils für Barrierefreiheit zuständige Institution des meist öffentlichen Auftraggebers hinzugezogen und wir beraten sie. Hierbei kann es passieren, dass es Besprechungen gibt, bei denen mehrere Personen am Tisch sitzen, sei es eine Person, die einen Rollstuhl nutzt, schwerhörig oder blind ist. Auch Probeaufbauten, um beispielsweise Gangbreiten zu simulieren, haben sich bewährt, wenn beim Bestandsgebäude mit unveränderlichen Stützenabständen die Regalgänge nicht das ideale Maß aufweisen. Frühzeitige und offen ausgetragene Abstimmungen vermeiden teure Nachbesserungen.
 
                Viele Städte, Denkmalbehörden, große Institutionen wie Universitäten haben oft eigene umfangreiche Hinweise niedergelegt, die zur Planung eine sehr gute Grundlage für die jeweilige Auslegung der DIN bilden. Ein Praxishinweis der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen schreibt beispielsweise:
 
                 
                  Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden Anlage nach § 49 Absatz 2 ist von Seiten der zuständigen Bauaufsichtsbehörde der oder dem zuständigen Behindertenbeauftragten oder der örtlichen Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu Aspekten der Barrierefreiheit zu geben.2
 
                
 
                Nach unserer Erfahrung ist dies sehr zu empfehlen.
 
                In der DIN 68800, also der gültigen DIN für Planung und Bau von Bibliotheken und Archiven, werden keine besonderen Hinweise zu diesem Thema gegeben, sondern es wird ganz allgemein auf die jeweilige landeseigene Bauordnung verwiesen, die für Einrichtungen des Kultur- und Bildungswesens Barrierefreiheit vorschreibt.
 
                Beim Bauen im Bestand gilt: Je älter ein Gebäude, desto weniger Barrierefreiheit ist vorhanden. Hier gilt es, möglichst viel Barrierefreiheit mit vertretbarem Aufwand nachzurüsten. Denkmäler haben mehr denn je die Aufgabe, Identifikationspunkte einer Stadt zu sein. Oft werden sie deshalb als Bibliothek genutzt oder umgenutzt. In § 9.3 des Denkmalschutzgesetzes des Landes NRW ist geregelt, dass die Barrierefreiheit angemessen zu berücksichtigen ist, eine sehr harmonische Formulierung. Generell gilt es, Denkmäler mit Respekt zu behandeln und sind daher immer eine Einzelfallentscheidung nach Abstimmungsprozessen. Oberstes Ziel ist nach Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen und damit Barrierefrei-Experte, immer, dass barrierefrei als inklusiv für alle gelten muss, eine sehr demokratische Denkweise.
 
                Steht ein Gebäude unter Denkmalschutz wird jeder Eingriff, jede Veränderung, egal für welchen Zweck und Hintergrund ein Thema, das mit den zuständigen Denkmalbehörden abzustimmen ist. Planer✶innen, die schon häufig Denkmäler instandgesetzt, umgebaut oder saniert haben, können in der Regel sehr gut abschätzen, was möglich ist. Im Idealfall ist man als Planer✶in selbst eine im übertragenen Sinn denkende Person der Denkmalpflege. Dann wird alles einfacher und schneller. Und dennoch hängt es hier sehr stark vom Abstimmungsprozess mit den jeweiligen Verantwortlichen der Denkmalbehörde ab.
 
               
              
                Der Planungsprozess und Projektbeispiele
 
                Wie entsteht nun eine barrierefreie Planung einer Bibliothek oder die Modernisierung einer bestehenden Bibliothek? Bibliotheken sind generell öffentlich und müssen barrierefrei geplant werden. Beim Bauen im Bestand können, wie oben bereits erwähnt, auch Abweichungen zur Genehmigung kommen, wenn sie hinreichend und nachvollziehbar begründet werden. Bei der Erstellung von Brandschutzkonzepten sind begründete Abweichungen die Regel, so auch bei der Barrierefreiheit.
 
                
                  Mediothek Krefeld
 
                  Das Büro UKW Innenarchitekten aus Krefeld beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Bibliotheken. Unser erstes Projekt war die Planung der Ausstattung des Neubaus der Mediothek in Krefeld.3 Dieses Gebäude ist insofern einzigartig, da die Architekten, das Büro HPP Architekten aus Düsseldorf, die sogenannte vertikale Erschließung des Gebäudes, also das Erreichen des nächsten Geschosses, primär über Rampen geplant hatten. Die Mediothek ist immer noch eine Besonderheit im Bibliotheksbau, da sie durchgängig bis ins zweite Obergeschoss über Rampen erschlossen wird, neben notwendigen Treppen und Aufzügen, eher versteckt im Hintergrund. Wenn die Geometrie eines Gebäudes es zulässt, wäre dies immer zu empfehlen, da sich durch die Rampen ein großzügiges Raumerlebnis entwickelt. Fast unbemerkt erreicht man hier das nächste Geschoss. Die DIN 18040 schreibt die maximale Steigung und Länge von Rampen vor. Daher ergibt sich zwangsläufig eine Aneinanderreihung von einzelnen Zwischenebenen statt Geschossen. Schwierig für die Anordnung der Mediengruppen, aber sehr spannend als Innenraum. Der Normalfall für die vertikale Erschließung sind Aufzüge, die mit sehr wenig Platzbedarf auskommen. Zur Verdeutlichung: Ein barrierefreier Aufzug benötigt mindestens eine Kabinengröße von 1,10 Meter mal 1,40 Meter, zuzüglich Konstruktionsflächen. Eine Rampe hingegen, bei einer beispielsweise angenommenen Geschosshöhe von 4 Metern wäre nach DIN 18040 inklusive der notwendigen Zwischenpodeste rund 83 Meter lang. Also eher selten umsetzbar. In Krefeld hatten wir seinerzeit spezielle, vom TÜV geprüfte Bücherwagen zu entwickeln, die selbstbremsend waren, damit sie nicht unversehens eine lange Rampenstrecke hinunterrollen und im schlimmsten Fall hätten Menschen verletzten können.
 
                  
                    Öffentliche Bibliothek Verl
 
                    Die Modernisierung der Öffentlichen Bibliothek in Verl, einer 25 000 Einwohner Stadt in Westfalen, sollte als Open Library erfolgen. Eine Maßnahme, die neben den rein bibliothekarischen Aspekten vor allen Dingen bei der Barrierefreiheit einige Planungsleistungen fordert. Das Ziel des freien Zugangs und der absolut eigenständigen Nutzung ohne fremde Hilfeleistung einer Institution ist an bestimmten baulichen Stellen oft schwer umzusetzen, besonders dann, wenn wir uns im Bestandsbau befinden und nicht komplett neu planen. Das generelle Thema der „Erschließung“, das eigentlich banal klingende Thema „Türen“ und deren Bedienbarkeit, das Thema „Entfluchtung im Notfall“ und das Thema „Zugänglichkeit der Sanitärräume“ waren hier trotz der Lage im Erdgeschoss eine Herausforderung. Die Grundfläche des Gebäudes besteht aus drei Flächen, die jeweils rechtwinklig zueinander angeordnet sind. Schon bei der ersten Besichtigung war klar, dass die dritte Fläche im Fachwerkhaus die Kinderbibliothek werden sollte, da es sich anbot, das Fachwerk zur Installation eines Lesenetzes zu nutzen, eine Entscheidung, die sich wirklich auszahlte.
 
                    In verschiedenen, alternativen Planungsdurchgängen und unter Berücksichtigung der technisch möglichen Orte für einen barrierefreien Sanitärraum ergab sich zunächst nur eine Position im Fachwerkhaus. Allerdings musste auch diese Option entfallen, weil hier ein paar Zentimeter Raumhöhe nach gültiger Bauordnung fehlten. Somit war die einzige Option, ein vorhandenes WC im ersten Obergeschoss, in unmittelbarer Nähe der Büros der Bibliothek barrierefrei herzurichten. Es ist so manches Mal durchaus komplex, ein barrierefreies WC einzuplanen. Der Aufzug war nutzbar, allerdings mussten die Türen des notwendigen Treppenhauses zur Erschließung der Sanitärräume dem Brandschutzkonzept folgend komplett umgebaut werden, damit sie nun auch der DIN 18040-1 entsprechen. Die vorgeschriebene Notfallalarmierung, im Normalfall an einer Theke oder im Büro ankommend, muss im Open-Library-Betrieb an anderer Dienststelle alarmieren.
 
                    Hier sind Abstimmungsgespräche bereits im Vorfeld mit der Bauaufsicht und Beteiligten unabdingbar, damit der Umbau am Ende auch abgenommen wird. Auch muss jeder Fluchtweg und Notausgang barrierefrei geplant werden, also sind Breite und Öffnungsmechanismen zu beachten. Bei allen Warneinrichtungen, die für Notfälle einzurichten sind, gilt bei der Barrierefreiheit generell das Zwei-Sinne-Prinzip, also nicht nur die visuelle Erkennbarkeit, sondern auch immer ein akustischer Signalgeber. Eine gute und nachvollziehbare Verordnung.
 
                    Neben der Ertüchtigung des Gebäudes für Rollstühle und Kinderwagen sind auch Rollatoren zu berücksichtigen. Das ist besonders bei Theken und Sitzgelegenheit en zu beachten. Abbildung 1 zeigt, wie wichtig die Unterfahrbarkeit der Sitzfläche ist, um als Rollatornutzer✶in sicher sitzen zu können.
 
                    
                      [image: Person mit Rollator sitzt auf einer an der Wand befestigten Sitzbank. Die Räder des Rollators passen unter den Sitz.]
                        Abb. 1: Unterfahrbare Sitzbank mit Platz für Rollator (Grafik: UKW Architekten).

                     
                    Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind alle Maßnahmen zur Erzielung der Barrierefreiheit in Zeichenform und in Textform darzustellen und zu erläutern. Alle Aspekte, angefangen vom barrierefreien Parkplatz über die akustischen Hilfsmittel bis zum taktilen Leitelement sind hier ablesbar. Beim zuletzt genannten haben wir bisher immer eine Theke als Zielpunkt fixiert, da hier, natürlich nur im Personal-gestützten Betrieb, eine Ansprechperson notwendige Auskunft und Hilfestellung geben kann.
 
                    Im Planungsprozess sind nahezu alle relevanten Aspekte wie zum Beispiel Gangbreiten und Wendeplätze prüfbar und vermeiden so unbeabsichtigte Fehler. Selbstverbucher, OPAC und andere Geräte sind entweder in verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar zu planen. Theken und Tische müssen, zumindest teilweise, unterfahrbar sein. Nach unserer Erfahrung sind Rollstuhlnutzer✶innen das seitliche Anfahren gewohnt.
 
                   
                  
                    Bibliothek Oberhausen-Sterkrade
 
                    Die Bibliothek in Oberhausen-Sterkrade ist ein Umbau einer lange leerstehenden Sparkassenfiliale. Im Umfeld befinden sich zahlreiche Seniorenresidenzen, sodass hier eine „Bibliothek der Generationen“ entstand, die natürlich weitmöglichst barrierefrei sein sollte. Viele Einbauten der ehemaligen Sparkasse wurden aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Kostenersparnis übernommen, so der komplette Windfang mit vorhandenen automatischen Türanlagen oder die Deckenbekleidung, die zwar schadstoffsaniert werden musste, aber eine hervorragende raumakustische Wirkung hat. Wir haben im Laufe der Planung zahlreiche, auch kleine Features im Sinne der Barrierefreiheit entwickelt, so dass diese Bibliothek nach beinahe zehn Jahren immer noch als Vorbild eines öffentlichen Umbau-Projektes dient (s. Abb. 2).
 
                    
                      [image: Vier Abbildungen untereinander zeigen Personen sitzend und stehend an Informationstheken. Die Ansicht ist von der Seite und von oben.]
                        Abb. 2: Mit einer offenen Gestaltung ist der Tisch für alle Menschen gleichermaßen gut nutzbar. (Foto: Jens Kirchner).

                     
                   
                  
                    Lernort Universität Mannheim
 
                    Im Jahre 2014 haben wir nach einem kleinen vorgeschalteten Wettbewerb für die Universität Mannheim im Schloss Mannheim einen Lernort planen dürfen. Auch hier spielte die Barrierefreiheit eine große Rolle. Und so hier sind wir nach dem Grundsatz vorgegangen, dass die beste Barrierefreiheit die ist, die man als solche gar nicht erkennt. So sei an dieser Stelle ein Tisch erwähnt, der sowohl für die Menschen, die auf einem loungigen Podest sitzen, nutzbar ist, wie auch für Rollstuhlnutzer✶innen, die den auskragenden Teil der Tische nutzen, geeignet ist (siehe Abb. 3). Dies nur als kleines Beispiel wie unscheinbar intuitiv und somit inklusiv Barrierefreiheit sein kann.
 
                    
                      [image: Planungsskizzen aus verschiedenen Perspektiven (von der Seite, von oben) zeigen verschiedene Beratungssituationen, sitzend und stehend.]
                        Abb. 3: Planung der Theke für die Bibliothek Oberhausen-Steckrade (Grafik: UKW Innenarchitekten).

                     
                    Es sollten hier möglichst viele Lernplätze mit einer hohen raumakustischen Anforderung und Gruppenbildung geplant werden. Dies wurde durch starke Zonierungen und viele absorbierende Materialien geschaffen. Nicht nur die Polster, auch die mikroperforierten Holzflächen tragen dazu bei.
 
                   
                  
                    Fahrbibliotheken
 
                    Wenn auch kein Gebäude im Sinne eine Landesbauordnung, aber unter dem Aspekt der Barrierefreiheit trotzdem interessant sind zwei Fahrbibliotheken, die durch unser Büro geplant wurden. Eine besondere Herausforderung war die Planung einer Fahrbibliothek für die Stadtbibliothek Münster (Fertigstellung 2013). Neben einer ungewohnt modernen
 
                    Gestaltung außen wie innen, wurde auch diese kleine öffentliche Bibliothek so barrierearm wie möglich entwickelt. Am Heck des großen Kastenwagens fährt an jeder Haltestelle ein elektrisch betriebener Kubus aus, der neben einer Treppe auch einen Lift hat, um Rollstuhlnutzer✶innen oder gehbeeinträchtigten Personen den Zugang zu ermöglichen. Die im Innenraum befindliche, mittig angeordnete Sitzbank ist auf bodenbündigen Schienen montiert und kann mit wenigen Handgriffen zur Seite geschoben werden.
 
                    Eine weitere weitgehend barrierefreie Fahrbibliothek wurde 2016 für die Stadtbibliothek Hannover entworfen, jedoch kam diese nicht zur Umsetzung. Dennoch zeigen die Zeichnungen (Abb. 3) den hohen Anspruch an Barrierefreiheit. Anders als bei der Fahrbibliothek Münster ist der Innenraum dieses Fahrzeuges, ein sogenannter Innenlader, dessen sehr hoher Innenraum zwischen den Radaufhängungen positioniert ist, deutlich tiefer als beim Beispiel Münster. Daher konnte hier eine einfache Rampe als Zugang gewählt werden. Die Kosten des Fahrzeuges wären hier dennoch höher gewesen.
 
                    
                      [image: Gezeichneter Schnitt der Fahrbibliothek mit Rollstuhlrampe, Buchregalen und Leseecke hinten und Arbeitsplatz vorn.]
                        Abb. 4: Querschnitte und Grundriss der Fahrbibliothek (Grafik: UKW Innenarchitekten).

                     
                    Die Geometrie des Raumes erlaubte es aber, in drei verschiedenen Ebenen zu planen, was zu einer sehr hohen Aufenthaltsqualität geführt hätte: 1) Eine obere Ebene, die eine Sitztreppe werden sollte, ist ideal für Gruppen, 2) eine kleinere obere Ebene auf einem Radkasten als Lesehöhle und 3) der Hauptraum, durch die Rampe perfekt barrierefrei erreichbar und an nahezu alle Funktionen angeschlossen inklusive Verbuchung und Rechercheplatz. Die Zugänglichkeit ist im Gegensatz zum Beispiel Münster nicht nur als barrierearm, sondern als barrierefrei nach DIN 18040 einzustufen. Jedoch ist eine Fahrbibliothek kein Bauwerk, welches einer Landesbauordnung zu entsprechen hat. Hier gilt also der Anspruch der Verhältnismäßigkeit und der Risikobewertung der Nutzer✶innen, zeigt aber die Vielfältigkeit des Themas.
 
                   
                 
               
              
                Grundsätzliche Überlegungen
 
                Jedes Projekt ist anders und doch gilt es immer wieder, Grundsätze einzuhalten, die sich aus dem Baurecht ableiten und zudem auch die allgemeine, unspezifische Nutzbarkeit einer öffentlichen Einrichtung verbessern. Nachfolgende Themen sind immer vorrangig zu beachten, wobei bei allen Punkten auch der Verwaltungsbereich der Bibliothek in die Überlegungen einbezogen werden sollte:
 
                
                  	 
                    Orientierung im Gebäude: Eine mit wenigen Augenblicken erfassbare Umgebung hilft allen Besucher✶innen zur Orientierung. Es gilt, Blickachsen zu entwickeln, die sich der Architektur des Gebäudes unterordnen. Alle Wege und Gänge müssen breit genug und schwellenfrei sein. Hier arbeiten Architektenbüro und Brandschutzsachverständige eng zusammen, da die Hauptgänge auch die Hauptfluchtwege sind. Hauptgänge sind so breit zu dimensionieren, dass auch Gegenverkehr möglich ist.


                  	 
                    Bedienbarkeit von Türen und Ausstattungsgegenständen: Diese muss barrierefrei angepasst werden, damit Rollstuhlnutzer✶innen, aber eben auch Kinder besser zurechtkommen. Das betrifft beispielsweise auch die Höhe der Handläufe an Treppen oder des Bedientableaus für Aufzüge.


                  	 
                    Übergänge im Boden: Diese dürfen nach DIN nicht höher als 20 mm sein, um barrierefrei zu gelten.


                  	 
                    Sanitärräume: Bei der Barrierefreiheit stellen wir beim Bauen im Bestand immer wieder fest, dass die Positionierung und Erreichbarkeit der Sanitärräume oft Teil einer schwer zu lösenden Planungsleistung ist, da diese einerseits barrierefrei und gleichzeitig auch mit der notwendigen Haustechnik versorgt werden müssen. Abwasser- und Lüftungsführung sind hier oft aufwendig.


                  	 
                    Open Library: Wenn die Anforderung einer Open Library hinzukommt, wird es noch schwieriger. Da es sich bei Sanitärräumen um feste, nicht flexible Räumlichkeiten handelt, anders also als die lose Möblierung, ist dieser Aspekt ungemein wichtig zu Beginn einer jeden Planung zu beachten. Die Hilfe im Notfall ist hier grundsätzlich zu klären, und dies auch nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. Ein Thema also, welches direkt zu Beginn eines Planungsprozesses entschieden werden sollte.


                  	 
                    Raumakustik: Bibliotheken sind generell Orte des Lernens, des Austausches, der Kommunikation und des Erlebens, eben dritte Orte, die unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen erfüllen sollten. Nicht grundlos sind die Bereiche für Kinder in öffentlichen Bibliotheken meist akustisch etwas abgekoppelt. Grundsätzlich ist aber neben dem Anspruch der Barrierefreiheit eine gut geplante Raumakustik empfehlenswert. Die DIN 18041, Hörsamkeit von Räumen, ist eine sehr hilfreiche Grundlage für eine gute Planung, nicht nur damit schwerhörige Menschen mit Hörgeräten gut zurechtkommen, sondern damit alle das Gefühl eines akustischen Wohlgefühls haben. Induktive Hörschleifen sind für Menschen mit Höreinschränkung nach DIN immer noch vorgeschrieben, technisch allerdings überholt, da das Smartphone in Verbindung mit entsprechenden Apps hier viel einfachere und bessere Dienste anbietet. Das sollte also mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt werden, da eine nachträgliche Installation einer Hörschleife unter dem Bodenbelag zu aufwändig wäre. An Infotheken genügen mobile Geräte als Hörverstärker.


                  	 
                    Möblierung: Eine flexible, ergonomisch unterstützende Möblierung ist bei den Sitzgelegenheiten zu beachten, damit genügend hohe, das heißt mindestens 45 cm hohe Sitzgelegenheiten vorhanden sind. Diese müssen mit genügend Armlehnen, die ein Aufstehen wesentlich unterstützen, sowie Rückenlehnen ausgestattet sein und eine leichte Unterfahrbarkeit für Rollatoren bieten.


                  	 
                    Vertikale Erschließung: Plattformlifte erscheinen beim Bauen im Bestand oft als ideale Lösung, um einige Stufen zu überwinden, bei denen sich ein echter Aufzug nicht lohnt. Wir versuchen, wo immer möglich, diese Option zu vermeiden. Erster Grund ist hier eher ästhetischer Natur. Diese Lifte zeigen eindeutig die Erscheinung einer barrierefreien Nachrüstung. Es gibt unseres Wissens keine, und wir haben hier schon viel recherchiert, die gestalterisch, architektonischen Ansprüchen genügen. Hinzu kommt, dass sie in der Regel für mechanische Rollstühle geeignet sind, für elektrische Rollstühle oder Kinderwagen, Scooter oder dergleichen meist zu klein sind. Durch die daher meist sehr seltene Nutzung sind sie häufig defekt und verursachen zudem regelmäßige Wartungskosten. Die immer noch beste, allerdings schwieriger zu planende Alternative bleibt die Rampe.


                  	 
                    Schilder: Sobald im Rahmen der Entwicklung eines Leitsystems in der Bibliothek eine Türbeschilderung vorgesehen ist, ist auch hier mit dem Betreiber des Gebäudes abzustimmen, ob eine kontrastreiche Beschriftung genügt oder ergänzend eine prismatische Schrift und Brailleschrift gefordert werden. Bisweilen wird auch ein ertastbarer Grundriss der Bibliothek für blinde Personen gewünscht.


                  	 
                    Taktile Leitstreifen: Das meist letzte, wenn nicht festes Teil des Bodenbelags, handwerkliche Gewerk in diesem Zusammenhang ist die Montage der taktilen Leitstreifen auf dem Boden für schwer sehbehinderte Menschen. Auch dies sollte unbedingt vorab im Planungsprozess geklärt sein, um unschöne Überraschungen zu vermeiden.


                
 
                Aus der Erfahrung unserer Projekte können wir eindeutig berichten, dass die Bewegungseinschränkung die größte Hürde ist, gefolgt von der Akustischen. Seheinschränkungen sind in der Regel einfacher zu begegnen. Auch hier kann eine DIN helfen, die DIN 32975. Die wichtigsten Parameter sind die Kontrastbildung und die Beleuchtung. Heißt, alle funktional wichtigen Elemente, sollten architektonisch nicht versteckt angeordnet werden und sich außerdem auch farblich von Umfeld abheben. Hinzukommt die Lichtführung. Wir alle kennen das Sprichwort: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und genau dies ist das wichtige Merkmal, dass Schattenwurf Plastizität und Kontrast erzeugt. Das allerbeste Licht ist das natürliche Tageslicht, da es durch den permanenten, tageszeitlichen Wechsel und die Lichtfarbe generell das am stärksten aktivierende Licht darstellt. Die ergänzend unbedingt notwendige künstliche Beleuchtung zu planen, sollte in einer Bibliothek auf keinen Fall nur unter rein funktionalen, technischen Aspekten, wie vorgeschriebenen Mindestlichtstärken in Lux oder rein elektrischen Aspekten geplant werden. Künstliche Beleuchtung ist einer der wichtigsten Faktoren in Innenräumen, die zu einer guten ­Aufenthaltsqualität führen können. Mit der Beleuchtung lassen sich sehr gute unterschiedliche Zonen und Bereiche schaffen, die im Sinne des Dritten Ortes unterschiedliche Aufenthaltsqualitäten erzeugen. Ein wunderbares Werkzeug guter Gestaltung.
 
               
              
                Fazit
 
                Architektonische Planung sollte immer anspruchsvoll sein, um nicht belanglos und austauschbar zu wirken. Durch die aktuell immer stärker in den Vordergrund rückenden Aspekte der Nachhaltigkeit wird dies nochmal komplexer, aber auch spannender. Bestehende Gebäude umzunutzen oder zu modernisieren für eine gute Bibliothek im Sinne des Dritten Ortes ist allein schon eine großartige Idee. Die besondere, architektonische Entwurfsidee, die auf einem gut überlegten bibliothekarischen Konzept beruht, sollte konzeptionell gedacht, entwickelt und bis zum Ende der Projektdurchführung beibehalten werden. Alle weiteren Aspekte, seien es beispielsweise Statik, Brandschutz, Sicherheit und natürlich auch die Barrierefreiheit sollten unbedingt eine untergeordnete Rolle spielen. Nicht um sie abzuwerten, sondern eher, um sie nicht zu vordergründig sichtbar werden zu lassen. Erst dann werden sie selbstverständlich und sind Teil der Gestaltung.
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              Das Thema „Barrierefreiheit“ im Bau, in der Sanierung und im Betrieb von Bibliotheken soll in seiner großen argumentatorischen Spannweite platziert werden: die menschenrechtliche Dimension fokussiert die Rechte von Menschen mit Behinderung auf uneingeschränkte, diskriminierungsfreie Teilhabe an Bildung und Kultur. Und der Zugang über das Universal Design verweist auf die Chance, dass ein konsequentes Mitdenken der Kategorie Barrierefreiheit das Produkt, hier also eine Bibliothek, für Alle komfortabler und besser nutzbar machen kann. Konkrete Beispiele – ausdrücklich über den Ad-hoc-Ansatz der Schwellenlosigkeit und der Rampen hinaus – sollen die Komplexität und auch die innere Widersprüchlichkeit des Themas beleuchten. Ein partizipativer und interdisziplinärer Diskurs aller Beteiligten ist dringend angezeigt.
 
              
                Bibliotheken als spezifische Bildungsbauten
 
                Die gesellschaftliche Bedeutung von öffentlichen Bibliotheken und die Vielfalt der potentiellen Wirkungsbereiche wurden und werden national und international ausführlich beschrieben. So betont u. a. das IFLA-UNESCO Manifest für öffentliche Bibliotheken 2022 insbesondere den Beitrag von Bibliotheken bei der Umsetzung des Rechts „auf Bildung, die Teilhabe an der Wissensgesellschaft und am kulturellen Leben der Gemeinschaft“ (IFLA-UNESCO 2022, 310). Als Kernaufgabenbereiche werden in diesem Zusammenhang „Information, Medienkompetenz [im englischsprachigen Original treffender: literacy], Bildung, Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und Kultur“ (311) genannt und insbesondere auf das grundlegende Ziel verwiesen, allen Menschen einen Zugang zu diesen Bereichen zu gewähren. Den Zusammenhang zwischen dem Zugang-für-Alle und der spezifischen (Selbst-)Verpflichtung der Staatengemeinschaft, die sich durch Ratifizierung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verschrieben haben, hat u. a. Felsmann (2019) hervorgehoben. Zugang-für-Alle heißt eben nicht Zugang (nur) für alle Menschen, die Treppen nutzen, die freundliche und kompetente Antwort der Bibliotheksfachkraft verstehen oder Printbücher lesen können.
 
                Die Fokussierung auf die wachsende Rolle Öffentlicher Bibliotheken im Bildungsbereich wird folgerichtig auch auf das Selbstverständnis der Architektur, des Neubaus, der Sanierung und des Betriebs von Bibliotheken übertragen. Eigenbrodt (2021) verbindet Lernen und Arbeiten in der „Lernwelt Bibliothek“, Werner (2022) umschreibt eine „Lernarchitektur“ und Busch (2022) gestaltet einen „Lern- und Bildungsraum Bibliothek“.
 
                Umso bedenklicher ist der Umstand, dass der Themenbereich Barrierefreiheit im Bildungsbau – wenn überhaupt – im Schneckentempo vorankommt. Zwar wird die normative Zielsetzung Inklusion in den Aufzählungen der Herausforderungen an zeitgemäße Bildungsbauten genannt (u. a. Pampe 2022, 194; Burow 2022, 223; Kricke u. a. 2018) – Eckpunkte für die infrastrukturelle Barrierefreiheit werden jedoch nicht vorgelegt. Hier ziehen sich die Protagonist✶innen auf die Position zurück, dass dies durch die umfangreichen Baunormen ausreichend geregelt ist. Das ist jedoch aus mehrfacher Sicht ein fataler Denkfehler. Normgebender Institutionen obliegt es nicht, Konzepte der Entwicklung inklusiver Bildungssysteme infrastrukturell vorzuzeichnen. Weiterhin gehen die einschlägigen DIN-Normen für das Barrierefreie Bauen in öffentlich zugänglichen Gebäuden (u. a. DIN 18040-1:2010) unzureichend auf die Spezifik von Bildungsbauten ein; die dort verankerten Regelungen für Begegnungsflächen in langen Fluren mag in Finanzämtern praktikabel sein – sie sind es nicht in Bildungsbauten, in denen z. B. in definierten Zeiten eine große Anzahl Lernender die Räume wechseln muss. Auch verlaufen die Prozesse der Anpassung an internationale Normen und wissenschaftliche Erkenntnisse eher langsam; die DIN EN 12464-1 hat – entgegen lange vorliegender Forschungsergebnisse – erst in der Fassung von 2021 einigermaßen zeitgemäße und inklusive Vorgaben für die Beleuchtungsstärke in Klassenzimmern (erforderlich 500 lx, modifiziert 1 000 lx) umschrieben (DIN EN 12464-1 2021, 71). Darüber hinaus steht eine Überarbeitung des Normensystems im Bereich des barrierefreien Bauens an, weil die europäische Barrierefrei-Norm DIN EN 17210: 2021-08 (eigentlich bis Angang 2024) eine Anpassung erzwingt.
 
                Aber ein Normsystem, selbst eines in die länderspezifischen Baugesetzgebungen vollständig übernommenes, bilden nur einen Teil der anerkannten Regeln der Technik ab. Hier gilt es, den Erkenntnisstand aus Wissenschaft und Handlungsfeld zusammenzuführen, bekannt zu machen und die Notwendigkeit der Anwendung (u. a. aus der UN-BRK angeleitet) immer wieder öffentlich zu artikulieren. Ein dementsprechender Aufschlag zum interdisziplinären und partizipativ ausgerichteten Diskurs wurde 2020 vorgelegt und soll folgend auf den Bildungsbau Bibliothek bezogen und spezifiziert werden. Für diesen Diskurs müssen im Handlungsfeld Bibliotheken die Vertreter✶innen unterschiedlicher Fächer (neben der Bibliothekswissenschaft auch Erziehungswissenschaft, Architektur, Lichttechnik, Akustik, Ergonomie, Gesundheitsmanagement u. a. m.) und unterschiedlicher Nutzendenrollen zusammenkommen.
 
                 
                  Folgt man der Idee von Bildungslandschaften und der Einbindung von Bildungsbauten in die Quartiere, ist eine breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger mitzudenken. Zentral ist auch hier die Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer mit Behinderung sowie deren Organisationen, Verbände und Initiativen. (Degenhardt 2020, 109).
 
                
 
                Die oft thematisierte Herausforderung der Partizipation bei der Bibliotheksbauplanung (u. a. Ilg / Zepf 2016; Werner 2022, 169–170) fokussieren dabei vornehmlich die Breite der (bisherigen) Nutzenden hinsichtlich ihrer Rolle: Leitung, Mitarbeitende, Nutzende. In den Beteiligungsverfahren fehlen aber allzu oft Menschen mit relevanten Diskriminierungserfahrungen, z. B. Menschen mit Behinderung, die in der bisherigen Konstruktion des Angebots teilweise oder vollständig ausgeschlossen waren; und zwar in allen drei Rollen! Es besteht die Gefahr, den Konstruktionsfehler der im Schulbau praktizierten „Phase Null“ zu kopieren: Das Team eines bisher eher exkludierenden Schulsystems soll „aus sich heraus“ inklusive Strukturen (und die dafür nötigen Eckpunkte einer infrastrukturellen Zugänglichkeit) diskutieren und in den Bauprozess einspielen. Das führt zu der Gefahr, dass über interne „Verhandlungsprozesse“ Stufenvorderkantenmarkierungen gegen einen Probenraum im Keller „getauscht“ werden (dazu u. a. Degenhardt 2020, 100–102). Eine Bürger- und Nutzendenbeteiligung, abgehalten in den Räumen einer nicht-zugänglichen Bibliothek, deren Einladung über eine barrierebehaftete Kommunikation erfolgte, kann nicht umfänglich partizipativ verlaufen. Partizipatives Gestalten über die Bibliotheksnutzendenforschung, die lediglich „bisherige“ Nutzendengruppen einbindet (so der Eindruck u. a. bei Ilg/Zepf 2016), wird eine inklusive Entwicklung eher schleppend und unzureichend voranbringen.
 
               
              
                Eckpunkte der infrastrukturellen Barrierefreiheit von Bibliotheksbauten
 
                
                  Gesamtheit aller baulichen Bestandteile betrachten
 
                  Die Ausführungen zur Zugänglichkeit von Bibliotheken fokussieren – nachvollziehbarerweise – stark auf deren spezifische Raumkonzepte: Buchsicherungsanlagen, Leseplätze, Freihandbereiche etc.
 
                   
                    Bei Bibliotheken (im Sinn eines eigenständigen Gebäudes) sind die Anforderungen an eine Elementare Barrierefreiheit in den jeweiligen Bestandteilen zur Anwendung zu bringen: von den PKW-Stellplätzen (vgl. 1.1), über die Gehwege (vgl. 1.2), den Eingangsbereich (vgl. 1.3) bis hin zu den Fluren (vgl. 1.4), Treppen und Aufzügen (vgl. 1.5 bis 1.8), Türen (vgl. 1.9) und Sanitäranlagen (vgl. 1.10 und 1.11). Auch sind Besprechungs-, Seminar-, Computer- sowie Kopier- und Scannerräume (vgl. 1.16 bis 1.18), Teeküchen (vgl. 1.21) und Ruheräume (vgl. 1.22) entsprechend zu gestalten. (Degenhardt 2020, 79; Verweise auf Kapitel im Buch)
 
                  
 
                  Diese Breite an Funktionen und Bestandteilen des Raums Bibliothek erzeugen eine Vielzahl unterschiedlicher spezifischer Anforderungen innerhalb eines komplexen Baus. Der Umfang dieser Anforderungen, bezogen auf die Spezifik einer Bibliothek (dazu u. a. Weber 2009; Marqua 2014; Voříšková 2016), führt zu der Notwendigkeit, diesen Themenbereich als grundlegendes Gestaltungskriterium für Bibliotheken zu verankern. Werner platziert den Bereich demfolgend auch in der Auflistung der neun grundlegenden Gestaltungskriterien von Bibliotheken, und fordert: „der Lernort Bibliothek muss […] im umfassenden Sinne barrierefrei zugänglich und auch verkehrsmäßig gut zu erreichen sein“ (2022, 166, Hervorhebung im Original).
 
                 
                
                  Erreichbarkeit
 
                  Ein Gebäude ist nicht umfänglich zugänglich, wenn man es nicht barrierefrei auffinden und erreichen kann. Das beginnt mit zugänglichen Informationen über die Bibliothek, deren Öffnungszeiten, das grundlegende und aktuelle Angebot, über die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, die genaue Lage der PKW-Stellplätze und weitere spezifische Vorkehrungen (z. B. im Sanitärbereich, im Umgang mit Assistenzhunden und für das Management von spezifischen Arbeitsplätzen) bereits in der digitalen Welt. Der „reale“ Zuweg muss durch normgerechte Beschilderungen visuell (über die gesamte Öffnungszeit hinweg und bei allen Witterungen) erkennbar sein, stufenlos und mit ausreichend Bewegungsflächen gestaltet und mit Bodenindikatoren (vom Verkehrsflächennetz bis zum ständig besetztem Infopoint oder dem nach dem Zwei-Sinne-Prinzip zugänglichem Infopoint) ausgestattet sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bodenindikatoren auch in den Sauberlaufzonen fortgeführt werden. Die Wegführung von Nutzer✶innen von Rollstühlen und Langstöcken sind dabei getrennt zu betrachten: Blinde Menschen können Treppen nutzen und müssen nicht über die Rampen geführt werden. Ausnahmen kann es im Kontext der Evakuierungsplanung geben, indem ein Leitsystem, z. B. bei unübersichtlicher Baustruktur, die visuelle Wegführung für Alle unterstützend übernimmt.
 
                  Wesentlich ist die Wegführung für Alle durch den Haupteingang. Die Schilder am Haupteingang, die die Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, auf einen Nebeneingang (und damit zumeist auf verschlungene Wege am Müll vorbei oder zum Lieferanteneingang) verweisen, waren in den letzten Jahrzehnten zwar üblich, aber schon immer diskriminierend.
 
                 
                
                  Orientierung
 
                  „Eine einfache, intuitive Orientierung stellt einen Mehrwert für alle dar. Die Grundlage dafür schafft die Grundstruktur des Gebäudes bzw. des öffentlichen Raums.“ (Voříšková 2016, 263) Dazu gehören u. a. „verständliche Raumfolgen, eine durchdachte Wegeführung […] [sowie] der Einsatz von Farbe, Materialität, Licht und Blickbeziehungen.“ (Voříšková 2016, 263). Kontrastfreie Ton-in-Ton-Farbkonzepte (u. a. Busch 2022, 291, 293, 295) und überbordender Einsatz von Glaswänden ermöglichen eine solche intuitive Orientierung nicht.
 
                  Der obligatorisch geforderte haptisch erfahrbare Übersichtplan und dreidimensionale Tastmodelle sind in ihrer Ausführung leider im Einzelfall Belege von Produkten Von-Sehenden-für-Sehende und damit mehr im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit nutzbar. Professionell erstellte und angebrachte Tastpläne erkennt man auch am Detail einer Halterung für den Langstock (u. a. Best 2021, 117). Hausinterne Leitsysteme müssen dem Zwei-Sinne-Prinzip folgen: tastbare Informationen an Handläufen und Braille sowie Pyramidenschrift als durchgängiger Bestandteil der Beschilderung. Aber auch die visuellen Informationen müssen in der Größe, dem Helligkeitskontrast (k > 0,7) und der Klarheit dem Ziel der Erkennbarkeit folgen (dazu u. a. DBSV 2016). Die Klarheit ist bei der Wahl der Schriftart noch weitestgehend akzeptiert und umgesetzt (Argumentationen und Informationen dazu u. a. auf der Internetplattform leserlich.info; DBSV o. J.). Dem gegenüber haben sich in den letzten Jahren zunehmend Piktogramme in zarter Linienform, manchmal auch mit visuell zu ergänzenden Teilen, als „attraktiv“ durchgesetzt. Deren Erkennbarkeit liegt jedoch bei Beeinträchtigung des Sehens aber auch bei ungünstiger Beleuchtung unter dem zu erreichendem Maß. Piktogramme müssen vollflächig gefüllt oder mit ausreichend dicker und kontrastreicher Linie gezeichnet und unter dem Aspekt der Nutzbarkeit auch schnell und intuitiv verstanden werden.
 
                 
                
                  Nutzbarkeit
 
                  Der Definition im Behindertengleichstellungsgesetz § 4 folgend gilt: Eine Bibliothek ist barrierefrei, „wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe […] nutzbar“ ist. Ohne fremde Hilfe! Also eine Bibliothek mit einer Buchsicherungsanlage, die eine Durchfahrbarkeit (90 cm, besser 120 cm) ermöglicht, die automatisierte Türöffnung als Standard vorhält und einen Wechsel der Etage oder einen Toilettengang ohne das Angewiesen-Sein auf eine✶n herbeizurufende✶n Mitarbeiter✶in für das Aufschließen oder das Bedienen von Hebebühnen. Ohne fremde Hilfe! Dazu gehört auch eine Informationstheke, die gleichberechtigt in unterschiedlichen Arbeitshöhen arbeitet und auf verschiedene Kommunikationsbedarfe eingestellt ist.
 
                  Im Sinne der Flexibilisierung der Struktur Lesesaal-und-Arbeitsplatz werden die Herausforderungen für die Zugänglichkeit auch spezifischer und komplexer. Der klassische separierte Arbeitsplatz für Menschen mit Blindheit, Seh- oder anderweitiger print disability (Anspruchsberechtigten nach § 45b Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie; vgl. BGBl 2018, 2014) mit einer Sammlung an technischen Geräten (Bildschirmlesegerät, Scanner, PC mit OCR-Software usw.) ist zwar ein Einstieg. Im Sinne einer inklusiven Gestaltung kann und muss jedoch gefragt werden, warum nicht ein für alle ersichtlicher und relevanter Teil (25 Prozent? 50 Prozent?) der Einzelarbeits-, Gruppen, Kreativ- und weiterer Räume folgende Gestaltungsanregungen aufnehmen kann:
 
                  
                    	 
                      Die Arbeit ist flexibel in unterschiedlichen Arbeitshöhen möglich und eine ausreichende Beinfreiheit (Unterfahrbarkeit) ist Standard.


                    	 
                      Der Raum vor dem Arbeitsplatz ist so bemessen, dass für alle Nutzenden ausreichend Bewegungsflächen zur Verfügung stehen (im Falle der Nutzung eines Rollstuhls bis zu 200 cm x 200 cm).


                    	 
                      Auch Einzelarbeitsplätze / -räume sind so gestaltet, dass – wenn gewünscht oder im Falle einer Assistenz benötigt – eine zweite Person neben der arbeitenden Person sitzen kann. Und das, ohne hinderliche Tischbeine unter dem Tisch oder Trennwände auf der Tischplatte.


                    	 
                      Die Arbeitsplätze sind so dimensioniert und an Strom und Netzwerke angebunden, dass alle Nutzer✶innen ihre entsprechenden Lernmedien nutzen können; individuelle assistive Technologien eingeschlossen.


                  
 
                  Für alle Lernräume sollte hingegen gelten:
 
                  
                    	 
                      Die Farb- und Kontrastgestaltung ermöglicht den Lernenden das schnelle und intuitive Auffinden der Türen und die „Konstruktion“ eines Raumes. Dafür ist eine farb- und kontrastgleiche Gestaltung von Boden, Wänden und Decken ausgesprochen hinderlich (z. B. Busch 2022, 293; dazu ausführlich u. a. Degenhardt 2020, 71).


                    	 
                      Der Bodenbelag sollte auf kontrastreiche Muster verzichten. Das betrifft Muster, die mit visuell nutzbaren Leitlinien oder Warnungen (Stufenvorderkantenmarkierung o. ä.) verwechselt werden können, aber auch den Einsatz von reinigungsfreundlichen Granulatsnachahmungen.


                    	 
                      Die Anforderungen an die Akustik orientieren sich an den Vorgaben der DIN 18041:2016: Einzel- und Gruppenarbeitsplatz: Raumgruppe B4; Einzelarbeitsraum: Raumgruppe B5; Schulungs- und Seminarraum: Raumgruppe A4 „Unterricht/Kommunikation inklusiv“ (vgl. Degenhardt 2020, 78).


                    	 
                      Die Bedeutung der Lichtqualität für alle Nutzer✶innen betont und begründet ausführlich Dehoff (2016). In Sinne einer optimalen Barrierefreiheit sollten die seit 2021 vorgegebenen Spielräume der DIN EN 12464-1 im Sinne der Kriterien für die Erhöhung des Wartungswertes (vgl. DIN EN 12464-1:2021, 9) ausgenutzt werden. Damit ist eine für unterschiedliche Bereiche getrennt dimmbare Beleuchtungsstärke von 1 000 lx zu ermöglichen. Weitere Parameter sind:
 
                      
                        	 
                          Unified Glare Rating [errechnetes Maß für eine einheitliche Blendungsbewertung]/ UGR = 19, möglichst hoher Indirektanteil (>50 %)


                        	 
                          Lichtfarbenregelung mit Human Centric Lighting (HCL) oder manuell regelbar (3000 K–6500 K) oder im Ausnahmefall fix > 4000 K


                        	 
                          Farbwiedergabeindex Ra = 80


                        	 
                          Blendungsbegrenzung (Tageslicht) ohne harten Schattenwurf (Lamellen). (Degenhardt 2020, 78)


                      


                  
 
                  Die einzelnen Merkmale können ihre Wirkung im Sinne der umfänglichen Zugänglichkeit nur erfüllen, wenn sie in einer entsprechenden Struktur zueinander realisiert werden. So ist die Lage, die Entfernung oder die Nachbarschaft spezifischer Räume im Sinne der jeweiligen Effekte aufeinander abzustimmen (anfahrbares WC, WC mit Wickeltisch – beides muss übrigens nicht zwangsläufig in einem Raum vereint sein! –, Familienraum, Ruheraum, ggf. spezifische Arbeits- und Lernräume). Ebenso unerlässlich für eine nachhaltige Wirkung im Sinne der Zugänglichkeit ist ein inklusiv ausgerichteter Betrieb. Hier sind z. B. bei den elektronischen Nutzungs- und Reservierungssystemen entsprechend Vorrangregelungen für Nutzer✶innen mit Bedarf an den o. g. spezifischen Lernräumen zu implementieren.
 
                 
                
                  Sicherheit
 
                  Ein Gebäude barrierefrei zu erreichen, eine voll umfängliche Möglichkeit für die Orientierung und Nutzung des Gebäudes in der allgemein üblichen Weise – das ist der Kern für den inklusiven Alltag. Aber auch für eine extreme Situation, z. B. eine notwendige Evakuierung, muss die Barrierefreiheit mit bedacht werden. Zu fokussieren sind u. a. das konsequente Zwei-Sinne-Prinzip bei der Alarmierung (Ton- und Lichtsignal) in allen Räumen, in denen sich Personen aufhalten können, und Evakuierungspläne, die auch das automatische Zufallen von Rauch- und Brandschutztüren und die ggf. dadurch entstehenden Blockaden für Menschen, die nicht die nötigen Türöffnungskräfte aufbringen können, mit bedenken.
 
                 
               
              
                zwingend erforderlich – notwendig – komfortabel: Universal Design und das Recht auf angemessene Vorkehrungen
 
                Unbestritten sind die Nähe und die Schnittmenge zwischen Barrierefreiheit und Universal Design (Weber 2009, Eigenbrodt 2019, 2022), hat ja insbesondere die UN-BRK selbst den Begriff der Universal Design exponiert hervorgehoben (UN 2006/2008, 1424). Unter Universal Design ist nach Eigenbrodt
 
                 
                  ein Ansatz zu verstehen, der nicht aus einer defizitären Haltung heraus Barrieren abbaut, sondern konstruktiv so gestaltet, dass Barrieren gar nicht erst entstehen. So viele Personen wie möglich sollen zukünftig Gebäude und Einrichtungen […] ohne Rücksicht auf den Grad ihrer Fähigkeiten, Einschränkungen oder sonstiger Eigenschaften nutzen können. Entsprechend sollen auch die Services zukünftig noch mehr auf Inklusion und Gleichberechtigung ausgelegt sein. (Eigenbrodt 2022, 91)
 
                
 
                Zusätzlich drängt sich im Tagesgeschäft der Umsetzung barrierefreier Bildungsbauten der Eindruck immer stärker auf, dass isolierte Strategien zur Schaffung von Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung als zu kurz gegriffen verstanden werden. Sie werden (zu) häufig als zusätzliche, teure und fakultative Maßnahmen für eine Minderheit begriffen. Über das Universal Design, die komfortable Lösung für alle, kommt man argumentativ geschmeidiger voran.
 
                Dennoch: Barrierefreiheit bleibt eine Einlösung eines Menschenrechts. Öffentliche Gebäude und Bildungsbauten müssen voll umfänglich zugänglich sein, um Menschen mit Behinderung die Teilhabe an Bildung und Kultur zu gewähren. Die Fokussierung auf „so viele Menschen wie möglich“ und der gerne angeführte Begriff der Barrierearmut gehen mit der Gefahr einher, dann doch eine kleine Hintertür offen zu lassen. Die Umsetzung der Barrierefreiheit ist nicht immer konfliktfrei, denn Nutzer✶innen Nutzer, Menschen mit Beeinträchtigung des Sehens und Blindheit, des Hörens und der Kommunikation, der Bewegung und neurodiverse Nutzer✶innen haben hochwahrscheinlich im Einzelfall dann sehr spezifische Bedarfe, und es bleibt das Recht auf angemessene Vorkehrungen für den individuellen Fall. In Anlehnung an die Definition der UN-BRK ist zudem zu beachten: „‚Universelles Design‘ schließt Hilfsmittel [und spezifische Anpassungen] für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus.“ (UN-BRK 2006/2008, 1424) Das gilt auch für den Bau, die Sanierung und den Betrieb von Bibliotheken!
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              Eine Frage der Haltung: Ein Haus für alle?
 
              Die Hamburger Bücherhallen
 
            

             
              Heidi Best 
              
 
            
 
             
              Barrieren in Bibliotheken überwinden? Die Realität sieht vielfach anders aus. Vor gut fünf Jahren hat sich die Zentralbibliothek der Hamburger Bücherhallen auf den Weg gemacht, Lösungen zu finden, die für möglichst alle Menschen passend sind. Angebote und Räume barrierefrei zu gestalten, damit sich alle wohl fühlen und gut orientieren, das ist in der Umsetzung gar nicht so leicht, denn Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wo fängt man an?
 
              
                Barrierefreiheit ist für alle von Bedeutung!
 
                Beim Thema Inklusion geht es viel um die Frage der Haltung und den gelebten Auftrag, die Willkommensstrukturen einer Bibliothek fortlaufend zu analysieren und zu verbessern. „Jeder ist willkommen“, bedeutet, dass sich die Bibliothek in ihrer Raum- und Angebotsplanung darauf ausrichtet, mögliche Barrieren zu identifizieren und abzubauen. Wen erreichen wir bisher noch nicht und warum ist das so? Für wen ist der Zugang nicht oder nur erschwert möglich? Wo gibt es Informations- und Kommunikationsbarrieren? Ein barrierefreier Zugang zur Bibliothek und ihren Angeboten ist die Voraussetzung, um allen Menschen mit ihren Unterschieden die Teilhabe zu ermöglichen – Barrierefreiheit ist für alle von Bedeutung! Der Auftrag lautet: Alle Menschen können die Bibliothek oder das Angebot eigenständig wahrnehmen, erkennen, erreichen, verstehen und bedienen.
 
               
              
                Bücherhallen Hamburg – einfach für alle?!
 
                Mit Unterstützung externer Partner✶innen entstand ein Inklusionskonzept für die Zen­tralbibliothek am Hauptbahnhof, um die Barrierefreiheit nach DIN 18040 zu verbessern und ein inklusives Wegeleitsystem zu erarbeiten. Insbesondere die baulichen Besonderheiten der Zentralbibliothek verlangten ein neues und rundum inklusives Wegeleitsystem, das allen Gästen eine einfache, schnelle und zielgerichtete Orientierung in den Räumen ermöglicht.
 
                Einfach für alle? Da die Zugänglichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Menschen mit Sehbehinderungen sowie Menschen mit kognitiven Einschränkungen, Lern- und Leseschwächen, funktionale Analphabeten, gehörlose Menschen sowie Menschen mit Deutsch als Zweitsprache nicht gleichartig sein kann, empfiehlt sich in den Dimensionen Mobilität, Sehen, Hören und Verstehen zu denken. Kernfragen für ein grobes Gerüst könnten sein:
 
                
                  	 
                    Wie kann ich mich der Bibliothek nähern und mich im Vorfeld informieren?


                  	 
                    Wie kann ich die Angebote innerhalb der Bibliothek erreichen und nutzen?


                  	 
                    Wie kann ich in der Bibliothek arbeiten?


                  	 
                    Wie kann ich in der Bibliothek die Infrastruktur nutzen?


                  	 
                    Wie kann ich in der Bibliothek Ansprechpersonen finden und Unterstützung ­erhalten?


                
 
                Anhand dieser Fragen lassen sich für die Bereiche Außenraum, Innenraum und Wegeleitsystem Checklisten zusammenstellen, die problemlos auf andere Bibliotheken übertragbar und je nach Situation und Anforderung erweiter- und veränderbar sind:
 
                
                  Checkliste Außenraum
 
                  
                    	 
                      Weg von Haltestellen des ÖPNV bzw. vom (Behinderten-)Parkplatz zum Eingang der Bibliothek gut erkennbar, beschildert und im Zwei-Sinne-Prinzip erfassbar.


                    	 
                      Abgesenkte Bordsteinkanten an allen Zugängen zum Gebäude.


                    	 
                      Der Eingangsbereich der Bibliothek muss leicht und eindeutig auffindbar sein. Dies wird durch visuell kontrastierende Gestaltung erreicht, z. B. dunkles Türelement in heller Umgebung, eine auffällige Beschriftung, visuell kontrastreiche, taktile Boden­indikatoren, ausreichende Beleuchtung.


                    	 
                      Ausreichende Türbreiten (innen und außen), automatische Türöffnungssysteme bzw. Türöffnung durch gut erreichbare Taster (innen und außen) erleichtern den Zugang nicht nur für mobilitätseingeschränkte Menschen.


                  
 
                 
                
                  Checkliste Innenraum
 
                  
                    	 
                      Ein Leitsystem nach dem Zwei-Sinne-Prinzip: Hierbei erfolgt die Informationsvermittlung, z. B. zur Orientierung im Raum immer über zwei Sinne gleichzeitig. Gemeint sind die Sinne Tasten, Hören und Sehen. Wenn einer dieser Sinne beeinträchtigt ist, kann er durch einen anderen ausgeglichen werden. Das System ist in den Anbringungshöhen entsprechend DIN 18040 für Menschen im Rollstuhl anzupassen.


                    	 
                      Als Quellpunkt für die Orientierung innerhalb der Bibliotheksfläche sollte den Gästen zunächst ein Überblick vermittelt werden. Ein taktiler Übersichtsplan informiert über die Medienbestände auf den Ebenen (Klarschrift-Ebene 1) durch Schrift, Kennfarbe und Icon sowie über die Infrastruktur, das heißt Treppenaufgänge, Aufzug, Schließfächer, Garderobe, (barrierefreie) Toiletten, Infoplätze, Gruppenarbeitsräume und den Computerraum.


                    	 
                      Für die Auszeichnung der Infrastruktur (Aufzug, WCs, Treppen, Schließfächer, Garderobe) empfiehlt sich eine zusätzliche Beschriftung in englischer Sprache.


                    	 
                      Ausreichende Bewegungsfreiheit, nicht nur für Menschen im Rollstuhl.


                    	 
                      Garderoben mit Haken in unterschiedlichen Höhen erleichtern Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Nutzung, gleiches gilt für Schließfächer.


                    	 
                      Höhenverstellbare und unterfahrbare Tresen bzw. Tresen mit (mind. zwei) unterschiedlichen Höhen für Service und Anmeldung, Empfang, Ausleihe usw. ermöglichen Begegnungen auf Augenhöhe.


                    	 
                      Automatische Buchrückgabe, die Kassenautomaten sowie die Geräte zur Ausleihe sollten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nutzbar sein (unterfahrbar und höhenverstellbar).


                    	 
                      Markierung von Glasflächen (auch an Türen).


                    	 
                      Stufenmarkierungen und Aufmerksamkeitsfelder an Treppen.


                    	 
                      Visuell kontrastreiche Gestaltung von Bedienelementen wie Türöffner und ­Aufzugtasten.


                    	 
                      Aufzug: Sprachausgabe, Beschriftungen in kontrastreicher Profilschrift bzw. in Brailleschrift, Ruftaster außen am Aufzug sowie die Tasten im Innenraum des Aufzugs müssen klar erkennbar und gut zu erreichen sein.


                    	 
                      Markierung von Gefahrenbereichen, z. B. Podesten und freistehenden Treppen.


                    	 
                      Handläufe und Handlaufbeschriftungen in kontrastreicher Profilschrift bzw. Brailleschrift.


                    	 
                      Wesentliche Orientierungspunkte, wie Aufzug, Infoplätze und Ansprechpersonen sowie das Behinderten-WC müssen klar zu erkennen und problemlos zu erreichen sein.


                    	 
                      In allgemeinen Lesebereichen sowie in Gruppenarbeitsräumen sollten Arbeitsplätze für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zur Verfügung stehen (höhenverstellbar, unterfahrbar, ausreichend Bewegungsfläche).


                    	 
                      Alle technischen Geräte, wie Drucker, Scanner und Kopierer sollten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nutzbar sein bzw. Hilfe bei der Bedienung durch eine Ansprechperson sichergestellt sein.


                    	 
                      Kontrastreich gut erkennbares, stabiles, justierbares Mobiliar sowie ausreichend viele unterschiedliche Sitzmöglichkeiten anbieten.


                    	 
                      Das behindertengerechte WC muss entsprechend DIN 18040-1 gebaut und eingerichtet sein.


                    	 
                      Hilfsmittel anbieten: Lupen, Bildschirmlesegeräte, Vergrößerungssoftware, Mobilitätshilfen, induktive Höranlagen.


                    	 
                      Empfehlenswert ist die Einrichtung eines barrierefreien Computerarbeitsplatzes für Menschen mit Seheinschränkungen, der mit entsprechender Hard- und Software ausgestattet ist (z. B. ausreichende und blendfreie Beleuchtung, Vergrößerungsgeräte bzw. -software, Screenreader, Scanner zur Digitalisierung von Druckmedien). Alternativ muss das Anschließen mitgebrachter assistiver Geräte möglich sein.


                    	 
                      Zugang zu einem barrierefreien Medienbestand (Großdruck, Brailleschrift, leicht verständliche Sprache, Hörbücher, Filme mit Untertiteln und Audiodeskription).


                  
 
                  
                    [image: Zwei Hände ertasten das erhabene Design eines Übersichtsplans. Dieser ist in verschiedenen Farben gestaltet und mit gut erkennbaren Symbolen und großer Schrift für die einzelnen Bereiche und Räume versehen]
                      Abb. 1: Auf allen vier Ebenen der Zentralbibliothek wird ein Übersichtsplan angeboten, der optisch und taktil informiert. (Illustration: © inkl. Design GmbH, Berlin).

                   
                 
                
                  Checkliste Wegeleitsystem
 
                  
                    	 
                      Es ist gut leserlich, kontrastreich und intuitiv gestaltet (bspw. fünf farbige Icons bilden die verschiedenen Ebenen der Klarschriftsystematik ab).


                    	 
                      Es verwendet Text-Bild-Kombinationen und nutzt taktile Elemente zur Unterstützung, z. B. drehbare Würfel mit taktilen Etagenplänen (Abb. 1 und 2), kontrastreiche, taktile Handlaufbeschriftungen.


                    	 
                      Taktile Bodenindikatoren weisen den Weg zum Eingang, zu den Aufzügen und zur nächsten Information.


                    	 
                      Das „Zwei-Sinne-Prinzip“ nach DIN 18040 ist berücksichtigt (zum Beispiel statt sehen – hören und tasten – fühlen).


                    	 
                      Das Wegeleitsystem kann auf Änderungen flexibel reagieren (zum Beispiel wird die Stirnseitenbeschriftung mit Adhäsionsfolien umgesetzt).


                    	 
                      Eine Anfahrbarkeit bzw. Unterfahrbarkeit von Tischen ist gegeben.


                    	 
                      Die „Regeln zur Erstellung von barrierearmen Aushängen“ optimieren ein einheitliches und gut lesbares Erscheinungsbild, eine barrierefreie Schrift, z. B. „Informative“, durchzieht alle Publikationen und Gästehinweise.


                  
 
                  
                    [image: Skizziert wird ein drehbarer Quader, dessen Ober- und Vorderseite zu sehen sind und auch in sitzender Position gut wahrgenommen werden können. Die Räume und Bibliotheksbereiche sind in verschiedenen Farben und mit Symbolen und großer Schrift gekennzeichnet.]
                      Abb. 2: Übersichtsplan der Zentralbibliothek in Form eines drehbaren Quaders, der von Menschen im Rollstuhl angefahren werden kann. (Illustration: © inkl. Design GmbH, Berlin).

                   
                  Die Kombination von optischen und taktilen Elementen ermöglicht ein Wegeleitsystem, das von möglichst vielen Menschen genutzt werden kann: Keine Sonderlösungen, sondern ein Konzept, das für alle funktioniert. Ziel aller Maßnahmen ist die eigenständige Orientierung und Bewegung in den Räumen der Bibliothek.
 
                 
               
              
                Umsetzung leicht gemacht: Beispiele aus der Praxis
 
                
                  Onepager „Barrierefreiheit vor Ort“
 
                  Nicht nur Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können sich bereits vor dem Besuch auf der Website der Bücherhallen Hamburg über eine barrierefreie Zugänglichkeit der Standorte informieren.1 Die Website listet übersichtlich Informationen zu Anreise, Angeboten und Hilfestellungen in allen 32 Stadtteilbücherhallen auf, gegliedert in den Dimensionen Mobilität, Sehen, Hören, Gebärden, Verstehen. Texte in Einfacher Sprache und Gebärdensprachfilme zu Themen wie Katalog, Ausleihe und Führungen in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Gebärdenwerk GmbH ergänzen die Informationen. Sinnvoll ist es zudem, sich als Einrichtung auf unterschiedlichen Plattformen wie wheelmap.org,2 Taubenschlag.de3 oder lokalen Initiativen, wie Kulturperlen Hamburg4 oder Jette & Fiete5 in Hamburg, zu registrieren bzw. Veranstaltungen zu bewerben.
 
                 
                
                  Partnersuche mal anders
 
                  Für Menschen mit eingeschränkter oder geringer Sehkraft konnte bisher kein Service angeboten werden, um Texte und Bilder vergrößert auf einem Monitor wiederzugeben. Die Suche nach einem Partner erwies sich in diesem Fall als Glücksgriff: Die Aktion Mensch unterstützt mit der Förderaktion „#1BarriereWeniger“ als größte private Förderorganisation in Deutschland soziale Förderprojekte für Menschen mit und ohne Behinderung. Voraussetzung: Ein gemeinnütziger Projekt-Partner setzt das Vorhaben Hand in Hand mit einer öffentlichen Institution um. Als Partner konnte der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e. V. gewonnen werden: Ein Bildschirmlesegerät ermöglicht nun für Menschen mit Seheinschränkungen die digitale Zugänglichkeit von Texten und Abbildungen. Das Gerät erfasst mithilfe einer Kamera gedruckte Texte, die direkt am Gerät selbst gelesen werden können. Zudem können Kontrast, Helligkeit und Farben von Text und Hintergrund verändert werden.
 
                 
               
              
                Einfach machen
 
                Ein Podest mit Stufen, eine Bühne ohne barrierefreien Zugang, höhentechnisch unerreichbare Multifunktionsgeräte? Auch in der Zentralbibliothek gibt es weiterhin viele Barrieren, die es zu überwinden gilt. Gerade deshalb ist es so wichtig, Barrierefreiheit von Anfang an in einem Kooperationsprozess mitzudenken und umzusetzen: Menschen mit Behinderungen als Expert✶innen in eigener Sache, Mitarbeiter✶innen der Bibliothek und Fachleute für inklusives Design. Dann lassen sich Lösungen finden, die sowohl ästhetisch als auch funktional gut sind. In Hamburg ist das „Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg“6 ein verlässlicher und kompetenter Partner. Ein enger Kontakt besteht zudem zur Norddeutschen Hörbücherei, dem Blinden- und Sehbehindertenverband sowie dem Bund der Schwerhörigen.
 
                Und wann ist alles getan? Eigentlich nie. Barrierefreiheit in der Bibliothek ist ein kontinuierlicher und lebenslanger Prozess: „Jeder ist willkommen“, ist ein Versprechen, bestmögliche Lösungen für alle zu finden.
 
               
            
 
             
              
                Autorin
 
                Heidi Best studierte Bibliothekswesen in Hamburg, absolvierte Fachaufenthalte an der University of Sheffield und Public Library of Liverpool. Es folgten Stationen in Bremen, Bad Zwischenahn und Hamburg. Bis Oktober 2024 hatte sie die stellvertretene Leitung „Fachbereich Publikumsbetrieb“‘ der Zentralbibliothek am Hühnerposten (Bücherhallen Hamburg) inne, Schwerpunkt: Besucherservice, Recherchetraining + Barrierefreiheit. Aktuell ist sie Leiterin der Stadtbücherei Schwarzenbek (Schleswig-Holstein).
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              Neubau einer Bibliothek in einem inklusiven Stadtviertel – Ein Erfahrungsbericht
 
            

             
              Bianca Franzese 
              
 
            

             
              Anmerkung: Viele Informationen, die in diesem Text enthalten sind, habe ich von meiner ehemaligen stellvertretenden Abteilungsleiterin Nadine Forster und der Architektin Isolde Junker erhalten.
 
            
 
             
              Die inklusive Stadtteilbibliothek in Freiham gibt es noch nicht, aber es gibt schon viel über sie zu berichten. Ich möchte Sie in diesem Beitrag mitnehmen zu den Anfängen der Planung, dem derzeitigen Stand und unseren Visionen.
 
              
                Der Stadtteil Freiham
 
                Der neue Stadtteil Freiham, im Westen von München gelegen, ist Europas größtes Neubaugebiet. Im Jahr 2016 begannen in Freiham Nord die Bauarbeiten. Gebaut wird bis zum Jahr 2040. Über 30 000 Menschen sollen dort einmal leben. Die Stadt München hat es sich hier zum Ziel gesetzt, einen Stadtteil für alle zu errichten, in dem man barrierefrei wohnen, leben und arbeiten kann. Diese Aspekte wurden in der Planung von Anfang an berücksichtigt und entsprechende Handlungsempfehlungen erstellt. In Freiham wird und soll vieles anders gemacht werden.
 
               
              
                Die Stadtteilbibliothek
 
                Bereits 2015 entsteht das vorläufige sogenannte Nutzerbedarfsprogramm. In diesem Grobkonzept werden die Schwerpunkte Familien und Inklusion für die neue Bibliothek des Stadtteils gesetzt. Im Jahr 2017 werden der Standort und die Flächen für die neue Stadtteilbibliothek festgelegt und die detaillierteren Planungen beginnen. Die Räumlichkeiten erstrecken sich über 2 Stockwerke: EG mit ca. 320 m2 und sich anschließendem Lesegarten von ca. 130 m2 sowie dem 1. OG mit ca. 1 060 m2. Vorgesehen sind rund 18 000 Medieneinheiten.
 
                Bibliotheken erfüllen, jenseits der Medienausleihe, als dritter Ort immer mehr Funktionen und benötigen dafür zusätzlichen Raum. Die Räume sollen so gestaltet werden, dass Personen mit verschiedenen Einschränkungen sie möglichst selbstständig nutzen können. Dies beinhaltet unter anderem niedrige Regale mit hohem Sockel, ausreichend Platz zwischen den Regalen wie auch in den einzelnen Bereichen und Räumen
 
                
                  [image: Das Bild zeigt eine Landschaft mit Baustelle der bereits fertiggestellten und noch im Bau befindlichen größeren Häuser. Es stehen vier Baukräne bereit. Im Vordergrund ist eine Wiese und im Hintergrund ein weiter Himmel zu sehen.]
                    Abb. 1: Quartierszentrum Freiham. (Foto: Bianca Franzese).

                 
                sowie ein taktiles Bodenleitsystem. Das alles führt zu einem zusätzlichen Flächenbedarf von 30 bis 50 Prozent und wird im Stadtratsbeschluss berücksichtigt.
 
                Der Fokus liegt außerdem auf einer größtmöglichen Flexibilität der Nutzung. Beinahe alle Möbel sind verschiebbar und damit schnell verschiedenen Nutzungsbedürfnissen anpassbar, zum Beispiel auch die mobile Theke. Gleichzeitig sind die Räume sehr übersichtlich gestaltet und klar zoniert. Ein Großteil der Fläche gehört nicht mehr den Medien, sondern ist dem Aufenthalt, Lernen, Arbeiten und Gestalten gewidmet – es steht die Bibliothek als dritter Ort im Mittelpunkt.
 
                
                  Die ersten Schritte
 
                  Nur selten besteht die Möglichkeit eine Bibliothek von Grund auf neu zu denken. Da nicht nur die Bibliothek, sondern auch der ganze Stadtteil, lange nur auf dem Papier besteht, stellt uns das entsprechend vor planerische Herausforderungen.
 
                  Im Jahr 2018 findet ein erster interner Ideenworkshop statt, infolgedessen ein Grobkonzept erstellt wird. Am Workshop beteiligt sind unterschiedliche Akteur✶innen, aus verschiedenen Bereichen der Münchner Stadtbibliothek (MSB). Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf den Themen Inklusion und Innovation. Mit kreativen Methoden soll anders und neu gedacht werden.
 
                  Die herausgearbeiteten Leitgedanken sind unter anderem, dass die Bibliothek als Identifikationsort und Ort für alle dienen soll, gemäß der Vision der MSB: „Wir sind da“ und „Das ist mein Ort“. Und, dass die Bibliothek als Wohlfühlort Kreativität und Inspiration fördern möchte sowie gleichzeitig als Lern- und Arbeitsort genutzt werden kann. Dies alles unter dem Dach einer klaren und übersichtlichen räumlichen Gestaltung. Blickt man heute auf die Ergebnisse des Workshops und die Baupläne der Bibliothek, ist zu erkennen, dass viele Ideen durch die Architektinnen umgesetzt wurden.
 
                  Ein großer Vorteil für die Planung des Projekts ist sicherlich, dass die Münchner Stadtbibliothek unter anderem eigene Abteilungen für Bau und IT hat und somit das Expert✶innenwissen direkt bei uns vor Ort sitzt. Unser Fachpersonal ist an der städtischen Planung beteiligt und plant die bibliothekseigenen Räume in enger Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksteam. Unterstützt werden wir bei diesem Bauvorhaben auch durch das städtische Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
 
                  
                    [image: Das Bild zeigt den Bauplan, der beim Ideenworkshop bearbeitet wurde. Einzelne Bereiche oder Räume sind zoniert und beschriftet. Von oben links im Uhrzeigersinn ist folgendes zu lesen. Im blauen Kreis: Probenraum, Makerspace, Gaming, Veranstaltung / Ausstellung. Im roten Kreis: Medienkern, digitale und nicht digitale Medien. Im grünen Kreis: Spielen, Eltern / Kinder / Familie. Im blauen Kreis: Austausch, Arbeiten und Lernen. Höhle, Oase und Ruhe. Kreativität / Ideenwerkstatt. Rot unterstrichen ist Orientierung.]
                      Abb. 2: Planungsworkshop – Grundvorstellung der neuen Bibliothek 1. OG. (Foto: Nadine Forster).

                   
                 
                
                  Synergien
 
                  Die Bibliothek ist nicht alleinige Nutzerin des Gebäudes. Unter einer Adresse befinden sich verschiedene Anlaufstellen für die Bürger✶innen. In direkter Nachbarschaft sind ein BildungsLokal, Familien- und Gesundheitsberatungszentrum sowie das Stadtteilkulturzentrum und eine Kindertagesstätte zu finden. Hierdurch sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gegeben. Die Anordnung der Räume erfolgt in den Vorplanungen so, dass eine gemeinsame Nutzung von bestimmten Räumen möglich ist.
 
                  Neben einem gemeinsamen Eingang zum Gebäude besteht ein direkter Durchgang vom Erdgeschoss der Bibliothek in das BildungsLokal. Ein Veranstaltungssaal, der mit einer Akustikschleife im Boden versehen ist, gehört zwar räumlich zur Bibliothek, kann aber über eine zweite Türe auch von außerhalb der Bibliothek betreten werden und steht somit auch den anderen Einrichtungen vor Ort zur Verfügung. Auch die Sozialräume und der sanitäre Bereich für die Mitarbeitenden werden gemeinsam genutzt.
 
                 
                
                  Inklusive Bauplanung
 
                  Zu Beginn ist die Bauplanung auf Barrierefreiheit begrenzt. Im Rahmen der Gesamtplanung und Konzeption ist nach ersten Gesprächen naheliegend, dass nicht nur die Barrierefreiheit ein Thema ist, sondern auch ein inklusives Leitsystem über alle Einheiten hinweg sinnvoll ist. Die Schwerpunkte basieren auf dem Drei-Sinne-Prinzip „Sehen, Hören, Tasten“. Ein externer Planer ist damit beauftragt, sich mit Inklusion und inklusiven Leitsystemen zu beschäftigen.
 
                  Das einheitliche, gemeinsame, inklusive Leitsystem des Gebäudes beinhaltet zum Beispiel eine barrierefreie Schriftart (Compiler), Tastmodelle an den Eingangstüren und den jeweiligen Teilbereichen und taktile Übersichtspläne, Stelen zur Orientierung um Eingangsbereich und den Treppenhäusern, Handlaufbeschriftung, Tastschilder an den Toiletten und taktile Bodenindikatoren mit Aufmerksamkeitsfeldern. Der Feueralarm ist sowohl akustisch als auch optisch wahrnehmbar. Die Raumbeschilderung erfolgt durch Piktogramme und wird durch eine Beschriftung in Deutsch und Englisch unterstützt. Bei der Raumgestaltung wird auf Farb- bzw. Helligkeitskontraste zwischen Wand und Tür bzw. Wand und Boden geachtet. Die Brandschutztüren öffnen sich elektronisch und die Aufschlagrichtungen sind durch Bodenmarkierungen gekennzeichnet.
 
                  Der Boden besteht aus Naturkautschuk, ist gut befahrbar und mit einem taktilen Leitsystem versehen. Der Veranstaltungssaal der Bibliothek verfügt über eine Hör- bzw. Induktionsschleife im Boden und eine flexible Möblierung. Bei der Ausstattung der Bibliothek wird darauf geachtet, dass Tische höhenverstellbar sind oder die Sitzmöglichkeiten in verschiedenen Höhen angeboten werden. Auch die Theke wird so geplant, dass sie höhenverstellbar und von beiden Seiten unterfahrbar ist. Eine kleine Besonderheit in der Bibliothek ist der Ruheraum: eine Rückzugsmöglichkeit mit Sitzpodestlandschaft, in dem es nichts gibt, außer Ruhe.
 
                  Ein wichtiges Thema sind auch die Toiletten. Hier stehen zusätzlich zu Behinderten- und Unisextoiletten auch eine Toilette für alle sowie eine Familientoilette zur Verfügung. Diese hat einen Wickelplatz für Erwachsene. Sie ist für Menschen mit schweren und mehrfach Behinderungen.
 
                  Die Planungen finden in Abstimmung mit dem Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und dem städtischen Beratungskreis zum Thema
 
                  
                    [image: Verortungsplan des ersten Stockwerks. Auf ihm sind die Orientierungsmöbel, Taktile Türschilder und Übersichtspläne, Türöffnungsbereiche, optische Markierung von Glas und das Bodenleitsystem eingezeichnet.]
                      Abb. 3: Inklusives Wegeleitsystem 1. OG. (Grafik: © Gregor Strutz, Inkl.Design).

                   
                  „Inklusion“ statt. Diese machen auf wichtige Themen aufmerksam, die dann, soweit möglich, in der Planung berücksichtigt werden. Aus der bisherigen Zusammenarbeit haben wir gelernt, entsprechende Expert✶innen so früh wie möglich einzubinden, sich auszutauschen und in Kontakt zu bleiben, auch wenn es keine aktuellen Baufortschritte gibt.
 
                  Wichtig für die jeweiligen Nutzendengruppen ist, dass für sie relevante Informationen zur Bibliothek im Vorfeld im Internet auffindbar sind, damit ein Besuch entsprechend vorbereitet werden kann oder ungefähr klar ist, was in den Räumlichkeiten zu erwarten ist und was nicht. In München begeht der Club Behinderter und ihrer Freunde e. V. die Standorte der Münchner Stadtbibliothek. Die Räume werden geprüft, fotografiert und Möbel sowie Abstände vermessen. Die Fotos werden mit Informationen und Fakten zur Bibliothek versehen auf deren Homepage gestellt.
 
                 
               
              
                Ich bin da, was jetzt?
 
                Als Gründungsbibliothekarin ohne Team und ohne Bibliothek ist die Arbeit etwas anders als gewöhnlich. Die Aufgabe habe ich im Juni 2022 übernommen und mich gefragt, wie genau ich die Leitgedanken in die Praxis umsetze und vor allem: Was ist eigentlich diese Inklusion und wer kann mir mehr dazu erzählen?
 
                
                  Vernetzen, vernetzen, vernetzen
 
                  In München gibt es unglaublich viele Akteur✶innen, die in kulturellen, pädagogischen und sozialen Bereichen aktiv sind. Die Herausforderung besteht also weniger darin, Kooperationspartner✶innen zu finden, sondern vielmehr darin, eine Auswahl zu treffen und Schwerpunkte zu setzen. Mit jedem Gespräch lerne ich wieder etwas dazu und passe meine Konzepte und Ideen an. Dies bedeutet, dass wir uns, unsere Arbeit und die damit verbundenen Konzepte und Vorstellungen stetig weiterentwickeln.
 
                  „Kein Angebot für uns, ohne uns“, habe ich bei einer Fortbildung gelernt. An diesen Leitgedanken werden mein zukünftiges Team und ich uns halten, wenn es an die Veranstaltungsplanungen geht. Dies bedeutet, dass wir mit den verschiedenen Communities, Vereinen und Einrichtungen im Stadtteil Konzepte erarbeiten werden, damit diese gut und gemeinsam gemacht und nicht nur gut gemeint sind, aber an den Bedürfnissen der Zielgruppe vorbei gehen.
 
                 
                
                  Angebote
 
                  Die Bibliothek ist klar gegliedert und es ist ersichtlich, wo welche Aktivitäten oder Angebote zu finden sind. Die Bibliothek Freiham als „Bibliothek für Alle“ ist zugleich Treffpunkt wie auch Medienzentrum, ein Lernort und eine Werkstatt, ein Raum für Familien und ein Raum der Ruhe.
 
                  Medien nehmen in dieser Bibliothek nicht mehr den Hauptteil der Fläche ein. Der Anteil der Kindermedien beläuft sich auf ca. 65 Prozent des Gesamtbestandes, da ich diese Zielgruppe priorisiert habe.
 
                  Es gibt einen Werkstattraum, in dem eine Bibliothek der Dinge untergebracht wird. Die Liste der angebotenen Gegenstände stammt zum Großteil aus einem Beteiligungsformat, das wir bei einem Stadtteilfest durchgeführt haben. Geplant ist, diese Beteiligung auch in Zukunft mit Einrichtungen und Vereinen aus dem Stadtteil durchzuführen und natürlich mit den Nutzenden der Bibliothek. So werden wir das Angebot stetig erweitern und die Bedürfnisse der Nutzenden berücksichtigen.
 
                  Neben einer 24/7-Rückgabe wird auch dieser Standort Open Library anbieten. Open Library bedeutet erweiterte Öffnungszeiten am Morgen und Abend von Dienstag bis Samstag und am Sonntag, ohne Anwesenheit von Fachpersonal. Die Räume und Medien der Bibliothek stehen aber Besuchenden mit Bibliotheksausweis zur Verfügung.
 
                  Vermittlungsangebote und Veranstaltungen, die die Bibliothek mit Leben füllen werden, stehen als Ideen bereits auf einer langen Liste. Sie sollen aber, in Zusammenarbeit mit Kooperationspartner✶innen und Bedürfnisgruppen, erst einem Realitätscheck unterzogen und weiterentwickelt werden.
 
                 
               
              
                Wie geht es weiter?
 
                Ein Problem für Personen mit Mobilitäts- und Seheinschränkungen oder Blinde ist sicherlich, dass der Stadtteil für die nächsten Jahre noch eine Baustelle bleibt. Damit einher geht, dass Wege, so sie denn nutzbar sind, sich häufig verändern, Fahrzeuge auf Gehwegen stehen, Gehwege noch gar nicht existieren oder keine nötige Absenkung der Bordsteinkante haben. Unter diesen Umständen den Weg zur Bibliothek auf sich zu nehmen, ist sicherlich eine Herausforderung. Zumal die U-Bahn, die direkt gegenüber der Bibliothek ihre Endhaltestelle haben wird, erst Ende der 2030er Jahre fertiggestellt sein wird. Tiefgaragen-Parkplätze für mobilitätseingeschränkte Besucher✶innen stehen bereits zur Verfügung. Wenn die personelle Situation es zulässt, möchte das Team1 vor Ort zum Beispiel einen Abholservice von nahe gelegenen Haltestellen anbieten. Dafür wird das Personal vorher entsprechend geschult. Unsere Arbeitgeberin, die Stadt München, hat vielfältige Fortbildungsangebote zu inklusiven Themen, die wir als Team nach und nach durchlaufen werden, um uns so gut wie möglich vorzubereiten und auf die Bedürfnisgruppen eingehen zu können.
 
                Es ist für das Bibliotheksteam unerlässlich, in Kontakt mit Vereinen, Einrichtungen und Gruppen zu treten und im Stadtteil aktiv zu sein, um auf die Angebote aufmerksam zu machen bzw. die Bedürfnisse abzufragen und gemeinsame Konzepte zu erstellen. Dazu gehören neben der aufsuchenden Bibliotheksarbeit auch Beteiligungs- und Outreach-Formate.
 
                Wer genau in diesen Stadtteil zieht und welche Bedarfe die Personen haben, ist sehr schwer vorherzusagen. Was uns nicht davon abhält, es trotzdem zu versuchen. Mit dem Wissen, dass wir in manchen Bereichen nachjustieren werden müssen. Dies bietet uns in jedem Fall die Chance, da alle neu dort ankommen und es noch keine bestehenden Strukturen gibt, diesen Stadtteil mitzugestalten und Bedarfe aufzugreifen. Fest steht, dass das Konzept der Bibliothek mit dem Stadtteil weiterwächst und sich verändert – und das ist auch gut so.
 
                Zum Schluss möchte ich Ihnen einen Tipp geben, der mir die Arbeit in den letzten zwei Jahren sehr erleichtert hat: Ich muss nicht alles wissen! Ich muss nur wissen, wen ich fragen kann. Ich begebe mich bei Fragen auf die Suche nach Menschen, die über das entsprechende Wissen oder die Expertise verfügen, komme mit ihnen ins Gespräch und arbeite mit ihnen, gewinnbringend für beide Seiten, zusammen. Meistens ergeben sich im Gespräch für mich neue Fragen und gleichzeitig auch neue Kontakte, an die ich mich als nächstes wenden kann. Und auch wenn dies vielleicht anstrengend klingt, ist es genau das, was ich an meiner Arbeit so mag.
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                Geplant sind derzeit 12 Mitarbeitende.

              
            
           
           
             
              Barrierefreiheit bei der RFID-Selbstverbuchung
 
              Ein Resümee der Neuausschreibung für Selbstverbucher- und Rückgabeautomaten
 
            

             
              May-Britt Grobleben 
              
 
            
 
             
              Der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins tauscht derzeit in zwei großen Projekten seine seit über 10 Jahren im Einsatz befindliche RFID-Selbstverbuchungstechnik aus. Hierfür wurden zwischen 2021 und 2023 zwei Vergaben durchgeführt – eine zum Austausch der Selbstverbucher und Gates, die andere zum Austausch der Rückgabe- und Sortieranlagen. In diesen beiden Vergaben war die Berücksichtigung möglichst umfänglicher und konkreter Anforderungen zur barrierefreien Gestaltung der Geräte ein zentrales Element, in das bei der Vergabevorbereitung große Anstrengungen geflossen sind.
 
              
                Aus alten Fehlern lernen
 
                Nicht nur aufgrund geltender Gesetze und Verordnungen ist Barrierefreiheit für Öffentliche Bibliotheken ein sehr präsentes Thema. Bibliotheken begreifen sich als Orte für die gesamte Bevölkerung, deren Zugänglichkeit in höchstmöglichen Maße gewährleistet sein sollte. In diesem Rahmen geht es schon lange nicht mehr ausschließlich darum, Menschen mit Behinderungen zu integrieren. Vielmehr steht der Begriff der Inklusion im Vordergrund. Bei der Gestaltung der Bibliotheksarbeit wird daher ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet, dass die Bibliotheken für jeden Menschen gleich zugänglich und nutzbar sind. In der praktischen Umsetzung sind wir als Bibliotheken explizit bemüht, auf behindertengerechte Sonderwege zu verzichten und soweit wie möglich Standardlösungen zu schaffen, die von vornherein den individuellen Bedürfnissen aller Menschen gerecht werden. Es sollte also keinen Unterschied machen, ob ein Mensch mit Geh-, Hör- oder Sehbehinderung, ältere Menschen, Kinder, besonders große oder kleine Menschen, Menschen nicht deutscher Muttersprache, Legastheniker, Menschen mit kognitiven Einschränkungen usw. die Angebote der Bibliotheken nutzen wollen. Unsere Angebote sollen so universell wie möglich zugänglich sein.
 
                Schon bei der Einführung der RFID-Selbstverbuchung im VÖBB ab 2009 war daher die Barrierefreiheit ein wichtiger Projektbaustein. Zum Zeitpunkt der damaligen Vergabe für die technische Ausstattung dominierte im VÖBB allerdings noch ein eher integratives als inklusives Verständnis von Barrierefreiheit. So standen vor allem die Gestaltung der Hardware (Höhenverstellbarkeit, Unterfahrbarkeit usw.) und der Zugang zu den Räumlichkeiten im Fokus. Im Bereich der Software waren nur sehr wenige Funktionen wie Sprachauswahl und Veränderung der Schriftgröße verbindlich gefordert. Unser und das Verständnis der Dienstleister für die Gestaltung barrierearm nutzbarer Software war damals insgesamt noch nicht sehr ausgeprägt, so dass in der Einführungsphase softwareseitig Mängel in der barrierefreien Gestaltung auffielen, die in der Ausschreibung nicht bedacht worden waren. In der Folge wurde die Software bzw. ihre Funktionen in einem aufwändigen Prozess überarbeitet und auf die Anforderungen des alltäglichen Betriebs angepasst.
 
                Aus dieser Erfahrung haben wir gelernt. Derzeit ersetzt der VÖBB seine alten RFID-Geräte durch moderne Nachfolgemodelle. Im Zuge der beiden dafür durchgeführten Vergaben haben wir dieses Mal wesentlich konkretere Anforderungen an die Barrierefreiheit gestellt. Ein weiteres wichtiges Learning aus dem ersten Projekt war der immanente Zusammenhang von Barrierefreiheit und Usability. Nicht-barrierefreie Lösungen sind oftmals nicht anatomisch optimiert und strengen z. B. die Augen oder den Rücken an. Nicht selbsterklärende Workflows verursachen Stress durch Überforderung. Auch deshalb haben wir aus dem ersten RFID-Projekt im VÖBB das Verständnis mitgenommen, dass es sich bei einer barrierefreien Gestaltung – egal in welchem Kontext – nicht um verhältnismäßig aufwändige Maßnahmen für einen relativ kleinen Bevölkerungsteil handelt, sondern dass von barrierefreien Lösungen alle Nutzenden profitieren. Diese Erkenntnis wurde uns im ersten RFID-Projekt während der damaligen Überarbeitungsphase der Software kontinuierlich durch unsere Kolleg✶innen und Nutzenden bestätigt, die die Verbesserungen in der Software gar nicht im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit wahrgenommen hatten. Stattdessen wurde betont, wie viel intuitiver die Bedienung geworden sei oder wie spürbar sich die Lesbarkeit verbessert habe. Daher haben wir dieses Mal von Beginn an die Themen Barrierefreiheit und Usability zusammen gedacht und ihnen bei der Neuausschreibung der Geräte jeweils ein eigenes Kapitel in den Leistungsverzeichnissen gewidmet.
 
               
              
                Im Dickicht der Paragraphen
 
                Mit dem Angebot hatte jeder Bieter ein verbindliches Konzept zur Barrierefreiheit einzureichen, das über den gesamten Auftrag hinweg einzuhalten und umzusetzen ist. Für dieses Konzept standen wir vor der Aufgabe, jeweils verbindliche Mindeststandards vorzugeben, die in größtmöglichem Maße die Barrierefreiheit von Hard- und Software sicherstellen.
 
                Die Erarbeitung und vergabereife Formulierung dieser Anforderungen war für das zuständige Team im VÖBB herausfordernd. Einen konkreten allgemeinen „Maßnahmenkatalog“, aus dem sich für Vergaben Anforderungen zur barrierefreien Gestaltung von Automaten abschreiben lassen, gibt es nicht. Stattdessen sieht man sich einer scheinbar nicht enden wollenden Liste von relevanten Normen, Gesetzen und Verordnungen gegenüber, die wiederum zahlreiche Verweise auf andere Normen, Gesetze oder Verordnungen enthalten. Die erste große Herausforderung war also, hier einen Überblick zu bekommen und die für die konkreten Vergaben relevanten Vorschriften und Empfehlungen herauszudestillieren, aus denen sich dann im nächsten Schritt konkrete Anforderungen für ein Leistungsverzeichnis entwickeln lassen.
 
                Dennoch sind wir bewusst in diesen initial sehr zeit- und arbeitsintensiven Prozess gegangen, denn die Anbieter von RFID-Geräten stehen in der Regel den Gesetzen, Verordnungen und Normen genauso ratlos gegenüber wie wir anfangs auch. Für einen Auftrag wird oft von Bieterseite erst einmal pauschal alles Geforderte zugesagt, um dann in der Auftragsphase festzustellen, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, was konkret zu tun ist und was davon durch den Auftrag abgedeckt ist. Gerade bei aufwändigeren Maßnahmen wie zum Beispiel der grundlegenden Änderung von Workflows oder physischen Anpassungen der Hardware kommt es dann zu für alle Seiten unbefriedigenden Konflikten und Kompromissen. In der Konsequenz bleibt so die umgesetzte Barrierefreiheit dann hinter den Möglichkeiten zurück. Daher war es uns wichtig, den Bietern möglichst viele konkrete Anhaltspunkte für ihre Konzepte ­mitzugeben.
 
               
              
                Und konkret?
 
                Als wesentliche Grundlage haben wir für unsere Ziele die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0 (BITV 2.0)1 insgesamt und die gemäß § 3 Absatz 2 BITV 2.0 genannten harmonisierenden Normen benannt. Hierbei haben wir uns vor allem auf die Norm EN 301 549,2 die Standards nach den Web Content Accessibility Guidelines, Version 2.1 (WCAG 2.1) des World Wide Web Consortiums (W3C)3 sowie die DIN EN ISO 9241 (Ergonomie der Mensch-System-Interaktion)4 berufen. Für die Leserlichkeit der verwendeten Schriften wurde zusätzlich die DIN 14505 zugrunde gelegt.
 
                Ergänzend hat der VÖBB die Expertise von Anwendenden herangezogen und Kontakt mit Interessensvertretungen der Behindertenverbände aufgenommen, um konkret an den Geräten die Barrierefreiheit zu testen und mögliche Verbesserungsmaßnahmen zu diskutieren. Diese konstruktive und gewinnbringende Zusammenarbeit führte zu weiteren Anforderungen an die Auftragnehmer. Hier sei deutlich betont, wie sehr es unserer inhaltlichen Arbeit geholfen hat, diese konkrete Ebene über die abstrakte Gestaltung von Normen, Verordnungen und Gesetzen zu legen.
 
                Neben daraus abgeleiteten konkreten Maßnahmen zur Gestaltung der Software und Workflows sowie Anforderungen an die Hardware war eine Sprachführungs-Funktion als Leistungsbestandteil vorgesehen. Diese ist über einen für die Nutzenden leicht zugänglichen Kopfhöreranschluss an jedem Gerät nutzbar. Die Sprachführung führt in die Benutzung des Gerätes ein, gibt die Anzeigen am Bildschirm akustisch wieder und bestätigt die getätigten Eingaben. Die Sprachausgabe ist durch die Nutzenden entsprechend der Norm EN 301 549 (vgl. Kapitel 8.5 der Norm) durch haptische Elemente bedienbar.
 
                Im Gegensatz zu den ortveränderlichen Selbstverbuchern sind die Rückgabeautomaten im VÖBB fest in Wände integriert, da sich dahinter Sortieranlagen befinden. Auf Grundlage der bereits genannten EN 301 549 (insb. Kapitel 8.3.2.3 und 8.3.3.3 der Norm) mussten die Bieter vor Angebotsangabe nachweisen, wie die Anfahrbarkeit der Automaten und die Erreichbarkeit der Bedienelemente durch Rollstuhlfahrer✶innen gewährleistet wird. Hierzu enthielten die Ausschreibungsunterlagen bemaßte Bauzeichnungen als Planungsgrundlage für die Bietenden. Diese hatten vor Angebotsabgabe zusätzlich die Möglichkeit, Begehungen der einzelnen Standorte durchzuführen, um Ihr Angebot zu planen. Im Angebot selbst war die barrierefreie Einbausituation durch Zeichnungen und Erläuterungen für jeden betreffenden Standort einzeln nachzuweisen.
 
                Zuletzt wurde vom Auftragnehmer in beiden Vergaben gefordert, einen Nachweis über die Umsetzung der BITV 2.0 in Form einer Zertifizierung durch eine akkreditierte bzw. unabhängige Konformitätsbewertungsstelle vorzulegen, so dass am Ende des Prozesses ein objektives und unabhängiges Gutachten entsteht, wie es zum Beispiel in technischen Bereichen durch den TÜV oder ähnliche Einrichtungen auch durchgeführt wird.
 
               
              
                Lessons learned
 
                Bereits im Verlauf des Vergabeverfahrens hat sich gezeigt, dass der initiale Aufwand gut investiert war. Es wurde schnell deutlich, dass die Angebote in Bezug auf die Barrierefreiheit viel greifbarer waren, als wir das von anderen Verfahren bisher gewohnt waren. Die Anbieter waren besser in der Lage, die notwendigen Konzepte zu erarbeiten, zu formulieren und umzusetzen. In der Folge konnten wir als Auftraggeber mit überschaubarem Zeitaufwand und anhand konkreter Leistungskriterien prüfen, ob die vorgelegten Konzepte ausreichten und zielführend sein würden. Auch das oben genannte unabhängige Gutachten hat uns in der Pilotphase im Projekt sehr geholfen, die konkrete Hard- und Software zu prüfen und für den Betrieb freizugeben.
 
                Im Prozess haben sich unsere Erwartungen bestätigt, dass auch in Bezug auf die Barrierefreiheit eine sorgfältige Vorbereitung von Vergaben zwar ressourcenintensiv ist, aber dafür den Ressourceneinsatz während und nach dem Vergabeverfahren spürbar verringert. Vor allem aber führt das Vorgehen zu besseren Ergebnissen, einer besseren Dokumentation und zu einem Bewusstsein bei den Anbietern, welchen Stellenwert Barrierefreiheit bei der Entwicklung von Automaten und zugehöriger Software haben sollte. Am Ende steht die Hoffnung, dass die Hersteller durch diesen und ähnliche Prozesse erkennen, dass die möglichst barrierefreie Gestaltung ihrer Produkte einen wirtschaftlichen Vorteil bei der Gewinnung öffentlicher Aufträge bedeutet und neben dem gesamtgesellschaftlichen Auftrag auch deshalb ein immer mitgedachter Standard der Produktentwicklung sein muss.
 
                Nicht zuletzt entspricht der VÖBB damit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)6 und greift der verbindlichen Umsetzung der dort enthaltenen Anforderungen bereits vor. Das Gesetz tritt in Deutschland am 28. Juni 2025 in Kraft und sieht unter anderem vor, dass jede Form von Automaten, also auch die eingesetzten Selbstverbucher und Rückgabeanlagen, selbständig und barrierefrei zu bedienen sind.
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                [image: Der Weg zum Eingang der Bibliothek ist farblich vom dunklen Fußboden abgesetzt und verfügt zusätzlich über Bodenindikatoren. Diese leiten Besuchende bis zu einer Informationstheke.]
                (Foto: © Jens Kirchner).

                  Abb. 1: Eingangsbereich der Stadtteilbibliothek Oberhausen Sterkrade.

               
              
                [image: Die im Raum aufgestellten Bücher- und Medienregale sind auch in sitzender Position erreichbar und teilweise unterfahrbar. Untere Regalböden sind nicht belegt.]
                (Foto: © Jens Kirchner).

                  Abb. 2: Innenansicht der Stadtteilbibliothek Oberhausen Sterkrade.

               
              
                [image: vgl. Bildunterschrift]
                (Foto: Harald Kloth).

                  Abb. 3: Eingangsbereich der Universitätsbibliothek Regensburg mit gut sichtbarer, farblicher Kennzeichnung sowie elektronischem Türöffner.

               
              
                [image: Eine Frau im Rollstuhl sitzt vor dem unterfahrbaren Orientierungsplan. Im Hintergrund schließen sich Thekenelemente in verschiedenen Höhen an.]
                (Foto: Gregor Strutz, inkl.Design).

                  Abb. 4: Servicetresen der Landesbibliothek Schwerin.
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              6 Digitale Welt: Website und Katalog
 
            
 
             
              Die Gesellschaft in Deutschland ist vielfältig. Die Diversität unserer Gesellschaft bildet sich jedoch nicht gleichermaßen in Organisationen, Institutionen, der öffentlichen Verwaltung, Sprache und Kultur ab.
 
              Bibliotheken sind als zentrale Kulturinstitutionen besonders gefragt, Inklusion zu verwirklichen, indem sie ihre Gebäude, Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Hintergründen zugänglich und nutzbar machen. Damit leisten sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Inklusion, sondern auch zur demokratischen Bildung und Partizipation.
 
              Barrierefreiheit und geschultes Personal vor Ort sind wesentliche Grundvoraussetzungen, damit Inklusion gelingen kann. Auch Inklusion im digitalen Raum ist ein zentrales Thema, wie einige Beiträge in diesem Band verdeutlichen.
 
              Unabhängig von der Perspektive hat Inklusion immer einen Mehrwert für alle, denn gemeinsam sind wir als demokratische Gesellschaft vielfältig und stark.
 
              Frank Scholze
 
              Generaldirektor
 
              Deutsche Nationalbibliothek
 
            
 
           
           
             
              Digitale Barrierefreiheit: Anforderungen an Websites und Apps
 
            

             
              Freda Wagner 
              
 
            
 
             
              Um möglichst vielen Menschen die Nutzung zu ermöglichen, sind Bibliotheken als öffentlich finanzierte Einrichtungen nicht nur zur barrierefreien Gestaltung ihrer physischen Räume verpflichtet. Auch ihre digitalen Angebote, die ortsunabhängige Recherchen und den Zugang zu Informationen ermöglichen, sollen für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein und niemanden – etwa aufgrund einer Behinderung – ausschließen. Der Beitrag stellt die rechtlichen Grundlagen und die darin verankerten Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von Websites und Apps vor. Mit Fokus auf für Bibliotheken besonders relevante Inhalte werden mögliche Barrieren aufgezeigt und wie sie vermieden werden können.
 
              Digitale Informations- und Kommunikationstechnologien sind in unserem Alltag längst allgegenwärtig. Spätestens während der Covid-19-Pandemie wurde deutlich, wie wichtig der Zugang zu im Internet bereitgestellten Informationen ist und welche Möglichkeiten Onlineangebote für gesellschaftliche Teilhabe bieten. Waren diese jedoch nicht barrierefrei umgesetzt, schloss das Menschen mit Behinderungen von der gleichberechtigten Teilhabe aus.
 
              Stärker noch als in den Bereichen Bau oder Mobilität sind digitale Barrieren für Nicht-Betroffene oft kaum zu erkennen. Entsprechend gering verbreitet ist vielerorts noch das Bewusstsein, dass Onlineinhalte nicht immer für alle gleichermaßen zugänglich sind und dadurch Ausschlüsse und Diskriminierungen entstehen können. Öffentliche Träger werden zwar schon länger zu barrierefrei gestalteten Internetauftritten und Dokumenten verpflichtet, doch besteht häufig noch Unklarheit über die geltenden Anforderungen. Diese werden in den folgenden Abschnitten skizziert.
 
              
                Rechtliche Grundlagen digitaler Barrierefreiheit
 
                Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im März 2009 hat Deutschland dazu verpflichtet, eine möglichst umfassend barrierefrei gestaltete Umwelt zu schaffen und geeignete Maßnahmen zu treffen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Rechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können. Artikel 9 und 21 der Konvention beschreiben den Grundsatz des gleichberechtigten Zugangs zu Lebensbereichen wie Information und Kommunikation und das Recht auf Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, einschließlich der Freiheit, sich Informationen und Gedankengut zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.
 
                Durch die EU-Richtlinie 2016/2102 (Europäische Union 2016) wurden alle zum Großteil aus öffentlichen Geldern finanzierten Einrichtungen der EU-Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, ihre Websites, mobilen Anwendungen, Dokumente und intern genutzten elektronischen Dienste nach einem einheitlichen Standard barrierefrei zu gestalten. Für bereits bestehende Websites galt eine Umsetzungsfrist bis September 2020, für mobile Anwendungen bis Juni 2021.
 
                Bund und Länder haben ihre Gesetze und Verordnungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen bis 2019 entsprechend angepasst. Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung des Bundes (BITV 2.0) (Bundesamt für Justiz 2019) hatte bereits zuvor die als weltweiten Standard formulierten Richtlinien für zugängliche Webinhalte (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG)1 des World Wide Web Consortium (W3C) als maßgebliche Anforderungen für barrierefreie Gestaltung genannt. Die EU hat die aktuelle Version 2.1 der WCAG auf der Konformitätsstufe AA als Mindeststandard für Websites in Kapitel 9 der Europäischen Norm 301 549 verankert (European Telecommunications Standards Institute 2021). Auf diesen harmonisierten Standard verweist § 3 BITV 2.0, auf den wiederum die Landesverordnungen verweisen. Die Anforderungen wurden dadurch in den Ländern bis hinunter auf die kommunale Ebene verpflichtend. Verweisen die Länder zusätzlich auf § 4, müssen öffentliche Stellen entsprechend den Vorgaben der BITV bestimmte Inhalte der Website auch in Leichter Sprache und in Deutscher Gebärdensprache veröffentlichen.
 
                Neben der Vereinheitlichung der Standards und der Ausweitung des Geltungsbereiches bis in die Kommunen brachte die EU-Richtlinie 2016/2102 einige Neuerungen, um die Umsetzung der Anforderungen weiter zu forcieren:
 
                
                  	 
                    Öffentliche Stellen sind dazu verpflichtet, eine „Erklärung zur Barrierefreiheit“ auf ihren Websites und Apps zu veröffentlichen, die Angaben zum Umsetzungsstand der Anforderungen sowie Maßnahmenpläne zur Verbesserung enthalten und jährlich aktualisiert werden sollen. Zu nennen sind dort eine Kontaktmöglichkeit zum Melden von Barrieren und die in dem jeweiligen (Bundes-)Land eingerichtete Schlichtungs- / Durchsetzungsstelle, die eingeschaltet werden kann, falls die festgestellte Barriere nicht behoben wird.


                  	 
                    Zudem wurden im Bund2 und in allen Ländern Überwachungsstellen3 für barrierefreie Informationstechnik eingerichtet, die regelmäßig digitale Angebote öffentlicher Stellen auf ihre Barrierefreiheit überprüfen und zu den festgestellten Mängeln beraten. Die Ergebnisse werden periodisch an die EU-Kommission übermittelt, erstmals Ende 2021 und danach alle drei Jahre. Der erste Bericht der Überwachungsstellen attestiert Deutschland einen klaren Nachholbedarf bei der Erfüllung der Anforderungen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2021, 31–34).


                
 
               
              
                Anforderungen an Websites öffentlicher Stellen
 
                Die einzuhaltenden Erfolgskriterien der Richtlinien betreffen die Bereiche Programmierung, Design und Inhalt und beruhen auf folgenden vier Grundprinzipien.
 
                 
                  	
                    Wahrnehmbarkeit (perceivable): Informationen und Benutzungsoberflächen müssen Nutzenden derart präsentiert werden, dass sie wahrnehmbar sind.
 
                    
                      	
                        Textalternativen für Bilder und andere Nicht-Text-Inhalte (Ausnahme Layoutgrafiken) werden bereitgestellt


                      	
                        multimediale Inhalte sind mit Untertiteln und Alternativen wie Audiodeskriptionen versehen


                      	
                        Inhalte sind mit passenden HTML-Strukturelemente für Überschriften, Listen, Zitaten und Datentabellen gegliedert


                      	
                        sinnvolle Beschriftungen von Formularelementen für Screenreader sind vorhanden


                      	
                        sinnvolle Reihenfolge der Inhaltselemente wird eingehalten


                      	
                        Bezüge auf sensorische Merkmale werden vermieden


                      	
                        anpassbare Bildschirmausrichtung


                      	
                        Informationen werden nicht allein über Farbe vermittelt


                      	
                        Ton ist abschaltbar


                      	
                        ausreichender Farbkontrast zwischen Text und Hintergrund


                      	
                        Text muss auf 200 Prozent vergrößerbar sein


                      	
                        Inhalte brechen bei Vergrößerung um


                      	
                        Verzicht auf Schriftgrafiken


                      	
                        ausreichender Farbkontrast von grafischen Bedienelementen


                      	
                        anpassbare Textabstände


                      	
                        eingeblendete Inhalte sind bedienbar


                    

 
                  	
                    Bedienbarkeit (operable): Benutzungsoberflächen und Bedienelemente müssen bedienbar sein.
 
                    
                      	
                        Webinhalte sind grundsätzlich auch nur mit der Tastatur vollständig bedienbar


                      	
                        Zeitbegrenzungen sind anpassbar, um genügend Zeit zum Lesen und Nutzen der Inhalte zu haben


                      	
                        bewegte Inhalte sind abschaltbar


                      	
                        Verzicht auf Flackern vermeidet Anfälle und Konzentrationsschwierigkeiten


                      	
                        sich auf den Seiten wiederholende Inhaltsbereiche wie die Navigation können übersprungen werden


                      	
                        alle Dokumente haben sinnvolle Titel


                      	
                        Linktexte geben Aufschluss über das Linkziel


                      	
                        aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen


                      	
                        die aktuelle Position des Fokus ist deutlich hervorgehoben


                      	
                        Alternativen für komplexe Eingabemodalitäten sind vorhanden


                    

 
                  	
                    Verständlichkeit (understandable): Inhalte und Benutzung müssen verständlich sein.
 
                    
                      	
                        Text soll lesbar und verständlich sein


                      	
                        die Hauptsprache der Website ist festgelegt


                      	
                        anderssprachige Wörter und Abschnitte sind entsprechend ausgezeichnet


                      	
                        Inhalte werden auf vorhersagbare Art präsentiert


                      	
                        keine unerwarteten Kontextänderungen bei Fokus oder Eingabe


                      	
                        konsistente Navigation und Bezeichnungen


                      	
                        Eingabeunterstützung durch Fehlererkennung und Fehlerkennzeichnung


                      	
                        Beschriftungen von Formularelementen unterstützen die Fehlervermeidung


                    

 
                  	
                    Robustheit (robust): Inhalte müssen zuverlässig mit einer Vielzahl von aktuellen und zukünftigen Benutzeragenten, einschließlich assistierenden Technologien, kompatibel sein.
 
                    
                      	
                        Nutzung korrekter Syntax


                    

 
                
 
                Die Anforderungen decken damit ein breites Spektrum möglicher Barrieren ab, die bei verschiedenen Beeinträchtigungen und damit verknüpften Nutzungsbedarfen entstehen können, wenn diesen Bedarfen nicht entsprochen wird. Sie berücksichtigen vor allem unterschiedlich ausgeprägte Sinneswahrnehmungen des Sehens und Hörens, eingeschränkte Kraft und Motorik, Photosensibilität (Lichtempfindlichkeit) sowie kognitive Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten. Die Vielfalt nebeneinander existierender Beeinträchtigungen ist ebenso groß wie kombinierte Anforderungen bei Mehrfachbehinderungen.
 
                So sollen etwa alle Bedienelemente einer Website nicht nur mit der Maus, sondern auch mit der Tastatur bedienbar sein und dabei soll eine logische Reihenfolge eingehalten werden. Das aktuell aktive Element muss deutlich, mit ausreichendem Farbkontrast hervorgehoben sein (Fokusrahmen). Eingabefelder sollen eine vorangehende Beschriftung mit Angaben darüber enthalten, was in das Feld einzutragen ist. Überschriften sollen nicht nur auf den nachfolgenden Inhalt hinweisen, sondern auch mit den entsprechenden Formatvorlagen gestaltet sein, so dass auch Screenreader die Struktur der Seite für blinde Menschen korrekt ausgeben können. Werden Informationen durch Bild-, Video- oder Audioinhalte vermittelt, sind Textalternativen bereitzustellen. Verlinkungen sind so zu benennen, dass sie ihr Ziel eindeutig erkennen lassen, und so zu gestalten, dass sie visuell auch ohne Farbwahrnehmung vom übrigen Text unterscheidbar sind. Grundsätzlich dürfen die Farbkontraste zwischen Text oder Bedienelementen und dem Hintergrund bestimmte Grenzwerte nicht unterschreiten.
 
                Die Bestimmungen der WCAG 2.1 bestehen aus insgesamt 78 Erfolgskriterien, die in drei Konformitätsstufen unterteilt werden:
 
                
                  	 
                    A: niedriges Zugänglichkeitsniveau


                  	 
                    AA: mittleres Zugänglichkeitsniveau


                  	 
                    AAA: hohes Zugänglichkeitsniveau


                
 
                Stufe AA schließt die Anforderungen aus Stufe A mit ein und bildet mit insgesamt 50 Kriterien die Mindestanforderungen, die jedes Angebot erfüllen sollte, um für möglichst viele Menschen zugänglich zu sein.
 
                Um die Umsetzung der Anforderungen auf einem Webangebot ermitteln zu können, hat das von der Bundesregierung geförderte Projekt „Barrierefrei informieren und kommunizieren (BIK)“ den BIK BITV-Test als einheitliches Prüfverfahren entwickelt. Neben der Möglichkeit, einen kostenpflichtigen BITV-Test durch Expert✶innen aus dem BIK-Prüfverbund zu beauftragen, steht mit der BITV-Selbstbewertung allen Interessierten ein kostenfreies Online-Tool zur Verfügung, das anhand einer Checkliste die Barrierefreiheit des eigenen Webauftritts umfassend überprüfen lässt. Sie stellt ausführliche Anleitungen und hilfreiche Werkzeuge zu allen Prüfschritten bereit, erfordert allerdings auch die Bereitschaft, sich eingehend mit den Anforderungen auseinanderzusetzen. Für einen schnelleren Überblick bietet BIK die vereinfachte Checkliste „Easy Checks“ an, ähnliche Übersichten gibt es u. a. auch von Aktion Mensch und der Stiftung barrierefrei kommunizieren.4
 
               
              
                Redaktionelle Umsetzung
 
                Viele der Anforderungen sind auf technischer Ebene einmalig bei der Konzeption des Aufbaus und des Designs zu berücksichtigen, um die eigentlichen Inhalte der Website zugänglich zu präsentieren. Doch auch auf der inhaltlichen oder redaktionell gestaltbaren Ebene können zahlreiche Barrieren entstehen. Je nachdem wie häufig ein Webauftritt mit neuen Inhalten befüllt wird, kann das Einhalten von Barrierefreiheits-Standards in einer Onlineredaktion zum Alltag gehören. Folgende Fragen sollte jede✶r Redakteur✶in bei jedem neuen Inhalt beachten und mit „ja“ beantworten:
 
                
                  	 
                    Ist der Text gut verständlich geschrieben?


                  	 
                    Geben Zwischenüberschriften Hinweise auf den folgenden Inhalt?


                  	 
                    Sind alle Überschriftenebenen in der korrekten Hierarchie (H1 bis H6) formatiert?


                  	 
                    Werden Fremdworte und Abkürzungen bei der ersten Nennung erklärt (oder ggf. in einem Glossar)?


                  	 
                    Können fremdsprachliche Begriffe mit einem passenden lang-Attribut ausgezeichnet werden (z. B. <p lang=“en“></p>)?


                  	 
                    Sind Auflistungen als Liste formatiert?


                  	 
                    Geben Verlinkungen genügend Aufschluss über das Linkziel (nicht nur „mehr“ und „hier“)?


                  	 
                    Werden bei Verlinkungen auf Dateien deren Format, Größe und Hinweise zu eventuellen Barrieren angegeben?


                  	 
                    Wird auf Unterstreichungen und kursiven Text verzichtet?


                  	 
                    Werden Informationen (auch auf Grafiken) nicht allein über Farbe vermittelt?


                  	 
                    Wird beim Bezug auf Inhaltselemente nicht allein auf deren Farbe oder Position verwiesen?


                  	 
                    Ist für alle eingebundenen Bilder und Grafiken ein Alternativtext hinterlegt, der die wesentlichen Inhalte beschreibt?


                  	 
                    Wurden leere Absätze und überschüssige Leerzeilen aus dem Textfeld gelöscht?


                
 
                Insbesondere das Verfassen von Alternativtexten kann etwas Übung erfordern. Schon bei der Bildauswahl sollte überlegt werden, welche Aussage damit transportiert werden soll. Es kann hilfreich sein, sich vorzustellen, wie man das Bild jemandem am Telefon beschreiben würde.
 
               
              
                Responsive Website-Gestaltung und mobile Anwendungen
 
                Durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablets werden Webangebote bereits seit einigen Jahren responsiv gestaltet, so dass die Ansicht einer Website abhängig von der Größe des genutzten Endgeräts angepasst wird. Auch in Desktop-Browsern bricht eine Website dann ab einer gewissen Vergrößerung in einspaltiges Layout um. Dabei sollen die Inhalte nicht über den Seitenrand ragen und das komprimierte Menü muss sich durch verschiedene Eingabemethoden öffnen, bedienen und wieder schließen lassen. Eine Website soll so gestaltet sein, dass sie unabhängig von der Bildschirmausrichtung des Ausgabegeräts sowohl im Hoch- als auch im Querformat dargestellt und Inhalte bei Bedarf vergrößert werden können.
 
                Die Anforderungen an mobile Anwendungen (Apps) sind in der EN 301 549 in Kapitel 11 zu Software enthalten. Sie basieren im Wesentlichen auf den gleichen Erfolgskriterien, gehen aufgrund spezifischer technischer Möglichkeiten und Einschränkungen aber noch über die Mindestanforderungen für Websites hinaus. Die WCAG werden bereits hinsichtlich der technischen Entwicklungen angepasst und in Version 2.2 Erfolgskriterien enthalten, die eine Mindestgröße von Schaltflächen, die durch Maus, Stift- oder Berühren mit dem Finger bedient werden, von 24 x 24 CSS-Pixeln vorsehen.
 
               
              
                Für Bibliotheken besonders relevante Anforderungen
 
                Bibliotheken stehen vor der besonderen Herausforderung, ihr umfangreiches Informationsangebot zu strukturieren und für ihre Nutzer✶innen auffindbar zu machen. Zu den Elementen, die auf den Websites der meisten Bibliotheken zum Einsatz kommen dürften, gehören Eingabe- und Auswahlfelder einschließlich Filter- und Sortiermöglichkeiten in den Suchmasken ihrer Kataloge. Jedes Feld eines Formulars muss sowohl sichtbar als auch für Screenreader mit einer eindeutigen Beschriftung (Label) verknüpft sein. Hinweise zur Eingabe sollen dabei nicht allein als Platzhalter-Text innerhalb eines Feldes stehen, die bei Eingaben verschwinden. Dropdown-Auswahlmenüs müssen sich gleichermaßen mit der Maus, Tastatur und auch in Kombination mit Screenreadern öffnen und bedienen lassen. Pflichtfelder sind als solche zu kennzeichnen. Bei Eingabefehlern sind entsprechende Meldungen am Anfang des Formulars oder direkt an den betreffenden Feldern auszugeben. Dies gilt in besonderem Maße für kostenrelevante Bestellprozesse sowie Registrierungs- und Anmeldeformulare von Benutzer✶innen-Konten, für die erhöhte Barrierefreiheitsanforderungen gelten. Werden Anmeldungen und Suchanfragen nach einer bestimmten Dauer automatisch beendet, soll auf die Zeitbegrenzung hingewiesen werden oder möglich sein, sie zu verlängern oder abzuschalten.
 
                Alle Nutzer✶innen sollten in der Liste der Suchergebnisse sowohl in der Gesamtheit der Ergebnisse navigieren als auch einzelne Treffer ansteuern können. Die Anzeige der Trefferzahl, Paginierung von mehrseitigen Ergebnislisten und Sortieroptionen sollten dabei genauso zugänglich sein wie einzelne Titel zur Bestellung auswählen zu können, deren Ausleihstatus oder Standort in der Bibliothek zu erfahren. Problematisch können hierbei grafische Anzeigesysteme sein, wenn die Farbe die einzige Informationsquelle zur Verfügbarkeit des Bestands ist. Hierbei sind unbedingt weitere textuelle Informationen sowohl für Screenreader als auch visuell für Menschen mit Farbfehlsichtigkeit zu hinterlegen, wie es etwa in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek der Universitätsbibliothek Regensburg durch die Nutzung von über den Ampelgrafiken erscheinenden Mouse-Over-Texten (Tooltips) umgesetzt wird. Pfeilgrafiken zur Navigation zwischen den einzelnen Seiten sind auch mit Textalternativen zu versehen und sollten unbedingt auch mit der Tastatur steuerbar sein. Bei grafischen Navigationselementen ist außerdem zu beachten, dass ihre farbliche Gestaltung einen ausreichenden Kontrast zum Hintergrund bildet.
 
                Werden auf der Website Anleitungen zur Benutzung vor Ort bereitgestellt, sollten dort abgebildete Informationen wie z. B. die Existenz und Standorte von Infotheken oder Ausleihautomaten auch in Textform angeboten werden (Abb. 1). Dies gilt ebenfalls für mit Landkartenausschnitten umgesetzten Standort- und Wegbeschreibungen.
 
                
                  [image: Landkartenausschnitt zeigt Standort Berliner Stadtbibliothek mit Serviceangeboten: 24-Stunden-Rückgabe, Barrierefreier Zugang, Barrierefreies WC, Eigenes Café, EC-Kartenzahlung, WLAN.]
                    Abb. 1: Inhaltstragende Grafiken sollten immer mit Textalternativen für Screenreader versehen sein, wie hier die Symbole für die vor Ort vorhandenen Services in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Mit dem kostenlosen Browser-Plug-In „WAVE“ von webaim5 lassen sich mit einem Klick alle vorhandenen (und fehlenden) Alternativtexte auf einer Website anzeigen. Auch das Vorhandensein von Beschriftungen für Eingabefelder (Labels) kann damit schnell geprüft werden (Screenshot: www.voebb.de).

                 
               
              
                Fazit und Empfehlungen
 
                Eine möglichst barrierefreie Gestaltung ist nicht nur essenziell für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, sie verbessert für alle Nutzer✶innen die Bedienbarkeit, ermöglicht Anpassungen auf individuelle Situationen, etwa bei temporären Beeinträchtigungen oder anderen Einschränkungen. Sie verbessert damit nicht nur die allgemeine Gebrauchstauglichkeit eines Angebots, sondern auch dessen Reichweite.
 
                Ähnlich wie bei der baulichen Barrierefreiheit sollte der gleichberechtigte Zugang möglichst von Anfang an bei der Konzeption digitaler Angebote mitgedacht werden, da Aufwand und Kosten für einen nachträglichen Umbau in der Regel deutlich höher sind. Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sollte immer ein Kriterium in Ausschreibungen und Bestandteil des Pflichtenhefts sein. Zur Qualitätssicherung empfiehlt sich, intern eine Grundkompetenz aufzubauen, um die Erfüllung der Pflichten zumindest ansatzweise überprüfen zu können. Hierbei können die Prüfschritte der BITV-Selbstbewertung und die dafür empfohlenen Werkzeuge helfen. Idealerweise werden Nutzer✶innen mit Behinderungen schon bei der Konzeption und im Beta-Testing eines Angebots miteinbezogen und im Sinne der Erklärung zur Barrierefreiheit dazu aufgerufen, festgestellte Zugangshürden zu melden.
 
                Barrierefreiheit nachhaltig zu gewährleisten ist ein fortlaufender Prozess und in der Regel eine Gemeinschaftsaufgabe. Die auf redaktioneller Ebene umzusetzenden Anforderungen müssen bei neuen Inhalten immer wieder eingehalten und sollten unter allen Verantwortlichen als Routine festgelegt und regelmäßig überprüft werden.
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              An der Universitätsbibliothek Leipzig werden im Rahmen der finc-Nutzergemeinschaft Bibliothekskataloge mit der Discovery-Software VuFind® realisiert, deren Barrierefreiheit seit 2019 stark vorangetrieben wird. In diesem Erfahrungsbericht soll gezeigt werden, wie im Nachgang der erfolgreichen Überarbeitung der finc-Discovery-Portale hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit nicht nur die Projektergebnisse, sondern auch eine verstetigte Praxis etabliert wurde, die Barrierefreiheit als einen weiteren, regulären Gesichtspunkt der Softwareentwicklung (neben UI/UX, Performance, Sicherheit, Features etc.) integriert. Nach einem kurzen Abriss des Projektverlaufs werden die notwendigen Workflows und die dadurch entstehenden Aufwände für das Zurückspielen barrierefreier Verbesserungen in den VuFind®-Community-Code erläutert und anschließend anhand von Fallbeispielen illustriert.
 
              
                Die Rahmenbedingungen
 
                Die Universitätsbibliothek Leipzig1 stellt als technischer Betreiber im Rahmen der finc-Nutzergemeinschaft2 Institutionen in ganz Deutschland 17 Discovery-Portale zur Verfügung. Hervorgegangen ist die finc-Nutzergemeinschaft aus einem 2011 mit Fördermitteln des Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) an der Universitätsbibliothek Leipzig gestarteten Projekt, dessen Ziel es war, für 11 wissenschaftliche Bibliotheken in Sachsen mit der Open-Source-Software VuFind®3 Discovery-Portale aufzubauen. Über das Web-Frontend hinaus, das den für die Nutzer✶innen zugänglichen Teil des Katalogs ausmacht, werden der konsortial genutzte Suchmaschinenindex (Solr), die Anbindung unterschiedlicher Lokalsysteme (bisher Libero, Bibliotheca und Aleph) sowie Nutzungsstatistiken als Dienste angeboten. Stand Ende 2023 umfasst die finc-Nutzergemeinschaft 22 Mitglieder, die einen oder mehrere der angebotenen Dienste nutzen.
 
                Die für die Discovery-Portale verwendete Open-Source-Software VuFind® wurde an der Villanova University in den US) entwickelt und wird seitdem von einer internationalen Community ständig erweitert und verbessert. So fließen auch die an der UB Leipzig entwickelten Features und Erweiterungen in einem kontinuierlichen Austausch mit der VuFind®-Community zurück und stehen damit der internationalen VuFind®-Anwendergemeinschaft zur Verfügung. Während Aspekte der Barrierefreiheit in den ersten Jahren der Entwicklung kaum Beachtung fanden, wird in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, die Weboberfläche möglichst barrierearm zu gestalten. Zum Inkrafttreten der EU-Richtlinie 2016/2102 am 23. September 2020 sollten die finc-Discovery-Portale auf Barrierefreiheit geprüft und diese weitestgehend hergestellt werden. Auf internationaler Ebene – insbesondere in den USA und Kanada – sind erst kürzlich Regelungen in Kraft getreten, die Barrierefreiheit für Webportale öffentlicher Einrichtungen vorschreiben.4 Wie auch bei bibliothekarischen Features oder technologischen Verbesserungen der VuFind®-Software unterstützt sich die internationale Community gegenseitig durch das Einbringen barrierefreier Lösungen in den gemeinsam gepflegten Programmcode, sodass eine Nachnutzung auch niederschwellig möglich ist.
 
                In diesem Erfahrungsbericht soll gezeigt werden, wie im Nachgang der erfolgreichen Überarbeitung der finc-Discovery-Portale hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit nicht nur die Projektergebnisse, sondern auch eine verstetigte Praxis etabliert wurde, die Barrierefreiheit als einen weiteren, regulären Gesichtspunkt der Softwareentwicklung (neben UI/UX, Performance, Sicherheit, Features etc.) integriert. Nach einem kurzen Abriss des Projektverlaufs werden die notwendigen Workflows und dadurch entstehenden Aufwände für das Zurückspielen barrierefreier Verbesserungen in den VuFind®-Community-Code erläutert und anschließend anhand von Fallbeispielen illustriert.
 
               
              
                Projekt „Implementierung barrierefreier Zugänge für bibliographische Kataloge sächsischer Hochschulbibliotheken“
 
                Zielstellung des durch Mittel des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (SMWK) Sachsens ermöglichten Projekts „Implementierung barrierefreier Zugänge für bibliographische Kataloge sächsischer Hochschulbibliotheken“ an der UB Leipzig war die Herstellung der Barrierefreiheit in den Bibliothekskatalogen 13 sächsischer Hochschulbibliotheken der finc-Nutzergemeinschaft im Zeitraum 2019−2021. Zur Unterstützung des Projekts wurde auf die Beratung durch das Kompetenzzentrum für barrierefreie Informations- und Kommunikationsangebote in Sachsen (dzb lesen – BIKOSAX5) zurückgegriffen, sowie für jedes finc-Discovery-Portal eine abschließende Prüfung durch BIKOSAX durchgeführt. Zum Abschluss war vorgesehen, die im Rahmen des Projekts erarbeiteten Verbesserungen der finc-Discovery-Portale an die internationale VuFind®-Community zurückzuspielen, um eine globale Nachnutzung zu ermöglichen.
 
                
                  Projektverlauf
 
                  Trotz einiger Herausforderungen zu Projektbeginn, wie der generell schwierigen Personalgewinnung im IT-Bereich, insbesondere bei der Anforderung „Kenntnisse in barrierefreier Webseitenentwicklung“, sowie den im Laufe des Projekts aufkommenden Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie, konnte das Projekt mit nur geringem zeitlichen Verzug Ende 2021 abgeschlossen werden. In jedem der 13 zu überarbeitenden finc-Discovery-Portale wurde eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen:
 
                  
                    	 
                      Es wurde der semantische Aufbau der Webseiten überarbeitet und klar strukturiert, sodass sich aus der Struktur der visuell erfahrbare Inhalt erschließen lässt.


                    	 
                      Das Layout der Webseiten wurde insbesondere für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen durch besseren Kontrast, Schriftgröße, Vergrößerbarkeit (Zoom) etc. optimiert. Hierbei wurde auch das Responsive Design der Webseiten verbessert, also die dynamische Anpassung des Webseitenlayouts an den Dimensionen des Ausgabegeräts. Die Verwendung von Screenreadern auf den Webseiten wurde dadurch verbessert, dass erläuternde Texte (z. B. durch ARIA-Codes) konsequent angewandt wurden, wo sie für die Bedienung und das Verständnis der Webseite notwendig sind. Weiterhin wurde eine konsequente Bedienbarkeit der Webseiten über die Tastatur umgesetzt.


                    	 
                      Wies ein finc-Discovery-Portal individuelle Features auf, mussten diese auch auf Barrierefreiheit geprüft und ggf. umgebaut werden. Zuletzt wurden in Zusammenarbeit mit den Bibliotheken Erklärungen zur Barrierefreiheit des jeweiligen finc-Discovery-Portals integriert.


                  
 
                  In einem letzten Schritt wurden die Umsetzungen in jedem finc-Discovery-Portal durch BIKOSAX geprüft und ein Kurzbericht angefertigt. Die darin noch identifizierten Mängel bzgl. der Barrierefreiheit wurden in einer abschließenden Überarbeitung behoben und das finc-Discovery-Portal anschließend in den produktiven Betrieb überführt.
 
                 
                
                  Erfahrungen aus der Projektlaufzeit
 
                  Wie eingangs erwähnt stellte sich der Projektauftakt aufgrund der allgemeinen Personalsituation und insbesondere wegen fehlender Vorkenntnisse zu barrierefreier Webseitenentwicklung als schwierig dar. So zeigte sich auch, dass das Thema Barrierefreiheit insgesamt einen hohen Einarbeitungsaufwand erfordert, der nicht zuletzt dadurch gekennzeichnet ist, sich eine notwendige Grundeinstellung oder ein Mindset anzueignen, dass Barrierefreiheit bei jeder Weiterentwicklung der Software miteinbezieht. Dabei sind eindeutige Lösungen häufig nicht sofort und in einigen Fällen sogar überhaupt nicht erreichbar. Eine pauschale, ausführliche Auszeichnung aller Elemente einer Webseite zum Beispiel würde dazu führen, dass die über einen Screenreader vermittelten Informationen womöglich die Nutzer✶innen überfordern. Nur stellte sich dann bei der notwendigen Reduktion der Informationen die Frage nach der Relevanz für Menschen mit Behinderungen, vor allem, wenn es innerhalb des Entwicklungsteams keine Person mit Einschränkungen gab. Zwar können von den Entwickler✶innen Tools wie Screenreader genutzt werden, um sich einen Eindruck vermitteln zu lassen, wie eine Webseite mittels Screenreader erfahrbar ist – es dürfte aber zweifelhaft sein, dass ein solches technologiegestütztes Hineinversetzen einer tatsächlichen Situation für die Nutzung assisitiver Tools entspricht.
 
                  Dementsprechend zeigte sich im Projektverlauf also, dass Barrierefreiheit viele Diskussionen zu potenziellen Lösungen innerhalb des Projektteams, Austausch mit externen Projektpartnern (wie Bibliotheken oder BIKOSAX), aber auch ein Abwägen zwischen Vorgaben, bspw. des Corporate Designs der Einrichtungen und Anforderungen der Barrierefreiheit, erfordert. Diese zeitintensiven Prozesse müssen darüber hinaus angemessen dokumentiert werden, damit gefundene Lösungen auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar bleiben – d. h. zu dokumentieren, weshalb die konkret vorliegende Lösung gewählt wurde und welche anderen sich als nicht optimal erwiesen haben.
 
                  Die Ergebnisse dieser zum Teil langwierigen Prozesse aus Nachhaltigkeitsgründen nicht nur den finc Discovery-Portalen zu Gute kommen zu lassen, sondern auch der internationalen VuFind®-Community, war deshalb auch ein erklärtes Ziel des Projekts. Bereits während der Schlussphase des Projekts wurde mit dem Zurückspielen der barrierefreien Lösungen an die VuFind®-Community begonnen und dies wird seitdem fortgeführt. Das Projekt ist damit zwar abgeschlossen, die Verbesserung der Barrierefreiheit setzt sich jedoch in der Interaktion mit der VuFind®-Community stetig fort.
 
                 
               
              
                Fortsetzung durch Zurückspielen der Verbesserungen zur Barrierefreiheit an VuFind®-Community
 
                
                  Pull Requests
 
                  Die Verwendung und aktive Weiterentwicklung von Open-Source-Software zeichnet sich nicht durch Kostenersparnis, sondern durch Kompetenzgewinn und Flexibilität aus. Schließlich werden nicht anfallende Lizenzierungskosten durch die stattdessen benötigten Personalmittel zumindest aufgebraucht, allerdings gewinnt die Organisation durch das eingesetzte Personal die Kompetenz und Flexibilität auf geänderte Anforderungen zu reagieren und diese in den eigenen Produkten auch abzubilden. Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Vorteil von Open-Source-Software ist darüber hinaus die Verteilung der Last der notwendigen, stetigen Weiterentwicklung auf mehrere Schultern, sollte die betreffende Open-Source-Software über eine vitale Community verfügen. Im Falle von VuFind® trifft letzteres eindeutig zu, sodass die Einbringung der barrierefreien Lösungen aus dem besprochenen Projekt nicht nur den Effekt der Nachhaltigkeit im Sinne einer Nachnutzung haben sollte, sondern auch den der nachhaltigen und verteilten Weiterentwicklung der barrierefreien Lösungen. Da die Weiterentwicklungen der Software VuFind® auch regelmäßig in die finc-Discovery-Portale integriert werden, fließen so bereits in den finc-Discovery-Portalen umgesetzte Verbesserungen der Barrierefreiheit aus dem VuFind®-Community Code zurück und führen zu einer Reduzierung der für die finc-Discovery-Portale notwendigen Anpassungen in VuFind®.
 
                  Damit eine Änderung an VuFind® (sei es nun bzgl. der Barrierefreiheit oder eines sonstigen Features) „upstream“ übernommen wird (d. h. in den Quellcode von VuFind® integriert), muss ein Prozess durchlaufen werden. Der Quellcode von VuFind® wird auf dem Webportal Github verwaltet. Dabei kommt das Versionierungstool „git“ zum Einsatz, das sämtliche Änderungen an den Quellcodedateien von VuFind® transparent protokolliert. Soll nun eine Änderung upstream übernommen werden, wird die Änderung im Quellcode vorgenommen und der Änderungswunsch als „Pull Request“ auf Github hochgeladen (s. Abb. 1, Schritte 1−3).
 
                  Die im Pull Request enthaltenen Änderungen werden anschließend von Entwickler✶innen der VuFind®-Community begutachtet und kommentiert (s. Abb. 1, Schritt 4). In diesem Schritt zeigen sich die gleichen Erfahrungen aus dem Projekt: Selbst bei kleinen Änderungen sind zum Teil umfangreiche Diskussionen notwendig, da Lösungen zur Erhöhung der Barrierefreiheit selten eindeutig sind. Die zeitintensiven Abstimmungen mit der Community, dem Team, externen Expert✶innen usw. führen außerdem häufig zu anderen Ergebnissen als dem ursprünglich gestellten Pull Request. Ist ein Konsens für den Pull Request gefunden, wird dieser dann letztendlich im finalen Schritt in den Quellcode von VuFind® übernommen (s. Abb. 1, Schritt 5). Beim nächsten Update der finc-Dis
 
                  
                    [image: Die Abbildung zeigt ein Diagramm, das den Workflow des Zurückspielens von Quellcode-Änderungen an der Software VuFind® in das Community-Repositorium auf Github darstellt.]
                      Abb. 1: Workflow des Zurückspielens von Änderungen in VuFind® auf Github.

                   
                  covery-Portale mit der aktuellen VuFind®-Version würden die ­Codeänderungen aus dem Pull Request dann wieder „downstream“ in die finc-Discovery-Portale einfließen.
 
                 
                
                  Erfahrungen aus zwei Jahren Pull Requests zu Barrierefreiheit
 
                  Wie bereits erwähnt, ist dieser Prozess häufig langwierig, da gefundene Lösungen mit der internationalen Community nochmals ausgehandelt werden müssen. Nicht selten kommt dabei ein anderes Ergebnis heraus, als das initial intendierte. Meistens stellen die Resultate jedoch eine weitere Verbesserung dar. Kritisch ist allerdings der durch den langwierigen Aushandlungsprozess notwendige Koordinationsaufwand, weshalb in der VuFind®-Communtiy bereits die Notwendigkeit einer für Barrierefreiheit verantwortlichen Person mit entsprechendem Entscheidungsmandat diskutiert wurde.
 
                  Wie sich hier also auch zeigt, muss Barrierefreiheit in Software als zentrale und fortwährende Herausforderung verstanden werden. Barrierefreiheit ist ein Prozess, der bei der Softwareentwicklung berücksichtigt werden muss. Dementsprechend muss Barrierefreiheit in automatisierten Tests geprüft, sowie in den Workflows verankert werden. All das erfordert zusätzliche Ressourcen, vor allem personell. Dabei kann die Nutzung von Open-Source-Software vorteilhaft sein, da hier eine Verteilung der benötigten Ressourcen auf mehrere Schultern möglich ist – eine vitale Community vorausgesetzt. Das folgende Fallbeispiel illustriert den erläuterten Workflow sowie die daraus resultierenden Erfahrungen abschließend.
 
                 
               
              
                Fallbeispiel – Pull Request zur Verbesserung der Facetten
 
                Im Frühjahr 2022 nahmen meine Kolleg✶innen und ich die Verbesserung der „Facetten“ in Angriff. Als Facetten bezeichnen wir Bereiche, in denen nachträglich Filter zu einer Suche ausgewählt werden können. Meist werden diese Bereiche optisch in einer Randleiste platziert (s. Abb. 2). Suche ich zum Beispiel nach dem Begriff „Barrierefreiheit“ und bekomme zu unscharfe Ergebnisse, kann ich die Suche dadurch weiter eingrenzen, dass ich zum Beispiel den Facettenwert „Online-Ressourcen“ wähle. Damit werden mir dann nur Ergebnisse geliefert, auf die sowohl der Suchbegriff, als auch der Facettenwert zutrifft. Facettenwerte können kombiniert werden. So könnte ich in unserem Beispiel die Treffschärfe weiter erhöhen, indem ich zusätzliche Formatfacetten, wie „Artikel, E-Artikel“ oder „Buch, E-Book“ auswähle, usw. Natürlich kann ich eine Suche auch einschränken, indem ich Facettenwerte ausschließe, also z. B. die Werte „Online-Ressourcen“ mit „nicht Buch, E-Book“ kombiniere, sodass mir alle Medien angezeigt werden, die zwar Online-Ressourcen sind, aber keine elektronischen Bücher.
 
                
                  [image: Das Bild zeigt den oberen Teil der Ergebnisseite für eine Suche nach dem Begriff „Barrierefreiheit“. Der Seitenkopf hat einem blauen Hintergrund mit comic-haft vereinfachten Umrissen der drei Leipziger Wahrzeichen Völkerschlachtdenkmal, Uni-Riese und Nikolaikirche in grau-blau. Darüber gelegt sind der Name des Katalogs (Lerxe.net), Navigationselemente und ein sehr präsenter Suchschlitz. Im unteren Bereich sieht man die ersten Einträge der Ergebnisliste mit verschiedenen interaktiven und informativen Elementen und in der rechten Randspalte, unter der Überschrift „Suche einschränken“, die Facetten.]
                    Abb. 2: Oberer Teil der Ergebnisseite des Leipziger Recherche-Netzwerks mit rechts angeordneten Facetten.

                 
                Die Tester✶innen der Prüfstelle für Barrierefreiheit am dzb lesen, Team BIKOSAX, hatten Folgendes kritisiert: Beim Aktivieren oder Deaktivieren eines Facettenwerts wird die Seite neu geladen, jedoch ohne Warnung. Durch das Neu-Laden wird der Wert zwar in die Suche integriert, aber mein Fokus (oder der meines Bildschirmlesegeräts) geht verloren, ohne dass ich das beim Bedienen der Facetten wissen kann. Wenn mein Fokus z. B. gerade auf dem Facettenwert „Online-Ressourcen“ war und ich diesen aktiviert habe, ist mein Fokus nach dem Neu-Laden wieder am Seitenanfang. Das ist sowohl verwirrend, als möglicherweise auch frustrierend.
 
                Unsere Idee: Wir versehen die Facetten mit einem Hinweistext.
 
                Gesagt, getan: Als Erstes setzten wir die Änderungen in den Katalogen der Universität Leipzig und des Leipziger Recherche-Netzwerks um, um sie auch live testen zu können. Dann programmierte ich die Änderungen in den Basis-Code der VuFind®-Community und reichte den Änderungswunsch – Pull Request – ein. Der Kopfbereich eines Pull Requests sieht aus wie in der Abb. 3 und nennt ein paar interessante Zahlen (hier rot umrandet).
 
                
                  [image: Das Bild zeigt (in Englisch) eine Zusammenfassung relevanter Zahlen und Daten der erfolgreichen Softwareänderung. Die wichtigsten Angaben sind zur Hervorhebung rot umrandet und werden im nächsten Textabschnitt näher erläutert. Dies sind „Conversation: 61“, „Commits: 13“ und „Files changed: 32“.]
                    Abb. 3: Bildschirmfoto des oberen Teils des Pull Requests zur Verbesserung der Facetten auf der Kommunikationsplattform der VuFind-Community.

                 
                Um eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden waren, brauchte es diesmal 61 Diskussionsbeiträge und 13 Code-Änderungen in 32 Dateien. Der gesamte Prozess dauerte 4 Monate, von Juli bis November, was verglichen mit anderen Pull Requests recht wenig ist, zumal die Sommerferien dazwischen lagen.
 
                Besucht man heute (Stand November 2023) den Katalog des Leipziger Recherche-Netzwerks,6 kann man feststellen, dass Bildschirmlesegeräte hier teilweise noch viel zu „schwatzhaft“ sind. Grund dafür ist, dass wir in diesem Katalog noch eine ältere Version der Katalog-Software und damit unter anderem auch die Originalversion des Pull Requests verbaut haben. In dieser war ich eindeutig über das Ziel hinausgeschossen. Hier liest der Screenreader, wenn man zum Beispiel den Facettenwert „DNB“ für „Deutsche Nationalbibliothek“ fokussiert:
 
                 
                  Hauptsprungmarke – Suche einschränken – Überschrift Ebene 2 – Institution – Zum Einschränken der Ergebnisse können Sie unter folgenden Filtern wählen – schwarzes, nach oben weisendes Dreieck – ausgeklappt – Linkliste – DNB – Seite wird bei Auswahl des Filters DNB neu geladen – Link – Seite wird bei Auswahl des Filters DNB neu geladen – zwei 777 Treffer – Filter DNB ausschließen – Seite wird neu geladen, wenn der Filter DNB aus den Suchergebnissen ausgeschlossen wird
 
                
 
                Und das wiederholt sich bei jedem Facetten-Wert! Je mehr Facetten ein Katalog also hat, desto mehr zusätzlicher, unsichtbarer Text taucht auf der Seite auf.
 
                Meine Absicht war, dass der Screenreader über das Verhalten der Website informieren sollte, egal welche Facette ausgewählt oder ausgeschlossen wird. Dass das viel zu viel Text ergibt, fiel erst während der Diskussion des Pull Requests so richtig auf. Nach einer längeren Debatte, ob meine die beste Lösung sei oder wie man dem Problem noch besser beikommen könnte, hatte mein Kollege Chris Hallberg von der Villanova University in Pennsylvania (USA) die Idee, nur die Facetten-Hauptüberschrift mit dem Hinweis auszustatten. Perfekt!
 
                Auch wenn die teils langen Diskussionen und vielen kleinen Nachbesserungsforderungen in der Community manchmal anstrengend sind, zeigt sich hier ein sehr positiver Effekt. Das Team ist international und seine Mitglieder bringen ihre eigenen, manchmal sehr unterschiedlichen Sichtweisen ein. Daher die teils langen Debatten. Ohne die Diskussion jedoch wäre es entweder zu keiner Verbesserung der Facetten gekommen oder meine erste Version wäre nur bei uns lokal eingebaut worden. Nach der Auseinandersetzung mit der Community und weiteren kleinen Verbesserungen – also nach den erwähnten 61 Diskussionsbeiträgen und 13 Code-Änderungen –, steht der erklärende Text jetzt nur einmal auf der Seite. Jetzt liest der Screenreader in unserem Beispiel:
 
                 
                  Hauptsprungmarke – Suche einschränken – Überschrift Ebene 2 – Institution – Seite wird neu geladen, wenn Filter aktiviert oder ausgeschlossen wird
 
                
 
                Im Anschluss an die erfolgreiche Übernahme in den Community-Code müssen wir die gefundene Lösung natürlich noch in die restlichen Kataloge einbauen, die wir betreuen. Das kann in dringenden Fällen direkt passieren oder aber spätestens, wenn im Zuge der turnusmäßigen Updates die Software-Version in den Katalog eingespielt wird, die den Pull Request enthält.
 
                Auf genau diesem Weg ist die Änderung inzwischen in mehreren Katalogen in den verschiedensten Ecken der Welt angekommen, ohne dass sich deren Programmierer notwendigerweise überhaupt mit Barrierearmut auseinandersetzen mussten. Dazu zählen (natürlich) der Beispiel-Katalog von VuFind®, aber auch der Katalog der Uni Michigan,7 oder der der Midlands State University in Zimbabwe.8 Weitere werden folgen.
 
                Lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen: Die vorgestellte Änderung bewirkt nur, dass man beim Aktivieren oder Deaktivieren von Facettenwerten gewarnt wird, dass die Seite neu laden wird. Es ist also eine minimale Verbesserung. Durch die Diskussionen in diesem und einem weiteren Pull Request wurde klar, dass es sinnvoll wäre, eine Version der Ergebnisliste zu erstellen, bei der nur die Liste selbst aktualisiert und nicht die ganze Seite neu geladen wird. Damit geht der Fokus bei Aus- oder Abwahl einer Facette nicht mehr verloren. Dieser sehr komplexen Änderung hat sich einer der engagiertesten VuFind®-Entwickler aus Finnland angenommen.
 
                Was dieses Beispiel ansatzweise zeigt, ist, wie der Prozess des Zurückspielens von Code an eine internationale Nutzergemeinschaft funktioniert. An eine Nutzergemeinschaft, wohlgemerkt, die quelloffene Software benutzt – also Software, bei der jede Person den Quellcode einsehen und bearbeiten kann. Der Prozess ist oft langwierig, aber er lohnt sich letztlich sowohl für alle direkt Beteiligten, als auch für alle, die die verbesserte Software schon heute nutzen oder in Zukunft nutzen werden.
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              Digitale Medien barrierefrei ausleihen mit der Onleihe
 
            

             
              Jessica Buchem 
              
 
            
 
             
              Medien zu jeder Zeit und ortsunabhängig ausleihen und konsumieren, das ist das Ziel der digitalen Ausleihbibliothek Onleihe. Mit diesem Konzept spricht die Onleihe die unterschiedlichsten Zielgruppen an und unterstützt als Teilangebot Öffentliche Bibliotheken bei der Inklusion.
 
              
                Über die Onleihe
 
                
                  [image: Das Logo der Onleihe besteht aus einem grünen Dreieck dessen Spitze nach rechts zeigt. Hier beginnt in kleinen grünen Buchstaben „o“ und „n“ der Markenname, der dann in schwarzer Farbe weitergeführt wird.]
                    Abb. 1: Logo Onleihe.

                 
                Die Onleihe ist ein Service zur Online-Ausleihe für digitale Medien und wird von der divibib GmbH, einer Tochter der ekz.bibliotheksservice GmbH, seit 2007 für öffentliche Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Bibliotheken können die Onleihe entweder als eigenes Portal oder als Mitglied eines Verbundes anbieten. Nutzer✶innen einer teilnehmenden Bibliothek leihen die bereitgestellten digitalen Medien dann wiederum über die jeweilige Onleihe ihrer Bibliothek aus. Voraussetzung hierfür ist lediglich ein gültiger Bibliotheksausweis. Die Auswahl der angebotenen Medien übernimmt dabei die Bibliothek selbst. Mögliche Medienarten sind E-Books, Hörbücher und Hörspiele für Kinder, Online-Lernkurse, Zeitschriften und Zeitungen sowie Videos. Mit inzwischen über 3 800 teilnehmenden Bibliotheken ist die Onleihe die führende Online-Ausleihe für öffentliche Bibliotheken im deutschsprachigen Raum (DACH).
 
               
              
                Informationen für alle zugänglich machen
 
                Für manche ist es einfach nur bequem, praktisch oder eine weitere Alternative, Medien online auszuleihen. Für andere ermöglicht die Onleihe überhaupt erst einen einfachen Zugang zu Informationen. So können beispielsweise Menschen, denen der Weg zur nächsten Bibliothek schwerfällt, von zu Hause aus das Medienangebot nutzen. Dies ist ein Grund, warum die Onleihe vor allem bei älteren Bibliotheksnutzer✶innen beliebt ist.
 
                Nach der erfolgreichen Ausleihe lassen sich die Medien direkt in der App oder dem Webbrowser nutzen. Beim Lesen von E-Books im EPUB-Format kann das Leseerlebnis über die Leseeinstellungen individuell angepasst werden (siehe Abb. 2). Zusätzlich zur Anpassung der Schriftgröße lässt sich der Hintergrund des Readers neben Weiß auch in Schwarz oder Sepia anzeigen, um für die Augen ein angenehmeres Lesen zu ermöglichen und insbesondere Menschen mit Sehbeeinträchtigung die für sie hilfreichen Einstellungen anzubieten. Zusätzlich kann die Schriftart des Buches eingestellt werden, etwa auf eine spezielle Schriftart für Legastheniker (Dyslexic Font). Auch das Hören von Audio-Medien ist individuell gestaltbar, indem die Geschwindigkeit verringert oder erhöht wird.
 
                
                  [image: Anzeige der gewählten Leseeinstellungen eines Mobiltelefons: Auswahl zeigt kleine Schriftgröße, Schriftart „Open Dyslexic“ und heller Hintergrund.]
                    Abb. 2: Leseeinstellungen der Onleihe-App.

                 
                Ein weiteres Feature der Onleihe erlaubt es, einen ausgeliehenen Titel mit dem gleichen Konto auf verschiedenen Geräten zu öffnen. Eine Nutzerin, die im Rollstuhl sitzt, lobte diese Funktion besonders: Sie berichtete, dass sie mittlerweile mehrere E-Book-Reader in ihrer Wohnung verteilt habe, da es für sie mühsam sei, die Geräte immer von Raum zu Raum mitzunehmen.
 
               
              
                Barrierefreie Entwicklung von Anfang an
 
                Nicht nur, weil die Onleihe ein Angebot der öffentlichen Bibliotheken ist und daher unter das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) fällt, sondern auch, weil die divibib GmbH eine große Chance in der Onleihe sieht, zur Inklusion beizutragen, wird eine Konformität der Plattform mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Stufe AA angestrebt. Noch im Verlauf des Jahres 2024 geht eine grundlegend überarbeitete Version der Onleihe an den Start, die Onleihe 3.0. Ein Schwerpunkt dabei ist die Barrierefreiheit.
 
                 
                  „Bei der Entwicklung binden wir von Anfang an Nutzer- und Nichtnutzer✶innen mit ein und stellen damit sicher, dass sich die Onleihe-Apps einfach bedienen lassen“, sagt Jörg Meyer, Geschäftsführer der ekz.bibliotheksservice GmbH. „Besonderen Wert legen wir auf die barrierearme Umsetzung, damit möglichst viele Menschen Zugang zur Onleihe und ihren breiten Medienangeboten haben.“1
 
                
 
                Die grundlegende Überarbeitung der Onleihe bietet die Chance, Barrierefreiheit bei der Entwicklung von Beginn an mitzudenken und umzusetzen. Das führt allerdings auch zu besonderen Herausforderungen.
 
                
                  Wunsch nach Personalisierung
 
                  In früheren Versionen der Onleihe konnten die Farben des Frontends von den Bibliotheken selbst gewählt und somit an das Corporate Design der Bibliothek oder des Verbundes angepasst werden. Diese Möglichkeit wurde sehr geschätzt, um die Zugehörigkeit der jeweiligen Onleihe zur eigenen Bibliothek auszudrücken und für die Nutzer✶innen erkennbar zu machen. Sie führte jedoch stellenweise auch zu Farbkombinationen, die für die Lesbarkeit und Bedienung der Plattform hinderlich waren. Insbesondere für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, aber auch für situative Einschränkungen wie ungünstige Lichtverhältnisse ist eine barrierefreie Farbwahl unabdingbar. Die WCAG geben hierfür einzuhaltende Kontrastwerte zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe vor.
 
                  Bei der Überarbeitung der Onleihe wurde daher nach einer Lösung gesucht, den Wunsch der Bibliotheken nach Personalisierung mit der barrierefreien Farbwahl zu vereinen. Schlussendlich wurden neun Farbschemata für die Akzent- und Sekundärfarbe mit WCAG AA-Konformität entwickelt, aus denen die Bibliotheken zukünftig wählen können (siehe Abb. 3). Mit jedem Farbschema passen sich Schaltflächen sowie Links und Icons entsprechend an. Des Weiteren kann jederzeit in den Dark Mode gewechselt werden. Die Möglichkeit, das eigene Logo zu hinterlegen, haben Bibliotheken und ­Verbünde natürlich weiterhin, da jenes als Grafik eingefügt und mit einem Alternativtext versehen wird.
 
                  
                    [image: Anzeigevarianten der Web-Oberfläche der Onleihe; eine Ansicht mit Blau als primärer Farbe und eine mit Rot als primärer Farbe.]
                      Abb. 3: Individualisierung der Onleihe – barrierefreie Farbkombinationen.

                   
                 
                
                  Barrierefreiheit der Medien
 
                  Die Plattform nach den Richtlinien der WCAG weiterzuentwickeln und Features wie die Leseeinstellungen anzubieten – das ist ein großer Schritt Richtung Inklusion. Die Barrierefreiheit der Medien selbst liegt allerdings nicht in der Hand der divibib GmbH. Diese werden von den Verlagen geliefert und in gleicher Form in der Onleihe angeboten. Hier bleibt zu hoffen, dass mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das barrierefreie E-Books ab dem Jahr 2025 fordert, eine deutliche Verbesserung bei EPUB- und PDF-Dateien eintritt. Was Audio- und Video-Dateien angeht, so ist eine Nachbearbeitung zur Verbesserung der Barrierefreiheit in Form von Medienalternativen, Audiodeskriptionen und Untertiteln aufgrund der großen Medienanzahl nicht möglich. Mit der Onleihe 3.0 wird allerdings direkt im Titel eines Mediums angezeigt, wenn dieses noch in anderen Medienarten verfügbar ist (siehe Abb. 4). So können Nutzer✶innen beispielsweise sofort erkennen, wenn es ein E-Book auch als Hörbuch gibt.
 
                  
                    [image: Anzeige eines Buchtitels, der als eBook und als Hörbuch erhältlich ist. Die Medienarten werden in der Listenansicht direkt im Titel angegeben, in der Detailansicht des Artikels ist ein Dropdown-Menü, um die gewünschte Medienart zu wählen.]
                      Abb. 4: Anzeige von Titeln, die noch in anderen Medienarten verfügbar sind.

                   
                 
               
              
                Aussicht
 
                Ein wichtiger Meilenstein vor dem Start der Onleihe 3.0 im Jahr 2024 sind Nutzungstests. Hierzu findet eine Beta-Phase mit zwei großen Bibliotheken statt. Alle Nutzer✶innen der entsprechenden Bibliotheken können für einen Zeitraum von sechs Wochen auf die vollständig überarbeitete Version der Onleihe zugreifen und diese in vollem Umfang nutzen. Ein solcher Test ermöglicht das Feedback von Nutzer✶innen mit großer Diversität. Zusätzlich wird auf Nutzer✶innen mit unterschiedlichen Einschränkungen zugegangen, die sich in der Vergangenheit freiwillig gemeldet hatten, um die Barrierefreiheit der Onleihe zu testen. Im engen Austausch mit Bibliotheken und deren ­Nutzer✶innen versucht die divibib GmbH so auch zukünftig Lösungen zu entwickeln, die noch mehr Menschen einfachen Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen.
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              Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) ist mit derzeit knapp über 50 Millionen Einträgen die größte Datenbank für Kulturobjekte im deutschsprachigen Raum. Ziel und Anspruch der DDB ist es digitalisierte Kulturobjekte für alle Interessierten zugänglich zu machen. Doch stellt sich die Frage, wie eine so große Datenmenge möglichst ohne Barrieren aufbereitet und nutzbar gemacht werden kann? Nur so wird gleichberechtigte Teilhabe an wissenschaftlicher Forschung möglich.
 
              
                Was ist die Deutsche Digitale Bibliothek?
 
                Möglichkeiten der Digitalisierung verleiten mit Blick auf ihr Potenzial schnell zu großen Hoffnungen und Annahmen. Als die Deutsche Digitale Bibliothek im November 2014 in ihrer Vollversion online ging, begleiteten dies verschiedene Persönlichkeiten aus Politik und Kultur mit großen Worten. Die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien betonte in ihrem Redebeitrag: „[E]s ist mir ein wichtiges Anliegen, dass via Internet nun auch diejenigen angesprochen werden können, die […] Kultureinrichtungen eher selten oder gar nicht besuchen.“ (Deutsche Digitale Bibliothek 2014) Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, unter deren Verwaltung die DDB gestellt wurde, hatte bereits beim Beta-Launch hervorgehoben, dass die Bibliothek Objekte für jedermann einfach verfügbar mache (Spiegel 2012). In der Tat werden durch die Verlagerung vom Analogen ins Digitale neue Zugänge zu Kulturobjekten geschaffen. Dies gibt die Chance, die Zugänge so zu gestalten, dass auch jene Menschen stärker inkludiert werden, die aus Gründen von Behinderung keinen gleichwertigen Zugang zu Bibliotheken, Archiven und anderen Gedächtnisinstitutionen haben. Allerdings geschieht dies nicht von selbst durch die Verlagerung ins Digitale, sondert erfordert genau wie im Analogen gezielte Maßnahmen zum Abbau digitaler Barrieren.
 
                Trotz des Begriffs „Bibliothek“ im Namen, ist die Deutsche Digitale Bibliothek kein virtuelles Pendant zur bekannten Leihbibliothek oder Bücherei. Die Bibliothek ist vielmehr ein Online-Sammlungsportal in dem ein breitgefächertes Angebot an digitalisierten historischen Bildern, Fotografien, Handschriften, Musikstücken, Filmen, 3D-Objekten und vieles mehr zu finden ist. Die Inhalte des Portals stammen aus Archiven, Bibliotheken, Museen, wissenschaftlichen Instituten und weiteren Kulturinstitutionen aus ganz Deutschland. Die DDB vernetzt an einem Ort die digitalisierten Kulturschätze der deutschen Geschichte, macht diese auffindbar und zugänglich. Rund 53 Millionen Objekte sind derzeit über das Portal zu finden, Tendenz schnell steigend. Ganz gleich, ob in der Suchmaske nach A wie Albert Einstein oder P wie Pusteblume recherchiert wird, das Portal liefert zuverlässig Treffer. Nicht zufällig erinnert die Suchmaschine der DDB optisch und funktionell an die Suchmaschine Google.
 
                
                  [image: Die „Kultursuchmaschine“ der Deutschen Digitalen Bibliothek bietet aktuell über 53 Millionen Objekte an. Man hat die Wahl zwischen einer Standard-, einer Erweiterten Suche und der Möglichkeit zu stöbern. Außerdem kann entweder nach Objekten, Personen, Organisationen oder Themen recherchiert werden.]
                    Abb. 1: Startseite der Suchmaschine der Deutschen Digitalen Bibliothek mit Suchschlitz (Screenshot: www.deutsche-digitale-bibliothek.de).

                 
                Die Arbeit der DDB reicht über das bloße Sammeln und Zurverfügungstellen von Daten und Objekten hinaus. Zwar wird die Nutzung der Suchmaschine durch „Erweiterte Suchfelder“ und andere Hilfen erleichtert, doch bleibt die Suche nach einem bestimmten Kulturobjekt komplex und eine Anfrage mittels einzelnen Suchbegriffs liefert oftmals zehntausende Treffer. Daher bietet die Bibliothek zusätzlich zur Suchfunktion redaktionell aufbereitete Inhalte an. Durch virtuelle Ausstellungen, Themen-Dossiers mit Artikeln und Bildergalerien sowie Quellensammlungen speziell für schulische Lehrplanthemen sollen Nutzer✶innen direkt Zugang zu besonders interessanten Quellen und Fachinformationen bekommen. Die redaktionell bearbeiteten Themen orientieren sich bewusst nicht an einem klaren Muster und reichen von Popkultur, Mode, Reisen bis hin zu sozial-politischen Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Migration oder Nationalsozialismus in Deutschland.
 
                Für eine Online-Plattform mit digitalisierten Kulturobjekten gilt es, auf zwei Ebenen für Barrierefreiheit zu sorgen: Zum einen auf der technischen Ebene, um ungehinderte Navigation durch die Webseite zu gewährleisten. Hier unterscheidet sich die DDB nicht von anderen Webportalen. Auf der zweiten Ebene, der Content-Ebene stellt sich jedoch die Frage, in welcher Weise die über 50 Millionen Kulturobjekte möglichst barrierearm für die Nutzer✶innen zugänglich gemacht werden können?
 
                
                  [image: Screenshot vom Dossier „Kleider machen Leute“. Jeweils ein Foto und Kurztext führen zu ausführlichen Beschreibungen und weiteren Abbildungen. Die Themen sind Bikinis, Hosen, Schuhe, Bärte, Hüte und die Sammlung Yva, wobei das Bild hier eine Frau in einem weißen, weit fließenden Kleid zeigt.]
                    Abb. 2: Ausschnitt aus dem Dossier zum Thema Mode mit Artikeln, Bildergalerien und weiteren Inhalten (Screenshot: www.deutsche-digitale-bibliothek.de).

                 
               
              
                50 Millionen Kulturobjekte und 50 Millionen Barrieren?
 
                Im Jahr 2020 begann in der DDB das Projekt „Nutzerorientierte Neustrukturierung des Portals Deutsche Digitale Bibliothek“ (Deutsche Digitale Bibliothek 2020). Das Projekt war Teil des Förderprogramms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, welches als Rettungs- und Zukunftsprogramm für den Kulturbereich zu Beginn der Covid-19-Pandemie erlassen wurde. Die DDB hatte sich unter anderem zum Ziel gesetzt, digitale Barrieren abzubauen. Die Diversität potenzieller Nutzer✶innen sollte stärker in den Fokus rücken und ihre unterschiedlichen Recherchefähigkeiten besser aufgefangen werden. Für den Abbau der technischen Barrieren im Back- und Frontend der Webseite wurde ein externer Dienstleister beauftragt – die Ergebnisse ihrer Arbeit sollen in diesem Beitrag nicht dargestellt werden.
 
                Für die DDB stellte sich indes die Frage, wie die extrem große Datenmenge so aufbereitet werden kann, dass für möglichst alle potenziellen Nutzer✶innen die Möglichkeit zur gleichwertigen Teilhabe entsteht. Eine Herausforderung, vor der mit Sicherheit auch sehr viele andere Datenportale in der Gegenwart stehen. Eine vollständig zufriedenstellende Lösung dieser Aufgabe, soviel sei vorweggenommen, ist der DDB leider nicht gelungen. Mehrfach wurde kein Weg gefunden, identifizierte Defizite zu lösen. Beispielsweise wäre es hilfreich, digitalisierte Objekte in der Datenbank, wie Fotografien, Zeichnungen, 3D-Objekte und weitere, mit sinnvollen Alternativtexten zu versehen, um sie mit Screenreadern lesbar und für blinde- und sehbehinderte Menschen leichter zugänglich zu machen. Angesichts der rund 20 Millionen Bild-Digitalisate ein manuell nicht mehr mögliches Vorhaben. Die Alternativtexte mittels Software automatisiert erstellen zu lassen, scheitert an der fehlenden Programmierschnittstelle für diese Programme und auch am fachlichen Know-how für derartige Problemstellungen.
 
                Sehr ähnliche Hürden zeigen sich bei dem Anliegen, die Metadaten der Objekte in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache darzustellen. Auch an diesen Stellen fehlt (noch) die notwendige Software, um diese Sprache bzw. Sprachvariante neben der Standardsprache bei jedem einzelnen Datenobjekt in der DDB anzeigen zu lassen.
 
                Jedoch gibt es für die Behebung solcher Barrieren optimistisch machende IT-Projekte, die sich aktuell in der Entwicklungsphase befinden. Im deutschsprachigen Raum arbeiten derzeit mehrere Unternehmen an automatisierter Übersetzung von Texten in Leichte Sprache. Mithilfe von AI-Tools versprechen Unternehmen wie SUMM AI1 oder Capito2 (Teil der atempo Gruppe) sekundenschnelle Übersetzung in Leichte Sprache. Diese Sprache könnte in Zukunft, so die Hoffnung, im Sprachauswahlmenü, wie Deutsch oder Englisch angeboten werden und würde das gesamte Frontend einer Webseite für Nutzer✶innen unkompliziert in die sprachlich vereinfachte Variante übertragen.
 
                Auch für die Gebärdensprache befinden sich ähnliche Projekte in der Entwicklung. Ein Forschungsprojekt AVASAG,3 initiiert an der TU Köln, entwickelt ein Tool zur Übersetzung von Texten in die Deutsche Gebärdensprache (das Akronym AVASAG steht für Avatar-basierter Sprachassistent zur automatisierten Gebärdenübersetzung). Im Jahr 2023 wurden die Ergebnisse präsentiert, derzeit befindet sich das Projekt in der Beta-Version und wird an den Homepages verschiedener deutscher Kommunen erprobt, beispielsweise im Landkreis Würzburg.4
 
                Große Datenmengen barrierearm verfügbar zu machen, ist kein singuläres Problem der Deutschen Digitalen Bibliothek, sondern gilt als Herausforderung für die meisten Daten- und Sammlungsportale, Archive, Bibliotheken und andere Bildungseinrichtungen. Für die DDB ist die logische Konsequenz, IT-Entwicklungen, wie die Vorgenannten, im Fokus zu behalten. Von den Hosts der Datenportale könnten bereits jetzt Überlegungen angestellt werden, welche Programmierschnittstellen entwickelt werden müssen, um zukünftige Tools zur Beseitigung von Barrieren auch tatsächlich verwenden zu können. Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist es notwendig, mit den Software-Entwickler✶innen in den direkten Austausch zu treten und auf die eigenen Anforderungen hinzuweisen. Ebenso sollte gegenüber ggf. vorhandenen staatlichen Geldgebern wiederholt auf das Bedürfnis, aber eben auch auf die Möglichkeit zum Abbau digitaler Barrieren hingewiesen werden. Das würde die Chance auf Finanzierung für solche Projekte erhöhen, sobald die technische Infrastruktur bereitsteht.
 
               
              
                Umgang mit Barrieren in der Gegenwart
 
                Bis es zur Umsetzung automatisierter Verfahren zum Abbau von Barrieren bei der Darstellung vieler Datensätze kommt, werden noch einige Jahre vergehen. Gleichberechtigten Zugang zu Informationen und Daten zu schaffen, um an wissenschaftlicher Forschung teilhaben zu können, ist jedoch eine Aufgabe, die schon in der Gegenwart aktives Handeln erfordert.
 
                Wie zuvor erwähnt erstellt die Deutsche Digitale Bibliothek zusätzlich zur üblichen Schlagwortrecherche in der Datenbank, redaktionell aufbereitete Inhalte (virtuelle Ausstellungen, Themen-Dossiers oder Zusammenstellungen von Quellen für die Nutzung im Schulunterricht). Die Inhalte folgen einem bewährten, erfolgreichen Schema aus (populär-)wissenschaftlichen Artikeln und Objekten aus der Datenbank. Seit 2020 strebt die DDB dennoch an, die redaktionellen Inhalte zu diversifizieren. Im selben Jahr erschienen zwei umfangreiche Dossiers zu den Themen Mode und Mobilität in Leichter Sprache mit Texten und Bildergalerien zur Geschichte des Fahrrads, der Erfindung des Bikinis oder über die Wandlung des Bartstyling im Laufe der Zeit. Zudem bemüht sich die Redaktion der DDB, alle Bilder, die bei neuen redaktionellen Inhalten verwendet werden, mit Alternativtexten zu ergänzen.
 
                Bei der Zusammenstellung von Quellen nach schulischen Lehrplanthemen werden indes gezielt verschiedene Quellenformate eingebunden. Das bedeutet, es werden nicht nur Textquellen verwendet, sondern ebenso soll jedes Thema über Ton-, Bild- und leicht verständliche Quellen erschlossen werden können. Dies berücksichtigt nicht gezielt Menschen mit Behinderung, sondern stärker die einfache Feststellung, dass Menschen unterschiedliche Vorlieben haben, um mit Informationen zu lernen und zu arbeiten – der auditive Typ hört lieber Podcast, der Visuelle lernt besser mit Büchern. Hier zeigen sich leider oft Grenzen beim Barrierenabbau, wenn beispielsweise zu bestimmten Themen keine Tonquellen im Datenbestand der Bibliothek vorhanden sind.
 
                Trotz Bemühens bleibt der Abbau von Barrieren im Datenportal der DDB vorerst leider Stückwerk. Besonders offensichtlich ist das Fehlen von Inhalten in Deutscher Gebärdensprache. Geplant ist, diese in naher Zukunft zu erstellen und zu veröffentlichen und damit das Angebot weiter zu diversifizieren.
 
                Der DDB ist es ein großes Anliegen, in kleinen, aber kontinuierlichen Schritten voranzukommen. Inhalte in Leichter Sprache sollen regelmäßig veröffentlicht werden; Alternativtexte obligatorisch sein. Videos in Gebärdensprache sind in Zukunft unverzichtbar.
 
                Für wahre gleichberechtigte Nutzung des Datenportals sind weitaus größere, insbesondere technische Neu-Entwicklungen notwendig. Das gilt für die DDB, so wie für andere Datenportale im deutschsprachigen Raum.
 
               
              
                Fazit
 
                Die Deutsche Digitale Bibliothek möchte sich dennoch stark machen, zu versuchen, Angebote für unterschiedliche Zielgruppen bereitzustellen. Der bisher eingeschlagene Mittelweg ist notwendig, um die Zeit zu überbrücken, bis Programmierschnittstellen für automatisierte Transformation von Inhalten in Leichte Sprache und Gebärdensprache angeschlossen werden können oder es möglich wird, aussagekräftige Alternativtexte auf Knopfdruck zu generieren. Es gibt Anlass, auf Entwicklung dieser technischen Möglichkeiten in den kommenden Jahren zu hoffen, umso wichtiger ist es für Betreiber von Daten- und Sammlungsportalen, Archiven, Bibliotheken und vergleichbaren Einrichtungen, sich frühzeitig mit den technischen Anforderungen und Fragestellungen in dieser Thematik auseinanderzusetzen. Nur dann kann eine gleichberechtigtere Teilhabe an wissenschaftlicher Forschung, zumindest im digitalen Raum, schnellstmöglich Realität werden.
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              Künstliche Intelligenz (KI) lässt viel erwarten für Barrierefreiheit. Es lässt sich noch nicht en detail absehen, wie sich KI-Tools entwickeln werden, aber schon jetzt bieten viele und sehr praktische Anwendungen das Potential, bislang vorhandene Barrieren abzubauen. Wie können Bibliotheken dieses Potenzial nutzen?
 
              
                Einleitung
 
                Technologien der Künstlichen Intelligenz luden zu Anfang ein zum Bestaunen, wenn beste Spieler am Brett ihren Meister in der KI-Maschine fanden. Später entzückten sie unter dem Radar, man hatte KI nicht direkt vor Augen. Aber Assistenzsysteme im eigenen Auto, in Internetanwendungen, im Smart Home, in der Kommunikation oder Steuerung setzten hohe und neue Standards. Dann kam November 2022 und die Freischaltung des ChatGPT von OpenAI. Die ersten Gehversuche mit eigenen Texten, Zusammenfassungen, Promptings wurden gemacht, Bilder entworfen, alles im natürlichsprachlichen Dialog. Viele Fragen erwuchsen aus dieser neuen Technologie: Können solche Anwendungen uns z. B. beim Marketing unterstützen, sind Discovery-Lösungen bald gestrig?
 
                Aber die neuen Möglichkeiten über KI-Technologie laden ebenfalls dazu ein, neu über manchen Status quo nachzudenken, wie z. B. Rekrutierung neuer Zielgruppen über Servicegewinne aus solchen Technologien. Die Integration von marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen, denen bislang Angebote aus Bibliotheken aus verschiedenen Gründen nicht zugänglich waren, rücken ins Zentrum. Kann KI helfen, bislang als Barrieren wahrgenommene Hindernisse zu überwinden, und wenn ja, welche? KI wird im Zentrum der Digitalen Transformation diskutiert, wo es nicht nur das Analoge eins zu eins ins Digitale zu führen gilt, sondern neue Dienstleistungen entstehen können.
 
               
              
                KI aus zwei Perspektiven
 
                Es bieten sich zwei Perspektiven an, wenn etwas Neues ubiquitär, also überall verfügbar wird. Die eine könnte umgangssprachlich gefasst werden: Da kommt etwas Neues im Siegeszug auf den Markt, was könnte das für das eigene Arbeitsumfeld bedeuten? Man erinnere sich, wie die ersten Smartphones vor dreißig Jahren das Ende des ­Klingelton-Handys einläuteten, befähigt, mobile und WLAN-Daten als Mini-Rechner zu verarbeiten, als Kamera zu dienen, einen Kompass zu integrieren, Ortsveränderungen zu bemessen u. v. m. Am Anfang war wohl kaum abzusehen, welch „eierlegende Wollmilchsau“ damit das Licht der digitalen Welt erblickt hatte. Und auch nicht, dass Teile einer Generation die Komplexität in der Bedienbarkeit von PCs und Laptops damit im Sinne von „überholen ohne einzuholen“ übersprang. Weniger IT-affine Personen fanden über user-experience-ausgerichtete Endgeräte Zugang zur binären Welt, die ihnen vordem verschlossen geblieben war.
 
                Die andere Perspektive beginnt mit der selbstkritischen Frage: Was konnten wir als Informationseinrichtung bislang nicht leisten, könnte sich aber durch den Einsatz neuer Technologien maßgeblich verändern?
 
                Beide Perspektiven kennzeichnen sich ergänzende Herangehensweisen, die gerade auch dann zu diskutieren sind, wenn nicht alle Gestaltungsoptionen in unseren Händen liegen. KI-Technologie und ihre ableitbaren lebenspraktischen Anwendungen werden, so das wahrscheinlich eintretende Szenario der kommenden Jahre, von anderen entwickelt werden und angepasst, z. B. von Informationseinrichtungen auf ihre jeweiligen Bedarfe. Ähnlich wie die Smartphones Bibliotheken mit ihren Landing Pages und digitalen Angeboten drängten, diese als App oder wenigstens im responsiven Design anzubieten, können bald schon Plugins in ChatGPT & Co integriert werden, um gezielt Angebote zu bewerben. Dennoch müssen wir parallel zu den neuesten Entwicklungen damit beginnen, Limitierungen, Grenzen des bisherigen Handelns, Defizite unserer Serviceangebote zu benennen, was auch immer ihre Gründe sind und waren.
 
               
              
                Chancen
 
                Angebote von Bibliotheken richten sich an die Breite der Gesellschaft und damit an verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Bildungsniveaus. Der gesamten – politisch bis sozial teils recht stark fragmentierten – Bevölkerung ein Bildungs- und Informationsangebot zu unterbreiten, das keinesfalls auf Medien beschränkt sein muss, ist der Auftrag und die Handlungsabsicht von Bibliotheken. Nicht immer gelingt es, denn der große Teil von Bürger✶innen einer Siedlung, Stadt, im ländlichen Raum wird noch nicht vom Portfolio der Bibliothek erreicht.1 Gleichfalls erreichen längst nicht alle Hochschulbibliotheken alle Studierenden und Lehrenden. In allen Momenten von Entwicklungen und Neuerungen (man denke an digitale Angebote, Open Libraries, Gaming) liegt die Chance, alte Hürden zu meistern, damit mehr Menschen als vorher von Bibliotheksangeboten Gebrauch machen.
 
               
              
                Barrieren – eine konzeptionelle Annäherung
 
                Vielen Menschen, nicht nur Menschen mit Behinderungen, fällt es aus unterschiedlichen Gründen schwer, alle Angebote von Bibliotheken zu nutzen. Schon wird mit dem Einsatz von Technologien der KI daran gearbeitet, solche Barrieren abzubauen. Wer zum Beispiel besitzt keine Sprachbarrieren, die gemeistert wurden mit Dienstleistungen wie DeepL oder Google-Translate als Tool und Assistenzsystem? Von Barrieren ist niemand ausgenommen und technische Hilfsmittel unterstützen dabei, sie zu überwinden. Gerade die Überwindung von Sprachbarrieren durch Assistenzsysteme, ob bei Videostreaming- oder Videokonferenzen oder als Ad-hoc Übersetzung auf dem Smartphone, ist aus dem täglichen Gebrauch kaum noch wegzudenken.
 
                Mit der Einführung des Internets war es Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen z. B. möglich, Bibliotheken online zu nutzen. Was könnte mehr KI-Technologie zusätzlich erreichen?
 
               
              
                KI im Test zur Barrierefreiheit
 
                
                  Schrift und Bild eine Stimme geben
 
                  Einige Entwicklungen könnten neue Nutzungsszenarien im Kontext der Informationseinrichtungen aufzeigen. Entwickelt und etabliert haben sich vor dem KI-Zeitalter sogenannte Text-to-speech-Systeme. Sie wandeln vorliegenden Text in gesprochene Sprache um. Heutige Lösungen sind von sogenannten „Tiefen Neuronalen Netzen“ technisch perfektioniert, erlauben sogar verschiedene Sprachmelodien. Damit können vorgelesene Texte in hoher auditiver Qualität wiedergegeben werden.
 
                  Einen Schritt weiter gehen KI-Entwicklungen von Anbietern wie ChatGPT von OpenAI, Copilot oder Bing Chat von Microsoft, Gemini von Google,2 die anbieten, Bilder und Fotos verbal beschreiben zu lassen. Zum Beispiel die App „Be My AI“, eine GPT-4-basierte Erweiterung der „Be My Eyes“-App. Blinde oder sehbehinderte Personen machen ein Foto von ihrer Umgebung oder einem Objekt und erhalten dann detaillierte Beschreibungen, die mit einer synthetischen Stimme gesprochen werden. Sie können auch weitere Fragen zu Details und Zusammenhängen stellen. „Be My AI“ kann sicher in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden, z. B. zum Lesen von Buchtiteln im Regal einer Bibliothek.
 
                  Auch längere gedruckte Texte können durch KI in hoher Wiedergabequalität vorgelesen werden. Damit können Text- und Bildinformationen transponiert und vielen Menschen ein ergänzender oder überhaupt ein Zugang eingeräumt werden zu Medien, die in Bibliotheken angeboten werden. Der nächste Schritt, der schon in Beta-Versionen gegangen wird, betrifft das Annotieren und Beschreiben von Filmsequenzen. Sie haben noch nicht die Qualität beispielsweise eines Reporters, der anschaulich von einem Fußballspiel im Radio berichtet, aber qualitative Sprünge sind durch Einsatz von KI zu erwarten.
 
                 
                
                  Umwandlung von Stimme in Zeichen
 
                  Für taube Menschen, die in Gebärdensprache kommunizieren, könnten zukünftig 3D-­­Gebärdensprach-Avatare als Sprachassistenten zur automatisierten Gebärdensprachübersetzung dienen, simultan und in Echtzeit.3 Ein Einsatz von Avataren wird gerade in mehreren Kommunen in Deutschland getestet.4
 
                 
                
                  Vereinfachung von Sach- und Fachtexten
 
                  Neben dieser Art von Zugang zu Bild-, Text- oder Filmmaterial kann mittels vorhandener KI-Tools wie ChatGPT ein weiterer Zugang eingeräumt werden. Es betrifft den semantischen und inhaltlichen Zugang zu Fachtexten, die zwar in der Muttersprache gehalten, aber vielen Menschen trotzdem kaum verständlich sind. Textzugänge zu Texten aus der Verwaltungssprache oder aus rechtlichen oder medizinischen Kontexten können mit KI-Tools hergestellt werden über ein Prompting zur Vereinfachung. Gleiches gilt für den Fall, dass man in einer Fremdsprache dem Erzählstrang nicht folgen kann und den Text in leichtere Sprache umwandeln möchte. Ein weiteres KI-basiertes Tool ist „SUMM AI“ für die Übersetzung von Texten in Leichte und Einfache Sprache.5
 
                 
               
              
                Erwartungshorizonte
 
                Diese Dialogbereitschaft in natürlichsprachlicher Umgebung auf der Ebene der Schrift und gesprochenen Sprache wird weitere Anwendungen hervorbringen, die sich noch nicht alle abzeichnen. Warum nicht auch ChatGPT nutzen oder andere Sprachmodelle, um gezielt barrierefreie Services zu generieren und zu bewerben?
 
                Es sind teils überraschende Nebeneffekte, die sich erst aus dem Erleben entwickeln. Ein bekanntes Beispiel ist der Einsatz eines noch nicht von KI-Technologie gesteuerten humanoiden Roboters wie dem Nao bei autistischen Kindern. Das ansprechende Design der kleinen Roboter, die mit ihrer überschaubaren Menge an Informationen, die sie über ihr Gesicht und ihre Gesten einem Kommunikationspartner spiegeln, erlaubt es Autisten, mit ihnen zu kommunizieren. Die Reduktion der nonverbalen Äußerungen über die Naos erlaubt jemandem, der viele gleichzeitige Informationen nur schwer verarbeiten kann, einen Zugang, der ihm mit anderen Menschen weniger leicht möglich ist (Körner 2014).
 
                Fragen muss man sich natürlich auch, ob die klassischen Nachweisinstrumente von Bibliotheken – vom Web-OPAC bis Discoveryservice – vielleicht niedrigschwelliger angeboten werden können über die Einbindung in Anwendungen wie ChatGPT. Vielleicht bieten Large Language Models (LLM) intuitivere Schnittstellen zu Nutzenden und ihren Anliegen, führen sie zu qualitätsgesicherten Publikationen?
 
               
              
                Fazit
 
                Im Fazit lässt sich noch nicht genau absehen, wie sich KI-Tools – recht fern von Gestaltungswünschen aus der Bibliotheksszene – entwickeln werden, aber schon jetzt bieten viele und sehr praktische Anwendungen das Potential, sich über bislang vorhandene Barrieren hinwegsetzen zu können. Menschen mit Behinderungen und Expert✶innen warnen jedoch auch vor allzu einfachen KI-Lösungen, die derzeit geltende Qualitätskriterien für Barrierefreiheit unterlaufen.6 Dennoch lässt KI viel erwarten – für Menschen mit Behinderungen einen Gewinn an Unabhängigkeit und Selbstbestimmung und für Bibliotheken einen Zuwachs an barrierefreien, inklusiven Angeboten.
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                Dr. Frank Seeliger studierte Ethnologie und Geografie in Bonn und promovierte anschließend in Kulturanthropologie an der Universität Ulm. Seit 2006 leitet er die Wildauer Hochschulbibliothek. Mit dem Einsatz von Technologien der Künstlichen Intelligenz beschäftigte er sich unter anderem im Rahmen der Wildauer Bibliothekssymposien und des in Wildau beheimateten Masterstudiengang Bibliotheksinformatik. Bei eigenen Lösungen um den Bibliotheksroboter oder beim Chatbot sowie über Publikationen und Workshops rückt das Thema immer wieder in seinen Fokus.
 
              
 
               
                Literatur und Quellen
 
                Benjamin Körner (2014): Human-Robot-Interaction – Evaluation, Konzeption und Umsetzung einer Anwendung für den NAO-Roboter der Firma Aldebaran Robotics zur Förderung autistischer Kinder. https://doi.org/10.15771/Ba_2015_1 →
 
               
            
 
            
              Notes

              1
                S. dazu Bibliotheksportal: Bibliotheksnutzung an Öffentlichen Bibliotheken. https://bibliotheksportal.de/ressourcen/management/zielgruppen/bibliotheksnutzung/ (01.06.2024).

              
              2
                Gemini Demo unter https://www.youtube.com/watch?v=UIZAiXYceBI (01.06.2024).

              
              3
                Technische Hochschule Köln: Barrierefreie Kommunikation in Echtzeit mit 3D-Gebärdensprache-Avatar. Pressemitteilung PM 19/2024. https://www.th-koeln.de/hochschule/barrierefreie-kommunikation-in-echtzeit-mit-3d-gebaerdensprache-avatar_112883.php (01.06.2024).

              
              4
                Kommunaler Gebärdensprach Avatar: https://www.gebaerdensprach-avatar.de (01.06.2024).

              
              5
                Summ AI: Leichte Sprache auf Knopfdruck. https://summ-ai.com/ (01.06.2024).

              
              6
                S. z. B.: Sichtweisen online (2023): KI: Chancen und Gefahr https://sichtweisen-online.org/im-gespraech/ki-chancen-und-gefahr (12.05.2024); Netzwoche (2024): Was KI zur Barrierefreiheit im Web beitragen kann. https://www.netzwoche.ch/news/2024-04-19/was-ki-zur-barrierefreiheit-im-web-beitragen-kann (12.05.2024); Büro für Leichte Sprache, Lebenshilfe Hamburg (2023): Leichte Sprache und KI. https://ls.lhhh.de/leichte-sprache-und-ki/ (12.05.2024).

              
            
           
           
             
              Bilder aus der Praxis
 
            
 
             
              
                [image: Die Klappe eines grauen Automaten ist farblich markiert, mit „Bitte legen Sie hier Ihre Bücher ab“ beschriftet und zusätzlich mit Piktogrammen und Pfeilen versehen.]
                  Abb 1: Rückgabeautomat in der Landesbibliothek Schwerin (Foto: Gregor Strutz, inkl.Design).

               
              
                [image: Ein Tool zum Vorlesen des Seiteninhaltes lässt sich über eine links im Bild eingeblendete Menüleiste bedienen. Parallel zum Vorlesen wird der Text farblich markiert. Ein weiteres Tool ermöglicht das individuelle Anpassen der Seite durch Veränderung von Schriftgrößen und Kontrasten. Foto: Belinda Jopp (27.7.24))]
                  Abb. 2: Die Universitätsbibliothek Kiel stellt alle wesentlichen Benutzungserleichterungen für Menschen mit Behinderungen auf einer Webseite zusammen (Foto: Belinda Jopp (27.7.24)).

               
              
                [image: Angeboten werden u. a. Arbeitsplätze für sehbehinderte und blinde Menschen sowie Personen, die einen Rollstuhl nutzen. Es gibt aber auch Hinweise zu Aufzügen und Toiletten.]
                  Abb. 3: Die Webseite der Stadtteilbibliothek Oberhausen/Sterkrade bietet mittels zusätzlich installierter Overlays Hilfsmittel zur leichteren Bedienung an. Optimal ist die grundsätzlich barrierefreie Gestaltung einer Website.
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              7 Auf Augenhöhe: Kommunikation und Veranstaltungen
 
            
 
             
              In der Diskussion um Inklusion in Bibliotheken dreht sich viel um das Konzept der Teilhabe, doch oft übersehen wir einen ebenso wichtigen Aspekt: Die Teilgabe. Es geht nicht nur darum, Zugang zu ermöglichen und Barrieren abzubauen, sondern auch darum, aktiv Begegnungsräume zu schaffen, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam gestalten und lernen.
 
              Bibliotheken sind Orte des Wissens und der Kultur, die das Potenzial haben, Inklusion in einer sehr umfassenden und aktiven Weise zu fördern. Sie sollten daher nicht nur barrierefrei sein, sondern aktiv Programme und Initiativen entwickeln, die Menschen mit Behinderungen nicht nur als Nutzer✶innen, sondern als Gestalter✶innen und Beitragende einbeziehen. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen auch in den Planungs- und Entscheidungsprozessen eine Stimme haben sollten.
 
              Diese Form der Einbindung schafft nicht nur ein inklusiveres Umfeld, sondern fördert auch den gegenseitigen Austausch und das Verständnis zwischen Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Bibliotheken könnten hier als Vorreiter fungieren, indem sie spezielle Veranstaltungen organisieren, bei denen die Themen Behinderung und Inklusion aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und auch Werke von Betroffenen selbst präsentiert werden.
 
              Denn: Auch Menschen ohne Behinderung haben ein Recht darauf, behinderten Menschen zu begegnen.
 
              Raúl Krauthausen
 
              Aktivist und Autor
 
            
 
           
           
             
              Standards inklusiver Kommunikation
 
            

             
              Johanna von der Waydbrink 
              
 
              Dirk Sorge 
              
 
              Matthias Franke 
              
 
            
 
             
              Mehr und mehr Kultureinrichtungen fangen an inklusiver zu arbeiten. Dabei ist Inklusion eine organisationsübergreifende Aufgabe: Die Umsetzung erfolgt nicht nur an der Servicetheke, sondern Inklusion muss Bestandteil jedes Bereiches einer Bibliothek sein. Die Kenntnis und die Einhaltung von Standards sind hierbei hilfreich. Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung sind für die Gewinnung neuer Leser✶innen, für eine offene Willkommenskultur und gute Organisationsbeziehungen besonders wichtig.
 
              
                Kommunikation und Information
 
                
                  Sprache und Ansprache
 
                  Kulturbetriebe kommunizieren in ihrer Öffentlichkeitsarbeit nicht nur ihre Angebote, wie etwa Ausstellungen, Festivals, Lesungen oder Workshops, sondern transportieren damit indirekt auch ihre Werte und ihre Haltung. Sprache und Zeichen, also etwa Texte oder Bilder, bilden die Wirklichkeit nicht nur ab, sondern prägen auch unseren Blick auf gesellschaftliche Gruppen.
 
                  Vorstellungen und Darstellungen von Behinderung folgen in unserer Gesellschaft leider oft Stereotypen und Klischees. Es ist daher wichtig, dass sich Kultureinrichtungen mit Darstellungen, Begriffen, Terminologien und Bildsprache auseinandersetzen, um Missverständnisse und Beleidigungen zu vermeiden und nicht Stereotype und Klischees zu reproduzieren.
 
                  
                    	 
                      Fragen Sie Menschen mit Behinderung nach ihrer Selbstbezeichnung.


                    	 
                      Verwenden Sie keine Ausdrücke wie „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“, „Handicap“ oder ähnliche Umschreibungen, die das Wort „Behinderung“ zu umschiffen versuchen. „Behinderung“ ist keine Beleidigung, sondern eine Bezeichnung, die von den allermeisten Betroffenen genutzt und richtig verstanden wird.


                    	 
                      Vermeiden Sie unbedingt „Helden-“ bzw. „Opferdarstellungen“. Behinderung ist kein individuelles Leiden oder Schicksalsschlag, und die betroffenen Menschen sollten daher nicht unter dem Aspekt der Fürsorge, des Mitleids oder der Bewunderung – im Sinne von „wie sie trotz Behinderung ihr Leben meistern“ – betrachtet werden. Bei der Ansprache oder der Darstellung sollte sich stattdessen auf die Sache konzentriert werden.


                    	 
                      Verwenden Sie die Mensch-zuerst-Formulierung, also „Besucher✶innen mit Behinderung“ statt „behinderte Besucher✶innen“ oder gar „die Behinderten“. Die Mensch-­zuerst-Formulierung betont, dass Behinderung ein Aspekt der Person ist, aber diese nicht darauf reduziert werden darf. Allerdings bezeichnen sich manche Menschen selbst etwa als „behinderte Aktivist✶innen“, um ihre Identität und Gruppenzugehörigkeit zu betonen. Außerdem gibt es Menschen, die die Identität-zuerst-Formulierung bevorzugen, also z. B. „Taube Menschen“ oder „autistische Menschen“, weil sie die Behinderung als einen wichtigen Bestandteil ihrer Identität ansehen. Fragen Sie im Zweifel also immer die Person selbst, wie sie bezeichnet werden möchte.


                  
 
                 
                
                  Bildsprache
 
                  Auch bei der Wahl von Bildmaterial wie Fotos oder Videos sollte auf eine authentische, differenzierte und angemessene Bildsprache geachtet werden. Bilder wirken schneller, direkter und oft auch auf unbewusste Weise. Dadurch besteht die Gefahr, dass Klischees und Stereotype verfestigt werden. – Nutzen Sie Bilder von Menschen mit Behinderung nicht nur bei „Inklusionsthemen“.
 
                  
                    	 
                      Stellen Sie Menschen mit Behinderung gleichberechtigt dar, betonen Sie die Sache, z. B. die künstlerische Arbeit, und nicht die Behinderung.


                    	 
                      Bedenken Sie, dass es nicht nur Menschen im Rollstuhl gibt, sondern auch Menschen mit unsichtbaren Behinderungen und chronischen Krankheiten.


                    	 
                      Achten Sie bei Bildkomposition und -ausschnitt darauf, dass Menschen mit Behinderung Teil des Geschehens sind und nicht am Bildrand landen.


                  
 
                 
                
                  Zielgruppen
 
                  In vielen Fällen ist es empfehlenswert, weniger über die Zielgruppe zu sprechen, sondern stattdessen die Angebote, Formate, Methoden und Maßnahmen zur Barrierefreiheit genauer zu beschreiben. So können potenzielle Besucher✶innen und Nutzer✶innen sich selbst ein Bild machen und entscheiden, ob sie ein Angebot nutzen wollen oder nicht.
 
                  
                    	 
                      Legen Sie bei Ihren Ankündigungen den Fokus auf das Angebot und weniger darauf, für wen dieses geeignet ist. Anstatt zu schreiben: „In unserer Bibliothek gibt es ein Leitsystem für blinde Menschen“, wäre die sinnvollere Formulierung: „In unserer Bibliothek gibt es ein taktiles Bodenleitsystem.“ Wer das Leitsystem dann nutzt, ist letztlich nicht die Entscheidung der Bibliothek. Es kann blinden, sehbehinderten und sehenden Menschen nützen und auch solchen, die sich selbst gar nicht in eine Kategorie einordnen wollen. Es spricht natürlich nichts dagegen, das taktile Bodenleitsystem trotzdem auch gezielt über Nachrichtenkanäle für blinde und sehbehinderte Menschen zu bewerben.


                    	 
                      Ebenso sollte auch eine Veranstaltung oder ein Angebot nicht „für gehörlose ­Menschen“, angekündigt werden. Besser wäre die Bezeichnung „Veranstaltung in Deutscher Gebärdensprache“ bzw. „Veranstaltung in deutscher Lautsprache mit Simultandolmetschung in Deutsche Gebärdensprache“.


                    	 
                      Prüfen Sie gründlich, ob die Abfrage einer Behinderung z. B. beim Ticketverkauf oder bei den Formularen für die Anmeldung für eine Veranstaltung sinnvoll ist. Es muss klar sein, warum diese Information abgefragt wird, so z. B. für statistische Zwecke oder als Grundlage für den ermäßigten Eintrittspreis. Nicht alle Besucher✶innen möchte sich outen müssen.


                    	 
                      Fragen Sie nach den Bedarfen. Anstatt die Art der Behinderung abzufragen, empfiehlt es sich z. B. zu fragen: „Nutzen Sie Leichte Sprache?“, „Benötigen Sie Assistenz?“ etc. Es sollte niemals nach Diagnosen oder gar ärztlichen Attesten gefragt werden.


                  
 
                 
               
              
                Öffentlichkeitsarbeit
 
                Der Slogan „Nichts über uns ohne uns!“ gilt insbesondere dann, wenn in Ankündigungstexten Künstler✶innen mit Behinderung genannt werden. Hier müssen diese selbst entscheiden, ob ihre Behinderung überhaupt erwähnt werden soll. Für manche Künstler✶innen ist ihre Behinderung ein wichtiger Teil der eigenen Identität und wird von ihnen selbst thematisiert.
 
                Vermeiden Sie Formulierungen wie: „Wir machen ein Inklusionsprojekt“, oder: „Dies ist eine inklusive Ausstellung.“ Durch die besondere Betonung wird nämlich genau das Gegenteil von Inklusion erreicht: Etwas, das selbstverständlich sein sollte, wird als Besonderheit markiert.
 
                Betonen Sie in der Öffentlichkeitsarbeit die Inhalte bzw. die Sache. Inklusion ist von sich aus noch kein Inhalt und auch kein Thema für eine Kulturveranstaltung, sondern eher eine Haltung oder eine Methode (oder auch Thema für eine Fachdiskussion). Wichtiger ist es, Inhalt und Format der Kulturveranstaltung genauer zu beschreiben und die künstlerische Qualität und die Relevanz oder Aktualität der künstlerischen Arbeiten zu erklären und hervorzuheben.
 
                
                  Kommunikationsmittel
 
                  Die Informationen über die Bibliothek und ihre Angebote sollten nicht nur in Textform vorliegen. Die Zugänglichkeit wird erhöht, wenn die Angaben in unterschiedlichen Formaten vorgehalten werden. Bei der Erstellung der Materialien sollte das Zwei-Sinne-Prinzip beachtet werden. Das heißt, sollte einer der Sinne Sehen, Hören und Tasten beeinträchtigt sein, dann müssen die Auskünfte sich über mindestens zwei der anderen Sinne erfassen lassen. Daher sollte alles Wissenswerte immer für mindestens zwei Sinne zur Verfügung gestellt und immer mindestens zwei Informationskanäle genutzt werden. Dann wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Informationen auch gefunden und genutzt werden können. Wenn z. B. ein gedruckter Veranstaltungstext versendet wird, dann sollten die entsprechenden Angaben auch auf der Webseite zur Verfügung stehen, damit sie z. B. von einer Sprachausgabesoftware (Screenreader) vorgelesen werden können (Voraussetzung dafür ist eine barrierefreie Datei bzw. barrierefreie Webseite).
 
                  
                    	 
                      Überprüfen Sie regelmäßig, welche Informationen Sie in welchen Formaten (z. B. in Leichter Sprache, Großdruck, in Braille, als Gebärdensprachvideo) zur Verfügung stellen.


                    	 
                      Legen Sie fest, welche Formate standardmäßig zur Verfügung stehen und welche nur bei Bedarf angefertigt und ausgegeben werden. Bspw. ist es sinnvoll, eine Hausbroschüre standardmäßig zusätzlich sowohl in Großdruck als auch in Leichter Sprache, in Braille und als Gebärdensprachvideo parat zu haben. Eventuell können auch unterschiedliche Formate kombiniert werden.


                  
 
                  Gebärdensprache: Da die Schriftsprachkompetenz unter tauben Menschen sehr unterschiedlich ist, sollte die Vermittlung von wichtigen Informationen, wie z. B. Besuchsinformationen, über Gebärdensprachvideos erfolgen. Diese können unkompliziert, etwa mit dem Videoplayer der Aktion Mensch, auf Ihrer Webseite eingebunden werden
 
                  Videos: Viele Kultureinrichtungen verwenden Videos und binden diese auf ihrer Webseite ein, sei es zur Ankündigung von Veranstaltungen oder als Dokumentation vergangener Projekte. Wichtig ist, dass Videos mit Untertiteln und Audiodeskription versehen werden und dass sie in Gebärdensprache übertragen werden. Nur so sind sie ­barrierefrei.
 
                  Leichte Sprache: Die wichtigsten Informationsangebote einer Kultureinrichtung sollten auch in Leichter Sprache zur Verfügung stehen. Entsprechende Büros für Leichte Sprache erledigen Textübertragungen und beraten Kultureinrichtungen zur Verwendung von Leichter Sprache.
 
                  Einfache Sprache: Je nach Kontext kann die Einfache Sprache eine sinnvolle Ergänzung oder sogar eine Alternative zur Leichten Sprache sein. Die Nutzer✶innengruppen sind verschieden, aber insbesondere in der mündlichen Kommunikation kann die Einfache Sprache auch Menschen nützen, die in der Schriftsprache die Leichte Sprache benötigen.
 
                  Piktogramme: Piktogramme stellen Informationen vereinfacht als Grafik dar. Sie können sowohl visuell als auch taktil erfassbar sein. Sie erläutern bspw. auf einen Blick, ob es ein rollstuhlgerechtes WC gibt oder ob eine Veranstaltung mit Gebärdensprache angeboten wird. Der Vorteil bei der Verwendung von Piktogrammen ist, dass sie platzsparend und meist sogar international verständlich sind. So bietet sich die Verwendung von Piktogrammen insbesondere in Veranstaltungskalendern oder bei der Beschilderung und Gestaltung von Orientierungs- und Leitsystemen an.
 
                  Braille- und Profilschrift: Die Brailleschrift wird von manchen blinden und taubblinden Menschen genutzt. Sie besteht aus sechs erstastbaren Punkten, die in verschieden Kombinationen Buchstaben und Zeichen abbilden. Spezielle Dienstleister übertragen Texte in Punktschrift und stellen auch entsprechende Druckerzeugnisse her. Es besteht auch die Möglichkeit, Brailleschrift mit Schwarzschrift (also der regulären Schrift für Sehende) zu kombinieren. Die Brailleschrift benötigt in der Regel mehr Platz als Schwarzschrift. Profilschrift besteht aus erhabenen Buchstaben, die sowohl visuell als auch taktil zu lesen sind. Sie kommt z. B. bei Handläufen und taktilen Grundrissen zum Einsatz. Das Tasten dauert länger als bei der Brailleschrift, und benötigt im Vergleich noch mehr Platz. Daher ist sie für große Textmengen eher ungeeignet.
 
                  Großdruck: Großdruck ist insbesondere für Menschen mit einer Sehbehinderung wichtig, denen die herkömmliche Schriftgröße von 12 Punkt zu klein ist. Texte in Großdruck sollten mindestens 16 Punkt entsprechen. Der Vorteil von Materialien in Großdruck ist, dass diese von der Kultureinrichtung ganz leicht selbst hergestellt werden können.
 
                  Webseiten: Das Internet ist für Menschen mit Behinderung von großer Bedeutung, da es ihnen Zugang zu Informationen bietet, die aufgrund von physischen, sensorischen oder kognitiven Barrieren offline schwer erreichbar sind. Gleichzeitig ergeben sich bei der Nutzung des Internets aber wieder neue Barrieren. Für die Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit gelten bereits verbindliche Regeln. Dadurch sollen ein selbstbestimmter Informationszugang sowie eine aktive Teilhabe im Netz sichergestellt werden. Zudem müssen die Webseiten mit einer Erklärung zur Barrierefreiheit versehen sein. Die Anforderungen an barrierefreie Webseiten sind umfangreich und können hier aus Platzgründen nicht aufgelistet werden. Wichtig ist, dass die Barrierefreiheit nach BITV und WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) in der aktuellen Fassung schon bei der Angebotsanfrage an Programmier- und Gestaltungsfirmen schriftlich im Leistungsverzeichnis festgehalten wird.
 
                  Soziale Medien: Social-Media-Plattformen, wie Facebook, X, YouTube oder Instagram, sind häufig genutzte Informationsquellen, die es Menschen mit Behinderung ermöglichen, sich über Aktivitäten von Kultureinrichtungen und Künstler✶innen auf dem Laufenden zu halten. Diese Informationen können einfach abgerufen werden, wenn sie barrierefrei sind. Gerade in Bezug auf barrierefreie Social-Media-Anwendungen gibt es z. B. auf YouTube viele Tutorials. Alles bereits oben Beschriebene zur barrierefreien Öffentlichkeitsarbeit gilt auch hier. Darüber hinaus sollte Folgendes beachtet werden:
 
                  
                    	 
                      Sorgen Sie dafür, dass es eine Bildbeschreibung gibt.


                    	 
                      Untertiteln Sie alle Videos.


                    	 
                      Schreiben Sie bei Hashtags nicht alles klein, sondern beginnen sie jedes Wort mit einem Großbuchstaben. wie z. B. #NichtsÜberUnsOhneUns.


                  
 
                 
                
                  Kommunikationskanäle
 
                  Mit der Bereithaltung von barrierefreien Angeboten ist es noch nicht getan. Die Information, dass ein Angebot barrierefrei ist (und was damit jeweils gemeint ist), muss die entsprechende Zielgruppe auch erreichen. Die Tatsache, dass zwei Puppentheatervorstellungen pro Monat in Gebärdensprache angeboten werden, wird nicht automatisch dazu führen, dass taube Kinder in Scharen erscheinen. Hier geht es um eine aktive Ansprache über die richtigen Kanäle.
 
                  
                    	 
                      Recherchieren Sie, wie Sie Ihre Zielgruppen erreichen können, und erweitern Sie entsprechend Ihre Verteiler. Kontakte finden Sie bspw. über die Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, Organisationen der Selbstvertretung, Organisationen der Behindertenhilfe, Förder- und Inklusionsschulen bzw. -kitas.


                    	 
                      Nehmen Sie bereits zu Beginn der Planung Kontakt zu potenziellen Zielgruppen auf und informieren Sie diese über ihre geplanten Angebote. So haben sie Zeit, sich die Angebote vorzumerken und Ihnen ggf. Feedback zu möglichen Bedarfen zu geben.


                    	 
                      Bewerben Sie barrierefreie und inklusive Angebote auch über Ihren regulären Verteiler, da auch Familien und Freunde von Menschen mit Behinderung die Angebote weiterleiten können und damit Ihr Publikum insgesamt für die Themen Barrierefreiheit und Inklusion sensibilisiert wird. Konkret heißt das, dass die entsprechenden Angebote im regulären Veranstaltungskalender, egal ob auf der Webseite oder im gedruckten Programmheft, neben allen anderen Angeboten zu finden sein müssen.


                    	 
                      Achten Sie darauf, dass alle Ankündigungen auch Informationen zur Barrierefreiheit des Angebotes enthalten, z. B. „Die Lesung findet mit Gebärdensprachdolmetschung statt“; „Vor der Aufführung gibt es eine Stückeinführung“; „Für den Ausstellungsbesuch stehen barrierefreie Multimediaguides zur Verfügung“; „Unkontrollierbare Geräusche, Lautieren und Bewegungen von Teilnehmenden erfahren Akzeptanz und Verständnis“.


                    	 
                      Kündigen Sie barrierefreie und inklusive Angebote auch in der Presse an. Geben Sie klare Anweisung, wie Text-, Video- und Bildmaterial verwendet werden sollen, damit klischeehafte oder stereotype Darstellungen von Menschen mit Behinderung vermieden werden. Nicht selten wird eine Person mit Behinderung in den Medien als „fürsorgebedürftig“ dargestellt. Das sollte vermieden werden.


                    	 
                      Setzen Sie die Möglichkeiten des Newsletters ein, über den einmal gewonnene Besucher✶innen mit Behinderung problemlos über weitere Veranstaltungen informiert werden können.


                    	 
                      Nutzen Sie auch Ihre Social-Media-Auftritte, um auf Angebote hinzuweisen – z. B. mit einem Link zu ausführlicheren Informationen. Viele Social-Media-Plattformen sind mittlerweile etabliert und haben mehr und mehr technische Barrieren abgebaut. Menschen mit Behinderung sind in ihrem Mediennutzungsverhalten aber genauso vielfältig wie Menschen ohne Behinderung, und nicht alle werden über jeden Kanal gleichermaßen erreicht.


                    	 
                      Arbeiten Sie mit Multiplikator✶innen zusammen, welche die Informationen und Werbematerialien gezielt weiterleiten oder auslegen können. Das sind bspw. Vereine und Einrichtungen der Behinderten(selbst)hilfe, darunter Schulen und Förderschulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Krankenhäuser, Beratungsstellen, aber auch Akteur✶innen der Verwaltung, wie die Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung.


                    	 
                      Nutzen Sie auch die Kanäle von Organisationen der Selbstvertretung oder Reha-Unternehmen. Diese haben teilweise eigene Magazine oder Newsletter. Dort könnten auch die Angebote der Bibliothek platziert werden. Beachten Sie die manchmal sehr langen Vorlaufzeiten und Redaktionszeiten. Nehmen Sie mit potenziellen Partner✶innen rechtzeitig Kontakt auf.


                  
 
                 
                
                  Kommunikationsdesign
 
                  Eine gut durchdachte Gestaltung von Schrift, Grafik und Bildern auf Faltblättern oder Broschüren ist wichtig für die Zugänglichkeit von Informationen. Überblicksartig sind hier die wichtigsten Aspekte zusammengefasst:
 
                  
                    	 
                      Sorgen Sie für Kontrast: Optimal ist schwarze Schrift vor weißem Hintergrund. Verwenden Sie kein glänzendes, sondern mattes, gestrichenes Papier.


                    	 
                      Benutzen Sie serifenlose Schriftarten, z. B. Arial. Buchstaben müssen sich deutlich unterscheiden (z. B. kleines i und großes I).


                    	 
                      Verwenden Sie eine Schriftgröße von mindestens 12 Punkt, für Großdruck 16 Punkt.


                    	 
                      Beachten Sie einen Zeilenabstand von mindestens 120 Prozent der Schriftgröße.


                    	 
                      Denken Sie daran, dass die Textstruktur übersichtlich sein sollte; hilfreich sind dabei ein linksbündiger Satz, erkennbare Überschriften und maximal 80 Zeichen pro Zeile.


                    	 
                      Vermeiden Sie Text im Bild, also etwa Schrift, die über Fotos oder Grafiken verläuft.


                    	 
                      Berücksichtigen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip. So ist es empfehlenswert, alle Druckerzeugnisse als barrierefreies Dokument (z. B. als PDF oder Word-Dokument) auf der Webseite bereitzustellen.


                  
 
                 
               
              
                Besuchsinformationen
 
                Um den Besuch gut planen zu können, müssen Besucher✶innen mit Behinderung alle relevanten Informationen schnell und einfach finden und erfassen können. Eventuell ist es erforderlich, einen Fahrdienst für die Anreise und eine Assistenz zu organisieren. Einen solchen Mehraufwand nimmt man eher in Kauf, wenn man davon ausgehen darf, dass sich der Besuch lohnt. Die Anfahrt, Parkmöglichkeiten sowie die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr müssen bspw. detailliert beschrieben werden. Ebenso die Situation der Toiletten, das gastronomische Angebot, welche Bewegung innerhalb des Hauses möglich ist, welche Sitz- und Rückzugsmöglichkeiten es gibt und welche Kommunikationsmethoden hinsichtlich der Zugänglichkeit der Inhalte angeboten werden.
 
                Alle Informationen, die für einen barrierefreien Besuch relevant sind, sollten gebündelt an einer prominenten Stelle auf der Webseite und in der Hausbroschüre zur Verfügung gestellt werden. Wenn im Veranstaltungskalender oder in einem Social-Media-Post nicht ausreichend Platz für die Beschreibung der Barrierefreiheit ist, kann auf eine entsprechende Stelle auf Ihrer Webseite verlinkt bzw. auf die Hausbroschüre verwiesen werden. Dort sollte die Beschreibung dann ausführlich erfolgen.
 
                Eventuell können Informationsveranstaltungen z. B. für Eltern oder Lehrer✶innen sinnvoll sein, um Inhalt, Ablauf und Rahmenbedingung eines Angebotes näher zu erläutern und damit transparent zu machen. Das hilft z. B. Eltern von Kindern mit Behinderung, die in den meisten Fällen einen erhöhten Planungsaufwand haben, wenn sie mit ihren Kindern eine Veranstaltung besuchen wollen. Machen Sie es potenziellen Besucher✶innen so einfach wie möglich, Informationen über Ihre Einrichtung und die Angebote zu erhalten. Informationen zur Barrierefreiheit sollten auf folgende Aspekte eingehen:
 
                
                  	 
                    die Anreise (barrierefreie Haltestellen, Parkplätze, Haltebuchten): Informationen zu barrierefreien Haltestellen erhalten Sie über die lokalen Verkehrsbetriebe, zu barrierefreien Bahnhöfen auf der Webseite der Bahn;1


                  	 
                    die Räumlichkeiten: am besten mithilfe eines Grundrisses mit Lage der Garderobe, der barrierefreien Sitzplätze, der WCs und Sanitäranlagen und unter Berücksichtigung weiterer wichtiger Punkte wie bspw. der Fahrstühle, rollstuhlgerechter Zugänge, der Flucht- und Rettungswege, Ruheräume, der reizarmen Zonen, der Treffpunkte bei Teilnahme an einer Führung etc.;


                  	 
                    Preise und Ermäßigungen: Information zu unterschiedlichen Preiskategorien und Hinweisen zu Rabatten und Ermäßigungen, welche Ermäßigungsnachweise vorgelegt werden müssen und für wen Ermäßigungen gelten;


                  	 
                    Uhrzeiten, Öffnungszeiten und Ruhetage: geben Sie auch an, falls es an bestimmten Tagen und Uhrzeiten bekanntermaßen relativ leer ist. Menschen, die schneller durch Reize oder soziale Interaktion überfordert sind, würden dann vielleicht eher einen Besuch einplanen;


                  	 
                    den Besuchsablauf: Fotostorys können veranschaulichen, wie ein Besuch in der Kultureinrichtung üblicherweise abläuft. In Text und Bild werden die einzelnen Schritte von der Ankunft bis zum Verlassen der Kultureinrichtung dargestellt;


                  	 
                    Hilfsmittel und Dienstleistungen: wie z. B. Bring- und Abholservice, Kinderbetreuung, Leih-Buggys, Leih-Rollstühle, mobile Sitzhocker, Leselupen, Lesebrillen, Schließfächer, spezielle Apps, downloadbare Multimediaguides, Informationstexte in verschiedenen Formaten, spezielle technische Ausstattung oder höhenverstellbare Tische;


                  	 
                    Vermittlungsangebote: wie Veranstaltungen mit Gebärdensprache;


                  	 
                    Hinweise zu Ansprechpersonen und geschultem Personal vor Ort;


                  	 
                    Hinweis, dass Assistenztiere willkommen sind;


                  	 
                    Hinweise zum Programmablauf: etwa bei extremen Lichtsituationen (dunklen Räumen, Stroboskoplicht), lauten Geräuschen, Gerüchen, Darstellungen von Gewalt, Interaktion mit dem Publikum während einer Aufführung.


                
 
               
              
                Servicepersonal
 
                Ob im Foyer, im Lesesaal, an der Garderobe, oder Café oder bei der Vermittlungsarbeit, viele Mitarbeitende der Bibliothek haben direkten Kontakt zu den Besucher✶innen des Hauses. Schulungen des Servicepersonals durch Expert✶innen aus Erfahrung helfen, Berührungsängste und Unsicherheiten in Bezug auf Behinderung abzubauen und alltäglich wiederkehrende Situationen, in denen Unterstützung benötigt wird, zu proben, z. B. die Beschreibung der Räumlichkeiten, das Führen zum Sitzplatz, die Unterstützung an der Bar und im Shop. Denn Ansprache und Umgang bilden einen wichtigen Bestandteil der Zufriedenheit der Besucher✶innen.2 Nachfolgend einige Tipps, die insbesondere das Personal mit Publikumskontakt berücksichtigen sollte:
 
                
                  	 
                    Bieten Sie Ihre Hilfe proaktiv, aber nicht in aufdringlicher Weise an.


                  	 
                    Wenn Hilfe erwünscht ist, fragen Sie, wie Sie helfen können. So bevorzugen es z. B. blinde Menschen, die Person, die sie führt, am Arm zu fassen, statt von jemandem „gezogen“ zu werden.


                  	 
                    Seien Sie darauf vorbereitet, auf unterschiedliche Weise mit Ihren Besucher✶innen zu kommunizieren – z. B. mit einfachen Worten, in einer anderen Sprache, schriftlich mit Zettel und Stift, mit Körpersprache und Mimik oder mit Bildern und Piktogrammen. Haben Sie entsprechende Materialien an Ticketschalter, Kasse oder Garderobe parat.


                  	 
                    Sprechen Sie Menschen mit Behinderung direkt an. Es kann auch sein, dass die Person es bevorzugt, über ihre Begleitung, Assistenz bzw. die Dolmetscher✶in mit Ihnen zu kommunizieren. Diese Entscheidung wird aber zwischen Assistenznehmer✶in und Assistenzgeber✶in getroffen.


                  	 
                    Grüßen Sie die Person und nicht den Blindenführhund oder andere Assistenztiere. Diese sollten nicht abgelenkt, gefüttert, gestreichelt oder angelockt werden – sie müssen konzentriert arbeiten. Kommunizieren Sie auch in Ihren Ankündigungen, dass Assistenztiere gestattet sind.


                  	 
                    Begeben Sie sich auf Augenhöhe, wenn Sie mit Gästen reden. Hocken Sie sich aber z. B. nicht vor die Person, die einen Rollstuhl nutzt, sondern nehmen Sie einen Stuhl.


                  	 
                    Achten Sie auf eine deutliche Aussprache, ohne übertrieben zu wirken.


                  	 
                    Stellen Sie sich, insbesondere bei einem blinden bzw. sehbehinderten Menschen mit Namen und Funktion vor und gehen Sie nicht ohne vorherige Ankündigung weg.


                  	 
                    Stellen Sie sicher, dass das Personal eingreift und weiß, was zu tun ist, wenn Besucher✶innen mit Behinderung schlecht behandelt oder diskriminiert werden.


                  	 
                    Schulen Sie Ihr Personal im Umgang und in der Erläuterung von Funktionsweise und Bedienung von Hilfsmitteln wie z. B. Induktionsschleife, mobilen Sitzhockern, Audio- oder Multimediaguides.


                  	 
                    Achten Sie darauf, dass auch das externe Personal geschult ist. Viele Kultureinrichtungen nutzen externe Firmen für den Besucherservice, das Sicherheits-, Kassen- oder das gastronomische Personal und haben dadurch nicht direkt Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter✶innen. Daher sollten bei der Ausschreibung und bei Vertragsverhandlungen mit diesen Firmen klare Standards festgelegt und eingefordert werden.


                
 
               
              
                Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten
 
                Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Die Bibliothek sollte nicht nur Informationen nach außen senden, sondern auch offen dafür sein, von Besucher✶innen, Kulturakteur✶innen und potenziellen Angestellten auf unterschiedliche Weise kontaktiert zu werden und regelmäßig Rückmeldungen zu Angeboten zu bekommen.
 
                Benennen Sie eine Ansprechperson, die insbesondere zu Fragen der Barrierefreiheit umfänglich Auskunft geben kann. Veröffentlichen Sie den Kontakt auf allen relevanten Kanälen, wie z. B. Webseite, Programmheft, und zwar einschließlich
 
                
                  	 
                    Name,


                  	 
                    Funktion,


                  	 
                    Anschrift,


                  	 
                    Mobilnummer für SMS und digitale Messengerdienste,


                  	 
                    Telefonnummer, Faxnummer,


                  	 
                    E-Mail-Adresse,


                  	 
                    Zeiten der Erreichbarkeit.


                
 
                Stellen Sie sicher, dass die Bibliothek über unterschiedliche Wege kontaktiert werden kann, d. h. über:
 
                
                  	 
                    E-Mail,


                  	 
                    Telefon,


                  	 
                    Social-Media-Kanäle,


                  	 
                    Messangerdienste,


                  	 
                    Kontaktformular auf der Webseite,


                  	 
                    per Post,


                  	 
                    per Fax (das wird tatsächlich noch benutzt).


                
 
                Achten Sie darauf, dass bei Veranstaltungen die Ansprechpersonen deutlich zu erkennen sind, z. B. durch einheitliche Kleidung, ein auffälliges Accessoire, Platzierung an prominenter Stelle. Ein Namensschild allein genügt nicht.
 
                
                  	 
                    Bieten Sie unterschiedliche Feedbackmöglichkeiten an, z. B. durch:


                  	 
                    barrierefreie Fragebögen (idealerweise als Online- und Papierversion); wenn eine externe Umfragesoftware benutzt wird, auf Barrierefreiheit achten,


                  	 
                    persönliche Befragung vor Ort oder per Telefon,


                  	 
                    Fokusgruppen, z. B. mit Besucher✶innen oder Kunstakteur✶innen mit Behinderung, Angehörigen, Mitarbeiter✶innen, einem Beirat,


                  	 
                    Befragung von Nichtbesucher✶innen, z. B. über Organisationen der Behinderten(selbst)hilfe,


                  	 
                    ein Gästebuch,


                  	 
                    Pressespiegel und Diskussionen auf Social Media.


                
 
                Für Bibliotheken kann es sinnvoll sein zu wissen, ob und wie viele Gäste mit Behinderung die Angebote nutzen (z. B. für die Berichterstattung an den Fördermittelgeber). Die Zahl der Besucher✶innen mit Behinderung zu ermitteln, ist nicht leicht. Viele Behinderungen sind nicht sichtbar, und nicht alle Gäste wollen sich outen. Ein Feedback sollte daher immer auch anonym möglich sein und den Bedarf und nicht die Behinderung abfragen, z. B. den Bedarf an Gebärdensprache, Leichter Sprache, einem Rollstuhlplatz im Publikum, bestimmten Begleitmaterialien.
 
                Besucher✶innenzahlen können teilweise auch über die Buchungssysteme der Kultureinrichtungen ermittelt werden. Die Kultureinrichtung kann z. B. zählen, wie oft ein Rollstuhlplatz oder eine Audiodeskription gebucht wurden. Ebenso kann die Anzahl der Ermäßigungen aufgrund einer Behinderung gezählt werden. Allerdings werden nicht alle Besucher✶innen mit Behinderung die Ermäßigung in Anspruch nehmen, da sie sich entweder nicht als Person mit Behinderung identifizieren.
 
               
              
                Umsetzungsideen
 
                
                  	 
                    Erweitern Sie Ihren Verteiler. Recherchieren Sie entsprechende Kontakte und Multiplikator✶innen.


                  	 
                    Installieren Sie den kostenlosen Screenreader NonVisual Desktop Access (NVDA) und besuchen Sie damit Ihre eigene Webseite oder testen Sie einige Aspekte Ihrer Webseite mit kostenlosen Selbsttests wie z. B. Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE).


                  	 
                    Erstellen Sie Untertitel für das Video ihrer Kultureinrichtung, das auf YouTube oder Vimeo die meisten Aufrufe hat.


                  	 
                    Versuchen Sie, im Ankündigungstext für eine Veranstaltung alle Fachbegriffe, Lehnwörter aus Fremdsprachen und Wörter mit mehr als drei Silben durch einfache Wörter zu ersetzen.


                  	 
                    Bitten Sie das Vorderhauspersonal zu dokumentieren, wie viele Menschen Barrierefreiheitsanforderungen haben. Sie können z. B. zählen, wie oft Lesebrillen, Leih-Buggys, Leih-Rollstühle und mobile Sitzhocker ausgeliehen oder Angebote in Braille, Großdruck usw. angefragt werden.


                  	 
                    Sammeln Sie Kommentare, Hinweise und Kritik von Besucher✶innen mit Behinderung und entwickeln Sie eine Strategie, wie Sie mit diesen Rückmeldungen umgehen.


                  	 
                    Sie können eine Befragung durchführen, in der Sie die Besucher✶innen bitten zu erläutern, wie eine bessere Zugänglichkeit erreicht werden kann.


                  	 
                    Legen Sie ein Gästebuch aus (dies ist auch online oder über Ihre Social-Media-Kanäle möglich) und schreiben Sie z. B. im Vorwort, dass Ihnen Inklusion und Barrierefreiheit wichtig sind und dass sich die Organisation bemüht, mehr und mehr Zugänge für alle Besucher✶innen zu schaffen. Bitten Sie die Besucher✶innen, diesen Ansatz zu reflektieren, und ermuntern Sie zu ehrlicher Kritik.


                
 
               
              
                Ein letzter Tipp: Der Blick von außen
 
                Die Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusion ist ein komplexer Veränderungsprozess: Strukturen und Gewohnheiten müssen überdacht, neue Perspektiven einbezogen und Wissen aufgebaut werden. Die Veränderung erfolgt schrittweise und bedarf der Auswertung und Reflexion. Dabei ist es immer wieder hilfreich, externe Begleitung als Unterstützung zu haben. Je nach Bedarf kann es auch nötig sein, externe Expert✶innen hinzuzuziehen, etwa um den gesamten Entwicklungsprozess begleiten und moderieren zu lassen oder um sich hinsichtlich einer speziellen Fragestellung Beratung einzuholen. Ein Blick von außen kann nicht nur den Horizont erweitern, sondern auch in vermeintlich festgefahrenen Situationen Lösungswege aufzeigen.
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                Matthias Franke, Kunsthistoriker, ist seit 2019 Referent in der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsplanung der Servicestelle.
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              Notes

              1
                Die Bahn: https://www.bahn.de/ (21.06.2024).

              
              2
                Wertvolle Informationen dazu bietet die Broschüre: Kommunikation inklusiv und barrierefrei gestalten Informationen für Beschäftigte in sächsischen Behörden. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/41112/documents/62728 (27.05.2024) (Zusatz durch Herausgeberinnen).
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              Menschen mit Behinderungen sind auch heute noch unterrepräsentiert in allen Medien. Werden sie dann doch zum Thema, ist ihre Darstellung meist geprägt von Stereotypen. Dieser Text taucht ein in die Welt der (Bild-)Sprache in Bezug auf Behinderung. Anhand verschiedener Beispiele zeigt er auf, welche Stereotypen die Medien dominieren und welche Konsequenzen diese auf das Leben behinderter Menschen haben. Im nächsten Schritt gibt er Handlungsempfehlungen für Bibliotheken, wie sie anhand des Prinzips „Disability Mainstreaming“ ihre bildlichen und textlichen Inhalte so gestalten können, dass sie die Vielfalt und Komplexität von Menschen mit Behinderungen widerspiegeln.
 
              
                Fragen Sie sich
 
                
                  	 
                    Wie sieht eine behinderte Person für Sie aus?


                  	 
                    Wenn Sie eine behinderte Person auf Bildern oder im TV / Kino sehen, wie wird sie dargestellt?


                  	 
                    Wie oft sehen Sie behinderte Menschen in den Medien?


                
 
               
              
                Das Beispiel
 
                Ayla ist 25 Jahre alt und studiert Kunst. Malen liebt sie schon, seit sie 4 Jahre alt ist und zum ersten Mal mit Wasserfarben die Wand im Büro ihres Vaters verziert hat. Mittlerweile hat Ayla ein Dutzend Preise für ihre Arbeiten gewonnen. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Nachwuchskünstlerinnen. Neben ihrer Leidenschaft für ihre Kunst ist Ayla außerdem in der Behindertenrechtsbewegung aktiv, denn sie wurde ohne einen rechten Arm geboren und wird dadurch in ihrem alltäglichen Leben oft diskriminiert. Heute wird Ayla von einer Tageszeitung besucht, denn erst am letzten Wochenende hat sie schon wieder einen Preis für eines ihrer Stücke abgeräumt. Eine Stunde nimmt sie sich für den Reporter, um möglichst viele Details ihrer Arbeit zu vermitteln. Zwei Tage später erscheint der Artikel unter der Überschrift: „Gehandicappte Künstlerin malt trotz schwerem Leiden.“ Frustriert legt Ayla die Zeitung zur Seite auf den Stapel mit den vielen ähnlichen Berichten über sie.
 
               
              
                Das ewige Leiden
 
                Wie Ayla ergeht es vielen behinderten Menschen. Sie werden auf ihre Behinderung reduziert. Gleichzeitig wird sie aber auch als das größtmögliche Leid dargestellt. Dieses „ewige Leiden“ behinderter und chronisch kranker Menschen ist ein gängiges Narrativ in diversen Medienformaten. Wir sehen etwa in Filmen häufig Menschen mit Behinderungen, die ein trauriges Dasein fristen, einsam durchs Leben gehen und zu bemitleiden sind (Reid 2019). Häufig noch von trauriger Pianomusik unterstrichen, sodass den Zuschauer✶innen vermittelt wird, Behinderung sei das denkbar schlimmste Schicksal. Dabei haben Menschen wie Ayla ein Leben mit Höhen und Tiefen, genau wie nicht behinderte Personen auch.
 
                Dieser Darstellung des leidenden Opfers gegenüber steht das Stereotyp Inspiration Porn bzw. Inspiration Exploitation. Der Begriff Inspiration Porn wurde von der Aktivistin Stella Young (Young 2014) eingeführt, die in einem Ted Talk kritisierte, dass behinderte Menschen von der Dominanzgesellschaft1 ständig als Inspiration genutzt werden – aber nicht für deren Leistungen, sondern schlichtweg nur, weil sie mit einer Behinderung existieren (Haller / Preston 2016) . Der Begriff Inspiration Exploitation soll zukünftig Inspiration Porn ersetzen, da letzterer diskriminierend für Sexarbeiter✶innen (Ash 2022b) ist. Auch Ayla kennt diese Stereotypen, denn wenn sie nicht als leidend dargestellt wird, dann oft als die große Inspiration, rein dafür, dass sie Kunst studiert und dabei gleichzeitig behindert ist. Dabei spielt Aylas Behinderung für ihre Identität als Künstlerin gar keine Rolle.
 
                Neben Inspiration Exploitation und dem „ewigen Leiden“ gibt es noch viele andere stereotypische Narrative wie z. B. die Darstellung der behinderten Person als unheimlich, böse, Bedrohung, lächerlich / nicht ernst zu nehmen, als Last für ihr Umfeld, genauer gesagt als jemand, um den sich ständig gekümmert werden muss (Pirsl / Popovska 2013; Nelson 2000). Diese Stereotypen gibt es sowohl in Texten als auch in Bildern.
 
                Ebenso werden Menschen mit Behinderungen in Stockfotos hauptsächlich in medizinischen Settings gezeigt, z. B. in Krankenhausrollstühlen (statt Aktivrollstühlen) oder mit Pflegekräften und medizinischem Personal. Diese Darstellungen basieren auf dem medizinischen Modell von Behinderung, das behinderte Menschen auf ihre Behinderung reduziert und diese in den Vordergrund stellt. Das medizinische Modell ist eines von vielen Modellen, die genutzt werden, um die Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen zu erklären. Es stellt die Behinderung als „fehlerhaft“ dar (Clogston 1990), als etwas, was zu heilen ist. Obwohl das medizinische Modell von Behinderung weltweit seit vielen Jahren von Behindertenrechtsaktivist✶innen kritisiert wird und auch schon durch andere Modelle, wie das soziale Modell oder das menschenrechtliche Modell von Behinderung, abgelöst wurde,2 ist es nach wie vor dominierend. Für viele nicht behinderte Menschen steht der Rollstuhl als Hilfsmittel für das gesamte Spektrum von Behinderungen.
 
                Dabei wird oft vergessen, dass es auch Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen gibt, die man nicht sehen kann, oder solche, die dynamische Behinderungen haben und an verschiedenen Tagen ganz unterschiedliche Hilfsmittel nutzen.
 
                 
                  Einschränkungen und Symptome sind bei ganz vielen Behinderungen nicht oder nur teilweise für Außenstehende sichtbar, aber Hilfsmittel sind es oft schon. Durch die Abbildung von Menschen mit ihren Hilfsmitteln wird unter Umständen auch das Ausmaß ihrer Einschränkungen besser begreifbar. Natürlich nutzen nicht alle Betroffenen die gleichen Hilfsmittel, manche nutzen gar keine und manche nutzen sie nur situativ oder phasenweise. Also gibt es nicht das eine perfekte Bild, das alle repräsentiert, zumindest wenn da nur eine einzelne Person darauf abgebildet ist. (Bayern 2 2023)
 
                
 
                So stellt es Ash dar, der sich selbst als queer trans Crip mit ME/CFS, einer neuroimmunologischen Erkrankung, bezeichnet und unter dem Namen Ashducation auf Instagram über Diskriminierung von mehrfach marginalisierten Gruppen aufklärt.
 
                Beccs Runge vom Bildungskollektiv Minzgespinst, als Plattform für Sensibilisierung und Empowerment mit den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion erklärt:
 
                 
                  Autismus ist eine unsichtbare Behinderung, die häufig durch Puzzleteile oder das Unendlichkeitszeichen dargestellt wird. Beides finde ich unpassend. Ich würde mir wünschen, dass Menschen mit Autismus z. B. mit Stimmingtoys oder noise-cancelling Kopfhörern dargestellt werden, oder als Menschen, die auch in einem geschlossenen Raum eine Sonnenbrille tragen, weil sie die Lichtreflektion damit besser ertragen können. Was ich in Bildern, die Autismus repräsentieren, haben möchte, sind Hilfsmittel, die uns im Alltag auch tatsächlich helfen und keine komischen Puzzleteile, die irgendjemand ästhetisch im Bild verteilt hat. (Bayern 2 2023)
 
                
 
               
              
                Mehrfach marginalisierte Gruppen
 
                Menschen mit Behinderungen sind nicht die einzige marginalisierte Gruppe, die nach wie vor durch stereotype Darstellung diskriminiert wird. Jede Person, die von der gesellschaftlich anerkannten „Norm“ abweicht – in Deutschland ist das in der Regel der „weiße, heterosexuelle, nicht-behinderte, mittelalte, christlich orientierte Mann der Mittelschicht mit deutschem Pass“ (Klamt 2016, 8) – wird in vielen Medien stereotypisch dargestellt.
 
                Dabei gibt es viele Parallelen zwischen der Repräsentation von Menschen mit Behinderungen und anderer marginalisierter Gruppen. Bilder von People of Color (PoC)3 werden häufig nur dann benutzt, wenn es sich um interkulturelle Themen handelt (Klamt 2016). Genauso werden behinderte Menschen gerne dann abgebildet, wenn es um Inklusion oder Barrierefreiheit geht. Auch die Art und Weise, wie Menschen mit Behinderungen dargestellt werden, hat Überlappungen zur Darstellung von PoC. Während Menschen mit Behinderungen oft als bemitleidenswert gezeigt werden, bedient man sich auch bei PoC gerne des Narrativs der „sozial Schwachen“ oder in Filmen des kriminellen Gangmitglieds (Jan 2017). Wie auch bei behinderten Menschen werden bei PoC durch die falsche Wortwahl schädliche Stereotypen reproduziert und ihre tatsächlichen Erfahrungen und Perspektiven nicht reflektiert. Ähnlich verhält es sich auch mit Menschen aus der LGBTQIA+-Community, die, laut einer Analyse, in fast einem Drittel der Stockfotos stereotypisch repräsentiert wurden – genauer: 30 Prozent der schwulen Männer wurden als „feminin“ dargestellt und 29 Prozent der lesbischen Frauen als „maskulin“ (Merrill 2021). Und so gilt für alle marginalisierten Personen, dass ihre Vielfalt und Komplexität in den Medien nicht erfasst werden.
 
               
              
                Folgen von mangelnder oder stereotypischer Repräsentation
 
                Jede Person hat das Bedürfnis, sich selbst in den Medien zu sehen, doch Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören, sind in den Medien auch stark unterrepräsentiert. Laut der Organisation Gay & Lesbian Alliance Against Defamation waren im Jahr 2018 nur in 2,1 Prozent der Fernsehsendungen Charaktere mit Behinderungen zu sehen (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation 2012). Smith, Choueiti und Pieper (2015) berichteten, dass auch Schauspielerinnen, BIPoC,4 und Vertreter✶innen der LGBTQIA+-Community5 in Spielfilmen unterrepräsentiert seien. Abgesehen von trans Charakteren, die in Filmen überhaupt nicht vorkamen, bekamen die meisten marginalisierten Gruppen jedoch immer noch mehr Zeit auf der Leinwand als behinderte Charaktere. Andere Studien beziehen Behinderung überhaupt nicht in ihre Ergebnisse ein. In einer Studie von 2016 wird davon gesprochen, dass, wenngleich ein Charakter mit Behinderung dargestellt wird, 95 Prozent der Schauspieler✶innen dieser Charaktere selbst nicht behindert sind (Woodburn / Kopić 2016) – das nennt sich Cripping Up.
 
                Zusammenfassend bedeutet das für viele marginalisierte Personen entweder, sich selbst in Medien gar nicht wiederzufinden und repräsentiert zu fühlen, oder sie werden, wenn sie dann doch einmal der Fokus von Bildern, Filmen oder Artikeln sind, häufig inakkurat porträtiert. Solche Erfahrungen verstärken sich natürlich, je mehr Diskriminierungsmerkmale eine Person in sich vereint. Viele Menschen mit Behinderungen gehören noch zu weiteren marginalisierten Gruppen und fühlen sich dann gar nicht repräsentiert oder gesehen. Beccs Runge sagt dazu folgendes:
 
                 
                  Menschen mit meinen Intersektionalitäten, also autistische trans Personen, werden meistens gar nicht dargestellt. Entweder ich sehe Bilder von Kindern mit Puzzleteilen, die autistisch sind, oder ich sehe regenbogenbunte oder leidende Menschen, die Transgeschlechtlichkeit darstellen sollen. Transgeschlechtlichkeit wird häufig in Verbindung mit der Trans Pride Flag dargestellt oder auch der Non-Binary Pride Flag, alternativ mit entsprechenden Mastektomienarben und als besonders androgyn. Es gibt feminine und es gibt maskuline nicht-binäre Menschen; es gibt trans Personen mit allen Formen von Körperlichkeit und nicht alle von uns tragen dauerhaft eine Trans Pride Flag herum. Wir müssen aufhören, das Geschlecht von Menschen so sichtbar zu transportieren. Ich wünsche mir eine Person mit langen Haaren und femininen Gesichtszügen zu sehen, die nicht-binär ist, oder eine cis Frau ist, die maskulin wirkt! Wir brauchen mehr Variabilität, mehr Möglichkeiten, uns selbst sehen zu können, ohne dabei in Schubladen gesteckt zu werden. (Bayern 2 2023)
 
                
 
               
              
                Sprache und Repräsentation
 
                Sprache ist in Bezug auf die Repräsentation von behinderten Menschen aus mehreren Gründen besonders wichtig. Sprache hat z. B. einen direkten Einfluss darauf, wie die Dominanzgesellschaft Menschen mit Behinderungen wahrnimmt und auf sie reagiert (Farnall / Smith 1999). Das heißt, die mangelnde und / oder inakkurate Repräsentation führt zur Reproduktion von Stereotypen und damit direkt zu Ableismus, der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen basierend auf Vorurteilen oder Fehlannahmen.
 
                Gleichermaßen beeinflusst Sprache auch, wie sich die behinderte Person selbst wahrnimmt (Haller 2010). Alle Menschen handeln als Reaktion darauf, wie sie denken, von anderen wahrgenommen zu werden (Finchilescu 2005). Wenn eine marginalisierte Gruppe also das Gefühl hat, sie wird von ihrer Umgebung als stereotyp gesehen, dann reagiert sie darauf negativ. Da Menschen mit Behinderungen dauerhaft den Vorurteilen und Stereotypen der Dominanzgesellschaft ausgesetzt sind, verinnerlichen sie diese Stereotypen oft auch selbst (internalisierter Ableismus).
 
                Was ist denn die „korrekte“ Wortwahl? Das ist nicht immer ganz einfach zu beantworten, denn Sprache ist ständig im Wandel und nicht jede behinderte Person hat die gleichen sprachlichen Präferenzen. Natürlich gibt es einige Begriffe, die immer ein absolutes No-Go sind, z. B. wenn bestimmte Behinderungen als Schimpfwörter verwendet werden. Davon gibt es viele, die wir aber an dieser Stelle nicht reproduzieren wollen. Auch schwierig sind alle Begriffe, die die behinderte Person zu einem leidenden Opfer machen, wie z. B. „sie✶er ist an den Rollstuhl gefesselt“ (Fries 2022). Menschen sind nicht an Hilfsmittel gefesselt, sie nutzen sie einfach nur und das ist auch gar nichts Tragisches, denn Hilfsmittel ermöglichen Mobilität.
 
                Doch nicht bei allen Ausdrücken kann man klar eine Grenze zwischen Richtig und Falsch ziehen. So haben beispielsweise manche behinderte Menschen den Begriff „Krüppel“ für sich zurückgefordert (Myers 2023) und verstehen diesen als empowernd. Wenn behinderte Personen dieses Wort selbst nutzen, dann ist das natürlich in Ordnung, doch sicher darf es nicht von anderen Menschen über behinderte Personen gesagt werden.
 
                Auch sehen viele behinderte Menschen ihre Behinderung als einen Teil ihrer Identität an und bevorzugen deshalb, als „behinderte Person“ bezeichnet zu werden – das nennt sich Identity-first-Sprache (National Center on Disability and Journalism 2018). Ein Teil der Community zu sein, ist für viele behinderte Menschen eine kulturelle Erfahrung, die gleichzeitig ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt (Dunn / Andrews 2015, 259).
 
                Andere sehen ihre Behinderung nicht als einen Teil ihrer Identität und möchten, dass der Fokus auf ihnen als Mensch und nicht auf der Behinderung liegt und nutzen daher die Bezeichnung „Mensch mit Behinderung“ – sie bevorzugen demnach Person-first-Sprache.
 
               
              
                „Nichts über uns ohne uns“
 
                Doch nicht nur die richtige Wortwahl ist wichtig, wenn es um die Repräsentation von Menschen mit Behinderungen geht, sondern auch dem Prinzip „Nichts über uns ohne uns“ zu folgen. „Nichts über uns ohne uns“ ist einer der bekanntesten Slogans der Behindertenrechtsbewegung und wurde aus dem Englischen übersetzt (engl. Nothing about us without us). James I. Charlton, der das gleichnamige Buch geschrieben und den Slogan geprägt hat, berichtet, er habe die Aussage zum ersten Mal 1993 von afrikanischen Aktivist✶innen gehört (Charlton 1998). „Nichts über uns ohne uns“ fordert ein, dass behinderte Menschen in alle Entscheidungsprozesse einbezogen werden, denn häufig wird über Menschen mit Behinderungen gesprochen, aber nicht mit ihnen. Der Slogan unterstreicht Selbstbestimmung und Inklusion. Er bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen ein Mitspracherecht haben sollen, hauptsächlich in allen Angelegenheiten, die ihr Leben betreffen, wie z. B. Barrierefreiheit, Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeit und Sozialpolitik, aber auch bei Themen, die sie vielleicht nicht direkt betreffen, denn dieses Recht haben nicht behinderte Menschen auch. „Nichts über uns ohne uns“ fordert schlichtweg ein, was für die Dominanzgesellschaft selbstverständlich ist: ernst genommen zu werden. Im weiteren Sinne kann „Nichts über uns ohne uns“ auch auf alle anderen marginalisierten Gruppen übertragen werden, denn auch sie werden häufig übergangen und ausgeschlossen.
 
                In Bezug auf Sprache und Repräsentation in den Medien bedeutet „Nichts über uns ohne uns“ vor allem, dass mit der behinderten Person selbst gesprochen wird und nicht, wie häufig üblich, mit Angehörigen, Pflegekräften oder anderen Menschen im Umfeld der behinderten Person. Außerdem sind behinderte Menschen genauso wie nicht behinderte z. B. Künstler✶innen, Sportler✶innen, Lehrer✶innen u. v. m. und ihre Behinderung ist dabei oft nebensächlich. Sie können also über viel mehr sprechen, als „nur“ Inklusionsthemen.
 
               
              
                Negative und positive Beispiele aus den Medien
 
                Das Buch Ein ganzes halbes Jahr, das später auch verfilmt wurde, ist ein besonders negatives Beispiel von Repräsentation. Ein ganzes halbes Jahr dreht sich um Louisa Clark, eine junge Frau, die sich in den wohlhabenden Will Traynor verliebt. Traynor ist querschnittsgelähmt und möchte aufgrund seiner Behinderung nicht mehr weiterleben. Er lässt sich von seinen Eltern dazu überreden, noch sechs Monate abzuwarten und verliebt sich in der Zeit in Clarke, die kurzfristig als Pflegekraft eingestellt wird. Entgegen der Hoffnung aller entscheidet sich Traynor nach Ablauf der sechs Monate gegen sein Leben, weil er keine Last für seine Angehörigen sein will. Der Film wurde von Aktivist✶innen (Smykowski 2016) auf der ganzen Welt für die ableistische Storyline kritisiert: Von der nicht behinderten Person, die als die „Retterin“ des bemitleidenswerten, querschnittsgelähmten Manns präsentiert wird, bis zu „ein behindertes Leben ist es nicht wert, gelebt zu werden“ ist fast jedes Stereotyp vertreten. Diese Better off dead-Darstellung (dt. tot wärst du besser dran) von Behinderung ist in den Medien besonders häufig zu finden (Haller / Ralph 2001). Auch im deutschen Fernsehen kommt es heute noch zu schlechter Repräsentation. In jüngster Vergangenheit kritisierten deutsche Aktivist✶innen die „inklusive“ Komödie Weil wir Champions sind, in der ein Basketballtrainer als „Strafe“ ein Team von Menschen mit Lernschwierigkeiten trainieren muss. Durch die Arbeit mit den behinderten Sportler✶innen merkt er, dass es im Leben um mehr als nur Gewinnen geht. Die Storyline wird auf mehreren Ebenen als ableistisch bemängelt, denn nicht nur ist es keine Bestrafung, mit behinderten Menschen Zeit zu verbringen, und gleichzeitig sind behinderte Menschen nicht dazu da, dass sich nicht behinderte plötzlich besser mit ihrem eigenen Leben fühlen (Ash 2022a).
 
                Auch wenn die negativen Beispiele heute noch überwiegen, so gab es doch gerade in den vergangenen Jahren Bemühungen um mehr Diversität, z. B. mit der Netflix-Serie Sex Education, in der eine Gruppe Jugendlicher an deren Schule „Sextherapie“ für ihre Mitschüler✶innen anbietet. Einer der Hauptcharaktere, Isaac, ist sowohl in der Serie als auch im echten Leben Rollstuhlfahrer. Isaac wird ganz natürlich in die Storyline eingebunden. Auch die Darstellung von Sexualität und Behinderung ist gelungen. Isaac ist ein komplexer Charakter im Zentrum der Show ohne besondere Betonung seiner Behinderung, was der Serie viel positives Feedback eingebracht hat (Taylor 2021). Im Bereich Kinderbücher sehen wir mittlerweile auch mehr Vielfalt. Zum Beispiel ist einer der Protagonisten im Buch Antonia war schon mal da ein Hamster, der Rollstuhl fährt und dessen Behinderung gar nicht genauer thematisiert wird, sondern der ganz natürliche Teil der Geschichte ist. Zwei weitere positive Beispiele für Gesellschaftsbilder finden sich in den Abb. 1 und 2.
 
                
                  [image: Dieses Bild von der Website Gesellschaftsbilder zeigt Schauspielerin und Aktivistin Neele Bucholz als Tänzerin auf der Bühne. Dabei liegt der Fokus auf ihrer Kunst, nicht auf der Behinderung.]
                    Abb. 1: Neele Buchholz, Schauspielerin und Tänzerin. Das Foto setzt den Fokus auf ihre Kunst, nicht auf die Behinderung (Foto: Daniela Buchholz | Danielabuchholz.de – Gesellschaftsbilder.de).

                 
                
                  [image: Dieses Bild von der Website Gesellschaftsbilder zeigt eine Person mit sichtbarer Behinderung in einer ganz alltäglichen Arbeitssituation.]
                    Abb. 2: Eine alltägliche Arbeitssituation, die sichtbare Behinderung wird nicht fokussiert (Foto: Andi Weiland | Boehringer Ingelheim – Gesellschaftsbilder.de).

                 
               
              
                Tipps für Bibliotheken
 
                Wollen Bibliotheken Bücher und andere Medien erwerben und diese auf ihrer Website ansprechend für behinderte Menschen präsentieren, dann können sie dabei auf einige Dinge achten, die alle unter das Prinzip des Disability Mainstreaming fallen. Disability Mainstreaming bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens mitgedacht werden, um sicherzustellen, dass ihre Belange und Fähigkeiten in den Vordergrund gestellt werden. Das schließt auch eine angemessene Sprache und Bildsprache ein. In Bibliotheken könnte Disability Mainstreaming sich folgendermaßen in Sprache und Bildsprache ausdrücken:
 
                Vermeidung stigmatisierender oder stereotypisierender Begriffe oder Abbildungen: Nutzen Sie Behinderung nie als Beleidigung. Sagen Sie nicht: „an den Rollstuhl gefesselt“, sondern stattdessen „nutzt einen Rollstuhl“ oder „ist Rollstuhlfahrer✶in“. Sagen Sie nicht: „er✶sie leidet unter“, sondern stattdessen „er✶sie lebt mit“ oder „er✶sie hat“. Vermeiden Sie verniedlichende Begriffe für Behinderung. Behinderung ist kein schlechtes Wort. Sie dürfen es aussprechen. Sagen Sie nicht: „Handicap“ oder „Person mit besonderen Bedürfnissen“, sondern einfach „Behinderung“ oder „behinderte Person/Person mit Behinderung“. Ausführliche Empfehlungen zu Repräsentation und Sprache finden Sie auf der Seite Leidmedien.6 Einen englischsprachigen Leitfaden gibt es z. B. auf der Seite des National Center on Disability and Journalism.7 Ähnliches gilt auch für Bilder. Vermeiden Sie typische Stereotypen, z. B. indem sie behinderte Menschen nicht als „leidend“ oder „inspirierend“ ­darstellen.
 
                Vielfältige Darstellung: In der Bildsprache ist es wichtig, eine Vielfalt von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Behinderungen darzustellen. Zeigen Sie Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Lebenssituationen und Rollen (Klamt / Feix, 2016). „Ich würde mir wünschen, mehr junge Menschen mit Rollatoren und Gehstöcken zu sehen. Die gelten irgendwie als Hilfsmittel für ältere Leute und das hat es für mich vor einigen Jahren auch richtig schwer gemacht, anzufangen, meinen Rollator zu nutzen, obwohl ich den wirklich dringend gebraucht habe“, sagt Ash (Bayern 2 2023). Vermeiden Sie auch klischeehafte Symbolik, also die Nutzung z. B. von Grafiken mit Rollstuhl, um alle behinderten Menschen zu repräsentieren. Beziehen Sie Menschen mit Behinderung in die Produktion als Expert✶innen in eigener Sache mit ein. Sie wissen am besten, wie ihre Behinderungen dargestellt werden können.
 
                Denken Sie außerdem auch intersektional: Viele behinderte Menschen gehören noch zu anderen marginalisierten Gruppen. Ash erklärt folgendes:
 
                 
                  Es sollten möglichst viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Körpern, Frisuren, Kleidung, Hilfsmitteln und Schweregraden der jeweiligen Erkrankung und/oder Behinderung abgebildet werden. Es haben ja zum Beispiel nicht nur weiße, normschöne Leute aus der oberen Mittelschicht eine Erkrankung wie ME/CFS und das sollte auch entsprechend sichtbar sein. Ich habe einige Freund✶innen, die genau wie ich auch ihre Hilfsmittel zum Teil mit Pride Flags oder anderen Mustern oder Botschaften beklebt oder bemalt haben. Auch durch solche Details kann die Zugehörigkeit zu verschiedenen marginalisierten Gruppen ausgedrückt werden. Das kann auch dazu führen, dass man sich in Fotos von einer anderen Person selbst wiedererkennt.
 
                  (Bayern 2 2023)
 
                
 
                Eine Auswahl an klischeefreien Fotos zur Nutzung finden Sie auf der Website Gesellschaftsbilder.8
 
                Behinderung nicht nur für Inklusionsthemen nutzen: Nutzen Sie Bilder von Menschen mit Behinderungen nicht bloß im Kontext von behinderungsspezifischen Themen, sondern ganz selbstverständlich in allen Bereichen. Wenn Sie über Menschen mit Behinderungen berichten, fokussieren Sie nicht auf die Behinderung, besonders dann nicht, wenn sie völlig irrelevant für das eigentliche Thema ist (Servicestelle Inklusion im Kulturbereich).
 
                Reflektieren Sie über Ihre eigenen Vorurteile: Niemand ist frei von Vorurteilen, weshalb es besonders wichtig ist, sich zu fragen: Warum habe ich diese Haltung gegenüber der behinderten Person und was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken?
 
                Nichts über uns ohne uns: Das bedeutet, dass Sie einfach mit behinderten Menschen sprechen sollen. Fragen Sie sie, wie sie genannt werden wollen – ob sie sich als Person mit Behinderung oder behinderte Person identifizieren. Fragen Sie auch, wie sie gerne sprachlich und bildsprachlich dargestellt werden wollen. Tauchen Sie ein in die Community.
 
                Denken Sie Barrierefreiheit mit: Auf Ihrer Website können Sie z. B. Texte und Aussagen so formulieren, dass sie für alle verständlich sind, unabhängig von ihrer Behinderung. Vermeiden Sie komplizierte Fachbegriffe oder Abkürzungen, die für Menschen mit Behinderungen möglicherweise schwer verständlich sind. Bieten Sie Inhalte in Leichter Sprache oder in Einfacher Sprache und als Audioversion an. Alle Fotos sollten eine Bildbeschreibung haben und Videos immer mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten werden. Gebärdensprachübersetzung von Texten ist ebenfalls sinnvoll. Ihre Website sollte außerdem einen guten Kontrast haben und die Größe der Texte sollte anpassbar sein. Umfangreiche Anleitungen zu Barrierefreiheit im Netz bieten die „Web Content Accessibility Guidelines“.9 Zudem gibt es immer mehr gesetzliche Regelungen zur Umsetzung von Barrierefreiheit auf Webseiten, informieren Sie sich dazu unter anderem über die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0 (BITV 2.0).10
 
                Sensibilisieren Sie Ihre Kolleg✶innen: Schulen Sie Ihre Redakteur✶innen und Designer✶innen, damit sie sich der Bedeutung von Disability Mainstreaming in Sprache und Bildsprache bewusst sind und entsprechende Maßnahmen ergreifen.
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                Karina Sturm11 war Arzthelferin und medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin. Heute ist sie als freie Journalistin tätig. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Themen rund um die Repräsentation von behinderten Menschen, Inklusion und Barrierefreiheit und engagiert sich in der Behindertenrechtsbewegung zusammen mit Raúl Krauthausen.
 
                Raúl Krauthausen12 ist Inklusions-Aktivist und Gründer der SOZIALHELD✶INNEN.13 Als studierter Kommunikationswirt und Design Thinker arbeitet er seit über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt. Er schreibt außerdem Bücher, produziert Podcasts und eine TV-Show. Für sein Engagement in der Behindertenrechtsbewegung wurde Raúl Krauthausen 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
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              Notes

              1
                Dominanzgesellschaft: Zur Dominanzgesellschaft gehören alle Menschen, die in einer Gesellschaft die Mehrheit bilden.

              
              2
                S. Deutsches Institut für Menschenrechte: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/monitoring-stelle-un-brk/die-un-brk (21.05.2024).

              
              3
                People of Color sind alle nicht weißen Menschen. Die Bezeichnung steht auch für den Mangel von Privileg und der systematischen Diskriminierung.

              
              4
                Schwarze, Indigene und People of Color (engl. Black, Indigenous, and other People of Color – BIPoC).

              
              5
                LGBTQIA+ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer, die eigene sexuelle Orientierung/Identität hinterfragend, inter- und asexuell. Das Plus lässt Raum für weitere Identitäten, die nicht explizit in den Buchstaben enthalten sind.

              
              6
                Leidmedien: Begriffe. https://leidmedien.de/begriffe-ueber-behinderung-von-a-bis-z/ (21.05.2024).
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                National Center on Disability and Journalism: https://ncdj.org/style-guide/ (21.05.2024).
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                Gesellschaftsbilder: https://gesellschaftsbilder.de/ (21.05.2024).
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                Web Content Accessibility Guidelines: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ (21.05.2024).
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                BITV: https://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html (21.05.2024).
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              Barrieren vermeiden auf Social Media
 
              Hinweise für die Gestaltung von Beiträgen auf Facebook, Instagram, X, YouTube und Co.
 
            

             
              Rose Jokic 
              
 
            
 
             
              Social-Media-Kanäle gehören zum Alltag bei der digitalen Mediennutzung. Auch Bibliotheken nutzen sie für die Öffentlichkeitsarbeit und den Austausch mit ihren Nutzer✶innen. Dieser Beitrag befasst sich exemplarisch mit Facebook, Instagram, X und YouTube, da sie grundsätzlich eine nutzungsfreundliche Möglichkeit zu posten anbieten. Es wird davon ausgegangen, dass die Plattformen und deren Aufbau sowie die jeweiligen Aktivitätsmöglichkeiten bekannt sind. Daher werden zunächst grundlegende Standards zur digitalen Barrierefreiheit genannt. Im Zuge dessen werden mögliche Barrieren aufgezeigt und es wird dargelegt, wie sie durch Verantwortliche in den Bibliotheken vermieden werden können.
 
              
                Einleitung
 
                Beschäftigte in den Social-Media-Abteilungen der Bibliotheken posten Beiträge zu aktuellen Ereignissen, kündigen Veranstaltungen an oder geben Lesetipps. Interessierte Nutzer✶innen informieren sich so über das aktuelle Bibliotheksgeschehen, kommentieren Beiträge und tauschen sich mit anderen über Bücher oder Veranstaltungen aus. Es gibt inzwischen zahlreiche Social-Media-Plattformen, wo sowohl Bibliotheken als auch Menschen unterschiedlichen Alters oder Interesses aktiv sind. Die Wahl der Social-Media-Angebote und damit die Aktivitäten der Nutzer✶innen hängen häufig davon ab, wie zugänglich oder nutzungsfreundlich und somit auch wie „barrierefrei“ die Plattform ist. Für diejenigen, die besondere Hilfstechnologien zur Nutzung von digitalen Angeboten einsetzen, spielt die Barrierefreiheit von Plattformen und Inhalten eine wichtige Rolle. So lassen sich beispielsweise durch wenige Klicks auf Facebook, Instagram oder auf X (ehemals Twitter) Texte für Bildbeschreibungen einfügen und auch YouTube bietet eine automatische Untertitelfunktion mit Spracherkennung für Videos. Dank dieser Lösungen ermöglichen die Plattformen einen Zugang zu den geposteten Inhalten, vorausgesetzt, alle kennen die teilweise sehr einfach anzuwendenden Schritte und setzen sie beim Posten aktiv um.
 
               
              
                Grundlegende Standards und Nutzungsmöglichkeiten
 
                Die internationalen Standards für Barrierefreiheit im Internet (Web Content Accessibility Guidelines 2.2 – WCAG 2.2) dienen auch für Social-Media-Angebote als Grundlage. Die Inhalte sollten demnach wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust, also plattform- und geräteunabhängig sein (World Wide Web Consortium 2023).
 
                Diese Anhaltspunkte sind erforderlich, damit Menschen, die auf die Nutzung von Hilfstechnologien angewiesen sind, auf Social Media interagieren können. Ihre Hilfstechnologien ermöglichen es, Beiträge auf den Plattformen zu posten und zu lesen. Somit wären Plattformen wie X, Facebook, YouTube und Co. grundsätzlich bedienbar. Hierzu einige Beispiele:
 
                
                  	 
                    Bildschirm-Anzeige-Programme wie Screenreader wandeln visuelle Textbeiträge vom Display in hörbare Sprache oder taktil wahrnehmbare Zeichen in Blindenschrift um.


                  	 
                    Bilder und Inhalte können durch Vergrößerungstools optisch angepasst werden und auditive Inhalte sind durch Visualisierung mittels Untertitel in Videos wahrnehmbar.


                
 
                Diese technischen Standards helfen somit auch beim Wahrnehmen und Verstehen. Doch ihre Einhaltung bezieht sich auf die Gestaltung der Plattformen selbst, die eine Bedienung mittels inzwischen ausgeklügelter Hilfstechnologien und nicht zuletzt durch künstliche Intelligenz ermöglichen. Diese sollte robust und auch geräteunabhängig auf verschiedenen Browsern zugänglich sein. Darüber hinaus sollen jedoch auch die auf den Plattformen geposteten Inhalte wahrnehmbar und verständlich für alle sein. Hier gibt es bei den Nutzenden häufig nur unzureichende Kenntnis darüber, wie ihre Kommentare und Postings ohne Barrieren aufbereitet werden.
 
               
              
                Barrieren beim Posten vermeiden
 
                Zwar sind die meisten Funktionen der gängigen Social-Media-Plattformen mittels Hilfstechnologien nutzbar, doch beim Posten entstehen häufig Barrieren, die vermieden werden können. Dazu gehören abfotografierte Texte, fehlende Beschreibungen von Bildern, Grafiken und Fotos oder fehlende Untertitel bei Videos. Auch komplexe Inhalte, eine unübersichtliche Darstellung sowie unzureichende Quellenverweise ebenso wie kryptische Zeichen etc. zählen als Barrieren, die den Zugang zu Social-Media-Angeboten erschweren.
 
                Da die meisten Inhalte auf Social Media von Nutzenden selbst erstellt werden, folgen nun einige Hinweise, die man beim Posten beachten sollte. Dabei wird davon ausgegangen, dass Beiträge auf Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, X und Co. in die dafür vorgesehenen Bereiche eingestellt werden, so zum Beispiel Texte, Bilder und Videos in die entsprechenden Felder.
 
                
                  	 
                    Reihenfolge: Jeder Beitrag enthält die wichtigsten Informationen zu Beginn. Bilder und ergänzende Inhalte, wie Emojis folgen. Dies ist besonders relevant für Menschen, die sich schnell informieren möchten und nicht zuerst nach Informationen suchen wollen, nachdem sie sich die Bilder angeschaut haben. Wenn beispielsweise eine Veranstaltung angekündigt wird, sind zunächst die Informationen zu Thema, Zeit und Ort relevant, bevor ein Bild zur Veranstaltungslokalität erscheint. Denn der Veranstaltungsort kann noch so ansprechend abgebildet sein, wenn die Informationen über das Thema und die Zeit nicht als erstes genannt werden, kann es passieren, dass keine Anmeldung erfolgt.


                  	 
                    Hashtags: Jedes neue Wort beginnt in einem Hashtag mit einem Großbuchstaben. Das erleichtert den Lesefluss, insbesondere dann, wenn sich Menschen Inhalte von einer Sprachausgabesoftware wie Screenreader vorlesen lassen. Zum Beispiel wirkt „#InformationenAufEinenBlick“ beim Anhören verständlicher als „#Informationenaufeinenblick“.


                  	 
                    Emojis: Um sicherzugehen, dass die verwendeten Emojis von Screenreadern gelesen werden können, verwendet man am besten bekannte Emojis. Sie sollten vorzugsweise nur am Anfang oder Ende eines Textes stehen und keine Worte und Inhalte ersetzen. Zudem sollten Emojis sparsam verwendet werden: Während sehende Menschen mehrere Emojis schnell mit den Augen überfliegen können, erhalten Screenreader-Nutzer✶innen eine anstrengende und die inhaltliche Aussage ggf. störende Reihung von Emoji-Beschreibungen (lächelndes Gesicht – Gesicht mit Sonnenbrille – lächelndes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen usw.)


                  	 
                    Schriftarten: Kryptische Zeichen oder verschnörkelte Schriften lassen sich häufig nicht auf allen Bildschirmen gut darstellen und erschweren somit das Lesen. Daher gilt es, beim Posten auf diese Art von Zeichen zu Gunsten der Leserschaft eher zu verzichten. Klare Schriften ohne Serifen wie Arial oder Verdana sind gut lesbar und auch nach der Vergrößerung auf den Bildschirmen zu sehen.


                  	 
                    Bildbeschreibungen: Jedes Bild hat einen beschreibenden Alternativtext. Das ermöglicht Menschen, die nicht sehen können, grafische Inhalte wahrzunehmen. Sie werden von der Sprachausgabe vorgelesen. Die Bildbeschreibungen oder Alternativtexte können in die dafür vorgesehenen Felder für Alternativtexte oder Bildbeschreibungen eingestellt werden und sollten mit einem „B!“ im Text versehen werden. Bei Instagram ist die Eingabe eines Alternativtextes unter „Erweiterte Einstellungen“ zu finden. Bei X ist der Button zur Bildbeschreibung während des Hochladens sichtbar und im Eingabefeld sind tausend Zeichen für eine Bildbeschreibung erlaubt. Manche Social-Media-Kanäle, wie Facebook, erstellen mittels integrierter künstlicher Intelligenztools bereits automatische Bildbeschreibungen. Diese sind nicht immer optimal und bedürfen Ergänzungen. Zum Beispiel wird ein automatisch erstellter Alternativtext wie folgt geschrieben: „Bild könnte enthalten, ein Tier und eine Person … “ Doch um was für ein Tier es sich dabei handelt und wie die Person aussieht, erfährt man dadurch nicht. Daher ist es eher hilfreich, die Bildbeschreibungen selbst vorzunehmen. Wie dabei vorgegangen werden kann, erläutert der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband nach einer Befragung sehbeeinträchtigter Social-Media-Nutzer✶innen in Bildbeschreibungen (Alternativtexte) in Social Media – vier einfache Regeln (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. 2021). Demnach beinhalten Bildbeschreibungen zunächst knappe Informationen zum Bild, um zu verstehen, worum es geht, gefolgt von einer ausführlicheren Beschreibung, die möglichst einfach, ohne persönliche Interpretation formuliert ist.


                  	 
                    Untertitel: Jedes Video kann mit Untertitel angeschaut werden. Dies ist sehr wichtig für Menschen, die nicht hören können. Hilfreich ist die Untertitelfunktion zudem für all diejenigen, die sich Videoinhalte in der Öffentlichkeit, zum Beispiel im Lesesaal, ansehen und den Ton aus Störungsgründen abschalten. So sind inzwischen auch automatische Untertitel zuschaltbar, beispielsweise bei Facebook oder YouTube. Doch Vorsicht! Sie können fehlerhaft sein, weshalb es empfehlenswert ist, diese zu überprüfen und zu verbessern, bevor das Video online gepostet wird. Auch sollten bestimmte Grundsätze dafür berücksichtigt und die Sprache korrekt angegeben werden. Diese sind in den Untertitel-Standards von ARD, ORF, SRF, ZDF erfasst (dasErste.de 2020). Sie regeln die Form der Untertitel, mit Schriftart, Farben, Standzeit, Geräusche- und Musikdarstellung etc. Demnach müssen Untertitel unter anderem synchron zum Ton eingeblendet werden, kontrastreich gestaltet sein und auch Beschreibungen für Geräusche beinhalten.


                
 
               
              
                Fazit
 
                Beim Posten von Beiträgen auf Social-Media-Kanälen können Barrieren entstehen. Diese erschweren den Zugang zu Informationen, denn trotz zahlreicher Hilfstechnologien sind unzureichend beschriebene Bilder, fehlende Untertitel in Videos oder unübersichtliche Darstellungen der Inhalte für viele Menschen schwer wahrnehmbar. Durch die automatisierten Prozesse aufgrund von künstlicher Intelligenz lassen sich zwar Bildbeschreibungen auf manchen Social-Media-Kanälen generieren, sie sind jedoch unzureichend. Daher ist abschließend festzuhalten, dass sowohl Bibliotheksbeschäftigte als auch Nutzer✶innen, die Beiträge auf Social-Media-Kanälen posten, selbst zu Barrierefreiheit viel beitragen können, wenn sie allein die genannten fünf Hinweise beachten. Sie vermeiden so das Entstehen von zahlreichen Barrieren. Dazu leisten sie anhand der genannten Vorgehensweisen durch Bildbeschreibungen, Visualisierung der Toninhalte sowie einfache und informative Beitragsgestaltung einen großen Beitrag zum Posten ohne Barrieren.
 
               
            
 
             
              
                Autorin
 
                Rose Jokic, Sozialarbeiterin B. A., beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Barrierefreiheit. In Workshops und Fachbeiträgen vermittelt sie Inhalte zu digitaler Barrierefreiheit auf Webseiten, Social-Media- und Lernplattformen und zur Audiodeskription. Sie lehrt u. a. an der Technischen Hochschule Köln im Studiengang Soziale Arbeit und engagiert sich für Inklusion in diversen Themenfeldern.
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              Barrierefreiheit von Emojis
 
            

             
              Domingos de Oliveira 
              
 
            

             
              Anmerkung: Dieser Text wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors mit kleinen Änderungen übernommen von der Website: https://www.netz-barrierefrei.de/wordpress/barrierefreies-web-2-0-ein-leitfaden-zu-social-media-und-behinderung/emojis/ (05.05.2024)
 
            
 
             
              Emojis und andere bunte Bildchen sind aus der digitalen Kommunikation kaum wegzudenken. Dieser Beitrag beschäftigt sich damit, wie barrierefrei sie sind und was bei ihrer Verwendung beachtet werden sollte.
 
              
                Generelle Hinweise
 
                Kommunizieren Sie mit einer Person, deren Behinderung Ihnen bekannt ist, oder in einer überschaubaren Gruppe, dann fragen Sie einfach die persönlichen Präferenzen ab. Die Vorlieben bei Menschen im Autismus-Spektrum, blinden oder sehbehinderten Menschen sind von Person zu Person unterschiedlich und können hier nur allgemein abgehandelt werden.
 
                Ein Grundsatz gilt allerdings ausnahmslos: Verzichten Sie am besten ganz auf Ironie, diese wird innerhalb einer Gruppe fast immer von einer Person nicht verstanden, insbesondere, wenn die Ironie durch ein Emoji oder ähnliches angedeutet wird. Daher auch der Hinweis, auf Emoji-Ketten zu verzichten, die sich gegenseitig widersprechen. Was soll es mir sagen, wenn jemand ein lachendes und ein trauriges Gesicht hintereinander postet? Ist er fröhlich, traurig, war seine Aussage lustig oder negativ gemeint?
 
                Generell raten wir von der Verwendung gehäufter und sich gegenseitig widersprechender Emojis ab. Bedenken Sie auch, dass Inhalte bevorzugt auf mobilen Geräten genutzt und dort eventuell schon wegen ihrer geringen Größe nicht erkannt werden.
 
               
              
                Emojis für…
 
                
                  Blinde Menschen
 
                  Blinde Menschen verwenden Emojis ganz selbstverständlich. Emojis dominieren vor allem in sozialen Netzwerken und in Chat-Apps wie WhatsApp. Dort werden sie auch von blinden Menschen eingesetzt. Das ginge natürlich nicht, wenn sie nicht auch vorgelesen würden. Die Emojis werden teils exzessiv beschrieben:
 
                   
                    „Klatschende Hand mit heller Hautfarbe“
 
                    „Gesicht mit Brille und Hasenzähnen“
 
                    „Lächelndes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen“
 
                  
 
                  Bei den in iOS und Android integrierten Emoji-Tastaturen werden die einzelnen Emojis vorgelesen. Bei Emojis, die von anderen Tastaturen stammen, kann es sein, dass sie nicht vorgelesen werden.
 
                  Auf dem Desktop-PC werden Emojis standardmäßig vorgelesen. Dies lässt sich jedoch im Screenreader abschalten. Das Schreiben von Emojis ist auf dem PC mit Bordmitteln jedoch bisher kompliziert und wird von blinden Menschen meistens unterlassen.
 
                  Wichtig ist zu wissen, dass die Beschreibungen vom Unicode-Konsortium1 stammen und damit quasi allgemeinen Charakter haben. Theoretisch können die Hersteller der Tastaturen allerdings auch eigene Beschreibungen integrieren. Sie würden allerdings nur innerhalb des eigenen Systems funktionieren. Schreibe ich von einem Apple-Gerät an einen blinden Android-Nutzer, kommt bei ihm eventuell eine andere Beschreibung an.
 
                  Das heißt aber auch, dass Emojis, die nicht Teil des Unicode-Standards sind, auch nicht beschrieben werden. Man kann zwar in den Tastaturen Beschreibungen hinterlegen. Diese werden aber nicht vorgelesen, wenn die Emojis ins Textfeld eingefügt werden. Der Empfänger bekommt sie nicht vorgelesen, selbst wenn er die gleiche Tastatur wie der Absender installiert hat. So etwas wie einen Alternativtext für Emojis gibt es nicht.
 
                  Tipps: Wenn Sie mit blinden Menschen kommunizieren, sollten Sie vor allem die Häufung von Emojis vermeiden. Sie haben die Beschreibungen oben gesehen. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen so etwas 10- oder 20-mal innerhalb einer Nachricht vorgelesen. Die Nachricht wird künstlich aufgebläht und es ist schwierig, solche Texte zu überspringen. Generell spricht aber nichts gegen deren Einsatz in der privaten Kommunikation.
 
                 
                
                  Sehbehinderte Menschen
 
                  Je nach Sehkraft werden Emojis ganz unterschiedlich genutzt. Da sie primär auf den Smartphones verwendet werden, ist die Sehkraft entscheidend dafür, dass Emojis richtig erkannt werden. Es dominieren wenige bekannte Emojis sowohl bei der Nutzung als auch bei dem, was die sehbehinderten Menschen erkennen können.
 
                  Je exotischer oder komplexer ein Emoji ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine sehbehinderte Person es nicht erkennen wird. Gerade die Details wie Mimik oder verdrehte Augen sind schwierig zu erkennen. Wie sehende auch, werden sehbehinderte Menschen nicht mehr Zeit als nötig aufbringen, die Emojis zu entschlüsseln. Deshalb auch hier die Empfehlung, eher auf bekannte, auf wenige und gut erkennbare Emojis zu setzen.
 
                 
                
                  Menschen mit Lernstörung
 
                  Für Menschen mit Lernstörung können Emojis Texte verständlicher machen. Sie können leichter und intuitiver erkannt werden als umfängliche Texte. Wichtig ist allerdings, dass sie zweckmäßig eingesetzt werden. Es kann passieren, dass nur die Emojis und nicht der umgebende Text wahrgenommen werden. Eine Häufung von Emojis, wie in der privaten Kommunikation üblich, kann dann eher verwirren als helfen. Außerdem sollten sich die Emojis bzw. deren Aussagen nicht gegenseitig widersprechen.
 
                 
                
                  Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung
 
                  Bei Personen mit intellektuellen Beeinträchtigungen ist eine generelle Aussage zur Zugänglichkeit von Emojis schwierig. Zwar sind sie mit der Informationsaufnahme aus Grafiken vertraut. Andererseits gibt es mittlerweile mehrere tausend Emojis, die teils komplex oder nicht eindeutig sind. Die gängigen Emojis, wie sie täglich überall zu finden sind sowie Emojis, die keine Interpretation erfordern, werden aber verstanden.
 
                 
                
                  Menschen im Autismus-Spektrum
 
                  Zum Thema Autismus muss man wissen, dass jede Form von Ablenkung als störend empfunden werden kann. Dazu gehören in einem Fließtext auch Emojis. Möchten Sie speziell Menschen mit Autismus erreichen, würde ich generell vom Einsatz von Emojis abraten. Gerade in ihrer Häufung und Farbigkeit sind sie ein Element der Störung. Und wie oben beschrieben sind sie vor allem dann problematisch, wenn sie widersprüchlich sind. Ironie und Sarkasmus sind generell zu vermeiden.
 
                 
                
                  Gehörlose Menschen
 
                  Da gehörlose / taube Menschen in der Regel eine visuelle Kommunikation bevorzugen, sollten ihnen die Emojis grundsätzlich zugutekommen. Wie immer gilt aber, dass sie kommunikativ eindeutig sein sollten. Und wenn sie einen ohnehin schwerverständlichen Text begleiten, helfen sie tatsächlich nicht weiter.
 
                 
               
              
                Emojis und die unterschiedlichen Plattformen
 
                Auf den ersten Blick einfach, sind Emojis in der Praxis recht kompliziert. Alle offiziellen Emojis werden durch einen eindeutigen Code identifiziert. Dadurch können Sie auf jedem Betriebssystem dargestellt werden, welches diese Code-Tabelle enthält, das dürften zumindest alle Mainstream-Systeme sein. Aber zumindest die großen Anbieter wie Apple, Google, Microsoft, Twitter und wahrscheinlich noch einige andere haben jeweils eigene Darstellungen gängiger Emojis. Das Emoji „grinsender Hundehaufen“ sieht also unter Windows eventuell anders aus als unter iOS. Für einen Sehenden dürfte das kein Problem sein, für eine sehbehinderte oder intellektuell beeinträchtigte Person könnte die Erkennung dadurch aber erschwert werden. Problematisch könnte auch sein, wenn die Darstellung irgendwann von der Plattform selber abgeändert wird. Apple verbessert ständig die Qualität seiner Displays. Dadurch sieht ein Emoji von vor zehn Jahren auf einem aktuellen Gerät eventuell nicht mehr so schön aus. Also passt man es an, zeigt zum Beispiel mehr Details. Dann sieht es auf einem alten Display aber eventuell nicht mehr so aus wie erwartet.
 
               
            
 
             
              
                Autor
 
                Domingos de Oliveira bietet als zertifizierter Experte Trainings, Prüfungen und Beratung zur digitalen Barrierefreiheit und barrierefreier Online-Kommunikation an.2 Er arbeitet vor allem an Ideen, um mehr Menschen für digitale Barrierefreiheit zu gewinnen, zu sensibilisieren und ihnen dieses oft komplizierte Thema näher zu bringen. Seine Website enthält umfangreiche Informationen zu digitaler Barrierefreiheit.
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                Netz Barrierefrei: https://www.netz-barrierefrei.de (05.05.2024).

              
            
           
           
             
              Barrierefreie Audio- und Videoinhalte
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              Audio- und Videoinhalte (AV-Inhalte) haben sich als wichtiger Bestandteil der heutigen Bildungslandschaft durchgesetzt. Sie eröffnen innovative Wege für das Lehren und Lernen, wodurch gängige pädagogische Ansätze ergänzt und umgestaltet werden. Auch Bibliotheken nutzen verstärkt multimediale Inhalte wie Aufzeichnungen von Schulungen, Podcasts oder instruktionale Videos. Neue digitale Plattformen und leicht zu bedienende Technologien haben die Verbreitung von Audio- und Videoinhalten demokratisiert und deutlich einfacher gemacht. Darüber hinaus erleichtert die Flexibilität dieser Medien das asynchrone Lernen, was den Bedürfnissen einer zunehmend heterogenen Nutzungsgruppe entgegenkommt und die Zugänglichkeit und Inklusion fördert.
 
              
                Einleitung
 
                Damit aber auch Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen AV-Inhalte nutzen können, müssen diese barrierefrei sein. Aber wer braucht welche Alternativen bei AV-Inhalten und warum? Welche Alternativen müssen bei welchen Inhalten bereitgestellt werden? Und wie können die Anforderungen an barrierefreie AV-Inhalte umgesetzt werden? Dieser Beitrag gibt Antworten auf diese und weitere Fragen. Weiterführende Hinweise geben die Links zu zusätzlichen Angeboten.
 
               
              
                Alternative AV-Inhalte
 
                
                  Wer braucht welche Alternativen und warum?
 
                  Es hilft weiter, wenn man die Bedarfe der Nutzer✶innen kennt und versteht. So kann man besser nachvollziehen, wer welche Alternativen zu AV-Inhalten benötigt und warum. Die Web Accessibility Initiative (WAI) erläutert detailliert, welche Bedarfe und Anforderungen Nutzer✶innen mit verschiedenen Beeinträchtigungen haben (W3C Web Accessibility Initiative 2021):
 
                  
                    	 
                      Gehörlosigkeit: Menschen, die gehörlos sind, können Audioinhalte nicht wahrnehmen und benötigen dafür eine Alternative. Häufig können gehörlose Menschen aber Text gut lesen. Die Informationen der Audioinhalte können sie als Transkript oder Untertitel lesen. Viele gehörlose Menschen bevorzugen auch die Gebärdensprache.


                    	 
                      Schwerhörigkeit: Menschen, die schwerhörig sind und über ein Resthörvermögen verfügen, bevorzugen oft die Audioinhalte, soweit sie diese hören können. Untertitel helfen ihnen dabei, nicht Gehörtes zu verstehen.


                    	 
                      Hörbeeinträchtigung: Ursache von Hörbeeinträchtigungen kann auch eine zentrale auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung sein. Menschen mit einer solchen Beeinträchtigung nutzen Untertitel, aber auch Transkripte, die sie in ihrem eigenen Tempo lesen können.


                    	 
                      Blindheit oder Sehbeeinträchtigung: Blinde oder stark sehbeeinträchtigte Menschen können die visuellen Inhalte eines Videos nicht oder nur stark eingeschränkt wahrnehmen. Eine Audiodeskription hilft ihnen, die visuellen Informationen zu verstehen.


                    	 
                      Taubblindheit: Taubblinde Menschen können weder die visuelle noch die auditive Komponente eines Videos wahrnehmen. Sie können aber mit einem deskriptiven Transkript die Inhalte des Videos nachlesen.


                    	 
                      Konzentrationsschwierigkeiten: Manche Menschen können sich nicht auf auditive oder visuelle Informationen konzentrieren und diese verstehen, wenn sich das Bildmaterial ändert. Für die meisten Videos benötigen sie auch beschreibende Transkripte.


                    	 
                      Neurodiversität: Auch Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung oder Neurodiversität können von Audiodeskriptionen und Untertiteln profitieren (Fellowes 2011/2024). Erläuterungen in Form von Audiodeskriptionen können helfen, menschliche Emotionen in einem Video besser zu verstehen. Untertitel können als zusätzlicher Informationskanal dabei unterstützen, Videoinhalte besser und detaillierter zu erfassen.


                  
 
                  Letztendlich profitieren alle Menschen von der barrierefreien Gestaltung von AV-Inhalten. Nutzer✶innen können Transkripte überfliegen, anstatt einem langen Podcast zuzuhören. Untertitel helfen in geräuschsensiblen Umgebungen oder wenn die Nutzer✶innen die Sprache des Videos (noch) nicht gut beherrschen.
 
                 
                
                  Welche Alternativen für AV-Inhalte gibt es?
 
                  Im Zusammenhang mit der barrierefreien Gestaltung von AV-Inhalten tauchen Begriffe wie Untertitel, Audiodeskription, Caption oder Transkript auf (siehe auch WebAIM 2020):
 
                  
                    	 
                      Untertitel: Während im Englischen zwischen caption und subtitle unterschieden wird und die Begriffe unterschiedliche Bedeutungen haben, gibt es in der deutschen Sprache nur das Wort „Untertitel“.


                    	 
                      Subtitles: Das englische Wort subtitles bezeichnet die verschriftlichte Übersetzung der gesprochenen Sprache eines Videoinhalts. Subtitle sind also für Menschen gedacht, die zwar hören, aber nicht die Sprache der Tonspur eines Videos verstehen können, weil sie eine andere Sprache sprechen. Für Subtitles werden auch Schilder und andere Schriftgrafiken übersetzt. Der Text wird in jedem Fall zeitsynchron mit dem Videoinhalt angezeigt.


                    	 
                      Captions: Die Zielgruppe von Captions sind Menschen, die gehörlos oder hörbeeinträchtigt sind. Es werden nicht nur die gesprochenen Dialoge transkribiert, sondern auch schriftlich auf Musik, Geräusche und andere wichtige Audioinhalte hingewiesen. Zusätzlich enthalten die Captions Informationen zur Identifikation der sprechenden Personen, damit deutlich wird, wer etwas sagt. Captions liegen immer in der Originalsprache des Videos vor, es können aber auch zusätzlich Übersetzungen angeboten werden.


                    	 
                      Offene und geschlossene Untertitel: Offene Untertitel (engl. open captions – OC) sind permanent zu sehen und können nicht abgeschaltet werden, weil sie in das Videobild integriert sind. Geschlossene Untertitel (engl. closed captions – CC) können nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.


                    	 
                      Transkript: Eine Textversion der gesamten gesprochenen Sprache und nicht-sprachlichen Audioinhalte eines Videos wird als Transkript bezeichnet. Die Zielgruppe solcher Transkripte sind Menschen, die gehörlos oder hörbeeinträchtigt sind. Sogenannte deskriptive oder beschreibende Transkripte enthalten zusätzlich noch Beschreibungen der visuellen Informationen eines Videos, die für das Verständnis notwendig sind. Bei einem interaktiven Transkript läuft dieses zeitsynchron mit dem Video mit und die gesprochenen Wörter werde im Transkript farbig hervorgehoben.


                    	 
                      Audiodeskription: Für Menschen, die den Videoinhalt nicht wahrnehmen können, werden die visuellen Inhalte in Form einer Audiodeskription bereitgestellt. Die Audiodeskription beschreibt visuelle Informationen, die für das Verstehen eines Videos wichtig sind. Im Idealfall fügt sich Audiodeskription in Sprechpausen des Videos ein.


                  
 
                 
               
              
                Welche gesetzlichen Anforderungen müssen erfüllt werden?
 
                Öffentliche Stellen sind gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/2102 (Europäische Union 2016) dazu verpflichtet, ihre Webangebote, digitale Dokumente und mobile Anwendungen barrierefrei zu gestalten. Die dafür geltenden technischen Anforderungen legt der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1339 (Europäische Union 2021) fest und verweist auf die europäische Norm EN 301 549 (ETSI 2022) in der Version 3.2.1. Diese verweist in weiten Teilen auf die „Web Content Accessibility Guidelines“ (WCAG, W3C 2024), weicht aber auch in einzelnen Aspekten davon ab. Für die Barrierefreiheit von AV-Inhalten legt die EN 301 549 folgende Anforderungen fest:
 
                
                  	 
                    7: Informations- und Kommunikationstechnologie mit Videofunktion
 
                    
                      	
                        7.1.1: Wenn Videos mit synchronisiertem Audioinhalt angezeigt werden, muss ein Modus zur Anzeige der verfügbaren Untertitel vorhanden sein. Wenn die Untertitel zuschaltbar sind (Closed Captions), muss es möglich sein, diese ein- und auszuschalten.


                      	 
                        7.1.2: Wenn Untertitel angezeigt werden, muss gewährleistet sein, dass die Anzeige der Untertitel mit dem Audioinhalt synchron ist.


                      	 
                        7.1.3: Wenn die IKT1 Videos mit synchronisiertem Audioinhalt überträgt, umwandelt oder aufzeichnet, sollen die Untertitel erhalten bleiben, sich anzeigen lassen und mit dem Audioinhalt synchronisiert wiedergegeben werden. Auch zusätzliche Anzeigeparameter wie Position in der Anzeige, Schriftfarbe, -stil und Schriftart sollen möglichst erhalten bleiben.


                      	 
                        7.1.4: Wenn Untertitel zuschaltbar sind (Closed Captions), sollen diese durch die Nutzenden anpassbar sein. Dazu können die Vorder- und Hintergrundfarbe, die Schrift, Transparenz des Untertitel-Hintergrunds und Schriftkontur anpassbar sein. Aber es müssen nicht alle Parameter gleichermaßen geändert werden können, um die Anforderung zu erfüllen.


                      	 
                        7.1.5: Wenn Untertitel zuschaltbar sind (Closed Captions), müssen diese über eine Sprachausgabe wiedergegeben werden können.


                      	 
                        7.2.1: Verfügbare Audiodeskriptionen können ausgewählt und wiedergegeben werden. Entweder gibt es dafür ein eigenes Bedienelement oder es kann eine der Tonspuren des Videos als Audiodeskription ausgewählt werden.


                      	 
                        7.2.2: Wenn Audiodeskriptionen wiedergegeben werden, muss gewährleistet sein, dass die Anzeige der Untertitel mit dem Audioinhalt synchron ist.


                    


                  	
                    9.1.2.1: Zeitbasierte Medien
 
                    
                      	
                        9.1.2.1: Für aufgezeichnete Nur-Audio-Inhalte und Nur-Video-Inhalte steht eine inhaltlich gleichwertige Alternative zur Verfügung. Das ist in der Regel ein Transkript oder ein deskriptives Transkript. Bei Nur-Video-Inhalten kann auch ein zusätzlicher Audio-Inhalt als Deskription wichtige visuelle Inhalte des Videos wiedergeben.


                      	 
                        9.1.2.2: Für aufgezeichnete Audioinhalte in synchronen Medien (Video mit Audio, Multimedia) stehen Untertitel zur Verfügung.


                      	 
                        9.1.2.3: Für aufgezeichnete Videoinhalte in synchronen Medien steht eine Audiodeskription oder eine Medienalternative zur Verfügung.


                      	 
                        9.1.2.4: Für live übertragene Audioinhalte in synchronen Medien stehen Untertitel zur Verfügung.


                      	 
                        9.1.2.5: Für aufgezeichnete Videoinhalte in synchronen Medien steht eine Audiodeskription zur Verfügung. (ETSI 2022)


                    


                
 
                Das Kapitel 9 und alle darin enthaltenen Anforderungen der EN 301 549 beziehen sich auf Webinhalte, inhaltlich identische Anforderungen müssen aber auch Nicht-Webinhalte (Kapitel 10) und Software (Kapitel 11) erfüllen.
 
                Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Anforderungen 9.1.2.3 und 9.1.2.5 sehr ähneln. Das liegt daran, dass Anforderung 9.1.2.3 der WCAG-Stufe A entspricht, die Anforderung 9.1.2.5 der Stufe AA. Für die niedrigste Stufe A genügt eine Audiodeskription oder eine Medienalternative für Videoinhalte. Für die Stufe AA muss es eine Audiodeskription sein. Die WCAG-Stufen A und AA entsprechen den gesetzlichen Mindest-Anforderungen.
 
                Die darüberhinausgehenden Anforderungen 1.2.6 (Gebärdensprache), 1.2.7 (erweiterte Audiodeskription), 1.2.8 (Medienalternative) und 1.2.9 (Live-Nur-Audio) der WCAG werden in der EN 301 549 lediglich für eine erweiterte Barrierefreiheit empfohlen. Das bedeutet, dass eine gemäß den gesetzlichen Regelungen barrierefreie Gestaltung von AV-Inhalten keine Gebärdensprachevideos erfordert, obwohl viele gehörlose Menschen bevorzugt in Gebärdensprache kommunizieren.
 
               
              
                Was bedeutet das denn jetzt für das Lehren und Lernen?
 
                Müssen jetzt alle Videoinhalte mit Untertiteln, Audiodeskriptionen und Transkripten versehen werden? Und was ist mit reinen Audioinhalten wie Podcasts? Ein Punkt ist dabei zu beachten: AV-Inhalte müssen dann zugänglich gestaltet werden, wenn die Audio- bzw. Videoinhalte nicht bereits eine Alternative zu Textinhalten darstellen und eindeutig als solche gekennzeichnet sind. Wenn beispielsweise mit einem schriftlichen Tutorial erläutert wird, wie ein Bibliothekskatalog genutzt werden kann, dann benötigt ein ergänzendes Video dazu keine Untertitelung, Audiodeskription oder Transkript. Denn in diesem Fall ist der ausführliche Text der Originalinhalt und das Video eine Alternative zu diesem Textinhalt.
 
                In einer Checkliste erläutert die WAI, welche Alternativen für welche Form von Inhalten erforderlich sind. Die Regelungen der Bundes-BITV bzw. der EN 301 549 werden im Folgenden anhand typischer Szenarien illustriert.
 
                Podcasts: Podcasts und andere Formen von aufgezeichneten Audioinhalte benötigen ein Transkript. Wenn Sie den Podcast aber lediglich als Annehmlichkeit für die Studierenden erstellen und die Inhalte auch als Text auf der Webseite zu finden sind, ist ein Transkript nicht erforderlich. Der Podcast wäre dann nur eine Alternative zu Textinhalten. Meistens sind Podcasts aber eigenständige Inhalte, beispielsweise Gespräche zwischen zwei oder mehr Personen. In diesem Fall müssen Sie für den Podcast ein Transkript erstellen. Denken Sie daran, dass es darum geht, Menschen, die den Audioinhalt nicht hören können, mit den Informationen zu versorgen, die im Podcast zu hören sind.
 
                Videoaufzeichnungen: Häufig werden Vorlesungen, Videoanleitungen und ähnliche Videos als aufgezeichnete Inhalte bereitgestellt. Diese können mittlerweile mit geringem Aufwand am eigenen Rechner aufgenommen oder (semi-)professionell in einem Videostudio produziert werden. Wenn ein Video eine Tonspur mit gesprochener Sprache oder anderen Audioinhalten enthält, die wichtig sind, um das Video zu verstehen, werden Untertitel benötigt. Enthält das Video außerdem visuelle Informationen, die zum Verständnis erforderlich sind, dann müssen zusätzlich ein (deskriptives) Transkript und eine Audiodeskription bereitgestellt werden. Wenn eine sprechende Person im Video die relevanten visuellen Inhalte wie beispielsweise Bedienabläufe oder Folien ausführlich erläutert, kann es sein, dass auf ein deskriptives Transkript und eine Audiodeskription verzichtet werden kann.
 
                Videokonferenzen: Seit der Corona-Pandemie werden an vielen Hochschulen und auch im beruflichen Umfeld synchrone Videokonferenzen als Ersatz für Präsenzveranstaltungen genutzt. Diese müssen untertitelt und relevante visuelle Informationen in zugänglicher Form verschriftlicht werden. Manche Videokonferenzsysteme stellen dafür Schnittstellen bereit, die Dienstleister nutzen, um Live-Untertitel in die laufende Videokonferenz einzuspielen, oder es werden automatische Live-Untertitel bereitgestellt. Gerade die Qualität solcher automatischen Untertitel ist von vielen Faktoren abhängig und nicht immer optimal. Eine pragmatische Möglichkeit ist, Schriftdolmetscher✶innen zur Videokonferenz hinzuzuschalten. Diese verschriftlichen die gesprochenen Beiträge live. Die Nutzer✶innen können die Schriftdolmetschung dann in einem separaten Fenster mitlesen. Aber was ist mit Folien oder mit Abbildungen die gezeigt werden? Auch für diese wichtigen visuellen Inhalte müssen zugängliche Alternativen gefunden werden. Präsentationen und andere visuelle Inhalte können auch vorab als barrierefreie Version zur Verfügung gestellt werden. Abbildungen kann die vortragende Person im notwendigen Umfang erläutern.
 
               
              
                Wie können diese Anforderungen umgesetzt werden?
 
                Es ist deutlich geworden, dass die barrierefreie Gestaltung von AV-Inhalte nicht trivial ist. Ein Video untertitelt man nicht mal eben nebenbei. Aber der Aufwand lohnt sich für alle Nutzenden, vor allem aber natürlich für Menschen mit Behinderung. Wie ein Video mit Audiodeskription, Untertitelung und Transkript dann aussehen kann, zeigt Abb. 1.
 
                
                  [image: AblePlayer spielt ein Video mit Untertiteln auf der linken Bildschimhälfte, rechts oberhalb davon wird Test als deskriptives Transkript angezeigt, unterhalb des Transkripts werden die Untertitel in Gebärdensprache wiedergegeben.]
                    Abb. 1: AblePlayer spielt ein Video mit Untertiteln, deskriptivem Transkript und Gebärdensprachvariante ab.

                 
                Das Video in Abb. 1 enthält Untertitel in mehreren Sprachen, Audiodeskription sowie eine Gebärdensprachübersetzung des gesprochenen Textes. Zusätzlich kann ein interaktives Transkript angezeigt werden, das synchron mit dem Video läuft. Wird ein Wort im Transkript ausgewählt und angeklickt, springt das Video zur entsprechenden ­Zeitmarke.
 
                
                  Rahmenbedingungen schaffen
 
                  Die Erstellung von Untertiteln, Transkripten und Audiodeskriptionen erfordert personelle und finanzielle Ressourcen. Die Bereitstellung dieser Ressourcen ist Aufgabe der Anbieter der AV-Inhalte. Weil die barrierefreie Gestaltung so ressourcenintensiv ist, sollte überlegt werden, für welche Audio- und Videoinhalte Untertitel, Transkripte und Audiodeskriptionen erstellt werden. Hier wird man Prioritäten setzen müssen, bspw. bezogen auf die Dringlichkeit, die Nutzungsdauer oder die inhaltliche Relevanz der AV-Inhalte. Ebenso sollte entschieden werden, ob ein eigener Service aufgebaut oder externe Dienstleister beauftragt werden, denn beides hat Vor- und Nachteile.
 
                 
                
                  Vorbereitung und Aufnahme
 
                  Die barrierefreie Gestaltung von AV-Inhalten beginnt schon vor der Aufnahme (W3C Web Accessibility Initiative 2021). Zunächst muss klar sein, welche Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigt und erfüllt werden müssen. Nicht jeder AV-Inhalt erfordert immer Untertitel, deskriptives Transkript sowie Audiodeskription. Wird beispielsweise der visuelle Inhalt ausführlich im AV-Inhalt beschrieben, kann es sein, dass eine Audiodeskription nicht mehr benötigt wird.
 
                  
                    	 
                      Überlegen Sie, ob Sie das Projekt intern bearbeiten können oder teilweise oder vollständig an externe Firmen vergeben.


                    	 
                      Berücksichtigen Sie bei der Planung, dass Untertitel einen Teil des Videobilds verdecken. Audiodeskriptionen benötigen ebenso Pausen im gesprochenen Wort, damit sie in diesen Pausen wiedergegeben werden können.


                    	 
                      Ein detailliertes Skript vereinfacht die Videoerstellung. Es kann ebenso als Grundlage für Untertitel und ein Transkript genutzt werden.


                    	 
                      Sprechen Sie bei der Aufnahme langsam und deutlich, vermeiden Sie unnötige Hintergrundgeräusche und sorgen Sie für eine gute Bild- und Ton-Qualität. Investieren Sie daher Geld in qualitativ gute Geräte, wenn Sie AV-Inhalte selbst aufzeichnen. Die im Rechner eingebaute Kamera und das Mikrofon genügen in der Regel qualitativ nicht.


                    	 
                      Die Qualität eines AV-Inhalts steht und fällt mit der Vorbereitung. Erläutern bzw. verbalisieren Sie wichtige visuelle Inhalte wie Folien, Diagramme oder Schaubilder. Das integriert die Beschreibung in den AV-Inhalt. Eine Audiodeskription wird dadurch möglicherweise überflüssig oder fällt knapper aus.


                  
 
                  Weitere Tipps und Hinweise stellt die WAI auf ihren Webseiten bereit (W3C Web Accessibility Initiative 2021). Die Universität Göttingen hat einen ausführlichen Leitfaden speziell zur Erstellung barrierefreier Lehrvideos im Hochschulkontext erstellt, der weitere Aspekte umfassend beleuchtet (Berginski u. a. 2023). Zwar hat die Anzahl der Webkonferenzen seit dem Ende der Covid-19-Pandemie abgenommen, aber dennoch hilft es, sich mit Informationen zur Vorbereitung und Durchführung barrierefreier Webkonferenzen vertraut zu machen. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit hält dazu weiterführende Links bereit (Bundesfachstelle Barrierefreiheit o. J.).
 
                 
                
                  Untertitel, Transkripte und Audiodeskriptionen erstellen
 
                  Untertitel, Transkripte und Audiodeskriptionen selbst zu erstellen, ist zeit- und arbeitsintensiv. Die Basis für Untertitel und Transkripte ist immer eine Transkription des Audio­inhalts eines AV-Inhalts. Entweder wird dieses manuell transkribiert oder zumindest als Grundlage per Spracherkennung erstellt. Ein so erstelltes Transkript muss dann weiterverarbeitet werden.
 
                  Wenn mehrere Personen sprechen, müssen die Sprechenden im Transkript identifiziert werden. Auch alle nicht-sprachlichen Inhalte, die für das Verständnis relevant sind, müssen transkribiert werden. Transkripte sollten die sprachlichen Inhalte so detailliert wie nötig und so ausführlich wie möglich wiedergeben. Es ist daher in der Regel nicht in Ordnung, Text zu paraphrasieren. Aber Verzögerungslaute wie „äh, mhh“ oder Wiederholungen müssen nicht zwingend transkribiert werden, sofern es nicht für das Verständnis notwendig ist. Wie genau und detailliert ein Audioinhalt transkribiert wird, hängt auch vom Kontext ab, in dem der AV-Inhalt eingesetzt wird.
 
                  Aus der Transkription können anschließend das Transkript und die Untertitel erstellt werden. Für Untertitel werden Zeitmarken eingefügt und die Untertitelabschnitte festgelegt. Zusätzlich können Untertitel mit besonderen Zeichen markiert oder farbig gestaltet werden. Für diese Arbeiten gibt es spezielle Software oder Onlineservices. Beispielsweise können Videos mit YouTube2 automatisch untertitelt und die Untertitel danach manuell nachbearbeitet werden. Amara3 ist eine Onlineplattform zur kollaborativen Untertitelung von Videos. Wer seine Videos lokal am eigenen Rechner untertiteln möchte, kann das mit kostenlosen Editoren wie CADET,4 Subtitle Edit,5 Tero Subtitler6 oder Jubler7 tun.
 
                  Aber wie sollen Untertitel denn jetzt genau aussehen? In vielen deutschsprachigen Leitfäden und Hinweistexten wird auf Untertitelrichtlinien verwiesen, die im Kontext von Videoproduktionen für Film und Fernsehen entstanden sind, wie zum Beispiel die UT-Richtlinien des NDR (NDR 2015). Dort wird bspw. empfohlen, maximal 37 Zeichen pro Zeile und ein bis zwei Zeilen pro UT-Einheit zu nutzen. Aber wo kommen diese 37 Zeichen überhaupt her? Offenbar sind es technische Einschränkungen, die zu dieser Zeichenanzahl geführt haben. Bei der Übertragung von Untertiteln per Teletext stehen 40 Zeichen zur Verfügung, wobei davon mindestens 3 für Steuerzeichen vorgesehen sind. An anderer Stelle schlagen Diaz Cintas / Remael (2019) einen Sicherheitsbereich von 10 Prozent der Videobreite vor, ausgehend von einer Videogröße von 720 x 576 Pixeln. Innerhalb dieses Sicherheitsbereichs sollten keine Untertitel platziert werden. Anhand verschiedener Beispiele kommen sie so auf die typische Länge einer UT-Zeile von 37 Zeichen, die aber auch zwischen 33 bis 43 Zeichen schwanken kann (Díaz Cintas / Remael 2019, 84). Es gibt offenbar wenig empirisch abgesicherte Zahlen. Die meisten Angaben, auch zu Standzeiten und Lesegeschwindigkeiten, basieren scheinbar eher auf Erfahrungen und Traditionen. Man sollte schon hinterfragen, ob es sinnvoll ist, Untertitelrichtlinien für das Fernsehen auch für Online-Videos zu übernehmen.
 
                  Es fällt auf, dass die BBC in ihren Empfehlungen zu Standzeiten und Zeilenlängen deutlich flexibler agiert (BBC 2024). Als maximale Zeilenbreite werden 68 Prozent der Videobreite bei einem Video im Seitenverhältnis von 16 : 9 und sogar 90 Prozent bei einem Seitenverhältnis von 4 : 3 empfohlen. Und für die Berechnung von Standzeiten geht die BBC von einer Lesegeschwindigkeit von 160 bis 180 Wörtern pro Minute aus und empfiehlt eine minimale Standzeit von 0,3 Sekunden pro Wort. Die endgültige Entscheidung trifft aber immer die Person, die die Untertitel erstellt. Denn die Standzeiten hängen von weiteren Faktoren wie der Sprechgeschwindigkeit, der Textgestaltung und der Schnittsynchronisation ab.
 
                  In den vergangenen Jahren ist die Qualität der automatischen Spracherkennung (ASR) durch die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) deutlich besser geworden. Viele große IT-Firmen bieten mittlerweile entsprechende Services an, um Videos automatisch zu transkribieren und zu untertiteln. Mit der Software Whisper hat die Firma OpenAI die ASR mit großen Sprachmodellen (engl. large language models – LLM) kombiniert, um die Qualität noch weiter zu verbessern. Untersuchungen zeigen, dass Whisper qualitativ zuverlässiger arbeitet als andere ASR-Systeme (Kuhn u. a. 2024). Andere Forschende nutzen KI, um automatisiert Audiodeskriptionen zu erstellen (Stangl u. a. 2023; Bodi u. a. 2021) oder Feedback zur Qualität von manuell erstellten Audiodeskriptionen zu geben (Natalie u. a. 2023). Wer selbst ausprobieren möchte, wie gut Whisper zur automatischen Untertitelung taugt, findet im Internet eine kuratierte Liste mit Implementierungen von Whisper.8 Whisper kann außerdem zusammen mit o. g. Software Subtitle Edit sowie Tero Subtitler genutzt werden.
 
                  In der Regel reicht aber die Qualität solcher Services bei weitem noch nicht aus (W3C Web Accessibility Initiative 2021). Auch eine zuverlässige automatische Live-Untertitelung ist damit noch nicht möglich. Whisper hat – ähnlich wie ChatGPT – das Problem, Texte zu „halluzinieren“. Die damit erstellten Transkripte und Untertitel zeichnen sich durch relativ lange Satzkonstruktionen aus, was die Nutzung für die Untertitelung erschwert. Ohne menschliche Kontrolle und Nachbearbeitung sollten automatisch erstellte Untertitel und Transkripte nicht genutzt werden. Auf absehbare Zeit bleibt daher ein human in the loop (HITL) bei der Nutzung von KI-basierten Werkzeugen unverzichtbar (Trizna u. a. 2024).
 
                 
                
                  Technische Umsetzung
 
                  Der HTML5-Standard bietet mit dem <video>-Element9 eine einfache Möglichkeit, Videoinhalte in Webseiten zu integrieren. Damit ist es auch möglich, Untertitel im Format WebVTT einzubinden.10 Für Audioinhalte gibt es analog dazu das <audio>-Element. Damit ist aber die Einbindung von Textalternativen nicht möglich. Hier wird empfohlen, Audioinhalte entweder auch mittels <video>-Element einzubinden oder auf technische Alternativen auszuweichen. Eine solche technische Alternative ist der MediaElementPlayer (Dyer o. J.). Noch vielfältigere Möglichkeiten bietet der AblePlayer (Thompson o. J.). Dieser ist vollständig barrierefrei bedienbar, unterstützt neben Untertiteln auch Deskriptionen, Kapitelnavigation und Metadaten. Nutzende können mit interaktiven Transkripten im Video navigieren, Gebärdensprachvarianten eines Videos aufrufen oder sich eine textbasierte Audiodeskription vorlesen lassen. Sowohl der MediaElementPlayer als auch der AblePlayer erfüllen damit die Anforderung, die Barrierefreiheit von AV-Inhalten zu unterstützen, als auch selbst barrierefrei bedienbar zu sein.
 
                  Viele Lern- (LMS) oder Contentmanagement-Systeme (CMS) bringen mittlerweile eigene Videoplayer mit, die in der Regel auch die Einbindung von Transkripten und Untertiteln unterstützen. So können auch Videos von Videoplattformen eingebunden und bei Bedarf mit Untertiteln, Textdeskription und Transkript versehen werden. Wie Untertitel zu vielen verschiedenen Videodiensten hinzugefügt werden, erläutert die University of Washington.11
 
                  Bei einer Videokonferenz muss natürlich auch die eingesetzte Software barrierefrei sein. Die Anbieter entsprechender Software stellen im Internet ausführliche Informationen bereit, beispielsweise für Adobe Connect,12 Zoom,13 Microsoft Teams,14 Google Meet,15 BigBlueButton16 oder Cisco WebEx.17 Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit informiert ebenfalls über die Zugänglichkeit von populären Videokonferenzsystemen (Bundesfachstelle Barrierefreiheit o. J.).
 
                 
               
              
                Fazit
 
                Die Gestaltung barrierefreier AV-Inhalte ist anspruchsvoll. Deshalb ist es sinnvoll, mit einer barrierefreien Umsetzung schon bei der Planung und Vorbereitung zu beginnen. Detaillierte Skripte zur Videoerstellung können im Anschluss genutzt werden, um Transkript, Untertitel und ggf. Audiodeskription zu erstellen. Oft ist es einfacher, mit der Hilfe von Expert✶innen AV-Inhalte mit Untertiteln oder einer Audiodeskription zu versehen. Die hier aufgeführten Tipps und Hinweise geben Ihnen einen guten Einstieg in das Thema. Nutzen Sie die weiterführenden Links und Literaturhinweise, um mehr zu diesem spannenden Thema zu erfahren.
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              Aus dem Portfolio von Bibliotheken aller Sparten und Größen sind mittlerweile Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Das Angebot reicht von bibliothekarischen Formaten wie Einführungen und Schulungen bis hin zu kulturellen Events wie Lesungen oder Aktionstagen. In diesem Beitrag geht es vorrangig um die Planung und Organisation von Veranstaltungen vor Ort. Gezeigt wird, was bereits im Vorfeld beachtet und unternommen werden muss, damit eine Veranstaltung für alle zugänglich und erlebbar ist. Dabei spielen gute Kommunikation und grundsätzliche Festlegungen in der jeweiligen Einrichtung ebenso eine Rolle wie das Einholen spezieller Bedürfnisse der Teilnehmenden und die Prüfung, ob und wie diese umgesetzt werden können. Checklisten sollen helfen, die verschiedenen Aspekte im Blick behalten zu können.
 
              
                Veranstaltungen in Bibliotheken? Nicht nur eine Frage der Informationsvermittlung
 
                Veranstaltungen sind eine gängige Form der Kommunikation von Bibliotheken. Sie werden seit jeher eingesetzt, um dem interessierten Bibliothekspublikum und Menschen, die man dafür gewinnen möchte, Bibliotheken und deren Angebote nahezubringen. Es geht aber auch darum, der breiten Öffentlichkeit Gelegenheit zu bieten, am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen.
 
                Der Charakter von Veranstaltungen, auch Events genannt, kann dabei ganz unterschiedlich sein, je nach definiertem Ziel. Diese Ziele können wie folgt aussehen:
 
                
                  	 
                    Informationsvermittlung über das Angebot der Bibliothek


                  	 
                    Bildungsarbeit wie Vorträge, Podiumsdiskussionen oder Workshops


                  	 
                    Unterhaltung zu bestimmten Themen oder für bestimmte Altersgruppen


                  	 
                    Kooperationsveranstaltungen, zum Beispiel mit Förderern der Bibliothek


                
 
                Dabei werden verschiedene Veranstaltungsformate genutzt, die in ihrer Größe und Dauer oft stark variieren. Darüber hinaus können auch Kooperationspartner, beispielsweise Firmen oder Unterhaltsträger, aber auch Kultureinrichtungen oder Initiativen aus der jeweiligen Community, in die Planung mit einbezogen sein, was die Zielgruppe über das eigentliche Bibliothekspublikum hinaus erweitert.
 
                Unterschieden werden kann auch zwischen Einzelveranstaltungen oder Veranstaltungsreihen, die wieder andere Anforderungen an Planung, Organisation und Durchführung stellen. Auch hier reicht die Bandbreite von kleinen Lesungen mit Autor✶innen bis hin zu größeren, interaktiven Events wie Poetry-Slams oder Lesewettbewerbe für Kinder und Jugendliche. Meist werden Veranstaltungen in den Räumen der Bibliothek durchgeführt und müssen somit an die gegebenen Voraussetzungen angepasst werden. Aber auch stadtweite Kulturhöhepunkte wie Literaturtage oder Festivals sind denkbar. Wissenschaftliche Bibliotheken organisieren zum Beispiel Roadshows oder Informationswochen, die in Räumen von Hochschulen oder auf einem Universitätscampus stattfinden und mehrere Veranstalter zusammenbringen.
 
                So vielfältig wie die Formate sind auch die Ziele, die Bibliotheken mit ihren Veranstaltungen verfolgen. In klassischen Formaten werden bibliothekarische Themen wie der Zugang zu Medien oder die Nutzung von Katalogen ebenso vermittelt wie Techniken der Recherche oder die Handhabung von Datenbanken und anderen Quellen. Ebenfalls bewährt haben sich Bildungs- und Kulturangebote, deren Inhalt oft weit über den eigenen Bibliotheksbestand hinausreichen und auch Menschen ansprechen, die bisher nicht zu den Nutzendengruppen zählten. Häufig stellen Bibliotheken aber auch nur Raum und Infrastruktur zur Verfügung, um Initiativen und Gruppen aus dem Umfeld die Gelegenheit zu geben, selbst und mit anderen aktiv zu werden. Schlagworte wie Community Building und Citizen Science sind auch in Bibliotheken längst gängige Begriffe.
 
                Aus den genannten Gründen richten sich die Veranstaltungen von Bibliotheken an Zielgruppen und Menschen, die sich in Herkunft, soziodemografischem Hintergrund oder ihrem Bildungsstand unterscheiden. Sie alle bringen unterschiedliche Anforderungen und Bedarfe mit, die es zu berücksichtigen gilt. Hier genau setzen Inklusion und Barrierefreiheit an, um die selbstständige Teilhabe des Bibliothekspublikums an den angebotenen Veranstaltungsformaten zu ermöglichen.
 
               
              
                Warum Inklusion bei Veranstaltungen?
 
                Der Begriff Inklusion wird in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Doch was bedeutet Inklusion eigentlich, wenn wir über Veranstaltungen sprechen?
 
                Die Kernfrage bei Veranstaltungen, ganz gleich welchen Formats, muss immer lauten: Wie gestalten wir Veranstaltungen in und mit unseren Bibliotheken so, dass alle Menschen, die sich angesprochen fühlen, teilnehmen und teilhaben können? Vor allem soziale und ökologische Aspekte – hier seien die Schlagworte demographischer Wandel und Nachhaltigkeit hervorgehoben – beeinflussen als eher „weiche“ Faktoren die Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Mindestens ebenso wichtig sind aber auch die „harten“ Faktoren oder Rahmenbedingungen, also Gesetze und Verordnungen, die oft klare und eindeutige Regeln vorgeben, wie etwas organisiert oder gestaltet werden muss.
 
                
                  „Weiche“ Faktoren
 
                  Insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist Inklusion bei Veranstaltungen von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig sicherzustellen, dass Veranstaltungen für Menschen jeden Alters, jeder ethnischen Zugehörigkeit, mit unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten und kulturellen Hintergründen zugänglich sind. Dies erfordert die Implementierung barrierefreier Maßnahmen wie rollstuhlgerechter Zugang, Gebärdensprachdolmetschung etc. Generell geht es um Sensibilität für die verschiedenen Bedarfe von Personen und Gruppen. Durch die inklusive Gestaltung von Veranstaltungen können vielfältige Perspektiven und Erfahrungen zusammengebracht und eine bereichernde und integrative Atmosphäre geschaffen werden.
 
                  Nachhaltigkeit ist als wichtige gesellschaftliche Aufgabe auch im Bibliotheksbereich ein Thema geworden, das in Stellungnahmen und Projekten umgesetzt wird.1 Ob über die 17 Nachhaltigkeitsziele, die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen als „Agenda 2030“ verabschiedet wurden2 oder über die sogenannte Lyoner Erklärung der IFLA,3 die die Zugänglichkeit von Informationen und Räumen für alle Menschen zum Ziel setzt. Soll eine Veranstaltung nachhaltig geplant und umgesetzt werden, dürfen neben den ökologischen Aspekten, die sich hauptsächlich auf die Einsparung von Ressourcen konzentrieren, die sozialen Aspekte im Hinblick auf die Ermöglichung von Teilhabe durch Barrierefreiheit nicht vernachlässigt werden.
 
                  Diversität, ebenfalls ein Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit, stellt die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Menschen in den Mittelpunkt. Und auch hier sind Inklusion und Barrierefreiheit unerlässlich, um auch bei Veranstaltungen Menschen mit Behinderung einzubinden und ihre Teilnahme zu ermöglichen.
 
                 
                
                  „Harte Faktoren“ – Gesetzliche Grundlagen
 
                  Es gibt verschiedene Regelwerke, die auf die Barrierefreiheit von Veranstaltungen abzielen. Diese gelten zusätzlich zu den bereits an anderer Stelle ausführlich beschriebenen Gesetzen und Verordnungen.4
 
                  Zuerst genannt seien hier die DIN 18040,5 die in Teil 1 „Öffentlich zugängliche Gebäude“ unter Paragraf Abschnitt 5.2 auf Barrierefreiheit in Räumen für Veranstaltungen eingeht. Insbesondere für die Bestuhlung bei Veranstaltungen werden hier Vorgaben gemacht. In der DIN-Norm heißt es dazu: „In Räumen mit Reihenbestuhlung sind Flächen freizuhalten, die von Rollstuhlnutzer✶innen und gegebenenfalls deren Begleitpersonen genutzt werden können.“ Falls Tische vorgesehen sind, sollten auch diese entsprechend unterfahrbar sein.
 
                  Neben den baulichen Vorschriften ist für Veranstaltungen aber auch die in der Veranstaltungswirtschaft angewandte Versammlungsstättenverordnung, die in Form der Muster-Versammlungsstättenverordnung (MVStättVO)6 als Empfehlung für die einzelnen Bundesländer dient, anzuwenden. Auch sie enthält Regelungen für Barrierefreiheit. Allerdings ist die MVStättVO ausgelegt für Räumlichkeiten, die 200 Personen und mehr betreffen. Dennoch ist sie für die Umsetzung von barrierefreien und somit inklusiven Veranstaltungen in Bibliotheken unbedingt zu empfehlen und durchaus auch für kleinere Formate interessant.
 
                  Für die Barrierefreiheit wichtig ist vor allem Abschnitt 3, § 10, Punkt 7: „Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher“. Hier wird geregelt, wie viele Plätze für Menschen mit Rollstuhl bei einer Reihenbestuhlung vorgesehen werden sollen. In der Verordnung heißt es dazu:
 
                   
                    In Versammlungsräumen mit Reihenbestuhlung müssen von bis zu 5 000 vorhandenen Besucherplätzen mindestens ein Prozent [. . .] mindestens jedoch zwei Plätze als Flächen für Rollstuhlbenutzer freigehalten werden. Die Plätze und die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen.
 
                  
 
                 
               
              
                Wann ist eine Veranstaltung barrierefrei?
 
                Diese Frage beantwortet das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG).7 Dort heißt es allgemein, aber auch auf Veranstaltungen sehr gut anwendbar:
 
                 
                  Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig. (BGG § 4)
 
                
 
                Infolgedessen muss in der Veranstaltungsplanung zu Beginn die Umkehrfrage gestellt werden: Was könnten Aspekte sein, die die potenziellen Teilnehmenden daran hindern, in der beschriebenen Art und Weise teilnehmen und teilhaben zu können?
 
                Prinzipiell geht es bei Veranstaltungen immer um die Zugänglichkeit, und zwar in drei Bereichen:
 
                 
                  	
                    Räumliche Zugänglichkeit: Die Kernfrage hierfür lautet: Wie können alle Teilnehmenden generell zum Veranstaltungsort gelangen? Geprüft werden sollte, ob die Haltestellen in der Umgebung barrierefrei sind und das Gebäude über taktile Leit- und Orientierungssysteme, Aufzüge oder Rampen verfügt. Wichtig zu klären ist auch, ob die Zugänglichkeit zum Veranstaltungsgebäude auch für Menschen, die Hilfsmittel wie Rollator, Rollstuhl oder aber einen Langstock zur Orientierung nutzen, gewährleistet ist.

 
                  	
                    Inhaltliche Zugänglichkeit: Die Kernfrage lautet hier: Ist das Event tatsächlich für alle Teilnehmenden gleichermaßen nutzbar, was beispielsweise die Sprache oder die Aufbereitung des Inhalts betrifft, aber auch die Art und Weise der geplanten Interaktion? Diese Frage muss natürlich bereits bei der Konzeption einer Veranstaltung im Vorfeld gestellt werden.

 
                  	
                    Sensorische Zugänglichkeit: Die Kernfrage bezieht sich hier vor allem auf das Hören und Sehen: Können alle Teilnehmenden gleichermaßen am Programm teilnehmen und teilhaben, auch wenn sie eine Hör- oder Sehbehinderung haben? Sind Ausschilderungen gut erkennbar und Vorträge wie auch andere Aktionen für Menschen mit Hörbeeinträchtigung erlebbar? Können auch neurologisch diverse Menschen an allen Programmpunkten teilhaben, hierzu zählen beispielsweise die Lautstärke oder eine schnell wechselnde Lichtsituation?

 
                
 
                 
                  	
                    Zwei Beispiele sollen das noch einmal verdeutlichen:

 
                  	
                    Beispiel 1: Redner✶innen im Rollstuhl sollte ein selbstständiges Befahren der Bühne ermöglicht werden, beispielsweise über eine Rampe. Die Person im Rollstuhl gemeinschaftlich auf die Bühne zu heben ist definitiv nicht barrierefrei. Von dieser Rampe profitieren im Übrigen alle auf der Bühne vertretenen Personen oder Technikteams und von Anfang an eingeplant kann sie gestalterisch gut ins Gesamtbild integriert werden.

 
                  	
                    Beispiel 2: Bei immer mehr Menschen treten Nahrungsmittelallergien oder -unverträglichkeiten auf. Zwar wird im Catering mehr und mehr zu einem fleischarmen oder sogar vegetarischen, teilweise veganen Angebot übergegangen. Aber eine gute sicht- und lesbare Auszeichnung aller Speisen, Getränke und Inhaltsstoffe kommt in jedem Fall allen zugute. Es besteht die Möglichkeit, frei zu entscheiden, was – auch aus religiösen Gründen – ohne Probleme verzehrt werden kann.

 
                
 
                Diese beiden kurzen Beispiele zeigen, dass zum einen von Barrierefreiheit alle profitieren. Zum anderen berücksichtigen diese neben den klar sichtbaren Behinderungen, wie Mobilitätseinschränkungen, auch die nicht oder nicht sofort sichtbaren Einschränkungen, wie beispielsweise im Bereich Sehen und Hören oder auch mögliche Unverträglichkeiten.
 
                Eine gute Planung barrierefreier Veranstaltungen zielt darauf ab, möglichst alle Barrieren zu erkennen, abzubauen oder zu verhindern. So werden nicht nur für Teilnehmende oder Publikum, sondern auch für Gestaltende und Vortragende und an Planung und Durchführung Beteiligte möglichst optimale Bedingungen geschaffen. Von diesen profitieren dann häufig auch Personengruppen, die bei der Beseitigung einer Barriere gar nicht bedacht wurden. Beispielsweise helfen große Bewegungs- und Abstellflächen sowie Rampen auch Menschen mit Kinderwagen oder Rollkoffern.
 
                
                  
                    Tab. 1:Die Tabelle zeigt Beispiele für mögliche Einschränkungen oder Behinderungen, die bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen unbedingt berücksichtigt werden müssen (Tabelle nach Hoffmann-Wagner / Jostes 2021).
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Mobilität 
                        	 
                          [image: ]
Visuell 
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Auditiv 
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Kognitiv 
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Groß – klein 
    
                        	Menschen mit Mobilitätseinschränkungen – dauerhaft oder temporär 
                        	Menschen mit Sehbehinderung, blinde Menschen, Menschen aus dem Neurodiversi­tätsspektrum 
                        	Menschen mit Hörbehinderung, gehörlose Menschen, Menschen aus dem Neurodiversitätss­­pektrum 
                        	Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
                        	große und kleine Menschen, z. B. kleinwüchsige Menschen 
 
                  

                
 
               
              
                Veranstaltungsplanung mit dem Zwei-Phasen-Modell
 
                Zu Beginn der Planung ist in der Regel nicht bekannt, welche Menschen an der Veranstaltung teilnehmen werden. Deshalb stellen sich in der Planungsphase viele Teams die Frage, welche barrierefreien Aspekte in der konkreten Umsetzung des Events berücksichtigt werden sollen. Die Herangehensweise sollte jedoch eine andere sein: Alle Veranstaltungen sollten von vorneherein möglichst barrierefrei sein.
 
                In allen Phasen der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen ist es essentiell, das Thema Barrierefreiheit im Blick zu behalten und die einzelnen Aspekte von Anfang an mitzudenken. In einem Zwei-Phasen-Modell (s. Tab. 2) lässt sich das gut veranschaulichen.
 
                
                  
                    Tab. 2:Übersicht des Zwei-Phasen-Modells (Tabelle nach Hoffmann-Wagner / Jostes 2021).

                  

                         
                        	PHASE 1 
                        	PHASE 2 
  
                        	Notwendige Aspekte 
                        	Bedarfsabhängige Aspekte 
   
                        	 
                          
                            	 
                              Eigene Standards im Haus entwickeln


                            	 
                              Ressourcen nutzen


                            	 
                              Kommunikation


                          
 
                        	 
                          
                            	 
                              Konkreten Bedarf ermitteln


                            	 
                              Machbarkeitsprüfung


                            	 
                              Umsetzung


                            	 
                              Kommunikation


                          
 
 
                  

                
 
                
                  Phase 1: Notwendige Aspekte
 
                  Zu Beginn der Planungen sind die Teilnehmenden und deren etwaige Bedarfe in der Regel nicht bekannt. Gerade öffentliche Bibliotheksveranstaltungen ohne persönliche Anmeldung, wie zum Beispiel Tage der offenen Tür, öffentliche Lesungen oder auch Aktionstage, bewegen sich während des Planungsprozesses ausschließlich in dieser Phase.
 
                  
                    Standards schaffen
 
                    Vor oder direkt zu Beginn des Planungsprozesses sollten Standards geschaffen werden. Die Einrichtung – in Person von Bibliotheksleitung und Verantwortlichen – trifft dabei grundsätzliche Festlegungen für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und definiert ganz klar, welchen Stellenwert das Thema Barrierefreiheit dabei künftig einnehmen wird. Bei der Vorbereitung von größeren sowie kleineren Events muss dann nicht mehr die Frage gestellt werden, ob eine Veranstaltung barrierefrei gestaltet wird, sondern allein wie das geschehen kann. Eine Erweiterung um neue Aspekte ist dabei ebenso vorgesehen wie das regelmäßige Hinterfragen und Aktualisieren.
 
                    Diese Standards können beispielsweise folgende Punkte enthalten:
 
                    
                      	 
                        Eigen-Veranstaltungen werden immer barrierefrei geplant im Hinblick auf die Barrieren, die einer Teilnahme potenziell entgegenstehen oder diese erschweren könnten.


                      	 
                        Es werden Räumlichkeiten genutzt, die möglichst gut für alle erreichbar und zugänglich sind und deren Ausstattung sich auch für Teilnehmende mit Seh- oder Hörbehinderung eignet.


                      	 
                        Die Kommunikation zur geplanten Veranstaltung erfolgt vielfältig und barrierefrei. Dabei sind die Gegebenheiten der unterschiedlichen Kommunikationswege zu berücksichtigen.


                    
 
                   
                  
                    Ressourcen nutzen
 
                    In der Regel werden in Bibliotheken bereits viele Maßnahmen zur Steigerung der Barrierefreiheit umgesetzt. Bei der Veranstaltungsplanung sind diese Aspekte zu prüfen und einzubinden. Dies betrifft beispielsweise die Nutzung von Räumen, die besonders gut für Rollstuhlfahrende erreichbar sind oder durch ein besonderes Leitsystem auch für Sehbehinderte gut zu finden sind. Bei der Nutzung von fremden Räumlichkeiten, wie zum Beispiel für größere Veranstaltungen oder Kongresse, sollten von Anfang an barrierefreie Locations ausgewählt und genutzt werden.
 
                   
                  
                    Kommunikation
 
                    Die Kommunikation ist gerade in Bezug auf die Planung von barrierefreien Veranstaltungen enorm wichtig. Sie beginnt im eigenen Team, so dass hier gleich von Beginn an über Unklarheiten, aber auch Berührungsängste zu Menschen mit Behinderung offen gesprochen wird. Darüber hinaus sind alle beteiligten Dienstleister über das Bestreben, die Veranstaltung barrierefrei zu gestalten, zu informieren.
 
                    Und letztlich sollte ab dem Moment, wenn verschiedene Kanäle genutzt werden, um über die Veranstaltung zu kommunizieren und einzuladen, unbedingt Informatio­nen zu den bereits berücksichtigten barrierefreien Aspekten veröffentlicht werden. So haben interessierte Menschen, die auf barrierefreie Zugänge und Angebote angewiesen sind, schon zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, über eine Teilnahme zu entscheiden.
 
                   
                 
                
                  Phase 2: Bedarfsabhängige Aspekte
 
                  In der ersten Phase der Veranstaltungsplanung wurden idealerweise bereits die grundsätzlichen Standards umgesetzt, um erste Hürden zu vermeiden bzw. Barrieren erst gar nicht entstehen zu lassen. In dieser zweiten Phase geht es nun um die zusätzlichen Bedarfe der potenziellen Teilnehmenden, die über diese Standards hinaus gehen. Diese Phase beginnt in der Regel, wenn ein direkter Kontakt zwischen Veranstalter und möglichen Teilnehmenden entsteht.
 
                  
                    Zusätzlichen Bedarf ermitteln
 
                    Elektronische Anmeldeformulare, das Einbinden von E-Mails oder anderen Kontaktmöglichkeiten erleichtern es Interessierten heute, bereits vorab etwas über die Erreichbarkeit und Ausstattung einer Location zu erfahren. Daher ist es wichtig, dass Institutionen alle relevanten Informationen, die einen barrierefreien Zugang und Aufenthalt ermöglichen, gut auffindbar auf der Webseite oder anderen Ankündigungen platzieren. Mit diesem Hintergrundwissen können potentielle Teilnehmer✶innen dann entscheiden, ob die Ausstattung für sie ausreichend ist oder ob weitere Maßnahmen, Unterstützung oder Hilfsmittel gebraucht werden, um eine Teilnahme möglich zu machen.
 
                    Diese zusätzlichen Bedarfe, wie zum Beispiel Gebärdensprachdolmetschung, spezielle Lichtverhältnisse oder die Möglichkeit, einen Begleithund mitbringen zu können, lassen sich gut über das Anmeldeformular oder individuellen E-Mail-Kontakt abfragen. Dafür genügen schon ein bis zwei zusätzliche Felder, die zum Beispiel wie folgt formuliert werden können (s. Tab. 3). Zu berücksichtigen ist hier auch, die Bedarfe mit genügend Vorlauf abzufragen, damit ausrechend Zeit bleibt, um entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
 
                    
                      
                        Tab. 3:Beispiel für die Abfrage nach speziellen Bedarfen (Tabelle nach Hoffmann-Wagner / Jostes 2021).

                      

                              
                            	Auswahlfeld 
                            	Textfeld mit Frage nach Bedarf 
                            	Mögliche Antwortoptionen 
   
                            	✓ 
                            	Ich habe spezielle Wünsche an das Cateringangebot, zum Beispiel im Hinblick auf Allergien: 
                            	 
                              
                                	 
                                  Nussfreie Speisen


                                	 
                                  Lactosefreie Speisen


                                	 
                                  (Freitext-Feld)


                              
 
  
                            	✓ 
                            	Ich habe spezielle Anforderungen an Barrierefreiheit: 
                            	 
                              
                                	 
                                  Ich benötige eine Gebärdensprachdolmetschung


                                	 
                                  Ich profitiere von induktiven Höranlage (Hör- oder Induktionsschleife)


                                	 
                                  (Freitext-Feld)


                              
 
  
                            	 
                            	Sie dürfen sich unter folgender E-Mail-Adresse mit mir für Rückfragen in Verbindung setzen: 
                            	(Eingabe E-Mail-Adresse) 
 
                      

                    
 
                    Über eine Befragung der Teilnehmenden nach der Veranstaltung kann im Übrigen zusätzlich geprüft werden, ob die eingebundenen Aspekte der Barrierefreiheit mit dem tatsächlichen Bedarf übereingestimmt haben oder ob hier noch nachgebessert werden kann. Bei Veranstaltungen ohne eine persönliche Anmeldung sollte diese Befragung auf jeden Fall im Anschluss erfolgen, zum Beispiel durch persönliche Befragungen vor Ort oder den Hinweis auf Fragebögen, die im Nachgang ausgefüllt werden können.
 
                    Wenn Teilnehmende hier ihr Einverständnis zur Kontaktaufnahme geben, sollte möglichst auch zwecks Rückmeldung in einen kurzen Kontakt gegangen werden. Somit wird zum einen gezeigt, dass die Rückmeldung aufgenommen und geprüft wurde. Zum anderen kann auch über das Ergebnis der im folgenden erläuterten Machbarkeitsanalyse informiert werden – kurzum darüber, ob der Bedarf mittels Lösungen konkret berücksichtigt werden kann.
 
                   
                  
                    Machbarkeitsanalyse
 
                    Die Machbarkeitsanalyse dient dazu zu prüfen, ob von potenziellen Teilnehmenden gemeldete Bedarfe bereits mit den schon vorhandenen Aspekten abgedeckt werden oder ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Was bedeutet das für die Praxis? Es wird dabei jede, über die zuvor durch die beschriebene Bedarfsabfrage gemeldete konkrete Anforderung an Barrierefreiheit durch die Veranstaltenden geprüft: Wird dieser Bedarf bereits durch bauliche oder technische Maßnahmen vor Ort in der Location und bei den bereits geplanten Technikausstattungen gedeckt? Ist dies nicht der Fall, werden budgetäre Aspekte (reicht das vorgegebene Budget für die Umsetzung dieser Maßnahme aus?) genauso herangezogen wie organisatorische (kann der oder die Veranstaltende diese, gegebenenfalls sehr spezielle Anforderung vor Ort überhaupt umsetzen?).
 
                    Es kann sein, dass nach eingehender Prüfung die Entscheidung getroffen wird, dass die entsprechende Anforderung so nicht umsetzbar ist. Allerdings sollte in diesem Falle unbedingt im weiteren Schritt eine sogenannte Kompensation geprüft werden: Ist es möglich, die Anforderung anhand anderer Lösungen aufzufangen?
 
                    Wichtigstes Ziel der Machbarkeitsanalyse sollte immer sein, den genannten Bedarf durch entsprechende technische oder auch personelle Lösungen zu decken. Kommt ein Veranstalter zu dem Schluss, hier keine passende Lösung anbieten zu können, ist unbedingt in die direkte Kommunikation darüber zu gehen. Ein nachvollziehbarer Nachweis der Prüfung und Gründe der Entscheidung sollten hierbei offengelegt werden.
 
                   
                  
                    Kommunikation
 
                    Auch in dieser zweiten Phase der Eventplanung, in der es um konkrete Bedarfe, Analysen und Lösungen geht, ist die Kommunikation ein wesentlicher Teil der Planung. Hier geht es in erster Linie um die Kommunikation mit potenziellen Teilnehmenden, die ihren individuellen Bedarf an Unterstützung äußern. Aber es geht auch um die Kommunikation innerhalb des Eventteams, um auf eine lückenlose barrierefreie Servicekette in der Planung zurückgreifen zu können. Und auch potenzielle Dienstleistungsunternehmen, mit denen zusammengearbeitet wird und die gegebenenfalls barrierefreie Aspekte umsetzen sollen, sind in die Kommunikation einzubeziehen.
 
                    Es gibt sehr spezielle Bedarfe, die seitens des Veranstaltenden nicht abgedeckt werden können. Hier muss daher eine entsprechende Kommunikation erfolgen, um transparent darlegen zu können, wie es zu dieser Beurteilung kam und ob gegebenenfalls Alternativen angeboten werden können.
 
                    Viele Veranstaltende gehen davon aus, dass es in dieser Phase zu einem sehr hohen Aufkommen an Meldungen seitens der Teilnehmenden kommen und der Organisationsaufwand für das Eventplanungsteam zu hoch werden könnte. Hier sollte jedoch noch einmal klargestellt werden, dass die in dieser Phase 2 geäußerten Bedarfe über die bereits berücksichtigten und eingebundenen barrierefreien Aspekte hinaus gehen. Oft lassen sich individuelle Lösungen finden, um Einzelnen die Teilnahme zu ermöglichen. Sollte es andererseits häufiger auftretende Wünsche und Bedarfe geben, lassen sich diese auch oft in neue Standards umsetzen und gehören dann künftig zu den „Basisangeboten“, die bereits in Phase 1 abgedeckt werden können. Das Veranstaltungsangebot kann so nach und nach für immer mehr Menschen barrierefrei angeboten werden.
 
                   
                 
               
              
                Handlungsfelder für Bibliotheksveranstaltungen
 
                Im vorherigen Kapitel ging es darum, die Bedeutung von barrierefreien Standards für die eigenen Veranstaltungen zu erkennen und zu wissen, wie mit darüber hinaus gehenden konkreten Anforderungen und Bedarfen von Teilnehmenden umzugehen ist. Jetzt geht es darum, wie Aspekte der Barrierefreiheit konkret in die Planungskette eingebunden werden können.
 
                Dazu empfiehlt es sich, die Planung in einzelne Themen in sogenannte Handlungsfelder (s. Tab. 4 und 5) zu clustern. Diese können je nach Konzept der eigenen Veranstaltung unterschiedlich aussehen. Im Folgenden werden die wichtigsten Handlungsfelder von Bibliotheksveranstaltungen vorgestellt, um aufzuzeigen, wie mit den jeweils möglichen Barrieren umgegangen wird. Je nach Veranstaltungsart und Relevanz des jeweiligen Handlungsfeldes können hier weitere Aspekte hinzukommen.
 
                
                  
                    Tab. 4:Grundlegende Handlungsfelder bei der Planung von Veranstaltungen sind Gebäude, Mobilität, Programm und Kommunikation (Tabelle nach Hoffmann-Wagner / Jostes 2021).

                  

                          
                        	Handlungsfeld 
                        	Lösungsansätze, z. B. 
   
                        	 
                          [image: ] 
                        	Location / Gebäude 
                        	 
                          
                            	 
                              barrierefreie Zugänge


                            	 
                              gegebenenfalls Rampen und Aufzüge


                            	 
                              Leit- und Orientierungssystem


                            	 
                              kontrastreiche Beschilderung


                            	 
                              behindertengerechte Sanitäranlagen


                          
 
  
                        	 
                          [image: ] 
                        	Mobilität 
                        	 
                          
                            	 
                              für individuelle Anreise: behindertengerechte Parkflächen, Leitsystem zur Location


                            	 
                              Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: barrierefreie Bahn- und ÖPNV-Stationen; Leitsystem zur Location


                          
 
  
                        	 
                          [image: ] 
                        	Programm 
                        	 
                          
                            	 
                              Gestaltung nach dem 2-Sinne-Prinzip (Sehen und Hören gleichermaßen ansprechen)


                            	 
                              zeitlicher Rahmen für alle Teilnehmenden komfortabel, z. B. zum Raumwechsel


                            	 
                              inklusive Interaktions-Formate


                            	 
                              gemischte Bestuhlung (unterschiedliche Sitzgelegenheiten)


                            	 
                              inklusives Begleitprogramm für begleitende Personen


                            	 
                              gegebenenfalls Ruhezonen einplanen, in denen sich Teilnehmende kurz vom Veranstaltungsgeschehen zurückziehen können


                          
 
  
                        	 
                          [image: ] 
                        	Kommunikation 
                        	 
                          
                            	 
                              barrierefreie Website


                            	 
                              kontrastreiche Farben beim Online- und Offline-Design


                            	 
                              Schriften in ausreichender Größe und möglichst ohne Serifen


                            	 
                              Gestaltung nach dem 2-Sinne-Prinzip (Sehen und Hören gleichermaßen ansprechen)


                            	 
                              barrierefreie Social-Media-Kommunikation


                            	 
                              gender-neutrale Sprache und Vermeidung von Diskriminierung


                          
 
 
                  

                
 
                
                  
                    Tab. 5:Zusätzlich sind weitere Handlungsfelder bei der Planung von Veranstaltungen vor Ort relevant (Tabelle nach Hoffmann-Wagner / Jostes 2021).

                  

                          
                        	Handlungsfeld 
                        	Lösungsansätze, z. B. 
   
                        	 
                          [image: ] 
                        	Catering (Speisen und Getränke) 
                        	 
                          
                            	 
                              barrierefreie Zugänge zu den Cateringflächen


                            	 
                              Mischbestuhlung (Stühle, Sitz- und Stehtische)


                            	 
                              mit dem Rollstuhl unterfahrbare Tische und Buffetstationen


                            	 
                              genügend Bewegungsfläche


                            	 
                              gute Beleuchtung


                            	 
                              Beschriftung der Speisen mit Inhaltsstoffen


                            	 
                              Berücksichtigung von Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten soweit möglich


                          
 
  
                        	 
                          [image: ] 
                        	Bestuhlung für Publikum 
                        	 
                          
                            	 
                              genügend Plätze für Rollstuhlfahrende vorsehen mit guter Sicht


                            	 
                              genügend Bewegungsfläche


                            	 
                              Stuhlreihen mit genügend Beinfreiheit für großgewachsene Menschen


                            	 
                              Stellflächen für Rollatoren und Kinderwagen


                            	 
                              Mischbestuhlung mit Sitz- und Stehgelegenheiten


                          
 
  
                        	 
                          [image: ] 
                        	Veranstaltungstechnik 
                        	 
                          
                            	 
                              Beleuchtungskonzept für optimale Ausleuchtung sowohl der Vortragenden als auch im Raum für das Publikum


                            	 
                              gute Beschallung im Raum


                            	 
                              Einsatz von induktiven Höranlagen (Hör- oder auch Induktionsschleifen)


                            	 
                              Präsentationen gegebenenfalls vorab zur Verfügung stellen


                            	 
                              prüfen, ob das geplante Licht- oder Tonkonzept auch für Menschen aus dem Spektrum der Neurodiversität angenehm ist


                          
 
  
                        	 
                          [image: ] 
                        	Bühnen-/Messebau 
                        	 
                          
                            	 
                              barrierefreier Bühnenzugang für Vortragende


                            	 
                              Verwendung von kontrastreichen Farben und ausreichend großer und gut lesbarer Schriften


                            	 
                              genügend Raum für zusätzliche Technik und/oder Gebärdensprachdolmetschende


                          
 
 
                  

                
 
                Sinnvoll ist es, von vornherein die drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – bei der Veranstaltungsplanung zu berücksichtigen. Inklusion und Barrierefreiheit werden dann ganz selbstverständlich integriert.
 
               
              
                Räume für Veranstaltungen in Bibliotheken
 
                Bibliotheken befinden sich nicht selten in historischen Gebäuden. Die besonderen Herausforderungen liegen dabei auf der Hand, wie zum Beispiel
 
                
                  	 
                    fest installierte Regalsysteme in der Fläche,


                  	 
                    feste Bestuhlung durch Tischreihen, beispielsweise in Lesesälen,


                  	 
                    eingeschränkte Zugänglichkeit durch fehlende Aufzüge oder vorhandene ­Schwellen,


                  	 
                    häufig nicht vorhandene assistive Technologien wie Induktionsschleifen für Menschen mit Hörgeräten,


                  	 
                    kaum Rückstauflächen für etwaige Dienstleistungspartner aus den Bereichen Tech­nik oder Catering.


                
 
                Daher ist es im Hinblick auf Veranstaltungen besonders wichtig, potenzielle Veranstaltungsflächen gründlich auf ihre Eignung hin zu prüfen. Das Prinzip „Form follows function“8 kann hier sehr gut Anwendung finden. Im Klartext bedeutet das, dass sich die Art und Größe des Events nach den örtlichen Gegebenheiten richten sollte. Sind in einem Bibliothekskomplex beispielsweise nur kleinere Flächen für Veranstaltungen geeignet, kommen entsprechend dimensionierte Veranstaltungen in Frage, die sich gegebenenfalls auf verschiedene Bereiche oder Stockwerke erstrecken können.
 
                Um das Potenzial der gegebenen Bibliotheksräumlichkeiten in Bezug auf Veranstaltungen zu ermitteln, empfiehlt sich der Einsatz einer Checkliste, um einen Zugänglichkeitscheck vorzunehmen. Die nachfolgende Checkliste (Tab. 6) enthält eine Auswahl der wichtigsten Aspekte, die während der Prüfung vorhandener Flächen für etwaige Veranstaltungen im Hinblick auf Barrierefreiheit berücksichtigt werden sollten. Die darin genannten Aspekte, die sich primär auf die räumlichen Bedingungen beziehen, sind zum Teil bereits oben bei den vorgestellten Handlungsfelder genannt worden.
 
                
                  
                    Tab. 6:Checkliste für potentielle Veranstaltungsräume in Bibliotheken (Tabelle nach Hoffmann-Wagner /Jostes 2021).

                  

                         
                        	Thema 
                        	Anforderung an Barrierefreiheit 
   
                        	Unterschiedliche Fußbodenniveaus 
                        	Es sollten möglichst keine Schwellen und Stufen vorhanden sein. Rampen und Aufzüge sollten zur Überwindung von Höhenunterschieden vorhanden sein. Falls keine festinstallierten Rampen vorhanden sind, können mobile Rampen zu Einsatz kommen mit Steigung von bis zu 6 Prozent, darüber hinaus Hilfsangebote vorsehen 
  
                        	Bewegungsflächen 
                        	Vor Türen, in Räumen oder auf Flächen sollte nach DIN 18040-1 eine Bewegungsfreiheit von 1,50 m x 1,50 m gegeben sein für Teilnehmende im Rollstuhl, mit Gehhilfen oder Kinderwagen 
  
                        	Durchgangsbreiten bei Mobiliar 
                        	Für Gänge zwischen dem vorhandenen oder verwendeten Mobiliar sollte eine Durchgangsbreite von mindestens 1,20 m vorhanden sein, um auch Menschen mit Mobilitätshilfen den Durchgang bequem zu ermöglichen 
  
                        	Stellplätze für Mobilitätshilfen 
                        	Für Mobilitätshilfen oder Kinderwagen sollten ausreichend Flächen vorhanden sein, die während der Veranstaltung von den Teilnehmenden als Stellplätze genutzt werden können; hierbei müssen Flucht- und Rettungswege unbedingt frei bleiben 
  
                        	Akustik 
                        	Die Akustik der Räumlichkeiten ist für Menschen mit Hörbeeinträchtigung entscheidend dafür, wie gut sie die vorgetragenen Inhalte verstehen können. Räume mit einem ausgeprägten Halleffekt sind weniger geeignet; generell sollte je nach Art der Räumlichkeiten und Veranstaltung unterstützende Tontechnik genutzt werden 
  
                        	Lichtverhältnisse 
                        	Sowohl bei Einbindung von visuellen Präsentationen auf der Leinwand als auch generell zur Orientierung sind die gegebenen Lichtverhältnisse in den Räumlichkeiten vor allem für Teilnehmende mit Sehbeeinträchtigungen entscheidend in der Wahrnehmung der gezeigten Inhalte; hier ist für eine entsprechend gute Ausleuchtung zu sorgen und für leistungsstarke Beamer für Präsentationen 
  
                        	Leit- und Orientierungssystem 
                        	Generell ist eine gut sicht- und lesbar gestaltete Beschilderung für alle Teilnehmenden wichtig, um sich schnell orientieren zu können, für Menschen mit einer Sehbehinderung ist sie jedoch essenziell, um sich gut in den Räumlichkeiten orientieren zu können 
 
                  

                
 
                Diese Checkliste kann ergänzt werden um eine gemeinsame Begehung mit entsprechenden Fachleuten im Bereich Barrierefreiheit und / oder mit Menschen mit Behinderungen als Expert✶innen in eigener Sache, die dann ergänzend technische oder auch organisatorische Tipps für die Realisierung von Veranstaltungen unter barrierefreien Aspekten geben.
 
               
              
                Zusammenfassung und Ausblick
 
                Bei einem immer größer werdenden Informationsangebot über das Internet und andere Online-Medien wird die Aufgabe von Bibliotheken, Menschen von ihrem Angebot zu überzeugen, sie zu informieren, zu unterhalten, aber auch kulturell und demokratisch zu aktivieren immer wichtiger. Veranstaltungen sind als fester Teil einer Kommunikations- und Marketingstrategie nicht mehr wegzudenken. Die Planung und Organisation von Veranstaltungen unterliegen klaren Anforderungen an inklusiven und barrierefreien Aspekten. Dabei spielen Themen wie Nachhaltigkeit oder digitale Formate eine große Rolle. Barrierefreiheit, die inklusive Veranstaltungen erst ermöglicht, wird aus verschiedenen Gründen, beispielsweise als fester Bestandteil der sozialen Nachhaltigkeit, aber auch aufgrund des demografischen Wandels immer wichtiger. Zudem ist sie für den öffentlichen Raum, zu dem auch Bibliotheken im überwiegenden Teil zu zählen sind, gesetzlich geregelt.
 
                Es ist also unerlässlich, sich frühzeitig mit der Konzeption und Planung von Bibliotheksveranstaltungen zu beschäftigen. Inklusion, insbesondere für Veranstaltungen, geschieht nicht von allein. Heute weiß man: Wer nicht aktiv einschließt, schließt (unbewusst) aus. Inklusion und Barrierefreiheit aktiv anzugehen und voranzutreiben ist eine gesamtgesellschaftliche und gesetzlich verankerte Aufgabe, zu der Bibliotheken mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen einen wichtigen Beitrag leisten.
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              Online-Veranstaltungen barrierefrei gestalten
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              Anmerkung: Struktur und weite Teile des Inhaltes dieses Beitrages basieren auf dem Webbeitrag von Domingos de Oliveira, der die Nutzung freundlicherweise genehmigt hat. Ergänzungen und leichte Anpassungen wurden von den Herausgeberinnen vorgenommen. Online-Veranstaltungen barrierefrei gestalten: https://www.netz-barrierefrei.de/wordpress/gesellschaft/barrierefreie-online-veranstaltungen (31.05.2024)
 
            
 
             
              Online-Meetings und -Veranstaltungen sind vor allem seit der COVID-19 Pandemie aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Doch während dienstliche und kollegiale Besprechungen nun häufig auch wieder vor Ort stattfinden, weil viele Beteiligte den persönlichen Kontakt und Austausch besonders schätzen, sind Online-Formate für Vorträge, Schulungen oder auch längere Lerneinheiten im Angebot von Bibliotheken längst Routine geworden. Für Menschen mit Behinderung bieten digitale Formate viele Vorteile, es muss aber auch hier einiges bedacht, vorbereitet und umgesetzt werden, um allen Interessierten ein optimales Teilnahme-Erlebnis zu ermöglichen.
 
              
                Online kann barrierefreier sein – muss aber nicht
 
                Online-Veranstaltungen bieten für behinderte Menschen viele Vorteile:
 
                
                  	 
                    Die Anforderungen an die Mobilität werden geringer, man muss nicht mit der Bimmelbahn in die Pampa fahren, nur um festzustellen, dass der Veranstaltungsraum nicht rollstuhlgerecht ist.


                  	 
                    Sehbehinderte Menschen können Inhalte auf dem Bildschirm problemlos vergrößern, von Präsentationen in Präsenz-Veranstaltungen kann man das nicht behaupten.


                  	 
                    Für schwerhörige Menschen ist die Hörsituation zuhause oder im Büro fast immer besser als in jeder beliebigen Präsenzsituation.


                
 
                Wenn Menschen generell sozial oder kognitiv herausfordernde Situationen scheuen, ist online für sie häufig der einzige Weg, an Veranstaltungen teilzuhaben. Das gilt etwa für chronisch oder psychisch erkrankte Menschen oder bei einigen Ausprägungen von Autismus.
 
                Für chronisch immun-erkrankte Menschen ist die Teilnahme an Präsenz-Veranstaltungen ein Risiko. Hier geht es nicht nur um die Veranstaltung an sich, sondern auch um An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die das Risiko einer Infektion drastisch erhöhen. Diese Gruppe ist größer als man denkt. Zum Beispiel haben querschnittsgelähmte Menschen häufig ein geringes Lungenvolumen, wodurch sie von Atemwegs-Erkrankungen stärker getroffen werden.
 
                Zusammengefasst lässt sich sagen: Wir können Veranstaltungen für Menschen erschließen, die an Präsenz-Terminen nicht teilgenommen hätten.
 
                Natürlich hat online auch Grenzen. Für viele Personen ist die Technik eine größere Herausforderung als die Teilnahme an einer Präsenz-Veranstaltung. Das fängt schon damit an, dass eine Lösung im Browser laufen soll, aber beim Aufruf des Links die Installation so prominent angezeigt wird, dass man den Link „Über den Browser teilnehmen“ schnell übersieht.
 
                Leider sind auch viele der Kommunikations-Programme nicht barrierefrei – übrigens auch, wenn die Anbieter das Gegenteil behaupten. Das gilt etwa für ClickMeeting, GoToMeeting oder Adobe Connect. Die falsche Lösung kann also Teilnehmer✶innen ausschließen.
 
                Die Bedienung dieser Programme ist für viele Menschen durchaus komplex: Auch wenn die Software barrierefrei ist, fällt es beispielsweise stark sehbehinderten oder auch blinden Personen in einer Stress-Situation sehr schwer, unkompliziert den Screen-Sharing-Button zu finden oder das korrekte Mikrofon einzustellen. Chats sind im Übrigen bislang kaum barrierefrei nutzbar.
 
                Smartphones sind für den Zweck, an einer digitalen Veranstaltung teilzunehmen keine Alternative: Der Bildschirm ist zu klein, zumindest wenn man etwas mitlesen soll, die Verbindungen sind zumeist schlecht und nicht immer sichergestellt. Das persönliche Datenvolumen beim Verbrauch ist bei einer Vielzahl privater Teilnehmer✶innen schnell erreicht.
 
               
              
                Vorbereitung
 
                Generell sollten Sie sowohl für die Planung einer barrierefreien Veranstaltung als auch für das Event selbst mehr Zeit einplanen: Wenn so viel Technik im Spiel ist, klappt vieles nicht auf Anhieb. Nehmen Sie sich etwa ein Drittel mehr Zeit und stellen Sie auch (ein Drittel) mehr Personal zur Verfügung. Die Übersetzung in Leichte Sprache und Gebärdensprache kostet natürlich auch und muss entsprechend im Budget verankert werden.
 
                
                  Die Auswahl der Plattform
 
                  Es gibt eine große Zahl an Plattformen1 zur Online-Kommunikation. Viele der Angebote sind für unterschiedliche Zwecke ausgelegt. Einige sind eher für die Kommunikation und für Veranstaltungen gedacht, während andere auch Möglichkeiten der Online-Zusammenarbeit bieten. So kann sich auch die Barrierefreiheit der Plattform immer ändern. Statt also ein Tool zu empfehlen, finden Sie im Folgenden eine Checkliste im Hinblick auf Barrierefreiheit. Diese Liste ist ein erster Ansatz. Fragen Sie gern auch Ihren potenziellen Anbieter. Kann er keine Auskunft zur Barrierefreiheit geben, ist das auf jeden Fall kein gutes Zeichen.
 
                  Checkliste: Was sollte eine Kommunikations-Plattform leisten, um barrierefrei genutzt werden zu können:
 
                  
                    	 
                      Tastatur-bedienbar,


                    	 
                      Screenreader-kompatibel,


                    	 
                      wesentliche Funktionen Im Browser ausführbar,


                    	 
                      kein Flash erforderlich,


                    	 
                      Kernfunktionen leicht erkenn- und bedienbar,


                    	 
                      bei Gebärdensprache oder Leichter Sprache: ein separat zuschaltbares, in Größe und Position veränderbares Fenster,


                    	 
                      native Smartphone-App.


                  
 
                  Unabhängig von den Angaben des Dienstleisters sollten Sie stets selbst prüfen, ob die Antworten etwa zur Verwendbarkeit von Tastatur und Screenreader korrekt sind. Sie würden staunen, wie viele Anbieter falsche Informationen über ihr Tool verbreiten, teils aus Unwissenheit, teils trotz besseren Wissens. Es ist sinnvoll, das von Kolleg✶Innen mit einer Behinderung testen zu lassen.
 
                  Nicht nur bei Konferenzen, sondern durchaus auch bei kleineren Formaten wird heute in der Regel mit Ticket-Bestell-Systemen gearbeitet, um die Anmeldeprozesse zu managen. Ziel ist auch hier, dass die Lösung möglichst barrierefrei sein muss. Es gelten ähnliche Anforderungen wie für die Kommunikationslösung selbst. Sie muss Screenreader-kompatibel und Tastatur-bedienbar sein.
 
                 
                
                  Spezielle Bedarfe abfragen
 
                  Wenn Sie Menschen mit Behinderung erreichen möchten, müssen Sie in der Regel spezielle Bedarfe abfragen. Dabei ist es nicht sinnvoll, nach Behinderungen zu fragen. Zum einen ist das datenschutzrechtlich problematisch. Zum anderen ist die Information, dass ein Mensch z. B. gehörlos ist für sich genommen nicht hilfreich. Das sagt uns nicht, ob diese Person Gebärdensprache oder Schriftsprache bevorzugt.
 
                  Stattdessen werden spezielle Bedarfe abgefragt, allerdings nur, wenn Sie diese auch praktisch bedienen können. Können Sie keine Gebärdensprach-Dolmetscher✶in bereitstellen, erwecken Sie falsche Erwartungen, wenn Sie diese Möglichkeit als Auswahl anbieten. Bedenken Sie außerdem, dass zusätzliche Dienstleistungen wie Gebärdensprachdolmetschung rechtzeitig bestellt oder reserviert werden muss. Es ist also empfehlenswert, Fristen für die Rückmeldungen zu setzen.
 
                  Abfrage: Was benötigen Sie, um an einer Online-Veranstaltung teilzunehmen?
 
                  
                    	 
                      Brauchen Sie persönliche Unterstützung bei visuellen Aufgaben?


                    	 
                      Brauchen Sie eine✶n Gebärdensprach-Dolmetscher✶in?


                    	 
                      Brauchen Sie Leichte Sprache?


                    	 
                      Hätten Sie gerne die Inhalte der Präsentationen im Vorfeld als PDF?


                    	 
                      Gibt es weitere Bedarfe?


                  
 
                  Diese Abfrage sollte bei der Anmeldung als einfacher HTML-Fragebogen erfolgen. Für weitere Bedarfe empfiehlt sich ein Freitextfeld. Generell ist es wichtig, dass Sie für Fragen erreichbar sind und für Interessierte und Teilnehmende verschiedene Wege zur Kommunikation anbieten.
 
                 
                
                  Weitere Arbeiten im Vorfeld
 
                  Ähnlich wie bei Präsenzterminen müssen auch bei Online-Veranstaltungen die wichtigsten Aufgaben im Vorfeld erledigt werden. Kommunizieren Sie bereits vorab, welches Tool verwendet wird. Die Nutzer✶in kann es gegebenenfalls installieren oder auf andere Weise ausprobieren und sich damit vertraut machen. Interessierte können so überprüfen, ob das Tool auf dem eigenen System oder mit vertrauter assistiver Technologie stabil läuft. Schicken Sie den Teilnehmenden gerne Links zu Anleitungen in Text- oder Videoform.
 
                  Legen Sie jetzt schon die Spielregeln fest:
 
                  
                    	 
                      Können die Teilnehmer✶innen per Audio Fragen stellen oder nur per Chat?


                    	 
                      Sind Fragen zwischendurch gewünscht oder erst danach?


                    	 
                      Wenn Fragen, über Hand heben oder eine andere Funktion?


                    	 
                      Welche Ansicht soll es für die Teilnehmenden geben? / Präsentationsmodus ja / nein?


                    	 
                      Wird die Veranstaltung aufgezeichnet?


                    	 
                      Wenn ja, wem und wie wird diese anschließend zur Verfügung gestellt?


                    	 
                      Wie soll sich jede Person selbst bezeichnen?


                  
 
                  Vor allem die Referierenden sollten frühzeitig darauf vorbereitet werden, was von ihnen erwartet wird. Ein Hinweis darauf, die überflüssige Aussage: „Hier sehen Sie…“, zu vermeiden, kann sensibilisieren. Entweder man sieht es oder man sieht es nicht, in beiden Fällen ist die Aussage sinnfrei. Wichtig ist stets, dass Vortragende visuelle Information verbalisieren. Zu wissen, dass es zu größeren Verzögerungen kommen kann, wenn es etwa Latenzen bei der Übertragung der Gebärdensprach-Übersetzung gibt, hilft ebenfalls.
 
                  Unterlagen wie Handouts oder Präsentationen werden vor der Veranstaltung bei Bedarf digital angeboten und bereitgestellt, am besten natürlich barrierefrei. Blinde Menschen kommen zumindest bei den meisten Kommunikationslösungen nicht an die Präsentation heran, sie können den Text also nicht lesen, während sie präsentiert wird.
 
                 
                
                  Technischer Support
 
                  Vor und während der Veranstaltung sollte mindestens eine Person erreichbar sein, welche den technischen Support sicherstellt. Dies sollte im Zwei-Sinne-Prinzip erfolgen, sodass Unterstützung per E-Mail und auch per Telefon möglich ist. Beides sollte bereits ca. 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet sein.
 
                  Denkbar wäre auch eine Lösung wie TeamViewer, denn viele Probleme lassen sich nur lösen, wenn eine Person direkt auf den Bildschirm schauen und ggf. die Steuerung des PCs übernehmen kann. Dafür ist allerdings viel Vertrauen notwendig. Bei Zoom kann die Steuerung des PCs direkt an eine dritte Person übertragen werden.
 
                 
                
                  Präsentation hochladen statt Bildschirm teilen
 
                  Manche Lösungen ermöglichen das Hochladen der Präsentation, statt sie über die Funktion „Bildschirm teilen“ zu zeigen. Das gilt aktuell für BigBlueButton und Teams, aber probieren Sie es am besten immer vorher aus. Das Hochladen hat den Vorteil, dass die Präsentation in einer besseren Qualität angezeigt wird. In einigen Lösungen wie Teams gibt es außerdem den Vorteil, dass die Nutzenden die Präsentation eigenständig steuern können. Hat die oder der Referierende etwa schon weitergeschaltet, die Teilnehmenden möchten aber den Text auf der letzten Folie noch mal lesen, kann selbständig zurückgeblättert werden.
 
                  Auch bei Präsenzveranstaltungen können Sie Lösungen wie Teams nutzen, um die Veranstaltung zugänglich zu machen: Die Präsentation kann über eine Teams-Sitzung geteilt werden, z. B. sehbehinderte Personen könnten dann auf ihrem Smartphone oder Tablet mitlesen, statt die große Präsentation zu verfolgen, die sie wahrscheinlich ohnehin nicht erkennen können.
 
                  Fazit: Je komplexer die digitale Veranstaltungsumgebung ist, desto wichtiger ist es, die technischen Voraussetzungen vorab zu testen. Im Idealfall können Sie dadurch potenzielle Probleme auffangen und lösen. Am Veranstaltungstag ist es häufig zu spät.
 
                 
               
              
                Durchführung der Veranstaltung
 
                Die wichtigsten Arbeiten finden vor der Veranstaltung statt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch bei der Durchführung einiges zu beachten.
 
                Erfahrungsgemäß nutzen viele Menschen die Informationen, die vorab zur Verfügung gestellt wurden nur eingeschränkt. Daher ist es sinnvoll, die Spielregeln zu Beginn noch einmal zu kommunizieren. Außerdem ist es hilfreich, eine kleine technische Einführung in das Tool zu geben. Das freut alle Teilnehmer✶innen, die das Tool noch nicht kennen.
 
                Eine Präsentationsfolie mit technischen Informationen, die während der Wartezeit bis zum Beginn der Veranstaltung eingeblendet und möglichweise durch Ton unterstützt wird, kann große Wirkung haben. So wird Gelegenheit gegeben, den Ton zu testen, den eigenen Namen einzutragen oder anderes zu organisieren. Es schafft zudem Sicherheit für alle, die richtige Veranstaltung aufgerufen zu haben.
 
                
                  Erkennbarkeit der Vortragenden
 
                  Online-Veranstaltungen sind sehr vielfältig. Einige Veranstalter zeigen ausschließlich Folien, andere zeigen die beteiligten Gäste und bei manchen Formaten sind die Kacheln aller Teilnehmenden zu sehen. Für alle Teilnehmende ist es gut, wenn sich Vortragende und Moderator✶innen zu Beginn kurz selbst beschreiben.
 
                  Die Referent✶innen sehen zu können hat Vorteile für die Barrierefreiheit. Unter anderem können schwerhörige Menschen mehr von den Lippen-Bewegungen ablesen, für andere sind Gestik und Mimik beim Erfassen des Inhaltes wichtige Komponenten. Letztendlich kann die Sichtbarkeit der sprechenden Personen die Verständlichkeit deutlich erhöhen.
 
                  Von Vorteil ist deshalb eine möglichst gute visuelle Erkennbarkeit der Vortragenden. Der Hintergrund sollte möglichst unauffällig, die Ausleuchtung angemessen sein, um die Personen gut zu erkennen. Von ablenkenden animierten Hintergründen würde ich abraten. Der Hintergrund kann neutral oder weichgezeichnet sein.
 
                  Die Referierenden sollten eine gute WebCam, ein gutes Headset, eine ruhige, an Nebengeräuschen arme Umgebung wählen und einen schnellen Internet-Zugang haben. Häufig reicht es schon, den Computer nahe des W-LAN-Routers zu platzieren oder besser noch einen kabelgebundenen Internetzugang zu haben, um die Übertragungs-Qualität zu verbessern.
 
                 
                
                  Text-Transkript Leichte Sprache und Gebärdensprache
 
                  Die Transkription in Leichte Sprache, Gebärdensprache sowie die Echtzeit-Transkription von gesprochenen in geschriebenen Text ist ein komplexes Thema. Zumindest was die automatische Text-Transkription angeht, werden große Fortschritte gemacht. Einige Tools haben das bereits integriert. Allerdings ist nicht bekannt, wie gut das ­insbesondere für die deutsche Sprache funktioniert. Sicher werden diese Lösungen in absehbarer Zeit so gut werden, dass eine händische Transkription nur noch in Ausnahmefällen gebraucht wird. Das ist erfreulich für viele Teilenehmende, aber auch für diejenigen, welche die Veranstaltung schriftlich dokumentieren wollen.
 
                  Schwieriger ist die Übersetzung in Leichte und Gebärdensprache. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:
 
                  
                    	 
                      Die Übertragung der Übersetzung erfolgt in der gleichen Lösung, etwa über ein zweites Fenster.


                    	 
                      Es wird ein zweiter Kanal angeboten, über den die Übersetzung erfolgt.


                  
 
                  In beiden Fällen ist immer darauf zu achten, dass Sprecher✶in und Übersetzer✶in möglichst synchron sind. Das kann vor allem schwierig sein, wenn zwei Kanäle verwendet werden: Es kann etwa sein, dass die eine Person über eine schnellere Übertragung verfügt als die andere. Oder die technische Lösung führt zu Latenzen.
 
                  Der oder die Sprecher✶in muss entsprechend vorbereitet und ggf. von der Moderation geleitet werden. Auch die Teilnehmenden sollten durch Meldungen mitteilen können, dass etwas nicht stimmt.
 
                  Technische Lösungen haben hier einige Vorteile gegenüber Präsenz-Veranstaltungen: Veranstalter, Teilnehmer✶innen und Übersetzer✶innen können sich an verschiedenen Orten befinden. Voraussetzung ist lediglich eine gute Internet-Verbindung.
 
                  Teilnehmer✶innen sind technisch flexibler. Man könnte zum Beispiel ein großes Gerät mit einem Fernseher verwenden. Die Bildschirmfläche ist ja bei einigen Geräten mittlerweile größer als ein Küchentisch. Alternativ könnten zwei Computerbildschirme, ein Bildschirm und ein Tablet und ähnliche Konstellationen genutzt werden.
 
                 
                
                  Die Rolle des Text-Chats
 
                  Text-Chats übernehmen bei Online-Veranstaltungen eine ähnliche Funktion wie das Gespräch am Kaffeetisch oder Buffet bei Präsenzterminen. Generell ist es aber für viele Menschen schwierig, einer sprechenden / präsentierenden Person und dem Text-Chat parallel zu folgen. Bei blinden Menschen würde die Sprachausgabe den / die Sprecher✶in überlagern, sehbehinderte Personen können oft nicht schnell genug lesen bzw. zwischen Chat und Präsentation wechseln und andere fühlen sich vom Chat gestört.
 
                  Die Lösung ist nicht, den Chat abzuschalten, das würde die Online-Veranstaltung eines Vorteils berauben und einige Leute von der Teilnahme abhalten. Es ist aber sinnvoll, wenn die Moderation wichtige Punkte aus dem Chat aufgreift und der Chat – eventuell anonymisiert und bereinigt – den Teilnehmenden im Anschluss zur Verfügung gestellt würde.
 
                 
                
                  Das Problem Online-Beteiligung
 
                  Eine der großen Baustellen bei der Online-Kommunikation ist die Zusammenarbeit, zum Beispiel an Dokumenten, Grafiken, aber auch die Teilnahme an Umfragen und Ähnliches. Hier ist es am einfachsten, kein in die Kommunikations-Software integriertes Tool zu nehmen. Vielmehr sollten Sie ein externes Tool verwenden, auf welches die Teilnehmer✶innen etwa per Webbrowser zugreifen können. Viele integrierte Tools sind auf reine Mausnutzung ausgelegt und funktionieren deshalb für blinde Personen nicht.
 
                 
                
                  Digital unerfahrene Menschen erreichen
 
                  Ein großes Thema ist die Frage, wie man Menschen erreicht, die sich an digitale Technik nicht herantrauen oder schlicht keinen Zugang dazu haben. Eine Möglichkeit wäre, Technik zur Verfügung zu stellen. Das ist zwar möglich, aber finanziell und logistisch sehr aufwendig. Ein Minimum wären Notebooks, die hin- und zurückgeschickt werden müssten, eventuell auch Headsets, die dann gereinigt werden müssten. Außerdem bräuchte man Geräte mit integriertem Internet-Zugang.
 
                  Eine Alternative könnte sein, den Zugang über Institutionen zu ermöglichen. Beispielsweise könnte eine Institution einen PC-Raum mit Internet-Zugang und technischem Support bereitstellen. Die Institution müsste natürlich gut erreichbar sein, aber das würde ja auch bei einer Präsenzveranstaltung gelten. Die Institution würde die Hygiene-Standards sicherstellen und könnte zugleich die Teilnehmenden beim Zugang zum Event unterstützen.
 
                  Gerade Bibliotheken eignen sich hier besonders gut. Geeignete Räume und Technik sind meist bereits vorhanden und auch geschultes Personal zur Unterstützung könnte mit genügend Vorlauf gestellt werden.
 
                 
               
              
                Fazit
 
                Als das Kino aufkam, hat man zunächst versucht, das Theater 1 : 1 auf die Leinwand zu übertragen. Erst nach und nach ergaben sich die neuen Regeln dafür, wie Stoffe dem Medium angemessen gestaltet werden. So ähnlich sieht es heute bei der Transformation von Präsenz- zu Online-Veranstaltungen aus. Wir versuchen oft nach wie vor, die alten Logiken anzuwenden, die aber nicht mehr funktionieren. Stattdessen müssen wir lernen, die neuen Möglichkeiten von Online-Veranstaltungen zu nutzen. Ich bin relativ sicher, dass wir damit vielen und vor allem behinderten Menschen den Zugang ermöglichen, die über Präsenz-Termine schlecht bis gar nicht erreicht werden.
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              Bilder aus der Praxis
 
            
 
             
              
                [image: Eine Frau mit Langstock ertastet Räume und Beschriftung auf dem Lageplan.]
                  Abb 1: Orientierungsplan der Landesbibliothek Schwerin, unterfahrbar lesbar und tastbar (Foto: Gregor Strutz, inkl.Design).

               
              
                [image: Eine junge Frau trägt Kopfhörer und liegt auf einem Kissen. Neben ihr befindet sich ein Abspielgerät für DAISY Hörbücher.]
                  Abb. 2: Zuhören statt mit den Augen lesen (Foto: dzb lesen).

               
              
                [image: vgl. Bildunterschrift]
                  Abb. 3: Starke Vergrößerung durch ein Bildschirmlesegerät mit wenigen, gut erkennbaren Bedienelementen und großem Monitor (Foto: Christine Krause, SBS Marbung).

               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          8 Zugänge schaffen: Beispiele aus der Praxis
 
        
 
         
           
             
              8 Zugänge schaffen: Beispiele aus der Praxis
 
            
 
             
              Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag auch für Kulturinstitutionen, Inklusion zu stärken. In unserem Förderprogramm pik – Programm für inklusive Kunstpraxis – erfahren wir unmittelbar die transformative Kraft, die sich entfaltet, wenn Menschen mit Behinderung selbstverständlich unser kulturelles Leben mitgestalten. Künstlerisch tritt bisher Unerzähltes, Ungesehenes, Ungehörtes und damit radikal Neues zu Tage. Strukturell fordert Inklusion Institutionen wie Individuen ohne Zweifel heraus. Sie ist die unbedingte Aufforderung, die vermeintlichen Grenzen des Möglichen produktiv und kreativ zu hinterfragen. Ob Bibliotheken, Bühnen oder Ausstellungshäuser: Sie können die Arbeiten von Menschen mit Behinderung sichtbarer machen und gleichzeitig ihre Angebote zugänglicher gestalten. Künstlerisch wie gesellschaftlich können wir alle mit einer solchen institutionellen Haltung nur gewinnen.
 
              Katarzyna Wielga-Skolimowska
 
              Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes
 
            
 
           
           
             
              Erwarten Sie keinen Applaus mehr!
 
              Was macht „echte“ Inklusion aus und wie erreichen Bibliotheken sie?
 
            

             
              Britta Schmedemann 
              
 
              Anja Vaupel 
              
 
            
 
             
              In der Stadtbibliothek Bremen waren wir stolz darauf, wie barrierefrei wir aufgestellt sind: Rollstuhlgerechte Zugänge und WCs, Aufzüge in den mehrgeschos­sigen Standorten (davon einer nach jahrelangen Verhandlungen erst vor wenigen Jahren nachgerüstet), DAISYs, Filme mit Audiodeskription, Bilderbuchkino mit Gebärdensprache oder Klanguntermalung etc.. Doch der Aktivist Raúl Krauthausen holte uns mit nur einem einzigen Satz zurück auf den Boden der Tatsachen, als er unsere stolze Aufzählung mit den Worten kommentierte: „Erwarten Sie keinen Applaus mehr!“ (Krauthausen 2022, 43:52–43:55) Nach einer ersten Schreck­sekunde feiern wir diesen Satz inzwischen. Er hat uns nachhaltig beeindruckt und spornt uns an, weiterzumachen und nicht zu glauben, wir seien irgendwann fertig mit der Inklusion. Und tatsächlich haben wir in vielen Workshops und Gesprächen erfahren, welche Hürden uns bislang nicht bewusst waren. Der Beitrag gibt Einblicke in diesen Prozess.
 
              
                Warum kommen sie nicht, wenn wir sie rufen?
 
                Grundsätzlich ist es die Aufgabe und das Selbstverständnis einer Bibliothek, Menschen den Zugang zu Wissen zu gewährleisten. Lebenslang. Allen Menschen gleichermaßen, also Menschen mit und ohne Behinderung. Das Selbstverständnis ist da, der Wille auch – einzig die Zielgruppe fehlt zu großen Teilen. Daraus haben die Stadtbibliothek Bremen und das Referat für Weiterbildung1 das Projekt „Lebenslanges Lernen – Alles Inklusive?“ für das Land Bremen entwickelt. Dank der Förderung im Programm 360°2 war auch die Finanzierung dieses umfassenden Projektes möglich. Ziel des Projektes war es, gemeinsam mit Verbänden, Interessensvertretungen und Vertreter✶innen der Zielgruppen die nötigen Strukturen und Rahmenbedingungen zu entwickeln, damit lebenslanges Lernen für alle Erwachsenen (mit und ohne Behinderung) attraktiv wird.
 
                
                  [image: Mann im elektrischen Rollstuhl wartet vor der Tür des Aufzugs der Stadtteilbibliothek Bremen-Vegesack.]
                    Abb. 1: Ein Aufzug macht eine Bibliothek noch lange nicht inklusiv (Foto: © Stadtbibliothek Bremen).

                 
                Der Landesbehindertenbeauftragte (LBB) und seine Mitarbeitenden begrüßten unsere Pläne sehr. Wir stimmten die inhaltliche Ausrichtung und das Wording miteinander ab. Wir organisierten Unterstützungsangebote für die Workshops (Gebärden- und Schrift-Dolmetschen, technische Unterstützung bei der Nutzung von Zoom etc.). Wir verschickten die Einladung zu einem Auftakttreffen gezielt an Verbände, Vereine, Träger, Selbsthilfeeinrichtungen, und auch das Büro des LBB nutzte seine Verteiler. Doch die erhofften Massen an Anmeldungen blieben aus. Genau genommen gab es überhaupt keine Anmeldung. In unserer Selbstüberschätzung fragten wir uns: Warum kommen sie denn nicht, wenn wir sie rufen?
 
                Im Grunde ist es wie mit anderen Zielgruppen auch: Nur weil wir Bibliotheken ein Angebot machen, passt das nicht automatisch zur Lebenswirklichkeit der gewünschten Zielgruppe. Diese Erfahrung haben wir auch schon mit anderen Zielgruppen gemacht, beispielsweise bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte: Nur weil die Bibliothek ein internationales Medienangebot hat, bedeutet das noch lange nicht, dass die Zielgruppe auch davon weiß oder dass wir ihren Geschmack und ihre Interessen getroffen haben oder dass die in lateinischer Schrift transkribierten Titel überhaupt für sie recherchierbar sind. Und so ähnlich ist es auch bei der Zielgruppe Menschen mit Behinderung: Nur weil wir nun bereit sind, uns intensiver mit Inklusion zu beschäftigen, heißt das noch lange nicht, dass Menschen mit Behinderung deshalb ein Interesse an der öffentlichen Bibliothek entwickeln. Bisher spielte Bibliothek in ihrem Alltag keine Rolle und die Stadtbibliothek bemühte sich auch nicht aktiv um sie (beispielsweise durch kontinuierliche Kooperationen, Anerkennung des Schwerbehindertenausweises für Ermäßigungen, Reduktion von räumlichen und digitalen Hürden auf Eigeninitiative etc.).
 
                Aber wie ist es mit den Verbänden? Die müssten doch ein Interesse haben, ihre Mitglieder zu vertreten und sich im Rahmen der Workshop-Reihe für mehr Inklusion einzusetzen. „Stimmt!“, versicherte uns Anette Paul, eine Vertreterin des Blinden- und Sehbehindertenvereins Bremen e. V.:
 
                 
                  Aber auch wir haben begrenzte Ressourcen. Mein beruflicher Schwerpunkt liegt beispielsweise in der Beratung zum Thema Blindheit und Sehbehinderung generell. Dazu gehört auch die Verkehrs­politik: Akustische Ampelanlagen, Ansagen in Bussen und Bahnen, Leitstreifen innerhalb und außerhalb von Gebäuden etc. Da gibt es keine Kapazitäten mehr, mich zusätzlich noch bei einem völlig neuen Thema wie dem lebenslangen Lernen zu engagieren.3
 
                
 
                Aber wir gaben nicht auf! An alle Verteiler gingen Erinnerungs-Einladungen für unsere geplante Workshop-Reihe. Und die Mitarbeitenden des LBB betonten nochmals, wie wichtig es sei, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Und tatsächlich gab es dann doch noch eine(!) Antwort auf unsere Einladungsschreiben. Eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe4 rief an und sagte, dass der Bewohnerbeirat interessiert sei mitzuwirken. Und sie fragte, ob sie denn bei einer Teilnahme damit rechnen könnten, dass die Vorträge und Diskussionen in Leichter oder verständlicher Sprache seien. Verdammt – ausgerechnet daran hatten wir bei all unseren Vorüberlegungen nicht gedacht. Also nochmal umdenken, Workshop-Strukturen anpassen und alle Referierenden entsprechend briefen.
 
                Für den Auftakt der Workshop-Reihe konnten wir den Aktivisten Raúl Krauthausen für einen Impuls-Vortrag zum Thema „Lebenslanges Lernen inklusiv gestalten“ gewinnen. Das zog dann doch noch die Massen an: Zu seinem Impuls-Vortrag schalteten sich mehr als 150 Menschen in die Online-Veranstaltung, weitere 370 haben sich seitdem die Aufzeichnung5 angesehen. In seinem Vortrag sagte er viele wichtige Dinge zum Thema Inklusion und Lebenslanges Lernen, die im folgenden Text immer mal wieder einfließen werden, da sie uns sehr inspirierten. Grundsätzlich betonte Krauthausen, dass es im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein sollte, dass behinderte und nicht-behinderte Menschen alle Lern- und Bibliotheksangebote gleichermaßen nutzen können. Alles darüber hinaus bedeute wirkliche Inklusion:
 
                 
                  Ich würde Sie gerne einladen, den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt der Inklusion: Nutzen Sie Ihre großartigen Räumlichkeiten und Ressourcen und fragen Sie großartige Autor✶innen, ob sie nicht mal Zeit hätten für einen barrierefreien Workshop oder barrierefreie Lesung oder ein barrierefreies Weiterbildungsseminar. (Krauthausen 2022, 34:00–34:33)
 
                
 
                Also auch gezielt Menschen mit Behinderung für Vorträge, Lesungen etc. einladen –nicht nur mit Betroffenheitsliteratur, sondern auch zu allen anderen Themen. In ihrem Vortrag nannten die SOZIALHELDEN e. V. beispielhaft Ninia LaGrande,6 Leeroy Matata,7 Barbara Fickert,8 Natalie Dedreux9 und Kübra Sekin.10 Aber leider ist es aktuell gar nicht so leicht herauszufinden, welche Autor✶innen und Moderator✶innen mit Behinderung für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Mit Fertigstellung dieses Artikels ist uns nur der Vielfaltfinder bekannt, über den auch öffentlich agierende Moderator✶innen und Expert✶innen mit Behinderung gefunden werden können. Für Autor✶innen kennen wir zu diesem Zeitpunkt leider noch kein Netzwerk.
 
               
              
                Perspektivwechsel als Schlüssel zu einem neuen Verständnis
 
                Über mehrere Wochen folgte dann eine fünfteilige Workshop-Reihe für Mitarbeitende der Stadtbibliothek und der Weiterbildungseinrichtungen im Land Bremen mit einem Schwerpunkt auf Geh- und Sehbehinderung. Dabei haben wir viel Praktisches gelernt: Über Rampen, Assistenzsysteme, passenderes und positiv assoziiertes Wording, Checklisten, Barrierefreiheit im digitalen Raum, verständliche Sprache, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, Dolmetschen in Schrift-, Bild- und Gebärdensprache etc..11
 
                
                  [image: Drei Stufen oder eine leichte Wegsteigung führen direkt zum Haupteingang der Stadtteilbibliothek Bremen-Vegesack. Ein Mann im elektrischen Rollstuhl fährt über die Steigung auf den Haupteingang zu.]
                    Abb. 2: Die Zugänge zu all unseren Bibliotheken sind barrierearm. Doch wie sieht es mit den Angeboten und den Innenräumen aus? (Foto: © Stadtbibliothek Bremen).

                 
                Viel wichtiger und prägender waren für uns jedoch die persönlichen Begegnungen. Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen haben uns offen und ehrlich Einblicke in ihren Alltag gegeben. Einem Alltag zwar ohne Bibliothek, aber mit Erfahrungen und Wünschen, die sich 1:1 auf Bibliotheken übertragen lassen. Häufig wird Menschen mit Behinderung eine eigene Kompetenz abgesprochen: Beispielsweise werden behinderte Menschen in ihrem Lebensalltag ungefragt geduzt; Die Fragen von behinderten Menschen werden nicht ihnen selbst, sondern ihrer nicht-behinderten Begleitung beantwortet. Indirekt werden Rollstuhlnutzende als Hindernis diffamiert, wenn andere Menschen fast panisch zur Seite springen, um ihnen Platz zu machen. Zudem ist die angebotene Hilfe von nicht-behinderten Menschen oftmals übergriffig. „Mit den tausend sinnlosen Tip[p]s geht es nicht darum, uns zu helfen. Es geht vielmehr darum, sich selbst irgendwie in einer besseren Position zu sehen [...].“ (Neuroqueer 2016). Jedoch sinnen behinderte Menschen schlichtweg auf selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe (Neuroqueer 2016).
 
                Auf unsere Frage: „Wie machen wir es richtig?“, bekamen wir von drei Rollstuhlnutzenden manchmal drei unterschiedliche Antworten – was völlig logisch ist, denn auch sie haben natürlich individuelle Bedürfnisse. So unterschieden sich die Antworten darin, ob das rollstuhlgerechte WC12 verschlossen, nur mit EU-Schlüssel oder öffentlich zugänglich sein sollte. Einig waren sich aber alle darin, dass auf einer rollstuhlgerechten Toilette ein Tritteimer für Papierhandtücher überhaupt keinen Sinn macht. ­Einigkeit herrschte auch darüber, dass die rollstuhlgerechte Toilette keine Lösung für eine Unisex-Toilette ist – was übrigens auch die queeren Interessensverbände so sehen.13
 
                Gelernt haben wir auch einiges über das belonging – also das Gefühl der Zugehörigkeit. Wichtig sind sichtbare Willkommenszeichen: Dazu zählt beispielsweise, den Schwerbehindertenausweis als Ermäßigungsgrund anzuerkennen. Ebenso Beschreibungen auf der Homepage zu den örtlichen Gegebenheiten (Zugang, WC, Medienangebote, Orientierung, Unterstützung durch Mitarbeitende). Auch der Hinweis bei Veranstaltungsankündigungen, dass Unterstützungsbedarf angemeldet werden kann – und die Bibliothek dann auch das Budget hat, um beispielsweise Gebärdensprachdolmetscher✶innen zu buchen. Und natürlich eine generelle Vereinbarung in den Teams zu den Unterstützungsmöglichkeiten: Werden wir alles stehen und liegen lassen, wenn jemand um Begleitung durch unsere Räume bittet?
 
                Mit der Workshop-Reihe 2022 haben wir viel allgemeines Wissen erlangt, aber auch verstanden, wie hilfreich ein Perspektivwechsel sein kann für eine wirklich fundierte Umsetzung von Inklusion. Diese Idee des Perspektivwechsel haben wir aufgegriffen und gemeinsam mit dem Verein Selbstbestimmt Leben e. V. Bremen14 eine interne Fortbildung für unsere Bibliotheksmitarbeitenden entwickelt. Einführend gab es einen Input von Rollstuhl- und Langstock-Nutzenden dazu, welche Situationen und Barrieren ihren Alltag erschweren. Nachmittags konnten alle Mitarbeitenden freiwillig an einem vertiefenden Workshop teilnehmen, um persönlich zu erleben, was es heißt, mit einer Geh- oder Sehbehinderung die Bibliothek und ihre Angebote zu nutzen. Abschließend wurden die gemachten Erfahrungen mit Menschen besprochen, für die diese Perspektive der Alltag ist. Gemeinsam haben wir Ideen gesammelt, was im Alltag hilfreich wäre, was kurzfristig verändert werden könnte, wie Barrieren abgebaut oder von vornherein vermieden werden könnten.
 
                So trat zum Beispiel die Frage nach einem taktilen Bodenleitsystem auf, das die Orientierung mit einem Langstock erleichtern soll. Von Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Gehstock wissen wir aber, dass diese Rippen und Noppen für sie schnell zur Stolperfalle werden oder schwer zu überwinden sind. Deshalb hatten wir überlegt, alternativ Bodenmarkierungs-Klebestreifen als taktilen und visuellen Kontrast zu nutzen, um die Orientierung zum ersten Info- / Serviceplatz in der Bibliothek zu erleichtern. Dort können Mitarbeitende angesprochen werden und bei Bedarf zu den gewünschten Orten begleiten. Wichtig ist eine Selbstverpflichtung des Kollegiums, die Person auch wirklich sofort zu begleiten und nicht stehen zu lassen, bis die nachfolgende Kundschaft bedient wurde. Ob solche Bodenmarkierungs-Klebestreifen auch in öffentlich zugänglichen Gebäuden der DIN 18040-1 entsprechen, wird aktuell noch geprüft.
 
                
                  [image: Blinder Mann mit Kopfhörern um den Hals und Langstock in der rechten Hand unterhält sich mit einem anderem Kunden sitzend am Tisch in der Stadtbibliothek Bremen.]
                    Abb. 3: Von blinden Menschen hörten wir immer wieder, dass sich die Öffentliche Bibliothek für sie nicht lohne. Umso überraschter waren sie, als wir im Rahmen einer Führung die große Auswahl an Hörbüchern, Filmen mit Audiodeskription und die online-Angebote vorstellten (Foto: © Stadtbibliothek Bremen).

                 
                Vor allem Menschen, die noch nie zuvor in unseren Bibliotheken waren, sind überrascht von der Angebotsbandbreite und dass vieles davon auch für Menschen mit Behinderung attraktiv ist. Beispielsweise die digitalen Angebote, für die man gar nicht erst aus dem Haus muss, sondern die man bequem von zuhause 24/7 nutzen kann. Ebenso DVDs und BluRays mit Audiodeskription, wodurch auch sehbehinderte und blinde Menschen Filmhandlungen wahrnehmen können. Zudem der große Ratgeberbestand u. a. zu Pflegegraden, Verrentung, Bundesteilhabegesetz und medizinischen Themen. Auch Zeitschriften und Verbrauchertipps stießen auf breites Interesse. Hinzu kommen noch sämtliche Medien für persönliche Interessen und Hobbys. Aus dieser Begeisterung entwickelte sich der Vorschlag, auf unserer Homepage nicht nur eine Information zur Barrierefreiheit der Räume zu veröffentlichen, sondern auch eine Übersicht zu geben, warum die Bibliothek für Menschen mit Behinderung ein interessanter Ort sein könnte.
 
                Wie im vorherigen Absatz schreiben wir immer wieder von der Zielgruppe Menschen mit Behinderung. Wie bei allen Versuchen, Menschen in Gruppen zu clustern, ist auch diese Bezeichnung viel zu allgemein. Vergleichbar mit der Generalisierung, dass als Symbol für Barrierefreiheit fast ausschließlich das Rollstuhl-Icon genutzt wird. Dabei gibt es große Unterschiede! Beispielhaft seien hier nur sechs verschiedene Behinderungsformen15 genannt:
 
                
                  	 
                    Körperbehinderung,


                  	 
                    Sinnesbehinderung,


                  	 
                    innere Erkrankungen (z. B. Diabetes, Mukoviszidose),


                  	 
                    Lernbehinderung,


                  	 
                    geistige Behinderung,


                  	 
                    psychische Behinderung.


                
 
                In unserer Gesellschaftlich gibt es eine vermeintliche Hierarchie dieser Behinderungen: Körperliche (sichtbare) versus intellektuelle (unsichtbare) Beeinträchtigungen.16 Auch in der Bibliothek waren wir zu Beginn dieser Hierarchie gefolgt und hatten uns primär den Körperbehinderungen gewidmet. Erst durch die Teilnehmenden an den Workshops und ihre Rückmeldungen wurde uns bewusst, wie heterogen die vermeintliche Gruppe der Menschen mit Behinderung ist und wie viele Perspektiven wir noch viel zu wenig im Blick hatten. Dabei geht es nicht immer um bauliche Barrieren, sondern auch um die Atmosphäre in Bibliotheken. So äußerten beispielsweise alle Vertreter✶innen den Wunsch, dass es in unseren lebendigen Bibliotheken auch Ruhezonen gibt oder eine Übersicht, zu welchen Tageszeiten oder Wochentagen man eher mit wenig Gruppen und entsprechend mit einem ruhigen Setting rechnen kann. Ein Bedürfnis, das Menschen mit Lernbehinderung äußerten, aber beispielsweise auch stillenden Müttern und Zeitung-lesenden Rentner✶innen wichtig ist.
 
                Eine weitere Gruppe mit einer unsichtbaren Behinderung spielt in unserem Bibliotheksalltag eine immer größere Rolle: Im Zuge des inklusiven Schulunterrichts erhalten wir immer wieder Praktikumsanfragen von Menschen aus dem Autismus-Spektrum.17 Im Gespräch erfahren wir meistens, dass sich die Schüler✶innen bei uns bewerben, weil in der Beratung gesagt wird, dass die Bibliothek ein ruhiger Ort sei und man vor allem mit Büchern und nicht mit Menschen zu tun habe.18 In der Praxis zeigt sich dann schnell: Das Gegenteil ist der Fall! Öffentliche Bibliotheken sind auch laut und von Reizen überfüllt und vor allem hat man ständig mit vielen Kund✶innen zu tun. Doch in die Praxis umgesetzt: Die Schüler✶innen bestanden ihr dreiwöchiges Praktikum erfolgreich und waren am Ende mächtig stolz darauf. Es bestätigt sich also, was auch Raúl Krauthausen in seinem Impuls sagte: Es ist wichtig, nicht immer nur gefördert, sondern auch mal gefordert zu werden (Krauthausen 2022, 32:58 ff). Nachdem die ersten Autist✶innen begeistert ihr Praktikum absolviert haben, können wir uns sicher schon bald auf Bewerbungen für Ausbildungsplätze und Stellenangebote freuen. Mit dieser Aussicht planen wir als nächstes einen Input zu den Themen ADHS und Autismus bei Erwachsenen. Es gibt noch viel zu lernen!
 
               
              
                Status quo aufbrechen und neue Zusammenhänge erkennen
 
                In der Stadtbibliothek Bremen ist „Diversität“ (also auch der Teilbereich Inklusion) ein Querschnittsthema, das möglichst von allen mitgedacht und einbezogen werden soll. Die Basis dafür sind verpflichtende Diversity-Schulungen19 für alle Mitarbeitenden. Ergänzend zu dieser Ausgangslage und dieser gelebten Haltung gibt es bei der Stadtbibliothek Bremen die Stabsstelle der Diversity-Managerin. Häufig wird gefragt, wofür es diese Stelle braucht, wenn doch alle Mitarbeitenden Diversity mitdenken und einbeziehen sollen. Vielleicht verdeutlicht es ein Vergleich mit einem anderen großen Zukunftsthema der Bibliotheken: Digitalisierung. Natürlich wissen inzwischen alle Mitarbeitenden wie man einen PC bedient, die Onleihe-App installiert und ein Online-Meeting einrichtet, alle kennen die wichtigsten Handlungsoptionen bei Störungen und einige Mitarbeitende verwirklichen Veranstaltungen mit Tablet und digitalen Tools wie tagtool (mit Licht malen) oder ozobots (programmierbare Mini-Roboter). Trotzdem gibt es eine Fachleitung oder ein Team, um im Blick zu behalten, welche Updates angestoßen werden müssen, welche Innovationen es gibt und Impulse gibt, wie diese in die Bibliotheksangebote integriert werden könnten.
 
                Bezogen auf die Stelle der Diversity-Managerin in der Stadtbibliothek Bremen bedeutet das: Alle Mitarbeitenden wissen um die Pluralität der Gesellschaft und sie wissen, wie sie wertschätzend und diskriminierungskritisch auf unterschiedlichste Kund✶innen eingehen können. Viele Mitarbeitende verwirklichen Konzepte für unterschiedliche Zielgruppen. Ergänzend dazu bearbeitet die Diversity-Managerin drei Schwerpunkte:
 
                
                  	 
                    Netzwerke aufbauen und pflegen, um einen lebendigen und regelmäßigen Austausch mit verschiedenen (erwachsenen) Zielgruppen zu gewährleisten und so über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu sein.


                  	 
                    Über diese Kontakte, aber auch über Fachliteratur und Gremienarbeit identifiziert sie Bedarfe und Wünsche der unterschiedlichen Zielgruppen. Sie kommuniziert diese in die Bibliotheksstrukturen und steht bei der Umsetzung beratend zur Seite.


                  	 
                    Und nicht zuletzt vermittelt die Diversity-Managerin umgekehrt in diese Netzwerke die Angebote und das Selbstverständnis einer modernen Bibliothek.


                
 
                Vieles, was für uns Bibliotheksmitarbeitende selbstverständlich ist, lässt Menschen, die uns nicht kennen, mit offenem Mund staunen: So sind muslimische Verbände verblüfft darüber, dass ihre Töchter auch mit Kopftuch bei uns eine Ausbildung machen dürfen; queere Menschen sind erfreut über einen Ort, an dem ihre Themen auf positive Art sichtbar gemacht werden; einsame Menschen sind erstaunt, dass sie bei uns in unverbindlicher Gesellschaft sein können; blinde Menschen sind überrascht, dass es digitale Sprachkurse gibt; und Rollstuhlnutzende freuen sich, dass es hybride Veranstaltungen gibt, an denen sie auch von Zuhause teilnehmen können. Viele unserer Standard-­Angebote passen bereits zu den Bedarfen verschiedener Zielgruppen – nur häufig haben sowohl die Zielgruppen als auch die Bibliotheken dieses Wissen nicht, so dass beide Seiten die vielen guten Matches erst herausfinden müssen.
 
                
                  [image: Im Vordergrund sitzen ein Schwarzer Mann, eine Bibliothekarin und eine Rollstuhlnutzerin an einem runden Tisch und schauen lachend auf sein Smartphone. Im Hintergrund unterhalten sich zwei Frauen mit Kopftuch.]
                    Abb. 4: Begegnungen in der Bibliothek erleichtern es, gemeinsam gute Matches zu finden (Foto: © Stadtbibliothek Bremen).

                 
                Aber machen wir uns nichts vor: Trotz dieser tollen Matches gibt es weiterhin Hürden, die diese Gruppen dennoch daran hindern, in die Bibliothek zu kommen. Bezogen auf den Schwerpunkt Inklusion konnten wir mit den oben beschriebenen Workshops vielem auf die Spur kommen. Es entstand eine umfangreiche Sammlung mit Ideen, Veränderungsvorschlägen und Alltags-Tipps. Die Betriebsleitung hat diese Sammlung priorisiert und die zuständigen Fachabteilungen und Bibliotheksteams gebeten, die Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen. Die Diversity-Managerin steht dabei als Beraterin zur Verfügung und als Kontakt zu den Verbänden, um Ideen rückzukoppeln, Prototypen auszuprobieren und Feedback einzuholen. Unser Ziel ist, die Ideen gemeinsam mit der Community zu realisieren, damit es am Ende nicht heißt: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, sondern ein echter Mehrwert für alle Beteiligten entsteht.
 
                Bei den Schritten hin zu mehr Inklusion wollen wir andere Gesellschaftsthemen und Zielgruppen nicht aus dem Blick verlieren. Im Folgenden ein Beispiel rund um Inklusion und geschlechtliche Vielfalt. Das Team der Zentralbibliothek plant das Leitsystem um Braille zu ergänzen. Alle sind sich einig darin, mit der Aktualisierung auch kein binäres Piktogramm mehr zu verwenden, um die Toiletten auszuweisen. Aber eine unisex-Toilette ist wegen der baulichen Gegebenheiten noch nicht möglich, weshalb wir selbstverständlich auch kein Unisex-Icon verwenden können. Die Buchstaben „WC“ wären zwar sicher in vielen Sprachen verständlich, würden aber in einem sowieso schon sehr schriftlastigen Leitsystem zu wenig auffallen und wären damit für gering literalisierte Menschen von Nachteil. Die Lösung: Wir zeigen einfach, was es ist – nämlich mit dem Bild einer Toilette.20
 
                
                  [image: Schwarz-weiß Zeichnung von einer Frau und einem Mann getrennt durch einen senkrechten Strich (linkes Bild) schwarz-weiß Zeichnung von einer Person, linke Körperhälfte trägt Hose, rechte Körperhälfte trägt Kleid (mittleres Bild), Schwarz-weiß Zeichnung eines Sitz-WCs von der Seite (rechtes Bild).]
                    Abb. 5: Beispiel für binäres Piktogramm als Symbol für WC (links), Beispiel für unisex Piktogramm als Symbol für WC (mitte), Beispiel für Bild einer Toilette (rechts) (Grafiken: Openclipart – CC0 1.0 universal. Quelle: https://publicdomainvectors.org/de/kostenlose-vektorgrafiken/AIGA-WC-Schild-Vektor-Bild/16115.html (links); Ted Eytan – CC 4.0 SA. Quelle: https://www.oogtv.nl/2023/05/vier-politieke-jongerenorganisaties-willen-genderneutrale-toiletten-terug-in-stadhuis/ (mitte); Karen Arnold – CC0 1.0 universal. Quelle: https://www.publicdomainpictures.net/de/view-image.php?image=154709&picture=wc-silhouette-clipart (rechts)).

                 
                Und natürlich immer wieder der Blick darauf, welche unserer bestehenden Angebote auch für weitere Zielgruppen interessant wären. Bei einem umsonst-und-draußen Musikfestival beteiligten wir uns beispielsweise mit mobilen VR-Brillen. Das Angebot nutzte auch eine Rollstuhlfahrerin und war ganz ergriffen: Sie habe tatsächlich das Gefühl, am Strand spazieren zu gehen und den Sand unter ihren Füßen zu spüren. Aus dieser Erfahrung entstand die Idee, VR-Angebote für Menschen zu entwickeln, die bestimmte Orte aufgrund ihrer sozialen, geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung nicht live besuchen können.
 
                Solche Verbindungen, also bestehende Angebote für neue Zielgruppen zu entdecken oder umgekehrt zu ergründen, ob wir mit neuen Angeboten nicht ungewollt Menschen ausschließen, ist jedes Mal ein spannendes Rätsel. Anfangs fordert es uns sehr heraus. Wenn wir eine Lösung erarbeitet haben, sind wir umso mehr begeistert. Echte Joker sind dabei die Communities, denn sie sind Expert✶innen in eigener Sache und können uns nicht nur vor groben Fehlern bewahren, sondern sehen es auch als Wertschätzung ihrer Expertise, wenn sie in die Planung und Umsetzung einbezogen werden. Je nach Umfang muss für diese Expertise auch eine Vergütung eingeplant werden, denn Kooperation darf keine Einbahnstraße sein.
 
               
              
                Sind Bibliotheken geeignete Orte für Inklusion?
 
                Neue Wege ausprobieren, Geld investieren, scheitern, in Sackgassen laufen, von vorne anfangen, ... Wozu eigentlich die ganze Anstrengung? Lohnt sich der Aufwand? Ganz klar: Ja!
 
                Ein unbestreitbares Argument, das auch die Finanzverwaltungen überzeugen wird: Es gibt gesetzliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen.21 Darüber hinaus ist es der ureigenste Auftrag von (öffentlichen) Bibliotheken, allen Menschen freien Zugang zu Bildung, Information und Kultur zu gewährleisten. Außerdem nimmt der Öffentliche Dienst bei vielen gesellschaftlichen Themen eine Vorreiterrolle ein, was mit einer inklusiven Bibliothek sehr gut nach außen sichtbar ist. Weitere Vorteile sind, dass wir mit mehr Diversität und Inklusion dem Fachkräftemangel entgegenwirken können und uns auf der Publikumsseite über wachsenden Zulauf freuen können, was wiederum unsere Lobby und Relevanz bei Politik und Bevölkerung erhöht.
 
                Fernab von Paragraphen und Statistiken gibt es auch intrinsische Gründe. Denn erst Inklusion macht unsere vielfältige Gesellschaft lebenswert und lebendig, indem alle Menschen ihre Potenziale ausschöpfen können und respektvoll miteinander umgehen. Und nicht zuletzt können alle nicht-behinderten Menschen jederzeit in die Lage kommen, selbst auf Barrierefreiheit angewiesen zu sein, denn: „Die Mehrzahl der Behinderungen werden im Laufe des Lebens erworben. Nur vier bis fünf Prozent sind von Geburt an behindert.“22
 
                Der Soziologe Aladin El Mafaalani sieht es ganz pragmatisch und vergleicht die Vielfalt der Gesellschaft mit der Schwerkraft:
 
                 
                  Diversity in einer offenen Gesellschaft ist das, was die Schwerkraft in der Physik ist: Eine anstrengende Sache [...]! Aber ohne die Schwerkraft gäbe es kein Leben. Also dementsprechend ist es etwas, das selbstverständlich ist, anstrengend ist und gleichzeitig notwendig. (El Mafaalani 2019, 21:55-22:20)
 
                
 
                Es stellt sich also gar nicht die Frage, ob wir Vielfalt in der Gesellschaft wollen – es gibt diese Vielfalt schon längst. Vielmehr stellt sich die Frage, wie wir mit dieser Vielfalt umgehen wollen und wie wir sie gut einbinden können. Dafür gute Lösungen und Antworten zu finden, schafft man nicht alleine am Schreibtisch – aber umso besser gemeinsam mit Expert✶innen in eigener Sache und mit Bibliotheks-Kolleg✶innen.
 
                Zu sehen, welche guten Ideen gemeinsam mit anderen Menschen entstehen, ist eine enorme Motivation. Im Kontakt mit diesen Menschen entsteht das Verständnis für Veränderung, der Wille für unkomplizierte Lösungen und die Kraft für ein kontinuierliches am Ball bleiben. Und diesen langen Atem brauchen alle Beteiligten, denn das Thema Inklusion (so wie Diversity allgemein) wird nie beendet sein. In der Stadtbibliothek Bremen wurden die ersten Schritte in Richtung inklusivere Bibliothek gemacht. Und gleichzeitig wird jeder einzelne dieser Schritte wieder neue Schritte anstoßen, da sich auch die gesellschaftlichen Diskurse und bibliothekarischen Angebote weiterentwickeln. Aber ohne die hier beschriebenen ersten Schritte wären keine weiteren Schritte möglich und wir könnten künftig nicht mehr schritthalten.
 
                In unseren Workshops rund um Inklusion wurde vieles erarbeitet, was für die Realisierung auf der strukturellen Ebene nötig ist: Konkrete Maßnahmen zur Abschaffung und Vermeidung von Barrieren; Möglichkeiten, die Bedarfe verschiedener Zielgruppen gemeinsam zu bedienen etc.. Auch wenn wir noch lange nicht fertig sind, klingt das schon großartig. Aber ... mit dem Erschaffen der strukturellen Bedingungen ist noch keine echte Inklusion erreicht. Zwar erleichtern die verschiedenen Maßnahmen der Zielgruppe Menschen mit Behinderung die Teilhabe in der Bibliothek. Aber das sollte im 21. Jahrhundert und fast 15 Jahre nach Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention bereits Normalität sein (wie im obigen Text geschrieben).
 
                Was bedeutet echte Inklusion? Teilhabe ist meist passiv. Raúl Krauthausen vergleicht es mit den Rollstuhlplätzen in einem Kinosaal. Dort kann ein Mensch mit Behinderung als Zuschauer teilnehmen (Krauthausen 2022, 35:58–36:12). Anders verhält es sich mit der Teilgabe: sie ist meist aktiv. Also wenn die Darstellenden des Kinofilms selbst eine Behinderung haben. Auf uns Bibliotheken bezogen bedeutet das: Behinderte Autor✶innen veranstalten selbst Lesungen oder Workshops; in den Bibliotheken arbeiten mehr Menschen mit Behinderung; Interessenvertretungen bekommen Plattformen in Bibliotheken, um zu informieren und zu beraten. In seinem Impuls verdeutlichte Raúl Krauthausen: „Erst das Zusammenspiel von Teilhabe und Teilgabe ist Inklusion und führt am Ende zu Teilsein.“ (Krauthausen 2022, 36:54–37:02) Also nur das tatsächliche Zusammenarbeiten und -leben von behinderten und nicht-behinderten Menschen ermöglicht eine echte Inklusion.
 
                
                  [image: Automatische Medienrückgabe in der Zentralbibliothek Bremen. Die Bildschirme und Einschübe sind auf unterschiedlichen Höhen. Vorne gibt eine Rollstuhlnutzerin ein Buch zurück, während die beiden hinteren Rückgaben von stehenden Personen genutzt werden.]
                    Abb. 6: Für gleichberechtigte Teilhabe ist es auch bei Standard-Angeboten wie der Medienrückgabe wichtig, unterschiedliche Bedürfnisse zu berücksichtigen (Foto: © Stadtbibliothek Bremen).

                 
                Klingt eigentlich ganz einfach – und selbstverständlich. Dennoch gibt es auch hier ein großes Aber: In unserer Gesellschaft tun sich Menschen mit und ohne Behinderung oft schwer im Umgang miteinander. Immer noch gibt es viele Klischees und Vorurteile. Aus Unsicherheit werden persönliche Kontakte vermieden und Berührungsängste verstärkt. „Nur die Begegnung kann sowas lösen.“ (Krauthausen 2022, 1:24:44) Begegnungen von behinderten und nicht-behinderten Menschen sind laut Raúl Krauthausen die beste Aufklärung, die wir haben können. Und das wiederum ist unser Vorteil: Bibliotheken sind Räume der Begegnung. Lasst sie uns nutzen, um wirkliche Inklusion zu leben!
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                Der LEA Leseklub Spandau
 
                Jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr treffen sich in Spandau bis zu 14 Menschen im LEA Leseklub im Café Paule. Das ist ein wichtiger Termin für sie. Schon seit vielen Jahren.
 
                Den LEA Leseklub in Spandau gibt es seit 10 Jahren. Wir haben lange nach einem passenden Ort für den Leseklub gesucht. Wir hatten verschiedene Cafés und Restaurants ausprobiert. Wir hatten auch in der Spandauer Bibliothek nachgefragt. Aber damals hatte die Bibliothek befürchtet, dass der Leseklub für die anderen Besucher✶innen zu laut ist.
 
                Dann haben wir das Café Paule gefunden. Das war für uns ideal. Die Mitarbeiterinnen sind sehr nett. Das Café hat große Fenster. Wir haben genug Platz und stören niemanden. Wichtig für einen LEA Leseklub ist, dass er an einem öffentlichen Ort stattfindet. Es muss hell sein und ruhig.
 
                Im Leseklub Spandau gibt es für die Gemütlichkeit auch immer Getränke und etwas Süßes. Das ist ganz wichtig.
 
                Das Café Paule gehört zum Mehrgenerationenhaus im Paul-Schneider-Haus. Regelmäßig organisieren die Mitarbeiter✶innen für den Leseklub, aber auch für andere Interessierte, Lesungen in Einfacher Sprache.
 
                Im Oktober war ich im LEA Leseklub und habe allen einige Fragen gestellt.
 
                
                  [image: Eine Gruppe von Menschen sitzt lesend an einem Tisch]
                  Fotograf: Matthias Heinzmann

                    Bild 1: Der LEA Leseklub Spandau.

                 
               
              
                Interview mit Teilnehmer✶innen des LEA Leseklub Spandau
 
                Was findet ihr gut am LEA Leseklub?
 
                
                  Nicole: Dass wir hier so schön zusammensitzen können.

                
 
                
                  Nils: Ich fühle mich hier wohl und ich lese gerne.

                
 
                
                  Miriam: Ich finde es toll, dass wir uns schon komplett durch die Weltliteratur gelesen haben. Das alles in Einfacher Sprache. Wir haben schwierige Bücher gelesen, wie die Nibelungen oder Moby Dick. Das war nicht einfach. Aber wir haben auch ganz tolle Bücher gelesen, zum Beispiel Paradiesfedern, Ziemlich beste Freunde, Märchen aus der ganzen Welt oder Super gute Tage. Wir haben Bücher über den 2. Weltkrieg von Betroffenen gelesen. Wir haben Texte gelesen, wie Eltern über ihre Kinder bestimmen; oder was geschieht, wenn man sich verliebt und eine rechtliche Betreuung hat. Aber gleichzeitig hat sich uns auch die ganz große Welt eröffnet durch die Literatur. Wir haben verschiedene Kulturen kennengelernt, zum Beispiel durch japanische Märchen. Das sind für uns fremde Märchen. Das ist toll. Und wir sprechen dann darüber.

                
 
                
                  Tanja: Es ist auch sehr abwechslungsreich. Mal lesen wir einen Comic, mal was Lustiges und Fröhliches, mal was etwas zum Nachdenken.

                
 
                
                  Hajo: Ich lese sehr gern und ich mag Kaffee und Kuchen. Aber heute bin ich leider zu spät. Der Bus kam nicht.

                
 
                
                  Miriam: Mir gefällt auch, dass es für viele eine Möglichkeit ist zu lesen. Stefan hat sich am Anfang überhaupt nicht getraut zu lesen.

                
 
                
                  Stefan: Ich habe mir den Leseklub erst mal angeguckt. Ich bin mit Petra hergekommen. Ich wollte eigentlich einen Film über den Leseklub machen. Später habe ich dann beim Lesen mitgemacht.

                
 
                
                  Miriam: Beim ersten Mal hast du sogar ein bisschen geweint. Du hast gesagt: Mir hat früher nie jemand erlaubt zu lesen. Niemand hat mir je geholfen.

                
 
                
                  Stefan: Ich hatte zuerst Angst, dass ich ausgelacht werde. Ich kann ja nicht lesen. Das hat mir keiner beigebracht. Der Lehrer hat es versucht. Die Buchstaben kann ich ja alle, aber ich kann die Wörter nicht zusammenziehen. Aber hier bekomme ich Hilfe. Am Anfang war ich blockiert, vor Angst. Ich kannte die Leute ja nicht. Aber jetzt lese ich mit.

                
 
                
                  Miriam: Frank hat sich extra eine Brille machen lassen, damit er bei uns lesen kann.

                
 
                
                  Petra: Ich gehe auch zum Deutschkurs in die Volkshochschule. Ich möchte gern richtig gut lesen können. Ich gehe schon seit über 30 Jahren hin. Durch den Leseklub bin ich viel besser geworden, hat meine Lehrerin gesagt. Hier kann ich immer gut üben.

                
 
                
                  [image: Eine Gruppe von Menschen sitzt lesend an einem Tisch]
                  Fotograf: Matthias Heinzmann

                    Bild 2: Der LEA Leseklub.

                 
                Wie funktioniert eigentlich so ein Leseklub?
 
                
                  Nicole: Erst kommt man an.

                
 
                
                  Miriam: Es gibt ein großes Hallo.

                
 
                
                  Tanja: Dann quatschen wir erst einmal.

                
 
                
                  Stefan: Früher gab es auch Kaffee und Kuchen. Jetzt nur noch Kuchen.

                
 
                
                  Miriam: Wir fragen, wer fehlt und warum.

                
 
                
                  Nicole: Dann verteilt Tanja die Bücher und wir lesen. Jeder liest ein Stück.

                
 
                Lest ihr die ganze Zeit oder macht ihr noch andere Sachen?
 
                
                  Petra: Wir lesen die ganze Zeit. Aber wir quatschen auch manchmal, was wir am Wochenende gemacht haben.

                
 
                
                  Miriam: Wenn es einen Geburtstag gibt, dann singen wir auch. Das ist schon Tradition. Das Geburtstagskind bringt dann Kuchen mit.

                
 
                
                  Nicole: Tanja schreibt alles auf, was so passiert. Dafür hat sie ein Tagebuch.

                
 
                Ihr habt auch schon auf der Leipziger Buchmesse auf einer Bühne gelesen. Wie war das?
 
                
                  Nicole: Ich mit Hajo. Es war ganz schön ungewohnt, vor allen Leuten zu lesen. Es war natürlich auch schön. Keine Frage. Aber für mich war das aufregend.

                
 
                
                  Miriam: Da gab es auch immer Kaffee und Kuchen.

                
 
                
                  Tanja: Ja, das muss immer sein.

                
 
                Lest ihr auch zu Hause Bücher?
 
                
                  Nicole: Ja, zwischendurch mal.

                
 
                
                  Hajo: Ich puzzle lieber.

                
 
                
                  Katharina: Ja, ich lese viel zu Hause. Ich lese alles Mögliche: TKKG, 3 Fragezeichen, 5 Freunde und alles Mögliche.

                
 
                
                  Stefan: 5 Freunde kenne ich als Hörspiel.

                
 
                
                  Nils: Nein, ich lese nicht zu Hause, gar nicht. In der Gruppe macht das mehr Spaß.

                
 
                Wie seid ihr zum Leseklub gekommen?
 
                
                  Miriam: Ich hatte gehört, dass sie im Café Paule Ehrenamtliche suchen. Doch sie suchten jemanden für vormittags. Da konnte ich nicht, weil ich arbeite. Aber dann haben sie mir den Leseklub gezeigt, der gerade da war. Da bin ich dann ganz vorsichtig und schüchtern hin. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich war unsicher. Aber die waren alle so furchtbar nett. Sie haben gleich gesagt, komm setz dich hin. Bleib einfach hier und guck, ob es etwas für dich ist. Ich habe gemerkt, ich lese gern, und es ist angenehm, gebraucht zu werden beim Lesen. Das passt zu mir.

                
 
                
                  Tanja: Es gab in Berlin den Tag des Ehrenamtes. Das war irgendwann im September. Das hatte ich im Internet gesehen. Da gab es Vorschläge, wo man hingehen kann. Da habe ich mir den Leseklub rausgesucht. Ich lese sehr gerne. Früher habe ich sehr viel zu Hause gelesen. Lesen ist mein Ding und ich wollte was Ehrenamtliches tun. So bin ich hierhergekommen. Und dann ging es mir wie Miriam. Alle waren so verdammt nett, da konnte ich nicht wieder weg.

                
 
                
                  Katharina: Ich bin durch Jens und Frank hierhergekommen, die waren schon hier.

                
 
                Möchtet ihr noch etwas sagen?
 
                
                  Miriam: Ich finde diese Idee von LEA – Lesen Einmal Anders – toll. Das bedeutet, die Stimme erheben in der Öffentlichkeit. Das ist eine ganz wertvolle Sache, finde ich. Seine Stimme hören zu lassen, seine Stimme erheben. Ich glaube, dass das mehr für einen tut, als man sich vorstellen kann. Es ist was ganz anderes, als wenn man still liest.

                
 
                
                  [image: Ein Mann hilft einem anderen Mann beim Lesen eines Buches]
                  Fotograf: Matthias Heinzmann

                    Bild 3: Der LEA Leseklub Spandau.

                 
               
              
                Zur Geschichte
 
                Die Idee für die LEA Leseklubs hat Anke Groß-Kunkel 2007 aus den USA mit nach Deutschland gebracht. Mittlerweile gibt es über 50 LEA Leseklubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ursprüngliche Idee kam aus Amerika von Tom Fish, damals ein Sozialarbeiter. Er hatte festgestellt, dass auch Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung gern lesen. Sie brauchen nur die richtigen Bücher. Die meisten LEA Leseklubs lesen Bücher in Einfacher oder Leichter Sprache. Tom Fish war schon einmal Gast beim LEA Leseklub in Spandau. Das war für alle sehr interessant.
 
                Für die 50 LEA Leseklubs gibt es immer wieder Gelegenheiten sich zu treffen. Es gibt Literaturfeste, Literaturwettbewerbe, Fahrten zur Leipziger Buchmesse oder regelmäßige Lesungen. Es ist interessant, was die anderen Leseklubs lesen und wie bei ihnen der Leseklub funktioniert. Eigentlich soll ein LEA Leseklub aus 6 Teilnehmer✶innen und zwei Mitleser✶innen bestehen. Diese unterstützen die Teilnehmer✶innen bei der Organisation und beim Lesen. Doch in Wirklichkeit gibt es auch ganz kleine LEA Leseklubs und sehr große, mit 2 Mitleser✶innen oder auch deutlich mehr.
 
                Viele LEA Leseklubs treffen sich auch in Bibliotheken. Immer mehr Bibliotheken bieten auch Bücher in Einfacher und Leichter Sprache an. Auch in der Pablo-Neruda-Bibliothek im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg trifft sich ein LEA Lesekub. Diese Bibliothek hat schon lange eine eigene Abteilung für Leichte und Einfache Sprache Bücher.
 
               
            
 
             
              
                Autorin
 
                Doreen Kuttner studierte Neuere und Neueste Geschichte, Politik- und Religionswissenschaft in Berlin. Sie arbeitet bei der Lebenshilfe Berlin als Übersetzerin für Leichte Sprache und in verschiedenen Projekten zur einfachen Kommunikation. Sie leitet den Passanten Verlag.
 
              
 
               
                Weitere Informationen
 
                 
                  Bücher
 
                  Groß-Kunkel, Anke (2017): Kultur, Literacy und Behinderung. Teilhabe verstehen und verwirklichen mit den LEA Leseklubs. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt 
 
                  Groß-Kunkel, Anke (Hg.) (2019): LEA Liest – Literatur für alle. Ideen für inklusive Leseanlässe. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt 
 
                 
                 
                  Bücher in Einfacher und Leichter Sprache
 
                  Bundesvereinigung Lebenshilfe: Bücher des Literaturwettbewerbs „Die Kunst der Einfachheit“ im Shop der Lebenshilfe. https://www.lebenshilfe.de/shop/buecher (01.07.2024) 
 
                  Da Bux: https://www.dabux.ch/ (01.07.2024) 
 
                  Edition naundob: https://www.naundob.de/ (01.07.2024) 
 
                  Kunstanstifter Verlag: https://kunstanstifter.de/buecher/ela (01.07.2024) 
 
                  Lebenshilfe Bremen: https://shop.lebenshilfe-bremen.de/?s=B%C3%BCcher (01.07.2024) 
 
                  Spaß am Lesen Verlag: https://einfachebuecher.de (01.07.2024) 
 
                  Passanten Verlag: https://www.passanten-verlag.de/ (01.07.2024) 
 
                  Piper: https://www.piper.de/buecher/lies-das-buch-isbn-978-3-492-07032-4 (01.07.2024) 
 
                 
                 
                  Texte in Einfacher Sprache
 
                  Blog Einfach Lesen: https://www.leichte-sprache.berlin/leichte-sprache/einfach-lesen/ (01.07.2024) 
 
                 
               
            
 
           
           
             
              LeseZeichen – Bilderbücher in Gebärdensprache erzählt. Ein Angebot der Zentral- und Landesbibliothek Berlin für taube Kinder
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              In der Veranstaltungsreihe „LeseZeichen – Bilderbücher in Gebärdensprache erzählt“1 der Kinder- und Jugendbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin werden regelmäßig Bilderbücher von tauben Personen für taube Kinder in Gebärdensprache erzählt. Die Veranstaltungsreihe vermittelt Spaß an Geschichten, motiviert dazu, Lesen und Gebärdensprache zu lernen, und bringt sowohl (Bilder-)Bücher als auch die anderen Angebote der Bibliothek einer Zielgruppe näher, die selten im Fokus von Öffentlichen Bibliotheken steht.
 
              
                Eine besondere Zielgruppe in einer Bibliothek
 
                In der Kinder- und Jugendbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) – der größten Öffentlichen Bibliothek in Deutschland – stehen den Nutzer✶innen rund 100 000 Medien für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Neben Bildungs- und Kulturangeboten bietet sie unterschiedlichen Nutzer✶innengruppen ein breites Veranstaltungsrepertoire. Eine spezielle Veranstaltungsreihe, die in Zusammenarbeit mit dem Gehörlosenverband Berlin e. V. entstand, kam 2006 hinzu. Sie stellt Leseförderung für eine in Bibliotheken selten fokussierte Zielgruppe in den Mittelpunkt: taube Kinder und ihre Eltern (taub und hörend), Einzelfallhelfer✶innen, Lehrer✶innen und anderen Bezugspersonen, ebenso wie hörende Kinder mit tauben Eltern (engl. Children Of Deaf Adults – CODA).
 
                In der Gehörlosenkultur spielen Bücher und Bibliotheken oft nur eine untergeordnete Rolle, da gehörlose Menschen einen erschwerten Zugang zur Schriftsprache haben. Hörende Menschen erlernen Sprache über das Gehör. Durch das Leben in einer akustischen Welt erwerben sie ihre Muttersprache als Laut- und Schriftsprache fast nebenher. Dieser Weg des Spracherwerbs ist gehörlosen und schwerhörigen Menschen nicht gegeben, weshalb die Schriftsprache für die meisten tauben Menschen eine Fremdsprache darstellt (Bundesfachstelle Barrierefreiheit o. J.). Eine weitere Ursache dafür liegt in der Geschichte der Bildung gehörloser Menschen, die früher vom Bestreben gekennzeichnet war, Gehörlosen die deutsche Sprache als gesprochene Sprache zu lehren (Janett 2017). Dabei gibt es eine eigene Sprache der Gehörlosen, die Gebärdensprache, die mit Handformen, Gestik und Mimik zur visuellen Versprachlichung und zur Vermittlung von Inhalten eingesetzt wird.
 
                Die Nutzer✶innen der Deutschen Gebärdensprache (DGS)2 bezeichnen sich selbst als Gebärdensprachgemeinschaft. Lernen Hörende Gebärdensprache, bietet sie eine Möglichkeit zur Kommunikation zwischen tauben und hörenden Menschen. Deutsche Gebärdensprache ist somit eine gute Ausgangsbasis für ein Projekt in der Bibliothek, um gehörlosen Eltern und Erwachsenen die Unsicherheit im Umgang mit Büchern zu nehmen. Gehörlose Eltern, die selbst nicht lesen, haben noch größere Schwierigkeiten, ihren Kindern Bücher zu vermitteln, als hörende, nicht lesende Eltern. Hinzu kommt, dass es innerhalb der Zielgruppe wenige Familien gibt, die eine einzige Sprache benutzen. Neben der Lautsprache Deutsch oder einer anderen Sprache wird die Deutsche Gebärdensprache oder die Gebärdensprache einer anderen Sprache benutzt.
 
                Manche der hörgeschädigten Kinder wachsen mit hörenden Geschwistern oder Eltern auf. Andere sind hörende Kinder tauber Eltern (CODA). Die CODA-Kinder, die hörenden Erwachsenen sowie die tauben Kinder und Erwachsenen bilden keine homogene Gruppe. Die Veranstaltungsreihe LeseZeichen bietet ihnen die Möglichkeit, Büchern gemeinsam zu begegnen, sich auszutauschen und Bücher und auch die Bibliothek kennenzulernen.
 
               
              
                Wie aus einem Lesezeichen das LeseZeichen wurde
 
                Unweit des Standortes Amerika Gedenkbibliothek (AGB) der ZLB befindet sich die Geschäftsstelle des Gehörlosenverbands Berlin e. V. (GVB). 2005 kehrte der damalige Vorsitzende des Verbands, der gehörlose Historiker Jochen Muhs, aus Washington, USA, zurück und brachte aus der Gallaudet University, der ersten Universität für gehörlose und schwerhörige Student✶innen, ein Lesezeichen mit Tipps zum Vorlesen in Gebärdensprache für Eltern mit. Er ließ das Lesezeichen ins Deutsche übersetzen und hatte die Idee, es in der von ihm gern besuchten Amerika Gedenkbibliothek bei einer Pressekonferenz zu präsentieren. Im Anschluss sollte es in der Kinder- und Jugendbibliothek angeboten werden.
 
                Nach der Präsentation des Lesezeichens gab es ein Treffen von Vertreter✶innen der Kinder- und Jugendbibliothek der ZLB, dem GVB, des Berliner Elternverein Hörgeschädigter e. V. und der bilingualen Ernst-Adolf-Eschke-Schule – Sonderpädagogisches Förderzentrum „Hören“ (EAE-Schule). Gemeinsam wollte man eine Leseförderungsform für taube Kinder und ihre Bezugspersonen als Bibliotheksangebot entwickeln: Die Veranstaltung mit dem Titel LeseZeichen war geboren.
 
                Lesen, Vorlesen in Gebärdensprache, gemeinsames Lesen und Erklären von Texten und die Freude an Büchern ist für die geistige Entwicklung und die Allgemeinbildung für gehörlose Kinder genauso wichtig wie für hörende Kinder. Gebärdensprache entspricht jedoch nicht der geschriebenen Sprache, sondern stellt ein eigenes visuelles Sprachsystem dar, das aus Handformen,3 Mundbildern,4 Mimik, Mundgestiken5 und non-manuellen Zeichen6 besteht. Dabei haben Linguist✶innen nachgewiesen, dass Gebärdensprachen strukturierte Sprachsysteme sind, die über eine komplexe Grammatik verfügen. Die Deutsche Gebärdensprache ist nicht einfach eine manuelle Version des Deutschen (Bellugi u. a. 2001). Die Veranstaltungsreihe LeseZeichen soll gleichermaßen dazu motivieren, Schriftsprache zu lernen als auch die Deutsche Gebärdensprache zu trainieren. Um Kinder zu erreichen, ist es wichtig, dass die ausgewählten Bilderbücher in ausdrucksstarker Weise erzählt werden, sodass Interesse an Büchern und Geschichten gestärkt wird (Abb.1). Eine Übersetzung im Sinne einer Übertragung des Schrifttextes würde dem nicht gerecht werden.
 
                
                  [image: Ein Mann und eine Frau sitzen vor einer Leinwand. Die Frau hält ein Bilderbuch in der Hand, der Mann gebärdet. Auf der Leinwand ist ein Bild aus dem Bilderbuch zu sehen.]
                    Abb. 1: Mehr als eine Übersetzung: Bilderbücher in Gebärdensprache erzählen (Foto: Karen Gröning).

                 
               
              
                Die Veranstaltung LeseZeichen – Bilderbücher mit den Augen hören
 
                Zielgruppe für die Veranstaltung LeseZeichen sind Vorschulkinder und junge Grundschüler✶innen sowie deren Bezugspersonen, die für Bücher sensibilisiert werden sollen. Von März 2006 bis zum Corona-Jahr 2020 fanden einmal im Monat ­nachmittags insgesamt rund 180 LeseZeichen-Veranstaltungen in entspannter Atmosphäre statt. Unterhaltsame Bilderbücher zu verschiedenen Themen wurden durch gebärdenkompetente Eltern, Großeltern oder auch Kinder in DGS vorgelesen und parallel für Hörende übersetzt. Für den Dialog zwischen Hörenden und Nichthörenden war eine aus Honorarmitteln der ZLB finanzierte Gebärdensprachdolmetscherin anwesend.
 
                Zu allen Büchern gab es Kurzvorstellungen und im Anschluss an die Lesung konnte passend zu einem Buch oder Thema gebastelt werden. Die Teilnehmer✶innen konnten in den vorgestellten Büchern schmökern und Medien in der Bibliothek ausleihen. Während des Bastelangebots konnten die erwachsenen Begleitpersonen die Zeit zum Austausch nutzen.
 
                Mit zwischen 20 bis 40 Besucher✶innen wurden die Veranstaltungen sehr gut angenommen. Durch Flyer, Hinweise auf den Webseiten der Verbände, Newsletter sowie Pressearbeit und Beiträge in den Medien wurde die Öffentlichkeit informiert. Das Interesse an der Veranstaltungsreihe zeigte sich auch durch Beiträge in der Sendereihe „Sehen statt Hören“ des Bayerischen Rundfunks, dem Wochenmagazin für Hörgeschädigte. Auch das Goethe-Institut beauftragte ein Film-Team, über die Veranstaltung einen Beitrag zu erstellen.7 Bundesweite Anerkennung erfuhr die Veranstaltungsreihe LeseZeichen in Form der Nominierung für den Deutschen Vorlesepreis.
 
                
                  Eine heterogene Zielgruppe erreichen
 
                  Zwar wurde LeseZeichen gut angenommen und gewürdigt, aber es gab auch Herausforderungen. Wie erwähnt handelt es sich bei der angesprochenen Community nicht um eine homogene Gruppe, sodass das Veranstaltungskonzept immer wieder überarbeitet wurde. Wie kann es gelingen, die Kinder, die ein Cochlea-Implantat (CI)8 tragen oder CODA-Kinder einzubeziehen? Da diese Kinder den Text hören, wurden sie durch das Übersetzen des gebärdeten Textes von den Gebärden abgelenkt. Statt die gesamte Veranstaltung durchgehend von einer Gebärdensprachdolmetscherin übersetzen zu lassen, wurde eine gebärdenkompetente Pädagogin gefunden. Sie übernahm nur dann die Vermittlung zwischen den hörenden und den gebärdenden Besucher✶innen, wenn es erforderlich war.
 
                  Die Bibliothekarin gab in der Folge allen nicht gebärdenkompetenten Besucher✶innen eine kurze Inhaltsangabe der Geschichte, bevor die Gebärdenlesung der Bilderbücher erfolgte. Die Gebärdenlesung selbst wurde fast immer von Gero Scholtz vom Gehörlosenverein durchgeführt, der selbst taub ist, unterstützt von tauben Eltern und anderen.
 
                  Da zum Gebärden beide Hände und der Körper benötigt werden, wurden die vorgestellten Bücher von Hilfspersonen hochgehalten. Die Technik des Bilderbuchkinos, bei dem die Bilderbuchbilder auf eine Leinwand projiziert werden und eine Verdunklung erfordert, ist für die Zielgruppe ungeeignet. Gute Licht- und Sichtverhältnisse sind für gehörlose Menschen unerlässlich, da vieles gleichzeitig wahrgenommen werden muss, um der Erzählung zu folgen. Zum Glück kann man mittlerweile die Illustrationen auf einem Whiteboard zeigen, sodass die Kinder ohne Abdunklung die Bilder mit ihren Details und gleichzeitig die Gebärden sehen und sich über das Gesehene austauschen können.
 
                 
                
                  Die Corona-Jahre: LeseZeichen als Video
 
                  Zwar befreiten die Corona-Regeln taube Menschen vom Tragen einer Maske, um in gewohnter Form mit Mimik, Mundbild und Gebärden kommunizieren zu können, aber die Bibliothek durfte keine Veranstaltungen mit Besucher✶innen mehr durchführen. Die Veranstaltung LeseZeichen konnte dennoch als gefilmte Variante weitergeführt werden.9 Ein Team aus Bibliothekar✶innen, Gebärdenerzähler✶innen und Unterstützer✶innen arbeitete sich in Kameraführung sowie Ton- und Bildbearbeitung ein. Einige Verlage und Illustrator✶innen erteilten freundlicherweise jeweilige Nutzungsrechte für die Lesung von Bilderbüchern in Gebärdensprache. Seit September 2020 geht monatlich über den YouTube-Kanal der Kinder- und Jugendbibliothek der ZLB ein LeseZeichen-Video online (LeseZeichen digital DGS, #lesezeichendigital o. J.). Werbung dafür wird in den sozialen Medien der Gehörlosen-Gemeinschaft und auf der Webseite der ZLB und von Taubenschlag10 gemacht. Das Interesse ist groß, auch bundesweit.
 
                 
                
                  Kooperationen
 
                  Zu den wichtigsten Voraussetzungen zur Umsetzung barrierefreier Angebote ist die enge Zusammenarbeit mit Betroffenen-Vertretungen schon in der Planungs- und Vorbereitungsphase unerlässlich. Mit ihren eigenen Netzwerken tragen die Vereine und Einrichtungen zur Akzeptanz des Angebots bei. Wichtig ist es, sensibel zu agieren, denn ein Angebot für Taube von Hörenden ist eine Einmischung oder Bevormundung. Was nachvollziehbar wird, wenn man die Jahrhunderte lange Diskriminierung von Gehörlosen und Ächtung der Gebärdensprache kennt. Das Misstrauen gegenüber Hörenden ist noch immer spürbar, wenn man mit tauben Menschen kommuniziert.
 
                 
               
              
                Ab November 2023 wieder live
 
                Seit November 2023 findet LeseZeichen – Bilderbücher in Gebärdensprache erzählt wieder live statt. Der Standort der Zentral- und Landesbibliothek am Blücherplatz eröffnete im September 2023 hinter dem Gebäude der Amerika-Gedenkbibliothek ein temporäres Gebäude, in dem ideale räumliche Bedingungen für die Veranstaltungsreihe vorhanden sind, barrierefrei zugänglich und mit neuster IT ausgestattet. An jedem 4. Mittwoch im Monat erzählen Gero Scholz und Katharina Brauner zwei bis drei Bilderbücher in Gebärdensprache. Zwar konnten die Besuchszahlen der Zeit vor Corona noch nicht wieder erreicht werden, aber es kommen durchschnittlich über zehn Personen, um sich Bilderbücher in Gebärdensprache erzählen zu lassen. Fällt der 4. Mittwoch im Monat in die Schulferien, entfällt die Veranstaltung vor Ort. Stattdessen wird ein neues vorproduziertes LeseZeichen auf den YouTube-Kanal der Kinder- und Jugendbibliothek der ZLB hochgeladen. So gibt es ein Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachts-LeseZeichen. Analog und digital, Hand in Hand.
 
               
            
 
             
              
                Autorinnen
 
                Karen Gröning studierte Bibliothekswesen in Leipzig, arbeitete als Bibliothekarin und in zwei Bibliotheksinstituten im Bereich Kinder-, Jugend- und Schulbibliotheken in Berlin. Nach 22-jähriger Tätigkeit in der Kinder- und Jugendbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin als Lektorin und Programmverantwortliche für Leseförderung ist sie seit 2022 in Pension.
 
                Sarah Wildeisen studierte Kunstgeschichte an der FU Berlin sowie Kinder- und Jugendliteratur in Wien. Sie arbeitete als freie Journalistin und wechselte 2013 ins Bibliothekswesen. In der Stadtbibliothek Mitte war sie Koordinatorin der Kinder-, Jugend- und Schulbibliotheken und ist seit 2021 für das Veranstaltungsmanagement der Kinder- und Jugendbibliothek der ZLB zuständig.
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              Notes

              1
                ZLB: Veranstaltungsreihe LeseZeichen: https://www.zlb.de/eltern-kinder/lesezeichen/ (16.05.2024).

              
              2
                Die deutsche Gebärdensprache wurde 2002 im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) als rechtlich eigenständige Sprache anerkannt. Fast jede Laut- und Schriftsprache hat eine eigene Gebärdensprache.

              
              3
                Handform: Ein Handzeichen ist eine Aktivität einer oder beider Hände im Raum, die in Kombination mit Mundbildern, Mimik oder non-manuellen Zeichen eingesetzt werden.

              
              4
                Mundbilder sind lautlos artikulierte, vollständige oder reduzierte Wörter, die den Mundbewegungen der Lautsprache entsprechen. Für das Lippenlesen spielen Mundbilder eine wichtige Rolle. (vgl. Glossar linguistischer Fachbegriffe, Universität Hamburg o. J.).

              
              5
                Mundgestiken sind Mund-, Lippen-, Zungen- und Wangenbewegungen, die in der DGS absichtsvoll eingesetzt werden, aber keinen Bezug zu einem lautsprachigen Wort erkennen lassen (vgl. Glossar linguistischer Fachbegriffe, Universität Hamburg o. J.).

              
              6
                Non-Manuelle Zeichen: Neben Mundbildern und Mimiken sind Körperhaltung und Blickrichtung non-manuelle Zeichen der DSG.

              
              7
                Der Beitrag ist auf der Webseite des Goethe Instituts abrufbar https://www.goethe.de/ins/ph/de/kul/mag/20720415.html (16.05.2024).

              
              8
                Cochlea-Implantat (CI) ist eine Hörprothese, die anders als ein Hörgerät mittels einer Operation implantiert wird.

              
              9
                Jeden vierten Mittwoch im Monat wird auf dem YouTube-Kanal #zlbdigital eine gefilmte Version eines in Gebärdensprachen erzähltem Lesezeichen aufgeschaltet.

              
              10
                https://www.taubenschlag.de/2023/11/lesezeichen-bilderbuecher-in-gebaerdensprache-erzaehlt-30/ (16.05.2024).

              
            
           
           
             
              Ist der Bücherbus barrierefrei? Grundsätzlich ja!
 
            

             
              Ingrid Achilles 
              
 
            
 
             
              Die Zeiten scheinen vorbei: Einstiegstreppen im Regionalverkehr, Treppenstufen am Zugang zu Öffentlichen Gebäuden. Für zahlreiche Menschen ein Hindernis, eine Barriere. Barrieren, die mittlerweile zum großen Teil abgebaut wurden. Oder denen, falls noch vorhanden, ein barrierefreier Zugang zur Seite gestellt wurde. Auch beim Bücherbus?1
 
              
                Der Bücherbus
 
                Mobile Bibliotheken sind Zweigstellen auf Rädern. Mit der Installation vieler Haltepunkte kann ein Bibliotheksangebot auf großer Fläche gemacht werden. Entlegene Wohngebiete oder ländliche Regionen, für die sich die Einrichtung einer Standortbibliothek nicht lohnen würde, können versorgt werden. Nicht mobilen oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Bevölkerungsgruppen wie kleineren Kindern oder älteren Erwachsenen ohne Auto oder ausreichenden öffentlichen Nahverkehr wird die Bibliotheksnutzung ermöglicht. Dabei erwarten kleine und große Nutzer✶innen auch in einer Fahrbibliothek ein Medienangebot, das ebenso gut zugänglich ist wie in einer Standortbibliothek.
 
               
              
                Barrierefreiheit – die rechtliche Grundlage
 
                Für Bibliotheken gibt es viele gesetzliche Vorgaben und Richtlinien von Berufsverbänden. Es gibt außerdem Begriffsdefinitionen und Vorschriften Bibliotheksgebäude betreffend, wie die Landesbauordnungen und die DIN 18040-1. Eine spezielle Verordnung oder gar ein spezielles Gesetz zur Barrierefreiheit in Fahrbibliotheken existiert (noch) nicht. Stattdessen gibt es mittlerweile die politische Vorgabe, dass ein neu zu beschaffendes Bibliotheksfahrzeug barrierefrei sein soll. Entsprechend ist die Forderung nach Barrierefreiheit bei der Ausschreibung neuer Mobiler Bibliotheken in den letzten Jahren fast immer Teil des Technischen Leistungsverzeichnisses. Dabei ist es egal, ob das neue Fahrzeug so groß wie ein Transporter oder wie ein Stadtbus sein soll oder ein LKW oder Auflieger wird.
 
               
              
                Eine mobile Bibliothek ist kein Gebäude
 
                Die mobile Bibliothek kann nicht mit einem Gebäude gleichgesetzt werden. Denn im Vergleich selbst zu kleinen Standortbibliotheken ist auch ein großer Bücherbus klein. Zudem ist es aufgrund der Bauweise von mobilen Bibliotheken schwierig, Barrierefreiheit in allen Bereichen umzusetzen.
 
                Schwer realisierbar ist der für Gebäude fast immer selbstverständliche, ebene Fußboden. Ein Zielkonflikt bei den Mobilbibliotheken besteht darin, dass der Fußboden für einen bequemen Einstieg einerseits niedrig, andererseits für eine weitgehende Überbauung von Radkästen und Aggregateinhausungen höher angeordnet sein sollte.
 
                Fußbodenhöhen von etwas mehr als einem Meter über Asphalt haben sich als praktikabler Kompromiss herausgestellt, zugänglich über meist drei bis vier Stufen. Dabei entsteht eine Barriere am Einstieg.
 
                Ein tief angeordneter Fußboden, etwa 350 mm über Asphalt liegend, vermeidet diese Treppenstufen. Diese Höhe ist in den Niederflurbussen des Öffentlichen Nahverkehrs zu finden. Verbleibende Höhenunterschiede, in den meisten Fällen zum Kantstein, lassen sich bei solchen Fahrzeugen mit einer einfachen Klapprampe ohne größere Schwierigkeiten überbrücken. Eine bei Citybussen flächendeckend angewandte technische Lösung. Einfach und funktional.
 
                Bei mobilen Bibliotheken mit dieser Bauweise gelangen die Rollstuhlfahrenden über diese Rampe in das Fahrzeug. Kommen dort aber nicht so recht weiter. Zum einen, weil der Fußboden zerklüftet ist und Durchgänge zwischen den dominanten Radhäusern eng sind. Zum anderen, weil, durch diese Überbauungen bedingt, vergleichbar viele Regale und Medienbehälter hoch und außer Reichweite platziert sind. Die Barriere befindet sich also bei dieser Bauart weniger am Eingang, als vielmehr innerhalb des Fahrzeugs.
 
                Auf den Rollstuhl angewiesene Personen kommen in einem Hochbodenfahrzeug wesentlich besser zurecht; der Fußboden ist weitgehend eben. Allerdings müssen sie in das Fahrzeug erstmal hineingelangen. Bei einer Höhendifferenz zwischen Bordstein und Fußboden von 750 mm müsste diese Rampe aberwitzige 12 Meter lang sein, sollte die für Öffentliche Einrichtungen verbindliche Steigung von maximal 6 Prozent eingehalten werden (DIN 18040-1). Erfolgt der Zugang ebenerdig und nicht vom Bordstein aus, würde die Rampe in der Länge mehr als 15 Meter messen.
 
               
              
                Ein Lift als Lösung?
 
                Es bietet sich ein Lift an, in die Eingangstreppe integriert. Diese Lifte sind zuverlässig, robust und sicher. Fahrbibliotheken operieren mit relativ teuren Spezialfahrzeugen, die eine lange Lebensdauer haben sollten. In der für die Anschaffung eines neuen Bibliotheksfahrzeuges notwendigen Ausschreibung sollte der Einbau eines Lifts unbedingt KO-Kriterium sein, also ein Angebot ohne barrierefreien Zugang erst gar nicht angenommen werden. Ein nachträglicher Einbau ist technisch kaum möglich. Für Umbauten in älteren Fahrzeugen, bei denen Barrieren abgebaut werden können, kann es sich lohnen, EU- oder Drittmittelförderungen zu beantragen.
 
                
                  [image: Das Foto zeigt den Mittelteil eines blauen Bücherbusses. Am Eingang befindet sich ein Lift, der z. B. von Rollstuhlfahrer*innen genutzt werden kann sowie vier Stufen für den Einstieg.]
                    Abb. 1: Bücherbus mit Lift am Einstieg, Hamburg Harburg (Foto: Ingrid Achilles).

                 
                Auch wenn ein Lift vorhanden ist, ist das Ergebnis meistens ein kompromisslos barrierefreier Einstieg in Kombination mit einer kompromissbehafteten Fahrbibliothek. Im Fahrzeug selbst befinden sich viele Medien nicht in Reichweite der Nutzer✶innen und die Auswahl der Halteplätze wird durch das notwendige Vorhandensein eines Kant­steins eingeschränkt.
 
               
              
                Aus der Praxis
 
                Die baulichen Gegebenheiten beim Thema Barrierefreiheit in Fahrbibliotheken sind das Eine. Es sollen aber noch weitere Aspekte in diesem Zusammenhang angesprochen werden.
 
                
                  Fortbildungen
 
                  Als Erstes taucht die Frage auf, inwieweit Mitarbeitende in Fahrbibliotheken bezüglich des Umgangs mit mobilitätseingeschränkten Personen geschult werden. Sehr wohl gibt es Fortbildungen für Standortbibliotheken zum Thema Barrierefreiheit. Und natürlich werden Mitarbeitende in Verkehrsbetrieben und von Firmen, welche auf die Beförderung behinderter Personen spezialisiert sind, im Umgang geschult. Der Verfasserin ist ein spezielles Schulungsangebot für Fahrbibliotheken jedoch nicht bekannt. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: Der Interessentenkreis ist zu klein.
 
                  Allerdings sind einige Schulungsinhalte für Standortbibliotheken durchaus auf mobile Bibliotheken übertragbar. Genannt seien hier der Hinweis auf eine Blindenhörbücherei und spezielle Dienste für Gehbehinderte, bei denen Medien nach Hause gebracht oder von Angehörigen abgeholt werden können. Da es kaum noch attraktive Großdruck-Ausgaben auf dem Buchmarkt gibt, verweisen die Mitarbeitenden eher auf die Onleihe.
 
                 
                
                  Persönlicher Service und Assistenz
 
                  Ein besonderer Vorteil in Fahrbibliotheken ist der persönliche Kontakt zu den Gästen. Dabei wird oftmals im Gespräch deutlich, wenn Angehörige oder Bekannte die Angebote der Fahrbibliothek aufgrund der Treppenbarriere nicht oder nicht mehr nutzen können. Serviceorientierte Mitarbeitende können dann, wenn ein Lift vorhanden ist, dessen Nutzung empfehlen oder die mobilitätseingeschränkten Personen an der Tür bedienen. Ebenso wird von den Mitarbeitenden Unterstützung angeboten, wenn Medien auf höheren Regalbrettern nicht erreicht werden. Beim Tasche Aus- und Einpacken wird selbstverständlich geholfen. Wenn die Lesebrille vergessen wurde, werden Informationen zu den Medien vorgelesen. In einigen Fahrbibliotheken stehen auch Lesebrillen zur Verfügung.
 
                 
                
                  Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen
 
                  Die meisten Fahrbibliotheken bemühen sich um die Kontaktaufnahme zu öffentlichen Einrichtungen, die sich in der Nähe ihrer Haltestellen befinden. Dabei kann es sich um eine Elternschule, aber auch um eine Einrichtung für behinderte Menschen handeln. Auf den Webseiten einiger Fahrbibliotheken wird auf einen barrierefreien Zugang hingewiesen. In Einzelfällen wird dieser auch auf Social-Media-Kanälen beworben.
 
                  Viele Fahrbibliotheken steuern vormittags fahrplanmäßig Kitas und Schulen, auch inklusive Bildungseinrichtungen, an. Im Grunde sieht es in diesem Einsatzbereich nicht anders aus als beim Nachmittagsbetrieb mit öffentlichen Haltepunkten: Es sind nur wenige Fälle, in denen Assistenzbedarf erforderlich ist, der je nach Situation von den Mitarbeitenden aktiv bedient wird. Oft haben die betroffenen Kinder eine Betreuungsperson, die von der Einrichtung mitgeschickt wird.
 
                 
               
              
                Fazit
 
                Was konventionelle Fahrbibliotheken nicht erfüllen können, weder der Lift noch die Rampe von Niederflurfahrzeugen, ist die Forderung nach der absoluten Barrierefreiheit, dem Zugang zur Mobilbibliothek ohne Assistenz, ohne Hilfeleistung Dritter. Dennoch sollte Barrierefreiheit ein Ziel bleiben. In diesem Beitrag wurden verschiedene Wege aufgezeigt, diesem Ziel so nahe zu kommen wie möglich. Schon deshalb, um der Bedeutung des Wortes Bus gerecht zu werden. Der ja ein Omni-Bus sein soll. Omni – für alle.
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              Notes

              1
                Als Bücherbusse werden landläufig mehr oder weniger alle fahrenden Bibliotheken bezeichnet, ­unabhängig von ihrer Bauweise.

              
            
           
           
             
              Soziale Bibliotheksarbeit – Das „Münchner Modell“
 
            

             
              Christina Walser 
              
 
            
 
             
              Soziale Bibliotheksarbeit in München hat eine lange Tradition. Es ist erklärter Wille der Stadtpolitik, dass die Münchner Stadtbibliothek eine ganze Abteilung an Fachkräften unterhält, die sich an Menschen richtet, die eine Öffentliche Bibliothek nicht ohne Hilfe nutzen können. Daraus haben sich zwei Schwerpunkt entwickelt: die Krankenhausbibliotheken und der Mobile Mediendienst. Beides ist im Laufe der Zeit starken Veränderungen unterworfen. Was über die Jahrzehnte jedoch geblieben ist, ist eine starke Ausstattung mit Fachpersonal. Daher sind wir zuversichtlich, dass das „Münchner Modell“ sich weiterentwickeln und mit veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen umgehen wird.
 
              
                Die Krankenhausbibliotheken
 
                An wechselnden Standorten und in variierender Verantwortung gibt es seit den 1930er Jahren Patienten- oder Krankenhausbibliotheken unter fachlicher Betreuung der Städtischen Bibliothek in München. Diese spannende und wechselseitige Geschichte ist noch eine historische Aufarbeitung wert.
 
                In den 1950er Jahren wurden erstmals Kooperationsverträge zwischen städtischen Kliniken und Stadtverwaltung zum Betrieb von Patientenbibliotheken geschlossen. In den Anfangsjahren betreute eine einzige Fachkraft die Krankenhausbibliotheken, die etwa zwei Stunden pro Woche geöffnet waren. Mit einem umfunktionierten Küchenwagen wurden Krankenstationen besucht, um bettlägerige Patienten zu versorgen. Heute arbeiten sechs Bibliothekar✶innen für das Team der Krankenhausbibliotheken. Sie versorgen die Mitarbeitenden der Kliniken und die Patient✶innen mit Medien aus dem Bestand vor Ort und aus der ganzen Münchner Stadtbibliothek.
 
                Aktuell gibt es zwei vertraglich fixierte Kooperationen: für die Krankenhausbibliothek im Klinikum Rechts der Isar besteht eine Vereinbarung mit der Technischen Universität München sowie für die städtischen Kliniken Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach und Schwabing mit der München Klinik gGmbH (MüK). Dieser Vertrag wurde Anfang 2023 erneuert; er beinhaltet erstmals neben einer reinen Ausleihtätigkeit auch inhaltliche Vereinbarungen: etwa Angebote, Literatur und Medien für Langzeitpatient✶innen zu vermitteln oder – in Kliniken mit entsprechender technischer Ausstattung – die digitalen Angebote der Münchner Stadtbibliothek verfügbar zu machen.
 
                Da in allen Krankenhäusern, mit denen die Münchner Stadtbibliothek kooperiert, derzeit große Baumaßnahmen und Veränderungsprozesse laufen, sind noch nicht alle Neuerungen aus dem Kooperationsvertrag sichtbar umgesetzt.
 
                Aus den Bibliotheksräumen (siehe Abb. 1) in mindestens drei von fünf Krankenhäusern muss die Münchner Stadtbibliothek in absehbarer Zeit ausziehen. Sie werden dringend für klinikinterne Zwecke benötigt. In einem dieser Häuser bahnt sich eine offene Lösung in der Eingangshalle an. In einem anderen Krankenhaus werden wir im Gebäude-Inneren nicht mehr unterkommen können; Bibliotheksangebote sind aber trotzdem gewünscht. Die MüK und die Münchner Stadtbibliothek suchen gemeinsam nach kreativen Nutzungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und Patient✶innen außerhalb des Klinikgebäudes.
 
                
                  [image: Ein heller Raum mit Regalen, die je vier Regalböden haben und einem Beratungsplatz sowie einer Couch. Die Regale und die einzelnen Fächer sind in großer Schrift auf roten Tafeln beschriftet.]
                    Abb. 1: Krankenhausbibliothek Thalkirchner Straße (Foto: Eva Jünger / Münchner Stadtbibliothek).

                 
                Konzeptionell wird daran gearbeitet, wie eine Krankenhausbibliothek von personengestützter Ausleihe auf Selbstverbuchung umgestellt werden kann. Das beinhaltet die Frage, wie man die Vorteile der „Allzeit-Verfügbarkeit“ von Bibliotheksangebot auch sinnvoll für Menschen mit Beeinträchtigungen anbieten kann: Wie können Personen mit einem Infusionsständer, ein✶e Kund✶in im Rollstuhl oder eine sehbehinderte Person die Krankenhausbibliothek selbstständig nutzen? Wieviel Servicezeiten vor Ort sind nötig? Die Barriere „eingeschränkte Öffnungszeiten“ abzubauen bedeutet, andere Barrieren aufzubauen: Wie organisieren wir Services für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, wenn gerade kein Bibliothekspersonal vor Ort ist?
 
                Eine weitere Frage, die zu beantworten ist: Was haben wir aus der Pandemie für den direkten Kontakt zu vulnerablen Gruppen gelernt? Die Krankenhausbibliotheken waren nicht nur von den allgemeinen Bibliotheksschließungen betroffen, sondern noch deutlich länger sehr stark eingeschränkt; sie durften länger nicht öffnen, als andere Bibliotheken. Später gab es Zugangskontrollen und Symptom-Tagebücher für die Mitarbeitenden. Die Bibliotheksmitarbeiter✶innen unterlagen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das Betretungsverbot für die Stationen, um bettlägerige Patienten zu versorgen, wurde erst nach etwa zwei Jahren wieder aufgehoben.
 
                All diesen strukturellen Herausforderungen müssen wir uns in den nächsten Jahren stellen und neue Angebote und Abläufe entwickeln. Ziel muss sein, auch mit knappem Personal, unter schwierigen räumlichen Bedingungen oder in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie Bibliotheksservices für Patient✶innen und Klinikpersonal zu ermöglichen.
 
               
              
                Der Mobile Mediendienst
 
                Ein zweites Standbein der Sozialen Bibliotheksarbeit in München entwickelte sich in den 1970er Jahren. Die Stadtbibliothek orientierte sich 1978 am skandinavischen Vorbild der „Bibliothek für alle“ und beantragte beim Stadtrat die Einrichtung eines aufsuchenden Dienstes. 1979 beschloss dieser die probeweise Einführung eines Mobilen Bücherhausdienstes. Noch eng begrenzt auf nur zwei Stadtteile, wurde der Service von 15 Bürger✶innen genutzt, doch die Nachfrage stieg schnell.
 
                Bereits im Folgejahr verstetigte der Kulturausschuss das Angebot und erweiterte den Service auf das ganze Stadtgebiet. Bereits nach einem Jahr hatte sich die Zahl der Nutzenden verzehnfacht. Der Dienst wurde als festes Angebot etabliert und mit einem eigenen Fahrzeug und eigenen Personalstellen ausgestattet. Später wurde der Bücherhausdienst immer weiter aufgestockt.
 
                Seit Beginn der 2020er Jahre fahren täglich zwei Lieferfahrzeuge durch die Stadt; fünf bibliothekarische Fachkräfte betreuen ca. 1 000 Leser✶innen. Der Bücherhausdienst heißt nun Mobiler Mediendienst. Die Auswahl der Medien wird bestückt durch das eigene, auf die Interessen der Zielgruppe abgestimmte Magazin und durch die Bestände der Stadtteilbibliotheken und der Zentralbibliothek.
 
                Lange Zeit sah der Service so aus, dass alle sechs Wochen individuelle Pakete nach den jeweiligen persönlichen Interessen zusammengestellt oder Titelvorschläge eingepackt wurden. Ein Fahrer und ein✶e Bibliothekar✶in besuchten die Leser✶innen persönlich, brachten die gewünschten Titel mit oder stellten vor, was für sie ausgesucht wurde. Oft geschah das bei einer Tasse Kaffee im Wohnzimmer der Leser✶innen.
 
                Damit erfüllte der Mobile Mediendienst noch eine weitere immens wichtige Aufgabe: Da die Kund✶innen das Haus nicht mehr selbstständig verlassen können, war der Besuch durch die Mitarbeitenden der Münchner Stadtbibliothek ein Highlight, bot Abwechslung und Gespräche. Wir versuchten, neben dem Bücherpaket auch immer einen Moment Zeit und ein offenes Ohr mitzubringen. Nicht selten wurden wir um kleine Gefälligkeiten gebeten, etwa auf dem Rückweg noch eben einen Brief im Kasten einzuwerfen oder ähnliches.
 
                Vor der Pandemie wurde praktisch jede✶r Kund✶in auf jeder Tour persönlich aufgesucht. Die mitgebrachte Auswahl wurde vorgestellt und diskutiert. Dann bremste auch hier die Pandemie den Service aus. Von einem Tag auf den anderen durften unsere Mitarbeitenden weder Senioren- und Pflegeheime noch Privatwohnungen betreten. Für so manchen war das schwer zu verstehen. Es waren viele tröstende Telefonate zu führen. In der Zeit haben sowohl Mitarbeitende wie Kund✶innen eine Menge dazugelernt.
 
                Auch hat unsere durchschnittlich ältere Kundschaft an Digitalkompetenzen hinzugewonnen. Eine Recherche im OPAC oder online ist für manche✶n nun keine Hürde mehr. Dadurch erhalten wir zum Teil wesentlich konkretere Titelwünsche. Andere „konfektionieren“ ihre Lieferung weitgehend selbst. Ein Großteil der Kund✶innen ist auf diese Weise selbstständiger geworden. Dennoch wünschen sich viele wieder den regelmäßigen Besuch und das Gespräch zurück. Denn auch wenn mehr Leser✶innen jetzt in der Lage sind, sich ihre Medienauswahl selbst zusammenzustellen, sind sie aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität oft einsam.
 
                Flächendeckende Besuche bei allen Interessierten werden wir nicht mehr aufnehmen können. Erstens fehlt dafür inzwischen die Zeit. Durch den Umzug des Büros und des Magazins an den Stadtrand von München sind die Wege weiter geworden, und die Zahl der Kund✶innen hat zugenommen. Zweitens sind manche unserer Kund✶innen auch vorsichtiger geworden und möchten keinen direkten Besuch mehr in ihren Privaträumen. Der Austausch von Ausleihe und Rückgabe findet nun häufig an der Wohnungstür statt.
 
                In manchen Seniorenheimen werden noch die Zimmer der Bewohner✶innen aufgesucht. In einigen Fällen bedienen wir die Kund✶innen aber auch über eine sogenannte Raum- oder Empfangsausleihe. Manche Einrichtungen verfügen sogar über eigene Bibliotheksräume – in denen hauptsächlich Schenkungen zur Verfügung stehen. Wenn das Medienmobil vorbeikommt, wird dort ein Büchertisch aufgebaut und es werden die individuell für Leser✶innen vorbereiteten Pakete ausgegeben. Zur Verfügung steht aber auch eine kleine Auswahl, in der die Bewohner✶innen stöbern können. So können wir noch ein Mindestmaß an Selbstbestimmung für Menschen aufrechterhalten, die für den Besuch der nächstgelegenen Stadtteilbibliothek nicht mobil genug sind. Ausführliche Beratungen finden darüber hinaus inzwischen hauptsächlich telefonisch oder per Mail statt.
 
                Da viele Kund✶innen nicht nur in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sondern häufig auch nicht über große Finanzmittel verfügen, ist die Ausleihe beim Medienmobil kostenlos. Die Nutzer✶innen sind von den Jahresgebühren befreit. Mahn- und Säumnisgebühren fallen praktisch nicht an, da Ausleihe und Rückgabe durch die Mitarbeitenden des Medienmobils gesteuert werden. Fristen können also nicht versäumt werden.
 
                Höher ist allerdings die Verlustrate. Immer wieder gehen in Krankenhäusern und Heimen Medien verloren, die irgendwo im Haus abgelegt wurden und dann nicht mehr zum / zur ursprünglichen Entleiher✶in zurückfinden. In Krankenhäusern ist es oft schwierig, Medien zu Patient✶innen zurückzuverfolgen, die längst entlassen wurden. Beim Medienmobil (siehe Abb. 2) kommt es vor, dass Medien von verstorbenen Kund✶innen bei den Angehörigen erfragt werden müssen. Für dieses oft schwierige Unterfangen ist viel Fingerspitzengefühl nötig, da bei einem Todesfall entliehene Bibliotheksmedien nicht die höchste Priorität haben – verständlicherweise.
 
                
                  [image: Das Medienmobil in einer Ansicht von hinten. Dort steht ein Mitarbeiter, er hält eine Sackkarre auf der mehrere Bücherkisten gelagert sind.]
                    Abb. 2: Das Medienmobil und seine Ladung (Foto: Münchner Stadtbibliothek).

                 
                Im Magazin des Medienmobils werden nach wie vor jene Bestände verwaltet, die für die besondere Zielgruppe von Bedeutung sind, etwa Bildbände. Denn: Für einige Leser✶innen ist das Lesen langer Textpassagen zu anstrengend, weil Sehkraft oder Konzentrationsfähigkeit nachgelassen haben. Über die Beschäftigung mit Bildbänden können sie sich dennoch einem Thema annähern. Im eigenen Magazin werden auch andere Interessenschwerpunkte gesetzt: z. B. Heimatromane, Großdruck oder Hörbücher.
 
                Auch wird der Bestand an aktueller Belletristik gepflegt, um das Gesamtsystem der Münchner Stadtbibliothek nicht unnötig mit den verlängerten Leihfristen des Medienmobils zu belasten und um lange Wartezeiten der Kund✶innen auf Vorbestellungen zu vermeiden. Zugleich wird das eigene Magazin aber durch den Zugriff auf die ca. 2,15 Millionen Medien der Stadtbibliothek ergänzt.
 
                Das Angebot des Medienmobils wurde 2023 mit zwei großen neuen Bestandsprojekten erweitert: Großdrucke des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen und Medienkisten. Diese werden hier im Folgenden kurz vorgestellt.
 
                
                  Großdrucke des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen (dzb lesen)
 
                  Das Medienmobil stellt über einen Leihverkehr Großdrucke des dzb lesen Kund✶innen mit Seh- und Leseeinschränkungen zur Ausleihe zur Verfügung. Basis für diese Zusammenarbeit ist der Marrakesch-Vertrag: Über 90 Prozent aller veröffentlichten Bücher stehen blinden und sehbehinderten Leser✶innen nicht zur Verfügung. Der Marrakesch-Vertrag erlaubt es über 70 Staaten der Welt, Werke in barrierefreien Formaten grenzüberschreitend auszutauschen. Seit dem 1. Januar 2019 gilt der Marrakesch-Vertrag auch in Deutschland und der Europäischen Union.1
 
                  Für diese Möglichkeit wird § 45c des Urheberrechtsgesetzes genutzt:
 
                   
                     
                      	 
                        Befugte Stellen dürfen veröffentlichte Sprachwerke, die als Text oder im Audioformat vorliegen, sowie grafische Aufzeichnungen von Werken der Musik vervielfältigen, um sie ausschließlich für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung in ein barrierefreies Format umzuwandeln. § 45b Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

 
                      	 
                        Befugte Stellen dürfen nach Absatz 1 hergestellte Vervielfältigungsstücke an Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung oder andere befugte Stellen verleihen, verbreiten sowie für die öffentliche Zugänglichmachung oder die sonstige öffentliche Wiedergabe benutzen.

 
                      	 
                        Befugte Stellen sind Einrichtungen, die in gemeinnütziger Weise Bildungsangebote oder barrierefreien Lese- und Informationszugang für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung zur Verfügung stellen.

 
                      	 
                        Für Nutzungen nach den Absätzen 1 und 2 hat der Urheber Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung. Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.

 
                      	 
                        Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates in Bezug auf befugte Stellen Folgendes zu regeln: 

                         
                          	 
                            deren Pflichten im Zusammenhang mit den Nutzungen nach den Absätzen 1 und 2,

 
                          	 
                            deren Pflicht zur Anzeige als befugte Stelle beim Deutschen Patent- und Markenamt,

 
                          	 
                            die Aufsicht des Deutschen Patent- und Markenamts über die Einhaltung der Pflichten nach Nummer 1 nach Maßgabe des § 85 Absatz 1 und 3 sowie des § 89 des Verwertungsgesellschaftengesetzes. (Urheberrechtsgesetz)

 
                        

 
                    
 
                  
 
                  Aktuell funktioniert das nur für die Leser✶innen des Medienmobils, soll aber längerfristig allen Kund✶innen der Münchner Stadtbibliothek mit anerkannten Einschränkungen zugutekommen.
 
                 
                
                  Medienkisten: Therapiepakete
 
                   
                    Verschiedene Themen, die besonders durch die Therapeut✶innen in den Seniorenheimen nachgefragt werden, bieten wir seit 2023 als Medienkisten an. Dazu gehören die Themen Senioren allgemein, Frühling, Sommer, Herbst, Fasching, Ostern, Oktoberfest, Weihnachten und ein Spielepaket.
 
                  
 
                  Therapeut✶innen nutzen diese Kisten für Gruppen- oder Einzeltherapien zur Aktivierung und Mobilisierung unter anderem in der Arbeit mit Demenzkranken. Eine Kiste besteht aus 10 bis 20 Titeln; je nach Thema beinhaltet eine Kiste etwa auch Vorlese-, Bastel- oder Kochbücher, Bildbände, Filme, Musik, Hörbücher oder Spiele.
 
                 
               
              
                Digitale Angebote
 
                Die Pandemie hat der Erweiterung der digitalen Kompetenzen auch bei unseren hauptsächlich älteren Kund✶innen enormen Vorschub geleistet. Darüber hinaus bringt die Zielgruppe aber von Haus aus eine höhere Affinität zur Nutzung digitaler Angebote mit, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
 
                Dieser Entwicklung kommt der Mobile Mediendienst entgegen, in dem die Mitarbeiter✶innen aktiv Vermittlungsarbeit leisten. Die Hürden, die dabei genommen werden müssen, sind: „Verfügt das Senioren- / Pflegeheim über ein WLAN?“ – das ist durchaus noch relativ selten der Fall – und: „Wie gut ist die technische Ausstattung der Kund✶innen?“ – das ist oft nicht abhängig von Affinität zu Technik, sondern von den finanziellen Mitteln, die den Senior✶innen zur Verfügung stehen. Nach dem „digital gap“, der die Generationen in ihrer Befähigung im Umgang mit digitalen Anwendungen getrennt hat, sehen wir vermehrt eine Spaltung in wohlhabend und weniger wohlhabend.
 
                Oft ist dann der Einstieg in die Nutzung digitaler Medien eine Präsentation der Onleihe durch das Team des Medienmobils. Für viele ist es eine große Hilfe, nun wieder selbstständig vor allem Hörbücher ausleihen zu können. Für das Ausleihen von E-Books fehlt oft das Sehvermögen.
 
                Manche betagte Kund✶innen entdecken aber auch die Vielfalt der Möglichkeiten für sich und lassen sich den tieferen Einstieg zum Beispiel in die Naxos Music Library erklären. Nun kann der leidenschaftliche Klavierspieler im Seniorenheim sich immer wieder das Stück anhören, das er gerade übt, um zu wissen, wie es klingen soll, oder eine Seniorin kann ihre Lieblingsklassiker genießen.
 
               
              
                Fazit
 
                Die Soziale Bibliotheksarbeit in München hat in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht und steht nun vor neuen Aufgaben. Wir müssen mit den veränderten Rahmenbedingungen in den Krankenhäusern umgehen und die personellen und räumlichen Herausforderungen berücksichtigen.
 
                Bedarfe für die Zukunft sehen wir vor allem beim Mobilen Mediendienst nicht mehr ausschließlich in der Betreuung von Senior✶innen, sondern wir wollen hier neue Zielgruppen in Angriff nehmen und z. B. auf Förderschulen oder andere inklusive Einrichtungen zugehen. Unsere Kund✶innen werden vielfältiger und jünger werden, denn Immobilität ist nicht nur eine Frage des Alters.
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                Literatur und Quellen
 
                Stadtbibliothek München: www.muenchner-stadtbibliothek.de (20.05.2024) 
 
                Marrakesch-Vertrag: https://www.dbsv.org/vertrag-von-marrakesch.html (20.05.2024) 
 
                Urheberrechtsgesetz, §&nbsp;45b Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung (UrhG §&nbsp;45 b). https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__45b.html (20.05.2024) 
 
               
            
 
            
              Notes

              1
                Marrakesch-Vertrag: https://www.dbsv.org/vertrag-von-marrakesch.html (23.03.2024).

              
            
           
           
             
              So kommen Bücher nach Hause – Individuell und inklusiv
 
            

             
              Christiane Felsmann 
              
 
              Marika Schwer 
              
 
            
 
             
              An den Städtischen Bibliotheken Dresden gibt es bereits seit 1996 den Bücherhausdienst. Freiwillige, engagierte und lesebegeisterte Bürger✶innen besuchen mit Medien bestückt ältere oder kranke Personen und Menschen mit Behinderung zu Hause. Im Gepäck haben sie noch einiges mehr. So gelingt Bibliothek auch außerhalb der Bibliothek. Marika Schwer, die Leiterin der Mobilen Bibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden, ist die Koordinatorin des Services. Im Interview von Christiane Felsmann mit ihr fragen wir, wie es gelingen kann, Menschen für diese Aufgabe zu gewinnen und wie erfolgreich dieser Dienst wirklich ist.
 
              Christine Felsmann: Was ist der Ehrenamtliche Bücherhausdienst?
 
              Marika Schwer: Wir arbeiten nach dem Prinzip der aufsuchenden Bibliotheksarbeit für hausgebundene Menschen. Es geht also um Menschen, die das Haus nicht verlassen können, das sind ältere Menschen, das sind behinderte Personen, aber auch Senior✶innen oder Hochbetagte. Wir wollen mit dem Service ermöglichen, dass sie alle Zugriff auf unsere Bibliotheksangebote haben. Das machen wir, indem wir sie zu Hause in ihren eigenen vier Wänden besuchen. Unser Ansatz ist die kulturelle Teilhabe und der Wunsch, dass alle am sozialen und kulturellen Leben partizipieren.
 
              Vor 2012 haben Mitarbeiter✶innen der Städtischen Bibliotheken diese Aufgabe übernommen. Mitarbeitende sind zu verschiedenen Leser✶innen nach Hause gefahren. Mit dem jetzt ehrenamtlich unterstützten Bücherhausdienst, erreichen wir weit mehr Personen. Zwischen den ungefähr 90 Bücherbot✶innen und den Leser✶innen entsteht bei den Besuchen oft eine sehr persönliche Beziehung. Der eher technische Vorgang von Ausleihe und Rückgabe von Büchern und Medien wandelt sich im Laufe der Zeit; man lernt sich kennen, sieht sich regelmäßig und tauscht sich u. a. über Literatur aus. Auch das Vorlesen kann zur Aufgabe im Bücherhausdienst werden. Zu den bevorzugten Formaten gehören übrigens Bücher im Großdruck sowie Hörbücher, vor allem, wenn das Lesen mit den Augen nicht mehr gut funktioniert.
 
              Viele Leser✶innen empfinden sich bei den Besuchen als Gastgeber✶in, Bücherbot✶innen werden dann bereits mit einer Tasse Kaffee erwartet. Die soziale Komponente spielt beim Bücherhausdienst also eine besondere Rolle. Daher haben wir durchaus hohe Ansprüche bei der Auswahl der Bücherbot✶innen und darauf, ob „die Chemie stimmt“.
 
              C. Felsmann: Wie wird man Teil des Ehrenamtlichen Bücherhausdienstes?
 
              M. Schwer: Zuallererst steht die Information über den Service, um Interessierte zu erreichen. Wir bewerben das Ehrenamt auf der Website der Städtischen Bibliotheken wie auch auf der der Dresdner Bürgerstiftung. Die Bürgerstiftung unterstützt mit ihrer großen Erfahrung auf dem Gebiet die Ehrenamtsprojekte der Städtischen Bibliotheken. Dort gibt es viele weitere Angebote, dort melden sich Interessierte für Ehrenämter im Allgemeinen.
 
              Zeitweise bewerben wir unseren Service für Ehrenämtler✶innen nur wenig, da wir immer wieder eine Warteliste für Personen haben, die gern Bücherbot✶in werden möchten, für die es aber aktuell keine Leser✶innen gibt. Attraktiv ist die Aufgabe als Bücherbot✶in auch deshalb, weil sie sich sehr schön mit den eigenen Interessen verbinden lässt. Wenn man ohnehin gern liest und die Bibliothek aufsucht, warum nicht den eigenen Weg in die Bibliothek mit einem Botengang für Personen verknüpfen, die das selbst nicht erledigen können? Ist das Interesse da, kommt es für mich darauf an, die passende Leserin oder den passenden Leser zu finden, Menschen zusammenzubringen, die ähnliche bis gleiche Leseinteressen haben. Von den Bücherbot✶innen erwarten wir empathische Fähigkeiten. Sie müssen auf ihr Gegenüber eingehen und sich in die individuellen Lesegewohnheiten einfühlen können.
 
              Nachdem die genannten Fähigkeiten in persönlichen Gesprächen geprüft und ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt wurde, erhalten die künftigen Bücherbot✶innen einen schriftlichen Vertrag mit den Städtischen Bibliotheken. Dadurch sind sie z. B. auf dem Weg zu den Leser✶innen abgesichert. Alle Schritte im Vorfeld dienen auch dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses gegenüber den Leser✶innen. Wir bemühen uns, die Einstiegshürden niedrig zu halten, aber der beschriebene Aufwand ist unverzichtbar. Schließlich gehen die zuvor fremden Personen in der Regel alle vier Wochen zu den Menschen nach Hause.
 
              C. Felsmann: Wie kommen die Leser✶innen daheim an die Bücherbot✶innen?
 
              M. Schwer: Die Zufriedenheitsrate bei unseren Leser✶innen, die bereits durch unseren Ehrenamtlichen Bücherhausdienst erreicht werden, ist sehr hoch. Bei unseren Feedback-Gesprächen erleben wir fast immer glückliche Menschen. Oft hören wir von den Leser✶innen: „Ach, hätte ich das nur schon eher gewusst!“
 
              Aber potenzielle Interessenten mit dem Angebot zu erreichen, dieser Punkt gestaltet sich meist besonders schwierig, da ihr Zugang zu unseren verfügbaren Informationsmedien meist sehr eingeschränkt ist. Der Kontakt kann häufig nur über Familie, Freunde oder Bekannte hergestellt werden. Wir schaffen es längst nicht alle zu erreichen, die Interesse hätten. Wir legen die Information in den Bibliotheken aus und berichten darüber z B. im „Amtsblatt“. Ich erlebe immer wieder, wie dankbar die Leute sind und wie überrascht, dass es so einen Service gibt.
 
              Voraussetzung für die Beteiligung ist, dass die Leser✶innen einen eigenen Bibliotheksausweis bei den Städtischen Bibliotheken in Dresden haben. Die Jahresgebühr beträgt insgesamt 15 Euro. Es fallen anschließend – egal ob für Vorbestellungen oder Verspätungen – keine weiteren Gebühren an. Die Bücherbot✶innen nutzen den Bibliotheksausweis der Leser✶innen, um Auswahl, Ausleihe und Rückgabe zu übernehmen. Es ist mit diesem Ausweis auch möglich, Bücher aus anderen Zweigstellen zu bestellen und so Zugriff auf den Gesamtmedienbestand der Städtischen Bibliotheken zu erhalten. Da hausgebundene Nutzer✶innen häufiger als andere krankheitsbedingt die ausgeliehenen Medien nicht nutzen können, verzichten wir beim Bücherhausdienst generell auf Säumnis- und Mahngebühren. Das nimmt auch den Ehrenamtlichen ein wenig den Termindruck. Wir haben bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht, diese Vorteile werden keineswegs ausgenutzt.
 
              Es ist schön zu beobachten, dass die „Pärchen“ sich im Laufe der Zeit gemeinsam entwickeln. Manche sind für eine sehr lange Zeit füreinander da, andere Kontakte halten nur ein paar Wochen. Es kommt durchaus vor, dass die Arbeit der Bücherbot✶innen ganz schnell vorbei ist. Die Menschen, die den Bücherhausdienst nutzen, sind nicht selten schwerkrank und manchmal auch auf ihrem letzten Weg. Menschen im Hospiz belgleiten wir, indem wir dort aktiv vorlesen.
 
              Wichtig ist uns, dass die Leser✶innen bei der Auswahl der Bücher und Medien so autonom wie möglich bleiben, dass es ihre geäußerten oder erfühlten Wünsche sind, die die Ehrenamtlichen bei der Ausleihe für sie in der Bibliothek berücksichtigen. Schließlich geht es um Teilhabe, nicht um Versorgung.
 
              C. Felsmann: Wie organisieren Sie die Ehrenamtler✶innen?
 
              M. Schwer: Von Beginn an versuchen wir, den Aufsuchenden jeweils Leser✶innen im eigenen Stadtviertel oder auf dem Weg zur Bibliothek zu vermitteln, sodass die Wege kurz bleiben. Sobald wir eine denkbare Zusammenstellung gefunden haben, besuche ich mit der / dem zukünftigen Bücherbotinn✶en gemeinsam die ausgesuchte Leser✶innen zu Hause. So finden wir zusammen heraus, ob die Kombination funktionieren kann. Zudem bauen wir auf diese Weise schon erste Hemmschwellen ab. Durch die hauptamtlich organisierte Koordination begleiten wir alle Ehrenamtlichen direkt und nah. Das ist an dieser Stelle unbedingt notwendig und wichtig. Wir wollen sichergehen, dass die menschlichen wie die literarischen Interessen miteinander harmonieren. Das ist die Grundlage für eine erfolgreiche Kombination. Unsere ehrenamtlichen Bot✶innen sind übrigens von der Jahresgebühr befreit, dies ist sozusagen unser Zeichen der Wertschätzung. Sobald man Bücherbot✶in ist, können unterschiedliche Veranstaltungen und Weiterbildungen der Städtischen Bibliotheken Dresden besucht werden, hierzu gibt es quartalsweise Informationen und Angebote. Dazu gehört u. a. der Lesekreis; wir treffen uns hierzu einmal im Monat. Bücherbot✶innen können Bücher vorstellen, die ihnen selbst gefallen haben oder die für die Zielgruppe besonders zu empfehlen sind.
 
              Oft ist es auch so, dass die Leser✶innen den Bücherbot✶innen Titel empfehlen, letztlich ist es ein Geben und Nehmen. Selbstverständlich bieten wir auch Weiterbildungen an zu neuen Titeln auf dem Buchmarkt oder der Bibliothek. Wir gehen zudem regelmäßig mit den Ehrenamtlichen in eine Buchhandlung und lassen uns neue Medien vorstellen, die nicht unbedingt auf den Bestsellerlisten stehen. Einmal im Jahr treffen wir uns hier zum Bücherfest, dabei dürfen alle beherzt in den Regalen stöbern und sich austauschen. Zum Kennenlernen und Dank für die gute Zusammenarbeit veranstalten wir auch immer ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier. Darüber hinaus fahren wir gemeinsam zur Leipziger Buchmesse.
 
              C. Felsmann: Sie haben neben dem Bücherhausdienst auch Angebote für Senioren­heime entwickelt. Was genau bieten Sie hier an?
 
              M. Schwer: Aufgrund vielfältiger Anfragen suchen wir mit den Ehrenamtlichen seit etwa zwei Jahren auch Seniorenheime auf, um vor Ort vorzulesen. Derzeit sind wir bereits in 24 Einrichtungen aktiv. Die Nachfrage von anderen Einrichtungen ist weiterhin groß.
 
              Das Vorlesen in Heimen für Einzelpersonen zu organisieren war bisher zu aufwändig. Daher haben wir mit einer Abfrage bei den Heimen und der offenen Alterspflege ermittelt, wie das Interesse für einen derartigen Service ist. Das Ergebnis war überwältigend. Ein neues Ehrenamt hätte entstehen können. Anfangs haben tatsächlich die Bücherbot✶innen zusätzlich diese Aufgabe übernommen. Mittlerweile gibt es einige Engagierte, die ausschließlich das Vorlesen übernehmen. Dies erfolgt zum einen in der offenen Alterspflege, wie der Caritas. Hier treffen wir auf interessierte Menschen, die recht fit sind, sodass wir auch schon mal einen ganzen Roman vorstellen.
 
              Eine große Herausforderung in den Heimen stellt die große Anzahl Demenzerkrankter Menschen dar. Das Vorlesen für sie erfordert zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Deshalb haben wir bereits Weiterbildungen zum Thema veranstaltet, z. B. eine mit einer ausgebildeten Demenz-Märchen-Erzählerin. Mit ihr sowie einer professionellen Sprecherin übten wir Lesen und erhielten Tipps, bspw. wie man reagieren kann, wenn das Gefühl aufkommt, gegen eine Wand zu lesen. Ziel der Weiterbildungen ist es auch, das Vorlesen stetig qualitativ auszubauen.
 
              Alle sechs Wochen treffen sich Vorleser✶innen, um sich auszutauschen und Empfehlungen zu teilen. Es ist mittlerweile eine ganz besondere und engagierte Gruppe, die sich für diese Aufgabe zusammengefunden hat. Ich bin sehr stolz darauf. Im Übrigen haben die hier Engagierten mehr Zeit, sich für die Aufgabe zu entscheiden. Erst wenn sie diese umfassend kennen und sich dann dafür entscheiden, werden die Ehrenamtsverträge abgeschlossen. Das Vorlesen in den Heimen ist insgesamt aufwändiger als die Aufgabe der klassischen Bücherbot✶innen.
 
              Zusätzlich bedienen wir im Augenblick 14 Seniorenheime regelmäßig mit Büchertischen.1 Zwei hauptamtliche Mitarbeiter✶innen der Städtischen Bibliotheken übernehmen diese Dienstleistung. In Abständen von ca. sechs Wochen fahren sie in die ­beteiligten Einrichtungen. Die Termine werden ein ganzes Jahr voraus vergeben, sodass sie für alle planbar und einzurichten sind.
 
              Dank des Einsatzes von Fördergeldern konnten wir vor ca. eineinhalb Jahren mit dem MotionComposer2 ein neues Gerät für die Städtischen Bibliotheken kaufen.3 Es handelt sich hierbei um ein sehr sensibles Gerät, mit dem man durch Bewegung Musik erzeugen kann. Gerade Menschen mit Demenz machen mit ihm wunderbare Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Wir nutzen das Gerät auch für Menschen im Rollstuhl, denn es kann so eingestellt werden, dass es auch auf Augenbewegungen reagiert.
 
              Außer zu Seniorenheimen suchen wir auch den Kontakt zu Krankenhäusern. Die enge Zusammenarbeit mit der Geriatrie-Station des St. Joseph-Stifts z. B. hilft uns, neue Leser✶innen für den Bücherhausdienst zu gewinnen. Wir hinterlegen regelmäßig einen Stapel Flyer für all die, die wieder nach Hause kommen.
 
              Und dann geht die Arbeit wieder von vorne los: Wir suchen eine geeignete Kombination von Menschen, um für möglichst lange Zeit ein gut funktionierendes Team im Ehrenamtlichen Bücherhausdienst zu organisieren …
 
              
                Beteiligte
 
                Marika Schwer ist Diplom-Bibliothekarin, organisiert seit vielen Jahren den Ehrenamtlichen Bücherhausdienst und hat im Sommer 2023 die Leitung der Mobilen Bibliothek übernommen, zu der neben dem Bücherhausdienst die Fahrbibliothek und die Ausleihstellen der Städtischen Bibliotheken gehören. Sie hat in den Städtischen Bibliotheken Dresden unter anderem das Format „Vorlesen für Senioren und Seniorinnen“ entwickelt und ist ständig auf der Suche nach neuen ansprechenden und interaktiven Veranstaltungsangeboten.
 
                Christiane Felsmann hat das Interview geführt, dokumentiert und den Beitrag verfasst.
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                  Lippmann, Christine / Schwer, Marika (2024): „Wer Inklusion will, findet einen Weg“. Die Städtischen Bibliotheken Dresden suchen immer wieder nach neuen inklusiven Angeboten – ein Beitrag über neue Formate und gewonnene Erfahrungen. In: BuB – Forum Bibliothek und Information 76 (02-03), S. 120 ff. https://www.b-u-b.de/detail/inklusion-staedtische-bibliotheken-dresden (02.06.2024) 
 
                  Städtische Bibliotheken Dresden, Bürgerschaftliches Engagement: https://www.bibo-dresden.de/de/ueber-uns/buergerschaftliches-engagement.php (25.05.2024)  
 
                 
               
            
 
            
              Notes

              1
                „Im Jahr 2022 konnten knapp 1.400 Einzelbesuche an den Büchertischen verzeichnet werden.“ (Lippmann / Schwer 2024, 120).

              
              2
                MotionComposer – Ein Gerät für Menschen mit allen Fähigkeiten: https://www.motioncomposer.de (25.05.2024).

              
              3
                Mehr zum Einsatz des Gerätes in den Städtischen Bibliotheken Dresden: Lippmann / Schwer 2024.

              
            
           
           
             
              Bibliotheksarbeit für Demenzerkrankte und deren Umfeld
 
            

             
              Dagmar Dolch 
              
 
            
 
             
              Kann man für Menschen, die an einer der vielen Demenzerkrankungen leiden, tatsächlich Bibliotheksarbeit leisten? Geht dies auch ohne aufsuchende Bibliotheksarbeit? Die Stadtbibliothek Heilbronn unterstützt seit 2014 Erkrankte, pflegende Angehörige sowie Ehrenamtliche und Pflegepersonal in Einrichtungen mit einem speziell zusammengestellten Bestand.
 
              
                Was ist Demenz? Wen trifft sie und wie häufig tritt sie auf?
 
                Als Demenz wird ein Abbau und Verlust kognitiver Fähigkeiten bezeichnet (WHO 2021). Dies ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Vielzahl von Symptomen, die starke Auswirkung auf das tägliche Leben haben. Ursache hierfür können verschiedene Demenz-Erkrankungen sein. Hierbei ist die Hirnfunktion eingeschränkt. Alzheimer ist neben vielen weiteren Erkrankungen bei der großen Mehrheit der Betroffenen Ursache. Demenzerkrankungen können in jedem Alter auftreten, das Risiko steigt jedoch mit höherem Alter. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Demenz­erkrankungen sind zum aktuellen Zeitpunkt irreversibel und die Lebenserwartung von erkrankten Personen liegt niedriger als von nicht erkrankten. Studien berichten von mittleren Krankheitsdauern zwischen 3,3 und 11,7 Jahren. Eine Demenz verläuft jedoch bei jeder erkrankten Person individuell.
 
                Geschätzt lebten in Deutschland zum Ende des Jahres 2021 rund 1,8 Mio. Menschen mit Demenz. Die Geschlechterverteilung lag bei 1,2 Mio. Frauen gegenüber 0,6 Mio. Männern. Ca. 1,7 Mio. Personen davon waren 65 Jahre oder älter. Forscher✶innen nehmen an, dass 2050 in Deutschland 2,4 bis 2,8 Mio. Menschen im Alter über 65 Jahren an Demenz erkrankt sein werden. Dies ist stark abhängig vom demographischen Wandel (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. 2022).
 
               
              
                Auswirkungen von Alzheimer allgemein auf die Bibliotheks- und Mediennutzung
 
                Da Alzheimer die häufigste Ursache ist, zeige ich daran beispielhaft (s. Tab. 1), welche Stufen eine Demenz haben kann und welchen Einfluss dies auf die Nutzung der Bibliothek und ihrer Angebote hat.
 
                
                  
                    Tab. 1:Stufen der Demenz.

                  

                          
                        	Stufe1 
                        	Bibliothek 
                        	Besonderer Bedarf/Angebot 
   
                        	1 Keine Beeinträchtigungen 
                        	Normale Nutzung 
                        	 
  
                        	2 Sehr leicht gemindertes Wahrnehmungsvermögen (Person hat selbst den Eindruck, Gedächtnislücken zu haben oder vergesslich zu sein. Bei Untersuchungen können keine Demenz-Symptome erkannt werden.) 
                        	Person verhält sich unauffällig 
                        	Eventuell Bedarf an gedächtnisfördernden Medien oder seltener an ersten Demenzratgebern 
  
                        	3 Leicht gemindertes Wahrnehmungsvermögen (frühes Stadium von Alzheimer, kann bei einigen aber nicht bei allen Personen diagnostiziert werden): 
                          
                            	 
                              Probleme bei Wortwahl oder Namen


                            	 
                              Große Schwierigkeiten bei Ausführung von Aufgaben im sozialen oder Arbeitsumfeld


                            	 
                              Vergessen von Inhalten, die gerade gelesen wurden


                            	 
                              Verlust oder Verlegen von wertvollen Gegenständen


                            	 
                              Zunehmende Schwierigkeiten bei Planung oder Organisation


                          
 
                        	Lesen längerer Texte fällt schon schwer, Lektüreauswahl umso schwerer.
Beginn der Ausleihe durch (begleitende) betreuende Personen. 
                        	Eventuell können Texte in Großdruck oder Einfacher Sprache sinnvoll sein. Suche nach kurzen Texten kann von Bibliothekspersonal unterstützt werden. (Bekannte) Gedichte oder Vorlesetexte, eventuell auch Hörbücher können noch nützlich sein.
Bedarf an Ratgeberliteratur zur Erkrankung und zu Pflege durch betreuende Personen im Umfeld des Patienten rückt in den Vordergrund. 
  
                        	4 Mäßig gemindertes Wahrnehmungsvermögen 
                          
                            	 
                              Vergessen von kurz zurückliegenden Ereignissen


                            	 
                              Herausfordernde Rechenaufgaben, rückwärts zählen sind nicht möglich


                            	 
                              Größere Schwierigkeiten bei Durchführung komplexer Aufgaben wie Planung eines Essens für Gäste, Rechnungen zahlen, Finanzen verwalten


                            	 
                              Vergessen der eigenen Vergangenheit


                            	 
                              Schlechte Stimmung, Zurückgezogenheit, besonders in sozial oder mental herausfordernden Situationen


                          
 
                        	Bibliotheksbesuche lassen stark nach.
Familie, Freunde, Nachbarn befassen sich mit dem Thema Demenz und was man mit der erkrankten Person gemeinsam machen kann. Zielgruppe verschiebt sich von Erkrankten auf Umfeld. 
                        	Literatur zur Aktivierung, aber auch Non-Books, mit Filmen oder Liedern aus „alten Zeiten“, Bildbände, um (gemeinsame) Erinnerungen wachzuhalten. Wenn sich im Umfeld jemand findet, wird vorgelesen, z. B. spezielle kurze Geschichten, die Erinnerungen wachrufen. Gesellschaftsspiele sind ein guter Weg, um gemeinsam Zeit zu verbringen, häufig sind diese auf Gedächtnistraining oder Biografiearbeit ausgelegt. Ganz konkrete Pflegeratgeber werden benötigt. 
  
                        	5 Mittelschwer gemindertes Wahrnehmungsvermögen
Gedächtnis- und Denklücken. Hilfestellung im Alltag wird benötigt. 
                          
                            	 
                              Sich nicht an die eigene Adresse, Telefonnummer etc. erinnern


                            	 
                              Verwirrt, an welchem Ort man sich befindet oder welcher Tag ist


                            	 
                              Schwierigkeiten bei weniger anspruchsvollem Kopfrechnen


                            	 
                              Hilfe bei Auswahl der Kleidung nötig


                            	 
                              Erinnerung an wichtige Details zur eigenen Person oder Familie noch vorhanden


                            	 
                              Keine Unterstützung beim Essen oder Toilettengang nötig


                          
 
                        	Bibliotheksbesuch häufig allein nicht mehr möglich, da räumliche Orientierung nicht mehr vorhanden. Fallen als Nutzende meist komplett weg. Häufig noch Pflege daheim.
Zur Ausleihe kommen pflegende Personen. 
                        	Einsatz von Media-Dementia-Tablets durch betreuende zu Hause. Vertiefung oben genannter Bestände. 
  
                        	6 Schwerwiegend gemindertes Wahrnehmungsvermögen
Gedächtnis verschlechtert sich weiterhin, Persönlichkeitsveränderung können auftreten, umfangreiche Hilfe im Alltag wird benötigt: 
                          
                            	 
                              Kurz zurückliegende Ereignisse und Umgebung werden nicht mehr bewusst wahrgenommen


                            	 
                              An eigenen Namen erinnern, aber Schwierigkeit bei Erinnerung an persönliche Vergangenheit


                            	 
                              Vertraute und nichtvertraute Gesichter unterscheiden können, aber an Namen des Ehepartners nicht erinnern


                            	 
                              Hilfe beim Ankleiden benötigen


                            	 
                              Erhebliche Veränderungen beim Schlafverhalten


                            	 
                              Hilfe beim Toilettengang


                            	 
                              Veränderungen des Charakters


                          
 
                        	Viele Patienten sind mittlerweile in einer Pflegeeinrichtung untergebracht.
Die Bibliothek wird durch Verwandte, ehrenamtliche (Gruppen-) Betreuer und Fach-Pflegekräfte besucht. 
                        	Auswahl der Medien verschiebt sich auf Pflegeratgeber, Fachratgeber, Aktivierungsmedien für Gruppen, Biografie- und Erinnerungsarbeit. 
  
                        	7 Sehr schwerwiegend gemindertes Wahrnehmungsvermögen
Kein Mitteilungsvermögen mehr, keine Unterhaltung möglich, unkontrollierte Bewegungen, Worte oder Sätze können noch benutzt werden.
Umfangreiche Hilfe bei der täglichen Betreuung nötig. Muskeln können erstarren, alleiniges Sitzen nicht mehr möglich sein. 
                        	Pflegepersonal nutzt eventuell noch den Interessenkreis „Pflege“ 
                        	Mediennutzung rückt in den Hintergrund oder bleibt komplett aus. 
 
                  

                
 
                
                  Was macht die Mediennutzung schwer?
 
                  Wie oben geschildert, kann die Stufe 3 nicht immer eindeutig vom Arzt als Alzheimer prognostiziert werden, dennoch setzen hier schon Verluste des Gedächtnisses und Schwierigkeiten beim Lesen ein. Die Bibliotheksbesuchenden wissen häufig noch gar nichts über ihre Erkrankung, bemerken aber, dass sie nicht mehr in der Lage sind, (längere) Texte zu lesen. Dies steigert sich im Laufe der Krankheit immer mehr. Das Lesbare wird immer mehr zu Satzteilen, die auch nur kurzfristig erinnert werden. Die eigene, persönlich gesteuerte Medienauswahl und Nutzung geht immer mehr zurück. Im Gegenzug steigert sich die Nutzung im persönlichen Umfeld der Erkrankten, einerseits um sich selbst über die Erkrankung und den Umgang mit der erkrankten Person zu informieren, andererseits, um gemeinsame Beschäftigung zu ermöglichen bzw. durch Erinnerungsarbeit und Reaktivierung das Voranschreiten der Erkrankung zu hemmen. Hier muss also für verschiedene Zielgruppen gearbeitet werden.
 
                 
                
                  Gemeinsame Zeit mit Medien
 
                  Für Menschen mit Demenz sind soziale Kontakte genauso wichtig, wie für alle anderen auch, allerdings erschwert die Erkrankung die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben immer mehr. Ebenso verschlechtert sich das Erkennen von Personen und die Erinnerung an einzelne Dinge, Begebenheiten oder Zusammenhänge. Die emotionale Unausgeglichenheit, welche bei der Auseinandersetzung mit der Erkrankung entsteht, sorgt auch für einen persönlichen Rückzug.
 
                  Entsprechend ist die Beschäftigung mit vertrauten Gedichten und Geschichten, ob als Text, vorgelesen oder als Verfilmung, wichtiger, da sie positive Erinnerungen schenken. Ist ein selbständiges Lesen nicht mehr möglich, aber jemand da, der vorliest, kommt die soziale Ebene hinzu. Für beide Personen – Demenzerkrankte und Betreuende – ist hier die gegenseitige Wertschätzung und Zuneigung wichtig. Entsprechend sollte der Medienbestand an der Zielgruppe orientiert und ausgelegt sein.
 
                 
               
              
                Aktivitäten der Stadtbibliothek Heilbronn für Menschen mit Demenz
 
                
                  Bestand: Anfang und Zukunft
 
                  2014 wurde in der Stadtbibliothek Heilbronn entschieden, die ASB-Gruppe „Ver 2 Altersheilkunde Demenz Altenpflege und Altenarbeit“ aus dem Medizinbestand auszugliedern und als Interessenkreis „Alltag mit Demenzkranken“ in gesonderten Regalen aufzustellen. Ergänzt wurde der Bestand aus den Lektoraten Spielfilme (z. B. die ­Sissi-Trilogie), Heimatkunde (Fotobände zur Zeit der 1950er bis 1970er Jahre), Musikbibliothek (Singen mit Senioren, Singliesel etc.) und weiteren Büchern aus dem literarischen Bereich. Gestartet wurde damals mit ca. 240 Medieneinheiten. Nach und nach wurde der Bestand ausgebaut und liegt zum Jahreswechsel 2022 / 2023 bei knapp 500 Medieneinheiten.2 Diese Bestandsgröße wurde auch als Zielgröße für die im Frühsommer 2024 neu eröffneten Räume der Stadtbibliothek Heilbronn festgelegt. Auf Basis dessen, was der Medienmarkt zum Kauf anbietet und auch auf das Nutzerprofil in Heilbronn passt, wäre ein größerer Bestand nur durch Staffelung der Titel zu erreichen. Aufgrund der stark zurückgegangenen Nutzungszahlen, verursacht durch die Corona-Pandemie (erschwerter bis kein Zugang zu Pflegeheimen) und den Umzug ins Ausweichquartier im Sommer 2022 (reine Bestandsnutzung durch Click & Collect), ist eine Staffelung bzw. ein weiterer Ausbau des Bestandes derzeit wenig sinnvoll. Im umgebauten Gebäude wird der Bestand gemeinsam mit den ASB-Gruppen V, M und N in räumlichem Anschluss an die Kinderbibliothek den Bereich „Familie und Generation“ bilden. Vor Ort werden unterschiedliche Sitz- und Ablagemöglichkeiten für die Leserinnen und Leser vorhanden sein.
 
                 
                
                  „Demenzkoffer“ in den Bestand
 
                  Seit Januar 2018 bin ich zuständige Lektorin unter anderem für Medizin und „Alltag mit Demenzkranken“. Als Medienarten wurden bereits Bücher, CDs, DVDs und Gesellschaftsspiele angeboten. Vorübergehend waren interkulturelle Demenzkoffer im Bestand. Diese wurden von der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg und der Stabstelle Partizipation und Integration der Stadt Heilbronn gemeinsam entwickelt und Ende 2017 an die Bibliothek überreicht. Zum Inhalt gehörten Kochbücher und Erinnerungsspiele mit Rezepten oder Motiven aus den Herkunftsländern Russland und Türkei. Es gab Bildwörterbücher, CDs mit traditionellen Liedern in den jeweiligen Sprachen, dazu Informationsbroschüren für Pflegekräfte und Angehörige und vieles mehr. Einige der Materialien stehen auch auf der Seite der Alzheimer-Gesellschaft zum Download bereit.3 Nachdem jedoch unsere Nutzenden die Mitnahme der Koffer verweigerten, jedoch starkes Interesse an einzelnen Medien daraus bekundeten, wurden die Koffer aufgelöst und die Medien im Bestand zur Ausleihe aufgestellt. Grundsätzlich ist die Nachfrage am Interessenkreis „Interkulturalität“ jedoch sehr niedrig, so wurden auch die Broschüren leider kaum mitgenommen.
 
                 
                
                  Tablets für Gruppenarbeit
 
                  Im Sommer 2018 wurden in der Stadtbibliothek neue sehr ausgefeilte Bestandsprofile quantitativ sowie qualitativ entwickelt. So existiert seitdem auch für den Demenzbestand ein gutes Planungs- und Beobachtungswerkzeug. Ebenso wurde 2018 das Leasing von drei Media Dementia-Tablets4 entschieden. Zuerst durch den Förderverein „Lesen – Hören – Wissen“ – Freundeskreis der Stadtbibliothek Heilbronn finanziert, laufen die Verträge für nur noch zwei Betreuer-Tablets (siehe Abb. 1) seit 2022 über den Etat der Bibliothek. Sowohl in Privathaushalten als auch in Pflegeeinrichtungen ist die Nutzung der Tablets sehr beliebt. Nach vierwöchiger Leihfrist sind die Geräte häufig vorgemerkt und gehen an die nächsten Nutzer. Die Software, welche Spiele, Malprogramme, Texte, Bilder und Filme zur fachgerechten Aktivierung von demenzkranken Personen oder Gruppen enthält, wird durch die Leasingfirma regelmäßig aktualisiert. Upgrades werden vom Bibliothekspersonal aufgespielt. Da wenig Nachfragen kommen, scheint die Bedienung des Tablets tatsächlich selbsterklärend.
 
                  
                    [image: Die Ansicht des Tablets zeigt das Hauptmenü mit 5 wählbaren Elementen. Oben ist zwischen „Gruppenangebot“ und „Einzelangebot“ zu wählen, in der zweiten, unteren Reihe zwischen „Mediathek“, „Internet-Suche“ und „Was ist neu?“. Alle 5 Menüpunkte sind zusätzlich mit einem Piktogramm versehen.]
                      Abb. 1: Tablet media4care zeigt das Hauptmenü (Foto: Stadtbibliothek Heilbronn).

                   
                 
                
                  Symbol als Signatur
 
                  Eine große Umarbeitung der Signierung stand 2019 an. Wurde bisher der Interessenkreis „Demenz“ in Klartext auf den Buchrücken geklebt, stellten wir um auf eine Bild­signatur. Der Kopf mit Puzzleteil wurde von uns gewählt, da sich entleihende Angehörige dafür eingesetzt hatten, dass nicht von außen sichtbar ist, dass es sich um ein Medium aus dem Demenzbestand handelt. Häufig wurden nämlich auch Medien für Pflegebedürftige mitgenommen, die nicht an Demenz erkrankt sind, aber die gleichen Medienbedürfnisse haben. Der Aufkleber „Demenz“ sorgte bei den Senior✶innen für Unruhe und Diskussionen mit den Angehörigen.
 
                  
                    [image: Eine Reihe verschiedener Buchtitel, alle sind am unteren Buchrücken mit einem Aufkleber gekennzeichnet. Der Aufkleber zeigt einen seitlichen schwarzen Kopf mit einem weißen Puzzleteil im Schädelbereich. Dazu steht die Signatur, hier „Rat & Hilfe“.]
                      Abb. 2: Die Signatur „Rat & Hilfe“ (Foto: Stadtbibliothek Heilbronn).

                   
                 
                
                  Aufstellung nach Interessenkreisen
 
                  Im Laufe der Jahre wurde der Bestand an Büchern und Spielen stark ausgebaut: Unter den IKs zweiter Ebene wie Aktivieren, Gedächtnis, Bewegung, Jahreszeiten, Spielen, Kreativität, Erinnern, Gedicht, Musik, Vorlesen, Interkulturalität, Spiele, Erfahrung, Pflege, Rat & Hilfe finden sich Bücher zu den entsprechenden Themen. Alles für die Zielgruppe ehrenamtlich und beruflich Pflegende und die Beschäftigung von Gruppen, gefolgt von Ratgebern, findet den größten Anklang. Spielfilme sind dagegen rückgängig, während Sachfilme durchaus beliebt bleiben. Entsprechend wurden Sissi, Peter-­Alexander-Filme, aber auch Honig im Kopf etc. wieder in den Spielfilmbereich der ­Bibliothek umgearbeitet und finden dort besseren Absatz.
 
                 
               
              
                Vermittlung der Bestände
 
                Natürlich genügt es nicht, Medienbestände aufzustellen. Eine Vermittlung, gar „Anpreisung“ insbesondere bei den gedachten Zielgruppen führt erst zur Ausleihe. Lässt diese nach, muss über eine erneute oder weitere Vermittlung nachgedacht werden.
 
                
                  Öffentlichkeitsarbeit
 
                  Bereits von Beginn an wurden die üblichen Kanäle der Bibliothek genutzt, um Werbung für „Alltag mit Demenzkranken“ zu machen. Die Homepage, mittlerweile auch die Social-Media-Kanäle und die Pressearbeit wurden durch Anschreiben an Pflegeeinrichtungen in Papier und E-Mail ergänzt. Erscheint eine Veröffentlichung, in der Angebote zum Thema im Raum Heilbronn genannt werden,5 ist natürlich auch die Stadtbibliothek mit Angebot und Kontaktdaten der jeweiligen Lektorin abgedruckt. Auf der Startseite unseres Bibliothekskataloges6 besteht die Möglichkeit, eine Verlinkung zu Empfehlungslisten unterzubringen. Unter Sachthemen „Körper & Gesundheit“ befindet sich „Leben mit Demenz“. Hierüber wird eine Katalogabfrage gestartet, deren Ergebnisse nach Aktualität sortiert und somit immer die neuesten Medien oben angezeigt werden. Per Newsletter wird immer wieder auf Bestand und Veranstaltungen hingewiesen.
 
                 
                
                  Auslage Informationsmaterial und Medienpräsentationen
 
                  Neben der umfangreichen Infothek mit grauer Literatur im Eingangsbereich der Bibliothek wurde auch der Medienbestand mit Infomaterial zur Mitnahme bestückt. Insbesondere in der alljährlichen Woche der Demenz rund um den Welt-Alzheimertag im September wurden hier zusätzlich bestellte Flyer und Hefte ausgelegt. Eine Neukonzeption der Materialauslage in der Stadtbibliothek nach dem Umbau ab 2024 wird hier sicherlich eine starke Reduzierung von Auslagen vorsehen. In Kombination mit Medienpräsentationen zum Thema „Demenz“ wird jedoch auch weiterhin Informationsmaterial ausgelegt sein. Medienpräsentationen finden zukünftig wieder zu geplanten Terminen und aus aktuellem Anlass auf Präsentationspyramiden statt.
 
                 
                
                  Veranstaltungen
 
                  Mit einer Auftaktveranstaltung zur Einweihung des neuen Medienangebotes las Jörn Klare aus seinem Buch Als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand. 2015 gab es eine Gesprächsrunde mit Vortrag zu „Kunst und Demenz?“ Am Welt-Alzheimertag bzw. zur Woche der Demenz 2020 war eine Veranstaltung für die Zielgruppe Demenzerkrankter in Begleitung derer Pflegender in Zusammenarbeit mit einer Musikgeragogin geplant. Leider machte uns hier das Aufbranden der ersten Corona-Pandemie-Wellen einen Strich durch die Rechnung.
 
                  In Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn kam es im Mai 2023 zu einer Lesung des Sohnes einer demenzerkrankten Autorin. Im Reisebericht Aitutaki Blues, der zuerst als Podcast veröffentlicht wurde, schildert Lukas Sam Schreiber den Alltag mit seiner Mutter Claudia. Hier waren als Publikum hauptsächlich Menschen aus dem Umfeld Erkrankter vor Ort, wie sich in Zwiegesprächen zwischen Herrn Schreiber und dem Publikum ergab. Im umgebauten Haus stehen uns bessere Räumlichkeiten und Veranstaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, so dass ich auf weitere Veranstaltungen hoffe.
 
                 
                
                  Netzwerken
 
                  Wie bei jeder (sozialen) Bibliotheksarbeit ist es wichtig, Kontakte aufzubauen. Die meisten entstehen hier bei der Unterstützung der Bibliotheksbesucher✶innen direkt am Regal. Gleichzeitig ist jedoch auch darauf zu achten, welche neuen Dienstleistungen und Angebote entstehen. Häufiger werde ich gefragt, ob ich nicht Buchvorstellungen in Pflegeeinrichtungen machen könnte. Da sich die Zahl der Heilbronner Pflegeeinrichtungen auf ca. 15 beläuft, die dann eventuell alle abzudecken wären, ist dies kaum möglich. Außerdem soll die Präsentation sich letztendlich in Ausleihen niederschlagen, so dass ich eine solche Veranstaltung auch immer in der räumlichen Nähe des Bestandes durchführen würde.
 
                 
                
                  Mitarbeit Allianz Demenz Heilbronn
 
                  Seit 2017 gab es eine rege Zusammenarbeit verschiedener Heilbronner Akteure wie ­Diakonie, Pflegeeinrichtungen, städtische Vertreter✶innen, die regelmäßig im Rahmen der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz zusammenkamen. Hier nahm auch die Stadtbibliothek an den Besprechungen teil. Leider war eine intensive Arbeit für Demenzerkrankte, insbesondere mit den Pflegeheimen, im Corona-Zeitraum nicht mehr möglich. Ein Wiederaufleben der Allianz kam bisher noch nicht zustande.
 
                 
               
              
                Fazit, oder: Was kann man sich von einer Bibliothek wünschen?
 
                Nicht nur Ausleihzahlen, sondern ganz besonders die Gespräche mit Nutzenden am Regal bestätigen mir und der zuständigen FaMi, dass wir hier einen wirklich benötigten Bestand pflegen. Wir lernen aber auch immer wieder dazu und versuchen ein Ohr für Wünsche zu haben. Demenz zählt zu den anerkannten Behinderungen und kann jeden treffen, auch bereits in jungen Jahren. Mit dem Alterungsprozess unserer Gesellschaft wird die Zielgruppe der Erkrankten und ihrer Betreuenden anwachsen. Selbstverständlich muss jede Bibliothek ihre eigenen (Bestands-)strategischen Entscheidungen treffen. Die Stadtbibliothek Heilbronn ist eine Großstadtbibliothek mit großem ländlichem Umfeld. Entsprechend ist hier der Bedarf und Anspruch ans Bibliotheksteam.
 
                Nach meiner Einschätzung ist das Minimum, was man sich von einer Bibliothek wünschen kann, dass auf Erkrankte und ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Mit etwas Geduld und Mühe findet sich in jedem Bibliotheksbestand etwas, das als Lese- oder Beschäftigungsmaterial geeignet ist. Will man mehr verwirklichen, sollte man aber auch gut abschätzen, was mit den vorhandenen Ressourcen möglich ist. Fangen Sie klein an und loten Sie Ihren Bedarf aus! Kooperationspartner, die sich bereits des Themas Demenz angenommen haben, können eine wertvolle Unterstützung sein.
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              Die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade ist eine Öffentliche Bibliothek und lädt alle Menschen zum Besuch und zur Nutzung ein. Der Bibliotheksbetrieb unter dem Aspekt seiner speziellen Ausrichtung auf Menschen mit Körperbehinderung wird beispielgebend dargelegt. Dabei werden die räumlichen Besonderheiten, die spezifischen Merkmale beim Medienbestand sowie der adäquate Service für die Zielgruppe erläutert.
 
              
                Die Rahmenbedingungen der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade
 
                Die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade in München ist umfassend auf ihre primäre Inanspruchnahme durch Menschen mit Körperbehinderung ausgerichtet. Schon seit der Aufnahme des Bibliotheksbetriebs bietet der starke Träger Stiftung Pfennigparade sehr günstige Rahmenbedingungen für die zeitgemäße, inklusive Arbeit.
 
                
                  Die Stiftung Pfennigparade als starker und wachsender Träger
 
                  Seit die Pfennigparade 1952 als Bürgerbewegung zur Bekämpfung der Polioepidemie gegründet wurde, begleitet sie Menschen mit Körperbehinderung und anderen Beeinträchtigungen. Die Stiftung ist die größte Einrichtung dieser Art in Süddeutschland. Die Namensgebung geht auf eine damalige Spendeninitiative für Polio-Opfer in den USA, den „March of Dimes“, zurück. Diese Bezeichnung wurde mit „Pfennigparade“ wörtlich ins Deutsche übersetzt. Heute bietet die Stiftung Werkstätten, Wohngruppen und Schulen für Menschen mit verschiedensten Behinderungen. Über 3 000 Mitarbeiter✶innen mit und ohne Behinderung sind in der Pfennigparade tätig. Namhafte Firmen wie die Allianz, BMW, HypoVereinsbank und Infineon sind bedeutende Kunden mit Aufträgen zur Datenerfassung oder dem Scannen von Belegen.
 
                 
                
                  Die Entstehung und Einbindung der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade
 
                  Seit 1996 betreibt das kontinuierlich wachsende Unternehmen eine Bibliothek, die von Anfang an barrierefrei und professionell in einem Schulerweiterungsbau konzipiert wurde. Sie ist eine Öffentliche Bibliothek für alle Interessenten innerhalb und von außerhalb der Stiftung und fungiert zugleich als attraktive Schulbibliothek für die inklusiven Schulen der Pfennigparade. Aufgrund dieser Einbindung orientieren sich die Öffnungstage der Institution an den Schultagen, und geben die Ferien die Schließzeiten vor. Die Bibliothek wird hauptamtlich durch einen Diplom-Bibliothekar geleitet. Zudem arbeitet jedes Schuljahr wechselnd eine Helferin oder ein Helfer im Rahmen eines sozialen Freiwilligendienstes mit.
 
                 
               
              
                Die Besonderheiten der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade
 
                
                  Räumliche Gestaltung für die Zielgruppe
 
                  In der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade (Abb.1) fällt unmittelbar das Arrangement der Regale mit besonders breiten Gängen auf. Diese Einrichtung soll es Rollstuhlfahrer✶innen ermöglichen in den Regalgängen problemlos aneinander vorbei zu gelangen. Die Regale haben allerdings eine normale Höhe. Die oberen Fachböden sind somit für Menschen im Rollstuhl nur mit Hilfe zu erreichen, die gerne vom Personal oder anwesenden Mitmenschen geleistet wird. Diese Anordnung ist der Bestandsgröße mit circa 14 500 Medieneinheiten geschuldet und ist in der Praxis unproblematisch und sehr bewährt. Die Ausleihtheke ist unterfahrbar konstruiert. Mit ihrer niedrigen Arbeitsflächenhöhe ist sie für Menschen im Rollstuhl zur Abwicklung der Entleihvorgänge optimal geeignet. Das Personal ist mit der Sitzposition auf den Bürostühlen dabei in etwa auf gleicher Höhe. Sowohl in der Bibliothek wie auch auf dem gesamten Gelände der Stiftung Pfennigparade wurden störende Schwellen vermieden. Automatiktüren ermöglichen überall die ungehinderte Nutzung der Ein- und Ausgänge. Dies kommt allen Besucher✶innen mit Rollstühlen, Rollatoren oder anderen Gehhilfen bei ihren Wegen in der Stiftung entgegen. Große Aufzüge und rollstuhlgerechte Toiletten sind zudem eine Selbstverständlichkeit für die umfassende Barrierefreiheit der Einrichtung. So ist die physische Zugänglichkeit der Bibliothek und der umliegenden Gebäude für Menschen mit Körperbehinderung uneingeschränkt gewährleistet.
 
                  
                    [image: Das Bild zeigt zwei höhenverstellbare Nutzerarbeitsplätze neben einer bücherregalreihe in der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade.]
                      Abb. 1: Höhenverstellbare Nutzerarbeitsplätze in der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade (Foto: © Helmut Obst).

                   
                 
                
                  Schwerpunkte im Bestand
 
                  Im Hinblick auf die physischen Medienbestände hebt sich die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade durch die verstärkte Ausrichtung auf das Thema Körperbehinderung in ein paar Bereichen von den Angeboten der Stadtbibliotheksfilialen Münchens oder anderer vergleichbarer Stadtbüchereien ab. So sind im Sachbuchbestand Ratgeber und Reiseführer für Menschen mit Behinderungen sowie Literatur zu medizinischen Aspekten von verschiedenen Behinderungen enthalten. Zudem sind dort Biografien von Menschen mit Behinderungen der Vergangenheit und Gegenwart verfügbar.
 
                  Unter den fiktiven Werken finden sich bei den Romanen für Erwachsene sowie bei den Büchern für Kinder und Jugendliche verstärkt Titel, in denen Protagonisten mit Behinderung eine Rolle spielen. Selbst bei Bilderbüchern gibt es Geschichten im deutschen Original oder als Übersetzung, die diese Thematik altersgerecht für junge Leser✶innen behandeln.
 
                  Der Bestandsschwerpunkt Behinderung ist zudem bei den Filmen auf DVD für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche umgesetzt. Film-Dokumentationen aus Eigenproduktionen der Stiftung sowie aus dem kommerziellen Marktangebot vervollständigen die umfangreichen DVD-Bestände der inklusiven Bibliothek.
 
                  Selbst bei der Zeitschriftenauswahl gibt es in der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade ein paar Spezialtitel, die der Zielgruppenausrichtung Rechnung tragen. Die Abonnements umfassen Ma.Mo – Magazin für Inklusion und Mobilität (ehemals betitelt mit Rollstuhl-Kurier), die Zeitschrift Leben & Weg des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter e. V., das Magazin Autismus verstehen sowie die Heft-Ausgaben der Aktion Mensch, solange diese noch als Printexemplare publiziert wurden. Leider geht das Angebot an einschlägigen gedruckten Titeln eher zurück. Die Zeitschrift Handicap sowie das lokal ausgerichtete AKB-Magazin (von einem Münchner Arbeitskreis Behinderte) wurden bereits vor ein paar Jahren eingestellt.
 
                 
                
                  Digitale Medien
 
                  Um zeitgemäße digitale Medien bereitstellen zu können, trat die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade im Oktober 2020 dem Onleihe-Verbund BiblioLoad bei. Durch diesen Zusammenschluss von acht südostbayerischen Bibliotheken wird den Leser✶innen der Zugriff auf über 16 600 elektronische Titel ermöglicht. Der gemeinsame Bestand wird jeweils fortlaufend durch die finanzstarken Partnerbibliotheken erweitert.
 
                  Durch die vielfältigen Möglichkeiten des digitalen Abrufs der Text- und Audiodateien sind diese für einige Nutzer✶innen mit Behinderung erfreulich barrierefrei in der Handhabung. Um beispielsweise speziell den jungen Leser✶innen mit Querschnittslähmung und anderen schweren Behinderungen aus den angegliederten Ernst-Barlach-Schulen der Stiftung Pfennigparade ein barrierearmes E-Medien-Angebot bereitzustellen, wurden im Frühjahr 2023 zusätzlich zum regulären Etat eBooks und E-Audios für Kinder im Wert von 3 000 Euro für die Onleihe mit Spendenmitteln des Fördervereins der Pfennigparade erworben. Mit derselben Finanzierung wurden außerdem adaptive Controller und Gaming-Sets zum Anschluss an Spielekonsolen für die moderne Teilhabe der jungen Bibliothekskund✶innen angeschafft. So wird die Ausrichtung auf die Zielgruppe auch über die Beschaffenheit der konventionellen Medienbestände hinaus realisiert und kontinuierlich gepflegt.
 
                 
                
                  Service
 
                  Bei der in Bibliotheksstatistiken zentral herangezogenen Kennzahl der Ausleihen kann die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade nicht mit kommunalen Institutionen konkurrieren. Die Werte sind in den erhobenen Auswertungen stets geringer. Der wesentliche Aspekt der individuellen Zuwendung kann jedoch numerisch nicht evident erfasst werden.
 
                  Der besondere Service für die zahlreichen Nutzer✶innen mit Behinderung ist maßgebend für den Alltag der inklusiven Bibliothek. Je nach Bedarf werden entliehene Medien vom Personal in den Taschen von Rollstuhlfahrer✶innen verstaut. Sprachprobleme durch Spastiken oder Schädel-Hirn-Verletzungen erfordern bisweilen erheblich mehr Zeit beim Erfassen und Erfüllen der Wünsche von Nutzer✶innen.
 
                  Zudem bietet die Bibliothek auch Gelegenheit zum ungezwungenen Austausch. Für Gespräche zu alltäglichen Begebenheiten, aber auch für das Hervorbringen von persönlichen Sorgen ist bei uns Zeit und Raum. Für die jungen und alten Menschen mit Behinderung haben wir ein offenes Ohr und fungieren als vertrauensvolle Ansprechpartner✶innen, da die soziale Einbindung bei ihnen häufig geringer ist als bei nicht behinderten Altersgenossen. Bewohner✶innen vom Gelände der Stiftung halten sich gerne nach ihrer Tätigkeit in den Werkstätten zu den Nachmittagsöffnungszeiten auf und sind dankbar für die selbstverständlichen Begegnungen aller Art, die sich durch den großen Nutzer✶innenkreis ergeben.
 
                 
               
              
                Positive Atmosphäre bei der inklusiven Bibliotheksarbeit
 
                Mit diesem Zusammenspiel der grundlegenden baulichen Maßnahmen und der dargelegten Berücksichtigung im Bestandsaufbau geht in der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade die Aufgeschlossenheit für die besonderen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung einher. Dabei herrscht in der ganzen Einrichtung tendenziell eine herzliche, von Freude an der Inklusionsarbeit geprägte Atmosphäre. Dieses soziale, positive Klima ist bei den Schüler✶innen und Lehrer✶innen sowie auch bei den Beschäftigen in den Werkstätten mit ihren Gruppenleiter✶innen und Verwaltungskräften spürbar. Viele Mitarbeiter✶innen sind sehr lange in der Stiftung Pfennigparade tätig. Trotz allen Schritten der Veränderung und manchen ökonomischen Herausforderungen bleibt das Unternehmen stets ein menschlicher Ort, der vielen eine wohltuende Zugehörigkeit, eine Gemeinschaft mit einer gewissen Geborgenheit vermittelt. Die Bibliothek als eine Art Herzstück der Stiftung ist auch künftig mit ihrer inklusiven Ausrichtung für die Menschen da und begleitet sie mit ihren Kulturangeboten, die kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt werden.
 
               
              
                Autor
 
                Helmut Obst studierte Bibliothekswesen an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Seit 2003 leitet er die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade in München. Berufsbegleitend absolvierte er eine Weiterbildung zum Kulturmanager sowie das Masterstudium Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.
 
                Webseite der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade: https://www.pfennigparade.de/bibliothek
 
               
            
 
           
           
             
              Das Alpha-Siegel baut Barrieren ab und fördert die Teilhabe
 
            

             
              Helga Schneider 
              
 
              Birgit Zwingelberg 
              
 
            
 
             
              Kommen Menschen, die nur leichte Texte oder einzelne Wörter lesen können, in Bibliotheken? Flößt ihnen ein mit Büchern gefüllter Raum nicht bestenfalls Respekt ein oder schüchtert sie gar ein? Diese Frage stellten sich auch die Mitarbeiter✶innen der Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg. Doch soziale, kulturelle und digitale Teilhabe für alle Bürger✶innen bedeutet, bestehende Unterstützungs- und Freizeitangebote auch Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten zugänglich zu machen. Die Frage muss daher lauten, wie Barrieren abgebaut werden können, um diese Zielgruppe zu erreichen und zu unterstützen.
 
              
                Alphabetisierung in Deutschland
 
                In Deutschland leben 6,2 Millionen Erwachsene, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Die Zahl hat sich 2018 (Grotlüschen / Buddeberg 2020) gegenüber der ersten LEO-Studie1 von 2010 (Grotlüschen / Riekmann 2011) etwas verbessert. Es besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf. Wer privat keine Betroffenen kennt oder nicht beruflich mit dem Thema zu tun hat, ist sich des Ausmaßes der geringen Literalität – wie dies in Fachkreisen heißt – oft nicht bewusst. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Betroffene viele Strategien haben, um ihre Lese- und Schreibschwierigkeiten zu verbergen.
 
                Als Reaktion auf die erste LEO-Studie entstanden zahlreiche Initiativen, um das Thema zu enttabuisieren und Betroffene zu ermuntern, sich Unterstützung zu holen. Ziel ist es, eine breite Öffentlichkeit für die Belange gering Literalisierter zu sensibilisieren sowie attraktivere Lernangebote zu schaffen. In Berlin gehören dazu das Grund-Bildungs-Zentrum2 (GBZ) sowie die Alpha-Bündnisse, die in allen Bezirken aktiv sind. Hier vernetzen sich Beratungsstellen, Ämter und Behörden sowie Bildungsinstitutionen und weitere Einrichtungen mit Publikumskontakten. Die Stadtbibliothek Lichtenberg3 gehört dem lokalen Alpha-Bündnis seit dessen Gründung an.
 
                Das GBZ Berlin wurde im Jahr 2014 gegründet und ist in Berlin erste Anlaufstelle und Kompetenzzentrum für Alphabetisierung und Grundbildung. Es klärt über die Situation von Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten auf und setzt sich in Politik und Gesellschaft für bessere Lern- und Beratungsstrukturen sowie für den Abbau von Hürden ein. Ziel ist es, allen Menschen eine ausreichende Bildung zu ermöglichen, um selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben zu können.
 
                Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können, haben häufig Hemmungen, eine öffentliche Einrichtung aufzusuchen, die dortigen Angebote wahrzunehmen und ihre Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben anzusprechen. Deshalb wurde im GBZ gemeinsam mit Betroffenen das Alpha-Siegel4 (siehe Abb. 1) entwickelt und in 2016 erstmalig vergeben.
 
                Es steht für eine konkrete Erleichterung für Betroffene und Organisationen und wird inzwischen aufgrund einer Kooperation mit der Technischen Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd e. V. auch in Baden-Württemberg vergeben. Das Siegel zeichnet Einrichtungen aus, die sich für eine bessere Zugänglichkeit für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten engagieren und systematisch Barrieren abbauen. Voraussetzung ist das Erfüllen von Kriterien aus drei Themenbereichen: sensibilisierte Mitarbeitende, eine angepasste Außenkommunikation sowie die Orientierung im Gebäude. Einrichtungen, die das Siegel tragen, sind u. a. Beratungszentren, Kindertagesstätten oder Jobcenter.
 
                
                  [image: Vor einem Bücherregal ist das Logo des Alpha-Siegel aufgestellt. Es zeigt in einem grünen Kreis ein aufgeschlagenes Buch mit einem Fragezeichen in grau und einem Ausrufezeichen in grün. Darüber sind drei Smileys dargestellt, links traurig in grau, mittig und rechts lachend in grün. Darunter steht Alpha-Siegel und die Jahreszahlen 2022 bis 2024.]
                    Abb. 1: Alpha-Siegel für die Stadtbibliothek Lichtenberg – ihre vier Standorte waren bundesweit die ersten Bibliotheken, die mit dem Alpha-Siegel ausgezeichnet wurden (Foto: Stadtbibliothek Lichtenberg).

                 
               
              
                Sensibilisierung als erster Schritt
 
                Nach einem ersten Beratungsgespräch mit dem GBZ Berlin bietet eine Sensibilisierungsschulung einen vertieften Einstieg in die Thematik. Inhalte sind beispielsweise: Wie wird geringe Literalität definiert? Was sind ihre Ursachen? Wie viele Betroffene haben einen Schulabschluss und Arbeit? Wo erhalten sie Hilfe und was erleichtert es ihnen, sich zurecht zu finden? Damit das alles nicht theoretisch bleibt, nehmen auch immer Expert✶innen in eigener Sache, die selbst erst in der Regel mit über 40 Jahren lesen und schreiben gelernt haben, an der Veranstaltung teil. Sie berichten aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, den Alltag zu meistern, wenn selbst einfache Texte oder Schreibaufgaben eine kaum zu bewältigende Hürde bedeuten. Am Ende steht häufig die Erkenntnis, dass vermutlich mehr Mitarbeitende als gedacht schon einmal Kontakt mit einer betroffenen Person hatten. In der Bibliothek könnten die vergessene Brille oder der Wunsch nach einem Ratgeber mit vielen Bildern versteckte Hinweise gewesen sein.
 
                Die ursprüngliche Skepsis der Mitarbeiter✶innen der Stadtbibliothek Lichtenberg ist dank dieser Sensibilisierung großem Interesse gewichen und inzwischen haben alle vier Standorte den Siegelprozess erfolgreich abgeschlossen. Für eine große Akzeptanz und damit ein solides Fundament für das Projekt waren alle Mitarbeitenden eingeladen, an den Sensibilisierungsschulungen teilzunehmen. Der Anteil der geschulten Mitarbeitenden in der Stadtbibliothek Lichtenberg liegt schließlich in allen Standorten deutlich über den erforderlichen 20 Prozent des Personals mit Kund✶innenkontakt.
 
               
              
                Der Alpha-Siegel-Prozess
 
                Den Prozessauftakt bildet der Siegelworkshop. In dieser verpflichtenden Veranstaltung wird vermittelt, worauf es bei der Umsetzung der Kriterien ankommt. Themen sind Leichte und Einfache Sprache5 sowie barrierefreie Gestaltung von Flyern, Webseiten, Beschilderungen und die Bedeutung des Prozesses für die Organisationsentwicklung. Es gibt viele gute Umsetzungsbeispiele und erste Überlegungen, wie die Kriterien auf die eigene Einrichtung übertragen werden können. Bereits hier wird deutlich, dass es wichtiger sein wird, einen Veränderungsprozess innerhalb der Organisation anzustoßen als alle Kriterien zu 100 Prozent zu erfüllen.
 
                Nach dem Workshop erfolgt die Anmeldung zum Siegelprozess innerhalb von drei Monaten. Bis zum festgelegten Abgabetermin müssen die oben genannten Kriterien umgesetzt und in einer Online-Checkliste dokumentiert werden. Vor Einreichung der Unterlagen bietet das GBZ an, für Flyer und Webseite einen Dokumenten-Check durch Betroffene vorzunehmen. Sie geben Tipps zur Anpassung oder Überarbeitung.
 
                Auf Anraten des GBZ konzentrierte sich die sechsköpfige, standortübergreifend besetzte Arbeitsgruppe zunächst auf eine Bibliothek, um anschließend die dort gemachten Erfahrungen auf die anderen Standorte zu übertragen. Die Arbeitspakete ergaben sich aus der Alpha-Siegel-Checkliste. Welche Kriterien können wie umgesetzt werden? Wichtig ist, dass der Weg zur ersten Ansprechperson in der Bibliothek leicht zu finden ist. Da an allen Standorten nach Betreten gleich Blickkontakt mit Mitarbeiter✶innen aufgenommen werden kann, funktioniert die Orientierung ohne ausgeklügeltes Leitsystem. Schwerpunkte in der Umsetzungsphase waren somit die Erstellung eines Flyers und der Webseite in Einfacher Sprache bzw. Leichter Sprache. Die Arbeitsgruppe identifizierte die dafür relevanten Informationen und passende Piktogramme. Eine Materialsammlung des GBZ sowie die Recherche, wie andere Bibliotheken in Deutschland mit dem Thema umgehen, erwiesen sich hier als hilfreich. Mit dem Layout wurde eine auf Barrierefreiheit spezialisierte Grafikerin beauftragt.
 
                In verschiedene Leitfäden sollen alle in der Checkliste abgefragten Aspekte einfließen, um 100 Prozent der Muss-Kriterien und mindestens 50 Prozent der Kann-Kriterien zu erfüllen. Die Leitfäden dokumentieren beispielsweise exemplarische Gespräche: ein Anmeldegespräch, ein Telefonat oder die Wegbeschreibung zur Bibliothek. Außerdem gehören Informationen für die Mitarbeitenden dazu sowie ein Konzept für die interne Kommunikation.
 
                Die Auseinandersetzung mit den Kriterien für den Erwerb des Alpha-Siegels bietet Gelegenheit, die eigene Einrichtung, den Weg dorthin, die vermittelte Information und deren Präsentation, aber auch eingeschliffene Kommunikationsformen kritisch zu betrachten. Maßnahmen, die Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten die Orientierung erleichtern, kommen auch anderen Gruppen zugute: Einfacher formulierte und klarer präsentierte Informationen sind ein Zeichen von Serviceorientierung. Davon profitieren z. B. auch Personen mit Sehbeeinträchtigungen oder Deutschlernende.
 
                Kurz vor dem ersten Abgabedatum fand ein Vororttermin an zwei Standorten mit der zuständigen Referentin des GBZ statt. Die Situation vor Ort entsprach weitgehend den Anforderungen und es war noch ausreichend Zeit, einzelne Hinweise umzusetzen und in die Checkliste einfließen zu lassen.
 
                Nach dem Einreichen der Unterlagen erfolgte der Praxistest beim Begehungstermin mit einem Auditteam (siehe Abb. 2), das aus Mitarbeitenden des GBZ und jeweils einem Experten oder einer Expertin in eigener Sache bestand. Funktioniert die Wegbeschreibung zur Bibliothek? Sind die Bestände in Leichter Sprache gut zu finden? Können alle Fragen zufriedenstellend beantwortet werden? Nach einigen Wochen kam der positive Juryentscheid für die Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek in Lichtenberg und wiederum ein halbes Jahr später trugen alle vier Lichtenberger Bibliotheksstandorte das Alpha-Siegel für die kommenden zwei Jahre. Danach steht die Rezertifizierung an.
 
                
                  [image: In einer Bibliothek steht ein Mann mit Brille, Maske und Zopf vor einem Regal und hält ein Buch in der Hand, welches er interessiert betrachtet. Über dem Regal ist ein Schild, auf dem steht „Leicht zu lesen“.]
                    Abb. 2: Der Experte in eigener Sache begutachtet die Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek (Foto: Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek).

                 
               
              
                Das Alpha-Siegel in der Praxis
 
                Der Prozess war Anlass, den Bestand in Einfacher und Leichter Sprache auszubauen und an einem gut auffindbaren Ort aufzustellen. Zudem legten alle Beteiligten von Anfang an großen Wert darauf, es nicht nur bei dem erfolgreichen Abschluss des Siegelprozesses zu belassen. Es geht darum, Bibliotheken als Ort für die Zielgruppe zu etablieren.
 
                Wie aber können Bibliotheken Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten besser erreichen? Zu dieser Frage organisierte das GBZ einen Austausch mit zwei Expert✶innen in eigener Sache. Themen waren bisherige Erfahrungen, mögliche Veranstaltungsformate und eine gezielte Ansprache. Eine Expertin in eigener Sache berichtete, dass sie einen Bibliotheksausweis hat, aber nach dem ersten Besuch mit einem Alphabetisierungskurs die Bibliothek nicht mehr betreten hat. Das Gefühl, von Büchern erschlagen zu werden, hat sie davon abgehalten, auch die Angst vor entstehenden Gebühren. Dass es auch Hörbücher, Spiele und eine Bibliothek der Dinge mit praktischen Alltagsgegenständen gibt, war ihr bislang nicht bewusst. Richtig interessant war für sie die Aussicht kostengünstig zu drucken oder Hilfe bei digitalen Anwendungen zu bekommen. Ein weiterer Experte in eigener Sache ist Bibliotheken gegenüber aufgeschlossener. Er wünschte sich eine übersichtliche Präsentation und eine Kennzeichnung des Bestands in Einfacher Sprache nach Genre mit Kurzinhalten. Die Wohnortnähe und eine persönliche Beziehung sind beiden wichtig und Voraussetzung, um bereits bestehende Formate zur digitalen Teilhabe und Lebensführung in einer Bibliothek zu nutzen. Viele weitere Anregungen decken sich mit der Entwicklung der Bibliotheken zu attraktiven Aufenthaltsorten mit vielfältigen Informations- und Mitmachangeboten.
 
               
              
                Fazit
 
                Gering literalisierte Erwachsene sind ebenso heterogen wie andere Zielgruppen. Die große Herausforderung besteht darin, Berührungsängste abzubauen – beispielsweise durch Gruppenbesuche oder die Organisation von Grundbildungskursen der Volkshochschule an Bibliotheksstandorten.
 
                Der Alpha-Siegel-Prozess hat wichtige Impulse für mehr Inklusion in der Stadtbibliothek Lichtenberg gesetzt. Auch wenn es noch weitere Barrieren abzubauen gilt, ist mit dem Siegel ein wichtiger Schritt gemacht und viel erreicht. Die neu gewonnene Sensibilität gegenüber der Zielgruppe und die strukturelle Verankerung der Thematik in den internen Prozessen der Bibliothek sind eine gute Grundlage, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.
 
                Das GBZ Berlin unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Hürden in Organisationen mit Kund✶innenkontakt – wie auch die Standorte der Stadtbibliothek Lichtenberg – für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten abgebaut werden. Denn oft wird erst dadurch ein Zugang in die entsprechende Einrichtung ermöglicht: durch sensibilisierte Mitarbeiter✶innen, angepasste Informationsmaterialien und eine gute Orientierung im Gebäude. Das trägt zur Enttabuisierung des Themas bei und auch andere Zielgruppen profitieren davon.
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                Helga Schneider ist Literaturwissenschaftlerin und seit Ende 2019 für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek Lichtenberg zuständig. In einem bildungswissenschaftlichen Fernstudium ist sie erstmals auf die Dimension von geringer Literalisierung in Deutschland aufmerksam geworden.
 
                Birgit Zwingelberg ist Erwachsenenbildnerin und seit 2021 im Grund-Bildungs-Zentrum Berlin als Referentin für das Alpha-Siegel tätig. Seit 2024 führt sie zusätzlich Sensibilisierungsschulungen für Schlüsselpersonen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Plus durch, die aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Berlin gefördert werden.
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              1
                Die LEO-Studie ist eine von der Universität Hamburg seit 2010 durchgeführte Studie zur Erfassung der Lese- und Schreibkompetenzen der Deutsch sprechenden erwachsenen Bevölkerung (18–64 Jahre).

              
              2
                Vgl. Grund-Bildungs-Zentrum Berlin: https://grundbildung-berlin.de/ (31.05.2024).
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                Stadt-Bibliothek Lichtenberg: https://www.berlin.de/stadtbibliothek-lichtenberg/de-plain/ (31.05.2024).

              
              4
                Vgl. Alpha-Siegel: https://www.alpha-siegel.de/ (31.05.2024).

              
              5
                Zu den Themen Leichte und Einfache Sprache können wir die folgenden Ratgeber empfehlen: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.) (2014): Ratgeber Leichte Sprache. Bonn. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a752-ratgeber-leichte-sprache.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (31.05.2024).
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              Angesichts der steigenden Zahl an Kindern mit zu geringer Lesekompetenz und des gleichzeitig andauernden Lehrkräftemangels, gewinnt die Leseförderung als Kernaufgabe in Öffentlichen Bibliotheken immer mehr an Bedeutung. Zudem sollten Bibliotheken als (Dritter) Ort interessant und abwechslungsreich gestaltet sowie die Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen vermehrt genutzt werden. Daher setzen die Stadtbibliothek Offenbach am Main und die Stadtbücherei Neu-Ulm auf tierische Unterstützung. In der Hundgestützten Leseförderung helfen die Autorinnen gemeinsam mit ihren ausgebildeten Büchereihündinnen bereits seit mehreren Jahren erfolgreich leseschwachen Grundschulkindern beim Lesenlernen. Bei den Konzepten „Leseförderung auf 4 Pfoten“ und „Leseschnüffler“ wird dabei auf eine individuelle Leseförderung in Einzelsettings mit aktivem Einsatz der Hunde bei Lesespielen gesetzt, um die Lesemotivation und -kompetenz der Kinder zu verbessern. Um anderen Bibliotheken die Vorteile der Leseförderung mit Hund aufzuzeigen, werden im folgenden Kapitel nach einem kurzen theoretischen Teil Möglichkeiten des Hundgestützten Einsatzes in der Leseförderung aufgeführt. Abgerundet wird das Thema mit grundlegenden Qualitätsstandards.1
 
              
                Einleitung
 
                Bereits seit Jahrzehnten existieren in den USA und Kanada Projekte, die Hunde in der Leseförderung einsetzen. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Initiativen in Bibliotheken zum Thema „Lesen mit Hund“, die meist zur Kategorie „tiergestützte Aktivität“ zählen (siehe Abb. 1). Häufig arbeiten die Mensch-Hund-Teams ehrenamtlich und die durchführende Person hat keinen bibliothekarischen Hintergrund. Die Hundeführer✶innen verfügen dabei über Grundkenntnisse von Hunden und haben mindestens ein einführendes Training erhalten. Das Ziel der tiergestützten Aktivität liegt in der Förderung der Lesekompetenz über emotionale und motivationale Komponenten, also der Förderung des Lesespaßes. „Je nach Ausmaß der pädagogisch ausgerichteten Anleitung des Lesens mit Hund durch die Hundeführer✶innen kann Lesen mit Hund auch zu den tiergestützten Interventionen gezählt werden.“ (Beetz / Heyer 2014, 14–15).
 
                
                  [image: Eine Übersichtstabelle fasst kurz die Unterschiede zwischen dem Lesen mit Hund und der Hundgestützten Leseförderung nach Schüßler zusammen: Wesentlicher Unterschied ist die fachliche, pädagogische Ausbildung bei der Hundgestützten Leseförderung. Die Ziele sind ähnlich, nämlich die Verbesserung oder Förderung der Lesekompetenz.]
                    Abb. 1: Unterschied zwischen Lesen mit Hund und Hundgestützter Leseförderung (Schüßler 2015, 8 und Beetz / Heyer 2014, 14–15).

                 
                Die Projekte „Leseförderung auf 4 Pfoten“ sowie „Leseschnüffler“ zählen zur Hundgestützten Leseförderung und sind feste Bestandteile in der bibliothekpädagogischen Arbeit der jeweiligen Bibliothek. Die Hundeführer✶innen sind bibliothekspädagogische Fachkräfte und bilden sich stetig, insbesondere im Bereich Leseförderung, wertschätzende Kommunikation mit Kindern (Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg – kurz GFK) und zu hundespezifischen Themen weiter. Es wurde jeweils ein umfangreiches Konzept über die konkreten Qualifikationen und Einsätze der Hunde inklusive eines Hygieneplans erstellt. Neben der Anwendung des Lautlese-Verfahrens zur Förderung der Lesefreude und -kompetenz, sollen mithilfe des Einsatzes von interaktiven Lesespielen mit dem Hund die Artikulation und das Textverständnis der Kinder verbessert werden. Mit Anwendung des wertschätzenden und bedürfnisorientierten Kommunikationsmodells GFK kann zudem das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt werden.
 
                Alle Einsätze werden dokumentiert, ausgewertet und die Konzepte dementsprechend stetig angepasst. So kann ein professionell ausgearbeitetes Programm angeboten werden, das sich von ähnlichen Leseprojekten mit Hunden in Bibliotheken unterscheidet. Beide Mensch-Hund-Teams haben eine mindestens 60-stündige praxisorientierte Schulhundausbildung über mehrere Monate in Begleitung von Hundetrainer✶innen und Schulhundlehrkräften absolviert. Ihre Zertifikate erhielten sie nach erfolgreicher Prüfung, die aus einem Theorieteil, Praxisübungen, einem Prüfungsvideo sowie einem Prüfungsgespräch bestand. Der offizielle Arbeitstitel der städtisch angestellten Hunde lautet „Büchereihund“, da sie als ausgebildete Schulhunde von einer bibliothekarischen Fachkraft geführt und mit pädagogischen Zielen in der Leseförderung in der Bibliothek eingesetzt werden. Da es bislang noch keine einheitliche Ausbildung mit qualifizierendem Abschluss für den Einsatz eines Büchereihundes gibt und nationale Qualitätsstandards in diesem Bereich fehlen, orientieren sich die Projekte beider ­Autorinnen an der aktuellen Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht der Kultusministerkonferenz (RISU) (Bezler u. a. 2023) und an aktuellen Qualitätsstandards der tiergestützten Pädagogik.
 
               
              
                Wirkung des Hundes in der Leseförderung
 
                Zahlreiche Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Anwesenheit eines ruhigen und entspannten Hundes den Blutdruck, die Herzfrequenz und den Puls bei Menschen senken kann, wenn diese dem Hund positiv gegenüber eingestellt sind. Physiologisch betrachtet kommt es dabei zu einer vermehrten Ausschüttung des Kuschel- und Bindungshormons Oxytocin, das dem Menschen hilft, sich leichter zu entspannen. Der Hund wirkt zudem auf sozialer Ebene, indem er unter anderem die Kommunikation fördert und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Auch auf psychologischer Ebene hat die Anwesenheit eines Hundes Auswirkungen auf den Menschen: Er kann die Selbstwirksamkeit fördern und damit das Selbstwertgefühl stärken, denn anders als Menschen bewerten Hunde ihr Gegenüber nicht. In der Leseförderung ist dies ein wichtiger Effekt, der sich positiv auf das „lesebezogene Selbstwertgefühl und Selbstkonzept“ der Kinder auswirkt (Beetz / Heyer 2014, 60).
 
                Mehrere Studien untersuchten weitere Vorteile der Anwesenheit eines Hundes in der Leseförderung. So zeigten Kinder in der Leseförderung mit Hund „signifikant stärkere Verbesserungen der Leseflüssigkeit“ als Kinder, die eine Leseförderung ohne Hund erhielten. Zudem hatte der Hund „anscheinend einen positiven Effekt auf die Lesemotivation und möglicherweise auch auf die Selbstwirksamkeit“, da die Kinder „freiwillig selbständig weiterlesen wollten“ (Beetz / Heyer 2014, 76).
 
                Durch ihre langjährige Erfahrung können die Autorinnen die positive Wirkung von Hunden in der Leseförderung bestätigen. Schüchterne Kinder können sich mithilfe eines Gesprächs über den Hund leichter öffnen und fassen schneller Vertrauen. Auch schon vor Beginn der Lesestunden und des ersten Kontakts können die Hunde Vorfreude bei den Kindern auslösen und sie zum Lesen üben animieren. Ebenso wirkt die Leseförderung mit Hund nach den Lesestunden weiter, sodass sich Kinder besser im Unterricht konzentrieren können und ihnen der Schulalltag leichter fällt, wenn sie morgens bereits an einer Lesestunde mit Hund teilnehmen durften. Darüber hinaus bekommen die Autorinnen immer wieder Feedback von Lehrkräften und Eltern, dass sich die Lesekompetenz, die Lesemotivation und auch das Selbstbewusstsein der Kinder durch die Leseförderung mit den Büchereihunden verbessert haben. Die positiven Emotionen der Kinder, die sie während der Lesestunden erfahren durften, können mit individualisierten Erinnerungsstücken (z. B. Lesezeichen mit Hund) verknüpft werden. Somit können die Hunde über die Leseförderstunden hinaus langfristig positiv auf die Kinder einwirken.
 
                Allerdings darf die Wirkung des Hundes innerhalb der Leseförderung nicht als Selbstläufer gesehen werden. „Der Hund alleine kann zwar als wohlwollender Zuhörer dienen, das volle Potenzial eines pädagogischen tiergestützten Ansatzes entwickelt sich jedoch nur in der Arbeit des Mensch-Hund-Teams mit dem [Kind].“ (Beetz / Heyer 2014, 66)
 
                Zudem ist es sehr wichtig, dass die Kinder den Hund als Individuum und Persönlichkeit erleben können.
 
                 
                  Es wird also nicht das Tier als Methode oder Medium, sondern es wird die Beziehung zwischen den menschlichen und den tierischen Individuen genutzt, um diesen Menschen zu helfen. […] Da ist ein Hund, der wie das Kind auch, seine kleinen Schwierigkeiten, Ängste und Vorlieben hat, […] und zeigt den Kindern, dass wir alle nicht perfekt sein müssen, sondern dass es manchmal ja sogar besonders charmant ist, dies nicht zu sein. […] und sie können sich ein bisschen mit dem Hund identifizieren. (Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e. V. 2023, 62)
 
                
 
                
                  [image: Dargestellt ist eine schematisierte Hundepfote, bestehend aus einem großen und fünf kleinen, leicht abgeflachten Kreisen. Im großen Kreis steht: Anwesenheit eines entspannten Hundes führt zu einer erhöhten Ausschüttung des Bindungshormon Oxytocin – ein Pfeil – Entspannung.
Im linken Kreis steht: Hunde bewerten nicht, sondern hören einfach zu.
Im nächsten Kreis steht: Hund wirkt als Eisbrecher.
Im nächsten Kreis steht: Durch interaktive Spiele mit dem Hund kann die Artikulation verbessert werden.
Im nächsten Kreis steht: Selbstvertrauen und Sicherheit wird gefördert.
Im rechten Kreis steht: Spaß am Lesen wird gefördert.
]
                    Abb. 2: Wirkung des Hundes in der Hundgestützten Leseförderung (Grafik: „Schnupperseminar – Hundgestützte Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken“ von Julia Schmid & Yasmina Rosenau).

                 
                So positiv die Wirkung des Hundes innerhalb der Leseförderung sein kann, weist diese auch klare Grenzen auf: Die Hundgestützte Leseförderung darf nie als Alternative für eine eventuell notwendige logopädische Therapie, eine Ergotherapie oder psychologische Unterstützung sowie zur Angstbewältigung genutzt werden. Sollten Kinder Hilfe in diesen Bereichen benötigen, wird ein Verweis an die Kinderarztpraxis empfohlen.
 
               
              
                Entscheidungshilfen und Ansätze der Leseförderung mit Hund
 
                
                  Vorüberlegungen
 
                  Bevor ein Hund in einer Bibliothek eingesetzt werden kann, bedarf es einer gründlichen Vorbereitung. Grundsätzlich gilt, dass der Hund nur in Begleitung seiner Besitzerin zum Einsatz kommen darf und das Tierschutzgesetz stets zu beachten ist.
 
                  Zu Beginn sollte man sich die Ziele des geplanten Angebots und erste Umsetzungsideen überlegen:
 
                  
                    	 
                      Gibt es in der Bibliothek Mitarbeiter✶innen, die mit ihrem Hund in der Leseförderung tätig werden möchten? Oder gibt es gegebenenfalls örtliche Kooperationspartner, die mit ihren bereits ausgebildeten Hunden Lesestunden anbieten?


                    	 
                      Wie viel Budget kann der Träger der Bibliothek in das Projekt investieren? Benötigt man finanzielle Unterstützung von Förderern?


                    	 
                      Soll mithilfe des Hundes ausschließlich der Lesespaß der Kinder verstärkt werden oder möchte man die Kinder auch gezielt und individuell fördern?


                    	 
                      Wie viele Kinder dürfen gleichzeitig an einer Lesestunde teilnehmen?


                    	 
                      Wo sollen die Lesestunden stattfinden?


                  
 
                  Da die Leseförderung eine Kernaufgabe der Öffentlichen Bibliotheken ist, sollte die Hundgestützte Leseförderung vom Träger finanziell unterstützt und den Kindern kostenlos angeboten werden. So kann sichergestellt werden, dass jedes Kind unabhängig vom finanziellen Hintergrund, das Angebot wahrnehmen kann.
 
                  Konkrete Details im Ablauf des Einsatzes können selbstverständlich erst mit dem jeweiligen Mensch-Hund-Team abgesprochen werden und vieles hängt auch von den Charaktereigenschaften des Hundes und den Vorlieben der durchführenden Person ab. Jedoch muss man sich als Bibliothek im Vorfeld einige Dinge bewusstmachen, um den wichtigsten Schritt gehen zu können: die Auswahl des passenden Mensch-Hund-Teams.
 
                 
                
                  Internes Mensch-Hund-Team
 
                  Wenn ein✶e Bibliotheksmitarbeiter✶in ein „Hundemensch“ ist, gerne mit Kindern arbeitet, sich für die Leseförderung interessiert und sich gerne weiterbildet, sind dies ideale Voraussetzungen, um einen eigenen Büchereihund auszubilden. Aufgrund der Ausbildungsinhalte eignet sich eine Schulhundausbildung aus Sicht der Autorinnen am besten für den angestrebten pädagogischen Einsatz des Hundes mit dem / der Besitzer✶in als bibliothekspädagogischer Fachkraft. Andere Ausbildungen wie zum Beispiel Therapiehundausbildungen eignen sich für Bibliothekspersonal nicht, da hier therapeutische Fachkräfte angesprochen werden, die ihren Hund im therapeutischen Kontext einsetzen möchten (Beetz / Heyer 2014, 13).
 
                  Bei der Wahl der Ausbildungsstätte sollte darauf geachtet werden, dass die Ausbildung mehrere Monate dauert und mindestens 60 Stunden Theorie- und Praxiseinheiten umfasst. Die Dauer der Schulhundausbildung ist von zentraler Bedeutung, denn nur über einen längeren Zeitraum kann sich das Mensch-Hund-Team gemeinsam entwickeln und von den Ausbilder✶innen bestmöglich begleitet werden. Außerdem benötigt nachhaltiges Lernen für Hund und Mensch Zeit (Schulhunde Bayern e. V. 2023a).
 
                  Blockausbildungen klingen zunächst interessant, da man schnell mit der praktischen Umsetzung beginnen könnte, aber am Fundament für die späteren Einsätze sollte man lieber nicht sparen – sowohl zeitlich als auch finanziell. Eine Übersicht über Anbieter von Schulhundausbildungen kann online beim Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e. V. eingesehen werden (Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e. V. o. J.).
 
                  Natürlich eignet sich nicht jeder Hund für die Arbeit mit Kindern und es gibt auch nicht die eine Rasse, die als Schulhund bereits geboren wird. Es hängt ganz individuell von den Charaktereigenschaften des Hundes ab, ob dieser zum Einsatzgebiet passt oder nicht. (Schulhunde Bayern e. V. 2023b) Während der Ausbildung können erfahrene Ausbildungsstätten den Hund objektiv beobachten und seine Eignung einschätzen. Für den Fall, dass sich der Hund nicht für das angedachte Einsatzgebiet eignet, muss im Vorfeld ein Notfallplan erstellt werden. Entweder passt man die ursprünglich geplante Zielgruppe dem Charakter des Hundes an, orientiert sich komplett neu oder das Tier darf nur Familienhund sein. Grundsätzlich darf natürlich kein Hund nur aufgrund seiner positiven Charaktereigenschaften in eine Lesefördermaßnahme mitgebracht und aktiv eingesetzt werden.
 
                  Bei der Auswahl der Gruppengröße der Kinder sollte zudem beachtet werden, dass sich die durchführende Person nicht überfordert fühlt und Gruppenveranstaltungen nur anbietet, wenn sie sich selbst auch bereit dazu fühlt. Denn während der Lesestunden muss stets der Hund im Blick behalten werden, um rechtzeitig auf Stressanzeichen reagieren zu können. So wäre durchaus auch denkbar, dass sich der / die Hundebesitzer✶in anfangs Unterstützung von Kollegen sucht, die die Lesestunde durchführen und nur für das Kind da sind, während sich der / die Hundebesitzer✶in voll und ganz auf den Hund konzentrieren kann. Selbstverständlich muss in jedem Fall eine Habituationsphase (Eingewöhnung) für den Hund eingeplant werden, die kleinschrittig erfolgen und auf das Tempo des Tieres abgestimmt sein muss.
 
                 
                
                  Externes Mensch-Hund-Team
 
                  Sollte es unter den Bibliotheksmitarbeiter✶innen niemanden mit den oben beschriebenen Eigenschaften geben und man möchte als Bibliothek dennoch ein Projekt zum Thema „Lesen und Hund“ anbieten, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bereits ausgebildete Mensch-Hund-Teams „einzukaufen“. Je nach Budget und Zielsetzung der Lesefördermaßnahme können selbständig arbeitende oder ehrenamtliche Teams zum Einsatz kommen.
 
                  Ist das Budget eher knapp, kann ein ausgebildetes ehrenamtliches Mensch-Hund-Team das Veranstaltungsprogramm der Bibliothek bereichern. Dabei variiert „der pädagogische Hintergrund und die Fähigkeit, den Leselernprozess nach pädagogisch akzeptierten Prinzipien aktiv zu fördern“ bei den Durchführenden beträchtlich. (Beetz / Heyer 2014, 67) Daher wird empfohlen, dass bei diesem Ansatz vorrangig Kinder teilnehmen, die bereits grundlegende Lesefertigkeiten mitbringen und es in erster Linie um das Lesen als weitere Übung geht. (Beetz / Heyer 2014, 71) Somit liegt der Fokus der Einsätze ehrenamtlicher Teams meist auf dem Vorlesen der Kinder, während die Hundeführer✶innen mit ihrem Hund eine passiv-unterstützende Rolle einnehmen. Als Beispiel sind hier die Teams des Lesehund Vereins zu erwähnen, die sowohl in Schulen als auch in Bibliotheken bereits seit 2008 im deutschsprachigen Raum zum Einsatz kommen. Seit Vereinsgründung ist der Lesehund Verein eine der führenden Organisationen für das Lesen mit Hund. (Lesehund Verein München o. J.)
 
                  Eine weitere Möglichkeit stellen selbständig arbeitende Mensch-Hund-Teams dar. Die Kosten für solch ein Kooperations-Projekt können stark variieren und müssen vorab mit allen Beteiligten geklärt werden. Eine Übersicht über Anbieter liegt den Autorinnen leider nicht vor. Möglich wäre, dass selbständig tätige pädagogische oder therapeutische Fachkräfte je nach Qualifikation und Nachfrage Lese(förder)stunden mit Hund in Einzelsettings oder als Gruppenveranstaltung anbieten. Geprüft werden sollte, inwiefern der Anbieter bei der Planung, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung der Lesestunden die Bibliothek unterstützen kann, damit der finanzielle und zeitliche Aufwand zu den Ressourcen der Bibliothek passt. Zudem sollten auch hier nur seriöse und vor allem fachlich qualifizierte Anbieter berücksichtigt werden. Im Folgenden wird das Grundgerüst der Projektkonzepte der Autorinnen näher betrachtet und der praktische Einsatz von Büchereihunden fokussiert.
 
                 
               
              
                Leseförderung mit ausgebildeten Büchereihunden
 
                
                  Leseförderung innerhalb der Bibliothek
 
                  Grundsätzlich ist es empfehlenswert, die Leseförderung in den Räumen der Bibliothek anzubieten. Dadurch haben die Kinder einen direkten Bezug zur Einrichtung und verknüpfen im besten Fall nicht nur das Lesen, sondern auch die Bibliothek mit einem positiven Gefühl. Dieses kann ein Leben lang bestehen bleiben und somit auch zur Zukunftssicherung der Bibliotheken beitragen.
 
                  Bei der Leseförderung innerhalb der Bibliothek ist ein eigener Leseraum empfehlenswert. Den Kindern wird damit ein geschützter Rahmen geboten und der Hund erhält die Freiheit, sich ohne Leine bewegen zu können. Alternativ wäre denkbar, dass ein Veranstaltungsraum oder eine ruhige Ecke in der Bibliothek genutzt wird, wenn diese für den Publikumsverkehr geschlossen ist. Unabhängig des Veranstaltungsortes muss dem Hund auf jeden Fall ein Rückzugsort eingerichtet werden. Diesen muss der Hund jederzeit selbständig aufsuchen dürfen, um sich stressigen Situationen entziehen zu können.
 
                  Die Leseförderangebote der Autorinnen richten sich an Grundschulkinder mit Leseförderbedarf. Um jedes Kind individuell fördern zu können, sind Einzellesestunden daher am zielführendsten. Die Auswahl der Kinder erfolgt in Kooperation mit den Schulen, da die Lehrkräfte ihre Schüler✶innen am besten kennen und somit wirklich diejenigen eine Leseförderung erhalten, die sie benötigen. Aufgrund jahrelanger Erfahrung und mittels stetiger Anpassung der Konzepte, hat sich das Gutscheinsystem hierfür als bestes Mittel herausgestellt: Lehrkräfte fragen bei der Bibliothek nach Gutscheinen für die Hundgestützte Leseförderung an und geben diese an die ausgewählten Kinder weiter. Angefügt an den Gutschein ist jeweils eine Einverständniserklärung für die Eltern. Damit muss abgefragt werden, dass die Kinder keine Hundehaarallergie und keine Angst vor Hunden haben. Die Termine werden direkt mit den Eltern vereinbart, da die Lesestunden außerhalb der Schulzeit stattfinden.
 
                  Jedes Kind erhält mindestens fünf Lesestunden à 30 Minuten. Diese finden wöchentlich statt, wobei darauf geachtet wird, dass der Hund nicht öfter als zwei Mal pro Woche und bei maximal drei Kindern pro Tag eingesetzt wird. Zwischen den Lesestunden gibt es immer Pausen, damit der Hund sich erholen und die durchführende Person den Einsatz dokumentieren kann. Durch die Dokumentation können Stressanzeichen und den Hund überfordernde Situationen frühestmöglich erkannt und rechtzeitig gegengesteuert werden. Da jeder Hund individuelle Grenzen hat, liegt die Verantwortung in den Händen des / der Hundebesitzer✶in, „die Intensität, Dauer und Häufigkeit der Teilnahme des Hundes so anzupassen, dass der Stress minimiert wird“ (Foltin 2022, 293).
 
                  Jede Lesestunde gliedert sich in vier Teile: Ankunft, Lesezeit, Leseförderung mit interaktiven Lesespielen, Abschluss. Gleiche Strukturen im Ablauf und feste Rituale spielen eine große Rolle: Nicht nur der Hund erhält damit Erwartungssicherheit und ist gelassener, auch die Kinder fühlen sich dadurch sicher und können sich besser entspannen. Zudem trägt der wertschätzende Umgang mit Hund und Kind auf Augenhöhe sowie das positive Training des Hundes zu einer entspannten Wohlfühlatmosphäre bei.
 
                 
                
                  Leseförderung außerhalb der Bibliothek
 
                  Eine andere Variante ist die Leseförderung außerhalb der Bibliothek. Dabei besucht das Mensch-Hund-Team eine geeignete Kooperationsschule. Wichtig hierbei ist, dass mehrere Kooperationsschulen im Wechsel nicht in Frage kommen können, da jedes Mal aufs Neue eine Gewöhnung des Hundes an das neue Schulgebäude und die Gegebenheiten stattfinden müsste (Habituationsphase). Dies ist aus Sicht der Autorinnen zum
 
                  
                    [image: Eine Frau und ein Mädchen sitzen auf einem Sofa. Das Mädchen hält ein Buch und liest, davor sitzt ein Hund.]
                      Abb. 3: Olive und Julia lesen auf dem Sofa, vor ihnen sitzt ein Hund (Foto: Yasmina Rosenau und Julia Schmid).

                   
                  Wohle des Hundes und in Anbetracht des großen Aufwandes nicht verhältnismäßig und daher nicht zu empfehlen.
 
                  Die feste Kooperationsschule des Projektes „Leseförderung auf 4 Pfoten“ ist eine fußläufige Grundschule, mit dem Förderschwerpunkt Sprachheilförderung. Das Mensch-Hund-Team besucht einmal die Woche für ca. elf Wochen eine vom Lehrerkollegium ausgewählte Klasse. Meist ist dies eine dritte Klasse, da bei dieser Altersstufe erfahrungsgemäß der größte Förderbedarf besteht. Vor Beginn der ersten Einzeltermine, wird ein Klassenbesuch angeboten. Vorab müssen auch hierbei die Eltern in Kenntnis gesetzt werden und es bedarf einer schriftlichen Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Die folgenden zehn Termine finden dann im geschützten Rahmen einer Einzelförderung statt. Von der Schule wird ein geeigneter Raum zur Verfügung gestellt. Die Klassenleitung wählt die Kinder aus, die an den Einzelterminen teilnehmen dürfen. Die Lesestunden finden während des laufenden Unterrichts statt und ähneln im Ablauf der Leseförderung innerhalb der Bibliothek wie oben beschrieben. Als Abschlussveranstaltung werden die Kinder nach den elf Wochen im Klassenverbund zu einer digitalen Hunderallye in die Bibliothek eingeladen, wo zudem jedes Kind einen eigenen Ausweis erhält und Medien ausleihen kann. Während der Veranstaltung ist der Hund nur zu Beginn anwesend und wird nicht aktiv eingesetzt, da die Kinder in diesem kurzen Zeitfenster nicht ausreichend über den richtigen Umgang mit dem Hund geschult werden können. Zusätzlich ist eine zweite Person dabei, damit sich die Hundeführerin voll und ganz auf den Hund konzentrieren kann.
 
                  Der Vorteil der Leseförderung in der Schule liegt darin, auch die Kinder zu erreichen, deren Eltern am Nachmittag keine Zeit haben, ihre Kinder in die Bibliothek zu bringen. Mit dem abschließenden Klassenbesuch in der Bibliothek kann dennoch der Bezug zur Bibliothek hergestellt und somit die Vorteile beider Ansätze miteinander verbunden werden. Allerdings muss der größere Zeitaufwand für die Anfahrt und die zusätzliche Gewöhnung des Hundes an die Schule beachtet werden.
 
                  
                    [image: Links sitzt ein Junge im Schneidersitzt, rechts kniet eine Frau am Boden. Dazwischen ist ein mittelgroßer, langhaariger Hund, der gerade einen Deckel mit Griff von einem Kästchen abgenommen hat, um an ein Leckerli zu kommen. Im Hintergrund ist ein Bücherregal.]
                      Abb. 4: Bonny hebt den Deckel ab (Foto: Yasmina Rosenau und Julia Schmid).

                   
                 
               
              
                Qualitätsstandards
 
                Damit der Einsatz von Hunden in der Leseförderung in Bibliotheken zum Wohl aller Beteiligten optimal durchgeführt werden kann, sollten aus Sicht der Autorinnen einige Mindestanforderungen eingehalten und berücksichtigt werden. Diese sind in Anlehnung an die RISU (Bezler u. a. 2023) und die Qualitätsstandards des Qualitätsnetzwerks Schulbegleithunde e. V. formuliert.
 
                
                  
                    Tab. 1:Qualitätsstandards.

                  

                         
                        	Ausbildung 
                        	– Jeder Hund benötigt eine zum Einsatzgebiet passende Ausbildung.
– Es wird kein Hund ohne Ausbildung eingesetzt.
– Der Hund darf nicht zu früh eingesetzt werden. Eine Gewöhnungsphase muss eingeplant werden. Bei der Prüfung muss der Hund mind. 18 Monate alt sein (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT).) 
  
                        	Einsatzprinzipien:
Hund 
                        	– Der Hund muss als Familienmitglied artgerecht gehalten und darf nie ohne Besitzer*in eingesetzt werden.
– Der Hund hat ein Mitspracherecht:
 → Der Hund darf „Nein sagen“ und wird zu nichts gezwungen.
 → Der/die Hundeführer*in muss auf Stressoren (bspw. zu hohe Temperatur im Sommer) und Stresssignale achten und einen Einsatz – wenn nötig – abbrechen oder absagen.
 → Der Hund darf seinen Platz frei auswählen. Er trägt während des Einsatzes keine Leine (Dr. Kautschitsch 2014). Eine ungestörte Rückzugsmöglichkeit für den Hund muss bereitgestellt werden.
– Der Hund wird nicht instrumentalisiert:
 → Der Hund wird nicht verkleidet.
 → Der Einsatz wird an die individuellen Vorlieben und Charaktereigenschaften des Hundes angepasst.
– Der Hund wird an maximal 2 Tagen je Woche für maximal 3 x 30 Minuten (mit Pause dazwischen) eingesetzt – auch das „Nur-dasein“ ist echte Arbeit für den Hund.
– Der Hund muss regelmäßig in der Tierarztpraxis vorgestellt werden. Er darf nur gesund und fit eingesetzt werden.
 → Bsp.: Bei Läufigkeit darf eine Hündin nicht eingesetzt werden.
– Auf die altersbedingten Veränderungen des Hundes muss geachtet und Einsätze dementsprechend angepasst werden.
 → Der Hund muss bis zum wohlverdienten Ruhestand einen Mehrwert aus seiner Arbeit ziehen können. 
  
                        	Einsatzprinzipien:
Hund und Kind 
                        	– Grundregel: „1 Hand – 1 Hund“
 → Dies bedeutet, dass egal bei welcher Gruppengröße nur eine Hand eines Kindes am Hund ist, um übergriffiges körperliches Verhalten dem Hund gegenüber (z. B. = Umarmen) zu vermeiden.
– Bei Gruppenveranstaltungen wird der Hund nicht umzingelt. Er muss jederzeit seinen Rückzugsort aufsuchen können.
– Kind und Hund werden niemals zusammen allein gelassen.
– Das Tierschutzgesetz und die Hygienevorschriften sind stets zu beachten und einzuhalten.
– Um den professionellen Einsatz des Hundes zu gewährleisten, muss ein Konzept ausgearbeitet werden. Zudem müssen die Einsätze dokumentiert werden, sodass Veränderungen des Hundeverhaltens und die Leseleistungen des Kindes festgehalten werden können. Durch eine stetige Auswertung müssen die Einsätze immer wieder den Umständen angepasst werden. 
  
                        	Einsatzprinzipien:
Kind 
                        	– Es werden Regeln zum Umgang mit dem Hund festgelegt, die kindgerecht visualisiert und mit dem Kind vor Beginn der Leseförderung besprochen werden. Diese müssen stets eingehalten und von der Hundeführerin während des Einsatzes im Blick behalten werden.
– Ein Kind kann nur teilnehmen, wenn es keine Hundehaarallergie und keine Angst vor Hunden hat (Einverständnis der Eltern). Eine Lesefördermaßnahme ist keine Therapie! Im schlimmsten Fall könnte die Angst vor dem Lesen durch die Angst vor Hunden verstärkt werden. 
  
                        	Training des Hundes 
                        	– Das Training erfolgt grundsätzlich nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Lerntheorie bei Hunden:
 → positive Verstärkung im Rahmen eines belohnungsbasierten und bedürfnisorientierten Trainings
 → der / die Hundebesitzer*in hat gegenüber den Kindern eine Vorbildfunktion! 
 
                  

                
 
               
              
                Ausblick
 
                Dass neue bibliothekspädagogische Angebote gerade jetzt dringend benötigt werden, zeigen mehrere Studien, unter anderem die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung von 2021. „Ein Viertel der Viertklässler erreicht nicht den Standard für eine Lesekompetenz, die für einen erfolgreichen Übergang vom Lesen lernen zum Lesen um zu lernen notwendig ist.“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2023)
 
                Auf die Vorteile, die der Einsatz von Hunden in der Leseförderung mit sich bringt, wurde bereits umfangreich eingegangen. Umso erfreulicher ist, dass sich immer mehr Bibliotheken in Deutschland für den Einsatz von Hunden in der Leseförderung interessieren und sich diesbezüglich auch fortbilden lassen möchten. So geben die Autorinnen seit Juni 2022 regelmäßig Webinare, in denen die Projekte mit ihren Büchereihündinnen detailliert vorgestellt werden. Seither haben erfreulicherweise weitere Bibliotheken deutschlandweit ähnliche Projekte zum Thema „Lesen mit Hund“ initiiert.
 
                Umso wichtiger ist, dass nationale Richtlinien für den Einsatz von Hunden sowohl in der Leseförderung in Bibliotheken als auch in Schulen ausgearbeitet werden, wie die aktuelle Studie zu bayerischen Schulhundeinsätzen fordert (Bidoli 2022). Hierbei wurde festgestellt, dass dreiviertel aller Sitzungen als problematisch oder kritisch einzustufen sind und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schülerinnen und der Hunde darstellen. Diese erschreckend hohe Zahl sollte Anlass zu Bedenken geben. Ein erster Schritt, den die Autorinnen derzeit anstreben, kann sicherlich ein Austausch und eine Vernetzung von Bibliotheken sein, die Hunde in der Leseförderung einsetzen.
 
               
              
                Zusammenfassung
 
                Der Mehrwert von Hunden in der Leseförderung ist unumstritten und lässt sich durch Studien und Erfahrungen der Autorinnen belegen. Wie konkret der Einsatz des Mensch-Hund-Teams aussehen kann, hängt maßgeblich vom Team selbst, von deren Ausbildung und vom pädagogischen Ziel der Lesefördermaßnahme ab. Aufgrund bislang fehlender einheitlicher Standards auf diesem Gebiet variierten die Umsetzungsart und die Qualität der Leseförderangebote stark. Umso wichtiger ist es, zukünftige Mensch-Hund-Teams gut zu schulen, ein Netzwerk für den Austausch anzubieten und nationale Qualitätsstandards für den Einsatz von Hunden in der Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken festzulegen.
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              Notes

              1
                Hinweis: Aufgrund des kompakten Rahmens dieses Kapitels, besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen dienen vielmehr als ersten Überblick, Hinführung zum Thema und Entscheidungshilfe. Es wird keinerlei Haftung für zukünftige Einsatzteams und deren Interventionen übernommen.

              
            
           
           
             
              „Blind für eine Stunde“ – Eine andere Lebenswelt in der Bibliothek entdecken
 
            

             
              Miriam Schmidt 
              
 
            
 
             
              „Gehe hundert Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst“, lautet eine gängige Übersetzung eines Sprichworts der indigenen Bevölkerung Nordamerikas. Bibliotheken sind Begegnungsstätten – sowohl als realer Ort, an dem Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen aufeinandertreffen und im Idealfall mit- und voneinander lernen, als auch durch die vielfältigen Inhalte ihrer Medien und der in der Bibliothek durchgeführten Veranstaltungen. Als Begegnungs- und Lernstätte versteht sich auch die Familienbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg.
 
              
                Was können inklusive Kinderbücher leisten?
 
                Inklusive Kinderbücher leisten einen großen Beitrag zum Kennenlernen und Verstehen unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten. Die als „Rollifräulein“ in den sozialen Medien bekannte Aktivistin, Autorin und Literaturwissenschaftlerin Tanja Kollodzieyski sieht Kinderbücher als „eine der ersten Türen zur Wirklichkeit, die Kinder öffnen und durchqueren“ (Kollodzieyski o. J.). Sie weist darauf hin, dass Kinder die Bücher mit der eigenen Wirklichkeit abgleichen und sich daraus eine wichtige Identifikationsmöglichkeit mit den persönlichen Lebensumständen ergibt. Kollodzieyski, die selbst Rollstuhlfahrerin ist, begrüßt, dass es mittlerweile mehr Kinderbücher gibt, die mit den Themen Inklusion und Behinderung umgehen. Sie gibt aber auch zu bedenken, dass ein Großteil dieser Bücher nicht von Menschen mit Behinderung selbst, sondern mit dem „Blick von außen“ verfasst wurde und die Protagonist✶innen teilweise immer noch auf ihre Behinderung reduziert und / oder hilfsbedürftig und passiv dargestellt werden.
 
                So wünscht sich auch die Sozialpädagogin und Gründerin des Instagram-Accounts „Afrokids Germany“, Ndey Bassine Jammeh-Siegel, 2020 in einem SPIEGEL-Interview zum Thema Darstellung von Diversität „eine Geschichte, in der ein Schwarzes Kind einfach mal in die Schule oder auf den Spielplatz geht“ (Felker 2020). Für Tanja Kollodzieyski erzählt ein gutes inklusives Kinderbuch „Geschichten, die von Abenteuern handeln, bei denen sich alle einbringen können, egal ob die Kinder mit oder ohne Behinderung leben“ und in denen „die Figur mit Behinderung als aktiver Teil der Gemeinschaft angekommen [ist]. Es sollte nicht darum gehen, die Behinderung wegzuwischen, sondern eine Idee davon zu geben, wie ein tolles Leben mit Behinderung aussehen kann.“ (Kollodzieyski o. J.)
 
               
              
                Diversität in (Kinder- und Jugend-)Bibliotheken
 
                Viele Best-Practice-Veranstaltungsbeispiele in Öffentlichen Kinder- und Jugendbibliotheken beziehen sich auf den Aspekt der Interkulturalität, der mit dem Auftrag zur „Bereitstellung fremdsprachiger Literatur und der Durchführung interkultureller Veranstaltungen“ beispielsweise im Bibliotheksgesetz des Landes Sachsen-Anhalt offiziell festgeschrieben ist.1
 
                Dass Interkulturalität nur eine Teildimension von Diversität ist, wird bei der Betrachtung des Diversitätsrads deutlich, mit dem Gardenswartz und Rowe 2003 ihr Modell der „Four layers of diversity“ darstellten.2 Als innere bzw. Kerndimensionen, die nach der Persönlichkeit des Individuums die zweite der vier Schichten des Modells ausmachen, gelten neben der ethnischen Herkunft / Nationalität auch Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft sowie Alter der Person.
 
                Im Folgenden wird eine mit geringem zeitlichen und finanziellen Aufwand durchführbare Veranstaltung für Kinder vorgestellt, die auf die Dimension der unterschiedlich ausgeprägten körperlichen und kognitiven Fähigkeiten und hier auf körperliche Beeinträchtigungen eingeht. Als Beispiel wurde Blindheit gewählt.
 
               
              
                Praxisbeispiel „Blind für eine Stunde“ der Stadtbibliothek Magdeburg
 
                Die Landeshauptstadt Magdeburg nimmt seit mehreren Jahren mit unterschiedlichen Informations- und Veranstaltungsformaten am seit 1992 am 5. Mai stattfindenden europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen teil. In diesem Rahmen hat die Kinderbibliothek der Stadtbibliothek ein Lese- und Mitmachformat für Kinder im Vor- und frühen Grundschulalter entwickelt, das seither auch außerhalb des Aktionstags zum festen Repertoire gehört.
 
                Ausgangspunkt ist das 2005 im Nord-Süd-Verlag erschienene und somit schon etwas ältere, aber thematisch und durch die zurückhaltenden Illustrationen von Zaü doch zeitlose Bilderbuch „Schwarze Augen“ von Gilles Tibo, in dem der blind geborene Junge Mathieu als Ich-Erzähler auftritt. Er nimmt die Lesenden in seine Welt mit, die er mit seinen Ohrenaugen, seinen Finger- und Zehenaugen sowie seinem Mund- und seinem Nasenauge wahrnimmt und in der ihm der Sehsinn, den er nie kannte, nicht fehlt. Es geht um Mathieus Alltag und vor allem um die Überraschung, die an seinem Geburtstag auf ihn wartet – ein Ausflug zu einem Bauernhof, auf dem er sich einen Hundewelpen aussuchen darf. Nachdem den Kindern die Geschichte vorgelesen wird, warten verschiedene Mitmach-Stationen auf sie, um die gehörten Inhalte der Geschichte praktisch zu vertiefen und selbst zu erleben, wie die Umwelt wahrgenommen wird, wenn der Sehsinn nicht zur Verfügung steht.
 
                
                  [image: Abb. 1: Kinder mit verbundenen Augen greifen in Tastkästen.
Abb. 2: Ein Kind mit verbundenen Augen bekommt von einer erwachsenen Person ein Stück Schokolade angereicht.
Abb. 3: Kinder mit verbunden Augen stehen um einen Tisch mit Kräutern und ein Kind riecht an einer Dose mit Zimt.
Abb. 4: Ein Kind klebt mit Glitzersteinen seinen Namen in Braille-Schrift.
]
                    Abb. 1–4: Mit Tastkästen, verschiedenen Geschmacksrichtungen und Geruchsproben werden die Sinne stimuliert. Außerdem basteln die Kinder ein Fühlbuch (Fotos: Christin Röder).

                 
                Da an manchen Stationen die Augen verbunden werden, ist es wichtig, den Kindern zu versichern, dass keine erschreckenden oder gefährlichen Dinge auf sie warten, sie jederzeit selbstständig die Binde abnehmen können, wenn ihnen die Situation ­unangenehm oder unheimlich ist und sie auch nicht gezwungen werden alles mitzumachen. Erfahrungsgemäß passiert dies aber selten, da die meisten Kinder neugierig auf das Spiel sind.
 
                Im Vorfeld ist es essentiell, mit der Einrichtung, die zur Veranstaltung kommt, bestehende Lebensmittelunverträglichkeiten und Speisegebote der Kinder abzuklären. Die Verkostungsstation kann dann dahingehend angepasst werden.
 
                Alle Mitmachstationen können mit Alltagsmaterialien bestückt werden. In der Stadtbibliothek Magdeburg hat sich folgendes Beispiel bewährt:
 
                
                  	 
                    An der Station „Ohrenaugen“ werden den Kindern Geräusche vorgespielt, die sie erraten müssen. Eine gute Auswahl von Alltagsgeräuschen für medienpädagogische Projekte findet sich z. B. auf der Webseite von Geräuschesammler.3 Die dort gesammelten Geräusche laufen unter CC-Lizenz. Ein frei zugängliches Geräuschequiz mit unterschiedlichen Kategorien findet sich auch auf der Webseite von Planet Schule.4


                  	 
                    Für die Station „Nasenauge“ werden den Kindern die Augen verbunden. Sie riechen z. B. an unterschiedlichen Gewürzen und Kräutern sowie an Parfüm und Desinfektionsmittel und benennen die Gerüche sowie ihre Empfindungen.


                  	 
                    Die Station „Mundauge“ ist ähnlich. Jedes Kind erhält einen Teller oder eine Serviette mit Lebensmitteln in verschiedenen Geschmacksrichtungen, z. B. ein Stück Apfel, ein Stück Banane, ein Radieschen, ein Stück Möhre und ein Stück Schokolade zur Verkostung.


                  	 
                    An der Station „Fingeraugen“ warten Tastkästen auf die Kinder. Diese sind aus alten Schuhkartons schnell hergestellt und können nach Belieben befüllt werden, z. B. mit Kastanien, Wollknäulen, Papier, Knetmasse etc. Auch Fühl- und Tastspiele für eigentlich jüngere Kinder wie z. B. „Verfühlt nochmal“ von Haba können hier eingesetzt werden.


                  	 
                    An der Station „Zehenaugen“ ziehen die Kinder ihre Schuhe aus und laufen auf Strümpfen oder barfuß an der Hand der Person, welche die Station betreut, über verschiedene Untergründe, z. B. Kunstfell, Müllsack oder Moosgummiplatte.


                
 
                Am Ende der Veranstaltung basteln die Kinder noch ein „Fühlbuch“, in dem unterschiedliche Materialien wie Moosgummiaufkleber, Sandpapier oder Wolle zum Einsatz kommen. Welche Geschichte damit erzählt wird, ist der Fantasie der Kinder überlassen. Für den Umschlag des Fühlbuchs werden Postkarten verwendet, die Innenseiten werden aus Papier zugeschnitten und das fertige „Buch“ wird gelocht und mit Wollfäden zusammengebunden.
 
                Im Vorfeld werden die Namen der teilnehmenden Kinder abgefragt und in Braille-Schrift vorbereitet, so dass die Kinder durch Aufkleben von Glitzersteinen auf die schwarz ausgefüllten Kreisfelder ihren Namen in Braille-Schrift erhalten. In der Stadtbibliothek Magdeburg konnte schon mehrfach in Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein eine Braille-Schreibmaschine zum Einsatz kommen und es wurden Bücher und Spiele für blinde Menschen mitgebracht. Das Fühlbuch ist ein Gesprächsaufhänger für Familien und Freund✶innen, wenn der Name ertastet und verglichen wird. Teilweise bitten Kinder auch darum, noch einen anderen Namen oder das Wort „Mama“ oder „Papa“ in Braille-Schrift schreiben zu dürfen, um etwas bisher nicht Bekanntes zu Hause teilen zu können.
 
                Und wie fühlt es sich für die Kinder an, „in den Schuhen“ eines blinden Menschen zu gehen? Eine wichtige Lernerfahrung für die teilnehmenden Kinder ist, dass sie mit dem Ausschalten des Sehsinns auch ein Stück Kontrolle abgeben. Sie müssen sich auf ihre anderen Sinne konzentrieren und ihrer Umwelt Vertrauen entgegenbringen, wenn sie nicht selbst sehen, was ihnen zum Essen angeboten wird oder ob ein Hindernis im Weg steht. So werden sie auch dafür sensibilisiert, dass öffentliche Räume im Alltag oft immer noch nicht für alle Menschen barrierefrei zugänglich sind.
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              „Steter Tropfen höhlt den Stein“ – Es braucht einen langen Atem auf dem Weg zur Barrierefreiheit
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              Das Vorhalten eines Medienangebotes in Großdruck zählt seit Jahrzehnten zum Portfolio Öffentlicher Bibliotheken. Ein kleiner Buchbestand in Einfacher Sprache ist ebenfalls häufig in Bibliotheken anzufinden. Die Schaffung von barrierefreien Angeboten, um Inklusion als ganzheitlichen Ansatz zu ermöglichen, geht darüber jedoch deutlich hinaus und erfordert viel Zeit und einen starken Durchhaltewillen. Denn auch wenn mit der UN-Behindertenrechtskonvention der formale Rahmen abgesteckt wurde, gestaltet sich die Umsetzung auf der lokalen Ebene keinesfalls als Selbstläufer. Dies gilt auch für die Services der Stadtbibliothek Neuss.
 
              
                Die Quirinus-Stadt am Rhein
 
                Die Stadt Neuss ist mit ca. 160 000 Einwohner✶innen die größte kreisangehörige Stadt Deutschlands und ein starker Wirtschaftsstandort. Obwohl überwiegend industriell geprägt, weist die Stadt auch Ortsteile mit dörflichem Charakter auf.
 
                Trotz der großen Ausdehnung gibt es nur eine städtische Bibliothek, die sich seit 1987 in einem extra errichteten Gebäude in der Stadtmitte befindet. Somit sind alle städtischen Bibliotheksservices an dieser Stelle verortet. Die Bibliothek ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar; kostenpflichtige Parkmöglichkeiten befinden sich in fußläufiger Distanz. Seit 2006 arbeitet die Stadtbibliothek mit einem Qualitätsmanagement-System, welches nach den jeweils gültigen ISO-Norm 9001 zertifiziert ist. Seit vielen Jahren bildet die Stadtbibliothek weit über Bedarf Fachangestellte für Medien und Informationsdienste aus. Mit dem binationalen Literaturfestival „Literarischer Sommer / Literaire Zomer“1 und dem Lesefest „Neuss liest …“ hält sie ein hochwertiges literarisches Veranstaltungsprogramm vor und ist in der Stadtgesellschaft sowie in Kindertageseinrichtungen und Schulen bestens vernetzt.
 
                
                  [image: Foto der Bibliotheksfassade im Abendlicht. Die Fassade besteht überwiegend aus Glas. Vor dem ebenerdigen und barrierefreien Eingang befindet sich ein Innenhof mit Sitzbänken an der Seite.]
                    Abb. 1: Seit 1987 befindet sich die Neusser Stadtbibliothek in einem repräsentativen Gebäude in der Innenstadt (Foto: Stadtbibliothek Neuss).

                 
               
              
                Der lange Weg zum Signet „Neuss barrierefrei“
 
                Das Thema Barrierefreiheit hatte die Stadt Neuss schon frühzeitig aufgegriffen und nach einem Vorbild aus Berlin das Signet „Neuss barrierefrei“ entwickelt. Zur Erlangung des Signets sind die folgenden Grundkriterien zu erfüllen: Stufenloser Zugang, ausreichend breite Türen und große Bewegungsflächen, Markierung von gefährlichen Glastüren und Stufen, Orientierungsmöglichkeiten für seh- und hörbehinderte Menschen und bei Bedarf personelle Unterstützung für alle Menschen mit Behinderung.2 Bereits 2011 hatte ein Begehungsteam aus Mitgliedern des „Runden Tisches Barrierefreiheit“, dem Behindertenvereine und -verbände, Selbsthilfegruppen, Wohlfahrtsverbände sowie Menschen mit Behinderung und der Leiter der städtischen Koordinierungsstelle angehören, die Stadtbibliothek begutachtet.
 
                Die o. g. Grundkriterien konnten seinerzeit nicht erfüllt werden: Das größte Hemmnis bestand bereits in der Haupteingangstür, einer Flügeltür, die sich nicht elektrisch öffnen ließ. Hier war 2019 ein mehrwöchiger Umbau erforderlich, um eine mit Sensoren ausgestattete Tür einzubauen. Eine größere Maßnahme war auch die Umrüstung des Fahrstuhls mit einer Sprachansage sowie die Umgestaltung der barrierefreien Toilette, die zwar vorhanden, aber nicht zweckmäßig eingerichtet war.
 
                Im Rahmen eines vom Land NRW geförderten Projektes mit dem Titel „Nichts über uns ohne uns“ wurden 2019 die Glasflächen und Säulen im Publikumsbereich markiert, Treppenstufen gekennzeichnet und mobile Induktionsschleifen an den Serviceplätzen installiert, nachdem im Jahr zuvor bereits eine Induktionsschleife im Boden des Veranstaltungsraums verlegt wurde. Außerdem konnten im Zuge des Projektes Lupenleuchten und Bibliotheksausweise mit extra großer Schrift beschafft werden. Das Medienangebot wurde um relevante Zeitschriftenabos sowie DAISY3-Hörbücher und -Abspielgeräte erweitert. Ein Bildschirmlesegerät im Publikumsbereich sowie Lesebrillen zum Kauf wurden ebenfalls neu angeschafft und bereitgestellt.
 
                Nach einer erneuten Begehung wurde attestiert, dass die Stadtbibliothek alle geforderten Grundkriterien nunmehr erfüllt und im Sommer 2021 fand die feierliche Verleihung des Signets „Neuss barrierefrei“ an die Stadtbibliothek statt. Das war ein bewegender Moment, an dem auch der damalige Vorsitzende des Sehbehindertenvereins teilnahm, der bereits 2011 die Erstbegehung begleitet hatte. Nach wie vor ist der Kreis der Signetinhaber✶innen in der Stadt überschaubar: Die Stadtbibliothek stellt – nach dem Sozialamt – erst die zweite städtische Einrichtung dar, der es gelungen ist, alle Anforderungen zu erfüllen.
 
               
              
                Die Fachfrau im Team
 
                Ein Gebäude barrierefrei zu gestalten, reicht jedoch nicht aus, um Inklusion zu ermöglichen. Angebote zu schaffen und vorhandene zu vermitteln, hat einen hohen Stellenwert. Um eine kompetente Kontaktperson im Team zu haben, wurde 2018 eine Kollegin zur Inklusionsbeauftragten benannt, die sich auch vorher bereits in der Thematik engagiert hatte. Ihre Tätigkeiten, die so auch in der Stellenbeschreibung enthalten sind, umfassen die zielgruppengerechte Präsentation des Medienbestandes in Einfacher und Leichter Sprache, die Marktsichtung barrierefreier Hilfsmittel und Präsentationsmöbel, die Auswahl geeigneter Medien und Zeitschriften, die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, den Kontaktaufbau und die Kontaktpflege zu lokalen und regionalen Vereinen und Institutionen sowie die themenorientierte ­Beteiligung an allen Projekten der Stadtbibliothek. Insbesondere die Kontaktarbeit ist langfristig angelegt und setzt gegenseitiges Vertrauen voraus.
 
                
                  [image: Der Bürgermeister der Stadt Neuss (ganz rechts im Bild) verleiht das Signet vor dem Eingang der Stadtbibliothek. Es sind noch fünf weitere Personen zu sehen.]
                    Abb. 2: Die Stadtbibliothek ist erst die zweite städtische Einrichtung, die mit dem Signet „Neuss barrierefrei“ ausgezeichnet wurde (Foto: Stadtbibliothek Neuss).

                 
               
              
                Vermittlung ist das A und O
 
                Seitdem Öffentliche Bibliotheken Bibliotheks(ein)führungen anbieten, steht die Frage der zielgruppengerechten Ansprache im Raum. Die Stadtbibliothek Neuss bietet schon seit vielen Jahren Bibliotheksführungen in Einfacher Sprache an, die sich an Gruppen mit besonderem Bedarf richten. Dabei kann es sich um Personenkreise mit Migrationshintergrund handeln (z. B. Geflüchtete) oder Teilnehmende mit kognitiven Beeinträchtigungen. Um die Führungen niedrigschwellig zu gestalten, kommen hierbei zum Beispiel auch Bildkarten zum Einsatz.
 
                Die wichtigsten Bibliotheksinformationen wurden 2018 erstmals schriftlich in einem Flyer in Leichter Sprache zusammengefasst, der zur Mitnahme bereitliegt. Das Regelwerk für Leichte Sprache ist sehr umfangreich und ein vertieftes Einarbeiten in die Thematik dabei unabdingbar. Damit der Flyer das offizielle Signet für Leichte Sprache erhält, wurde er von einer entsprechenden Agentur durch eine Gruppe kognitiv beeinträchtigter Teilnehmender geprüft.
 
                
                  [image: Der Flyer erklärt die Nutzung der Stadtbibliothek in Leichter Sprache, kurzen Sätzen, ist übersichtlich formatiert und enthält Icons und Bilder.]
                    Abb. 3: Der Flyer in Leichter Sprache erschien 2018 erstmals und wird den geänderten Rahmenbedingungen immer wieder angepasst (Grafik: Stadtbibliothek Neuss).

                 
                Für die Vermittlungsarbeit in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder Einrichtungen für Senior✶innen wurden Bücher- und Medienkisten sowie Erinnerungskoffer zu den Themen Inklusion und Demenz zusammengestellt. Ergänzend hierzu können auch Kamishibai-Theater4 mit den entsprechenden Karten entliehen werden. Die Kisten und Koffer kommen beispielsweise zum Einsatz, wenn die Stadtbibliothek Inklusionstage ausrichtet (2018 und 2019). Doch auch bei stadtweiten auswärtigen Aktionen, wie „Neuss für alle“, präsentiert sich die Bibliothek mit ihrer Ausstattung. Eine Ausleihe ist ebenfalls möglich.
 
                Es war der Stadtbibliothek ein wichtiges Anliegen, dass ihre Website barrierefrei ist und gemeinsam mit einer spezialisierten Agentur gelang es in einem zweijährigen Projekt, die Bibliothekshomepage völlig neu aufzusetzen. Für diesen Relaunch wurden sämtliche Inhalte der Website geprüft und viele Texte neu geschrieben. Final wurden mehrere Seiten der Website5 im Rahmen eines unabhängigen Prüfverfahrens durch die BIK6 geprüft und als konform mit der EU-Richtlinie 2016/2102 bewertet.7 Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass die Prüfung einer repräsentativen Seitenauswahl, die möglichst alle potentiellen Barrieren erfasst, auf die Zugänglichkeit des Webauftritts als Ganzes schließen lässt. Auf der Website ist darüber hinaus ein Ausschnitt der Benutzungsordnung in Leichter Sprache eingebunden.8
 
               
              
                Veranstaltungen & Workshops
 
                Ausgelöst durch das geförderte Projekt „Nichts über uns ohne uns“ hat die Neusser Stadtbibliothek einige neue Veranstaltungsformate initiiert. Seit 2019 wird „Lesen mit Hund“ angeboten, das sich an Grundschulkinder mit Leseförderbedarf richtet. Die Kinder lesen – einzeln – einem speziell ausgebildeten Therapiehund vor. Der Hund ist geduldig, kritisiert nicht und die Kinder können ohne Ängste vorlesen. Der Therapiehund und seine Trainerin besuchen die Bibliothek einmal im Monat und die interessierten Kinder können 15-minütige Zeitfenster zum Vorlesen reservieren. Eine Buchhandlung und der Förderverein der Bibliothek unterstützen die Aktionsreihe finanziell. 2021 und 2022 standen der Bibliothek zusätzliche Fördermittel aus dem Programm „Ankommen nach Corona“ zur Verfügung. Diese wurden dafür eingesetzt, um zusätzlich „Lesen mit Hund – on Tour“ für offene Grundschulen anzubieten. Die Vorlesezeiten fanden nachmittags und direkt in den Grundschulen statt.
 
                Das langjährige Bilderbuchkino „Lesebär“ wurde in den Jahren 2019 und 2020 um die Varianten „Lesebär ohne Worte“ und „Lesebär mit Gebärdendolmetscher✶in“ erweitert. Die Teilnahmezahlen blieben jedoch, trotz diverser Werbemaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen und über die Social-Media-Plattformen hinter den Erwartungen zurück, so dass diese Formate nach Corona nicht wieder ins Programm aufgenommen wurden.
 
                Für junge Erwachsene wird seit 2022 monatlich ein inklusiver Literaturkreis in Kooperation mit der St. Augustinus Behindertenhilfe durchgeführt. Die Termine finden nachmittags statt, so dass die Teilnehmenden direkt von der Arbeit aus teilnehmen können und sich dabei über das Gelesene unter fachlicher Moderation austauschen. Ebenfalls konnten in Kooperation mit der St. Augustinus Behindertenhilfe und der Koordinierungs-Kontakt-Beratungsstelle im Rhein-Kreis Neuss (KoKoBe) weitere Veranstaltungen durchgeführt werden: 2021 im Rahmen von „Neuss liest Judith Hermann“ und 2023 bei „Neuss liest Elke Heidenreich“ wurden Lesungen mit Gespräch in Einfacher Sprache angeboten.
 
               
              
                Qualifizierung der Mitarbeitenden
 
                Die Stadtbibliothek blickt bereits auf einen mehrjährigen Umsetzungsprozess zurück, um die Barrierefreiheit zu erhöhen und so Inklusion zu ermöglichen. Das zuvor Beschriebene stellt dabei nur eine Momentaufnahme dar, denn das Themenfeld ist zu groß, um jemals abgeschlossen zu sein. Das Motto hierbei könnte lauten: „Steter Tropfen höhlt den Stein“, denn Hartnäckigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung auf diesem Weg. Dabei ist es elementar, alle Mitarbeitenden mitzunehmen, denn in der täglichen Praxis sind sie es, die mit den Situationen und Herausforderungen konfrontiert werden.
 
                Im Rahmen des Projektes „Nichts über uns ohne uns“ fanden 2019 beispielsweise mehrere Inhouse-Fortbildungen für das gesamte Bibliotheksteam statt. In Zusammenarbeit mit der „Lebenshilfe Bonn“ wurde Leichte Sprache thematisiert und in einer weiteren Fortbildung gemeinsam mit Eeva Rantamo9 als Referentin die „leicht verständliche und respektvolle Kommunikation“ vertieft.
 
                
                  [image: Die Inklusionsbeauftragte sitzt im Rollstuhl und balanciert ein Tablett mit Tasse auf dem Schoß. Hinter ihm steht der ehemalige Vorsitzende des Sehbehindertenvereins.]
                    Abb. 4: Die Inklusionsbeauftragte der Stadtbibliothek erlebt im Workshop die Schwierigkeiten der Rollstuhlnutzung (Foto: Stadtbibliothek Neuss).

                 
                Besonders präsent geblieben ist allen Teilnehmenden der Inhouse-Workshop „Demographie konkret“, der in Zusammenarbeit mit dem städtischen Sozialamt, dem Sehbehindertenverein und einem Sanitätshaus stattfand. Neben den obligatorischen theoretischen Informationen konnten körperliche Beeinträchtigungen an diesem Tag erlebt und erfühlt werden. So gab es einen Parcours, der mit Blindenstock und ohne Tageslicht zu absolvieren war; an einer anderen Station wurden altersbedingte Beeinträchtigungen unter Zuhilfenahme von Gewichten und Handschuhen simuliert, und mit mehreren Rollstühlen konnte die Bibliothek aus der Perspektive von Rollstuhlfahrenden erlebt werden. Die an diesem Tag gesammelten Eindrücke waren stark nachhaltig, so dass im Nachgang einige Umräumaktionen in der Bibliothek stattfanden.
 
                Last but not least: Auch bei der Personalauswahl findet Inklusion Berücksichtigung. Mehrere Auszubildende mit Schwerbehinderung wurden in den zurückliegenden Jahren eingestellt und Praktikant✶innen nach Rücksprache angenommen.
 
               
              
                Finanzierung
 
                Wie aus den vorgenannten Ausführungen deutlich wurde, stehen für die barrierefreien Angebote keine separaten Haushaltsmittel zur Verfügung. Glücklicherweise können in NRW projektbezogene Bibliotheksfördermittel über die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken10 beantragt werden, so dass 2019 das große Projekt „Nichts über uns ohne uns“ realisierbar war. Anlassbezogene Projektmittel aus der Corona-Zeit sowie finanzielle Unterstützung durch den Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e. V.“ sowie eine ortsansässige Buchhandlung ergänzen das Bibliotheksbudget. Bei der Übersetzung von Texten in Leichte Sprache fließen zudem Mittel der städtischen Inklusionsbeauftragten ein.
 
                Ähnlich wie bei der Umsetzung von Klimamaßnahmen, die über das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss gefördert werden, wäre ein gesamtstädtisches Budget für Inklusionsangebote wünschenswert. So könnten beispielsweise auch Synergien genutzt werden, wenn eine Vernetzung der Einrichtungen, die bislang das Signet „Neuss barrierefrei“ erhalten haben und weiteren Interessierten stattfinden würde.
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              Notes

              1
                „Literarischer Sommer / Literaire Zomer“: https://literarischer-sommer.eu/ (29.01.2024).

              
              2
                „Neuss barrierefrei“: https://www.neuss.de/leben/soziales/menschen-mit-behinderung/neuss-barrierefrei/kriterien-und-konzeption (29.01.2024).

              
              3
                DAISY (Digital Accessible Information SYstem) ist ein weltweiter Standard für navigierbare, zugängliche Multimedia-Dokumente. Hierzu ausführlich der Beitrag 4.4 von Elke Dittmer in diesem Band.

              
              4
                Kamishibai ist ein sehr altes japanisches Papiertheater, das aus einem Holzrahmen und Klapptüren besteht, in die Bildkarten eingefügt werden. Öffentliche Bibliotheken setzen Kamishibai-Theater häufig in der Vermittlung mit Kindertages- oder Senior✶inneneinrichtungen ein.

              
              5
                Website der Stadtbibliothek Neuss: https://stadtbibliothek-neuss.de/ (29.01.2024).

              
              6
                BIK steht für: Barrierefrei Informieren und Kommunizieren.

              
              7
                Prüfdatum: 06.12.2020.

              
              8
                Stadtbibliothek Neuss Informationen zu Leichter Sprache: https://stadtbibliothek-neuss.de/Leichte%20Sprache/ (29.01.2024).

              
              9
                Weitere Informationen und Kontakt: https://www.inklusive-kulturarbeit.de/kontakt/ (20.05.2024).

              
              10
                Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken: https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/ (19.05.2024).

              
            
           
           
             
              Vor welchen Herausforderungen stehen Öffentliche Bibliotheken im ländlichen Raum beim Thema Inklusion in Sachsen?
 
            

             
              Robert Langer 
              
 
            
 
             
              Für Öffentliche Bibliotheken im ländlichen Raum stellt die Beschäftigung mit Themen jenseits der bibliothekarischen Grundversorgung eine deutliche Herausforderung dar. Sie sehen sich Prozessen gegenüber, die sie nicht beeinflussen können und zu denen ihnen schlicht die Zeit fehlt. Die Unterstützung der bibliothekarischen Fachstelle hilft da nur bedingt weiter, denn die Grundsatzentscheidung muss von Trägern und Fördermittelgebern gefällt werden. Wie es funk­tionieren kann, das Thema Inklusion in einer Kommune zu etablieren, zeigt die Inklusive Bibliothek der Stadtbibliothek Torgau.
 
              
                Barrierefreiheit und Inklusion. Wie sollen wir das alles schaffen?
 
                Öffnungszeiten, Ausleihe, Medienbeschaffung, Einarbeitung, Nutzergespräche, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltung zur Lese- und Medienförderung, digitale Services, Nachhaltigkeit und dann noch Inklusion und Barrierefreiheit? Warum ist es nicht so einfach, dies alles in einer Öffentlichen, also kommunalverwalteten Bibliothek unter einen Hut zu bekommen?
 
                Zum einen gibt es wenig spezielle Informationen zu den Themen (was dieses Buch nun hoffentlich ändert). In der Ausbildung und bei Fortbildungen ist es ein eher peripheres Thema. Zum anderen hängt die Qualität einer Bibliothek von ihrer Verankerung innerhalb der Kommune ab. Diese betreffen die Anzahl und Qualifikation der Bibliotheksmitarbeitenden, die Anbindung der Bibliothek an die kommunale Infrastruktur mit deren Einstellung zu Barrierefreiheit und die finanziellen Ressourcen für die bibliothekarischen Arbeiten und Dienstleistungen.
 
                Bibliotheken in den ländlichen Räumen haben selten mehr als 3 Mitarbeiter✶innen. Oft sind es Ein-Personen-Bibliotheken, die zudem weitere kommunale Aufgaben übernehmen. Diese sehen sich häufig auf sich selbst verwiesen. Grundausstattung und Erhalt hängen von kommunalen Trägern ab, die finanzielle Unterstützung des Landes über die Kulturräume1 erreicht sie oft ungenügend, da das Kulturraumgesetz2 die Förderung von regionaler Bedeutsamkeit abhängig macht, die für kleine Bibliotheken qua Auftrag nicht vorgesehen ist.
 
                
                  [image: Das Kreismodell zeigt in der Mitte die Bibliothek und vier sie umkreisende Faktoren, die ihre Handlungsfähigkeit ausmachen: Träger, Mitarbeitende, Gebäude, Dienstleistungen.]
                    Abb. 1: Die Qualität einer kommunalen Bibliothek hängt von ihrer Verankerung innerhalb der Kommune ab. Sie bezieht sich auf die Anzahl und Qualifikation der Bibliotheksmitarbeitenden, die Ausstattung des Gebäudes, die Anbindung der Bibliothek an die kommunale Infrastruktur sowie die grundsätzliche Einstellung des Trägers zu den bibliothekarischen Arbeiten und Dienstleistungen.

                 
               
              
                Unterstützung der Öffentlichen Bibliotheken durch die Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken
 
                Die Fachstellenarbeit in Sachsen3 blickt auf eine über hundertjährige Geschichte mit wechselnder Trägerschaft und ministerieller Anbindung zurück. Ihr Ursprung datiert auf das Jahr 1914 mit der Gründung der Zentralstelle für volkstümliches Büchereiwesen e. V. Dieser Verein diente bereits als Bindeglied zwischen den Bibliotheken und den kommunalen Trägern. Die Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken (LFS) ist heute eine Kompetenzeinrichtung des Freistaates Sachsen unter dem Dach der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB). Sie fördert im Landesauftrag die Erhaltung und die Leistungsfähigkeit öffentlicher, kommunalgetragener Bibliotheken sowie ihren Ausbau zu attraktiven Orten der Information, Begegnung und des lebenslangen Lernens. Zu ihrer Aufgabe zählen neben der Information und Fortbildung der Bibliotheksmitarbeitenden, Konzepterstellung und Bibliotheksstatistik vor allem die Beratung der Bibliotheken, ihrer kommunalen Träger und der Kulturräume. So ist die Landesfachstelle auch beim Thema Inklusion Ansprechpartnerin, Konzeptentwicklerin, Ideengeberin, Multiplikatorin und Vernetzerin für die Öffentlichen Bibliotheken.
 
                Die Bemühungen zum Thema Inklusion der Landesfachstelle beschränkten sich viele Jahre auf die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen).4 Man kooperierte bei dem Projekt „Chance Inklusion“,5 vermittelte das Angebot „Blickpunkt Auge“6 und führte gemeinsame Fortbildungen für Bibliotheksmitarbeitende durch.
 
                Nunmehr im dritten Jahr arbeitet die Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken gemeinsam mit der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich7 daran, das Thema Inklusion breiter in die Öffentlichen Bibliotheken in Sachsen zu tragen. Im Anschluss an einen Sensibilisierungsworkshop für das Fachstellenteam erarbeitete dieses gemeinsam mit den Mitarbeiter✶innen der Servicestelle das Fortbildungsformat „Öffentliche Bibliotheken inklusiv und barrierefrei“, in dem es neben den rechtlichen Grundlagen um Vermittlung, Kommunikation und technische Ausstattung geht. Bibliotheken sind bekanntlich nicht nur Orte der Kultur und der Bildung, sondern ebenso der zwischenmenschlichen Begegnung und der gesellschaftlichen Teilhabe. Wie aber sollten Bibliotheken und ihre Angebote gestaltet sein, damit sie auch für Nutzer✶innen und Mitarbeiter✶innen mit Behinderung uneingeschränkt zugänglich sind? Was müssen wir bedenken, wenn wir Barrieren in unseren Köpfen und in unseren Einrichtungen nachhaltig abbauen wollen?
 
               
              
                Kooperationen helfen: Das Beispiel Torgau
 
                Bereits seit 2022 befindet sich die Stadtbibliothek Torgau8 unter dem Motto „GEMEINSAM Bildungslandschaften gestalten – Partner vernetzen – Inklusion leben“ auf dem Weg zur inklusiven Bibliothek.9 Als Pilotprojekt wurde sie von der Kommune, als Trägerin der Stadtbibliothek, und dem schulischen Kooperationsverbund Torgau10 in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB)11 auf den Weg gebracht und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Das Ziel bestand darin, ein thematisches Medienangebot für Fachkräfte aus Schule, Pädagogik sowie für Eltern zu schaffen. Fachspezifische Medien sollten in der Bibliothek für alle öffentlich zugänglich sein und so die Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion in Kitas und Schulen fördern. Der rechtliche Rahmen wurde in einem Kooperationsvertrag festgehalten, ein breites Medienangebot rund um das Thema Inklusion geschaffen und werbewirksam mit dem Logo des Kooperationsverbundes gekennzeichnet. Die Medien sind im WebOPAC der Stadtbibliothek unter dem Sonderstandort Inklusive Bibliothek erschlossen, haben Bestandsschutz und stehen ebenso für die Fernleihe zur Verfügung.
 
                
                  Inklusive Bibliothek
 
                  Der Medienbestand der Inklusiven Bibliothek ruht auf fünf konzeptionellen Säulen mit jeweils unterschiedlichen Zielgruppen: Fachliteratur, Literatur in Leichter Sprache, diversitätssensible Literatur, didaktisches Material und Literatur zu Demografie und alternder Gesellschaft.
 
                  Fachliteratur: Die Fachliteratur richtet sich an Lehrende sowie Pädagog✶innen. Sie widmet sich primär schulischen Themen wie Heterogenität, Differenzierung, Förderpläne, Elterngespräche, Kompetenzorientierung sowie Schulentwicklung, aber auch aktuellen Herausforderungen wie Flucht, Trauma, Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache.
 
                  Literatur in Leichter Sprache: Sie spricht Menschen mit Lernbeeinträchtigungen ebenso wie Menschen mit begrenzten Deutschkenntnissen an. Wer liest und das Gelesene versteht, kann besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Für die Auswahl dieser Bücher wurde eine Betroffenengruppe einbezogen, die Prüfgruppe Leichte Sprache der Elbaue-Werkstätten.12
 
                  Diversitätssensible Kinder- und Jugendmedien: Die Zielgruppe der diversitätssensiblen Kinder- und Jugendmedien sind Kinder, Jugendliche und ihre Familien sowie Fachpersonal aus Kita, Schule und Hort. Die Medien spiegeln den Alltag in einer heterogenen Lebenswelt und machen unterschiedliche Lebenswirklichkeiten sichtbar.
 
                  Didaktische Materialien: Zu den didaktischen Materialien zählen Kamishibai. Dieses Angebot richtet sich vornehmlich an Pädagogen und Pädagoginnen im Bereich der Elementarpädagogik. Die ausgewählten Sets veranschaulichen auf kindgerechte Weise, dass ein solidarisches Miteinander, Zuwendung und gegenseitige Wertschätzung das Gefühl für sich selbst und die Gemeinschaft wachsen lassen.
 
                  Demografie und alternde Gesellschaft: Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek wurde der Landkreis als dritter Kooperationspartner gewonnen. Die Stabsstelle Soziale Vielfalt beim Landratsamt Nordsachsen erweiterte das Spektrum der Inklusiven Bibliothek um die Themen „Demografie und alternde Gesellschaft“. Die Medien umfassen Aspekte wie Demenz, Sehbeeinträchtigung, Diabetes und Gesundheit, aber auch Ratgeber, Sachbücher, Erfahrungsberichte und Spiele. Das Angebot richtet sich vornämlich an Betroffene, Angehörige, Fachkräfte oder ehrenamtlich Tätige. Die Inklusive Bibliothek hatte das Landratsamt nachdrücklich beeindruckt, sodass es die Leistung mit einer Urkunde würdigte und sieben weitere Bibliotheken in Nordsachsen mit Medien zum Thema Demenz und Teilhabe ­ausstattete.
 
                  Von Beginn an waren die Beteiligten bestrebt, Menschen mit Beeinträchtigung aktiv bei Veranstaltungen und Medienauswahl einzubinden (siehe Abb. 2). Aus den ersten Kontakten entwickelte sich ein selbstorganisierter Lesezirkel der Wohnstätte der Lebenshilfe, der die Bibliothek nun monatlich besucht. Darüber hinaus werden Führungen und Workshops für interessierte Fachkräfte angeboten. Diese wirken wiederum in ihren Einrichtungen als Multiplikatoren.
 
                  
                    [image: Das Foto zeigt die Prüfgruppe Leichte Sprache der Elbaue-Werkstätten gemeinsam mit der Bibliotheksleiterin Claudia Eilenberger und der Koordinatorin des Kooperationsverbundes Ute Schmerbauch.]
                      Abb. 2: Für die Auswahl der Bücher wurde eine Betroffenengruppe einbezogen, die Prüfgruppe Leichte Sprache der Elbaue-Werkstätten Torgau (Foto: Torgauer Zeitung).

                   
                 
                
                  Ausblick
 
                  Die Resonanz auf die Inklusive Bibliothek der Stadtbibliothek Torgau ist überwältigend. In kürzester Zeit ist der Medienbestand enorm gewachsen, neue Kooperationspartner kamen hinzu und weitere Einrichtungen haben die Bibliothek als kulturellen Bildungspartner wahrgenommen. Sowohl die Ausleihzahlen der Medien als auch die Zahl der Neuanmeldungen von Einzelpersonen und Institutionen zur gezielten Nutzung der Inklusiven Bibliothek zeugen bereits jetzt vom Erfolg des Projektes.
 
                  Man hat begonnen, durch vielseitige Veranstaltungen die Inklusive Bibliothek mit Leben zu füllen und zu einem Ort des Austauschs und der Vernetzung zu machen. Aktiv geht die Bibliothek auf potentielle Partner zu, darunter die Volkssolidarität, ein Wohlfahrts- und Pflegeverband und die Volkshochschule. Die Mitarbeiter✶innen bilden sich kontinuierlich weiter, um diversitätssensible Themen erfolgreich in ihre Veranstaltungsformate aufnehmen zu können. Ebenso rückt die Bibliothek als Arbeitsplatz für Menschen mit Beeinträchtigung in den Blick. Erste gute Erfahrungen mit Praktikant✶innen und Bundesfreiwilligendienstleistenden bestärken diese Sicht. Inklusion heißt für das Bibliotheksteam, auf dem Weg zu sein, das Konzept immer wieder zu reflektieren und an die sich wandelnden Gegebenheiten anzupassen.
 
                 
               
              
                Abschließende Gedanken
 
                Welche Auswirkungen hat eine zunehmend als heterogen wahrgenommene Gesellschaft für die bibliothekarische Arbeit? Auf welchen Ebenen ist sie zu denken? Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass die Herausforderungen miteinander in Verbindung stehen, sich sogar oft gegenseitig bedingen.13 Nachhaltige Bibliotheksarbeit ist ohne Umsetzung von Inklusion heute nicht mehr denkbar, wenn wir gesamtgesellschaftliche Teilhabe ermöglichen wollen. Barrierefreiheit und Inklusion werden zukünftig die Qualität von Bibliotheksarbeit mitbestimmen, weshalb Inklusion und deren Ermöglichung durch barrierefreie Teilhabe ein grundlegender Bestandteil der Bibliotheksarbeit sein sollte. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, um deren Umsetzung sich viele Bibliotheken bemühen, beinhalten ausdrücklich inklusives Handeln.14
 
                Auch wenn die mangelnde Anwesenheit von Menschen mit sichtbaren Beeinträchtigungen in Bibliotheken die Beschäftigung mit dem Thema Barrierefreiheit evtl. infrage stellt, muss dennoch damit begonnen werden. Denn: Betroffene informieren sich im Vorfeld recht genau darüber, wie sich die Zugänglichkeit für sie gestalten kann. Sie sind dann nicht aus fehlendem Interesse nicht anwesend, sondern vielmehr deshalb, weil mangelnde Barrierefreiheit es ihnen unmöglich macht. Es geht also darum, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und es geht darum, anzufangen, auch wenn es mit kleinen, ersten Schritten ist.
 
                Barrierefreiheit ermöglicht Inklusion. Entsprechend ermöglichen barrierefreie bibliothekarische Angebote auch Menschen mit Beeinträchtigungen die Teilhabe und die Teilnahme an der bibliothekarischen Grundversorgung der gesamten Bevölkerung. Nicht zuletzt reagieren Bibliotheken damit auf eine sich wandelnde Gesellschaft – nicht nur in Bezug auf Diversität und Migration, sondern auch in Bezug auf einen Anstieg der älter werdenden Bevölkerung. Im Sinne der Nutzendenorientierung gewinnen barrierefreie infrastrukturelle Aspekte immer mehr an Bedeutung. Ein Nichtvorhandensein oder Nichtbeachten würde dazu führen, einen Teil der potentiellen Nutzenden gar nicht erst zu gewinnen.
 
                Die Herausforderung besteht darin, inklusive Bibliotheksarbeit durch eine weitsichtige, multiperspektivische Planung zu ermöglichen. Dazu müssen wir uns mit den Bedürfnissen der Nutzenden bezogen auf die vielfältigen Angebote unserer Häuser beschäftigen. Dass dies nicht sofort bis ins kleinste Detail vollzogen werden kann, scheint einsehbar.
 
                Bibliotheksverantwortliche sollten die grundsätzliche Entscheidung treffen, inklusive und barrierefreie Zugänge zu ermöglichen. Dies ist zu allererst einmal eine Grundsatzentscheidung, die auf Leitungs- und Trägerebene getroffen werden muss. Dies sollte nach außen und nach innen kommuniziert werden, denn dies bildet die Grundlage dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
 
               
            
 
             
              
                Autor
 
                Robert Langer studierte Slavistik, Philosophie, Germanistik / DaF sowie Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Er promovierte im Fach Philosophie. Seit 2020 leitet er die Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken in Chemnitz.
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              Notes

              1
                Zur Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen wurden im Freistaat Sachsen, wo die Kulturpflege eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise ist, fünf ländliche Kulturräume (Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Oberlausitz-Niederschlesien) und drei urbane Kulturräume (Chemnitz, Leipzig, Dresden) gegründet.

              
              2
                Zum Sächsischen Kulturraumgesetz vgl.: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/3215-Saechsisches-Kulturraumgesetz (13.02.2024).

              
              3
                Landesfachstelle: https://www.slub-dresden.de/ueber-uns/saechsische-landesfachstelle-fuer-bibliotheken (24.04.2024).

              
              4
                Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen: https://www.dzblesen.de (13.02.2024).

              
              5
                dzb lesen – Projekt „Chance Inklusion“: https://www.dzblesen.de/ueber-uns/fachthemen-kooperationen-projekte/chance-inklusion-bibliotheksinitiative (13.02.2024).

              
              6
                dzb lesen – Angebot „Blickpunkt Auge“: https://www.dzblesen.de/ueber-uns/fachthemen-kooperationen-projekte/blickpunkt-auge-infomobil (13.02.2024).

              
              7
                Die Servicestelle setzt sich für eine inklusionsorientierte Kulturarbeit in Sachsen ein. Dabei geht es zum einen um die Verbesserung der Barrierefreiheit von Kulturangeboten und -orten. Zum anderen geht es um die Steigerung der Repräsentanz und Mitwirkung von Menschen mit Behinderung im sächsischen Kulturbereich. Die Servicestelle ist Teil des Landesverbandes Soziokultur Sachsen e. V. https://www.inklusion-kultur.de (13.02.2024).

              
              8
                Torgau, im Nordwesten Sachsens, ist eine Kreisstadt im ländlichen Raum mit knapp 20 000 Einwohnern. Die Stadtbibliothek befindet sich in einem denkmalgeschützten Barockpalais zentral in der Altstadt und wurde so gestaltet, dass Menschen mit eingeschränkter Mobilität barrierefreien Zugang haben. Sie ist einer der am stärksten frequentierten Kultur-, Begegnungs- und Bildungsorte der Region. Zur Stadtbibliothek vgl. https://sb-torgau.lmscloud.net/cgi-bin/koha/opac-main.pl (13.02.2024).

              
              9
                Ausführlichere Informationen s. Eilenberger / Langer / Schmerbauch 2024.

              
              10
                In Sachsen existieren 64 Kooperationsverbünde, die regionale Netzwerke bilden. Damit werden Inklusion vor Ort befördert und inklusive Bildungsbiografien einrichtungsübergreifend gedacht. Der Kooperationsverbund Torgau umfasst in einem Radius von 15 km elf Grundschulen, vier Oberschulen, jeweils ein Förderzentrum, Gymnasium und Berufsbildungszentrum sowie zwei Schulen in freier Trägerschaft. Zu den Kooperationsverbünden vgl. https://www.inklusion.bildung.sachsen.de/aufbau-von-kooperationsverbunden-5910.html (30.11.2023).

              
              11
                Das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) ist die nachgeordnete Schulaufsichtsbehörde des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus. https://www.lasub.smk.sachsen.de/inklusion-4298.html (14.02.2024).

              
              12
                Die Elbaue-Werkstätten gGmbH in Torgau ist ein sozialer Arbeitgeber für Menschen mit und ohne Behinderungen. Ein Arbeitsbereich ist dabei die Prüfgruppe „Leichte Sprache“. https://www.elbaue-werkstaetten.de/elbaue-werkstaetten/ueber-uns/leichte-sprache (14.02.2024).

              
              13
                Nachfolgende Überlegungen wurden inspiriert von den Ausführungen zu barrierefreien Events (Hoffmann-Wagner / Jostes 2021).

              
              14
                Vgl. u. a. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-erklaert-232174 (13.02.2024).

              
            
           
           
             
              Bilder aus der Praxis
 
            
 
             
              
                [image: Im Vordergrund sind zwei Glastüren zu kleinen Arbeitskabinen zu sehen. Diese sind mit bunten Streifen markiert sowie mit jeweils einem Piktogramm, das eine stilisierte Person mit Notebook und eine 1 bzw. 2 zeigt. Im Hintergrund gibt es Bücherregale.]
                  Abb 1: Kennzeichnung und Beschriftung von Glastüren in der Landesbibliothek Schwerin (Foto: Gregor Strutz, inkl.Design).

               
              
                [image: Ein großes Schild erklärt, wie die Kinderbücher für das jeweilige Alter zu finden sind. Zum Beispiel: „grün 2–4 Jahre“ in grüner Schrift.]
                  Abb. 2: Kinderliteratur nach Alter sortiert in der Stadtbibliothek Leipzig (Foto: dzb lesen).

               
              
                [image: Ein sehbehinderter, lachender Mann mit dunkler Brille sitzt und hält einen Stapel mit gebundenen Büchern, Ringbuchheftern und Hörbüchern auf dem Schoß.]
                  Abb. 3: Lesevergnügen in verschiedenen Formaten (Foto: dzb lesen).

               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          9 Hochschule inklusiv: Services und Forschung
 
        
 
         
           
             
              9 Hochschule inklusiv: Services und Forschung
 
            
 
             
              Inklusion steht im Zentrum des Menschenrechts auf Bildung. Denn das Recht auf Bildung soll allen Menschen die volle Entfaltung ihrer Persönlichkeit und all ihrer Fähigkeiten ermöglichen, damit sie ihr Leben selbstbestimmt führen können und die Möglichkeit haben, zur Gestaltung des Gemeinwesens und der gemeinsamen Zukunft beizutragen. Kein Mensch darf davon ausgeschlossen sein. Deshalb müssen alle Menschen, also auch Menschen mit Behinderungen, so wie sie sind, an Bildung auf allen Ebenen und in allen Formen teilhaben können.
 
              Das Menschenrecht auf Bildung verpflichtet daher die Institutionen der Bildung, sich für die Menschen in ihrer Vielfalt zu öffnen. Nicht die Menschen müssen sich den Institutionen anpassen, sondern die Institutionen den Menschen. Hierfür müssen Politik und Bildungsinstitutionen systematisch die Barrieren für den Zugang zu Bildung identifizieren und abbauen. Eine große Herausforderung liegt darin, dass die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen – so wie andere Arten der Diskriminierung – gesellschaftlich verankert ist und sich daher auch tief in das Denken und die Praktiken von Institutionen eingeschrieben hat. Der notwendige Bewusstseinswandel hin zu einem inklusiven Bildungssystem auf allen Ebenen wird gelingen, wenn alle an Bildung Beteiligten erkennen: Inklusive Bildung ist ein Menschenrecht, und sie nützt allen. Denn nur, wenn sich Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam durch Bildung entfalten, wird für sie erfahrbar: Alle Menschen haben die gleiche Menschenwürde und den gleichen Wert.
 
              Beate Rudolf
 
              Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte
 
            
 
           
           
             
              Barrierearme Nutzung der Universitätsbibliothek Marburg durch inklusiven Support
 
            

             
              Christine Krause 
              
 
            
 
             
              Allein die Stadt Marburg ist bereits ein besonderer Standort. Neben vielen barrierearmen Strukturen und unabhängigen Institutionen, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderung und / oder Erkrankung einsetzen, sind es wohl insbesondere die Blindenstudienanstalt (BliStA) und das Konrad-Biesalski-Haus, ein studentisches Wohnheim mit Pflegeangebot, welche zu der hohen Anzahl an seh- und körperbehinderten Studierenden und Schüler✶innen führen. Diese Heterogenität prägt das Stadt- und damit auch Universitätsbild stark und führt zu einer großen Offenheit für Inklusion und inklusive Services.
 
              Die Philipps-Universität versteht sich als Ort, an dem Vielfalt als gesellschaftliche Bereicherung empfunden und gelebt wird. Ein diversitätssensibler und wertschätzender Umgang aller Hochschulangehörigen ist eine selbstverständliche Voraussetzung. Um ein Miteinander auf Augenhöhe gewährleisten zu können, muss auch das inklusive Setting stetig überdacht und verbessert werden. So werden alle Neubauten nach den aktuellen barrierefreien Standards in Auftrag gegeben und umgesetzt.
 
              Bauliche Barrierefreiheit (z. B. Leitsystem, stufenlose Zugänge oder mit Rollstuhl unterfahrbare Tische) und spezielle barrierefreie Services spielen (daher auch) an der Universitätsbibliothek eine bedeutende Rolle (siehe Abb.1). Denn sie stellen sicher, dass alle Studierenden, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen, Zugriff auf studienrelevanten Medien und Informationen haben. Dazu gehören beispielsweise der Zugang zu allen Räumlichkeiten, spezielle Arbeitsplätze für Studierende mit Behinderungen sowie die Möglichkeit, Materialien in verschiedenen Formaten wie Braille oder Großdruck zu erhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Mitarbeiter✶innen der Bibliothek sensibilisiert sind und ein entsprechendes Verständnis für die Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderungen haben sowie entsprechende Unterstützung anbieten können. Daher arbeiten die Universitätsbibliothek und die Service- und Beratungsstelle für Studierende mit Behinderung oder Erkrankung (SBS) gut verzahnt miteinander und stimmen sich in vielen Bereichen ab. Durch die Implementierung barrierefreier Services und deren Weiterentwicklung können Universitätsbibliotheken einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Inklusion und Vielfalt an Hochschulen leisten.
 
              
                [image: Bodenindikatoren, die einen Weg an einem Sessel vorbei in einen Gang anzeigen.]
                  Abb. 1: Bodenindikatoren als Teil des Leitsystems an der Universitätsbibliothek Marburg (Foto: Susanne Saker, UB Marburg).

               
              Dafür wurden unter anderem in der Universitätsbibliothek der Philipps-Universität drei spezielle Arbeitskabinen für Studierende mit Behinderung, vorrangig mit Blindheit und Sehbehinderung, mit spezieller technischer Ausstattung eingerichtet. In diesen werden auch Sprechstunden und Hilfestellungen angeboten. Insgesamt gibt es neun blinden- und sehbehindertengerechte adaptierte PC-Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichsbibliotheken.
 
              Diese sind wie folgt ausgestattet:
 
              
                	 
                  mit Braillezeile (siehe Abb. 2),


                	 
                  an einem Schwenkarm befestigten Flachbildschirm,


                	 
                  externem USB-Anschluss (in Halbkugelform),


                	 
                  Lautsprecherboxen bzw. Kopfhörerverstärkern,


                	 
                  Scanner mit automatischen Texterkennungssystemen (OCR),


                	 
                  Sprachausgabe,


                	 
                  Großschrift-Software,


                	 
                  teilweise mit Brailledrucker.


              
 
              
                [image: Eine Braillezeile, auf der ein Finger liest.]
                  Abb. 2: Braillezeile im Einsatz (Foto: Susanne Saker, UB Marburg).

               
              Die vorhandene Hard- und Software wurde im Vorfeld gut durchdacht und ist darauf ausgelegt, dass die Nutzenden ohne Hilfe arbeiten können. Bei den Computern handelt es sich bspw. um sogenannte Liter-PCs, die so klein sind, dass sie auf den Tischen problemlos Platz finden und so der nutzenden Person mit Blindheit oder Sehbehinderung das Auffinden und die Bedienung des PCs erleichtert. Die Texterkennungssysteme bieten die Möglichkeit, maschinengeschriebenen Text zu extrahieren und in eine „lesbare“ Form umzuwandeln, wobei die Software von Nutzer✶innen mit Blindheit selbstständig bedient werden kann.
 
              Darüber hinaus steht blinden und sehbehinderten Studierenden die spezifische ­Software RTFC an allen Arbeitsplätzen zur Verfügung. RTFC ist ein Blindenkurzschrift-Formatierungs- und Übersetzungs-Programm, das in der Lage ist, digitalisierte Textvorlagen u. a. in Blindenkurzschrift aufzuarbeiten oder als Audiodatei mit einer synthetischen Stimme (Text-to-Speech) vorzubereiten.
 
              Die Pflege und Instandhaltung der Arbeitsplätze übernimmt die SBS in enger Zusammenarbeit mit dem Hochschulrechenzentrum. Für technische Fragen stehen speziell für die Betreuung dieser Arbeitsplätze von der SBS angestellte studentische Hilfskräfte als sogenannte Studienhelfer✶innen zur Verfügung (technischer Support). Diese Aufgabe wird, um ihren vielfältigen Aspekten möglichst gerecht werden zu können, von einer sehenden und einer blinden studentischen Hilfskraft wahrgenommen. Die Studienhelfer✶innen sind wöchentlich vor Ort und während ihrer Sprechstunde zu erreichen. Natürlich können auch Termine vereinbart werden, um technische Probleme bei der Bedienung (auch am Laptop der Studierenden mit Blindheit und Sehbehinderung) zu besprechen. An allen Standorten befinden sich zudem Bedienungshinweise in Braille und Großdruck, in denen z. B. auch Tipps zum Scannen und zum Anfertigen von Braille-Ausdrucken gegeben werden. Die Informationen zu Standorten, Studienhelfer✶innen und spezielle Hinweise hat die SBS auf einer Website zusammengestellt, damit Studierende von überall Zugriff darauf haben.
 
              Auch für Studierende mit Blindheit oder Sehbehinderung ist es möglich, die Kopierer im Mischbetrieb zu nutzen, um Ausdrucke in Schwarzschrift anzufertigen. In nahezu allen Gebäuden hat die SBS mindestens einen Kopierer grundlegend in Braille beschriftet, um für vollblinde Nutzer✶innen eine selbstständige Bedienung zu ermöglichen. Sollten Studierende einen Ausdruck in Braille benötigen, können sie dies entweder an einigen Standorten selbst ausdrucken oder sie geben den Druckwunsch an die SBS weiter und erhalten dann das fertige Dokument.
 
              Zur individuellen Unterstützung behinderter, insbesondere blinder und sehbehinderter, Studierender stellt die SBS ebenfalls Studienhelfer✶innen im gewissen Umfang zur Verfügung (allgemeiner Support). Die Studienhelfer✶innen unterstützen hauptsächlich durch Begleitung behinderter Studierender in die verschiedenen Bereichsbibliotheken bzw. zu Lehrveranstaltungen oder Prüfungen und durch Recherche von Literatur bzw. deren barrierefreie Aufbereitung und Bereitstellung. Das bedeutet, dass Dokumente, die in ihrer Ursprungsform für Screenreader nutzende Studierende nicht lesbar sind, so aufbereitet werden, dass sie les- und navigierbar sind. Als innovatives Projekt gibt es seit der Pandemie die „digitalen Studienhelfer✶innen“. Sie unterstützen mit ihren speziellen PC-Kenntnissen und assistenzähnlichem Angebot Studierende über ein Online-Konferenztool, sodass Hilfestellung trotz behinderungs- oder erkrankungsbedingter Verhinderung möglich ist. Da die Studienhelfer✶innen die (digitalen) Sprechstunden in der Universitätsbibliothek anbieten, ist es ebenfalls möglich, gängige Literatur vor Ort herauszusuchen und bereitzustellen.
 
              Die Literaturrecherche erfolgt über einen Online-Katalog, der dank seiner Beschaffenheit und kontrastreichen Darstellung auch von Studierenden mit Blindheit und Sehbehinderung gut bedienbar ist. Viele Werke werden, sofern vorhanden, auch in digitalen Formaten (E-Books) erworben, um die Zugänglichkeit für erkrankte, behinderte oder mit Care-Aufgaben belastete Studierende zu ermöglichen. Allerdings sind viele Werke aufgrund von speziellen Signaturen, die eine Vervielfältigung verhindern sollen, nicht mit einem Screenreader nutzbar. Daher müssen Studierende weiterhin auf Assistenz oder die Serviceangebote in den Universitätsbibliotheken zurückgreifen.
 
              Ohne inklusive Services an der Universität und der Universitätsbibliothek ist es für Studierende mit verschiedenen Bedarfen und Behinderungen nicht möglich, barrierefrei zu studieren oder den nötigen Zugang zu Literatur zu bekommen. Es braucht eine aktive Gestaltung, um ein chancengleiches Studium zu ermöglichen. Inklusion ist ein Prozess – und wir bringen ihn voran.
 
              ✶Anmerkung der Autorin:
 
              Die Worte „Behinderung“ oder „behindert“ sind nicht als Persönlichkeitsmerkmal eines Menschen (behindert sein), sondern als eine gesellschaftliche Herausforderung vorhandene Barrieren abzubauen zu verstehen, wodurch Menschen behindert werden.
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                Christine Krause ist Referentin der Service- und Beratungsstelle für Studierende mit Behinderungen und/oder chronischen bzw. psychischen Erkrankungen (SBS) an der Philipps-Universität Marburg. Sie selbst hat eine Behinderung und berät gemeinsam mit ihren Kolleg✶innen als Peer.
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                Leitbild der Philipps-Universität Marburg: https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/profil/strategie/leitbild (02.06.2024) 
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              Barrierefreie Fachbücher an der TU Dresden
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              Um Fachbücher sowie wissenschaftliche Zeitschriften barrierefrei anbieten zu können, ist vorab ein Übertragungsprozess in ein zugängliches Leseformat notwendig. Dieser ist an der TU Dresden seit mehr als 30 Jahren etabliert. In dieser Zeit wurde vor allem die Qualitätssicherung durch Automatisierung von Teilschritten und durch ein Lektorat der Bildbeschreibungen verbessert. Wie die Arbeitsgruppe Services Behinderung und Studium (AG SBS) den Übertragungsprozess organisiert und realisiert, wird im folgenden Beitrag vorgestellt.
 
              
                Grundlage
 
                Wissenschaftliche Bibliotheken sammeln u. a. Fachbücher sowie Zeitschriften aus vielen Wissenschaftsgebieten für die Recherche und zur Ausleihe. Die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) bietet gedruckte Bücher u. a. im Hauptgebäude an. Einzelne Wissenschaftsgebiete sind auf verschiedene Standorte verteilt, so dass die Leser✶innen das Angebot in der Nähe oder in ihren Fakultätsgebäuden erreichen. Elektronische Medien sind online recherchierbar und digital verfügbar.
 
                Die Arbeitsgruppe Services Behinderung und Studium (AG SBS) unterstützt dieses Angebot durch Bereitstellung barrierefreier Fachbücher und Skripte, vor allem für Studierende und Promovierende der Technischen Universität Dresden. Dies sind elektronische Ausgaben, die je nach Anforderung der Leser✶innen bearbeitet werden. Zum Leserkreis der AG SBS gehören nur Menschen mit einer Lesebehinderung, d. h. blinde und sehbehinderte Studierende oder Studierende mit Legasthenie. Die AG SBS ist seit 2021 beim Deutschen Patentamt als „Befugte Stelle“1 registriert und daher nach § 45b des Urheberrechtsgesetzes ermächtigt, die Bearbeitungen vorzunehmen.
 
                Im Folgenden stellen wir die Anforderungen an barrierefreie Fachbücher, deren Gestaltung und den Erstellungsprozess vor. Außerdem erläutern wir einige Aspekte der Qualitätssicherung.
 
               
              
                Barrierefreie Fachbücher
 
                Fachbücher werden von einem akademischen Leserkreis genutzt und für wissenschaftliches Arbeiten herangezogen. In einigen Disziplinen, wie z. B. den Ingenieurwissenschaften, überwiegen Veröffentlichungen in elektronischen Formaten, meist auf Basis von Dokumenten im Portable Document Format (PDF).
 
                Die AG SBS erstellt barrierefreie Fachliteratur einheitlich als Webseiten, d. h. im Format der Hypertext Markup Language (HTML), auf der Konformitätsstufe AA nach den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) aus diversen Quellformaten wie PDF oder LaTeX.2 Ein Buch besteht aus einer Seite mit einem Inhaltsverzeichnis und einer Sammlung von Kapiteln, die wiederum mit dem Inhaltsverzeichnis verknüpft sind. Jedes transkribierte Buch legt eine klare Lesereihenfolge fest. Dazu müssen alle Elemente einer Vorlage in einer sinnvollen Lesereihenfolge in einer Seite eingeordnet werden. Aus dem Inhaltsverzeichnis erreicht man die erste Seite eines Kapitels, d. h. eine Website. Das seitenweise Blättern kann vorwärts oder rückwärts erfolgen. Als Leseprogramm genügen Browser, daher ist das Buchformat unabhängig von bestimmten Betriebssystemen und robust gegenüber unterschiedlichen Versionen von Screenreadern und Vergrößerungsprogrammen. Meist werden die Bücher mit einer kompakten Braillezeile (40 Zeichen) gelesen. Brailledruck wird von den Leser✶innen nicht nachgefragt, da digitale Formate auf dem meist verwendeten Laptop leichter transportiert werden können.
 
                Die Herausforderungen an die Barrierefreiheit von Fachbüchern betreffen die seitengenaue Zitierfähigkeit linearisierter Texte, fremdsprachliche Texte (z. B. Japanisch, Englisch) oder komplexe Tabellen. Für Diagramme (Funktionen und andere Formen der Informationsvisualisierung), Photographien, mathematische Darstellungen sowie graphische Notationen (z. B. Schaltpläne, UML-Diagramme, chemische Strukturformeln) wird im Rahmen des Übertragungsprozesses eine Bildbeschreibung erstellt. Mathematische Formeln erscheinen in der Regel aufgrund ihrer Kürze als Alternativtext. Im Folgenden stellen wir zwei Beispiele für graphische Notationen vor, um die Erstellung von Alternativtexten zu verdeutlichen und erläutern im nächsten Abschnitt anhand von UML-Diagrammen den kombinierten Einsatz von Alternativtext und Bildbeschreibung.
 
                Mathematische Formeln sind eine graphische Notation und enthalten Symbole und graphische Elemente, deren Anordnung und Größe die Semantik widerspiegelt. Bilder, die eine Formel enthalten, werden daher durch einen Alternativtext beschrieben. Der Alternativtext besteht aus einem Ausdruck in LaTeX, wie z. B. „\frac{1}{x+1}“ für die Verbalisierung „eins geteilt durch Klammer auf x plus eins Klammer zu“. Durch die LaTeX-Schreibweise können Leser✶innen den Ausdruck ggf. schriftlich erfassen und für eigene Textdokumente verwenden. Dies fördert auch das Erlernen von Schreibweisen, die zur Bearbeitung von Klausuren erforderlich sind. Falls LaTeX-Erweiterungen (engl. packages) in entsprechenden Quellen verwendet werden, bleiben diese Ausdrucksweisen unverändert und werden nicht vereinfacht. Abbildung 1 zeigt die generierte Formel des LaTeX-Codes $\int\limits_{c}^d \frac{x^ax}{(x+1)(x-1)}dx$. Dieser ist gleichzeitig der Alternativtext.
 
                
                  [image: vgl. Bildunterschrift]
                    Abb. 1: LaTeX-Beispiel für eine mathematische Formel (Quelle: TU Dresden).

                 
                Chemische Formeln sind ebenfalls eine graphische Notation und werden analog zu mathematischen Formeln mit dem LaTeX-Paket chemFig3 umgesetzt. Mit chemFig kann die Strukturformel einer chemischen Formel beschrieben und geschrieben werden. Nachfolgend ist die Strukturformel für Wasser zu sehen (siehe Abb. 2), das aus den Elementen Wasserstoff und Sauerstoff besteht und mit „H zwei O“ verbalisiert wird. In dieser Darstellung werden außer den Bindungen der beiden Wasserstoffatome und einem Sauerstoffatom auch die freien Elektronenpaare mit angezeigt. Der LaTeX-Code ist: „\chemfig{H-[1]\lewis{13,O}-[7]H}“. Über den Ausdruck „\lewis{Position, chem. Element}“ wird die Position der freien Elektronenpaare am Sauerstoffatom beschrieben.
 
                
                  [image: vgl. Bildunterschrift]
                    Abb. 2: Strukturformel von H2O (Quelle: TU Dresden).

                 
                Grafiken werden als Bilder in den Büchern mit aufgenommen, insbesondere für Leser✶innen, die sowohl assistive Technologien, wie Screenreader, zum Vorlesen bzw. für das Lesen von Braille benutzen als auch visuell lesen. Alle Grafiken werden durch Bildbeschreibungen beschrieben. Zum Lesen wird die Bildbeschreibung in einer eigenen Webseite aufgesucht. Die Leser✶innen können am Ende der Bildbeschreibung direkt zur Grafik zurückkehren. Dadurch bleibt der Lesefluss so lange erhalten, bis Studierende sich mit den Details einer Grafik beschäftigen.
 
                
                  Unterschiede zwischen Alternativtexten und Bildbeschreibungen
 
                  Alternativtexte benennen Dinge oder Gegenstände, während Bildbeschreibungen diese näher beschreiben. So wird für eine Photographie des schiefen Turms von Pisa der Alternativtext diesen benennen als „schiefer Turm von Pisa“. Eine Bildbeschreibung wird den Turm in seinem Aufbau und seiner Struktur erfassen und gewährt den blinden Nutzer✶innen sozusagen einen Blick auf das Bauwerk.
 
                  Dabei ist eine Bildbeschreibung stets kontextabhängig. So ist es ein Unterschied, ob man die Grafik z. B. eines Bauwerkes unter architektonischen oder sogar künstlerischen Gesichtspunkten beschreibt oder ob der Turm als Gemälde zu sehen ist. Bei einem Gemälde spielen z. B. Vorder-, Mittel- und Hintergrund eine wesentliche Rolle. Ebenso wird man bei architektonischen Betrachtungen ggf. andere Fachtermini verwenden.
 
                  Gerade im akademischen Bereich findet man sehr komplexe Fachgrafiken, die in den meisten Fällen mit einer längeren Bildbeschreibung versehen werden. Teils zeigen sie Modelle, z. B. im Fachbereich Psychologie, teils sind es Fotos oder auch Diagramme bis hin zu dreidimensionalen Darstellungen. Für Diagramme beinhalten die Beschreibungen größere Wertetabellen, damit eine blinde Person sich das Diagramm genau vorstellen kann. Zusätzlich werden Kurvenverläufe beschrieben, weil die Zahlen allein für blinde Studierende wenig aussagekräftig sind, um einen Gesamtüberblick über das Diagramm zu gewinnen sowie Auswertungen leichter zu ermöglichen (z. B. Trends, Schnittpunkte, Maxima, Minima).
 
                  In einigen Fachgebieten, wie Elektrotechnik und Informatik, werden zur Visualisierung und Modellierung von Informationen spezielle grafische Darstellungsarten verwendet, die es ermöglichen, komplexe Sachverhalte und Systeme übersichtlich und verständlich abzubilden. Zu diesen Darstellungsarten gehören beispielsweise Schaltpläne, Entity-Relationship-Diagramme (ER-Diagramme) und Unified-Modeling-Language-Diagramme (UML-Diagramme). Der Alternativtext der jeweiligen Grafik benennt nur den Diagrammtyp, z. B. „UML-Diagramm“.
 
                  PlantUML4 ist ein Programm zur Beschreibung und Erstellung von UML-Diagrammen in Textform. Über eine eigene Syntax können verschiedene Diagrammarten in UML erstellt werden. Die einfache und kompakte Schreibweise wird von der AG SBS erstellt und kann von blinden Studierenden als Bildbeschreibung gelesen und geschrieben werden. Im nachfolgenden Beispiel ist die PlantUML-Schreibweise zu sehen und Abb. 3 zeigt die graphische Darstellung.
 
                  Weitere mögliche, aber deutlich ungenauere Bildbeschreibungen zu Abb. 3 sind „Klasse KlassenName mit dem Attribut Name vom Typ string und den Methoden öffentlicheMethode() sowie privateMethode()“ oder „Rechteck mit zwei Strichen und den Texten ‚KlassenName‘, ‚string Name‘, ‚öffentliche Methode()‘ und ‚privateMethode()‘“ und werden daher von der AG SBS vermieden.
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                      Abb. 3: Visuelle Darstellung einer UML-Klasse (Quelle: TU Dresden).

                   
                 
               
              
                Erstellungsprozess barrierefreier Fachbücher
 
                Die AG SBS erstellt die Bücher im HTML-Format in mehreren Arbeitsschritten und mit Unterstützung aus dem jeweiligen Fachgebiet durch Studierende, deren Kenntnisse von HTML sehr unterschiedlich sind. Um die Einarbeitungszeit von neuen Studierenden zu minimieren und um die Qualität der generierten HTML-Dateien gewährleisten zu können, wird die Auszeichnungssprache Markdown5 verwendet. Markdown ist sehr einfach zu lesen und zu schreiben. Somit können nicht informatikaffine Studierende sehr effizient Dokumente umsetzen, die anschließend durch einen Konverter in das HTML übertragen werden.
 
                Die Erstellung der HTML-Dateien erfolgt über eine Eigenentwicklung, basierend auf dem Universalkonverter Pandoc.6 Während der Generierung wird u. a. das Inhaltsverzeichnis und die Navigationsstruktur ober- und unterhalb des Kapiteltextes eingefügt. Aus den enthaltenen LaTeX-Formeln wird ein skalierbare Vektorgrafik (Scalable Vector Graphics – SVG)7 generiert und eingefügt. Die Lesbarkeit bei digitaler Vergrößerung bleibt so erhalten. Zusätzlich wurde für den Editor Visual Studio Code eine Erweiterung umgesetzt, die die Bearbeitenden bei der Umsetzung von Materialien unterstützt. Über verschiedene Icons können die Formatierungen angepasst, Listen, Bilder und Tabellen eingefügt werden. Der eigentliche Ausleihvorgang reduziert sich auf das Versenden einer automatisierten E-Mail mit Download-Möglichkeit, wenn nach Abschluss aller Teilschritte das Fachbuch vollständig bearbeitet vorliegt.
 
               
              
                Qualitätssicherung
 
                Im Sinne der wissenschaftlichen Redlichkeit ist die Korrektheit von Bearbeitungen unerlässlich geworden, insbesondere für die Anfertigung von Abschlussarbeiten und Dissertationen. Sowohl für wörtliche Zitate als auch die Entnahme von Messwerten aus Veröffentlichungen sind hohe Anforderungen an die Qualität der barrierefreien Versionen zu stellen. Dies betrifft insbesondere die Bildbeschreibungen von Diagrammen, manche komplexe Tabellen, aber auch mathematische Formeln. Für eine korrekte Generierung der HTML-Datei ist es zudem erforderlich, dass die Markdown-Datei bestimmte Vorgaben erfüllt. Die Verknüpfung zu externen und internen Inhalten, wie Bildern, müssen korrekt sein. Ebenso müssen LaTeX-Formeln korrekt gekennzeichnet werden. Die Überprüfung erfolgt vor der Generierung der HTML-Dateien. Gefundene Fehler werden im Editor Visual Studio Code als Benachrichtigung angezeigt.
 
                Bildbeschreibungen und die Bearbeitung von komplexen Tabellen können nicht maschinell geprüft werden, sondern erfordern eine Bewertung im Sinne eines Lektorats. Die Erfahrungen der AG SBS zeigen, dass eine Tandem-Konstellation aus sehenden und blinden Lektor✶innen die besten Ergebnisse für Bildbeschreibungen erzielt (Bornschein et al. 2018). Auch in diesem Sinne fördert die AG SBS die Entwicklung einer inklusiven Hochschule.
 
               
              
                Ausblick
 
                Solange Autor✶innen und letztlich Verlage nicht selbst barrierefreie Fachbücher erstellen, sind die Bearbeitungen der AG SBS meist die einzige Möglichkeit blinder bzw. sehbehinderter Studierender oder Studierender mit Legasthenie, sich Veröffentlichungen zu erschließen. Aus bibliographischer Sicht existieren keine geeigneten Metadaten, die z. B. die Urheberschaft von Bildbeschreibungen kennzeichnen. Zukünftige Standards können dabei helfen, diesen Aspekt von barrierefreien Fachbüchern und wissenschaftlichen Zeitschriften besser zu katalogisieren und zu dokumentieren.
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              Die Technische Universität Dortmund hat eine lange Tradition an Angeboten für sehbeeinträchtige und blinde Studierende. Im Bereich Behinderung und Studium (DoBuS) und dem Service für Blinde und Sehbehinderte der Universitätsbibliothek wird seit vielen Jahren im universitären Kontext Zugang zu barrierefreien Medien angeboten. In den letzten Jahren stehen weitere unterstützende Dienste im Fokus. Und auch bei der Gestaltung neuer Angebote, wie das Beispiel des Hybrid Learning Centers zeigt, sind barrierefreie Aspekte nicht nur mitgedacht, sondern von Anfang an Teil der Konzepte. Der Beitrag endet mit einem kurzen Ausblick auf weitere Entwicklungen und Herausforderungen.
 
              
                Einleitung
 
                Die Technische Universität Dortmund setzt mit dem Bereich Behinderung und Studium (DoBuS), angesiedelt im Zentrum für Hochschulbildung, und dem Service für Blinde und Sehbehinderte (SfBS) der Universitätsbibliothek innovative Maßstäbe für die Förderung chancengleicher Studienbedingungen für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, insbesondere im Bereich der barrierefreien Literaturumsetzung. Die Bedeutung dieser Bemühungen wird unter anderem durch die 22. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden in Deutschland 2021 deutlich. Die Ergebnisse zeigen, dass fast 24 Prozent der Studierenden eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben. Von diesen geben 15,9 Prozent an, mindestens eine studienerschwerende gesundheitliche Beeinträchtigung zu haben, wobei 24,1 Prozent eine sehr starke und 34,5 Prozent eine starke Studienerschwernis angeben (Kroher u. a. 2023, 43). DoBuS berät und unterstützt Studierende mit studienerschwerenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wobei ein Hauptbereich der Arbeit die Barrierefreiheit digitaler Lehr- / Lernumgebungen ist. Dazu zählt auch die Zugänglichkeit zu digitalen Lernmedien wie Texten und Videos. Sowohl DoBuS als auch der SfBS setzen Studienmaterialien für Studierende mit entsprechendem Bedarf barrierefrei um, wodurch ein regelmäßiger Austausch zwischen beiden Bereichen entstanden ist.
 
                Diese Kooperation zwischen DoBuS und der Universitätsbibliothek, insbesondere dem SfBS, zeigt einen ambitionierten Ansatz zur schrittweisen Annäherung an eine inklusive Hochschule. Nicht nur bewährte Unterstützungsstrukturen, sondern auch die digitale Zukunft wird inklusiv gestaltet. In diese Zusammenarbeit fließt sowohl langjährige Erfahrung als auch Projekte und Kooperationen, z. B. mit dem Hybrid Learning Center ein, um Studierenden mit Behinderungen eine umfassende und nachhaltige Teilhabe an Hochschulbildung zu ermöglichen. Die hochschulweite Zusammenarbeit bildet einen vielversprechenden Ansatz, um digitale Lerninhalte barrierefrei zu gestalten und die Hochschulumgebung nachhaltig inklusiv weiterzuentwickeln.
 
               
              
                Bereich Behinderung und Studium (DoBuS)
 
                Der Bereich Behinderung und Studium (DoBuS), angesiedelt im Zentrum für Hochschulbildung an der Technischen Universität Dortmund, setzt sich für chancengleiche Studienbedingungen für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen ein. DoBuS teilt sich in die Bereiche Beratung, barrierefreie Medien und assistiven Technologien sowie die Projektarbeit auf. Zielgruppe sind Studierende mit Mobilitäts- und Bewegungsbeeinträchtigungen, Sehbeeinträchtigungen / Blindheit, Hörbeeinträchtigungen / Gehörlosigkeit, Sprechbeeinträchtigungen, psychischen Beeinträchtigungen / Erkrankungen, chronischen körperlichen Erkrankungen sowie Teilleistungsstörungen und Autismus-Spektrum-Störungen / Neurodiversität. Durch Unterstützungs- und Gruppenangebote können sich Studierende beispielsweise bei der Beantragung von Nachteilsausgleichen beraten lassen, sich mit anderen Studierende mit Beeinträchtigungen austauschen oder Schulungen zur Nutzung assistiver Technologie in Anspruch nehmen.
 
                
                  Der Dortmunder Arbeitsansatz
 
                  Im Laufe der Jahre wurde bei DoBuS der Dortmunder Arbeitsansatz entwickelt, (s. Abb. 1) der das Ziel einer schrittweisen Annäherung an eine inklusive Hochschule verfolgt und dabei auf zwei wesentlichen Ebenen ansetzt: auf der Ebene der individuellen Studiensituation einzelner Studierender sowie auf Ebene des gesamten Hochschulsystems. Der Arbeitsansatz geht über Einzelfalllösungen hinaus und zielt auch darauf ab, allmählich barrierefreie Strukturen zu etablieren. Dieser langfristige Ansatz soll nachhaltig individuelle Anforderungen und die Notwendigkeit individueller Anpassungen reduzieren (Drolshagen / Klein 2016).
 
                  
                    [image: Flussdiagramm mit 2 Spalten und 5 Zeilen. Die Textkästen sind durch Pfeile miteinander verbunden. Vom ersten Kasten links oben „Beratung und Unterstützung Einzelner bei der Realisierung ihres Studiums“ führt jeweils ein Pfeil zu „Einzelfall-Akkomodation der Hochschule“ rechts daneben und „Sammlung, Systematisierung und Analyse des Problems“ links darunter. Von diesem Kasten führen jeweils ein Pfeil zu „Entwicklung von Lösungsmodellen“ rechts daneben und „Modifizierung von Strukturen“ links darunter. Von „Entwicklung von Lösungsmodellen“ führt ein Pfeil nach unten auf „Aufbau spezifischer Bausteine“. Von den dritten Zeilen beider Spalten zeigen Pfeile auf den spaltenübergreifenden Kasten „Abbau von Barrieren und Benachteiligung“, von dem ein Pfeil zu „Verbesserte Strukturen“ darunter führt. Von diesen beiden spaltenübergreifenden Zeilen führt ein Pfeil nach ganz oben zu „Beratung und Unterstützung Einzelner bei der Realisierung ihres Studiums“.]
                      Abb. 1: Dortmunder Arbeitsansatz.

                   
                  DoBuS berät und unterstützt einzelne Studierende und entwickelt im gemeinsamen Austausch bedarfs- und anlassbezogen individuelle Lösungen, die es den Studierenden ermöglichen, erfolgreich mit den Barrieren umzugehen, auf die sie stoßen. Dazu gehört sowohl die Unterstützung bei der individuellen Kompensation ihrer spezifischen Beeinträchtigung als auch die Hilfe bei der Anforderung bedarfsgerechter und angemessener Vorkehrungen und Nachteilsausgleiche. Auf einer zweiten Ebene erfasst und analysiert DoBuS dann systematisch die aufgetretenen Bedarfe und individuellen Lösungen, um festzustellen, „[...] ob allgemeine Rahmenbedingungen (z. B. Studien- und Prüfungsordnungen) oder Strukturen (z. B. nicht barrierefreie bauliche oder technische Infrastruktur) zur Benachteiligung und Exklusion geführt haben“ (Bender u. a. 2023, 18–19). Daraus ergeben sich nach der Analyse der Ergebnisse ggf. Handlungsbedarfe, sodass allgemeine Hochschulstrukturen im Hinblick auf deren Nutzbarkeit für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen modifiziert oder spezifische Unterstützungsangebote für die Studierenden entwickelt werden.
 
                  Durch den Arbeitsansatz wurden verschiedene Bausteine, die auf individueller Ebene begonnen haben, als festes Angebot für alle Studierenden in das Angebot von DoBuS aufgenommen. In der Einzelberatung hat sich gezeigt, dass Studieninteressierte und Studierende gerade in der Anfangsphase ihres Studiums häufig spezifischen Unterstützungsbedarf haben (Bender u. a. 2023, 18). So müssen sie beispielsweise Strategien erwerben, um mit ihrer Beeinträchtigung erfolgreich studieren zu können oder sich damit auseinandersetzen, welche Nachteilsausgleiche für ihre spezifische Situation angemessen sind.
 
                 
                
                  Barrierefreie Lehr- / Lernmaterialien
 
                  Einer der mittlerweile am längsten etablierte Unterstützungsbaustein bei DoBuS ist der Bereich barrierefreie Umsetzung von Studien- und Prüfungsmaterialien. Studierende mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit sowie Lesebehinderungen und motorischen Beeinträchtigungen kommen zu Beginn ihres Studiums in die Beratung von DoBuS, wo Mitarbeitende mit Ihnen über ihre individuellen Bedarfe sprechen. Im gemeinsamen Austausch wird, auch anhand von Beispielen, gemeinsam evaluiert, wie Texte und visuelle Materialien, z. B. Grafiken und Videos, aufbereitet werden müssen, damit sie für die Studierenden barrierefrei lesbar sind. Dabei werden u. a. folgende Fragen beantwortet: Müssen Abbildungen vergrößert, farblich angepasst oder verbalisiert werden? Benötigen Videos Untertitelung / Audiodeskription? Wie müssen Texte visuell aufgearbeitet werden, damit sie mit Vergrößerungssoftware gelesen werden können? Grundlage der Gespräche sind auch die Arbeitsstrategien der Studierenden und wie sie bisher, meist während ihrer Schullaufbahn, gearbeitet haben. Nutzen sie Hilfsmittel(-technologie) und wenn ja, welche? Arbeiten sie digital oder vorzugsweise auf Papier? Diese und andere Fragen können sich im Laufe des Studiums ändern und Studierende haben immer die Möglichkeit, auf den Umsetzungsdienst zurückzukommen und Bedarfe anzusprechen (Lüttmann u. a. 2023, 102).
 
                  Studierende können alle Studienmaterialien, die von allen Teilnehmenden innerhalb einer Veranstaltung gelesen werden müssen, einreichen. Materialien, die nur einzelne Studierende benötigen, z. B. für Referate, werden nicht bearbeitet. Hier greifen die Lernenden auf persönliche Assistenzen zurück. Auch ganze Bücher werden bei DoBuS nicht umgesetzt – diese Aufträge leiten die Studierenden an den SfBS (Service für Blinde und Sehbehinderte) der Universitätsbibliothek weiter. DoBuS und die Mitarbeitenden der Bibliothek stehen in regelmäßigem Austausch miteinander, um die Umsetzungsangebote der Technischen Universität Dortmund gemeinsam zu evaluieren, weiterzuentwickeln und Qualitätskriterien auf höchstem Standard zu halten.
 
                  Klausuren werden ebenfalls barrierefrei und bedarfsgerecht umgesetzt. Hier stehen die Leitung der barrierefreien Umsetzung von DoBuS und die Klausurkoordinator✶innen in engem Kontakt. Studierende, die einen entsprechenden bewilligten Nachteilsausgleich haben, müssen diesen den Prüfenden sowie dem DoBuS vorlegen. Anschließend sind die Klausursteller✶innen dafür verantwortlich, dass die Maßnahmen des Nachteilsausgleichs umgesetzt werden. DoBuS bietet Unterstützung in Form der Klausurumsetzung an.
 
                  Studierende, die mit Hilfsmitteltechnologie arbeiten, wie z. B. Screenreadern, Braillezeilen, Bildschirmlesegeräten, Vergrößerung und Spracheingabe, beantragen häufig auch das Schreiben von Prüfungen mit entsprechender Technologie als Nachteilsausgleich. Liegt eine Bewilligung vor, schreiben Studierende Klausuren im Arbeitsraum von DoBuS, wo die Hilfsmittel und assistiven Technologien vorhanden sind (s. Abb. 2 und Abb. 3). Auch während des laufenden Semesters kann der Raum als Lernort genutzt werden. Neben dem Arbeitsraum von DoBuS gibt es weitere Arbeitsplätze mit assistiven Technologien in den Bibliotheken.
 
                  
                    [image: Foto einer Studentin mit lockigen Haaren, die an einem Schreibtisch sitzt, auf dem ein Bildschirmlesegerät steht. Auf dem Kreuztisch des Lesegeräts liegt ein ausgedruckter Text, der auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird. Die Studentin hält einen Stift in der Hand und liest den Text am Bildschirm. Im Hintergrund weitere Arbeitsplätze.]
                      Abb. 2: Sehbehindertenarbeitsplatz im Arbeitsraum von DoBuS (Foto: Roland Baege / TU Dortmund).

                   
                  
                    [image: Foto einer Tastatur mit Braillezeile und zwei Händen. Die Finger der rechten Hand liegen auf der Braillezeile. Neben der Braillezeile die linke Hand.]
                      Abb. 3: Tastatur mit Braillezeile im Arbeitsraum von DoBuS (Foto: DSW / Erik Hinz).

                   
                  Durch den zunehmenden Einsatz von Videos in der Hochschullehre wurde auch ein erhöhter Bedarf an der Umsetzung barrierefreier Lehr- / Lernvideos festgestellt (Persike 2020). Innerhalb des Projekts degree 5.0 „Digitale reflexive Lehrer✶innenbildung 5.0: videobasiert – barrierefrei – vernetzt“, das in Kooperation mit dem Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) Dortmund, der Universität Duisburg Essen und der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster an der Technischen Universität Dortmund durchgeführt wird, wurde die Erstellung von barrierefreien Videos von DoBuS-Mitarbeitenden und der Rehabilitationstechnologie erforscht (degree 5.0 2023). Dabei wurden insbesondere Audiodeskription, Untertitelung und barrierefreie Videoplayer in den Blick genommen. Auf Grundlage des Dortmunder Arbeitsansatzes wurden zunächst auf individueller Ebene bedarfsbezogen Untertitelung und Audiodeskription einzelner Videos erstellt. Die dabei erarbeiteten Prozesse und Standards zur Erstellung barrierefreier Videos wurden schließlich als neuer Umsetzungsbaustein fest in das Angebot von DoBuS aufgenommen und können hochschulweit in Anspruch genommen werden (Lüttmann u. a. 2023, 102). DoBuS bietet also die Untertitelung von Videos an und stellt Software zur automatischen Erstellung zur Verfügung. Auch Audiodeskription, also die akustische Beschreibung der visuellen Elemente eines Videos, kann von Mitarbeitenden in enger Absprache mit den Lehrenden erstellt werden.
 
                  DoBuS bietet außerdem Workshops für Lehrende an, weil durch die Beratung einzelner Lehrender ein erhöhter Bedarf an Unterstützung bei der Umsetzung barrierefreier Lehr- / Lernmaterialien auf Hochschulebene erkannt wurde. Folglich wurden Workshops für Mitarbeitende aus Lehre und Verwaltung, als dauerhaftes hochschuldidaktisches Angebot etabliert. Die Workshops zur Gestaltung barrierefreier Dokumente tragen zur Weiterentwicklung in Richtung hochschulweiter digitaler Barrierefreiheit bei und Teilnehmende werden für inklusive Strukturen an der Hochschule sensibilisiert.
 
                 
               
              
                Service für Blinde und Sehbehinderte der Universitätsbibliothek Dortmund
 
                Im Jahre 1984 wurde von der Universitätsbibliothek Dortmund auf Initiative des Fachbereichs Sondererziehung und Rehabilitation und des Beratungsdienstes behinderter Studierender das Projekt „Literaturversorgung für Sehbehinderte und Blinde“ ins Leben gerufen (vgl. Rothenberg 2012, 247), zunächst als Auflesedienst. Das heißt, wissenschaftliche Literatur wurde durch studentische Hilfskräfte auf Tonkassetten aufgesprochen und für blinde und sehbehinderte Studierende bereitgestellt. Diese Audiokassetten konnten sowohl vor Ort ausgeliehen als auch über die Fernleihe bestellt werden. Bis Ende 1985 verfügte die Universitätsbibliothek so über einen Bestand von ca. 20 Hörbüchern.
 
                In den folgenden Jahren wurde aus diesem Projekt, das anfangs nur nebenamtlich betreut wurde, der Service für Blinde und Sehbehinderte (SfBS). Für den SfBS sind zurzeit drei Mitarbeitende mit unterschiedlichen Stellenanteilen tätig. Der SfBS bietet individuelle Beratungsgespräche an, die dazu dienen, die speziellen Bedarfe der Studierenden zu ermitteln (Was wird in welcher Form benötigt?) und auf dieser Basis ein entsprechendes auf die Bedarfe zugeschnittenes Dienstleistungsangebot zur Verfügung zu stellen.
 
                Ebenfalls zu den Beratungsangeboten gehören:
 
                
                  	 
                    Allgemeine, fachübergreifende Einführung in die Bibliotheksnutzung für blinde und sehbehinderte Studierende mit folgenden Schwerpunkten: Recherche im Sehgeschädigtengerechten Katalog Online (Sehkon), Nutzung der Dienstleistungen des SfBS.


                  	 
                    Kurse zur fachlichen Literaturrecherche für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung durchgeführt von unseren Fachreferent✶innen.


                
 
                Wissenschaftliche Literatur wird vom SfBS nach individuellen Vorgaben der Studierenden (Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand) z. B. in zitierfähige, barrierefreie Word-Dokumente (Großdruckdateien nach E-Buch-Standard mit u. a. Bildbeschreibungen) umgesetzt. Diese werden dann in den Sehkon eingepflegt, sobald dazu die Genehmigung des jeweiligen Verlages vorliegt. Umsetzungsanfragen können sowohl bei DoBuS als auch beim SfBS eingereicht werden und werden untereinander an die verantwortliche Stelle weitergeleitet (Stichwort: One-Stop-Shop).
 
                Seit 2002 bietet die Universitätsbibliothek Dortmund den webbasierten Sehkon an, der den bereits 1987 entstandenen Zentralkatalog der Medien für Sehgeschädigte (ZKMeSe) ablöste. Mit dem ZKMeSe hatte die Universitätsbibliothek Dortmund die zentrale Erfassung der in bundesdeutschen Hochschulbibliotheken vorhandenen wissenschaftlichen Literatur auf Tonkassetten in Form eines alphabetischen Sonderkataloges übernommen. Bis Ende 1987 wurden 115 Monographien und 50 Aufsätze verzeichnet. Im Laufe der Jahre wurden auch die Datenträger immer wieder den technischen Gegebenheiten und den Bedarfen der Nutzer✶innen angepasst. Von der Audiokassette zur Diskette zur CD-ROM bis zur direkt downloadbaren Datei.
 
                Sehkon verzeichnet heute wissenschaftliche Literatur für Studium und Lehre, die in sehbehinderten- bzw. blindengerechter Form im deutschsprachigen Raum zur Verfügung steht (z. T. zitierfähig umgesetzt). Mit fortschreitender technologischer Entwicklung stieg die Nachfrage nach digitalen Objekten, also Literatur im docx-, rtf- oder pdf-Format. Aktuell weist der Sehkon über 15 600 Medien nach, mehr als 7 800 davon sind elektronische Ressourcen.
 
                Die Nutzung des Sehkon als reines Rechercheinstrument erfordert keine Registrierung. Wogegen das Angebot, elektronische Volltexte, die die Universitätsbibliothek Dortmund erstellt und in den Katalog eingepflegt hat, direkt aus dem Sehkon herunterzuladen, nur registrierten SfBS-Nutzer✶innen, also nachweislich blinden bzw. seh- oder lesebehinderten Menschen, bundesweit und im deutschsprachigen Ausland, vorbehalten ist. Im Falle von Titeln, die nicht auf unserem Repositorium hinterlegt sind, also von anderen Institutionen gemeldet wurden, erhält der / die Sehkon-Nutzer✶in Hinweise zu den jeweiligen Ansprechpartner✶innen.
 
                Sehkon wurde im Jahr 2018 neu aufgelegt und verfügt nun über ein bedienfreundliches Redaktionssystem. Dieses ermöglicht z. B. eine Fremddatenübernahme und soll weitere Bibliotheken bzw. universitäre Umsetzungsdienste ermuntern, sich am Ausbau des Sehkon-Datenbestands als Redakteure zu beteiligen.
 
                Der SfBS arbeitet eng mit DoBuS zusammen. Während DoBuS überwiegend Medien aus der Lehre, z. B. Vorlesungsskripte, Klausuren u. v. m., in barrierefreie Formate für blinde sowie seh- bzw. lesebehinderte Studierende und Hochschulmitarbeiter✶innen umsetzt, befasst sich der SfBS mit wissenschaftlichen Druckerzeugnissen, die über den Buchhandel vertrieben werden.
 
                Seit dem 01. Januar 2022 ist der SfBS als befugte Stelle beim Deutschen Patent- und Markenamt registriert. Befugte Stellen sind laut § 45c Abs. 3 UrhG „Einrichtungen, die in gemeinnütziger Weise Bildungsangebote oder barrierefreien Lese- und Informationszugang für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung zur Verfügung stellen“. Zur potenziellen Nutzergruppe zählen demnach auch Menschen mit z. B. Dyslexie / Legasthenie oder auch Menschen, die aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung kein Buch halten können.
 
                Laut § 45c UrhG sind befugte Stellen dazu berechtigt
 
                
                  	 
                    bestimmte urheberrechtlich geschützte Werke zu vervielfältigen, um sie ausschließlich für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung in ein barrierefreies Format umzuwandeln (§ 45c Abs. 1 UrhG)


                  	 
                    untereinander barrierefrei umgesetzte Medien auszutauschen (§ 45c Abs 2), was zu einer stärkeren Vernetzung der verschiedenen Umsetzungsdienste führen und die Literaturversorgung für die Zielgruppe noch einmal deutlich verbessern kann.


                
 
                Bisher sind relativ wenige Universitäten bzw. universitäre Umsetzungsdienste beim Deutschen Patent- und Markenamt als befugte Stellen registriert. Mit jeder neuen befugten Stelle aus diesem Umfeld würden sich die Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Austausch speziell wissenschaftlicher Literatur in barrierefreier Form erhöhen.
 
               
              
                Barrierefreiheit im Hybrid Learning Center
 
                Die Bibliothek als zentraler Lernort mit entsprechenden lernunterstützenden Services versteht sich zunehmend als ein Lernraum, der von allen Hochschulangehörigen auch aktiv gestaltet und genutzt werden kann. Durch das aktuelle Projekt „Hybrid Learning Center“ (HyLeC), ein von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördertes Projekt zur Verbesserung der Digitalisierung sollen gezielt digitale Schlüsselqualifikationen der Studierenden gefördert werden – ohne Barrieren. Das interdisziplinäre Projekt wird getragen durch die Ingenieurdidaktik (Projektleitung), den Lehrstuhl für Computergrafik (Fakultät Informatik), das Fachgebiet Körperliche und Motorische Entwicklung (Fakultät Rehabilitationswissenschaft) und die Universitätsbibliothek.
 
                Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Förderung digitaler Kompetenzen. Studierende aller Fachbereiche können in offener Atmosphäre neue technische Methoden und den Umgang mit digitalen Medien erlernen, reflektieren und sich (auch gegenseitig) inspirieren. Der Umgang mit Technologien, Medien, Daten und Informationen wie auch die Förderung kollaborativen Lernens bis hin zu Fragen der Ethik im wissenschaftlichen Prozess oder Datenschutz sind wesentliche Bereiche des HyLeC. Um insbesondere Studierende auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten / zu begleiten geht es nicht darum, einfach nur einen Zugang zu Geräten oder Software bereitzustellen. Eine begleitende Lernunterstützung durch didaktisch geschultes Personal ist ebenso wichtig wie eine, den gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess begleitende Barrierefreiheit. Dabei wird im Projekt HyLeC die gesamte Vielfältigkeit der Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bedarfen, mit unterschiedlichen Lernstilen, Bildungsbiographien, Herkünften, Altersstrukturen und Familienformen Rechnung getragen. Unterschiedliche Bedarfe für Lernende gilt es von vornherein zu berücksichtigen.
 
                Mit Start des Projekts im August 2021 wurde die barrierefreie Gestaltung von Angeboten, Workshops, Beratung und Selbstlerneinheiten konsequent mitgeplant und umgesetzt. Die barrierefreie Gestaltung bezieht sich dabei insbesondere auf folgende Bereiche:
 
                
                  	 
                    Workshops sind mit dem Anspruch gestaltet, hybrid (synchron) nutzbar zu sein, vor Ort wie auch von Zuhause aus.


                  	 
                    Selbstlernmaterialien stehen in verschiedenen Formaten (Video, Text) begleitend asynchron verfügbar.


                  	 
                    Förderung der Kollaboration in Gruppen auch durch den Einsatz digitaler Tools, die eine niedrigschwellige Zusammenarbeit in unterschiedlichen Bedarfen fördern.


                  	 
                    Sämtliche Lernangebote des HyLeC sollen für alle Nutzenden gut zugänglich gestaltet sein und im Idealfall ohne Hilfe nutzbar sein. Lernangebote werden nach den Prinzipien des Universal Design for Learning (CAST 2018) konzipiert. Ziel ist ebenso, auf möglichst vielfältige individuellen Bedarfe eingehen zu können und konkrete Lösungen zu erarbeiten.


                  	 
                    Raumgestaltung: Grundlage bilden hier die Prinzipien des Universal Design (NCSU 1997). Nahezu alle Arbeitsplätze sind mit elektrisch höhenverstellbaren und unterfahrbaren Tischen ausgestattet, um ein Arbeiten in unterschiedlichen Sitz- oder Stehpositionen zu ermöglichen. Ebenso gibt es unterschiedliche Arten von Sitzgelegenheiten, um einen Wechsel der Sitzposition und -möglichkeiten anzubieten oder um bei längeren Workshops aktiver und bewegter sitzen zu können. Die Stromversorgung wird in den Arbeitsbereichen durch elektrisch höhenverstellbare Energiewürfel gewährleistet, um Studierenden je nach Situation einen leichten Zugang zu ermöglichen. Für sehgeschädigte Lernende wird auf eine kontrastreiche Beschriftung von Geräten und Materialien geachtet; diese ist bei Materialbeschriftungen um Braille-Schrift ergänzt. Sitzsäcke und Sitzgelegenheiten, auf welche man sich auch zurückziehen kann, werden angeboten für Lernende, die sich aus lebhaften Umgebungen zeitweilig zurückzuziehen möchten.


                  	 
                    Assistive Technologien wie kontrastreiche Tastaturen, Lampen mit Vergrößerungsgläsern bis hin zu Tools zur automatisierten Untertitelung von Videos helfen zudem, unterschiedliche Beeinträchtigungen auszugleichen und Lehr- / Lernmaterialien barrierefrei nutzbar zu machen.


                
 
                Wichtig ist stets, vielfältige Bedarfe anzuerkennen und konkrete Lösungen zu erarbeiten. Die Entwicklung von Angeboten wird als iterativer Prozess verstanden mit ständiger Prüfung, Evaluation und Verbesserung. Dies wird unterstützt durch die konkrete Begleitung des Fachbereichs Körperliche und Motorische Entwicklung im Projekt sowie zusätzlich auch im Rahmen von Seminaren und studentischen Projekten.
 
               
              
                Vernetzung und Kooperation mit Ausblick
 
                Das HyLeC ist ein Beispiel, das zeigt, wie Projekte die Themen Inklusion und Barrierefreiheit interdisziplinär und institutionenübergreifend umsetzen. DoBuS, als übergeordneter Bereich der Technischen Universität Dortmund, der die chancengleiche Teilhabe der Studierenden anstrebt, kooperiert häufig mit Projekten, um seine Expertise einzubringen. So sind die Mitarbeitenden untereinander stark vernetzt und werden auf viele Themen aufmerksam. Das HyLeC bietet beispielsweise Workshops zur Erstellung von Videos für Hochschulmitarbeitende und Studierende an. Auch hier findet ein reger Austausch zwischen Barrierefreiheitsexpert✶innen von DoBuS, bzw. den Mitarbeitenden des Projekts degree 5.0, und Videoexpert✶innen des HyLeC statt. Im Projekt degree wurden viele Erkenntnisse zur Umsetzung von barrierefreien Videos in der Hochschullehre gewonnen, die an das HyLeC weitergegeben werden, sodass Barrierefreiheit in Schulungen und Workshops auch hochschulübergreifend Berücksichtigung findet (Lüttmann u. a. 2023; Wilkens u. a. 2023).
 
                Mit dem Aktionsplan „Eine Hochschule für Alle“ werden an der Technischen Universität Dortmund proaktiv hochschulische Strukturen, Kulturen und Praktiken geschaffen, die gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und Arbeit für alle ermöglichen. Damit ist die Technische Universität Dortmund eine der bundesweit führenden Universitäten im Themenfeld „Inklusive Hochschulbildung“. Der Austausch zwischen DoBuS und der Universitätsbibliothek, insbesondere dem SfBS, und Projekten wie dem HyLeC zeigt einen Ansatz zur Förderung von chancengleichen Studienbedingungen für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, der auf verschiedenen Ebenen der Hochschullandschaft andockt.
 
                Im Rahmen eines institutionsübergreifenden Arbeitskreises „Digitales Lernen und Lehren (DLL)“, der durch Expert✶innen der Hochschuldidaktik, Rechenzentrum (itmc), Universitätsbibliothek, DoBuS und der Koordinationsstelle für digitale Lehre besetzt ist, finden in regelmäßigen Treffen Austausch und konkrete Arbeit an Themen rund um digitale Lehre und Lernen statt. Auch zukünftig wird die bestehende Zusammenarbeit weiter vertieft und Wege zur Weiterentwicklung barrierefreier Strukturen an der Universität gefunden. Die regelmäßige Evaluierung der Angebote, im Austausch mit Studierenden, bei denen DoBuS und die Universitätsbibliothek gemeinsame Qualitätskriterien definieren und diese an Projekte und weitere Hochschulangehörige weitergeben, spielt dabei zukünftig sicherlich weiterhin eine tragende Rolle. Idealerweise jedoch werden einige Angebote der Hochschule mit der Zeit überflüssig werden, indem die Hochschule selbst inklusiver und digitale Angebote per se barrierefrei nutzbar werden. Ein wichtiger Aspekt sind dabei auch gezielte Schulungen und Workshops für Lehrende und andere Hochschulangehörige, um das Bewusstsein für die Bedarfe von Studierenden mit Behinderungen zu schärfen und die Barrierefreiheit von Lehr- / Lernmaterialien bereits im Erstellungsprozess passiert.
 
                Auch die medialen Angebote der Bibliotheken werden sich perspektivisch verändern und nicht mehr nur auf Bücher beschränken, sondern weitere Medien, wie Lehr- / Lernvideos, in ihren Katalog aufnehmen. Hier könnten Erfahrungen aus der Projektarbeit, wie beispielsweise der Kooperation zwischen dem HyLeC und DoBuS eine wichtige Rolle spielen. Die Zusammenarbeit von Barrierefreiheitsexpert✶innen von DoBuS und Expert✶innen des HyLeC erweitert den Erfahrungs- und Wissensraum der Beteiligten und ebnet den Weg dafür, dass digitale Lerninhalte barrierefrei gestaltet werden. Hinzu kommt, dass die Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV) Verlage in die Pflicht nimmt, E-Books zukünftig barrierefrei zur Verfügung zu stellen und beispielsweise zu „gewährleisten, dass die Dateien des E-Books die ordnungsgemäße Funktionsweise assistiver Technologien nicht verhindern“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2022, § 18).
 
                Der SfBS als befugte Stelle eröffnet Möglichkeiten für eine verstärkte Vernetzung der verschiedenen Umsetzungsdienste, auch hochschulübergreifend. Der Austausch von barrierefrei umgesetzten Medien zwischen befugten Stellen in Deutschland könnte die Literaturversorgung für die Zielgruppe weiter verbessern. Dazu sollte der Sehkon, als Datenbank, in die mittlerweile auch weitere Bibliotheken bzw. universitäre Umsetzungsdienste ihre Literatur einspielen können, stärker genutzt werden. Barrierefreie Texte können so zentral gefunden und bezogen werden.
 
                Insgesamt ist es wichtig, dass die gemeinsamen Bemühungen der Universitätsbibliothek, von DoBuS und von anderen Einrichtungen und Projekten auf lange Sicht angelegt sind. Ein kontinuierlicher Austausch und die Integration neuer Erkenntnisse und Technologien werden dazu beitragen, eine inklusive Hochschulumgebung zu schaffen, in der Studierende mit Behinderungen ihre Potenziale voll entfalten können.
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              Nachteilsausgleiche sollen Personen die Einschränkungen ausgleichen, die durch eine Behinderung oder gesundheitliche Beeinträchtigung entstanden sind. Dazu sind Beschäftigungsstellen sowie Einrichtungen mit Publikumsverkehr gesetzlich verpflichtet. In diesem Text werden die Angebote für Personen mit Nachteilsausgleich an Hochschulen sowie ihren Bibliotheken beschrieben. Als Beispiele dienen hier die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin sowie weitere Berliner Universitätsbibliotheken.
 
              
                Der Nachteilsausgleich an deutschen Hochschulen
 
                
                  Allgemeines
 
                  Der Nachteilsausgleich ist im Neunten Sozialgesetzbuch in § 209 gesetzlich geregelt (§ 209 SGB IX). Sowohl Personen mit einem Grad der Behinderung (GdB) als auch Personen mit chronischen Erkrankungen können diesen von öffentlichen wie privaten Einrichtungen mit Publikumsverkehr erhalten. Damit sollen die durch die Beeinträchtigung erlebten Nachteile zumindest teilweise ausgeglichen werden. Ziel ist es, den Betroffenen eine „gleichberechtigte, selbstbestimmte und eigenverantwortliche Teilhabe [zu] ermöglichen [...]“ (Lange 2021).
 
                  Auch durch die Artikel 3 und 20 des Grundgesetzes ergibt sich ein Anspruch auf einen Nachteilsausgleich (Deutsches Studierendenwerk 2023). Dort heißt es: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. [...] Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (Art. 3 GG) und „Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat“ (Art. 20 GG).
 
                  Es gibt verschiedene Formen des Nachteilsausgleichs. Einige richten sich beispielsweise nur an Schwerbehinderte und werden nur Personen gewährt, die auch einen Schwerbehindertenausweis besitzen. Beispiele wären etwa ein früherer Rentenbeginn ohne Abschläge oder die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn (Fischer 2019, S. 149, 153).
 
                  Der Nachteilsausgleich besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Nachweis der gesundheitlich bedingten Studien- oder Arbeitserschwernis. Dies kann etwa ein ärztliches Attest, eine psychotherapeutische Stellungnahme oder eine Stellungnahme anderer Stellen sein. Zum anderen besteht ein Nachteilsausgleich aus einer Festlegung der konkreten Hilfen und Angebote durch die entsprechende Einrichtung (Henning 2024). Erhält man einen Nachteilsausgleich zugesprochen, wird hierüber in der Regel ein Dokument ausgestellt, das auch als Nachweis für die weiter unten beschriebenen Angebote akzeptiert wird – zum Beispiel an Bibliotheken.
 
                 
                
                  Die Situation an deutschen Hochschulen
 
                  Auch Hochschulen müssen ihren betroffenen Mitgliedern (also Studierenden und Beschäftigten) einen Nachteilsausgleich anbieten. Dies gilt für staatliche wie auch private Hochschulen und ist gesetzlich geregelt, nämlich in den Hochschulgesetzen der Länder. Für Berlin ist das beispielsweise in § 31 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin, Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) festgelegt. So heißt es dort in Absatz 3:
 
                   
                    „Ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen gemäß § 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen durch Anerkennung gleichwertiger Leistungen in anderer Form oder Ermöglichung einer Leistungserbringung in verlängerter Zeit ist vorzusehen; hierbei ist den Studierenden möglichst langfristige Planungssicherheit einzuräumen. Für Studierende können dies beispielsweise Erleichterungen bei Prüfungsleistungen sein, für an den Hochschulen Beschäftigte zum Beispiel eine Reduzierung der Arbeitszeit oder zusätzliche Urlaubstage“. (§ 31 BerlHG)
 
                  
 
                 
                
                  Der Nachteilsausgleich an der TU Berlin für Studierende
 
                  Das Angebot der Beratungsstelle für Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten der TU Berlin (Technische Universität Berlin – I E Allgemeine Studienberatung 2023) richtet sich an die TU-Studierenden mit folgenden Einschränkungen:
 
                  
                    	 
                      Mobilitäts-, Hör-, Sprech- und Sehbeeinträchtigungen,


                    	 
                      psychische und chronische Erkrankungen,


                    	 
                      Teilleistungsstörungen wie Legasthenie,


                    	 
                      Autismus-Spektrum-Störungen.


                  
 
                  Außerdem sind Nachteilsausgleiche für Personen mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen möglich. Ebenso gilt dies während einer Schwangerschaft oder während des Mutterschutzes (§ 67 AllgStuPO TU Berlin; Henning 2024)
 
                  Die Beratungsstelle deckt die Themenbereiche Bewerbung und Studienbeginn, Nachteilsausgleiche im Studium sowie Zugänglichkeit und Erreichbarkeit an der TU Berlin ab. Es ist auch eine Beratung zu weiteren Angeboten von anderen Einrichtungen in Berlin möglich (Technische Universität Berlin – I E Allgemeine Studienberatung 2023).
 
                  Laut der „22. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden in Deutschland 2021“ (Kroher u. a. 2023) liegt der Anteil der Studierenden, die studienerschwerende Beeinträchtigungen haben und deshalb individuelle Anpassungen im Studium erhalten können, aktuell bei etwa 16 Prozent und damit recht hoch. Psychische Erkrankungen machen dabei den überwiegenden Anteil aus (Henning 2024; Kroher u. a. 2023, 42–44).
 
                  Im Vergleich waren es bei der 20. Sozialerhebung 2013 14 Prozent der Studierenden, die angaben, von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung betroffen zu sein. Bei der 14. Sozialerhebung 1995 waren dies fast 13 Prozent (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1995, 414–415; Middendorff u. a. 2013, 452–453). Insgesamt fällt auf, dass die Prozentzahl in den letzten Jahren etwa gleich bei ungefähr 15 Prozent geblieben ist.
 
                 
                
                  Der Nachteilsausgleich an der TU Berlin für Beschäftigte
 
                  Die Schwerbehindertenvertretung an der TU Berlin ist die zuständige Stelle für die Beschäftigten der gesamten Einrichtung. Ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 sind folgende Nachteilsausgleiche möglich (Technische Universität Berlin - Schwerbehindertenvertretung 2024):
 
                  
                    	 
                      5 zusätzliche Urlaubstage,


                    	 
                      besonderer Kündigungsschutz nach §§ 168–175 SGB IX,


                    	 
                      Steuerfreibetrag (Höhe nach GdB und Wohnort),


                    	 
                      ggf. früherer Renteneintritt,


                    	 
                      Bevorzugung bei Bewerbung im öffentlichen Dienst.


                  
 
                  Auf der Website wird das Wort „Nachteilsausgleich“ in diesem Zusammenhang nicht explizit genannt, es handelt sich hierbei aber auch um Nachteilsausgleiche. Dies hat beispielsweise Fischer (2019, 20–44) deutlich gemacht.
 
                 
               
              
                Angebote von Hochschulbibliotheken für Personen mit Nachteilsausgleich
 
                Viele Hochschulbibliotheken bieten Anpassungen und Maßnahmen für Menschen mit Einschränkungen an. Dies sind meist verlängerte Leihfristen, Ausleihe von Präsenzbestand, Hilfe bei der Literatursuche oder die Nutzung speziell ausgestatteter Räume oder Arbeitsplätze.
 
                
                  Angebote der Universitätsbibliotheken der TU Berlin und der UdK Berlin
 
                  Die Universitätsbibliothek der TU Berlin befindet sich in einem gemeinsamen Gebäude mit der Universitätsbibliothek der Universität der Künste (UdK). Beide zusammen bieten Services für Menschen mit Behindertenausweis oder Nachteilsausgleich an. Im Nachteilsausgleich müssen die Bibliotheksservices nicht explizit genannt werden, die beiden Bibliotheken akzeptieren jeden Nachteilsausgleich als Nachweis.
 
                  Die Services sind im Einzelnen:
 
                   
                    	 
                      Eine verlängerte Ausleihfrist von drei Monaten sowie Freihandbestellung für TU- und UdK-Bestände – beides wird im Bibliothekssystem durch Zuteilung einer speziellen Statusgruppe umgesetzt.

 
                    	 
                      Unterstützung bei der Recherche und bei der Literatur- und Medienbeschaffung, auch aus den Bereichs- und Fachbibliotheken.

 
                    	 
                      Barrierefreie Arbeitsplätze: höhenverstellbarer Tisch mit großem Bildschirm und einer Anschlussmöglichkeit für einen Laptop.

 
                    	 
                      Kostenlose Kopien für sehbehinderte Personen im Rahmen des Urheberrechts.

 
                    	 
                      Ein Ruheraum (in diesem Fall der Erste-Hilfe-Raum, der auch als Ruheraum von diesem Personenkreis genutzt werden kann).

 
                    	 
                      Bevorzugte Vergabe von vier Einzelarbeitsräumen (Carrels) an TU- und UdK-Studierende, die eine Abschlussarbeit, Dissertation oder Habilitation schreiben.

 
                  
 
                  Details zu den Angeboten finden sich auf der Website der Universitätsbibliothek der TU Berlin (2023), auf der Unterseite „Barrierefreie Bibliothek“.
 
                  Die Angebote werden unterschiedlich gut genutzt. Die verlängerte Leihfrist, die barrierefreien Arbeitsplätze sowie die bevorzugte Vergabe von Einzelarbeitsräumen werden häufiger in Anspruch genommen. Die anderen Angebote werden leider selten nachgefragt. In der Vergangenheit haben die beiden Bibliotheken auch Software für Menschen mit Sehbehinderung angeboten. Diese wurde jedoch nicht gut angenommen, da diese Personengruppe meist eigene Software mitbrachte.
 
                 
                
                  Angebote weiterer Berliner Bibliotheken
 
                  Auch die anderen großen Universitätsbibliotheken in Berlin bieten ähnliche Services an. So erhalten Personen mit Schwerbehindertenausweis an der Universitätsbibliothek der Humboldt Universität (HU) eine verlängerte Ausleihfrist von drei Monaten. Menschen mit Körper- und Sehbehinderungen erhalten Hilfe bei der Nutzung von nicht ausleihbaren Medien und bei der Literaturzusammenstellung (Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin 2016).
 
                  An der Freien Universität Berlin gibt es beispielsweise in der Campusbibliothek eine Verlängerung der Leihfrist und somit ein ähnliches Angebot wie an der TU Berlin und der HU Berlin. Weitere Services, für die nicht unbedingt ein Nachweis über einen Nachteilsausgleich nötig ist, sind ebenso vorhanden. Dies wären etwa Hilfe bei der Literaturzusammenstellung, höhenverstellbare Arbeitsplätze sowie Hilfsmittel für Menschen mit Sehbehinderung (Menzel 2024).
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              Der Beitrag behandelt die Bedeutung inklusiver Forschungsdaten und eines inklusiven Forschungsdatenmanagements (FDM) mit und für Menschen mit Behinderungen. Zugleich zeigt er, welche Rolle (Wissenschaftliche) Bibliotheken vor dem Hintergrund einer Offenen Wissenschaft (Open Science / Open Research) dabei einnehmen. Ansätze für den inklusiven Umgang mit Forschungsdaten sowie Potentiale zur Umsetzung in Forschungs- und Informationsinfrastruktureinrichtungen entwickelt die GO UNITE! Arbeitsgruppe (AG) Inklusion im Forschungsdatenmanagement. Ihr Ziel ist es, partizipativ Wissen und Ressourcen zur Stärkung eines inklusiven FDM bereitzustellen und auch im internationalen Kontext miteinander zu vernetzen. Die Schwerpunkte der AG werden anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht. Sie veranschaulichen, wie die AG ein Bewusstsein für inklusive Forschungsdaten und inklusives FDM schafft und welche Veränderungen sie dabei auf struktureller Ebene anstrebt.
 
              
                Ausgangslage
 
                Erste Untersuchungen zur Situation promovierender und promovierter Menschen mit Behinderungen an deutschen Hochschulen zeigen, dass strukturelle Hindernisse und fehlende Unterstützungskonzepte ihnen den Zugang zu Forschung und Wissenschaft deutlich erschweren. Noch immer liegen keine aussagekräftigen Daten zu Promovierenden mit Behinderungen in Deutschland vor.1 Die bisher nicht ausreichende Datenlage wie auch das offensichtlich fehlende Interesse an der Erforschung wissenschaftlicher Laufbahnen mit Behinderung erschweren valide Aussagen zur Frage der Selektivität und Exklusion bei Karrieren in der Wissenschaft (Richter 2019).
 
                Zudem zeigt sich, dass Hochschulen in Deutschland ihrer Beschäftigungspflicht nach § 154 Absatz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX b noch nicht hinreichend nachkommen (PROMI 2021). Ebenso weisen exemplarische Erhebungen im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation (PFI) der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) zur Finanzierung außeruniversitärer Forschungsinstitute am Beispiel der Fraunhofer-Gesellschaft mit über 30 000 Beschäftigten eine erhebliche Unterrepräsentanz für Menschen mit Schwerbehinderungen auf. Die nach SGB IX vorgeschriebene Beschäftigungsquote von Menschen mit Schwerbehinderungen und ihnen Gleichgestellten in Höhe von 5 Prozent wurde 2022 nur zu 2,4 Prozent erfüllt (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2023, 7).2 Diese Werte erlauben einen Einblick in die Beschäftigungssituation von Menschen mit Schwerbehinderungen an Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. Sie lassen erste Rückschlüsse auf die deutsche Wissenschaftslandschaft zu, in der die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen noch immer nicht selbstverständlich ist.3
 
                Spätestens in der Promotionsphase stoßen diese auf Barrieren und Mechanismen, die ihren Abschluss gefährden (Powder 2023). Auf diese Weise werden Forschende mit Behinderungen an deutschen Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen marginalisiert und bleiben unterrepräsentiert.4 Eine Promotion ist darüber hinaus nicht nur Voraussetzung für eine wissenschaftliche Laufbahn, sondern eröffnet Menschen mit Behinderungen auch berufliche Perspektiven außerhalb der Hochschule.
 
                Die Forschung an Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen wird in Deutschland überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert. Nicht nur aus diesem Grund müssen Forschungsprozesse und ihre Ergebnisse allen Menschen frei zugänglich sein. Open Science beziehungsweise Open Research als zentrale Eckpfeiler einer engen Verzahnung von Wissenschaft und Forschung mit der Gesellschaft sind mittlerweile von der UNESCO in Form der Recommendation on Open Science (UNESCO 2021) aufgegangen. Die UNESCO definiert Open Science wie folgt:
 
                 
                  Open science is a set of principles and practices that aim to make scientific research from all fields accessible to everyone for the benefits of scientists and society as a whole. [...] Open science is about making sure not only that scientific knowledge is accessible but also that the production of that knowledge itself is inclusive, equitable and sustainable. (UNESCO 2022, 2)
 
                
 
                Damit verbunden ist ein vielschichtiger kultureller Wandel der wissenschaftlichen Arbeitsweise und Kommunikation vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Er konzentriert Strategien und Verfahren, welche die Veränderungen in der Forschungsmethodik, der organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung der Lehre, des Publizierens (Open Access – OA), der Informations- und Literaturversorgung sowie der Aufbewahrung von Forschungsdaten beschreiben.5 Diese wissenschaftlichen Arbeitsprozesse für alle transparent zu gestalten, ist unter anderem Bestandteil einer Guten Wissenschaftlichen Praxis (GWP). So heißt es dazu beispielsweise in der Leitlinie 17 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG):
 
                 
                  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sichern öffentlich zugänglich gemachte Forschungsdaten beziehungsweise Forschungsergebnisse sowie die ihnen zugrunde liegenden, zentralen Materialien und gegebenenfalls die eingesetzte Forschungssoftware, gemessen an den Standards des betroffenen Fachgebiets, in adäquater Weise und bewahren sie für einen angemessenen Zeitraum auf. […] Hochschulen und außerhochschulische Forschungseinrichtungen stellen sicher, dass die erforderliche Infrastruktur vorhanden ist, die die Archivierung ermöglicht. (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022, 22)
 
                
 
                Bei Zugrundelegung der UNESCO „Recommendation on Open Science“ werden insbesondere mit der Forderung nach Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen für alle und die Generierung von wissenschaftlichen Erkenntnissen inklusiv (engl. inclusive), gerecht (engl. equitable) und nachhaltig (engl. sustainable) Werte adressiert, die auch im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) eine universelle Bedeutung erlangt haben. Das trifft vor allem auf den Zugang sowie die inklusive und gerechte Produktion von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu.
 
                Da die meisten deutschen Forschungseinrichtungen mehrheitlich öffentlich finanziert werden, ist die UN-BRK für diese rechtsverbindlich. Artikel 21 der UN-BRK betont unter anderem das Recht von Menschen mit Behinderungen, sich Informationen und Gedankengut frei zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. Darüber hinaus verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten in Artikel 9 UN-BRK Absatz 1 dazu, geeignete Maßnahmen zu treffen, um für Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, zu gewährleisten.6
 
                Das Verhältnis von Open Science beziehungsweise Open Research und Inklusion kann und soll in vorliegendem Beitrag nicht erschöpfend dargestellt werden. Stattdessen liegt der Fokus auf dem offenen und nachhaltigen Zugang zu allen Forschungsdaten (Open Data) sowie deren Infrastrukturen der Archivierung.
 
               
              
                Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement
 
                Forschung erfolgt zunehmend datenbasiert und generiert Daten. „Unter digitalen Forschungsdaten verstehen wir […] alle digital vorliegenden Daten, die während des Forschungsprozesses entstehen oder ihr Ergebnis sind.“ (Kindling / Schirmbacher 2013, 130) Was qualitative und quantitative Forschungsdaten sind, ist von der jeweiligen Fachdisziplin abhängig (Voß 2013; Cremer u. a. 2018). Es kann sich etwa um Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Feldtagebücher, Digitalisate, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden, handeln. Auch methodische Testverfahren (Fragebögen, Software, Simulationen) können zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung sein (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2015, 1).
 
                Während ihrer Entstehung durchlaufen Forschungsdaten, so unterschiedlich sie auch sein mögen, ähnliche Prozesse, die sich in einem Kreislauf idealtypisch abbilden lassen. Deshalb wird von einem Forschungsdatenlebenszyklus gesprochen.7 In der Regel beginnt er mit der Phase, in der geplant wird, mit welchen Daten auf welche Art und Weise während eines Forschungsvorhabens gearbeitet und umgegangen wird. Erst danach werden die Daten erhoben, aufbereitet und analysiert. Mit der beziehungsweise parallel zur Publikation der Daten werden diese längerfristig aufbewahrt und können geteilt werden, sodass sich die Daten in weiteren Forschungsvorhaben nachnutzen lassen. Dafür werden Forschungsdaten häufig in Forschungsdatenzentren (FDZ) oder in fachspezifischen Repositorien bereitgestellt.8
 
                Der strukturierte Umgang mit Forschungsdaten wird Forschungsdatenmanagement (FDM) genannt.9 Angelehnt an den Datenlebenszyklus beginnt er üblicherweise mit der Planung eines Forschungsvorhabens und endet mit der langfristigen Verfügbarkeit durch Langzeitarchivierung (LZA), sodass die Forschungsdaten nachgenutzt werden können. Ein Werkzeug sind Datenmanagementpläne (DMP). Sie unterstützen die transparente Zusammenarbeit an den Forschungsdaten vor und während eines Forschungsvorhabens, indem sie deren Umgang festlegen und dokumentieren. Dabei handelt es sich nicht um ein statisches, sondern um ein dynamisches Dokument (engl. living document). Daher muss der DMP in regelmäßigen Abständen geprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden.10 Oft sind diese Pläne als Fragebögen gestaltet und in verschiedene Kategorien wie Projektinformationen, Datensicherung, Datendokumentation, Forschungsethik oder Rollenverteilung untergliedert. Auch greift der DMP viele rechtliche Aspekte wie Urheberrecht, Datenschutz oder Lizenzierung auf.
 
                Hochschulen und außerhochschulische Forschungseinrichtungen haben für die Erstellung von DMP wie auch generell für das FDM die Notwendigkeit der Einrichtung entsprechender Services für Forschende, Lehrende und Studierende erkannt. Institutionell verortet sich das FDM zumeist in Forschungs- und IT-Abteilungen sowie Rechenzentren. In diesem Kontext existiert häufig eine institutionseigene Leitlinie oder Policy zum Umgang mit Forschungsdaten (Hiemenz / Kuberek 2018).
 
               
              
                Forschungsdatenmanagement in Bibliotheken
 
                Wissenschaftliche Bibliotheken zeichnen sich unter anderem für ihre Expertise im Bereich des Norm- und Metadatenmanagements aus. Deshalb ist FDM auch wichtiger Bestandteil wissenschaftlicher Bibliotheken sowie ihrer forschungsnahen Dienste und Services (Stille u. a. 2021). Dazu gehört zunehmend die Beratung von Forschenden, Studierenden und Lehrenden zum Umgang mit Forschungsdaten. Hier haben sich neue berufliche Profile wie beispielsweise Liaison Librarians (Hübner / Wagner 2023), Embedded Librarians,11 Data Librarians (Hapke 2016), Data Stewards (Seidlmayer u. a. 2023) und Data Scientists (Virkus / Garoufallou 2020) herausgebildet. Neben diesen sind auch Fachreferent✶innen (Auberer u. a. 2022) und zum Teil Fachinformationsdienste (FID)12 für das FDM zuständig. Zugleich bringen sich Wissenschaftliche Bibliotheken im unterschiedlichen Maße als Akteurinnen im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e. V. (Bodmann u. a. 2020) ein, der wertvolle Datenbestände von Wissenschaft und Forschung für das deutsche Wissenschaftssystem systematisch erschließt, (inter-)national vernetzt, nachhaltig sichert sowie für die Nutzung zugänglich macht.13 Darüber hinaus arbeiten viele Universitätsbibliotheken mit FDM-Landesinitiativen und regionalen Netzwerken zusammen14 oder sind in internationalen Initiativen wie DataCite15 oder der Research Data Alliance (RDA)16 tätig, um Synergien zu schaffen und FDM in Forschungseinrichtungen zu etablieren.
 
               
              
                FAIRe Forschungsdaten?
 
                2023 haben Randy D. Colón, Abigail Goben und Sebastian Karcher die Zugänglichkeit von Daten zur gemeinsamen Nutzung und Wiederverwendung für Forschende mit Behinderungen betont.17 Bei der Untersuchung von Datenrepositorien, Kurationsrichtlinien und forschungsdatenbezogenen Standards stellten sie fest, dass die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen bisher kaum berücksichtigt wurde (Colón u. a. 2023). Sie greifen damit das Prinzip FAIR gestalteter Forschungsdaten auf, das in den sich hinter dem Akronym FAIR verbergenden und 2016 von der FORCE-11-Community verabschiedeten FAIR Data Principles / FAIR Data Prinzipien18 allenfalls implizit gegeben ist: Inklusion wird in diesen nicht genannt.
 
                Die FAIR-Prinzipien regeln die Nachnutzbarkeit von (Meta-)Daten für Menschen und Maschinen. FAIR steht für: Findable, Accessible, Interoperable und Reuseable. Die Daten sollen also auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar sein. Dabei müssen die Daten nicht zwingend offen und frei verfügbar als Open Data sein. Sie sollen jedoch unter definierten Bedingungen zugänglich sein (Mons u. a. 2017, 51). Für die Auffindbarkeit ist es beispielsweise erforderlich, die Forschungsdaten spätestens bei der Publikation mit Persistenten Identifikatoren (PID) zu versehen: Für Daten und digitale Objekte werden vor allem der Digital Object Identifier (DOI)19 sowie der Uniform Resource Name (URN), für Personen die Open Researcher Contributor ID (ORCID)20 und für Institutionen die Research Organisation Registry (ROR)21 eingesetzt. Ein PID-Code wird hierbei in Webanwendungen verlinkt und führt zu einer Webseite, der sogenannten Landing Page. Dort sind alle wesentlichen Informationen zum Objekt, unter anderem bibliografische Daten, als Metadaten hinterlegt.
 
                Inklusion und Partizipation sind gemäß UN-BRK auch für wissenschaftliche Einrichtungen rechtlich bindend. Damit stellt sich die Frage: Wie offen wird die Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten gestaltet? Dieser Frage geht die AG Inklusion im FDM nach.
 
               
              
                GO UNITE! AG Inklusion im Forschungsdatenmanagement
 
                Im Oktober 2022 konstituierte sich die AG Inklusion im FDM unter dem Dach von GO UNITE!,22 dem deutschen Chapter des internationalen Implementierungsnetzwerks Data Stewardship Competence Centers Implementation Network (DSCC-IN)23 von GO FAIR.24 GO FAIR ist eine globale Initiative mit dem Ziel, die FAIR-Prinzipien25 für Forschungsdaten umzusetzen (Linne u. a. 2021). Seit der Gründung 2020 verfolgt GO UNITE! das Ziel, auf Grundlage der FAIR-Prinzipien Kompetenzen und Bedarfe im FDM primär in Deutschland, aber auch darüber hinaus zu ermitteln, zu bündeln und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. GO UNITE! organisiert sich in selbstverwalteten Arbeitsgruppen (AG), die bedarfsorientiert relevante Themen identifizieren und gemeinsam bottom up pragmatische Lösungen erarbeiten.
 
                Die AG Inklusion im FDM ist aus dem Bedürfnis heraus entstanden, Menschen mit Behinderungen gleichermaßen umfassend Datenzugänglichkeit und -nutzung zu ermöglichen. Deren Anforderungen und Wünsche werden im FDM in Deutschland bisher trotz rechtlicher Vorgaben digitaler Barrierefreiheit bisher kaum berücksichtigt.26 Wurde digitale Barrierefreiheit zunächst auf einem GO-UNITE!-Workshop 2022 im Kontext von Forschungsethik besprochen, zeigte sich in einer Gruppendiskussion schnell, dass das Thema Inklusion weit mehr als ethische Fragen des FDM abdeckt. Es bestand auch der Wunsch, innerhalb des FDM einen Ort des stetigen Austauschs mit Möglichkeiten der Weiterbildung und der eigenen Themensetzung zu schaffen.
 
                Als Zielgruppe ihrer Tätigkeiten und Wirksamkeit hat die AG im FDM-Bereich arbeitende Personen identifiziert. Hier hat die AG selbst ihre größte Expertise und kann mit Beratung, Vernetzung und der Bereitstellung von Materialien und Mustern, beispielsweise in Form von Use Cases, effektiv und nachhaltig barrierefreie Forschungsdateninfrastrukturen schaffen helfen. So tritt die AG nicht in Konkurrenz zu anderen Interessenverbänden. Zugleich spricht sie mit im FDM tätigen Personen Multiplikator✶innen an, die je nach institutioneller Verankerung und Schwerpunktsetzung wiederum ganz unterschiedliche Gruppen für digitale Barrierefreiheit sensibilisieren können: Forschende, Studierende, Lehrende, Verwaltung, Behörden, Fördermittelgebende, Arbeitgebende, Bürger✶innen und weitere. Die AG Inklusion im FDM ist auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene aktiv:
 
                
                  Lokale Ebene
 
                  Die Mitglieder der AG haben in der Regel den Auftrag ihrer Heimat-Institution und / oder sind intrinsisch motiviert, inklusives FDM am eigenen Tätigkeitsort umzusetzen und dabei die jeweils individuellen Standort- sowie Rahmenfaktoren zu berücksichtigen. Sie können lokal Projekte anstoßen, Beratungen zu barrierefreiem FDM anbieten und selbst bei der Realisierung sowie Verbreitung von Best-Practice-Beispielen zu Inklusionsaspekten von Forschungsdaten und deren Management aktiv werden. Damit ist es ihnen möglich, den Begriff der Barrierefreiheit zunehmend auch auf den digitalen Raum auszuweiten und über physische Barrieren hinaus für bestehende wie potentielle Barrieren im digitalen Medium zu sensibilisieren. Sie nehmen damit eine wichtige Mittlerfunktion ein, um zum Beispiel nicht nur auf Forschende, Lehrende und Studierende in ihrem Umgang mit Forschungsdaten zu wirken, sondern auch auf Entscheidungstragende in Forschung, Lehre und Verwaltung (Senat, Präsidium und andere), etwa durch die Einbindung eines inklusiven FDM in Policies oder Diversitätsstrategien.
 
                 
                
                  Nationale Ebene
 
                  Damit die Arbeit vor Ort gelingen kann, benötigt es ein Forum des kontinuierlichen Austauschs sowie der Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung zu Inklusionsthemen im FDM. Dafür wurde die AG Inklusion im FDM ins Leben gerufen. Die Arbeit an den einzelnen Bibliotheken, Rechenzentren und anderen FDM-Serviceeinrichtungen wird umso effektiver, je klarer auf nationaler Ebene die konkrete Ausgestaltung von Barrierefreiheit im FDM formuliert ist.
 
                  Hier stehen wir in Deutschland derzeit noch relativ am Anfang. Es gilt, die aus UN-BRK und EU-Gesetzen sowie -Richtlinien27 verbindlichen Anforderungen digitaler Barrierefreiheit auf den Bereich des FDM anzuwenden und hierfür klare Regelungen und Hilfestellungen zu formulieren, beispielsweise durch Erläuterungen in Fördermittelratgebern und Datenmanagement-Checklisten.28 Diese können bei der Antragstellung für Projekte auf gesetzliche Vorgaben der Barrierefreiheit samt deren Fördermöglichkeiten hinweisen.29 2023 nahm die AG Inklusion im FDM Stellung zum geplanten Forschungsdatengesetz aus der Perspektive eines inklusiv gestalteten FDM.30 Die AG sieht im Einwirken auf Entscheidungstragende auf nationaler Ebene (DFG, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bibliotheksverbände, FID, NFDI und anderen) ihre größtmögliche Einflussnahme und Wirksamkeit, um dauerhaft ein Bewusstsein für Inklusion im FDM zu schaffen.
 
                  Wir beobachten ebenso die Entwicklung konkreter Vorschriften zur Inklusion in der Forschungslandschaft. Wichtig ist dabei der partizipative Charakter des Vorgehens: Es gilt, Inklusion nicht über die Köpfe der betroffenen Personen hinweg zu gestalten, um nicht an den tatsächlichen Bedarfen vorbeizuarbeiten. Zugleich möchten wir auch selbst dem in der AG formulierten Anspruch der partizipativen Teilhabe genügen. Aus diesem Grund ist die dauerhafte Vernetzung und Zusammenarbeit mit Betroffenenverbänden – etwa dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) oder dem Institut für Inklusive Bildung (IIB) – als zentrale Strategie der AG Inklusion im FDM notwendig.
 
                 
                
                  Internationale Ebene
 
                  Austausch und Vernetzung sind auch auf internationaler Ebene unverzichtbar. Schon allein deshalb, weil die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern noch nicht so weit ist. Dabei lassen sich auf internationale Forschungsergebnisse (Colón u. a. 2023; Anderson u. a. 2022) und Materialsammlungen (zum Beispiel Andrae u. a. 2020; Ziemer 2023), Prinzipien31 und Guidelines (Blumesberger u. a. 2022) für inklusives FDM zurückgreifen, um diese ganz im Sinne von Open Science beziehungsweise Open Research nachzunutzen und den eigenen (nationalen wie lokalen) Rahmenbedingungen anzupassen. Auf der von dem Verein NFDI e. V. im September 2023 in Karlsruhe ausgerichteten ersten Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI) machte die AG Inklusion im FDM über die nationale Ebene der Forschungsdateninfrastruktur hinaus ein internationales Publikum mit einem Posterbeitrag (Axtmann u. a. 2023) auf ihre Arbeit aufmerksam. Dadurch wird das Thema Inklusion und Barrierefreiheit zentral im FDM sichtbar.
 
                 
               
              
                Fazit und Ausblick
 
                Der Beitrag soll deutlich machen: Ein inklusives FDM ist nur gemeinsam umsetzbar. Hierzu braucht es den kontinuierlichen Austausch und die intensive Diskussion gleichermaßen wie die konkrete Realisierung inklusiv gestalteter Forschungsprojekte vor Ort, die beispielgebend für weitere Umsetzungsmaßnahmen sein können. Kooperationen erzeugen dabei sinnvolle und wertvolle Synergien – Open Science beziehungsweise Open Research wird so gelebte Praxis. Gerade im FDM kommt es auf ein ganzheitliches Denken an, um alle in Forschungsdatenprozesse Involvierten gleichermaßen einzubeziehen sowie partizipative Ansätze voranzubringen und dauerhaft zu etablieren.32 Top-down-Verfahren greifen hier zu kurz, da sie an den eigentlichen Interessen und Bedürfnissen vorbeigehen.
 
                Der gezielte Einsatz von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) könnte für ein inklusives FDM gewinnbringend sein. In aktuellen Debatten33 wird (zurecht) auf die potentiellen Gefahren von KI in der Wissenschaft hingewiesen. Mitunter kommen die Diskussionen zu einem kontrollierten und zielführenden Einsatz hierbei allerdings etwas zu kurz. Gerade aus Sicht eines inklusiv gestalteten FDM kann KI wertvolle Arbeit für Assistenztechniken (Screenreader, Übersetzung in verständliche beziehungsweise Leichte Sprache und ähnliches) liefern. Dafür braucht es eine kontinuierliche inhaltliche Begleitung durch jeweilige Expert✶innen aus der Informatik, dem FDM, der Inklusionsforschung und den Interessenverbänden. Bibliotheken kommt in diesem Zusammenwirken eine zentrale Vermittlungsaufgabe zu.
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              Notes

              1
                Vgl. etwa die Stellungnahme des Praxis- und Forschungsprojektes „Promotion inklusive“ (PROMI 2021) sowie weitere in dem Projekt entstandene Publikationen unter https://promi.uni-koeln.de/publikationen/ (13.04.2024).

              
              2
                Die Fraunhofer-Gesellschaft veröffentlichte als bisher einzige der außerhochschulischen Forschungsorganisationen belastbare Werte. Sie verfügte 2022 über 30 528 Beschäftigte, von denen 22 608 in den Bereichen Wissenschaft, Technik und Administration (WTA) angestellt waren. Laut dem GWK-Bericht lag 2022 der Anteil der Beschäftigten mit Schwerbehinderungen im Bereich der WTA bei 2,4 Prozent (Vorjahr: 2,65 Prozent). Auch die absoluten Zahlen weisen einen Abfall bei der relevanten Gruppe der WTA-Beschäftigten mit Schwerbehinderungen um 32 Beschäftigte (2021: 581, 2022: 549) auf (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2023, 12).

              
              3
                Erste interne Abfragen bei anderen außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, wie der Leibniz-Gemeinschaft (WGL), weisen auf eine ähnlich unterdurchschnittliche Beschäftigungsquote hin.

              
              4
                Zum Vergleich: Im Jahr 2009 betrug der Anteil von Menschen mit Behinderungen an der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter laut Mikrozensus 9 Prozent. Das Deutsche Studierendenwerk ermittelte unter Studierenden einen Anteil von ca. 8 Prozent, „unter den Universitätsabsolventinnen und -absolventen waren es 4,9 % und unter den Promovierten der gleichen Altersgruppe 4,2 %“ (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013, 148).

              
              5
                Helmholtz Open Science: https://www.helmholtz.de/ueber-uns/unsere-werte/open-science/ (13.04.2024); TU Berlin Open Science: https://www.tu.berlin/forschen/forschungsprofil/open-science (13.04.2024).

              
              6
                An dieser Stelle verweisen wir auf die rechtlichen Regelungen und Standards, die mittlerweile als Rechtsgrundlage für die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit Geltung erlangt haben. Dazu zählen unter anderem die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0) und das ab dem 28. Juni 2025 anzuwendende Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) im nationalen Recht. Die Europäische Union (EU) hatte mit der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen einen Rechtsrahmen geschaffen. Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, W3C 2018) und die Norm EN 301 549 – Barrierefreiheitsanforderungen für Informations- und Kommunikationstechnologie-­Produkte und -Dienste (neueste Version EN 301 549 v3.2.1, 12. Februar 2022) sind Grundlage für die technische Umsetzung.

              
              7
                Forschungsdatenlebenszyklen werden unterschiedlich dargestellt, beispielhaft werden drei für ingenieurswissensschaftliche Forschungsabläufe in Hamann / Moser 2022, 3 gegenübergestellt.

              
              8
                Datenrepositorien lassen sich über spezielle Suchwerkzeuge finden. Am bekanntesten ist das Registry of Research Data Repositories (re3data) unter https://www.re3data.org/. Weitere Recherchetools können kombiniert werden, beispielsweise die Dienste der European Open Science Cloud (EOSC) OpenAIRE (https://catalogue.openaire.eu/home) und der European Collaborative Data Infrastructure (EUDAT) (https://b2find.eudat.eu), die Bielefeld Academic Search Engine (BASE, https://www.base-search.net/), der Google-Dienst Dataset Search (https://datasetsearch.research.google.com/) sowie für Sozial- und Wirtschaftsdaten gesisDataSearch (https://datasearch.gesis.org/start, alle 13.04.2024). Für diesen Hinweis danken wir Katarzyna Biernacka.

              
              9
                Einen guten und allgemeinen Einstieg in das Thema FDM geben Putnings u. a. 2021 und https://forschungsdaten.info/ (13.04.2024).

              
              10
                Ein DMP kann mithilfe von spezialisierter Software wie dem Research Data Management Organiser (RDMO) erstellt werden. https://rdmorganiser.github.io/ (13.04.2024).

              
              11
                Zu Aufgaben und Unterschieden beider Bezeichnungen vgl. Tschander 2024, 148–151.

              
              12
                Eine Übersicht zu den FID gibt https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Webis_-_Sammelschwerpunkte_an_deutschen_Bibliotheken (13.04.2024).

              
              13
                NFDI: https://www.nfdi.de/verein/#kurzinfo (13.04.2024).

              
              14
                Beispiele sind das Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) und die Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw. https://fdm-bb.de/ und https://fdm-nrw.coscine.de/ (beide 13.04.2024). Nicht alle Bundesländer haben eine Infrastruktur aufgebaut; einige entstehen derzeit.

              
              15
                DataCite: https://datacite.org/ (13.04.2024).

              
              16
                Research Data Alliance: https://www.rd-alliance.org/ (13.04.2024).

              
              17
                Das gilt auch für sensible Daten, die aus Forschungen zu Menschen mit Behinderungen resultieren und sie somit unmittelbar selbst betreffen.

              
              18
                GO FAIR: https://www.go-fair.org/fair-principles/ (13.04.2024).

              
              19
                DOI Foundation: https://www.doi.org/ (13.04.2024).

              
              20
                ORCID: https://orcid.org/ (13.04.2024).

              
              21
                Research Organization Registry (ROR): https://ror.org/ (13.04.2024).

              
              22
                Go Unite!: https://go-unite.de/index.php/ag-inklusion-im-forschungsdatenmanagement/ (13.04.2024).

              
              23
                GO FAIR: https://www.go-fair.org/implementation-networks/overview/dscc/ (13.04.2024).

              
              24
                GO FAIR: https://www.go-fair.org/ (13.04.2024).

              
              25
                GO FAIR: https://www.go-fair.org/fair-principles/ (13.04.2024).

              
              26
                In Österreich gibt es seit längerem schon Initiativen und Verbände, die inklusives FDM betreiben und mit Informationen und Materialien unterstützen. Das sind insbesondere die Kommission für Barrierefreiheit in Bibliotheken in der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) und das Netzwerk für Repositorienmanager✶innen (RepManNet). Weitere Informationen unter https://voeb-b.at/voeb-kommissionen/ag-barrierefreiheit-in-bibliotheken#section1 und https://datamanagement.univie.ac.at/forschungsdatenmanagement/netzwerk-fuer-repositorienmanagerinnen-repmannet/ (beide 13.04.2024).

              
              27
                Siehe Anm. 6.

              
              28
                Zum Beispiel die Checkliste der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2021).

              
              29
                Bereits im Code of Conduct der DFG zur GWP (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022) vermisst man Empfehlungen zur inklusiven Gestaltung von Wissenschaft. Hier gilt es, anzusetzen und die bestehende Lücke zu füllen.

              
              30
                Das Positionspapier ist beim BMBF unter https://www.bmbf.de/bmbf/de/service/gesetze/gesetze.html (13.04.2024) in der Rubrik „Forschungsdatengesetz. Stellungnahmen aus der öffentlichen Konsultation“ unter dem Titel AG Inklusion im Forschungsdatenmanagement im Verbund von GO-Unite! abrufbar.

              
              31
                So hat beispielsweise die University of Toronto in ihre Research Data Management Principles die Principles of equity, diversity, and inclusion aufgenommen: https://research.utoronto.ca/engaging-research/research-data-management-principles (13.04.2024).

              
              32
                Ein Praxisbeispiel für partizipativ gestaltetes inklusives FDM liefert der Beitrag 9.6 von Merle Bössow, Andreas Christ, Samuel Wunsch und Katrin Henzel in diesem Band.

              
              33
                Diese konzentrieren sich zu einem großen Teil auf den sogenannten „AI Act“. Siehe hierzu den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlamentes und Rates vom 21. April 2021 unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206 (13.04.2024).
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              Das 2023 an der Christian-Albrechts-Universität Kiel im Bereich Forschungsdatenmanagement (FDM) durchgeführte Projekt „FDM inklusiv“ hatte es sich zur Aufgabe gemacht, individuell erfahrene Barrieren bei der Nutzung von Datenportalen festzustellen und zu dokumentieren. Vorliegender Beitrag stellt die Ergebnisse des Projekts vor.
 
              
                Ausgangsbedingungen
 
                Wissenschaftliche Bibliotheken leisten unverzichtbare Dienste für Forschung, Lehre und Wissenstransfer. So stellen sie zahlreiche (Forschungs-)Daten – Bilddigitalisate,1 Volltexte, erschließende Metadaten und anderes mehr – auf digitalen Plattformen für die Nachnutzung öffentlich bereit. Leitend sind dabei die sogenannten FAIR-Prinzipien. Daten sollen
 
                 
                  	 
                    Findable: schnell und leicht auffindbar,

 
                  	 
                    Accessible: frei zugänglich,

 
                  	 
                    Interoperable, d. h. (in andere Systeme) transformierbar, (für weitere Projekte) anschlussfähig und (mit anderen Daten) verknüpfbar sein, sowie

 
                  	 
                    Reusable: nachgenutzt werden können

 
                
 
                Bei der Ausgestaltung dieser Prinzipien liegt der Schwerpunkt bisher insbesondere auf technischen Aspekten sowie Fragen der Datendokumentation (siehe hierzu ausführlich Wilkinson u. a. 2016).2
 
                Die Notwendigkeit, die FAIR-Prinzipien auch im Sinne von Inklusion zu denken, war eine zentrale Erkenntnis eines im Juni 2022 an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel durchgeführten Workshops „Open Science inklusiv! Impulse zur ­Barrierearmut3 in Wissenschaftskommunikation und Forschungsdatenmanagement“. In der gemeinsam vom Institut für Inklusive Bildung (IIB)4 und der Universitätsbibliothek (UB) Kiel organisierten Veranstaltung wurde der Bedarf an der Entwicklung inklusiver und partizipativer Perspektiven auf das Thema Forschungsdatenmanagement deutlich, da Forschungsdaten bisher kaum barrierearm nachnutzbar sind und Data Literacy – also die „Fähigkeiten, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden“ (Schüller u. a. 2021, Zusammenfassung, Abs. 3) – noch nicht ausreichend inklusiv gedacht wird. Für inklusiv gestaltetes Forschungsdatenmanagement und insbesondere für barrierearme Forschungsdatenrepositorien gibt es inzwischen zwar zunehmend Unterstützungsangebote, v. a. in Form von Informations- und Materialsammlungen (Andrae u. a. 2020; speziell für Forschungsdatenmanagement in Bibliotheken: Baudisch u. a. 2015; Walker / Keenan 2015) und Richtlinien und Empfehlungen (Blumesberger u. a. 2022; Oxford / Woodbrook 2023; generell zu Benutzeroberflächen Englisch / Meixner 2023). Empirische Studien auf diesem Gebiet sind allerdings bisher kaum vorhanden (wegweisend hier Anderson u. a. 2022). Es bedarf weiterer Untersuchungen – und hier reiht sich das Kieler Projekt ein.
 
               
              
                Ziele und Projektgestaltung
 
                Eine Förderung im Digitalisierungsprogramm des Landes Schleswig-Holstein ermöglichte es den beiden Kooperationspartnern IIB und UB Kiel mit dem explorativ angelegten Kurzzeitprojekt „FDM inklusiv“ in innovativer Weise erste Schritte in Richtung Barrierefreiheit zu gehen.5 Ziel war es, Barrieren beim Zugang zu Forschungsdaten sowie in der Beschaffenheit der Daten und den sie verarbeitenden technischen Systemen zu identifizieren und Lösungswege zu entwickeln, um diese Barrieren abzubauen und künftig zu vermeiden. Dafür wurde ein partizipativer Ansatz verfolgt, um im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe das Datenmanagement inklusiver zu gestalten. Partizipativ wird hier in Anlehnung an Hirschberg und Papadopoulos (2017, 103) die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an gesellschaftlichen Prozessen – konkret im Wissenschaftsdiskurs – verstanden, die in Übereinkunft mit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) steht und inkludierenden Charakter hat.6
 
                Aufgrund der Breite des Themas und der vorgegebenen Projektlaufzeit lag der Arbeitsschwerpunkt auf der Zugänglichkeit von Datenportalen. Zur Verbesserung des Inklusionscharakters digitaler Angebote bietet es sich an, stark nutzendenzentriert zu arbeiten. Denn die zu berücksichtigenden Bedarfe sind in hohem Maße heterogen und individuell. Typische Fragen der Bedienbarkeit, etwa im Kontext barrierefreier Webgestaltung, können mithilfe standardisierter Verfahren (zu diesen Verfahren generell Hegner 2003, 16–18) und der Erhebung quantitativer Daten gut adressiert werden. Unter anderem gibt es Software,7 die die rechtlichen Vorgaben8 und daraus abgeleitete Richtlinien und Empfehlungen9 zur Barrierefreiheit von Weboberflächen prüfen kann. Im Projekt „FDM inklusiv“ ging es darüber hinaus um die Entwicklung eines ganzheitlichen sowie partizipativen Ansatzes, der auch subjektiv wahrgenommene Barrierefreiheit in den Blick nimmt. User Experience Design10 bietet sich dafür besonders an. Es versucht, alle Aspekte der Nutzendenerfahrung in den Blick zu nehmen, um ein tieferes Verständnis für die Vielfalt der Nutzenden und ihrer Bedürfnisse zu erreichen (siehe die Einführung bei Kauer-Franz / Franz 2023, 43–44). Insbesondere qualitative Ansätze sind bestens geeignet, um explorativ und partizipativ Einblicke in die Motivationen, Verhaltensweisen, Herausforderungen und Gefühlslagen der Nutzenden bei der Interaktion mit einer Software zu bekommen.11 Im vorliegenden Fall wurden aufgrund der kurzen Laufzeit und des explorativen Charakters des Projekts Ansätze des Usability Testing12 mit Nutzendenforschung kombiniert, um erste Anforderungen an ein inklusives Forschungsdatenmanagement (FDM) zu erheben.
 
                Um die Angebote des Zentralen Forschungsdatenmanagements der CAU in der Breite beleuchten zu können, wurde in einem ersten Teilprojekt die bestehende Forschungsdateninfrastruktur der CAU durch eine Bildungsfachkraft13 als Experten mit Unterstützung einer pädagogischen Fachkraft überprüft.14 Es konnten in diesem ersten Testlauf für die genannten Portale und Formate Barrieren identifiziert werden, die Nutzende daran hindern, ihre Ziele in der Interaktion mit den digitalen Angeboten effizient zu erreichen.
 
                Aufbauend auf diesen ersten Vorergebnissen im auftaktgebenden Teilprojekt erfolgte die Auswahl der in zwei Workshops zu testenden Datenportale durch zwei Fokusgruppen. Die eine Gruppe umfasste vier Bildungsfachkräfte des Kieler IIB. Die Teilnehmenden waren von ihrem beruflichen Hintergrund her homogen. Sie alle waren zunächst in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen tätig und haben anschließend die dreijährige Qualifizierung zur Bildungsfachkraft durchlaufen. Die zweite Fokusgruppe setzte sich aus sieben Personen zusammen, die im Forschungsdatenmanagement in unterschiedlichen Einrichtungen (Hochschulen, außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, Bundesbehörden u. a.) beschäftigt sind.15 Sie alle engagieren sich in der AG Inklusion im Forschungsdatenmanagement (FDM) des Netzwerks GO UNITE!16
 
                Im ersten Workshop wurden das Portal der digitalisierten Bestände der Universitätsbibliothek Kiel (DiBiKi)17 und das (nicht zur CAU gehörende) Open-Data-Portal des Landes Schleswig-Holstein18 getestet. Im zweiten Workshop wurde wie auch im ersten Open-Data Schleswig-Holstein evaluiert. Anstelle des Digitalisateportals DiBiKi der UB Kiel wurde außerdem das DARIAH-DE Repository19 getestet. Dieses Repositorium20 ist eines der wenigen, das auf Forschungsdaten aus den Geisteswissenschaften spezialisiert ist.
 
               
              
                Ergebnisse der Workshops
 
                Das Hauptziel der Tests bestand darin, die digitale Auffindbarkeit und Zugänglichkeit der bestehenden Forschungsdateninfrastruktur, ihre Wahrnehmung und Gebrauchstauglichkeit / Usability zu bewerten. Daraus sollte ein konkreter Handlungsbedarf für die barrierearme Gestaltung der untersuchten Portale abgeleitet werden. In einem dritten Schritt dienten die Testläufe mit den Fokusgruppen dazu, das Testverfahren selbst zu evaluieren. Daraus sollten sich verallgemeinerbare Anforderungen für digitale Bibliotheksinfrastrukturen ableiten lassen.
 
                Die Teilnehmenden des ersten Workshops hatten Schwierigkeiten bei der Suche nach relevanten Daten. Die Portale, die sie nutzten, erwiesen sich als nicht intuitiv bedienbar. Es wurden dadurch erhebliche Barrieren aufgedeckt, da Anleitungen und Erklärungen innerhalb der Portale schwer zu finden und keine klaren Bedienungsanleitungen vorhanden waren. Was lässt sich aus diesen Erfahrungen für die Optimierung eines inklusiv gestalteten Webdesigns ableiten? Es sollte ein klares Layout vorhanden sein, wobei das Layout von Open-Data Schleswig-Holstein positiv bewertet wurde. Portale müssen zudem intuitiv bedienbar sein und idealerweise über ein Leitsystem verfügen, um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren. Wichtige Elemente zur Such- und Ergebnisoptimierung wie Filter dürfen nicht versteckt sein. Sie sollten in angemessener oder besser noch individuell regulierbarer Schriftgröße angezeigt werden. Die Ergebnisse werden im Idealfall in kleinen Textblöcken präsentiert, da zu große Textabschnitte schwer zu lesen und zu verstehen sind und eher abschreckende Wirkung haben.
 
                Im Workshop der zweiten Fokusgruppe wurden Navigationsprobleme und eine zuweilen fehlende Eindeutigkeit bei einzelnen Funktionen und Buttons bemängelt. Auch ließen sich Aussagen zur Barrierefreiheit nicht aufrufen. Die Teilnehmenden des zweiten Workshops formulierten in der gemeinsamen Diskussion auch verallgemeinerbare Beobachtungen zum Aspekt der Barrierearmut. So war es ihnen wichtig, dass die Startseite über einführende Informationen und Erklärungen verfügt. Es soll sofort und ohne großen Aufwand erkennbar sein, wozu das Repositorium dient und welche Funktionen es besitzt. Dabei ist eine zugängliche Farbgestaltung21 von Vorteil. Detaillierte Datensatzbeschreibungen (zu allen Daten auffindbare und informative Metadaten) und DOIs22 ermöglichen es Nutzenden, schnell festzustellen, ob die Daten für ihre Forschung relevant sind. Eine Erklärung zur Barrierefreiheit und die Definition der Zielgruppen erleichtern den Zugang zu den Forschungsdaten. Die Visualisierung von Forschungsdaten sollte verständlich gestaltet sein, auch bei komplexen Daten. Erläuterungen und interaktive Elemente können dabei hilfreich sein. Die Möglichkeit der Mehrsprachigkeit, verbunden mit verständlicher Sprache, erhöht die Zugänglichkeit für eine Erweiterung der Zielgruppe.
 
               
              
                Handlungsempfehlungen und Schlüsselaspekte für barrierearm gestaltete Datenportale
 
                In beiden Workshops waren ähnliche individuell erfahrene Barrieren beim Testen der Datenrepositorien festgestellt worden. Dies ist ein durchaus überraschendes Ergebnis. Denn die beiden Fokusgruppen besitzen einen jeweils anderen Hintergrund und unterschiedliche Expertisen. Andererseits macht ein solches Ergebnis deutlich, dass Datenportale zu einem sehr großen Teil bereits Barrieren abbauen können, die immer wieder von verschiedenen Testpersonen festgestellt werden. Das heißt auch, dass man bereits mit einfachen Maßnahmen beginnen kann, Portale barrierearm zu gestalten. Verständlichkeit, eine kluge und intuitiv nachvollziehbare Navigation und damit verbunden eine gute Orientierung im Portal sind ganz wesentlich für die barrierearme Gestaltung von Datenrepositorien.
 
                Folgende Handlungsempfehlungen lassen sich nun aus allen Testdurchläufen generell für die Gestaltung von Datenportalen ableiten:
 
                 
                  	 
                    Stellen Sie sicher, dass Symbole und Suchfunktionen auf der Website intuitiv und leicht verständlich sind, um die Navigation für alle Nutzenden zu erleichtern.

 
                  	 
                    Verwenden Sie klare, einfache und gut verständliche Sprache, um Informationen auf der Plattform zu präsentieren. Komplexe Fachbegriffe sollten vermieden oder erläutert werden.

 
                  	 
                    Bieten Sie klare Anleitungen zum Download und zur korrekten Zitierung von Inhalten an, um die Nachnutzbarkeit von Informationen und Daten zu gewährleisten.

 
                  	 
                    Vermeiden Sie doppelte Menüstrukturen oder überflüssige Navigationspunkte, um Verwirrung bei den Nutzenden zu verhindern.

 
                  	 
                    Erklären Sie Abkürzungen und Fachbegriffe, insbesondere bei der ersten Verwendung, um sicherzustellen, dass alle die Inhalte verstehen können.

 
                  	 
                    Strukturieren Sie Texte durch die Verwendung von Absätzen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Passen Sie die Schriftgröße an, um sicherzustellen, dass der Text auch bei Vergrößerung gut lesbar bleibt.

 
                  	 
                    Bieten Sie Inhalte und Informationen in mehreren Sprachen an, um eine breitere Nutzendengruppe zu erreichen. Achten Sie darauf, dass Übersetzungen verständlich sind.

 
                  	 
                    Verbessern Sie die Auffindbarkeit von Inhalten, indem Sie eine klare Struktur und effiziente Suchfunktionen auf der Plattform bereitstellen.

 
                
 
                Diese allgemeinen Handlungsempfehlungen können dazu beitragen, digitale Plattformen für alle Nutzenden anwendungsfreundlicher zu gestalten, und zwar möglichst unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten.
 
                Die Schlüsselaspekte für barrierefreie Datenportale, basierend auf den Erkenntnissen und Anforderungen aus den Infrastrukturtestungen und Workshops, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
 
                Benutzerzentrierte Gestaltung: Die Gestaltung von Datenportalen sollte sich auf die Bedürfnisse und Erfahrungen der Nutzenden konzentrieren. Dies umfasst eine klare Startseite mit verständlichen Erklärungen, barrierearmer Farbgestaltung und einer effizienten Navigation. Die Portale sollten intuitiv bedienbar sein, um Barrieren zu vermeiden und die Zugänglichkeit zu erhöhen.
 
                Detaillierte Datensatzbeschreibungen: Datensatzbeschreibungen sollten ausreichend detailliert sein, um Nutzende schnell zu informieren, ob die Daten für ihre Forschung von Interesse sind. Die Bereitstellung von DOIs für jeden Datensatz kann die Identifikation erleichtern. Die Datensätze lassen sich mit DOI benennen und zitieren.
 
                Barrierefreiheitserklärung und Zielgruppenansprache: Um den Zugang zu den Forschungsdaten zu erleichtern, sollten Datenportale eine klare Erklärung zur Barrierefreiheit bereitstellen. Es ist auch hilfreich, die Zielgruppen des Portals zu definieren, um die Navigation und Nutzung entsprechend anzupassen.
 
               
              
                Ausblick
 
                Die Tests machten deutlich, dass oft schon erste kleine Schritte ohne großen Aufwand wichtige Aspekte von Barrierearmut aufnehmen können. Dazu gehören beispielsweise ein übersichtlicher Aufbau der einzelnen Portalseiten, eine stringente Farbgebung, Bildbeschreibungen oder verständlich formulierte und kurze Sätze. Auch Erläuterungen von Dateiformaten, die Auflösung von Abkürzungen und die Erklärung von Fachbegriffen fällt hierunter. Auch und gerade weil Verständlichkeit ein schwer verallgemeinerbares Prinzip ist und sich rein quantitativ nicht messen lässt, ist mit diesen einfachen Mitteln doch schon viel zu erreichen. Die Testläufe in den Workshops zeigten, dass neben technisch messbarer Barrierefreiheit (z. B. Kontrastmessung)23 auch die subjektiv erfahrenen Barrieren erhoben und dokumentiert werden müssen, um Datenportale zugänglich und anwendbar zu machen. Hierfür braucht es weitere Evaluierungen, die möglichst diverse Nutzendengruppen und Anwendungsszenarien in den Blick nehmen. Nur so lässt sich der Anspruch, Daten FAIR bereitzustellen und im Sinne von Open Science zu agieren, auch erfüllen.
 
                Die im Projekt erzielten Ergebnisse für die Suche und Auffindbarkeit von Daten und Informationen in Datenrepositorien lassen sich auch auf andere digitale Infrastrukturen übertragen. Im Bibliothekskontext können Erkenntnisse über das Nutzungsverhalten auch gewinnbringend auf Online-Kataloge oder Webseiten übertragen werden. Konkret für die Universitätsbibliothek der CAU Kiel liegen weitere Schritte darin, im Projekt identifizierte Hürden Schritt für Schritt zu beseitigen. Leicht und kurzfristig umzusetzen sind hierbei beispielsweise für DiBiKi, aber auch die Webseiten des Zentralen Forschungsdatenmanagements, folgende Aufgaben: das Einfügen von Bildunterschriften, das Einfügen einer Legende (etwa für die Erläuterung von Abkürzungen, Dateiformaten u. a.), das Umformulieren von Textsegmenten, eine übersichtlichere Gliederung von Informationen auf den Webseiten. Mittelfristig können Optimierungen der Seitenarchitektur und der Navigation angegangen werden, hierfür ist die Zusammenarbeit mit der IT unerlässlich. Mit Walker und Keenan (2015, 4)24 plädieren wir dafür, dass der Ansatz des Universal Designs25 nicht nur für die Webentwicklung, Design und Architektur ernstgenommen wird, sondern auch in neue Bibliotheksdienste einfließt.26
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              Notes

              1
                In der Forschung werden oft Fotografien von Objekten benötigt, z. B. von archäologischen Funden (Vasen, Münzen usw.), von Bildern (in Museen) oder von gedruckten oder handschriftlichen Texten. Diese werden nach bestimmten Standards digital fotografiert oder gescannt und als Bilddatei gespeichert. Im Anschluss werden die Bilder durch Fachpersonal erschlossen. Das bedeutet, dass die Bilder mit Metadaten ausgestattet werden, die das jeweilige Digitalisat (Bild und gezeigtes Objekt) beschreiben.

              
              2
                Siehe hierzu auch ausführlich den Beitrag 9.5 von Anna Beer, Simone Franz, Katrin Henzel und Sebastian Klaes zu Inklusion und Forschungsdaten in diesem Band.

              
              3
                Barrierearmut vs. Barrierefreiheit: Wir haben uns in unserem Team darauf geeinigt, weitgehend von Barrierearmut zu sprechen, da der Abbau von Hürden für die einen durchaus neue Barrieren für andere schaffen und vollkommene Barrierefreiheit nicht dauerhaft erreicht werden kann. Vielmehr gehen wir von einem kontinuierlichen Prozess des Abbaus und der Vermeidung von Hürden im Forschungsdatenmanagement aus, der immer wieder den aktiven Austausch zwischen Datenmanagement und -nutzung erfordert und individuelle Bedarfe berücksichtigt. Von Barrierefreiheit sprechen wir, wenn es um rechtliche Aspekte geht, da der Begriff der Barrierefreiheit juristisch festgelegt ist.

              
              4
                Das Institut für Inklusive Bildung (IIB) ist seit 2022 eine zentrale Einrichtung an der CAU Kiel. Ein Überblick zur Institutsgeschichte findet sich unter https://www.uni-kiel.de/de/institute/iib/ueber-uns (20.10.24).

              
              5
                Das von der Schleswig-Holsteinischen Staatskanzlei im Rahmen des Digitalisierungssprints SH geförderte Vorprojekt wurde von November 2022 bis März 2023 durchgeführt. In der Projektdurchführung war der IT-Dienstleister Dataport beratend aktiv. https://www.dataport.de/ (04.01.2024).

              
              6
                Ein Beispiel partizipativer wissenschaftlicher Arbeit stellen Schwörer u. a. (2022) mit dem ParLink-Forschungsprojekt ausführlich vor. https://www.partizipative-lehre.de/ (18.01.2024).

              
              7
                Eine Übersicht solcher Tools bieten Andrae u. a. (2020, 270–271) sowie die Bundesfachstelle Barrierefreiheit: https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Fachwissen/Informationstechnik/Testen/testen_node.html (18.01.2024).

              
              8
                Siehe die Auflistung in FN 6 im Beitrag 9.5 von Anna Beer, Simone Franz, Katrin Henzel und Sebastian Klaes zu Inklusion und Forschungsdaten in diesem Band.

              
              9
                Maßgeblich auch für die rechtlichen Vorgaben, insbesondere für die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0 (BITV 2.0), sind die in den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) formulierten Prinzipien digitaler Zugänglichkeit (W3C 2018). Eine ausführliche Dokumentation der konkreten Umsetzung der Vorgaben aus der BITV 2.0 bietet die Bundesfachstelle Barrierefreiheit unter: https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Fachwissen/Informationstechnik/EU-Webseitenrichtlinie/BGG-und-BITV-2-0/Die-neue-BITV-2-0/die-neue-bitv-2-0_node.html (18.01.2024).

              
              10
                User Experience Design (UX-Design) befasst sich mit Fragen der Gestaltung digitaler Produkte (etwa Objekten oder Prozessen) hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit (engl. usability). Funktionalität, Navigierbarkeit, aber auch ästhetisches Empfinden und andere aus Nutzendensicht relevanten Anwendungskriterien sind für das UX-Design von Bedeutung.

              
              11
                Vgl. dazu im Bibliothekskontext: Greifeneder 2010, Greifeneder 2011 sowie Schlebbe u. a. 2023.

              
              12
                Der Begriff der Benutzerfreundlichkeit oder Usability wird genutzt, um Produkte auf ihre Gebrauchstauglichkeit hin beschreibbar und vergleichbar zu machen. Speziell für die Evaluation von Software werden sogenannte Usability-Tests durchgeführt, die als empirisches Prüfverfahren anerkannt sind und in der Regel dazu dienen, die bewertete Software im Anschluss zu optimieren. Diese Tests werden oft schon bei der Entwicklung von Software eingesetzt, um Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit früh feststellen und lösen zu können.

              
              13
                Bildungsfachkräfte sind Expert✶innen für eigene Behinderungserfahrungen und Botschafter✶innen für Inklusion. Sie lehren an Hochschulen und werden durch ihre Mitarbeit an Forschungsprojekten zu Ko-Forschenden. Am Institut für Inklusive Bildung wurde weltweit erstmalig eine Qualifizierung entwickelt, bei der Menschen mit kognitiven Behinderungen, die bislang in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen tätig waren, zu Bildungsfachkräften ausgebildet werden. Sie durchlaufen eine Vollzeit-Qualifizierung, um anschließend als Lehrende an den Hochschulen ihr Wissen als Expert✶innen für Teilhabe und Botschafter✶innen für Inklusion einzubringen.

              
              14
                Konkret der Webauftritt des Zentralen Forschungsdatenmanagements der CAU und dort als PDF-Dateien bereitgestellte digitale Materialien: https://www.datamanagement.uni-kiel.de/de/forschungsdatenmanagement (20.12.2023); sowie das Forschungsdatenrepositorium opendata@uni-kiel: https://opendata.uni-kiel.de (20.12.2023). Gleichfalls getestet wurden die Datenportale DiBiKi (siehe FN 15) und das Open-Data-Portal des Landes Schleswig-Holstein (siehe FN 16).

              
              15
                Entsprechend schwanken auch die jeweiligen Berufsbezeichnungen (Forschungsdatenmanager✶in, Data Steward u. a. m.).

              
              16
                https://go-unite.de/index.php/ag-inklusion-im-forschungsdatenmanagement/ (20.12.2023). Die Arbeit der AG wird ausführlich im Beitrag 9.5 von Anna Beer, Simone Franz, Sebastian Klaes und Katrin Henzel in diesem Band vorgestellt.

              
              17
                https://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/index/ (20.12.2023).

              
              18
                Open-Data Schleswig-Holstein: https://opendata.schleswig-holstein.de (20.12.2023). Das Open-Data-Portal des Landes Schleswig-Holstein ist zwar kein Forschungsdatenrepositorium i. e. S., d. h. für dieses gelten nicht die für Forschungsdatenrepositorien erhobenen Mindestanforderungen (siehe Király / Brase 2021, v. a. 372–375). Das Portal wurde aber in die Evaluation eingebunden, weil es eine große Menge an Daten in verschiedenen Formaten vorhält, die als Forschungsdaten genutzt werden (können). Und Zugänglichkeit und Anwendbarkeit müssen schließlich für jedes Datenrepositorium gegeben sein.

              
              19
                https://search.de.dariah.eu/search/ (20.12.2023). Die Abkürzung DARIAH-DE steht für: Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities Deutschland. Es ist Teil des europäischen Netzwerks DARIAH-EU. DARIAH-DE bietet Dienstleistungen für die Digital Humanities und die Verwaltung von Forschungsdaten an. Es wurde von 2011 bis 2019 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und ist damit ein abgeschlossenes Projekt.

              
              20
                Ein (Forschungs-)Datenrepositorium ist ein Aufbewahrungs- und Speicherort für digitale Daten. Die Daten werden in einem Repositorium archiviert, also gespeichert und verwaltet. Insbesondere für Forschungsdaten ist es wichtig, diese nach bestimmten Standards vorzuhalten, um die Daten dauerhaft einsehen und evt. auch nachnutzen zu können. Deshalb gibt es für Forschungsdaten eigene Repositorien, die entweder fachbezogen (z.B. für Daten aus den Sozialwissenschaften) oder institutionell gebunden sind (z.B. hochschuleigene Repositorien). Je nach Forschungskontext und Art der Daten sind die Repositorien offen zugänglich oder geschlossen (v.a. für personenbezogene Daten, etwa in der Medizin).

              
              21
                Zu berücksichtigen ist dabei aber auch, dass Informationen nie ausschließlich über Farben vergeben werden (W3C 2018, 1.4.1), da sonst für Personen mit Sehbehinderungen, Blindheit oder verschiedenen Formen von Farbschwächen wichtige Informationen oder Funktionen verlorengehen. Dies gilt generell auch für andere Reize (W3C 2018, 1.3).

              
              22
                Ein Digital Object Identifier (DOI) ist eine möglichst eindeutige Kennung, die dazu dient, digitale Objekte, wie wissenschaftliche Artikel, dauerhaft und zuverlässig zu identifizieren und mit den zugehörigen Metadaten zu verlinken.

              
              23
                Um Texte, Bilder und andere graphische Elemente auf Weboberflächen gut erkennen zu können, ist es wichtig, dass sich der Vordergrund gut vom Hintergrund abhebt und sich Texte bzw. Bilder scharf erkennen lassen. Damit z. B. das Kriterium der Barrierefreiheit für die Lesbarkeit von Texten erfüllt wird, muss das Kontrastverhältnis zwischen Hintergrund und Vordergrund mindestens 4,5 : 1 betragen. Ob das Verhältnis stimmt, lässt sich mithilfe von Software berechnen.

              
              24
                Im Original: „Just as Universal Design is becoming commonplace in web development, design, and architecture, it can and should be embedded into new emerging library services as well.“

              
              25
                Universal Design ist auch als „Design für alle“ oder „Universelles Design“ bekannt. Es handelt sich dabei um ein allgemeines, fach- und bereichsübergreifendes Gestaltungskonzept, das den Zugang und das Nutzen von Geräten, Dingen, Räumen usw. für (möglichst) alle Menschen ermöglicht. Dies setzt wiederum voraus, dass je nach Bedarf Anpassungen vorgenommen werden können oder der Einsatz von Assistenzen möglich ist.

              
              26
                Für wertvolle Impulse zu vorliegendem Beitrag danken wir Angila Vetter.

              
            
           
           
             
              Disability Studies – Von der Behindertenbewegung in die Wissenschaft
 
            

             
              Michaela Joch 
              
 
            
 
             
              Die Disability Studies sind eine eigenständige, multiperspektivische Forschungsrichtung, die in den 1980er Jahren direkt aus den Behindertenbewegungen entstanden ist. Deren Anfänge finden sich bereits am Ende des 19. Jahrhunderts und führten Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer drastischen Umkehr der Sichtweise auf Behinderungen. War zuvor die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema noch von Rehabilitation, Medizin und Sonderpädagogik geprägt, wurden völlig neue Blickwinkel auf soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit oder Diskriminierungserfahrungen ermöglicht. In den Disability Studies wird ein defizitorientierter Zugang abgelehnt und der Fokus stattdessen auf die sozialen, kulturellen, politischen und ökonomischen Umwelten gelegt.1 Dieser Beitrag stellt ihre Geschichte sowie aktuelle Entwicklungen vor und bietet zudem einen weiterführenden Literaturüberblick.
 
              
                Vom medizinischen zum sozialen Modell von Behinderung
 
                Den neuen Erkenntnissen der Natur- und Humanwissenschaften folgend wurde Behinderung ab dem 19. Jahrhundert nicht mehr als etwas Überirdisches gesehen, sondern als eine individuelle Funktionseinschränkung bzw. pathologische Devianz, die einer Behandlung oder, besser noch, einer Beseitigung bedarf. Wesentlich dafür war überdies die Nachkriegszeit, in der Rehabilitationsmaßnahmen ihren Ursprung fanden (Braddock / Parish 2001; Cameron 2014; Raab 2014; Powell 2023). Deutlich wird dabei eine enge Verknüpfung des so genannten medizinischen Modells von Behinderung mit dem, was als „normal“ und was als „abweichend“ gesehen wird (Waldschmidt 2018). Behinderungen werden als „individuelle Abweichung einer Person von gesellschaftlich konstruierten körperlichen, mentalen und kognitiven Normalitäten“ (Hirschberg 2009, 105) gesehen. In diesem Sinne liegen Segregation, Diskriminierungserfahrungen und fehlende Teilhabemöglichkeiten rein in dieser „Abweichung“ begründet. Umgekehrt kann also von einem Zwang zu funktionieren bzw. zur Nicht-Behinderung gesprochen werden, der sich bei McRuer (2017) im Konzept der „compulsory able-bodiedness“ findet, das Kafer (2013) um den Begriff der „compulsory able-mindedness“ ergänzt hat.
 
                „Normal-sein“ wird dabei mit dem erstrebenswerten bzw. idealen Zustand gleichgesetzt. Demzufolge wird Behinderung als etwas positioniert, das im Gegensatz zu dem steht, was gemeinhin als ein „gutes Leben“ verstanden wird (Edwards 2010). Sie stellt ein individuelles Schicksal, eine persönliche Tragödie dar (Smith 2010; Cameron 2014). Das Leben mit Behinderungen ist aber viel zu komplex, um solche generalisierten und dichotomen Aussagen treffen zu können (Albrecht / Devlieger 1999; Shakespeare 2014b).
 
                Im Gegensatz zu dieser tragischen, mitleidvollen Betrachtung, die unter anderem im Rahmen von Charity vorkommt und beispielsweise von Morris (1991) und Longmore (2016) kritisiert wird, gibt es auch noch eine heroische, die Clogston (1994) als „Supercrip Model“ bezeichnet. Es geht um das „Überwinden der Behinderung“, wie es vor allem in der Berichterstattung zum Spitzensport augenscheinlich wird, aber auch, wenn über Fortschritte in der Hilfsmitteltechnik berichtet wird. Beides wird gerne verwendet, „weil hier spannende, emotionsgeladene Geschichten erzählt werden können“ (Pernegger 2023, 25).
 
                Medien leisten dabei als zentrale Multiplikatoren einen wesentlichen Beitrag dazu, welches Bild in der Gesellschaft zum Thema Behinderung vorherrscht. Weder eine Darstellung als Held✶in noch als Opfer erfüllt die Zielsetzungen der UN-Behindertenrechtskonvention, die eine alltagsnahe Berichterstattung in den Fokus rückt (Pernegger 2023). Besonders wenn das „Überwinden der Behinderung“ eigentlich ein „Überwinden von fehlenden Unterstützungsleistungen und von Barrieren im Außen“ ist, kann dies dazu führen, dass die Einhaltung menschenrechtlicher Standards nicht forciert und Chancengerechtigkeit missachtet wird. Ebenso zeigt sich in der Geschichte, dass es immer wieder zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen und Gräueltaten kommt, wenn dem Leben ohne Behinderung eine normative Priorität gegenüber dem Leben mit Behinderung zugesprochen wird (Hanish 2014).
 
               
              
                Selbstbestimmung, Aktionismus und Neudefinierung von Behinderungen
 
                Demgegenüber steht nun das soziale Modell von Behinderung. Als wegweisend zu nennen ist hier die „Selbstbestimmt Leben“-Bewegung, die im Rahmen der Deinstitutionalisierungswelle in den USA Mitte des 20. Jahrhunderts entstand und auch in Österreich und Deutschland wesentlich zur Emanzipierung von Menschen mit Behinderungen beitrug (bidok 2023; Wegscheider 2020; Zames-Fleischer / Zames 2001). Diese rückte die Bedeutsamkeit, dass man Kontrolle über sein Leben hat und Entscheidungen selbst treffen kann – unabhängig davon, ob Tätigkeiten mit Assistenz oder ohne erledigt werden – in den Fokus. Damit wurde überdies das Ziel einer Umkehr der Machtdynamik zwischen den Menschen mit Behinderungen und jenen, von denen sie Unterstützung bekommen, verfolgt (Reindal 1999; Berger 2021). In Abkehr vom traditionellen Wohlfahrtsmodell, wurde umfassende Gleichstellung gefordert und gegen Aussonderung und Diskriminierung protestiert. In Österreich entwickelte sich Innsbruck zum Zentrum der Behindertenbewegung, woraus an der Universität Innsbruck (UIBK) der heutige Lehr- und Forschungsbereich „Disability Studies und Inklusive Pädagogik“ hervorging (Köbsell 2022; Fuchs 2022).
 
                Irving Zola gilt als Gründervater der amerikanischen Disability Studies. Er begründete die Society for Disability Studies sowie die Zeitschrift Disability Studies Quarterly (Barnes 2022). Als Schlüsselfiguren finden sich überdies in Großbritannien Paul Hunt und die durch ihn gegründete Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS), deren 1976 veröffentlichtes Positionspapier die Grundsteinlegung dessen, was heute als soziales Modell von Behinderung bekannt ist, darstellt (Cameron 2014; Tregaskis 2002). Dieses wurde 1983 von Mike Oliver in seinem Buch Social Work with Disabled People in Anlehnung an die UPIAS-Definition als solches benannt und näher ausgeführt. Ebenfalls zu erwähnen ist Colin Barnes, der für die Gründung des ersten europäischen Institutes für Disability Studies an der University of Leeds verantwortlich war. Dieses verfügt über ein Online-Archiv,2 das Texte britischer Forscher✶innen zur Verfügung stellt (Oliver 2013; University of Leeds 2024).
 
                Aus dem Blickwinkel des sozialen Modells wird nicht das Individuum defizitorientiert betrachtet, sondern die Strukturen und Praktiken einer Gesellschaft müssen dahingehend verändert werden, dass sie Teilhabe ermöglichen und Ausschlüsse vermeiden. Die vielfältigen Barrieren sind es also, die die Menschen „behindern“, weshalb hier unterschieden wird zwischen körperlichen, psychischen und Sinnesbeeinträchtigungen (engl. impairments) auf der einen Seite sowie einer als soziale Ungleichheit wahrgenommene Behinderung durch Umweltbedingungen (engl. disability) auf der anderen. Dadurch wurden die Machtverhältnisse und generellen sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt (Oliver 1996), was den Handlungsspielraum für Menschen mit Behinderungen stark erweiterte. Denn aufgrund dessen wurde erstmals der Zusammenschluss einer sehr heterogenen Gruppe von Menschen mit Behinderungserfahrungen im Sinne des sozialen Modells möglich. Unter dem Grundsatz „Nichts über uns – ohne uns!“, konnte so eine breite Bewegung für eine Verbesserung der Lebensbedingungen eintreten (Barnes 2022; Hermes / Rohrmann 2006).
 
                Dem folgend sind der Ausganspunkt einer Analyse im Rahmen der Disability Studies die gesellschaftlichen Mechanismen, die zum systematischen Ausschluss von Menschen mit Behinderungen führen sowie deren Veränderbarkeit. Menschen mit Behinderungen forschen selbst oder bringen als Expert✶innen ihr Wissen im Rahmen von partizipatorischen Forschungsansätzen ein – es wird nicht mehr „über“ sie geforscht, wie dies lange Zeit der Fall war (Cameron 2014; Barnes 2022; Flieger 2012).
 
                Volker Schönwiese sieht bereits sehr früh einen fließenden Übergang der „Selbstbestimmt Leben“-Bewegung hin zu den Disability Studies, da die im schriftlichen Widerstand aufgezeigten Missstände mit Argumenten und Analysen im Sinne eines Behindert-werdens untermauert werden mussten. Der Anstoß zur Gründung der deutschsprachigen Disability Studies fand sich schließlich in der Ausstellung „Der imperfekte Mensch“, die 2001 und 2002 in Dresden und Berlin gezeigt wurde und bei der Vertreter✶innen der angloamerikanischen Disability Studies teilnahmen. Daraufhin wurde 2002 die „AG Disability Studies“ (AGDS) gegründet. Österreich folgte 2009 mit der Arbeitsgruppe „Disability Studies Austria“ (DiStA). Hierzulande wachsen die Disability Studies zwar nur langsam, aber im wissenschaftlichen Diskurs zu Behinderung konnten sie sich fest etablieren (Köbsell 2022).
 
                2018 wurde die Konferenz „Disko18“ unter dem Titel „Zwischen Emanzipation und Vereinnahmung – Disability Studies im deutschsprachigen Raum“ abgehalten, welche in einem eigenen Tagungsband nachgelesen werden kann (Brehme 2020). Hier wurde auch ein Netzwerk für den deutschsprachigen Raum gegründet. Die open-access Zeitschrift für Disability Studies feierte schließlich ihre erste Ausgabe im Juli 2021.3 Erwähnenswert auf europäischer Ebene ist die seit 1988 bestehende Gruppe ALTER, die eine englisch-französische Zeitschrift herausgibt. Die nordischen Länder gründeten 1997 das Nordic Network on Disability Research, das das Scandinavian Journal of Disability Research herausgibt.
 
               
              
                Aktuelle Entwicklungen
 
                Das soziale Modell und die damit einhergehende Umdeutung davon, was Behinderung konstituiert, hatte überdies Auswirkungen auf der Seite der Gesetzgebung. Einen deutlichen Globalisierungsschub erhielten die Disability Studies durch die UN-Behindertenrechtskonvention (Biermann / Powell 2022). Dieser trug ebenfalls zur zunehmenden Diversifizierung der Ansätze, Methoden und Konzepte bei, die sich seit dem Ende des letzten Jahrtausends beobachten lässt. Feministinnen wie Morris (1991) und Thomas (1999) machten sich für eine Abkehr von der männlich dominierten Prägung der Disability Studies stark. Ebenso finden sich Ansätze zur Dekolonialisierung, die sich unter anderem kritisch und selbstreflexiv mit der Standortgebundenheit auseinandersetzen (Meekosha 2011; Bailey / Mobley 2019; Bell 2006). Intersektionale Herangehensweisen ermöglichen es, Mehrfachdiskriminierungen in den Blick zu nehmen (Crenshaw 1989; Degener 2016; Jacob et al. 2010). Darüber hinaus wurde das soziale Modell als Fundament kritisch hinterfragt und von manchen ein stärkerer Fokus auf Beeinträchtigungen gefordert (Goodley 2017; Shakespeare 2014a; Crow 2010). Im Zuge dieser Entwicklungen entstanden auch weitere Modelle, wobei das kulturelle nach Waldschmidt (2020) und das menschenrechtliche nach Quinn und Degener (2002), besonders zu erwähnen sind.
 
               
              
                Publikationen
 
                Zuallererst sei natürlich auf den vorliegenden Beitrag verwiesen, in dem bereits ein erster Überblick wesentlicher Texte bzw. Vertreter✶innen zu finden ist. Weiterführende Einblicke gewährt hier die Ausgabe 02 / 2023 der Zeitschrift für Disability Studies (ZDS), die sich dem Thema „Von der Behindertenbewegung zu den Disability Studies“ widmet. Überdies bietet die Onlineplattform bidok4 eine digitale Bibliothek, die barrierefrei und kostenlos zugänglich ist. Diese beheimatet eine anschauliche Sammlung zur Disability Studies Literatur. Ebenfalls kostenfrei und online als pdf-Download verfügbar, sind die Vorträge der Ringvorlesungen des Zentrums für Disability Studies (ZeDiS).
 
                Darüber hinaus gibt es weitere englischsprachige Journals, wie Disability and Society, Review of Disability Studies oder das Canadian Journal of Disability Studies. Sammelbände wie The Disability Studies Reader sind bereits in mehreren Ausgaben erschienen. Bei transcript werden zudem regelmäßig deutschsprachige Bücher zu den Disability Studies veröffentlicht, die auf der Verlagshomepage unter der gleichnamigen Kategorie aufgelistet werden. Ansonsten lohnt sich jedenfalls eine (detailliertere) Einzelsuche, da einerseits Publikationen in diversen Fachzeitschriften und Sammelbänden erscheinen und diese andererseits eventuell auch in benachbarten Disziplinen angesiedelt sind. Auf der Webseite der AGDS5 finden sich weitere Informationen zu Veröffentlichungen.
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              Im Zentrum des Beitrags steht das Projekt „bidok – Behinderung, Inklusion und Dokumentation“. bidok ist das erste Open-Access-Volltextrepositorium im deutschsprachigen Raum zu diesen Themen. Es entstand vor dem historischen Hintergrund der Behindertenbewegung in Österreich und wurde von den Disability Studies geprägt. Das von Beginn an partizipativ angelegte Projekt hat einigen Wandel vollzogen und trat zuletzt mit einer neu konzipierten barrierefreien digitalen Bibliothek in das Bibliothekswesen ein. Mit seiner fachlichen Ausrichtung etabliert sich bidok zum festen Bestandteil der deutschsprachigen Inklusionsforschung und fördert die Etablierung von Leichter Sprache.
 
              
                Das erste Open-Access-Volltextrepositorium zu Behinderung, Integration und Inklusion
 
                Die Abkürzung bidok steht für Behinderung, Inklusion und Dokumentation. Dahinter verbirgt sich ein seit den 1990er Jahren gewachsenes Projekt, dessen Kernstück ein online frei verfügbarer Volltextbestand darstellte, der heute in eine digitale Bibliothek übergegangen ist und ausgewählte Texte und Materialien zu den Themen Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderungen beinhaltet. Gegründet wurde bidok 1997 von Volker Schönwiese, Integrationsforscher und Aktivist der österreichischen Behindertenbewegung. Sein Ziel war es, nicht nur sich selbst und Kolleg✶innen mit Behinderungen den Zugang zu wissenschaftlichen Texten zu erleichtern, sondern Informationen zu Behinderung, Integration und Inklusion einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Konzept des Projektes beinhaltete von Anfang an eine barrierefreie Textgestaltung. „Die Daten sollen auch für blinde Forschende und Studierende aufgearbeitet werden!“1 ist in einem der ersten Projektansuchen von bidok zu lesen.
 
                Inhaltlich konzentrierte sich das fachspezifische Repositorium zuerst vor allem auf Texte, die für die Öffentlichkeit schwer zugänglich, aber für die Integrations- und Behindertenbewegung zentral waren, z. B. wissenschaftliche Literatur zur Integration von Kindern mit Behinderungen in Kita und Schule sowie graue Literatur aus ­integrativen Modellprojekten und den behindertenpolitischen Initiativen und Vereinen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Im Laufe der Jahre wurde das Repertoire um Texte in Leichter Sprache und um den Themenbereich Arbeit und Beschäftigung erweitert.
 
                Finanziert wurde bidok zunächst durch die Liechtensteiner Stiftung propter homines (1997–2000) und diverse andere kleinere Förderungen (2001–2004), wobei immer wieder Engpässe entstanden. Mit dem Ziel einer langfristigen Sicherung wurden deshalb 2004 die Fördervereine bidok Österreich und bidok Deutschland gegründet. Seit 2005 erhält das Projekt finanzielle Förderung über das Sozialministeriumservice Österreich (ehemals Bundessozialamt) und wurde strukturell in die Universität Innsbruck integriert.
 
                Heute ist bidok ein österreichweit einzigartiges Kooperationsprojekt zwischen dem Sozialministeriumservice Tirol, der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. Getragen wird das Projekt vom Förderverein bidok Österreich und vom Lehr- und Forschungsbereich Inklusive Bildung und Disability Studies am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck. Es folgt der Idee des Open Access, vom Open Access Network definiert als „den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet“,2 und bezieht sich auf die Budapester Erklärung (2002) und die Berliner Erklärung (2003). Der Grundgedanke von Open Access, d. h. die Schaffung von freiem, unbeschränktem und kostenlosem Zugang zu wissenschaftlichen Texten für alle Menschen, war ausschlaggebend für die Gründung von bidok in den 1990er Jahren und begleitet das Projekt über die Jahrzehnte hinweg.
 
                Früher wie heute wird der Anspruch auf Barrierefreiheit geachtet und die technischen Fortschritte in der Umsetzung derselben berücksichtigt. Dies kann nur durch die Partizipation der Nutzer✶innen geschehen, weshalb bidok im Austausch mit Leser✶innen und Autor✶innen steht, um die inklusive Bibliothek weiterzuentwickeln. Dies geschieht in Bezug auf Inhalte und Themen der Bibliothek sowie in Bezug auf unterschiedliche Nutzungsbedarfe. Die inklusiv ausgerichtete, digitale Bibliothek bildet das Kernstück von bidok, die Angebote erstrecken sich jedoch weit darüber hinaus, bspw. in der internationalen Vernetzungs- und regionalen Beratungs- und Bildungsarbeit.3
 
               
              
                Die digitale Bibliothek bidok und ihr Bestand
 
                Bis 2022 umfasste das Repositorium eine Sammlung von etwa 3 000 Texten in schwerer und in Leichter Sprache. Anders als klassische Bibliotheken war bidok aber immer auch ein Publikationsorgan und bot Autor✶innen die Möglichkeit zur Erstveröffentlichung. Der Bestand setzt sich demzufolge aus Erst- und Wiederveröffentlichungen unterschiedlicher Art zusammen. Die inhaltliche Bandbreite reicht von Grundlagentexten des Fachbereichs Inklusive Bildung und Disability Studies über wissenschaftliche Arbeiten, Rezensionen und Vorträge bis hin zu Erfahrungsberichten von Expert✶innen in eigener Sache. Eine Redaktion aus Expert✶innen mit und ohne Behinderungen entscheidet nach Inhalt und Qualität über die Aufnahme der Texte. Richtungsweisend bei der Suche nach und Auswahl von Texten waren und sind die Prinzipien der Salamanca-Erklärung (1993) (UNESCO 1994), die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2006) sowie die Forderung der internationalen Behindertenbewegung „Nothing about us without us“. Die Texte wurden bis 2022 nach damaligen Standards barrierefrei bearbeitet und in einer bibliotheksartigen Struktur auf der Webseite des Projekts verankert.4 Sie konnten nach Autor✶innen durchsucht werden und waren den Themenbereichen Arbeitswelt, Disability Studies, Eugenik, Geschlechterdifferenzen, Lebensraum, Medizin, Psychosoziale Arbeit, Recht, Schule, Selbstbestimmt Leben, Sexualität, Theoretische Grundlagen, Therapie und Vorschulischer Bereich zugeordnet.
 
                Seit 2022 findet ein Umzug des Repositoriums bidok in eine neue digitale Bibliothek statt. bidok nutzt dafür die Plattform Visual Library und stellt den Leser✶innen die Texte als PDF/UA (engl. Universal Accessibility – umfassende Zugänglichkeit) zur Verfügung. Diese Form der barrierefreien PDF-Datei entspricht dem ISO-Standard 14289-1. Das Besondere von PDF/UA liegt unter anderem in einer sehr breiten und robusten Nutzbarkeit. So kann die Datei nicht nur von Screenreadern, sondern von ganz unterschiedlichen assistiven Technologien wiedergegeben werden. Durch diese Standards wächst die Gruppe, für die die Texte zugänglich sind, enorm. Im Zuge der Übersiedlung werden die Texte auf Qualität und Aktualität geprüft. Für die Fachrichtung zentrale Werke werden prioritär übersiedelt. Um eine möglichst breite Leser✶innenschaft zu halten, werden gezielt verschiedene Themen in die Bibliothek aufgenommen. Aktuell befinden sich circa 300 barrierefreie Texte in der bidokbib, darunter Grundlagentexte, Qualifikationsarbeiten und vergriffene Werke, Texte in und über Leichte Sprache, Texte mit regionalem Kontext, Texte von Expert✶innen in eigener Sache und graue Literatur.
 
                Warum wurde der Umzug notwendig und wie wird in der digitalen Bibliothek Barrierefreiheit hergestellt? Seit den 1990er Jahren hat sich viel verändert: Die Welt ist digital geworden und auch ein bisschen inklusiver. Auf technischer Ebene haben sich die Standards für Barrierefreiheit und barrierefreie Textgestaltung verändert und verbessert; auf gesellschaftspolitischer Ebene hat die Behindertenbewegung dazu beigetragen, dass sich die Inklusionsforschung und die Disability Studies im akademischen Feld etablieren konnten. Im Jahr 2016 legte Volker Schönwiese den Vorsitz im Verein nieder und seine Nachfolgerin auf der Professur für Inklusive Bildung und Disability Studies übernahm die wissenschaftliche Leitung von bidok. Zunächst wurde nach technischen Lösungen gesucht, um dem gestiegenen Anspruch an eine ästhetisch ansprechende Aufbereitung, gute online- und offline-Lesbarkeit sowie eine verbesserte Zitationsfähigkeit der Texte nachzukommen. Diese lag in der Bereitstellung der Plattform Visual Library durch den Österreichischen Bibliotheksverband (OBV).
 
                Mit Beginn des Jahres 2022 ging die barrierefreie digitale Bibliothek bidokbib online. Das Projekt berücksichtigt auf technischer Ebene internationale Standards digitaler Barrierefreiheit, auf theoretischer Ebene baut es auf Ansätze der Disability Studies sowie das interdisziplinäre Konzept des Universal Design auf. Teil des neuen Konzeptes war der Einstieg in das professionelle Bibliothekswesen: Alle Texte der digitalen Bibliothek bidok sind innerhalb der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol katalogisiert und damit auch Teil des Katalogs des Österreichischen Bibliothekenverbundes. Der Wechsel in die digitale Bibliothek wird durch eine Begutachtung des Altbestands auf Qualität und inhaltliche Relevanz begleitet. Die digitale Bibliothek bidok wächst beständig und ist auf der Webseite abrufbar.5
 
                Nach intensiven Vorbereitungen und Verhandlungen hinsichtlich der barrierefreien Gestaltung der digitalen Bibliothek bidok konnte durch PDF/UA eine Lösung auf Textebene gefunden werden. Die Verwirklichung einer barrierefreien Einstiegsmaske gelang bisher nur bedingt. Neben der Entscheidung, die veränderten technischen Möglichkeiten in einer neuen digitalen Bibliothek zu nutzen, setzte sich bidok intensiv mit den rechtlichen Standards auseinander und überarbeitete die Autor✶innenvereinbarungen. Im Sinne von Open Access entschloss sich das Projekt, mit Creative-Commons-Lizenzen (CC BY) zu arbeiten. Mit der Integration des Bestandes in die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol wird nicht nur der freie Zugang zu Volltexten in Form von PDF/UA langfristig gewährleistet, sondern erstmalig der österreichische Gesamtkatalog um barrierefreie Texte ergänzt. Innerhalb des allgemeinen Bibliothekskataloges der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol sind die barrierefreien Texte von bidok durch das in Abb. 1 dargestellte Accessibility-Icon gekennzeichnet.
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                    Abb. 1: Accessibility Icon (Grafik: VK).

                 
               
              
                Barrierefreiheit und Partizipation: Schlüssel zur inklusiven Bibliothek
 
                In den letzten 25 Jahren waren Fragen der Barrierefreiheit und Partizipation im Projekt bidok stets präsent. Inhaltlich stellen Studien zur Integration und Inklusion in Bildung, Arbeit, Familie und Öffentlichkeit sowie Erfahrungsberichte von Expert✶innen in eigener Sache einen festen Bestandteil der Bibliothek dar. Besonders intensive Zusammenarbeit mit Expert✶innen in eigener Sache gab es im Bereich Leicht Lesen. Die Bibliothek verfügt über einen Bestand in Leichter Sprache, dessen Texte überwiegend von Menschen mit Lernschwierigkeiten verfasst wurden. Zudem erfolgte die Erstellung diverser Materialien in Leichter Sprache gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Von 2018 bis 2020 veranstaltete bidok zusammen mit der sozialen Einrichtung W.I.R.6 Lese- und Schreibwerkstätten für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die daraus entstandenen Texte wurden in die Bibliothek aufgenommen.
 
                Ganz im Sinne des Anspruchs an eine „emanzipatorisch ausgerichtete und partizipatorisch durchgeführte Behinderungsforschung“,7 wie sie in den Disability Studies formuliert wird, hat bidok das Ziel, Forschung von und Forschung mit Menschen mit Behinderung zu unterstützen. Dies geschieht einerseits, indem bidok (Wieder-)Veröffentlichungen in diesem Bereich ermöglicht, und andererseits an Forschungsaktivitäten beteiligt ist, bspw. dem Projekt „Geschichte der Behindertenbewegung“. Forschende mit Behinderungserfahrungen aus den verschiedenen Disziplinen werden gezielt angesprochen, ihre Texte in der Bibliothek zu veröffentlichen. Zudem arbeitete bidok im Bereich der Usability der digitalen Bibliothek mit Expert✶innen in eigener Sache zusammen. So wurden bspw. nach dem Start der digitalen Bibliothek Menschen mit Sehbehinderungen und Menschen mit Lernschwierigkeiten um eine Analyse der Benutzungsfreundlichkeit der neuen Webseite gebeten.
 
                Die Ergebnisse zeigen, dass noch viel Entwicklungsarbeit in Sachen digitaler Barrierefreiheit nötig ist. Insbesondere für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen bleibt die Nutzung von bidok eine Herausforderung. Dieses Ergebnis bestätigt, dass das Internet für Menschen mit Behinderungen keinesfalls einen Ort ohne Barrieren darstellt, sondern verschiedene Hürden in der Nutzung aufweist. Die Expert✶innen in eigener Sache betonten deshalb die Dringlichkeit des Abbaus von Barrieren und fordern Universal Design im Digitalen. Universal Design ist nach Definition der UN-Behindertenrechtskonvention (2006), Artikel 2, ein Universelles Design
 
                 
                  von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. „Universelles Design“ schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus. (UN-Behindertenrechtskonvention 2006, Art. 2)
 
                
 
                Wie kann Universelles Design in Bibliotheken umgesetzt werden? bidok setzt hier bei einer möglichst breiten Zugänglichkeit auf unterschiedlichen Ebenen an:
 
                
                  	 
                    Öffentlichkeitsarbeit: bidok legt Wert auf eine breite Öffentlichkeitsarbeit, die niederschwellig gestaltet ist. Um möglichst alle Zielgruppen zu erreichen, verwendet bidok meistens Einfache Sprache. Zusätzlich beinhaltet bidok Angebote in Leichter Sprache.


                  	 
                    Textgestaltung: Grafisch wird Barrierefreiheit umgesetzt, indem die Schriftart Arial, eine international bekannte und gängige, klare, serifenlose Schrift in Mindestgröße zwölf Punkt, verwendet wird. Für eine bessere Lesbarkeit werden zum Teil die Abstände zwischen den Zeichen und den Zeilen leicht vergrößert. Im gesamten Layout wird auf eine klare Struktur geachtet. Bilder und Tabellen werden mit Bildunterschriften bzw. Tabellenbezeichnungen versehen sowie mit Alternativtexten hinterlegt.


                  	 
                    Visualisierungen und Links: Der Inhalt des geschriebenen Textes wird durch aussagekräftige Bilder oder Visualisierungen ergänzt und so um eine Ebene der Vermittlung erweitert. Verweise werden als Links und als QR-Codes zur Verfügung gestellt. Letztere werden vermehrt von der regionalen Community von Menschen mit Hörbehinderungen verwendet.


                  	 
                    Drucksorten: Alle Drucksorten (Flyer, Plakate, Informationsmaterialien) erscheinen in barrierefreier Form auch digital. In den quartalsmäßig erscheinenden bidok-LeseZeichen wird mithilfe von Kurzbeschreibungen in Einfacher Sprache auf ausgewählte Texte in der Bibliothek verwiesen und somit der Zugang zum Bestand an wissenschaftlichen Texten erleichtert. Bei den gedruckten Materialien gibt es zum Teil unterschiedliche Druckformate, damit sie für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen nutzbar sind.


                  	 
                    Informationskanäle: In den etwa alle zwei Monate erscheinenden bidok-Newslettern wird zur Orientierung der Nutzer✶innen auf Neuaufnahmen in der Bibliothek hingewiesen und mithilfe von Kurzbeschreibungen in Einfacher Sprache auf ausgewählte Texte in der digitalen Bibliothek verwiesen. Zudem werden Autor✶innen in Porträts vorgestellt. bidok informiert auch über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und Mastodon und erreicht damit eine große Anzahl an Personen mit und ohne Behinderungen.


                  	 
                    Internetauftritt: Um möglichst direkt und einfach auf die Webseite der digitalen Bibliothek zu gelangen, wurde eine eigene Domain eingerichtet. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Name der Internetseite möglichst intuitiv erfasst und gemerkt werden kann.


                  	 
                    Webseitengestaltung: Durch eine klare Struktur der Seite soll eine möglichst intuitive Nutzbarkeit hergestellt werden. Generell versucht bidok, soweit es die Rahmenbedingungen zulassen, die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte8 umzusetzen. Wie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird auch auf der Webseite der Bibliothek grundsätzlich Einfache Sprache verwendet. Essentielle Inhalte, etwa die Nutzungsbedingungen, werden in Leichte Sprache transferiert und in Englisch übersetzt.


                  	 
                    Suchoptionen: Durch ein breites Angebot an unterschiedlichen Suchmöglichkeiten wird der Zugang zu Texten erleichtert. Texte können über drei unterschiedliche Wege in der digitalen Bibliothek gefunden werden: über die Volltextsuche, über die Detailsuche und über spezifische Navigationsleisten. Über die Volltextsuche können Texte durch die Eingabe von Stichwörtern gefunden werden. Die Detailsuche bietet die Möglichkeit, anhand verschiedener Metadaten (Autor✶in, Titel, Jahr usw.) nach Texten zu suchen. Mit Hilfe der deutlich sichtbaren Navigationsleisten auf der Startseite kann zudem auch nach Themenbereichen, Neuzugängen, Autor✶innen, Erscheinungsjahr und Schlagwörtern gesucht werden.


                
 
               
              
                Ausblick
 
                Vor dem theoretischen Hintergrund des sozialen und menschenrechtlichen Modells von Behinderung versucht bidok seit über 25 Jahren, Inklusion und damit unmittelbar zusammenhängend Barrierefreiheit im bibliothekarischen Kontext auf verschiedenen Ebenen in die Praxis umzusetzen. Mit seiner fachlich auf Behinderung und Inklusion ausgerichteten, barrierefreien Online-Open-Access-Plattform im Themenfeld Integration und Inklusion in Leichter und schwerer Sprache fördert das Projekt den Wissenstransfer in die Öffentlichkeit und zwischen interessierten Personen. bidok stellt mit seiner digitalen Bibliothek eine Informationsplattform für mehrere Generationen von Integrations- und Inklusionsforscher✶innen, Studierende, Expert✶innen in eigener Sache, Praktiker✶innen sowie von Behinderung betroffene und an Inklusion interessierte Personen dar.
 
                Über die Jahre hinweg gelang es bidok auf Basis der Kooperation mit der Universität Innsbruck und der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, ein breites und stabiles Netzwerk aus Wissenschaft und Praxis aufzubauen. Auf regionaler Ebene arbeitet das Projekt vor allem mit Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen sowie mit verschiedenen Projekten und NGOs aus dem Sozialbereich zusammen. Überregional ist bidok insbesondere mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Netzwerken eng verbunden. Intensive Zusammenarbeiten bestehen mit dem Netzwerk Disability Studies (Netzwerk DS), Disability Studies Austria (DiStA, Forschung zu Behinderung, Österreich), Akademisches Netzwerk Europäischer Behindertenexperten (ANED), European Disability Expertise in der European Commission (EDE). Viele Autor✶innen sind Teil des Netzwerks deutschsprachiger Integrations- und Inklusionsforscher✶innen. Auf den Jahrestagungen der Inklusions- und Integrationsforscher✶innen (IFO) ist bidok präsent und betreut mit der E-Mailliste integration9 den Informationsaustausch von ca. 700 Abonnent✶innen aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Südtirol). Darüberhinaus nutzen verschiedene soziale, gesundheits- und bildungswissenschaftliche Studiengänge das Angebot an Kursen und Workshops.
 
                Die digitale Bibliothek bidokbib10 erzielte 2023, im ersten Jahr nach der Eröffnung der neuen Plattform – auf der sich derzeit erst ca. 300 Texte befinden – über 10 000 Downloads von PDF/UA. In den nächsten Jahren steht eine systematische Sicherung des Altbestands, sowie der gezielte Ausbau von Themenbereichen durch Neuaufnahmen im Mittelpunkt der Beschäftigung des bidok-Teams. Zugleich begleitet das Projekt seit fast drei Jahrzehnten die Frage, wie eine im Verständnis der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und der Disability Studies „inklusive Bibliothek“ aussehen sollte, für möglichst viele Nutzer✶innen interessant bleibt und auch technisch gut funktionieren kann. Die 2022 gestartete, digitale Bibliothek stellt ein Zwischenergebnis dieser Arbeit dar. Zukünftig wird die Partizipation der Nutzer✶innen noch stärker im Fokus stehen und Prozesse der Ko-Konstruktion von Barrierefreiheit im wissenschaftlichen und bibliothekarischen Bereich sollen angestoßen werden. Zudem arbeitet bidok an einer Internationalisierung der Projektwebseiten und hat die Zukunftsvision, Audio- und Videodateien in Gebärdensprache in den Bestand der digitalen Bibliothek aufzunehmen.
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              Medien über Sprache und Kultur gehörloser Menschen
 
              In der Bibliothek für Deutsche Gebärdensprache werden mit internationalem Fokus Medien zu den Themenbereichen Linguistik der Gebärdensprachen, Gehörlosenkultur, Gehörlosenpädagogik, Gebärdensprachdolmetschen und Gebärdensprachlehre gesammelt. Dieses Sammelprofil ist einzigartig in Deutschland. Der Bestand umfasst ca. 17 000 Bände und ca. 3 000 Videos/DVDs.
 
              Seit der 2008 völkerrechtlich in Kraft getretenen UN-Behindertenkonvention (UN-BRK)1 wird in allen gesellschaftlichen Bereichen für Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte Teilhabe gefordert, dies gilt explizit auch für Bibliotheken. In Artikel 30 (Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport) der UN-BRK heißt es:
 
               
                (1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen [...]c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben.
 
              
 
              Weiter heißt es in Abschnitt 4:
 
               
                (4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur.2
 
              
 
              Spezifiziert für Bibliotheken wird dieses Recht in dem 2012 verabschiedeten Ethikkodex der IFLA:
 
               
                Um Inklusion zu fördern und Diskriminierung zu beseitigen, stellen Bibliothekarinnen und Bibliothekare sowie andere Mitarbeiter/innen von Informationsdiensten sicher, dass niemandem das Recht des Zugangs zu Information verwehrt wird und gleiche Dienste für alle angeboten werden – ungeachtet des Alters, der Staatsangehörigkeit, der politischen Überzeugung, körperlicher oder geistiger Fähigkeiten, der Genderidentität, des kulturellen Hintergrundes, der Bildung, des Einkommens, des Zuwanderer- oder Asylbewerberstatus, des Familienstandes, der Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe, der Religionszugehörigkeit oder der sexuellen Orientierung. (IFLA Ethikkodex 2012)3
 
              
 
              Als eine Bibliothek, die einem universitären Institut angegliedert ist, das sich die Erforschung der Gebärdensprache und der Kultur Gehörloser zur Aufgabe gemacht hat, verstehen wir die Inklusion als einen Prozess, der in beide Richtungen funktioniert, konkret: als soziale Interaktion, und das meint Teilhabe der Hörenden an der Welt der Gehörlosen und vice versa. So besteht ein großer Teil unseres Bestandes aus Literatur zu Gebärdensprachen und der Kultur Gehörloser. Im Bestandsaufbau folgen wir dem Lehrplan des Instituts und haben, das gilt es anzumerken, vornehmlich hörende Studierende als Leserschaft.
 
              
                Geschichte des Instituts
 
                Das Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser wurde 1987 an der Universität Hamburg gegründet (Wempe 2021). Damit einher ging auch der Aufbau der Bibliothek des Instituts. Dabei richtete sich zu Beginn das Augenmerk bei der Literaturbeschaffung auf die USA und Europa, hier vor allem auf die Skandinavischen- und Benelux-Länder sowie auf Frankreich, da in Deutschland durch die Folgen des Mailänder Kongresses 1880 die „orale Methode“4 in der Gehörlosenpädagogik verfolgt wurde und die Gebärden gehörloser Menschen weder in der Hörgeschädigtenpädagogik noch in der Linguistik als für die Forschung relevant angesehen wurden (Mailänder Kongress 1880).5
 
                Die Gebärdensprachlinguistik ist somit ein relativ junges Forschungsgebiet, das durch die 1953 erschienene Doktorarbeit von B. T. M. Tervoort über die Gebärdensprache gehörloser Kinder in den Niederlanden (Tervoort 1953) und durch William C. Stokoes 1960 erschienene Beschreibung der sprachlichen Struktur der amerikanischen Gebärdensprache (Stokoe 1960) begründet wurde. Die Geschichte der Gebärdensprachlinguistik wird ausführlich in zwei Handbuchartikeln (McBurney 2012; Woll 2013) und in der Einführung zu einer die Jahre 2008 bis 2017 umfassenden Bibliografie der Gebärdensprachen (Vermeerbergen 2018) dargestellt.
 
                
                  Internationale Bibliografie der Gebärdensprache
 
                  Die mit dem Bestandsaufbau der Bibliothek einhergehende Literaturrecherche führte 1993 dazu, dass am Institut die weltweit erste internationale Bibliografie der Gebärdensprache erarbeitet und veröffentlicht wurde (Joachim / Prillwitz 1993). Dieses Projekt wurde 1996 bei der Konferenz „Theoretical Issues in Sign Language Research“ (TISLR 5) in Montréal vorgestellt (Joachim 1998). Die Bibliografie stieß auf großes Interesse bei den Gebärdensprachlinguisten und führte in der Folge zu einer Vernetzung der Forschung, so dass deren Ergebnisse Eingang in die Bibliografie und somit auch in die Bibliothek fanden.
 
                  Von 1996 bis 2010 wurde die Bibliografie im Internet der Forschungsgemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt und hatte bei Beendigung des Projekts 64 000 Einträge. Die Menge an Veröffentlichungen war für uns am Institut aus Mangel an personellen und finanziellen Mitteln nicht mehr zu bewältigen. Inzwischen gibt es online Bibliografien, die die Gebärdensprachforschung gut abbilden wie z. B. die Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA).6 Zudem enthält der gemeinsame Katalog der Universitätsbibliothek und der Fachbibliotheken nun auch unselbständige Werke, so dass auch Artikel aus Zeitschriften und Sammelbänden recherchierbar werden und nicht nur Nachweise von Monografien (Katalogplus).7
 
                 
                
                  Sichtbarmachung der Sprache und Kultur Gehörloser
 
                  Für den wissensbasierten Zugang Hörender in die Welt der Gehörlosen liefert die am Institut erarbeitete Webseite „Taub-Wissen“8 auf einer öffentlich zugänglichen Informationsplattform Einblicke in das Leben tauber Menschen. Sie versammelt in Gebärdensprachvideos mit schriftlicher Übersetzung, Berichte aus dem Alltag, Erläuterungen zur Geschichte und Kultur, der Sprache sowie Bildung tauber Menschen. Taube Menschen berichten zu den verschiedensten Themen aus ihrer eigenen Perspektive. Das Projekt startete in Zusammenarbeit mit Prof. Christian Rathmann an der Universität Hamburg am Institut für Deutsche Gebärdensprache 2008 und endete 2017. Auch sind die seit 2019 von Thomas Finkbeiner und Nina-Kristin Meister im Buske Verlag veröffentlichten Sprachkalender Deutsche Gebärdensprache (Finkbeiner / Meister 2019) sowie der im selben Verlag von den beiden Autor✶innen und Liona Paulus herausgegebene Band 100 Fragen und Antworten rund um die Deutsche Gebärdensprache (DGS) (Finkbeiner u. a. 2023) als wichtiger Beitrag in dem oben genannten Verständnis von Inklusion zu nennen. In die gleiche Richtung geht die Kooperation des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) mit dem Gehörlosenverband Hamburg bei der Aktion „Gebärdensprache lernen in Bus und Bahn“9 bei der in eigens produzierten Videos für die Bus- und Bahnmonitore des HVV die Fahrgäste Wörter und Sätze in Gebärdensprache lernen können. Auch hier ist die reziproke Wirkung der Inklusion gemeint, wenn diese Aktion unter dem Motto steht, auf die kulturelle Teilhabe von gehörlosen Menschen aufmerksam machen zu wollen.
 
                  Für die Teilhabe aller tauber Menschen am kulturellen Leben ist die Sichtbarkeit ihrer Kultur, ihrer Sprache, der Verfügbarkeit der Produkte ihrer Kultur und Sprache in Form von z. B. Gebärdensprachliteratur, Gebärdenpoesie oder auch Gebärdentheater in Bibliotheken sehr wichtig (Paulus 2023). Auch aus diesem Grund sammelt die Bibliothek seit 1994 die Beiträge der wöchentlich vom bayerischen Rundfunk produzierten und ausgestrahlten Sendung sehen statt hören.10 Auch die Fachzeitschrift DAS ZEICHEN. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser macht, wie der Titel sagt, Sprache und Kultur Gehörloser sichtbar und ist in der Bibliothek daher verfügbar. Die Zeitschrift wurde 1987 am Institut gegründet, bis 2020 von Karin Wempe redaktionell geleitet und wird seit 2021 von der in Berlin ansässigen Gesellschaft für Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser e. V. digital herausgegeben.11
 
                 
                
                  Die Frage nach Inklusion bleibt
 
                  Einen weitergehenden Begriff der Inklusion formuliert Tomas Vollhaber, wenn er in seinem 2021 erschienenen Band Wem gehört die Gebärdensprache? Essays zu einer Kritik des Hörens fordert, „die Gebärdensprache als kulturelles Erbe aller Menschen und gleichzeitig als Sprache gehörloser Menschen zu denken“ und weiter fragt: „[W]ie kann etwas Allgemeingut sein, das ebenso Identitätsmerkmal einer Minderheit ist, das es von der Mehrheit unterscheidet?“(Vollhaber 2021, 9) In dem Band, der Essays des am Institut für deutsche Gebärdensprache bis 2021 lehrenden Kulturwissenschaftlers aus 20 Jahre versammelt, wird versucht auf diese Fragen Antworten zu geben.
 
                  Auch der Bestand der Bibliothek der in nunmehr 36 Jahren auf rund 13 500 Bände und ca. 3 500 als Kopie gesammelte Artikel aus Zeitschriften oder Sammelbänden angewachsen ist, versucht diese Fragen nach Inklusion immer wieder neu zu stellen und auch zu beantworten.
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              Barrierefreie Arbeitsmöglichkeiten für Studierende der Universität Hamburg
 
            

             
              Anna Krause 
              
 
            
 
             
              Für Studierende mit Beeinträchtigungen gibt es an der Universität Hamburg einen Arbeitsraum,1 der mit verschiedenen assistiven Technologien ausgestattet ist. So kann der Arbeitsplatz an die jeweiligen persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.
 
              
                Von der Idee zur Umsetzung
 
                Schon Ende der 1980er Jahre gab es unter Studierenden mit Beeinträchtigungen den Wunsch nach einem separaten Arbeitsraum, der ein barrierefreies und ruhigeres Arbeiten als in den öffentlichen Räumen ermöglichte. Eine Initiative hat sich mit dieser Idee an die damalige Behindertenbeauftragte, Prof. Waldtraud Rath, gewandt. Mit ihrer Unterstützung und in Absprache mit der Staatsbibliothek wurde der Betty-Hirsch-Raum ins Leben gerufen. Anfänglich wurde der Raum nur von blinden und sehbehinderten Studierenden genutzt, für die dort verschiedene Hilfsmittel, wie Punktschriftmaschine und Computer mit Braillezeile zur Verfügung standen. Da der Nutzer✶innenkreis zunächst auf Menschen mit Sehbeeinträchtigung beschränkt war, lag es nahe, den Raum nach der in Hamburg geborenen, in frühster Kindheit erblindeten, jüdischen Lehrerin Betty Hirsch zu benennen. Bei steigendem Bedarf wurde der Raum auch für Studierende mit anderen Beeinträchtigungen zugänglich gemacht.
 
               
              
                Ausstattung des Betty-Hirsch-Raums
 
                Neben einem Türöffner und genügend Platz – auch zum Arbeiten mit Assistenzpersonen – bietet der Raum höhenverstellbare Stühle und Tische (teilweise elektrisch), sodass Menschen mit spezifischen Bedarfen, beispielsweise im Rollstuhl, auch ohne fremde Hilfe einen Arbeitsplatz erreichen und nutzen können. Unabhängig von der Deckenbeleuchtung gibt es Arbeitsplatz- und Bildschirmleuchten, die an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden können. Hinter einer Stellwand, die den übrigen Raum etwas abschirmt, steht eine Liege für Ruhephasen zur Verfügung.
 
                Technisch ist der Raum mit einem Bildschirmlesegerät für sehbeeinträchtigte Personen und zwei PCs inklusive Scannern mit Texterkennungs-Software ausgestattet. Auf den Computern sind verschiedene Programme installiert, die je nach Unterstützungsbedarf einzeln oder in Kombination verwendet werden können. Dazu gehören ein Screenreader für blinde Menschen, eine Vergrößerungssoftware für Personen mit Sehbeeinträchtigung, eine Spracheingabesoftware und ein Programm, das beim Lesen, Schreiben und Strukturieren unterstützt. Die letztgenannten Programme sind einerseits für Studierende mit motorischen Einschränkungen, andererseits für solche mit Legasthenie sehr hilfreich. Für die Nutzung jeglicher Software ist es sinnvoll, ein eigenes Headset mitzubringen. Blinde Studierende können bei Bedarf eine eigene Braille-Zeile via Bluetooth oder USB anschließen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, an einem Schwellkopierer tastbare Abbildungen (vgl. Abb. 1) herzustellen sowie eine Punktschriftmaschine beispielsweise für die Anfertigung von Karteikarten zu nutzen.
 
                
                  [image: Das blaue, tragbare Gerät mit einem großen Bedienkopf im Vordergrund hat gerade eine tastbare Abbildung hergestellt. Diese zeigt das Braillealphabet und einige graphische Elemente, wie ein Dreieck und ein zweifarbiges Rechteck.]
                    Abb. 1: Ein Schwellkopiergerät mit einer tastbaren Abbildung (Foto: Anna Krause).

                 
               
              
                Organisation und Betreuung
 
                Obwohl sich der Betty-Hirsch-Raum in der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky befindet, ist das Büro für die Belange von Studierenden mit Beeinträchtigungen der Universität Hamburg für die Organisation zuständig. Interessierte Studierende, die den Raum nutzen möchten, können sich bei der Koordinatorin für barrierefreie Dokumente und assistive Technologien melden. Nach der Einweisung in die Nutzungsbedingungen wird vor Ort durch die Mitarbeiter✶innen des Büros die Funktionsweise spezifischer Geräte oder Software erklärt.
 
                Da der Raum nicht öffentlich, sondern nur mit Schlüssel zugänglich ist, gibt es eine Liste, auf der alle potentiellen Nutzer✶innen vermerkt sind. Anhand dieser Liste können die Mitarbeitenden der Pforte der Staatsbibliothek nachvollziehen, wer berechtigt ist, den Raum zu nutzen. Die Aus- und Rückgabe der Schlüssel wird mit Datum und Uhrzeit dokumentiert und mit Unterschrift der berechtigten Person bestätigt. Der technische Support wird vom Rechenzentrum der Universität Hamburg gewährleistet.
 
               
              
                Nutzung des Raums
 
                Der Raum ist während der Öffnungszeiten der Staatsbibliothek, täglich von 09:00 bis 24:00 Uhr, zugänglich. Durch die langen Öffnungszeiten der Bibliothek können die Studierenden zu der von ihnen bevorzugten Tageszeit arbeiten und die acht Arbeitsplätze sind nur in seltensten Fällen gleichzeitig belegt. So ist immer eine ruhige Arbeitsatmosphäre gegeben, die gerade für Menschen mit Beeinträchtigung besonders wichtig ist. Zurzeit wird der Raum von etwa 50 Studierenden regelmäßig genutzt.
 
               
            
 
             
              
                Autorin
 
                Anna Krause studiert an der Uni Hamburg und ist Tutorin im Büro für die Belange von Studierenden mit Beeinträchtigungen. Sie betreut den Betty-Hirsch-Raum und testet Dokumente, Websites und Software der UHH auf Barrierefreiheit.
 
              
 
            
 
            
              Notes

              1
                Webseite zum Betty-Hirsch Raum: https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/barrierefreiheit/betty-hirsch-raum.html (18.03.2024).

              
            
           
           
             
              Bilder aus der Praxis
 
            
 
             
              
                [image: vgl. Bildunterschrift]
                  Abb. 1: Mit einem Video in Gebärdensprache begrüßt die Stadtbibliothek Bremen (neue) Besuchende und vermittelt erste Informationen (Foto: Stadtbibliothek Bremen).

               
              
                [image: Eine Übersichtstafel zeigt verschiedene Themengebiete an. Zum Beispiel Rat und Tat, daneben ein Fragezeichen und eine Glühbirne auf grünem Grund, Lernen und Arbeiten mit einer Brille und Zahnrädern auf lila Hintergrund.]
                  Abb. 2: Bild und Schrift in guter Kombination (Foto: Bücherhallen Hamburg).

               
              
                [image: Auf weißem Hintergrund sind große Beschriftungen, Piktogramme und Pfeile in schwarz, u. a. Bücher in Braille.]
                  Abb. 3: Wegweiser in der Audiosensitiven Bibliothek in Vilnius/Litauen (Foto: Christiane Felsmann).

               
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          10 Inklusion intern: Prozesse und Personal
 
        
 
         
           
             
              10 Inklusion intern: Prozesse und Personal
 
            
 
             
              
                Das Recht auf Arbeit
 
                Arbeit ist wichtig.
 
                Arbeit fördert das Gemeinschafts-Gefühl.
 
                Wer arbeitet, fühlt sich als Mitglied von einer Gruppe.
 
                Wer arbeitet, verdient Geld.
 
                Geld braucht man zum Leben.
 
                Und mit Geld sind viele Dinge einfacher.
 
                Zum Beispiel:
 
                Wenn etwas kaputt geht,
 
                dann kann man eine Reparatur bezahlen.
 
                Alle Menschen haben das Recht auf Arbeit.
 
                Auch Menschen mit Behinderungen.
 
                Wer hat diesen Text gemacht?
 
                Der Text ist vom
 
                Deutschen Institut für Menschen-Rechte.
 
                Den ganzen Text gibt es im Internet
 
                https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Leichte_Sprache/Information_in_Leichter-Sprache-Recht_auf_Arbeit_und_Beschaeftigung.pdf (22.05.2024)
 
                Bild: Geld-Scheine und Münzen
 
                Das Bild ist von ©Inga Kramer, www.ingakramer.de
 
               
            
 
           
           
             
              Räume für Menschen
 
              Inklusionsstrategien als Wegbereiter zur Bibliothek der Zukunft aus der Sicht eines Designers
 
            

             
              Gregor Strutz 
              
 
            
 
             
              Inklusion ist nicht nur eine Frage der Haltung, sondern eine beständige Aufgabe, die für jede Bibliothek individuell ausgestaltet werden muss. Doch wie kann man die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen an die eigene Bibliothek verstehen und einordnen? Welche Maßnahmen sollte man planen? Wie schafft man Synergien zwischen verschiedenen Erwartungen, und wie lässt sich Inklusion Schritt für Schritt mit Hilfe eines Inklusionsplans umsetzen? Dieser Beitrag beschreibt Strategien zur Erstellung von Inklusionskonzepten angelehnt an die Bedürfnispyramide zur Gestaltung öffentlicher Orte von Aga Skorupka.
 
              
                Zugänglichkeitsanalysen und Inklusionskonzept
 
                Bibliotheken als Orte des Wissenstransfers und der persönlichen Begegnung sind unverzichtbare, allgemein zugängliche Einrichtungen im öffentlichen Raum. Sie sollen sich als Orte entwickeln, die mit gutgestalteten Lösungen und Services so viele Menschen wie möglich gleichwertig und gleichberechtigt ansprechen, um ihnen ein gemeinsames Erlebnis zu ermöglichen.
 
                So wichtig und notwendig dieses Ziel ist, so vermeintlich steinig scheint der Weg, es zu erreichen. Eine allumfassende Blaupause für den einen Inklusionsplan gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen Voraussetzungen baulicher und inhaltlicher Art. Dennoch gibt es erprobte Strategien, um einen individuell zugeschnittenen Plan für die Institution, wie etwa eine Bibliothek, zu erarbeiten.
 
                Inklusion muss auf verschiedenen Ebenen umgesetzt werden – baulich, in analogen und digitalen Angeboten, in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Personalstrategie. In diesem Artikel berichte ich von meinen Erfahrungen als Inklusions-Designer und konzentriere mich vor allem auf begehbare Räume – beispielhaft für all die anderen Services und Angebote in Bibliotheken.
 
                Die nachfolgenden Überlegungen und praktischen Erfahrungen sollen darüber eine erste Orientierung geben, wie Ihr Haus zu einem akzeptierten, attraktiven und umfänglich genutzten Ort wird, an dem Inklusion und Vielfalt lebendig sind.
 
                Folgende Schritte haben sich bei der Erarbeitung von Inklusionsstrategien für mich als erfolgreich herausgestellt:
 
                 
                  	 
                    Erfassen und Analyse des aktuellen Zustandes, insbesondere der Schwachstellen, Erwartungen und realistischen Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen einer Zugänglichkeitsanalyse;

 
                  	 
                    Erarbeitung eines darauf aufbauenden Inklusionskonzeptes;

 
                  	 
                    Überprüfung des Inklusionskonzeptes in Fokus-Gruppen, bestehend aus unterschiedlichen Nutzergruppen von Menschen mit und ohne Behinderungen;

 
                  	 
                    Überarbeitung des Inklusionskonzeptes und Handlungsempfehlungen an den Maßnahmenträger;

 
                  	 
                    Anschließende Präzisierung in konkrete Umsetzungsmaßnahmen und -abläufe, Zeitenplanung zur Koordinierung logischer, aufeinander aufbauender Umsetzungsschritte.

 
                
 
                Das Ziel eines Inklusionskonzeptes für Bibliotheken besteht darin, den Nutzer✶innen ein ganzheitliches Besuchserlebnis zu schaffen. Mit Hilfe einer hohen Aufenthaltsqualität soll gewährleistet werden, dass unterschiedliche Menschen öfter kommen, länger bleiben und vielseitige Angebote wahrnehmen.
 
                Die inklusive Bibliothek berücksichtigt, dass sich etwa 97 Prozent aller Behinderungen erst im Laufe des Lebens einstellen. Somit gilt es, einerseits unterschiedliche Altersgruppen und andererseits unterschiedliche Formen von menschlichen Einschränkungen mitzudenken und sicherzustellen, dass die vorhandenen Angebote genutzt werden können. Wenn spezifische, barrierefreie Angebote bereitgestellt werden können, umso besser. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Medien in den eigenen Beständen handeln, aber auch um die Bereitstellung von Medien durch Kooperationen mit spezialisierten Institutionen wie Bibliotheken oder anderen Einrichtungen für Menschen mit Lesebehinderungen.
 
                Die Bedürfnisse der Besuchenden müssen konsequent in den Mittelpunkt des Vorgehens gestellt werden. Nicht zuletzt ist es daher unbedingt sinnvoll, verschiedene Nutzer✶innen im Rahmen von Fokusgruppen früh und beständig am Prozess teilhaben zu lassen.
 
                Um zu gewährleisten, dass alle Bedürfnisse mitgedacht sind, und hierbei nicht nur vom Bauchgefühl geleitet zu sein, hat sich für mich eine Vorgehensweise, angelehnt an das Bedürfnismodell der Umweltpsychologin Aga Skorupka, als sinnvoll herausgestellt. In Form einer Pyramide (siehe Abb. 1) hat sie grundlegende Prinzipien definiert, mit denen die Anforderungen von Menschen an die Gestaltung von öffentlichen Orten abgebildet werden.
 
                
                  Bedürfnisse im Mittelpunkt
 
                  Ihre Bedürfnispyramide mit Fragen an die Gestaltung öffentlicher Einrichtungen stellt Aga Skorupka in dem Buch 3rd4all – How to create a relevant public space (2017) des niederländischen Designers Aat Vos vor. Sie definiert dabei fünf aufeinander aufbauende Stufen, die dazu führen, dass Besuchende mit einem öffentlichen Ort interagieren, in ihm etwas tun und miteinander in Kontakt kommen.
 
                  
                    [image: Grafische Darstellung der Bedürfnispyramide nach Aga Skorupka. Fünf aufeinander aufbauende Stufen bilden die Bedürfnispyramide. Die unterste Stufe stellt die Erreichbarkeit dar. Seitlich dazu ist notiert: Wie gehen der Außenraum und der Innenraum ineinander über? Design als Einladung. Stufe Zwei ist der Nutzen. Als Anmerkung hier: Warum würde ich dorthin gehen wollen? Stufe Drei ist die Sicherheit. Damit verbunden die Anmerkung: Offenheit und Transparenz als wichtiges Kriterium des Sicherheitsgefühls. Stufe Vier ist der Komfort mit der seitlichen Anmerkung: Aufenthaltsqualität. Die Spitze der Pyramide bildet das Engagement. Die seitliche Anmerkung hier: Animation und Aktivierung der Besuchenden.]
                      Abb. 1: Bedürfnispyramide im öffentlichen Raum (nach Skorupka 2017).

                   
                  Grundvoraussetzung für das Kommen von Besuchenden – die Basis der Pyramide – ist nach Skorupka die Erreichbarkeit eines Ortes (engl. access). Entgegen der erwartbaren Vermutung des englischen Begriffs meint sie hiermit jedoch nicht die Barrierefreiheit, sondern Fragestellungen wie: Wie verhalten sich Außenraum und Innenraum einer Bibliothek oder eines anderen öffentlichen Gebäudes zueinander? Sind die Fassade und die Gestaltung des Eingangsbereichs so transparent und „auf Augenhöhe“, dass ich mich eingeladen fühle, das Gebäude zu betreten und seine Angebote zu nutzen?
 
                  Darauf aufbauend stellt sich ihrer Darstellung nach in der zweiten Stufe die Frage nach dem Nutzen (engl. utility). Damit verbunden ist die Frage, ob die Angebote oder Services einer Einrichtung so attraktiv sind, dass es für die Menschen einen Grund gibt, diese aufzusuchen.
 
                  Stufe drei definiert die Sicherheit eines Ortes (engl. safety and security). Hiermit geht sie auf das Sicherheitsbedürfnis der Besuchenden ein und benennt zum Beispiel die Offenheit und Transparenz von Gebäudegrundrissen als ein wichtiges Kriterium eines persönlichen Sicherheitsgefühls.
 
                  Im Anschluss folgen dann Komfort und Engagement als Stufen vier und fünf der Pyramide. Hier stellt Skorupka die Frage, ob die Einrichtung so gestaltet ist, dass man sich gern in ihr aufhält, und ob man von der Institution dazu eingeladen wird zu bleiben, sich zu engagieren und mit anderen Menschen zu interagieren.
 
                  Fasst man die Bedürfnisse von Menschen an öffentliche Institutionen zusammen, kann man feststellen, dass Architektur und Design Menschen dazu einladen sollen, zu kommen, sich wohl zu fühlen und sich im Idealfall einzubringen und mitzumachen. So begrüßenswert dieser Anspruch ist, so schmerzlich vermisse ich in den Konzepten zur Umsetzung Dritter Orte fundierte Ansätze zur Gestaltung inklusiver Lösungen, die auch Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt einschließen.
 
                 
                
                  Kein demokratischer Raum ohne Inklusion
 
                  Es wird Zeit, dass sich Bibliotheken und andere öffentliche Einrichtungen ernsthaft und umfassend mit den Themen Barrierefreiheit und Inklusion beschäftigen, und das sollte man nicht nur mit der UN-Behindertenrechtskonvention, dem Marrakesch-Vertrag oder dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz begründen. Denn ein öffentlicher Ort, an dem Demokratie und Gleichberechtigung gelebt werden soll, darf Menschen mit Beeinträchtigungen nicht ausschließen – vor allem nicht mit Blick auf unsere stark alternde Gesellschaft.
 
                 
               
              
                Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen im öffentlichen Raum
 
                Um Inklusionskonzepte für öffentliche Institutionen zu entwickeln, bietet sich eine Abwandlung der oben vorgestellten Bedürfnispyramide an. Diese ist an die spezifischen Lebenswirklichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen angelehnt (Abb. 2).
 
                
                  [image: Grafische Darstellung der abgewandelten Bedürfnispyramide „Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen an den öffentlichen Raum“. Erneut bilden die fünf aufeinander aufbauenden Stufen die Bedürfnispyramide. Bei der untersten Stufe (Erreichbarkeit) ist seitlich notiert: Einfache Barrierefreiheit. Wie kann ich selbstständig eine Ansprechperson erreichen, die mir weiterhilft? Als Handlungsmaßnahmen ist aufgeführt: Taktile Bodenindikatoren im Eingangsbereich; Aufzug und/oder Rampe, Automatische Eingangstür, Barrierefreie Toilette; Informationen zur Barrierefreiheit im Internet, Erreichbarkeit von Ansprechpersonen. Bei Stufe Zwei (Nutzen) ist als Anmerkung notiert: Kann ich dort überhaupt barrierefreie Angebote bekommen? Stufe Drei (Sicherheit) hat die seitliche Anmerkung: Bauliche Barrierefreiheit. Sind die Räumlichkeiten für mich geeignet? Als Handlungsmaßnahmen ist aufgeführt: Inklusives Wegeleitsystem; Taktile Bodenindikatoren und Stufenmarkierungen im restlichen Gebäude; Ausreichende Bewegungsräume, barrierefreie Höhen, Rollstuhltauglichkeit der Tische; Sitzgelegenheiten. Stufe Vier (Komfort) mit der seitlichen Anmerkung: Werde dich so akzeptiert, wie ich bin? Bei der Spitze der Pyramide (Engagement) steht als seitliche Anmerkung: Wie kann ich dort arbeiten? Wie kann ich mitmachen? Wie kann ich mit anderen Menschen in Kontakt kommen?]
                    Abb. 2: Bedürfnispyramide von Menschen mit Beeinträchtigungen an den öffentlichen Raum (Gregor Strutz in Anlehnung an Skorupka 2017).

                 
                Betrachten wir die Erreichbarkeit eines Ortes, so sind die Herausforderungen für Menschen mit Beeinträchtigungen von viel grundsätzlicherer Natur. Denn nachdem Fragestellungen nach der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln beantwortet sind, geht es für Menschen mit Beeinträchtigungen nicht so sehr um Fragen etwa nach der Transparenz einer Fassade.
 
                Um die Erreichbarkeit für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen, sind zunächst leicht auffindbare Informationen über die Zugänglichkeit des Ortes und der Angebote unabdingbar. Dafür bietet sich ein leicht auffindbarer Bereich auf der barrierefreien Webseite an oder gedruckte Flyer in barrierefreien Formaten. Ohne diese werden sich die wenigsten Menschen mit Behinderungen auf den Weg machen, um am oder im Gebäude festzustellen, dass dieses für sie leider doch nicht zugänglich ist.
 
                Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass das eigentliche Betreten des Gebäudes von außen z. B. über einen Lift oder eine Rampe möglich ist. Ziel ist es, schnell und unkompliziert auf kompetente Mitarbeitende der Institution zu treffen, die unterstützen können. Für blinde und stark sehbehinderte Menschen sind hierfür taktile Leitlinien von der Eingangstür bis zum Servicetresen unerlässlich, denn sie bieten die Möglichkeit, selbstständig in eine Institution hineinzufinden. Für viele ältere Menschen ist eine barrierefreie Toilette im Empfangsbereich unverzichtbar. Ziel dieses ersten Schrittes der Inklusionsstrategie ist also zunächst, eine ganz grundsätzliche erste Form der Barrierefreiheit anzubieten, die nicht notwendigerweise sofort das gesamte Gebäude einschließt. Es geht vielmehr darum, den Besuch und die Nutzung überhaupt erst einmal zu ermöglichen – vielleicht auch mit Hilfe einer Begleit- oder Ansprechperson.
 
                Ein einladendes Design, das Menschen aktiviert und befähigt, ist der Eintritt zu einer inklusiven Bibliothek. Nur wer sich auf sämtlichen Ebenen – baulich, inhaltlich und emotional – gemeint und angesprochen fühlt, wird seine Absicht, die Bibliothek zu besuchen, auch in die Tat umsetzen. Nur wenn diese erste und wichtigste Hürde beseitigt ist, ergibt sich die Gelegenheit für Besuchende mit Beeinträchtigungen auch weitere inklusive Angebote im Haus zu nutzen.
 
                Der Nutzen und die Benutzerfreundlichkeit sind Kriterien des darauf aufbauenden zweiten Schrittes einer Inklusionsstrategie. Sie beantworten die Frage, warum der Bibliotheksbesuch überhaupt stattfindet. Es geht hierbei also um die Entwicklung von inklusiven Angeboten, die über den eng begrenzten, allein zweckorientierten Aufenthalt von Menschen im Gebäude hinausgehen. Hier unterscheiden sich Menschen mit Behinderungen nicht großartig von anderen Besuchenden.
 
                Es geht hier also darum, einerseits für Ihre Institution zu definieren, ob und wie Sie Menschen mit Behinderungen spezifische Medien zur Verfügung stellen und welche Services und Dienstleistungen Sie ihnen darüber hinaus bieten. Dabei müssen Medien und Dienstleistungen im Zusammenhang betrachtet werden. Soll heißen: Ohne einen barrierefreie Ausleihe- oder Nutzungsprozess können auch keine barrierefreien Medien genutzt werden.
 
                In die dritte Umsetzungskategorie Sicherheit sind alle weiteren Maßnahmen zur Umsetzung der baulichen Barrierefreiheit in den Bereichen außerhalb des Empfangsbereichs einzuordnen. Das Ziel ist, Menschen mit Behinderungen eine sichere Nutzung des Gebäudes und seiner Dienstleistungen zu ermöglichen, ohne von einer Begleitung abhängig zu sein. Die barrierefreie vertikale Erschließung des gesamten Gebäudes, also das Vorhandensein eines Aufzuges, ist dafür eine Grundvoraussetzung. Offenheit und Transparenz garantieren ein starkes Sicherheitsgefühl ohne Angsträume. Dazu gehören z. B. taktile Flur- und Treppenmarkierungen, ausreichende Bewegungsfreiheiten sowie die weiteren Inhalte der DIN-Normen zur Umsetzung baulicher Barrierefreiheit.
 
                Eines der wichtigsten Elemente zur Stärkung des Sicherheitsgefühls – egal ob für Menschen mit oder ohne Behinderungen – ist aus meiner Erfahrung ein gelungenes, inklusives Wegeleitsystem. Denn die Orientierung in einer Bibliothek ist fast immer die größte Herausforderung. Ein gutes Wegeleitsystem ermöglicht allen Besuchenden sich einen Überblick zu verschaffen, sich selbst in einem Ort zu verorten und vermittelt eine Idee, wie man sein gewünschtes Ziel einfach, schnell und sicher erreicht.
 
                Egal in welchem Inklusionsprojekt für Bibliotheken ich bisher gearbeitet habe – sei es Schwerin, Hamburg oder München – immer lag der Schwerpunkt darauf, ein gutes Wegeleitsystem umzusetzen, das einfach zu aktualisieren ist und im Mehr-Sinne-Prinzip Menschen mit und ohne Behinderungen zugutekommt. Das Ziel eines inklusiven Wegeleitsystems muss sein, die unterschiedlichen Bereiche der barrierefreien Orientierung (z. B. Tastinhalte, Text-Bild-Kombinationen, Einfache Sprache, Farbkontraste, Mehrsprachigkeit) so miteinander zu verbinden, dass die unterschiedlichen Elemente einander unterstützen und ein inklusiver Mehrwert für alle Nutzenden geschaffen wird.
 
                Betrachten wir im vierten Schritt den Komfort eines Ortes, so wird dieser auch für Menschen mit Beeinträchtigungen vor allem mit dem eigenen Wohlbefinden verbunden sein. Meiner Erfahrung nach geht es hierbei aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so sehr um den Weichheitsgrad eines Sitzmöbels oder vergleichbare Komfort-Merkmale. Vielmehr würde ich vor allem den Umgang mit vermeintlichen gesellschaftlichen Normalitäten herausarbeiten, also die Willkommenskultur und die Haltung und Gestaltung einer Institution gegenüber Menschen mit vielfältigen Lebensrealitäten. Denn die Art und Weise, wie ein Ort gestaltet ist, beeinflusst maßgeblich, was oder wer als „normal“ oder vermeintlich „abweichend von der Norm“ betrachtet wird. Design spielt hierbei eine wichtige Rolle bei der Festlegung der Grenzen zwischen Einbeziehung und Ausschluss, indem es stillschweigend Rollenbilder und Wertvorstellungen festlegt und dabei sowohl am Schaffen als auch am Verständnis von Normalität beteiligt ist.
 
                Wenn ich von Gestaltung spreche, geht es mir aber nicht nur um Designfragen. Es geht mir dabei auch um das Agieren der Mitarbeitenden einer Institution, die tagtäglich das Haus mit Leben und Services befüllen. Sie haben einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob ich mich zum Beispiel als Mensch mit einer Lernbeeinträchtigung oder als Mensch mit einer anderen kulturellen Identität so akzeptiert fühle, wie ich bin. Steche ich heraus oder falle ich unangenehm auf? Muss ich die Sorge haben, aus Versehen etwas falsch zu machen, nur weil ich so bin, wie ich bin? Wird mir eine Kommunikation auf Augenhöhe geboten, in der ich behandelt werde wie alle anderen auch? Diese Formen des Umgangs entscheiden wesentlich über das Wohlbefinden und die Dauer des Bibliotheksbesuches, aber auch über die künftige Nutzungsintensität.
 
                Abschließend geht es im letzten Themenkomplex einer Inklusionsstrategie um Engagement und Erlebnis, um Animation und Aktivierung der Besuchenden. Auch hierbei kommt dem Bibliothekspersonal eine entscheidende Rolle zu, um die Kundenbindung zu festigen. Dazu können vielfältige, interessante Veranstaltungsformate beitragen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Menschen mit und ohne Behinderungen Rechnung tragen. Natürlich stellt sich in einer Bibliothek auch die Frage, ob und wie Menschen mit Beeinträchtigung hier barrierefrei arbeiten können, ob sie sich einbringen können und ob es ihnen möglich ist, im Haus mit Gleichgesinnten in den Austausch zu treten.
 
               
              
                Gestaltung braucht Haltung
 
                Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich bei der Erarbeitung eines Inklusionskonzeptes folgende grundsätzliche Fragen stellen: Wie ist das Gebäude erreichbar, und wie kann ich mich darin bewegen? Finde ich unkompliziert Ansprechpersonen? Welche Angebote werden mir geboten? Wie finde ich mich in den Beständen zurecht, und wie funktioniert die Ausleihe? Wie wird mit mir umgegangen? Wie und mit welchen Mitteln kann ich in der Bibliothek arbeiten? Wie und wo kann ich mich mit anderen Nutzer✶innen austauschen?
 
                Die Beantwortung dieser Fragen muss nicht immer sofort und allumfassend erfolgen. Auch wird die Gewichtung der Fragestellungen in den verschiedenen Einrichtungen sehr unterschiedlich sein. Zu groß ist die Bandbreite der unterschiedlichen Bibliotheken, zu groß sind die regionalen Unterschiede in unserem Land. Sie geben aber aus meiner Sicht ein gutes Gerüst, um sich als Institution auf den Weg zu begeben und den ersten Schritt in Sachen Inklusion zu gehen: Bedürfnisse zu verstehen und sich der Herausforderung zu stellen.
 
                Was danach kommt, wird für Sie möglicherweise neu und unerwartet sein. Die Umsetzung echter Inklusion ist kein gradliniger Prozess, sondern ein Agieren und Reagieren auf die Bedürfnisse von Menschen und dem direkten Austausch mit ihnen – zum Beispiel mit Hilfe der bereits erwähnten Fokusgruppen. Deren Mitglieder sind in den unterschiedlichsten Zusammenhängen unverzichtbare Ratgeber.
 
                Was es jedoch vor allem braucht, ist ein gesundes Bauchgefühl und eine ordentliche Portion Neugierde, eine offene Haltung und der ehrliche Wille, Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken.
 
                In unserer immer komplizierter werdenden Welt müssen wir versuchen, mit guten Lösungen so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um ihnen ein gemeinsames Erlebnis zu ermöglichen. Wenn es dabei gelingt, nicht mehr in Kategorien wie „normal“ und „unnormal“ zu unterscheiden, sondern so viele Menschen wie möglich gleichwertig und gleichberechtigt anzusprechen, dann ist schon viel gelungen auf dem Weg zu einer offeneren Gesellschaft, die Inklusion und Vielfalt lebt.
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              Inklusion und Barrierefreiheit in Bibliotheken oder anderen Institutionen zu etablieren bedeutet, sich auf eine Reise zu begeben – eine Reise, die mit den eigenen Vorurteilen und Privilegien von nichtbehinderten Menschen gegenüber behinderten Menschen beginnt. In Fortbildungen werden Erfahrungen gemacht, wo sich noch Barrieren in der Bibliothekslandschaft verstecken, sowie Kenntnisse und Handlungskompetenzen erworben, wie diese abgebaut werden können, um Chancengerechtigkeit zu erreichen. Das Ziel der Reise ist es, einen gemeinsamen Fahrplan zur Umsetzung von Inklusion und Barrierefreiheit in der Bibliothek zu entwickeln, damit nachhaltig Orte der barrierefreien Begegnungen entstehen: Zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen in allen Bereichen der Bibliothek, vor Ort und online, im Bestand und bei Veranstaltungen.
 
              
                Disability Mainstreaming
 
                Als Grundlage des neuen Fahrplans kann das Konzept „Disability Mainstreaming“ (Masuhr 2023) hinzugezogen werden. Disability Mainstreaming wird in der Präambel der englischsprachigen Fassung der UN-Behindertenrechtskonvention genannt1 und ist in Deutschland im Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verankert (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016). Es bedeutet, dass Behinderung (engl. disability) zu einer Hauptströmung (engl. mainstreaming) gemacht wird, nach der die Interessen und Belange behinderter Menschen bei allen Entscheidungen und Prozessen innerhalb der Bibliothek oder anderen Institutionen berücksichtigt werden. Die Themen Inklusion und Barrierefreiheit werden dabei als Querschnittsaufgaben verstanden und behinderte Menschen in allen Bereichen mitgedacht und bestenfalls einbezogen. Dafür muss das gesamte Team geschult werden.
 
                Im Folgenden werden Vorschläge gemacht für Fortbildungen von Führungskräften und in verschiedenen Arbeitsbereichen der Bibliothek. Dabei darf der Blick auf die gesamte Einrichtung nicht verloren gehen, damit der Inklusionsprozess nicht bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen stehen bleibt, sondern Inklusion in der gesamten Einrichtung verankert wird.
 
               
              
                Führungskräfte und Disability Mainstreaming
 
                Damit Inklusion und Barrierefreiheit in der Bibliothek umgesetzt werden, braucht es zuerst die Erkenntnis der Führungskräfte, dass dieser Prozess dringend notwendig ist. Sie müssen Zeit, Raum und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, um das Personal zu schulen und Gegebenheiten wie strukturelle oder bauliche Barrieren abzubauen. Um die Entscheidungsträger✶innen zu überzeugen, bietet sich beispielsweise ein Workshop zu Disability Mainstreaming und den rechtlichen Grundlagen von Barrierefreiheit an. Letztlich geht es darum, dass die Glaubwürdigkeit der Bibliothek („Ein Ort für alle“) gestärkt, der Kreis der Besucher✶innen erweitert sowie die gesetzlichen Verpflichtungen umgesetzt werden.
 
                In einem Inklusionsplan sollten die Ziele des Prozesses sowie die Strategien zur Erreichung der Ziele festgehalten werden. Wichtig ist, sich eine Zielmarke zu setzen. Bevorstehende Gesetzesanpassungen (zum Beispiel das „Barrierefreiheitsstärkungsgesetz“) oder eine anstehende Veranstaltung können ein erstes Ziel sein, um das neu erworbene Wissen anzuwenden.
 
                Es bietet sich auch an, von Beginn an interessierte Mitarbeitende einzubinden, die sich als Multiplikator✶innen verstehen, den gesamten Prozess begleiten und gemeinsam mit der Leitungsebene für eine nachhaltige Umsetzung sorgen. Auch die Entwicklung eines „Code of Conduct“, eines Leitbilds für die gesamte Institution, ist hilfreich.
 
               
              
                Fortbildungen der Teams
 
                Vor dem Start des Fortbildungsprogramms für die einzelnen Teams sollte ermittelt werden, welche Erfahrungen und Vorkenntnisse des Personals bereits vorhanden sind. Wurden ggf. schon in früheren Jahren Sensibilisierungs-Fortbildungen zu den Themen Inklusion und Barrierefreiheit durchgeführt? Gibt es Mitarbeitende, die ihre dabei erworbenen Kenntnisse in die neuen Planungen und Prozesse einbringen können? Fand bereits ein Austausch mit Kolleg✶innen mit Behinderung oder Besucher✶innen mit Behinderung statt? Und wie können behinderte Kolleg✶innen in die Fortbildungen einbezogen werden?
 
                Hilfreich ist zudem, vorab den Ist-Zustand zu ermitteln und einen ersten Plan zu entwickeln: Welche Aspekte von Barrierefreiheit haben wir schon berücksichtigt? In welcher Reihenfolge wollen wir weitere Barrieren schrittweise abbauen? Welche Abteilung fängt an? Und nicht zuletzt: Wo brauchen wir Unterstützung von außen?
 
                Viele Teams fühlen sich überfordert, alle Aspekte von Inklusion und Barrierefreiheit von Anfang an zu berücksichtigen. Eine schrittweise Planung kann dem entgegenwirken. Dazu ist es wichtig, dass es nicht singuläre Weiterbildungsangebote sind, sondern es wiederkehrende Sensibilisierungstrainings und Schulungen gibt.
 
                
                  Geeignete Trainer✶innen finden
 
                  Damit die Fortbildungen einen nachhaltigen Erfolg haben, braucht es Trainer✶innen, die viel Erfahrung in den Themen Inklusion und Barrierefreiheit mitbringen und bestenfalls selbst eine Behinderung haben. Bei Vereinen wie den Sozialheld✶innen (Akademie),2 dem Interessenverband Selbstbestimmt Leben (ISL e. V.)3 sowie der Kopf Hand und Fuß GmbH4 gibt es beispielsweise mehrere Referent✶innen mit Behinderungen und ihre Verbündeten (engl. allies), die angefragt werden können.
 
                  Auf dem freien Markt haben sich viele Berater✶innen mit Behinderungen selbstständig gemacht, die beispielsweise auch über Plattformen wie LinkedIn gefunden werden können. Natürlich kann eine Person mit Sehbehinderung nicht automatisch für eine Person mit Lernschwierigkeiten sprechen, daher muss geschaut werden, zu welchem Zweck die Person eingeladen wird. Zum Beispiel gibt es Referent✶innen mit Behinderungen, die Grundwissen zu Barrieren für alle möglichen Behinderungen haben – dann wiederum gibt es etwa Menschen mit Gebärdensprachkompetenz, die am besten zum Thema der Übersetzung in Gebärdensprache referieren können. Es ist zu empfehlen, Fortbildungen nicht darauf zu beschränken, dass behinderte Menschen nur über eigene Erfahrungen im Alltag sprechen, sondern immer auch auf die Barrieren in der Gesellschaft allgemein und in einer Institution wie einer Bibliothek im Speziellen eingehen.
 
                  In einer Angebotsanfrage sollten folgende Punkte geklärt werden: Zu welchem Zeitpunkt wird die Fortbildung gebraucht? Aus welchem Arbeitsbereich kommen die Teilnehmer✶innen und wie viele werden es voraussichtlich insgesamt werden (für Workshops am besten maximal 30 für mehr Interaktion)? Welches Thema ist speziell gewünscht (zum Beispiel barrierefreie Kommunikation in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)? Und, falls es schon feststeht, welches Budget steht zur Verfügung?
 
                  Die Formate können 90 Minuten, einen halben oder ganzen Tag dauern und entweder vor Ort, online oder hybrid veranstaltet werden. Wenn es um reine Wissensvermittlung geht, sind kurze Vorträge, wie Keynotes, in Ordnung. Wirkungsvoller sind Workshops mit interaktiven Elementen, wie Umfragen und Kleingruppenarbeit. Auch kann Technik ausprobiert werden, um Barrierefreiheit herzustellen (z. B. Tools, um die Barrierefreiheit von Webseiten zu testen). Begehungen von Räumlichkeiten können den Blick für Barrieren schärfen. Experimente für Selbsterfahrungen, etwa dass jede✶r im Team mal mit einem Rollstuhl fahren darf, reichen nicht aus, um Veränderungen auszulösen. Um Barrieren abzubauen, bedarf es des Austausches mit Menschen mit Behinderungen zu ihren konkreten Bedarfen und auch dazu, welche Konsequenzen es hat, wenn Barrieren nicht abgebaut werden.
 
                 
                
                  Team Auskunft und Information, Ausleihe
 
                  Jene Teams, die besonders häufig direkten Kontakt zu behinderten Nutzer✶innen haben – wie das Team Auskunft und Information – brauchen eine Schulung, wie Barrieren in der Begegnung abgebaut werden können.
 
                  Es empfiehlt sich, zwei Bereiche zu unterscheiden: die räumlichen Gegebenheiten und die kommunikativen Möglichkeiten. Beispielsweise sollte auf der Ebene des Raums geschaut werden, ob der Zugang zu der Ausleihe barrierefrei ist, die Bücher barrierefrei erreichbar und Automaten barrierefrei nutzbar sind. Dafür bietet sich eine Begehung mit einer Person im Rollstuhl und einer Person mit Sehbehinderung an, die zusammen mit dem Team die verschiedenen Stationen in einer Bibliothek passieren und dabei Tipps geben, wo noch Barrieren vorhanden sind und wie diese abgebaut werden können.
 
                  Für eine Kommunikation auf Augenhöhe muss das Team – und im Prinzip alle Arbeitsbereiche – geschult sein, wie es mit Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen kommuniziert. Es bietet sich ein Sensibilisierungsworkshop an, der die unterschiedlichen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen beim Bibliotheksbesuch anspricht – etwa auf welche Weise Menschen mit Behinderungen Unterstützung annehmen können, die nicht übergriffig ist.
 
                 
                
                  Team Erwerbung, Bestandsaufbau
 
                  Wer in der Bibliothek mit dem Erwerb von Medien beauftragt ist, sollte darauf achten, inklusive und barrierefreie Inhalte anzubieten. Es ist wichtig bei der Auswahl von Büchern, die das Thema Behinderung thematisieren, auf klischeefreie Darstellungen zu achten. Auch sollten Bücher möglichst eine barrierefreie E-Book-Variante anbieten. Übrigens: E-Books sind nicht generell barrierefrei. Die erste Verordnung dazu tritt erst Juni 2025 in Kraft. Auch in audiovisuellen Medien reicht der Untertitel nicht, um als barrierefrei genutzt zu werden.
 
                  Generell sollten in der Bibliothek mehr Bücher über Vielfalt, vor allem für Kinder, und mehr barrierefreie Medien (E-Books, audiovisuelle Medien mit Untertiteln) zum Ausleihen angeboten werden. Hier bietet sich ein Workshop zum Thema Sprache und Bildsprache über Behinderung an, um geschult zu sein für die Auswahl von modernen, inklusiven Kinderbüchern. Es sollten mit dem Team aktuelle Begriffe (z. B. anhand von Artikeln) und Darstellungen (etwa durch Fotos oder Comics) diskutiert werden.
 
                 
                
                  Event-Team und barrierefreie Veranstaltungsplanung
 
                  Veranstaltungen bieten Orte des Zusammenkommens, des Austausches, des Lernens und der Vermittlung. Umso wichtiger ist es deshalb, alle Menschen bzw. Personengruppen mitzudenken und das Gefühl zu vermitteln, dazu zu gehören oder erwünscht zu sein. Der Inklusionsbegriff geht hier sogar noch einen Schritt weiter und definiert, dass es nicht nur um die Teilhabe an einer Veranstaltung geht, sondern auch um Teilgabe, also das aktive Mitgestalten. Quasi Vielfalt vor und auf der Bühne.
 
                  Um dies langfristig umsetzen zu können, bietet sich eine Fortbildung für das Team der Veranstaltungsplanung an. Dabei soll dafür sensibilisiert werden, die Veranstaltung ganzheitlich zu betrachten und die Barrierefreiheit und Inklusion von Anfang bis Ende mitzudenken: von der barrierefreien Kommunikation im Einladungsprozess, über den Veranstaltungsort, bis hin zur Nachbereitung und Bereitstellung etwaiger Zusammenfassungen oder Nachberichte.
 
                  Ferner bietet sich auch hier eine Begehung mit einer Person im Rollstuhl und einer Person mit Sehbehinderung an. Diese können gemeinsam mit dem Team der Veranstaltungsplanung den Besuch eines konkreten Events simulieren – zum Beispiel im Rahmen des Planungsprozesses – und dabei Tipps geben, wo noch Barrieren vorhanden sind und wie diese abgebaut werden können.
 
                 
                
                  Team IT und Webseite
 
                  Für den Online-Kontakt der Nutzer✶innen zur Bibliothek ist das Team IT und Webseite besonders wichtig. Damit auch Menschen mit Behinderungen problemlos online Bücher ausleihen, Mitgliedskonten einsehen und Medien verlängern können, muss die Kommunikation barrierefrei sein. Daher brauchen diese Teams eine Schulung, wie digitale Barrierefreiheit funktioniert (anhand der Erklärung der BITV5 und der WCAG-Richtlinien6 und ihrer Umsetzung). Auch kann ein Webseiten-Check auf Barrierefreiheit von Entwickler✶innen, die darauf spezialisiert sind, durchgeführt werden und aufzeigen, wo die Struktur und Gestaltung der Webseite geändert werden muss, damit eine barrierefreie Navigation möglich ist.
 
                 
                
                  Presse-Team und inklusive Medienarbeit
 
                  Für das Team der Öffentlichkeitsarbeit bietet sich ein Workshop über Sprache und Bildsprache sowie barrierefreie Kommunikation an, um diskriminierungsfrei, sensibel und barrierefrei eine große Zielgruppe zu erreichen. Sprache und Bilder sind mächtig. Sie können verbinden und repräsentieren, aber auch verletzen, ausschließen und diskriminieren. Durch stereotype Sprache und Bilder werden Barrieren geschaffen – keine physischen oder technischen, sondern Barrieren im Sinne von Vorurteilen und Vorbehalten, die im wahrsten Sinne des Wortes einem gesellschaftlichen Miteinander, gar Inklusion, im Wege stehen. Hier bietet sich ein Sensibilisierungs-Workshop mit allen Mitarbeiter✶innen an, die im Bereich der Kommunikation tätig sind. Anhand von Medienbeispielen sollen Stereotype und Klischees herausgearbeitet und mit Hilfe von Best Practices neue Formulierungen gefunden werden. Hilfreich ist insbesondere das Erarbeiten von sensibler Sprache und Bildsprache mittels schon vorhandener Publikationen.
 
                  Neben den inhaltlichen Barrieren im Bereich der Kommunikation gibt es auch technische Aspekte, die in diesen, oder einem weiteren Workshop vermittelt werden sollen – unabhängig davon, ob die Kommunikation on- oder offline stattfindet. Der Fokus liegt hierbei sowohl auf der technischen Ebene (z. B. Schrift, Farbe und Kontrast), als auch auf der sprachlichen Kommunikation (Einfache und Leichte Sprache sowie Deutsche Gebärdensprache). Die Teilnehmenden sollen dafür sensibilisiert werden, dass alle Personen, an die die Kommunikation gerichtet ist, diese Inhalte wahrnehmen und verstehen können.
 
                 
                
                  Personalabteilung und Inklusion am Arbeitsplatz
 
                  Um die Einstellungspraxis, die Willkommens- wie auch Verabschiedungskultur, in der Bibliothek inklusiv zu gestalten, bedarf es einer entsprechend offenen Haltung allen Menschen gegenüber. Personalverantwortliche sollten daher sensibilisiert sein, den Umgang mit Vorurteilen üben und Verständnis für vielfältige Lebensumstände mitbringen. Da die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderungen sehr hoch ist, ist es zu begrüßen, auch Menschen mit Behinderungen als Arbeitnehmer✶innen in der Bibliothek einzustellen.
 
                  In Form eines Seminars kann über die Rechte von behinderten Arbeitnehmer✶innen aufgeklärt werden. Zudem können dort Unterstützungsangebote besprochen werden, etwa finanzielle wie das Budget für Arbeit oder Ausbildung, personelle wie die Arbeitsassistenz oder technische im Hinblick auf die Arbeitsplatzausstattung. Im Rahmen eines Workshops können Erfahrungen von Vorstellungsgesprächen untereinander geteilt und mögliche Barrieren abgebaut werden. Auch können interaktiv ­bisherige Stellenausschreibungen diskutiert und umformuliert werden, damit sich behinderte Menschen angesprochen fühlen und diese überhaupt lesen können. Eine gewählte Schwerbehindertenvertretung muss insbesondere zu diesen Themen geschult werden.
 
                 
               
              
                Nachhaltigkeit des Inklusionsprozesses
 
                Sich mit der Bibliothek oder einer anderen Einrichtung auf den Weg zu machen, Inklusion und Barrierefreiheit wirksam einzuführen und umzusetzen, ist ein Prozess. Wichtig ist es, das gesamte Team mitzunehmen und dabei zu berücksichtigen, dass jede Person eigene Erfahrungen einbringen kann, aber auch Vorbehalte mitbringt. Solange achtsame Führungskräfte mit einer überzeugten und motivierten Gruppe von Mitarbeitenden den Prozess konsequent begleiten, wird dies über längere Zeit dazu führen, Barrieren abzubauen und die Einrichtung inklusiver zu machen.
 
                Es ist sinnvoll, Fortbildungen nicht einmalig, sondern regelmäßig anzubieten, damit möglichst viele Mitarbeiter✶innen sensibilisiert werden. Gerade im Bereich barrierefreier Kommunikation bieten sich Anschluss-Workshops an, in denen das Gelernte praktisch angewendet wird (z. B. die Erstellung von Untertiteln in Videos, die Anfertigung von barrierefreien PDFs). Auch wenn neue Kolleg✶innen zum Team hinzukommen, sollte der Wissenstransfer – etwa durch Mentor✶innen – gesichert sein. Eine beauftragte Person, beispielsweise Inklusionsbeauftragte oder generell jemand, der für interne Fortbildungen zuständig ist, kann regelmäßig Schulungen für mehr Barrierefreiheit in Bibliotheken organisieren. Es hilft die Erkenntnis, dass jede✶r von Barrierefreiheit profitiert und sicher jemanden kennt, der sie benötigt, beispielsweise die schwerhörige Schwiegermutter oder der gehbehinderte Großvater.
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              3
                CASCO Referent✶innenpool: https://www.referenten-mit-behinderung.de/ (02.05.2024).

              
              4
                Kopf Hand und Fuß: https://kopfhandundfuss.de/ (02.05.2024).

              
              5
                Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV).
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              Seit Sommer 2023 gibt es an der Staatsbibliothek zu Berlin eine Stabsstelle Inklusion, die sich besonders der Belange von Nutzenden und Besucher✶innen der realen und virtuellen Standorte annimmt. Dabei stehen die Bedürfnisse und Anliegen derjenigen im Mittelpunkt, die aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation und / oder vorhandener Zugangsbarrieren derzeit keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu den Bibliotheksangeboten haben. Vorrangig geht es z. B. um Wissenschaftler✶innen mit Behinderungen, aber auch Forschende mit Familie, wohnungslose Personen und viele andere sollen von den Aktivitäten profitieren. Der Beitrag gibt punktuelle Einblicke in erste Schritte und Überlegungen für die Zukunft.
 
              
                Verortung
 
                Angesiedelt ist die Stabsstelle Inklusion in der Benutzungsabteilung, der Abteilung mit den meisten und weitreichendsten Berührungspunkten zum Bibliothekspublikum und anderen Besucher✶innen. Aber neben dieser umfangreichen Organisationseinheit, die nicht nur klassische Services1 wie Anmeldung, Information und Bereitstellung, sondern auch Vortrags- und Mitmachformate wie Schreibworkshops oder das Stabi-Lab verantwortet, Digitalisierungs- und Forschungsprojekte initiiert und betreut, gibt es noch ein gutes Dutzend weiterer Fach- und Serviceabteilungen. Auch dort werden Angebote für die vielfältigen Zielgruppen der Bibliothek ersonnen und umgesetzt, vom Kulturwerk über Digitalisierte Sammlungen bis hin zu Fachinformationsdiensten und ­Unterstützung bei der wissenschaftlichen Arbeit mit (z. T. historisch gewachsenen) ­Sondersammlungen.
 
                Diese und viele weitere Angebote finden in den beiden denkmalgeschützten Gebäuden im Zentrum Berlins, aber auch im virtuellen Raum statt. Und alle sollten, so das hehre Ziel, für möglichst Jede und Jeden zur Verfügung stehen und ohne fremde Hilfe in Anspruch genommen werden können, erklärt Generaldirektor Achim Bonte in einem Gespräch mit der Stabsstelleninhaberin.2 Unter dem Motto „walk the talk“, also das auch zu tun, was man verspricht, geht es Bonte darum, die Standorte und Dienstleistungen, die er gerne als „offen für alle“ charakterisiert, auch künftig so auszustatten bzw. anzubieten, dass ein niedrigschwelliger, diskriminierungsfreier Zugang besteht, und zwar nicht nur, um den gesetzlich vorgegebenen Normen und Richtlinien3 zu entsprechen, sondern aus einem eigenen Selbstverständnis heraus.
 
                Ein klares „Ja“ zu Diversität und somit auch zu Inklusion und Barrierefreiheit gibt es nicht nur von der Bibliotheksleitung, sondern auch von der Chefin der Benutzungsabteilung, auf deren Initiative hin die Stabsstelle geschaffen wurde. Julia Maas betont nicht nur die „Vorbildfunktion, welche die Staatsbibliothek als zukunftsorientierte Einrichtung mit internationaler Reichweite“ habe, sondern bekräftigt zugleich, dass diese Rolle auch wahrgenommen werde.4
 
               
              
                Verflechtung
 
                Natürlich gab es auch vor der Einrichtung der Stabsstelle bereits zahlreiche Ansätze, Barrierefreiheit in den Häusern und im Web zu schaffen und weiter auszubauen. So gibt es seit Jahren ein sehr aktives Team im IT-Bereich der Bibliothek, das sich um barrierefreie Zugänge beim Webauftritt sowie auch auf den neu gestalteten Intranetseiten kümmert. Der intern genutzte Bereich „SPK-Forum“5 wurde mit Texten in Leichter Sprache und einem Video in Gebärdensprache versehen, damit auch Mitarbeitende, die auf diese Formate angewiesen sind, zumindest eine erste Einführung erhalten. Und auch auf den öffentlich sichtbaren Webseiten ist das Team stets aktiv, hat die Erklärung zur Barrierefreiheit im Blick und setzt Verbesserungsvorschläge um. Seit Etablierung der Stabsstelle findet zu diesen Themen ein kontinuierlicher Austausch statt, die Stabsstelle wird als Beratung hinzugezogen und eingebunden, wenn es um neue Features und Anwendungen geht. Auch bei der geplanten, umfangreichen und aufwändigen Neugestaltung der Bibliothekswebsite werden barrierefreier Zugang und Gestaltung ein wichtiges Thema sein und die Expertise der Stabsstelle gefragt und berücksichtig werden.
 
                Bei vielen weiteren Themen wie Bau, Ausstattung von Nutzendenarbeitsplätzen oder Verbesserung von Dienstleistungen wird die Stelleninhaberin bereits punktuell einbezogen. Es gibt jedoch auch noch zahlreiche Bereiche, wo erst ein Bewusstsein für die Themenfelder barrierefreier Zugang und inklusive Gestaltung geschaffen werden muss. Die Aufgabe der Stabsstelle ist es, dieses Bewusstsein herzustellen und in nächsten Schritten bei der Umsetzung beratend zu unterstützen. Erste Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeitende sind in Planung, Workshops zur Sensibilisierung für das Thema im Allgemeinen werden ebenso angestrebt wie Schulungen für einzelne Teams, je nach Aufgaben und Anforderungen.
 
               
              
                Verbündete und Netzwerke
 
                Wie bereits angedeutet, erstreckt sich das Aufgabengebiet der Stabsstelle Inklusion vorrangig auf die öffentlichen Bereiche der Bibliothek und auf die Bedürfnisse der Menschen, die als Nutzende, Besucher✶innen oder Tourist✶innen und Gäste ins Haus kommen. Für die konkreten Belange der Mitarbeitenden gibt es Schwerbehindertenvertretungen oder Gleichstellungsbeauftrage. Es liegt jedoch nahe, dass alle Verantwortlichen, die sich um die Belange von Menschen mit bestimmten Bedürfnissen kümmern, auch gut vernetzt sind und sich gegenseitig informieren und unterstützen, im besten Fall auch zusammenarbeiten, wenn es um die Realisierung von gemeinsamen Zielen geht.
 
                Ein gelungenes Beispiel für eine solche Kooperation ist die Schaffung von Arbeitsplätzen für Eltern mit kleinen Kindern, die es bisher weder im Mitarbeitenden- noch im Benutzungsbereich gibt. Jetzt finden gemeinsame Überlegungen mit den Gleichstellungsbeauftragten statt, Räume werden auf ihre Tauglichkeit hin überprüft, Vorschläge zur Ausstattung zusammengestellt. Eine Referendarin unterstützt, indem sie eine Befragung konzipiert, durchführt und auswertet, um so noch konkreter zu erfahren, welche Anforderungen an einen Eltern-Kind-Raum gestellt werden. Auch wenn am Ende separate Räumlichkeiten für Mitarbeitende und Nutzende mit Kindern geschaffen werden sollten, ist es doch sinnvoll, die Konzeption gemeinsam vorzunehmen.
 
                Weitere Kooperationen sind auch auf der Ebene der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Dachorganisation der Staatsbibliothek, geplant. Im Austausch mit Vertreter✶innen aus Museen und Archiven wird es künftig u. a. darum gehen, gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeitende zu initiieren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Im Rahmen einer noch recht jungen AG Diversität plant die Stabsstelleninhaberin eine stiftungsübergreifende Themengruppe zu „barrierefreien Zugängen“. Es geht auch hier erst einmal darum, Personen, die sich oft allein mit einem umfangreichen Themengebiet befassen, zusammenzubringen, um Ideen und Lösungswege gemeinsam zu entwickeln. In einer Einrichtung mit mehr als 2 000 Mitarbeitenden gibt es zahlreiche kreative und kluge Köpfe, deren Potential es zu nutzen gilt.
 
                Weitere Partner✶innen können und müssen künftig aber auch in vielen anderen Richtungen gesucht und gefunden werden. Es geht darum Verbündete und Unterstützer✶innen zu gewinnen, sei es für gemeinsame Projekte oder zur finanziellen Förderung. Staatliche und kommunale Stellen wie Inklusionsamt, Bundes- und Landesfachstellen oder Initiativen wie die Aktion Mensch kommen hier in Frage. Und auch die (Berliner) Bibliothekslandschaft bietet eine Fülle von nachahmenswerten Beispielen und Vorbildern, Kolleg✶innen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und Informationsmaterial zu unzähligen Themen. Auch hier gilt es, sich weiter zu vernetzen und vonein­ander zu profitieren.
 
               
              
                „Nichts über uns ohne uns“
 
                Doch in erster Linie geht es natürlich darum, sich mit den Personen und Gruppen auszutauschen und zu vernetzen, für deren Belange die Stabsstelle geschaffen wurde. Es geht um Menschen und deren individuelle Bedarfe und Wünsche, deren Erfüllung es erst ermöglichen, eigenständig vor Ort oder auf Distanz zu arbeiten und zu forschen oder sich frei in den Räumen zu bewegen und ungehindert aufzuhalten.
 
                Künftig sollen Betroffene, also Menschen mit Behinderungen, Eltern, Senior✶innen und viele andere mehr, wesentlich stärker eingebunden werden, wenn es um neue Services für Alle geht. Es ist wichtig, neue Bibliotheksangebote aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, um rechtzeitig zu erkennen, wo es bei der Nutzung Probleme geben könnte. Und natürlich müssen diese Probleme dann auch behoben werden!
 
                Wurden in der Vergangenheit wesentliche Neuerungen bereits mit einem vor etwa drei Jahren etablierten Nutzendenrat, einem Gremium aus Wissenschaftler✶innen, Forschenden, Studierenden und Privatpersonen diskutiert, so muss hier künftig auch auf die Beteiligung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen (nicht nur mit Behinderungen) geachtet werden. Auch die Unterstützung durch (freiwillige) Testpersonen ist vorstellbar, wenn es zum Beispiel darum geht zu ermitteln, ob ein Webangebot auch mit Hilfe von Screenreadern genutzt werden kann. Denn Checklisten und Punktesysteme können nur den Rahmen vorgeben, wenn es um aussagekräftige Tests geht. Die besten Ergebnisse liefern immer noch die „Expert✶innen in eigener Sache“ selbst.
 
                Ein weiteres Ziel muss es sein, Personen, die bisher noch nicht zu uns kommen, weil es ihnen entweder nicht möglich ist, oder weil sie schlichtweg nicht wissen, dass sie bei uns Literatur und Unterstützung finden können, den Weg zur Bibliothek und den Dienstleistungen zu ermöglichen. Das kann nur im engen Kontakt mit Interessenvertretungen, Verbänden und Initiativen geschehen. Führungen oder gemeinsame Veranstaltungen können Türöffner sein, um die Vision des „offen für alle“ auch wahr werden zu lassen.
 
                Ein erster Schritt, um Veranstaltungen auch für taube Menschen oder Personen mit Hörbeeinträchtigung erlebbar zu machen, wird in enger Abstimmung zwischen Stabsstelle und veranstaltenden Abteilungen oder Teams erfolgen. Hier kann die Stabsstelle beratend unterstützen, Angebote für Gebärden- oder Schrift-Dolmetschungen ausfindig machen und den komplexen Abstimmungsweg mit der Verwaltung erkunden. Gemeinsam können Veranstaltende und Stabsstelle Ansprechpersonen und Kontakte ermitteln, um die Zielgruppe derer, die bisher davon ausgehen, dass es für sie „nichts zu hören“ gibt, auf die entsprechenden Angebote aufmerksam zu machen und gleichzeitig auch in Erfahrung zu bringen, welche Formate und Themen für sie besonders interessant sein könnten.
 
               
              
                Individuelle Lösungen und der große Plan
 
                Eine Bibliothek mit vielen Abteilungen, Akteur✶innen und Entscheidungsträger✶innen. Denkmalgeschützte Gebäude und vielfältige Webangebote. Ein breitgefächertes Medienangebot in zahlreichen Formaten und Formen. Fast täglich Veränderungen und neue Services. Eine fünfstellige Zahl von Nutzenden und unzählige Interessierte. Anfragen, Wünsche und Bedürfnisse. Gesetzliche Verpflichtungen und der Anspruch, für ALLE zugänglich zu sein. Wie kann eine Stabsstelle, also eine einzige Person, das alles bewältigen?
 
                Auch nach gut einem Jahr auf dieser Position ist das schwer zu beantworten. Hilfreich ist es, im Haus und darüber hinaus gut vernetzt zu sein, Ansprechpersonen für unterschiedlichste Anliegen zu kennen und auf dem kurzen Dienstweg Unterstützung oder zumindest Antworten zu erhalten.
 
                Außerdem hilft es sehr, die vielfältigen Aspekte von Barrierefreiheit und Beispiele für deren Umsetzung zu kennen – hier war vor allem die Mitarbeit an diesem Praxishandbuch ein großer Gewinn. Der Austausch mit Mitherausgeberinnen und Autor✶innen, das intensive Lesen und Bearbeiten der über 80 Beiträge – eine bessere Einarbeitung hätte es nicht geben können.
 
                Parallel dazu fügt sich nach und nach ein Aufgabenportfolio zusammen. Denn eine neu geschaffene Stelle muss erst mit Inhalten und Leben gefüllt werden. Gerade dann, wenn es keine strikten Zeit-Mengen-Gerüste und klar skizzierten Arbeitsabläufe gibt, sondern sich alles um Menschen dreht.
 
                Viele individuelle Anliegen von Leser✶innen, aber auch aus dem Kollegium füllen einen großen Teil der Arbeitszeit aus. Oft geht es darum, schnell und pragmatisch Lösungen zu finden, z. B. einer Person, die das System nicht bedienen kann, die Buchung einer Arbeitskabine zu ermöglichen. Für eine Leserin, die gerne mit eigenem Bildschirm im Lesesaal arbeiten möchte, eine Abstellmöglichkeit für den Monitor über Nacht zu organisieren. Oder einfach nur ein offenes Ohr zu haben, wenn ein wohnungsloser Mensch sich darüber unterhalten möchte, wie schwierig vieles für ihn ist.
 
                Individuelle Lösungen zu finden ist also auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Aufgabe, sichtbar sein und unkompliziert erreichbar. Für viele reicht es schon aus, wenn sie eine Ansprechperson finden und merken, dass sie und ihre Anliegen ernst genommen werden.
 
                Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch den Anspruch, systematisch und zielführend Barrieren abzubauen oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Inklusionsplan ist hier das Zauberwort, also der große Plan, Schritt für Schritt aus der „offenen“ auch eine inklusive Bibliothek zu machen.
 
                In der Theorie6 klingt das ganz einfach: Erst die Bestandsaufnahme, dann ein Inklusionskonzept, Überprüfung durch Fokusgruppen und anschließende Überarbeitung. An Ende dann nur noch priorisieren, planen und umsetzen – fertig. Dass das weder in einer kleinen und schon gar nicht in einer solch komplexen Institution wie der Staatsbibliothek zu Berlin schnell und einfach zu bewältigen ist, liegt auf der Hand. Aber mit Engagement und Geduld sowie einer Portion Beharrlichkeit und Frustrationstoleranz könnte das schon etwas werden. Motor und Motivation sind vor allem das Wissen, dass jeder kleine Schritt, der gemacht werden kann, allen Besucher✶innen und Benutzer✶innen der Bibliothek auch zugutekommen wird.
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              Notes

              1
                Alle Informationen zur Staatsbibliothek Berlin, den Services und Projekten sind auf der Website zu finden: https://staatsbibliothek-berlin.de/ (20.5.2024).

              
              2
                Gespräch mit Prof. Achim Bonte, Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin, geführt am 22. März 2024 von Belinda Jopp, Stabsstelle Inklusion.

              
              3
                Vgl. dazu die Beiträge im Kapitel 1 der vorliegenden Publikation.

              
              4
                Gespräch mit Dr. Julia Maas, Leiterin der Benutzungsabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin, geführt am 17. Mai 2024 von Belinda Jopp, Stabsstelle Inklusion.

              
              5
                Hierbei handelt es sich um einen für alle Mitarbeitenden zugänglichen Bereich, der unter dem Motto: „Informieren. Austauschen. Zusammenarbeiten.“ sowohl Plattform für offizielle Bekanntmachungen wie Protokolle und Rundschreiben, aber auch Ort für rege fachliche Diskussionen und kollegiale ­Kooperation ist.

              
              6
                Vgl. dazu den Beitrag 10.1 von Gregor Strutz zum Thema Inklusionsstrategie in diesem Band.
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              Ausgehend von der Situation der Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter wird in diesem Beitrag die Notwendigkeit ehrenamtlicher Tätigkeit1 von Schwerbehindertenvertretungen und Inklusionsbeauftragten dargestellt. Dazu wird zunächst auf die unterschiedlichen Rechtsstellungen der Ehrenämter eingegangen und jeweils das Aufgabenportfolio umrissen. Abschließend wird für mehr Engagement in den Ehrenämtern plädiert, weil nur so Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen möglich ist.
 
              
                Ausgangssituation bei Inklusion und Teilhabe 2023
 
                Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen2 im erwerbsfähigen Alter3 haben allgemein in der Gesellschaft und besonders im Arbeitsleben das Problem, adäquat ihrer Leistungsfähigkeit teilhaben zu können. 2021 sind etwas weniger als 2/3 der Arbeitgeber4 ihrer Beschäftigungspflicht nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX5 nicht nachgekommen. Des Weiteren liegt die Erwerbsquote im Vergleich zum Gesamtbevölkerungsanteil von Personen im erwerbsfähigen Alter (von 15 bis 65 Jahren) ebenfalls etwa nur bei 2/3. So waren 2021 nur 49,8 Prozent aller Personen mit einer Schwerbehinderung im erwerbsfähigen Alter auch tatsächlich erwerbstätig.6 Der Gesetzgeber hat zur Erhöhung der Beschäftigungsquoten von Menschen mit Behinderungen mit dem Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes7 einen weiteren Beitrag zur Umsetzung von Teilhabe am Arbeitsleben geleistet. Zum einen erhöhen die umzusetzenden Maßnahmen aus dem Gesetz den finanziellen Druck, indem die Ausgleichsabgabebeträge bei Nichterfüllung der Pflichtbeschäftigungsquote spürbar angehoben werden. Zum anderen werden aber auch Maßnahmen von Beschäftigungsanreizen verbessert, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Doch allein diese von außen wirkenden Anreize zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen sind kaum geeignet, Inklusion und Teilhabe in Betrieben und Dienststellen zu gestalten. Dies kann auf Augenhöhe nur mit im Ehrenamt Engagierten (weiter-)entwickelt werden. Betrachten wir dafür zunächst die Rechtsstellung von gewählten Interessenvertretungen (Schwerbehindertenvertretungen aber auch ersatzweise Betriebs- und Personalräten) und das Bestellamt der Inklusionsbeauftragten.
 
               
              
                Schwerbehindertenvertretungen
 
                
                  Definition und Rechtsstellung
 
                  Schwerbehindertenvertretungen (SBVen)8 sind historisch betrachtet schon seit über 100 Jahren nach deutschem Recht bekannt. Erstmals im Gesetz zur Beschäftigung Schwerbeschädigter 1920 vorgesehen, hat sich wohl gerade wegen dieses langen Zeitraums im gesellschaftlichen Gedächtnis festgesetzt, dass SBVen sich allein um die Beschäftigten mit einer Behinderung in Betrieben und Dienststellen kümmern. Das SGB IX kennt aber auch zunächst einmal die Situation, dass es noch keine SBVen in Betrieben und Dienststellen gibt. In § 176 SGB IX wird definiert, dass Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialräte die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern haben. Sie haben dabei darauf zu achten, dass Arbeitgeber die aus dem SGB IX entstehenden Verpflichtungen einhalten und wirken auf die Wahl von SBVen hin. Äquivalente Formulierungen finden sich in der Rechtsgrundlage für Betriebsräte9 und den Personalvertretungsgesetzen des Bundes und der Länder.10 Selbst wenn in Betrieben und Dienststellen Beschäftigte mit Behinderungen tätig sind, müssen die oben genannten gewählten Beschäftigtenvertretungen beachten, dass in § 177 SGB IX festgelegt ist, dass SBVen erst gewählt werden können, wenn wenigstens fünf schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind. Erst dann besteht die Möglichkeit SBVen als Interessenvertretungen zu wählen, die die individuellen und auch kollektiven Interessen von schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten Beschäftigten in Betrieben und Dienststellen zu vertreten haben. SBVen bestehen aus der Vertrauensperson und mindestens einem stellvertretenden Mitglied,11 das die Vertrauensperson in Fällen von Verhinderungen vertritt. Wahlberechtigt zu den Wahlen von SBVen sind ausschließlich die schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten Beschäftigten in den jeweiligen Betrieben und Dienststellen. Wählbar sind i. d. R. alle Beschäftigten des Betriebs oder der Dienststelle, die auch regulär in die entsprechenden Beschäftigtenvertretungen wählbar sind. Gegenüber den Arbeitgebern besitzen die SBVen dieselbe Rechtstellung wie die Mitglieder der anderen gewählten Beschäftigtenvertretungen.
 
                 
                
                  Aufgabenportfolio und Kompetenzen
 
                  Aus der allgemeinen Darstellung der Aufgaben der SBVen im § 178 SGB IX lässt sich sehr gut erahnen, welches umfangreiche Aufgabenspektrum sich tatsächlich dahinter verbirgt. Die SBVen fördern danach die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Betriebe und Dienststellen und vertreten die individuellen wie kollektiven Interessen. Zudem stehen sie beratend und helfend zur Seite. Daran anschließend wird durch den Gesetzgeber erneut sehr allgemein dargelegt, wie die vorgenannten Aufgaben erfüllt werden sollen. Zum einen ist dies die Überwachung der Pflichterfüllung durch die Arbeitgeber. Zum anderen handelt es sich um eine initiative Aufgabenerfüllung durch die Beantragung von auch präventiven Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienlich sind. In Bezug auf die Vertretung von Interessen sind diese, so sie berechtigt erscheinen, in Verhandlungen mit den Arbeitgebern, einer einvernehmlichen Lösung zuzuführen. Schlaglichtartig werden die drei oben genannten Hauptaufgaben in der Arbeit der SBVen nachfolgend näher beleuchtet.
 
                  Die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Betriebe und Dienststellen ist durch den Gesetzgeber von Anfang an gemeint. Um am Arbeitsleben teilhaben zu können, muss auch der schwerbehinderte Mensch sich in Stellenbesetzungsverfahren durchsetzen. Um diesen Prozess für schwerbehinderte Menschen, die sich in Betrieben und Dienststellen bewerben, zu erleichtern, sollen SBVen vollumfänglich an ­Stellenbesetzungsverfahren teilnehmen, um eine mögliche Eingliederung von Anfang an optimal mitgestalten zu können. Die Eingliederung bedeutet aber auch, die Beschäftigung von (schwerbehinderten) Menschen so möglich zu machen, dass sie barrierefrei und sicher ausgeübt werden kann. Gerade hierfür sind präventive Maßnahmen der Gestaltung der Arbeitsumgebung und des Arbeitsgesundheitsschutzes notwendig, zu beachten und zu gestalten. Die Expertise der SBVen für Inklusion und Teilhabe sorgt zudem dafür, dass sie auch von Beschäftigten als Ansprechpartner betrachtet werden, die nach (langen) Zeiten der Arbeitsunfähigkeit wieder ihre Beschäftigung aufnehmen. Auch chronisch erkrankte Beschäftigte können von Behinderung bedroht sein und sich an die SBVen wenden, um z. B. die Arbeitsbedingungen und -umgebung anpassen zu lassen, was als (Wieder-)Eingliederungsaspekt aber auch schon auf die Aufgabe der Beratung der SBVen verweist.
 
                  Die individuelle und auch kollektive Vertretung von Interessen bezieht sich vor allem auf die Vertretung dieser gegenüber Arbeitgebern und auch direkten Vorgesetzten. In weniger Fällen geht es darum, Interessen gegenüber anderen Beschäftigten individuell oder kollektiv zu vertreten. Bei Individualinteressen (z. B. Durchsetzung spezifischer Privilegien bei der Arbeits[zeit]gestaltung bzgl. der individuellen Gesundheitsversorgung) kann es durchaus zu Konflikten kommen oder diese liegen wegen besonderen Interessen des schwerbehinderten Beschäftigten oder z. B. von deren Vorgesetzten schon vor. Kollektive Interessen (z. B. zur Arbeits[zeit]gestaltung) von schwerbehinderten Beschäftigten können zwar auch Konfliktpotential bergen, sind aber als Inhalt von speziellen Betriebs-, Dienst-12 oder sogar in Inklusionsvereinbarungen13 regelbar. In allen Fällen ist abzuwägen, ob die jeweiligen Interessen tatsächlich berechtigt sind. Zudem ist in Aushandlungsprozessen mit den Arbeitgebern, Vorgesetzten aber auch den anderen gewählten Beschäftigtenvertretungen auch auf Verhältnismäßigkeit gegenüber anderen Beschäftigten(gruppen) zu achten. So könnte es bei einem scheinbar harmlosen Problem auch zu einer Eskalation bis zu einem unlösbaren Konflikt mit einer oder mehrerer der beteiligten Parteien kommen. Selbstverständlich erscheint, dass die SBVen den schwerbehinderten Beschäftigten über den Verhandlungsstand und entsprechende Ergebnisse Auskunft zu erteilen haben. Neben Argumentations- und Durchsetzungsvermögen sind hier besonders auch Kompromissbereitschaft und Vermittlungsfähigkeit die Kompetenzen, die von den SBVen für die Aufgabenerfüllung benötigt werden.
 
                  Beratung und Hilfe ist der dritte Aufgabenkomplex, den der Gesetzgeber definiert hat. Hier geht es u. a. um Anträge (z. B. zur Feststellung des Grades der Behinderung [GdB] oder auch (Erwerbsminderungs- /Rentenbezug). Die Schwierigkeit besteht hier in der wissensbasierten Beratung zu Verwaltungsabläufen und einem hohen Maß an empathischer Unterstützung. Denn in vielen Fällen liegen die Vorstellungen der Hilfesuchenden und die Realität administrativer Prozesse und Entscheidungen weit auseinander.
 
                  Die SBVen haben wie dargestellt ein sehr heterogenes Wissensfeld zu überblicken. Neben Kenntnissen der gesetzlichen Grundlage des SGB IX sind weitere Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften für ihre Arbeit notwendig. Zudem sind unterschiedlichste (soziale) Kompetenzen zu beherrschen, um als Interessenvertretung wahr- und ernst genommen zu werden.
 
                 
               
              
                Inklusionsbeauftragte
 
                
                  Definition und Rechtsstellung
 
                  Mit der umfassenden Novellierung des SGB IX wurde der Begriff der Inklusion erstmals 201814 im Gesetz eingeführt. Dabei wurden aus den Beauftragten des Arbeitgebers in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen Inklusionsbeauftragte. Und auch wenn der Gesetzgeber diese Beauftragten schon sehr lange kennt, sind sie gesellschaftlich gesehen wesentlich unbekannter als die gewählten SBVen, was aber nicht unbedingt der Tatsache geschuldet sein muss, dass es die SBVen wesentlich länger gibt. § 181 SGB IX definiert sehr klar, dass Arbeitgeber Inklusionsbeauftragte bestellen, die sie in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen verantwortlich vertreten. In § 182 Abs. 1 SGB IX werden die Inklusionsbeauftragten in einer Aufzählung neben die Arbeitgeber und Beschäftigtenvertretungen gestellt.
 
                  Hieraus folgt, dass der Gesetzgeber sicherstellen wollte, dass die
 
                   
                    öffentlich-rechtlichen und bürgerlich-rechtlichen Arbeitgeberpflichten zur Schwerbehindertenbeschäftigung erfüllt werden und die Vertretungen der Beschäftigten einen fachkundigen und kompetenten Ansprechpartner auf Arbeitgeberseite haben. […] [Damit] wird eine öffentlich-rechtliche Arbeitgeberpflicht bestimmt.15
 
                  
 
                  Die verantwortliche Vertretung des Arbeitgebers macht deutlich, dass die Rechtsstellung der Inklusionsbeauftragten vollständig anders ist als die der gewählten Beschäftigtenvertretungen. Denn mit dieser befinden sich Inklusionsbeauftragte klar auf der Seite der Arbeitgeber, die es andererseits auch wiederum in der Einhaltung ihrer Pflichten zu überprüfen gilt. In der Rechtsstellung gegenüber den Arbeitgebern liegt somit eine relative Autonomie vor, um Aspekte der Inklusion und Teilhabe in Betrieben und Dienststellen sogar gemeinsam mit den gewählten Beschäftigtenvertretungen durchsetzen zu können, die nicht immer originäres Arbeitgeberinteresse sind. Der Gesetzgeber fordert in diesem Sinne im oben schon erwähnten § 182 SGB IX zum einen klar eine enge Zusammenarbeit auch von Inklusionsbeauftragten und Beschäftigtenvertretungen. Zum anderen wird aber auch eine gegenseitige Unterstützung bei der Aufgaben­erfüllung mit externen Stellen (z. B. Rehabilitationsträgern) vom Gesetzgeber erwartet und Inklusionsbeauftragte und Vertrauenspersonen sind Verbindungspersonen zur Bundesagentur für Arbeit und zum Integrationsamt. Damit deutet sich auch schon die Aufgabenvielfalt der Inklusionsbeauftragten an.
 
                 
                
                  Aufgabenportfolio und Kompetenzen
 
                  Bevor hier aber die Aufgaben vorgestellt werden sollen, die der Gesetzgeber für Inklusionsbeauftragte definiert, sollen die Kompetenzen dargestellt werden. Dazu hat der Gesetzgeber in § 181 SGB IX festgelegt, dass Inklusionsbeauftragte nach Möglichkeit selbst schwerbehinderte Menschen sein sollen. Es handelt sich um eine Empfehlung, die davon ausgeht, dass schwerbehinderte Menschen auf der Basis eigener Erfahrungen mit Behinderungen die gestellten Aufgaben adäquater erfüllen können. Des Weiteren sollen Inklusionsbeauftragte allgemein Sozialkompetenzen und Empathie mitbringen, die es ihnen erlauben, mit Beschäftigten mit Behinderungen verständnisvoll zu kommunizieren und zu agieren. Grundlegende Kenntnisse im Behinderten- und dem Sozialrecht sind ein zwingendes Erfordernis, um verantwortlich Entscheidungen in Vertretung der Arbeitgeber treffen zu können.
 
                  Auch wenn die Aufgaben von Inklusionsbeauftragten auf den ersten Blick sehr überschaubar zu sein scheinen, steckt in der Kontrolle und Überwachung der Arbeitgeber, dass diese die Verpflichtungen aus dem SGB IX erfüllen,16 eine Aufgabenvielfalt, die so nicht unbedingt zu erwarten wäre. Eine zentrale Verpflichtung der Arbeitgeber ist z. B. die Erfüllung der Pflichtquotenbeschäftigung. Auch wenn die Nichterfüllung keine Verpflichtung beinhaltet, dies durch eine rechtliche Verpflichtung zwingend zu ändern, müssen Inklusionsbeauftragte eigentlich darauf hinwirken, dass dies dennoch durch die Arbeitgeber umgesetzt wird. Wenn aber die Arbeits(umgebungs)gestaltung dies gar nicht hergibt (z. B. fehlende barrierefreie Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen aber auch von eingesetzten digitalen Arbeitsmitteln), ist darauf hinzuarbeiten, dass Inklusion und Teilhabe besser, am besten voll umfänglich möglich ist. Und genau hier wird die durch den Gesetzgeber angemahnte enge Zusammenarbeit in § 182 SGB IX17 Abs. 1 als ergänzende Anforderung für diese Aufgabenerfüllung wichtig. Denn sie ist bezogen auf die Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben in Betrieben und Dienststellen. Mehr noch wird in § 182 SGB IX Abs. 2 Satz 1 zum einen eine gegenseitige Unterstützung interner und externer Beteiligter für die Aufgabenerfüllung in Betrieben und Dienststellen gefordert. Zum anderen werden durch § 182 SGB IX Abs. 2 Satz 2, wie oben schon erwähnt, die Vertrauenspersonen und Inklusionsbeauftragten zu Verbindungspersonen zur Agentur für Arbeit und den Integrationsämtern festgelegt. Auch wenn die Zusammenarbeits-, Unterstützungs- und Verbindungsanforderung zunächst keine konkreten Aufgaben sind, enthalten sie aber unzählige Einzelaufgaben (z. B. Beantragung von Leistungen zur Herstellung von Barrierefreiheit der Arbeitsumgebung u. v. m.), da diese Kooperationsformen nicht Selbstzweck sind, sondern immer auf das Ziel Inklusion und Teilhabe ausgerichtet sind. Ergänzend soll für die Aufgaben von Inklusionsbeauftragten auch noch einmal auf deren Nennung im § 166 SGB IX18 Abs. 1 für die Aushandlung von Inklusionsvereinbarungen19 hingewiesen werden. Um zu verstehen, welche umfassenden Fachkenntnisse im Feld der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen Inklusionsbeauftragte haben müssen, um Inklusionsvereinbarungen auch im Sinne der Arbeitgeber mitzugestalten, reichen die im § 166 SGB IX exemplarisch genannten Regelungsinhalte bei weitem nicht aus. Es ergibt sich aber hieraus eine zusätzliche Aufgabenfülle, die u. a. im Blick haben muss, welche Aus- und Folgewirkungen sich bei der Umsetzung bestimmter Maßnahmen der Herstellung oder Weiterentwicklung von Inklusion und Teilhabe für Beschäftigte mit Behinderungen aber auch für die Betriebe und Dienststellen ergeben.
 
                  Abschließend ist für das Bestellamt der Inklusionsbeauftragten festzuhalten, dass vor allem auch die enge Zusammenarbeit dieser mit den gewählten Beschäftigtenvertretungen deutlich macht, dass das Aufgabenspektrum weit über das hinausgeht, was der Gesetzgeber im SGB IX relativ kurz definiert hat. Ob es auch zu den Aufgaben von Inklusionsbeauftragten gehört, umfassend wie oben beschrieben für die SBVen durch den Gesetzgeber definiert, als Ansprechpartner beim Arbeitgeber für (potentielle) Beschäftigte mit Behinderungen zur Verfügung zu stehen, ist so nicht durch den Gesetzgeber festgelegt. Allerdings ist die Grenze der gesetzlichen Aufgaben von Inklusionsbeauftragten zu den Beratungs- und Hilfeleistungen, wie sie für die SBVen definiert sind, in der praktischen Aufgabenerfüllung fließend, weswegen diese Frage in der praktischen Arbeit der Inklusionsbeauftragten gar nicht thematisiert wird.20 Insofern ist die Bestellung von Inklusionsbeauftragten unverzichtbar, weil sie, wie auch schon oben erwähnt, diejenigen Personen in Betrieben und Dienststellen sind, die sich in jedem Fall im Feld der Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen auskennen müssen. Dies ist auch wichtig für den Fall, dass es keine gewählten Beschäftigtenvertretungen gibt.
 
                 
               
              
                Engagement und Initiative in Bibliotheken
 
                Warum ist es nun gerade für Bibliotheken auch notwendig, Beschäftigte mit Engagement für Beschäftigte mit gesundheitlichen Problemen oder bereits vorhandenen Behinderungen zu motivieren. Schließlich kümmern sich Bibliotheken seit Jahren darum, die Benutzungsbereiche und die Zugänglichkeit zu Informationen so barrierefrei wie nur irgend möglich zu gestalten.21 Auch wenn im Rahmen barrierefreier Benutzung ebenfalls noch einige Probleme zu lösen sind, ist es erstaunlich, dass Beschäftigte mit Behinderungen in Bibliotheken scheinbar kaum Thema sind.22 Da davon ausgegangen werden muss, dass sich auch bei Beschäftigten in Bibliotheken Behinderungen mit zunehmendem Alter im Laufe ihres Erwerbslebens ergeben,23 ist zum einen darauf zu achten, die Arbeit so zu gestalten, dass eine Weiterbeschäftigung bestmöglich gewährleistet werden kann. Zum anderen müssen in diesem Anpassungsprozess die von Behinderungen schon betroffenen oder auch nur bedrohten Beschäftigten mitgenommen werden. Dies stellt durch Prozesstransparenz das Vertrauen her, welches den betroffenen Beschäftigten hilft, mit den eigenen Ängsten eines möglichen Verlustes der Erwerbsfähigkeit besser umgehen zu können und andererseits notwendige Anpassungen und Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit leichter akzeptieren zu können. Eine solche angstfreie Vertrauensbasis kann nur durch engagierte Beschäftigte ermöglicht werden, die sich auch initiativ frühzeitig, wenn sie angesprochen werden, für die Belange von Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben einsetzen. Insofern werden diese auch in Bibliotheken benötigt, um auch die Bibliotheksbereiche, die nur intern genutzt werden und nicht für die Benutzung geplant wurden, voll umfänglich inklusiv für Beschäftigte mit Behinderungen zu gestalten.
 
                In vielen kleineren Bibliotheken wird es vermutlich keine gewählten Beschäftigtenvertretungen oder auch Inklusionsbeauftragte geben, da diese in z. B. übergeordneten Verwaltungsstrukturen gewählt bzw. bestellt wurden. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass aber mindestens Inklusionsbeauftragte auch für die kleineren Verwaltungseinheiten zuständig sind, auch wenn sie nicht nur für die entsprechenden Bibliotheken bestellt wurden. In solchen Fällen wird es notwendig sein, bibliotheksspezifische Besonderheiten (z. B. Rollregale in Magazinbereichen oder Katalogisierungsmodule von Katalogsystemen) für die Bewertung und Durchführung von Inklusionsmaßnahmen für die orts- und fachunkundigen Personen darzustellen. Auch wenn alle Seiten gewillt sind, die notwendigen Anpassungen so inklusiv wie möglich zu gestalten, wird es immer wieder individuelle Fälle geben, in denen bestimmte Tätigkeiten auf Grund der Beeinträchtigungen nicht mehr Teil der Arbeitsaufgabe sein können. Hier müssen die für Inklusion und Teilhabe engagierten Beschäftigten Vorschläge machen, wie Arbeitsaufgaben modifiziert werden können, um die Arbeitsfähigkeit weiter zu erhalten.
 
                Ein letzter Aspekt soll abschließend ergänzt werden, der sich auf die Gewinnung von qualifiziertem Personal bezieht. Wenn Barrierefreiheit nicht nur im Benutzungs- sondern auch im Arbeitsbereich der Bibliotheksbeschäftigten bestmöglich für weitgehend viele Behinderungsarten gewährleistet ist, werden gewählte Beschäftigtenvertretungen und Inklusionsbeauftragte nur wenige zusätzliche Unterstützung durch Anpassung von Arbeitsumgebungen etc. vor Beschäftigungsbeginn mitgestalten müssen. Gibt es aber grundsätzlich Vorbehalte oder sogar (unbewusste) Vorurteile gegenüber Arbeits- und Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen, kann sich das fast noch stärker frustrierend oder sogar demotivierend bei den engagierten Beschäftigten auswirken, als der alltägliche Kampf mit den externen Stellen wie Rehabilitationsträgern oder der Agentur für Arbeit. Zukünftig wird es auch in Bibliotheken notwendig sein, gegenüber qualifizierten Personen mit Behinderungen so offen zu sein, wie es gewählte Beschäftigtenvertretungen und Inklusionsbeauftragte in großen Teilen heute schon sind.
 
               
              
                Fazit
 
                Es sollte deutlich geworden sein, dass Engagement und Initiative für Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben von (angehenden) Bibliotheksbeschäftigten durch gewählte Beschäftigtenvertretungen und Inklusionsbeauftragte notwendig sind. Da die Bestellung von Inklusionsbeauftragten durch Arbeitgeber gesetzlich verpflichtend ist und gewählte Beschäftigtenvertretungen vor allem auch SBVen nur unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen gewählt werden können, sind Inklusionsbeauftragte auch aus Sicht des Gesetzgebers die Garantie, dass die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen der Inklusion und Teilhabe von Arbeitgebern überhaupt überwacht werden und es mindestens eine Ansprechperson in Betrieben und Dienststellen gibt, die für Menschen mit Behinderungen einsteht. So auch gewählte Beschäftigtenvertretungen hier wiederum vor allem SBVen neben Inklusionsbeauftragten in Betrieben und Dienststellen vorhanden sind, sollten sie sowohl durch Arbeitgeber als auch durch alle Beschäftigte in ihrer Arbeit für Inklusion und Teilhabe unterstützt werden. Jetzt wie zukünftig werden sie mehr denn je mit ihrem Engagement für Menschen mit Behinderungen benötigt, um auch im Beschäftigungsfeld von Bibliotheken Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben herzustellen und dauerhaft zu gewährleisten.
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              Notes

              1
                Siehe hierzu § 179 Sozialgesetzbuch (SGB) IX https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/179.html (26.05.2024): Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen werden ohne Minderung des Arbeitsentgeltes von ihren beruflichen Tätigkeiten befreit und führen ihr Amit somit unentgeltlich im Ehrenamt aus.

              
              2
                Zum Behinderungsbegriff nach deutschem Recht wird hier auf die Begriffsbestimmung in § 2 SGB IX verwiesen: https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html (26.05.2024).

              
              3
                Unter: https://www.rehadat-statistik.de/statistiken/behinderung/schwerbehindertenstatistik/ (26.05.2024) findet sich die ausgewählte statistische Aufschlüsselung des Statistischen Bundesamtes zu Menschen mit ­Behinderungen in Deutschland 2021.

              
              4
                Das Diagramm unter: https://www.rehadat-statistik.de/statistiken/berufliche-teilhabe/beschaeftigung/beschaeftigungsstatistik-schwerbehinderter-menschen/ (26.05.2024) weist den Gesamtwert aus. Weitere Statistiken sind bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) unter: https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1262946&topic_f=bsbm-bsbm (26.05.2024) zu finden.

              
              5
                Siehe hierzu § 154 SGB IX https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/154.html (26.05.2024).

              
              6
                Umfangreiches Datenmaterial auch mit der Entwicklung der Erwerbstätigkeit von Menschen mit Schwerbehinderung über die letzten Jahre ist zu finden in: Bundesagentur für Arbeit (2023), 7.

              
              7
                Das Gesetz ist am 11. Juni 2023 verkündet worden.

              
              8
                Als Kommentar zum SGB IX wird hier Dau u. a. (2019) verwendet.

              
              9
                Im § 88 Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG): https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__88.html (26.05.2024).

              
              10
                Exemplarisch für die Personalvertretungsgesetzgebung des Bundes und der Länder wird hier Bezug genommen auf § 62 Nr. 4 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG): https://www.gesetze-im-internet.de/bpersvg_2021/__62.html (26.05.2024).

              
              11
                Genaueres zur Zusammensetzung und Wahl von SBVen in § 177 SGB IX unter: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__177.html (26.05.2024).

              
              12
                Eine Definition von Betriebs- und Dienstvereinbarungen ist zu finden im dbb Lexikon unter: https://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/b/betriebsvereinbarung.html (26.05.2024).

              
              13
                Inklusionsvereinbarungen werden definiert im Fachlexikon der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) unter: https://www.bih.de/integrationsaemter/medien-und-publikationen/fachlexikon/detail/inklusionsvereinbarung/ (26.05.2024).

              
              14
                Detailliertere Informationen zur Entwicklung des Behindertenrechts bis zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) sind nachzulesen auf der Internetseite des Projekts „Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz“ unter: https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/hintergrund/ (26.05.2024).

              
              15
                Dau u. a. (2019), 1339.

              
              16
                Der genaue Wortlaut der in § 181 Satz 3 definierten Aufgabe für Inklusionsbeauftragte ist nachzulesen unter: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__181.html (26.05.2024).

              
              17
                Hier ebenfalls der genaue Wortlaut nachlesbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__182.html (26.05.2024).

              
              18
                Vollständiger Wortlaut § 166 SGB IX unter: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__166.html (26.05.2024).

              
              19
                Umfassende Informationen zur Erarbeitung von Inklusionsvereinbarungen im Fachlexikon der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen unter: https://www.bih.de/integrationsaemter/medien-und-publikationen/fachlexikon/detail/inklusionsvereinbarung/ (26.05.2024).

              
              20
                In aktuellen Veröffentlichungen wird darauf hingewiesen, dass sich auch Inklusionsbeauftragte mit Neuerungen in der Arbeitswelt (Digitalisierung, Künstliche Intelligenz u. v. m.) und konkret in ihren Betrieben und Dienststellen auseinandersetzen müssen. Daraus wird abgeleitet, dass Inklusionsbeauftragte selbstverständlich auch als Ansprechperson der Beschäftigten mit Behinderungen zur Verfügung stehen müssen. S. dazu z. B. Zschirnt (2023), 11.

              
              21
                Exemplarisch wird hier auf „Spotlight Barrierefreiheit: Tipps für barrierefreie Bibliotheksangebote“ verwiesen: https://bibliotheksportal.de/spotlight-barrierefreiheit-tipps-fuer-barrierefreie-bibliotheksangebote/ (26.05.2024).

              
              22
                Tatsächlich konnte hier nur eine relevante neuere deutschsprachige Veröffentlichung mit einer Recherche gefunden werden (Haitzmann 2023).

              
              23
                Zum demografischen Zusammenhang von Alter und Behinderung s. Bundesagentur für Arbeit (2023), 6.
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              Artikel 27 der UN-BRK beschreibt das Recht von Menschen mit Behinderung auf gleichberechtigte Arbeit. Fünfzehn Jahre nach Ratifizierung der Konvention ist Deutschland aber noch weit entfernt von einem inklusiven Arbeitsmarkt. Menschen mit Behinderung sind öfter und länger arbeitslos als Menschen ohne Behinderungen. Bewusste und unbewusste Vorurteile, getrennte Lebenswelten, Berührungsängste und eine komplizierte Bürokratie tragen alle dazu bei, dass etwa 165 000 Menschen mit Behinderung in Deutschland arbeitslos sind. Das bedeutet, dass eine große Gruppe von potentiellen Arbeitnehmer✶innen, mit vielfältigen Talenten und Fähigkeiten, vergessen und ausgeschlossen wird. Der Arbeitswelt geht dadurch eine große Ressource verloren. Das können sich Arbeitgeber✶innen – und unsere Gesellschaft – in Zeiten des Fachkräftemangels nicht erlauben. Dieser Artikel zeigt, dass eine inklusive Personalgewinnung nicht kompliziert sein muss. Unternehmen müssen aber offen sein für individuelle und kreative Lösungen, damit sich etwas wirklich verändern kann. Im Endeffekt ist der Weg zur Inklusion für Alle von Vorteil. Denn eine inklusive Arbeitswelt kommt allen Mitarbeitenden zugute, egal ob sie eine Behinderung haben oder (noch) nicht.
 
              
                Die Ausgangssituation
 
                Nur 47,8 Prozent der schwerbehinderten Menschen in Deutschland im Alter von 15 bis 65 Jahren waren 2021 erwerbstätig, im Vergleich zu 75,6 Prozent der gleichen Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung (Bundesagentur für Arbeit 2023, 7). Diese Situation sollte eigentlich durch den § 154 des SGB IX verhindert werden. Demnach sind Arbeitgeber✶innen, die mindestens 20 Personen beschäftigen, verpflichtet, 5 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Trotz dieses Gesetzes beschäftigen etwa 26 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die der Beschäftigungspflicht unterliegen, immer noch keine einzige Person mit einer Schwerbehinderung (Bundesagentur für Arbeit 2023, 10).
 
                Nur etwa 3 Prozent von Behinderungen sind angeboren oder treten im ersten Lebensjahr auf. Die meisten schwerbehinderten Menschen erwerben im Laufe ihres Lebens ihre Behinderung, zum Beispiel durch einen Unfall oder eine Krankheit. (Statistisches Bundesamt 2022). Sie haben davor den üblichen Bildungsweg beschritten, haben Berufserfahrung und sind meist in gleichem Maße qualifiziert wie nicht-behinderte Menschen. Die Arbeitslosenstatistik zeigt aber, dass schwerbehinderte Arbeitslose länger arbeitslos sind, obwohl sie im Durchschnitt höher qualifiziert sind als nicht-schwerbehinderte Arbeitslose. Im Jahr 2022 hatten 54 Prozent der schwerbehinderten Arbeitslosen einen Berufs- oder Hochschulabschluss – bei nicht-schwerbehinderten Arbeitslosen waren es nur 43 Prozent (Bundesagentur für Arbeit 2023, 13).
 
                Gleichzeitig ist unter den Menschen, die seit einem jungen Alter behindert sind, der Anteil derer, die keinen allgemeinen Schulabschluss haben, recht hoch. So hatten im Jahr 2019 16 Prozent von ihnen im Alter von 25 bis 44 Jahren keinen allgemeinen Schulabschluss (Statistisches Bundesamt 2021). Bei Menschen ohne Behinderung lag dieser Anteil bei nur 4 Prozent. Diese Menschen haben wenig Chancen auf einen Platz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Ihnen bleibt meist nur den Weg in eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), wo sie für durchschnittlich 1,35 Euro die Stunde arbeiten.
 
                Tiefverankerte Vorurteile, Berührungsängste, Bürokratie und strukturelle Diskriminierung haben zur Folge, dass in Deutschland etwa 165 000 Menschen mit Behinderung arbeitslos sind. Viele andere sind chronisch unterbeschäftigt oder befinden sich in prekären Arbeitsverhältnissen. Wenn Menschen mit Behinderung jedoch das bekommen, was sie brauchen, um gut arbeiten zu können, können sie genauso produktiv, kreativ und leistungsfähig sein wie Menschen ohne Behinderung. Da sie sich ihrer erschwerten Arbeitsplatzsuche bewusst sind, zeigen sie oft überdurchschnittliches Engagement, Loyalität und Leistungsbereitschaft, wenn sie einmal eine gute Arbeitsstelle gefunden haben. Aber was muss passieren, damit sie diese gute Arbeitsstelle, zum Beispiel in einer Bibliothek, bekommen können?
 
               
              
                Vorurteile erkennen und reflektieren
 
                Da Menschen mit und ohne Behinderungen in Deutschland meistens in unterschiedlichen Lebenswelten lernen, arbeiten und leben, lernen sie sich selten richtig kennen. Das hat zur Folge, dass Vorurteile und Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderungen entstehen und im Laufe des Lebens verfestigt werden.
 
                Der erste Schritt zu einer inklusiven Personalgewinnung ist daher die Auseinandersetzung mit den eigenen bewussten und unbewussten Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel assoziieren viele Menschen unbewusst eine kräftige Stimme oder Körpergröße mit Führungsqualitäten. Die Konsequenz davon ist, dass Personen, die zum Beispiel stottern oder kleinwüchsig sind, schnell „vom Gefühl her“ als nicht geeignet für eine Führungsrolle beurteilt werden. Sie werden auch oft als sympathisch und lebensfroh, aber wenig kompetent wahrgenommen. Ihnen wird, ohne konkrete Anhaltspunkte, nicht die gleiche Leistungsfähigkeit wie Menschen ohne Behinderung zugetraut. Denn Behinderung wird oft intuitiv und pauschal mit Krankheit und Schwäche assoziiert. Gerade weil diese Vorurteile meist unbewusst sind und sich oft nur als diffuses Bauchgefühl oder ein unbegründetes Unbehagen äußern, müssen sie aktiv identifiziert, reflektiert und durch Schulungen und Trainings abgebaut werden.
 
                Um gleich zu Beginn mit einem hartnäckigen Vorurteil gegen die Einstellung von Menschen mit Behinderung aufzuräumen: Sie sind, entgegen weitläufiger Meinung, nicht unkündbar aufgrund ihres Schwerbehindertenstatus. Für sie gilt allerdings die besondere Voraussetzung, dass das Integrationsamt der Kündigung zustimmen muss. Das Integrationsamt prüft, ob die Kündigung aufgrund der Behinderung geschieht. Wenn das der Fall ist und die Anpassungen, die erforderlich sind, um die Person in Arbeit zu halten, zumutbar sind für den oder die Arbeitgeber✶in, stimmt das Integrationsamt der Kündigung nicht zu. Hat die Kündigung jedoch nichts mit der Behinderung zu tun, gelten die üblichen rechtlichen Kündigungsregeln. Dennoch sitzt die Überzeugung, dass man Mitarbeitende mit Behinderung bis zur Rente nicht mehr „los“ wird, egal wie sie ihre Arbeit machen, fest in den Köpfen von vielen Menschen, auch Personalverantwortlichen.
 
               
              
                Ein inklusiver Anfang muss nicht schwierig sein
 
                Bei den meisten Arbeitgeber✶innen ist die Bedeutung einer vielfältigen Belegschaft mittlerweile unbestritten. Vielerorts wird eine Menge getan, um diverseres Personal zu gewinnen. Aber Menschen mit dem Vielfaltsmerkmal „Behinderung“ werden noch viel zu selten als Zielgruppe für die Personalgewinnung wahrgenommen. Denn der Fokus bei Menschen mit einer Behinderung ist oft auf das Defizitäre gerichtet, also auf das, was Bewerber✶innen aufgrund ihrer Behinderung vermeintlich nicht können. Die Fähigkeiten, Potenziale und wertvollen Perspektiven von Bewerbenden mit Behinderung werden dann gar nicht erst wahrgenommen.
 
                Um das zu ändern und Inklusion am Arbeitsplatz wirkungsvoll umzusetzen, müssen Einstellungen, Systeme und Prozesse verändert werden. Daher muss das Thema Inklusion zur Chef✶insache gemacht werden und darf nicht nur bei Personalverantwortlichen oder Inklusions- und Diversitybeauftragten liegen.
 
                Talente gibt es überall, aber sie befinden sich nicht immer entlang der üblichen, oft fest eingefahrenen Wege des Recruiting-Prozesses. Um diese unentdeckten Talente für ein Unternehmen zu finden, müssen sich Entscheidungsträger✶innen zunächst folgende Fragen stellen:
 
                
                  	 
                    Warum bewerben sich Menschen mit Behinderung bei uns und warum nicht?


                  	 
                    Suchen wir aktiv und gezielt nach Bewerber✶innen mit Behinderungen?


                  	 
                    Gibt es im Auswahlprozess Ausschlusskriterien, die Menschen mit Behinderungen benachteiligen?


                  	 
                    Werden Mitarbeitende mit Behinderung ausreichend unterstützt und gefördert?


                
 
                Um den Weg zur inklusiven Personalgewinnung gut zu gestalten, ist es empfehlenswert, regelmäßig mit Initiativen und Projekten in Kontakt zu sein, die Menschen mit Behinderung dabei unterstützen, inklusiv auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten.
 
                Einige Beispiele von solchen Organisationen sind:
 
                
                  	 
                    myAbility: Ein Social-Enterprise, das Arbeitgeber✶innen auf dem Weg zu einer inklusiven Unternehmenskultur begleitet.1


                  	 
                    iXNet: Digitales Angebot der Bundesagentur für Arbeit für schwerbehinderte Akademiker✶innen.2


                  	 
                    Access – Inklusion im Arbeitsleben: Ermöglicht seit über 20 Jahren berufliche Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt.3


                  	 
                    Berufsbildungswerke: Bilden junge Menschen mit Behinderungen an über 50 Standorten bundesweit aus.4


                  	 
                    Inklupreneur: Ein Projekt, dass Arbeitgebende, die Menschen mit Behinderung einstellen möchten, berät und unterstützt.5


                  	 
                    Hamburger Arbeitsassistenz: Fachdienst zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes.6


                  	 
                    Andere Leistungsanbieter: Ein Angebot der Eingliederungshilfe und eine inklusivere Alternative zu den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.7


                
 
               
              
                Stellenausschreibungen inklusiv gestalten
 
                In Zeiten des Internets suchen die meisten Menschen mit Behinderung dort Jobs, wo auch Bewerber✶innen ohne Behinderung sie suchen; d. h. auf allen gängigen Jobplattformen. Aber auch spezielle, auf Menschen mit Behinderung gerichtete Plattformen wie myability.jobs, bieten eine Möglichkeit behinderte Bewerber✶innen gezielt zu finden.
 
                Viele behinderte Menschen ziehen ausgeschriebene Stellen für sich gar nicht in Betracht, wenn nicht explizit erwähnt wird, dass das Unternehmen auch Menschen mit Behinderungen sucht. Deshalb ist es wichtig, Stellenausschreibungen so zu formulieren, dass sich Menschen mit Behinderungen angesprochen fühlen. Zum Beispiel, indem darauf hingewiesen wird, dass Bewerbungen von Menschen mit Behinderung ausdrücklich erwünscht sind. Vorsicht ist geboten bei dem Standardsatz, „Bei gleicher Eignung werden behinderte Menschen bevorzugt“, der von vielen aus der Zielgruppe eher als Floskel wahrgenommen wird. Individuelle, auf das Unternehmen zugeschnittene, Formulierungen wirken authentischer und glaubhafter. Beim regelmäßigen Lesen von Stellenausschreibungen von Unternehmen und Organisationen, die Inklusion ernst nehmen, findet man viele ansprechende, kreative und willkommen heißende Formulierungen, die die eigenen Texte inspirieren können. Einige Anregungen sind zum Beispiel in den Stellenausschreibungen der am Projekt „Inklupreneur“8 teilnehmenden Unternehmen zu finden.
 
                Um sicher zu stellen, dass sich Menschen mit Behinderung auf freie Stellen bewerben, ist es wichtig, die Tätigkeiten des konkreten Jobs und die dafür notwendigen Kompetenzen so genau wie möglich zu beschreiben. Oft werden in Stellenausschreibungen eine Vielzahl von Fähigkeiten verlangt, die für den konkreten Job gar nicht wichtig sind, die aber eine ganze Reihe von Bewerber✶innen ausschließen. Nicht alle Jobs brauchen jemand, der oder die gleichermaßen „stressbeständig, flexibel, spontan, kundenorientiert und teamfähig“ ist. Trotzdem sind das häufig Standardformulierungen, die immer wieder unreflektiert genutzt werden. Es versteht sich von selbst, dass jegliche Formulierungen zu vermeiden sind, die gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) oder das Benachteiligungsverbot des Schwerbehindertenrechts (§ 164 SGB IX) verstoßen.
 
                Eine Möglichkeit, die noch erwähnenswert ist, ist zu schauen, ob neue Stellenprofile in der Bibliothek speziell für Menschen mit Lernschwierigkeiten geschaffen werden können. Beim sogenannten Jobcarving werden einfache oder routinemäßige Tätigkeiten aus anderen, schon vorhandenen Stellenprofilen „geschnitzt“ (engl. carve). Die gebündelten Tätigkeiten können dann eine neue Stelle für einen Menschen mit Lernschwierigkeiten ergeben. Gleichzeitig werden andere Fachkräfte dadurch entlastet. Eine ausführliche Beschreibung der Job Carving Methode gibt es auf der Website von JOBinklusive (JOBinklusive 2021).
 
                Menschen mit Behinderung müssen das Bibliotheksgebäude, ihre Arbeitsstätte aber auch Sanitäranlagen und andere Bereiche problemlos erreichen können. Deshalb ist es wichtig in Stellenausschreibungen auch Angaben zur Barrierefreiheit zu machen:
 
                
                  	 
                    Hat das Unternehmen einen Aufzug, Rampen, breite Flure, Türöffner?


                  	 
                    Gibt es eine barrierefreie Toilette?


                  	 
                    Was ist das Unternehmen bereit zu verbessern in Sachen Barrierefreiheit?


                  	 
                    Wird eine barrierefreie Software benutzt?


                  	 
                    Sind die Arbeitszeiten flexibel?


                  	 
                    Gibt es eine Home-Office Regelung?


                
 
                Auch andere Aspekte, wie Licht und Akustik können für Menschen mit Behinderungen wichtig sein. Da individuelle Behinderungen so unterschiedlich sind, ist es unmöglich, alle Aspekte der Barrierefreiheit in einer Stellenausschreibung anzusprechen. Deshalb ist es wichtig, in der Stellenausschreibung eine konkrete Ansprechperson zu nennen, die für Fragen zu Inklusion und Barrierefreiheit zur Verfügung steht und Bewerber✶innen bei Schwierigkeiten unterstützt.
 
                Die Bildsprache, die auf der Website und in Materialien benutzt wird, beeinflusst auch, ob sich Arbeitsuchende mit Behinderungen angesprochen fühlen. Mit Fotos lässt sich zeigen, wie Inklusion in der Bibliothek bereits gelebt wird. Nutzen Sie Bilder, in denen behinderte Menschen aktiv statt passiv gezeigt werden. Fotos sollten authentische Situationen und Models mit Behinderungen zeigen. Viel zu oft werden noch Fotos genutzt, wo ein Model ohne Behinderung eine Person mit Behinderung darstellt. Beispiele von Bildern, die Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe und in echten Situationen zeigen, sind in der Fotodatenbank Gesellschaftsbilder9 zu finden.
 
                Auch wenn die Stellenausschreibungen einladend formuliert und bebildert sind, kann die Bewerbung von behinderten Menschen an digitalen Barrieren scheitern. Wichtig ist es, Jobs auf barrierefreien Plattformen zu veröffentlichen. Die eigene Internetseite mit Stellenausschreibungen, und die eventuell dazugehörigen PDFs, sollten auch zugänglich sind.
 
               
              
                Den Bewerbungsprozess inklusiv gestalten
 
                Viele gut qualifizierte Menschen mit Behinderung berichten, dass sie sich zwar regelmäßig auf Stellen bewerben, doch nie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Gleichzeitig berichten Personaler✶innen, dass keine behinderten Personen bei ihnen in die engere Auswahl kommen. Um zu verstehen, warum das so ist, ist es wichtig, die Recruiting-Prozesse intern genau zu überprüfen. Gibt es dort zum Beispiel Hürden, die Menschen mit Behinderungen aufgrund von Lücken im Lebenslauf ausschließen? Es ist nicht ungewöhnlich, dass behinderte Menschen aufgrund von Reha-Maßnahmen oder einer Krankheit eine längere Zeit nicht arbeiten konnten oder ihr Studium nicht in der Regelstudienzeit abgeschlossen haben. Der Grund für solche Lücken im Lebenslauf sind meistens nicht direkt ersichtlich und oft ein Ausschlusskriterium im Bewerbungsprozess. Dadurch bekommen viele Menschen mit Behinderungen nicht die Chance sich in einem Bewerbungsgespräch zu beweisen. Gleichzeitig lassen sich Unternehmen damit möglicherweise eine✶n Mitarbeiter✶in mit viel Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit – wichtigen Soft Skills in jedem Job – entgehen.
 
                Rechtschreibfehler in Bewerbungen gelten oft als absolutes No-Go. Doch was ist, wenn die Person eine Leserechtschreibschwäche hat und sie sonst qualifiziert ist? Nicht jede Stelle erfordert perfekte Rechtschreibfähigkeiten. Wenn nicht starr an Abschlüssen oder bestimmten Qualifizierungen als Voraussetzung für eine Stelle festgehalten wird, ist viel möglich. Wichtig ist, einen offenen Umgang und Möglichkeiten der Kompensation zu entwickeln. Es ist also sinnvoll, unter bestimmten Umständen eine Ausnahme zu machen und nicht an rigiden Einstellungskriterien festzuhalten. Dafür ist es ratsam, sich mit Behinderungen, deren Barrieren und Unterstützungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Entwickeln Sie Prozesse, unter welchen Umständen Ausnahmen zu Einstellungskriterien in Betracht kommen.
 
                Auch neue Bewerbungsformate, die nicht streng an einem Bewerbungsschreiben, einen konventionellen Lebenslauf oder dem traditionellen Vorstellungsgespräch festhalten, können die Hürden für Menschen mit Behinderung senken. Videoformate oder Arbeitsproben können in manchen Fällen eine gute Alternative sein.
 
               
              
                Das Bewerbungsgespräch
 
                Wenn es zu einem Bewerbungsgespräch mit einem Menschen mit Behinderung kommt, muss an verschiedene Aspekte der Barrierefreiheit gedacht werden:
 
                
                  	 
                    Ist der Raum mit dem Rollstuhl erreichbar?


                  	 
                    Stellen Pflanzen oder Möbel eine Barriere dar für eine blinde Person?


                  	 
                    Braucht es Gebärdensprachdolmetschung für eine gehörlose Person?


                  	 
                    Kann die Person am Empfang oder an der Bushaltestelle abgeholt werden?


                
 
                Zur Barrierefreiheit gehört auch die Gestaltung des Bewerbungsgesprächs. Die typische Situation eines Bewerbungsgesprächs ruft bei den meisten Menschen Stress hervor. Aber für Personen, die schon länger ohne Arbeit sind, die traumatisierende Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, die immer wieder Absagen erhalten haben und die oft nur pro forma zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wurden, ist diese Situation besonders gravierend. Das ist dann nicht der ideale Rahmen, um sich von der besten Seite zu zeigen. Die Person, die das Gespräch führt, sieht dann auch nicht die Person vor sich, die sie sehen will, sondern jemanden, der oder die gerade einen besonders hohen Stresspegel zu bewältigen hat. Es ist wichtig, dass Personalverantwortliche sich dessen bewusst sind und alles tun, um ein angenehmes, stressarmes Gesprächsklima zu schaffen.
 
                Einen Blick darauf, wie Bewerbungsprozesse zum Beispiel für Autist✶innen inklusiv gestaltet werden können, gibt die Jobcoachin Magdalena Rümenap in Wie Unternehmen Autist✶innen eine barrierefreie Bewerbung ermöglichen können (Rümenap 2020).
 
               
              
                Gehaltsverhandlung
 
                Eine offene, faire, nachvollziehbare Gehaltsstruktur ist für alle Arbeitnehmende wichtig. Für Personen, die große Schwierigkeiten haben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine passende Stelle zu finden, ist sie besonders wichtig. Denn wenn die Aussichten, anderswo eine Arbeit zu finden, schlecht sind, sind Bewerbende mit Behinderung schneller bereit, einen niedrigeren Lohn zu akzeptieren als Personen, die mit anderen Vorbedingungen in die Gehaltsverhandlung kommen. Frauen mit Behinderungen sind besonders benachteiligt, wenn es um ihre Gehälter geht, denn sie sind aufgrund ihrer Behinderung und ihres Geschlechts doppelt betroffen von Lohndiskriminierung (Aktion Mensch 2021, 32). Diese „Lücke“ zwischen den Gehältern von Frauen und Männern und Menschen mit und ohne Behinderung ist in Deutschland besonders deutlich. Die Diskriminierung setzt sich dann lebenslang fort, denn Personen, die im Arbeitsleben weniger verdienen, erhalten später eine niedrigere Rente als Personen, die nicht von Lohndiskriminierung betroffen sind. Da für Menschen mit Behinderung das Betriebsklima oft wichtiger ist als die Bezahlung, nutzen manche Arbeitgeber✶innen diese Tatsache aus, um Arbeitnehmende mit Behinderung schlechter zu bezahlen.
 
               
              
                Ein Klima schaffen, das alle einschließt
 
                Wenn ein Mensch mit Behinderung eingestellt worden ist, müssen die Bemühungen um Inklusion weitergehen. Das Klima und die Offenheit der Kolleg✶innen sind oft ausschlaggebender für den beruflichen Erfolg von Menschen mit Behinderung als der Job an sich. Um das richtige Klima zu schaffen, müssen die zukünftigen Kolleg✶innen mit ihren unbewussten Vorurteilen und Berührungsängsten auch geschult und begleitet werden.
 
                Berührungsängste sind anfangs normal. Menschen mit Behinderung sind dies häufig gewohnt und haben eigene Strategien im Umgang damit entwickelt. In der Regel geben sie daher vorab Auskunft darüber, was sie sich von den Kolleg✶innen wünschen oder von ihnen brauchen. Deshalb sollten Menschen mit Behinderungen sich selbst vorstellen und ggf. benötigte Handreichungen oder Begleitung, Unterstützung bei Wegen im Unternehmen, den Umgang mit Persönlicher Assistenz usw. benennen. Gleichzeitig ist es wichtig, gut zuzuhören, was die Kolleg✶innen ohne Behinderung bewegt, und sich Strategien zu überlegen, wie Bedenken und Ängste abgebaut werden können. Je positiver und gelassener die Führungsebene der Anstellung einer behinderten Person gegenübersteht, umso mehr überträgt sich das auf das gesamte Team.
 
                Oft muss der Arbeitsplatz noch barrierefrei eingerichtet oder andere Dinge organisiert werden. Wenn eine zusätzliche Finanzierung oder Unterstützung bei einer Behörde benötigt wird, kann es einige Zeit dauern, bis die Bewilligung vorliegt. Es lohnt sich, diesen Weg gemeinsam mit dem behinderten Menschen zu gehen. Dabei ist es wichtig, am Ball zu bleiben und als Unternehmen regelmäßig bei den Behörden nachzufragen. Oft werden für die Beantragung solcher Gelder oder Hilfsmittel bestimmte Dokumente gebraucht, die der✶dem behinderten Mitarbeiter✶in zügig zur Verfügung gestellt werden sollten. Denn im schlimmsten Fall ist die Person nicht voll einsatzfähig, bis alles mit den Behörden geregelt ist.
 
               
              
                Die Bürokratie
 
                Da die Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten, die Menschen mit Behinderung erhalten können, sehr vielfältig sind und die Verantwortung bei unterschiedlichen Trägern und Ämtern liegt, ist der Prozess für viele Arbeitgeber✶innen sehr unübersichtlich. Darum wurden die Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) ins Leben gerufen, um eine Lotsenfunktion für Arbeitgebende, die Menschen mit Behinderung einstellen wollen, einzunehmen. Die EAA unterstützen Arbeitgeber✶innen bei Fragen zur Ausbildung, Einstellung, Berufsbegleitung und Beschäftigungssicherung von schwerbehinderten Menschen.
 
               
              
                Schlusswort
 
                Der Weg zur inklusiven Personalgewinnung wird nicht immer gradlinig sein. Festgefahrene Strukturen, Vorurteile, Berührungsängste und Barrieren können den Prozess erschweren. Und manchmal wird die Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin mit Behinderung nicht funktionieren. Genauso wie das auch mit Mitarbeitenden ohne Behinderung geschehen kann. Wichtig ist, dass diese, vielleicht negative, Erfahrung nicht pauschal auf alle Menschen mit Behinderung übertragen wird. Die Erfahrung zeigt, dass die Einstellung der ersten Person mit Behinderung die größte Herausforderung ist. Bei den darauffolgenden Einstellungen wird es immer einfacher und routinemäßiger. Und wenn Inklusion in der Arbeitswelt die neue Normalität geworden ist, profitieren alle davon.
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              Auf dem Weg zum inklusiven Einstelldienst: Die Kooperation zwischen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin und den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung
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              Die Kooperation der Zentral- und Landesbibliothek Berlin mit den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Einstelldienst der Amerika-Gedenkbibliothek zeigt Möglichkeiten auf, wie die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung in einer großen Öffentlichen Bibliothek inklusiv und erfolgreich gestaltet werden kann.
 
              
                Der Einstelldienst
 
                
                  Aufgaben
 
                  „Roman Draeger wollte diesen Job unbedingt. Unter Menschen sein. Arbeiten wie alle.“ (Aisslinger und März 2019, 14). Im Rahmen eines Dossiers über die Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) für die Wochenzeitung „Die Zeit“ haben die Journalist✶innen Moritz Aisslinger und Ursula März im Sommer 2019 mit Nutzer✶innen, Mitarbeitenden der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) und Mitarbeiter✶innen ihrer Dienstleister und Kooperationspartner gesprochen, die (fast) täglich in der AGB anzutreffen waren.
 
                  Zu ihnen zählte Roman Draeger, ein Mitarbeiter der Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung (BWB). Wie Roman Draeger empfinden auch viele andere Mitarbeiter✶innen der BWB ihre Tätigkeit im Einstelldienst der AGB in Berlin/Friedrichshain-Kreuzberg, einem der beiden Häuser der ZLB, als ausgesprochen sinnstiftend. Sie ordnen einen großen Teil der durchschnittlich rund 3 000 Medienrückgaben (vor der Pandemie war es ungefähr ein Viertel mehr) zurück in die Freihandregale in der Kinder- und Jugendbibliothek sowie in der Lesehalle. Die meisten BWB-Mitarbeitenden stellen regelmäßig bestimmte Sachgruppen ein, bei Roman Draeger waren das zum Beispiel die Fächer Religion und Philosophie. Außerdem heben sie Medien aus den Rückgabebehältern aus, prüfen sie auf mögliche Beschädigungen, sortieren sie vor und bringen sie zu Zwischenregalen im Freihandbereich. Sie arbeiten inmitten der Nutzer✶innen der AGB und kommen dabei auch mit den Bibliotheksmitarbeiter✶innen zusammen. Gelebte Inklusion also, die diese Tätigkeit für viele Mitarbeiter✶innen von BWB so attraktiv macht.
 
                 
                
                  Organisation
 
                  Ausgelagerte oder betriebsintegrierte Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind Teil des Arbeitsplatzangebotes von Werkstätten für behinderte Menschen. Sie können als Einzelarbeitsplatz oder als Gruppenarbeitsplatz eingerichtet sein. In der ZLB gab es bereits einen ausgelagerten Einzelarbeitsplatz im Bereich der Lieferdienste, als BWB 2017 vorschlug, die Zusammenarbeit auszuweiten. Weil in der ZLB der Vertrag mit einem externen Dienstleister für den Einstelldienst gerade zu diesem Zeitpunkt auslief, wurde eine erweiterte Kooperation zwischen der Bibliothek und BWB vereinbart und ein Kooperationsvertrag für den Einstelldienst abgeschlossen. Seitdem arbeiten zusätzlich zu der Kollegin auf dem Einzelarbeitsplatz in den Lieferdiensten zwei betriebsintegrierte Gruppen in der AGB. Sie bestehen aus jeweils zwölf Mitarbeiter✶innen von BWB. Jede der beiden Gruppen wird permanent vor Ort von einem qualifizierten Gruppenleiter oder einer qualifizierten Gruppenleiterin begleitet, angeleitet und unterstützt. Hinzu kommen regelmäßige Betreuungsangebote durch Jobcoaches, Psycholog✶innen, Pädagog✶innen und weiteres Fachpersonal der BWB. Das Ziel dieser intensiven Förderung ist es, Menschen mit Behinderung, die – zumindest aktuell – kaum eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten, eine persönliche Weiterentwicklung zu ermöglichen.
 
                  Zu diesen Maßnahmen zählt unter Umständen auch, dass die Gruppenleitungen von BWB geeignete Mitarbeiter✶innen an andere Einsatzbereiche vermitteln, wenn dies der betreffenden Person eine bessere Qualifizierung ermöglicht. So arbeitet der eingangs erwähnte Roman Draeger mittlerweile in der Rezeption eines Berliner Hotels, wo er seine kommunikativen Fähigkeiten noch besser einsetzen kann.
 
                  Wenn die Bibliothek einen (möglicherweise) passenden regulären Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann, wird von BWB ein mehrstufiger Prozess eingeleitet, um ggf. ein✶e geeignete✶n Mitarbeiter✶in auf den allgemeinen Arbeitsmarkt überzuleiten. Die betreffende Person arbeitet zunächst in einer betriebsintegrierten Gruppe in der AGB, bevor er oder sie durch ein mehrmonatiges Praktikum auf die Tätigkeit auf einem Einzelarbeitsplatz vorbereitet wird. Nachdem er oder sie sich anschließend auf dem Einzelarbeitsplatz intensiv mit der Tätigkeit und ihrem Umfeld vertraut gemacht hat, kann die Einstellung in der Bibliothek erfolgen. Der Mensch mit Behinderung kann dabei das Budget für Arbeit in Anspruch nehmen, das als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben aus einem Lohnkostenzuschuss für die Bibliothek und einer professionellen Begleitung durch einen Integrationsfachdienst besteht und in Berlin bei den Teilhabefachdiensten Soziales in den Bezirksämtern beantragt werden muss.
 
                  Bei der Bewertung der geringen Übergangsquoten aus den Werkstätten1 in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis muss berücksichtigt werden, dass der Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt von diversen Faktoren beeinflusst wird und sehr zeitintensiv ist. Am Ende des Überleitungsvorgangs steht der Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der Bibliothek, der von BWB feierlich begangen wird (vgl. BWB aktuell 2023, 13). 2023 konnte die AGB die erste (ehemalige) Mitarbeiterin von BWB als neue ZLB-Mitarbeiterin begrüßen.
 
                  
                    [image: Facebook-Post der ZLB vom 5. Oktober 2023. Der Text lautet: Welcome (again)! (Emoji) Frau Reckers (ehemalige Mitarbeiterin bei Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung – BWB) an ihrem ersten Arbeitstag mit einem ZLB Vertrag nach der erfolgreichen Übernahme. (Absatz) Seit mehr als 5 Jahren sind wir ein Team! (Herz-Emoji) Die Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung und die ZLB. Darunter zwei Fotos: Das Foto links zeigt drei Frauen vor Bücherregalen. Zwei von ihnen halten einen Blumenstrauß in der Hand. In das vergrößerte Foto rechts von zwei der Frauen vor den Regalen ist auf einem halbrunden Foto ein Vertrag mit einer Hand, die ihn unterschreibt, eingeblendet.]
                      Abb. 1: Willkommen auf einem ZLB-Arbeitsplatz (Foto: ZLB).

                   
                  Inzwischen wurde die Kooperation auf weitere Berliner Werkstätten ausgeweitet, die Praktikant✶innen und Mitarbeitende in die betriebsintegrierten Gruppen von BWB entsenden. BWB vermittelte auch den Kontakt zu den Lichtenberger Werkstätten, als Spezialist✶innen gesucht wurden, die im Handel nicht erhältliche Abdeckplanen für die Transportbücherwagen der ZLB anfertigen konnten. Diese wurden im Sinne der Nachhaltigkeit als Upcycling aus vorhandenen Bannern maßgeschneidert.
 
                  
                    [image: Facebook-Post der ZLB vom 9. November 2023. Der Text lautet: Aus Alt mach Neu! Banner von dem Bibliotheksfestival 2018 wurden weiterverarbeitet. Jetzt schützen sie unsere Medien beim Transport vor Regen, Schnee und Sturm. Danke (mit Emoji) an das Team von LWB _ Lichtenberger Werkstätten gemeinnützige GmbH – Ein Unternehmen der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost mit dem Link https://lweb.berlin/. Darunter zeigt ein großes Foto ein Plakat vom Bibliotheksfestival, das vor der Amerika-Gedenkbibliothek aufgestellt ist. Unten zeigen drei kleine Fotos Bücherwagen mit Abdeckplanen vor Regalen. Auf dem Foto links ist die Plane geöffnet. Man sieht die Bücher in dem Bücherwagen. Auf dem mittleren Foto ist die Plane geschlossen. Man sieht die beiden Arme einer Person, die den Bücherwagen schiebt. Auf dem Foto rechts sind drei Bücherwagen mit geschlossenen Planen zu sehen.]
                      Abb. 2: Masgeschneiderte Abdeckplanen (Foto: ZLB).

                   
                 
               
              
                Chancen
 
                Von der Zusammenarbeit profitieren die Mitarbeitenden beider Einrichtungen: Die BWB-Mitarbeitenden unterstützen die Arbeitsabläufe im Publikumsdienst und kommen dabei auch in Kontakt mit den ZLB-Mitarbeiter✶innen. Ihre Tätigkeit verrichten sie größtenteils mitten unter den Nutzer✶innen der Bibliothek. So sind sie sehr sichtbar bei der Arbeit, die sie für die Nutzenden der Bibliothek leisten. Und ihre Präsenz fällt nicht nur vor Ort ins Auge. Auch in der Presse (Aisslinger / März 2019; Goldstein 2022) sowie in den Publikationen der Bibliothek (Jahresbericht 2022, 4) und auf ihren Social-Media-Kanälen wird regelmäßig über die Kooperation berichtet.
 
                Das Bibliothekspersonal wird durch die Kooperation mit BWB zeitlich entlastet. Die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMIs), die zuvor im ­Einstelldienst eingesetzt waren, konnten andere und neue Aufgabenfelder im Publikumsdienst übernehmen, wie Programmarbeit, (Digitalkompetenz-)Vermittlung und Sonderpräsentationen. Diese Aufgaben sind anspruchsvoller und abwechslungsreicher als der Einstelldienst und erfordern unter Umständen, gerade im digitalen Bereich, zusätzliche Fortbildung oder Qualifizierung. Auf diese Weise trägt die Kooperation mit BWB zur Personalentwicklung in der ZLB bei.
 
               
              
                Herausforderungen und Lösungen
 
                
                  Raumsituation in der AGB
 
                  Im Zusammenhang mit der Jahrhundertchance für die ZLB, die nach jahrzehntelangen Bemühungen um ein zentral gelegenes Haus nun mit allen ihren Dienstleistungen und Beständen in das Q207 in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte ziehen möchte, ist vielfach auf die viel zu kleinen Publikumsflächen der ZLB hingewiesen worden. Auch der Mangel an Büroräumen erweist sich oft als Herausforderung für eine effiziente Arbeitsorganisation. Zu Beginn der Kooperation mussten die Mitarbeitenden der betriebsintegrierten Gruppen von BWB in einem Raum untergebracht werden, der nur eine umschichtige Nutzung als Aufenthaltsraum erlaubte. Die BWB-Mitarbeitenden brauchen einen eigenen, gemeinsamen Aufenthaltsraum, damit sie sich dort als Gruppe zusammenfinden können und eine vertraute Umgebung vorfinden, wenn sie sich aus der Reizüberflutung der öffentlichen Bereiche und der Arbeitsräume zurückziehen möchten. Inzwischen ist es gelungen, ihnen einen zweckmäßigen Aufenthaltsraum zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam wurde er von der ZLB und BWB ansprechend ausgestattet. Dort finden jetzt die gemeinschaftlichen Aktivitäten der BWB-Mitarbeiter✶innen statt.
 
                 
                
                  Arbeitszeiten
 
                  Die betriebsintegrierten Gruppen von BWB dürfen nur von Montag bis Freitag arbeiten. Da die AGB jedoch auch am Wochenende geöffnet ist, erledigen andere Hilfskräfte den Einstelldienst am Sonnabend, damit die Bibliothek ihren Nutzenden auch am Sonntag, an dem ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm angeboten wird, geordnete Freihandbereiche präsentieren kann.
 
                 
                
                  Komplexes Signaturensystem und andere (vermeintliche) Schwierigkeiten
 
                  Sowohl bei Mitarbeiter✶innen der ZLB als auch bei Fachkolleg✶innen, denen die Kooperation auf dem Bibliothekartag 2018 in Berlin vorgestellt wurde (Binner / Jannasch 2018), bestanden zunächst Bedenken, ob die BWB-Mitarbeitenden komplexe Signaturensysteme mit bis zu sechs Sortierebenen, wie sie in den Freihandbereichen der ZLB verwendet werden, beim Einstellen bewältigen könnten. Anhand von umfangreichen Schulungsmaterialien mit detaillierten Beschreibungen des Signaturensystems, die von der ZLB zusammengestellt wurden, und im Laufe eines gründlichen Einarbeitungsprozesses führen die Gruppenleitungen von BWB die Mitarbeitenden je nach ihren individuellen Begabungen an die jeweilige Tätigkeit heran. Die Tätigkeiten im Einstelldienst werden von ihnen mit hoher Präzision und großem Engagement ausgeführt.
 
                  Anfänglichen Vorbehalten bei den ZLB-Mitarbeiter✶innen, die auch Ausdruck von Befürchtungen, eigene Arbeitsgebiete zu verlieren, und von Unsicherheit im Umgang mit Menschen mit Behinderung waren, wurde durch die interne Kommunikation in Jours fixes und Sonderbesprechungen sowie durch Schulungsangebote zum Thema Inklusion begegnet. In den jetzt mehr als sechs Jahren der Kooperation hat sich eine entspannte und routinierte Arbeitsatmosphäre bei der Bewältigung der gemeinsamen Arbeitsaufgaben entwickelt, die durch Freundlichkeit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft geprägt ist. Eventuelle Probleme, die (wie allgemein im Berufsleben zu beobachten) meistens auf kommunikativen Missverständnissen beruhen, werden durch die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Gruppenleitungen von BWB und den Führungskräften des Referats Magazine, Einstell- und Lieferdienste sowie der anderen beteiligten Referate der ZLB gelöst.
 
                  So wie die alltägliche Arbeitsroutine von beiden Seiten als selbstverständlich und bereichernd wahrgenommen wird, so zeigt sich die gegenseitige Wertschätzung deutlich auch bei herausgehobenen Gelegenheiten wie der Auszeichnung der ZLB mit dem Berliner Inklusionspreis (vgl. Inklusionspreis Berlin 2020), dem festlich begangenen fünfjährigen Jubiläum der Kooperation im Jahr 2022 und dem inspirierenden Besuch einer Delegation der Stadtverwaltung Tokio im Februar 2023, die sich über die Kooperation informieren wollte. Bei diesem Anlass präsentierten Mitarbeiter✶innen von BWB den japanischen Gästen sehr engagiert und mit großer Expertise ihre Tätigkeit im Einstelldienst und zeigten so, wie sehr sie sich mit ihrer Arbeit in der AGB identifizieren.
 
                  Viel Anklang finden auch Veranstaltungen, die Mitarbeitende der beiden Institutionen für die jeweils anderen organisieren. So frischen Sozialarbeiter✶innen von BWB in internen Schulungen das Wissen der ZLB-Mitarbeiter✶innen über inklusive Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderung auf. Auf der anderen Seite löste zum Beispiel eine Bibliotheksführung durch das (nicht öffentlich zugängliche) Außenmagazin der ZLB im Westhafen, die von den Magazinkoordinatoren der ZLB exklusiv für die BWB-Mitarbeitenden angeboten wurde, große Begeisterung bei den Teilnehmenden aus.
 
                 
                
                  Zusammenfassung
 
                  Mit ihrer Kooperation haben die ZLB und BWB Neuland auf dem Gebiet der Inklusion in Bibliotheken betreten und gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung im Einstelldienst sich für beide positiv auswirkt. Obwohl die Kooperation sowohl den Mitarbeitenden von BWB als auch den ZLB-Mitarbeiterinnen große Chancen im Bereich der Personalentwicklung ermöglicht, liegt der größte Vorteil und Gewinn für beide Seiten darin, ihre gemeinsame Tätigkeit als Selbstverständlichkeit zu erfahren.
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              1
                Diese werden in vielen Beiträgen über die Werkstätten als Argument dafür angeführt, dass die Einrichtungen ihre Aufgaben nicht erfüllten. Vgl. beispielhaft Douglas 2021.

              
            
           
           
             
              Mit einer Sehbehinderung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste: Ein Erfahrungsbericht
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              Von 2018–2021 wurde in der Universitätsbibliothek Erfurt eine junge Frau mit Sehbehinderung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) ausgebildet. Der Beitrag zeigt, welche Ideen, Maßnahmen und Hilfsmittel genutzt wurden, um die Ausbildung inhaltlich entsprechend der Ausbildungsverordnung und trotzdem angepasst an die Möglichkeiten der Auszubildenden durchzuführen und erfolgreich abzuschließen. Ein Interview schildert die Sicht der jungen Frau auf ihre Ausbildung.
 
              
                Die Situation
 
                Im September 2018 hat in der Universitätsbibliothek Erfurt eine sehbehinderte junge Frau – wir nennen sie für diesen Beitrag Luise – die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste aufgenommen. Die Ausbildung schloss sich direkt an das Abitur an, das sie am Gymnasium für blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler in Marburg erworben hat.
 
                Im Vorfeld der Personalgewinnung war oft zu hören: „Wie kann man so etwas machen! Sehbehindert und Bibliothek.“ Diese Vorbehalte und Vorurteile wollte ich als verantwortliche Ausbilderin nicht teilen, muss aber gestehen, dass alle an der Ausbildung Beteiligten, mich eingeschlossen, keine Erfahrungen mit sehbehinderten Menschen hatten. Schnell wurde klar, dass Luises Bedürfnisse nicht pauschalisiert werden können – wie sicher bei keiner Behinderung. Es mussten immer wieder genau für sie passende, individuelle Lösungen gefunden werden. Hier soll betont werden, dass es während der gesamten Ausbildung sehr wichtig war, miteinander im Gespräch zu bleiben, bei Luise immer wieder zu erfragen, was für sie funktioniert, welche Tätigkeiten (gar) nicht möglich sind, Dinge zu versuchen und ggf. auch zu verwerfen. Und dies auch gegenüber den Kolleg✶innen zu kommunizieren, die in den Ausbildungs- und Arbeitsprozess involviert waren. Zu sagen, dass alles reibungslos lief, wäre nicht richtig. Es gab nicht wenige und recht unterschiedliche Probleme. Schritt für Schritt haben wir uns „vorgearbeitet“. Die Auszubildende zur Berufsausübung geführt zu haben und selbst viel dabei gelernt zu haben, ist eine bleibende und positive Erfahrung.
 
                Luise hat die Ausbildung nach drei Jahren erfolgreich abgeschlossen und ist nach einer Anschlussbeschäftigung in der UB Erfurt inzwischen in einer anderen Universitätsbibliothek angestellt.
 
                Um die Umsetzung konkreter Maßnahmen und Ideen darzustellen, werden die folgenden Ausführungen nach den Bereichen gegliedert, die sich für die Ausbildung als anpassungsbedürftig erwiesen haben: Orientierung auf dem Universitätscampus und in der Bibliothek, Technische Hilfsmittel, Berufsschulunterricht, Prüfungen, Ausbildungsinhalte in der Praxis.
 
                
                  Orientierung auf dem Universitätscampus und in der Bibliothek
 
                  Um Luise ein sicheres Bewegen zwischen Straßenbahnhaltestelle und Bibliothek, im Bibliotheksgebäude und auf dem Campus der Universität zu ermöglichen, sind wir während der ersten Tage der Ausbildung stets die genau gleichen Wege gegangen. So konnte sie sich den Weg und die Umgebung, wie sie sie wahrgenommen hat, einprägen. Hilfreich dafür war auch, immer einen Schritt schräg vor ihr zu gehen, sodass sie „etwas“ zum Orientieren/Fixieren hatte. Dies hat Luise selbst aus ihrer Erfahrung heraus angeregt.
 
                 
                
                  Technische Hilfsmittel
 
                  Hier waren wir auf Luises Erfahrungen angewiesen, da sie bereits in der Blinden- und Sehbehindertenschule in Marburg entsprechende Hilfsmittel benutzt hat. Allerdings musste sie sich in der Schule nicht um technische Details kümmern, sodass wir uns bei der Auswahl an ihren Erklärungen und gegoogelten Fotos orientiert haben. Zusätzlich zu den von uns gekauften Geräten benutzte Luise einen sogenannten Lesestein, der ihr Eigentum war.
 
                  Konkret wurden gekauft:
 
                  
                    	 
                      ein Laptop 15,6“ mit Touch und Docking Station,


                    	 
                      ein Monitor mit hoher Auflösung,


                    	 
                      eine Tischhalterung für den Monitor, um den Bildschirm möglichst nah an die Augen bringen zu können und


                    	 
                      eine Tafelkamera für den Berufsschulunterricht und für interne Fortbildungen. So konnte Luise das Tafel- / Beamerbild ausschnittweise live vergrößern und auf ihren Laptop projizieren.


                  
 
                  Die Finanzierung der Geräte erfolgte aus Mitteln der Bibliothek, möglich ist aber z. B. auch eine finanzielle Unterstützung durch das Integrationsamt.
 
                 
                
                  Berufsschulunterricht
 
                  Die zuständige Berufsschule wurde rechtzeitig darüber informiert, dass unsere Universität / Bibliothek eine sehbehinderte Auszubildende eingestellt hat. So wurde es Luise ermöglicht, sich in den Klassenräumen einen geeigneten Platz zu suchen und den oben erwähnten Laptop und die Tafelkamera zu nutzen. Schulische Tests und Klassenarbeiten durfte sie ebenfalls auf einem Laptop schreiben. Mit der Schulsozialarbeiterin und der Klassenlehrerin wurde ein enger Kontakt gepflegt, damit sich gegebenenfalls auftretende Schwierigkeiten im Klassenverband nicht zu ausgewachsenen Problemen entwickelten.
 
                 
                
                  Prüfungen
 
                  Für die laut Prüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfungen im Ausbildungsberuf können Menschen mit Behinderung einen Nachteilsausgleich beantragen. Hierfür muss der behandelnde Arzt ein entsprechendes Formblatt ausfüllen. Luise wurde durch die Ausbildungsleitung rechtzeitig über eine solche Möglichkeit informiert und bei allen Schritten intensiv unterstützt (das benötigte Formular heraussuchen, auf einen Arzttermin oder auf Fristen hinweisen). Die stattgegebene Verlängerung der Bearbeitungszeit für alle Prüfungen hat Luise die Möglichkeit gegeben, die Aufgaben in Ruhe anzugehen und sich nicht unter (Zeit-)Druck zu setzen.
 
                 
                
                  Ausbildungsinhalte in der Praxis
 
                  Grundsätzlich wurden Luise alle in der Ausbildungsordnung festgeschriebenen praktischen Inhalte vermittelt. Im Vergleich zu anderen Auszubildenden wurden besondere Fähigkeiten und Interessen mehr berücksichtigt. Die Bibliothek profitierte besonders von der Geduld und der Gründlichkeit, mit der Luise an alle Aufgaben heranging. Sie benötigte lediglich ausreichend Zeit, um Schrift und Gegenstände gut wahrnehmen zu können.
 
                  Im Bereich der Medienbearbeitung übernahm sie deshalb nach entsprechenden Schulungen und Einweisungen überwiegend Arbeiten in der Vorakzession und umfangreiche Recherchen nach Titeln und RVK-Notationen in verschiedenen Katalogen und Internetplattformen. Bei der Bearbeitung von Rechnungen war es allerdings schwierig, den Bildschirm als Ganzes erfassen zu müssen.
 
                  Das Rückordnen der Bücher in die Regale (Buchordnungsdienst) durch Luise war für die Mitarbeiter✶innen zunächst gewöhnungsbedürftig, denn hier klebte jemand förmlich mit der Nase am Buchrücken, um die Signaturschilder zu lesen. Für Luise war diese Arbeit jedoch sofort machbar und für die Bibliothek eine wichtige Unterstützung.
 
                  Luise hat großes handwerkliches Geschick. Die hauseigene Buchbinderei ist von jeher ein Ausbildungsbereich in unserer Bibliothek, der zeitliche Anteil und das inhaltliche Spektrum waren für Luise hier größer als für andere Auszubildende. So hat sie zahlreiche kleine Buchreparaturen durchgeführt und Give-aways für die Lange Nacht der Wissenschaften vorbereitet.
 
                  An der Ausleihtheke konnte Luise alle dort anfallenden Tätigkeiten kennenlernen und üben. Allerdings wurde sie nicht regulär für die Ausleihe, Rücknahme und Verlängerung von Medien eingesetzt, da hier aufgrund der großen Benutzerfrequenz in der Regel schnelles Arbeiten notwendig ist (wir sprechen hier vom Nutzungsverhalten vor der Pandemie). Das schnelle Erfassen aller nötigen Informationen auf einem Bildschirm und das schnelle Navigieren darin waren ihr aufgrund der Sehbehinderung nicht möglich.
 
                  Einschränkungen gab es auch im Bereich Digitalisierung. Das Licht der Scanner hat Luise so stark geblendet, dass sie selbst für kurze Zeit nicht an den Geräten arbeiten konnte und somit nur einige theoretische Einblicke erhalten hat.
 
                  Das Praktikum in einer unserer Partnerbuchhandlungen in Erfurt war ein Erfolg. Luise wurde in dem kleinen Team sehr gut aufgenommen und hat über mehrere Wochen alle anfallenden Arbeiten mit übernommen. Der archivische Teil der Ausbildung wurde in Form eines Praktikums im Universitätsarchiv abgedeckt.
 
                 
               
              
                Was sagt Luise rückblickend über ihre Ausbildung?
 
                Luise war freundlicherweise bereit, für diesen Beitrag einige Fragen zu beantworten.
 
                Valentina Tischer: Hat für Ihre Berufswahl der Gedanke eine Rolle gespielt, dass Sie sehbehindert sind?
 
                Luise: Ja, schon. Ich war mir nicht sicher, ob ich solche Tätigkeiten, wo ich viel und gut sehen muss, überhaupt mehrere Stunden hintereinander ausführen kann, ob das nicht zu anstrengend wird.
 
                V. Tischer: Was war für Sie während der Ausbildung schwierig?
 
                Luise: Besonders in den ersten Wochen, als ich noch keinen guten Monitor und den Laptop noch nicht hatte, ist mir die Arbeit schwergefallen, ich hatte oft Kopfschmerzen. Auch bestimmte technische Arbeiten wie das Etikettieren der Bücher waren für mich sehr anstrengend. Andererseits wollte ich mich durchkämpfen und selbst herausfinden, was ich kann.
 
                In der Berufsschule hat mir besonders die Reizüberflutung der Augen zu schaffen gemacht – der gleichzeitige Lichteinfall von den Fenstern und von der Decke, nicht selten grelle Sonne, der häufige Blickwechsel zwischen Tafel und Laptop.
 
                V. Tischer: Würden Sie diesen Beruf aus heutiger Sicht noch einmal erlernen wollen?
 
                Luise: Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, dass ich während der Ausbildung sehr gut unterstützt wurde. Ich weiß, dass es funktionieren kann, dass es immer Mittel und Wege gibt, dass man immer Hilfe bekommt. Deshalb kann ich den Beruf so gut wie nicht Sehbehinderte ausüben. Trotzdem möchte ich gern eine zweite Ausbildung beginnen, noch mehr lernen und mich weiter beruflich fordern.
 
                V. Tischer: Was empfehlen Sie jungen Menschen mit einer Behinderung, die ins Berufsleben einsteigen möchten?
 
                Luise: Man sollte sich nicht einreden lassen, dass man dieses oder jenes sowieso nicht kann. Es gibt ja Hilfsmittel, um bestimmte Arbeiten erledigen zu können. Es gibt immer Leute, die unterstützen. Und man darf nicht aufgeben.
 
                Dem soll nichts hinzugefügt werden. Vielleicht kann dieser Beitrag Mut machen und bestehende Zweifel ein wenig zerstreuen.
 
               
            
 
             
              
                Autorin
 
                Dr. Valentina Tischer ist Diplomslawistin und Assistentin an Bibliotheken. Nach längerer Tätigkeit in der Lehrerbildung an der Pädagogischen Hochschule Erfurt arbeitet sie seit 1996 in der Universitätsbibliothek Erfurt. Dort ist sie im Bereich Information tätig und seit 2003 für die Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste verantwortlich.
 
              
 
            
 
           
           
             
              Bilder aus der Praxis
 
            

             
              Trotz sorgfältiger Erstellung unserer Bücher lassen sich Fehler manchmal leider nicht ganz vermeiden. Wir entschuldigen uns, dass die Abbildung 3 auf Seite 790 in der gedruckten Erstauflage dieses Buches leider mit einer falschen Legende abgedruckt wurde. Bitte beachten Sie, dass dies in der vorliegenden Ausgabe korrigiert wurde.
 
            
 
             
              
                [image: Eine Frau im Rollstuhl befindet sich auf der Plattform und wird von einer weiteren Person, die daneben steht, begleitet. Die Plattform ist mit Pflastersteinen versehen, die sich beim Herunterfahren in das Straßenbild einfügen. Im hochgefahrenen Zustand ist die Hebetechnik zu sehen.
]
                  Abb 1: Hebebühne zur Überwindung von Stufen in Weimar, Anna Amalia Bibliothek. (Foto: Thüringer Tourismus GmbH, Florian Trykowski).

               
              
                [image: In einem langen Flur befinden sich vier Stufen, die mit einer Hebebühne überwunden werden können. Die Plattform kann von der Person im Rollstuhl selbst, oder von einem Bedienelement an der Wand aus gesteuert werden.]
                  Abb 2: Hebebühne im Inneren der Anna Amalia Bibliothek. (Foto: Thüringer Tourismus GmbH, Florian Trykowski).

               
              
                [image: Ein Mann steht an einem höhenverstellbaren Arbeitsplatz. Auf dem Tisch steht ein Hinweisschild „Barrierefreier PC-Arbeitsplatz“, ein Bildschirm und eine kontrastreiche Tastatur. Diese ist besonders gut ausgeleuchtet.]
                  Abb 3: Barrierefreier PC-Arbeitsplatz mit anpassbarem Tisch, Lichtquellen und Platz für persönliche assistive Technik. (Foto: Heidi Best)
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              Equality entails a positive and accommodating response to the difference of disability. Disability is not an excuse to exclude or segregate: it is an occasion to reflect on the value of human difference and to respect and accommodate it positively.1
 
              Gleichberechtigung bedeutet, die Verschiedenheit von Behinderung positiv und entgegenkommend aufzunehmen. Behinderung ist kein Grund für Ausgrenzung oder Segregation. Sie ist vielmehr eine Gelegenheit, über den Wert menschlicher Verschiedenheit nachzudenken, sie zu achten und ihr auf positive Weise Rechnung zu tragen.2
 
              Gerard Quinn
 
              Sonderberichterstatter des UN-Menschenrechtsrats über die
 
              Rechte von Menschen mit Behinderungen 2020–2023
 
            
 
            
              Notes

              1
                UN Doc A/HRC/46/27 Absatz 20.

              
              2
                Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen: https://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/a-hrc-46-27.pdf (20.12.2024).

              
            
           
           
             
              Die IFLA-Sektion für Menschen mit Lesebehinderungen - Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD)
 
            

             
              Christiane Felsmann 
              
 
            
 
             
              Bibliotheken haben u. a. die Aufgabe, publizierte Werke per Ausleihe unkommerziell zur Verfügung zu stellen. Doch es gibt auch Bibliotheken bzw. Produzenten, die diese Publikationen vor der Verbreitung erst aufbereiten und in ein Format bringen, welches für die Leser✶innen zugänglich ist. Diese Bibliotheken unterliegen einer gesonderten Regelung im Urheberrecht und zählen ausschließlich blinde, seh- und seit wenigen Jahren lesebehinderte Menschen zu ihrem Publikum. International organisiert sind sie in der IFLA-Sektion Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD).
 
              
                Spezialbibliotheken
 
                Mit dem Durchbruch der Brailleschrift in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Weg für Bücher und die allgemeine Aufbereitung von Informationen für blinde Menschen geebnet. Die Durchsetzung des Schriftsystems war die Grundlage für den Zugang zu Bildung. Begonnen hat oft alles mit Freiwilligen, die in der Lage waren, Bücher per Hand in Braille abzuschreiben. Der Bedarf war groß und schon bald wurden weltweit erste Bildungseinrichtungen für blinde Menschen und schließlich Bibliotheken für Braillebücher gegründet. So entstand 50 Jahre nach offizieller Anerkennung der Brailleschrift in Frankreich die erste öffentliche Leihbücherei in Deutschland auf Initiative engagierter, gutbürgerlicher Frauen 1894 in Leipzig.1 Einige wenige andere, wie die Centralbibliothek für Blinde in Hamburg, folgten kurz darauf. Endlich brachte Braille blinden Menschen amtlich anerkannte Buchstaben und den Zugang zu Büchern.
 
                Einhergehend mit den technischen Entwicklungen wurden ab den 1950er Jahren Hörbüchereien gegründet, die blinden und nunmehr auch sehbehinderten Menschen in Form von aufgesprochenen Büchern Literatur auf Tonbändern in die Wohnzimmer brachten. Somit wurde die Zielgruppe deutlich vergrößert. Während nur ein kleinerer Teil der Bibliotheksnutzer✶innen die Brailleschrift beherrschte, eröffneten Hörbücher einem großen Teil die Welt der Literatur. Etwas später kamen zu den beiden Formaten Braille und Hörbuch noch taktile Medien hinzu, diese werden bis heute von einer Reihe der Spezialbibliotheken produziert und angeboten.
 
                Bibliotheken für barrierefreie Formate, insbesondere für Braille, DAISY, Großdruck, taktile Medien und nunmehr barrierefreie elektronische Bücher, wurden weltweit aufgebaut. Je nach Land und dessen politischer wie auch geografischer Lage bildeten sich anfangs Services vor allem für blinde Menschen und das Brailleformat heraus. Während die Mehrheit der anderen Bibliotheken kommunal gebunden ist, wurde und wird eine solche Spezialbibliothek zumeist staatlich organisiert. Schließlich wurde in einer ganzen Reihe von Ländern weltweit jeweils eine Institution geschaffen, die, öffentlich finanziert, die Aufbereitung und Verbreitung barrierefreier Medien übernimmt. Innerhalb eines Landes blieb es somit für jede dieser Einrichtungen fast unmöglich, Konzepte und Erfahrungen auszutauschen. Der Bedarf der internationalen Vernetzung wurde dementsprechend größer.
 
                Wie Dokumenten der IFLA-Geschichte zu entnehmen ist (IFLA o. J.), begann auf Anfrage durch die Library of Congress (Division for the Blind and Physically Handicapped) und mit Bestätigung des Bedarfs durch andere IFLA-Nationen die Arbeit einer Gruppe von Expert✶innen. So fand zur jährlich stattfindenden Konferenz der IFLA erstmals 1977 in Brüssel der sogenannte „Runde Tisch der Blindenbibliotheken“ (engl. Round Table Libraries for the Blind – RTLB) statt. Zu den Themen gehörte u. a. die Auseinandersetzung mit Technologien, um Braille zu lesen, aber auch zu produzieren. Der Runde Tisch wurde schließlich im Laufe der Zeit zu einer Sektion der Blindenbibliotheken ausgebaut.
 
                Die Veröffentlichung Resource guide on access to and interlending of alternative format materials (IFLA 2002) aus dem Jahr 2002 zeigt eine der Entwicklungen der Sektion, nämlich, dass die Bibliotheksservices allgemein für Menschen mit Lesebehinderung – im Englischen persons with print disabilities genannt – fokussiert werden. Es gehörten demnach nun neben blinden Personen auch Menschen mit anderen Behinderungen dazu, denen es aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht möglich ist, eine herkömmlich gedruckte Publikation selbständig zu lesen.
 
                Die Spezialbibliotheken produzierten und produzieren selbstverständlich Medien in Braille, teils auch in Großdruck. Auf großes Interesse stoßen zudem taktile Bücher oder geografische Karten sowie Hörbücher. Alle diese barrierefreien Formate werden noch heute fast ausschließlich von Spezialbibliotheken produziert bzw. deren Produktion organisiert. Durch eine besondere Regelung im jeweilig landeseigenen Urheberrecht ist diesen Institutionen erlaubt, Publikationen aufzubereiten und an Befugte Personen bzw. Befugte Stellen weiterzureichen.
 
                Während Spezialbibliotheken ihre Arbeit lange gemäß den gesetzlichen Regelungen vorrangig im Umfeld der Behindertenselbsthilfe umgesetzt haben, bietet Inklusion einen Rahmen, der weit mehr Menschen erreicht. Doch ist es in diesem Zusammenhang unbedingt notwendig, für die besonderen Vorschriften zu sensibilisieren und darüber zu informieren: Es ist den Bibliotheken für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen für den Zweck der Weitergabe an Befugte Personen und Befugte Stellen erlaubt, die Aufbereitung und Vervielfältigung kommerzieller Titel in barrierefreie Formate vorzunehmen. Diese Billigung vereint alle vergleichbaren Bibliotheken weltweit. Die Mehrheit der Länder hat mit der Unterzeichnung des Marrakesch-Vertrages eine fundierte Arbeitsbasis geschaffen (siehe dazu den Beitrag 1.2 von Christiane Felsmann in diesem Band).
 
               
              
                Voneinander lernen und miteinander wachsen
 
                Die IFLA Sektion LPD2 setzt sich mittels eines Bewerbungsverfahrens aus 20 Personen verschiedener Länder zusammen. Nach neuesten IFLA-Regelungen gibt es auch ein Mentoring-Programm, um erfahrene, ehemalige Sektionsmitglieder wie auch andere Expert✶innen aktiv zu beteiligen. Das Bemühen, Vertreter✶innen aus allen Teilen der Welt einzubinden, ist sehr groß. Die LPD-Sektion versteht sich als ein internationales Forum, in dem Wissen über barrierefreie Medienformate aufgebaut und ausgetauscht wird, mit dem Ziel einer gleichberechtigten und weltweiten Anwendung. Die Mitglieder kommen häufig aus Einrichtungen, die eng mit Organisationen der Behindertenselbsthilfe zusammenarbeiten Ein Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit war die Unterzeichnung des Marrakesch-Vertrages. Das Gelingen ist vor allem auch dem außerordentlichen Engagement der Weltblindenunion, der WBU, zu verdanken.
 
                Das Netzwerk und seine Kooperationspartner entwickeln sich ständig weiter. Neben den Selbsthilfeverbänden anderweitiger Lesebehinderungen, wie Dyslexie, ist die Verbindung der LPD-Bibliotheken mit dem DAISY Consortium von besonderer Bedeutung. Das Gremium hat Softwarelösungen für Produktion und Anwendung barrierefreier Medien entwickelt. Diese sind nunmehr die täglichen Arbeitsinstrumente in den einzelnen Bibliotheken. Sensibilisierungsveranstaltungen, aber auch Schulungen zu technischen Grundlagen und Details für elektronisches Braille, DAISY, das Inklusive Publizieren im Allgemeinen, sogar auch für Instrumente zur Dokumentenprüfung, wie ACE,3 zählen ebenso zu den gemeinsamen Aktivitäten.
 
                Die Zusammenarbeit mit anderen Gremien in der IFLA ist ebenso von großer Bedeutung. Hervorzuheben ist die enge Kooperation mit der IFLA-Sektion Equitable and Accessible Library Section (EALS, vormals LSN).4 Neben dem thematischen Austausch steht die Zusammenarbeit für die Erarbeitung bzw. Bereitstellung verschiedener IFLA-Richtlinien im Mittelpunkt. Ziel ist zum einen die Sensibilisierung, aber auch die Handreichung praktischer Umsetzungsmöglichkeiten für alle Bibliotheken. So entstanden bereits 2015 die Richtlinien für Bibliotheksservices für Menschen mit Dyslexie (IFLA 2014a) (Abb. 1) inklusive einer praktischen Checkliste (IFLA 2014b), die Übersetzung ins Deutsche übernahm das dzb lesen, als LPD-aktive Institution.
 
                
                  [image: Ein komplexes Schaubild mit schematischen Darstellungen gibt Hinweise zur Gestaltung von Räumen und Präsentation der Medien, um diese gut auffindbar und nutzbar anzubieten. Ein Beispiel: Gezeigt werden zwei Personen, die sich in Sesseln gegenübersitzen und lesen. Darüber steht der Text "Eine anregende Leseecke mit Materialien in Leichter Sprache".]
                    Abb. 1: Auszug aus “Legasthenie - Willkommen in unserer Bibliothek”, Quelle: https://repository.ifla.org/server/api/core/bitstreams/d937ed7b-91de-4ee7-a810-4e70e8cb64c2/content.

                 
                Mit der Arbeit an den IFLA Guidelines for Accessible Libraries and Services for Everyone5 arbeiten die beiden Sektionen unter der Federführung von EALS an einer Aktualisierung und Erweiterung der bereits 2005 veröffentlichten Access to Libraries for Persons with Disabilities Checklist (IFLA 2005). Das neue Dokument wurde der IFLA zur Genehmigung im Frühjahr 2023 übermittelt.
 
                Ziel ist schließlich, die Informationen zur Verpflichtung von Bibliotheken als öffentliche Einrichtungen gemäß der UN-BRK Barrierefreiheit und Inklusion umzusetzen, zu verbreiten und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Denn, neben der Pflicht, bietet einzig und allein die Inklusion vor allem die Chance, Zugang zu Informationen, Wissen und Lesen zu ermöglichen.
 
               
              
                Hauptaufgaben der IFLA-Sektion LPD
 
                Austausch und Zusammenarbeit sind elementare Formen der Arbeit in der Sektion der LPD. Doch die gemeinsamen Arbeitsgrundlagen sind in der Mission und den Zielen der Arbeitsgruppe formuliert. Die Mission beinhaltet, sich stets für gleichberechtigte und barrierefreie Bibliotheksservices für Menschen mit Seh- oder Lesebehinderung einzusetzen. Die Ziele gehen mehr ins Detail, es geht darum:
 
                
                  	 
                    eine weltweit zugängliche Online-Bibliothek barrierefreier Formate für Menschen mit Seh- bzw. Lesebehinderung zu schaffen;


                  	 
                    durch Partnerschaften und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen Einfluss auf die internationale Politik zu nehmen;


                  	 
                    Richtlinien und praxisorientierte Verfahren für barrierefreie Bibliotheks- und Informationsservices zu erstellen oder zu unterstützen;


                  	 
                    die weltweite Umsetzung des Vertrags von Marrakesch zu fördern;


                  	 
                    die Entwicklung der Standardisierung von Metadaten barrierefreier Buchformate zu unterstützen;


                  	 
                    das Profil der Sektion LPD und der barrierefreien Bibliotheksservices innerhalb der Bibliotheksgemeinschaft zu schärfen.


                
 
                Umgesetzt werden die Ziele der IFLA-Sektion in vielfältiger Weise: Die Nutzung und die Weiterentwicklung des Accessible Book Consortiums,6 dem Katalog weltweit erhältlicher barrierefreier Titel, wird durch die LPD-Bibliotheken maßgeblich mitgestaltet. Veranstaltungen zum Marrakesch-Vertrag werden nunmehr vorrangig in sogenannten „Nicht-Marrakesch-Ländern“ organisiert. Seit Anfang 2024 gibt es zudem auf Initiative der LPD ein IFLA-weites Arbeitsgremium, um 2025 die Standards der Metadaten barrierefreier Formate im Allgemeinen und die der kommenden E-Books in Hinblick auf die Umsetzung des European Accessibility Acts festzulegen. Es wird aktiv Sensibilisierungsarbeit geleistet, indem Workshops und Schulungen angeboten sowie Richtlinien veröffentlicht werden. Noch im Arbeitsstatus, doch an dieser Stelle nennenswert ist die Arbeit an den IFLA Guidelines for Inclusive Library Services for Persons with Print Disabilities, die derzeit intensiv stattfindet und in der ersten Jahreshälfte 2025 an die IFLA übergeben werden.
 
               
              
                Von der IFLA auf die nationale Arbeitsebene
 
                Im Rahmen der internationalen IFLA-Arbeit ergeben sich vielfältige Themen und Arbeitsergebnisse. Doch wie gelangen all diese Informationen in die eigene Bibliothekswelt? Zum einen durch die einzelnen Vertreter✶innen der Sektionen, die in ihrem eigenen Land aktiv sind. Doch braucht es neben den Strukturen und der Unterstützung durch die Bibliotheksverbände u. a. bei der Übersetzung in die jeweilige Landessprache auch Veranstaltungen auf nationaler Ebene zur Verbreitung der Standards, Richtlinien oder Neuigkeiten. Gleichzeitig braucht es Bibliothekspersonal, das offen ist, gemeinsam die Bibliothekswelt inklusiv zu gestalten und sicherzustellen, dass jede Person, unabhängig der persönlichen Herausforderungen, Zugang zu Wissen und Information erhält.
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                World Intellectual Property Organization (WIPO): Liste der Unterzeichner des Marrakesch Vertrages. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=843 (29.05.2024) 
 
               
            
 
            
              Notes

              1
                Gegründet 1894 als „Verein zur Verbreitung von Hochdruckschriften“ ist es heute das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen). https://www.dzblesen.de/ (29.05.2024).

              
              2
                IFLA LPD: https://www.ifla.org/units/lpd/ (29.05.2024).

              
              3
                DAISY Consortium: ACE by DAISY. https://daisy.org/activities/software/ace/ (01.06.2024).

              
              4
                Library Services to People with Special Needs Section (LSN): https://www.ifla.org/units/lsn/ (01.06.2024).

              
              5
                IFLA LSN: https://www.ifla.org/g/lsn/access-to-libraries-for-persons-with-disabilities-guidelines/ (01.06.2024).

              
              6
                Accessible Book Consortium: https://www.accessiblebooksconsortium.org/en/web/abc/portal/index (01.06.2024).

              
            
           
           
             
              Inklusion und Barrierefreiheit im Kontext internationaler Bibliotheksarbeit: Die EALS-Sektion der IFLA
 
            

             
              Corinna Haas 
              
 
              Anne Sieberns 
              
 
            
 
             
              Die IFLA-Sektion Equitable and Accessible Library Services – EALS1 gehört zu den ältesten Sektionen der IFLA. 1931 als Sub-Committee on Hospital Libraries gegründet, versteht sie sich heute als ein internationales Forum für Bibliotheksdienste für Menschen, die – aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation oder fehlender Barrierefreiheit – keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Bibliotheken haben. In den letzten drei Jahrzehnten veröffentlichte die Sektion mehrere internationale Richtlinien, die von der IFLA als Standards anerkannt wurden.
 
              
                Geschichte
 
                Bereits vier Jahre nach Gründung der IFLA2 als internationale Vereinigung bibliothekarischer Verbände und Einrichtungen wurde 1931 ein Unterausschuss (Sub-Committee) für Krankenhausbibliotheken ins Leben gerufen. Der Ausschuss, der in den 1950er Jahren in Committee on Hospital Libraries umbenannt wurde,3 hatte die Aufgabe, Bibliotheksdienste in Krankenhäusern und verwandten Einrichtungen weltweit zu fördern.
 
                Da Patient✶innen in Krankenhäusern häufig körperliche oder intellektuelle Beeinträchtigungen haben, die das Lesen erschweren, beschäftigte sich der Ausschuss auch mit spezifischen Buchformaten, Hilfsmitteln oder Dienstleistungen für diese Nutzer✶innengruppe. Um diesen Aspekt im Namen des Ausschusses sichtbar zu machen, wurde er in den 1970er Jahren in Library Services to Hospital Patients and Handicapped Readers umbenannt. Er erhielt zudem im Rahmen einer Umstrukturierung der IFLA den Status einer eigenen Sektion. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen in dieser Zeit gehörten eine umfangreiche Bibliografie sowie Standards für Krankenhausbibliotheken.
 
                In den folgenden Jahren erweiterte die Sektion ihre Zielgruppen auf all jene, die aufgrund von Alter, Krankheit, Behinderung oder ihrer aktuellen Lebenssituation nicht in der Lage sind, öffentliche Bibliotheken zu nutzen. Dazu zählten nun auch Menschen in Pflegeeinrichtungen und Gefängnissen sowie gehörlose und intellektuell beeinträchtigte Menschen. Sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zählten nicht mehr zu den Zielgruppen der Sektion, seit in den 1970er Jahren eine eigene Arbeitsgruppe für „Blindenbibliotheken“, die heutige LPD-Sektion, eingerichtet wurde.4
 
                Die breitere Definition des Aufgabenbereichs führte zu einer erneuten Änderung des Namens in Libraries Serving Disadvantaged Persons (LSDP) (Bibliotheksdienste für benachteiligte Personen). Als diese Terminologie einige Jahre später als stigmatisierend kritisiert wurde, erhielt die Sektion 2008 den Namen Library Services to People with Special Needs (LSN).
 
               
              
                Standards setzen, inspirieren, überzeugen
 
                Seit Mitte der 1990er Jahre veröffentlicht die Sektion internationale, von der IFLA als Standards anerkannte Richtlinien (Guidelines) für die Bibliotheksarbeit mit ihren Zielgruppen. Dazu zählten zuerst die Richtlinien für Gefangenenbibliotheken, Richtlinien für Bibliotheksdienstleistungen für gehörlose Menschen, Richtlinien für Easy-to-Read-Materialien, Richtlinien zur Unterstützung von Menschen mit Legasthenie sowie Richtlinien für Patientenbibliotheken und Bibliotheken in Langzeitpflegeeinrichtungen.5
 
                Besondere Beachtung fand die 2006 veröffentlichte Checkliste für den Zugang zu Bibliotheken für Menschen mit Behinderungen (IFLA 2005). Sie gehörte lange Jahre zu den wichtigsten Referenzwerken zum Thema Barrierefreiheit in Bibliotheken. 2019 entschied die Sektion, die Publikation aufgrund der neuen technischen und digitalen Entwicklungen von Grund auf zu aktualisieren. 2023 konnte die neue Fassung mit dem Titel Revised guidelines for accessible libraries and services for everyone: A brief overview of tips for ensuring access to information for persons with disabilities6 beim Weltkongress der IFLA in Rotterdam vorgestellt werden.7
 
                Überarbeitet wurden ebenfalls die Richtlinien für Bibliotheksdienste für Menschen mit Legasthenie. Die neue Auflage, die gemeinsam mit der LPD Sektion8 erarbeitet wurde, liegt dank des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen (dzb lesen) auch in deutscher Übersetzung vor (IFLA 2014). Völlig neu erarbeitet werden derzeit die Richtlinien für die Bibliotheksarbeit mit gehörlosen, höreingeschränkten und taubblinden Menschen sowie die Richtlinien für die Bibliotheksarbeit für Menschen im Autismus-Spektrum. 2017 entwickelte die Sektion zudem internationale Standards für die Bibliotheksarbeit mit wohnungslosen Menschen (IFLA 2017).
 
                1992 publizierte die Sektion die ersten Richtlinien für Bibliotheksdienste für Gefangene. Sie wurden in den folgenden Jahren regelmäßig aktualisiert und zuletzt 2023 in der 4. Ausgabe veröffentlicht – auch in deutscher Übersetzung als IFLA Richtlinien für Gefängnisbibliotheken (IFLA 2023). Die in den Richtlinien definierten Standards werden immer an Best-Practice-Beispielen illustriert, so dass auch nachvollziehbar wird, wie man sie mit Leben füllen kann.
 
                Die Dokumente stehen im Repositorium der IFLA9 im Open Access zur Verfügung, können dort heruntergeladen und für die eigene Arbeit genutzt werden – um Inspiration zu finden, eigene Leitlinien zu entwickeln und Stakeholder zu überzeugen. Auf ihrer Website, in einem Newsletter, auf Social-Media-Kanälen und bei Fachveranstaltungen macht die Sektion ihre Arbeit bekannt, stellt Kontakte her und bietet Bibliotheken Unterstützung an. Sie knüpft und vermittelt Kontakte zu Expert✶innen und Praktiker✶innen in und außerhalb von Bibliotheken und trägt dazu bei, Netzwerke und eine Community aufzubauen. So wirkt sich die Gremienarbeit der IFLA-Sektionen nicht allein auf bibliothekspolitischer Ebene aus, sondern auch direkt in der Praxis großer und kleiner Bibliotheken und Informationseinrichtungen an vielen Orten der Welt.
 
               
              
                Von den „Special Needs“ zum Anspruch auf gerechten Zugang – die UN-Behindertenrechtskonvention
 
                In der langen Geschichte der Sektion spiegelt sich anhand der im Laufe der Jahrzehnte vorgenommenen Namenswechsel nicht nur die kontinuierliche Erweiterung der Zielgruppen wider, sondern ebenso die veränderten Haltungen und Einstellungen diesen gegenüber. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und das mit ihr einhergehende neue Verständnis von Behinderung und Inklusion lösten erneut eine Diskussion um den Namen aus.
 
                „Access to libraries is a human right“, konstatierte die Bochumer Professorin Theresia Degener 2014 auf dem IFLA-Weltkongress in Lyon während einer Veranstaltung der LSN-Sektion. Als damaliges deutsches Mitglied des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen erläuterte sie den Paradigmenwechsel der UN-Behindertenrechtskommission, der den medizinischen und defizit-orientierten Blick auf Behinderung verschiebt zu einer menschenrechtlichen Perspektive, die Menschen mit Behinderungen als autonome und mit Rechten ausgestattete Subjekte betrachtet. Sie sind nicht mehr nur Objekte staatlicher Fürsorge und Wohlfahrt, sondern gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft. Das Inklusionsprinzip der UN-BRK geht von der Heterogenität aller Menschen als normaler Gegebenheit aus und fordert die Gesellschaft und ihre Einrichtungen auf, sich an die Vielfalt ihrer Mitglieder anzupassen. Um die gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe für alle zu ermöglichen, müssen einstellungs- und umweltbedingte Barrieren erkannt und abgebaut werden (Degener 2015). Auch Bibliotheken sind als öffentliche Service- und Bildungseinrichtungen aufgefordert, Inklusion umzusetzen.
 
                Die Sektion hat sich die menschenrechtliche Perspektive auf Behinderung zu eigen gemacht und vertritt diese öffentlich in ihren Veranstaltungen und Publikationen. Es sind nicht mehr (nur) die individuellen Beeinträchtigungen und die sich daraus ergebenden „besonderen Bedürfnisse“, für die sich die Sektion einsetzt, sondern es geht generell um den Abbau von Barrieren und diskriminierenden Haltungen in Bibliotheken. Entsprechend wollte sich die Sektion nun auch von den „Special Needs“ in ihrem Namen trennen. Im Juni 2024 wurde sie offiziell umbenannt und heißt nun Equitable and Accessible Library Services Section. Im neuen Namen kommt der Anspruch auf gerechten und barrierefreien Zugang zu Bibliotheksangeboten endlich zum Ausdruck.
 
               
              
                Zukunftsperspektiven
 
                Die Aufgabe der Sektion bleibt weiterhin, sich für Inklusion und Barrierefreiheit in Bibliotheken einzusetzen, nun verstärkt im digitalen Bereich. Ihr Ziel ist, um es mit den Worten eines Sektionsmitglieds auszudrücken: „[T]o get as many accessible and inclusive libraries as possible [...], to spread awareness and information, and to create guidelines for libraries. Also, to share information within the section, on our everyday work, in order to inspire each other.”10 Auch in Zukunft wird die Sektion neue Entwicklungen verfolgen, entsprechende Richtlinien aktualisieren oder neu erstellen und Bibliotheken in vielen Ländern der Welt in ihrer Arbeit unterstützen.
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              Notes

              1
                Sektion für gerechten Zugang zu Bibliotheksangeboten, oder: Sektion für gerechte und zugängliche Bibliotheksangebote. Dies sind Übersetzungsvorschläge von Corinna Haas; ein offizieller deutscher Name für die Sektion existiert bei Redaktionsschluss noch nicht.

              
              2
                Vgl. IFLA (o. J.).

              
              3
                Ab 1964 war der Ausschuss für einige Jahre eine Unter-Sektion der IFLA-Sektion für Öffentliche ­Bibliotheken.

              
              4
                Ende der 1970er Jahre genehmigte die IFLA eine eigene Arbeitsgruppe für „Blindenbibliotheken“, die einige Jahr später den Status einer Sektion (LPD) erhielt. Siehe dazu den Beitrag von Christiane Felsmann in diesem Band.

              
              5
                Die Richtlinien wurden teilweise aktualisiert (s. u.) oder befinden sich in Überarbeitung. Die ersten Ausgaben sind online nicht mehr verfügbar.

              
              6
                Eine deutsche Übersetzung liegt noch nicht vor. Unsere vorläufige Übersetzung lautet: „Überarbeitete Leitlinien für barrierefreie Bibliotheken und Dienstleistungen für alle: Ein kurzer Überblick über Tipps zur Sicherstellung des Zugangs zu Informationen für Menschen mit Behinderungen“.

              
              7
                Bei Redaktionsschluss waren die Richtlinien noch nicht veröffentlicht.

              
              8
                IFLA: Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section (LPD). https://www.ifla.org/units/lpd/ (01.06.2024).

              
              9
                IFLA Repository: https://repository.ifla.org/ (30.05.2024).

              
              10
                Ein Sektionsmitglied bei einer Sitzung im März 2024: „Unser oberstes Ziel ist es, so viele barrierefreie und inklusive Bibliotheken wie möglich zu bekommen, Bewusstsein zu schaffen, Informationen zu verbreiten und Richtlinien für Bibliotheken zu erstellen. Außerdem wollen wir innerhalb der Sektion Informationen über unsere tägliche Arbeit austauschen, um uns gegenseitig zu inspirieren.“ (Übersetzung von Corinna Haas).
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              “Access on an equal basis with others.” Article 9, CRPD
 
              This chapter will demonstrate the significance and importance of accessibility law, and the societal role and responsibility of information professionals in ensuring, advocating for, and expanding accessibility to information for people with disabilities. What does the legal framework provide, and what is required to make digital information accessible for everyone? It considers the legal policies and practices, nationally and internationally, that underpin accessibility and the additional practical policies, attitudes and frameworks required to achieve access for people with disabilities on an equal basis with the mainstream.
 
              
                Introduction
 
                Libraries have a history of remarkable commitment “to equity and access for persons with disabilities [...] long before it became a consideration for other organizations and institutions” (Jaeger et al. 2017). Information professional, librarians, archivists, curators, technicians, are recognized as having deep expertise in information: in its collection, description, preservation, safeguarding, and, up to a point, in making information accessible. Indeed, access to information is an essential component of job descriptions for librarians and other information professionals (Canada 2023). While information professionals have a lot of expertise in information, there are policies and tools to be employed, gaps and barriers to be examined and bridged, to enable equality of access to information and culture. In examining the tools available and the gaps and barriers to accessibility, information professionals can expand the knowledge base and deepen existing expertise in making information more accessible. The chapter will set out key legal instruments, treaties, conventions, doctrines, and provide an approach to significantly advance access to works for people with disabilities for information professionals.
 
               
              
                International Legal Environment for Accessibility
 
                The legal environment offers information professionals a reliable framework in which to operate. There is a wide array of official, enforceable instruments that set out a range of human rights, obligations and duties, and provide an approach to their interpretation (Cornell 2020). Several United Nations (UN) treaties underpin the rights of people with disabilities, employing specific language related to human rights and access to information and culture. The wide adoption of UN treaties among member states ensures that accessibility of information for people with disabilities is part of the global culture.
 
                
                  Universal Declaration of Human Rights
 
                  First to be considered is the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) of 1948. It was the earliest international instrument to define human rights and their protection. Pertinent to the information sphere, Article 19 of UDHR declares that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” (United Nations 1948).
 
                  Access to knowledge is a most fundamental human right and is the practitioner’s cornerstone in the information field. It is broad and inclusive; everyone has the right to seek and receive information. UDHR is the key foundational document for subsequent legally binding human rights treaties.
 
                 
                
                  International Covenant on Civil and Political Rights
 
                  The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted by the UN General Assembly in 1966, is a legally binding instrument that effectively enshrines UDHR’s Article 19 in its own Article 19 (2):
 
                   
                    Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice (United Nations 1966).
 
                  
 
                 
                
                  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 
                  The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), also adopted in 1966, provides within Article 15 that everyone has the right to take part in cultural life and enjoy the benefits of scientific progress and its applications (United Nations 1966).
 
                 
                
                  Convention on the Rights of People with Disabilities
 
                  In 2006, the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD), a groundbreaking international treaty, was adopted (United Nations 2006). By May 2024 one hundred and ninety-one (191) States have ratified or acceded to the treaty, compelling them to implement the treaty provisions in the development of national laws and practices and establishing equal protection and treatment for people with disabilities (Blanck 2023). Access to information is a human right and CRPD addressed this in three specific articles that relate to access for people with disabilities:
 
                   
                    	
                      Article 9 – Accessibility, specifically 1(b) and 2(g) and(h)
 
                       
                        	 
                          1. To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:
 
                          (b) Information, communications and other services, including electronic services and emergency services.

 
                        	 
                          2. States Parties shall also take appropriate measures to:
 
                          (g) Promote access for persons with disabilities to new information and communications technologies and systems, including the Internet;
 
                          (h) Promote the design, development, production and distribution of accessible information and communications technologies and systems at an early stage, so that these technologies and systems become accessible at minimum cost.

 
                      

 
                    	
                      Article 21 – Freedom of expression and opinion, and access to information, specifically 21(a)
 
                       
                        	
                          States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by:
 
                          a) Providing information intended for the general public to persons with disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost;
 
 
                      

 
                    	
                      and Article 30 – Participation in cultural life, recreation, leisure and sport, specifically 30(1), 30(1)(a) and 30(3):
 
                      30(1) States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities:
 
                      a) Enjoy access to cultural materials in accessible formats...
 
                      30(3). States Parties shall take appropriate measures to enable persons with disabilities to have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic and intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the enrichment of society.

 
                  
 
                 
               
              
                Human Rights, Copyright, and Disabilities
 
                This group of landmark treaties, ICESCR, ICCPR and CRPD, are binding and enforceable in all states that have ratified them. They are essential for ensuring that laws and practices that guarantee access to information for all, including people with disabilities, are in place. However significant these treaties are in relation to rights of access to information, they abut but don’t overlap or eclipse, rights granted by other legal regimes, in particular, copyright. The challenges posed by balancing the rights of copyright and the rights of access to information and culture for people with disabilities, needed to be addressed.
 
                The rights of authors are mentioned in the international documents related to human rights and access to information and culture. UDHR, which includes Article 19, as above, also includes Article 27, which provides for both the right to participate in the cultural life of the community, and, with the potential for conflicting interests, especially as it relates to access, the right of authors for the protection of moral and economic interests in their productions. In Article 15 of the legally binding ICESCR, there is a provision that everyone has the right to take part in cultural life and enjoy the benefits of knowledge, and again, with the potential for tension and coercion, that the author has the right to benefit from economic and moral interests in their productions. Copyright is inextricably and clearly included in the human rights treaties, linking rights of the creator and the user in a complicated balance.
 
                Access to knowledge and culture for people with disabilities often requires adaptations. With regards to books and reading for information, education and culture, adaptations often involve reproducing the work and distributing it, both of which involve copyright related rights. In numerous jurisdictions, governments have subordinated the responsibility for providing accessible works, shifting it from the producer or publisher to a third party, often the state itself or a non-profit disability organization (Reid 2021).1 These are costly adaptations to make for public and non-profit institutions. It makes strong financial sense for the institutions to share the adapted works across institutions and across borders, rather than duplicate the same work many times over in different jurisdictions. In the copyright realm, the cross-border exchange would implicate importation and exportation rights (Dreyling / Hackett 2022). The tension between property rights and human rights for people with disabilities was seminal to the negotiation and adoption of the Marrakesh Treaty.
 
                
                  Marrakesh Treaty
 
                  To address the conflicting rights of access to information and culture for people with disabilities and the rights of authors, the United Nations’ World Intellectual Property Organization (WIPO) negotiated the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled (MT). It entered into force in 2016. It is an historic treaty in two spheres. First, it is a human rights treaty for people with disabilities, and secondly, it is a copyright treaty (Zemer / Gaon 2015), the first in the history of WIPO dealing with the public interest side of copyright, namely users’ rights (Vaver 2013).
 
                  The main purpose of the Treaty was to create mandatory limitations and exceptions to copyright, to the rights reproduction, distribution, and importation and exportation, for the benefit of people with print disabilities. WIPO maintains an ongoing item to address limitations and exceptions for persons with other disabilities on its agenda (WIPO 2023).
 
                 
                
                  Other Legal Frameworks
 
                  Almost all 193 UN member states have ratified or acceded to ICCPR (174), ICESCR (172) and CRPD (191);2 the Marrakesh Treaty, while the fastest moving treaty in WIPO’s history, has only 95 ratifications by May 2024.3 Each member state would have enshrined human rights into their national legislative framework, ensuring compliance and enforcement. In addition to human rights treaties and national laws, other legal structures, such as agreements regarding interpretation (e.g., the Vienna Convention), and doctrinal guidance, have a bearing on the interpretation and applicability of laws in providing access to knowledge and culture to people with disabilities.
 
                 
               
              
                Interpreting International Treaties
 
                ICCPR, ICESCR, CRPD, MT, and national laws are to be interpreted in accordance with the guidance from a range of sources. Of particular interest are interpretations by the UN Treaty Bodies, committees of independent experts that monitor implementation of the core international human rights treaties. Their “General Comments” provide guidance on the interpretation and practical implementation of certain rights enshrined in the respective conventions. General Comments are addressed to all contracting States. For example, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), which monitors implementation of the ICESCR, has published two General Comments that provide interpretation of Article 15. Both emphasize the importance of accessibility for equal participation in culture and science4.
 
                The UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities has adopted eight General Comments by May 2024. Of particular significance for libraries is General Comment No. 2 on accessibility (United Nations, CRPD 2014).
 
                At the treaty level, the Vienna Convention on the Law of Treaties, Articles 31 and 32, directs interpretations to apply the ordinary meaning of the terms used in context, and taking into consideration the object and purpose of the treaty. The treaty’s preamble and annexes are also to be given weight (United Nations 1969). The preamble is indispensable to the interpretation of the treaties and can have a legislative effect (Klabbers 2018).
 
                Considering CRPD, for example, it has twenty-five recitals in its preamble, explaining the purpose of the treaty and highlighting issues of significance. In the context of accessibility, recital (v) emphasizes the importance of accessibility, which is addressed later in Article 9 (Cera 2017). The preamble to the Marrakesh Treaty references UDHR and CRPD both by name and in substance. Of the twelve recitals in the MT preamble there are four that are significant and helpful to the interpretation of the Treaty:
 
                 
                  Recalling the principles of non-discrimination, equal opportunity, accessibility and full and effective participation and inclusion in society, proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
 
                
 
                 
                  Mindful of the challenges that are prejudicial to the complete development of persons with visual impairments or with other print disabilities, which limit their freedom of expression, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds on an equal basis with others, including through all forms of communication of their choice, their enjoyment of the right to education, and the opportunity to conduct research,
 
                
 
                 
                  Aware of the barriers of persons with visual impairments or with other print disabilities to access published works in achieving equal opportunities in society, and the need to both expand the number of works in accessible formats and to improve the circulation of such works,
 
                
 
                 
                  Recognizing the need to maintain a balance between the effective protection of the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, and that such a balance must facilitate effective and timely access to works for the benefit of persons with visual impairments or with other print disabilities (WIPO 2013).
 
                
 
                The preamble provides the context, non-discrimination, and full and effective participation in society, building on CRPD, and specifies the object and purpose of the MT, including access to knowledge, education and research, expansion of the number of accessible works, cross-border exchange to reduce duplication, and timely access to works. Member states that have ratified or acceded to the MT agree to be bound by the terms of the Treaty in its entirety (United Nations 1969), including the preamble.
 
               
              
                Interpreting National Legislation
 
                In implementing the human rights treaties related to people with disabilities, UN member states have an obligation to enact national laws to eliminate discrimination and remove barriers to accessibility. The interpretation of national laws, especially in the absence of relevant jurisprudence, becomes the remit of information professionals navigating the legal landscape of accessibility. “The librarian’s role encompasses dissemination of knowledge,” and includes a responsibility to liberally interpret users’ rights for the benefit of society (Owen 2014).
 
                Information professionals have readily available sources of guidance at the national level. They may begin by framing it in the international community’s context and its agreement on the treaty’s object and purpose. However, interpretation of national laws must rely on the intent and language in the legislation itself, related jurisprudence, and legal doctrinal guidance.
 
                National laws implementing the Marrakesh Treaty address both aspects of the treaty, the human rights treaty and the copyright treaty (Zemer / Gaon 2015). Legislative language can be challenging to interpret for the information practitioner as there is ambiguity in the language in the statutes related to users’ rights with respect to access on an equal basis with others, and in exceptions and limitations to copyright with their lack of specificity and detail. In such circumstances, statutes are drafted to be purposefully ambiguous “to indicate indeterminacy” (Poscher 2012). This ambiguity must be resolved through the context of the legislation and based on the treaties. Ambiguity and indeterminacy are valuable and beneficial constituent parts of the statutory regime. Information professionals must claim the ambiguity and indeterminacy as tools in asserting rights for users with disabilities (Chapdelaine 2013). Interpreting the statute to the advantage of people with disabilities, and in favour of human rights, will counter the lack of certainty in the claims (Chapdelaine 2013).
 
                Statutory guidance also comes in the form of case law and legal precedents in similar jurisdictions. Human rights legislation can be clarified by the courts in relation to a specific fact set. Court cases in relevant jurisdictions can be studied by information professionals to help them understand their national courts’ approach and the court’s adjudication on disability matters.
 
                In addition, there are applicable legal doctrines that judges use in their court decisions, which are also available to assist the information professional in interpreting legislation for practical implementation. In the realm of human rights and accessibility, the doctrine of strict and liberal construction would apply. It asserts that in circumstances where legislation inhibits freedoms and individual rights, the statute is interpreted narrowly, and where the statute advances social benefits, it is liberally interpreted (Sullivan 2007). Property rights will always yield to dignity, equality, and freedom of expression (van der Walt 2014).
 
                A powerful tool entirely within the scope of work of information professionals is consistency in practice across the profession. A set of consistent, documented actions and interpretations, across jurisdictions, based on standards of professional practice, will be persuasive to the courts. Information professionals and their associations must actively seek to establish standards related to access for all, and specifically for people with disabilities, and present library use cases and fact sets before the courts. The courts are the locus of the determination of users’ rights (Owen 2012) and while the prospect of a court action is intimidating, information professionals and organizations can also intervene in cases in which they are not party. They can submit information on the accessibility of information such as standards and guidelines, to inform the courts of implications in the broader societal context.
 
               
              
                Information Professionals’ Role in Advancing Accessibility
 
                The long involvement and commitment of information organizations to access to information and culture for people with disabilities is well recognized. Information professionals have achieved many milestones in making analogue and digital information accessible, however work remains in determining the distance yet to travel and the strategies required in making it accessible for all. The curtailment or narrowing of any interpretation of the human rights of people with disabilities is contrary to professional ethics and not in the remit of the information professional (IFLA 2012). On the contrary, there is a duty to provide positive assistance in making works accessible. The information professional cannot forfeit the human rights of others but must vigorously defend against incursion and narrowing. For example, local administrative policies and practices, or rightsholder overreach, hinder accessibility and are counter to the intent and purpose of the legislation (ARL 2023). Barriers to accessibility are to be eradicated and not replaced with new ones. When equality and freedom of expression are involved the balance of rights must turn in favour of human rights (van der Walt 2014).
 
                Information professionals are ideally situated to uphold the balance of rights of copyright with the rights of access for people with disabilities, and to advocate for fairness on an equal basis with others. Information practitioners have the professional imperative and the societal role to advocate for and provide access for people with disabilities.
 
                As presented above, the international frameworks of UDHR, ICCPR, CRPD, MT, and national laws deliver the legal authority to information organizations and professionals to fully occupy the users’ rights policy space and harness the flexibility to shape the customs and practices of accessibility for people with disabilities.
 
               
              
                Conclusion
 
                The requisite legislative and policy frameworks are available to information professionals to advance accessibility of information and culture to people with disabilities and overcome the barriers that prevent full access on an equal basis with others.
 
                Information professionals can proactively and unequivocally claim the human rights of access for users. In professional practice, they should utilize the ambiguity and indeterminacy available in the law, to assert rights on behalf of and for the benefit of people with disabilities. Such use cases, as standard professional practice, will clarify the law. While such actions may invoke fears of liability, their understanding of the context and scope of human rights to access will counter their concern (Chapdelaine 2013).
 
                Indeed, information professionals may seek to present library use case fact sets in front of the courts. Information professionals operate at the margins of human rights and for the benefit of society as a whole. In this space they can work out the ambiguities in the law in favour of access to people with disabilities (Gillespie 2007). The courts make decisions on specific fact sets, and consistent action by librarians and information professionals shapes and influences customs and practices, and can be influential in the courts (Patterson / Lindberg 1991).
 
                Information professionals understand the context of human rights legislation and the far-reaching purview entrusted to them to interpret and implement human rights legislation in the broadest possible manner. They recognize their societal responsibility in delivering on accessibility in their institutions. They can be confident that the object and purpose of the legislation was to provide access. Information professionals are reassured that the broadest possible interpretation for implementation was intended and is a profound responsibility: the human rights of access to knowledge and culture for people with disabilities is in their hands.
 
               
            
 
             
              
                Author
 
                Victoria Owen holds a joint appointment as Information Policy Scholar-Practitioner in the Faculty of Information at the University of Toronto and as Special Advisor to the Dean on Information Accessibility at UTSC. Her background is in library administration in academic, special and public libraries, including the University of Toronto and the CNIB Library for the Blind. Victoria holds a Master’s in Library Science and a Master’s in Law, specializing in intellectual property. She serves on the board of the World Intellectual Property Organization’s Accessible Book Consortium, Chair of the IFLA Advisory Committee on Standards, and a member of national and provincial policy and copyright committees. She was awarded the Robert Blackburn Distinguished Paper Award, the Ken Haycock Award for Promoting Librarianship, and the Larry Moore Distinguished Service Award.
 
              
 
               
                References
 
                Association of Research Libraries (ARL) (2023): ARL/CARL task force on Marrakesh treaty implementation. Final Report. https://doi.org/10.29242/report.marrakesh2023 
 
                Blanck, Peter (2023): On the importance of the Americans with Disabilities Act at 30. In: Journal of Disability Policy Studies 34 (3), p. 176–198. https://doi.org/10.1177/10442073211036900 →
 
                Cera, Rachele (2017): Preamble. In: Della Fina, Valentina / Cera, Rachele / Palmisano, Giuseppe (eds.): The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Cham: Springer International Publishing, p. 77–87 →
 
                Chapdelaine, Pascale (2013): The ambiguous nature of copyright users’ rights. In: Intellectual Property Journal 26 (1), p. 1–45. https://ssrn.com/abstract=2494035 (26.06.2024) a, b, c
 
                Cornell Law School (2020): Legal Information Institute. https://www.law.cornell.edu/wex/instrument (26.06.2024) →
 
                Dreyling, Justus / Hackett, Teresa (2022): Success for people with print disabilities: The Marrakesh Treaty. In: Coates, Jessica / Owen, Victoria / Reilly, Susan (eds.): Navigating copyright for libraries. Purpose and scope: De Gruyter, p. 245–271. https://doi.org/10.1515/9783110732009 →
 
                Gillespie, Tarleton (2007): Wired shut. Copyright and the shape of digital culture. Cambridge: MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/7253.001.0001 →
 
                Government of Canada (2023): Job Bank. Job description: Librarian in Ontario. https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/occupation/5263/ON (26.06.2024) 
 
                International Federation of Library Associations (IFLA) (2012): IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers. https://repository.ifla.org/handle/123456789/1850 (26.05.2024) 
 
                Jaeger, Paul T. / Wentz, Brian / Bertot, John C. (2017): The Intersection of human rights, social justice, the Internet, and accessibility in libraries. Access, education, and inclusion. In: Lazar, Jonathan / Stein, Michael A. (eds.): Disability, human rights, and information technology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, p. 58–70 →
 
                Klabbers, Jan (2018): Treaties and their preambles. In: Bowman, Michael J. / Kritsiotis, Dino (eds.): Conceptual and contextual perspectives on the modern law of treaties. Cambridge: Cambridge University Press, p. 172–200 →
 
                Owen, Victoria (2012): Who safeguards the public interest in copyright in Canada? In: Journal of the Copyright Society of the USA 59 (4), p. 803–842. http://journal.csusa.org/archive/v59-04-CPY405.pdf (26.06.2024) →
 
                Owen, Victoria (2014): The librarian’s role in the interpretation of copyright law. Acting in the public interest. In: Feliciter 60 (5), p. 8–12. https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/81075 (26.06.2024) →
 
                Patterson, L. Ray / Lindberg, Stanley W. (1991): The nature of copyright. A law of users’ rights. Athens, Ga: University of Georgia Press. →
 
                Poscher, Ralf (2012): Ambiguity and vagueness in legal interpretation. In: Solan, Lawrence M. / Tiersma, Peter M. (eds.): The Oxford handbook of language and law. Oxford: Oxford University Press, p. 128–145. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199572120.013.0010 →
 
                Reid, Blake E. (2021): Copyright and disability. In: California Law Review 109 (6), p. 2173–2225. https://doi.org/10.15779/Z380K26C2B →
 
                Sullivan, Ruth (2007): Statutory interpretation 3/e, 2nd edition. Toronto: Irwin Law →
 
                United Nations (1948): Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights (26.05.2024) →
 
                United Nations (1966): International Covenant on Civil and Political Rights. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights (26.05.2024) 
 
                United Nations (1966): International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights (26.05.2024) a, b
 
                United Nations (1969): Vienna Convention on the Law of Treaties. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf (26.05.2024) a, b
 
                United Nations (2006): Convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities (26.05.2024) →
 
                United Nations (2014): General comment no. 2. Article 9: Accessibility. https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/general-comments (24.05.2024) 
 
                van der Walt, A. J. (2014): The modest systemic status of property rights. In: Journal of Law, Property, and Society 1, p. 15–106. http://www.alps.syr.edu/journal/2014/11/JLPS-2014-11-vanderWalt.pdf (26.06.2024) a, b
 
                Vaver, David (2013): Copyright defenses as user rights. In: Journal of the Copyright Society of the USA 60 (4), p. 661–672. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/981/ (26.06.2024) →
 
                World Intellectual Property Organization (WIPO) (2013): Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, VIP/DC/8 REV. https://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=28722&la=EN (26.06.2024) 
 
                World Intellectual Property Organization (WIPO) (2013): Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/vip_dc/vip_dc_8_rev.pdf (26.06.2024) 
 
                World Intellectual Property Organization (WIPO) (2023): Standing Committee on Copyright and Related Rights. SCCR/44/1 PROV. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_44/sccr_44_1_prov.pdf (26.06.2024) 
 
                Zemer, Lior / Gaon, Aviv (2015): Copyright, disability and social inclusion. The Marrakesh treaty and the role of non-signatories. In: Journal of Intellectual Property Law & Practice 10 (11), p. 836–849 a, b
 
               
            
 
            
              Notes

              1
                Legislation in the European Union is about to change the situation with third party producers. In 2025, the European Accessibility Act of 2016 will come into force and require the removal of barriers that discriminate against people with disabilities in e-books in the market in the European Union’s member states.

              
              2
                UN: https://treaties.un.org (26.06.2024).

              
              3
                WIPO: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=843 (26.06.2024). The MT ratification by the European Union is counted as a single ratification but applies to all 27 member states.

              
              4
                Committee on Economic Social and Cultural Rights: General Comment No. 21, The right of everyone to take part in cultural life (2009) and General Comment No 25, Science and economic, social and cultural rights. https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cescr/general-comments (26.06.2024).
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Q [Msm

Treffer 1-20/277
13

Wolf Schneider

Am Puls des Planeten : Expeditionen, Zeitreisen, Kulturgeschichten.
GEO ist Garant flr spannende Reportagen, und Wolf Schneider gehort seit Jahrzehnten zur
Elite des deutschen Journalismus. Beide zusammen versprechen Lesegenuss pur. Ganz
gleich, ob Schneider auf Zeitreise ins Deutschland vor 1000 Jahren geht oder ob er ins ferne
Patagonien fahet, immer sind seine Storys fesseind geschrieben.

Harry Kessler

Amerika : Reisenotizen.

Auf der Reise lernt Kessler kanadische Holzhiitten, den New Yorker Geldadel, chinesische
Bordelle in San Francisco und den amerikanischen Prasidenten Harrison kennen.
Scharfsinnig und humorvoll beobachtet er die amerikanische Geselischaft und gibt
schlieBlich erste Erkldrungen flir den Mythos des »American Dream«, den »Meiting Pot« und
»Democracy for Everybody«. DAISY-Fassung eines kommerziellen Horbuchs, leicht gekirzte
Fassung.

Annemarie Schwarzenbach

An den duBersten Fliissen des Paradieses : Portrit einer Reisenden.
Im Zentrum des Schaffens von Annemarie Schwarzenbach steht das Reisen. Erstmals
werden in Buchform die eindricklichsten Passagen zu diesem Thema aus Feuilletons,
Reportagen, Erzahlungen, Tagebuchnotizen und Briefen prisentiert. Die zum Teil
unverdffentlichten Textausschnitte entstanden wahrend ihrer Fahrten durch Europa, nach
Asien, Afrika und in die USA von 1933 bis 1942,

! o

™} Annette Deeken und Monika Bosel

»An den siiBen Wassern Asiens« : Frauenreisen in den Orient.
Weibliche Reisende (vornehmiich des 19. Jahrhunderts) beschreiben den Zauber des
Orients.

Torben Seewald

Andere Linder, andere Fritten : wenn Comedians verreisen ; eine
Anthologie.

Einige bekannte Kabarettisten der Republik erzahien ber Reiserituale, unliebsame und

am Badestrand, dem

) ¥,
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Zentral- und Landesbibliothek Berlin
9. November - @

Aus Alt Mach Neu! | Banner von dem Bibliotheksfestival 2018 wurden
weiterverarbeitet. Jetzt schiitzen sie unsere Medien beim Transport vor
Regen, Schnee und Sturm. Danke & an das Team von LWB -
Lichtenberger Werkstatten gemeinntitzige GmbH - Ein Unternehmen
der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost https://Ilwb.berlin/

aas cL/pL
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< Horbiicher Details (>

»Bist du behindert, oder was?« : Kinder inklusiv stirken und
ableismussensibel begleiten.

Autor: Rebecca Maskos + >

Verlag: Familiar-Faces-Verlag

Erscheinungsjehr: 2023

Inklusion ist ein Menschenrecht - und doch sind wir in der Umsetzung noch weit davon
entfernt. Behindert wird als Schimpfwort genutzt, Ableismus ist strukturell und prigt
uns alle. In diesem Buch gehen die Autorinnen Rebecca Maskos und Mareice Kaiser der
Frage nach, wie Inklusion von klein auf gelingen kann - wie wir Kinder inklusiv stérken
und ableismussensibel begleiten kinnen. Sie geben wichtige Impulse zu Inklusion und
Ableismus und zeigen neue Wege fiir eine gerechtere Bildung und Gesellschaft auf.
Ganzim Sinn des Leitspruchs der Behindertenbewegung »Nichts iiber uns, ohne uns«
gestalten sie dieses Buch mit weiteren Expertenstimmen und vielen Erfahrungsberichten,
die Eltern, Pidagogen und Begleitpersonen bei ihrem Weg in der Begleitung von Kindern
unterstiitzen. Das Buch bietet: Hintergriinde, Erfahrungswissen sowie Texte in Einfacher
Sprache, einen Glossar mit Begriffserklirungen und viele Tipps fiir die Praxis.

Produktionsdetails:

Kategorie: Sachliteratur /Bildung, Erziehung JAligemeinbildende Schule (auch N
Lehrbiicher), Sonderpadagogik
Sprecher: Ines Herrmann >

Spielzeit: 5 Stunden, 12 Minuten
Katalognummer: 65562

Hérbuchproduktion: Deutsches Zentrum fiir barrierefreies Lesen (dzb lesen)

« >

Elbleichen : Kriminalroman. » l

£ biatioson © Grwwimgen o
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[1]: Paul Fuchs
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[1]: Metadaten

[2]: POF

[3): Anleitung

XMP Core-Eigenschaften (xmp, http://ns.adobe.comyxap/1.0/)
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stRef:documentID: xmp.did:BF19FB156ES6E211B17799F00F83268E
stRef:originalDocumentID: xmp.did:53D33CCCB04DE2119D04A45AACOFSCFO
stRef:renditionClass: default

m

Adobe Photoshop-Eigenschaften (photoshop, http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/)
-XMP-Berechtigungenverwaltung - Eigenschaften (xmpRights, http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/)
PDF-Eigenschaften (pdf, http://ns.adobe.conypdf/1.3/)

Alle ersetzen... Alle anhangen... Speichemn...

Ale lschen
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Sprache

WILLKOMMEN IN DER

Das gibt es bei uns:

STADT-BIBLIOTHEK Die Stadt-Bibliothek ist offen:
Freies WLAN §
Sie kénnen bei uns viele Sachen ausleihen. Dienstag ~ 10:30 - 18:00 Uhr
Ausleihen heiRt: Sie konnen die Sachenmit  Computer und Drucker % Mittwoch ~ 10:30 - 18:00 Uhr
nach Hause nehmen. Sie miissen die
Romane © Y - 18-
‘Sachen wieder zurick bringen. Dorneretay; 0%:00°18:00 Uy
Zur Ausleihe brauchen Sie einen Biicher zu vielen Themen Freitag 10:30 - 22:00 Uhr
ibli ks-Al i ) - 181
BblomeksAumels. Bilcher in Leichter Sprache ‘ Samstag  10:30 -~ 18:00 Uhr
| Sonnta 13:00 - 17:00 Uhr
Das brauchen Sie fir den S— 9
Bibliotheks-Ausweis:
Der Bibliotheks-Ausweis kostet 27 Euro. Zeitungen und Zeit-Schriften
Der Bibliotheks-Avsweis st 1 Jahrgiig. Stadt-Bibliothek Neuss
Das heifit: Nach 1 Jahr milssen Sie wieder e e Neumarkt 10
27 Euro bezahlen. Biicher zum Deutsch Lernen 41460 Neuss
‘Sie brauchen auch einen Personal-Ausweis.
Sprach-Ler-Programme
02131-904242
Filme
Spiele

‘So bekommen Sie einen bibliothek@stadt.neuss.de
Bibliotheks-Auswe
Injeder Bibliothek Wir machen auch Filhrungen.
An der Theke sitzen Mitarbeiter. Dann zeigen vit Ihnen alles.

Unsere Theke ist orange. Dort gehen Sie hin.
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s Braille-Alphabet
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Bildung D e
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Gruppe V: o o : 2 ! ( ) ” z %
Gruppe |
tiefer gesetzt

zeichen
+ Gruppe |

Zahlen: Zah T2 45 6. 7 8 9 0

(Lebensdaten

Beispiel fiir Zahlen 1 809— 1852

Louis Braille)

e can sz dzblesen
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BARRIEREFREIER ZUGANG ZU
INFORMATION, BILDUNG UND KULTUR
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Checkliste — Barrierefreiheit
Bitte kreuzen Sie zutreffende barrierefreie Angebote an.

AuBerhalb der Bibliothek:

O Infrastruktur/Standort
O Naheliegende (barrierefreie) Parkplatze sind vorhanden
X Naheliegende Anbindungen zu Offentlichen Verkehrsmitteln sind vorhanden
[ Eingangsbereich
& Es fiihren keine Stufen zum Eingang
ﬁ Rampen (mi=Gelénder und rutschfestem Boden) sind vorhanden
E Die Tiren sind breit genug fiir Rollstuhlfahrende
[0 Die Offnungsrichtung der Eingangstiir ist nach innen
[0 Tirschalter sind (auf beiden Seiten) vorhanden
K Turschalter sind aus dem Sitzen gut erreichbar
E Glasturen sind durch z.B. Beklebungen hervorgehoben
Leitsystem
Barrierefreie Beschilderungen am Bibliotheksgebaude (z.B. Brailleschrift, tastbare
Schilder, Profilschrift, Pyramidenschrift)
O Garderobe
[ Garderoben sind ohne Stufen erreichbar
[ Esist genug Platz zwischen den Garderobenschrinken
[ Garderobenschrinke sind in unterschiedlichen Hohen vorhanden
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Bitte Funktion auswahlen.

@

Ausleihen  Bestellungen

| Geratist
hoéhenverstellbar

Device is
height adjustable
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Beispiel fur bindres Beispiel fiir unisex Beispiel fir Bild einer

Piktogramm als Symbol fiir Piktogramm als Symbol fiir Toilette.
WC. WC.
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Der Standort verfligt ber einen ...

100%
90%
80%
70%
60%

69%
50%
40% 29%
30%
o B mx_nB
- m_

barrierefreien Haupteingang barrierefreien Nebeneingang keinen barrierefreien Eingang

HGesamt mOB mUB M Hochschulbibliothek M Spezialbibliothek mNSLB
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= Tiergestutzte Aktivitat

- Meist ehrenamtlich

- Meist kein padagogischer Hintergrund

- Leselernhund-Team hat mind. ein einfiihrendes
Training erhalten

- Hundefiihrer besitzt Grundkenntnisse Uber
Hunde

- Ziele: Foérderung der Lesekompetenz Uiber
emotionale und motivationale Komponenten

= Tiergestutzte Padagogik / Intervention / Férderung

- Péadagogische Ausbildung

- Kenntnisse uber Leseférderung und Fachwissen
Uber Hunde

- Ausgebildetes Mensch-Hund-Team

- Ziele: Verbesserung der Lesekompetenz mit
ihren emotionalen, motivationalen und sozialen
Aspekten, Erwerb von Lesefahigkeit
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griin: 2 -4 Jahre

TI# rot:  2.-4.Klasse
blau: 5. -7. Klasse






OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-047_fig_002.jpg
Techaw - Bibtiohuk (e Alle_— (lorbel, Amadom (13- U, el | vielsel by ikokie

= D
~a S e
Dt D 1 AT R it 5





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-075_fig_001.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-065_fig_001.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943_fig_003.jpg
dzb lesen





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-053_fig_004.jpg
ARKUS
HEITZ

® Leseprobe

8 pundle | WY 36059
Der Krieg der Zwerge (eBook, eAudio)

Die Zwerge, Teil 2
Markus Heitz

!\ eBook v

Q Aufden Merkzettel

m @ &

Entdecken Meine Medien Suche Konto

TG
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UNIVERSITAT # Startseite 10 in der Merkliste %) Anmelden (Ausleihkonto) % Fragen?  Sprache
BIELEFELD

Bibliothekskatalog || Artikel und mehr || BASE

[ Aereaer -

Auf Suche im Volltext innerhalb der Artikel ausweiten X

Suchergebnisse - Barrierefreiheit

Treffer 1- 20 von 2936

Treffer proSeite 20~ Sortieren  Relevanz +

Bei Problemen beim Zugriff auf eine Online-Quelle beachten Sie unsere Hinweise zum Zugriff auf lizenzierte Angebote von
auBerhalb des Campus.

Alle Treffer auswiihlen & E-Mail (7 Export & Drucken % Speichern © In die Merkliste

Suche einschrénken
O Volltext
0 Peer Reviewed

& Auf Suche im Volitext innerhalb.
der Artikel ausweiten

1 Aus lizenzrechtlichen Gronden kinnen Informationen zu diesem Titel © In die Merkliste

nur vom Campus oder Uber eine VPN-Verbindung angezeigt werden. s Als Favorit speichern
@ POF-Volltext 3

(Z Volistandiges Zeitschriftenheft 8

 Weitere Zugtinge

I

2 Aus lizenzrechtlichen Grinden kinnen Informationen zu diesem Titel © In die Merkliste
nur vom C oder Uber eine bindung angezeigt % Als Favorit speichern
@ In €S ansehen
@ Weitere Zugiinge

|

Barrierefreiheit in Bibliotheken wiihrend der Coronakrise. © In die Merkliste
"2 Avtoren: Blumesberger, Susann! K Als Favorit speichern
‘susanne.blumesberger@univie.ac.at, Edler, Sonja!
F sonja.edler@univie.ac.at, Fiedler, Sarah? sarah, fiedler@nhm-

wien.ac.at,

Quelle: Mitteilungen der Vereinigung Gsterreichischer
Bibliothekarinnen & Bibliothekare. 2023, Vol. 76 Issue 1, p28-52. 25p.

Format
Acodemic Journals
Magazines

eBooks 2

Bicher

Trade Publications

c000080

Electronic Resources.

v mehr..

Schlagwort

barrierefreiheit

inklusion
behinderung

behinderter

partizipation

»
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Adds explanatory text to filters (facets) for more accessibility #2493

(@ conversation 61 checks 7 (@ Fies changed 32

Reviewers

demianiatz
This s related to the other loss of focus issue (#2492): Thisis what our accessibilty testers said: When selecting or deselecting ©
facets/filters, the page reloads without warning which can be confusing to non-sighted users. 6 chaliberg

. ckaz commented on Jul 20, 2022 + edited + Contributor | +++

63 -46 mmmm
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Dokumenteigenschaften

Beschreibung  Sicherheit Schriften Ansicht beim Offnen  Benutzerdefiniert Erweitert

Beschreibung

Datei:  Peter-Hase-Metadaten.pdf

Titel: ]ummem in POF-E-Books und was sie eigentlich bedeuten

Verfasser. [Paul Fuchs

Thema: [Metadaten in PDF-Dateien

Stichworter:  [Jetadaten; PDF: Anleitung

Erstelitam:  05.01.2013 13:14:50
Geandertam: 05.01.2013 13:15:02
Anwendung: Adobe InDesign CS6 (Windows)

Enweitert
POF erstelit mit
PDF-Version:
Speicherort:
DateigroBe:
Seitenformat:
POF mit Tags:

Hilfe

Adobe PDF Library 10.0.1

1.3 (Acrobat 4.x)
E‘\Projekte\BarrierefreiheifiBuch-Inklusion-in-Bidliotheken\
3,11 MB (3.261.720 Byte)

140200 mm Seitenanzahl: 84
Ja ‘Schnelle Webanzeige: Ja

Zusatiche Metadaten...
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<

Christian-Albrechts-Universi

2u Kiel

Universitatsbibliothek

Startseite

Bibliotheken & Standorte
BaumaBnahmen

Suchen & Finden
Bestellen & Ausleihen
Lemen & Arbeiten

Lem- & Arbeitsraume

Barrierefreie Benutzung

Digitales Lemlabor
MiNTspace
Kostenlose Buchscanner
Netzzugang
Beratung & Kurse
Publizieren & Open Access
jtal Humanities & Forschungsdaten
Kulturerbe
Fachinformationsdienst Nordeuropa
Uber uns

Kontakt

Barrierefreie Benutzung

In allen Fragen der Bibliotheksbenutzung stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Zentralbibliothek mit Rat und Tat zur Seite. In Bibliotheken, die aufgrund ihrer
Raumlichkeit schwer zuganglich sind (vor allem auch far Rolistuhifahrerinnen und -fahrer)
kann in individueller Absprache for praktische Hilfe gesorgt werden.

= Barrierefreie Aufzilge liegen in den beiden mittieren Gangen zwischen den
Freihandbereichen

= Barrierefreie WCs sind im EG und im 1. OG in den beiden mittleren Gangen zu
finden.

= Barrierefreie Arbeitskabine. Rollstuhlfahrerinnen und Rolistuhifahrer konnen eine
besonders ausgestattete Arbeitskabine erhalten

= Verlingerte Leifrist
Studierenden der CAU, die aufgrund einer Behinderung in der Rezeption des
schiftichen und mandiichen Lehrstoffs im Studium eingeschrankt sind, wird auf
Antrag bei der Zenualbibliothek eine verlangerte Leinfist bei Erstausleinen
gewahrt (W1 Antragsformular zum Ausdrucken)

= Sehbehinderten- und Blindenarbeitsplatz
1m EG, Segment 2 steht ein punktschriftunterstatzter Sehbehinderten- und
Blindenarbeitsplatz zur Verfugung. Es werden die Programme JAWS, ZoomText und
Finereader angeboten. Sie erhalten den Schigssel fur den Raum an der Servicetheke
(W3 Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK feiert Geburtstag)

Bitte informieren Sie sich auch auf den Seiten der Universitat zum Thema
B3 Barrierefrei studieren.

Suche

[Website durchsuchen

M Erveiterte Suche.

Kontakt

Leibnizstr. 9. 24118 Kiel
+49 431 880-4701

B info@ub.uni-kiel de

Offnungszeiten

Mo-Fr 9-22 Uhr
53-509:20 Uhr

Die Servicetheke schiieft
15 Minut Ende der
Offnungszeit

Marz, August, Septer
sonntags geschiossen

schnell

mFAQ

undi

B3 Verlangem | Konto

B3 Fragen Sie uns

3 Stellenangebote
Anschaffungsvorschiag
3 Elekironische Medien

3 UB auf YouTube

»
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| <] Inhalt
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0:0043 »Bist du behindert, oder was?« :
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000:48
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Bevor es losgeht
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Paren
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Kapitel 3 - Alle zusammen
von Anfang an .-
roras
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Durch interaktive
Spiele mit dem Hund
’ kann die Artikulation
Hund wirkt als verbessert werden
Eisbrecher Selbstvertrauen
und Sicherheit
wird gefordert
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bewerten nicht,

i Spall am
sondern héren L ird
einfach zu Anwesenheit eines entspannten Sen il
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Hundes fiihrt zu einer erhéhten
Ausschittung des
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=) [ntspannung
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Dokumenttitel: Metadaten in PDF-E-Books und was sie eigentiich bedeuten

Autor:  Paul Fuchs

Autorentitel: Die Verwandiung

Beschrebung:  petadaten in PDF-Dateien

Verfasser der Beschrebung:  Paul Gilus

Stichworter:  Metadaten; PDF; Anletung

@ stichworter konnen durch Kommas voneinander getrennt werden.

Copyright-Status:  Public Domain v
Copyright-Informationen:

URL fiir Copyright-Informationen:

Gehe 2u URL...

Erstelt: 05.01.2013 13:14:50
Geandert: 05.01.2013 13:15:02
Anwendung: Adobe InDesign CS6 (Windows)
Format: applcation/pdf
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ging direkt ins Arbeitszimmer und erklrte, dass ich
mich damals nicht in den Computer hatte einloggen
Konnen, weil er durch ein Passwort geschiitzt war.

»Dann haben Sie also zuerst die Waffe an sich
genommen und dann nach Ihrer Katze gesucht?<,
fragte der Kommissar.

Ich erwiderte, es sei genau andersherum gewesen.

Daraufhin wollte er, dass ich noch einmal von vorne
beganne.

»Miezmiezmiez, machte ich und ging langsam
durch die Wohnung, damit der Fotograf, der mich
begleitete, Zeit zum Dokumentieren hatte.

Sie bestanden darauf, dass ich alle meine Handlungen
genauso wiederholte wie damals, und das versuchte
ich auch. Ich nahm die Pistole an mich. Zog die Stiefel
an. Steppte durch den Flur. Im Bad durchstoberte
ich die Regalbdden. Versteckte mich hinter der Tiir.
Schilderte die Schlidge. Den Schuss aus der Pistole.

180

AORLAL B AL AL R R R R

TmmmE NN

Bl ol e o O

Zeigte, wie ich die Matte weggezogen hatte und wie
mein Nachbar zu Fall gekommen war.

»Warum haben Sie die Leiche im Schrank versteckt?«,
fragte der Kommissar hiflich.

»ich dachte, dort sei er besser aufgehobenc,
antwortete ich.

Ich bemiihte mich bei meinen Antworten um

Férmlichkeit, aber nicht immer war meine Wortw:
die beste. Tatséachlich war mir iiberhaup*
in meiner Haut, vor allem, weilz
gewarnt hatte, die Relc
Berichten av g
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e Zentral- und Landesbibliothek Berlin
& 5. Oktober - Q

Welcome (ag::un)l #§ Frau Reckers (ehemals Mltarbeutenn bei B

vienschen mit Behinderung GmbH (BWB)) an nhrem
ersten Arbeltstag mit einem ZLB Vertrag nach der erfolgrelchen
Ubernahme.

Seit mehr als 5 Jahre sind wir ein Team! @ Die Berliner Werkstatten fir
Menschen mit Behinderung GmbH (BWB) und die ZLB.

[b Gefallt mir (D Kommentieren
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Uberuns  Inhalte entdecken  Tipps zur Nutzung =—

= TR

Strarcsnzug und Sranakield, 19251938, Yva (Fotografin), Museum fUr Kunst und Gewerbe Hamburg

Startseite - Dossiers - \achen Leute
Kleider machen Leute

Entdecken Sie spannende Kulturobjekte aus der Datenbank der
Deutschen Digitalen Bibliothek in unseren Artikeln, Bildergalerien
und virtuellen Ausstellungen: Was ziehe ich heute bloB an: Hemd
oder T-Shirt? Pumps oder Sneakers? Und was mache ich mit meinen
Haaren? Derartige Fragen beschiftigten die Menschen durch alle
Zeiten hinweg. Mit unserem Aussehen kommunizieren wir mit
unserer Umwelt, mal lauter, mal leiser. Und spatestens seit Gottfried
Kellers Novelle ,Kleider machen Leute” weiB jede*r um die Wirkkraft
der duBeren Erscheinung. Entdecken Sie extravagante Kleider,
kiihne Frisuren und vergangene Modetrends!

GALE

Von Bikinis, Zwickelerlassen AETRCEE Von altagyptischen Sandalen

und Atombomben Hosen - von Damenmode, bis zum modernen Turnschuh.
Kleiderreformen und Eine Geschichte der
Selbstbestimmung FuBbekleidung in Bildern

ARTIKEL

Barte oder Wie Luther (fast)
den Hasen rettete
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Bedurfnisse
von Menschen mit Beeintrachtigungen
an den 6ffentlichen Raum

Werde ich so akzeptiert,
wie ich bin?

Wie kann ich dort arbeiten?
Wie kann ich mitmachen?

Wie kann ich mit anderen
Menschen in Kontakt kommen?

Kann ich dort
iiberhaupt barrierefreie
Angebote bekommen?

Engagement

Komfort
(.Comfort")
Bauliche Barrierefreiheit
sicherheit Sind die Réumlichkeiten

far mich J
(,Safety and Security’) e

- 1

Einfache Barrierefreiheit

Nutzen
(utility”)

Wie kann ich selbststandig
eine Ansprechperson
erreichen, die mir weiterhilft?

Ba

Erreichbarkeit
(Access")

Taktile Bodenindikatoren —

im Eingangsbereich
www @

Aufzug und/oder Rampe
Automatische Eingangstar
Barrierefreie Toilette

Informationen

. Erreichbarkeit
zur Barrierefreiheit von Ansprechpersonen

Inklusives
Wegeleitsystem

BE

Taktile Bodenindikatoren
und Stufenmarkierungen
im restlichen Gebaude

Ausreichende Bewegungsraume,
barrierefreie Hohen,
Rollstuhitauglichkeit der Tische

Sitzgelegenheiten





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-010_fig_003.jpg
Wie wird Fachwissen zum Thema Barrierefreiheit an Ihrer
Einrichtung vermittelt?

60%
53%
50%
0% — I [}
30% - 5 - - -
20% — [ -
12% 11%
N | | 1 I | II
| i'nl Bl
Alle eignen es sich selbst an Interne Fort- und Weiterbildung Externe Fort- und Weiterbildung
m Gesamt (N=841) m OB (N=626) = UB (N=59)

H Hochschulbibliothek (N=75) m Spezialbibliothek (N=72) ~ m NSLB (N=16)
m anderer Bibliothekstyp





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-025_fig_002.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-078_fig_004.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943_fig_005.jpg
deutscher
bibliotheks
verband





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-039_fig_001.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-083_fig_002.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-049_fig_001.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-030_fig_008.jpg
Elbleichen von Regina Seemann

Zu diesem DAISY-Buch

Bibliographische Angaben

Klappentexte
Widmung
Zitat

Prolog

Samstag, den 11. August 2012
Sonntag, den 12. August 2012






OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-044_fig_002.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-069_fig_001.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-059_fig_001.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-079_fig_001.jpg
Dienstleistungen Bibliothek Mitarbeiter






OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-067_fig_004.jpg





OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-073_fig_002.jpg
Dem

e
9
=
A
N
=
z
]
e
g
o
T






OEBPS/graphic/converted/b_9783111206943-103_fig_001.jpg





